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1. Übersicht über die Verhandlungen · Resume des deliberatlons 
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Bundesgesetzes über die Alters- und 
Hinterlassenversicherung (881 2002 6845) 
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05.05.2004 Nationalrat. Beschluss abweichend vom 
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17.03.2005 Ständerat. Abweichend. 
27.09.2005 Nationalrat. Abweichend. 
01.12.2005 Ständerat. Abweichend. 
07.12.2005 Nationalrat. Abweichend. 
12.12.2005 Ständerat. Zustimmung. 
16.12.2005 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
16.12.2005 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2005 7425; Ablauf der Referendumsfrist: 
6. April 2006 

2. Bundesgesetz Ober die Krankenversicherung (KVG) 

05.05.2004 Natlonalrat. Beschluss nach Entwurf des 
Bundesrates. 
17.03.2005 Ständerat. Abweichend. 
27.09.2005 Nationalrat. Abweichend. 
01.12.2005 Stinderat. Zustimmung. 
16.12.2005 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
16.12.2005 Ständerat. Das Bundesgesetz wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2005 7 457; Ablauf der Referendumsfrist: 
6. April 2006 

3. Bundesgesetz Ober die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHVG) 

05.05.2004 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des 
Bundesrates. 
17.03.2005 Stinderat. Zustimmung. 
16.12.2005 Natlonalrat. Das Bundesgesetz wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 
16.12.2005 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2005 7459; Ablauf der Referendumsfrlst: 
6. April 2006 

02.060 n Lol sur l'aslle. Revision partielle 
Message du 4 septembre 2002 concemant la 
modificatlon de la loi sur l'asile, de la loi federale sur 
l'assurance-maladie et de la loi fedarale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants (FF 2002 6359) 

CN/CE Commission des institutions politiques 

1. Loi sur l'asile (LAsl) 

05.05.2004 Conseil national. Dacision modifiant le 
projet du Conseil federal. 
17.03.2005 Conseil des Etats. Dlvergences. 
27.09.2005 Consell national. Divergences. 
01.12.2005 Conseil des Etats. Divergences. 
07.12.2005 Conseil national. Dlvergences. 
12.12.2005 Conseil des Etats. Adhesion. 
16.12.2005 Conseil national. La lol est adoptae en 
votation finale. 
16.12.2005 Conseil des Etats. La loi est adoptee en 
votation finale. 
Feuille faderale 2005 6943; delai referendaire: 6 avril 
2006 

2. Lol federale sur l'assurance-maladle (LAMal) 

05.05.2004 Conseil national. Declslon conforme au 
projet du Conseil federal. 
17.03.2005 Conseil des Etats. Divergences. 
27.09.2005 Conseil national. Divergences. 
01.12.2005 Consell des Etats. Adhesion. 
16.12.2005 Conseil national. La loi est adoptee en 
votation finale. 
16.12.2005 Conseil des Etats. La lol est adoptee en 
votation finale. 
Feuille federale 2005 6975; delai referendaire: 6 avril 
2006 

3. Lol federale sur l'assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS) 

05.05.2004 Conseil natlonal. Declslon conforme au 
projet du Conseil federal. 
17.03.2005 Conseil des Etats. Adhesion. 
16.12.2005 Conseil national. La lol est adoptee en 
votation finale. 
16.12.2005 Conseil des Etats. La loi est adoptee an 
votation finale. 
Feuille federale 2005 6979; delal referendalre: 6 avril 
2006 
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VII 

3. Zusammenfassung der Verhandlungen 

02.060 Asylgesetz. Teilrevision 
Botschaft vom 4. September 2002 zur Änderung des Asylgesetzes, zur Änderung des Bundesgesetzes 
Ober die Krankenversicherung sowie zur Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und 
Hinterlassenversicherung (BBI 2002 6845) 

Ausgangslage 
Anlass fOr die Revisionsvorschläge sind erste Erfahrungen mit dem am 1. Oktober 1999 in Kraft 
getretenen total revidierten Asylgesetz, die jüngste internationale Rechtsprechung sowie die 
gesetzgeberische Umsetzung verschiedener von der paritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppe 
«Finanzierung Asylwesen» im März 2000 vorgeschlagener Massnahmen zur Einführung finanzieller 
Anreize im Asylbereich. Die Hauptpfeiler der Vorlage der Teilrevision des Asylgesetzes bilden die 
Bestimmungen Ober die Drittstaatenregelung, das Asylverfahren und die Beschwerdemöglichkeit an 
den Empfangsstellen und Flughäfen, die Rechts~tellung der heute vorläufig Aufgenommenen, die 
neuen Finanzierungsmodelle im Asylbereich sowie Anderungen im Gesundheits- und AHV/IV-Bereich. 

Drittstaatenregelung (Vorlage 1) 
Die vorgeschlagene Drittstaatenregelung sieht vor, dass Asylsuchende, die sich vor der Einreichung 
ihres Asylgesuches in einem sicheren Drittstaat aufgehalten haben und effektiv dorthin zurückkehren 
können, in diesen Staat weggewiesen werden, ohne dass auf ihr Asylgesuch eingetreten wird. Der 
Bundesrat soll neu die Kompetenz erhalten, sichere Drittstaaten zu bezeichnen. Als solche kommen 
insbesondere unsere Nachbarstaaten in Frage. Es soll aber auch Ausnahmen von der Anwendung der 
Drittstaatenregelung geben. 

Asylverfahren und Beschwerdemöglichkeit an den Empfangsstellen und Flughäfen (Vorlage 1) 
Die Beschwerdemöglichkeit im beschleunigten Asylverfahren und an den Flughäfen soll 
vollzugsorientiert ausgestaltet und gleichzeitig der Entwicklung der internationalen Rechtsprechung im 
Völkerrecht angepasst werden. Neu werden einer asylsuchenden Person für die Einreichung einer 
Beschwerde 5 Arbeitstage zustehen. Über Beschwerden soll die Schweizerische 
Asylrekurs-,kommission (ARK) grundsätzlich innerhalb von fünf Arbeitstagen entscheiden. 
Das Flughafenverfahren wird zu einem vollständigen und beschleunigten Asylverfahren ausgebaut und 
dem Verfahren im Inland angeglichen. Der asylsuchenden Person kann der Flughafen als 
Aufenthaltsort zugewiesen werden. Gegen diese Zuweisung kann jederzeit bei der ARK Beschwerde 
erhoben werden. Ist der Vollzug einer Wegweisung ab Empfangsstelle absehbar, so kann das 
Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) eine Ausschaffungshaft von maximal 20 Tagen verfügen und damit 
den Vollzug sicherstellen. Die ARK übernimmt die haftrichterliche Überprüfung. 

Rechtsstellung der heute vorläufig Aufgenommenen (Vorlage 1) 
An Stelle der heute vorläufigen Aufnahme sollen zwei neue Status geschaffen werden. Asylsuchende, 
welche die FIOchtlingselgenschaft nicht erfüllen, deren Wegweisung von den schweizerischen 
Behörden jedoch als unzulässig oder unzumutbar erklärt wurde, erhalten neu eine humanitäre 
Aufnahme. Diese beinhaltet insbesondere einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt. Straffällige 
Personen sollen von der humanitären Aufnahme ausgeschlossen werden. Personen, bei denen der 
Vollzug der Wegweisung unmöglich ist, werden lediglich provisorisch aufgenommen und erhalten die 
gleiche Rechtsstellung wie die heute vorläufig Aufgenommenen. 

Neue Finanzierungsmodelle (Vorlage 1) 
Die Sozialhilfe im Asylbereich soll durch Transferzahlungen finanziert werden. Dies bedingt den 
Übergang von einem Finanzierungssystem mit Einzelpauschalen auf Grund kantonaler Abrechnungen 
zu einer Direktzahlung des Bundes auf der Basis elektronischer Daten. Das neue Finanzierungsmodell 
sieht die Einführung von drei Globalpauschalen vor: eine erste zur Deckung der Kosten für Personen 
im Asylverfahren, für Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung sowie für humanitär und 
provisorisch Aufgenommene, eine zweite zur Deckung der Ausgaben für Personen im Vollzug und 
eine dritte zur Finanzierung der Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge während der ersten Jahre ihres 
Aufenthaltes in der Schweiz sowie für Schutzbedürftige mit Aufenthaltsbewilligung. Zusammen sichern 
die Pauschalen den Kantonen insgesamt ein Finanzvolumen, welches demjenigen entspricht, das sie 
heute fOr diese Personengruppen erhalten. 
Die neu ausgerichtete Finanzaufsicht des Bundes soll die Analyse unterschiedlicher Arbeits- und 
Organisationsmethoden der Kantone und den Vergleich der Wirksamkeit untereinander möglich 
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machen. Die Analyse trägt dazu bei, die Auswirkungen der Globalpauschalen zu beurteilen und, falls 
nötig, Anpassungen ihrer Strukturen und Beträge vorzuschlagen. 

Änderungen Im Gesundheitsbereich (KVG) (Vorlage 2) 
Die Änderungen Im KVG sehen insbesondere vor, dass Asylsuchende vom massgebenden 
Versichertenbestand für den Risikoausgleich ausgenommen sind. Die Änderungen im Asylgesetz zum 
Gesundheitsbereich sehen vor, dass die Wahl der Versicherer und der Leistungserbringer bei 
Asylsuchenden, welche Sozialhilfe erhalten, eingeschränkt werden kann. 

Änderungen des AHVG (Vorlage 3) 
Nichterwerbstätige Asylsuchende sind sechs Monate nach Einreichung ihres Asylgesuches 
obligatorisch bei der AHVnV/EO versichert. Da sich die meisten Asylsuchenden nur vorübergehend in 
der Schweiz aufhalten, hat dies bei den Kantonen zu einem hohen administrativen Aufwand geführt. 
Die neue Regelung sieht eine Sistierung des Beitragsbezuges vor. Bei Eintritt eines Versicherungsfalls 
oder bei Regelung der Anwesenheit der betreffenden Person in der Schweiz wird diese Sistierung 
aufgehoben und die Beiträge werden innerhalb der Grenzen der Verjährung rückwirkend erhoben. 

Am 25. August 2004 hat der Bundesrat beschlossen, der Staatspolitischen Kommission des 
Ständerates die folgenden Ergänzungs- und Änderungsanträge zu unterbreiten: 
Im Bereich der Zwangsmassnahmen 
- Die Verlängerung der Maximaldauer der Ausschaffungshaft 
- Die Ausdehnung des Anwendungsbreichs der Ein- und Ausgrenzung 
- Die Einführung der kurzfristigen Festhaltung 
Im Bereich der Beschleunigung von Asylverfahren 
- Die Änderung des Nichteintretenstatbestandes bei Papierlosen 
- Die Einführung von Gebühren im Wiedererwägungsverfahren vor dem Bundesamt für Flüchtlinge 
- Die Erweiterung der Datenbekanntgabe im Rahmen des Weg- und Ausweisungsvollzugs 
- Massnahmen zur Beschleunigung von Beschwerdeverfahren 
Im Bereich sozialpolitischer und finanzrelevanter Massnahmen 
- Die Gewährung von Nothilfe statt Sozialhilfe für alle Personen mit einem negativen Asylentscheid 

Verhandlungen 
Vorlage 1 
Asylgesetz (AsylG) 
05.05.2004 NR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
17.03.2005 SR Abweichend. 
27.09.2005 NR Abweichend. 
O 1.12.2005 SR Abweichend. 
07.12.2005 NR Abweichend 
12.12.2005 SR Zustimmung. 
16.12.2005 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (108:69) 
16.12.2005 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (33:12) 

Vorlage2 
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 
05.05.2004 NR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
17.03.2005 SR Abweichend. 
27.09.2005 NR Abweichend. 
01.12.2005 SR Zustimmung. 
16.12.2005 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (119:64) 
16.12.2005 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (42:0) 

Vorlage 3 
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) 
05.05.2004 NR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
17.03.2005 SR Zustimmung. 
16.12.2005 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (117:63) 
16.12.2005 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (43:0) 
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In der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat der Revision des Asylgesetzes mit 98 zu 49 
Stimmen bei 30 Enthaltungen zu. Dieses Resultat sowie die 60 Minderheits- und 80 Einzelanträge 
widerspiegeln die Spaltung des Rates während der ganzen Debatte. 
Jene Ratsmitglieder, die eine weitergehende Verschärfung des Asylrechts befürworten, sahen sich den 
Verfechterinnen und Verfechtern der humanitären Tradition der Schweiz gegenüber. Während die 
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei und die Sozialdemokratische Fraktion hinsichtlich des 
Entwurfs des Bundesrates geteilter Meinung waren, sprachen sich die FDP und die CVP für ihn aus. 
Die Mehrheit der Sozialdemokratischen Fraktion unterstOtzte das Eintreten auf die Vorlage, da die 
gängige Praxis der humanitären Aufnahme durch dieses Gesetz legalisiert würde. Bundesrat Christoph 
Blocher verteidigte den Entwurf, obwohl er seiner Meinung nach keine effiziente Bekämpfung des 
Missbrauchs ermöglicht. Deshalb kündigte er bereits eine Revision dieses Gesetzes an. Mit 147 zu 28 
Stimmen wurde schliesslich beschlossen, auf die Vorlage einzutreten. 
In der Detailberatung hat sich der Nationalrat mit 103 zu 66 Stimmen für die Drittstaatenregelung 
ausgesprochen, welche vorsieht, dass die Schweiz nicht mehr auf Asylgesuche von Personen eintritt, 
die sich vor der Einreichung ihres Gesuchs in einem als sicher geltenden Drittstaat aufgehalten haben. 
Voraussetzung für die Anwendung dieser Regelung ist die Bereitschaft des Drittstaates, die 
asylsuchende Person zurückzunehmen. Das Gesuch wird jedoch auch weiterhin in der Schweiz 
behandelt, wenn die asylsuchende Person über nahe Angehörige in der Schweiz verfügt oder ihre 
Flüchtlingseigenschaft offensichtlich ist. 
Gegen den Willen der Ratslinken wurde mit 118 zu 58 Stimmen beschlossen, die im Rahmen des 
Entlastungsprogramms des Bundes eingeführten Neuerungen im Gesetz beizubehalten. Die Schweiz 
wird demzufolge nicht mehr auf Asylgesuche eintreten, wenn Asylsuchende in einem Land der EU 
oder des EWR einen ablehnenden Asylentscheid erhalten haben. Des Weiteren sprach sich der 
Nationalrat für die Erfassung der biometrischen Daten der Asylsuchenden aus. 
Mit 114 zu 67 Stimmen lehnte es der Nationalrat ab, dem Bund die Befugnis zu erteilen, 
Kollektivunterkünfte für renitente Asylsuchende zu schaffen und die Bewegungsfreiheit der 
betreffenden Personen einzuschränken. Der Rat stimmte hingegen dem neuen Konzept der 
humanitären Aufnahme zu und folgte somit weder der SVP-Fraktion, die eine Verschärfung der 
Aufnahmebedingungen wollte, noch der Linken, die eine weitergehende Lockerung anstrebte. Gemäss 
dem von der grossen Kammer verabschiedeten Text soll die humanitäre Aufnahme nur dann gewährt 
werden, wenn die Wegweisung nicht zulässig oder unzumutbar ist oder sich die betreffende Person in 
einer schwerwiegenden persönlichen Notlage befindet. Mit der humanitären Aufnahme würde das 
Recht auf Familiennachzug gewährt und der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Ferner beschloss 
der Nationalrat mit 74 zu 80 Stimmen, dass der Bundesrat die Entwicklungshilfe an Staaten, die bei 
der Rückführung ihrer abgewiesenen Staatsangehörigen nicht kooperieren, kürzen oder streichen 
kann. Ausserdem sollen Asylsuchende auch künftig während der ersten drei bis sechs Monate nach 
dem Einreichen eines Asylgesuchs keine Erwerbstätigkeit ausüben dürfen. Als Erwerbstätige müssen 
sie dann bis zu zehn Prozent ihres Erwerbseinkommens für die Rückerstattung der verursachten 
Kosten zahlen. Diese Sonderabgabe wurde mit 91 zu 56 Stimmen beschlossen. Um die kantonalen 
Behörden zu einer Beschleunigung der Asylverfahren anzuhalten, stimmte der Rat einem System der 
Pauschalabgeltung der Kantone durch den Bund zu, dies gegen den Willen des rot-grünen Lagers, 
welches die effektiven und nicht die voraussichtlichen Kosten hätte berücksichtigen wollen. 
Ebenfalls in der Absicht der Verfahrensbeschleunigung folgte der Nationalrat dem Antrag der Mehrheit 
seiner Kommission und beschränkte die Zahl der Ober eine Beschwerde entscheidenden Richter der 
Asylrekurskommission (ARK) auf eins statt bisher drei. Mit 11 O zu 69 Stimmen ermächtigte die grosse 
Kammer die Schweizer Behörden, bereits nach einem erstinstanzlich negativen Entscheid mit dem 
Heimatstaat der asylsuchenden Person Kontakt aufzunehmen. 
Schliesslich legte die Ratsmehrheit strenge Voraussetzungen fest, unter denen die Familie von 
humanitär aufgenommenen Personen nachgezogen werden kann. So muss z.B. eine angemessene 
Wohnung vorhanden sein und die Familie darf keine Sozialhilfe beziehen. 
Wie Bundesrat Christoph Blocher in der Eintretensdebatte angekündigt hatte, beschloss der Bundesrat 
im August Ergänzungs- und Änderungsanträge an die Kommission des Ständerates. 
Der Ständerat trat ohne Gegenstimme auf die Vorlage ein. Der Antrag von Simonetta Sommaruga (S, 
BE), die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen wurde mit 30 zu 1 O Stimmen abgelehnt. Die 
angekündigte Verschärfung des Gesetzes rief bei der Linken und bei vereinzelten Bürgerlichen 
Unwillen und Besorgnis hervor. Angeprangert wurde dabei vor allem die Art und Weise des 
Bundesrates, neue politische Vorschläge einzubringen und deren Widerspruch zu Verfassung und 
Völkerrecht. 
Die Hauptdifferenzen betrafen die Nothilfe, die Zwangsmassnahmen, die humanitäre Aufnahme und 
die Krankenversicherungsleistungen. 
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Die Ständekammer fOhrte eine Einschränkung oder Verweigerung der Nothilfe fOr Personen mit 
vollziehbarem Wegweisungsentscheid ein. Zudem beschloss sie, alle Personen mit negativem 
Asylentscheid und nicht nur jene mit Nichteintretensentscheid von der Sozialhilfe auszuschliessen. 
Bei den Zwangsmassnahmen wurde die maximale Haftdauer auf Antrag der Kommissionsmehrheit 
verdoppelt und somit auf insgesamt zwei Jahre verlängert. Die Anträge von Dick Marty (AL, Tl), am 
geltenden Recht festzuhalten, wurden mit 23 zu 15 Stimmen abgelehnt. Die Vorbereitungshaft wurde 
auf sechs, die Ausschaffungshaft auf 18 Monate verlängert. Personen, die sich weigern, mit den 
Behörden zusammenzuarbeiten, können bis zu drei Tage in Haft genommen werden. Dazu wurde neu 
eine Durchsetzungshaft eingeführt. 
Die Kleine Kammer folgte dem Antrag der Kommissionsmehrheit und strich das Prinzip der 
humanitären Aufnahme. Der Familiennachzug wurde eingeschränkt, d.h. er ist erst nach drei Jahren 
möglich. 
Ebenfalls eingeführt wurde das Prinzip, wonach auf ein Gesuch von Asylsuchenden nicht eingetreten 
wird, die den Behörden keine gOltigen Identitätspapiere vorweisen. Der Antrag von Alain Berset (S, 
FR), hier am geltenden Recht festzuhalten, wurde mit 28 zu 11 Stimmen abgelehnt. 
Ebenfalls verschärft hat der Ständerat die vom Bundesrat und der Kommission angebrachten 
Änderungen im Bereich der Krankenversicherung. Die Vorlage des Bundesrates, welche insbesondere 
vorsah, dass die Wahl der Leistungserbringer bei Asylsuchenden eingeschränkt werden kann, wurde 
von der Kommission insofern verschärft, als sie die von der Krankenkasse Obemommenen 
Grundversicherungsleistungen bei Asylsuchenden und Personen ohne Aufenthaltsbewilligung 
einschränkte. Die Notfallversorgung soll allerdings weiterhin gewährleistet sein. Die linke Minderheit 
wurde auch hier ein weiteres Mal Oberstimmt und ihr Minderheitsantrag, an der ursprOnglichen Vorlage 
festzuhalten und dem Nationalrat zu folgen, wurde mit 21 zu 12 Stimmen abgelehnt. 
In der Gesamtabstimmung wurde das Asylgesetz mit 27 zu 11, das Krankenversicherungsgesetz mit 
26 zu 5 und das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung diskussionslos mit 29 
Stimmen ohne Gegenstimme angenommen. 
Die Mehrheit des Nationalrates schloss sich weitgehend der von Bundesrat und Ständerat 
vorgeschlagenen Verschärfung des Asylrechts an. Die Anträge der Ratslinken und der Liberalen, 
welche verlangten, dass die weitere Behandlung dieses Gesetzes ausgesetzt und eine 
Zusatzbotschaft zu den im laufe des parlamentarischen Verfahrens vom Bundesrat eingebrachten 
Änderungen vorgelegt wird, wurden abgelehnt. 
Entgegen seinem Beschluss vom Mai 2004 sprach sich der Nationalrat mit 107 zu 76 Stimmen gegen 
das Konzept der humanitären Aufnahme aus. 
Zugestimmt hat der Rat hingegen dem Konzept der vorläufigen Aufnahme, falls die Wegweisung in 
den Herkunftsstaat eine konkrete Gefährdung darstellt. Die Kantone werden auch in Zukunft für die 
Beurteilung der Härtefälle zuständig sein. Der Familiennachzug soll in diesen Fällen erst nach drei 
Jahren möglich sein. 
Mit 109 zu 77 Stimmen sprach sich der Nationalrat für den Ausschluss von abgewiesenen 
Asylsuchenden aus dem Sozialhilfesystem aus. Die Kantone erhalten für jede Person, die die Schweiz 
noch nicht verlassen hat, eine einmalige Pauschale von 15'000 Franken (gegenüber 5'000 Franken in 
der Version des Ständerates), damit sie für die Nothilfe der abgewiesenen Asylbewerber aufkommen 
können. Mit 105 zu 77 Stimmen lehnte es der Rat jedoch ab, rechtskräftig abgewiesenen 
Asylsuchenden, die die Schweiz nicht verlassen wollen, die Nothilfe zu entziehen. Dieses vom 
Ständerat angenommene Prinzip war vom Bundesgericht im Fall des Kantons Solothum als 
verfassungswidrig beurteilt worden. 
Alle von der kleinen Kammer beschlossenen Zwangsmassnahmen fanden im Nationalrat eine 
Mehrheit. 
Die grosse Kammer schloss sich auch bei den Asylsuchenden ohne Ausweispapiere dem Beschluss 
des Ständerates an. Auf Asylgesuche von Personen ohne gültige Identitätspapiere wird künftig 
grundsätzlich nicht mehr eingetreten. 
Gegen den Willen von Bundesrat Christoph Blocher und der SVP hat sich die Mehrheit des Rates für 
eine Bestimmung ausgesprochen, welche die Kantone verpflichtet, Gesuche um Erteilung einer 
Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr 
als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, vertieft zu prüfen. Die Kantone sollen dabei die Integration, 
die familiären Verhältnisse und die Zumutbarkeit einer Rückkehr in das Herkunftsland berücksichtigen. 
Beim Krankenversicherungsgesetz hat der Nationalrat den Beschluss der kleinen Kammer abgelehnt, 
die Pflichtleistungen der Krankenversicherung für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne 
Aufenthaltsbewilligung einzuschränken. 
Der Ständerat hielt an zwei Differenzen fest. Eine Differenz betrifft Artikel 83a, der die Ausrichtung von 
Nothilfe regelt. Die kleine Kammer stimmte letztlich einem Kompromiss zu, der einem 
Bundesgerichtsurteil vom März 2005 Rechnung trägt. Die zweite Differenz betrifft die 
Voraussetzungen, unter denen ein Wegweisungsentscheid nicht vollzogen wird. Der Rat zog hier mit 
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25 zu 13 Stimmen einen Kommissionsantrag einem Antrag von Madeleine Amgwerd (C, JU) vor. Stein 
des Anstosses war die Formulierung nin seiner Existenz konkret gefährdet". Eine Minderheit war der 
Meinung, der Begriff nExistenz" sei zu eng gefasst, weil er zum Beispiel die Folteropfer ausschliessen 
könnte. 
Der Nationalrat folgte in Artikel 83a mit 116 zu 60 Stimmen der Mehrheit seiner Kommission. Auch bei 
der zweiten Differenz folgte er mit 97 zu 72 Stimmen der Kommissionsmehrheit. 
Die zwei Differenzen wurden schliesslich vom Ständerat bereinigt, indem er sich ohne weitere 
Diskussion der Version der grossen Kammer anschloss. 
Die Ratslinke, sowie FIOchtlings- und Menschenrechtsorganisationen kOndigten das Referendum 
gegen diese Revision an. 
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3. Condense des dellberatlons 

02.060 Loi sur l'asile. Revision partielle 
Message du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi federale sur 
l'assurance-maladie et de la loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants (FF 2002 6359) 

Situation lnltlale 
Les propositions de revision sont nees des premieres experiences faites avec la loi sur l'asile (LAsi) 
totalement revisee et entree en vigueur le 1er octobre 1999, de la recente jurisprudence internationale 
et de la mise en oouvre de differentes dispositions legislatives proposees en mars 2000 par le groupe 
de travail paritaire «Financement de l'asile» en vue d'introduire, dans le domaine de l'asile, des 
mesures incitatives de nature financiere. 
Les dispositions relatives au principe de l'Etat tiers s0r, la procedure d'asile et la possibilite de faire 
recours dans les centres d'enregistrement et les aeroports, le statut des personnes admises 
aujourd'hui a titre provisoire, de meme que les nouveaux modales de financement dans le domaine de 
l'asile et les modifications apportees au secteur de la sante et a l'AVS/AI constituent la pierre angulaire 
du projet de revision partielle de la LAsi. 

Principe de /'Etat tiers sar (projet 1) 
Conformement au principe de l'Etat tiers s0r propose, les requerants d'asile ayant, avant de deposer 
leur demande d'asile, sejourne dans un Etattiers s0r dans lequel ils peuvent retourner doivent etre 
renvoyes dans ce pays sans qu'il ne soit entre en matiere sur leur requete. Le Conseil federal doit etre 
habilite a designer des Etats tiers s0rs, parmi lesquels figurent essentiellement les pays voisins de la 
Suisse. Toutefois, la loi doit egalement definlr des derogations audit principe. 

Procedure d'asile et possibilite de recours dans /es centres d'enregistrement et /es aeroports 
La possibilite de faire recours dans le cadre de la procedure d'asile acceleree et dans les aeroports 
doit etre a la fois axee sur l'execution des renvois et adaptee a l'evolution de la jurisprudence en droit 
international public. Desormais, les requerants d'asile disposeront de cinq jours ouvrables pour 
deposer leur recours. De meme, la Commission suisse de recours en matiere d'asile (CAA) sera, en 
principe, tenue de rendre sa decision dans ce delai. 
Adaptee aux procedures d'asile engagees sur le territoire suisse, la procedure a l'aeroport est conc;ue 
comme une procedure complete et acceleree. Le requerant peut se voir attribuer l'aeroport comme 
lieu de sejour mais il peut attaquer cette decision en tout temps aupres de la CRA. 
Lorsqu'un renvoi effectue a partir d'un centre d'enregistrement est imminent, !'Office federal des 
refugies (ODR) peut en assurer l'execution, en ordonnant une detention en vue du renvoi d'une duree 
maximale de vingt jours. La CRA est competente pour proceder au contrOle judiciaire de la legalite de 
la detention. 

Statut des personnes admises aujourd'hui a titre provisoire (projet 1) 
En lleu et place de l'admission provisoire sous sa forme actuelle, deux nouveaux statuts doivent etre 
crees. Les requerants d'asile qui ne remplissent pas les conditions necessaires pour obtenir le statut 
de refugie et dont le renvoi est considere par les autorites suisses comme n'etant ni licite ni 
raisonnablement exigible sont dorenavant admis pour raisons humanitaires. Cette mesure, qui facillte 
notamment l'acces au marche du travail, ne doit cependant pas etre accordee aux delinquants. Quant 
aux personnes dont le renvoi n'est pas possible, alles ne seront admises qu'a titre provisoire et leur 
statut restera donc inchange par rapport a celui prevu par le droit en vigueur. 

Nouveaux modales de financement (projet 1) 
L'aide sociale dans le domaine de l'asile doit etre financee par des enveloppes budgetaires. D'ou le 
passage d'un systeme de financement prevoyant des forfaits individuels etablis sur la base de 
decomptes cantonaux a un systeme de paiement direct effectue par la Confederation a partir de 
donnees electroniques. Trols forfaits globaux sont prevus: le premier pour couvrir les frais engendres 
par les personnes faisant l'objet d'une procedure, les personnes a proteger sans autorisation de 
sejour, les personnes admises pour raisons humanltaires et celles admises a titre provisoire, le 
deuxieme pour regler les depenses occasionnees par les personnes dont le renvoi est en cours 
d'execution et le troisieme pour financer l'aide sociale accordee aux refugies reconnus pendant les 
premieres annees de leur sejour en Suisse et aux personnes a proteger titulaires d'une autorisation de 
sejour. Dans l'ensemble, ces forfaits garantissent aux cantons un volume de financement 
correspondant a ce qu'ils perc;oivent a l'heure actuelle pour ces groupes de personnes. La 
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surveillance financiere exercee dorenavant par la Confederation devra permattre d'analyser las 
differentes methodes de travail et d'organisation appliquees par les cantons et d'en comparer 
l'efficacite. Cette analyse contribuera a evaluer las consequences de l'introduction des forfaits globaux 
et, au besoin, a proposer d'en modifier la structure ou las montants. 

Modiftcations apportees au secteur de la sante (LAMal). (projet 2) 
Las modificatlons apportees a la LAMal prevoient avant taut d'exclure las requerants d'asile de l'effectif 
des assures determinant pour la compensation des risques. Conformement aux modifications de la 
LAsi touchant le secteur de la sante, les requerants qui beneficient de l'aide sociale dolvent pouvolr 
ätre limites dans le choix de leurs assureurs et foumisseurs de prestations. 

Modifications de la LA VS (projet 3) 
Les requerants d'asile qui n'exercent pas d'activite lucrative six mois apres avolr depose leur demande 
d'asile sont obligatoirement assures aupres de l'AVS/AI/APG. La plupart des requerants ne sejoumant 
que provisolrement en Suisse, il en decoule une charge administrative importante pour las cantons. 
C'est pourquoi la nouvelle reglementation prevoit une suspension du paiement des cotisations. 
Lorsqu'un risque survient ou que las conditions de residence de l'interesse en Suisse sont 
reglementees, cette suspension est levee et las cotisations sont prelevees retroactivement dans las 
limites de la prescription. 

Le 25 aoat 2004, le Conseil federal a propose a la Commission des institutions politiques du Conseil 
des Etats, les mesures complementaires suivantes : 
Mesures de contrainte 
- Prolongation de Ja duree maximale de detention en vue du renvoi 
- Extension du champ d'application de l'assignation a un lieu de sejour et de l'interdiction de penetrer 

dans un lieu determine 
lntroduction de la retention de courte duree 
- Mesures visant a accelerer la procedure d'asile 
- Extension du motlf de non entree en matiere pour non remise de documents de voyage ou 

d'identite 
- Prelevement d'emoluments pour l'engagement d'une procedure de reexamen a l'ODR 
- Extension du catalogue de donnees pouvant ätre communiquees aux Etats d'origine ou de 

provenance en cas de renvois 
Mesures visant a accelerer la procedure de recours 
- Mesures sociales et financieres 
- Excluslon de l'aide sociale pour toutes les personnes frappees d'une decision d'asile negative. Ces 

personnes ont droit a une aide d'urgence 

Dellberatlons 
Projet 1 
Loi sur l'asile (LAsi) 
05.05.2004 CN Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
17.03.2005 CE Divergences. 
27.0.9.2005 CN Divergences. 
01.12.2005 CE Divergences. 
07.12.2005 CN Divergences. 
12.12.2005 CE Adhesion. 
16.12.2005 CN La loi est adoptee en votation finale. (108:69) 
16.12.2005 CE La loi est adoptee en votation finale. (33:12) 

Projet 2 
Loi federale sur l'assurance.maladie (LAMal) 
05.05.2004 CN Decision conforme au projet du Conseil federal. 
17.03.2005 CE Divergences. 
27.09.2005 CN Divergences. 
01.12.2005 CE Adhesion. 
16.12.2005 CN La loi est adoptee en votation finale. (119:64) 
16.12.2005 CE La loi est adoptee en votation finale. (42.0) 

Projet 3 
Loi federale sur l'assurance.vieillesse et survivants (LAVS) 
05.05.2004 CN Decision conforme au projet du Conseil federal. 



17.03.2005 
16.12.2005 
16.12.2005 
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CE Adhasion. 
CN La lol est adoptae an votation finale. (117:63) 
CE La loi est adoptee an votation finale. (43:0) 

Au vote sur l'ensemble, le Consell national a adopte la ravision de la loi sur l'asile par 98 voix contre 
49 et 30 abstentions. Ce rasultat est le reflet du clivage ressenti des le dabat d'entrae an matiere, mais 
agalement a la lecture des 60 propositions de minoritas et des 80 propositions individuelles. 
Las partisans d'un durcissement plus marqua du droit d'asile se sont affrontas aux dafenseurs de la 
traditlon humanitaire suisse. Alors que las groupes UDC et socialistes se sont divisas sur la question, 
une coalition formae des radicaux, des damocrates chretiens et d'une majorite soclaliste a soutenu le 
projet du Conseil fadaral. 
Les socialistes ont soutenu l'entrae an matiere, la loi permettant de lagaliser la pratique des 
admissions a titre humanltaire. La conseiller fadaral Christoph Blocher a dafendu ce projet, bien que, 
selon lui, il ne permette pas de lutter efficacement contre les abus. Dans ce but, il a d'ores et deja 
annonca une revision de cette loi. C'est finalement par 147 voix contre 28 que l'entrae en matiere a ata 
adoptae. 
Lors de la discussion par article, le Conseil a accepte, par 103 voix contre 66, le principe de l'Etat tiers, 
principe qui permet a la Suisse de ne plus entrer en matiere sur las demandes de personnes ayant 
transita par des pays jugas s0rs. Ce principe sera applicable pour autant que le pays tiers accepte de 
reprendre le requerant. En outre si ce demier a des proches en Suisse ou qu'il presente une qualita 
manifeste de refugia, la demande sera traitee en Suisse. 
Las mesures introduites dans le cadre du programme d'assainissement des finances ont ete 
maintenues dans la loi contre l'avis de la gauche, par 118 voix contre 58. Ainsi la Sulsse n'examinera 
plus les demandes d'asile des requerants qui ont ata deboutes dans un pays de l'UE ou de l'EEE. Le 
Conseil a egalement adopte le relevement des donnees biometriques d'un requerant. 
Par 114 voix contre 67, le Conseil n'a pas voulu autoriser la Confederation a creer des centres 
d'hebergement collectifs pour las requerants racalcitrants et a limiter leurs daplacements. 
La Conseil a adopte la clause d'admission pour raisons humanitaires, ne cedant pas ainsi au groupe 
UDC qui voulait un durcissement, et il n'a pas suivi la gauche qui voulait plus d'assouplissement. Salon 
le texte adopte par la Chambre bassa, l'admission pour raisons humanitaires ne serait accorde que si 
le renvoi n'est pas licite ou ne peut-Mre raisonnablement exige et en cas de detresse personnelle 
grave. L'admlssion humanitaire aurait pour avantage de donner le droit au regroupement familial et de 
faciliter la recherche d'un travail. 
Le National a decide par 80 voix contre 7 4, qua le Conseil federal pourrait supprimer tout ou partie de 
l'aide au developpement aux Etats qui rechignent a recuperer leurs ressortissants deboutes. Les 
requerants n'auront en outre toujours pas le droit d'exercer une activite lucrative pendant trois a six 
mois apres le depöt de leur demande d'asile. Une fois salaries, ils devront verser jusqu'a 10 % de Jeur 
revenu pour rembourser las frais occasionnes. Cette taxe a ete adoptee par 91 voix contre 56. Et pour 
motiver les autoritas cantonales a accelerer las procadures, le Conseil a adopta, contre l'avis du camp 
rose-vert qui aurait souhaite la prise en campte des frais effectifs et non des frais previsibles, un 
systeme de forfaits globaux verses aux cantons. 
Dans le but d'accalerer les procedures, le Conseil national a suivi la majorite de sa commission en 
limitant a un seul juge, au lieu de trois, l'instance de daclsions de la Commission de recours en matiere 
d'asile (CRA). La Chambre bassa a, par 11 0 voix contre 69, autorise las autorites suisses a prendre 
contact avec l'Etat d'origine deja apres une decision negative de premiere instance. 
La majorite a egalement fixe des conditions strictes au droit au regroupement familial pour les 
personnes admises pour des raisons humanitaires, soit un logement approprie et la non dependance a 
l'aide sociale. 
Au vote d'ensemble la loi sur l'assurance-maladie a ete adoptee par 144 voix contre 2 et la loi sur 
l'assurance-vieillesse et survivants par 157 voix sans opposition. Ces deux demiers projets n'ont pas 
suscite de dabat. 
Comme annonce par le conseiller federal Christophe Blocher lors du dabat d'entree an matiere, le 
Conseil fadaral a presente en aoOt, des propositions complementaires et des modifications au projet 
de loi a l'intention de la commission du Conseil des Etats. 
L'entrae en matiere a ate adoptae par le Consell des Etats sans opposition. Une proposition de renvoi 
en commission de Simonetta Sommaruga (S, BE) n'a pas trouve gräce aupres de la majorite du 
Conseil, qui l'a rejetae par 30 voix contre 1 0. Sauls les representants de la gauche et quelques voix de 
droite ont manifeste leur dasapprobation et leur souci devant le durcissement annonce de cette loi. lls 
ont notamment denonce la maniere dont le Conseil federal avalt introduit de nouvelles proposltions 
politlques et leur non-conformite a la Constltution et au droit international. 
Les principales divergences concement l'aide d'urgence, les mesures de contrainte, l'admlssion 
humanltaire et las prestations d'assurance maladie. 
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La Chambre des cantons a introduit une limitation voire un refus de l'aide d'urgence aux personnes 
faisant l'objet d'une decision de renvoi executoire. De plus, alle a etendu l'exclusion de l'aide sociale a 
tous les requerants d'asile deboutes, et non plus seulement aux requerants frappes d'une non-entree 
en matiere. 
Dans le domaine des mesures de contrainte, et sur proposition de la majorite de la commission, la 
duree maximale de ces mesures a ete doublee, pour passer a deux au maximum. Les propositions de 
Dick Marty, (AL, Tl) de maintenir le droit en vigueur, ont ete rejetees par 23 voix contre 15. La 
detention dlte de phase preparatoire a ete prolongee a six mois au plus et celle en vue du renvoi a 18 
mois. Les personnes qui ne collaborent pas avec les autorites pourront lttre detenues jusqu'a trois 
jours. La detention pour insoumission a ete rajoutee aux catalogues des motifs de detention. 
Suivant la majorite de sa commission, la Chambre haute a biffe le principe de l'admisslon humanitaire. 
Les possibilites de regroupement familial ont aussi subi un frein et ne seront possible qu'apres trois 
ans. 
Le principe de non-entree en matiere lorsque les personnes refusent de devoiler leur ldentite en 
presentant des pieces d'identite valables, a egalement ete adoptee par le Conseil. Une proposition de 
Alain Berset, (S, FA) demandant de s'en tenir au droit en vigueur a ete rejetee par 28 voix contre 11. 
La Chambre des cantons a egalement durci les modifications apportees par le Conseil federal et par 
sa commission dans le domaine de l'assurance maladie. Le projet du Conseil federal qui visait 
essentiellement a limiter le choix de prestataires de soins pour las requerants, a ete encore durci par la 
commission qui a introdult une limitation des prestations prises en charge par l'assurance de base 
pour les requerants d'asile et les personnes sans autorisation de sejour. Les soins d'urgence restent 
toutefois garantis. La minorite de gauche s'est a nouveau trouve minorisee sur ce point, sa proposition 
de minorite demandant de s'en tenir au projet initial et de suivre le Conseil national a ete rejetee par 21 
voix contre 12. 
Au vote sur l'ensemble, la lol sur l'asile a ete adoptee par 27 voix contre 11, la loi sur l'assurance
maladie, par 26 voix contre 5 et la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, qui n'a pas suscite de 
debat, par 29 voix sans opposition. 
La majorite du Conseil national a, en grande partie, suivi la politique de durcissement proposee par le 
Conseil federal et le Conseil des Etats. La gauche et les liberaux n'ont pas reussi a obtenir un renvoi 
du debat et leur demande d'un message complementaire sur les Innovations introdultes par le Conseil 
federal an cours du processus parlementaire, a egalement ete rejetee. 
Contrairement a la decision prise lors des debats de mai 2004, la Chambre du peuple a renonce a 
introduire le principe de l'admission pour raisons humanitaires par 107 voix contre 76. 
Le Conseil a, par contre accepte, le principe de l'admission provisoire si le renvoi dans le pays 
d'origine represente un danger concret. Les cantons resteront competents pour definir les cas de 
rigueur. De plus, le droit au regroupement familial pour ces cas, ne sera possible qu'au bout de trois 
ans. 
Par 109 voix contre n, le National a exclu de l'aide sociale les requerants d'asile deboutes. Les 
cantons percevront un forfait de 15 000 francs par cas (contre 5 000 dans la version du Conseil des 
Etats), qui leur permettront d'assurer un soutien d'urgence aux requerants deboutes. En revanche, le 
Conseil n'a pas voulu refuser l'aide d'urgence aux requerants deboutes qui ne veulent pas quitter la 
Suisse. Ce refus de l'aide d'urgence, a ete jugee contraire a la Constitution par le Tribunal federal. 
Cette dlsposition adoptee par le Conseil des Etats, a ete rejetee par 105 voix contre n. 
Toutes les mesures de contrainte adoptees par la Chambre haute, ont ete adoptees par la majorite de 
la Chambre du peuple. 
Le National a egalement suivi la Chambre haute en ce qui conceme les demandeurs d'asile sans 
papiers. II n'y aura en principe pas d'examen des demandes deposees par des personnes n'ayant pas 
de pieces d'identite. 
Contra l'avis du Conseiller federal Christoph Blocher et de l'UDC, la majorite a introdult une disposition 
qui oblige les cantons a examiner de maniere approfondie les demandes d'autorisation de sejour 
deposee par un etranger admis provisoirement, et ce, apres cinq ans. Les cantons devront tenir 
compte du degre d'integration, de la situation familiale et de l'exigibilite d'un retour dans le pays 
d'origine. 
Dans le cadre de la loi sur l'assurance maladie, le National a refuse de limiter les soins, tel que 
introduit par le Conseil des Etats. 
Le Consell des Etats a maintenu deux divergences. La premiere concerne l'art. 83a qui fixe l'octroi de 
l'aide d'urgence. La Chambre des cantons a finalement accepte une solution de compromis tenant 
compte de l'arret du Tribunal federal de mars 2005. La deuxieme concerne les conditions de non 
execution d'une decision de renvoi. Le Conseil a, ainsl, suivi la majorite de sa commission contre une 
proposition de Madelelne Amgwerd (C, JU) par 25 voix contre 13. Le point d'achoppement concemait 
la notion de« mise en danger concrete de son existence ». La mlnorite estlmait que le terme existence 
etalt trop limitatif et qu'il pourrait exclure les victimes de torture, par exemple. 
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Le Conseil national a suivi par 116 voix contre 60 la majorite de sa commission concernant l'art. 83a. 
II a egalement suivi la majorite de sa commission par 97 voix contre 72 concemant la deuxieme 
divergence. 
Ces deux divergences ont ete eliminees par le Conseil des Etats qui a, finalement suivi la Chambre 
du peuple sans autre discussion. 
La gauche, las organisations d'aide aux refugies et des droits de l'homme ont deja annonce un 
referendum contre cette revision. 
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Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesiates 04.09.02 (BBI 2002 6845) 
Messsge du Conseil Mc!E!ral 04.09.02 (FF 2002 8359) 
Natlonalral/Consell national 03.05.04 (Erstrat - Premier Conseil) 
Natlonalrat!Consell national 04.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationaliat/Conseil national 04.05.04 (Fortsetzung- Sults) 
Natlonal,at/Consell national 05.04.04 (Fortsetzung - Suite) 

Antrag der Mehrheit 
Eintreten 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Garbani, Maury Pasquier, Vermot) 
Nichteintreten 

Antrag Zisyadis 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, die Vorlage unter BerOcksichtigung folgen
der Punkte zu überarbeiten: 
- vollumfängßche Anwendung der Genfer Flüchtlingskon
vention; 
- Anerkennung nichtstaatlicher Verfolgungen; 
- humanitäre Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen und 
von Personen in schweren Notlagen; 
- erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt für Erwachsene; 
- erleichterte Ausbildung für Jugendliche; 
- Erleichterung des Familiennachzuges im Hinblick auf eine 
definitive Regelung nach fünf Jahren. 

Antrag Hess Bernhard 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag: 
- rechtliche Grundlagen für die Führung von Bundesrückfüh
rungszentren zu schaffen; 
- Asylbewerber während der erwerbslosen Zeitspanne für 
gemeinnützige Arbeit zugunsten der Allgemeinheit anzuhal
ten; 
- die Entwicklungshilfe an diejenigen Staaten einzustellen, 
die sich bei den Rückführungen nicht kooperativ verhalten. 

Proposition de la ma}orlte 
Entrer en matiere 

Proposition de la mlnorlte 
(Bühlmann, Garbani, Maury Pasquier, Vermot) 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Zisyadis 
Renvoi au Conseil federal 
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avec mandat de revlser le projet en fonction des points sui
vants: 
- application totale de la Convention de Geneve sur les refu
gies; 
- reconnaissance des persecutions non etatiques; 
- admlsslon humanitaire des personnes fuyant une guerre 
civile et des personnes en situation de detresse grave; 
- faciliter l'acces au marche de l'emploi pour les adultes; 
- faciliter la formatlon des jeunes; 
- faclliter le regroupement famlllal en vue d'un reglement de-
finltif apres cinq ans. 

Proposition Hess Bernhard 
Renvoi a la commission 
avec mandat: 
- de creer les bases legales permettant de garer des 
centres de renvoi de la Confederation; 
- d'occuper les requerants d'asile pendant la periode ou ils 
ne peuvent pas travailler a des travaux d'interöt general en 
faveur de la communaute; 
- de suspendre l'alde au developpement aux Etats qul ne se 
montrent pas cooperatlfs lors des renvois. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Sie haben den Unterla
gen entnehmen können, dass wir zu diesem Geschäft nicht 
nur eine Sondersession durchführen, sondern auch eine 
Sonderdebatte. Es liegen nicht weniger als etwa 60 Minder
heits- und 80 Einzelanträge vor. Das Büro hat beschlossen, 

. die Eintretensdebatte in Kategorie II in einer Gesamtzeit von 
140 Minuten durchzufQhren. Sie haben eine Rednerliste 
ausgeteilt erhalten. (Unruhe) Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Zumindest ich habe eine Rednerliste erhalten - das 
scheint zu genügen. (Heiterkeit) Ich werde veranlassen, dass 
Sie diese Rednerliste erhalten, damit Sie disponieren können. 
Hernach werden Minderheitsanträge in Kategorie III behan
delt. Einzelanträge, die bis am 27. April eingegangen sind, 
wurden auch übersetzt. Einzelanträge, die später eingegan
gen sind, wurden nicht übersetzt. Zu den Einzelanträgen 
können die Antragsteller nicht sprechen; dazu sprechen nur 
die Kommissionssprecher und der Bundesrat. Die Kommis
sionssprecher haben sich abgesprochen, dass Jeweils nur 
ein Kommissionssprecher zu den einzelnen Artikeln Stellung 
nimmt - dies Im Sinne der Ökonomie. Wir haben festgestellt, 
dass zur Behandlung dieses Geschäftes etwa 26 Stunden, 
für das Geschäft ocAusländergesetz» etwa 40 Stunden nötig 
sein werden. Somit sehen Sie, dass In dieser Session nicht 
beide Geschäfte zu Ende beraten werden können. 
Ich bitte Sie, den Saal nach einer Abstimmung jeweils nicht 
gleich wieder zu verlassen, da die Abstimmungen relativ 
schnell aufeinander folgen können - dies sei auch Im Sinne 
der Unfallverh0tung gesagt. (Heiterkeit) - Sie sind mit allem 
einverstanden. 
Ich begrüsse die Berichterstatter, für die deutsche Sprache 
Herrn Engelberger und fOr die französische Sprache Herrn 
Andreas Gross. Ich danke Herrn Gross, dass er diese Auf
gabe 0bernommen hat. Offenbar gibt es in der neu zu
sammengesetzten Kommission kein Mitglied französischer 
Sprache, das auch der früheren Kommission angehörte. 

Engelberger Eduard (RL, NW), fOr die Kommission: Die Ih
nen vorliegende Änderung des Asylgesetzes ging im Juni 
2001 in die Vernehmlassung, wurde nach umfangreicher 
Überarbeitung vom Bundesrat am 4. September 2002 ver
abschiedet und kam dann in die Staatspolitische Kommis
sion Ihres Rates, der Erstrat ist. Mit dieser Vorlage werden 
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nach der Totalrevision des Asylgesetzes von 1998 bereits 
wieder neue grundlegende Änderungsvorschläge gemacht. 
Auch diese Änderungen orientieren sich an den Kernaufga
ben des Asylrechtes, nämlich der Asylgewährung, der Auf
nahme von FIOchtllngen und der Gewährung von Schutz fOr 
diejenigen, die unseres Schutzes bedOrfen. Von den rund 
20 000 Asylsuchenden des Jahres 2003 erfüllten jedoch nur 
7 Prozent die FIOchtlingseigenschaft. Weitere 12 Prozent 
erhielten eine vorläufige Aufnahme, da ihre Wegweisung 
nicht zulässig oder nicht zumutbar war. 2004 werden ten
denziell eher weniger Asylgesuche gestellt, doch ist anzu
nehmen, dass dieses Jahr trotzdem etwa in der gleichen 
Grössenordnung wie das Jahr 2003 bleiben wird. Der 
Bestand aller Personen aus dem Asylbereich macht etwa 
1,3 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. 
Ein grosser Tell der Asylgesuche kann als Folge illegaler Mi
gration bezeichnet werden. Diese wird es geben, solange 
die Lebensbedingungen in den verschiedenen Staaten des 
Nordens und des SOdens derart grosse Unterschiede auf
weisen. Die Schweiz Ist von der illegalen Migration jedoch 
nicht anders betroffen als andere westliche Staaten. 
Ganz Westeuropa geht konsequent gegen die Illegale Migra
tion vor, dies aber auch Im Wissen, dass man Illegale Migra
tion nicht vollständig verhindern kann. Denn das Umfeld im 
Asylbereich ändert sich stetig. So müssen praktisch alle eu
ropäischen Länder ihre Asylgesetzgebungen immer wieder 
und in rascher Folge den neuen Gegebenheiten anpassen. 
So geschah es auch letzte Woche In der EU vor der EU
Osterweiterung. Welche Auswirkungen diese Änderung auf 
die Schweiz haben kann oder wird, ist noch nicht absehbar. 
Obwohl das totalrevldierte Asylgesetz erst seit 1999 in Kraft 
ist, mOssen wir es bereits wieder revidieren. Das politisch 
prägende Ereignis der letzten zwei Jahre in der schweizeri
schen Asylpolltlk war ohne ZWeHel die äusserst knappe Ver
werfung der SVP-Asyl-lnitlative durch die Stimmbargerinnen 
und Stimmbürger. Dieses Ergebnis machte auch zuneh
mend Druck auf die Politik und zugunsten einer Gesetzes
reform, die deswegen dann in der Staatspolitischen Kom
mission parallel zum Ausländergesetz beraten wurde. 
Nun zur Vorlage des Bundesrates: Der Bundesrat schlägt 
dem Parlament insbesondere In folgenden Schwerpunkten 
Änderungen vor: 
1. Eine im Vergleich zur heutigen Regelung verbesserte 
Drittstaatenregelung: Sie soll uns ermöglichen, Ober Dritt
staaten eingereiste Asylsuchende rasch und unbürokratisch 
dorthin zurückzuschicken. 
2. Ein neues Finanzierungssystem im Bereich der Sozial
hilfe: Es soll für die Kantone einen Anreiz schaffen, damit die 
ROckfOhrung der abgewiesenen Asylsuchenden in Ihren Hei
matstaat oder in einen Drittstaat rascher erledigt werden 
kann. 
3. Neue Bestimmungen im Asyl- und Beschwerdeverfahren, 
in den Empfangsstellen und in den Flughäfen: Sie sollen das 
Verfahren und den Vollzug bei Nlchteintretensentacheiden 
effizient gestalten. 
4. Die Vorverlegung des Zeitpunktes für die Papierbeschaf
fung: Sie soll namentlich die Identitätsabklärung und die 
Ausreise beschleunigen. 
5. Die humanitäre Aufnahme anstelle der vorläufigen Auf
nahme für Personen, bei denen eine Wegweisung nicht zu
mutbar Ist. 
Einige Gedanken zur Drittstaatenregelung: Die Drittstaaten• 
regelung sieht vor, dass Asylsuchende in einem beschleu
nigten Verfahren In einen sicheren Drittstaat weggewlesen 
werden können, wenn sie sich vorher dort aufgehalten ha
ben. Eine Verbesserung der bisherigen Drittstaatenregelung 
liegt vor allem darin, dass das BFF nicht mehr wie bisher ei
nen Aufenthalt von 20 Tagen im Drittstaat nachweisen muss, 
sondern dass der Aufenthalt im sicheren Drittstaat fOr die 
ROckfOhrung ausreichend ist und dass der Bundesrat die 
Kompetenz erhält, sichere Drittstaaten zu bezeichnen. 
Kommt eine Asyl suchende Person aus einem solchen 
Drittstaat, so muss das BFF nicht mehr beweisen, dass In 
diesem Drittstaat Schutz gewährt wird. Die Beweislast 
wurde In diesem Fall umgekehrt. 
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Bel diesen sicheren Drittstaaten wird es sich vorwiegend um 
Länder der EU handeln, vor allem um unsere Nachbarstaa
ten. Sichert der Drittstaat die Rücknahme der asylsuchen
den Person zu, so wird das BFF einen Nichteintretensent
scheld fällen. Verweigert der Drittstaat die Rücknahme, so 
wird auf das Asylgesuch eingetreten, es sei denn, andere 
Nlchtelntretenstatbestände seien erfüllt Diese Drittstaaten
regelung wird aufgrund der vorgesehenen Vereinfachung die 
Anzahl Wegweisungen in einen Drittstaat sicher erhöhen. 
Man darf jedoch nicht erwarten, dass die Asylgesuchszah
len dadurch massiv gesenkt werden. 
Das neue Finanzierungssystem Im Bereich der Sozialhilfe 
schafft finanzielle Anreize für die Kantone. An der bisherigen 
Zuständigkeit Im Sozlalhilfeberelch soll festgehalten werden. 
Die Kantone haben das Know-how und die notwendige In
frastruktur, um die Sozialhilfe zu gewährleisten. Diese Aus
geben der Kantone werden vom Bund abgegolten, die 
Abgeltungsmodalitäten sollen jedoch geändert werden. Die 
Kantone haben bisher für jeden Einzelfall dem Bund ver
schiedene Pauschalen in Rechnung gestellt Die Kantone 
müssen künftig dem Bund keine Abrechnungen mehr einrei
chen. Stattdessen wird der Bund aufgrund der elektronisch 
gesammelten Daten lediglich noch drei verschiedene Glo
balpauschalen bezahlen. Die erste Globalpeuschaie wird 
während des Asylverfahrens ausgerichtet, die zweite wird für 
anerkannte FIOchtllnge bezahlt Die dritte Globalpauschale 
betrifft Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde und 
welche die Schweiz verlassen mOssen, wobei hier der Sys
temwechsel des Entlastungsprogramms 2003 mit dem So
zialhilfestopp zusätzliche Fragen aufwirft. 
Die Höhe der dritten Pauschale hängt aber davon ab, wie 
lange die Vollzugsphase gedauert hat Das bedeutet kon
kret: FOr jede Nationalität gibt es eine schweizwelte durch
schnittliche Vollzugsdauer. Kann ein Kanton eine Wegwei
sung schneller als In der durchschnittlichen Zeit vollziehen, 
dann erhält er vom Bund mehr, als er effektiv aufgewendet 
hat. Wenn die ausrelsepfllchtige Person die Schweiz nach 
Ablauf der durchschnittlichen Vollzugsdauer verlässt, dann 
muss der Kanton für die Ober dem Durchschnittswert lie
gende Zeit die Kosten selber tragen. Dies soll fOr die Kan• 
tone ein Anreiz sein, die Anstrengungen Im Vollzug der Weg
weisung zu verstärken. Der Bund verspricht sich in diesem 
Bereich kürzere Vollzugszelten und damit auch Einsparun
gen aufgrund der kürzeren Anwesenheit. 
Neu sollen im Flughafen umfassende, aber beschleunigte 
Asylverfahren durchgeführt werden. Die maximale Aufent
haltsdauer im Transit am Flughafen wird neu auf 60 Tage 
festgesetzt. So hat man far den Asylentscheid und für ein all
fälliges Beschwerdeverfahren sowie schllessllch für den Voll
zug von Wegweisungsentacheiden am Flughafen auch 
wirklich genügend Zelt, um sorgfältig, aber rasch zu han
deln. Die Beschwerdefrist bei Nlchtelntretensentacheiden 
und bei Entscheiden am Flughafen wurde aus verfassungs
und völkerrechtlichen Gründen auf fünf Tage verlängert. 
In den Empfangsstellen werden schon heute vermehrt Ent
scheide gefällt. Um dem Beschleunigungsgebot noch stär
ker gerecht zu werden und um den Vollzug der Wegweisung 
Im beschleunigten Asylverfahren zu sichern, werden auch 
für die Empfangsstellen weitere flankierende Massnahmen 
ergriffen. In der Empfangsstelle soll der Vollzug der Weg
weisung neu mit einer Ausschaffungshaft von maximal 
20 Tagen ermöglicht werden. Dies allerdings unter der Vor
aussetzung, dass der Vollzug der Wegweisung Innerhalb 
dieser 20 Tage absehbar ist 
Zur humanitären und provisorischen Aufnahme Ist vorab 
festzuhalten: Mit der humanitären Aufnahme entsteht keine 
neue Personengruppe mit endgültigem Aufenthaltsrecht in 
der Schweiz. Die neue Kategorie der humanitär Aufgenom
menen entspricht einem Teil der heute vorläufig aufgenom
menen Personen. Mit der humanitären Aufnahme erhöht 
sich also nicht die Anzahl Personen, die in der Schweiz ver
bleiben dürfen; es wird aber deren Rechtsstellung verbes
sert. Weshalb aber soll die Rechtsstellung dieser Personen 
verbessert werden? Diese Frage stellt sich hier. Es geht um 
humanitär aufgenommene Personen, bei denen die Schwel-
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zer Behörde selbst zum Schluss gekommen Ist, dass eine 
ROckfOhrung In den Heimatstaat weder völkerrechtlich zu
lässig noch zumutbar ist. Wenn wir der Meinung sind, dass 
diese Personen den Schutz unseres Landes verdienen und 
erfahrungsgemäss tor längere Zeit In der Schweiz bleiben 
oder bleiben müssen, dann mOssen die Integrationsmöglich
keiten verbessert werden: So soll die Integration fOr humani
tär Aufgenommene vorwiegend Ober die Förderung des 
Erlemens einer Landessprache und mit einem erleichterten 
Zugang zur Erwerbstätigkeit geschehen. 
Die humanitäre Aufnahme ist kein endgültiges Aufenthalts
recht. Sle kenn dann aufgehoben werden, wenn die Voraus
setzungen nicht mehr erfüllt sind. Klar ist auch, dass 
straffällige Personen keine humanitäre Aufnahme erhalten. 
Was hat die Mehrheit der Kommission beschlossen? Sie 
heisst den Entwurf des Bundesrates in seinen Grundzügen 
gut, Indem sie den Verschärfungen im Asyl- und Beschwer
deverfahren zustimmt und die Anträge des Bundesrates zur 
Umwandlung des heutigen Konzeptes der vorläufigen Auf
nahme in das Konzept der humanitären Aufnahme gutheisst. 
Im Finanzbereich unterstützt die Mehrheit die neu konzipier
ten Instrumente der Sonderabgabe fOr Asylsuchende sowie 
die Einführung der Globalpauschalen fOr die Kantone, 
ebenso das vorgeschlagene Konzept für eine Drittstaaten
regelung. 
Gleichzeitig hat die Kommission aber in verschiedenen 
Punkten Verschärfungen in die Teilrevision aufgenommen, 
so vor allem Im Bereich der Asylverfahren und der Be
schwerdemöglichkeit: mit der Beschaffung der Reisepapiere 
bereits ab dem erstinstanzlichen Entscheid, mit der Rück
kehr zu Einzelrichterentscheiden durch die Asylrekurskom
mlssion und mit der Straffung der Verfahrensfristen der 
ersten und zweiten Instanz, der so genannten Ordnungsfris
ten. Vorgesehen ist die gesetzliche Verankerung der Mög
lichkeit, Entwicklungshilfe der Schweiz von der Bereitschaft 
zur ROckObemahme von abgewiesenen Asylsuchenden ab
hängig zu machen. 
Bezüglich der Rechtsstellung vorläufig Aufgenommener 
stimmt die Kommission dem Konzept des Bundesrates zur 
Umwandlung des heutigen Konzeptes der vorläufigen Auf
nahme in das Konzept der humanitären Aufnahme zu. Auch 
im Finanzbereich folgt die Kommission durchwegs den An
trägen des Bundesrates: Einerseits stimmt sie dem neuen 
Konzept einer Sonderabgabe zu, welche den Asylsuchen
den zur Deckung der Gesamtkosten Ihres Aufenthaltes vom 
Erwerbseinkommen abgezogen wird, ohne diese mit den 
von ihnen verursachten Kosten zu verrechnen, und anderer
seits stimmt sie mit 15 zu 8 Stimmen auch der Weiterent
wicklung und Vereinfachung des bestehenden Systems der 
Peuschalabgeltung fOr die Kantone zu. 
Bei den Einzelbestimmungen hält die Kommission unter an
derem am dreimonatigen Arbeitsverbot fest und stimmt bei 
Artikel 98b der Erhebung von biometrischen Daten zu. Da
mit wird eine Analogie zum Ausländergesetz hergestellt. 
Abschliessend noch eine Bemerkung zur Kommissions
arbeit: Die Beratungen zur Teilrevision des Asylgesetzes ha
ben in der Staatspolitischen Kommission innerhalb eines 
Zeitraums von gut zehn Monaten rund viereinhalb Sitzungs
tage - etwa vierzig Stunden - in Anspruch genommen. Die 
Beratungen erfolgten parallel zu Jenen zum Ausländerge
setz. Vor Beginn der Detailberatung hat die Kommission De
legationen der Asylrekurskommission, des Städte- und des 
Gemeindeverbandes sowie vier Kantonsvertreter und -ver
treterlnnen aus dem Bereich AsyffOrsorge beziehungsweise 
von Migrationsämtern angehört. Aufgrund der Komplexität 
der Materie hat sie die Teilrevision nicht artikelweise, son
dern paketweise in den fünf Themenbereichen beraten, wie 
ich sie angesprochen habe. Das wäre aber im Parlament mit 
derartig vielen zusätzlichen Einzelanträgen kaum oder nicht 
möglich und wOrde das Ganze noch viel komplizierter ma
chen. 
Die Kommission hat der Teilrevision des Asylgesetzes mit 
1 o zu 6 Stimmen bei 8 Enthaltungen zugestimmt. Den 
gleichzeitig vorgelegten Teilrevisionen des Bundesgesetzes 
über die Krankenversicherung und des Bundesgesetzes 
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Ober die Alters- und Hinterlassenenversicherung hat sie je
weils mit 15 zu O Stimmen bei 5 Enthaltungen zugestimmt. 
Ich beantrage Ihnen im Namen der Mehrheit der Kommis
sion, auf das Gesetz einzutreten, die Nichteintretensanträge 
abzulehnen, Oberall den Anträgen der Mehrheit zuzustim
men und die Minderheitsanträge abzulehnen. Bei den Ein
zelanträgen, von denen das Gros in der Kommission nicht 
vorlag und dort nicht besprochen werden konnte, bitte Ich 
Sie von Fall zu Fall zu entscheiden. Aber ich kann Ihnen 
dazu keine Abstimmungsempfehlungen abgeben. 
Noch eine verfahrensmässige Bemerkung der Kommis
sionssprecher: Dieses Beispiel von Asyl- und Ausländerge
setz muss für uns - fQr die Kommission, den Rat und vor 
allem auch das Büro - eine Lehre sein, dass so wichtige und 
umfassende Gesetzesvorlagen nicht Ober die Leglslatur
perlodengrenze hinaus traktandlert werden dOrten und sol
len, sondern sie sollen während der gleichen Legislatur auch 
noch Im Parlament besprochen, beraten und zur Abstim
mung gebracht werden. 
Ich bitte Sie nochmals im Namen der Kommission, auf die 
Vorlage einzutreten und auch die Rückweisungsanträge ab
zulehnen, weil wir jetzt ein neues Asylgesetz brauchen und 
weil wir jetzt ein neues Asylgesetz wollen. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commisslon: J'almerais vous 
faire trois remarques prellminaires personnelles. 
1. Les Romands parmi vous doivent se contenter de moi 
comme rapporteur de langue franQaise parce qu'a la fin des 
trevaux de la commisslon, apres 40 heures de travail avant 
les elections, Monsieur Beck etait le seul Romand qul restalt 
et II etait totalement surcharge. C'est pourquoi iis ont desi
gne un Zurichois de BAle, originalre du canton d'Argovie, et 
qui a choisl le Jura comme lleu de travall. J'espere que vous 
n'allez pas Atre trop degus et je vous prie d'excuser toutes 
les erreurs de franqals que je vais faire. Les autres erreurs, 
vous devrez les accepter aussi. 
2. Pour un Jurassien par choix, travalllant dans un psys qui 
aimerait Atre ouvert, vous savez que cela ne va pas Atre ta
cile de defendre la cause de la majorite de la commission. 
Je vals essayer de vous faire comprendre la positlon de la 
majorite, et de temps en temps, j'aimerals aussi vous livrer 
ma reflexion personnelle. 
3. Ma troisieme remarque est plus polltique. La maniere dont 
nous allons traiter la revision de la loi n'est pas satisfaisante. 
Comme le rapporteur de langue allemande vient de le dlre, 
notre debat va souvent ressembler a une seance de com
mission, pour deux ralsons. En premier fieu, la Suisse pollti
que n'a plus conscience qu'un changement est possible 
apres des elections. On commence l'examen d'un projet de 
loi, on s'al'l'Ate pendent les elections et, apres, on pense 
qu'on peut contlnuer comme avant. Mais cette fois les elec
tions ont vraiment change quelque chose dans le legislatif 
comme dans l'exlnrtff. Et parce qu'ii faut respecter les drolts 
de chaque nouveau membre, on ne peut pas «nier» le droit 
de deposer des propositlons. Ainsi, nous sommes aujour
d'hui dans une sltuation similalre a certaines seances de 
commisslon, ce qul n'est pas faciie a gerer. 
En second lieu, les electlons ont influence la composltion 
et l'attltude du Conseil federal et celul-cl a aujourd'hui une 
vision et des perspectlves qui ne sont pas les mAmes que 
celles du Conseil federal qui a defendu. la majorite de la 
commlsslon. Dans ce sens, je crains que parfois nous ne 
soyons prls entre le marteau et l'enclume et qu'il soit difflcile 
de defendre la majorite, parce que le Conseil federal est 
deja alle plus loln que la majorite, comme II nous l'a fait sa
voir lors de la conference de presse de vendredl dernier. 
Et encore, comme si ce n'etait pas deja assez difficile, on a 
modlfie certaines parties de la loi dans le cadre de l'assai
nissement des finances federales, et, la aussi, certalnes de
cisions vont influencer nos debats dans le sens que Qa ne va 
pas faciliter le maintlen d'une we d'ensemble. 
Consequence de cette reflexion: la prochalne fols, II faudra 
finlr l'examen d'un proJet de loi avant les elections ou le com
mencer apres, mais II ne faudra pas repeter l'erreur que 
nous avons faite. 
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Pour maintenir une certaine vue d'ensemble, II faut Atre 
conscient du falt que la loi sur l'aslle a ete totalement revlsee 
en 1998. Cette revislon totale est entree en vigueur en 1999. 
Deux ans plus tard deja, le Conseil federal a remis l'ouvrage 
sur le metler. En juin 2001, II a lance une procedure de con
sultation, et, apres avoir pris connaissance des resultats de 
cette derniere, II a entlerement retravaille le projet et il l'a 
transmis au Parlamenten septembre 2002. Entre septembre 
2002 et le debut des travaux en commission en janvier 2003, 
on a eu le vote sur l'lnltiative populalre de l'UDC «contre les 
abus dans le drolt d'aslle», qul a presque ete acceptee. Cela 
a de nouveau influence le dtlbat, dans le sens que le Conseil 
federal a slgnale qu'II etait prAt a aller encore plus loln que 
dans le projet soumls au Parlament. 
On a vraiment l'impresslon que le but de toute la revlsion 
etait d'augmenter l'effet dlssuasif envers les lmmigrants et 
demandeurs d'asile qu'on a qualifles d'«abuslfs». Ce terme 
est doutaux et amblgu, a mon avis: on pense a des refugies 
qul ne sont pas menac~ dans leur existence, mais qul 
fuient leur pays parce qu'il n'ont pas assez pour vlvre et 
cherchent chez nous de meilleures conditions de via. 
Je doute personnellement qu'on puisse appeler cela uabu
sif»; il y a cependant une reallttl a laquelle il faut faire face. 
Mais il ne faut peut-Atre pas oublier que si nous avions une 
politique, une conception de la mlgration, nous aurions 
moins de dHflcult~ a faire une loi sur l'aslle qui solt plus 
dlgne de ce qu'on pense Atre la tradition humanitalre suisse. 
Car II faut rappeler qu'en 2002, 26 000 personnes ont de
mande l'asile, 8 pour cent d'entre alles ont re9u l'asile et 
15 pour cent ont pu rester parce que c'etait Impossible de 
les rapatrier. En 2003, ca chiffre a balsse de presque un 
quart: il y a eu 20 000 demandeurs d'asile, 7 pour cent d'en
tre eux ont r99u le statut de refugie, et 12 pour cent ont ete 
admis temporairement. 
De maniere generale, il faut dire que le falt d'augmenter ref
fet dissuasif par le biais de la legislatlon sur l'asile est une 
preoccupation generale en Europa. Cette tendance n'est 
pas propre a la Suisse, mais se retrouve dans tous les 
autres pays. L'.un «renforce» l'autre ou, en d'autres termes: 
vu qu'un le falt, tout le monde a moins de reticences a Je 
faire, ce qui est parfois assez regrettable. 
On aimeralt augmenter l'effet dissuaslf de la loi, et pour cela 
trois mesures ont ete conslderees comme necessaires. 
Concernant les deux premieres, la commlssion approuve le 
projet du Conseil federal dans ses grandes llgnes, c'est-a
dire qu'elle approuve le durcissement prevu en matiere de 
procedure d'aslle et de procedure de recours. Elle entend ln
trodulre dans le domalne financier deux Instruments con9us 
depuls peu: une taxe speciale pour les requerants d'asile et 
des forfalts globaux pour les cantons. En ce qui concerne la 
troisieme mesure, alle soutient le principe recemment pro
pose de l'Etat tiers sQr - une Invention suisse qui a fait son 
chemln dans toute l'Europe. 
Parallelement, la commission, naturellement aidee et soute
nue par le Conseil federal, a introdult divers durcissements 
dans la revision partielle pour augmenter encore l'effet dis
suasif de la loi. Elle propose tout d'abord l'obtention des do
cuments de voyage des la declsion de la premlere lnstance. 
Ensuite, elle prevolt le retour au systeme du juge unique ap
pele a statuer sur les decisions de recours - qui, pour beau
coup de gens, sont assez ambiguAs dans un Etat de drolt -, 
la reductlon des delais de procedure en premiere et en 
deuxieme lnstances et l'inscription dans ia loi du principe 
liant l'aide au developpement fournie par 1a Suisse a la ccpro
pension» des Etats d'origine a accepter le retour de leurs 
ressortissants, mesure egalement tres controversee au sein 
de la commission. 
La seule mesure du projet de revlsion qui sort de ce con
texte d'augmentation de la force dlssuaslve de 1a loi, c'est 
que le Conseil federal et 1a majorlte de la commission alme
ralent ameliorer las conditions de vle des 25 000 personnes 
qui ont re9U une autorisation de seJour temporalre parce 
qu'elles etaient des refugles de la vlolence, a cause des 
guerres dans les Balkans surtout. Une amelloration de leur 
statut legal auralt des constlquences reelles pour ces per-
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sonnes parce qu'elles auralent plus de chance de trouver du 
travall, et alles auralent le droit d'Atre accompagnees par les 
membres de leurs familles. 
Ce polnt est une amelloratlon clalre, naturellement contes
tee per ceux qul ne soutiennent pas la proposltlon de 1a ma
Jorlte de la commission. Pour cette dernlere, c'est preclstl
ment une raison d'entrer en mattere sur ce projet de revlsion 
de la lol sur l'aslle. 
Comme Je l'al dit au debut de mon rapport, les debets au 
sein de la commlsslon ont ete tres dlfficlles, riches en con
troverses, marques par un manque de conflance mutuelle. 
C'est aussl un polnt sur lequel il faut reflechir. Le •ultat -
10 voix contre 6 et B abstentions - est revelateur de la fa90n 
dont ies travaux se sont deroules. Cela n'est peut-ätre pas 
un signe tres positlf qua le Parlament donne. II faut eccepter 
te falt que le r~ultat des electlons federales a Joue un rOle. 
J'espere que nous pourrons faire mieux auJourd'hul, blen 
que certains signes ne me rendent pas optlmiste. 

BQhlmann Ceclle (G, LU): Die grQne Fraktion Ist nicht f0r 
Eintreten auf das Asylgesetz, das uns hier vorgelegt wird, 
und zwar aus folgenden GrQnden: 
Die Revision bringt fQr Asylsuchende fast nur Verschlechte
rungen; eine einzige Ausnahme ist die Verbesserung der 
Rechtsstellung von vorläufig Aufgenommenen. Der Rest ist 
R0ckschrltt, und wie Ich dieses Parlament einschätze, wer
den die hart ausgehandelten Kommissionsergebnisse In die
sem Saal wahrscheinlich noch einmal verschärft werden. Da 
machen wir Granen nicht mit. 
Wir machen nicht mit, wenn in diesem Land so getan wird, 
als seien die FIOchtllnge das Problem Nummer eins. Wir ma
chen nicht mit, wenn Asylsuchende als Sandenböcke 
missbraucht werden, die fQr jegliches Unbehagen In unserer 
Gesellschaft herhalten müssen. Wir wehren uns gagen die 
Diffamierung von Lautan, die Not und Gewalt entfliehen und 
in der Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft zu uns kommen 
und dann pauschal als Schmarotzer und Asylmissbraucher 
diskreditiert werden. Wir verteidigen das Recht auf Asyl, weil 
wir aus der Geschichte unsere Lehren gezogen haben und 
nicht wollen, dass Je wieder Menschen an unseren Grenzen 
abgewiesen und In Verhältnisse zurQckgeschlckt werden, in 
denen ihnen Tod oder Folter drohen. Das Recht auf Asyl be
trachten wir als eine grosse Errungenschaft der ZMlisation, 
und dieses Recht verteidigen wir gegen Immer wiederkeh
rende Versuche, es abzuschwächen und auszuhöhlen. 
Wenn ich die AusfOhrungen von Bundesrat Blocher an der 
Pressekonferenz vom letzten Freitag richtig interpretiere, 
spielen Sie bereits mit dem Gedanken, das Recht auf das in
dividuelle Stellen eines Asylgesuches sowieso mittelfristig 
abzuschaffen und nur noch die Aufnahme von Kontingents
fl0chtllngen zuzulassen. Ich frage Sie, Herr Bundesrat Ist 
diese Interpretation richtig? Ist das in Absprache mit dem 
Bundesrat geschehen? Ist das die Meinung des Gesamt
bundesrates, und wie weit ist dieser neue Schritt der Verhär
tung in der Asylpolitik schon gediehen? Es Ist wichtig, dass 
Sie das hier deklarieren, damit wir genau wissen, was auf 
uns zukommt, denn diese scheibchenweise Verschlechte
rung des Rechtes auf Asyl erleben wir jetzt zum x-ten Mal, 
und das ist für uns mit ein Grund, auf diese neue Runde gar 
nicht mehr einzutreten. 
Das aktuelle Asylgesetz Ist bereits hart genug. Schon heute 
erhalten die wenigsten Asyl: Von 20 000 Gesuchstellerin
nen und Gesuchstellem Im Jahr 2003 erhielten weniger als 
1 0 Prozent Asyl, genau waren es 1638 Personen. 
Die Bedingungen, um in der Schweiz Asyl zu erhalten, sind 
ausserordentlich restriktiv. Nur wer individuelle Verfolgung 
glaubhaft machen kann, bekommt Asyl. Das helsst Im Prin
zip, dass man In seinem Herkunftsland zum politischen Ka
der gehört haben muss. Wer einfach einer verfolgten Gruppe 
angehört und Angst davor hat, auch noch dranzukommen, 
erhält kein Asyl. Wer das Pech hat, nicht vom eigenen Staat, 
sondern von einer marodierenden Bande verfolgt zu werden, 
erhält bis heute auch kein Asyl In der Schweiz. Wer als Frau 
eine Verfolgung in einer patriarchalen Welt erleidet, erhilt 
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bisher ebenfalls kein Asyl in der Schweiz. Die Absurdität die
ser Praxis zeigt sich darin, dass es pro Jahr mehr Personen 
gibt, die eine vorläufige Aufnahme erhalten, als solche, die 
Asyl erhalten. Da stimmt doch etwas nicht! Wenn die Leute 
nicht in ihre Länder zunJckgeschafft werden können, weil 
ihnen dort Verfolgung und Tod drohen, mQssten sie doch 
eigentlich Asyl erhalten, statt in den prekären Status der vor
läufig Aufgenommenen verwiesen zu werden. 
Der Bundesrat verspricht in der Botschaft, nichtstaatliche 
Verfolgung als Asylgrund in Zukunft zuzulassen. Das wird 
aber mit einem Einzelantrag M0ller Philipp bekämpft. Weil 
wir dazu nicht mehr sprechen können, bitte Ich Sie jetzt 
schon, diesen Antrag abzulehnen. 
Bei jeder Verschärfung des Asylgesetzes hat man den Leu
ten In der Schweiz gesagt, man wOrde dadurch das Problem 
des Missbrauchs in den Griff bekommen. Das Asylgesetz ist 
ein Gesetz, das pingelig genau Details regelt, die sonst 
höchstens auf Verordnungsebene geregelt würden, und wir 
führen diese Praxis jetzt fort Man gibt vor, die Probleme mit 
Härte im Asylgesetz in den Griff zu bekommen, aber das 
Problem liegt doch an einem ganz anderen Ort Solange die 
Kluft zwischen Reich und Arm so gross ist und immer grös
ser wird, so lange werden sich Menschen in der Hoffnung 
auf ein besseres Leben auf den Weg machen. Häufig sind 
wirtschaftliche Misere, Korruption und Armut mit politischer 
lnstabllltät und schweren Menschenrechtsverletzungen ge
koppelt. 
Wer nichts mehr zu verlieren hat und nur noch um sein 
überleben kämpft, tar den sind ein paar Monate hier in der 
Schweiz besser als gar nichts. Je höher die Harden tar diese 
Leute sind, im reichen Europ1;1 und in der reichen Schweiz 
Einlass zu finden, desto unw0rdlger werden ihre Fluchtbe
dingungen und desto riskanter ihre Fluchtwege. Es werden 
täglich Leichen an den SQdkQsten Europas angespült - von 
Menschen, die nichts anderes suchten als das, was tar uns 
selbstverständlich ist: ein anständiges Leben in Sicherheit 
und Würde. 
Statt die Schere zu verkleinern, vergrössern wir sie. Wenn 
wir Entwicklungszusammenarbeit und Unterstatzung davon 
abhängig machen, ob die betroffenen armen Länder ihre 
Landsleute, die die Schweiz ablehnt, zunJcknehmen oder 
nicht, so ist das der falsche Weg. Statt den Leuten in der 
Schweiz vorzumachen, alles sei In den Griff zu bekommen, 
wenn wir nur unser Asylgesetz verschärfen. könnten wir ja 
auch Ober solche zusammenhänge aufklären - das könnte 
auch eine Aufgabe der Politik sein - und so das Verständnis 
tar die weltweite Situation und tar die Situation dieser Leute 
wecken. Das wäre nach Meinung der gnJnen Fraktion eine 
humanitäre Politik, die diesen Namen noch verdient. 
Ich bitte Sie im Namen der gnJnen Fraktion, nicht auf die 
Teilrevision des Asylgesetzes einzutreten. 

Zlsyadls Josef (-. VD): Au fond, Monsieur le conseiller fe
deral Blocher, vous n'avez aucune forme de courage politi
que. Vous ätes alle devant la presse pour faire des 
elucubrations sur ce qu'il faudrait faire en matiere d'aslle, 
pour rassurer vos troupes que vos convictlons etaient les 
mämes et, dans le fond, vous vous retrouvez a chausser les 
souliers vernis de votre predecesseur, Madame Metzler, 
souliers que vous avez soigneusement lustres pendant toute 
la preparation de la lol. Cette loi est de votre «essence», de 
votre philosophle, nauseabonde. Ce n'est pas une lol sur 
l'asile, c'est une loi de creatlon de sous-hommes, une loi de 
mepris des plus pauvres de la planete. C'est une loi falte par 
un milliardeire pour des milliardaires qui ont sans cesse be
soln de clandestins corveables a merci dans la societe, afin 
qu'ils pulssent jouer sur las divisions humaines, sur les ins
tincts les plus bas qul abolissent toute notion de solidarlte 
humaine. 
Avec cette loi, la Suisse - opulente, parmi las pays les plus 
riches de 1a planete - prend des mesures des plus coerciti
ves, que mliime les pays les plus pauvres de la planete 
n'oseraient prendre. Je vous rappelle que sur cette bonne 
vleille terre, ce sont essentiellement les pauvres, las pays 
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les plus pauvres qul font les efforts les plus importants pour 
accuellllr les deracines de toutes sortes, qu'lls soient exlles 
pour des ralsons polltiques, etatlques - ou par des tlers - ou 
pour des raisons de politique economlque scandaleusement 
capltaliste. 
C'est une honte, une honte sur le plan de la morale, que le 
pays qui pretend Atre une terre d'accuell ou Atre le gardlen 
de la fameuse Convention de Geneve relative au statut des 
refugies ose en venir a discuter d'artlcles de loi qui annulent 
toute posslbilite d'asile dans le futur. Car c'est de cela qu'II 
s'agit, purement et simplement. Cette loi releverait du comi
que troupier si alle ne concernait, dans leur chalr et dans 
leur sang, des milliers d'hommes et de femmes, vraisembla• 
blement les plus courageux, qui ont cet instinct de fuir, de 
voulolr faire vivre une famille, de crolre a un minlmum d'ave
nlr dans ce glgantesque charnier que votre systeme econo
mlque est en train de produire. 
Du comlque en effet, je prendrai des exemples, et en voicl a 
la pelle. Pretendre, sans rire, qu'on prononcera une declslon 
de non-entree en matiere a l'egard de tous ceux qui sont 
passes par un pays s0r, c'est du scandale absolul Vous 
n'avez pas vu, peut-etre, Monsieur le conseiller federal Bio• 
eher, que ce week-end, une dizalne de pays vlennent de 
rejoindre !'Union europeenne et qua nous sommes donc 
entoures - que dis-je? pour reprendre l'une de vos expres
sions, «encercles» - par des pays de l'Unlon europeenne. A 
molns qua vous ayez le cuiot de considerer tous ces pays 
comme non s0rsl Cela signlfle qu'il n'y a purement et sim
plement plus de possibilites de rejoindre par la vole terrestre 
notre pays, ce trou nolr au coeur de l'Europe en construc
tlon. En 2003, sur 20 800 demandeurs d'asile, seuls 423 
sont arrives par les airs. Alors, arr&tez de nous presenter 
des textes de lol qul annulent tout simplement la posslbillte 
de deposer une demande d'asllel 
Et encore, cette lol transforme le systeme des comptes s0re
tes, dont ('Office tederai des refugies n'a jamals assure 1a 
gestion, en des prelevements fixes non remboursables sur 
tous les salaires des requerants, et jusqu'a concurrence de 
12 000 francs. Ce n'est rien de plus qu'une taxe sur l'asile, 
sans equlvalent europeen. Est-ce que cela prefigure, Mon
sieur le conseiller federal, une future taxe sur les plus pau
vres de notre pays? 
Et sur le plan du droit, oser proposer de bäcler les proce
dures de declsion pour confier la decision a un college d'un 
Jugel Ou est-ce qu'on a entendu 98 sur le plan du drolt? 
Mals de qui se moque-t-on? 
Tout cela est indigne de notre pays. Ce projet denote un 
aveuglement total quant aux necessites humanltaires. 
Et ne parlons pas des necessites demographlques de notre 
paysl Pour trois Sulsses actifs entre 20 et 64 ans, nous 
avons aujourd'hul presque un Suisse ayant attelnt l'Age de la 
retraite. Globalement, chez las etrangers, nous avons une 
proportlon de dlx actifs pour un etranger a la retralte. En 
2030, sl tout va bien, l'effectif des Suisses actifs et des re
traltes va s'equilibrer. II n'y a pas besoin d'/iltre un grand pro
phete pour declarer que depuls maintenant, c'est entre 
120 000 et 200 000 etrangers qui devraient rejoindre notre 
pays pour stabiliser le nombre des actifs, sachant qu'il y a 
entre 70 000 et 100 000 etrangers qui quittent la Suisse cha
que annee. Et parmi eux, II devrait blen y avoir des refugies. 
Vous etes lnqulets pour les futures rentes, alors le devoir im
pose d'avoir une autre politlque d'accueil des refugles, des 
etrangers, car ce pays, notre Suisse, est une terre d'immi
gration traditionnelle et de refuge, et elle le sera plus que 
Jamals. 
Monsieur le conselller federal, cette planete est a feu et a 
sang a cause de ministres et de decldeurs economiques 
comme vous, qui ont fait de cette planete un glgantesque 
marche pour le profit de quelques multinationales. Vous pou
vez eriger toutes les forteresses que vous voulez, les pau
vres de cette planete l'assiegeront un Jour. Ce que nous 
voyons arrtver en ca moment n'est qu'un avant-gollt de la 
bombe a retardement que vous et vos corellglonnaires sont 
en train de nous preparer. L:honneur de la Suisse humanl
taire, l'honneur de la Suisse des Dunant, des GnJninger, ce 
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serait qu'elle soit aujourd'hui la plus audacieuse en matiere 
de droit d'asile, de securlte du droit d'asile, de respect des 
droits humalns, d'alde au developpement Par exemple, a 
hauteur de 1 pour cent du prodult Interieur brut, l'honneur de 
la Suisse seralt aujourd'hui de decreter un moratoire unilate
ral sur les ventes d'armes dans le monde et de decreter par 
exemple une taxe Tobln unllaterale pour ristourner aux pays 
pauvres tout ce que les capitallstes de cette planete ont spo
lie: 45 milliards de francs. II faudrait en effet 45 mllliards de 
francs seulement, c'est-a-dlre 1 O pour cent des sommes en
gagees dans la guerre d'lrak, pour offrir le minimum vital 
pour les affames de ce monde. Quelle immensite, et pour
tant quelle palllel 
Monsieur le conselller federal, prenez deja ces mesures uni
laterales, battez-vous deja pour les introduire, et apres, vous 
commencerez a dlscuter de cette loi. Les problemes sont a 
prendre a la racine, et II ne taut pas rechercher des solutions 
en pesant sur la t6te des plus demunis. 
Notre modeste groupe «A gauche toutel» vous demande de 
soutenlr sa proposition de renvoi afln que notre pays pulsse 
encore se regarder dans un mirolr dans les annees a venir. 

Hess Bernhard(-, BE): Zweifellos hat unser viel zu gross
zügiges Asylrecht vor allem im vergangenen Jahrzehnt dem 
tausendfachen Asylrechtsmissbrauch Tür und Tor geöffnet. 
Breite Bevölkerungskreise können nicht verstehen, dass die 
Polizei zwar Drogen dealende Schwarzafrikaner dingfest 
machen und vielfach sogar ein Drogendelikt nachweisen 
kann, dass diese aber mangels Rechtsgrundlage oft nach 
wenigen Stunden wieder aus der Polizeihaft entlassen wer
den. Solche Asylbewerber nOtzen doch unser grosszügiges 
Asylrecht schamlos aus und tanzen unseren pflichtbewuss
ten Polizistinnen und Polizisten auf der Nase herum. 
Seit Ober einem Jahrzehnt engagiere Ich mich an vorderster 
Front gegen die viel zu !arge Asylpolitik. Im letzten Jahrzehnt 
wurden zwei Volkslnltiatlven zur Verschärfung des Asylge
setzes knapp abgelehnt - eine bekanntlich nur ganz knapp. 
Noch klingen mir die Stabilisierungsversprechen der Vorgän
gerin von Bundesrat Christoph Blocher und jene von Bun
desrat Koller In den Ohren: Selbstverständlich müsse man 
dem Asylrechtsmissbrauch einen Riegel vorschieben. Vorab 
vor den Volksabstimmungen wurde dies hoch und heilig ver
sprochen. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache: 
Per Ende des vergangenen Jahres hielten sich 90 661 Per
sonen des Asylbereichs, wie es in unserer Amtssprache 
heisst, in unserem Land auf. Interessant ist aber die Tatsa
che, dass in der neuen Asylstatistik ein zusätzlicher Posten 
von über 17 000 Personen mit Abgängern aus dem Asylbe
reich geführt wird. Das sind Personen, welche entweder un
tergetaucht oder Im besten Fall aus der Schweiz ausgereist 
sind. 
In den letzten Jahren ist zudem ein weiteres beängstigendes 
Faktum zu beobachten: Immer weniger Asylbewerber kom
men aus Staaten des europäischen Kontinents, also im wei
testen Sinne aus unserem Kulturraum - ich bin sogar noch 
grosszügig und zähle neben den Balkanstaaten auch noch 
GUS-Staaten wie Armenien und Georgien zu unserem Kul
turkreis. Mit 42 273 Bewerbern kamen Ende Dezember 2002 
beinahe die Hälfte aller Asylsuchenden aus Afrika und 
Asien. Spitzenreiter sind Somalia, Angola, Guinea, Nigeria, 
Eritrea und Sierra Leone. Es kommen also neu Menschen in 
grosser Zahl zu uns, die sich nicht Im Entferntesten In un
sere Denk- und Lebensformen einfühlen können. Ein weite
rer Fakt Ist, dass es sich hier im Gegensatz zu den 
Asylbewerbern z. B. aus Serbien oder auch aus Sri Lanka 
zum allergrössten Teil nicht um Familien, sondern um junge 
Männer handelt. Auch diese Tatsache darf nicht ausser Acht 
gelassen werden, denn sie verändert die demographische 
Struktur vor allem der jüngeren Alterssegmente unter 40 Jah
ren deutiich. 
Ich formuliere es hier schnörkellos: Die massive Zuwande
rung inner- und ausserhalb des Asylbereichs aus Afrika, 
Zentral- und Südamerika und Asien sprengt eines Tages un
sere Gesellschaftsnorm. Deshalb bin ich froh darüber, dass 
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Sie, Herr Bundesrat Blocher, ganz offensichtlich eine ähnli
che Einschätzung der Gesamtsituation machen und offen
sichtlich in der Asylpolitik künftig neue Wege gehen wollen. 
Vorab gilt es aber, In einem weiteren Flickwerk an unserem 
geltenden Asylgesetz herumzubasteln. Das vorliegende 
Asylgesetz ist deshalb an die Staatspolitische Kommission 
zurückzuweisen. Drei Aspekte, die ich für zentral halte, sind 
in der vorliegenden Revision des Gesetzes nicht genügend 
oder Oberhaupt nicht durchdacht: 
1. Der Bund soll für Asylbewerber, deren Ausweisung nicht 
möglich ist oder die straffällig werden, geschlossene Rück
führungszentren einrichten. Es darf nicht länger sein, dass 
kriminelle Asylbewerber und Ausländer sich hierzulande 
zwar beispielsweise durch Drogen-, Menschen- und Waffen
handel strafbar machen, jedoch mangels gesetzlicher 
Grundlagen nicht weggesperrt werden können. 
2. Asylbewerber sollen während der erwerbslosen Zeit
spanne für gemeinnützige Arbeiten zugunsten der Allge
meinheit angehalten werden. 
3. Die Entwicklungshilfe an diejenigen Staaten, welche sich 
bei der ROckführung nicht kooperativ verhalten, ist gänzlich 
einzustellen. Stattdessen sind vorab in der Dritten Welt Pro
jekte zu fördern, die gezielt darauf ausgerichtet sind, die 
Wirtschaftsmigration einzudämmen. 
Erlauben Sie mir noch einige generelle Bemerkungen: Mit 
dem Instrument der humanitären Aufnahme soll einzig die 
Hilf- und Mutlosigkeit der Behörden gegenüber der aktuel
len, aus dem Ruder gelaufenen Situation an der Asylfront 
kaschiert werden. Es darf doch nicht sein, dass abgewie
sene Asylbewerber, die aus verschiedenen Gründen nicht in 
ihr Heimat- bzw. Herkunftsland zurückgeschickt werden kön
nen, neu in der Schweiz auch arbeiten und sogar ihre Fami
lien nachziehen dürfen! Die faktische Aufhebung des Ar
beitsverbotes für so genannt humanitär Aufgenommene 
fördert doch wieder die Attraktivität für Wirtschaftsmigran
ten. Der Familiennachzug fördert zudem die unkontrollierte 
Zuwanderung in unser kleines, dicht besiedeltes Land. 
Durch den Einbau von solchen pseudohumanen Aufnahme
möglichkeiten droht das in gewissen Bereichen durchaus 
verbesserte Asylgesetz einmal mehr zur Farce zu werden. 
Haben wir deshalb endlich den Mut und die Kraft, im Asylbe
reich gegen den Missbrauch hart durchzugreifen und den 
wirklich Verfolgten, Schutzbedürftigen und Schutzsuchen
den einen guten Dienst zu erweisen! 

Lustenberger Ruedi (C, LU): «Im Detail präsentiert sich mir 
das Problem vertiefter und schwieriger, als Ich es vorher als 
Parlamentarier wahrgenommen habe.» Das Ist nicht etwa 
die Aussage des neu erkorenen Preisüberwachers. Nein, 
diesen Ausspruch hat Herr Bundesrat Blocher selbst am 
letzten Freitag im Zusammenhang mit der schweizerischen 
Asylpolitik gemacht. Kaum ein Thema hat die Bevölkerung 
unseres Landes In den letzten zwanzig Jahren permanent 
so stark beschäftigt wie die Asylpolitik, und die Gründe dafür 
sind sehr vielfältig. 
Ausgehend von unserer humanitären Tradition hat unser 
Land nach dem Zweiten Weltkrieg Tausende von Flüchtlin
gen aus aller Herren Ländern aufgenommen. Gut integrierte 
Menschen aus Ungarn, der ehemaligen Tschechoslowakei, 
aus Kambodscha und Vietnam, aus Sri Lanka und Tibet sind 
der Beweis für eine erfolgreiche und gute Asylpolitik zwi
schen 1950 und 1980. 
Weil die Konflikte auf der Welt zahlenmässlg zugenommen 
haben - und aufgrund der weltweiten Mobilität-, haben die 
Flüchtlingsströme in den letzten beiden Jahrzehnten stark 
zugenommen. Dabei ist ganz Westeuropa und somit selbst
verständlich auch die Schweiz zu einem Anziehungspunkt In 
der weltweiten Migration geworden. Der Grund dazu Ist un
ter anderem auch in der relativen "Asylattraktivität» dieser 
Länder zu suchen. In der Folge hat sich unter den westeuro
päischen Staaten ein Wettbewerb Im Nlvellieren der Attrakti
vität nach unten eingestellt. In diesem Umfeld hat sich auch 
die Asylpolitik der Schweiz zu positionieren. 
Für unser Land kommt allerdings noch ein zusätzlicher Fak
tor hinzu: Weil der Anteil der ausländischen Bevölkerung von 



02.060 Conseil national 

etwa 20 Prozent Im Vergleich mit dem europäischen Umfeld 
rekordverdächtig hoch Ist, kommt der Asylpolitik in der Wahr
nehmung der Bevölkerung in der Schweiz verständlicher
weise ein sehr hoher Stellenwert zu. Die Sorgen unserer 
Bevölkerung manifestieren sich In den Ergebnissen von Ab
stimmungen und in Initiativen. Die letzte wurde mit einem 
Zufallsmehr von 3000 Stimmen zuungunsten der Initianten 
und im Sinne des Bundesrates entschieden. Die Gründe fQr 
die grosse Verdrossenheit und die zum Tell durchaus be
rechtigten Ängste und Abwehrreflexe in der Bevölkerung 
sind nicht nur erklärbar, sondern auch ernst zu nehmen. 
Die Fakten: In den letzten Jahren umfasste der Asylbereich 
durchwegs annähernd 100 000 Leute. Die Zahl der neu ein
gereichten Gesuche bewegt sich durchschnittlich auf dem 
hohen Niveau von 20 000 bis 25 000 Gesuchen pro Jahr. 
Über 85 Prozent der Antragstellerinnen und Antragsteller 
reisen Illegal in die Schweiz ein. Die Kriminalstatistik spricht 
eine eindeutige Sprache: So Ist beispielsweise die Rate der 
Verurteilungen wegen krimineller Handlungen bei Asylsu
chenden zwölfmal höher als bei Schweizern, die Jugendkri
minalität Ist achtmal grösser, und bezüglich Drogenkrimi
nalität wird das Fünffache an Verurteilungen erreicht. 
Unter diesen Umständen ist Handeln angesagt! Die CVP hat 
in ihrer Vernehmlassung die Revision des Asylrechtes 
begn1sst und an ihrem Parteitag am 26. Oktober 2002 In 
Mendrisio schwerpunktmässig Position bezogen. Diese For
derung hat die Delegation unserer Partei bei der Vorbera
tung des bundesrätllchen Entwurfes In der SPK konsequent 
vertreten. Unter den eingangs geschilderten Umständen 
und in Anlehnung an unsere Forderungen ist es fOr uns klar, 
dass wir auf die Vorlage eintreten. Wer heute nicht eintreten 
will, verzögert die dringend notwendige Revision der Ge
setzgebung und muss sich somi1 den Vorwurf gefallen las
sen, entweder auf dem rechten Auge blind zu sein oder die 
offensichtlichen Missstände bewusst nicht wahrhaben zu 
wollen. 
Wenn Frau B0hlmann vorhin einen Tell Ihres Parteipro
gramms verlesen hat, dabei aber keine Gründe genannt hat, 
wieso die grüne Fraktion nicht auf die Revision eintreten will, 
ist das Ihre Sache. Wir wollen eintreten und uns der Heraus
forderung stellen. Wer heute aber nicht eintreten will, weil er 
mit dlsser Verzögerungstaktik die eigene parteipolitische, mit 
populistlschen Zugaben gew0rzte Suppe möglichst lange 
Ober dem Feuer der dlrektdemokratlschen Einrichtungen un
seres Landes kochen lassen will, der stellt sich der Verant
wortung auch nicht! 
Die CVP-Fraktlon ist willens, In der Detailberatung ihre Posi
tionen einzubringen und einen Beitrag dazu zu leisten, dass 
unsere Asylpolitik wieder zu dem wird, was sie sein muss: 
eine von Volk und Ständen mitgetragene Verpflichtung der 
Humanität, wohlverstanden im völkerrechtlichen Sinn. 
Ich komme zu den einzelnen Detailfragen. In den folgenden 
wichtigen Punkten wird die CVP·Fraktlon die Anträge der 
Kommissionsmehrheit unterstützen: Bei Artikel 22 lehnen 
wir die Einrichtung von so genannten Verfahrenszentren an 
den Flughäfen, in denen Verfahren bis_zum Abschluss abge
wickelt warden, aus grundsätzlichen Uberlegungen ab, und 
wir begrüssen die Haltung der Kommissionsmehrheit bei 
den Gründen fOr ein Nichteintreten auf Gesuche von in EU
Staeten abgewiesenen Asylbewerbern. Wir stimmen In Arti
kel 34 der neu formulierten Drittstaatenregelung zu, und wir 
unterstützen bei Artikel 37ft. grundsätzlich die Verkürzung 
der Fristen Im Verfahrensverlauf. Mit Artikel 77 soll der Bun
desrat die Möglichkeit erhalten, Entwlcklungshllfegelder an 
Staaten, welche in den Asylverfahren nicht kooperativ sind, 
zu streichen oder zu minimieren. In Artikel 88 begrüssen wir 
die Pauschalabgeltung für die Kosten der Kantone in einem 
Bonus-Malus-System. Bel Artikel 104 sind wir auf die Mög
lichkeit, die Schweizerische Asylrekurskommlssion in Elner
besetzung entscheiden zu lassen, durchaus angewiesen, 
um die Pendenzen rascher erledigen zu können. 
Die Schaffung des vom Bundesrat vorgeschlagenen Status 
der humanitären Aufnahme erachten wir Im Grundsatz als 
richtig. Er darf aber nicht zu einer pauschalen und ausge
dehnten Veränderung des Status der vorläufig aufgenomme-
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nen FI0chtllnge führen. Vielmehr beantragen wir Ihnen eine 
so genannte Kann-Formulierung, die keinen neuen Rechts
anspruch mit sich bringt, die nur in Ausnahmefällen anzu
wenden Ist und die Insbesondere für neu eintretende 
Flüchtlinge und viel weniger fQr schon anwesende gedacht 
ist - dies im Kontext des neuen Asylrechtes. 
Mit Ausnahme des erwähnten Minderheitsantrages und der 
Minderheitsanträge zu Artikel 43 Absätze 2 und 3 lehnen wir 
die Ober 20 Minderheitsanträge der linken Kommisslonsmin• 
derheit allesamt ab. Sie zielen darauf ab, die Schweiz zu ei
nem «Asylmagneten» Innerhalb Europas zu machen. Eben
falls werden wir die vier Minderheitsanträge aus der SVP
Fraktion ablehnen; sie zielen in die entgegengesetzte Rich
tung und sind zum Tell mit dem International geltenden 
Recht nicht vereinbar. Zu allen wichtigen Anträgen der Kom
missionsminderheiten werden wir uns In der Detailberatung 
noch äussern. 
Mit dem Thema Asyl kenn man in der Schweiz Wahlen ge
winnen. Herr Bundesrat Blocher hat in den letzten 15 Jahren 
vielfach den Eindruck entstehen lassen, er wüsste, wie man 
die Probleme lösen könnte. Heute müssen wir feststellen, 
dass noch wenig Konkretes vorliegt - nach 130 Tagen im 
Amt doch eine mehr oder weniger ernüchternde Feststel
lung. Meine Frage an Sie, Herr Bundesrat: Ist das bereits 
eine vorsorglich angelegte R0ckzugsposition fOr den Fall, 
dass sich die Materie tatsächlich als so schwierig erweisen 
sollte, wie Sie letzte Woche gesagt haben? 
Die Zeit für die Problempflege ist fOr unseren Justizminister 
vorbei; das Schweizervolk und mit ihm das Parlament erwar
ten nun von ihm die Problemlösung. 

Fehr Hans (V, ZH): Herr Lustenberger von der CVP-Fraktion 
hat vorhin ein paar ganz bemerkenswerte Dinge gesagt -
ich spreche von den guten Dingen. Wenn das wirklich die 
Haltung der CVP-Fraktion ist, dann hat sie einen bemer
kenswerten Wandel vollzogen. Ich hoffe, dieser Wandel 
halte Ober die Sondersession hinweg - oder wenigstens 
während dieser - an. 
Es ist unbestreitbar, dass die schweizerische Asylpolitik min
destens bis heute ein nationales Ärgernis darstellt, das 
obendrein pro Jahr mehr als 2 Milliarden Franken verschlingt 
und das fQr jeden anerkannten Flüchtling pro Jahr ungefähr 
1 Million Franken kostet. Da sehen Sie, dass mit dieser Asyl
ordnung etwas nicht mehr stimmen kenn. Wir alle In diesem 
Saal - der ganze Nationalrat - haben jetzt eine Chance, ja 
die Pflicht, die Dinge zu verbessern, die Missbräuche zu be
kämpfen und dafür zu sorgen, dass der Zweck unseres Asyl
gesetzes erfüllt wird, nämlich Leuten, die wirklich an Leib 
und Leben gefährdet sind, Asyl zu gewähren. Ich bitte Sie, 
die Erwartungen der Schweizer Bevölkerung - sie sind 
gross - in den nächsten Tagen in diesem Saal zu erfüllen. 
Meine Erwartungen an die relativ I0ckenhaft anwesende SP
Fraktion sind, ganz offen und ehrlich gesagt, nicht allzu 
hoch. Aber es könnte ja ein Wunder geschehen. Sie haben 
leider bis heute Ober x Jahre jede noch so kleine Verschär
fung des Asylrechtes, jede noch so kleine Missbrauchsbe
kämpfung, stets abgelehnt. Aber ich hoffe dennoch auf ein 
Wunder. 
Meine Erwartungen an die CVP und vor allem auch an die 
FDP sind hingegen sehr hoch. Die Äusserungen am 24. No
vember 2002 - da wurde nämlich Ober die Asyl-Initiative der 
SVP abgestimmt, mit einem Resultat von 49,9 Prozent Ja
stimmen -, alle Ihre Versprechungen und Erklärungen, jetzt 
mOsse etwas geschehen und so gehe es nicht mehr weiter, 
dOrfen jetzt nicht toter Buchstabe bleiben. Treten Sie in die
ser Sondersession den Tatbeweis an, indem Sie die zentra
len Anträge guthelssen, und zwar nicht «im Prinzip», Herr 
Lustenberger, sondern tatsächlich. 
Damit Sie diesen Tatbeweis erbringen können, damit Sie 
zeigen können, dass es Ihnen Ernst ist, sind wir von der 
SVP-Fraktion für Eintreten, damit wir nachher mit Ihrer Un
terstützung - der Fraktionen von FDP und CVP - ein Gesetz 
haben, das wir der schweizerischen Bevölkerung zumuten 
können und das endlich diese Missbräuche bekämpft. Es 
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kann doch nicht sein, dass wir weiterhin Asylverfahren mit 
einer Negativrate von 95 Prozent durchführen und am 
Schluss 5 Prozent als FIOchtlinge anerkannt werden; ein sol
ches Verfahren ist ja unglaublich ineffizientl 
Zweitens wissen Sie, dass ungefähr 80 Prozent der Asylsu
chenden keine Papiere abgeben. Das kann doch nicht sein! 
Ich kann auch nicht ohne Papiere nach Italien, nach Öster
reich oder nach Deutschland gehen und nachher noch das 
Privileg haben, dass Ich nicht mehr weggewlesen werden 
kann. Das darf doch nicht sein, und das müssen wir mit Ihrer 
Hilfe ändern. 
Es darf auch nicht sein, dass die Schweiz fOr Leute, die 
keine FIOchtllnge sind, derart attraktiv ist, dass sie immer 
und immer wieder kommen. Wenn die Betreffenden z. B. im 
Ausschaffungsgefängnis auf dem Flughafen Kloten sind, 
können sie unter drei Menüs von Gate Gourmet - Sie haben 
richtig gehört: von Gate Gourmet! - auswählen. Sie haben 
Arbeit, die sie in diesem Gefängnis verrichten können und 
fOr die sie natOrllch bezahlt werden. Wenn das Gefängnis 
vorübergehend keine Arbeit anbieten kann, bekommen sie 
ArbeltslosenunterstOtzung. Nennen Sie mir ein Land auf der 
Welt, wo das so gehandhabt wird! Es gibt keines ausser der 
Schweiz bis heute; aber Ich hoffe, morgen und übermorgen 
nicht mehr. 
So, meine Damen und Herren: Was ist fOr die SVP - und ich 
hoffe auch fQr Sie - entscheidend bei dieser Revision? 
Erstens: Wir wollen eine verschärfte Drittstaatenregelung a 
la Bundesrepublik Deutschland. Da hat Innenminister Otto 
Schily unlängst gesagt, dass man vor Jahren 438 000 Asyl
gesuche pro Jahr gehabt habe; vor allem dank einer konse
quenten Drittstaatenregelung sei diese Zahl auf rund 70 000 
Gesuche pro Jahr gesunken. Stellen Sie sich das einmal auf 
die Schweizer Relationen Obertragen vorl 
zweitens: Wir wollen eine massive Verkürzung der Fristen. 
Wenn nach spätestens drei Monaten die Verfahren rechts
gültig abgewickelt sind, stellt sich nämlich auch die Frege 
der Arbeitsgewährung nicht mehr, dann sind sie - jene, die 
keine FIOchtllnge sind - nämlich schon wieder weg. 
Drittens verlangen wir, dass die Nothilfe mit ganz niedrigen 
Standards, die ja bereits bei Nichtaintreten gllt, auf generell 
abgelehnte Gesuchsteiler ausgedehnt wird. 
Wir wollen ferner die Koppelung mit der Entwicklungshilfe, 
und wir wollen keine Ausweitung der Asylgründe. Wir wollen 
ein besseres, ein zweckmässiges Flughafenverfahren unter 
der Leitung des Bundes. Und wir wollen vor allem keine "hu
manitäre Aufnahme». Früher hat das ehrllcherwelse «Inte
grative Aufnahme» geheissen. Das geht nicht, damit wird 
das Ausländerrecht unterlaufen. Abgewiesene Gesuchstel
ler, die keine FIOchtlinge sind, könnten dadurch auf Jahr und 
Tag bleiben, eine Ausbildung erhalten, Geld verdienen und 
die Familie nachziehen. Das ist ein Unterlaufen des Arbeits
rechtes und des Ausländerrechtes. 
Wir werden am Schluss dieser Sondersession sorgfältig Bi
lanz ziehen. Wenn wir zum Schluss kommen, dass in der Bi
lanz die punktuell positiven Punkte In Richtung Missbrauchs
bekämpfung und Verschärfung überwiegen, dann werden 
wir dieser Revision zustimmen. Allenfalls behalten wir uns 
andere Entscheide vor. Ich wäre Ihnen äusserst dankbar, 
wenn Sie es uns in der Sache bezüglich Missbrauchsbe
kämpfung ersparen, Oberhaupt eine dritte Asyl-Initiative ma
chen zu müssen. Dann müssen Sie sich, Herr Lustenberger, 
auch nicht darüber aufregen, dass die SVP schon wieder 
Wahlen gewinnt - und nicht nur Wahlen gewinnt, sondern 
auch noch ein Problem löst! 

Flssler-Oaterwalder Hlldegard (S, SG): Ich freue mich 
auch Ober die Anwesenheit von Frau alt Bundesrätin Ruth 
Metzler und begrüsse sie ganz herzilch unter den Zuhörerin
nen und Zuhörern: Es ist schön, dass Sie hier sind. 
Es gibt vieles in der Schweiz, auf das ich stolz bin. Dazu ge
hört, dass die Schweiz Sitzstaat der Genfer Konventionen 
Ist Dazu gehört auch, dass die Schweiz immer wieder ihre 
Guten Dienste anbieten kann und dass diese auch genutzt 
werden, und dazu gehört ebenso unsere humanitäre Tradl-
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tion im Bereich Asyl. Ich hoffe sehr - bin aber gar nicht si
cher, wenn Ich dem restriktiven Geist nachspOre, den diese 
Revision atmet -. dass Ich nach der Beratung des Asylge
setzes feststellen kann, dass wir die humanitäre Tradition 
fortfOhren, auch im 21. Jahrhundert und gerade durch die 
Beschlüsse, die wir diese Woche fassen werden. 
Die Position der SP basiert auf vier politischen Achsen: 
1. Wir wollen die humanitäre Tradition fortsetzen und stär
ken. 
2. Wir stehen hinter der Bekämpfung der Kriminalität, die sich 
unter dem Deckmantel des Asylrechtes verstecken will. 
3. Ein wichtiger Aspekt Ist die Integration jener, die bei uns 
Asyl bekommen, und Jener, die Asyl suchen. Sie haben dazu 
zum Beispiel einen Brief auf dem Tisch von der Tast (Tages
strukturen fOr Asylsuchende), der Ihnen erklärt, was ich da
mit meine. 
4. Es geht schllesslich auch um eine kohärente Politik dort, 
wo sich die Asyl- und die Ausländerpolitik überschneiden. 
So, wie der Entwurf des Ausländergesetzes jetzt daher
kommt, trägt dieses Gesetz wenig zu einer konsistenten Mi
grationspolitik bei. Das müssen wir ändern. 
Die BP-Fraktion ist mehrheitlich fOr Eintreten auf eine Revi
sion. Eine Minderheit wird nicht eintreten, da sie sich von 
diesem Rat keine Verbesserung des heutigen Gesetzes wr
spricht, im Gegenteil. Ich muss sagen: Nachdem ich Herrn 
Hans Fehr gehört habe, verstehe ich diese Minderheit. Wir, 
die Mehrheit, wollen diese Diskussion führen, und wir wer
den uns bei der Detailberatung fOr die von Bundesrat und 
Kommission vorgesehenen Verbesserungen gegenüber 
dem heutigen Zustand einsetzen. Wir werden uns aber auch 
gegen alle Verschlechtarungen wehren, die uns zum Tell 
menschenrechtswidrlg erscheinen. In Übereinstimmung mit 
NGO wie der FIOchtllngshilfe oder des UNHCR treten wir 
also auf das Geschäft ein. 
Zentraler Punkt ist fOr uns, dass dieser Rat die humanitäre 
Aufnahme akzeptiert und so Bundesrat und Kommissions
mehrheit zustimmt. Ebenso stehen wir zusammen mit sämt
lichen Fachleuten der Praxis fOr die Anerkennung nlchtstaat
llcher Verfolgung ein und unterstützen den Bundesrat. Wir 
werden uns aber gegen eine menschenrechtswidrlge Wei
tergabe von persönlichen Daten vor Abschluss eines Verfah
rens wehren, denn dies kann Angehörige der Asylsuchen
den im Herkunftsland existenziell bedrohen. Wir werden uns 
tor einen eines Rechtsstaates WOrdigen Rechtszugang auch 
fOr Asylsuchende stark machen. Meine Kolleginnen und Kol
legen der Fraktion werden die fOr uns wichtigen Punkte noch 
genauer beleuchten. 
Wir erwarten, dass der Nationalrat dieser Reform den Ge
ruch der Ablehnung von allem Fremden, auch der Angst vor 
diesen Menschen, nehmen kann und sie in ein echtes Pro
jekt fOr die Asylsuchenden und nicht gegen sie umwandelt. 
Sollte dies nicht gelingen und sollten unsere Anliegen schei
tern, hinter denen die NGO auch und gerade wegen ihrer 
Kenntnis der Praxis stehen, werden wir bei der Gesamtab• 
stimmung geschlossen Nein sagen. 

Ruey Claude (RL, VD): D'abord, je decline mes intel'Ats: 
1. Je suls membre du conseil de fondatlon de l'Entreida pro
testante suisse qui s'occupe de conseils juridiques aux re
querants d'aslle et qui s'occupe aussi de developpement 
dans les pays d'oil vlennent certains des requerants. 
2. Je suis un ancien chef de departement cantonai de justlce 
et pollce charge de l'asile, et je crois pouvolr dire, malgre la 
desinforrnatlon a laquelle vous avez ete soumis, Monsieur le 
conselller federal, que je suls peut-Atre celui qui, de toutes 
les personnes lcl presentes, dans cette salle, a execute le 
plus de renvois, malgre ce qu'on a pu dire lci ou la. 
Cela dlt, le sujet de l'asile est un sujet a vral dire tres emo
tionnel et möme un sujet impossible, qui vehicule beaucoup 
de peur, de desinformation, de confusion. J'ajoute que, pour 
le tralter, II necesslte beaucoup de sang-froid, de force de 
conviction et d'egalite d'äme, car quelle que soit la positlon 
que l'on prenne, l'on est toujours trop laxlste pour les uns, 
trop dur pour les autres. 
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Je crols qu'II faut se souvenlr en premier lieu que ce qul fait 
l'honneur de ce pays, c'est sa tradltlon liberale d'accueil hu
manitalre, sa traditlon de refuge. Je pense aux huguenots; 
mais on peut aussi penser, plus proches de nous, a l'arrivee 
des Hongrois, des Vletnamiens, etc. 
Cette vlslon ethique, cette vlslon priorltalre de l'asile ne doit 
cependant pas nous emp6cher de voir las difficultes que 
rencontre l'asile, de volr aussi las manquements, voire les 
utilisatlons abusives ou crlmlnelles qul peuvent exister par
fois. 
II est clair qu'il convient de poursulvre impitoyablement ceux 
qul trichent ou qul commettent des infractions penales, qu'ils 
solent sulsses ou etrangers d'allleurs, et sur un pled d'ega
llte. Mais attentlon a ne pas ceder a la paranola, car c'est 
bien souvent a une paranoia antietrangers que l'on semble 
asslster dans ce pays. Une paranola antietrangers que 
d'aucuns n'hesitent pas a attiser, a amplifier et a utiliser a 
des fins electorales indignes; et c'est ainsl que la populatfon 
suisse devlent peu a peu totalement desinformee. Et ce 
n'est pas le discours de Monsieur Fahr tout a l'heure qui va 
corriger las choses. 
Je n'oubllerai jamals, Monsieur Fahr - je ne sals pas sl vous 
etlez dans le comlte qui soutenait ceci, mais si ce n'etait pas 
vous, c'etaient las membres de votre parti -, je n'oublieral ja
mais l'afflche d'il y a quelques annees: on voyalt un drapeau 
suisse dechire par un personnage basane a long nez qui 
semblait s'enfiler a travers le drapeau suisse. Cette propa
gande-la, je le dls tout net, c'est du prefasclsme. 
II faut donc, aux yeux de la populatlon, retablir la verlte, car 
la populatlon a des craintes et II faut lui dire la verlte. La ve
rlte, c'est tout d'abord de dire: «Non, le terme 'requerant 
d'asile' n'est pas synonyme d'abus.» Bien souvent aujour
d'hui, parmi nous, certains considerent que c'est un abus. 
Oul, la tres large majorlte des requerants d'asile se condult 
parfaitement blen chez nous. II est vrai qu'II y a une minorlte 
de requerants qu'il taut «combattre» - 5, 6, 7 pour cent -, 
parce qu'elle ne respecte pas nos regles. Oui, la large majo
rlte des requerants d'asile vlennent de pays en prole a des 
troubles et ne sont pas des requerants economiques. Regar
dez la statistique: ce sont las Balkans, la Turquie - et ce ne 
sont pas des chömeurs turcs, ce sont des Kurdes -, !'Irak, 
l'Algerle qui viennent en täte des pays de provenance, 
comme autrefois le Chili ou le Liban. 
Non, nous ne sommes pas le pays champion du monde de 
l'accuell des requerants d'asile. t.=Autrlche, la Norvege, la 
Suade, trois pays neutres - ou quasi neutre pour la Nor
vege -, nous depassent tres largement. Oui, il taut Je dire 
aussi, il y a des limites a l'accueil. Oul, il taut amellorer les 
procedures, car alles sont trop longues et creent des pro
blemes. 
Mais il convlent de garder la täte froide pour tralter le pro
bleme, sans ceder a la peur de l'envahissement ni non plus 
a l'angellsme. En d'autres termes, nous ne devons nl prati
quer la represslon ecrasante et aveugle, ni ätre mlevres en 
niant las problemes. Ce faisant, nous devons rappeler que la 
priorite doit aller a l'accuell, c'est le devoir de fraternite hu
maine. Ensulte, nous devons emp6cher las vlolations de la 
loi, c'est le devoir de securlte et de protectfon. 
Je termlne en rappelant qu' «amour et verlte se rencontrent», 
comme le dit le psaume (Ps 85, 11 ). La conjonctlon de 
l'amour et de la verite, c'est la justlce. C'est l'exlgence de 
Justlce qui doit nous guider, et cela signlfie deux choses. 
Cela signlfle premierement rendre justlce, rendre justlce a 
ceux qu'on dolt proteger sans las calomnier, sans les dlffa
mer. Deuxiemement, c'est exercer la Justlce, c'est-a-dire uti
liser le glaive et la fermete a l'egard de ceux qui ne respec
tent pas la loi. Repondre a l'exigence de Justlce, c'est ce a 
quoi nous devons nous engager. C'est savoir reslster aux 
passions, aux craintes lnfondees ou suscitees par des mani
pulations, pour accompllr la tradltion humanlste liberale de 
l'accueil et du refuge dont s'honore encore, je l'espere, la 
Suisse. 

Donze Walter (E, BE): Die EVP/EDU-Fraktion ist mehrheit
lich fOr Eintreten. 
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Im Grundsatz regelt das Asylgesetz die Aufnahme von Men
schen, die an Leib und Laben bedroht sind. F0r solche Leute 
hat das Schweizervolk immer ein Herz gehabt. Nicht vorge
sehen ist, dass das Asylgesetz dazu benutzt wird, um auf 
diesem Umweg Aufenthalt und Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz zu erreichen. Ich muss die Probleme im Asylbe
reich nicht im Einzelnen aufführen, sie sind bakannt. Das 
Thema ist emotional sehr geladen. 
Zu wenig bekannt in unserem Volk und Land sind allerdings 
die Fortschritte - die offensichtlichen Fortschritte! - der Ver
waltung bal der Abwehr missbräUchlich gestellter Gesuche, 
bei der schnelleren Behandlung von Gesuchen, bei der 
Rückführung abgewiesener Personen und beim Abbau von 
Anreizen, die zu einer Umgehung des Asylgesetzes führen 
könnten. Noch nicht gelöst sind vor allem die Vollzugspro
bleme in den Kantonen und Gemeinden. Dort gilt es, Frust
potenzial abzubauen. 
Wir haben vor allem die Probleme geschildert bekommen. 
Wir müssen ehrlich sein: Es hat noch niemand die eigentli
che Lösung für das Asylproblem verkündet. Wir sehen einen 
Weg fOr die Lösung des Asylproblems: erstens In einer re
striktiven gesetzlichen Regelung, die allerdings den Behör
den einen gewissen Spielraum für die Behandlung von 
Härtefällen einräumen soll; zweitens in kurzen Fristen, be
schränkten Beschwerdewegen und abschreckanden Straf
bestimmungen; drittens in einem konsequenten Vorgehen 
gegen illegal Anwesende; viertens im vorgeschlagenen Mo
dell der humanitären Aufnahme; fünftens Im Abbau von fi
nanziellen Anreizen. 
Die EVP/EDU-Fraktion beurteilt die Vorlage, die uns nun zur 
Behandlung vorliegt, mehrheitlich als klärend, differenziert 
und verhältnismässig. Wir können deshalb zustimmen, dass 
die nichtstaatliche Verfolgung als Asylgrund akzeptiert wird, 
dass eine humanitäre Aufnahme eingeführt wird - mögli
cherweise als Zwischenlösung: Es kann sein, dass das nicht 
die endgültige Lösung ist. Auch die Sonderabgabe der Er
werbstätigen sehen wir als solidarischen Beitrag zur Anan
zierung des Asylwesens. 
Zu einzelnen Minderheitsanträgen werden wir uns noch zu 
Wort melden. Uns ist klar, dass die vorgelegte Gesetzesrevi
sion nicht für die nächsten zwanzig Jahre dienen kann, abar 
sie bringt uns einen Schritt weiter. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb Eintreten und Behandlung der 
Vorlage. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Gemäss Angaban 
des Uno-Hochkommissariates fQr Flüchtlinge sind weltweit 
rund 37 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Men
schenrechtsverletzungen, politischer und religiöser Verfol
gung, oder sie sind auf der Flucht, weil ihre Lebensgrundla
gen zerstört sind. Die Flucht ist meist im etwas sichereren 
Nachbarland zu Ende, und die Menschen leben In zerfetzten 
Zelten, Eisenbahnwagen oder in Erdlöchern. 
Ende 2003 befanden sich knapp 94 000 Menschen aus dem 
Asyl- und Flüchtlingsbereich in der Schweiz. Das sind 
1,2 Prozent der Bevölkerung, die Zahlen sind stetig abneh
mend. Das neue Gesetz suggeriert jedoch den Notstand 
und bringt Ober Minderheitsanträge der Rechten faktisch nur 
Verschlechterungen für Asylsuchende. 
Wer sich der Schweizer Grenze nähert, M dies scheinbar 
meist mit kriminellen Absichten. 80 Prozent aller Asylgesu
che sollen missbräuchlich sein: Das wird der Bevölkerung 
mit viel Geld, fiesen Plakaten und einem Lügendauermara
thon vermittelt. Man verschweigt aber bewusst, dass Men
schen, die sich verfolgt fühlen, verfolgt sind, das Recht 
haben, ein Asylgesuch zu stellen. Auch abgelehnte Gesu
che stellen keinen Missbrauch dar. 
Die Grundbotschaft ist eben nicht die kritische und umsich
tige Behandlung von Gesuchen. Man kümmert sich nicht um 
die Verletzung von Menschenwürde, sondern sorgt sich vor 
allem um die Staatskosten. Man foutlert sich um unsere Ver
pflichtungen gegenüber Konventionen und internationalen 
Abkommen - O-Ton Blocher an der letzten Pressekonfe
renz: .. Darum kümmern wir uns zuletzt!» Man foutiert sich 
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darum, dass wir zwar nicht mehr mitten, aber zumindest In 
Europa liegen. So wird eine Drittstaatenregelung vorge
schlagen, die uns In der Nachbarschaft nur Feinde schaffen 
wird. Dass ein Teil der Asylsuchenden Ihre Identität ver
schleiert, Ist unrecht Dass aber andere wiederum gar keine 
Papiere haben können, weil sie eben fliehen müssen, weil 
sie weder Koffer packen noch Ausweise beantragen oder 
diese im zerbombten Haus suchen können, müsste endlich 
klar kommuniziert werden. Aber gerade das wird verschwie
gen, denn nur mit schlechten Nachrichten kann man die Ver
unsicherung der Bevölkerung, die bloss noch mitbekommt, 
dass man Abgewiesene nicht mehr rück.schaffen kann, noch 
weiter schüren. 
Dies führt zu wachsender Verunsicherung und Misstrauen, 
Emotionen, welche die SVP gezielt zu Ihren Gunsten nutzt. 
Es Ist billigster Stimmenfang und Populismus, mit dem Frem
denfeindlichkeit und Abwehr geschürt werden - eine explo
sive Mischung gegen den sozialen Frieden. 
Das bestehende Asylrecht ist strikt. Die vorhandenen Pro
bleme, etwa die Rückführung von Personen, die Ihre Identi
tät verheimlichen, um die Wegweisung zu verhindern, lassen 
sich durch eine bessere internationale Zusammenarbeit Im 
Asylbereich lösen. Stichworte sind - bei aller Kritik - Sehen
gen und Dublin. Dadurch können falsche Identitäten und 
Mehrfachgesuche rascher erkannt werden. Andererseits soll 
auch das Asylverfahren verkürzt werden, und das Strafrecht 
bietet genügend Möglichkeiten, gegen allfälllge Missbräuche 
und Kriminalität vorzugehen. Die «Umzingelung» der 
Schweiz durch Armee und Grenzwacht zur Abhaltung so ge
nannter falscher FI0chtllnge ist bei 800 000 Grenzübergän
gen täglich nur eine kranke Vision. Hoch ist auch der soziale 
Preis für weitere Sicherheitsfantasien wie etwa die men
schenrechtllch fragwürdigen unbegrenzten Gefängnisstrafen 
oder die geschlossenen Zentren, die eh keine Gemeinde auf 
ihrem Boden haben will und die das Asylbudget erneut ex
plodieren lassen. 
Der Bundesrat hat an seiner sehr speziellen Pressekonfe
renz vom Freitag mindestens unterstrichen, dass er die 
nlchtstaatllche Verfolgung anerkennen will. Sollte diese doch 
noch aus dem Gesetz gekippt werden, wäre die Schweiz 
das einzige Land, das bei nichtstaatlicher Verfolgung keinen 
Schutz bieten würde. Gerade gestern kam von Amnesty In
ternational die Information, dass Aminata, eine junge Nige
rianerin, deren Kind anscheinend von einem anderen Mann 
aus Nigeria stemmen soll, trotz aller Protestunterschriften 
doch gesteinigt wird. Man hat ihr zwei Monate Zeit gegeben, 
um sich von ihrem Kind zu trennen. Dann wird sie bis zum 
Hals eingegraben und von der Meute gesteinigt. 
Die wenigen Verbesserungen im Asylgesetz - oder besser: 
die wenigen Nlchtverschlechterungen Im Gesetz stehen 
weitgehenden Verschlechterungen gegenüber. Die Drittstaa
tenregelung, die Einzelrichterentscheide, die verkürzten Be
schwerdefristen oder der erschwerte Zugang zu Rechtsbe
ratung sind nur einige davon. 
Ein Tell der BP-Fraktion wird auf das Gesetz eintreten, ein 
anderer Tell der Fraktion wird es ablehnen. 

Pagan Jacques (V, GE): La situation qui regne actuellement 
dans le domaine de l'aslle n'est plus admissible ni supporta
ble pour la population de notre pays. A Geneve, nombreux 
sont les citoyens et les citoyennes qul nous le font savolr 
en nous telephonant, en nous ecrivant ou simplement en 
s'edressant a nous, largement desesperes, lorsque nous te
nons des stands sur la voie publique. Alors que 5 a 1 0 pour 
cent seulement des requerants d'aslle sont reconnus 
comme refugles, les 90 pour cent restants occupent tout un 
office federal, ainsi que des servlces administratlfs entiers 
dans les cantons et les communes. 
L:objectif de cette revislon partielle doit Atre d'apporter au 
moins quelques ameliorations au domaine de l'asile. Mais 
ne nous falsons pas d'illusions; II ne s'aglt la que d'une revi
sion partielle qui nous permettra tout au plus de combler 
quelques lacunes ponctuelles. En reallte, nous avons besoin 
d'un changement d'optique en profondeur, mals cela est sur
tout l'affalre du Conseil federal. 
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!.'.Union europeenne, dont on parle beaucoup ces temps-cl, 
admet egalement qua le droit d'asile ne sert plus, et depuis 
longtemps, a proteger des personnes persecutees, mals 
qu'll est abusivement, volre frauduleusement utllise par des 
mlgrants souhaitant s'etabllr dans les pays lndustriallses. 
Ce constet a conduit a une reorientation et a une limltation 
du droit d'aslle au niveau europeen. 
L.:Accord de Dublin sur le peys du premier accueil ne consti
tuera donc a moyen terme qu'un element mineur dans le dis
positif de defense de l'Europe contre les refugles econo
miques. II est grand temps que la Suisse comprenne que 
son droit d'asile actuel est depasse par la realite. Le do
maine de l'asile est devenu une branche economique renta
ble. Les bandes crimlnelles de passeurs organlsent les 
voyages et donnent des conseils a leurs cllents - par exem
ple de dissimuler leur identite ou de detruire leurs papiers 
d'identite. 
Lorsque le requerant d'asile a reussi a penetrer en Suisse, 
une chatne complete de salarles s'occupe de lul, des adml
nistrations publiques aux organlsations d'entralde en pas
sant par les tribunaux qui traltent des recours aux differents 
niveaux, et las organes d'execution qui intervlennent quand 
tous les moyens de recours sont epulses. Tous ces fonctlon
naires et ces employes des oeuvres d'entralde sont evidem
ment payes avec l'argent des contribuables. Quand 
j'observe la situation actuelle a la frontlere genevolse, je suis 
amene a souhalter qu'une partle de cet argent des contri
buables serve a lntervenlr a Ja source, donc a empAcher les 
lmmlgrants clandestins et autres refugies economiques de 
franchir la frontlere suisse. Cette Intervention permettrait 
d'economiser une grande partie de l'argent actuellement de
pense pour le traltement des demandes d'asile deposees 
par de faux refugles. 
On sait que de nombreux requerants font plusleurs tentati
ves: ils ne changent pas forcement de pays mais repetent 
leur demande apres un certaln laps de temps, si bien qua 
ces agissements peuvent durer des annees. A lui seul, l'ac
cord de Dublin n'empAche donc pas la repetition des de
mandes d'asile. Souvent, le mAme requerant depose plu
sieurs demandes en Suisse. Donc avant de payer le prix fort 
pour pouvoir adherer a l'Accord de Sehengen et d'abandon
ner ainsi la survelllance de nos frontleres, nous serions bien 
lnspires de commencer a mettre de l'ordre dans notre propre 
malson. A ce sujet, le systeme d'une banque de donnees 
permettant de deceler les demandes d'aslle qui ont deja ete 
deposees et traitees ailleurs ne fonctlonne qua si ces don
nees, y compris les Informations biometriques, sont a dlspo
sition pendant une longue duree. 
Ces donnees dolvent donc Atre enregistrees de maniere 
complete et conservees sufflsamment longtemps. Sur ce 
polnt, le projet de revision qul nous est soumls pratique un 
minimalisme incomprehenslble et coupable a nos yeux. 
Peut-Atre s'agit-il simplement d'un oubli. 
Face aux abus actuels dans le domalne de l'asile et compte 
tenu aussl des posslbllites technlques, II est en tout cas tota
lement insufflsant de conserver les emprelntes digitales pen
dant dix ans seulement La majorite de notre commlssion 
propose certes quelques amellorations a ce sujet, notam
ment l'enregistrement des donnees biometriques, et eile doit 
en Atre remerclee. Mais cela ne suffit pas. La duree de con
servation des donnees apres un eventual retralt ou un refus 
de la demande d'aslle, apres son classement ou une deci
slon de non-entree en matlere, dolt itre portee a vlngt ans 
au molns. Cette petite modificatlon facilite notablement 
l'ldentlflcation des demandes multiples alnsl qua l'executlon 
des mesures. II s'agit en fait d'une modificatlon simple et non 
coOteuse qui a cependant un grand effet. 
Nous avons le devoir de mettre en place une revlslon par
tielle qui contribue reellement et de manlere pragmatique a 
combattre les dysfonctlonnements denonces. 
Je vous invite a nous alder a combler ces lacunes qui ren
dent trop faciles les abus en matiere d'aslle. Volla la seule 
manlere de sauvegarder le droit d'aslle pour celles et ceux 
qul, veritablement, sont menaces et ont besoin de protec
tlon. 
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Vlscher Daniel (G, ZH): Ich habe mit Interesse das Votum 
von Herrn Kollege Ruey gehört. Sein Protestantismus mahnt 
mich an meine Jugend in Basel. Es ist jener Protestantis
mus, der z. B. sehr viel zur Aufnahme von Ungarn-Flüchtlin
gen 1958 beigetragen hat Vielleicht ist es auch jener von 
Karl Barth; das wird Herrn Bundesrat Blocher Interessieren. 
Auf jeden Fall Ist es ein Protestantismus, der ziemlich Im Ge
gensatz zu jenem steht, den Herr Bundesrat Blocher - wie 
ich Ihn bisher verstanden habe - vertritt. 
Was ist eigentlich die Übungsanlage? Sie wollen den Asyl
standort Schweiz verschlechtern. Sie wollen Verfahrens
rechte abbauen, dies gegen die geltende verfassungsrechtli
che Grundlage der Schweiz. Sie wissen übrigens, dass das 
Bundesgericht das nie wird OberprOfen können. Sie wollen 
Regelungen machen, mit denen Sie Leute sofort wegschi
cken können. Sie wollen eine soziale Aushöhlung durchset
zen. Leiden werden die Städte, die Bundeskasse profitiert 
vielleicht. Städte wie Zürich, Basel und Gent werden einfach 
per saldo das berappen müssen, was der Bund nicht zahlt. 
Mit anderen Worten: Verschärfung des Asylgesetzes - in der 
Meinung, Sie würden damit ein Problem lösen. Im Grunde 
genommen geht es aber nur darum, dass Sie das nicht an
erkennen wollen, was längst Tatsache ist: Die Schweiz ist 
und bleibt ein Einwanderungsland. Das werden Sie mit die
ser Verschärfung des Asylrechtes um kein My ändern kön
nen. Denn ob jetzt Tausend weniger Ober ein Asylverfahren 
In die Schweiz kommen oder Tausend mehr ist per saldo 
nicht die entscheidende Perspektive mit Bezug auf das, was 
sich heute als globale FIOchtlings- und Migrationsströme of
fenbart. 
Mit anderen Worten: Das Asylgesetz kann die Internationale 
Migrationsproblematik nicht lösen. Sie können die Globali
sierung nicht mit einem schweizerischen Asylgesetz rück
gängig machen In der Meinung, dichte Grenzen hier und 
dichte Grenzen gemäss Sehengen - da nützt Ihnen auch 
das etwas kraftrnelerlsche Auftreten von Herrn Schily nichts -
lösten nunmehr das Problem. 
Wir wollen einen ParadigmawechseL Wir wollen zuerst ein 
Einwanderungsgesetz, und zwar ein Einwanderungsgesetz, 
das der realen Situation, wie wir sie heute vorfinden, Rech
nung trägt. Zum einen müssen wir anerkennen, dass Leute 
In dieses Land und In andere europäische Länder kommen -
ob das jetzt zwei Drittel oder die Hälfte der Asylgesuchstel
lenden Ist, ist ein anderer Diskurs -, die im letzten Sinne als 
ccMigratlonsmenschen» hierher kommen. Das sind Leute, 
die versuchen, hier Erwerbsarbeit zu finden. Solange Sie 
nicht auch Menschen von ausserhalb der OECD-Welt hier 
Erwerbsarbeit ermöglichen, werden Sie das Asylproblem nie 
lösen können. Mit anderen Worten: Wir verlangen ein Ein
wanderungsgesetz, das genau dem Rechnung trägt 
Zu etwas Letztem: Ich habe den Verdacht - den allzu gros
sen Verdacht-, Sie haben nicht Angst davor. dass die Leute 
sich hier nicht Integrieren, sondern dass sich die Leute viel 
schneller hier Integrieren, als Ihnen eigentlich lieb ist, und 
wir hier eine Gesellschaft haben, die eben in zwanzig Jahren 
so oder so anders aussieht als jene der FOnfzlgerjahre, in 
die Sie zurOckwollen. Aber das Ist vergebliche Liebesmühe. 
Nichteintreten, Paradlgmawechsel, sinnvolle neue Lösun
gen! 

SchlOer Ulrich (V. ZH): Es vergeht tar denjenigen, der die 
Communlques, die Verlautbarungen der Polizeidirektoren 
abonniert hat - Ich bin als Zeitungsredaktor in dieser Situa
tion -, kein Tag, buchstäblich kein einziger Tag, ohne dass 
nicht Meldungen Ober Vergehen, Ober Verbrechen eingehen, 
an denen Asylbewerber beteiligt sind; kein Tag vergeht ohne 
solche Meldungen. Es können manchmal kleine Vergehen 
sein, es können manchmal grosse Verbrechen sein. Es wird 
auch gesagt, vor allem auf dem Platz Zürich sei der Drogen
handel praktisch In den Händen von Leuten, die sich hier als 
Asylbewerber aufhalten. 
Wir können bei einer Teilrevision des Asylgesetzes Teilkor
rekturen anbringen. Im Bereich «kriminelle Asylbewerber» -
datar tritt die SVP mit Nachdruck ein - sind Korrekturen an-
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zubringen, rasch und spürbar. Es ist doch wohl der stos
sendste Missbrauch von Asylrecht, wenn man dieses 
Asylrecht dazu benützt, hier in der Schweiz - in jenem Land, 
wo man um Aufnahme ersucht - kriminell tätig zu werden. 
Ich grenze ein: Nicht alle Asylbewerber sind kriminell - das 
sage ich ausdrOcklich -, aber es gibt jeden Tag welche, die 
in diese Kategorie gehören und die die Behörden zum Han• 
dein veranlassen müssen. Besonders stossend ist etwa, 
wenn es vorkommt, dass Asylbewerber auf Schulhöfen mit 
Drogen handeln; dies darf nicht hingenommen werden! 
Wäre wenigstens dieses Problem gelöst, würde man sich 
endlich einmal energisch dahinter machen, dann wäre die 
Stimmung in der Bevölkerung dem Asylproblem gegenOber 
ohne jeden Zweifel deutlich anders. 
Dafür können wir nicht auf die globale Lösung warten, so be
quem das auch wäre. Hüten wir uns vor der Ausflucht, die 
«weltweite Lösung» zu fordern, mit dem Hintergedanken, wir 
seien dann irgendwie dabei, müssten konkret aber nichts 
tun. FOr die Asylkriminalität tragen die Behörden hier die un
eingeschränkte Verantwortung. Datar sind sie gewählt wor
den. Dieses Problem haben sie in den Griff zu bekommen. 
Damit Ist keine Verschlechterung der Asylbedingungen ver
bunden. Wir fordern vielmehr Bestimmungen, die datar sor• 
gen, dass das Asylrecht jenen reserviert bleibt, die 
tatsächlich Asyl benötigen. Es Ist doch gerade Im Interesse 
jener, die ehrlich um Schutz nachsuchen, weil sie tatsächlich 
bedroht sind, dass dieses Recht auf Asyl nicht für verbre
cherische Tätigkeiten missbraucht werden kann. Wir haben 
für die Detailberatung Vorschläge vorgel~, die dieses Pro
blem lösen. Wir haben die Chance, eine Änderung herbelzu
tahren. 
Ein weiteres Anliegen, das wir mit Nachdruck vertreten: 
Auch die Asylgewährung ist periodisch zu überprüfen. Die 
Verhältnisse ändern sich. In einem Land mag eine Situation 
heute bedrohlich erscheinen, die in drei Jahren wesentiich 
entschärft sein kann. Wir müssen uns sodann darauf kon
zentrieren - das ist ein ernsthaftes Anliegen -, dass wir ent
weder im Asylbereich tätig sind oder nachdrücklich Hilfe vor 
Ort erbringen. Nachdem Sie immer betonen, dass der Ein
satz der Swlsscoy In Kosovo zur Stabilisierung beitrage, ist 
es für uns nicht nachvollziehbar, weshalb wir noch heute 
nach wie vor Monat für Monat eine grosse Zahl neuer Asyl
bewerber aus diesem Gebiet aufzunehmen hätten. Hier sind 
Konsequenzen zu ziehen. 
Wenn wir unser Engagement vor Ort welterfOhren, besteht 
tar Personen aus jenem Gebiet, für deren Sicherheit gesorgt 
wird, kein Grund für Asyl. Schliesslich werden diese Leute 
auch in Ihrem eigenen Land tor den Wiederaufbau ge
braucht, sie sollen nicht hierher kommen und hier nach Ar
beit suchen - worum es ihnen ja tatsächlich geht. 
Wir stehen mit diesem Gesetz vor einem Glaubwürdigkeits
test: Die Bevölkerung erwartet klare Antworten auf Pro
bleme, die längst ausgemacht worden sind. Wir haben die 
Antworten zu erbringen. 

Milller Philipp (RL, AG): Die Schweiz verfügt heute Ober 
eine umfangreiche und fein verästelte Asylgesetzgebung. 
Dieses Gesetzeswerk und seine dazugehörenden Verord
nungen garantieren im Vergleich mit anderen europäischen 
Staaten einen sehr ausgedehnten Rechtsschutz. Dies ist 
einer der Gründe für die Attraktivität der Schweiz für Asyl
suchende. Man kann daher davon ausgehen, dass jedes 
Gesuch seriös und eingehend über zwei Instanzen geprüft 
wird. Die mehrfachen Revisionen, Ergänzungen und Anpas
sungen machen unser Asylgesetz aber zu einem Flickwerk, 
welches kaum noch überschaubar ist und welches vor allem 
angesichts der heutlgen Asylmigration nicht mehr genügt. 
Das Konzept des schweizerischen Asylrechtes basiert auf 
einem längst Oberholten Flüchtlingsbild, was dazu führt, 
dass wir heute einen enormen Aufwand betreiben, um unter 
Jährlich Zehntausenden von Asylsuchenden jene zu finden, 
welche die Flüchtlingseigenschaft gemäss den Internationa
len Normen und gemäss unserer Gesetzgebung glaubhaft 
machen können. 
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Auch die aktuelle, nun vorliegende Gesetzesrevision ändert 
nichts an diesem fundamentalen Fehler, den unsere heutige 
Asylgesetzgebung aufweist. Trotzdem tritt die FDP-Fraktion 
auf die Teilrevision ein, ist doch infolge der rasanten Entwick
lung im Asylbereich eine ebenso rasante, an gesetzgeberi
sche Hektik gemahnende Revlslonsarbelt erforderlich. Dies 
soll uns aber nicht von der Aufgabe entbinden, dass wir uns 
in absehbarer Zelt Ober eine grundlegende Neugestaltung 
unseres Asylrechtes Gedanken machen. 
Die aktuellen Probleme im Bereich des Asylverfahrens sind 
zur Hauptsache eine Misere des Wegweisungsvollzuges. 
Können die Wegweisungen abgewiesener Asylsuchender 
nicht vollzogen werden, nimmt die Attraktivität der Schweiz 
als Asylland stetig zu. 
Der konsequente Vollzug der bestehenden Asylgesetz
gebung ist eine wesentliche Voraussetzung für die weitere 
Akzeptanz unserer Asylpolitik im Schweizervolk und eine 
Grundvoraussetzung zur Wahrung der humanitären Tradi
tion. Es ist daher mehr als nur störend, wenn Personen aus 
dem Asylbereich, die bei uns ein rechtsstaatliches Verfahren 
durchlaufen haben oder für eine gewisse Zelt Schutz erhal
ten haben und die Schweiz wieder verlassen müssen, nicht 
ausreisen, weil als Folge mangelnder Kooperationsbereit
schaft der Herkunftsstaaten die erforderlichen Reisepapiere 
nicht beschafft werden können oder weil die Herkunftsstaa• 
ten sich weigern, ihre eigenen Landsleute einreisen zu las
sen. Dass der Vollzug unserer Asylgesetzgebung mehr und 
mehr infrage gestellt wird, zeigt vor allem die stetig stei
gende Zahl von Personen aus dem Asylbereich, die ein Blei
berecht erhalten, obwohl sie die FIOchtllngseigenschaften 
gemäss Flüchtlingskonvention EMRK und Asylgesetz gar 
nicht erfüllen. So wurden beispielsweise In den letzten drei 
Jahren die Asylgesuche von 6620 Personen positiv ent
schieden. Gleichzeitig erhielten aber Ober 18 000 Menschen 
eine Aufenthaltsbewilligung mittels einer humanitären Rege
lung gemäss Artikel 13 Buchstabe f der Begrenzungsverord
nung, und weitere rund 7600 Personen aus dem Asylbereich 
erhielten ein Bleiberecht durch eine kantonale Regelung. Al
lein In diesen drei Jahren wurde also Ober 26 000 Personen 
aus dem Asylbereich eine Aufenthaltsbewilligung erteilt, 
ohne dass diese die Flüchtlingseigenschaft erfüllten. Zusätz
lich wurden im gleichen Zeitraum noch 16 400 Menschen 
vorläufig aufgenommen, die In absehbarer Zelt ebenfalls 
eine Aufenthaltsbewilligung erhalten dürften. 
Der Asylmigrationsdruck aus Afrika wird von Jahr zu Jahr 
stärker. Es lohnt sich daher, sich auch einige Eckwerte dieses 
Kontinents vor Augen zu halten: 1960 lebten rund 220 Millio
nen Menschen In Afrika. Heute sind es bereits 840 Millionen 
Menschen. Berechnungen von Fachleuten haben ergeben, 
dass im Jahr 2050 in Afrika 1,8 MIiiiarden Menschen leben 
werden. Was die Schweiz und mit ihr die meisten westlichen 
Staaten heute also an Zuwanderungsdruck aus Afrika erle
ben, Ist erst der Anfang einer Entwicklung, die ungeahnte 
Ausmasse annehmen wird. 
Im Jahr 2003 stellten Ober 6000 Personen aus dem afrikani
schen Kontinent ein Asylgesuch in der Schweiz. Aufgrund der 
hohen Zahl von Asylgesuchen aus Afrika wird es In Zukunft 
besonders wichtig sein, dass eine geordnete Rückschaffung 
in diesen Kontinent möglich ist RückObemahme- und Transit
abkommen sind dafQr eine wesentliche Voraussetzung. Es 
kann daher nicht weiter angehen, dass Länder, die ihre eige
nen Landsleute nicht zurücknehmen und damit rudimentärste 
Völkerrechtsverpflichtungen nicht einhalten, weiterhin staatli
che Unterstützung durch dle Schweiz erhalten. 
Die FDP hat bereits seit einiger Zelt immer wieder darauf 
hingewiesen, dass Rückübernahme- und Transitabkommen 
mit möglichst vielen Staaten abzuschllessen sind. Um die 
Verhandlungsposition der Schweiz zu stärken, fordert die 
FDP, dass diese Abkommen mit dem Ausrichten von öffentli
cher Entwicklungshilfe zu koppeln sind. Die FDP fordert den 
Bundasrat auf, den Abschluss von solchen Abkommen als 
dringlich zu erachten und somit voranzutreiben. Immerhin 
stammte Im Jahr 2003 rund die Hälfte aller afrikanischen 
Asylsuchenden aus einem Staat, der von der Schweiz öf
fentliche Entwicklungshilfe erhält. 
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Im Vergleich mit der EU schöpft die Schweiz noch nicht 
sämtliche aussenpolltischen Instrumente aus. Die Konditlo
nalltät in den Aussenbeziehungen ist vom Bundesrat schon 
zu einem früheren Zeitpunkt beschlossen worden. Eines der 
Kriterien Ist die Kooperation im Migrationsbereich. Allerdings 
besteht nach der bisherigen Politik des Bundesrates eine 
Präferenz für positive Konditlonalltät mittels Anrelzsystemen. 
Es muss aber in Zukunft vermehrt auch möglich sein, mit der 
Kürzung oder Streichung staatlicher HIife die Kooperations
bereitschaft von Staaten, aus denen viele Asylsuchende 
stammen, zu erreichen. 
Angesichts der geschilderten Zahlen stellt sich die Frage, 
wie unser Land in seiner räumlichen Knappheit mit diesem 
Problem umgehen soll und kann. Wir verfügen nicht über un
begrenzte Aufnahmekapazitäten und müssen uns notge
drungen auf die Aufnahme derjenigen beschränken, welche 
tatsächlich echt Verfolgte sind. Nach dem Motto «fair, aber 
konsequent" Ist unsere Asylpolitik zu gestalten und umzu
setzen. Wie sonst soll die bis heute hohe Akzeptanz der hu
manitären Ttadltlon unseres Landes erhalten bleiben? 

Müller Geri (G, AG): Ich habe jetzt Ihren Ausführungen gut 
zugehört und stelle fest, dass Sie eigentlich nur monieren, 
dass es nicht ganz klar ist, wer unter welchen Bedingungen 
In die Schweiz kommen kann. Stellen Sie sich denn konkret 
vor, dass es besser wäre, wenn man belsplelswelse einen 
«Gulde Michelin" dazu machen würde, unter welchen Be
dingungen die Schweiz Leute aufnimmt? 

MQller Philipp (RL, AG): Ein «Gulde Michelin" im Asylbe
reich ist ja wohl absurd. Es geht ja hier nicht darum, dass wir 
die Flüchtlingsströme International steuern können. Es geht 
einfach darum, dass wir jene Personen, die zu uns kommen 
und die den Asylstatus verdienen und auch gemäss Konven
tionen und Asylgesetz erhalten sollen, von allen anderen 
trennen, die nicht aus asylrelevanten Verfolgungsgründen zu 
uns kommen. Es geht doch hier nicht darum, dass wir uns 
praktisch In einem Wettbewerb um Attraktivität oder Minde
rung der Attraktivität befinden. Ich denke, die humanitäre 
Tradition der Schweiz hat bewiesen, dass wir gerade in die
sem Bereich mit unserem - wie ich gesagt habe - sehr fein 
verästelten und stark ausgebauten Rechtssystem mit allen 
möglichen Rekursmögllchkelten eben schon ausgeprägt 
faire Asylverfahren gewährleisten können. 

Garbanl Valerle (S, NE): Depuis son entree en vlgueur le 
1 er janvler 1981 - il y a un peu plus de vingt ans -, la loi sur 
l'asile a ete revisee a quatre reprises - toujours dans le sens 
d'un durcissement - sans compter les revisions des ordon
nances et sans compter l'introductlon de Ja loi sur les mesu
res de contreintes. En 1983, en 1986, en 1990 et en 1998, 
on s'est livre a l'exerclce que nous falsons egalement 
aujourd'hul. Deux referendums ont egalement ete lances, 
sans succes. C'est en 1990, donc II y a quatorze ans, qu'ont 
ete introdultes l'lnterdictlon de travall pendant les slx pre
mlers mois, ainsl que, dejil, la notlon de pays tiers sOr. 
La revlsion de 1998 a etendu les motlfs de non-entree en 
matlere, en partlculler lors de l'absence de papiers d'iden
tlte, avec un delai de recours de 24 heures pour demander 1a 
restltution de rettet suspensH a une decision d'execution Im• 
mediate du renvoi, ainsl que la suppression des feries Judl
ciaires. 
La revlsion qui nous est soumise aujourd'hui va egalement 
dans ce sens, dans le sens du durcissement, puisqu'elle 
permet au Conseil federal de presumer les Etats tlers sOrs, 
c'est-a-dlre d'etendre ra liste offlclelle de ces Etats. Elle va 
aussl dans le sens du durclssement, puisqu'elle remplace le 
renvoi preventlf par une decision de non-entree en matiere 
et puisqu'elle instaure un delal de recours de clnq Jours con
tre une decislon de non-entree en mattere et mime pas uni
quement contre la demande de restltution de l'effet 
suspenslf. 
Parallelement, des proposltions de la majorlte de la commis
slon veulent lntroduire la condltionnalite de l'aide au deve-
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loppement, et des propositlons de mlnorlte emanant de 
ruoc veulent mAme supprimer l'aide au retour. 
Qual est le bilan de ca durcissement systematique? Je crois 
qu'II est grand temps qua nous fassions notre examen de 
conscience en matlere de politique d'aslle et je rejoins ici 
aussi le Conseil federal. Mais quel est le bilan? II est plus 
qua negatif. D'une part, parce qu'on a ancre au sein de Ja 
populatlon l'opinlon que la majorlte des requerants d'asile 
etalent des faux refugies, des abuseurs de notre tradition hu
manltaire, alors qu'il sufflt de se pencher sur les pays de pro
venance de celles et ceux qui demandent l'asile pour se 
rendre campte qu'ils provlennent de pays en proie a des 
troubles ou qu'ils font partie de minorltes persecutees, solt 
par un Etat, solt par des organlsmes para-etatlques. D'autre 
part, en multipliant les declsions de non-entree en matiere, 
on ne resout pas la question qul apparait comme etant la 
questlon fondamentale, c'est-a--dlre celle de l'executlon des 
renvois de celles et ceux qul ne rempllssent pas les condi
tions pour obtenir l'aslle ni celles pour obtenir une admission 
provisoire. Et les propositions de suppresslon de l'alde au 
retour et celles de la condltionnallte de l'alde au developpe
ment vont precisement encore davantage accentuar la diffi
culte d'executer les renvois. 
La polltique d'asile conduite ces dernieres annees nous a 
menes dans le mur et eile n'a apporte aucune solution a la 
question fondamentale. Evidemment, si on se contente de 
multiplier las decisions de non-entree en matiere et d'admet
tre que lorsque las requerants ne font plus partle des statisti
ques, ils ne sont plus en Sulsse, quand bien mAme on salt 
pertinemment qua beaucoup entrent dans la clandestinlte, 
on peut tirer un bilan positif de cette polltlqual 
II taut maintenant changer de cap. Comment? C'est aussi la 
reflexion a laquelle s'est attele le Conseil federal, mais je ne 
partage pas le polnt de vue de ce dernler. 
Comment? Pour qu'un renvoi solt accepte, II taut qu'il solt 
compris et explique. Quiconque pratique le drolt d'asile quo
tidiennement s'aperQOlt qua las declsions de !'Office federal 
des refugies, mAme apres auditions federale et cantonale, 
ont toutes l'apparence de declslons-cadres, de declslons 
coplees-collees. Le requerant deboute a l'impresslon qu'il 
n'a pas ete entendu, que son histoire est celle d'un autre. 
Donc, II faut mleux motiver las decislons de premlere ins
tance pour evlter des recours. Au lleu de supprimer l'alde au 
retour, il taut evldemment la developper et donner aux re
querants deboutes de reels moyens de pouvolr se recons
truire une via dans leur pays d'origlne, et non seulement 
avec une alde symbollque, si Je renvoi est licite. II faut colla
borer davantage avec las pays de provenance dans des pro
Jets ou pourraient Atre affectees collectivement les aldes au 
retour ~ues lndividuellement. Et au lieu de prevolr des cen
tres d'internement et des vols charters qui co0tent exces
sivement eher en gestion, en accompagnement, en infra
structures, il serait plus judicieux de creer des postes de me
diateurs qul accompagneralent las requerants d'asile de
boutes jusqu'a leur pays d'origine et qui leur garantiraient 
ainsi un retour dans 1a securlte. Et au lieu finalement d'ins
taurer la conditlonnalite de l'aide au developpement, II taut 
bien davantage la clbler sur les pays de provenance de la 
majorlte des requerants d'asile, ce qui n'est pas le cas ac
tuellement. Cette condltionnalite aura un effet contraire, 
puisqu'elle poussera encore davantage a la migration. 
Je termine quant a la conditionnallte de l'aide au developpe
ment: franchement, las pays en voie de developpement re
~ivent de nombreuses devises des requerants d'asile, des 
clandestlns et des mlgrantes et des mlgrants qui travalllent 
en Europa, et ces devises sont bien plus importantes qua 
l'aide au developpement qui leur est octroyee, en tout cas 
par la Suisse; ce qul veut dire qua la politique de prestatlon 
contre contre-prestatlon est sur le plan international vouee a 
l'echec. 
Pour toutes ces raisons, je refuseral l'entree en matlere sur 
cette nouvelle revislon de la lol sur l'asile. 

Meyer Therese (C, FR): En matiere d'aslle, notra pays dolt 
Atre humain, efficace et responsable. II convlent donc de re-
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garder les problemes en face, de relever las defis et, bien 
sQr, de trouver des solutlons - ce qu'a fait le Conseil federal 
a l'epoque sous l'impulsion de la cheffe du Departement fe
deral de justlce et police, l'ex-conselllere federale Ruth 
Metzler lci presente et qua je salue cordialement. Pour y par
wnir et accueilllr convenablement les personnes menacees 
venant de pays en guerre ou persecutees, II taut, d'une part, 
lutter severement contre les abus et, d'autre part, declder 
d'un statut adapte a une sltuation de detresse et de crise, 
statut qui permettrait de mener une via normale, en securlte, 
de beneficier de mesures d'integration, et de trouver du tra
vail. 
La responsablllte qua je viens d'evoquer doit s'exercer en
vers ceux qui ont un «besoin d'aslle», pour qu'lls soient sou
tenus. Nous voulons pouvoir concretiser Je «plus jamais 1,a» 
souvent lu dans les rapports, publies, sur l'attltude de la 
Suisse durant la Deuxleme Guerre mondlale. Cette respon
sabillte doit aussl s'exercer envers la population suisse qui 
dolt pouvoir souscrire a sa traditlon humanitaire sans avoir le 
sentlment d'entretenlr taute une frange de personnes defa
vorisees economiquement certes, mais qui pourralent vivre 
sans risque dans un autre pays qua le nötre. 
Le groupe democrate-chretlen entre en matiere a l'unanimlte 
sur cet objet et vous recommande d'en faire autanl En effet, 
le projet de revision partielle de la loi sur l'asile propose vise 
les objectifs enonces ci-dessus. C'est le seul moyen efflcace 
de resoudre d'une maniere constructive des problemes evi
dents. 
Las propositlons de non-entree en matiere, qul auralent pour 
consequence d'enteriner une sltuatlon actuelle lnsatisfai
sante, et de renvol au Conseil federal ou a la commission, 
sont a rejeter energiquement !..'.Organisation suisse d'aide 
aux refugies, elle-m&me, recommande d'entrer en matiere, 
en faisant blen sQr quelquas propositions d'amendements. 
La lol sur l'asile permet une polltique plus efflcace, pragmati
qua, moins onereuse et plus humaine. Nous pensons qua la 
Suisse n'a pas tellement le choix. Elle dolt avoir, d'une part, 
une leglslation efflcace et an promouvolr l'execution - ac
tuellement, l'application n'est pas assez encouragee. Elle 
doit, d'autre part, favoriser l'integration de ceux qui vont res
ter. La Suisse evolue, mais alle dolt quand mime rester elle
mAme. 
Ainsi, le groupe democrate-chretlen est favorable a cette re
vision de la lol. Le groupe democrate-chretien est favorable 
a l'lntroductlon d'un systeme de «bonus-malus» concretise 
par une indemnlte forfaltaire, ce qui va encourager las can• 
tons a executer las declsions. II soutlent la reglementatlon 
de l'Etat tiers sar qua le Conseil federal propose, qui est rea
lisable, mais il pense qu'une suppression de l'alde au deve
loppement devrait s'adresser seulement aux Etats eux• 
mAmes lorsqu'ils ne cooperent pas a la readmission, et ne 
pas toucher les ONG qui travalllent dans ces pays qul ne 
cooperent pas. Le groupe democrate-chretien est oppose a 
la creation de centres d'hebergement collectlf gares par la 
Confederatlon qui engendrerait, d'une part, des coOts enor
mes. D'autre part, il seralt presque impossible de trouver un 
endroit oa las eriger - et encore, cela ne concerneralt que 
les requerants arrivant dans las aeroports, les cantons eux
m&mes ayant le soin de regler las autres situatlons. 
Le groupe democrate-chretien salue specialement les modi
fications apportees au statut juridique des personnes actuel
lement admises a titre provisoire. Les deux nouwaux statuts 
crees en lieu et place de l'admission provisoire permettent 
un accueil plus humanitaire et nous y tenons. Las reque
rants d'asile n'ayant pas le statut de refugies reconnus, mais 
qui ne qultteront vraisemblablement plus la Suisse, obtlen
dront alnsi une admission pour ralsons humanitaires, avec 
des moyens financiers verses aux cantons sous forme de 
subvention unique pour promouvolr l'integratlon par des 
cours de langues et aussl une alde a la formation profes
sionnelle. 
Tout cecl devra permettre a ces personnes de prendre part a 
la via du pays, mais aussi de devenlr lndependantes flnan
clerement plus rapidement. Pour le regroupement famllial, 
alias beneficleront des mAmes conditions qua las etrangers 
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titulalres d'une autorlsation de sejour. II est blen clalr que les 
personnes passlbles d'une pelne penale ne beneflcieront 
pas de ce type d'admission. 
Les jeunes pourront Atre les principaux beneficlaires de ces 
subventions qul pourront aider a leur Integration et a leur for
mation. Ce forfait pourra Atre verse pendant sept ans aux 
cantons qui hebergent les gens qui ont des permis humani
talres. Les personnes deja en Suisse pourront aussi benefi
cier de ces conditions. 
La loi dans son ensemble lnstltue plus de fermete pour re
dulre l'attractlvite de notre pays mais offre aussi un cadre 
d'accueil mellleur a ceux qui ont besoln d'un asile sQr et hu
main chez nous en Suisse. Elle merlte notre soutien dans 
les grandes lignes, selon la majorlte. 

Leuenberger Uell (G, GE): C'est la sixieme revislon en un 
peu plus de vlngt ans. Une de plus qul ne va pas resoudre 
les problemes, mais creera un tas de problemes supplemen
taires. Des problemes par alHeurs que l'UDC ne manquera 
pas d'exploiter pendant ses campagnes electorales perma
nentes. 
Avec ce nouveau projet, la Suisse est a deux doigts de ne 
plus respecter ses engagements lnternallonaux. Le principe 
du renvoi dans des Etats tiers selon l'article 6a, s'II est appli
que, revlent a prlver de toute substance l'adhesion de la 
Suisse a la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut 
des refugles, car tous nos voisins europesns seront classes 
pays s0rs, et nous savons tous que le 95 pour cent des arri
vees des requerants d'aslle se fait par vole terrestre. Avec 
les procedures accelerees de non-entree en matiere et l'ins
tauration des aeroports comme centres d'enregistrement, il 
est a cralndre que de nombreux droits humains, dont cer
tains sont dans notre Constitution et dans notre legislation, 
ne soient plus respectes. II en est alnsi du droit a un recours 
effectif, taute d'asslstance judlclalre, lors de declsions de 
non-entree en matiere. Les posslbllltes de detention en vue 
du renvoi se multlpllent, et il faut esperer que l'on ne se re
trouve pas un Jour avec des centres de detention pour des 
personnes qui n'auraient commis aucun dellt. 
SI te nouveau statut d'admlssion provlsoire pour ralsons hu
manltalres est a saluer, nous regrettons les restrlctions du 
drolt au travall pour les requerants ayant 1119u un delai de de
part, qui ne peut Atre respecte. Ce refus du drolt au travall 
est d'autant plus regrettable qu'avec le programme d'allege
ment budgetalre et le refus de flnancer l'asslstance aux re
querants ayant reyu une decision de non-entree en matlere, 
la Confederation s'est deja fortement dechargee sur les can
tons. 
Le durcissement est souvent justlfle par les peurs des ci• 
toyens et cltoyennes suisses, mals le Conseil federal n'a-t-11 
pas tout falt pour alimenter ces peurs? II n'a jamais eu 
l'audace de dire haut et fort que les requerants d'asile pro
vlennent, pour la grande majorite, de pays de la guerre, oCJ 
des affrontements tratrlcldes ou des confllts larves regnent. 
En 2003, la majorite des personnes venaient de Serbie-et
Montenegro. Faut-11 rappeler les sequelles que les quinze 
dernleres annees de confllts et de guerre ont laissees dans 
cette region et les tensions importantes qui persistent et les 
problemes des mlnorltes non regles? lls viennent de Tur
quie, et sont principalement des Kurdes opprlmes par le re
gime. lls viennent de l'lrak, et je pense qu'a ce sujet, je n'ai 
mAme pas besoin de faire d'autres commentaires. lls vien
nent aussi d'Algerie, oCJ des massacres ont lieu regullere
ment. lls vlennent de Georgie, qul connait d'lmportants 
problemes de mlnorite. lls viennent de la Bosnie-et-Herze
govine, et ainsi de sutte. 
Par ailleurs, dire comme le falt regulierement le chef du De
partement federal de Justice et police qua le 95 pour cent 
des requerants sont de faux retugles est une enormite. En 
decembre 2003, sur un peu plus de 90 000 personnes rele
vant du domaine de l'aslle en Sulsse, un quart avalt le statut 
de refugie. Un quart avait reyu une admission provisoire 
parce que le renvol pouvaft les mettre en danger. Cela repre
sente plus de 1a moitie des personnes auxquelles la Suisse 
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a accorde le drolt de rester chez nous. Un autre quart atten
dalt une decision de premiere ou de deuxieme lnstance et 
un cinquieme ne pouvalt Atre renvoye pour des questions 
d'ordre technlque. 
Nous sommes donc tres loln des 95 pour cent de faux refu
gies, Monsieur Je conseillerfederal, argumenttrompeur pour 
exiger continuellement un durcissement de nos lois. On 
nous dlt aussl regulierement que la Suisse accuellle beau
coup plus de refugies que nos voislns europeens. Mais ces 
etemelles comparaisons ne sont pas pertlnentes, dans la 
mesure oo la Suisse comptabilise chaque personne comme 
une demande Individuelle, alors que la France, l'Allemagne 
ou encore la Grande-Bretagne comptabllisent les demandes 
des conjoints et des enfants dans le mAme dossler, comme 
une seuie demande. 
On remarquera aussi que si seulement 7,8 pour cent des 
demandes ont obtenu l'octroi de l'aslle en 2003, c'est certai
nement a cause de la traditlon restrictive de l'imputablllte 
que la Suisse est la seule encore a pratiquer en Europe. 
Dans les autres pays europeens, repondant en cela aux pre
occupations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les refugles, la pratlque est d'octroyer l'asile non seulement 
aux personnes vlctlmes de persecutions etatiques, mais 
aussi de groupes clvils. 
En consequence, le groupe des Verts refuse l'entree en ma
tlere. 

Wasserfallen Kurt (AL, BE): Wie Sie wissen, ist die Revi
sion des Asylgesetzes eng verbunden mit der Revision des 
Ausländergesetzes, das wir auch noch beraten werden; viel
leicht hätte man das umdrehen müssen. Eigentlich ist es 
schade, dass uns der Bundesrat kein umfassendes Gesetz, 
kein Migrationsgesetz, vorgelegt hat. Denn die beiden Ge
setze haben vieles gemeinsam, sie Oberschneiden und sie 
ergänzen sich. 
Die FDP verfolgt seit je eine umfassende Mlgrationspolltlk, 
die sich an folgenden Eckpunkten orientiert: Wir bleiben 
Schweizerinnen und Schweizer. Das Landesinteresse wie 
auch unsere Verpflichtungen gegenüber echten Flüchtlingen 
gelten auch bei der Zuwanderung. Wir wollen, wenn die An
wesenheit berechtigt Ist, eine umfassende Integration. Asyl 
ja, aber nur, wenn der echte FIOchtllngsstatus gegeben ist; 
letztlich wollen wir keinen Missbrauch. 
Bei der Revision gemäss der hier vorliegenden Vorlage müs
sen wir uns immer an der EU orientieren, zumal die Schweiz 
zurzeit dem Dubliner Erstasylabkommen nicht angehört. 
Dies ist ein gewichtiger Nachteil für unser Land und führt 
dazu, dass im EU-Raum abgewiesene FIOchtllnge wohl ver
suchen werden, Ihr Glück In der Schweiz zu suchen. Bun
desrat Blocher will für die Debatte Im Ständerat dem 
Bundesrat weitere Vorschläge unterbreiten. Das ist positiv, 
Ist doch die jetzige Vorlage des Bundesrates ungenügend; 
das zeigen auch die vielen Abänderungsanträge. Herr Bun
desrat Blocher, wir erwarten etwas. 
Die FDP hat sehr wohl Verständnis für echte Flüchtlinge, 
aber das Asylwesen in der Schweiz krankt; das stellen wir 
fest, wenn wir sehen, dass sehr wenige Gesuche zu einer 
Anerkennung führen. Da stimmt seit vielen Jahren einiges 
nicht. Man ist fast geneigt zu sagen, seit Jahren betreibe die 
Schweiz aufgrund der ungenügenden gesetzlichen Bestim
mungen einen eigentlichen Asylleerlauf. 
Das ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. Es Ist eine 
unklare politische Haltung der Schweiz und damit brisant 
Wir haben eine schlechte Stellung in Europa und der Welt. 
Das Ganze ist nicht einsichtig für die Schweizer Bevölke
rung, aber auch nicht einsichtig für die echten Flüchtlinge. 
Es ist ein sehr hoher und unnötiger administrativer Aufwand 
damit verbunden, ein sehr hoher und unnötiger finanzieller 
Aufwand. Auch darin liegt ein sehr hohes Missbrauchspoten
zial, wie dies zum Beispiel im Bereich Drogenhandel fest
stellbar ist. 
Die FDP-Fraktion hat aus diesen Grilnden zur heutigen Ge
setzesrevision, aber auch zum Ausländergesetz zahlrelche 
Anträge eingereicht, um eine Verbesserung anzustreben. 
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Ob dies hier1 vor allem aber im Ausländergesetz ausreicht, 
ist allerdings fraglich. Sicher, wir brauchen Jetzt und heute 
eine Neufassung der Gesetze. Aber die FDP-Fraktion be
dauert, dass keine bessere Revision zustande kommen 
wird. 
Die FDP-Fraktion bittet den Rat, die Anträge aus ihren Rei
hen zu unterstützen, die leider wegen der Einteilung In Kate
gorie IV nur schriftlich begründet werden können. Wir 
bedauern dies, denn gerade diese Thematik hier hätte eine 
tiefer gehende Diskussion verdient. 

Freyslnger Oskar (V, VS): Accorder l'aslle a des personnes 
menacees dans leur lntegrite physique, persecutees pour 
leurs oplnions, torturees, soumises a des presslons lntolera
bles, risquant de passer le reste de leur vie dans des geöles 
insalubres, qul pourralt &tre contre? 
C'est d'ailleurs pour cette raison que la Suisse s'est dotee 
d'une loi sur l'asile, afin de contribuer a sauver des vies, afin 
de contrer un tant soit peu la barbarie qui semble avoir en
core de beaux jours devant eile sur cette planete desespe
rante. Cependant, lorsque la main tendue est soudain 
accrochee par des multltudes qul n'entrent pas dans la cate
gorie susmentionnee, tout le systeme d'accueil et d'immigra
tion risque d'&tre mis en peril. 
En effet, ces demleres annees, l'asile s'est transforme de 
plus en plus en une porte derobee de !'Immigration. Nonante 
pour cent des demandeurs d'asile prennent la Suisse pour 
une terre d'immigratlon ideale, alors que l'etroitesse de notre 
territolre national et la densite de population importante qui 
le caracterisent indlquent a priori que la capacite d'accueil et 
d'integration est tout sauf illlmitee. 
Mais alors pourquoi cet afftux? Est-ce l'lmage d'Epinal de 
l'eldorado bancalre qui attlre la foule, ou alors le chocolat 
suisse, la vache Mllka? Ou sont-ce peut-Atre mAme les reli
quats rouilles d'Expo.02? La reponse est bien plus simple. 
Ce qui attire - en plus des necesslteux et des gens reelle
ment menaces - toute une serie de profiteurs, et dans une 
certaine proportion de crlminels, ce sont nos lols extrAme
ment !arges et les prestations sociales attrayantes que four
nlt notre Etat-nation a celui qul parvient a y deposer une 
demande d'aslle. Bref, c'est notre attractlvite qui attire les 
foules. 
En comparaison Internationale, nous sommes peu a peu de
venus plus attrayants que les natlons qul nous entourent et 
qul ont toutes durci leurs conditions pour l'obtention de 
l'asile. D'allleurs l'ltalie, eile, ne connatt m&me pas de statut 
d'aslle Jurldiquement etaye. C'est pour cette raison que ia loi 
que nous sommes en train d'elaborer doit poursuivre trois 
buts avant tout: 
1. permettre de distlnguer le plus rapldement possible ceux 
qui ont droit a l'aslle de ceux qui n'y ont pas droit; 
2. dlmlnuer l'attractivite pour les requerants abusHs; 
3. rendre plus efficaces les mesures de renvoi. 
Dans ce sens, j'ai depose au nom de l'UDC deux amende
ments qul me semblent elementaires. Le premler, concer
nant l'article 52 alinea 1, propose de tracer, en ce qui 
concerne le renvoi dans un pays tiers, le rajout qul stlpule le 
pays dans lequel le requerant peut retourner. Ce rajout re
met a mon avis totalement en questlon le princlpe de l'Etat 
tiers car avant le renvol, il faudrait qu'a chaque fois la Suisse 
s'assure de la posslbilite pour le requerant de retourner dans 
l'Etat tlers en question. II est faclle d'lmaglner la dlfficulte de 
la täche et les frais supplementalres que cette obligation lm
plique. 
Le deuxleme amendement, concemant l'article 63 alinea 2, 
propose de rajouter une clause a la revocation du droit 
d'asile. Celui-cl doit en effet pouvolr &tre retlre egalement 
lorsque le requerant refuse de respecter les fondements de 
l'Etat de drolt sur lesquels se base la soclete civile sulsse. 
t.:exemple qui me vlent tout de suite a l'esprit, dans ce do
maine, c'est la dlgnite de la femme, bafouee par certaines 
mouvances islamistes extremistes. Mals ceci concerne 
aussi 1a protectlon de l'enfant - l'excision est un exemple 
douloureux dans ce domaine. La propagation de la violence 
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au nom d'une religlon ou d'une Ideologie n'est pas encore 
un fait crimlnel en sol, mals, sl elle lnclte a commettre de tels 
actes, sl elle menace la securite des cltoyens et du pays 
d'accuell - ou d'autres refugles -, elle dolt &tre combattue 
par l'Etat de droit. Or, l'aslle ne saurait &tre concede s'II 
exlste la moindre menace pour les citoyens suisses, car en• 
fin, aucun accueil genereusement accorde - m&me au nom 
des princlpes les plus nobles - ne saurait justifier les actes 
de violence subis par la population helvetlque. La France a 
statue un exemple, avec un Imam au style lapldaire, qui en
tre parfaltement dans la categorie visee par l'amendement 
propose. Notre porta dolt rester ouverte a ceux qui fuient 
l'arbltraire, mals nous ne saurions permettre, a travers cela, 
que l'arbitralre fasse son entree dans notre pays. Or, cer
talns responsables d'AI-OaTda, certalns cerveaux d'attentats 
oommis ailleurs dans le monde, souvent par personnes in
terposees, ont benefioie de l'aslle chez nous. Cecl est pro
prement intolerable. Nous voulons bien permettre a une 
personne de se premunir d'une violence lntolerable, mais 
notre tolerance ne doit pas permettre a 1a victime de proflter 
de notre bonte pour tai;onner chez nous des idees meurtrle
res qui creeront les bourreaux de demain sur le dos de nos 
lnstitutions. Celul qul veut beneficier de notre paix cMle doit 
porter cette paix dans son coeur. S'II veut combattre la haine 
par la haine, notre pays ne doit en aucun cas lui servlr de 
terreau fertile. 
Volla pourquoi le groupe de l'UDC demande qu'au-dela de la 
securite au sens etroit et du Code penal, les requerants 
soient aussi oontralnts de respacter les fondements demo
cratlques, ethlques et Juridiques de la Suisse, et cecl, de ma• 
ni~re egale, dans leurs paroles et leurs rapports soclaux. 

Flurl Kurt (RL, SO): Die öffentlfche Debatte um die schwei
zerische Asylpolitik ist weitgehend geprägt von bekennt 
gewordenen Beispielen der Delinquenz unter den Asylbe
werbem oder Asylanten einerseits und von äusserst aufwen
digen und oft erfolglosen ROckschaffungsversuchen ande
rerseits. Diese Fälle schoren die Emotionen und lassen 
leider oft vergessen, dass es neben den Wirtschaftsflüchtlin
gen nach wie vor viele echt Verfolgte gibt, die während ihres 
Verfahrens in der Schweiz nicht delinquleren und sich ko
operativ verhalten, wie es Herr Kollege Ruey erwähnt hat 
Wegen dieser positiven Beispiele auf Massnahmen zu ver
zichten, welche die Missbräuche bekämpfen helfen könnten, 
wäre völlig verkehrt. Hier, Frau Kollegin Vermot, spielt die 
Zahl der FAile keine Rolle. Gerade weil in den bekannt ge
wordenen negativen Fällen nicht gehandelt wird oder gehan
delt werden kann, sind Asylpolitik und Asylgesetz in Verruf 
geraten. Fremdenhass, Rassismus, Vorurtaile gegenüber al
len Asylbewerberinnen und -bewerbern werden gerade da
durch geschürt, dass Einzelfälle bekannt werden, in denen 
die Behörden tatenlos zuschauen müssen, weil Ihnen die 
Hände gebunden sind. Die Stimmung wird durch Nichtstun 
angeheizt. Alle Asylbewerberinnen und -bewerber, die sich 
kooperativ verhalten und sich nichts zuschulden kommen 
lassen, sind uns dankbar, wenn wir mltheHen, Missbräuche 
zu verhindern. 
in diesem Zusammenhang wird oft zwischen einer repressi
ven und einer liberalen Asylpolitik unterschieden, und es 
wird damit gemeint, dass eine Asylpolitik, die den Rechts
missbrauch bekämpfe, repressiv und nicht liberal sei. Es war 
und Ist aber immer ein wichtiges Element des Liberalismus, 
den auf demokratischem Weg zustande gekommenen 
rechtsstaatlichen Anliegen und Instrumenten zum Durch
bruch zu verhelfen. Eine permissive Haltung gegenüber Kri
minalität und Missbrauch Ist deshalb alles andere als liberal, 
sondern gerade eine Schwächung des demokratischen 
Rechtsstaates. 
Wenn es sich nun also - das Ist den meisten Eingeweihten 
völlig klar - z. B. bei den jungen Afrikanern, welche sich hier 
als so genannte Asylbewerber aufhalten und sich oft als 
Drogenhändler betätigen, meistens um Leute handelt, die 
rein gar nichts mit an Leib und Leben gefährdeten FIOchtlln
gen zu tun haben, so ist das stossend. Sie sind - aus ihrer 
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Sicht begrelflicherweise - entschlossen, die sich in Wohl• 
standsgesellschaften bietenden Chancen zu nutzen, und 
werden oft von Ihren Angehörigen nach Europa gesandt, um 
von hier aus einen Geld· und Warenfluss zurOck in die Hel• 
mat zu organisieren. 
Diese Fälle gehören aber in ein Migrationsgesetz und nicht 
in ein Asylverfahren; hier stimmen wir durchaus mit Herrn 
Vischer Qbereln. Stallt sich nach Abschluss des entspre
chenden straf- und Asylverfahrens heraus, dass diese Leute 
nicht zu einer ROckkehr bewogen werden können, so stehen 
wir vor der Tatsache, dass unser strafrechtliches Sanktions• 
system tor sie schlicht und einfach nicht beeindruckend ge
nug Ist und ihre Heimatländer In keiner Art und Weise an 
ihrer ROckkehr interessiert sind. In diesem Zusammenhang 
erwarten wir vom neuen Departementsvorsteher dringend 
entsprechende Vertragsverhandlungen oder noch besser 
Vertragsabschlüsse, welche ja, wie er sich vor seiner Zelt als 
Bundesrat immer geäussert hatte, aus seiner Sicht recht 
einfach und schnell erzielt werden können. 
Eine Koppelung der Entwicklungshilfeleistungen mit derarti
gen Verträgen können wir unterstOtzen. Wir mOssen aller• 
dlngs beachten, dass derartigen Regimes In der Regel das 
Wohlergehen ihrer eigenen Mitbürgerinnen und Mitbürgerei
nerlei isl Die VerknOpfung darf deshalb entweder nicht zwin• 
gend sein oder muss berOcksichtigen, dass unter der 
Verwelgerungshaltung der entsprechenden LandesrlllQierun
gen keinesfalls die auf Direkthilfe angewiesenen Ärmsten 
leiden dürfen. Unter dem renitenten Verhalten einer Regie
rung darf die Solidarität mit der Bevölkerung nicht leiden. 
Umgekehrt lassen sich solche Regimes wohl auch von KOr
zungen der Entwicklungshilfe nicht beeindrucken, sofern 
diese direkt erfolgt und nicht zuerst ihre eigenen Taschen 
tollt. 
Unter diesen Präliminarien unterstützen wir die vorgeschla
genen Neuerungen im Grossen und Ganzen. Die beiden 
neu vorgesehenen asylrechtlichen Status der humanitären 
und der provisorischen Aufnahme als Versuch einer verbes
serten Trennungsmöglichkeit zwischen kriminellen Asylsu
chenden und anderen, welche die FIOchtlingseigensohaft 
zwar nicht artollen, deren Wegweisung Jedoch als unzuläs· 
sig oder unzumutbar zu beurteilen Ist, konnten wir In der 
Fraktion noch nicht abschliessend diskutieren. Am heutigen 
Status der wrläufigen Aufnahme stört uns, dass unter ge
wissen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht. 
Diese zwingende Verbindung ist unseres Erachtens dahin 
gehend abzuändern, dass bei einem eigenen Verschulden, 
welches eine Weg• oder Ausweisung verhindert, die Ertei
lung dieses Status verunmöglicht wird. 
Im Übrigen möchten wir bereits heute darauf hinweisen, 
dass wir die vorgeschlagenen Verbesserungen beim Aus
schaffungswesen als letzte Stufe vor der Schaffung von 
ROckfOhrungszentren fOr renitente Asylsuchende betrach
ten. 
Herr Bundesrat Blocher hat anlässlich der bereits erwähnten 
Medienkonferenz seine Sicht der Dinge dargestellt und Ver
besserungsvorschläge skizziert. Mit seiner Analyse können 
wir uns einverstanden erklären. Seine weiter gehenden Lö
sungsvorstellungen hingegen sind völkerrechtlich undurch
führbar und aus praktischen GrOnden untauglich. Völker
rechtliche Bindungen zu lösen - die theoretisch selbstver
ständlich kOndbar sind - zöge unweigerlich Konsequenzen 
nach sich, die man nicht verharmlosen darf, weil sie unseren 
liberalen, ethischen und rechtsstaatlichen Grundüberzeu
gungen zuwiderliefen. Jährliche Kontingente und ein Bonus
Malus-System je nach Kooperationsgrad sind Vorhaben, die 
bereits bei einer ersten Beurteilung kaum zu genügen ver
mögen. Das hiesse nämlich Im Falle des Kontingents, auch 
AsylunWOrdigen Asyl anzubieten, und im Falle des Bonus
Malus-Systems hiesse es, Kooperationswilligen eine deutli
che Attraktlvierung unseres Landes zu offerieren. Das kann 
ja wohl kaum Im Sinne des Erfinders sein. 
Wenn der frOhere Nationalrat und heutige Vorsteher des 
EJPD zum Schluss kommt, dass die Problematik der Asyl
politik eben doch tiefer und schwieriger sei, als er es als Par
lamentarier wahrgenommen habe, so wundert man sich in 
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Anbetracht seiner permanenten scharfen Kritik an der bishe
rigen Asylpolitik, dass ihn seine Kritik nicht zum Versuch 
führte, sich eine bessere Sachkenntnis anzueignen und eine 
differenziertere Sichtweise einzunehmen. Offensichtlich Ist 
die Asylpolitik also doch vorwiegend als permanentes Wahl
kampfmittel missbraucht worden. Wenn das heute nicht 
mehr so Ist, so nehmen wir das sehr gerne zur Kenntnis, und 
wir sind bereit, bei diesem Gesetz und bei den mit Sicherheit 
auch lnskOnftig nötigen Revislonsarbeiten kooperativ Hand 
zu bieten. 
In diesem Sinne bitten wir Sie, auf die Revision einzutreten 
und in der Detailberatung unseren Anträgen zu folgen. 

Wyss Ursula (S, BE): Machen wir uns nichts vor: Die Zu
kunft der schweizerischen Asylpolitik liegt in Dublin. Nur im 
Gleichschritt mit Europa wird es uns gelingen, eine effektive, 
eine zukunftsfähige Asylpolitik zu betreiben, die uns und den 
bedrohten Menschen, die hier Zuflucht suchen, zuguta 
kommt. Bleibt die Schweiz abseits, wird sie nicht über unrea
listische und Ineffiziente Vorschläge hinauskommen. Bestes 
Beispiel sind Sie selbst, Herr Bundesrat Blocher: Jetzt, wo 
Sie die Realität im Amt eingeholt hat, haben Sie ausser Rat
losigkeit, Fragezeichen und noch mehr Repression nichts 
Neues zum Thema beizutragen. Wir wussten nämlich schon 
vor Ihrem Amtsantritt, dass die Asylproblematik ein komple
xes Politikfeld ist. Ausserdem finde ich es störend - äusserst 
störend! -, wenn wir hier Ober eine Revision diskutieren und 
Sie gleichzeitig bereits weitere Verschärfungsvorschläge feil
bieten. Auch die vorliegende Gesetzesrevision bleibt immer 
noch der Angst und Stimmungsmache, wie sie Im Nachgang 
zur Asyl-Initiative der SVP herrschten, verhaftet. 
Und dennoch: Die Vorlage bietet die Möglichkeit, vor allem 
zwei notwendige Verbesserungen Im Flüchtlingsschutz zu 
erreichen. Insbesondere ist dies erstens die Anerkennung 
nichtstaatllcher Verfolgung als Asylgrund sowie zweitens die 
Ablösung der vorläufigen durch die humanitäre und proviso
rische Aufnahme. 
Die SP-Fraktlon empfiehlt Ihnen deshalb mehrheitlich, auf 
die Vorlage einzutreten; nur bei einer Beratung haben Ver
besserungsvorschläge Oberhaupt eine Chance. 
Auf zwei Punkte dieser Revision möchte ich Im Speziellen 
eingehen: erstens auf die Kondltionalltät mit der Entwick
lungshilfe und zweitens auf den Umgang mit den besonders 
verletzlichen Asylbewerberinnen und -bewerbem. 
1. Die Mehrheit der vorberatenden Kommission will die Ent
wicklungshilfe fOr Drittweltstaaten von Ihrer Kooperationsbe
reitschaft im Asylbereich abhängig machen. Der Bundesrat 
soll die Kompetenz erhalten, die Entwicklungshilfe an Her
kunftsstaaten von Asylsuchenden zu streichen oder zumin
dest einzuschränken, wenn diese Staaten bei der ROcküber
nahme nicht kooperativ sind. Die SP-Fraktlon wird sich 
vehement gegen diesen Antrag wehren, denn die Streichung 
der Entwicklungshilfe trifft die Falschen. Die Streichung trifft 
nämlich nicht die PrMleglerten der betroffenen Länder, son
dern die Ärmsten der Armen, und vor allem betrifft es ge
rade das so dringliche Signal der langfristigen Hoffnung auf 
Besserung und somit das Signal zum Bleiben. Die Folge da
von wird sein, dass noch mehr Menschen aus diesen Län
dern aus Angst und Hoffnungslosigkeit flüchten müssen. 
Die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz darf nicht fOr 
falsche Zwecke missbraucht werden. Sie dient ausschliess
lich der Unterstützung Not leidender Bevölkerungen, und ich 
bin froh, wenn die FDP diese Ansicht teilt. Zudem - das gilt 
es auch zu erwähnen - konzentriert sich die Entwicklungs. 
zusammenarbeit der Schweiz mehrheitlich auf Länder, aus 
denen kaum oder Oberhaupt keine Asylbewerber in die 
Schweiz kommen; Beispiele sind Madagaskar und Tansania. 
Mehr Sinn würden - es wurde schon erwähnt - positive An
gebote der Wirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeit 
machen, wie sie eben die EU beabsichtigl DafOr braucht es 
aber kein enges gesetzliches Konstrukt, sondern eine Ober
zeugende, departementsObergreifende Politik. 
Herr Müller, Sie haben die EU erwlhnl Wenn Sie aber 
schauen, wie die EU die Zusammenarbeit im Asylbereich 
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mit der Enti.ylcklungszusammenarbelt koppelt, sehen Sie, 
dass es positive Massnahmen sind, also das genaue Ge
genteil von dem, was Sie hier vorschlagen. 
2. Noch ganz kurz etwas zu den Nichteintretensentscheiden 
im Schnellverfahren bei besonders verwundbaren Asylbe
werberinnen und -bewerbem: Verletzliche Personen - das 
sind z. B. Schwangere, Familien mit kleinen Kindern, unbe
gleitete Minderjährige oder auch Betagte - sollen gemäss 
Antrag der Kommissionsmehrheit ein Schnellverfahren 
durchlaufen. Seit dem Entlastungsprogramm wissen Sie, 
dass das diese Personen auf die Strasse treiben wird, und 
sie werden um Nothilfe betteln müssen. 
Wir bitten Sie, auf die Revision einzutreten; bei der Detailbe
ratung werden wir die einzelnen Punkte diskutieren können. 

Wobmann Walter fi/, SO): Das Asylrecht sollte eigentlich Je
nen Leuten Schutz garantieren, die in ihrem Heimatstaat 
aus politischen GrOnden an Leib und Leben bedroht sind. 
Heute sind es jedoch vor allem Personen, die aus wirtschaft
lichen GrOnden ihr Land verlassen und vor allem in Europa 
um Asyl nachsuchen. Die Schlepperbanden versuchen 
~iese Personen gagen immense Summen möglichst Illegal 
ms Land zu schaffen. Diese illegale Einreise ist die Basis, 
um das Verfahren möglichst in die Länge zu ziehen und da
mit dem Zweck der Erwerbstätigkeit im Zlelland möglichst 
nahe zu kommen. Dies gelingt mit der Illegalen Einreise am 
einfachsten, da sich so verschleiern lässt, dass der Weg 
über sichere Drittstaaten führte und somit die Wahl der 
Schweiz als Zielland bewusst erfolgte, es sich also offen
sichtlich um einen Missbrauch des Asylrechtes handelt Zu
dem kann so nicht nur die Wegweisung verunmöglicht 
werden, sondern bei gleichzeitiger Vernichtung der Identi
tätspapiere auch die Ausschaffung massiv erschwert wer
den. Die Illegale Einreise Ist daher in die Nichteintretens
tatbestände in Artikel 32 aufzunehmen. Damit wird auch den 
Schlepperbanden das Geschäft mit den Wunschträumen 
von Menschen endlich erschwert. 
Der offensichtliche Missbrauch des Asylrechtes drOckt sich 
auch in einem weiteren Missstand aus: Immer wieder verlas
sen Asylsuchende unser Land, sei es, um Verwandte im um
llE:Qenden Ausland zu besuchen, um an Sportanlässen 
teilzunehmen, oder einfach aus touristischen GrOnden. 
Während also die Schweiz tar das Asylverfahren als einzi
ges sicheres La~d angegeben wird, ist plötzlich alles anders, 
wenn es um private Anliegen geht Diesem Missbrauch ist 
mit einer entsprechenden Bestimmung zu begegnen. Daher 
habe ich den Antrag gestellt, Artikel 41 sei so zu ergänzen, 
dass das Verlassen unseres Landes während des Asylver
fahrens zur Ablehnung des Asylgesuches führt. 
Beide Problembereiche zeigen vor allem eines: Grenzkon
trollen sind wichtig; wäre unsere Grenze nicht löchrig wie ein 
Emmentaler Käse, würden es die Schlepper auch nicht so 
einfach haben. Leider Ist auch die viel gelobte Schengen
Aussengrenze ebenso löchrig. Umso unverständlicher Ist es, 
dess es seitens des Bundesrates In Erwägung gezogen 
wird, Sehengen beizutreten, damit unsere eigenen Grenz
kontrollen aufzuheben und uns voll auf die Kontrollen der 
Aussengrenze der EU zu verlassen. Der Datenaustausch -
der einzige Vorteil, den wir aus diesem Vertrag zlehen könn
ten - ist auch anders zu erlangen. 
Wir sollten _unsere Kräfte darauf verwenden, die Grenzen 
besser zu sichern und dafür zu sorgen, dass die Schweiz im 
Wettlauf um die geringste Attraktivität als Asyl-Zlelland 
vorne mithalten kann. 

Levrat Christian (S, FR): l!objectlf de toute revision de la loi 
sur l'asile devrait Mre, d'une part, de rendre la procedure 
d'asile plus coherente, et, d'autre part, d'aborder le pro
bleme dans sa globalite et dans sa dlmension notamment 
europeenne. Une politique coherente et globale repose sur 
quatre piliers: 
1. en _ayant, s'agissant de la definition du refugie, une pratl
que s1mllaire ä celle generalement admise, notamment dans 
les pays voisins; 
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2. en ayant une procedure qul soit a la fols correcte et ra
pide; 
3. en executant les renvols forces de manlere efflcace et hu
maine; 
4. en offrant aux requerants d'asile qui sejournent en Sulsse 
des conditions sociales acceptables. 
Mesdames Vermot-Mangold et Garbanl vous ont parle de 1a 
definltlon du refugle et de la questlon de l'execution des ren
vois. Je souhaite pour ma part partager avec vous quelques 
reflexions tirees d'un engagement de dix ans en politique 
d'asile, notamment en tant qu'ancien responsable du service 
juridique de l'Organlsation suisse d'aide aux refugies. Des 
reflexions sur deux points: premierement, le droit des reque
rants d'asile de travailler; deuxiemement, des questions pro
cedurales. 
Premier point: J'ai acquis 1a conviction qu'II convenait au plus 
vite d'autoriser les r:9querants d'asile a travalller, comme 
vous le propose la mmorlte ä l'article 43. D'abord parce que 
le travail, c'est !'Integration, et celle-ci favortse l'etabllsse
ment en Suisse des requerants qui pourront y rester favo
rise leur vie en Suisse durant les annees a venlr.' mais 
egalement - et peut-fltre, pour certains dans cette salle, de 
maniere plus surprenante -, parce que le travail favorlse le 
retour. Les refugies bosnlaques sont arrives en Suisse du
rant la premlere moitle des annees 1990 et ont commence a 
rentrer chez eux durant la deuxieme moltie de ces mAmes 
annees 1990. Nous avons constate que celles et ceux qui 
rentraient ie plus rapidement, et avec les mellleures chan
ces, dans leur pays d'origine, etaient celles et ceux qui 
s'etaient le mleux integres en Suisse, tres souvent par l'inter
mediaire d'un emploi, parce qu'ils avaient pu conserver leur 
capaclte d'entreprendre. 
~ulte, le travail permettralt d'offrir une occupation ä des 
mdhers de jeunes, que notre poiitique condamne ä l'oislvet,t 
Une oislvete conjuguee souvent ä un passe de violence, qul 
degenere parfois en incivllite et en delinquance. Permettez
moi de vous poser une question: est-ce que vous pensez 
vraiment qu'il en irait differemment de notre jeunesse si on 
l'abandonnait a son sort, sans occupation, sans encadre
ment, sans formation? Je vous laisse repondre indlviduelle
ment 
Pour ma part, j'ai participe a la redaction en 1999 de la pre
miere etude serieuse sur la crimlnalite des requerants 
d'asile. II en est ressorti que la delinquance, qul n'lmpliquait 
qu'une intime mlnorite de requerants d'aslle, etait, pour une 
part, l'oeuvre de groupes crlminels organlses contre les
quels II convenalt de lutter par des mesures de police, mais 
pour le raste, la dellnquance etait la consequence de l'oisi
vete de jeunes hommes llvres ä eux-mAmes durant la plus 
grande partle de leur temps. Lutter contre cette dellnquance 
c'est encadrer les requerants d'aslle, c'est les autoriser ä 
travailler, c'est leur proposer un acces, pour les plus jeunes, 
a des formations telles qu'elles sont offertes a nos compa
triotes. 
Un autre argument qul plaide en faveur d'une levee de l'in
terdiction pour las requerants d'asile de travalller - Je n'ai 
vraisemblablement pas besoin de vous le rappeler --, c'est la 
posslbillte pour la Confederation d'economiser des sommes 
importantes. 
Permettez-moi de lancer un appel ä mes collegues radicaux
llberaux et democrates-chretlens dans cette salle: II serait 
illusoire pour vous d'imaginer frelner l'avancee des forces 
xenophobes dens vos cantons en durcissant le droit d'aslle 
et en durcissant ensuite le droit des etrangers. Ce que vous 
devez faire, c'est apporter des solutions concretes aux pro
blemes reels. C'est pour va que nous sommes elus, ce n'est 
pas pour apporter de l'eau au moulin des xenophobes. 
Le second point que je developperai, c'est celui de 1a proce
dure. J'enumere les mesures prevues: la reduction des de
lais de recours a cinq Jours en cas de non-entree en matiere; 
le refus du Conseil federal de garantir l'acces des reque
rants ä une alde juridique lorsqu'lls sont retenus dans (es 
cen~s d'enregistrement ou dans les aeroports; la prise de 
dec1s1on par un college ä juge unlque - il faudrait encore 
comprendre ce qu'est un college ä juge uniquel; le refus de 
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prevolr des dlsposltlons particulieres dans le cas des deci
sions de non-entree en matlere pour les gens particuliere
ment vulnerables. Tout cela est absolument lncomprehen
slble du polnt de we du groupe soclaliste, parce que s'II veut 
et soutient une procedure qui soit suffisamment rapide, II 
veut et soutlent qu'elle soit suffisamment correcte pour tenlr 
compte des enjeux qul sont presents dans le cadre d'une 
procedure d'aslle. Je vous rappelle slmplement qu'II s'agit de 
prendre une decislon qui concerne 1a vie, l'existence et l'in
tegrite corporelle de personnes qui demandent une protec
tion chez nous. 

Markwalder Bär Christa (RL, BE): Da mir für mein Votum 
nur drei Minuten zur Verfügung stehen, werde ich mich nur 
zu Artikel 3 des Asylgesetzes bzw. zur Praxisänderung von 
der Zurechenbarkeitstheorie hin zur Schutztheorie äussern. 
In seiner Botschaft schlägt der Bundesrat hlnslchtlich der 
Anerkennung des FIOchtlingsstatus eine Praxisänderung 
von der Zurechenbarkeitstheorie hin zur Schutztheorie vor, 
wie dies das UNHCR von den Staaten fordert. Dies bedeu
tet, dass nicht nur Menschen, die von staatlicher Seite ver
folgt werden, als Flüchtlinge anerkannt werden können, 
sondern auch solche, die von Dritten oder Privaten verfolgt 
werden. 
Die Asylrekurskommlssion hat sich In Ihrer Rechtsprechung 
mit der Frage der Anerkennung quasi staatlicher Verfolgung 
und mittelbarer staatlicher Verfolgung Intensiv auseinander 
gesetzt und enge Kriterien aufgestellt, unter welchen die 
FIOchtllngselgenschaft anerkannt werden kann. So besteht 
In Lehre und Praxis Einigkeit darüber, dass rein private Ver• 
folgung, etwa im Rahmen familiärer Blutrache, für die Fest
stellung der FIOchtlingseigenschaft unbeachtlich bleibt. 
Hingegen hat sich die Asylrekurskommlssion für eine Aner
kennung von quasi staatlicher Verfolgung ausgesprochen, 
wenn die Verfolgung durch private Körperschaften erfolgt, 
welche in einem Staat, der unfähig ist, Schutz zu gewähren, 
dauerhaft und effektiv die faktische Herrschaft Ober be
stimmte Teilgebiete des staatlichen Territoriums und die dort 
lebende Bevölkerung ausüben. 
Auch zur Frage der mittelbaren staatlichen Verfolgung hat 
die Asylrekurskommlsslon eine Rechtsprechung entwickelt. 
Verfolgungshandlungen, die weder auf staatliche noch auf 
quasi staatliche Urheberschaft zurückgehen, sind nur dann 
dem Staat zuzurechnen und damit asylrelevant, wenn sie 
von staatlichen Behörden angeregt, unterstützt, gebilligt 
oder tatenlos hingenommen werden. 
Die Zurechenbarkeitstheorie geht demnach von der Urhe
berschaft der Verfolgung aus und stellt die Frage Ins Zen• 
trum, ob eine Verfolgungshandlung dem Staat zuzurechnen 
ist. Gemäss der Schutztheorie hingegen ist der Anknüp
fungspunkt die Möglichkeit, staatlichen Schutz vor der Ver
folgung In Anspruch nehmen zu können. Weder der FIOcht
lingsbegriff von Artikel 3 des Asylgesetzes noch der völ
kerrechtliche FIOchtlingsbegrlff der Genfer FIOchtllngskon• 
vention gehen vom Erfordernis einer staatlichen Urheber
schaft der Verfolgung aus. Eine völkerrechtliche Auslegung 
des Flüchtlingsbegriffs führt zum Schluss, dass die Konven
tion gemäss Ihrer Entwicklungsgeschichte, Ihrem Wortlaut 
und Zweck und Ihrem Bezug zum internationalen Men
schenrechtsschutz unabhängig davon Schutz gewährt, ob 
eine Verfolgung von nichtstaatllchen oder staatlichen Akteu
ren ausgeht. Eine Analyse der Staatenpraxis führt zum Er
gebnis, dass die USA, Kanada, die mittel- und südamerika
nischen Länder, die afrikanischen Staaten, die mittel- und 
osteuropäischen Staaten sowie eine überwiegende Mehrheit 
der westeuropäischen Staaten die Verfolgung durch nicht· 
staatliche Akteure anerkennt. Neben der Schweiz folgen 
heute noch Deutschland, Frankreich und Italien - die beiden 
zuletzt genannten Staaten allerdings mit Ausnahmen - der 
Zurechenbarkeitstheorle. 
Im Rahmen der Harmonisierung der Anerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft sieht der Vorschlag der EU•Kommis
sion für eine Richtlinie In Artikel 9 vor, dass nlchtstaatliche 
Verfolgung Im gesamten EU-Raum anerkannt werden soll. 
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Sobald diese Richtlinie In die Rechtsordnungen der Mitglied
staaten Implementiert Ist, wäre die Schweiz der einzige 
Staat, der anstelle der Schutztheorie noch der Zurechenbar
keitstheorle folgen würde. Der Schweiz als Deposltarstaat 
der Genfer FIOchtllngskonvention würde es deshalb gut an
stehen, sich nicht von der Praxis der Vertragsstaaten - es 
sind mittlerweile 145 an der Zahl - zu Isolieren, sondern eine 
Praxisänderung hin zur Schutztheorie zu vollziehen. 

Stamm Luzl (V. AG): So komplex die Fragen Im FIOchtllngs
wesen sind, so schWlerig es Ist, zu beantworten, was man 
Im Detail tun soll, so einfach ist die alles entscheidende 
Frage, die man Im FIOchtllngswesen stellen sollte: Wo setzt 
man das Geld ein, welches man zur Verfügung hat? Wenn 
Sie 1000 Franken haben, wenn Sie eine Million Franken ha
ben, wenn Sie eine Milliarde Franken haben: Sie müssen 
entscheiden, wie Sie dieses Geld verwenden - das ist das 
Entscheidende. 
Wir leben nicht mehr In der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Da 
kamen Flüchtlinge, und es war nicht daran zu denken, für sie 
in Deutschland zu intervenieren. Noch 1988 mit der Tsche
choslowakei war das so: Man konnte damals nicht in der 
CSSR Intervenieren. Heute haben Sie diese Alternative. 
Heute müssen Sie sich entscheiden, wenn Sie Geld haben, 
um Flüchtlingen zu helfen: Helfe Ich ihnen hier, oder helfe Ich 
an Ort und Stelle, z. B. In der Türkei oder im Balkan oder wo 
auch Immer? Das ist eine ganz entscheidende Frage. 
Wenn Sie die Flüchtlingspolitik an dieser Frage messen, 
dann werden Sie vielleicht mit mir noch relativ schnell einig, 
dass wir eine kranke FIOchtllngspolltlk betreiben. Wie kom
men wir dazu, MIiiiarden für Anwälte, für Übersetzer, für Ge
richtsverfahren, für Sozialarbeiter, fOr Arzte, für Wohnungs
eigentümer zu verwenden? Was Ist denn das fQr eine 
Humanität, was ist das für eine FIOchtlingspolltlk? 
Wenn Sie jetzt sagen, es sei völkerrechtlich nicht möglich, 
unsere Politik zu ändern, well man die Flüchtlinge hier auf
nehmen mOsse, dann Ist das in mehrfacher Hinsicht nicht 
richtig. Ich streHe nur zwei Punkte: 
1. Wir könnten uns endlich einmal dafür einsetzen, dass wir 
die internationalen Bestimmungen und das Völkerrecht sinn
voll abändern. 
2. Grossen Ermessensspielraum gibt es beim riesigen Be
reich des asylähnlichen Verfahrens, bei all den humanitären 
Aufenthaltsbewilligungen: Wo ist die ethische Rechtfertigung 
dafür, dass wir mit MIiiiarden von Franken ganz wenigen hier 
helfen, während wir die anderen, die nicht das Geld haben, 
um in die Schweiz zu reisen, einfach an Ort und Stelle Ihrem 
Schicksal Obertassen? 
Es Ist nicht so, dass unser Bundesrat, als er noch Parlamen
tarier war, die Probleme nicht gesehen hat. Wer zudem 
meint, die EU und Dublin warden einfach ein humanitäres 
FIOchtlingsrecht Im Sinne der Schweiz bringen und der 
Schweiz helfen, die Probleme zu lösen, der Ist ganz gründ
lich auf dem Holzweg. Schauen Sie, wie sich nur schon die 
verantwortlichen Politiker von Rom bis Paris verhalten. Er• 
warten Sie von Ihnen ein humanitäres FIOchtllngsrecht? 
Schauen Sie, wie die Spanier die Flüchtlinge behandeln. Ha
ben Sie das Gefühl, die EU werde die Probleme lösen, die 
die Schweiz mit den Flüchtlingen hat? Es liegt an uns, ein 
richtiges Flüchtlingsrecht zu machen; es liegt an uns, ein 
Flüchtlingsrecht zu machen, welches nicht nur wenigen Pri
vilegierten zur Verfügung steht und welches ein Schlag ins 
Gesicht aller wirklich Verfolgten Ist, die nicht nach Europa 
kommen können. 
Ich bitte Sie, heissen Sie die von der SVP-Fraktlon gestellten 
Anträge gut; Sie gehen damit wenigstens in die richtige 
Richtung. Diese jetzige Änderung des Asylgesetzes kann 
nur ein Zwischenschritt sein, der nächste Schritt muss sein: 
echte HiHe an Ort und Stelle. 
Ich bitte Sie, den Anträgen der SVP-Fraktlon zuzustimmen. 
Ich schliesse mit einem Beispiel, das die Problematik zeigt, 
die Ich Jetzt aufgezeigt habe. Können Sie mir sagen, wes
halb wir Französisch sprechende Asylbewerber In der 
Schweiz aufnehmen und diese In den Deutschschweizer 
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Kantonen unterbringen, wo wir Sprachkurse durchführen, 
wo wir Obersetzer brauchen usw.? Wir wissen genau: Wenn 
diese Leute den Flüchtlingsstatus bekommen, gehen sie so
fort zurück In die Suisse romande; wenn sie den Status nicht 
erhalten, müssen sie wieder weg. Allein dieses Beispiel mit 
den Kosten von Übersetzern und Sprachkursen ist ein 
Schlag Ins Gesicht derjenigen, die irgendwo unter die Räder 
kommen und mit wenigen Franken an Ort und Stelle überle
ben könnten. 
Andern Sie diese Flüchtlingspolitik, und heissen Sie die An· 
träge aus unserer Partei gut. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Eine der häufigsten Antworten, die 
eine Parlamentarierin oder ein Parlamentarier auf einen Vor
stoss erhält, lautet: «Jetzt haben wir doch gerade das Ge
setz revidiert; jetzt wollen wir zuerst sehen, wie es sich 
bewährt, wir wollen es nicht schon wieder ändern!» 
Im Asylrecht aber ist das Gegenteil der Fall. Seit ich In die
sem Rat bin - und das sind jetzt doch immerhin schon acht 
Jahre -, sind wir daran, Irgendein Asylgesetz zu revidieren. 
Noch bevor 1999 unter dem damaligen Bundesrat Arnold 
Koller das totalrevldierte Asylgesetz In Kraft treten konnte, 
wurde ein dringlicher Bundesbeschluss erlassen, welcher ei
nige Verschärfungen vorzeitig in Kraft setzte. Bereits im Jahr 
2002 wurde uns eine Teilrevision vorgelegt. Bevor diese 
aber zu Ende diskutiert werden konnte, behandelte eine 
andere Kommission die Entlastungsmassnahmen, welche 
massive Auswirkungen auf den Asylberelch haben werden. 
Diese Hektik in der Gesetzgebung Ist absolut unverhältnis
mässlg, besonders wenn wir bedenken, dass die Zahl der 
Asylsuchenden weniger als 1 Prozent der Gesamtbevölke
rung ausmacht Dazu kommt, dass bis jetzt jede Gesetzes
revision zu Verschärfungen führte. Die Probleme, die man 
damit lösen wollte, wurden aber nicht gelöst. 
Wenn wir uns Oberlegen, wie wir 1956 die ungarischen 
Flüchtlinge mit offenen Armen hier empfingen und wie ein 
paar Chefbeamte mit Telefonanrufen für alle diese Leute 
eine Stelle besorgten, und wenn wir schauen, wo wir heute 
stehen, dann sehen wir, welchen Weg wir hinter uns haben. 
Wir sind nicht stolz auf diesen Weg. 
Die SP-Fraktion Ist nicht bereit, weitere Verschärfungen zu 
akzeptieren, wie sie In dieser Revision vorgeschlagen wer
den. Wir werden aber auf die Revision eintreten, denn sie 
bringt eine markante Verbesserung: die humanitäre Auf
nahme. Bis jetzt war es so, dass Personen, die wegen eines 
Bllrgerkrlegs in Ihrer Heimat nicht nach Hause geschickt 
werden konnten, hier In der Schweiz eine vorläufige Auf
nahme erhielten. Dies war auch bei Personen der Fall, die 
bereits viele Jahre hier lebten und somit bereits gut integriert 
waren. Der Bundesrat sieht In seinem Entwurf vor, diese 
Menschen besser zu stellen. Statt des prekären Status der 
vorläufigen Aufnahme sollen sie eine humanitäre Aufnahme 
erhalten. Damit verbessert sich Ihre Situation entscheidend. 
Sie müssen nicht mehr gleichsam mit gepackten Koffern le
ben, sie haben einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt, 
und - das Ist ganz wichtig - Jugendliche haben die MögHch
keit, eine Lehre zu machen, was bisher nicht der Fall war. Es 
besteht auch die Möglichkeit eines Famlliennachzugs. Diese 
Neuerung bringt eine echte Verbesserung für 24 000 Men
schen, die heute vorläufig aufgenommen sind. Davon sind 
40 Prozent Kinder und Jugendliche. Diese Neuerung wird 
sehr wichtig sein; wir müssen sie hier unbedingt beschlies
sen. 
Deshalb Ist die SP-Fraktion mehrheitlich bereit, auf diese 
Revision einzutreten. Ich bitte Sie, dies auch zu tun. 

Mlesch Christian (V, BL): Es ist bekannt: Mit einem Stände
mehr und Ober 49 Prozent Jastimmen ist die Volkslnltlatlve 
der SVP am 24. November 2003 hauchdünn gescheitert. 
Zentreles Argument der beispiellosen bundesrätlichen Ge
genkampagne war der Hinweis auf diese nun vorliegende 
Teilrevision des Asylgesetzes. Gemäss Bundesrat soll die
ses Asylgesetz bessere Regelungen zum Schutz vor Asyl
rechtsmissbrauch bringen. Die nun vorliegende Gesetzes-
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revlsion von Bundesrat und Kommission strotzt In dieser Be
ziehung vor Unglaubwürdigkeit, sie erstaunt und wird In der 
vorgeschlagenen Form der Absicht des Bundesrates von da
mals nicht oder nur zu einem kleinen Teil gerecht 
Diese Gesetzesänderungen gemäss Bundesrat und Kom
mission führen im Gegenteil zu gleich viel Asylrechts
missbrauch und mehr Kosten. Nur ein Beispiel von vielen: in 
Artikel 30 wird für die Anhörung den Hilfswerken eine Vertre
tung zugesichert - unglaublich! Die Schweiz bietet als einzi
ges Land eine rechtlich verankerte Vertretung der Hilfswerke 
während der Anhörung an. 
Damit wird der Eindruck erweckt, das von den zuständigen 
Behörden durchgeführte Verfahren sei undurchsichtig und 
nicht rechtsstaatlich. Zudem wird das Verfahren so mit 
zusätzlichen, unnötigen Kosten belastet. Eine Streichung 
würde sowohl zu den von allen Selten gewünschten Erspar
nissen führen als auch die Glaubwürdigkeit der Schweiz als 
Rechtsstaat erhöhen. 
Die Hilfswerke werden tor diese Vertretung - man höre gut 
zu - zudem noch entschädigt, obwohl die meisten Hilfswerke 
schon «Staatsbetriebe» sind, weil sie vom Bund derart hohe 
Zuwendungen erhalten, weil deren Anteil über 50 Pro
zent der Einnahmen ausmacht. Eine Frechheit ist auch der 
Umstand, dass sich solche Hilfswerke an Abstimmungskam
pagnen aktiv beteiligen. 
Wollen wir Verhältnisse wie mit dem Verbandsbeschwerde
recht, das mit seinen Möglichkeiten der Umwelt nichts nützt, 
die Wirtschaft schädigt und auf Behinderung und Verhinde
rung macht? Man kann sich ausmalen, zu welchen Verzöge
rungen die Vertretung der Hilfswerke während der Anhörung 
führt; entsprechende Erfahrungen haben wir bereits mit dem 
heutigen Asylgesetz. F0r die Betreuung der Asylbewerber 
hat sich eine Industrie entwickelt, die nicht noch weiter aus
gebaut werden darf. Im Gegenteil: Diese Bürokratie muss 
verschwinden. 
Besonders unverantwortlich ist auch der Umstand, dass un
sere Hilfswerke blindlings den Missbrauch akzeptieren, tole
rieren und fördern. Dass unsere christlichen Hilfswerke 
prominent diesen Unsinn mitmachen, stört mich am meis
ten. Darunter leiden die wenigen echten Flüchtlinge. Hier 
werden Steuer- und Spendengelder missbraucht, die vor al
lem den Funktionären des Staates, den Juristen und den 
Hilfswerken zugute kommen. Man kenn es drehen und wen
den, wie man will: Wir haben in unserem Land im Bereich 
der Betreuung und der Elnsprachemöglichkeit undurchsich
tige Verhältnisse, die man unverz0glich korrigieren muss. 
Die SVP-Fraktion bittet Sie, meinen Antrag auf Streichung 
der Vertreter der HiHswerke in Artikel 30 zu unterstützen. 

Clna Jean-Michel (C, VS): Die CVP hat im Rahmen der Ab
stimmung zur Asyl-Initiative der Bevölkerung versprochen, 
im Bereich des Vollzugs für Verbesserungen einzustehen -
Im Vollzug und nicht im Gesetz liegt bekanntlich die grosse 
Problematik der Asylpolltik. Die CVP hält Wort! Ich werde zu 
vier Punkten sprechen, nämlich zur Verfahrensbeschleunl
gung, zum Arbeitsverbot, zur Erweiterung der Haftgründe 
und zur Mitwirkung im Verfahren. 
1. Zur Verfahrensbeschleunigung: Dauert ein Asylverfahren 
lange, so ist es für den Betroffenen schwierig, zu warten; es 
trifft Ihn. Dauert ein Verfahren gar Jahre, so wird eine Rück• 
fQhrung In das Heimatland oft zur Illusion oder gar zur Un
möglichkeit. Die CVP erwartet daher von der Revision eine 
generelle Verfahrensbeschleunigung. Wir stehen aber auch 
für ein rechtsstaatliches Verfahren mit Gewährung des recht
lichen Gehörs und Beschwerdemöglichkeiten ein. Das ge
hört sich für einen Rechtsstaat Mit dem Projekt «Duo» hat 
das BFF seit 2002 in den vier Empfangsstellen beschleu
nigte Verfahren erprobt, und das mit gutem Erfolg: In 55 Pro
zent der Fälle wurde ein Nlchtelntretensentscheld gefällt In 
der jetzigen Revision werden diese beschleunigten Verfah• 
ren ins ordentliche Recht überführt, was ganz auf unserer 
Linie liegt. Es macht hingegen wenig Sinn, starre Fristen für 
den Instanzenweg einzuführen. Wir lehnen das ab. Wir wer
den bei Artikel 104 auch den Antrag der Mehrheit unterstat-
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zen, wonach die Asylrekurskommisslon im Regelfall mit 
Einzelrichtern entscheidet. 
2. Zum Arbeitsverbot: Sehr viele Personen gelangen Ober 
die Asylgesetzgebung in die Schweiz, obwohl sie primär ihre 
wirtschaftliche Situation verbessern wollen. Es Ist daher 
richtig und wichtig, am bisherigen dreimonatigen Arbeitsver
bot festzuhalten. Ein Öffnen, wie es die Linke will, wurde die 
Attraktivität der Schweiz weiter erhöhen. Dem wird sich die 
CVP vehement widersetzen. Wir haben aber nichts gegen 
Beschäftigungsprogramme, damit Asylsuchende Tages
strukturen erhalten und einen Beitrag an die entstehenden 
Kosten !eisten können. Das Ist Sache der Kantone und 
Städte. Wir werden In Artikel 43 daher dem Antrag der Mehr
heit zustimmen. 
3. Zur Erweiterung der Haftgrunde: Spricht man mit Behör• 
den des Vollzugs, so kommen regelmässig Forderungen 
nach mehr Haftgrllnden. Aus den Kantonen St. Gallen und 
Aargau liegen auch Standesinitiativen mit entsprechenden 
Forderungen vor; dafür haben wir Verständnis. Wir unterstllt· 
zen daher, dass man jemanden neu in einer Empfangsstelle 
ln Haft nehmen kann, wenn der Wegweisungsentscheid er
öffnet und die Wegweisung absehbar Ist. 
4. Zur Mitwirkung im Verfahren: Leider reisen zahlreiche Ge
suchsteller ohne Papiere ein und sind auch während des 
Verfahrens nicht bereit, mitzuwirken und ihre Identität preis
zugeben. Das ist nicht zu tolerieren und entschieden anzu
gehen. Wir helfen gerne, wo Not Ist, lassen uns aber nicht 
ausnOtzen. Wer verfolgt wird, hat vielleicht wirklich keine Pa
piere bei sich, aber zumindest kann er seine Herkunft und 
auch seine Identität mitteilen. Gesetze und Regeln mOssen 
auch von Gesuchstellern befolgt werden. Dass sie dies lei• 
der oft nicht tun, hat in den vergangenen Jahren zu einer 
massiven Unzufriedenheit unserer Bevölkerung geführt, die 
ernst zu nehmen Ist. Die Schweizerinnen und Schweizer 
sind nicht gegen Asylbewerber, aber sie sind gegen eine 
Aushöhlung unserer Rechtsordnung, und darin haben sie 
die volle UnterstOtzung der CVP. Wir befürworten daher die 
Verschärfungen in Bezug auf die Mitwirkung im Verfahren. 
Zu guter Letzt Ist zu betonen, dass wir mit dieser Revision 
einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Vollzugs ma
chen. Die CVP geht die Probleme an und will sie nicht auf 
die lange Bank schieben. Wenn wir in der Asylpolitik einen 
weiteren Schritt vorwärts machen wollen, mOssen wir auch 
den BIiateraien II, dem Beitritt zu Dublin, dem Schengener 
Informationssystem und dem Eurodac-Rngerprintsystem 
zustimmen. Nur international koordiniert werden wir die 
Asylproblematik effektiv angehen können, und das bedingt, 
dass wir bei Dublin dabei sind. Damit haben wir die Möglich
keit, zu prllfen, ob Asylgesuche bereits in anderen europäi
schen Ländern eingereicht wurden, und können entspre
chende Nlchteintretensentscheide fällen. Das ist effiziente 
Asylpolitik, wie sie sich die CVP wllnscht. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie beraten hier die neuste 
Teilrevision des Asylgesetzes. Es Ist jetzt ungefähr die achte 
Revision. Ich war schon bei der ersten dabei. Es ging elgent• 
llch bei jeder Revision immer gleich zu. Man hat gesagt: 
„wir haben Missstände, wir machen die Revision, und nach 
der Revision werden diese Missstände beseitigt sein.» Es 
muss uns also zu denken geben, dass wir das Gesetz Immer 
wieder revidieren mOssen. Es sind immer wieder die glei
chen Missstände: Der Vollzug funktioniert nicht, es geht zu 
lange, wir sollten vereinfachen usw. 
Ich bin der Meinung, dass es sich lohnt, die Sache seriös an
zuschauen, und ich habe mir die MOhe genommen, das zu 
tun. Ich bin zu folgender Schlussfolgerung gelangt - well Ich 
hier verschiedentlich falsch zitiert worden bin, will ich es jetzt 
auch noch richtig tun -: Die Missstände sind grösser, als ich 
gedacht habe; sie sind schlimmer. Ich habe mit Vertretern 
von elf Kantonen - und zwar nicht nur mit Regierungen, son
dern auch mit denjenigen, die im Strafvollzug, in den Sozial
behörden, In den Asylbehörden zu tun haben - gesprochen, 
und ich muss Ihnen sagen: Es Ist dringend, dass hier etwas 
geschieht. Diese Leute, Herr Fluri, werden auch mehr oder 
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weniger allein gelassen. Sie sind natorlich ausserhalb der 
«geschQtzten Werkstätte» eines Parlamentes, eines Bun
deshauses, von Sitzungen. Und es sind nicht nur Einzelfälle. 
Ich bitte Sie, das ernst zu nehmen. 
Es Ist schwieriger, als Ich gedacht habe, weil diejenigen, die 
die Probleme lösen mllssen - das sind wir -, relativ lange 
die eigentlichen Probleme verdrängen, statt sie zu analysie
ren und aufgrund einer sauberen Problemanalyse zu han
deln. Vor allem gibt es viele Hindernisse, um an den Ist
Zustand heranzukommen und sich ehrlich darllber auszu
sprechen. 
Zu einer richtigen Lösung gehört ein gewisser Varianten
reichtum. Darum habe ich gesagt. dass es vertiefter gesche
hen mQsse, denn wenn die Varianten fehlen, kann man auch 
keine Entscheide fällen. Es gibt also keine Wldersprllche zu 
meiner frOheren Tätigkeit. Es ist lediglich so, dass sich die 
Sache eher - von mir aus gesehen - verschärfter darstellt, 
als ich sie damals dargestellt habe. Ich habe auch nicht das 
letzte Detail gesehen. Ich halte die Probleme aber nicht für 
unlösbar. 
Wenn wir von Missständen reden, müssen wir auch einmal 
fragen, was denn funktioniert. Das ist das Erfreuliche: Das 
Gesetz funktioniert fOr die Fälle, für die wir Oberhaupt eine 
Flüchtlingspolitik gemacht haben. 1979, als man das Gesetz 
gemacht hat, standen eindeutig die Verhältnisse des Zwei
ten Weltkrieges und des Kalten Krieges im Vordergrund. 
Man hat sich vorgestellt, es standen Leute vor den Grenzen, 
die an Leib und Leben verfolgt wurden und die man Ins Land 
nehmen mOsse, damit sie nicht verfolgt, getötet, umgebracht 
wurden. Diese Situation hatte man vor Augen und machte 
darum ein Gesetz, damit diese Gewährleistung ermöglicht 
wurde. Ich glaube feststellen zu können - und es hat hier 
drin eigentlich auch niemand daran Anstoss genommen -, 
dass diejenigen Personen, welchen der Schutz unseres Lan
des zusteht, ihn auch erhalten. Das funktioniert. Das ist der 
schönere Teil, darum spricht man auch gerne darüber, auch 
Ober die humanitäre Tradition. 
Aber wir sind nun einmal gewählt, um das zu lösen, was 
nicht funktioniert. Wir haben in diesem Land etwa 25 000 an
erkannte FIOchtlinge. Wir haben 25 000 weitere Personen 
unter dem Titel der vorläufigen Aufnahme bei uns. Sie sind 
nur hier, damit Ihnen Schutz gewährt wird. Das ist hier fest. 
zuhalten. 
Ich spreche jetzt nicht mehr Ober das, was funktioniert., son
dern Ober das, was nicht funktioniert. Hier haben sich die 
Probleme trotz der Revisionen der letzten Jahre verschärft. 
Ich nenne ein kleines Beispiel, das Jahr 2003. Es Ist erfreu
lich und wurde Ende des letzten Jahres auch reichlich her
vorgehoben, dass die Pendenzen Im erstinstanzlichen Asyl
verfahren um 35,5 Prozent gesenkt werden konnten. Das Ist 
ein Effizienzausweis, a la bonheurl Es Ist erfreulich gewe
sen, dass 20,4 Prozent weniger Gesuchsteller bei uns ange
klopft haben. Wir haben also so wenige Gesuche wie schon 
seit Jahren nicht mehr gehabt. Das ist auch erfreulich. Aber 
wir haben In der zweiten Instanz, bei den Beschwerdever
fahren, eine ZUnahme von 19,8 Prozent, und jetzt kommt vor 
allem das Zeichen des Misserfolges: Im gleichen Zeitraum 
haben wir eine ZUnahme um 24,7 Prozent von Personen, die 
sich Im Vollzug befinden. 
Es Ist im Parlament immer darauf hingewiesen worden, es 
funktioniere nur der Vollzug nicht, es komme ja nur auf den 
Vollzug an, alles andere nOtze nichts. Obwohl wir um 20 Pro
zent niedrigere Gesuchszahlen hatten und obwohl wir im 
erstinstanzlichen Verfahren 35 Prozent der Pendenzen ab
gebaut haben, haben sich die Pendenzen praktisch auf dem 
gleichen Niveau präsentiert wie im Vorjahr, nämlich bei 
41 300 Fällen. Das wird bei uns In Statistiken aufgeführt. 
Aber unten, bei den Gemeinden und Kantonen, wo sich die 
alltägliche Praxis abspielt und wo die Probleme gelöst wer
den müssen, fühlen sich die Leute mehr oder weniger allein 
gelassen. 
Wo liegen denn die tieferen Ursachen? 
1. Es Ist eine Tatsache, dass mehr als drei Viertel aller Asyl
suchenden - das Ist heute mehrmals gesagt worden - keine 
asylrelevanten Grunde vorbringen. Sie sehen: Ich nehme 
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nicht nur die Flüchtlinge lm klassischen Sinne, sondern 
zähle auch noch die vorläufig Aufgenommenen dazu; wir 
sind also grosszüglg. Auch dann sind es drei Viertel, die 
keine asylrelevanten Gründe vorbringen. 
2. Über so Prozent kommen ohne Papiere, ein Grosstell 
ohne Angabe der Identität. Ich habe immer gefragt Wieso 
kommen sie denn ohne Papiere? Die Antwort - und zwar 
von Leuten, die an der Front und die in der Leitung sind -
lautete spontan: Es muss einer ja ein Dummkopf sein, wenn 
er mit Papieren kommt! Das zeigt doch, dass wir ein Asylver
fahren geschaffen haben, in welchem derjenige, der Papiere 
bei sich trägt - was fOr uns das Normale wäre-, der Dumm
kopf ist, und die anderen sind die Schlaueren. Also Ist es fOr 
mich auch klar: Wlr müssen ein Asylgesetz machen, wo so 
etwas nicht honoriert wird. 
Wenn Ich gesagt habe, Ich hätte hier die Lösung nicht, dann 
darum, weil wir jetzt in ein Verfahren einsteigen. Aber ich 
muss Ihnen sagen - und darüber hat der Bundesrat, habe 
ich orientiert, das hat Frau BOhlmann gefragt -: Wir müssen 
in dieser Beziehung etwas tun, und ich muss mir vorbehal
ten, dass wir das in den Ständerat einbringen werden. 
Man kann beispielsweise Leute, die Papiere haben, beloh
nen und Leute, die keine haben, bena_chteiligen. Aber wir 
haben eine solche Verschlechterung, und Sie dürfen nicht 
einfach sagen, es sei ja klar, Leute, die bei Nacht und Nebel 
weggingen, hätten keine Papiere. Solche mag es geben, 
und Sie brauchen ihnen auch nicht den Schutz zu entziehen. 
Aber Sie dürfen sie nicht bevorzugen, sodass alle am 
Schluss sagen: Wir kommen lieber ohne Papiere. Demjeni
gen, der das Gegenteil behauptet, der behauptet, es hätten 
alle keine Papiere, weil sie bei Nacht und Nebel weggegan
gen seien, muss Ich sagen: Sie verdrängen die Wirklichkeit 
und die Realität. Sehr oft haben die Leute die Papiere, wenn 
sie sie brauchen. Aber wenn sie sie nicht brauchen, Im Asyl
verfahren, haben sie sie nicht. Das ist eines der Hauptpro
bleme nachher beim Ausschaffen der AOchtlinge bzw. der 
«Flüchtlinge» - derjenigen, die keine Papiere haben und sa
gen, sie seien FIOchtllnge -: Diese können Sie am Schluss 
eben nicht mehr wegweisen. Vor diesem Problem stehen die 
Kantone. 
Der grösste Teil der Asylsuchenden kommt mit Hilfe von 
Schleppern in die Schweiz, das ist auch erwiesen. Hier pran
gere ich auch die eigenartige Gerichtspraxis an, gemäss der 
die Schlepper, obwohl sie zum grossen Tell zum organisier
ten Verbrechen gehören, lediglich wie bei Kavaliersdelikten 
bestraft werden. Das sind alles Dinge, die Ober die jetzige 
Revision hinausgehen. Ich erlaube mir, obwohl es kritisiert 
worden ist, das zu tun. Ich habe die Sache ja beurteilen 
müssen. 
Wir haben einen starken Missbrauch Ober das Touristenvi
sum. Wir haben ja jetzt auch neue Länder hier hereingenom
men. Die Leute kommen mit Touristenvisa in die Schweiz -
rechtmässig -, und dann, wenn diese abgelaufen sind, rei
sen sie nicht aus, und sie haben dann auch wieder keine Pa
piere mehr. Das sind alles Dinge, die nicht ich erfunden 
habe, sondern die in den letzten Monaten auch von den Äm
tern erarbeitet worden sind. 
Bei den Verfahren haben wir vor allem das Problem auf 
zweitinstanzllcher Ebene. Sie können schon die Fristen ver
kOrzen - der Bundesrat wird das auch unterstatzen -, aber 
damit Ist es nicht getan, denn Sie mQssen sehen: Viele Asyl
suchende nutzen die zur Vertagung stehenden Rechtsmittel 
in zweiter Instanz und reichen mehrfach ein Revisionsge
such auch In offensichtlich aussichtslosen Fällen ein. Wir 
müssen hier also etwas tun. Wir wollen den Rechtsschutz 
gewährleisten. Aber wir können ihn nicht so extensiv gestal
ten, denn dadurch steigen die Pendenzen bei der Asyl
rekurskommission an, was wiederum die Verfahrensdauer 
Insgesamt ansteigen lässt. 
Dann haben wir eine zunehmend mangelhafte Koopera
tionsbereitschaft der Asylsuchenden. Das hängt auch damit 
zusammen, dass jetzt Asylsuchende aus anderen Gegen
den kommen als noch vor zehn Jahren. Darum hat das Pro
blem auch an Schärfe zugenommen. Es sind Jetzt vor allem 
junge Männer, die vor allem aus Afrika, aber auch aus dem 
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Osten kommen - also aus dem ehemaligen Sowjetbereich-, 
und diese haben In Bezug auf die Haft und In Bezug auf die 
Lebensumstände ganz andere Vorstellungen. Die Kantone 
bitten dringend und mit Nachdruck darum, dass wir hier be
züglich Ausschaffungshaft - was die Gründe, was die Zelt 
und was das Regime anbelangt - gesetzliche Grundlagen 
schaffen. 
Das Ist so eine Momentaufnahme. Sie ersehen daraus, dass 
ich nicht glaube - Ich muss Ihnen das sagen, wenn ich kein 
Phantast sein will -, dass mit dieser Gesetzesrevision die 
wesentlichen Probleme gelöst werden. Aber ich glaube, 
dass diese Gesetzesrevision Verbesserungen bringt, und 
darum werde ich auch im Namen des Bundesrates nicht nur 
seinen eigenen Entwurf, sondern auch gewisse Anträge der 
Kommissionsmehrheit unterstatzen. Das hat der Bundesrat 
so beschlossen, und ich habe Ihn auch dahin gehend orien
tiert, dass Ich mir vorbehalten mQsse, gewisse Verbesserun
gen einzubringen. Falls der Bundesrat sie genehmigen 
warde, warde ich mir erlauben, das dann in die Beratung 
des Ständerates bzw. in dessen vorberatende Kommission 
einzubringen. 
Die Revision des Asylgesetzes beruht auf den Pfeilern, wie 
sie der Bundesrat schon in der ursprünglichen Vorlage be
kannt gegeben hat, nämlich einer neuen Drittstaatenrege
lung, die es erlaubt, dass auf Gesuche von Personen, die 
sich bereits in einem sicheren Drittstaat aufgehalten haben 
und dorthin zurückkehren können, nicht mehr eingetreten 
werden muss. Der Bundesrat hat also selbst etwas einge
bracht, was vor Jahren Im Rat noch bekämpft worden ist. 
Wenn Sie Obers Wochenende die Zeitungen gelesen haben, 
haben Sie erfahren, dass die Europäische Union jetzt als 
Gesamtes Drittstaatenregelungen anstrebt, sogar den Be
griff der «besonders sicheren Staaten» einführt und diese 
Haltung konsequent einnimmt; denn fOr sie funktioniert das 
Verfahren auch nicht. 
Im Beschwerdeverfahren bei den Empfangsstellen und am 
Flughafen muss eine Verbesserung geschaffen werden; ins
besondere muss dafOr gesorgt werden, dass eine Ausschaf
fungshaft von maximal 20 Tagen gesichert werden kenn. Zur 
Ausschaffungshaft: Es Ist nicht die Meinung, dass man die 
Leute einfach in Ausschaffungshaft nimmt. Was die Praktiker 
sagen, Ist eine Tatsache: Bei gewissen Renitenten ist eben 
nur eine Kooperationsbereitschaft vorhanden, wenn wir die 
Möglichkeit haben, eine Ausschaffungshaft vorzusehen. Die 
Kooperationsbereitschaft Ist nur vorhanden, wenn bei diesen 
Leuten die Angst besteht, dass sie in die Ausschaffungshatt 
müssen. Dann geben sie ihre Identität bekannt, und dann 
kann man mit ihnen auch Ober die Ausreise sprechen - und 
sonst eben nicht. 
Dann gibt es die Grundlage eines neuen Finanzierungssys
tems; das haben Sie hier allgemein als lobenswert erwähnt. 
Weiter gibt es die Einführung der humanitären Aufnahme: 
Es geht nicht um 24 000 oder rund 25 ooo Personen, wie 
Frau Hubmann gesagt hat; das sind alle vorläufig Aufgenom
menen. Aber die kommen nicht alle in den Genuss der hu
manitären Aufnahme. In den Genuss der humanitären Auf
nahme kommt nur ein sehr kleiner Teil. Es geht nur darum, 
dass diejenigen einen solchen Status bekommen, bei wel
chen man sieht, dass sie lange da bleiben müssen, dass sie 
also z. B. sechs bis acht Jahre gefährdet sind und nicht zu
rückreisen können. Bel diesen Ist es auch sinnvoll, dass man 
sie integriert - sechs bis acht Jahre sind eine lange Zeit -
und dass sie auch arbeiten können. Allerdings muss man 
dann auch den Mut haben, diesen Leuten nach sechs bis 
acht Jahren zuzumuten, sich wieder in ihrer alten Heimat zu 
integrieren, wenn der Schutz nicht mehr notwendig ist. 
Die Beschränkung auf Nothilfe nach Nichteintretensent
scheiden Ist seit dem 1. April in Kraft. Wir können Ihnen 
noch nicht seriös sagen, wie das verläuft. Die Bestimmung 
ist jetzt seit einem Monat In Kratt, das ist noch zu kurz. Aber 
zu irgendwelchen grösseren Schwierigkeiten hat sie nicht 
geführt, das dürfen wir sagen. Wir haben keinerlei Anstände 
in dieser Beziehung. Bis jetzt - Ich sage ccbls jetzt• - ist 
keine der Befürchtungen eingetreten. Aber ich möchte auch 
noch nicht eine Erfolgsbilanz ziehen; dazu brauchen wir 
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etwa drei Monate. Es Ist auch nicht so, dass man deswegen 
weniger Nlchteintretensentschelde gefällt hätte. Diese liegen 
jeweils bei 20 bis 50 Prozent; sie liegen auch im April 2004 -
das kann man jetzt schon sagen - in dieser Grössenord
nung. 
Der Bundesrat hat entschieden, dass er Ober seinen eige
nen Entwurf hinaus die folgenden wichtigen Anträge der 
Kommissionsmehrheit unterstatzt - ich nenne hier nur die 
wichtigen Anträge, es sind dann auch noch ein paar kleinere 
Dinge dabei -: Es geht um die Schaffung der Möglichkelt zur 
Erfassung biometrischer Daten von Asylsuchenden; da Ist 
der Bundesrat der Meinung, dass wir das unterstOtzen soll
ten, weil das ohnehin kommt. Dann geht es um die VerkOr
zung von Ordnungsfristen, natarlich in der Meinung, dass 
man nicht extensive Beschwerde- und Revlslonsverfahren 
durchfahren und gleichzeitig die Fristen verkürzen kann. 
Dann geht es um die Verpflichtung des Bundesrates, Ver
handlungen Ober ROckObernahmeabkommen anzustreben; 
das gilt ohnehin. Dann geht es um die Möglichkeit der Strei
chung der- wie Sie sagen - «EntwicklungshlHe» an Staa
ten; da kommt natOrllch nur die staatliche Entwicklungshilfe 
infrage. Man müsste das - das kenn man dann Im Ständerat 
noch tun - auch etwas ausdehnen, denn es geht nicht nur 
um Entwicklungshilfe, sondern es geht um verschiedene Hil
fen. Es geht auch um lnvestltlonsabkommen und Rechts• 
hilfeabkommen mit Staaten, es geht um Visumsabkommen, 
um Visumsfrelhelt usw.; diese Abkommen müssen an solche 
Verpflichtungen gebunden werden, sonst haben wir eine un
mögliche Situation. Dann geht es als Letztes um die Mög
lichkeit zur frühzeitigen Kontaktaufnahme mit den Heimat
und Herkunftsstaaten, das Ist ein wichtiger Pfeiler. 
Daneben sind eine ganze Reihe von Lösungsmöglichkeiten 
auf dem Tisch, die jetzt nicht In diesem Rat eingebracht wer
den. Ich habe Ihnen gesagt, dass im Vordergrund die Aus
schaffungshaft steht. Das ist der Kantone dringendstes 
Anliegen. Dann geht es um die Einführung von Kostenvor
schusspflichten. Im Grunde genommen sollten wir anstre
ben, dass jeder Papiere haben muss. Das ist eigentlich das 
Ziel, auch wenn es nicht erreicht werden kann. Das ist viel 
selbstverständlicher, als man allgemein glaubt. 
Wenn wir hier auf dieses Gesetz eintreten und diese Verbes
serungen beschllessen, werden wir verbesserte Verhält
nisse haben, aber wir können nicht versprechen, dass die 
schwerwiegenden Missstände beseitigt sein werden. Aber 
es Ist ein Anfang gemacht. Das ist meine Lagebeurteilung 
und meine Überzeugung. Es gibt Leute, die das anders se
hen mögen. Ich meine aber, es ist auch eine Frage der Ver
trauenswOrdigkeit der Asylpolltlk. Wenn Sie während so 
vieler Gesetzesrevisionen versprechen, die Probleme wor
den gelöst, unq Jedes Mal bleiben sie ungelöst, dann verlie
ren die Leute das Vertrauen In die Politik, aber auch in die 
Behörden; wer mit der Bevölkerung zu tun hat, wird das wis
sen. Das können wir verhindern, Indem wir eine konse
quente und gute Politik betreiben, des helsst eine Politik, die 
auf der tradltlonellen Tätigkeit der Schweiz Im humanitären 
Bereich gründet, aber eben ohne dass diese schwerwiegen
den Missstände, die sich ergeben haben, weiter möglich 
sind. 

Weyeneth Hermann (Y. BE): Sie haben In Bezug auf die 
Ausführungen von Frau Hubmann und die humanitäre Auf
nahme gesagt, es handle sich hier um einige wenige Pro
zente. Als wir das In der Kommission behandelt haben, hat 
uns das Bundesamt für FIOchtlinge dieses Ziel der humani
tären Aufnahme schriftlich mit Datum vom 6. Mal 2003 dar
gelegt und erläutert. Dabei haben wir auf Seite 3 anhand 
einer Grafik, aber auch anhand des Textes festgestellt, dass 
es sich dabei um 25 378 Personen handelt, die in den 
Genuss dieser humanitären Aufnahme gelangen sollen. We
gen ein paar wenigen Prozenten, die zielgerichtet sind, hät
ten wir unsere Anträge wahrscheinlich nicht so gestellt. Im 
Weiteren vertage ich hier Ober ein Factsheet, das vor weni
gen Tagen erschienen Ist: Hier ist die Rede von 93 Prozent 
der 24 637 vorläufig Aufgenommenen. Geht es jetzt um 
24 000 Personen, oder geht es um ein paar wenige Pro-

Amtliches Bulfe1ln der Bundesversammlung 

Nationalrat 02.060 

zente? Darüber möchte ich in der Detailberatung dann 
schon Klarheit haben! 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich sage es nochmals: Bei 
den 25 000 Personen geht es um die vorläufig Aufgenom• 
menen. Unter diesen hat es ganz kurzfristig und weniger 
kurzfristig Aufgenommene. Bei der humanitären Aufnahme 
geht es um diejenigen, von denen man annehmen muss, 
dass sie lange hier sind. Ich habe einmal von sechs, acht 
oder zehn Jahren gesprochen. 
Bei einer lang dauernden Aufnahme lohnt es sich, die Leute 
zu integrieren und Ihnen Arbeit zu geben. Denn es geht 
nicht, dass man Leute, die sechs bis acht Jahre hier sind, 
behandelt wie Asylsuchende, die nach drei bis sechs Mona
ten wieder ausreisen sollten. 
Wie viele sind es? Es kommt auf das Jahr an. Ausgehend 
von der Gesamtzahl von 25 000 - das ist die aktuelle Ge
samtzahl - rechnet das Bundesamt für FIOchtllnge pro Jahr 
etwa mit 6400. Ich kann nicht sagen, ob das stimmt oder 
nicht; Ich sage nur, dass mit dieser Zahl gerechnet wird. 
Diese ändert sich aber von Jahr zu Jahr. Ich habe nur ge
sagt, es seien nicht 24 000 Leute, die alle in den Genuss 
einer humanitären Aufnahme kämen, integriert werden 
mOssten und arbeiten dürften; das ist nicht so. 

Leuenberger Ueli (G, GE): On peut se bagarrer apropos 
des chiffres. Vous afflrmez qua, depuis qua vous ätes en 
fonctlon, 95 pour cent de tous las retugies sont de faux retu
gies. Tout a l'heure, dans votre discours, vous avez dlt «Drei 
Viertel der Gesuchsteller haben keine asylrelevanten 
Gründe.» Das heisst also, dass 25 Prozent asylrelevante 
Gründe haben. Was ist jetzt für Sie heute relevant? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Herr Leuenberger, lch habe 
es klar ausgeführt: Im Durchschnitt der Jahre beträgt die 
Zahl der klassischen FIOchtlinge ungefähr 5 Prozent. Letztes 
Jahr waren es 7 Prozent. Und jetzt habe Ich gesagt, wir hät
ten noch die vorläufige Aufnahme; ich nehme diese auch 
noch dazu. Dann haben Sie - ich glaube, Sie können es zu
sammenzählen - dieses Ergebnis: Drei Viertel aller Asylsu
chenden haben keine asylrelevanten Gründe. Wenn Sle slch 
auf die klassischen Flüchtlinge beziehen, sind es 93 Pro
zent. 
Ich habe nie etwas anderes gesagt. lch weiss gar nicht, 
warum mir hier so viele Leute sagen wollen, was ich einmal 
gesagt habe. Ich weiss es wahrscheinlich mindestens so gut 
wiesle. 

Leuenberger Uell (G, GE): Nein, aber Ich glaube, man kann 
nicht mehr von 95 Prozent falschen Flüchtlingen sprechen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Das habe ich auch nicht ge
sagt, es M mir Leid. «Falsche» habe ich ohnehin nicht ge
sagt. 

BQhlmann Cecile (G, LU): Herr Blocher, Sie heben gesagt, 
dass Sie bereit seien, In Artikel n den Antrag der Mehrheit 
der Kommission zu Obernehmen, der die Entwicklungshilfe 
von der Kooperation der Staaten abhängig machen will. Sie 
haben dann ausgeführt, was Sie alles unter Entwicklungs
hilfe verstehen. Ich möchte einfach fragen, ob Ich das richtig 
verstanden habe. In Artikel n Absatz 4 heisst es: «Er kann 
die Entwicklungshilfe an diejenigen Staaten, die sich bei der 
ROckfOhrung .... nicht kooperativ verhalten, ganz oder teil
weise streichen.» Jetzt verstehen Sie aber unter «Entwick
lungshilfe» viel mehr, als ich bisher darunter verstanden 
habe. Würden Sie es bitte noch einmal ausführen, damit wir 
es alle genau verstehen? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat hat gesagt, 
er werde das unterstützen, aber er Ist mit dem Wort «Ent
wicklungshilfe» aus folgenden Gn'lnden nicht glücklich: 
1. Die private Entwlcklungshllfe können Sie nicht mit einbe
ziehen, es ginge dann also nur um die öffentliche; das Wort 
«öffentliche" fehlt. 
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2. Es gibt andere Vorteile, die Sie verschiedenen Staaten 
verschaffen, bei denen Sie sagen können: Die geben wir 
nicht. Hier mOsste statt einer einschränkenden Regelung 
vielleicht eine Formulierung gesucht werden, wonach 
Verträge im Allgemeinen «einbezogen» werden mOssen. Es 
Ist zudem eine Kann-Vorschrift. Es macht nämlich wenig 
Sinn, dass gewisse Staaten eine völlige Befreiung vom 
Visumszwang wollen, aber keine RückfOhrungsabkommen 
abschliessen wollen. Wir schliessen auch Rechtshilfeab
kommen zugunsten gewisser Staaten ab. Das kann man -
nicht bei allen, aber bei gewissen Staaten - verbinden. Wir 
machen Investitionsabkommen mit Staaten. Es ist doch fOr 
uns Schweizer nicht einsehbar, dass wir zugunsten der Län
der solche Abkommen abschliessen und sich die Länder 
bzw. ihre Regierungen gleichzeitig weigern, Ihre Leute zu
rOckzunehmen. 
Wie man das dann auch formuliert, der Sinn wird natarlich 
der gleiche sein, aber es ist hier noch etwas ungenau 
formuliert. Der Bundesrat wird diesen Antrag aber unter
stützen und hat auch während der Bundesratssitzung aus
drücklich gesagt, wir müssten dies dann etwas breiter 
fassen. 

Walker Felix (C, SG): Bevor Sie in den Bundesrat gewählt 
wurden, gab es Leute, die glaubten, der Blocher schaffe das. 
Sie glaubten das auch - mit guten GrOnden, weil Sie immer 
vorgegeben haben, Sie kennten die Probleme und Sie kenn
ten auch gleich die Lösungen. Jetzt kommen Sie und sagen, 
was der Bundesrat und die Kommission vorschlügen, werde 
dann nicht reichen. Ist das jetzt eine Art ROckzugsgefecht, 
damit man dann gleich die Schuldigen kennt, wenn's nicht 
funktioniert, oder sind Sie bereit, wenn Sie wesentlich an
dere Lösungen haben, dies in einer verbindlicheren Form 
vorzutragen als mit diesem «Wolkenschieben», wie man das 
jetzt gehört hat? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Herr Walker, ich bitte Sie; 
ich meine, ich verstehe die Versuchung auf Ihrer Seite, hier 
etwas zu konstruieren. 
Nachdem wir seit Jahren Lösungen vortragen - auch von Ih
rer Seite - und sagen, es funktioniere, werden Sie mir erlau
ben, dass ich nach vier Monaten Im Amt zu einer Vorge
hensweise gekommen bin, die der Bundesrat statzt 
1. Man muss jetzt hier vorangehen, weil die Gesetzesrevi
sion eine Verbesserung Ist. Haben Sie gehört? 
2. Man muss auch noch gewisse Mehrheitsanliegen unter
stützen, weil sie Verbesserungen bringen. 
3. Ich muss Ihnen sagen: Meines Erachtens genagt das 
aber nicht. 
4. Man muss Ihnen sagen, dass wir jetzt nicht die Lösung 
haben, aber wir sind daran und haben zahlreiche Dinge, die 
wir jetzt auf ihre Machbarkeit, auf die Übereinstimmung mit 
dem Völkerrecht und zusammen mit den Kantonen prOfen. 
Diese Zeit müssen Sie mir lassen. Wenn Ich in den nächsten 
Monaten mit nichts komme, dann haben Sie Recht, dann 
müssen Sie sagen: So, Sie haben nichts! Wenn ich mit et
was komme, das vom Bundesrat gestatzt wird - und von Ih
nen auch noch -, dann ist es wunderbar. Vielleicht komme 
ich auch mit etwas, das der Bundesrat nicht stützt und/oder 
Sie nicht stützen, und dann sehen wir wieder weiter. 
Vielleicht haben Sie Recht. Sagen Sie mir hier an diesem 
Pult: Glauben Sie, dass mit diesen Lösungen die Missstände 
beseitigt werden? Sie sind aus dem Kanton St. Gallen. Dann 
bitte ich Sie, mit Ihrer Regierung zu sprechen, und dann 
werden Sie sehen: Es genügt nicht Sie müssen jetzt noch 
etwas Geduld haben. Sie haben ja dann in vier Jahren die 
Möglichkeit, meine Fähigkeiten zu beurteilen. 

Walker Felix (C, SG): Sie haben die Dinge so dramatisiert, 
dass wir ihnen .... 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Herr Walker, nur eine 
Frage! Sie haben die Antwort erhalten. 
Das Wort für eine persönliche Erklärung hat Frau Vermot. 
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Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Herr Fehr hat vorhin 
In der Eintretensdebatte gesagt, dass Im Ausschaffungsge
tängnls in Kloten die Leute zwischen drei Menüs auswählen 
können und dass sie Arbeitslosenversicherungsgelder be
kommen. Ich habe das abklären lassen. Im Ausschaffungs
gefängnis Kloten können die Insassen nicht an jedem 
Vorabend zwischen drei MenOs wählen. Nur am Eintrittstag 
können sie angeben, ob sie Moslem oder Vegetarier sind 
oder sonst wie medizinisch indizierte Mahlzeiten brauchen. 
Jeder Insasse Im Ausschaffungsgefängnis muss gemäss 
Ostschweizer Konkordat gleich behandelt werden wie an
dere Inhaftierte; für Arbeiten im Ausschaffungsgefängnis er
halten sie ein Peculium zwischen 6 und 33 Franken am Tag. 
Können sie unverschuldet nicht arbeiten, weil keine Arbeit 
vorhanden Ist, bekommen sie ein Peculium von 6 Franken. 
Dies hat mit Arbeitslosenversicherung nichts zu tunl Herr 
Fehr, Sie haben einmal mehr gelogen. 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Frau Leutenegger Ober
heizer, die Zeit tar Fragen an Herrn Bundesrat Blocher ist 
vorbei. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commisslon: Pour resumer 
le debat, je voudrais me concentrer sur trois sujets. 
D'abord, au nom de la commisslon, je vous invlte a rejeter 
les deux proposltions de renvoi: au Conseil federal et a la 
commission. En fait, ce que veulent Messieurs Hess Bern
hard et Zisyadis est tres dttferent, mais, paradoxalement, les 
deux veulent des mesures dlscutoos partlellement en com
mlssion et rejetees par celle-cl. En fait, ce que les auteurs 
demandent n'est pas une raison suffisante pour renvoyer le 
projet De plus, ceux qul soutiennent la proposition de la mi
norite de non-entree en matiere teralent mieux d'intervenir 
dans la dlscusslon par article. C'est l'oplnlon de la majorite 
de la commission. 
Ensuite, je voudrals revenlr sur la conception de Monsieur 
Ruey. II a dit qu'on pourrait s'approcher de la justice par la 
verite et l'amour. En ce qui concerne l'amour, II a attenue 
son afflrmation en disant qu'il fallait l'amour sans passion. 
C'est assez protestant, pour reprendre l'expresslon de Mon
sieur Vischerl On pourrait peut-6tre remplacer l'amour par 
l'empathle. L:empathie nous lncite a penser comme l'autre et 
a nous demander ce qu'est la perception de l'autre. Dans ce 
sens, on pourrait dire a Monsieur Freysinger que c'est plutöt 
la misere de l'autre que notre «fantastique» realite qui attire 
les demandeurs d'aslle dans notre pays. 
Mais, comme on l'a vu lors du debat avec le Conseil federal, 
il est tres important de s'en tenir a la verite. En tait, Monsieur 
Blocher a corrige le groupe de l'UDC, deux orateurs du 
groupe de l'UDC ayant dlt que seulement 10 pour cent ont 
droit au statut de retugles ou ont le droit de rester parce 
qu'on ne peut pas les refouler. En verite, II s'agit d'envlron un 
quart, et non de 10 ou 5 pour cent, comme l'ont dit les deux 
orateurs en questlon. 
Suite a la correction apportee par Madame Vermot-Man
gold, je ferai remarquer a Monsieur Fehr que, ainsl que vous 
pourrez le voir dans les documents, ce sont 850 mllllons de 
francs qui sont investis aujourd'hui dans la politique d'asile, 
et non les 2 milliards de francs auxquels II a ete falt allusion. 
Ce chiffre n'est donc pas correct; cela detoume l'attention; 
c'est un discours dommageable. 
Enfin, j'ai pense que, malgre la gravite et l'aculte du pro
bleme, il y a des parallelismes tres interessants entre les 
difterents points de vue. Monsieur Vischer a dit par exemple 
qu'il almerait avolr un changement de paradigme; II de
mande une loi sur la mlgration. Monsieur Wasserfallen a 
egalement dit qu'il faut faire une loi concernant la 
migration globale et qu'il taut s'en tenir a un contrat inter
national. 
Dans ce sens, on volt que des gens, m~me tres dlfferents -
Monsieur Blocher a dit qu'il n'etait pas encore content et qu'II 
cherchait une autre solution -, pourraient vraiment trouver 
une trolsleme voie, de fSQOn a sortlr de cette confrontation 
sterile. 
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Mais si vous voulez qu'on sorte de l'impasse, Monsieur Blo
cher, n'utllisez pas le langage de la guen;el Vous avez. parle 
plusieurs fois de «front»; et le «front», c est le contraire de 
l'empathie ou de l'amour, paroe que ce terme transforme les 
demandeurs d'asile en ennemis, et ce n'est pas justel Si 
vous voyez dans l'autre un ennemi, vous n'allez jamais trou
ver une solutlon au probleme. l.'.autre n'est pas un enneml, 
c'est quelqu'un qui est dans la mlsere. II faut respecter cette 
mlsere pour trouver la solutlon, aussl dans l'interAt de l'autre 
et pas seulement dans notre interill 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Ich 
spreche zum Nichtelntretensantrag. Die GrOnde von Frau 
BOhlmann fOr Nichteintreten, wie sie sie auch heute formu
liert hat, Oberzeugten die Kommissionsmehrheit nicht, und 
sie dOrften auch heute nicht genOgen. Die Mehrheit der 
Kommission wollte auch nichts von einem Paradlgmawech
sel wissen; sie hat eine solche Diskussion zwar geführt, ist 
dann aber nicht auf den Antrag eingetreten. Die Notwendig
keit einer Asylgesetzrevision, wie sie von der Mehrheit der 
Kommission bejaht wird, Ist mehrmals, mehrheitlich, von den 
verschiedensten Sprecherinnen und Sprechern hier vorne 
ganz klar formuliert worden; nicht nur, weil auch unsere Mit
bQrgerinnen und MitbOrger eine Reaktion des Parlamentes 
erwarten sondern auch, weil sich das politische Umfeld Im 
Asylbarelch effektiv ständig ändert und eine Gesetzesrevi
sion notwendig macht. 
Die Schwerpunkte des Bundesrates in dieser Gesetzesrevi
sion gehen - mit der ganz klaren Zielsetzung der Miss
brauchsbekämpfung - nach Ansicht der Mehrheit der Kom
mission in die richtige Richtung; und sie werden auch so von 
den Kantonen oder Ständen erwartet. Ich verzichte nach 
Herrn Bundesrat Blocher auf die nochmalige Aufzählung der 
Schwerpunkte, wie etwa der Drlttstaatenregelung usw., und 
beantrage Ihnen im Namen der Kommissionsmehrheit, auf 
dieses Gesetz einzutreten. 
Ich schliesse wie vorhin in meinem Eintretensvotum: Eintre
ten deshalb, weil wir jetzt ein neues Asylgesetz brauchen 
und es auch wollen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir stimmen zuerst 
Ober den Nichtelntretensantrag der Minderheit BOhlmann ab. 

Abstimmung - Vote 
FOr Eintreten .... 147 Stimmen 
Dagegen .... 28 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir stimmen über den 
ROckwelsungaantrag Zisyadis ab. 

Abstimmung- Vote 
FQr den Antrag Zlsyadis •.•. 20 Stimmen 
Dagegen .... 156 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir stimmen Ober den 
Rückweisungsantrag Hass Bernhard ab. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 1 Stimme 
Dagegen .... 177 Stimmen 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'aslle 

Detailberatung - Dlscusslon par article 

Tltel und Ingress, Zlff. 1 Elnleltung, 
Ersatz eines Ausdruckes 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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·r1tre et preambule, eh. l lntroductlon, 
remplacement de termes 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 
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Präsident (Binder Max, Präsident): Ich mache Sie darauf 
aufmerksam, dass die Minderheit Weyeneth auf Seite 2 der 
Fahne bei Artikel 44 behandelt wird. 

Angenommen -Adopte 

Art.SAbs.3 
Antrag Wasserfallen 
Insbesondere kann sich eine Person nicht auf das ROck
schiebungsverbot berufen, wenn sie aufgrund eines schwe
ren Falles gemäss Betäubungsmittelgesetz rechtskräftig 
verurteilt worden ist 
Schriftliche Begründung 
Der Betäubungsmittelhandel ist In der Schweiz ein grosses 
und gravierendes Problem. Dieser Handel, vor allem auch 
mit grösseren Mengen, wird meistens durch ausländische 
Personen, die extra dazu einen Aufenthalt In der Schweiz 
anstreben, betrieben und hat den Zweck, sich und andere zu 
bereichern. Vor allem schweizerische Jugendliche sind da
durch sehr stark gefährdet. Wer In unser Land kommt, um 
sich absichtlich verbrecherisch zu betätigen, der soll sich 
nicht auf ein Rückschiebungsverbot berufen können, um so 
in der Schweiz Asyl oder später sogar einen Aufenthaltstitel 
zu erhalten. Vorgeschlagen wird, dass rechtskräftig Verur
teilte aufgrund eines schweren Falles gemäss Betäubungs
mittelgesetz nicht mehr unter das ROckschiebungsverbot 
fallen. Zu diskutieren wäre sogar, ob nicht alle Betäubungs
mitteldelikte, vielleicht ausser dem Konsum, darunter fallen 
sollten. 

Art. Sal.3 
Proposition Wasserfallen 
L'.interdiction du refoulement ne peut notamment pas Atre in
voquee par une personne ayant ete condamnee par un juge
ment passe en force pour lnfractlon grave a la loi sur les 
stupefiants. 
Developpement par ecrlt 
En Sulsse, le commerce des stupeflants est un probleme im
portant qu'il convient de prendre au serieux. Ce commerce, 
qui concerne aussi et surtout de grandes quantltes de 
drogue, est dans la plupart des cas le falt de personnes 
etrangeres qui cherchent a cette fln a sejoumer en Suisse et 
y sejournent effectivement en vue de s'enrlchir et/ou d'enri
chir des tlers. Cela constltue une menace serieuse, surtout 
pour la Jeunesse suisse. Qulconque vient dans notre pays 
en ayant !'Intention de se llvrer a des actlvites crimlnelles ne 
doit pas pouvoir invoquer l'lnterdlction du refoulement pour 
chercher a obtenir ensulte l'asile en Suisse voire une autori
sation d'etabllssement. II est donc propose que les per
sonnes condamnees a une pelne executolre pour lnfraction 
grave a la loi sur les stupefiants ne puissent plus faire valoir 
l'interdiction du refoulement II conviendralt mAme d'examl
ner si tous les delits lies aux stupeflants, a l'exception de la 
consommation peut-Atre, ne devralent pas conduire ä 
l'empächement d'invoquer l'interdictlon du refoulement. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich sage nochmals: Die Ein
zelanträge lehnen wir alle ab, weil wir gar keine Möglichkeit 
gehabt haben, sie im Bundesrat zu behandeln. Es sind nur 
die Mehrheitsanträge, die von uns unterstützt werden. Wenn 
es Einzelanträge gibt, für die eine gewisse Sympathie da ist, 
mOssen diese auch in der ständerätllchen Kommission ein
gebracht werden. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: Je voudrals 
m'excuser pour cette procedure, mais ce n'est pas moi qui ai 
vote avec la majorlte pour une procedure que Je trouve per
sonnellement assez lndlgne envers l'auteur de 1a proposi
tion. 
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Monsieur Wasserfallen almeralt renforcer et lnterdlre le re
foulement pour ceux qui ont ete condamnes par un juge
ment passe en force pour infraction grave a la loi sur les 
stupefiants. 
l:argumentation de la commisslon, qui n'a pas pu traiter 
cette propositlon, est que l'alinea 2 de l'article 5 permet d'ac
compllr exactement ce que Monsieur Wasserfallen reclame 
a l'alinea3. 
Dans ce sens, la proposltion Wasserfallen n'est pas neces
saire et on peut la rejeter sans que l'artlcle perde de sa 
substance et sans que !'Idee de l'auteur soit abandonnee. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Wasserfallen .... 80 Stimmen 
Dagegen .... 89 Stimmen 

Art. &a 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Der Bundesrat bezeichnet Staaten, In denen nach seinen 
Feststellungen: 
a. Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat
oder Herkunftsstaaten; 
b. effektiver Schutz vor ROckschlebung im Sinne von Arti
kel 5 Absatz 1 besteht, als sichere Drittstaaten. 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, 
Sommaruga Simonetta, llllmanns) 
Abs.2 

b. effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Arti
kel 33 der FIQchtllngskonvention und Artikel 3 der Europäi
schen Menschenrechtskonvention oder Artikel 7 des Inter
nationalen Paktes über bQrgerliche und politische Rechte 
sowie Artikel 3 des Übereinkommens gegen Folter besteht, 
die völkerrechtllchen Normen zum Schutz von Flüchtlingen 
und grundlegende völkerrechtlich verankerte Menschen
rechtsnormen beachtet werden, die politisch stabil sind und 
Zugang zu einem mit dem schweizerischen vergleichbaren 
Asylverfahren gewähren, als sichere Drittstaaten. 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, Som
maruga Slmonetta, llllmanns) 
Abs.3 
Der Bundesrat konsultiert vor seinem Entscheid das Hoch
kommissariat der Vereinten Nationen fOr Flüchtlinge, die Eid
genössische Kommission für Flüchtlingstragen, anerkennte 
Hilfswerke und Menschenrechtsorganisationen. Er Ober
prüft die Beschlüsse nach Absatz 2 periodisch. 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuthard, Marty Kä
lin, Sommaruga Slmonetta, ·nnmanns) 
Abs.4 
Der Bundesrat veröffentlicht seine Entscheide und gibt Ins
besondere an, auf welchen Quellen seine Feststellung be
ruht. 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Hubmann, Marty Källn, Sommaruga Simonetta, 
llllmanns) 
Abs.5 
Damit ein Staat als sicherer Drittstaat gilt, müssen folgende 
Kriterien erfüllt sein: 
a. vorbehaltlose Ratifizierung der FIOchtlingskonvention und 
derEMRK; 
b. effektive Anwendung und Einhaltung der Flüchtlingskon
vention; 
c. politische Stabilität; 
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d. der in den Drittstaat zurückgeschobene Asylsuchende 
muss Zugang zu einem im Vergleich zum schweizerischen 
Asyl- und Wegweisungsverfahren gleichwertigen Verfahren 
haben und darf keiner Kettenrückschiebung unterliegen. 

Art. 6a 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Le Conseil federal designe les Etats dans lesquels il estime: 
a. que le requerant est a. l'abrl de toute persecution comme 
etant des Etats d'origine ou de provenance sOrs; 
b. qu'il y a effectivement respect du princlpe du non-refoule
ment au sens de l'artlcle 5 alinea 1 comme etant des Etats 
tiers sOrs. 
Al.3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de 1a minorite 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, 
Sommaruga Simonetta, llllmanns) 
Al. 2 

b. comme ,tant des Etats tlers sOrs les Etats qui, selon lul, 
garantissent effectivement le respect du prlnclpe du non
refoulement au sens de l'article 33 de la Convention sur les 
refugies et de l'artlcle 3 de la Convention europeenne des 
droits de l'homme ou l'article 7 du Pacte International relatif 
aux droits civils et politiques, alnsi que l'artlcle 3 de la Con
vention des Nations Unies contre la torture, les normes de 
droit international relatives a la protectlon des refugies et les 
normes fondamentales relatives aux droits de l'homme, 
ancrees dans le droit International, qui sont polltiquement 
stables et qui accordent l'acces a une procedure d'aslle 
similaire a celle qu'applique la Suisse. 

Proposition de la minorite 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Källn, Som
maruga Simonetta, llllmanns) 
Al.3 
Le Conseil federal consulte, avant d'arrAter sa decision, 
le Haut-Commlssariat des Nations Unies pour les refugies, 
la Commlsslon federale des refugies, les organismes 
d'entraide reconnus et les organlsations de defense des 
droits de l'homme. 

Proposition de la mlnorite 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuthard, Marty Kä
lin, Sommaruga Simonetta, Tlllmanns) 
Al. 4 
Le Conseil federal publie ses decisions et indique notam
ment sur quelles sources se fonde son constat. 

Proposition de la mlnorite 
(Bühlmann, Hubmann, Marty Kälin, Sommaruga Simonetta, 
llllmanns) 
Al. 5 
Un Etat doit remplir les criteres suivants pour Atre considere 
comme Etat tlers sOr: 
a. ratification sans reserves de la Convention sur les refu
gies et de la CEDH; 
b. application effectlve et respect des conventions; 
c. stabilite politique; 
d. le requerant d'asile renvoye vers un Etat tiers sOr doit 
avoir acces a. une procedure d'aslle et de renvoi similalre a 
celle s'appllquant en Suisse et ne pas Atre soumls a des ren
vols successifs. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es ist nicht zu Ober
sehen: Mit der Drittstaatenregelung übernimmt das Asylge
setz grosse Teile der SVP-lnltlative „gegen Asylrechtsmiss
brauch». Das zeigt einiges Ober den Geist des neuen 
Gesetzes auf. Der Bundesrat will Asylgesuche grundsätzlich 
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nicht mehr prOfen, wenn sich die Gesuchsteller vor der Ein
reise In die Schweiz in einem sicheren Drittstaat aufgehalten 
haben. Ausnahmen sind, wenn die ROckQbernahme durch 
Drittstaaten nicht mehr funktioniert. wenn in der Schweiz be
reits Verwandte der Asylsuchenden leben, wenn Hinweise 
auf die Unsicherheit des Drittstaates bestehen oder wenn es 
offensichtlich ist, dass die Person ein FIQchtling ist. Gerade 
Letztgenanntes ist aber einfach Augenwischerei, denn die 
FIOchtllngseigenschaft ist kein offensichtliches Merkmal wie 
Haarfarbe oder Körpergewicht. Um sie festzustellen, braucht 
es ein rechtsstaatliches und faires Asylverfahren. Gerade 
dieses soll mit der vorgeschlagenen Drittstaatenregelung 
verhindert werden. 
Übrigens hat die Schweiz kürzllch drelsslg neue Länder auf 
die Liste der sicheren Herkunftsländer gesetzt, darunter 
auch als erster Staat Bosnien-Herzegowina. Damit erhalten 
Asylsuchende aus diesen Ländern automatisch einen Nlcht
eintretensentscheld. Diese Safe.Country-Polltik blendet aus, 
dass In vielen dieser Länder die Rechte von so genannten 
ethnischen Minderheiten und von Frauen nicht oder ungena
gend geschützt sind. Namentlich In den neu zu Safe Coun
tries erklärten Ländern Osteuropas sind Minderheiten wie 
die Roma und Gorani weiterhin bedroht. Weil die Schweiz ja 
von Drittstaaten umgeben ist, würde unser Land also grund• 
sätzllch keine Gesuche mehr entgegennehmen müssen. Die 
eigentlichen FluchtgrQnde im Herkunftsland, der Kempunkt 
der FIOchtlingskonventlon, verlieren so durch die Drittstaa
tenregelung ihre Bedeutung. 
Die Beziehung der Asylsuchenden zum fraglichen Drittstaat 
besteht in der Regel lediglich darin, dass sie diesen durch
quert oder sich dort kurz aufgehalten haben. Einerseits 
muss die Beziehung zum Drittstaat, andererseits muss die 
Sicherheit im Drittstaat weiter gehend definiert werden. Si
cherheit in einem Drittstaat ist erst gegeben, wenn dieser 
sich explizit bereit erklärt, die zurQckgewiesene Person in 
ein Asylverfahren aufzunehmen, wenn gesichert Ist, dass 
das Verfahren gemäss den Richtlinien des UNHCR durchge-
führt wird, und wenn der Drittstaat neben dem Non-Refoule
ment-Gebot der Flüchtlingskonvention auch Artikel 3 der 
EMRK und Artikel 3 der Folterkonventlon sowie das Folter
und lnhaftierungsverbot des Uno-Paktes II einhält. All diese 
Verträge haben wir unterschrieben. FOr Asylsuchende, die 
einer Drittstaatenregelung unterworfen werden, muss ge
währleistet sein, dass der RückObernahmestaat selbst das 
ihnen in der Schweiz verweigerte Asylverfahren durchführt 
und sie nicht in einen anderen Staat welterschiebt. Der 
ROckübemahmestaat muss Oberdies darQber informiert wer
den, dass die Schweiz keine materielle Beurteilung des 
Asylgesuches vorgenommen hat - wir kommen später noch 
zu diesem Artikel. 
Die ideelle Nähe des Gesetzes zur Asylsmissbrauchs-lnitia
tive der SVP zeigt einmal mehr, dass Asylsuchende immer 
unter dem Verdacht stehen, Ihr Gesuch missbräuchlich ein
gereicht zu haben, sodass man ohne Scham auf eine mate-
rielle Pratung der vorgebrachten AsylgrQnde verzichten 
kann. Die biosse Annahme - ausgelöst durch Umstände wie 
fehlende Reisepapiere oder die Flucht durch Drittstaaten -
wird zur fast unumstösslichen behördlichen Gewissheit, 
dass Asylmissbrauch vorliegt. Die Bestimmung im Gesetz, 
wonach die Behörden bereits nach einem erstinstanzlichen 
Asyl- oder Nichteintretensentscheid Kontakt mit dem Hei
matstaat aufnehmen dürfen, um die Ausschaffung zu arran
gieren, zeigt die Bedenkenlosigkelt im behördlichen Umgang 
mit dem Prinzip des Asylschutzes und des Non-Refoule
ment-Gebotes. 
Ich bitte Sie, meinen Minderheitsantrag und auch die An
träge der Minderheit BOhlmann zu unterstatzen, und ich bitte 
Sie, die Anträge Müller Philipp abzulehnen, denn diese se-
hen nicht einmal den geringsten Schutz bei der Drittstaaten
regelung vor. 

BQhlmann C6cile (G, LU): Ich spreche zu drei Minderheits
anträgen bei Artikel Sa Absätze 3, 4 und 5, welche die 
Drittstaatenregelung betreffen. Dabei geht es um Folgendes: 
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Mit der Drittstaatenregelung führen wir ja einen eigentlichen 
Paradlgmawechsel ein, indem der Entscheid, ob jemand 
zum Asylverfahren zugelassen wird, nicht mehr von den 
AsyigrQnden abhängig sein wird, sondern vom Weg, auf 
dem die betreffende Person In die Schweiz gelangt ist. Das 
ist an sich eine problematische Neuerung, und deshalb 
möchte Ich ein paar Sicherungen einbauen, um das Problem 
etwas zu entschärfen. Denn Ich gehe davon aus, dass diese 
Drittstaatenregelung In diesem Parlament eine Mehrheit fin
det. 
Mit einer Ergänzung zu Absatz 3 soll der Bundesrat zur Be
urteilung der Sicherheit der als sicher bezeichneten 
Drittstaaten das UNHCR, die Eidgenössische Kommission 
fOr FIQchtlingsfragen, anerkannte Hilfswerke und Menschen
rechtsorganisationen anhören. Das UNHCR beobachtet ja 
als Hüterin der Genfer Flüchtlingskonvention die Anwendung 
dieser Konvention In allen Staaten. Deshalb Ist das UNHCR 
am kompetentesten und am unabhängigsten, wenn es 
darum geht, die wirkliche Sicherheit von Drittstaaten beurtei
len zu können. 
Mit ihrer Ergänzung zu Absatz 4 möchte die Minderheit, 
dass die Uste der sicheren Drittstaaten sowie der sicheren 
Herkunftsstaaten regelmässig veröffentlicht wird. Die Auf
nahme eines Landes in die Liste der sicheren Staaten sowie 
die Bezeichnung der Drittstaatensicherheit im Einzelfall 
sollte mit dem Hinweis auf die Quellen begrQndet werden -
und das sollte ja, wenn wir in der Bundesverwaltung zum Öf. 
fentllchkeitsprlnzip Obergehen, eine Selbstverständlichkeit 
sein. Heute sind nämlich diese Begrandungen und Beurtei
lungen nicht öffentlich zugänglich. 
Mit dem Zusatz zu Absatz 5 schlägt Ihnen die Minderheit 
vor, gemäss dem Legalitätsprinzip der Bundesverfassung 
die Kriterien der Drittstaatensicherheit im Gesetz zu deflnie-
ren, weil uns die biosse Erwähnung in der Botschaft ungenO
gend erscheint. Ich möchte dabei Kriterien einführen, wie Ich 
sie In den Buchstaben a bis d vorschlage: zum Beispiel, 
dass ein sicherer Drittstaat ein Staat sein muss, der die vor
behaltlose Ratifizierung der FIQchtllngskonventlon oder der 
EMRK vollzogen hat, dass er gemäss Buchstabe b effektiv 
die Anwendung und Einhaltung der FIOchtlingskonventlon 
garantiert, dass er - Buchstabe c - politisch stabil ist und 
dass - Buchstabe d - der in den Drittstaat zurQckgescho
bene Asylsuchende Zugang zu einem vergleichbaren Ver
fahren hat, was die Rechtssicherheit anbelangt 
Die Botschaft verweist auf den entsprechenden EU-Richtli
nienentwurf, der eine ausführliche Definition der Kriterien für 
die Bestimmung sicherer Drittstaaten enthält. Diese Kriterien 
gehen weiter als die blosse BerQckslchtlgung des blossen 
Non-Refoulements. Verlangt wird insbesondere ein gesetz• 
llch festgeschriebenes Asylverfahren, das verschiedenen 
Mindestanforderungen zu genOgen hat. Mit dem Verweis auf 
ein mit dem schweizerischen Asylverfahren vergleichbares 
Asylverfahren Im Drittstaat, wie Ich es mit meinem Minder
heitsantrag in Buchstabe d vorschlage, kann dieser Anforde-
rung Rechnung getragen werden. 
Deshalb bitte ich Sie, meinen Minderheitsanträgen zuzu
stimmen. Sie stellen nicht die Drittstaatenregelung infrage, 
sondern bauen lediglich ein paar Sicherungen für dieses 
problematische neue Instrument ein. 

Leuenberger Ueli (G, GE): L'.applicatlon de rarticle Sa re
vient a priver de toute substance l'adhesion de la Suisse a 1a 
Conventlon de 1951 relative au statut des refugles. 
En 2003, sur 20 808 demandes. seules 423 ont ete depo
sees par des personnes arrivees dans un aeroport suisse et 
134 par des personnes qul s'etaient adressees ii des repre
sentations sulsses ii l'etranger. 
Alors que les chlffres du Haut-Commlssarlat des Nations 
Unies pour les refugies montrent que ce sont les pays fron
tallers des zones en guerre qul subissent la plus grosse 
charge en terme d'accueil des refugies. ~un des pays le 
molns menaces, pulsque loln des zones de guerre, la 
Sulsse, refuse le princlpe de solldarlte qui consiste a repartlr 
entre nations la prise en charge des refugies. C'est un signal 
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fort. Les pays voisins risquent eux aussi de refuser J'entree 
sur leur territoire aux refugies. Ce M le cas de la Jordanie 
qui a ferme ses frontieres lors de 1a guerre lrak/Koweit ou de 
la Croatie qui a ferme les siennes pendant la guerre des Bal
kans. 
Concernant le renvoi dans des Etats tiers sQrs, cette prati• 
que existe deja et sa mise en oeuvre a condult a ce que l'on 
peut quallfier de veritable bavure. Par exemple, deux pays 
etaient classes sars en 1991, a savoir l'Algerie et !'Angola, 
alors mOme que des affrontements y avaient lieu. 
Des requerants algeriens et angolais ont donc ete renvoyes. 
En 1992, la guerre civile a repris en Angola et probablement 
qu'une partie des requerants qui avaient ete renvoyes de 
Suisse ont ete tues. On trouve egalement sur cette liste des 
pays comme l'lnde et le Senegal qul connaissent reguliere
ment des affrontaments. Malheureusement, cette liste defi• 
nie par le Conseil federal, sur propositlon de !'Office federal 
des refugles, ne parait pas dans la Feullle d'avls officielle. 
Au nom du groupe des Verts, je plalde pour que solt rempla
cee la notion d' .. Etats sQrs» vers lesquels un requerant peut 
Otre refoule, tel que definl a l'article 5 de la loi sur l'aslle, par 
la definition proposee par la minorlte a l'article 6a alinea 2 
lettre b. Cette definitlon s'allgne par ailleurs sur les stan• 
dards de l'Union europeenne. Je plaide pour que seit con
sulte le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
refugies, les oeuvres d'entraide reconnues et las organisa
tions de defense des drolts humains, comme le propose la 
minorite a l'allnea 3. Je plaide pour qua le Conseil federal 
publie regullerement ses decisions en les motlvant, comme 
propose par la minorite a l'allnea 4. Enfln, je plalde pour que 
soll enfin donnee une deflnition de la notion d' .. Etats sOrs», 
comme propose par 1a mlnorite a l'alinea 5. 

Schlbll Ernst (V. ZH): Ganz generell muss zu den Minder
heitsanträgen BOhlmann festgestellt werden, dass sie von 
einem kaum zu Oberbletenden Misstrauen gegenOber dem 
Bundesrat geprägt sind. Mit einem solchen Auftreten ver• 
kennt man die desolate Situation im Asylbereich und negiert 
die echten Sorgen, die Empörung breiter Bevölkerungs
kreise über die unzumutbaren Zustände im Asylbereich völ
lig. Kein anderes Land überprüft die Beschlüsse betreffend 
die ROckfOhrung in verfolgungssichere Drittstaaten derart 
seriös wie die Schweiz. Denn die Schweiz setzt Internatio
nale und nationale Vorgaben zur Beurteilung von verfol
gungssicheren Staaten zu 100 Prozent um. Es braucht des
halb keine gesetzlichen Bestimmungen, die der echten 
FIQchtlingspolitik nur Hindernisse in den Weg legen, den 
Asylmissbrauch aber ins Unabsehbare steigern. Diese ab· 
surden Kriterien verunmöglichen jeden wegweisenden Ent• 
scheid für eine zukunftsweisende Flüchtlingspolltlk, die auf 
die an Leib und Leben bedrohten Menschen zugeschnitten 
ist 
Ich bitte Sie deshalb, die Anträge der Minderheit Bühlmann 
abzulehnen. 

Fehr Hans (V, ZH): Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag 
Vermot abzulehnen. Wenn Sie diese Kriterien ins Gesetz 
hineinschreiben, dann werden Sie kOnftig keine verfolgungs
sicheren Staaten mehr bezeichnen können, und das wäre 
das Ende dieser Politik. 
Darum bitte Ich Sie, Nein zu stimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die SP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Minderheit Vermot und die Anträge der 
Minderheit Bühlmann. 

Müller Philipp (AL. AG): Die FDP-Fraktion unterstützt Arti• 
kel 6a in der Version der Kommissionsmehrheit. 
Zum Minderheitsantrag Vermot zu Absatz 2: Litera b nimmt 
Bezug auf Artikel 5 Absatz 1 des Asylgesetzes, der besagt: 
«Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise In ein 
Land gezwungen werden, In dem Ihr Leib, ihr Leben oder 
Ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 ge
fährdet Ist oder In dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise In ein 
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solches Land gezwungen zu werden.» Artikel 5 Absatz 1 
nimmt also Bezug auf Artlkal 3 Absatz 1, der besagt: 
«FIOchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder 
im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Re
ligion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia
len Gruppe oder wegen Ihrer polltlschen Anschauungen 
ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete 
Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.» 
Damit sind die wichtigen und wesentlichen Sachverhalte 
umfassend aufgezählt, die eine Rückschiebung verhindern. 
Weitere Tatbestände sind nicht erforderlich. 
Zu Absatz 3 des Minderheitsantrages Bühlmann: Es ist aus• 
schliesslich Sache der schweizerischen Behörden, die si
cheren Heimat- oder Herkunftsstaaten sowie die sicheren 
Drittstaaten zu bestimmen. Zudem ist ohnehin davon auszu
gehen, dass der Bundesrat vor seinen Entscheidungen In
ternationale Informationsquellen benutzen wird. Eine weiter 
gehende gesetzliche Verpflichtung ist nicht erforderlich. 
Zum Minderheitsantrag BOhlmann zu Absatz 4: Über derar• 
tige Entscheide soll der Bundesrat nach freiem Ermessen in
formieren können. Ein gesetzlicher Informationszwang In 
derartigen Fragen drängt sich nicht auf. 
Zum zusätzlichen Absatz 5 des Minderheitsantrages BOhl
mann: Mit diesem Minderheitsantrag wOrde die Definition 
des Flüchtlingsbegriffs nach Artikal 3 ganz massiv ausge
weitet oder gar pervertiert. Der grösste Teil von Asylsuchen
den stammt aus Staaten, welche beispielsweise schon aus 
rein geographischen Gründen die Europäische Menschen
rechtskonvention nicht unterzeichnen können und auch nicht 
unterzeichnet haben. 
Denken wir nur an die mittlerweile grösste Gruppe von Asyl
suchenden, welche aus dem afrikanischen Kontinent 
stemmt. Es gibt bereits heute reihenweise Staaten, die die 
EMRK oder auch die Flüchtlingskonvention nicht ratifiziert 
haben, die aber trotzdem keine Bedrohung fOr einen abge
wiesenen Asylsuchenden darstellen. Der Minderheitsantrag 
BOhlmann zielt auf die Verunmögllchung einer effizienten 
Drittstaatenregelung und letztlich auf die Verunmöglichung 
des Vollzugs der so wichtigen Asylgesetzgebung. 
Zudem stellt sich die Frage nach der Interpretation von 
„politischer Stabilität», die Frage nach der Uberprüfung der 
effektiven Anwendung und Einhaltung der FIOchtlingskon
vention sowie die Frage nach der Beurteilung, ob ein Verfah
ren mit demjenigen des schweizerischen Wegweisungs- und 
Asylverfahrens gleichwertig ist. Die Minderheit BOhlmann 
stellt hier Forderungen auf, die schlicht nicht überprüf- und 
damit auch nicht umsetzbar sind. 
Ich bitte um Ablehnung aller Minderheitsanträge zu Arti
kel 6a und um UnterstOtzung der Kommissionsmehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich habe In meinem Ein• 
gangsvotum gesagt, dass Artikel 6a zu den Anträgen der 
Kommissionsmehrheit gehört, welche der Bundesrat unter• 
stützt. Wie Frau Vermot-Mangold wäre auch Ihm die Kann
Formulierung lieber. Es ist klar, eine Behörde hat es lieber, 
wenn man sagt, du kannst etwas tun, als wenn man sagt, du 
musst etwas tun; aber das Ist nicht ein so wesentlicher Un• 
terschied. Eine Kann-Bestimmung bietet dem Bundesrat na
türlich höchste Flexibilität. Sichere Heimat•, Herkunfts- und 
Drittstaaten sollen nur bezeichnet werden, wenn die ent
sprechenden Voraussetzungen erfOllt sind und der Bundes
rat diese Bezeichnung fOr notwendig hält. 
Der Minderheitsantrag BOhlmann zu Absatz 5 fordert eine 
genaue Definition des vom Bundesrat bezeichneten siche
ren Drittstaates mittels Aufzählung der einzuhaltenden Men
schenrechtsabkommen. Bei der Bezeichnung von sicheren 
Drittstaaten muss dem Bundesrat ein Ermessensspielraum 
zugestanden werden. Er muss natOrlich auch die Verantwor
tung wahrnehmen, das Ist dann das Gegenstück. Der Ge
setzeswortlaut setzt diesem Spielraum klare Grenzen, in• 
dem für die Bezeichnung eines sicheren Drittstaates die Ein
haltung des Non-Refoulement-Gebotes vorausgesetzt wird. 
Dies bedingt die Unterzeichnung, Ratifizierung und Einhal
tung der EMRK und der Flüchtlingskonvention. Den Diskus• 
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sionen, die Obers Wochenende wieder geführt wurden, 
konnte man entnehmen, dass in Europa sogar die sicheren 
und ganz sicheren Staaten einfach mit der Unterzeichnung 
von gewissen Internationalen Abkommen bezeichnet wer
den. So weit gehen wir nicht - das heisst, wir gehen weiter In 
der OberprOfung, beschränken uns nicht nur auf formelle Er
fordernisse. 
Gemäss Minderheitsaritrag Vermot soll ein Drittstaat nur 
dann sicher sein, wenn er politisch stabil Ist. Wir bitten Sie, 
auch davon abzusehen. Diese Terminologie ist zu weit ge
fasst. Was helsst «politisch stabil .. ? So lässt sich die Frage 
stellen, ob Italien wirklich als «politisch stabil» bezeichnet 
werden darf. Es kommt darauf an, mit was Sie das verglei
chen. Wenn Sie das mit der Schweiz vergleichen, mag das 
zutreffen. Aber das wäre kein Grund, um hier diesen staat 
nicht als einen sicheren Staat zu bezeichnen. Unverhältnls
mässig ist auch die Forderung, dass der Drittstaat ein mit 
der Schweiz vergleichbares Asylsystem haben muss. 
Schutz kann es nämlich auch ohne Asylvertahren geben tor 
jemanden, der ja zu diesem Staat gehört. Zum Beispiel Ist 
dies auch möglich durch eine ordentliche Aufenthaltsbewilli
gung oder durch vorübergehende Schutzgewährung. Wirk
lich wichtig als Kriterium tor einen sicheren Drittstaat ist das 
Non-Refoulement-Gebot. Das ist allgemein anerkannt. Das 
wird mit der Formulierung des Bundesrates auch verlangt. 
Daher beantrage Ich Ihnen, den Minderheitsantrag Vermot 
zu Absatz 2 abzulehnen. 
Der Minderheitsantrag BOhlmann zu Absatz 3 verlangt zu
dem noch, dass verschiedene Organisationen vor diesem 
Entscheid konsultiert werden sollten. Auch hier sind wir der 
Auffassung, dass der Bundesrat nach eigenem GutdOnken 
bestimmen muss, wen er alles einbeziehen sollte: Vielleicht 
sind es diese Organisationen, vielleicht Ober diese Bestim
mung hinausgehende Organisationen. In gewissen Fällen ist 
das nicht einmal notwendig. Er muss die eingeholten stei
lungnahmen auch frei würdigen können. Dieses Vorgehen 
wird im Übrigen bereits heute bei der Bestimmung sicherer 
Herkunfts- und Heimatstaaten so gehandhabt, also dort, wo 
man die Leute In ihr eigenes Land rOckfOhrt. Um den Ermes
sensspielraum des Bundesrates nicht einzugrenzen, ist die 
geforderte Bestimmung abzulehnen. 
Weiter wird im Minderheitsantrag BOhlmann zu Absatz 4 die 
Offenlegung der Quellen gefordert, auf deren Informationen 
die Feststellung als sicherer Drittstaat beruht. Dies muss der 
Bundesrat ablehnen. Er hat die Offenlegung seiner Quellen 
bereits bei der Einführung der Liste der sicheren Heimat
und Herkunftsstaaten abgelehnt, weil er die aussen- und si
cherheitspolitischen Interessen der Schweiz nicht gefährden 
will. Das wäre eine zu heikle Angelagenhelt. Daneben soll 
die freie Meinungs- und WIiiensbiidung in der Verwaltung 
und im Bundesrat nicht gefährdet werden. Das Gleiche gilt 
nun fOr die Bezeichnung der sicheren Drittstaaten. 
Darum empfehlen wir Ihnen aus den genannten GrOnden, 
auch die Anträge der Minderheit BOhlmann abzulehnen. 

Groas Andreas (S, ZH), pour la commlssion: Comme vous 
le voyez dans le depliant, j'ai beaucoup de sympathie pour 
!es propositions de minorite a l'article 8a. 
La majorite a durcl le projet du Conseil federal. Salon l'ali
nea 2, le Conseil federal n'a plus de marge de manoeuvre 
mais a l'obllgatlon de deslgner les Etats tiers sürs. 
Aux alinllas 3 et 4, la majorite a ete tres «gouvernementale». 
Vous avez entendu le discours de Monsieur Blocher: II ne 
veut pas que l'on deflnlsse plus en detall ce qu'est un Etat 
tiers sür. Bien que Monsieur Fahr alt reproche a la minorite 
Vermot que ce seralt la fin de la polltique sulsse de l'aslle, II 
taut dire qu'II y a quand mAme en Europa trente Etats qui 
sont absolument compatibles avec la Suisse. C'est donc une 
possibilitll realiste, mais la majorlte a quand m&me rejete 
cette propositlon. La majorite a accepte aussi que le gouver
nement ne rende pas ses reflexions transparentes et ne pu
blie pas les ralsons pour lesquelles un Etat marlte d'Atre 
qualifie d'Etat tlers sOr. La majoritll a aussi acceptll que le 
gouvernement ne revele pas les sources sur lesquelles il 
fonde ses declsions. 
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La maJorite de la commlsslon vous lnvlte a rejeter les propo
sltlons de mlnorite et a preferer a l'allnea 2 la version qui 
obllge le Conseil federal a deslgner !es Etats tlers sOrs, et 
non pas, comme le prevolt le projet du Conseil federal, a 
lalsser au gouvernement une marge d'appreciation. 

Priisldent (Binder Max, Präsident): Sämtliche Abstimmun
gen zu Artikel 8a erfolgen mit Namensliste. Wlr stimmen 
über jeden Absatz einzeln ab. 

Abs. 2-AJ. 2 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02,oeo,604) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
~~~elt ··-; 88 Stimmen 

Abs.3-Al.3 VO\t p:I~ -2.SI,;/~ 

Abstfmm':'ng - Vote 
e 

den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen 
~~~~,eit .... 71 Stimmen 

Abs. 4-AI. 4 t..:)Otl 'P-=-~ 
Abstimmung - Vote 
(namentHch - nomlnatif: Beilage - Annexe 02,060/806) 
Für den Antrag der Minderheit .... 72 Stimmen 
g,.9eg1n .... 98 Stimmen / l"W5~ 
~~e.. UOil fX1.J1t, ~ 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominattt: Beilage - Annexe 02,060/607) 
FOr den Antrag der Minderheit •..• 85 Stimmen 

g,~1=1e../~ 
Übrige Bestimmungen angenommen ~e, ~ 
Les autres dlspositions sont adoptees 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob]et est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.1 O Uhr 
La seance est /evee a 19 h 10 
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Asylgesetz. Tellrevlslon 
Lol sur l'aslle. Revision partielle 

Fortsetzung - Sufte 
Botschaft des Bundesrates 04.09.02 (BBI 2002 8845) 
Message du Consell Mderal 04.09.02 (FF 2002 6359) 
Natlonalmt/COnaell national 03.05.04 (Erstrat- Premier Conseil) 
Natlonalmt/COnsell national 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalmt/Consell national 05.04.04 (Fortsetzung- Suite) 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'aslle 

Art. 8 Abs.1 
Antrag der Mehrheit 

e. bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken. 
(siehe Art. 98b) 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Bühlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janiak, Leuthard, Marty Kälin, Tillmanns, Vallendar, 
Walker Felix) 

e. Streichen 

Antrag Reymond 

f. über einen kontrollierten Grenzübergang einreisen. 
Schriftliche Begründung 
Die illegale Einreise ist eines der grössten Probleme Im heu
tigen Asylwesen. Nicht zuletzt hängt damit auch die Prakti
kabilität der Drittstaatenregelung zusammen. Zur Zusam
menarbeit, die von einem Asylsuchenden erwartet werden 
kann, muss daher auch die ordentliche Einreise über einen 
kontrollierten Grenzübergang gerechnet werden, um der 
missbräuchlichen Verschleierung des Reisewegs entgegen
zuwirken. 

Art. 8al.1 
Proposition de la majorite 

e. participer a la collecte des donnees biometriques. 
(Voir art. 98b) 

Proposition de la mlnorite 
(Leutenegger Oberholzer, B0hlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janiak, Leuthard, Marty Kilin, Tillmanns, Vallendar, 
Walker Felix) 

e. Bitter 

Proposition Reymond 

f. entrer en Suisse par un poste frontiere oCI sont effectues 
des contröles. 
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Developpement par ecrit 
L!entree illegale en Suisse est un des problemes les plus im
portants touchant aujourd'hui au domaine de l'asile. C'est 
une des ralsons expliquant la dlfficulte de mettre en pratique 
le principe de l'Etat tiers sar. Afin de pouvolr compter sur la 
cooperation du requerant d'aslle, II convlent que ce dernler 
soit entre en Suisse de maniere legale par un poste frontiere 
oCI sont effectues des contröles, cela permettant de s'oppo
ser aux manoeuvres abusives tendant ä dissimuler l'ltl
neraire du voyege. 

PrAsldent (Binder Max, Präsident): Wir behandeln bei Arti
kel B Absatz 1 nur den Antrag Reymond zu Buchstabe f. Den 
Mehrheits- und den Minderheitsantrag zu Buchstabe e be-
handeln wir zusammen mit Artikel 22. • 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commisslon: Monsieur Rey
mond almeralt, pour qu'on puisse entrer en matiere sur une 
demande d'asile, que le requerant arrlve en Suisse par une 
"porte offlcielle». II y a lä deux choses ä dire. 
En premler Heu, si quelqu'un falt de l'obstruction, n'obeit pas 
aux normes posees par la loi et las ordonnances y relatives, 
on a une legitimation pour ne pas entrer en matlere sur sa 
demande. A ce sujet, je vous prie de llre l'article 32 allnea 2 
lettre c. 
En second lieu, II taut se souvenlr de ce qul a ete dit hier sur 
l'empathie. Est-ce qu'on peut demander que quelqu'un qul 
vient d'un pays oCI regne la misere, qui est desespere, qui 
est en fulte, sache par oCI il peut entrer en Suisse? S'il ne le 
salt pas, faut-il le punir? Est-ce qu'on peut demander que 
cette personne connaisse les normes legales suisses avant 
son entree en Suisse? Nous pensons qua non. 
La commission n'a pas pu tralter cette proposltion. Nean
molns, si mes souvenirs sont bons, selon l'esprlt de la dls
cussion qui a ete menee en commisslon, je peux vous inviter 
ä rejeter la proposltion Reymond. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Reymond .... 41 Stimmen 
Dagegen .... B6 Stimmen 

Art. 9 Abs.1 
Antrag MOller Philipp 
Die zuständige Behörde darf Asylsuchende, die in einer 
Empfangsstelle oder in einer Privat- oder Kollektivunterkunft 
untergebracht sind .... Gegenstände, Drogen und Vermö
genswerte unklarer Herkunft hin durchsuchen. 
Schriftliche Begründung 
Aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit steht leider 
fest, dass In Asylunterkünften regelmässlg Dellktsgut aufbe
wahrt bzw. gebunkert wird. Den zuständigen Behörden 
muss daher - auch oder gerade im Interesse der grossen 
Mehrheit der Asylsuchenden, die nicht delinquiert - auch 
ausserhalb eines Strafverfahrens die Kompetenz eingeräumt 
werden, alle Asylunterkünfte nach Vermögensgegenständen 
unklarer Herkunft zu durchsuchen. Eine solche Massnahme 
hat zudem eine nicht zu unterschätzende generalpräventive 
Wirkung. 

Art. 9 al.1 
Proposition MOi/er Philipp 
L!autorite competente peut fouiller un requerant heberge 
dans un centre d'enregistrement ou dans un logement prive 
ou collectif, ainsl qua ses biens, pour rechercher des docu
menta de voyage, des pleces d'ldentlte ou des objets dange
reux, des drogues ou des papiers-valeurs de provenance 
douteuse. 
Developpement par ecrit 
Las experiences faites dans le passe montrent que des ob
jets provenant de delits sont regulierement conserves voire 
mis ä l'abri dans les centres d'enregistrement. C'est pour
quol les autorltes competentes dolvent - d'une mani~re ge
nerale, mais aussl precisement dans l'interit de la majorite 
des demandeurs d'asile qui ne commettent aucun dellt -
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avolr le droit, mime en dehors d'une proci§dure penale, de 
fouiller tous les lieux d'hebergement a la recherche d'objets 
dont la provenance est douteuse. Cette mesure a egalement 
un effet preventlf general, ce qui n'est pas a sous-estimer 
non plus. 

Grass Andreas (S, ZH), pour la commission: Monsieur MOl
ler aimeralt ajouter, a l'article 9 alinea 1 de Ja lol, Je terme 
«drogues» - les autres termes sont deja enumeres dans le 
drolt en vlgueur - et dlt qu'II taut pouvoir fouiller un requerant 
d'asile. Dans ce sens, le souhait de Monsieur Müller que l'on 
puisse fouiller un requerant pour voir si, dans ses blens, il y a 
des objets dangereux - les drogues sont aussi des objets 
dangereux - est deja realise, car le droit en vigueur permet 
cela. 
Dans ce sens, on peut conslderer que cette propositlon n'est 
pas necessalre, mais II taut avouer que la commission n'a 
pas pris posltion parce qu'elle n'en a pas dlscute. Nean
moins, si cette question s'etait posee en commission, l'admi
nistration nous auralt foumi la reponse que j'ai essaye de 
vous donner. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag Müller Philipp .... 79 Stimmen 
Dagegen .... 59 Stimmen 

Art. 10 Abs. 1, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 10 al.1, 5 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 13 Abs. 3 
Antrag Thanei 
Die zuständigen Behörden können Personen, die an der 
Grenze oder bei der Grenzkontrolle in einem schweizeri
schen Flughafen um Asyl nachsuchen (Art. 21 bis 23), auch 
unterschriebene, mit Telefax übermittelte Verfügungen und 
Entscheide eröffnen. Die betreffenden Personen müssen die 
Aushändigung der Verfügung oder des Entscheides schrift
lich bestätigen; bleibt die Bestätigung aus, so macht die zu
ständige Behörde die Aushändigung aktenkundig. (Rest 
streichen} 
Schriftliche Begründung 
Auch im Verfahren an der Grenze (Insbesondere am Flugha
fen} sollten Entscheide Immer der Rechtsvertretung eröffnet 
werden. 
Im Flughafenverfahren beginnen die Beschwerdefristen mit 
Eröffnung von Entscheiden an die Asylsuchenden zu laufen, 
selbst wenn diese Ober eine Rechtsvertretung verfügen. 
Zwar wird die Rechtsvertretung Ober den Entscheid infor
miert, doch geht damit wertvolle Zeit verloren. Im Extremfall 
ist eine Wegweisung vollzogen, noch bevor die Rechtsver
tretung vom Entscheid Kenntnis nehmen konnte. Dies gilt 
insbesondere bei den kurzen Beschwerdefristen von fünf Ar
beitstagen bei Nichteintretensentscheiden. Nachdem das 
ganze Flughafenverfahren kOnftig länger dauert und Im Flug
hafenverfahren neu die Asylgesuche auch materiell ent
schieden werden, sollte diese Spezialvorschrift aufgehoben 
werden. (Bisher wurde im Flughafen lediglich über offen
sichtlich unbegrOndete Gesuche und Drlttstaatenwegwel
sung geurteilt) 

Art.13 al. 3 
Proposition Thanei 
Les autorites competentes peuvent notifier au requerant qul 
presente sa demande a la frontiere ou au poste de contröle 
d'un aeroport suisse (art. 21 a 23) les decisions slgnees qul 
leur ont ete transmises par telecopie. Le requerant en con-
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firme la reception par ecrit; a defaut, l'autorlte competente 
enregistre la reception. (Biffer le raste) 
Developpement par ecrit 
Les declslons doivent toujours Atre notifiees aux represen
tants de l'assistance juridique, y compris dans les procedu
res se deroulant a la frontiere (notamment dans les aero
ports). 
Dans ces dernlers cas (aeroport), les delals de recours com
mencent a la date de la notlflcation de la declsion au deman
deur, mime si ce dernier beneficie d'une asslstance juri
dique. 
En effet, mAme si le representant juridique est lnforme, il y a 
une perts de temps. Dans les cas exbimes, une expulslon 
est mise a execution avant mime que la representatlon Juri
dique n'ait pu prendre connalssance de la declsion. Ceci 
vaut notamment pour les delals de recours brefs de clnq 
jours ouvrables s'appliquant aux decislons de non-entree en 
mattere. VU qua la procedure complete a l'aeroport sera ap
pelee a durer plus longtemps a l'avenir et que, pendant cette 
proci§dure, les demandes d'aslle pourront donner lleu a une 
decision quant au fond - ce qui est nouveau -. cette ragle 
speciale devra Atre abrogee. (Jusqu'a present, les decislons 
prises a l'aeroport ne portaient que sur les demandes manl
festement infondees et sur les expulsions vers des pays 
tlers.) 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commlsslon: Madame Tha
nel almeralt biffer, a l'article 13 allnea 3, la fin de l'allnea qui, 
normalement, est applicable dans les procedures adminis
tratives. 
Toute Ja lol est falte pour raccourclr les delais et durclr la pro
cedure. Biffer la finde cet alinea signifierait que les procedu
res dureralent sept Jours de plus. En effet, sl le representant 
juridique n'est pas informe directement, les autorites en
voient une lettre inscrite, ce qui slgnifie que le delal com
mence seulement sept jours apres Je depöt de cette lettre a 
la poste. Dans ce sens, l'administration pense que cette pro
longation du delai est incompatlble avec le prlncipe qul est a 
Ja base de cette revision partielle de Ja loi. 
C'est pourquoi je vous demande de rejeter la proposltlon 
Thanei. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Thanel .... 57 Stimmen 
Dagegen .... 87 Stimmen 

Art. 14 Aba. 1 
Antrag der Kommission 
Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach ei
ner rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem 
Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer 
Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann 
eine Asyl suchende Person kein Verfahren um Erteilung ei
ner fremdenpolizeilichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, 
ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. 

Art.14 al.1 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modHicatlon ne concerne que le texte allemand: formula
tion impersonnelle remplacee par une formulatlon person
nelle) 

Angenommen -Adopte 

Art.17 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, Som
maruga Simonetta, Tlllmanns} 
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Abs.3 
Das BFF bestimmt filr unbegleltete minderjährige Asylsu
chende unverzüglich eine Vertrauensperson, welche deren 
Interessen wahrnimmt für die Dauer des Verfahrens am 
Flughafen und an den Empfangsstellen. 
Abs. 3bis 
Die zuständigen kantonalen Behörden bestimmen filr unbe
gleltete minderjährige Asylsuchende unverzüglich eine Ver
trauensperson, welche deren Interessen wahrnimmt filr das 
Verfahren nach Zuweisung in den Kanton. 
Abs.4 
Der Zugang zur Rechtsberatung und -vertretung in den 
Empfangsstellen und Flughäfen ist gewährleistet. 

Antrag Gross Jost 
Abs. 4 
Der Bundesrat gewährleistet den Zugang zur Rechtsbe
ratung und -vertretung in den Empfangsstellen und Flug
häfen. 
Schriftliche Begründung 
Den Verfahren in den Empfangsstellen und im Flughafen 
kommt eine Immer wichtigere Bedeutung zu. immer mehr 
Entscheide werden dort gefällt, und Immer mehr Verfahren 
sollen dort definitiv abgeschlossen werden. Das BFF peilt 
die SO-Prozent-Marke an. 
Ein rasches Asylverfahren, solange es fair und rechtsstaat
lich Ist, wird unterstatzt. Damit die Schnellverfahren rechts
staatlichen Anforderungen genügen, Ist der Bundesrat ver
pflichtet, den Zugang zu Rechtsvertretung zu gewilhrleisten. 
Heute behindert die Empfangsstellenverordnung des EJPD 
faktisch den Zugang zu Rechtsvertretung. Das Verfahren an 
der Empfangsstelle (ES) zeichnet sich durch folgende Be
sonderheiten aus: 
- In den ES werden zunehmend Schnellverfahren durchge
führt. Die Beschwerdefrist gegen Nichtelntretensentscheide 
beträgt nur noch fünf Arbeitstage (siehe dazu Art. 108 Abs. 2 
AsylGRev, Entwurf des Bundesrates, S. 40 der Fahne). 
- Die Betroffenen können die Empfangsstellen nicht ohne 
weiteres verlassen. Zum Verlassen der ES brauchen sie 
eine Bewilligung (Art. 8 der Verordnung Ober den Betrieb der 
Empfangsstellen, SR 142.311.23). Externe Personen brau
chen für das Betreten der ES eine Bewilligung. Es ist nicht 
möglich, die Empfangsstelle zu betreten, um den Unterge
brachten Rechtsberatung anzubieten. 
- Mit Eröffnung eines erstinstanzlichen Nlchtelntretensent
scheides - also während laufender Beschwerdefrist - kön
nen alle Betroffenen für 20 Tage in Ausschaffungshaft 
genommen werden (Art. 13b Abs. 1 Bsl d AnagRevBR, 
S. 48 der Fahne). Das BFF ordnet diese Haft an. 
- Gemäss Artikel 13b Absatz 1 Buchstabe d Anag in der 
Version, die mit dem Entlastungsprogramm auf den 1. April 
2004 in Kraft getreten Ist, können Personen mit bestimmten, 
als missbräuchlich eingestuften Nlchteintretensentscheiden 
(Art. 32 Abs. 2 Bst. a-c und Art. 33 AsytG) bis maximal neun 
Monate In Haft genommen werden (dieselben Änderungen 
sind noch einmal in Art. 73 AuG, S. 49ft. der AuG-Fahne, 
enthalten). 
- Nach Ansicht des UNHCR benötigen Asylsuchende wäh
rend des Verfahrens eine Rechtsvertretung, weil die Asylver
fahren in Europa so komplex sind. Mit Hilfe von qualifizierter 
Rechtsberatung kann das Vorliegen eines Schutzbedürfnis
ses möglichst früh erkannt werden, was der Effizienz des 
erstinstanzlichen Verfahrens dient (UNHCR, Note on key 
lssues of concern to UNHCR on the draft Asylum Proce
dures Directlve, März 2004, Erläuterungen zu Art. 13 RL, 
www.unhcr.ch). 
Das Verfahren im Flughafen zeichnet sich durch folgende 
Besonderheiten aus: 
- Gemäss Artikel 22 Absatz 5 AsytGRevBR (S. 7 der Fahne) 
können Asylsuchende bis zu 60 Tage am Flughafen festge
halten werden. Sie dürfen In dieser Zeit den Transitbereich 
nicht verlassen. 
- Nach Artikel 13 Absatz 3 AsylG beginnen die Fristen Im 
Flughafen mit Eröffnung an die Asylsuchenden zu laufen, 
selbst wenn diese eine Rechtsvertretung beauftragt haben. 
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Der Zugang zur Rechtsvertretung muss aus folgenden 
Gründen gewährleistet werden: 
-Artikel 13 EMRK garantiert ein Recht auf eine effektive Be
schwerde, wenn ein Recht der Konvention tangiert ist. Im 
Asyl- und Wegweisungsverfahren Ist Artikel 3 EMRK (Verbot 
der unmenschlichen Behandlung oder Folter) berQhrt. 
- Asylsuchende sind meistens mittellos und können keinen 
Rechtsanwalt beauftragen. Sie können sich oft nicht in einer 
Amtssprache verständigen und kennen das Rechtssystem 
nicht. Wie können sie Ihr Recht auf eine effektive Be
schwerde wahrnehmen, wenn sie während laufender Be
schwerdefrist In Haft sitzen oder keine Ausgangsbewllllgung 
und nur fünf Arbeitstage Zelt haben? 
- Selbst der heftig kritisierte EU-Richtlinienentwurf zum Ver
fahren sieht unter bestimmten Voraussetzungen kostenlose 
Rechtsvertretung vor (vgl. EU-Richtlinienentwurf zum Ver
fahren, a.a.O., FN 1, Art. 13 Zlff. 3a). Im Verfahren an den 
Grenzen und im Flughafen muss der Zugang zur Rechtsver
tretung gesichert sein (vgl. EU-Richtlinienentwurf zum Ver
fahren, a.a.O., FN 1, Art. 35 Zlff. 3, 5. Spiegelstrich). 

Antrag Darbel/ay 
Abs.4 
Der Bundesrat gewährleistet den Zugang zur Rechtsbera
tung und -vertretung In den Empfangsstellen und Flughäfen. 
Schriftliche Begründung 
Die Minderheit der SPK verlangt, dass den Asylsuchenden in 
den Empfangsstellen und Flughäfen der Zugang zu einer 
Rechtsberatung gewährleistet wird. Der Bundesrat sieht le
diglich vor, diesen Zugang zu regeln. Um ein rasches und 
dennoch faires Verfahren sicherzustellen, muss die Rechts
vertretung gewährleistet werden. Die Asylsuchenden sind 
nämlich häufig nicht in der Lage, selbst eine Beschwerde auf
zusetzen. Sie verfügen nur selten Ober die finanziellen Mittel, 
die fOr den Beizug einer Rechtsberatung nötig wären. Das 
Recht auf wirksame Beschwerde wird übrigens in der EMRK 
garantiert. Wie soll nun aber dieses Erfordernis bei einem 
Flüchtling erfQllt werden, der der Freiheit beraubt ist, kein 
Geld hat und die Sprache nicht versteht? Die Niederlande 
wenden diese Bestimmung schon seit mehreren Jahren an. 

Antrag Stamm 
Abs.5 
Ohne gültigen Nachweis der Identität kann kein Verfahren 
eingeleitet werden. 
Schriftliche Begründung 
Die bisherige Papierweisung mit der Nichtelntretensrege
lung greift zu kurz, wie sich In der Praxis gezeigt hat. Es ist 
dagegen nicht einzusehen, wieso Oberhaupt ein Verfahren, 
auch nur zum Nichtelntretensentscheld, eingeleitet werden 
soll, wenn die Identität nicht eindeutig geklärt werden kenn, 
wenn die Behörden also gar nicht wissen, mit wem sie es zu 
tun haben. 

Art.17 
Proposition de la ma}orlte 
Al.3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, Som
maruga Slmonetta, lillmanns) 
Al. 3 
t.:ODR designe immediatement une personne de conflance 
chargee de representer ies lnterits des requerants mlneurs 
non accompagnes aussl longtemps que dure la procedure a 
l'aeroport et au centre d'enregistrement. 
Al. 3bis 
Les autorites cantonales competentes designent lmmedlate
ment une personne de conflance chargee de representer les 
interits des requerants mlneurs non accompegnes des leur 
attributlon au canton. 
Al.4 
t.:acces a un consell et a une assistance juridique est garanti 
dans ies centres d'enregistrement et dans les aeroports. 
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Proposition Gross Jost 
Al. 4 
Le Conseil f6deral garantit l'acc&s a un conseil et a une as
sistance jurldique dans les centres d'enregistrement et dans 
ies aeroports. 
Developpement par ecrit 
Les procedures se deroulant dans les centres d'enreglstre
ment et les aeroports revAtiront une importance de plus en 
plus grande, car c'est 1a qu'un nombre croissant de deci
sions seront prlses et que les proc6dures devront Atre con
clues de plus en plus souvent de maniere definitive. L:ODR 
pense que la proportion de dossiers en question attelndra 
50 pourcent 
Une proc6dure rapide est encouragee dans la mesure ou 
eile est equitable et qu'elle respecte les principes de l'Etat 
de drolt Afin qua ces proc6dures rapides repondent a ces 
imperatifs, le Conseil federai est obllge de garantir l'acc&s a 
une asslstance juridlque. Or l'ordonnance sur les centres 
d'enregistrement emp&he dans les falts tout acc&s a cette 
asslstance car la proc6dure dans ces centres presente les 
caracteristiques particulleres sulvantes: 
- Des proc6dures rapides sont de plus en plus nombreuses 
dans les centres d'enreglstrement. Le delai de recours con
tre les decisions de non-entree en matiere n'est plus qua de 
cinq Jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi, projet du Conseil 
federal, p. 41 du depliant). 
- Les personnes concernees ne peuvent pas qultter les 
centres d'enraglstrement sans accompllr certaines forma
lites: alles dolvent obtenlr une autorisation pour quitter le 
centre (art. 8 de l'ordonnance du DFJP du 14. mars 2001 
relative a l'exploitation des centres d'enregistrement, 
RS 142.311.23); les personnes externes doivent avoir une 
autorisation pour y acceder; II est donc impossible de pene
trer dans un centre pour apporter des consells juridiques a 
une personne s'y trouvant. 
- D&s la notification de la declsion de non-entree en matlere 
de premiere lnstance - donc pendant la delai de recours -, 
toutes les personnes concernees peuvent Atre placees 
en detention en vue de leur expulsion pendant 20 Jours 
(art. 13b al. 1 let d LSEE en revision, projet du Conseil 
federal, cf. depilant p. 48). C'est l'ODR qul ordonne cette de
tention. 
- Salon l'artlcle 13b allnea 1 lettre d LSEE dans la verslon 
qul est entree en vlgueur en mAme temps que le programme 
d'all~ement le 1 er avril 2004, les personnes qui ont falt l'ot,.. 
Jet d'une declslon de non-entree en matiere quallflee d'abu
slve {art. 32 al. 2 let. a-c et art. 33 LAsl) peuvent Atre 
placees en detention pour une duree maximale de neuf mois 
{les modiflcatlons identiques sont reprises a l'art. 73 LEtr, 
pp. 47ss. du depllant de la LEtr). 
- De l'avis du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les refugies, les demandeurs d'asile dolvent avoir recours a 
une asslstance jurldique pendant 1a procedure en ralson de 
la complexlte des procedures d'aslle en Europa. Avec l'alde 
d'une assistance jurldique, II est posslble de detecter assez 
rapidement la necessite d'une protection dont dolt beneficier 
le demandeur, une mesure qul renforce l'efficacite de la pro
cedure en premlere lnstance {UNHCR, Note on key issues 
of concem to UNHCR on the draft Asylum Procedures Dlrec
tive, mars 2004, commentaires au sujet de l'art. 13 RL, 
www.unhcr.ch). 
La procedure a l'aeroport presente les caracteristiques sui
vantes: 
- Selon l'artlcle 22 alinee 5 LAsl, projet du Conseil f6deral -
page 7 du depliant -, las demandeurs d'aslle peuvent Atre 
retenus a l'aeroport jusqu'a 60 Jours, periode pendant la
quelle II leur est interdlt de qultter la zone de translt. 
- Selon l'article 13 alinea 3 LAsl, las delais courent d&s la 
notlfication au demandeur d'aslle, mAme si ce demier a re
quls une assistance jurldlque. 
l!acc&s ä un assistant juridlque dolt Atre garantl pour les mo-
tifs sulvents: · 
- L:article 13 CEDH garantlt a toute personne dont les drolts 
et libertes reconnus dans ladlte convention ont ete violes le 
drolt a l'octrol d"un recours effectif. Dans la procedure d'asile 
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et de renvol, l'article 3 CEDH est tauche (torture et pelnes 
ou traltements inhumalns ou degradants). 
- Les demandeurs d'aslle sont la plupart du temps sans 
moyens et ne peuvent pas mandater un avocat lls ne peu
vent pas s'exprimer dans une langue offlclelle et ne connais
sent pas la systeme Jurldique. Comment peuvent-lls donc 
faire valoir leur droit a un recours effectif s'lls sont en deten
tion pendant la perlode de recours ou n'obtiennent pas l'au
torisation de sortir et n'ont que clnq Jours ouvrables? 
- MAme le projet de dlrectlve de l'UE, vlolemment critlque, 
prevoit dans certalnes conditions une assistance juridlque 
gratulte (cf. Projet de dlrectives au sujet de la procedure, op. 
eil, FN 1, art. 13 eh. Sa). II taut garantlr l'acc&s a une assls
tance juridlque dans la procedure qul se deroule a la fron
tiere et dans les aeroports (cf. Projet de directlves au sujet 
de la procedure, op. clt., FN 1, art. 35 eh. 3, 5. Spiegel• 
strich). 

Proposition Darbellay 
Al. 4 
Le Conseil federal garantlt l'acc&s au consell et a l'assls
tance juridique dans les centres d'enregistrement et les 
aeroports. 
Developpement par ecrit 
La mlnorite de la CIP proposa que les requllrants alent un 
acc&s garantl a l'asslstance Jur1dique dans les centres d'en
registrement et tes aeroports. Le Conseil federal prevolt 
unlquement de le regler. Afin d'assurer une procedure ra
pide mals neanmolns equitable, il est necessaire de garantir 
une asslstance jurldlque. En effet, les requerants ne sont 
souvent pas capables de redlger eux-mimes un recours. lls 
ne dlsposent que rarement des moyens financlers neces
saires pour avoir recours a un conseil jurldlque. Le droit a un 
recours effectlf est d'allleurs un droit garantl par la CEDH. 
Comment imaginer que cette exigence puisse Atre remplie 
par un refugle prlve de liberte, d'argent et ne connaissant 
pas la langue? Les Pays-Bas pratiquent cette dispositlon de
puis plusieurs annees. 

Proposition Stamm 
Al. 5 
Une procedure ne peut Atre engagee qua sl l'identite du re
querant a ete forrnellement etablle. 
Developpement par ecrlt 
Dans les falts, il s'est avere que la dlsposltlon vlsant a faire 
remettre les papiers d'identite comme condltlon prealable a 
une entrea en matiere n'etait pas vralment efflcace. II n'est 
donc pas acceptable qu'une procedure soll lancee - mime 
pour aboutir a une decislon de non-entree en matiere - sl 
l'ldentite du requerant n'a pas pu &tre etablie formellement, 
les autorites ne sachant par consequent pas a qui alles ont 
affalre. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Der Antrag Gross Jost 
zu Absatz 4 ist zurOckgezogen worden. 

BQhlmann Ceclle (G, W): Ich begrOnde meinen Minder
heitsantrag zu Artikel 17 und beginne mit Absatz 3, der die 
unbeglelteten Minderjährigen betrifft: Mit dieser Revision soll 
ja ein neues Flughafenverfahren eingeführt werden, mit dem 
Ziel, dass das ganze Prozedere des Asylverfahrens am 
Flughafen selber durchgeführt werden kenn. Ein Teil der we
nigen paar Hundert mit dem Flugzeug ankommenden Asyl
suchenden sind unbegleitete Minderjährige. Gemäss Ent
wurf des Bundesrates soll für diese Jungen Leute - manch
mal sind es noch eigentliche Kinder - nach dem Flughafen
verfahren die kantonale Behörde zuständig sein. Ich schlage 
Ihnen ein zweistufiges Verfahren vor, in welchem in der 
Phase des Flughafenverfahrens und ebenso In der Phase 
des Emp llenverfahrens das Bundesamt für A0cht-
linge zu und eine Vertrauensperson benennt, wel-
che die Interessen der Jugendlichen und Kinder wahrnimmt. 
F0r die Phase nach der ZUweisung schlage Ich Ihnen vor, 
dass die zuständigen kantonalen Behörden eine Vertrauens-
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person benennen, die dann bis zum Abschluss des Verfah
rens die unbegleiteten Minderjährigen schotzt und unter
stotzt. Ich schlage Ihnen dieses zweistufige Verfahren vor, 
um zu garantieren, dass diese besonders gefährdeten, ver
letzlichen Leute -- unbegleitete Minderjährige, Jugendliche -
vom Anfang bis zum Abschluss des Verfahrens gut betreut 
sind und einen richtigen Rechtsschutz geniessen. Das zu 
Absatz 3. 
Zu Absatz 4: Dem Verfahren in den Empfangsstellen und Im 
Flughafen kommt ja eine Immer wichtigere Bedeutung zu. 
Immer mehr Entscheide werden dort gefällt, und immer 
mehr Verfahren sollen dort definitiv abgeschlossen werden. 
Das BFF spricht von 50 Prozent der Gesuche, die dort erle
digt werden sollen. Gagen ein rasches Asylverfahren haben 
wir Granen nichts einzuwenden, solange es fair und rechts
staatlich ist. 
Damit die Schnellverfahren rechtsstaatlichen Anforderungen 
genügen, möchte ich mit meiner Formulierung den Bundes
rat verpflichten, den Zugang zur Rechtsvertretung zu «ge
währleisten» statt - wie die Mehrheit es will -- nur «regeln» 
zu lassen. Heute behindert die Empfangsstellenverordnung 
des EJPD faktisch ja den Zugang der Rechtsvertretung. Das 
Verfahren an der Empfangsstelle zeichnet sich nämlich 
durch Besonderheiten aus, dass eben z. B. zunehmend 
Schnellverfahren durchgeführt werden und die Beschwerde
frist gegen Nlchteintretensentscheide nur noch fQnf Arbeits
tage beträgt, dass die Betroffenen die Empfangsstelle nicht 
ohne weiteres verlassen können, dass es dazu eine Bewilli
gung braucht und dass externe Personen ebenfalls eine Be
willigung brauchen, um Empfangsstellen zu betreten. Es ist 
also nicht ohne weiteres möglich, die Empfangsstellen zu 
betreten und den Untergabrachtan dort Rechtsberatung an
zubieten. 
Mit der Eröffnung eines erstinstanzlichen Nichteintretensent
scheides, also während der laufenden Beschwerdefrist, kön
nen alle Betroffenen für 20 Tage in Ausschaffungshaft 
genommen werden. Das BFF ist die Stelle, die diese Haft 
anordnet. Gemäss Artlkel 13b Absatz 1 Litera d Anag in der 
Version, die wir ja mit dem Entlastungsprogramm auf den 
1. April 2004 in Kratt gesetzt haben, können Personen mit 
als missbräuchlich eingestuften Nlchtelntretensentscheiden 
bis maximal neun Monate in Haft genommen werden. 
Nach Ansicht des UNHCR benötigen Asylsuchende wäh
rend des Verfahrens eine Rechtsvertretung, weil die Asylver
fahren In Europa so komplex sind. Mit meinem Minderheits
antrag möchte ich also «gewährleisten», dass diese 
Rechtsberatung stattfinden kann, und nicht nur «regeln», 
wie das der Bundesrat und die Mehrheit der Kommission 
möchten. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Je m'exprlme d'abord sur l'artl• 
cle 17 alinea 3 concernant l'accompagnement des mineurs 
par une personne de conflance. 
Le droit en vigueur prevoit de ne designer un tuteur ou une 
tutrlce pour un mlneur non accompagne que lors de l'attrlbu
tion de celui-cl a un canton. Salon la jurisprudence de la 
Commission suisse de recours en matiere d'asile, cette obli
gation decoule de nos engagements lntemationaux: le mi
neur requerant d'asile non accompagne, ne beneflciant pas 
en general des capacites et connaissances necessaires 
pour defendre valablement ses droits, a droit a une assis
tance juridique selon la Conventlon relative aux droits de 
l'enfant ratifiee par la Suisse le 13 decembre 1996. L:assis
tance juridique du mineur non accompagne doit lui Atre dis
pensee par un tuteur ou un curateur deslgne par le canton. 
Le fait de ne pas deslgner de tuteur avant l'auditlon canto
nale sur les motifs d'aslle viole le drolt d'Atre entendu, selon 
la jurisprudence. 
Le nouvel artlcle 17 alinea 3 etend cette protection au debut 
de la procedure solt a l'aeroport, sott au centre d'enregistre
menl Compte tenu du fait que la procedure a l'aeroport ou 
au centre d'enreglstrement n'entre pas dans les competen
ces cantonales, un tuteur ou un curateur ne peut &tre 
nomme. II y a donc lieu de designer une personne de con-
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fiance chargee de representer les interAts du mlneur non ac
compagne. Toutefols, le texte propose par le Conseil federal 
restreint cette competence concernant la phase d'enregis
trement a. «des actes de procedure determinants». La for
mule est trop floue. Qui decidera et comment decidera-t-on 
de ce qui releve d'actes de procedure determinants? Par 
consequent, nous demandons que solt retenue la proposi
tion de 1a minorite. 
Dans son allnea 3, la mlnorite exige la nomlnation par !'Of
fice federal des refugles (ODR) d'une personne de con
fiance «chargee de representer les lnterAts des requerants 
mlneurs non accompagnes aussl longtemps que dure la pro
cedure a l'aeroport et au centre d'enreglstrement». L:ODR 
pourrait deleguer ce pouvoir aux oeuvres d'entraide, qui de
slgneralent alors ladite personne de confiance, qui serait in
demnlsee pour ces täches. Dans l'alinea 3bls, la mlnorite 
exige que ce solent les autorites cantonales competentes 
qui designent une personne de conflance. II pourrait s'agir icl 
d'un tuteur ou d'un curateur, mais egalement, selon la juris
prudence de la Commisslon suisse de recours en mattere 
d'asile, d'une personne de confiance. Cette personne pour
rait Atre nommee par les oeuvres d'entraide sur delegation 
des autorites. 
Concemant l'article 17 alinea 4 - l'acces a une asslstance 
jurldique --, II faut retenir que le Conseil federal est cense de
flnir les modalites d'acces s'aglssant du consell jurldlque et 
de la representation legale. La formule manque de precislon. 
Rappelons que pour le moment, seuls les aumöniers et 
aumönieres sont autorises a rentrer dans les centres d'enre
gistrement. Las requerants, pour aller vers un centre de con
sultation juridique ou un avocat, doivent demander une 
autorlsatlon speclale. De mAme, les avocats ou jurlstes doi
vent avolr re1i,u l'aval des autorites competentes pour avolr 
acces aux centres d'enregistrement. t:octroi de telles autorl
sations peut prendre au molns cinq jours. Or, selon l'arti
cle 108 de la lol, en cas de non-entree en mattere, le reque
rant n'a justement que cinq jours pour recourir. 
Selon un avis du professeur Walter Kälin, qui a fait la crltique 
du delai de 24 heures lmpose selon la loi sur l'asile en vi
gueur, le drolt a un recours effectif, tel qu'il decoule du drolt 
conventlonnel et du droit constitutlonnel, dolt Atre consldere 
comme vlole lorsque les requerants d'aslle deboutes, ne dls
posant pas d'une assistance Jurldlque, ne sont pas en me
sure de comprendre tous les aspects de la declsion qui les 
conceme. 
Salon un avis du Haut-Commissariat pour les refugies, las 
requerants d'asile, au cours de la procedure, doivent pouvoir 
Atre representes dans la mesure ou la procedure d'aslle est 
tres complexe en Europa. Aux Pays-Bas, dont 1a procedure 
sommaire a servl de modele a la revision de la loi sur l'aslle, 
tous les requerants d'aslle beneficient d'une assistance juri
dique financee par l'Etat. 
Je vous demande donc de soutenir 1a proposltlon de la mi
norite. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Ich spreche zu den Absätzen 3 
und 3bls; Frau Thanel wird zu Absatz 4 sprechen. 
Die SP-Fraktlon unterstotzt den Antrag der Minderheit Bühl
mann. Unbegleltete Minderjährige sollen sofort von einer 
rechtskundigen Vertrauensperson unterstotzt werden, und 
zwar sobald sie ein Asylgesuch gestellt haben, also bereits 
an der Empfangsstelle. Deshalb muss das Bundesamt für 
Flüchtlinge dafür zuständig sein, denn in diesem Stadium 
des Verfahrens sind die Asylsuchenden noch keinem Kanton 
zugeteilt. Wenn sie dann einem Kanton zugewiesen sind, Ist 
es Sache der kantonalen Behörden, den unbegleiteten Min
derjährigen eine Vertrauensperson beizuordnen. 
Unbegleltete Minderjährige sind noch nicht voll handlungsfä
hig und bedürfen deshalb eines besonderen Schutzes, Ins
besondere bei den Schnellverfahren in den Empfangsstellen 
und in den Flughäfen. Auch der EU-Richtlinienentwurf Ober 
Mindestnormen zum Asylverfahren verlangt die Beiordnung 
eines Repräsentanten fOr alle Verfahrensschritte. Das gilt 
insbesondere auch fOr das Verfahren an der Grenze. Der 
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Begriff „entscheldrelevante Verfahrensschritte», wie ihn der 
Bundesrat In Absatz 3 Litera a verwendet, Ist zu unbestimmt. 
Wir lehnen Ihn ab. Die Lösung, welche die Minderheit BOhl
mann vorschlägt, erlaubt rasche und trotzdem faire Verfah
ren fOr unbegleltete Minderjährige. Deshab werden wir 
diesem Antrag zustimmen. 

Thanel Anita (S, ZH): Ich spreche Im Namen der SP-Frak
tion zu Absatz 4 und bitte Sie, den Antrag der Minderheit 
BOhlmann zu unterstatzen. 
Die Mehrheit sieht hier eine unverbindliche Regelung betref
fend Gewährleistung der Rechtsberatung und Rechtsvertre
tung vor. Die Minderheit BOhlmann will, dass sowohl Rechts
beratung wie auch Rechtsvertretung sicher gewährleistet 
sind. Asylsuchende sind meist mittellos, verstahen oft die 
deutsche Sprache nicht und kennen unser Rechtssystem 
nicht. Somit bleibt fOr sie der schon recht eingeschränkte 
Rechtsschutz in diesem Schnellverfahren unerreichbar, so
lange die Rechtsberatung und die Rechtsvertretung nicht 
gewährleistet sind. Wir haben hier Obrlgens ein ähnliches 
Problem wie Im schweizerischen Rechtsschutz generell: 
Meist liegt es nicht unbedingt an den fehlenden Rechtsmit
teln, sondern an den Barrieren auf dem Rechtsweg, die vor 
allem fOr diejenigen aufgebaut werden, die mittellos sind und 
nicht so viele Kenntnisse danlber haben, wohin sie sich 
wenden sollen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit BOhlmann zuzustim
men. 

Joc:ler Rudolf fl/, BE): Der Minderheitsantrag BOhlmann ver
langt drei Anderungen: 
1. Die Verpflichtung zur Ernennung einer Vertrauensperson 
soll immer bestehen, unabhängig vom Stadium des Verfah
rens. 
Wie die Mehrheit der Kommission lehnt auch die SVP-Frak
tion dieses Begehren ab. Im ersten Verfahrensstadium wer
den keine Entscheide getroffen, sondern es geht darum, die 
Personalien aufzunehmen, allenfalls summarische Fragen 
zu stellen, um den Reiseweg und die verschiedenen mass
geblichen Umstände abzuklären. Es geht also darum, reine 
Sachverhaltsfeststellungen vorzunehmen, und es werden 
keine rechtsrelevanten Entscheide gefällt. Erst anschlies
send, wenn weitere Verfahrensschritte vorgenommen wer
den und bevor rechtsrelevante Entscheide gefällt werden, 
wird eine Vertrauensperson zugewiesen. Das Ist Im Entwurf 
des Bundesrates in genügendem Umfang vorgesehen, und 
zwar Je nachdem durch den Flughafenkanton oder durch 
den Kanton, dem die Person zugewiesen wird. FOr die Auf
nahme der Personalien ist keine Vertrauensperson nötig; 
dies wäre aus der Sicht der SVP-Fraktion absolut unverhält
nismässig. 
2. In diesem Minderheitsantrag wird verlangt, dass ein ZU
ständigkeltswechsel vorgenommen werden soll, und zwar In 
dem Sinne, dass der Bund fOr das Verfahren am Flughafen 
und an den Empfangsstellen die Vertrauensperson zu er
nennen hat und nicht, wie nach geltendem Recht, die Kan
tone. 
Auch dieser Punkt wird von der SVP-Fraktion klar abgelehnt, 
denn es kann Ja nicht sein, dass fOr den gleichen Asylsu
chenden zwei verschiedene Vertrauenspersonen bestimmt 
werden: zuerst durch den Bund tar das Verfahren am Flug
hafen und an den Empfangsstellen und anschliessend oder 
später eine zweite Person durch den entsprechenden Kan
ton. 
Im Übrigen hat sich das bisherige kantonale System absolut 
bewährt. Wir haben keine Veranlassung, hier etwas zu än
dern. 
3. Die Minderheit BOhlmann verlangt, dass die Rechtsbera
tung und die Rechtsvertretung gewährleistet werden. «Ge
währleistet» ist fOr uns die zwingende Form, man verlangt 
also zwingend eine Rechtsverbelständung. Wir lehnen das 
ganz klar als unverhältnismässig ab. Es Ist nicht in jedem 
Fall zwingend notwendig. 
Wir möchten Ihnen auch in diesem Fall beliebt machen, dem 
Bundesrat und der Mehrheit zu folgen. 

Amtliches Bulletln der BundesVersammlung 
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Prisldent (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion und 
die CVP-Fraktion unterstotzen den Antrag der Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat Der Antrag der Mehrheit ent
spricht dem Entwurf des Bundesrates. Ich bitte Sie, die 
Mehrheit zu unterstützen. 
Das heute geltende Recht sieht vor, dass der Kanton erst 
dann eine Vertrauensperson ernennen muss, wenn Ihm eine 
unbegleitete minderjährige Person zugewiesen worden ist. 
Die Teilrevision erweitert in der Fassung des Bundesrates 
und der Mehrheit diese Verpflichtung: Neu soll bereits im 
Verfahren am Flughafen oder In der Empfangsstelle eine 
Vertrauensperson ernannt werden, wenn Ober die Kurzbe
fragung hinaus entscheldrelevante Verfahrensschritte durch
geführt werden. 
Der Minderheitsantrag BOhlmann verlangt In zweierlei Hin
sicht eine Änderung: So soll nämlich die Verpflichtung, eine 
Vertrauensperson zu ernennen, Immer bestehen, und es soll 
ein Zuständlgkeltswechsel bei der Ernennung einer Vertrau
ensperson stattfinden. Das ist abzulehnen. 
1. Sowohl In der Empfangsstelle wie auch am Flughafen 
werden vorerst die Personalien erhoben, die Fingerabdruck
bogen und Fotografien erstellt und die Betroffenen summa
risch Ober die AsylgrOnde und den Reiseweg befragt. Mehr 
findet hier nicht statt. Erfolgt danach die Einreise ab Flugha
fen oder die Verteilung auf die Kantone, so ist die Ernen
nung einer Vertrauensperson nicht sinnvoll, denn die min
derjährige Person hat bisher keine Nachteile davongetragen. 
Eine Vertrauensperson kann in dieser Zelt auch keine Hilfe 
leisten, denn Ober die Personalien, den Reiseweg und die 
Asylgründe kann nur die minderjährige Person selbst erzäh
len. 
Erst wenn im Anschluss an die Kurzbefragung Verfahrens
schritte getroffen werden, die entscheldrelevant sind, zum 
Beispiel bei einer Einreiseverweigerung am Flughafen oder 
bei einem Nichteintretensentscheld in der Empfangsstelle, 
ist die Ernennung eines Vormundes sinnvoll. 
2. Das ZGB sieht vor, dass jede unmündige Person, die nicht 
unter elterlicher Gewalt steht, im Wohnsitzkanton unter Vor
mundschaft oder Beistandschaft gestellt werden muss. Da 
die Ernennung eines Vormundes oder Beistandes Je nach 
Kanton teilweise Monate dauern kann, ist es sinnvoll, einer 
unbeglelteten minderjährigen Person während dieser Zelt 
eine Vertrauensperson zuzuweisen. Diese ersetzt längerfris
tig aber den Vormund oder den Beistand nicht, welcher 
allenfalls nachträglich noch ernannt werden muss. Diese 
Vertrauensperson gllt dann bis zu dessen Ernennung. Die 
Kantone sind von Gesetzes wegen fOr die Ernennung eines 
Vormundes oder Beistandes zuständig. Da die Vertrauens
person lediglich ein zeitlich befristeter Ersatz Ist, obliegt den 
Kantonen auch die Ernennung dieser Vertrauensperson, 
und das ist auch sinnvoll. Ein Zuständlgkeltswechsel ist 
ohne sachllchen Grund nicht angebracht, WOrde nur zu ei
nem unverhältnismässlgen administrativen Mehraufwand 
fOhren und Ist auch aus finanzpolitischen Gründen abzuleh
nen. 
In Bezug auf Absatz 4 soll der Passus «der Bundesrat regelt 
den Zugang» gemäss der Minderheit durch „der Zugang .... 
ist gewährleistet» ersetzt werden. Das WOrde bedeuten, 
dass der Bundesrat dafOr borgen soll, dass eine Rechtsbe
ratung auch wirklich in Anspruch genommen werden kann. 
Vielleicht müsste er sogar selbst Rechtsberatungen zur Ver
fügung stellen, um diese Gewährleistung gegenOber den 
Kantonen zu ertallen. Einen verfassungsmässigen Anspruch 
auf unentgeltliche Rechtspflege gibt es bereits, sofern die 
Voraussetzungen datar gegeben sind. Wir sollten diese be
währte Regelung nicht Ober Bord werfen. 
Einem Antrag auf eine in Jedem Fall und In Jedem Zeitpunkt 
obligatorische unentgeltliche Rechtsberatung sollte nicht 
stattgegeben werden, weil sie dann natürlich ausufert und 
auch in Fällen beansprucht wird, In denen sie nicht notwen
dig ist. Der Bundesrat wird, wenn die Fassung der Mehrheit 
beschlossen wird, den ZUgang zu den Rechtsberatungen 
und -vertretungen regeln, sodass eine Kontaktaufnahme mit 
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einem Rechtsvertreter sowohl in der Empfangsstelle wie 
auch am Flughafen möglich ist. Er wird jedoch den Zugang 
zur Rechtsberatung schon aus KostengrQnden nicht garan
tieren können. 
Ich bitte Sie, der Fassung der Mehrheit und des Bundesrates 
zuzustimmen. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Monsieur le conselller federal, 
savez-vous que la premlere audition a l'aeroport est deter
minante pour la suite des decisions qui sont prises? N'~tes
vous pas de l'avis qu'autoriser une personne de confiance a 
accompagner le mineur a ce moment-la ne pourrait que ren
dre votre propre polltlque plus credible, parce que moins cri
tlquable per la suite? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich sage Ihnen nochmals: 
FOr das, was in der Empfangsstelle oder am Flughafen auf
genommen wird, Ist eine Rechtsberatung nicht notwendig, 
denn es finden noch keine relevanten Verfahrensschritte 
statt. Man fragt also nach dem Namen und woher die betref
fende Person kommt (Zwischenruf Leuenberger-Geneve: 
Und man fragt auch nach den Asylgründen/) Nachher wird 
dle Person dem Kanton zugeteilt. Dann ist es sinnvoll, wenn 
auch die Kantone diese Vertrauensperson bestimmen. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Herr Bundesrat, ist es kein genO
gender sachlicher Grund, wenn sich unbegleitete Jugendli
che, Minderjährige, allein Im Flughafenverfahren und in 
einem Schnellverfahren zurechtfinden mOssen? Es handelt 
sich um Jugendliche, die auch unserer Sprache nicht mäch
tig sind. Wie sollen sie sich ohne Hilfe zurechtfinden? Das 
Flughafenverfahren und das Schnellverfahren sind ja sehr 
entscheidend und gehen sehr rasch; und da haben die Ju
gendlichen Oberhaupt keine Möglichkeit, Ihre AsylgrQnde 
darzulegen. Darum glaube Ich, dass ein genOgender sachli
cher Grund fOr eine Begleitung ab Gesuchstellung gegeben 
ist. Es sind nicht Kinder, die sich ohne weiteres zurechtfin
den, es sind immerhin Asylsuchende, es sind FIOchtllngskin
der. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zuerst muss Ich Ihnen sa
gen: Es Ist nicht so, dass die Minderjährigen an den Emp
fangsstellen und an der Flughafen-Empfangsstelle völlig 
hilflos irgendwo umherirren. Es geht hier um die Vertrauens
personen, und das sind Personen, die ernannt werden, bis 
ein entsprechender Beistand oder ein Vormund da ist. Es ist 
selbstverständlich, dass man sich dieser Minderjährigen an 
den Empfangsstellen annimmt. 

Engelberger Eduard (RL. NW), fOr die Kommission: Nach
dem der Bundesrat der Mehrheit zustimmt, kann ich mich 
bei dar BegrQndung kurz fassen, will aber trotzdem darauf 
hinweisen, dass die Kommission in Absatz 3 eben eine we
sentliche Verbesserung herbeigeführt hat. Denn bisher 
wurde eine Vertrauensperson zum Schutz von unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchenden erst nach der Zuweisung an 
die Kantone durch den entsprechenden Kanton ernannt. 
Neu soll bereits dann unverzOglich eine Vertrauensperson 
ernannt warden, wenn in den Empfangsstellen oder am 
Flughafen entscheidrelevante Verfahrensschritte eingeleitet 
werden. 
Zum Antrag der Minderheit BOhlmann: Ein Zuständigkeits
wechsal mit einem zweistufigen Verfahren, wie ihn Frau 
BOhlmann in Absatz 3bis will, ist abzulehnen, denn ein Zu
ständigkeitswechsel vom Bund zum Kanton ist nicht sachge
recht, ist doch nach ZGB der Kanton für die Ernennung 
eines Vormundes oder eines Beistandes zuständig. 
Zu Absatz 4: Hier beantrage Ich Ihnen - ebenfalls im Sinne 
der Mehrheit-, der Formulierung «regelt» zuzustimmen und 
auf den Begriff «gewährleistet» gemäss Antrag der Minder
heit BOhlmann zu verzichten. Denn «gewährleistet» bedeutet 
garantieren. Dies WOrde bedeuten, dass der Bund einer sol
chen Person In jedem Fall einen unentgeltlichen Rechtsbera
ter mit den entsprechenden Kostenfolgen zur Seite stellen 
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mOsste. Der Bund Ist bereit, den Zugang zur Rechtsberatung 
und -Vertretung zu regeln, aber nicht zu garantieren. 
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, der Mehrheit zuzu
stimmen und auch den Antrag Darbellay abzulehnen. 
Im Weiteren haben wir einen Antrag Stamm vorliegen. Herr 
Stemm wOnscht in Artikel 17 eine Ergänzung: ccOhne gOiti
gen Nachweis der Identität kann kein Verfahren eingeleitet 
werden.» Dieser Antrag wurde In der Kommission nicht be
handelt. Ich versuche deshalb, eine Auslegeordnung Im 
Sinne der Mehrheit der Kommission zu machen: Es ist fest
zuhalten, dass In einem solchen Fall schon heute ein Ge
such entgegengenommen wird, Im Anschluss daran Jedoch 
ein Nichteintretensentscheid erfolgt. Der administrative Auf
wand fOr die Forderung von Herrn Stamm ist gleich gross, 
denn die VerfOgung, wonach kein Asylgesuch entgegenge
nommen wird, weil die Identität nicht nachgewiesen wird, Ist 
in unserem Rechtsstaat ebenfalls anfechtbar, denn auch In 
diesen Fällen muss geprQft werden, ob die Wegweisung zu. 
lässig und zumutbar ist. In diesem Sinne stelle Ich fest, dass 
dieser Antrag nicht viel Sinn macht. 
Ich bitte Sie, den Antrag Stamm abzulehnen. 

Abs. 3, 3bis -Al. 3, 3bis 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 118 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .•.. f!f7 Stimmen 

Abs.4-A/. 4 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag Darbellay ..•. 93 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit ..•. 43 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 99 Stimmen 
FOr den Antrag Darbellay .... 87 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Stamm .... 57 Stimmen 
Dagegen .... 127 Stimmen 

Art.17a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 22 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
.... Fotografien und kann weitere biometrische Daten der 
Asylsuchenden erfassen. Sie kann •... 
(siehe Art 98b) 
Abs.2-6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit I 
(Leutenegger Oberholzer, BOhlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janiak, Leuthard, Marty Kälin, Tillmanns, Vallendar, 
Walker Felix) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit II 
(Fehr Hans, Glur, Joder, Laubacher, Scherer Marcel, Schibll) 
Abs. 1 
Personen, die in einem schweizerischen Flughafen um Asyl 
nachsuchen, werden In einem vom Bund gefOhrten (Verfah
rens-)Zentrum aufgenommen. Sie werden dort bis zum Ab
schluss Ihres Verfahrens untergebracht und versorgt. 
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Abs.2 
Das Asylverfahren Im Verfahrenszentrum richtet sich nach 
den Artlkeln 25ff. 
Abs.3 
Liegen besondere GrQnde vor, kann dem Asylsuchenden die 
Bewilllgung zur Einreise in die Schweiz erteilt werden. Das 
Bundesamt kann diese Asyl suchende Person anschlies
send einem Kanton zuweisen. 
Abs. 4 
Die Standortkantone der Flughäfen können den Bund bei 
der Führung der Verfahren sowie beim Vollzug der Ent
scheide unterstützen. 
Abs. 5, 6 
Streichen 

Antrag Wasserfallen 
Abs.1 
.... biometrische und andere zur Identifizierung geeignete 
Daten .... 
(betrifft auch Art. 26 Abs. 2, 97 Abs. 3 Bst. c, 98 Abs. 2 Bst. c 
in Kombination mit Art. 98b) 
Schriftliche Begn1ndung 
Die Definition biometrischer Daten gemäss wissenschaftli
chem Dienst des Deutschen Bundestages lautet: Der Begriff 
Biometrie leltet sich aus den griechischen Wörtern «bios» 
(Leben) und «metron» (Mass) ab. Biometrie ist als Lehre von 
der Anwendung mathematisch-statistischer Methoden auf 
die Mess- und Zahlenverhältnisse der Lebewesen und ihrer 
Einzelteile definiert. 
Als biometrische Daten kommen infrage: 
- Hand: Abmessungen der Finger und der Dicke der Hand; 
- Netzhaut (Iris): Struktur der Augennetzhaut; 
- Fingerabdruck; 
-Gesicht; 
- Unterschrift; 
-Stimme. 
Fotos, FfngerabdrOcke und weitere biometrische Daten sind 
also sinnvolle Personenidentifizierungsmöglichkelten. Es 
gibt jedoch weitere, einfach zu handhabende und automati
sierbare ldentifizierungsmöglichkeiten. In erster Linie wird 
hier an die DNA-Proffle gedacht. Biometrische Daten, vor al
lem wenn sie nicht in Kombination angewendet werden, ha
ben eine gewisse Unsicherheit, DNA-Proffie dagegen nicht. 
Die Ergänzung in den Artikeln 22, 26, 95, 97 und 98 in Kom
bination mit Artikel 98b erschliesst eine weitere sehr effizi
ente und sichere ldentifizierungsmögfichkelt. Beim DNA
Profii geht es darum, Personen zu identifizieren, aber auch, 
nicht betroffene Personen allenfalls zu entlasten. 

Antrag Müller Philipp 
Abs. 1 
Bei Personen .... erstellt Fingerabdruckbogen und Fotogra
fien und kann weitere biometrische Daten der Asylsuchen
den erfassen. Sie kann die Asylsuchenden .... 
Abs.5 
Die Asyl suchende Person .... längstens 60 Tage festgehal
ten werden. Nach einem Wegweisungsentscheid kann die 

Schriftliche Begn1ndung 
Zu Absatz 1: Dem bundesrätlichen Entwurf ist mit folgender 
Ausnahme zuzustimmen: Es ist rechtsstaatlich und ermitt
fungstaktisch verfehlt, dass ein Asylsuchender «nur» in der 
Regel erkennungsdienstlich bei der Einreise erfasst wird. 
Die zuständigen Schweizer Behörden müssen verpflichtet 
werden, in jedem Fall die FingerabdrQcke zu erheben. 
Gerade auch hinsichtlich der vermehrten Zusammenarbeit 
mit ausländischen Behörden und der Internationalen Krimi
nalitätsbekämpfung im Asylbereich muss die Schweiz we
nigstens ein vollständiges Bild über die regulär eingereisten 
Asyl suchenden Personen haben. 
Die Botschaft zum Asylgesetz erwähnt für die Ausnahmen 
von der Regel die Minderjährigen. Dies macht überhaupt 
keinen Sinn. Tatsache ist, dass gerade kriminelle Asylsu
chende sich als Minderjährige ausgeben, um unter das we
niger rigide Jugendstrafrecht zu fallen. Personen, die mit 
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falschen Dokumenten im Transit erwischt werden, reichen 
oftmals auch Asylgesuche ein, um dem sofortigen Rück
schub als INAD (lnadmissible persons) zu entgehen. Hier 
besteht eine hohe Missbrauchsrate. 
Zu Absatz 5: Dem bundesrätllchen Entwurf ist mit folgender 
Ausnahme zuzustimmen: Es ist nicht nachvollziehbar, wes
halb ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vorausge
setzt werden soll, um den betroffenen Asylsuchenden in 
einem Ausschaffungsgefängnis festhalten zu können. 
Ein sachlich gerechtfertigter Wegweisungsentscheid ist so
fort zu vollziehen und dessen Vollzug nötigenfalls mit der An
ordnung der Ausschaffungshaft sicherzustellen. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.5 
Die Asyl suchende Person kann am Flughafen oder aus
nahmsweise an einem anderen geeigneten Ort unbefristet 
festgehalten •... 
Schriftliche Begn1ndung 
Nach einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid kann 
die weitere Festhaftung in einem Ausschaffungsgefängnis 
erfolgen. 

Eventualantrag Schlüer 
(falls der Antrag der Minderheit II unterliegt) 
Abs.4 
.... wird ihr das rechtliche Gehör gewährt. (Rest des Absat
zes streichen) 
Schriftliche Begn1ndung 
Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Verbeiständung ist 
ein zusätzlicher administrativer Aufwand und eine überflüs
sige Besonderheit des Flughafenverfahrens, die zu streichen 
ist. 

Art. 22 
Proposition de Ja majorlte 
Al. 1 
.... Elle peut aussf saisfr d'autres donn6es blometriques le 
concernant et f'interroger sommairement sur fes motffs .... 
(voir art. 98b) 
Al. 2-6 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorlte I 
(Leutenegger Oberholzer, Bühlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janiak, Leuthard, Marty Kälin, Tillmanns, Vallendar, 
Walker Felix) 
Al. 1 
Adherer au pro]et du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite II 
(Fehr Hans, Glur, Joder, Laubacher, Scherer Marcel, Schlbil) 
Al. 1 
Les personnes qui deposent une demande d'asile dans un 
aeroport suisse sont condultes dans un centre (de proce
dure) gare par la Confederatlon. Elles y sont fogees et nour
ries jusqu'a la clöture de la procedure. 
Al.2 
La procedure d'asfle applicable au centre de procedure est 
definie aux articles 25ss. 
Al. 3 
S'if existe des motffs particuliers, le requerant d'asfle peut 
Atre autorise a entrer en Suisse. l.'.office peut alors attribuer 
ce requerant d'asile a un canton. 
Al. 4 
Le canton ou se trouve l'aeroport peut soutenir la Con
federatlon dans la condulte de la procedure ainsi que dans 
f'execution des decisions. 
Al. 5, 6 
Bitter 

Proposition Wasserfallen 
Al. 1 
.... donn6es biometriques ainsi que d'.autres donn6es per
mettant d'etablir f'ldentlte .... 
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(conceme egalement les art 26 al. 2, 97 al. 3 let. c, 98 al. 2 
let. c en comblnaison avec l'art. 98b} 
Developpsmsnt par ecrit 
D'apres le Service sclentlflque du Bundestag allemand, la 
definltion des udonnees blometriques» est la suivante: le 
terme ablometrie» provient des mots grecs "bios» (vle) et 
«metron» (echelle). La biometrie est definie comme «science 
qui etudie a l'aide de mathematlques (statistiques, probabili
tes) !es variations blologlques a !'Interieur d'un groupe deter
mine». 
Peuvent Atre considerees comme des donnees biome
triques: 
- la main: calcul de la dimension des doigts et de l'epaisseur 
de lamain; 
- la retine (l'iris): structure de la retine; 
- les empreintes digitales; 
- levisage; 
- la signature; 
- la voix. 
Les photos, les empreintes digitales et les autres donnees 
sont donc autant de moyens pertinents permettant l'identifl
cation d'une personne. II y a cependant d'autres moyens fa. 
ciles a utiliser et susceptlbles d'Atre automatises: on pense 
lci en premier lieu aux profils d'ADN. Car sl les donnees bio
metriques presentent une marge d'erreur, surtout lorsqu'el
les ne sont pas combinees avec d'autres moyens, ce n'est 
pas le cas des profils d' ADN. 
Le fait de completer Jes articles 22, 26, 95, 97 et 98 en les 
combinant avec l'article 98b permet de degager un nouveau 
moyen d'identlflcation, a la fois tres efficace et tres sQr. Les 
profils d'ADN permettent non seulement d'ldentlfier des per
sonnes, mals aussl eventuellement de decharger des per
sonnes non impliquees. 

Proposition Müllsr Philipp 
Al. 1 
S'aglssant des personnes •... releve les empreintes digitales 
et prend la photographle du requerant. Elle peut interroger 

Al. 5 
Le requerant .... pour une duree maximale de 60 Jours. S'il 
est trappe d'une declsion de renvoi, II peut .... 
Developpsmsnt par ecrit 
Concernant l'alinea 1: Le projet du Conseil federal dolt Atre 
approuve a l'exception du polnt suivant: tant au regard de 
!'Etat de droit que pour des raisons tactiques liees a 
l'enquAte, il n'est pas admisslble qu'un demandeur d'asile ne 
soit repertorie qu' •en regle generale» au moment de son 
entree en Sulsse. Les autorltes suisses dolvent &tre tenues 
de prendre les empreintes digitales dans tous les cas. 
Dans le contexte du renforcement de la cooperatlon avec les 
autorltes etrangeres et aux fins de lutter contre la crlmlnalite 
en matiere d'asile sur le plan International, la Suisse doit dls
poser - c'est la moindre des choses - d'un dossier complet 
des personnes entrees en Sulsse. 
Le message accompagnant 1a nouvelle lol sur l'asile indlque 
que les mineurs font l'objet d'une derogation. Cette excep
tion est un non-sens. II est un fait que les requerants d'aslle 
se font passer pour mineurs pour tomber sous le coup de la 
legislation penale relative aux mlneurs bien moins stricte 
pour eux. II est frequent que les personnes apprehendees 
avec de faux documents pendant leur translt deposent une 
demande d'asile pour echapper a l'expulsion au titre de per
sonnes inadmissibles «INAD» (lnadmlsslble persons). Les 
abus sont tres frequents. 
Concernant l'allnea 5: Le projet du Conseil federal doit &tre 
approuve a l'exception du point suivant: il n'est pas comp
rehensible qu'une declsion de renvoi doive avoir ete pronon
cee pour que le requerant d'asile en question sott mis en 
detention en vue de son expulsion. 
Une decislon prononcee en bonne et due forme et justifiee 
quant aux falts doit faire l'objet d'une execution immediate, 
au besoin au moyen d'une decision de detention en vue de 
l'expulsion. 

Proposition Hass Bsmhard 
Al. 5 
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Le requerant d'aslle peut Atre retenu a l'aeroport ou, a tltre 
exceptionnel, dans un autre Heu approprle pour une duree 
llllmitee .... 
Developpsmsnt par ecrit 
Suite a une decision de non-entree en matiere entree en 
force, la detention pourra Atre poursuivie dans un centre de 
detention en vue du renvoi. 

Proposition subsidlsire Sch/Der 
(au cas oCJ la proposltion de 1a minorite II serait rejetee) 
Al.4 
.... a Je drolt d'Atre entendu prealablement. (Blffer le reste de 
l'allnea) 
DBveloppsment par ecrit 
II convient de supprimer la posslbillte de se faire representer, 
prevue dans le projet de loi, puisqu'elle constltue a la fois 
une charge administrative supplementaire et une partlcula
rlte inutile de la procedure a l'aeroport. 

Leulenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich möchte fest
halten, dass ich hier zu allen Artikeln spreche, die die Erfas
sung von biometrischen Daten betreffen. Es geht hier also 
unter anderem um folgende Artikel: Artikel 8, bei dem die 
Mitwirkungspflicht zur Erhebung der biometrischen Daten 
geregelt wird; Artikel 22, Flughafenverfahren; Artikel 26, bei 
dem es um die Erfassung an den Empfangsstellen geht; Ar
tikel 97, bei dem es um die Weitergabe der Daten an den 
Herkunftsstaat geht; Artikel 98, bei dem es um die Weiter
gabe der Daten an Drittstaaten geht. 
Die Bestimmung zur Erfassung der biometrischen Daten war 
im Entwurf des Bundesrates nicht vorgesehen. Sie wurde in 
die Kommission eingebracht und ist ähnlich oder gleich lau
tend wie die Bestimmung des AuG. Wir haben uns in der 
Kommission des Ungaren darQber unterhalten, was tar bio
metrische Daten erfasst werden sollen. Deswegen erlaube 
ich mir ein paar grundsätzliche Bemerkungen und bitte Bun
desrat Blocher zuzuhören: Herr Bundesrat Blocher, Sie 
haben beim Eintreten gesagt, dass der Bundesrat die Erfas
sung der biometrischen Daten gutheissen würde, dass also 
der entsprechende Mehrheitsantrag aus der Kommission 
unterstützt würde. Ich erwarte nun, dass Sie genau festhal• 
ten, um was tar biometrische Daten es sich hier handelt. Sie 
wissen, der Begriff «biometrische Daten» - dazu gehören 
u. a. FingerabdrQcke, aber bei weitem nicht nur dies, es geht 
weiter bis hin zur DNA-Analyse und zu DNA-Profilen - ist ein 
unbestimmter Rechtsbegriff. Wenn wir einen derart weit ge
henden Eingriff in die persönliche Freiheit vornehmen, be
darf es dazu ganz klar einer gesetzlichen Grundlage, und 
die fehlt. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass das Bundesamt tar Justiz 
ganz klar festgehalten hat, dass vorgängig die folgenden 
Fragen geklärt werden müssten, wenn wir das Ins Gesetz 
aufnähmen. zum einen: Um was tar Daten handelt es sich? 
Dazu wird uns Ja Herr Blocher jetzt umfassend Auskunft ge
ben. Zum Zweiten müssen die Vergleichsobjekte und die 
Datenträger Im Gesetz definiert werden. Weiter muss ganz 
klar festgehalten werden, wozu die Daten verwendet wer
den. Es muss festgehalten werden, wer zuständig ist, wel
che Personen Zugriff haben, wie die Daten aufbewahrt 
werden, wie sie gelöscht werden und wie die ganzen Per
sönlichkeitsrechte der betroffenen Person gewährleistet wer
den. All das ist hier nicht klar. Die vorgesehene Bestimmung 
ist rechtsstaatlich nicht haltbar, und ich möchte auch darauf 
hinweisen, dass der Eidgenössische Datenschutzbeauf
tragte die Bestimmung noch in diesem FrOhJahr kritisiert und 
festgehalten hat, es gebe seines Wissens zurzeit in der 
schweizerischen Gesetzgebung keine gesetzliche Grund
lage fOr die Erhebung und Weitergabe biometrischer Daten. 
Nachdem Sie das mit der Mehrheit der Kommission im Ge
setz verankern wollen, Herr Bundesrat, erwarte Ich Jetzt von 
Ihnen, dass Sie alle diese offenen Fragen klären. Da das 
bislang nicht geschehen ist, ersuche Ich Sie, meine Damen 
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und Herren, auf diese Bestimmung zu verzichten. Es ist ein 
schwerwiegender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, es ist 
gesetzlich völlig unklar, wie weit dieser Eingriff gehen soll, 
und ich möchte darauf hinweisen - Sie haben diese Er
klärung des Rates für Persönlichkeitsschutz alle auch erhal
ten -: Es handelt sich um einen massiven Eingriff in die 
Individualrechte, und das ohne gesetzliche Grundlage. Das 
dOrfen wir uns auch im Asylgesetz nicht erlauben. 
Ich bitte Sie also, meinen Minderheitsanträgen zu all den ge
nannten Artikeln zuzustimmen. 

Fehr Hans (Y, ZH): Es geht der Minderheit II um etwas 
Grundsätzliches beim Flughafenverfahren. Ich höre von zu
ständigen Beamten auf dem Flughafen Kloten immer wieder 
Klagen, dass das Verfahren schlecht sei und dass Leute, die 
einmal dort sind, nur mit Schwierigkeiten weggebracht wer
den könnten. Man müsse diesen Zustand ändern, weil zum 
Teil auch die Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten 
nicht klar seien. Dies zur Ausgangslage. 
Was fordern wir? Wir fordern, dass auf dem Flughafen - ich 
spreche insbesondere vom Flughafen Kloten - unter der 
Verantwortung des Bundes ein Verfahrenszentrum betrieben 
wird. In Ansätzen haben wir das bereits, aber es muss ver
bessert werden. Das würde bedeuten, dass dort die Leute, 
die mit dem Flugzeug auf dem Flughafen ankommen, bis 
zum Abschluss ihres Verfahrens unter der Verantwortung 
des Bundes untergebracht sind, dass dort die Anhörungen 
stattfinden, dass dort das Prozedere läuft usw. 
Selbstverständlich kann nicht das Departement bzw. können 
nicht die Bundesangestellten persönlich die Aufgaben dort 
erfüllen. Man kann also Aufgaben an die kantonalen Stellen 
delegieren. Entscheidend ist, dass in diesem Verfahrenszen
trum ausschliessilch der Bund verantwortlich Ist; das ist das 
Entscheidende und Neue. ich habe diese Sache mit kanto
nalen Fremdenpolizeichefs intensiv angeschaut, und mit die
ser Idee wird es unseres Erachtens besser funktionieren, als 
es heute funktioniert. Sie sehen, dass sich die Absätze 5 
und 6 erübrigen, wenn dieses Verfahren konsequent ge
handhabt wird. 
Ich bitte Sie, im Sinn einer Konzentration der Kräfte, einer 
Schaffung von Klarheit und einer klaren Zuweisung der Ver
antwortung, dem Antrag der Minderheit II zuzustimmen. 

Gross Jost (S, TG): Ich bitte Sie, bei Artikel 22 sowie bei Ar
tikel 97 Absatz 3 und bei Artikel 98b der Minderheit Leute
negger Oberholzar zu folgen. 
Diese vom Bundesrat im ursprünglichen Entwurf noch nicht 
vorgesehene Einführung zusätzlicher biometrischer Daten 
zur Identifikation von Asylbewerbern entbehrt ganz klar einer 
gesetzlichen Grundlage. Diese gesetzliche Grundlage ist 
von der Verfassung fraglos gefordert. Ich weise hier auf Arti
kel 13 Absatz 2 der Bundesverfassung hin, wo der Daten
schutz als Persönlichkeitsrecht umschrieben ist; ich weise 
Sie auf Artikel 36 Absatz 2 hin, wo der Gesetzesvorbehalt 
bei der Einschränkung grundrechtlicher Freiheiten vor allem 
bei schweren Eingriffen - um diese geht es hier - im Verfas
sungsrecht klar festgelegt ist. Ich weise aber auch darauf 
hin, dass Artikel 164 Absatz 1 diese Gesetzmässigkeit bei 
der Beschränkung verfassungsmässiger Rechte und bei der 
Auferlegung von Pflichten ganz klar vorsieht. 
Wir haben hier eine klare Meinungsäusserung des Daten
schutzbeauftragten: Es gibt keine gesetzliche Grundlage, 
vor allem dann nicht, wenn der Gesetzgeber offensichtlich 
nicht weiss, was er unter diesen biometrischen Daten ver
stehen will. Ich habe mich erkundigt: Wir haben hier eine 
Unschärfe des Begriffs; es ist nicht klar, ob diese biometri
schen Daten nur die Gesichtserkennung oder die Iris- bzw. 
Augenerkennung umfassen oder ob hier nicht auch DNA
Profile eingeschlossen sind. Hier geraten Sie sofort In Kolli
sion mit anderen Gesetzen. Wir haben ein Gesetz über ge
netische Untersuchungen beim Menschen beraten. Diese 
Implikationen hat der Bundesrat offensichtlich nicht bedacht 
Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte sagt klar: Die 
biometrischen Daten, d. h. die einzelnen Massnahmen, die 
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zu Identifikationszwecken benutzt werden sollen, sind Im 
Gesetz selber aufzulisten, oder es muss zumindest eine 
klare Norm in Bezug auf die Kompetenzdelegation an den 
Bundesrat vorgesehen sein. Das ist auch im Hinblick auf das 
Anlegen von Datenbanken und die Bekanntgabe von Daten 
an Dritte absolut erforderlich. Diesem klaren Votum des Da
tenschutzbeauftragten entzieht sich der Bundesrat. Ich muss 
Sie deshalb, Herr Bundesrat Blocher, fragen: Warum stimmt 
der Bundesrat einer verfassungswidrigen Gesetzesände
rung gegen alle Bedenken des Datenschutzbeauftragten 
zu? 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, der Minderheit 1 (Leutenegger 
Oberholzar) zu folgen. 

Men6trey-Savary Anne-Catherlne (G, VD): Quand on parle 
de donnees biometrlques, on ne sait au fond pas exacte
ment de quoi on parle. Ce sont peut-ätre des donn6es infor
matisees a partlr de photos, comme II s'en fait a l'aeroport 
de Zurich pour enregistrer las passagers au debarquement 
de certains vols, et comme le p~voit d'ailleurs l'artlcle 98 du 
projet de loi federale sur las etrangers. Mais tant qua cette 
mesure s'applique a de nombreuses personnes sur lesquel
les ne pese a priori aucun soupc;on, cette methode est con
testable du point de vue de la protection de la personnalite. 
De plus, eile ne parait pas tres efficace puisqu'il semble qua 
seule la moitie des personnes ainsl photographiees sont re
connaissables, et qu'il est difficile par consequent de salsir 
des donnees sOres. 
Mais las donn6es biometrlques, ce sont peut-ätre aussi des 
profils d'ADN. Sur ce point, je voudrais rappeler qua, lors de 
l'examen de la loi sur las profils d'ADN (00.088), qui prevoit 
justement a son article 6 qua cette methode peut Atre utili
see pour identifier une personne, la question a ete posee et 
debattue en commisslon de savolr sl cette procedure pouvait 
s'appliquer aux requerants d'asile sans papiers d'identite; et 
la reponse donnee etalt clairement non. Las proces-verbaux 
des seances de Ja commlssion en attestent. Je cite le repre
sentant de l'admlnlstration, qui dlsait: «Aus Ihren Voten 
schliesse ich, dass es gerade ausgeschlossen sein soll, 
Asylbewerber, die sich nicht ausweisen können, einer Ana
lyse zu unterziehen.» 
En consequence, l'artlcle 6 de cette loi sur las profils d'ADN, 
qua vous avez vote, limlte strlctement l'emploi de cette me
thode d'investigation aux personnes decedees et a celles 
«qui ne peuvent donner d'lnformation sur leur identite, en 
raison de leur äge, d'un accldent, d'une maladle durable, 
d'un handicap, d'un trouble psychlque ou d'une alteration de 
la conscience». Un point, c'est tout. 
Recueillir des donnees biometrlques est consldere comme 
problematique, on vient de le dlre, en l'absence d'une base 
legale precise. De plus, seien las responsables de l'aslle, las 
donnees autres qua las empreintes digitales et las photos ne 
sont pas necessaires. Mals ce qui nous trouble, surtout, 
c'est l'usage qu'on pourralt faire de ces fichlers. Hier, dans le 
debat d'entr6e en matiere, II a ete dit qua ces banques de 
donnees devraient rester actlves pendant des annees. Mals 
a qui seront-elles transmises? combien de temps seront-el
les gardees? et, surtout, est-ce qua las personnes concer
nees seront inform6es de l'existence de ces fichiers, et 
auront-elles Ja possibilite. d'en verlfier las donn6es? Sur ce 
dernier point, les plus grands doutes sont permls. Las reque
rants sont un peu comme des objets qu'on inventorie et 
qu'on classe, et non comme des personnes qul disposent de 
droits. Toutes ces questlons doivent trouver une reponse 
claire dans une loi et celle-ci n'existe pas pour le moment. 
Cette proposition de ~lter systematiquement des don
n6es blometrlques, qu'on retrouve dans plusieurs articles de 
cette loi, contribue, pour beaucoup d'entre nous, a renforcer 
le sentlment qua nous sommes en train de construire une 
polltlque inspi~e par une hostllite constante et une mefiance 
tenace a l'egard des requerants d'aslle. lls sont a priori des 
abuseurs, des dellnquants; il s'agit de lutter en permanence 
contre ce qua notre collegue Philipp Müller appelle, dans le 
developpement de sa proposltlon a l'article 22, la «crlmina-
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llte en matiere d'aslle»; II n'y a mAme plus Ja presomption 
d'lnnocence; c'est aux requerants de faire Ja preuve qu'ils 
sont honnAtes, et non plus aux autorltes de demontrer leur 
culpabillte. 
Nous, les Verts, ne plaldons pas pour une ouverture totale 
des frontleres, sans contrOles et sans llmites. Nous sommes 
parfaitement consclents de la necessite d'ldentlfier les re
querants par leur nom, leur äge, leurs empreintes digitales. 
Mais c'est l'esprit general de suspicion, ainsi que le souci 
obsessionnel de se barricader contre Ja venue des «damnes 
de la terre» dans notre pays, qui nous poussent a protester 
pour preserver un peu de serenlte et de confiance dans ce 
domaine. 
C'est pourquol le groupe des Verts vous demande de soute
nir la minorlte 1 (Leutenegger Oberholzer) qul est contre la 
recolte de donnees biometrlques. 

Luatenberger Ruedi (C, LU): Ich spreche zuerst zum An
trag der Minderheit II (Fehr Hans): Dieser Antrag ist durch
aus gut gemeint, aber er kann Im Vollzug allenfalls mehr 
Probleme bieten, als er löst. Deshalb Ist die CVP-Fraktlon 
der Ansicht, man solle diesen Antrag ablehnen. Weshalb? 
In Absatz 5 dieses Artikels besteht bereits die Möglichkeit, 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber für 60 Tage auf dem 
Flughafengelände festzuhalten und die entsprechenden Ab
klärungen zu machen. Diese 60 Tage geben den entspre
chenden Druck im Hinblick auf ein beschleunigtes Verfahren, 
welches ja durchaus das Ziel dieser Gesetzesrevision ist. 
Wenn allerdings ein Verfahren innerhalb dieser 60 Tage 
nicht abgewickelt werden kann, erachten wir es nicht als 
sinnvoll, unnötige parsonelle Massierungen auf dem Flugha
fengelände zu haben, und dann sind die Kantone durchaus 
gehalten, nach dem heutigen System diese Zuweisungen 
des Bundes zu Obernehmen. 
Wir bitten Sie also, den Antrag der Minderheit II (Fehr Hans) 
abzulehnen. 
Zur Minderheit 1 (Leutenegger Oberholzer), zum Grundsatz 
Ober die biometrischen Daten: Herr Jost Gross hat zu Recht 
darauf hingewiesen, dass Im Moment die gesetzlichen 
Grundlagen f0r die Einführung einer solchen Praxis fehlen. 
Die CVP-Fraktion ist allerdings der Meinung: Wenn der Bun
desrat bereit Ist, diese gesetzlichen Grundlagen zu liefern -
allenfalls im Gesetz oder in der Verordnung-, kann man die
ser Neuregelung durchaus zustimmen, insbesondere auch 
Im Hinblick auf die Praxis, welche die EU in Zukunft anzu
wenden gedenkt. 
Meine Frage an Sie, Herr Bundesrat Sind Sie bereit, die ent
sprechenden Rechtsgrundlagen In einer Botschaft zu liefern 
oder allenfalls direkt in einer Verordnung festzuschreiben, 
wenn das Parlament jetzt einen entsprechenden Antrag gut
helsst? 

Fehr Hans (V, ZH): Herr Lustenberger, Sie lassen ein Pro
blem gelten - die Leute können 60 Tage festgehalten wer
den -, aber Sie lösen es nachher nicht. Sehen Sie ein, dass 
der Zweck des Antrages der Minderheit II darin besteht, 
dass diese Leute auf dem Flughafengelände bleiben, bis 
das Verfahren rechtskräftig abgewickelt ist, und nachher wie
der zurückfliegen? Wenn Sie Ihre Methode anwenden, wis
sen Sie nachher nicht, was passiert. Das ist der Witz der 
Sache. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Lieber Kollega Fehr, Ich habe 
probiert, Ihnen das zu erklären. Ich habe Ihnen gesagt und 
ich attestiere Ihnen, dass Ihr Antrag durchaus gut gemeint 
Ist. Aber wenn diese 60 Tage verflossen sind, dann müssen 
Sie nach der heutigen Praxis diese Verteilung auf die Kan
tone machen, sonst bekommen Sie eine Ballung auf diesen 
beiden Flughäfen, die allenfalls im Vollzug auch nicht sinn
voll ist. Das gibt Probleme, das wissen Sie. 

Donze Walter (E, BE): Die EVP/EDU-Fraktion unterstützt 
bei diesem Artikel grundsätzlich die Mehrheit F0r den An
trag der die Minderheit II gibt es gewisse Sympathien, aber 
es stellt sich auch die Frage nach der Praktikabilität. 
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Im Grundsatz gilt es hier, den Behörden die Möglichkeit zu 
geben, die Identität von Asylsuchenden festzustellen, be
sonders dann, wenn sie vonseiten der Antragsteller verheim
licht wird. Das ist notwendig, um abzuklären, ob jemand -
eventuell unter anderem Namen - schon einmal da war. Wir 
wollen ein rechtsstaatliches Verfahren, wir wollen aber auch 
in keiner Weise die Behörde In ihrer Aufgabe einschränken. 
Zum Antrag Wasserfallen: Wir unterstützen Ihn nicht, weil wir 
finden, dass die DNA-Analyse für die Abklärung der Identität 
nicht nötig ist. Sie soll wie im übrigen Strafrecht nur dort an
gewendet werden, wo es rechtsstaatliche Gründe dafür gibt 
Bei der Abklärung eines Tatbestandes ist dies im ordentli
chen Recht möglich. 
Deshalb finden wir, der Antrag Wasserfallen sei nicht nötig. 
Wir unterstützen also die Mehrheit 

Flurl Kurt (AL. SO): Ich möchte namens der FDP-Fraktion 
mitteilen, dass wir bei Artikel 22 mit zwei Ausnahmen die 
Mehrheit unterstOtzen. Bel Absatz 1 unterstützen wir den 
Antrag Wasserfallen Nr. 27; der Antrag M0ller Philipp Nr. 3 
ist damit zurückgezogen. Die Begründung lautet - vice versa 
von derjenigen meines Vorredners-: Wir halten eben genau 
die DNA-Analyse für notwendig. In Absatz 4 unterstOtzen wir 
nicht die Mehrheit, sondern den Eventualantrag SchlOer 
Nr. 57 mit der von ihm angegebenen Begründung. 

Blocher Christoph, Bundesrat Umstritten sind hier vor al
lem die biometrischen Daten. Warum stimmt der Bundesrat 
hier dem Antrag der Mehrheit zu? 
1. Sie haben eine Kann-Formulierung gewählt 
2. Wir haben heute bereits biometrische Daten, dazu ge
hören nämlich auch die Fingerabdrücke. Im Fall einer Aus
weitung - um die Frage von Herrn Lustenberger zu 
beantworten - ist es fOr uns selbstverständlich, dass das in 
einer Verordnung niedergelegt werden muss. Aktuell sind ja 
die Iris-Untersuchungen, aber nicht die DNA-Analyse. Das 
muss In einer Verordnung niedergelegt werden, damit die 
Rechtsgrundlage auch stimmt. Also ist der Begriff «biometri
sche Daten» zu allgemein und muss nachher natürlich im 
Spezifischen abgestützt werden. Das wird der Bundesrat 
auch tun. Sollte es sich zeigen, dass bei einer bestimmten 
Erhebung von biometrischen Daten die gesetzliche Grund
lage nicht genügt, worden wir selbstverständlich eine ge
setzliche Grundlage - also nicht nur auf Verordnungsstufe, 
sondern eine gesetzliche Grundlage - mit der entsprechen
den Botschaft vorlegen. Das können wir heute aber noch 
nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie die Entwicklung aus
sieht. 
Ich muss Ihnen In Bezug auf die biometrischen Daten 
sagen - es Ist hier der Datenschutzbeauftragte erwähnt wor
den-, dass die Frage höchst umstritten ist. Vom Bundesamt 
für Justiz werden Erhebungen als rechtens bezeichnet, und 
auch die Untersuchungen des Bundesamtes tor Auslän
derfragen haben sie als rechtens bezeichnet. Hingegen 
glauben die Juristen des Eidgenössischen Datenschutzbe
auftragten, dass das fragwürdig sei. 
Wenn drei verschiedene Juristen nicht die gleiche Meinung 
haben, können Sie fragen, welche Meinung jetzt gilt. Ich 
glaube, der Bundesrat hat das saubere Verfahren gewählt: 
Für die jetzigen Datenerhebungen wird die rechtliche Grund
lage nicht bestritten; sie werden ja auch durchgetohrt. Wenn 
neue biometrische Daten dazukommen und die Rechts
grundlage nicht genügt, wird es in einer Verordnung gere
gelt, wenn dies möglich ist. Wenn dies nicht genügt, wird 
man eine gesetzliche Grundlage schaffen müssen mit der 
entsprechenden Botschaft fOr das Parlament. 
Wir bitten Sie also, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen, 
denn was hier gefordert wird, ist heute bereits Praxis. Darum 
hat der Bundesrat in seinem Entwurf auch nicht darauf hin
gewiesen. Aber wenn Sie diesen Antrag jetzt ablehnen und 
das nicht unterstatzen, würde das heissen, dass man wahr
scheinlich noch hinter die heutige Praxis zurückgehen 
möchte, und ich bitte Sie, das nicht zu tun, vor allem diejeni
gen, die glauben, man würde einen wesentlichen Beitrag mit 
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dem Beitritt zu Dublin leisten. Da wäre das Anschlussverfah
ren gar nicht möglich. 

Gross Jost (S, TG): Herr Bundesrat Blocher, können Sie uns 
jetzt doch klar die Frage beantworten, ob die DNA-Probe ein 
biometrisches Datum im Sinne dieser Ergänzung des Geset
zes Ist? Wenn es so ist, können Sie uns sagen, ob eine sol
che Regelung, die nur von biometrischen Daten spricht, 
aber die DNA-Probe mit elnschliesst, dem soeben hier im 
Nationalrat verabschiedeten Bundesgesetz Ober die geneti
schen Untersuchungen am Menschen entspricht, also ge
setzeskonform Ist, oder nicht? 

Blocher Christoph, Bundesrat Die DNA-Analyse ist nicht 
vorgesehen, also haben wir sie auch nicht besonders ge
prOft. Wir prOfen sie erst, wenn sie sich allenfalls als Notwen
digkeit erweisen WOrde. Dann prOft man: Ist das gemäss 
Verordnung möglich? Ist die gesetzliche Grundlage vorhan
den oder nicht? Wenn sie nicht vorhanden wäre, worden wir 
sie schaffen. 
Die Iris-Kontrolle Ist das Näherliegende. Dort glaubt man die 
Sache mit einer Verordnungsänderung lösen zu können. Ich 
kann und will Ihnen die Frage jetzt nicht beantworten, weil 
sie nicht aktuell ist. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Genau deswe
gen wäre mein Antrag richtig: Weil ich nicht Ober das hinaus
gehen will, was Sie bereits heute machen. Sie haben vorher 
erwähnt, dass das BJ dem zustimmen wOrde. Meine Frage: 
Wissen Sie, dass das BJ gesagt hat, dass noch sehr viele 
Fragen zu klären wären, u. a. jene der Weitergabe der Da
ten, der Information der betroffenen Personen, des Verwen
dungszweckes? Das muss in einem Gesetz geregelt wer
den. Sind Sie bereit, zumindest zuhanden des Ständerates 
eine solche gesetzliche Regelung Im Asylgesetz vorzuneh
men? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich sage Ihnen nochmals: 
Es sind nicht alle biometrischen Daten gleich zu handhaben. 
FOr einzelne Schritte genOgt die rechtliche Grundlage, für 
ganz neue wie z. B. die DNA-Analyse, die Sie erwähnen, Ist 
die rechtliche Grundlage zu prOfen, wenn dies vorgesehen 
Ist. Sie Ist heute nicht vorgesehen. Aber wenn sie vorgese
hen wOrde, müsste die gesetzliche Grundlage natürlich be
urteilt werden. Aber Sie werden verstehen, dass Ich das hier 
nicht aus dem Stegreif tue. Es hat auch keinen Sinn, es jetzt 
schon darzulegen, wenn wir es nicht einführen. Aber ich bin 
bereit, darauf zurückzukommen, wenn Im Ständerat z. B. der 
Antrag Wasserfallen aufgenommen wird. Auch wenn Sie ihm 
zustimmten, müssten wir das selbstverständlich prüfen, 
wenn es konkret einzuführen wäre. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Wir ha
ben vonseiten des Bundesrates vernommen, dass er dem 
Antrag der Mehrheit zustimmt. Die Kommission hat sich mit 
der Frage der biometrischen Daten sehr intensiv befasst und 
auch gewisse Zweifel von der Verwaltung während der Kom
missionsberatung entgegengenommen. Sie hat deshalb die 
Verwaltung beauftragt, weitere Abklärungen zu machen. Sie 
sind dann vom lmes - dem Bundesamt für ZUwanderung, In
tegration und Auswanderung - auch gemacht worden. 
Das hat Folgendes ergeben: Es Ist nicht notwendig, dass 
zusätzliche Bestimmungen, wie z. B. die genaue Umschrei
bung der zu erhebenden biometrischen Daten oder die 
Zugriffsberechtigungen, zwingend auf Gesetzesstufe gere
gelt werden müssen. Es besteht auch die Möglichkeit, in ei
ner Delegationsnorm den Bundesrat zu beauftragen, alles 
Weitere zu regeln. Wir haben uns auf diese Aussagen ge
stützt. Offenbar sind sie Im Widerspruch mit den Anliegen 
des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten. Wir sind 
aber überzeugt, dass die Bedeutung neuer Techniken, be
sonders bei der Ausstellung von Reisepässen und Visa, zu
nimmt. Deshalb ist die Kommission der Meinung, dass die 
Auswertung biometrischer Daten gerechtfertigt ist. 
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Ich beantrage Ihnen, den Minderheitsantrag 1 (Leutenegger 
Oberholzer) abzulehnen. 
Ich komme nun zum Minderheitsantrag II (Fehr Hans). Mit 
diesem Antrag soll das Verfahren gestrafft, einfach und prä
ziser formuliert werden. So soll für das Flughafenverfahren 
der Bund alleln zuständig sein. Es wird ein Verfahrenszen
trum gefordert. So habe Ich es dem Protokoll der Kommis
sion entnommen. Der Minderheitsantrag II (Fehr Hans) stellt 
die bewährte Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
auf den Kopf. Der Bund Ist für das Asylverfahren, die Kan
tone sind für den Vollzug der Wegweisung zuständig. Es gibt 
keine sachliche Rechtfertigung, den Vollzug der Wegwei
sung Im Flughafenverfahren in die Kompetenz des Bundes 
zu stellen, zumal die Bundesbehörden keine polizeiliche Ge
walt haben. 
Im Antrag der Minderheit II (Fehr Hans) fehlen auch gesetzli
che Bestimmungen Ober die vorläufige Verweigerung der 
Einreise und die Festhaltung im Ttansltberelch, mithin über 
Verfahrensabläufe, die für eine gesetzliche Grundlage zwin
gend notwendig sind. Im Übrigen muss auch die Maxi
maldauer der Festhaltung am Flughafen gesetzlich definiert 
werden. Die Formulierung im Antrag der Minderheit II (Fehr 
Hans) - «bis zum Abschluss ihres Verfahrens» - Ist ungenü
gend. Diese Formulierung wQrde eine Festhaltung nur bis 
zur Rechtskraft des Entscheides erlauben. Für die Vorberei
tung des Vollzuges der Wegweisung muss aber auch eine 
Zeitspanne eingerechnet werden. Der Entwurf des Bundes
rates bringt hier die grösstmögllche Flexibilität. 
Im Namen der Mehrheit beantrage Ich Ihnen, auch die Min
derheit II (Fahr Hans) abzulehnen. 
Wir haben auch noch einige Einzelanträge. Noch einmal: 
Alle diese Einzelanträge haben der Kommission nicht vorge
legen, und wir machen auch hier wieder eine Auslegeord
nung und versuchen, die Absicht der Kommissionsmehrheit 
zum Ausdruck zu bringen. 
Wir haben den Antrag MQller Philipp zu Absatz 5 - jenen zu 
Absatz 1 hat Herr Müller zurückgezogen -: Hier verlangt er, 
dass man bei der Formulierung «nach einem rechtskräftigen 
Wegweisungsentscheid» das Wort «rechtskräftigen» streicht. 
Die Streichung des Begriffes «rechtskräftig» - das heisst 
Wegweisung nicht erst nach definitivem Entscheid der Asyl
rekurskommission, sondern bereits nach einem erstinstanzli
chen Entscheid - macht eigentlich Sinn und steht In Analogie 
zur Ausschaffungshaft, die ebenfalls nach erstinstanzlichen 
Wegweisungsentscheiden angeordnet werden kann. 
Deshalb empfehlen wir, bei Absatz 5 dem Antrag MQller Phi
lipp zuzustimmen und das «rechtskräftig» zu streichen. 
Wir kommen zum Antrag Wasserfallen. Unter anderem ver
langt Herr Wasserfallen andere zur Identifizierung geeignete 
Daten. Herr Wasserfallen denkt in diesem Zusammenhang 
an die DNA-Analyse. Die Datenerhebung muss in diesem 
Flughafenverfahren aber schnell und kostengQnstlg sein, 
was bei der DNA-Analyse nicht der Fall Ist. Das DNA-Profil• 
Gesetz sieht eine DNA-Analyse bei mutmasslichen Ver
wandten bereits vor. Es wäre gut, wenn man diesen Antrag 
im ganzen Zusammenhang dann In der ständerätlichen 
Kommission und Im Ständerat noch einmal überdenken 
wOrde, wie das auch Herr Bundesrat Blocher gesagt hat. 
Unsere Empfehlung ist, den Antrag Wasserfallen abzuleh
nen. 
Zum Antrag Hess Bernhard: Herr Hess verlangt beim Flug
hafenverfahren unbefristete Festhaltung am Flughafen oder 
an einem anderen geeigneten Ort. Auch diesen Antrag ha
ben wir nicht behandelt Aber die Festhaltung am Flughafen 
Ist eine Freiheitsbeschränkung. Wenn sie länger dauert, 
kann sie zu einem Freiheitsentzug werden. Unbefristete 
Festhaltung wäre ein Freiheitsentzug. Für Freiheitsentzug 
braucht es eine Maximaldauer, ansonsten ist er völker
rechtswidrig. 
Weil er In diesem Zusammenhang völkerrechtswidrig ist, be
antragen wir Ihnen, den Antrag Hass Bernhard abzulehnen. 
Zum Eventualantrag Schlüer, für den Fall, dass der Antrag 
der Minderheit II (Fahr Hans) unterliegt: Herr SchlOer ver
langt, dass der Schluss des Satzes In Absatz 4 gestrichen 
wird, und zwar will Herr Schl0er Folgendes beibehalten: 
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«Vorgängig wird Ihr das rechtliche Gehör gewährt.» Strei
chen will er: « .... es ist Ihr zudem Gelegenheit zu geben, sich 
verbelständen zu lassen.» Herr Schlüer, unsere Abklärun
gen haben ergeben, dass dieser Satz nicht gestrichen wer
den kann oder darf. Es widerspricht Artikel 29 der Bundes
verfassung, einer Person den rechtlichen Beistand zu 
verweigern. 
Aus diesen Äusserungen können Sie entnehmen, dass wir 
Ihnen auch empfehlen, den Eventualantrag Schlüer abzu
lehnen. 

Prlaldent (Binder Max, Präsident): Der Antrag Müller Phi• 
llpp zu Absatz 1 Ist zurückgezogen worden. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 95 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen •••• 92 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deux/eme vote 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 182 Stimmen 
Für den Antrag Hass Bernhard •... 4 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp ..•. 91 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 113 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 75 Stimmen 

Fünfte Abstimmung - Cinquieme vots 
Für den Antrag der Mehrheit .... 123 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 56 Stimmen 

Sechste Abstimmung -- Sixieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 97 Stimmen 
Für den Eventualantrag Schlüer .... 91 Stimmen 

Prlaldent (Binder Max, Präsident): Diese Abstimmungen 
gelten auch für die Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe e, 28 Ab
satz 2, 97 Absatz 3 Buchstabe c, 98 Absatz 2 Buchstabe c 
und 98b. 

Art. 8 Abs. 1 Bst. e -Art. 8 al. 1 /et. e 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de la majorite 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.4 
.... Einreise. Wird die Asyl suchende Person weggewiesen, 
so kann sie nicht länger als bis zur nächsten regulären Flug
verbindung in den Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat, längs
tens aber 14 Tage am Flughafen festgehalten werden. 
Schriftliche BegrtJndung 
Bel Ausfällen von regulären Flugverbindungen reicht die vor• 
geschlagene Rückführungsfrist von sieben Tagen möglicher
weise nicht. 

Art. 23 
Proposition de 1a commlssion 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Hess Bernhard 
Al.4 
.... a entrer dans le pays. Si le requerant est renvoye, il ne 
peut 6tre detenu a l'aeroport que jusqu'au prochain vol regu
lier a destlnatlon de son Etat d'origine, de provenance ou en
core d'un Etattiers, mais au plus 14 Jours. 
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Developpament par ecrlt 
En cas de suppression de vois regullets, le delai de renvoi 
propose s'elevant a sept jours n'est pas suffisant. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Herr 
Hass verlangt eine Verlängerung der Frist bei der Inhaftie
rung am Flughafen. Für den Fall, dass jemand zurückgewie
sen wird, darf diese Person gemäss Kommissionsmehrheit 
«längstens .••. sieben Tage am Flughafen festgehalten wer
den. Vorbehalten bleibt Artikel 112.» Herr Hass verlangt nun 
eine Frist von «längstens» 14 Tagen, also nicht nur von sie
ben Tagen. In seiner Begründung helsst es: «Bei Ausfällen 
von regulären Flugverbindungen reicht die vorgeschlagene 
Rückführungsfrist von sieben Tagen möglicherweise nicht» 
Ich glaube, das ist höchstens eine Verschlimmbesserung. 
Wir haben anzunehmen, dass solche Rückflüge doch Inner
halb der Frist von sieben Tagen möglich sind. Im Übrigen 
sieht das Konzept des Bundesrates eine Festhaltung Im 
Transitbereich von maximal 60 Tagen vor. Davon können 
Ober 30 Tage für die Vorbereitung und Organisation des Voll• 
zuges der Wegweisung dienen. Diese flexible Lösung ist 
einer starren Frist, die der Antrag Hass Bernhard noch ver
längern möchte, vorzuziehen. 
Ich beantrage Ihnen, diesen Antrag Hess Bernhard abzuleh
nen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Der Antrag Hess Bernhard 
betrifft die Problematik der Ausschaffungshaft. Wir lehnen 
diesen Antrag ab. Aber Ich muss Ihnen sagen, es wird unab
dingbar sein, dass wir In die ständerätllche Kommission die 
Fragen der Ausschaffungshaft, der Ausschaffungsdauer und 
des Ausschaffungsregimes neu einbringen, weil den Kanto
nen neuerdings - in den letzten drei Jahren, das hängt mit 
den Umständen zusammen - diese Regelung nicht mehr 
genügt. Aber wir haben sie nicht hier In den Rat eingebracht, 
denn sie muss in eine Kommission. Es sollte jetzt auch nicht 
nur fQr die Ausschaffungshaft am Flughafen eine detalllierte 
Regelung getroffen werden. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 119 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 52 Stimmen 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 28 
Antrag der Mehrheit 
Abs.2 
.... Fotografien und kann weitere biometrische Daten der 
Asylsuchenden erfassen. Sie kann .... 
(siehe Art. 98b) 

Antrag der Minderheit I 
(Leutenegger Oberholzer, Bühlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janiak, Leuthard, Marty Kälin, Tlllmanns, Vallendar, 
Walker Felix} 
Abs.2 
Streichen (= Gemäss geltendem Recht) 

Antrag Müller Philipp 
Abs. 2bis 
Bestehen Im Rahmen eines ausländerrechtlichen Verfah
rens oder eines Strafverfahrens Hinweise, dass eine angeb
lich minde~ährlge ausländische Person das MOndlgkeitsalter 
bereits erreicht hat, veranlasst die Empfangsstelle ein Alters
gutachten . 
Schriftliche BegrtJndung 
Asylsuchenden, aber auch Illegal eingereisten oder sich Ille
gal in der Schweiz aufhaltenden Ausländern ist bekannt, 
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dass Jugendliche eine privilegierte (Verfahrens-)Stellung 
einnehmen. Hinzu kommt, wie bei der Begründung von 
Artikel 22 Absatz 5 bereits erwähnt, die Tatsache, dass bei 
einem allfälligen Strafverfahren das weniger rigide Jugend
strafrecht zur Anwendung gelangt. 
Diese zwei Tatsachen werden systematisch und gnadenlos 
ausgenützt, indem den Behörden falsche Geburtsdaten ge
nannt werden, um - obwohl schon erwachsen - als Jugend
liche erfasst zu werden. Diesem Missbrauch Ist mit der 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage entgegenzuwirken: 
Behörden muss es erlaubt sein, die Schätzung des Lebens
alters von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorneh
men zu lassen (sog. Altersgutachten), sofern entsprechende 
Hinweise vorliegen (Art. 26 Abs. 2bls entspricht dem vorge
schlagenen Artikel 97 Absatz 3 AuG). 

Art. 26 
Proposition de la majorite 
Al.2 
.... II peut aussi saisir d'autres donnees biometriques le con
cernant et l'interroger sommairement sur les motlfs .... 
(voir art. 98b) 

Proposition de la minorite I 
(Leutenegger Oberholzar, BOhlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janlak, Leuthard, Marty Kälin, Tillmanns, Vallendar, 
Walker Felix) 
Al.2 
Blffer (= selon le drolt en vigueur) 

Proposition Müller Philipp 
Al. 2bls 
SI, dans le cadre d'une proc6dure p6nale ou relevant du 
drolt des etrangers, il 8)(iste des Indices montrant qu'un 
etranger soi-disant mineur a deja attelnt l'äge de la majorite, 
le centre d'enregistrement ordonne la reallsation d'une ex
pertise visant a determiner son äge. 
Developpement par ecrit 
Les requerants d'aslle, tout comme les etrangers qui sont 
entres ou qui resident illegalement en Suisse, savent que les 
mineurs beneficient d'une procedure plus favorable. De plus, 
comme le mentlonne le developpement a l'appui de l'artl
cle 22 allnea 5, c'est le drolt penal des mlneurs - aux moda
lltes moins rigides - qui s'applique en cas de procedure 
penale. 
Cette sltuation est utilisee de maniere systematique et sans 
scrupules: les requerants falslflent leur date de nalssance 
pour beneflcler - bien qu'ils soient majeurs - des mesures 
prevues pour les mineurs. La loi dolt prevoir des disposltions 
pour emp~her ces abus. Les autorltes doivent pouvoir faire 
proceder a une evaluatlon de l'äge des adolescents et des 
jeunes adultes lorsque des indices le justifient (l'art. 26 
al. 2bis correspond a l'art. 97 al. 3 LEtr). 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit I wurde mit der Abstimmung bei Artikel 22 bereits erle
digt. Zu Absatz 2bis gibt es einen Antrag MOller Philipp. Die 
Berichterstatter verzichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vota 
FOr den Antrag MOller Philipp .... 85 Stimmen 
Dagegen .... 84 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen gemäss Antrag der 
Mehrheit 
Las autres disposltions sont adoptees selon la proposition 
de la majorite 

Art. 27 Abs. 3 
Antrag Stamm 
.... Rechnung. Asylsuchende, die einer schweizerischen 
Landessprache mächtig sind, sind dem entsprechenden 
Landesteil zuzuweisen. Der Zuweisungsentscheid .... 
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Schriftliche Begründung 
In der Praxis werden z.B. Französisch sprechende Asylbe
werber auch Deutschschweizer Kantonen zugewiesen. Das 
hat hohe Übersetzungs- und Ausbildungskosten (Sprach
kurse) zur Folge. Nach Abschluss der Verfahren mOssen die 
betroffenen Personen die Schweiz verlassen, oder sie zie
hen erfahrungsgemäss In die Welschschweiz. Die Investier
ten Gelder zur Erlernung der deutschen Sprache werden 
damit weitgehend unnatz. 

Art. 27 al. 3 
Proposition Stamm 
.... en conslderatlon les lnterAts legitimes du canton et du re
querant. Les requerants maltrisant une des langues nationa
les de la Suisse sont asslgnes a un canton oll l'on parle 
cette mAme langue. Le requerant ne peut attaquer .... 
Developpement par ecrlt 
Dans la pratique, l'on constate que des requerants parlant 
par 8)(emple le franc;ais sont assignes a des cantons alema
niques, ce qul genere d'importants frais de traductlon et de 
formation (cours de langue). Or, a posteriori, les depenses 
liees a l'apprentissage de l'allemand s'averent tres souvent 
inutlles dans la mesure Oll les Interesses, solt sont contraints 
de qultter la Suisse a l'issue de la procedure, solt deme
nagent en Suisse romande. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commlsslon: Le Conseil fe
deral devralt en falt expllquer de quol il s'aglt. II a dit qu'II fal
lalt toujours voter non, mais nous devons quand mAme 
expllquer pourquol nous pensons que le non est justlfie. 
II taut dire deux choses sur la proposltion Stamm, parce que 
son auteur s'est deja exprime a son propos dans le debat 
d'entree en matiere. 
Certes, c'est aujourd'hui deja comme cela qu'on respecte la 
langue, et notamment les langues des differentes regions de 
Suisse. Dans ce sens, on veille a ce que quelqu'un qul parle 
fran9als solt envoye dans un canton romand. 
Mais, si on soutenalt la proposltion Stamm, la consequence 
seralt, par exemple, que les Albanais qul, sous le reglme to
talltaire, ont toujours regarde la televlsion Italienne et mallrl
sent !'Italien, seralent tous envoyes au Tessin. Cela feralt 
200 000 Albanais au Tessin - si je suis bien informe, c'est 
presque le mAme nombre que celui des Tesslnoisl De l'autre 
cöte la Romandia, par 8)(emple le canton de Vaud, recevralt 
seulement les Africains de l'Ouest, car en Afrique de 
l'Ouest, on parle franc;ais. 
De la sorte, cette rigidlte n'a pas de sens du point de vue de 
la logique; on falt deja ce qu'on peut, mals II ne taut quand 
mAme pas exagerer. 

Abstimmung - Vota 
FOr den Antrag Stamm .... 76 Stimmen 
Dagegen .... 84 Stimmen 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
.... unterbringen. Die Kantone stellen einen geordneten Be
trieb sicher und können dazu Bestimmungen erlassen und 
Massnahmen ergreifen. 

Antrag Perrin 
Abs.3 
Asylsuchende dOrfen den ihnen zugewiesenen Kanton nur 
aus verfahrensbedingten Gründen verlassen. 
Schriftliche Begründung 
Asylsuchende werden zwar Ober die Kantone verteilt unter
gebracht, nutzen die Bewegungsfreiheit jedoch auch, um In 
anderen Kantonen, namentlich in den Städten, unerlaubten 
Tätigkeiten nachzugehen. 
Die Kontrolle Ober das zuständige Bundesamt Ist In der Pra
xis schwierig. Mit einer Einschränkung der Bewegungsfrei
heit auf das Kantonsgebiet könnte dieses Problem beseitigt 
werden. 
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Art. 28 
Proposition de Ja commission 
Al. 2 
lls peuvent lui assigner un logement, en particuller l'heber
ger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent 
la s6curite et, pour ce faire, peuvent edicter des dlspositions 
et prendre des mesures. 

Proposition Perrin 
Al. 3 
Le requerant n'est autorise a quitter son canton d'assigna
tion que pour des raisons liees a la procedure. 
Developpement par ecrit 
Les requerants sont certes asslgnes a un canton precis, 
mais ils utilisent Jeur llberte de mouvement pour se livrer a 
des actlvltes illegales dans d'autres cantons, notamment 
dans les villes. Dans les falts, les contröles de l'office com
petent sont difficlles a realiser. II devrait Atre possible de reg
ler ce probleme en llmitant la llberte de mouvement au 
canton d'assignation. 

Gross Andreas (S, Zl-1), pour la oommisslon: Monsieur Per
rin aimeralt qu'un requerant ne pulsse pas sortlr de son can
ton d'assignation. Aujourd'hui, si quelqu'un ne respecte pas 
l'ordre donne et s'il commet des actes illegaux, on peut deja 
llmiter sa llberte de mouvement. Mais s'll n'a pas commis de 
taute, ce serait contraire a la Constitution. C'est la diffe
rence: quand le requerant fait une erreur, on peut deja lmpo
ser des limites, mals dans Je sens de 1a proposltlon Perrln, le 
faire independamment de ce qu'II a falt seralt contraire a 1a 
Constitution. 
Dans ca sens, II taut rejeter la proposltion Perrln. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich rede nicht zu diesem 
Einzelantrag, sondern zum Antrag der Kommission und zum 
Entwurf des Bundesrates. 
Artikel 28 Absatz 2 Ist ergänzt worden mit dem Hinweis, 
dass die Kantone in den KollektlvunterkOnften einen geord
neten Betrieb sicherstellen mOssen und dazu Bestimmun
gen erlassen und Massnahmen ergreifen können. Der 
Bundesrat hat dies in seinem Entwurf nicht autgetohrt, weil 
die Kantone das bereits nach der geltenden Gesetzgebung 
machen können. Es war jedoch der Kommission ein BedQrf
nis, das transparent zu machen und es gesetzlich festzuhal
ten. Darum kann sich der Bundesrat dem Antrag der Kom
mission anschliessen. Inhaltlich ändert sich nichts. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 92 Stimmen 
Für den Antrag Perrln .... n Stimmen 

Art. 30 
Antrag Miesch 
Aufheben 
Schriftliche Begründung 
Die Schweiz bietet als einziges Land eine rechtlich veran
kerte Vertretung der Hilfswerke während der Anhörung. Da
mit wird der Eindruck erweckt, das von den zuständigen 
Behörden durchgetohrte Verfahren sei undurchsichtig und 
nicht rechtsstaatlich. Zudem wird das Verfahren so mit 
zusätzlichen, unnötigen Kosten belastet. Eine Streichung 
würde sowohl zu den von allen Selten gewünschten Erspar
nissen fQhren wie auch die Glaubwürdigkeit der Schweiz als 
Rechtsstaat erhöhen. 

Art. 30 
Proposition Miesch 
Abroger 
Developpement par ecrit 
La Sulsse est le seul pays ou existe un article de lol pre
voyant qu'un representant des oeuvres d'entraide asslste a 
l'audition. Cet article laisse a penser que la procedure enga
gee par les autorites competentes est a la fois opaque et 
contraire aux principes de l'Etat de droit, et il ne fait par aii-
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leurs que rencherir inutilement le coüt de ladlte procedure. 
Abroger cet article permettrait d'une part de realiser des 
economies que tous appellent de leurs voeux, et d'autre part 
de renforcer la crediblllte de la Suisse en tant qu'Etat de 
droit. 

Gross Andreas (S, Zl-1), pour la commission: Monsieur 
Miesch almeralt qu'il n'y alt plus d'observateurs d'une 
oeuvre d'entraide. Lore du debat d'entree en matiere, II a dit 
que la Suisse etalt le seul pays a faire cela. C'est faux, Mon-
sieur Mlesch. Au Conseil de l'Europe, j'ai appris que tous les 

peut comparer ies standards a ceux de la 
a-dlre 35 pays, font ceia. Les Norvegiens, les 

Neerlandais et les Danois sont encore beaucoup plus res-
trictHs dans le sens qu'on ne peut pas toucher, sans qu'il y 
alt une autre personne qui observe et qui defende - emo
tionnellement aussl -, le requerant d'asile. C'etait donc une 
«desinformation». Comme argument, on peut dire que la 
presence de quelqu'un qui defend emotlonnellement le re
querant d'asße augmente 1a credibllite de 1a Sulsse et de ses 
procedures. II y a quand mOme une d6clsion a prendre qul 
conceme la vie et la souverainete individuelle d'une per
sonne, et la presence de quelqu'un qul a de l'empathie en
vers le requerant d'aslle vaut la peine. C'est pourquoi la 
commission pense que votre proposition est trop dure. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Mlesch .... 70 Stimmen 
Dagegen .•.. 101 Stimmen 

Art. 32 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Bst. d, e 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bst. f 
f. in einem Staat der Europäischen Union (EU) oder des Eu• 
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) einen ablehnenden 
Asylentscheid erhalten haben, ausser die Anhörung ergebe 
Hinweise, dass in der Zwischenzeit Ereignisse eingetreten 
sind, die geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu be
gründen, oder die für die Gewährung vorübergehenden 
Schutzes relevant sind. 

Antrag der Minderheff 
(Vermot, BOhlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Ober
holzer, Marty Kälin, Tillmanns) 
Bst. f 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Stamm 
Bst.a 
Aufheben 
Schriftliche Begründung 
Die bisherige Papierweisung mit der Nichtelntretensrege
lung greift zu kurz, wie sich in der Praxis gezeigt hat. Es ist 
dagegen nicht einzusehen, wieso Oberhaupt ein Verfahren, 
auch nur zum Nichteintretensentscheld, eingeleitet werden 
soll, wenn die Identität nicht eindeutig geklärt werden kann, 
wenn die Behörden also gar nicht wissen, mit wem sie es zu 
tun haben. 

Antrag Hess Bernhard 
Bst. a 
a ..••• identifizieren; diese Bestimmung findet in der Regel 
keine Anwendung, wenn Asylsuchende glaubhaft machen 
können, dass .... 
Bst. e 
e. in der Schweiz bereits ein Asylverfahren erfolglos durch
laufen haben oder während des hängigen Asylverfahrens in 
den Heimat• oder Herkunftsstaat zurückgekehrt sind. (Rest 
streichen) 
Schriftliche Begründung 
Der Missbrauch über die Täuschung der Identität der Asyl
bewerber Ist oft gross, deshalb: in der Regel. 
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Die Chancen, dass zwischenzeitlich neue Ereignisse eintre
ten, die geeignet sind, die FIOchtlingselgenschaft neu zu 
definieren, sind äusserst gering. Dies öffnet dem Asylrechts
missbrauch Tür und Tor. 

Antrag Müller Philipp 
Bst. a 
a. den Behörden .... In der Lage sind, oder wenn Hinweise 
auf eine flQchtlingsrelevante Verfolgung Im Sinne von Arti• 
kel 3 vorliegen, die sich .... 
Schriftliche Begründung 
Die Schweizerische Asylrekurskommisslon legt den Begriff 
«Hinweise auf eine Verfolgung» extensiv aus. Die Konse
quenz dieser Rechtsprechung ist, dass das Bundesamt für 
Flüchtlinge in unzähligen Verfahren ein Asylgesuch nicht mit 
einer formell-rechtlichen Nichteintretens-, sondern mit einer 
aufwendigeren materiell-rechtlichen VerfQgung abschliessen 
muss. 
Eine weitere Konsequenz ist, dass die vorgesehenen Spar
massnahmen - wonach bei NichteintretensverfQgungen re
spektive rechtskräftigem Verfahrensabschluss kOnftig nur 
noch ein Minimalstendard von Sozialhilfe gewährt wird -
nicht umgesetzt werden können und dadurch höhere Kosten 
entstehen. 

Antrag Schlüer 
Bst. c 
c. ihre Mitwirkungspflicht schuldhaft auf andere Welse ver
letzen. 
Schriftliche Begründung 
Die Aufzählung der Mitwirkungspflichten nach Artlkel 8 
macht nur Sinn, wenn deren Verletzung in jedem Fall Konse
quenzen hat. Dieser Grundsatz wird mit der vagen Ein
schränkung «grob» untergraben und trägt damit nichts zur 
Rechtsstaatlichkeit des Asylverfahrens bei. 

Antrag Wobmann 
Bst.g 
g. Illegal in die Schweiz eingereist sind. 
Schriftliche Begründung 
Wer In die Schweiz einreist, um ein Asylgesuch zu stellen, 
hat dies mit der Einreise zu tun und nicht erst illegal ins Land 
zu gelangen und dann ein Asylgesuch einzureichen und da
mit den Reiseweg zu verschleiern. 

Antrag Darbellay 
Bst.g 
g. tor eine der folgenden Straftaten zu einer mindestens 
einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden: Drogen- oder 
Menschenhandel, Terrorakt, Vergewaltigung, Tötung, Geld
wäscherei oder jegliche die öffentliche Ordnung in schwer
wiegender Welse verletzende Handlung. 
Schriftliche Begründung 
Die humanitäre Tradition der Schweiz steht jeder Person of
fen, die die Asylbedingungen erfüllt und die in der Schweiz 
verbreiteten demokratischen Werte respektiert. Keinesfalls 
soll auf Asylgesuche von Personen eingetreten werden, die 
wegen Straftaten verurteilt wurden, deren BeweggrOnde die 
Innere und äussere Sicherheit unseres Landes und die Si
cherheit seiner Einwohner gefährden können. Die Auflistung 
der entsprechenden Straftaten setzt sowohl fQr die FIOcht
linge als auch tor die Schweizer Bevölkerung klare Zeichen. 
Es geht darum, die schwarzen Schafe fern zu halten, um 
den Personen, die in unserem Land Zuflucht finden, gute 
Aufnahmebedingungen zu garantieren. Die Strafdauer wird 
erwähnt, um wHlkOrllche Entscheide bei geringtogigen oder 
nicht definierten Vergehen zu vermeiden. 

Art.32 al. 2 
Proposition de la maforite 
Let. d, e 
Adherer au projet du Conseil federal 
Let.f 
f. a deja falt l'objet, dans un Etat membre de l'Unlon euro
peenne (UE} ou de l'Espace economique europeen (EEE), 
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d'une procedure d'asile qul a debouche sur une declsion ne
gative, a moins que l'audltion ne revele que des Indices de 
faits propres a motiver la qualite de refugle ou determlnants 
pour l'octrol d'une protection provisolre se sont produits de
puis lors. 

Proposition de la mlnorite 
(Vermot, BOhlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Ober
holzer, Marty Källn, Tlllmanns) 
Let. f 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Stamm 
Let.a 
Abroger 
Developpement par ecrit 
Dans les falts, il s'est avere que la disposition vlsant a faire 
remettre les papiers d'ldentite comme condltlon prealable a 
une entree en matlere n'etalt pas vraiment efflcace. II n'est 
donc pas acceptable qu'une procedure solt lancee - mäme 
pour aboutir a une decision de non•entree en matiere - sl 
l'identlte du requerant n'a pas pu ätre etablie formellement, 
les autoritss ne sachant par consequent pas a qui alles ont 
affelre. 

Proposition Hess Bernhard 
Let.a 
a. •••. de l'identlfler; cette dlsposltlon n'est en princlpe pas 
applicable, si le requerant d'aslle rend vralsemblable que .••. 
Let.e 
e. a deja falt l'objet d'une proc6dure d'asile en Sulsse qui 
s'est termlnee par une declslon negative ou est rentre durant 
la procedure d'aslle dans son Etat d'origine ou de prove
nance. (Biffer le raste) 
Developpement par ecrit 
Le nombre des abus consistant a dlssimuler son ldentite est 
souvent important. C'est pourquoi l'ajout de «en prlnclpe„ 
est necessalre. 
Que des evenements surviennent dans !'Intervalle et qu'ils 
soient pertlnents pour deflnir a nouveau la quallte de refugie: 
cette probablllte est extr6mement rare et 1a porte est ouverte 
a tous les abus. 

Proposition Müller Philipp 
Let.a 
a. ne remet pas aux autorltes ..•. II ne peut pas le faire, nl s'II 
existe des Indices de persecution pertlnents en matiere de 
drolt d'asile au sens de l'artlcle 3 qul •••. 
Developpement par ecrit 
La Commisslon suisse de recours en matlere d'aslle donne 
une Interpretation tres large de la notion d'«indlces de per
secutlon... II resulte de cette jurisprudence que !'Office 
f6deral des refugles doit conclure une demande d'aslle dans 
d'lnnombrables cas non pas par une decision de non-entree 
en matiere - donc quant a la forme -, mais par une decision 
de plus grande portee portant sur le fond. 
II en resulte une autre consequence: les mesures d'econo
mies prevues - destlnees a n'assurer a l'avenlr qu'un minl
mum d'aide sociale en cas de declsion de non-entree en 
mattere ou de declsion entrant en force de chose jugee - ne 
peuvent pas ätre mises en oeuvre, ce qui engendre des frais 
plus importants. 

Proposition SchlOer 
Let. C 
c. s'est rendu coupable d'une autre violation de son obliga• 
tion de collaborer. 
Developpement par ecrit 
L:enumeration des devoirs qu'impllque l'obllgation de colla
borer visee a l'artlcle 8 n'a de sens que si un manquement a 
ces derniers entraine automatiquement des consequences. 
Or, l'utllisation de l'adjectlf «grave», trop imprecis, introduit 
une restrlction qul ne contrlbue aucunement a la legallte de 
la procedure. 
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Proposition Wobmann 
Let. g 
g. est entre illegalement en Sulsse. 
Developpement par ecrit 
Quiconque souhalte obtenlr l'asile en Sulsse doit deposer sa 
demande au moment d'entrer legalement dans le pays, et 
non entrer d'abord de maniere Illegale dans le pays pour y 
deposer ensuite sa demande et evlter de la sorte que l'on 
soit en mesure d'etabllr a posteriori l'ltlneralre par lequel II 
est venu en Suisse. 

Proposition Darbellay 
Let.g 
g. a ete condamne a une pelne prtvative de llberte d'au 
moins un an pour l'un des delits suivants: trafic de drogue ou 
d'Atres humalns, acte terrorlste, vlol, meurtre, blanchiment 
d'argent ou tout acte portant gravement atteinte a l'ordre pu
blic. 
Devetoppement par ecrit 
La tradition humanltalre de la Suisse s'offre a toute per
sonne rempllssant les conditlons de l'asile et qui respecte 
les valeurs democratiques communement admises en 
Suisse. II n'est pas question d'entrer en matiere sur des de
mandes d'aslle emanant de personnes condamnees pour 
des motifs graves susceptlbles de mettre en danger la secu
rite Interieure et exterleure de notre pays et de ses habltants. 
L'.explicitatlon des dellts vises donne un signal clair tant aux 
refugies qu'a la population suisse. II s'agit de cibler la re
pression de la violence sur les brebis galeuses pour garantir 
de bonnes condltions d'accuell a la populatlon qui trouve re
fuge dans notre pays. La duree de la peine privatlve permet 
d'eviter des decisions arbltraires pour les delits «mlneurs„ 
ou non definis. 

Art.34 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit I 
(Fehr Hans, Dunant, Glur, Scherer Marcel, Schibll, Weye
neth) 
Abs.2 
Auf Gesuche von Asylsuchenden aus verfolgungssicheren 
Staaten wird nicht eingetreten. (Rest des Absatzes strei• 
chen) 
Abs. 3 
Auf Asylgesuche wird nicht eingetreten, wenn Asylsuchende: 
a über einen sicheren Drittstaat gernäss Artikel Ba Absatz 2 
Buchstabe b eingereist sind, in dem sie ein Asylgesuch ge
stellt haben oder hätten stellen können; 
b. Streichen 

Abs. 4 
Streichen 

Antrag der Minderheit II 
(Bühlmann, Donze, Eberhard, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Källn, Sommaruga Simonetta, lillmanns, Vermot) 
Abs. 48st. d 
d. der Vollzug der Wegweisung in den Drittstaat unzumutbar 
ist. 

Antrag der Minderheit III 
(Gross Andreas, Bühlmann, Eberhard, Hubmann, Marty Kä
lin, Tillmanns, Vermot) 
Abs.5 
Den Asylsuchenden wird schriftlich und In der Sprache des 
Drittstaates bestätigt. dass keine materielle Prüfung des Ge
suches stattgefunden hat. 

Antrag Müller Philipp 
Abs.2 
Auf Gesuche von Asylsuchenden aus verfolgungssicheren 
Staaten wird nicht eingetreten, ausser es gebe Hinweise auf 
eine flüchtllngsrelevante Verfolgung Im Sinne von Artikel 3. 
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Schriftliche Begründung 
Die Schweizerische Asylrekurskommisslon legt den Begriff 
«Hinweise auf eine Verfolgung» extensiv aus. Die Konse
quenz dieser Rechtsprechung ist. dass das Bundesamt für 
Flüchtlinge in unzähligen Verfahren ein Asylgesuch nicht mit 
einer formell-rechtlichen Nichteintretens-, sondern mit einer 
aufwendigeren materiell-rechtlichen Verfügung abschliessen 
muss. 
Eine weitere Konsequenz ist, dass die vorgesehenen Spar
massnahmen - wonach bei Nichtelntretensvertogungen re
spektive rechtskräftigem Verfahrensabschluss künftig nur 
noch ein Minimalstandard von Sozialhilfe gewährt wird -
nicht umgesetzt werden können und dadurch höhere Kosten 
entstehen. 

Antrag Vermot 
Abs. 4Bst.b 
b. Hinweise auf Verfolgung vorliegen; 
Schrlftflche Begründung 
Die Flüchtlingseigenschaft ist ganz selten «offensichtlich» 
erfüllt. Zur Abklärung braucht es das Asylverfahren. Der Be
weismassstab ist zu hoch. Damit werden Verfolgte vom Asyl
verfahren aus der Schweiz ausgeschlossen. Die übrigen 
Nichteintretensentscheide enthalten meistens den Begriff 
«Hinweise auf Verfolgung». 

Antrag Hubmann 
Abs. 4Bst. b 
b. Hinweise auf Verfolgung vorliegen: 
Schriftliche Begründung 
Zugang zum Asylverfahren soll bereits gewährt werden, 
wenn «Hinweise auf Verfolgung» vorliegen, und nicht erst, 
wenn die FIOchtllngseigenschaft offensichtlich erfQllt ist. Der 
Beweismassstab der Offensichtlichkelt ist zu hoch. In der 
Praxis gibt es kaum Fälle, in denen die Flüchtlingseigen
schaft _offensichtlich erfüllt ist. Erst im Asylverfahren (Anhö
rung, Uberpnlfung von Dokumenten, evtl. Botschaftsabklil
rungen, Foltergutachten usw.) kann festgestellt werden, wer 
auf Schutz vor Verfolgung angewiesen Ist. Der Beweismass
stab der «Hinweise auf Verfolgung» ist bewährte Praxis bei 
den anderen NichtelntretensgrOnden (vgl. zum Beispiel die 
Formulierung in Art. 32 Abs. 2 Bst. a, 33 und 34). 

Art. 34 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorlte I 
(Fehr Hans, Dunant, Glur, Scherer Marcel, Schibli, Weye
neth) 
Al.2 
SI le requerant vlent d'un Etat oCI II ne risque pas d'&tre per
secute, l'office n'entre pas en matiere. (Blffer le raste de l'ali
nea) 
Al. 3 
L'.office n'entre pas en matlere sur une demande d'aslle lors
que le requerant: 
a. est arrive en provenance d'un Etat tlers sOr selon l'arti
cle 6a alinea 2 lettre b, dans lequel il a depose une demande 
d'asile ou auralt pu le faire; 
b. Biffer 

Al.4 
Biffer 

Proposition de ta minorite II 
(BQhlmann, Donze, Eberhard, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Kälin, Sommaruga Simonetta, llllmanns, Vermot) 
Al. 4 /et. d 
d. l'execution du renvol dans un Etattiers ne peut pas Atre 
raisonnablement exlgee. 

Proposition de la mlnorite III 
(Gross Andreas, Bühlmann, Eberhard, Hubmann, Marty Kä
lin, Tlllmanns, Vermot) 
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Al.5 
II est confirme par ecrit et dans la langue de l'Etat tlers 
qu'aucun examen de la demande quant au fond n'a eu lieu. 

Proposition Matter Philipp 
A/.2 
Si le requerant vient d'un Etat ou il ne risque pas d'Atre per
s6cute, l'office n'entre pas en matiere sur sa demande, a 
moins qu'il n'exlste des indices de persecution pertlnents en 
matlere de drolt d'asile au sens de l'article 3. 
0,jveloppement par ,jcrit 
La Commlssion sulsse de recours en matiere d'asile donne 
une Interpretation tres large de la notlon d'«lndices de per
s6cutlon». II resulte de cette jurisprudence que l'Office 
federal des refugles doit conclure une demande d'asile dans 
d'innombrables cas non pas par une d6clslon de non-entree 
en matlere - donc quant a la forme-, mais par une decision 
de plus grande portee portant sur le fond. 
II en resulte une autre consequence: les mesures d'6cono
mies prevues - destinees a n'assurer a l'avenlr qu'un mini
mum d'aide sociale en cas de d6cision de non-entree en 
matiere ou de d6cision entrant en force de chose jugee - ne 
peuvent pas Atre mlses en oeuvre, ce qul engendre des frais 
plus lmportants. 

Proposition Vermot 
Al. 4 /et. b 
b. des Indices de pers6cutlon existent; 
0,jve/oppement par krit 
II est tres rare que le requerant alt «manlfestement» la qua
lite de requerant. En outre, clarifier ce point implique d'enga
ger la procedure d'asile. Le critere de justification etant trop 
eleve, des personnes vlctimes de persecutlon se retrouvent 
exclues de la procedure d'asile en Suisse. Enfin, les autres 
dispositions relatives aux motifs de non-entree en matiere 
prevoient quasiment toutes une exceptlon en cas d'«lndices 
de persecution». 

Proposition Hubmann 
Al. 4/et. b 
b. il existe des Indices de pers6cution; 
0,jve/oppement par ,jcrft 
Une procedure d'asile dolt pouvoir Atre lancee des qu'il 
existe des «Indices de pers6cution» et non uniquement au 
moment ou les qualites de refugle sont manHestement pre
sentes. Le falt qu'un indlce dolt Atre «manifeste» est un 
critere trop eleve. II n'y a guere de cas dans la pratique oCJ 
les caracteristiques du refugie sont reunies de maniere «ma
nifeste». Ce n'est qu'au cours de la procedure d'asile (audi
tion, examen des documents, le cas 6cheant enquAtes 
aupres des ambassades, expertises sur la torture, etc.) que 
l'on peut constater qui doit jouir d'une protection contre la 
pers6cution. Le critere permettant de prouver les «indices 
de pers6cution» est une pratlque eprouvee dans l'evalua
tion des autres motHs justlfiant la non-entree en matiere 
(cf. p. ex. la formulation des art. 32 al. 2 let. a, 33 et 34). 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich schlage Ihnen vor, 
die Artikel 32 und 34 in einer gemeinsamen Debatte zu be
handeln. Das w0rde bedeuten, dass zuerst Frau Vermot Ih
ren Minderheitsantrag zu Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe f 
begrundet. Anschliessend begrunden Herr Fahr Hans, Frau 
B0hlmann und Herr Gross Andreas (vertreten durch Frau 
Roth-Bernasconi) ihre Minderheitsanträge zu Artikel 34. -
Sie sind damit einverstanden. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Mit dem Entlastungs
programm 2003 haben wir einen Nichteintratensgrund in 
Kraft gesetzt - eigentlich ist er jetzt schon in Kraft getreten. 
Trotzdem kämpfe Ich tor meinen Minderheitsantrag, weil ich 
es richtig finde, dass wir diesen Beschluss aus dem Ent
lastungsprogramm «kippen». Es bedeutet nämlich, dass die 
Schweiz ein Gesuch eines Asylsuchenden nicht mehr prOft, 
wenn schon ein EU-Staat ein solches abgelehnt hat Warum 
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ist das problematisch? Es Ist problematisch, weil die 
Schweiz weder bei Sehengen/Dublin noch bei der EU-Har
monisierung mitmacht. 
Ich habe gestern schon ein paarmal gesagt: Wir können die 
Frage des Asyls längst nicht mehr In der Schweiz beantwor
ten, wir können die Probleme nicht In der Schweiz lösen. 
Das bedeutet, dass wir einseitige Entscheide aus der EU ak
zeptieren, und das zu einem Zeitpunkt, in dem die Harmoni
sierung In der EU noch nicht einmal abgeschlossen ist. Wir 
haben In vorauseilendem Gehorsam bereits Nlchtelntratens
grunde beschlossen, die nicht einmal bei der EU-Harmoni
sierung drin sind. 
Nach wie vor sind die Anerkennungsquoten zwischen den 
Staaten sehr unterschiedlich: Es gibt Staaten, die. gewisse 
Grunde anerkennen, und es gibt Staaten, die dieselben 
Grunde nicht anerkennen. Wir haben eine sehr unterschied
liche Behandlung von Asylsuchenden. Immer wieder kommt 
es vor, dass Leute in den einen Staaten abgelehnt und dann 
in anderen aufgenommen werden. Wir sehen also, dass es 
ganz wichtig Ist, dass die Sorgfalt bei der Abklärung wirklich 
im Zentrum steht. 
Wenn das hier ein Nlchteintretensgrund ist, helsst das auch, 
dass die Schweiz einen Fehlentscheid eines anderen Staa
tes nicht mehr korrigiert. Ich denke, das ist nicht im Sinne ei
nes sorgfältigen Asylverfahrens, dass solche Fehlentscheide 
nicht mehr korrigiert werden. Nichteintreten tohrt nach dem 
Entlastungsprogramm 2003 dann auch zum Ausschluss von 
der Sozialhilfe. Menschen, die wegen Fehlentscheiden ab
gelehnt werden, werden dann auch noch bestraft, Indem sie 
keine Sozialhilfe mehr bekommen. Eine vern0nftlge Antwort 
wäre halt in diesem ganzen Bereich der Kontrolle der Beitritt 
zur EU und Arbeiten an der Harmonisierung. Alle diese 
Nichtelntretensentscheide sind sonst einseitig. 
Ich bitte Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Fehr Hans (V, ZH): Ich bitte Sie, der Minderheit I zuzustim
men. Es geht um eine verbesserte Drittstaatenregelung. Sie 
haben vor etwa anderthalb Stunden Kriterien abgelehnt, die 
praktisch keinem Land mehr den Status eines verfolgungssi
cheren Staates zugestanden hätten, d. h. die Anträge der 
Minderheiten Vermot-Mangold und B0hlmann. Ich bitte Sie, 
konsequenterweise hier der Minderheit I zuzustimmen. 
Es geht erstens darum, dass der Bundesrat umfangreiche 
Abklärungen getroffen hat, bevor er einen Staat als verfol
gungsslcher bezeichnet. Man fällt nicht Irgendwelche Feld-, 
Wald- und Wiesen-Entscheide, sondern man nimmt eine se
riöse Abklärung vor. Dann soll man auch konsequent sein 
und sagen: Es wird auf Gesuche von Personen aus solchen 
Staaten nicht eingetreten. Es ist ein Unsinn und eine Ver
wässerung, wenn man die Verfolgungssicherheit wieder re
lativiert: Wenn es nämlich Hinweise auf eine Verfolgung 
gebe, dann sei das kein verfolgungsslcherer Drittstaat. Ich 
bitte Sie, hier Klarheit zu schaffen: Wenn ein Staat als verfol
gungssicher eingestuft wird, dann ist er eben verfolgungssi
cher - und nicht nur «halb». 
Es geht bei diesem Minderheitsantrag zweitens um eine ver
besserte Drittstaatenregelung. Wir brauchen sie dringend; 
ich habe Ihnen bereits gesagt, dass in Deutschland, das seit 
zehn Jahren konsequent eine solche Drittstaatenregelung 
befolgt, in dieser Zeit die Zahl der Gesuche pro Jahr von 
438 000 auf rund 70 000 zuruckgegangen Ist. 
Darum bitte ich Sie: Bekennen Sie sich zum klaren Begriff 
der verfolgungssicheren Staaten; sonst verwässern Sie die 
Sache, und am Schluss haben Sie gar nichts. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Frau B0hlmann Ist lei
der nicht im Saal. Wir kommen zu den Fraktionssprechern. 
Das Wort zu den Artikeln 32 und 34 hat Herr Lang tor die 
grune Fraktion. 

Lang Josef (G, ZG): Zuerst zu Artikel 32: Der Hintergrund 
der Einführung von Absatz 2 Buchstabe f war das Inkrafttre
ten des Dubliner Abkommens In der EU und die Angst der 
Schweiz, In der EU abgewiesene Asylsuchende worden 
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dann die Schweiz überrennen. Doch was im Vorfeld herauf
beschworen wurde, ist nicht eingetreten. Die europäische 
Asyldatenbank Eurodac ist seit September letzten Jahres in 
Betrieb. Die Zahl der Asylsuchenden in der Schweiz ist seit
her nicht angestiegen, im Gegenteil: Sie Ist gesunken. 2003 
ist sie um 20 Prozent gesunken, und sie sinkt weiter. 
Buchstabe f schafft das Risiko, dass auch in berechtigten 
Fällen die Neubeurtellung eines Gesuches verwehrt wird. 
Wie Sie wissen und wie schon gesagt worden ist, Ist das 
Asylverfahren in Europa nach wie vor nicht einheitlich gere
gelt; die Anerkennungsquoten sind sehr unterschiedlich. 
Buchstabe f würde dazu führen, dass ein Eintreten auf ein 
Gesuch selbst bei offensichtlichen Fehlentscheiden nicht 
möglich wäre. Es sollte aber grundsätzlich die Möglichkeit zu 
einer Neubeurteilung bestehen - dies umso mehr, als bei 
einem Nichteintretensentscheid nicht die Rückschiebung in 
einen Drittstaat, sondern die Rückschiebung In den Verfol
gerstaat droht. Der Verzicht auf Buchstabe f ist umso drin
gender, weil es starke Tendenzen einer Entwicklung hin zu 
einer Festung Europa gibt. Verschärfungen wie diese drän
gen Flüchtlinge bloss In die Illegalität ab. 
Zu Artikel 34: Die grüne Fraktion unterstützt den Antrag der 
Minderheit II, den Vollzug der Wegweisung in einen 
Drittstaat von der Zumutbarkelt abhängig zu machen. Wenn 
schon eine Drittstaatenregelung in diesem Umfang Ins Ge
setz aufgenommen wird, dann muss wenigstens sicherge
stellt sein, dass besonders verletzliche Personen wirksam 
geschützt werden. Wieweit die vorgeschlagene Drittstaaten
regelung überhaupt noch völkerrechtskonform Ist, ist sehr 
umstritten. Der Rechtsprofessor Walter Källn, Mitglied des 
Uno-Menschenrechtskomitees, bemängelt in seinem Gut
achten zur Asylgesetzrevislon, dass die Hürden für die Prü
fung des Einzelfalls zu hoch sind, um völkerrechtlichen 
Standards zu genügen. Zu schnell wird davon ausgegangen, 
dass jemand in einem sicheren Drittstaat vor Verfolgung 
bzw. vor einer Abschiebung in den Verfolgerstaat geschützt 
ist. 
Zum Antrag der Minderheit 1 (Fehr Hans): Hier wird jede Prü
fung des Einzelfalls schon von vornherein ausgeschlossen. 
Ausserdem wäre nicht garantiert, dass Asylsuchende, auf 
deren Gesuch In der Schweiz infolge der Drittstaatenrege
lung nicht eingetreten wird, von einem anderen Staat auch 
tatsächlich aufgenommen werden. Diese Regelung ver
stösst gegen das Non-Refoulement-Gebot der Flüchtlings
konvention. 
Der Antrag der Minderheit III (Gross Andreas) beugt der Ge
fahr vor, dass Personen, auf deren Gesuch in der Schweiz 
nicht eingetreten wurde, unverschuldet In eine Nichteintrete
nsspirale geraten. 

Fehr Hans (V, ZH): Herr Lang, wenn Sie schon das Euro
dac-System beschönigen: Ist Ihnen bekannt, dass das nicht 
erst seit September letzten Jahres, sondern seit dem 15. Ja
nuar 2003, also seit über einem Jahr, operabel, also In Be
trieb, ist? Haben Sie auch zur Kenntnis genommen, dass im 
Eurodac-Gebiet die Zahl der Asylgesuche tendenziell ange
stiegen Ist, dass in der Schweiz, wo wir ja Gott sei Dank bei 
Sehengen und Dublin noch nicht dabei sind, die Gesuchs
zahl aber - wahrscheinlich vor allem aufgrund der Nothilfe
androhung - etwa um 20 Prozent gesunken ist? Das möchte 
Ich Ihnen zu bedenken geben. Ich möchte Sie fragen, ob Sie 
mit dieser Beurteilung der Lage einverstanden sind. 

Lang Josef (G, ZG): Ganz schnell zu Eurodac: Nach meine 
Information - von der Flüchtlingshilfe - ist es der September 
2003, möglicherweise ist das schon länger in Kraft. 
Zur zweiten Frage: Ich behaupte nicht, dass es eine gene
relle Abnahme der Flüchtlingszahlen gibt. Ich sage nur, dass 
die jüngsten Entwicklungen die Befürchtungen, die zur Ein
fügung von Litera f geführt haben - nämlich dass es eine 
massive Zunahme geben wird - , Lügen gestraft haben. 

BQhlmann Cecile (G, LU): Ich bin vorhin aufgerufen wor
den; es war das erste Mal, dass ich schnell eine Pause ma-
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chen weihe. Ich hatte nicht mitbekommen, dass die Arti
kel 32 und 34 zusammen behandelt werden. Entschuldigen 
Sie also mein menschliches BedQrfnis, auch einmal eine 
kleine Pause zu machen. 
Ich argumentiere zu Artikel 34 Absatz 4, und zwar beantragt 
Ihnen hier die Minderheit II einen neuen Buchstaben d; die 
Fassung des Bundesrates enthält nur die Buchstaben a bis c. 
Dazu Folgendes: Wenn wir die Drittstaatenregelung einfüh
ren, können ja Personen neu in einen sicheren Drittstaat zu
rückgeführt werden, und dann folgen die Ausnahmen, wie 
sie in den Buchstaben a, b und c geregelt sind: wenn die be
troffenen Personen nahe Angehörige in der Schweiz haben 
oder wenn sie offensichtlich Asylgründe nach Artikel 3 des 
Asylgesetzes haben oder wenn Hinweise darauf bestehen, 
dass sie Im Drittstaat keinen effektiven Schutz vor einer 
Rückschiebung gemäss Artikel 5 erhalten. 
Die Minderheit II schlägt Ihnen mit Buchstabe d noch eine 
weitere kleine Sicherung vor, um dieses schwierige, heikle 
Drittstaatenproblem abzufedern. Sie schlägt Ihnen nämlich 
vor, dass Asylsuchende auch dann nicht In einen Drittstaat 
zurückgeführt werden können, wenn der Vollzug der Weg
weisung unzumutbar ist. Wenn der Vollzug der Wegweisung 
aufgrund individueller Umstände, die bei der Asyl suchen
den Person liegen - quasi etwas, wofür sie nichts kann -, 
nicht zumutbar Ist, dann sollen die Betroffenen trotz vorher
gehendem Aufenthalt in einem Drittstaat Zugang zum 
schweizerischen Asylverfahren erhalten. 
Was sind solche Gründe? Besonders betroffen sind verletzli
che, traumatisierte Personen, unbegleltete Minderjährige, 
Familien mit kleinen Kindern, allein stehende Frauen, kranke 
und gebrechliche Personen. Sie sollen doch nicht mit einem 
unwürdigen Prozedere zwischen Staaten hin und her ge
schoben werden; da sollte die Schweiz ein Asylverfahren 
prüfen. Das ist die Absicht des Antrages der Minderheit II. 

Müller Philipp (RL, AG): Ich spreche hier zum Minderheits• 
antrag Vermot zu Absatz 2 Litera f von Artikel 32. 
Es ist schon seltsam, dass die gleichen Kreise, die sich im
mer wieder für einen Beitritt zu Sehengen und damit zum 
Dubliner Erstasylabkommen stark machen, eine solche Be
stimmung wie Litera f bekämpfen. Die Bestimmung hat 
nichts mit vorauseilendem Gehorsam oder etwas Ähnlichem 
zu tun. Es geht hier einfach darum, dass wir heute schon die 
Praxis übernehmen sollten, wie sie eben dann wäre, wenn 
wir tatsächlich einmal bei Dublin dabei wären. Das hat auch 
nichts mit einem EU-Beitritt zu tun. Im Gegenteil, das verrät 
eigentlich, warum wir von linker Seite immer wieder hören: 
Wir können die Probleme nicht national lösen, wir müssen 
sie Im Verbund, international, lösen - und man denkt dabei 
an einen EU-Beitritt. Wir können sehr wohl mit nationalstaat
licher Gesetzgebung einiges verbessern; aber eben, dann 
muss man auch Anträge unterstützen, die einem nicht ge
nehm sind. Den Vorwand des EU-Beitrittes oder -Nichtbei
trittes lasse ich hier nicht gelten. 
Herr Lang, Sie haben gesagt, es drohe eine Rückschiebung 
in einen Verfolgerstaat. Das Ist absoluter Unsinn. Lesen Sie 
bitte Artikel 34 Absatz 2; das ist ausgeschlossen. Wir sind 
Immer noch Artikel 3 EMRK verpflichtet, welcher besagt, 
dass eine Rückschiebung nicht möglich und nicht zulässig 
ist, wenn es sich um einen unsicheren Staat handelt, was 
ein Verfolgerstaat ohnehin ist. Also da liegen Sie völllg 
falsch. 
Ich bitte Sie, Litera f von Artikel 32 Absatz 2 gemäss Kom
missionsmehrheit beizubehalten. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Ich bekämpfe den An
trag der Minderheit 1 (Fehr Hans) zu Artikel 34. Es geht um 
das Nichteintreten auf ein Asylgesuch, wenn Sicherheit vor 
Verfolgung im Ausland gewährleistet Ist. Sicherheit ist ein 
dehnbarer und oft auch unsicherer Begriff. Daher macht es 
Sinn, dass bei Nichteintreten neue Hinweise «auf eine Ver
folgung» geprüft werden. Herr Fehr will diese wichtige bun
desrätliche Klausel aus Absatz 2 streichen. So soll also nicht 
mehr geprüft werden müssen, ob nicht doch neue Entwick-
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lungen eine Prüfung des Gesuchs nötig machen. Da sich die 
Situationen weltweit, gerade auch In Krisenländern, sehr 
rasch verändern, ist es wichtig, dass diese Veränderungen 
immer in die Entscheidungen - ob Nlchtelntretensentscheid 
oder PrOfung - mit einbezogen werden. Es geht um den 
Schutz von möglicherweise bedrohten und verfolgten Men
schen. Ich meine, im ganzen Asylverfahren, Im ganzen Asyl
wesen, in der ganzen AsyHrage, tut Sorgfalt wirklich Not 
Herr Fahr will auch auf ein Gesuch nicht eintreten, wenn etn 
Asylsuchender durch einen sicheren Drittstaat eingereist Ist, 
im Gegensatz zum Bundesrat, der von der Rückkehr in ei
nen sicheren Drittstaat spricht. Es sind ganz unterschiedli
che Behauptungen oder Forderungen. Herr Fehr will auch 
die viel sorgfältigere Formulierung des Bundesrates strei
chen, wo es darum geht, dass die Rückkehr in einen 
Drittstaat möglich Ist, wenn die Personen sich vorher dort 
aufgehalten haben und effektiv vor Rückschiebungen ge
schützt werden können, oder dass sie In einen Drittstaat 
weiterreisen können, für welchen sie ein Visum haben und 
wo sie sicheren Schutz geniessen. Alle diese Punkte will 
Herr Fehr streichen. 
Asylsuchende brauchen einen Bonus. Asylsuchende brau
chen Schutz. Sie sind nicht einfach auf Missbrauch und Be
trug aus, sondern sie sind auch auf Schutzregelungen in 
anderen Staaten angewiesen. Herr Fahr will mit seinem Min
derheitsantrag keine solche Sorgfalt. Ihm reicht es, wenn ein 
Asylsuchender in einen verfolgungsslcheren Staat ausreist. 
Die Schweiz, umgeben von verfolgungssicheren Staaten, 
könnte somit ihre Asylsuchenden ohne Aufwand rasch in ein 
europäisches Nachbarschaftsnetz entsorgen, und so ein
fach kenn es ja wohl nicht sein. 
Die SVP-Fraktion will mit diesem Minderheitsantrag die For
derungen der am 24. November 2003 abgelehnten Volks
initiative «gegen Asylrechtsmissbrauch„ durch die Hintertür 
wieder einbringen - das ist ein seltsames Demokratiever
ständnis! Wort für Wort Obernehmen Sie nämlich die Formu
lierung Ihrer Initiative, Herr Fehr. Da Sie ja sonst sehr genau 
sind, glaube Ich nicht an einen Zufall, sondern stelle die Ver
letzung von Demokratiespielregeln fest, und zwar in diesem 
sehr heiklen Gebiet der Rückführung In Drittstaaten. Es geht 
hier nicht um Ware, Herr Fahr, sondern es geht um Men
schen, die das Recht auf eine Überprüfung Ihrer Asylgesu
che haben, ob es Ihnen nun passt oder nicht. Hinweise auf 
Verfolgungen nicht zu prüfen, sich nicht zu versichern, dass 
sich auch der Drittstaat ernsthaft mit den Asylgesuchen aus
einander setzt, Ist eine ernst zu nehmende Unterlassung, 
die In schlimmen Fällen den weggewiesenen Asylsuchen
den zum Verhängnis werden kann. Das kenn tun, wer eine 
gesäuberte Schweiz ohne lästige Fremde will. Wir wollen 
das nicht! 
Wenn es nach Ihnen ginge, würde selbst dann nicht auf Ge
suche eingetreten, wenn sich kein Drittstaat zur Rücknahme 
von Personen und zur PrOfung von Asylgesuchen bereit er
klären wilrde. Die Schweiz wilrde auch keine Asylgesuche 
mehr prüfen müssen, weil ja mehr als 95 Prozent aller Asyl
suchenden über den Landweg kommen und damit zwangs
läufig durch andere Staaten reisen. Diese Regelung Ist keine 
Alternative zur internationalen Zusammenarbeit, und der 
Bundesrat hat sie als nicht praktikabel abgelehnt und als 
Verletzung der humanitären Tradition zurückgewiesen. Der 
Europäische Gerichtshof tar Menschenrechte in Strassburg 
hat übrigens in der Rechtssache T. 1. gegen UK, gegen Eng
land, fastgestellt, dass auch bei Anwendung einer Drittstaa
tenklausel die Staaten verpflichtet sind, zu prüfen, ob die 
Gefahr einer mit Artikel 3 EMRK unvereinbaren Indirekten 
Rückschiebung besteht. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit 1 (Fahr Hans) abzu
lehnen und den Antrag der Minderheit II (Bühlmann) und je
nen der Minderheit III (Gross Andreas), den ich als 
Parteikollegin unterstütze, zu unterstützen. Die Minderheit III 
will, dass Asyl suchende Personen ein Dokument in der 
Sprache des fraglichen Drittstaates erhalten, um die Behör
den des anderen Staates darüber zu Informieren, dass kein 
materieller Entscheid getroffen wurde. Auch das schützt die 
betroffenen Personen und ermöglicht ihnen, anderswo ein 
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Asylgesuch zu stellen. Ich möchte auch, dass Sie meinen 
Einzelantrag annehmen. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit III (Grass Andreas) zu Artikel 34 Absatz 5 ist zurückge
zogen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Ich bitte Sie namens der CVP
Fraktion, alle Minderheitsanträge abzulehnen. 
Der Minderheitsantrag Vermot bei Artikel 32 und der Minder
heitsantrag II (Bühlmann) bei Artikel 34 führen zu einer 
neuen Verwässerung der Drittstaatenregelung. Sie dienen 
sicher nicht dem Ziel dieser Asylgesetzrevlslon, In Zukunft 
ein griffigeres Gesetz zu haben, was diese Drittstaatenrege
lung anbelangt. 
Die Minderheit 1 (Fahr Hans) bei Artikel 34 lehnen wir eben
falls ab. Es handelt sich eigentlich um eine Formulierung aus 
einer Initiative, die der Souverän abgelehnt hat. Also durch
~us aus dlrektdemokratlschen, aus demokratiepolltischen 
Uberlegungen heraus ist es nicht richtig, wenn wir hier etwas 
In einem Gesetz stipulieren, was der Souverän vor zwei Jah
ren nicht gewollt hat. Ich möchte eigentlich den Antragsteller 
bitten, das so zur Kenntnis zu nehmen. 
ZUdem weise ich darauf hin, dass die Kommissionsmehrheit 
mit ihrer zusätzlichen Formulierung und mit dem zusätzli
chen Buchstaben f in Artikel 32 Absatz 2 eine weiter ge
hende und elnschränkendere Bestimmung in der Drittstaa
tenregelung formuliert und gewollt hat, als es der Bundesrat 
seinerzeit beantragt hat. Sie sehen also, die Kommissions
mehrheit ist willens, In dieser Frage der Drittstaatenregelung 
konkre~ weite! zu gehen. Denn sie Ist der Überzeugung, 
dass die Praxis in der Drittstaatenregelung vor allem mit die
sem zusätzlichen Buchstaben f so ausgestaltet werden 
kann, dass sie dann auch den Vollzugsbehörden ein griffiges 
Mittel in die Hände gibt, um die bestehenden Missstände 
die In diesem Bereich durchaus bestehen, In Zukunft bS,: 
kämpfen zu können. 

Fahr Hans (V, ZH): Zuerst ein Lob an Herrn Gross Andreas 
für den Rückzug seines Minderheitsantrages; das Ist positiv 
zu werten. Gleichzeitig ein Tadel an Frau Vermot Frau Ver
mot, was Sie mir In Bezug auf den vorherigen Antrag, der 
Klarheit bei der Verfolgungssicherheit fordert, unterstellen 
ist schlicht und einfach falsch. Es gibt - das wissen Sie ..'. 
völkerrechtlich das so genannte AOckschlebeverbot, das 
Non-Refoulement-Prlnzlp. Jemand, der offensichtlich ver
folgt wäre oder schweren Nachteilen, Folter usw., ausgesetzt 
würde, könnte nicht In ein solches Land zurückgeschoben 
werden. Meines Wissens ist aber kein Nachbarland der 
Schweiz solcher Verfolgung verdächtig. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit II (Bühlmann) zu Ar· 
tikel 34 abzulehnen: Wenn man sagt, Absatz 3 finde keine 
Anwendung, wenn - gemäss Absatz 4 Buchstabe d - «der 
Vollzug der Wegweisung In den Drittstaat unzumutbar ist .. , 
dann ist das eine weitere Verwässerung. Die wesentlichen 
Tatbestände sind in den Buchstaben a, b und c von Absatz 4 
enthalten. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit II (Bühlmann) abzu
lehnen und die Minderheit I zu Artikel 34 zu unterstützen. 

Blochar Christoph, Bundesrat: Der von der Mehrheit der 
Kommission geforderte neue Nlchtelntretenstatbestand von 
Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe f des Asylgesetzes sieht vor, 
dass auf eln Asylgesuch grundsätzlich nicht einzutreten Ist 
wenn in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ode; 
des Europäischen Wirtschaftsraumes bereits ein ablehnen
der Asylentscheid gefällt worden ist. 
Der Bundesrat unterstützt diesen Mehrheitsantrag. In sei
nem Entwurf hat er ihn noch nicht eingegeben, well ja da
mals die Diskussionen betreffend Dublin usw. noch nicht so 
weit gediehen waren. Im Rahmen des Entlastungspro
gramms 2003 wurde dieser Nlchteintretenstatbestand aber 
Im Detail parlamentarisch diskutiert und ist seit dem 1. April 
2004 In Kraft. Wenn Sie ihn also hier streichen worden, 
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wOrde das helssen, dass man die Gesetzgebung, die wir ge
macht haben und die seit dem 1. April In Kraft Ist, wieder 
rOckgängig machen müsste! Aus diesem Grunde ist an sich 
heute auch der Mehrheitsantrag obsolet: Wenn er nicht auf
geführt würde, wOrde er gemäss Beschluss bereits gelten. 
Wenn Sie Ihn aber ausdrOcklich streichen, wäre das wahr
scheinlich als Aufforderung zu verstehen, diesen Artikel, der 
heute In Kraft ist, wieder zu ändern: Es müsste hier also ein 
formelles Ausserkraftsetzungsverfahren eingeleitet werden. 
Nun zum Minderheitsantrag Vermot zu Artikel 32 - ich habe 
das Folgende schon beim Entlastungsprogramm, bei die
sem Absatz, gedacht -: Frau Vermot, ich habe Verständnis 
fOr Ihre Auffassung, dass Sie sagen, Sie worden hier in der 
Schweiz für jede noch so kleine Verbesserung im Asylver
fahren kämpfen - doch nachher Obernehmen Sie pauschal 
die Regelungen der Europäischen Union für jedes Land und 
akzeptieren sie. Wenn Sie diesen Antrag gutheissen und 
den Mehrheitsantreg deswegen ablehnen, dann müssen Sie 
eines wissen: Dann können Sie konsequenterweise nicht 
Sehengen beitreten, dann können Sie das Dublin-Abkom
men nicht unterzeichnen, weil Sie dort erstens die Nichtein
tretensentschelde bei Asylsuchenden, die schon ein Gesuch 
gestellt haben, fällen. zweitens haben Sie sogar eine Ver
pflichtung, die betreffenden Asylsuchenden wieder zurOck
zunehmen: Dort worden Sie dann diese Regelung anerken
nen. Sie mOssen wissen, was Ihnen lieber ist. 
Der Bundesrat lehnt diesen Antrag der Minderheit Vermot -
das sage ich Ihnen offen - auch im Hinblick auf die Einfüh
rung von Dublin II ganz klar ab. Sie haben in den letzten Wo
chen die Diskussion in der Europäischen Union Ober die 
Standardisierung des Verfahrens verfolgen können: Da wird 
natOrlich ein Minimalstandard festgelegt, den Sie dann aner
kennen mOssen. 
Wir lehnen diesen Minderheitsantrag natürlich ab, denn wir 
können nicht etwas abschaffen, das wir erst vor vier Wochen 
eingeführt haben; das wäre die neueste Art von Gesetzge
bung. Es geht beim Asylgesetz ja schon sehr schnell: Innert 
zwanzig Jahren haben wir acht Revisionen gehabt Aber 
dass wir eine Revision, die seit einem Monat in Kraft ist, 
schon wieder ausser Kraft setzen, vor allem, nachdem wir 
nicht wissen, wie das jetzt funktioniert, finde ich der Hektik 
doch etwas zu viel. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: D'abord, une re
marque personnelle a Monsieur Fehr: il y a cent ans, un des 
fondateurs du mouvement ouvrier suisse a dit: uSi l'adver
saire fait ton eloge, quelque chose est faux.» Et c'est vrai 
qu'il y a quelque chose de fauxl II ne faut donc pas tenter de 
nous diviser, Madame Vermot et moi, s'agissant de la propo
sition de 1a mlnorlte III. En effet, l'administratlon nous a dit 
que le demandeur d'asile serait informe dans sa langue, que 
les autorltes competentes du pays oi.i II serait refoule se
raient informtles dans leur langue - si ce n'est en franvais ou 
en allemand, du moins en anglals. t:adminlstration nous a dlt 
que cette propositlon de mlnorlte n'etalt donc pas neces
salre et je l'al retlree. II ne faut pas essayer de dlviser les 
autres comme va, Monsieur Fehr, vous pouvez essayer, 
mais alors avec une argumentation plus solide si possiblel 
En ce qui conceme Ja proposltion de la mlnorite II (Bühl
mann): au sein de la commlssion, ceux qui ont cru l'adminis
tration l'ont souvent suMe, et ceux qui l'ont soupyannee de 
ne pas dire toute la verite ont depose des propositions de 
minorite. L:admlnlstratlon a dit qu'elle examinait toujours si le 
renvol etait supportable. II a donc ete decide que la proposl
tion BOhlmann etalt justlfiee mais pas necessaire, parce que 
ce qul etait reclame se falsait deja. 
La propositlon defendue par la minorlte 1 (Fehr Hans) a ete 
rejetee en commlsslon. Mals II faut dire que, dans un sens, 
son auteur a ralson. Cet allnea, en franvais et en allemand, 
est mal formule. C'est presque un cercle vicieux du point de 
vue llnguistique; la Commission de redaction va certaine
ment approuver cela. Mals la majorlte n'a pas voulu soutenir 
ce que le peuple avait refuse lors de la votation populaire de 
novembre 2002. Vous proposez le texte de votre initiative qui 
a ete repoussee, ce que je peux comprendre. Mais la maJo-
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rite n'a pas voulu renoncer a cet allnea qul dlt qu'on ne rapa
trie pas s'il y a des Indices de persecutlon. 
Comme Monsieur Blocher l'a dit, ce que propose Madame 
Vermot est deJa en vigueur depuis le 1 er avnl de cette an
nee. 
L:essentlel qul resulte de l'oplnlon de la majorite de la com
mission est ceci: II y a ceux qui pensent que la Sulsse peut 
tout faire mieux, et II y a ceux qui pensent que la Suisse peut 
tout faire seule. Ceux qul pensent que la Suisse peut tout 
faire mleux sont tres «humanitalres», et ceux qul pensent 
que la Suisse ne peut rien faire ou doit rester seule, tres 
dure, sont a droite. Modestement, II taut avouer que Je pro
bleme de l'asile, symbole de l'injustice et des conditions de 
vie inegales dans le monde, on peut seulement le maitriser 
ensemble. Et si on fait quelque chose ensemble, II taut Atre 
conflant que l'autre adherera aussi a des lois de protectlon 
de l'indivldu comme elles existent chez nous. Dans l'UE, je 
pense que c'est justlfie. 
Quand Monsieur Blocher dlt que la consequence de cette 
cooperation avec !'Union europeenne, c'est 1a balsse des 
standards, cela pourrait Atre le cas si on considerait unique
ment la decision du Conseil des mlnistres de la semalne 
passee. Mals sl on consldere la protection de l'individu dans 
le projet de traite constitutionnel qui va aussi Atre decide 
dans les semaines a venlr, elle a au minlmum le mAme stan
dard qu'en Suisse. Par consequent, cette tendance a discre
diter la protectlon de l'lndMdu dans !'Union europeenne 
n'est pas justifiee. 
Alors, je comprends que la proposition de la majorlte se 
base sur la cooperation, parce que sans les autres, on ne 
paut pas mleux resoudre le probleme de l'aslle et des refu
gies. 

Art. 32 Abs. 2 Bst a - Art. 32 a/. 2 /et a 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Stamm ist 
mit der Abstimmung zu Artikel 17 Absatz 5 erledigt. 
Die folgende Abstimmung bezieht sich auch auf die Anträge 
Müller Philipp zu den Artikeln 33, 34 und 35. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 53 Stimmen 
Dagegen .•.• 127 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Müller Philipp .... 84 Stimmen 
Dagegen ...• 92 Stimmen 

Art. 32 Abs. 2 Bst c -Art. 32 a/. 2 /et. c 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag SchlOer .... 84 Stimmen 
Dagegen .•.. 93 Stimmen 

Art. 32 Abs. 2 Bst e -Art. 32 al. 2 let e 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 121 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 53 Stimmen 

Art. 32 Abs. 2 Bst. f - Art. 32 al. 2 /et. f 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 118 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 

Art. 32 Abs. 2 Bst g - Art. 32 al. 2 /et. g 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag Wobmann •.•• 75 Stimmen 
Dagegen .... 104 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Darbellay •••• 8 Stimmen 
Dagegen .•.. 167 Stimmen 
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Art 34 Abs. 2, 3 -Art. 34 al. 2, 3 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •... 122 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit 1 •••• 56 Stimmen 

Art 34 Abs. 4 -Art. 34 al. 4 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 112 Stimmen 
Für den Antrag Vermot/1-fubmann .... 67 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 98 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 70 Stimmen 
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Art. 35 
Antrag MOi/er Philipp 
Wird der vorQbergehende Schutz aufgehoben und ergeben 
sich aufgrund des den betroffenen Personen gewährten 
rechtlichen Gehörs keine Hinweise auf eine flOchtllngsrele
vante Verfolgung Im Sinne von Artikel 3, so wird auf ein Asyl
gesuch nicht eingetreten. 
Schrifl/iche Begründung 
Die Schweizerische Asylrekurskommlsslon legt den Begriff 
«Hinweise auf eine Verfolgung» extensiv aus. Die Konse
quenz dieser Rechtsprechung ist, dass das Bundesamt fQr 
FIOchtllnge in unzähligen Verfahren ein Asylgesuch nicht mit 
einer formell-rechtlichen Nichteintretens-, sondern mit einer 
aufwendigeren materiell-rechtlichen VerfOgung abschliessen 
muss. 
Eine weitere Konsequenz ist, dass die vorgesehenen Spar-

Dritte Abstimmung - Troisieme vote massnahmen - wonach bei NichtelntretensverfOgungen re-
(namentHch - nominatif: Beilage - Annexe 02.060/640.) spektive rechtskräftigem Verfahrensabschluss kOnftig nur 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 125 Stimmen noch ein Minimalstandard von Sozialhilfe gewährt wird -
FOr den Antrag der Minderheit 1 •••• 55 Stimmen nicht umgesetzt werden können und dadurch höhere Kostan 
~~e_ / \..xS« ~ ~ entstehen. 

Art. 34 Abs. 5 -Art. 34 al. 5 

Präsident (Binder Max, Präsident): Über den Antrag der 
Minderheit III (Gross Andreas) gibt es keine Abstimmung, da 
dieser Antrag zurQckgezogen wurde. 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlspositions sont adoptees 

Art. 33 Abs. 3 Bst. b 
Antrag Müller Philipp 
b. sich Hinweise auf eine fiüchtlingsrelevante Verfolgung im 
Sinne von Artikel 3 ergeben. 
Schriftliche Begründung 
Die Schweizerische Asylrekurskommission legt den Begriff 
«Hinweise auf eine Verfolgung» extensiv aus. Die Konse
quenz dieser Rechtsprechung ist, dass das Bundesamt fOr 
Flüchtlinge In unzähligen Verfahren ein Asylgesuch nicht mit 
einer formell-rechtlichen Nichteintretens-, sondern mit einer 
aufwendigeren materiell-rechtlichen Verfügung abschllessen 
muss. 
Eine weitere Konsequenz ist, dass die vorgesehenen Spar
massnahmen - wonach bei NichtelntretensverfOgungen re
spektive rechtskräftigem Verfahrensabschluss künftig nur 
noch ein Minimalstandard von Sozialhilfe gewährt wird -
nicht umgesetzt werden können und dadurch höhere Kosten 
entstehen. 

Art, 33 al. 3 let. b 
Proposition Müller Philipp 
b. s'il exista des Indices de persecutlon pertlnents en ma
tlere d'aslle au sens de l'artlcle 3. 
Developpementparecrlt 
La Commission suisse de recours en mattere d'asile donne 
une Interpretation tres large de la notlon d' «Indices de per
secutlon». II resulte de cette Jurisprudence que l'Otfice 
federst des refugies dolt conclure une demande d'asile dans 
d'lnnombrables cas non pas par une decision de non-entree 
en matiere - donc quant a la forme-, mals par une decision 
de plus grande portee portant sur le fond. 
II en resulte une autre consequence: les mesures d'econo
mies prevues - destinees a n'assurer a l'avenir qu'un mini
mum d'alde sociale en cas de declslon de non-entree en 
matiere ou de declsion entrant en force de chose jugee - ne 
peuvent pas &tre mises en oeuvre, ce qui engendre des frais 
plus importants. 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Dieser Antrag wurde zu
sammen mit dem Antrag zu Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe a 
abgelehnt 
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Art. 35 
Proposition Müller Philipp 
SI la protection provisoire est retir~e et qu'II ressort de l'audi
tlon accordee aux personnes concernees qu'II n'exlste au
cun indlce de persecutlon pertlnent en matlere d'aslle au 
sens de l'article 3, l'office n'entre pas en mattere sur 1a de
mande d'aslle. 
Deve/oppement par ecrlt 
La Commisslon suisse de recours en matiere d'asile donne 
une Interpretation tres large de la notlon d'«lndices de per
secutlon». II resulte de cette jurisprudence que !'Office 
federal des refugles doit conclure une demande d'asile dans 
d'innombrables cas non pas par une declslon de non-entree 
en matiere - donc quant a la forme -, mais par une declslon 
de plus grande portee portant sur le fond. 
II en resulte une autre consequence: les mesures d'econo
mies prevues - destinees a n'assurer a l'avenir qu'un mini
mum d'aide soclale en cas de declslon de non-entree en 
matiere ou de decision entrant en force de chose jugee - ne 
peuvent pas Otre mlses en oeuvre, ce qui engendre des frais 
plus lmportants. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Dieser Antrag wurde zu
sammen mit dem Antrag zu Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe a 
abgelehnt 

Art. 35a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Darbel/ay 
Abs.2 
Auf das Asylgesuch nach Absatz 1 wird nicht eingetreten, 
ausser es liegen Hinweise auf eine Verfolgung vor. 
Schriflliche Begründung 
Wenn Hinweise auf eine Verfolgung vorliegen, muss der Zu
gang zum Asylverfahren gewährleistet sein, auch wenn die 
FIQchtllngseigenschaft nicht vollständig begrQndet Ist. Die 
Hürde soll nicht zu hoch angesetzt werden. Das Krltarium 
«Hinweise auf eine Verfolgung» hat sich In den Nichteintre
tensverfahren bewährt (vgl. Art. 32 Abs. 2 Bst a, 33 und 34). 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Auf das Asylgesuch nach Absatz 1 wird nicht eingetreten, 
ausser es bestehen Hinweise, die geeignet sind, die FIOcht
lingselgenschaft zu begrOnden. (Rest streichen) 
Schrifllfche BegrOndung 
Die Definition der Gewährung vorabergehenden Schutzes 
Ist schwammig und fördert den Asylgesetzmlssbrauch. 
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Art. 35a 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseß federal 

Proposition Darbe/lay 
A/.2 
t.:office n'entre pas en matläre sur la demande d'aslle au 
sens de l'aiinea 1, a molns qu'il aiste des Indices de perse-
cution. 
Deve/oppement par ecrit 
t.:acces a la procedure d'asile dolt Atre garantl, s'II alste des 
indices de persecution sans forcement que les conditions 
que comporte la quallte de refugie soient totalement rem
plies. II convlent de ne pes placer la barre trop haut. Le 
critere «Indices de persecution» a falt ses preuves dans les 
procedures de non-entree en matiere (cf. art. 32 al. 2 let. a, 
33 et34). 

Proposition Hess Bernhard 
A/.2 
l'.offlce n'entre pas en matiere sur la demande vlsee a l'ali
nea 1, a molns qu'II n'aiste des Indices propres a motlver la 
quallte de refugie. (Biffer le reste) 
Developpement par l§crit 
La definition de la protection temporalre est aleatoire et favo
rlse les abus dans le domalne de l'asile. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: Monsieur Hess 
pense que le terme «protection provlsoire» est trop flau et II 
aimeralt le remplacer. Nous estimons en revanche qu'II est 
träs blen defini a l'artlcle 4 de cette loi. 
Par consequent, la commission juge cette proposltion inutile. 
Monsieur Darbellay pense qu'il ne taut a nouveau entrer en 
matiere que s'il y a des Indices de persecution. Mals II a 
peut-Atre oublie qu'II y a aussi une raison d'entrer a nouveau 
en matlere si la personne marlte le sejour provisoire. II n'est 
donc pas necessalre d'Atre directement persecute; II sufflt 
d'Atre menace dans son existence. Par consequent, la pro
position Darbellay durcit la loi. Cependant, je dois dire que la 
commission ne s'est pas exprimee sur cette proposltion. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 126 Stimmen 
FOr den Antrag Darbellay .... 14 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Kommission ..•. 114 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 44 Stimmen 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Markwa/der Bär 
Abs.3 
Die Asylgesuche von verletzlichen Personen werden im or
dentlichen Asylverfahren beurteilt. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten. 

Antrag Leutenegger Oberho/zer 
Abs.3 
Die Asylgesuche von verletzlichen Personen werden im or
dentlichen Asylverfahren beurteilt. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten. 
Schriftliche Begründung 
Hiermit wird beantragt, dass Gesuche von verletzlichen Per
sonen auch bei Nichteintretensentscheiden immer im or
dentlichen Asylverfahren und nicht Im speziellen Verfahren 
nach Nlchteintretensentschelden behandelt werden. Zu den 
verletzlichen Personen gehören Insbesondere Schwangere, 
Famllien mit Kleinkindern, unbegleitete Minderjährige, ältere 
und pflegebedürftige Personen. Sie sind oftmals kaum in der 
Lage, sich im Asylverfahren selbstständig zurechtzufinden. 
Das spezielle Verfahren bei Nichtelntretensentscheiden wur-
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de mit dem EP 03 massiv verschärft und hat zahlreiche 
harte Konsequenzen, vor denen verletzliche Personen ge
schützt werden mOssen. 
Dazu gehören: 
- Die Beschwerdefrist beträgt bloss fünf Arbeitstage. 
- Bei bestimmten Nlchtelntretensentschelden ist mit der Er-
öffnung noch während der Beschwerdefrist eine Ausschaf
fungshaft von bis zu neun Monaten möglich. 
- Die Revision erlaubt zudem bei allen Nlchteintretensent• 
scheiden, die In der Empfangsstelle eröffnet werden, eine 
20-tägige Haft während der laufenden Beschwerdefrist. 
- Gemäss Bestimmungen des EP 03, die am 1. April 2004 in 
Kraft getreten sind, werden Personen mit rechtskräftigem 
Nichteintretensentscheid von der Sozialhilfe ausgeschlos
sen. Nur auf Antrag erhalten sie zeitlich beschränkt Nothilfe. 
- Diese Folge belastet bei verletzlichen Personen vor allem 
die Aufenthaltskantone und -gemeinden zusätzlich. Gerade 
verletzliche Personen werden auf Nothilfe angewiesen sein. 
Personen mit Nlchtelntretensentscheiden sind de lege lata 
von der Rückkehrhilfe ausgeschlossen (vgl. Art. 64 Abs. 1 
Bst. a AsylV2). 
Die Verfahren bei Nlchteintretensentschelden sind keine 
Kann-Bestimmungen. Es besteht kein Ermessensspielraum. 
Sind die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, so mOs
sen die Behörden auch auf Gesuche von besonders verletz
lichen Personen nicht eintreten, mit den entsprechenden 
gravierenden Konsequenzen für das weitere Verfahren und 
die prekäre Rechtsstellung der betroffenen Personen. Die 
einzige Möglichkeit, verletzliche Personen vor den schwer
wiegenden Konsequenzen zu schützen, ist deren Unterstel
lung unter das ordentliche Asylverfahren. 

Antrag Menetrey-Savary 
Abs.3 
Die Asylgesuche verwundbarer Personen werden im ordentll· 
chen Verfahren geprüft. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
Schriftliche Begründung 
Schwangere Frauen, Familien mit Kleinkindern, betagte 
Menschen, unbegleitete Minderjährige und Kranke sollten 
nicht mit Nichteintretensentscheiden konfrontiert werden, da 
sie sich in einer heiklen Lage befinden und sehr verwundbar 
sind. Wie auch immer die Asylgesuche begründet sind, und 
auch wenn sich rein formell ein Nichteintreten rechtfertigt, 
sollten diese Personen trotzdem nicht der psychischen Be
lastung ausgesetzt werden, die das Risiko, inhaftiert zu wer
den, kainen Rechtsbeistand zu haben, von der Sozlalhllfe 
ausgeschlossen zu sein oder In ein Drittland abgewiesen zu 
werden, mit sich bringt. Ihr Gesuch muss inhaltlich geprOft 
werden. 

Antrag Wyss 
Abs.3 
Die Asylgesuche von verletzlichen Personen werden im or
dentlichen Asylverfahren beurteilt. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten. 
Schriftliche Begründung 
Gesuche von Verletzlichen sollen immer im ordentlichen 
Asylverfahren statt in einem Nichtelntretensverfahren behan
delt werden. Verletzliche sind oft nicht in der Lage, sich Im 
Asylverfahren selbstständig zurechtzufinden. Nichtelntre
tensentscheide haben zahlreiche Konsequenzen, vor denen 
sie geschützt werden sollten: 
- Die Beschwerdefrist beträgt bloss fünf Arbeitstage. 
- Bel bestimmten Nlchteintretensentscheiden ist mit Eröff-
nung Ausschaffungshaft von bis zu neun Monaten möglich. 
- Die laufende Revision erlaubt bei allen Nichtelntretensent
schelden, die In der Empfangsstelle eröffnet werden, eine 
20-tägige Haft während laufender Beschwerdefrist. 
- Gemäss den Änderungen des Entlastungsprogramms, die 
ab 1. April 2004 in Kraft treten, werden Personen mit rechts
kräftigem Nichteintretensentscheld von der Sozialhilfe des 
Asylbereichs ausgeschlossen. Nur auf Antrag erhalten sie 
zeitlich beschränkt Nothilfe. 
Nichteintretensentscheide sind keine Kann-Bestimmungen. 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so müssen 
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die Behörden auch auf Gesuche von besonders Verletzli
chen nicht eintreten. Die einzige Möglichkeit, die Betroffenen 
vor den schwerwiegenden Konsequenzen zu schützen, ist 
die vorgeschlagene Formulierung. 

Art. 36 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Markwa/der Bär 
Al. 3 
Les demandes d'aslle des personnes vulnerables sont in
strultes dans le cadre de la procedure d'asile ordinaire. Le 
Conseil federal fixe les modalltes. 

Proposition Leutenegger Oberholzer 
A/.3 
Les demandes d'aslle deposees par des personnes dites 
vulnerables font l'objet d'une procedure d'asile ordinaire. Le 
Conseil federal regle les modalltes. 
Developpement per ecrit 
Les demendes deposees par les personnes dites vulnera
bles doivent Eitre traltees dans le cadre de la procedure 
d'asile ordinalre et ce mEime en presence d'une decision de 
non-entree en ~atiere. Elles ne doivent en aucun cas faire 
l'objet d'une procedure speciale suite a une telle decision. 
Le groupe de personnes dites vulnerables comprend notam
ment les femmes enceintes, ies families avec des enfants en 
bas äge des mlneurs non accompagnes, des personnes 
ägees et' des personnes necessltant des soins. 
La procedure speciale instauree pour les decisions de n_on
entree en matiere dens le cadre du PAB 03 a ete mass1Ve
ment durcie, entrainent de graves consequences dont cette 
categorie de personnes doit Eitre protegee. 
II s'agit notamment: 
- de porter le delai de recours a unlquement cinq jours ou
vrables; 
- dans le cas de certaines decisions de non-entree en ma
tiere, de rendre possible, au moment de la notification! et ce 
encore dans le cadre du delai de recours, la detentron en 
vue du renvoi jusqu'a neuf mois; 
- par allleurs la revlsion permet, pour toutes les decisions 
de non-en~ en matlere notlfiees dans les centres d'enre
glstrement, de placer les requerants en detention pendent 
20 Jours, et ce pendent la duree du delai de recours; 
- en vertu des disposltions du PAB 03 entrees en vlgueur le 
1 er avrii 2004, ies personnes frappees d'une decision de 
non-entree en matiere passee en force sont exclues du sys
teme de l'aide sociale. Sur demande, alles ne peuvent bene
ficier que d'une aide d'urgence limltee; 
- dens le cas des personnes dites vulnerables, cette conse
quence entraine une charge supplementaire pour les can
tons ou communes dans lesquels ces personnes sejour
nent. C'est notamment ce groupe de personnes qui est le 
plus dependant de cette aide d'urgence. 
Les personnes frappees d'une non-entree en matiere sont 
exciues de par ia ioi de l'aide au retour (cf. art. 64 al. 1 iet. a 
OA2). 
Les procedures prescrltes dens le cadre de decisions de 
non-entrae en matiere ne sont pas formulees sous forme de 
disposltions potestatives. Aucune marge de manoeuvre 
n'existe. Si ies conditions juridiques sont donnees, ies auto
rites ne doivent pas entrer en matiere sur les demandes 
emanant de personnes particulierement vulnerables, avec 
ies consequences graves que ceia comporte pour ces per
sonnes. La seule possibilite qui s'offre pour proteger cette 
categorie de personnes de graves consequences, est de les 
soumettre a la procedure d'aslle ordinaire. 

Proposition Menetrey-Savary 
A/.3 
Les demendes d'asiie de personnes vulnerables sont exami
nees en procedure ordlnalre. Le Conseil federal regle les de
talls. 
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Developpement par ecrlt 
Les femmes encelntes, ies familles avec enfants en bas äge, 
les personnes ägees, les mineurs non accompagnes, les 
malades ne devraient pes Eitre frappes de decisions de non
entree en matiere, vu qu'ils se trouvent dens une sltuation 
precaire et traumatlsante. Quais que soient les motifs de la 
demande d'aslle et les clrconstances qui justlfieraient une 
non-entree en matiere, ces personnes ne devraient pas Eitre 
exposees au stress que represente le rlsque d'Eitre mlses en 
detention, privees d'assistance judiciaire, exclues de l'aide 
sociale ou renvoyees dans un pays tiers. Leur demende doit 
Eitre examinee sur le fond. 

Proposition Wyss 
Al.3 
Les demendes d'aslle des personnes vulnerables sont ln
struites dans le cadre de la procedure d'asile ordinaire. Le 
Conseil federal fixe les modalltes. 
Developpement par ecrtt 
Les demandes de personnes vulnerables devraient toujours 
Eitre traitees dens le cadre de la procedure d'asile ordinaire 
et non dans celui de la procedure de non-entree en matiere. 
Les personnes vulnerables ne sont souvent pas en mesure 
de comprendre toutes seules les tenants et les aboutissents 
de la procedure d'asile. II conviendrait donc de les proteger 
des nombreuses consequences qu'entraine une decision de 
non-entree en matlere: 
- ie delal de recours est de clnq jours ouvrables seulement; 
- la notification de certaines decislons de non-entree en ma-
tiere peut entrainer une detention en vue du renvoi pouvant 
aller jusqu'a neuf mois; 
- dens tous les cas de non-entree en matiere qui sont noti
fies dans un centre d'enregistrement, ia revlsion en cours 
autorise une detentlon de 20 Jours jusqu'a l'expiration du 
delai de recours; 
- conformement aux modifications du programme d'allege
ment qui sont entrees en vigueur au 1 er avril 2004, les per
sonnes frappees d'une decislon de non-entree en matiere 
passee en force de chose jugee sont exclues de l'aide so
ciale du domaine de l'aslle. C'est uniquement sur demande 
qu'eiies peuvent obtenir une alde d'urgence provisoire. 
Les declslons de non-entree en matiere ne sont pas des 
disposltions potestatives. A partir du moment ou les condi
tlons legales sont reunies, les juges peuvent declder la non
entree en mattere mEime s'il s'aglt de personnes vulne
rables. La formulation proposee constltue l'unlque moyen de 
proteger les personnes concernees contre ces conse
quences majeures. 

Engelberger Eduard (RL, NW}, für die Kommission: Zu die
sen Anträgen, die in der Kommission auch nicht vorlagen, 
möchte ich in Erinnerung rufen, dass dieses Anliegen im 
Rahmen der Debatten zum Entlastungsprogramm 2003 
Immer wieder diskutiert und auch abgelehnt wurde. Die 
spezielle Situation von Personen wird bei einem Nichteintl'E: 
tensentscheid Im Rahmen der Beurteilung der Wegwer
sungshindernisse geprOft. in der Praxis wird also geprOft, ~b 
eine Wegweisung zulässig, zumutbar und möglich Ist, und rn 
diesem Zusammenhang gilt diese PrOfung auch für verletzli
che oder «verwundbare» Personen, wie es Im Antrag Mene
trey-Savary formuliert Ist. Ich gebe hier keine Empfehlung ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Markwalder Bär/Leutenegger Oberheizer/ 
Menetrey-Savary/Wyss .... 72 Stimmen 
Dagegen .... 78 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 37 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Erstinstanzliche Verfahrensfristen 
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Abs.1 
Nlchteintretensentscheide sind in der Regel Innerhalb von 
zehn Arbeitstagen nach der Gesuchstellung zu treffen und 
summarisch zu begründen. 
Abs.2 
Entscheide nach den Artikeln 38 bis 40 sind in der Regel in• 
nerhalb von 20 Arbeitstagen nach der Gesuchstellung zu 
treffen. 
Abs.3 
Sind weitere Abklärungen nach Artikel 41 erforderlich, so Ist 
der Entscheid in der Regel Innerhalb von drei Monaten nach 
der Gesuchstellung zu treffen. 
(siehe Art. 109 Abs. 4) 

Antrag der Minderheit 
(Janiak, Bühlmann, Grass Andreas, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Tillmanns) 
Unverändert 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.1 
.... 7 Arbeitstagen .•.. 
Abs.2 
.... von 14 Arbeitstagen .... 
Abs.3 
.... von 60 Tagen .... 
Schriftliche Begründung 
Eine Reduktion der Fristen für Nichteintretensentscheide ist 
zumutbar. 

Art. 37 
Proposition de la majorite 
ntre 
Delais concernant la procedure de premiere instance 
Al. 1 
En regle generale, la decision de non-entree en matiere doit 
Atre prise dans les 1 0 Jours ouvrables qui suivent le depöt de 
la demande; elle dolt Atre motivee sommalrement. 
Al.2 
Les decisions prises en vertu des articles 38 a 40 dolvent, 
en regle generale, Atre rendues dans les 20 Jours ouvrables 
qui suivent le depöt de la demande. 
Al. 3 
Lorsque des mesures d'instruction approfondies s'imposent, 
conformement a l'article 41, la decision doit, en regle ge
nerale, Atre prlse dans les trois mois qui sulvent le depöt de 
lademande. 
(voir art. 109 al. 4) 

Proposition de la minorite 
(Janiak, B0hlmann, Grass Andreas, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Tlllmanns) 
lnchange 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
.... 7 Jours ouvrables .... 
A/.2 
.... 14 Jours ouvrables .... 
Al. 3 
.... dans les 60 Jours .... 
Developpement par ecrit 
Une reduction des delais dans le cas des decisions de non• 
entree en matiere est raisonnablement exigible. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Janlak wurde zurückgezogen. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Herr 
Hess Bernhard will Im Gegensatz zum Mehrheitsantrag eine 
Verkürzung der verschiedenen Fristen auf 7 Arbeitstage, 
14 Arbeitstage und 60 Arbeitstage. Ich würde Ihnen empfeh• 
len, dem Mehrheitsantrag den Vorzug zu geben, denn diese 
Fristen basieren auf heutigen Erfahrungen, heutigen Gege-
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benheiten. Es wäre noch zu bemerken und festzuhalten, 
dass es sich hier, unabhängig von der Dauer der Frist, ei• 
gentlich um Ordnungsfristen handelt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 100 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard •••• 42 Stimmen 

Art. 41 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Tillmanns) 
Streichen 

Art. 41 al. 3 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de /a minorlte 
(Vermot, B0hlmann, Garbani, Hubmann, Tillmanns) 
Biffer 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): In Artikel 41 Absatz 3 
geht es um die Zusammenarbeit der Schweiz mit Drittstaa
ten und Internationalen Organisationen bei der Ermittlung 
des Sachverhalts und um den gegenseitigen Informations
austausch zur Abklärung der Fluchtgründe. 
stellen Sie sich folgendes Vorgehen vor: Die Schweiz beauf
tragt Deutschland, in der Türkei Abklärungen Ober einen 
Kurden zu treffen, der in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt 
hat. Deutschland soll In der Türkei Insbesondere abklären, 
was es mit den Fluchtgründen der Person auf sich hat. 
Wenn nun unsorgfältig gearbeitet und die Geheimhaltung 
verletzt wird, so kann die Familie, das Umfeld oder der Asyl
suchende selber In unmittelbare Gefahr geraten. Zum Bei
spiel kann die deutsche Botschaft die Fluchtgründe negie
ren, weil sie solche Informationen bekommen hat. Andere 
Fehler könnten passieren, und der Asylsuchende kann da• 
durch zu Unrecht aus dem Verfahren ausgeschlossen wer• 
den. 
In solchen Fällen gibt man also Informationen ilber heikle Si
tuationen an einen Staat weiter, der möglicherweise - es 
kann auch ein anderer Staat als Deutschland sein - nicht die 
gleichen Datenschutzgesetze und -verfahren hat. Es ist aus
serdem fraglich, ob ein solches Verfahren mit dem Daten• 
schutz Oberhaupt vereinbar Ist. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen und Ab· 
satz 3 zu streichen. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Die CVP•Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit; die SP•Fraktion unterstützt 
den Antrag der Minderheit. 

Müller Philipp (RL, AG): Unsere Asylpolitik kann In der Be. 
völkerung keine Akzeptanz finden, wenn wir sie nicht auch 
effizient umsetzen können. Dazu gehört selbstverständlich 
auch, dass wir alles unternehmen, um den Vollzug zu ge. 
währlelsten. Der Antrag der Minderheit Vermot geht eben 
genau In die Gegenrichtung, erschwert er doch den Vollzug 
der Heimschaffung eines abgewiesenen Asylsuchenden. 
Ein derartiger Antrag Ist beinahe unverständlich. Er passt 
auch nicht zum Credo «Wir wollen Missbräuche bekämpfen, 
aber die humanitäre ltadltion hochhalten». Wie soll ich denn 
das verstehen, wenn man eine Selbstverständlichkeit der in
ternationalen Zusammenarbeit, wie sie In Absatz 3 vorliegt, 
ablehnen will? Das passt auch nicht zum Credo, das wir von 
links immer wieder hören, wonach wir unsere internen Pro
bleme nur mit Sehengen/Dublin lösen können. Es ist nicht 
konsequent. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Vermot auf Strei
chung von Absatz 3 abzulehnen. 
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Prlsldent (Binder Max, Präsident): Die SVP-Fraktlon unter
stOl:zt den Antrag der Mehrheit 

Blocher Christoph, Bundesrat: Die Mehrheit der Kommis• 
sion hat sich also dem Bundesrat angeschlossen. 
Warum sind wir fOr die Ablehnung des Minderheitsantrages? 
Er verlangt die Streichung des vorgeschlagenen Absatzes 3. 
Eine wirksame Asyl-, Wegwelsungs- und Migrationspolitik
das versteht sich von selbst - Ist natürlich nur möglich, wenn 
man die internationalen Verhältnisse kennt. Sonst kann man 
ja die Sache nicht beurteilen. Schon heute kann das Bun
desamt fOr Flüchtlinge, gestotzt auf den geltenden Artikel 41 
Absatz 1, zur Entscheidung von Asylgesuchen bei schwei
zerischen Vertretungen im Ausland Auskünfte einholen. In 
Ländern, in denen die Schweiz keine eigene Vertretung un
terhält, ist das Bundesamt für Flüchtlinge jedoch bei der Ab
klärung schwieriger Sachverhalte auf andere Behörden im 
Ausland angewiesen. Aus Datenschutzgründen müssen sich 
solche Abklärungen dann aber auf allgemeine Fragestellun
gen beschränken, was wiederum. eine wesentliche Ein
schränkung bedeutet. 
Mit dem Zweck, auch einzelfallbezogene Anfragen machen 
zu können, soll dem Bundesrat in Absatz 3 die Möglichkeit 
gegeben werden, mit Drittstaaten entsprechende Zusam
menarbeitsverträge abzuschliessen. Weiter ermöglicht der 
Entwurf des Bundesrates, auch Internationale Organi
sationen mit spezifischen Aufgaben vor Ort zu beauftragen. 
Wir sind ja Mitglied dieser Organisationen; es gibt Ja 
spezielle Organisationen Im Bereich der Migration. Es hat 
auch keinen Sinn, wenn wir dann diese Auskünfte nicht nut
zen. 
Die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen erweist 
sich - so wird mir von den zuständigen Leuten im Bundes
amt für Flüchtlinge gesagt - als hilfreiches und wichtiges Ar
beitsinstrument, da diese Organisationen Ober ausgebaute 
Netzwerke in verschiedenen Herkunftsstaaten verfügen. 
Dies ermöglicht insbesondere eine effektive, Kosten spa
rende Abklärung schwieriger Sachverhalte vor Ort sowie die 
Vermittlung ortsspeziflscher Informationen. Neben dieser In
formationsbeschaffung, welche das Asylverfahren beschleu
nigt, wird Im Vollzugsbereich eine verbesserte und erleich
terte Reintegration in Heimat- oder Herkunftsstaaten von ab
gewiesenen Asylsuchenden erreicht. 
Es Ist daher festzuhalten, dass der neue Absatz 3 einen zen
tralen Bereich einer zukunftsorientierten Asyl- und Migra
tlonspolltik abdeckt. 
Deshalb empfiehlt der Bundesrat den Antrag der Minderheit 
Vermot zur Ablehnung. 

Recordon Luc (G, VD): Monsieur le conseiller federal, je 
voudrals juste avoir une assurance. Est-ce que vous pouvez 
m'assurer que la notlon d'Etat tiers qui est mentionnee dans 
cette disposltlon concerne veritablement un Etat qui n'est nl 
la Sulsse nl l'Etat du requerant, compte tenu des tisques 
enormes que l'on fait courir au requerant, si l'on prend des 
renselgnements le concernant de trop pres dans son Etat 
d'orlglne, lorsqu'II est menace par cet Etat ou par des autori
tes de cet Etat? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es ist natürlich mit allen In
formationen so, die Sie einholen: Sie müssen sie dann noch 
gewichten. Es kann ja Informationen geben, die nicht richtig 
sind. Aber generell darauf zu verzichten und nicht einmal die 
Mögllchkeit zu schaffen, diese Informationen einzuholen, 
wäre nicht In Ordnung. Es ist bei all diesen Dingen so: Ent
scheiden müssen Sie selbst. 

Engelberger Eduard (RL, NW), fOr die Kommission: Der 
Bundesrat stimmt der Mehrheit zu. Die Begründung von 
Herrn Bundesrat Blocher stimmt mit derjenigen der Kommis
sionsmehrheit überein. Für die Kommission Ist es wichtig, 
dass eine wirksame Asyl-, Wegwelsungs- und Migrations
politik heute nur im Rahmen einer engen internationalen 
Zusammenarbeit zu verwirklichen ist. Weiter besteht die 
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Möglichkeit bzw. ermöglicht der Vorschlag des Bundesrates, 
internationale Organisationen mit spezifischen Aufgaben vor 
Ort zu beauftragen. Dies ermöglicht eine effektive, Kosten 
sparende Abklärung schwieriger Sachverhalte vor Ort sowie 
die Vermittlung ortsspezlflscher Informationen. Diese Infor
mationsbeschaffung, welche das Asylverfahren beschleu
nigt, ist eine wirksame und notwendige Massnahme. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •.•. 1 00 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 

Art. 42 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Tschuppert, Antllle, Engelberger, Joder, Lustenberger, 
Schibli, Weyeneth) 
Abs.2 
Der Bund kann fOr Asylsuchende, welche das Asylgesuch 
nicht unmittelbar bei der Einreise stellen, welche Mitwir
kungspflichten verletzen oder welche sich gegenüber be
hördlichen Weisungen renitent verhalten, Gemeinschaftsun
terkünfte betreiben und die Bewegungslreihelt dieser Perso
nen einschränken. 

Antrag Wobmann 
Abs.2 
Wer während des Asylverfahrens die Schweiz verlässt, ver
wirkt Jeden Anspruch auf Asyl. 
Schrift/lche BegrOndung 
Wer in der Schweiz um Asyl nachsucht, bringt damit zum 
Ausdruck, dass er nur hier sicher sei. Verlässt er das Land 
wieder, wird somit offensichtlich, dass er in anderen Ländern 
ebenso sicher ist und der Fluchtgrund in die Schweiz somit 
nichtig ist. 

Antrag Sch/Oer 
Abs.3 
Wer sich während der Dauer des Verfahrens strafbarer 
Handlungen schuldig macht, verwirkt jeden Anspruch auf 
Asyl und wird raschestrnöglich den Behörden seines Her
kunftslandes Obergeben. 
Schrift/lche BegrOndung 
Artikel 53 des geltenden AsylG nennt zwar die AsylunWOr
dlgkelt bei Gefährdung der inneren oder äusseren Sicher
heit Dage~en besteht eine Lücke in der Gesetzesvorlage, 
was unter dieser Gefährdung zu verstehen und wie In diesen 
Fällen vorzugehen ist. Der vorgeschlagene Passus deckt 
diese Lücke präzisierend ab. 

Art. 42 
Proposition de la maJorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de ta minorite 
(Tschuppert, Antllle, Engelberger, Joder, Lustenberger, 
Schibli, Weyeneth) 
Al.2 
La Confederatlon peut exploiter des centres d'hebergement 
collectlf destines aux requerants d'asile qui: 
- n'ont pas depose leur demande d'aslle des leur entree en 
Sulsse; 
- n'ont pas rempli leurs obligations de cooperer; 
- ne se sont pas conformes aux lnstructlons administratives; 
et eile peut llmiter les deplacements de ces personnes. 

Proposition Wobmann 
Al.2 
Quiconque quitte la Sulsse pendant la duree de la procedure 
d'aslle est dechu de tout drolt a l'asile. 
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Dt§veloppement par t§crit 
Le fait de demander l'asile en Sulsse slgnifle, de Ja part du 
requerant, qu'il se consldere en securlte dans ce pays 
unlquement S'il qultte Je pays, il devlent des lors evident 
qu'il se consldere egalement an securite dans d'autres pays, 
annulant par la m&me le motlf de sa fuite en Suisse. 

Proposition Sah/Der 
Al. 3 
Quiconque se rend coupable d'actes punissables pendant la 
duree de la procedure est dechu de tout droit a l'asile et est 
remis aux autorltes de son pays d'origine dans les plus brefs 
delais. 
Dt§veloppement par krit 
Si l'artlcle 63 LAsi dans sa verslon actuelle dispose effectlve
ment qua l'asile n'est pas accorde au requerant qul en est 
lndigne dans 1a mesure au il a porte attelnte a la sQrete In
terieure ou exterleure, le projet de lol quant a lui presente 
une lacune s'agissant de l'lnterpretatlon de la notion d'at
teinte a la sQrete du pays et s'agissant de la methode a em
ployer en l'occurrence. La formulation proposee permet de 
combler cette lacune de maniere precise. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Tschuppert wird von Herrn Lustenberger begründet 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Sie sehen auf der Fahne, 
dass dieser Minderheitsantrag unseres ehemaligen Kollegen 
Tschuppert auch von seinen Parteikollegen Antllle und En
gelberger unterstOtzt wurde. Herr Antille Ist auch aus diesem 
Rat ausgeschieden, und Herr Engelberger ist Kommissions
sprecher. So Obemehme ich jetzt fraktionsObergreifend sehr 
gerne die Vertretung dieses Antrages. 
Herr Tschuppert hat In der Kommission argumentiert, dass 
der Bund grundsätzlich die Möglichkeit erhalten sollte, Ge
meinschaftsunterkünfte für Asylsuchende zu betreiben, wel
che nicht beim Eintreten In unser Land, sondern erst nach 
einer gewissen Aufenthaltsdauer in der Schweiz ein Asylge
such stellen und sich schon grundsätzlich nicht an die Re
geln halten, ihre Mitwirkungspflichten verletzen oder sich 
gegenüber behördlichen Weisungen renitent verhalten. Es 
gilt zu präzisieren, dass es keine zwingende Vorschrift und 
keine zwingende Vorgabe tar den Bund Ist, diese Aufgabe 
neu zu übernehmen, sondern es soll für Ausnahmesituatio
nen die Möglichkeit dazu geschaffen werden. 
Grundsätzlich hat der Minderheitsantrag Tschuppert seinen 
Ursprung in der parlamentarischen Initiative Hass Hans. 
Hess Hans hat Im Ständerat eine ähnlich lautende Initiative 
eingereicht, und der Ständerat hat dieser Initiative Folge ge
geben. Es geht darum, dass wir Problemfälle, wenn diese 
in einer gewissen Anzahl auftreten, gemeinschaftlich vom 
Bund aus lösen können. Es geht auch nicht um eine Einmi
schung in eine Angelegenheit der Kantone, sondern die Min
derheit vertritt klar die Meinung und dle Auffassung, dass 
solche vom Bund betriebenen GemefnschaftsunterkOnfte 
nur dann nötig sind, wenn erstens die Situation es erfordert 
und zweitens das in Absprache und Im Einverständnis mit 
den Kantonen geschieht. 
Ich bitte Sie also, diesem Minderheitsantrag Tschuppert zu
zustimmen, und verweise auf die Diskussion, die wir vor ei
ner guten Stunde geführt haben, als Hans Fehr einen Antrag 
gestellt hat, man solle vom Bund aus solche Unterkünfte 
ausschliesslich auf dem Flughafengelände bei der Eintritts
bewilligung und bei den Vorabklärungen betreiben können. 
Das Ist eine ähnliche Situation, mit dem Unterschied, dass 
es sich hier um Spezialfälle handelt, wenn man das so sa
gen darf, die sich nicht an die geltende Ordnung halten. Es 
betrifft vor allem jene, die ihr Asylgesuch erst stellen, wenn 
sie sich schon eine Zeit lang In der Schweiz - grundsätzlich 
illegal - aufgehalten haben. 

BQhlmann Ceclle (G, LU): Sie, Herr Lustenberger, und Ich, 
wir kommen aus einem Kanton, der versucht hat, ein Zen
trum für renitente Asylsuchende zu schaffen. Es gab von der 
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Bevölkerung heftigen Protest, sodass die Luzerner Regie
rung das Projekt wieder von der Traktandenllste absetzen 
musste. Was sagen Sie zu dieser Erfahrung? Ihr Minder
heitsantrag geht ja In die gleiche Richtung. Jetzt macht es 
einfach der Bund, aber Im Prinzip ist es tar das gleiche «Pu
blikum" gedacht. Ich glaube, es gibt Oberall genau den glei
chen Protest. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Frau Bühlmann, Sie haben 
Recht, wenn Sie sagen, es gehe In die gleiche Richtung wie 
das, was einzelne Kantone schon versucht haben. Aber es 
gibt natOrlich einen ganz grossen Unterschied: Wenn der 
Bund solche Einrichtungen betreibt, dann muss er dafür In 
aller Regel nicht zuerst private Grundstocke suchen, son
dern er hat mehrere, zum Tell auch leer stehende Grund
stücke, auf denen er solche Einrichtungen platzieren kann. 
Dann würde genau das, was Im Kanton Luzern passiert ist, 
was Sie ansprechen, nicht passieren, nämlich dass ein Kan
ton private Grundstücke, private Immobilien, zuerst erwer
ben oder mieten muss und dann von der Bevölkerung das 
nötige Mass an Akzeptanz nicht erhält. Wenn der Bund das 
auf seinen eigenen Liegenschaften machen kann, ist das 
einfacher und konzentrierter. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Ich habe nicht die Frage nach 
privaten oder öffentlichen Liegenschaften gestellt, sondern 
Ich habe gefragt, wie er sich das vorstellt: ob es mit dem 
Protest der Bevölkerung anders wäre, wenn es eine Unter
kunft des Bundes wäre. Darauf habe ich keine Antwort er
halten. Die Antwort zielte also an meiner Fragestellung 
vorbei. 

Men6trey-savary Anne-Catherine (G, VD): Le groupe des 
Verts vous demande de ne pas accepter la proposltlon de 
minorite Tschuppert sur las centres federaux. 
Quelle Image se font de l'asile et des requerants les coll&
gues qui souhaitent creer des centres federaux d'inteme
ment? On pourralt dire qua, selon eux, les requerants 
devraient &tre des gens qui nous ressemblent, des gens qui 
ont prls soin de preparer leur voyage solgneusement, en 
rassemblant tous les documents Indispensables pour prou
ver leur condltion de refugies, qui ont pris soin de solllclter a 
temps le visa et les autorlsations necessalres et naturelle
ment leur billet d'avion pour un vol direct, sans passer par un 
Etattiers, des gens qul se sont renselgnes sur les coutumes 
et les moeurs de notre pays pour s'y conformer au plus vite. 
lls devralent &tre des requerants comme notre pays les ma
rlte: propres, travallleurs, precls, respectueux des autorltes 
et des lois. Les persecutlons, les traumatismes, l'etat d'ur
gence, volre l'exil aventureux simplement pour vivre mieux, 
tout cela ne fait pas partle de !'Image que certains collegues 
se font de la migration. 
Quiconque a une fois ou l'autre pr&te l'orellle aux actualltes 
a entendu parler de l'histoire de ces malheureux refugies qui 
ont essaye de se cacher dans le train d'atterrissage des avi
ons. 11 a entendu parlerde ceux qui se sont embarques dans 
de vieux raflots pour traverser les mers de ceux qul viennent 
quasiment a 1a nage s'echouer sur les rlvages de l'Espagne. 
Quand on entend tout 9a, on comprend qu'on ne peut pas 
arriver chez nous comme nous, nous partons pour un 
voyage a l'etranger. Comment tous ces gens, qul ont tout rls
que, s'ils parviennent encore vivants sur notre sol, pour
raient-ils tout aussltOt, d'un moment a l'autre et sans dlffi
cultes, se transformer an cltoyens doclles, conflants, pr&ts a 
se plier a des exigences administratives dont ils ne com
prennent pas le sens? 
Evidemment, ce seralt beaucoup plus simple si, comme 
Monsieur Blocher le suggere, on pouvalt aller cholsir sur 
place, a l'etranger, les contlngents de requerants qui corres
pondent a nos standards adminlstratifs et a nos normes de 
comportament. Mals la fureur et l'injustice du monde ne 
nous lalssent pas la posslblllte de choisir nos guerres, nos 
catastrophes et les victlmes que nous sommes d'accord 
d'accuelllir. 
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Cela ne signlfie pas que nous, les Verts, sommes opposes a 
toute regle de conduite pour les requerants d'aslle. Nous 
pensons que les dlfficultes qu'ils ont dQ affronter ne les dis
pensent pas de tout effort d'adaptation. Au contraire, nous 
pensons qu'un mlnimum de discipline est necessalre pour 
parcourlr au mleux la course d'obstacles que represente la 
procedure d'aslle. Mais, pour que les personnes concernees 
le comprennent, II taut le leur expllquer par un encadrement 
humain adequat, c'est-a-dire autrement qu'en les enferman~, 
quel que soit le nom que l'on donne a ces structures collect1-
ves qui, tout de m&me, ressemblent a des camps, et que 
veut la minorite Tschuppert. 
Ce que je m'explique mal, de plus, c'est que l'article 32 du 
projet de loi prevoit deja qu'il n'est pas entre en matiere sur 
la demande de personnes qui ne presentent pas les docu
menta permettant de les identifier. Cela slgnlfie que ces per
sonnes-la ne sont plus hebergees du tout, ni dans les 
centres d'enreglstrement, ni dans les lieux d'hebergement, 
ni allleurs. Celles dont on parle a l'artlcle 42 sont donc au 
contralre des personnes dont on examlne le dossler parce 
qu'elles presentent des indices de persecution. Le motlf 
pour lequel on voudrait les mettre dans les centres fermes 
est tout simplement qu'on les appelle des recalcitrants; cela 
n'a rien a volr avec un abus du droit d'aslle, mals plutöt avec 
un comportement juge lnadequat On entre la dans l'arbi
traire. 
SI c'est le cas, si les comportements que l'on entend sanc
tionner ne sont ni des lnfractions ni des delits, cette mesure 
peut &tre conslderee comme contraire a la Conventlon euro
peenne des drolts de l'homme. Elle nous parait surtout gra
vement contre-productive. II y a des gens, peut-Atre m&me 
qu'il y en a dans cette salle, que la contralnte et les brima
des ne rendent pas cooperatlfs. 
De plus, la consignatlon dans des centres fermes ne favo: 
rise en aucun cas l'integratlon, nl pour les requerants, n1 
pour la population residante. Au contraire, on renforce l'effet 
ghetto et on accroit le risque que la populatlon manifeste 
son mecontentement et son refus. 
C'est pour ces ralsons que le groupe des Verts vous invite a 
rejeter la proposition de minorite Tschuppert. 

Schlbll Ernst (>/, ZH): Die Bereitschaft der Asylsuchende~, 
mit den verantwortlichen Stellen unseres Landes konstruktiv 
zusammenzuarbeiten, Ist in den letzten Jahren leider dra
stisch gesunken. Wer aus echten asylrechtlichen GrOnde~ 
ein Asylgesuch stellt, wird unseres Erachtens auch bereit 
sein die nötigen Abklärungen zur Entscheidungsfindung zu 
unte'rstatzen. Diese Hilfsbereitschaft kann leider von den 
Ober 90 Prozent unrechtrnässig anwesenden Asylsuchen
den nicht erwartet werden. Diese wollen vor allem wirt
schaftlich von unserem Land profitieren, oder - und dies Ist 
speziell verwerflich und skandalös - sie sind kriminell tätig. 
Es Ist darum unumgänglich, dass mit gezielten Massnah
men diesem missbräuchlichen Verhalten Einhalt geboten 
wird. Diese Personen mOssen besser kontrolliert werden 
können. Dazu dienen GemeinschaftsunterkOnfte und eine 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Neben einer Verbes
serung der Kontrolle wird dadurch auch die Zahl der krimi
nellen Handlungen reduziert, und die Arbeit und die Kosten 
der Strafverfolgungsbehörden sinken beträchtlich. Wenn die 
Schweiz die humanitäre Hilfe für an Leib und Leben be
drohte Menschen hochhalten wlll, muss sie dem Missbrauch 
mit Sanktionen entgegentreten, die eine Besserung bringen. 
Ich bitte Sie deshalb, die Minderheit zu unterstützen. 

BOhlmann Ceclle (G, LU): Sie haben jetzt die ganze Zeit 
von kriminellen Asylsuchenden gesprochen. Im Text heisst 
es «renitent verhalten». Was heisst fOr Sie «kriminell»? Was 
helsst tor Sie «renitent»? Ich bitte Sie, uns zu erklären, ob 
das fQr Sie das Gleiche Ist. 

Schlbll Ernst(>/, ZH): Frau BOhlmann, es ist eben eine 
ganze Palette von Unzulänglichkeiten, die mit einbezogen 
werden muss, wenn man die Bewegungsfreiheit einschrän-
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ken und die Leute besser kontrollieren muss. Dazu gehören 
eben auch kriminelle Handlungen. Man kann dies nicht ein
fach so eng fassen, wie Sie es jetzt tun. Mit einer so engen 
Fassung kommen wir sicher nicht weiter. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Monsieur Schibli, vous devriez 
peut-&tre voir la realite d'un peu plus pres pour pouvolr re
pondre plus preclsement. Mals vous avez parle de 90 pour 
cent de requerants d'asile qui ne devralent pas Atre chez 
nous et qul n'ont rien a faire chez nous. 
Votre conseiller federal, Monsieur Blocher, a dlt hier qu'au 
moins 25 pour cent des requerants ont des raisons d'&tre en 
Sulsse. Qual chlffre est juste? Et vous parlez de criminels, 
de dellnquants: quel est le pourcentage de delinquants 
parml les requerants d'asile en Suisse? Parce que vous 
avez falt un amalgame en parlant de 90 pour cent, comme sl 
c'etaient ces 90 pour cent qul etalent crlmlnels. Qual est le 
pourcentage real? 

Schlbll Ernst (V, ZH): Wenn man die Zahl der bewilligten 
Asylgesuche anschaut - Herr Bundesrat Blocher hat dies 
gestern ebenfalls erwähnt -, so wurden im Jahre 2003 rund 
7 Prozent der Gesuche, die gestellt wurden, schlussendlich 
bewilligt Die anderen 93 Prozent sind nicht bewilligt worden. 
Wenn Ich von 90 Prozent Asylsuchenden spreche, die un
rechtrnässlg hier sind, well sie In unserem Land wirtschaftli
che Vorteile haben wollen oder weil sie sich kriminell 
betätigen und so wirtschaftlich profitieren wollen, dann ist 
diese Aussage eben richtig und nicht falsch. Sie mOssen 
diese Gegebenheiten, die wir in unserem Land haben und 
die von der Bevölkerung nicht mehr goutiert werden, einmal 
zur Kenntnis nehmen; dann kommen Sie nicht zu solchen 
Fragen, wie Sie sie jetzt gestellt haben. 

Janlak Claude (S, BL): Namens der SP-Fraktlon ersuche 
ich Sie, dem Bundesrat und der Mehrheit zu folgen. Es Ist 
daran zu erinnern, dass das geltende Recht in Artikel 28 Ab
satz 2 des Asylgesetzes bereits stipuliert, dass das Bun~es
amt oder die kantonalen Behörden Asylsuchenden amen 
Aufenthaltsort zuweisen können. Die Kantone haben schon 
heute die Kompetenz, UnterkOnfte fOr spezielle Personenka
tegorien mit einem strengen Regime zu führen; sie können 
Asylsuchenden UnterkOnfte zuweisen und sie auch kollektiv 
unterbringen. Es gibt Kantone, die in diese Richtung gehen, 
etwa Basel-Stadt Neben Massnahmen, die gestOtzt auf 
diese gesetzliche Grundlage angeordnet werden können, 
gibt es auch In anderen Gesetzen Bestimmungen, die Mass
nahmen in der von der Minderheit verfolgten Richtung er
möglichen. Wo nötig, stehen Straf- und Strafprozessrecht 
zur Verfügung. Herr Schlbll, das Ist die Grundlage, die fOr die 
Fälle, die Sie angesprochen haben, notwendig Ist. Gemäss 
Anag sind Ein- und Ausgrenzungen und bei ZUwiderhand
lung Haft möglich, und es besteht die Möglichkeit fremden
polizelllcher Auflagen im Einzelfall. 
Der Antrag der Minderheit Ist ein Beispiel dafür, wie man so 
tun kann, als habe man eine Patentlösung fOr ein Problem 
und als habe man diese Möglichkeit bis heute nicht gehabt. 
Was «Renitenz» bedeutet, muss im Anwendungsfall defi
niert werden. Man muss halt gegebenenfalls Farbe beken
nen und die vorhandenen Mittel einsetzen, anstatt zu 
lamentieren und so zu tun, als gäbe es keine Möglichkeiten. 
Wer wie die Minderheit nach Sammelunterkünften ruft, soll 
dann auch hinstehen, wenn der eigene Wohnort als Stand
ort fOr eine solche Unterkunft Infrage kommt. Da habe ich so 
meine Zweifel, auch aufgrund von Erfahrungen In meinem 
eigenen Kanton, denn da kommt dann regelmässig wieder 
Widerstand von derjenigen Seite, die sonst mit starken Wor
ten aufwartet. Herr Lustenberger, Frau BOhlmann hat Sie auf 
die Verhältnisse in Ihrem eigenen Kanton angesprochen. 
Eine Kompetenz des Bundes, der ja Ober kein eigenes Ge
biet vertagt, hllft auch nicht weiter, denn er wird ohne Einwil
ligung der Kantone keine derartigen Unterkünfte erstellen 
können. Da nützt es ihm auch nichts, irgendwo eine Parzelle 
zu haben, wenn dann die Nachbarschaft Widerstand leistet 
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Der Antrag der Minderheit Ist somH reine Augenwischerei, 
eine Beruhigungspille und nicht mehr. Vor allem aber kön
nen sich die Verantwortlichen In den Kantonen, die handeln 
könnten und allenfalls auch sollten, hinter einer Bestimmung 
verschanzen und gleichzeitig passiv bleiben. 
Ich bitte Sie, der MehrheH zu folgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Minderheitsantrag 
Tschuppert weist natürlich auf ein gravierendes bestehen
des Problem hin. Es Ist jetzt nicht einfach auf die Seite zu wi
schen: Es ist eine Tatsache, dass die Kantone über 
Asylsuchende klagen, die ihre Mitwirkungspflichten verlet
zen. Es gibt renitente Asylsuchende, es gibt solche, die nicht 
ausreisen wollen und alles ausnutzen. 
Der Antrag, wie er hier vorliegt - ich muss Ihnen das einfach 
sagen, das ergaben die Abklärungen in der VerwaHung -, 
führt zu einer Verletzung der Europäischen Menschen
rechtskonvention. Denn für gewisse Asylsuchende wäre es 
eine Haft, und dann müssen Haftgründe vorliegen. Man 
kann nicht einfach für jemanden, der so genannt renitent 
ist - das ist auch kein klarer Rechtsbegriff -. eine solche 
Massnahme vorsehen. Es geht ja hier darum, dass nicht nur 
bei Renitenten, sondern bereits auch bei solchen Asylsu
chenden, welche das Asylgesuch nicht sofort einreichen 
oder die Mitwirkungspflichten verletzen, eine Unterbringung 
in geschlossenen Sammelunterkünften angeordnet werden 
kann. Das wird als Haft bezeichnet. Bei einer Haft braucht es 
natürlich strengere Bedingungen, als sie in diesem Artikel 
vorhanden sind. 
Ich muss Ihnen aber sagen, dass die Kantone dringend 
nach solchen Unterkünften verlangen. Es ist aber auch zu 
sagen, dass die Kantone zuständig sind und nicht der Bund, 
sonst haben wir natürlich zweierlei Ordnungen. Die Kantone 
sagen aber auch: Solche Unterkünfte sind wertlos, sofern 
man die Ausschaffungshaftbedingungen nicht entspre
chend anpasst In Bezug auf Dauer, Haftgründe und das Re
gime. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass wir da eine grosse 
Lücke haben. Ich sehe schon jetzt bei allen möglichen Vor
schlägen, die heute auf dem Tisch sind, dass wir diese drei 
Dinge sicher in die ständerätllche Kommission werden ein
bringen müssen. Die Kantone können solche Unterbrin
gungsorte nur schaffen, wenn sie mit dem Völkerrecht bzw. 
der Europäischen Menschenrechtskonvention übereinstim
men. 
Der Bundesrat lehnt also diesen Antrag ab, ohne zu verken
nen, dass seitens der Behörden eine grosse Sympathie für 
diese Elnrichtung_en vorhanden Ist. Die im Minderheitsantrag 
vorgeschlagene Anderung, insbesondere die Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit, bezweckt letztlich die Sicherstellung 
des Vollzuges der Wegweisung. Dort müssen wir dann auf 
die Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, die wir haben, 
zurückgreifen - und dann sind wir wieder bei der ungenü
genden Ausschaffungshaft. Ich glaube, dass hier Immer wie
der auf den gleichen Mangel geschlossen werden kenn. 
Wir bitten Sie also, den Antrag der Minderheit abzulehnen, 
ohne deswegen sagen zu müssen, dass mit der Annahme 
des Mehrheitsantrages alle Probleme gelöst werden. Auf 
diese Weise können sie jedoch nicht gelöst werden. 

Grass Andreas (S, ZH), pour la commission: La majorite 
vous propose de renoncer aux «camps natlonaux». Las lo
caux d'hebergement sont une affaire cantonale. Monsieur 
Blocher a dit que las cantons ont des problemes. C'est ia rai
son pour laquelle nous avons introdult a runanimite l'arti
cle 28 alinea 2 qui accorde plus de competences a la Confe
deration pour aider et soutenlr las cantons. C'est vrai, cela a 
ete fait pour evlter qua Monsieur Tschuppert et Monsieur 
Lustenberger, avec leurs proposHions, ne rassemblent une 
majorite. On aimerait en effet garder cette separatlon des tA
ches entre las cantons et la Confederatlon. C'est vralment 
un probleme central. Monsieur Blocher a raison de dlre que 
«renitence» n'est pas un terrne juridlque. C'est trop flou. II a 
raison aussl de dlre que, sl on a recours a un hebergement 
ferrne avant que la decislon de refus ou de refoulement seit 
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prlse, c'est contraire a 1a Convention europeenne des drolts 
de l'homme. 
A ce titre et peut-Atre en concluslon, II faut soutenlr las can
tons, non pas avec la proposition de minorite Tschuppert, 
mais en appllquant ce que nous avons prew a l'artlcle 28 
dans l'interAt des cantons. 
II y a encore deux propositlons indMduelles de membres du 
groupe de l'UDC qu'il faut aussi commenter parce qu'elles 
sont trop superflcielles ou brutales. 
Monsieur Wobmann aimerait que qulconque quitte la Sulsse 
pendant Ja duree de la procedure perde le droit a l'asile. 
Monsieur Wobmann, vous oubliez par exemple les ecoliers, 
las enfants qui doivent suivre leurs camarades s'ils font une 
visite d'un ou de deux jours a l'etranger - ca qui contrlbue a 
leur integratlon. Si vous rendez la lol si restrictive, cela va 
conduire a une discriminatlon de ces enfants. Aujourd'hul, le 
fait est qua quelqu'un qui est rapatrle pendant la procedure 
perd le droH de deposer une nouvelle demande, mais pas 
tout a fait, parce qu'il taut aussl examiner sl, entre-temps, II y 
a au des changements dans son pays - il est posslble que le 
cas de cette personne fasse l'objet d'une nouvelle evalua
tion. 
Selon la proposition Schlüer, quiconque se rend coupable 
d'actes punissables pendant la duree de 1a procedure perd 
tout droit a l'aslle. La aussi, c'est trop brutal. Par exemple, 
quelqu'un qui recevralt une amende parce qu'il auraH mal 
parque sa volture perdralt tout de suite tout droit a l'asile. 
Faire une erreur, c'est humaln. II ne faut pas punir les reque
rants d'aslle pour une erreur mineure, et la notlon d'erreur 
mlneure, dans la proposition Schlüer, a ete oubllee. 

Erste Abstimmung - Premier vate 
. e· 

den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
J;flr dep AntragjVOQfllann .. 

7
87 Stimmen ~ 

~ \XMf ~ ,i,,4~ 
Zweite Abstimmung- Deuxieme vote 
(namentlich - nomjnatlf; Beilage Annexe 02.oso/64D 
F0r den Antrag der Mehrheit ••.• 124 Stimmen 

~~~:_ ... /~~m~ .QSJ 
Dritte Al:istimmung - Troisieme vate r--..;;;)
(namentllch - nominatlf; BeHage - Annexe 02.oao/648) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 114 Stimmen 
Für den Antrag,s;aderheit .... 67 Stimmen ~ 
~ ·e../ua,, ~~ 
Antrag Hess Bemhard 
71tel 
Bundes-Rückführungszentren 
Abs.1 
Ausländerinnen und Ausländer, deren Vollzug der Weg- oder 
Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumut
bar ist und die gegen die öffentliche SicherheH und Ordnung 
verstossen haben, wegen eines Verbrechens oder Verge
hens verurteilt worden sind oder sich nicht an behördliche 
Anordnungen halten, werden bis zum möglichen Vollzug in 
ein zentral geführtes, geschlossenes Bundes-R0ckführungs
zentrum eingewiesen. 
Abs.2 
Die Rückführungszentren werden durch den Bund geführt. 
Schriftliche Begründung 
Der Bund soll ffir Asylbewerber, deren Ausweisung nicht 
möglich ist, welche straffällig werden, Mitwirkungspflichten 
verletzen oder welche sich gegenüber behördlichen Weisun
gen renitent verhalten, geschlossene Rückführungszentren 
einrichten. 

Art. 42a 
Proposition Hess Bemhard 
71tre 
Centres de renvoi de la Confederation 
Al. 1 
Las etrangers dont l'execution du renvol ou de l'expulslon 
est Impossible, non autorisee ou n'est ralsonnablement pas 
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exigible, qul ont porte atteinte a la securlte et a l'ordre pu
blics et qul ont ete condamnes en raison d'un crime ou d'un 
dellt ou qul ne respectent pas les prescriptlons des autorites, 
sont places, jusqu'a ce qu'il soit possible d'executer leur ren
vol, dans un centre de renvol de la Confederatlon, gere de 
fa1,0n centrallsee et ferme. 
A/.2 
Les centres de renvoi sont gares par la Confederatlon. 
Deve/oppement per ecrlt 
La Confederalion dolt amenager des centres de renvol fer
mes pour les requerants d'asile dont Je renvoi est Impossi
ble, qui sont passibles d'une peine de prison, qui ont viole 
leur obligatlon de cooperer ou qul ont adopte un comporte
ment recalcltrant a l'encontre des lnstructlons des autorites. 

Engelberger Eduard (RL, NW), fOr die Kommission: Herr 
Hess fordert ein Bundes-ROckfOhrungszentrum. Die Frage 
um die Bundes-ROckfOhrungszentren taucht Immer wieder 
auf. Über solche Zentren in einer schwächeren Form haben 
wir soeben wieder diskutiert, dies bei Artikel 28 und beim 
Antrag der Minderheit Tschuppert zu Artikel 42. Daraus geht 
sicher hervor, dass ein mittleres Unbehagen zu spüren ist; 
das zeigt auch das Abstimmungsresultat. 
Dazu ist aber zu sagen, dass wlr das Thema der Rückfüh
rungszentren in der Kommission ausführlich besprochen 
und auch diskutiert haben - ohne Ergebnis; man findet auch 
keine Minderheit auf der Fahne. Die ElnfOhrung von Arti
kel 28 Absatz 2 war der Minimalkonsens, der aus dieser Dis
kussion hervorgegangen ist. Aber gemäss Formulierung des 
Antrages wQrden vorläufig Aufgenommene, die die Schweiz 
nicht verlassen mOssen, in ROckführungszentren eingewie
sen. Das macht nach unserer Meinung sicher keinen Sinn. 
Zudem sind geschlossene Zentren nicht EMRK-tauglich 
oder entsprechen nicht den entsprechenden Regeln. 
Es stellt sich auch die Frage, ob das Asylgesetz der richtige 
Ort für die Aufnahme eines Artikels Ober Bundes-ROckfOh
rungszentren sei oder ob es eher das Ausländergesetz sei. 
Die Diskussion wird sicher in jener um das Ausländergesetz 
eine Fortsetzung finden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hess Bernhard •... 49 Stimmen 
Dagegen .... 116 Stimmen 

Art. 43 
Antrag der Mehrheit 
Abs.2,3 
Streichen 
Abs. 3bis 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit J 
(Bühlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, 
Marty Källn, Tillmanns, Vermot) 
Abs.1 
Während der ersten drei Monate nach dem Einreichen eines 
Asylgesuches dOrten Asylsuchende keine Erwerbstätigkeit 
ausüben. (Rest streichen) 

Antrag der Minderheit II 
(Fahr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcei, Schibli, Weyeneth) 
Abs.1 
Für Asylsuchende gilt fOr die Dauer des Verfahrens und all
fälliger Rekurse ein Arbeitsverbot. Tätigkeiten in Beschäfti
gungsprogrammen ohne Lohnzahlungen sind erlaubt 

Antrag der Minderheit 
(Vallendar, Brun, Donze, Eberhard, Leuthard, Lustenberger, 
liiponez, Wlttenwller) 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Ober
holzer, Marty Källn, Tillmanns) 
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Abs. 3bis 
Streichen 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.1 
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Während der ersten drei Monate nach dem Einreichen ei
nes Asylgesuches dürfen Asylsuchende keine Erwerbstätig
keit ausüben. Während dieser Zeitspanne werden Asylbe
werber angehalten, ohne Lohnzahlungen gemeinnützige 
Arbeit fOr die Allgemeinheit zu leisten. (Rest gemäss gelten
dem Recht) 
Schrift/lohe Begründung 
Breite Bevölkerungskreise können es nicht verstehen, dass 
Asylbewerber nicht verstärkt tor gemeinnOtzlge Arbeiten ein
gespannt werden. 

Art. 43 
Proposition de la majorfte 
Al.2,3 
BHfer 
Al. 3bis 
Adherer au projet du Consell federal 

Proposition de /a minorite / 
(BOhlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, 
Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Al. 1 
Pendant les trois premiers mois qui suivent le depOt de sa 
demande d'aslle, le requerant n'a pas le drolt d'exercer d'ac
tivlte lucrative. (Blffer le raste) 

Proposition de Ja minorlte II 
(Fehr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, Schibli, Weyeneth) 
Al. 1 
Le requerant est soumis a une lnterdlction de travail pendant 
toute la duree de 1a procedure et jusqu'a l'aboutlssement 
d'un eventual recours. Les activltes exercees dans le cadre 
de programmes d' occupatlon non remuneres sont autori
sees. 

Proposition de Ja minorlte 
(Vallendar, Brun, Donze, Eberhard, Leuthard, Lustenberger, 
Trlponez, Wlttenwller) 
Al.2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de /a minorfte 
(Vermot, BOhlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Ober
holzar, Marty Källn, Tillmanns) 
Al. 3bis 
Bitter 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
Pendant les trois premiers mois qui suivent le depOt de la 
demande d'asile, le requerant n'a pas le droit d'exercer une 
actlvlte lucratlve. Pendent cette periode, les requerants 
d'aslle doivent Atre occupes a des travaux d'interAt general 
en faveur de ia communaute, sans remuneralion. (Le raste 
selon le droit en vigueur) 
Developpement par ecrft 
Une large couche de la populatlon ne peut comprendre 
pourquol les requerants d'asile ne sont pas employes a des 
travaux d'interAt general. 

BQhlmann Cecile (G, LU): Da es ja pro Artikel nur noch 
eine Debatte gibt, werde Ich sowohl meinen Mlnderheltsan• 
trag zu Absatz 1 betreffend das Arbeitsverbot wie auch mei
nen Minderheitsantrag zu Artikel 43a, Grundschulunterricht, 
begründen. 

Prlaldent (Binder Max, Präsident): Artikel 43a werden wir 
separat behandeln. Wir sprechen jetzt nur Ober Artikel 43 
Absätze 1 bis 3bis. 
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Bflhlmann Ceclle (G, LU): Das Ist eine neue Situation; Ich 
habe jetzt meine beiden Begründungen verkOrzt, weil ich 
vorhin die Information erhalten habe, es gebe nur eine De
batte pro Artikel. Ich werde jetzt zum Arbeitsverbot sprechen 
und erst nachher zum Grundschulunterricht. 
Es gilt generell ein Arbeitsverbot für Asylsuchende in den er
sten drei Monaten; wenn in diesen drei Monaten ein negati
ver Entscheid ergeht, wird das Verbot um drei weitere 
Monate verlängert. Mit dem Antrag der Minderheit I möchte 
ich, dass dieser Zusatz gestrichen wird. Das heisst im Klar
text: Wir Grünen wehren uns nicht grundsätzlich dagegen, 
dass es in den ersten drei Monaten ein Arbeitsverbot gibt, 
aber wir möchten nicht, dass es weitere Einschränkungen Im 
Bereich des Arbeitsverbotes gibt Dator haben wir gute 
Gründe; es gäbe ja sogar gute Gründe, zu sagen, man sollte 
die Leute von Anfang an arbeiten lassen. Das wäre die radi
kale, gute Forderung. So weit gehen wir gar nicht, wir sagen: 
Okay, drei Monate, aber nicht mehr - und ohne jede weitere 
Einschränkung. 
Das ZQrcher Asylmanifest hat aufgezeigt, dass man viele 
Probleme, die heute Im Asylbereich beklagt werden, lösen 
könnte, wenn man die Leute arbeiten liesse. Man könnte 
z. 8. Geld ganz einfach sparen - das ist heute ein ganz wich
tiges Kriterium; wir betrachten ja viele staatliche Tätigkeiten 
nur noch unter dem Gesichtspunkt des Sparens. Da hätten 
wir eine Gelegenheit, Geld zu sparen, Indem man die Leute 
fQr ihre eigene Existenz arbeiten und fQr sich selber aufkom
men lässt. Man hätte das Problem nicht mehr, dass Leute un
beschäftigt herumhängen und an Bahnhöfen ein öffentliches 
Ärgernis werden, dass sich die schweizerische Bevölkerung 
belästigt fQhlt und das GefOhl hat: Sie liegen alle auf der fau
len Haut, sie liegen uns auf der Tasche. Wenn man sie arbei
ten liesse, warde auch dieses Problem abgeschafft 
Es gäbe also viele gute Gründe dafOr, die Leute von Anfang 
an arbeiten zu lassen, aber wie gesagt: So weit geht mein 
Minderheitsantrag nicht. 
Ein weiteres Argument im Zusammenhang mit dem Arbeits
verbot: Wir haben letzte Woche von einer Studie gehört, von 
einer Untersuchung, die über "sans-papiers» gemacht wor
den Ist. 95 Prozent der interviewten "sans-papiers» arbeiten 
in der Schweiz und Oben Tätigkeiten aus, die offensichtlich 
sonst niemand mehr tut: so genannte Billigjobs im Gastge
werbe, im Baugewerbe und in privaten Haushalten. Offen
sichtlich gibt es also diese Tätigkeiten, fQr die man nicht 
mehr Leute aus der Schweiz und aus der EU rekrutieren 
kann und die heute von "sans-papiers» ausgeübt werden. 
Die «sans-papiers» sind natürlich dadurch, dass sie illegal In 
der Schweiz sind, absolut der WillkOr ausgeliefert. Das hat 
dann, wie man erfahren hat, zur Folge, dass miserable 
Löhne bezahlt werden. Es gab Beispiele von B Franken 
Stundenlohn, wie letzte Woche bekannt geworden Ist. Auch 
gagen diesen Missstand könnte man also etwas tun, wenn 
man Asylsuchende Arbeiten machen liesse, die eben sonst 
in der Schweiz nicht mehr von Leuten aus der EU oder der 
Schweiz erledigt werden. All diese Gründe sprechen gegen 
ein Arbeitsverbot. 
Die Einschränkung bezQgllch der ersten drei Monate, das 
Verbot für die ersten drei Monate, fachten wir aber nicht an. 
Bei den Zusatzeinschränkungen, wie sie In Absatz 1 enthal
ten sind, wonach eben nach einem erstinstanzlich negativen 
Entscheid das Arbeitsverbot verlängert werden kann, ma
chen wir nicht mehr mit. Beim Zusatz in Absatz 3bis, wonach 
der Bundesrat fQr bestimmte Gruppen von Asylsuchenden 
ein befristetes Arbeitsverbot erlassen kann, fragen wir uns: 
Wie soll denn das geschehen? Ist es nicht diskriminierend, 
wenn die einen arbeiten dürfen und die anderen nicht? Was 
sind das für undurchsichtige Kriterien? 
Wie gesagt Mit dem Antrag der Minderheit I möchte Ich ein
fach eine Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten für drei 
Monate und nichts darOber hinaus, und das ohne jede wei
tere Bedingung. 

Fehr Hans (V. ZH): Noch zum Antrag der Minderheit 1 (Bühl
mann): Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Es ist klas-
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slsch: Hier wird wieder eine Vermischung von Asylpolltlk und 
Arbeitsmarktpolitik herbeigeführt. Man möchte, dass mög
lichst viele Asylbewerber möglichst rasch arbeiten können. 
Damit unterlaufen Sie das Arbeitsrecht, und demlt prMlegle
ren Sie Asylbewerber gegenüber Ausländern, die verschie
dene Voraussetzungen erfüllen müssen, damit sie Ober
haupt arbeiten können. 
Aus dem gleichen Grund müssen wir auch das so genannte 
Zürcher Manifest ablehnen und weiter bekämpfen. Das ist Im 
Wesentlichen eine Schaumschlägerei von Herrn Stadtpräsi
dent Leuenberger. Man hat dort auch wieder diese fragwQr• 
dige Sache, dass man zwar sagt, wir zahlen den Leuten 
keinen Lohn, aber wir zahlen ihnen eine Entschädigung oder 
sonst irgendetwas: Das ist, auf Deutsch gesagt, "Hans was 
Helri ... Es ist eine Tendenz In die falsche Richtung. Im Übri
gen ist das Modell Leuenberger weitgehend gescheitert. 
Das müsste man zugeben, wenn man ehrlich wäre. 
Nun zu meinem Antrag: Ich bitte Sie, dem Antrag der Min• 
derhelt II zuzustimmen. Wir schaffen damit Klarheit. Wir ge
hen dem Problem mit der Arbeitsberechtigung fQr Asylbe
werber auf den Grund. Wenn wir wollen - und dem haben 
Sie ja alle mehr oder weniger zugestimmt -, dass ein Asyl
verfahren Im Maximum drei Monate dauert, noch besser 
zwei Monate, dann stellt sich die Frage der Arbeitsberechti
gung gar nicht Dann sind diese Leute - jene 95 Prozent, de
ren Gesuch abgelehnt wurde - ja nach wenigen Monaten 
bereits wieder ausser Landes. Dann stellt sich die Frage der 
Arbeit Oberhaupt nicht 
Darum fordert die Minderheit II: Schaffen wir doch eine klare 
Situation, und sagen wir, dass für die Dauer dieses verkürz
ten Asylverfahrens eben ein Arbeitsverbot gllt. Es wird ferner 
festgelegt, dass Beschäftigungsprogramme Im Dienste der 
Allgemeinheit ohne entsprechende Lohnzahlung möglich 
sind. Ich meine, das ist eine kluge Lösung, und Sie schaffen 
damit wirklich Klarheit. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit II zuzustimmen. Da
mit schaffen Sie Klarheit: erstens kurze Verfahren, zweitens 
keine Arbeitsberechtigung während des Verfahrens. 

Trlponez Plerre (RL, BE): Ich gehe zuerst von Absatz 1 
aus. Dort scheint unbestritten zu sein, dass während der er
sten drei Monate nach dem Einreichen eines Asylgesuches 
Asylsuchende keine Erwerbstätigkeit ausüben können sol
len. Das hat Jetzt Frau BOhlmann zumindest so akzeptiert, 
und das hat jetzt auch Herr Fehr betreffend die Beschleuni
gung des Verfahrens so bestätigt. Wenn - ich beziehe mich 
Immer noch auf Absatz 1 - innerhalb dieser Frist erstin
stanzlich ein negativer Entscheid gefallen Ist, dann kann der 
Kanton die Bewilligung zur Erwerbstätigkeit für weitere drei 
Monate verweigern. Das entspricht Immer noch dem Entwurf 
des Bundesrates und dem Antrag der Mehrheit. Das wären 
die zweiten drei Monate, und das heisst im Klartext: Nach 
sechs Monaten wird eine Arbeitserlaubnis erteilt. 
Wir gehen von der Mehrheit der Kommission und vom Bun
desrat aus, und Ich möchte Sie nun bitten - das Ist der An• 
trag der Minderheit Vallendar -, dass wir in Absatz 2 dem 
Bundesrat folgen und nicht der Mehrheit der Kommission. 
Der Bundesrat hat nämlich vorgeschlagen, dass die Bewilli
gung zur Erwerbstätigkeit ""ach Ablauf der mit dem rechts
kräftigen negativen Ausgang des Asylverfahrens festgesetz
ten Ausreisefrist» erlischt, "selbst wenn ein ausserordentli
ches Rechtsmittel oder ein RechtsbeheH ergriffen und der 
Vollzug der Wagweisung ausgesetzt wurde». Im Klartext will 
man mit diesem Entwurf des Bundesrates also verhindern, 
dass eine Art VollzugalOkke entsteht. Wenn die Behörde die 
Rückreise- bzw. die Ausreisefrist festgesetzt hat, dann soll 
automatisch auch die Bewilligung zur Erwerbstätlgkait erlö
schen. Ich glaube, es wäre gut, wenn auch die Minderheit II 
(Fehr Hans) diesen Minderhaitsantrag noch einmal sehr 
wohl überlegen würde, weil sonst das System als solches 
nicht funktionieren kann - immer von der Kommissionsmehr
heit ausgehend. 
Im Rahmen der Minderheit Vallendar möchte Ich Sie auch 
bitten, in Absatz 3 dem Bundesrat zu folgen und nicht der 
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Kommissionsmehrheit. Die Minderheit Vallender beantragt 
also ZUstlmmung zum Bundesrat bezOglich der Absätze 2 
und 3 und Ablehnung des Antrages der Kommissionsmehr
heit. 

Fehr Hans (V, ZH): Ich möchte niemandem Unrecht tun. Ich 
habe irrtOmlicherweise von der Leuenberger'schen statt von 
der Ledergerber'schen Schaumschlägerei gesprochen. Ge
meint ist natürlich die Ledergerber'sche Schaumschlägerei, 
jene des Stadtpräsidenten von ZOrich, wobei ich anzufügen 
habe, dass auch Herr Bundesrat Leuenberger mitunter nicht 
wenig Schaum produziert. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Herr Fehr, Sie sagten 
auch, es sei «Hans was Helri», aber es ist eben nicht «Mo
ritz was Elmar». (Heiterksit) 
Ich bitte Sie, Absatz 3bls von Artikel 43 zu streichen. Es geht 
darum, dass bestimmte Gruppen von Asylsuchenden vom 
Arbeitsmarkt fern gehalten werden können. Das ist unnütz, 
teuer und diskriminierend, und es schafft auch unnötige Un
gleichheiten zwischen Menschen mit dem gleichen Status 
und Im gleichen Verfahren. Es gibt im ZUsammenhang mit 
Arbeit nur die eine Forderung: Nach Ablauf von drei Mona
ten Ist der ZUgang zum Arbeitsmarkt zu öffnen, und diese 
Menschen sind gleich zu behandeln wie andere Ausländer 
und Ausländerinnen auch - es geht um Leute, die in der 
Schweiz in einem Asylverfahren oder vorläufig aufgenom
men sind -, und zwar so lange, bis sie die Schweiz wieder 
verlassen müssen. 
Heute sind schätzungsweise 30 bis 40 Prozent der Asylsu
chenden und vorläufig Aufgenommenen erwerbstätig. Bei 
den ausgeübten Tätigkeiten ist eine starke Konzentration auf 
das Gast• und Hotelgewerbe festzustellen. Der erleichterte 
Zugang zum Arbeitsmarkt führt zu Einsparungen bei den 
Sozialhilfeleistungen, da Asylsuchende dann Ihren eigenen 
Unterhalt selber bestreiten können. Das müssten wir ja ei
gentlich wollenl 
Untätigkeit zieht oft schwerwiegende psychische Probleme 
nach sich, die auch bei Langzeitarbeitslosen beobachtet 
werden. Untätigkeit kann zur ZUnahme der Kleinkriminalität 
führen; die vielen Drogenkuriere und Dealer sind ein 
sichtbares und sehr ungutes Beispiel dafür. Untätigkeit hat 
auch Passivität und den Verlust beruflicher Kompetenz zur 
Folge - und den Verlust der Fähigkeit, sich selber zu orga
nisieren und Verantwortung zu Obernehmen. Und das wie
derum schmälert die Rückkehrfähigkeit der Leute. Die 
Akzeptanz von Asylsuchenden, die ihren eigenen Unterhalt 
verdienen, Ist hier sehr gross, identifizieren wir uns doch in 
unserer Gesellschaft vor allem auch über die Arbeit. 
Die Behauptung, dass Arbeit die Leute anziehe, dass des
wegen mehr Asylsuchende in die Schweiz kämen und dass 
dies die Zahl der Asylgesuche ansteigen lasse, ist völlig 
falsch. Das 1999 vorübergehend erlassene Arbeitsverbot 
hat nämlich keine abschreckende Wirkung gezeitigt; es ka
men ebenso viele Leute wie vorher. Das Ist die Lex Metzler, 
der 1999 zugestimmt wurde. 
Ich zitiere auch noch etwas. Das BFF hat zur Klärung der 
Frage, ob und Inwieweit der Zugang Asylsuchender zum 
schweizerischen Arbeitsmarkt die Attraktivität der Schweiz 
als Asylland steigert, beim Schweizerischen Forum fOr MI• 
grationsstudien zwei Untersuchungen in Auftrag gegeben: 
Die Studie «Asyldestination Europa» von 2001 entkräftet 
das Argument, dass Massnahmen bezüglich der Sozialhilfe 
oder des Zugangs zum Arbeitsmarkt einen feststellbaren 
Einfluss auf die Wahl des Aufnahmelandes haben. Die 
zweite Studie, «Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene 
auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt 1996-2000», kommt 
zum Schluss, dass - hören Sie, und staunen Siel - mit der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit durch Asylsuchende Sozi
alhilfekosten in der Höhe von rund einer halben Milliarde 
Franken pro Jahr eingespart werden. Alle die, die jetzt sa
gen, Asylsuchende dürften nicht arbeiten, die sollen dann 
auch sagen: Dann darf das Asylwesen eben auch sehr viel 
mehr kostan. 
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Arbeit ist eine Möglichkeit der Integration, der langfristigen 
und der vorübergehenden Integration. Ich habe kürzlich 
Leute in Kosovo besucht, die hier gewesen waren und in ei
ner Schreinerei gearbeitet hatten. Der Schreiner hatte dem 
Mann einige Maschinen mitgegeben. Die hat er noch Immer, 
und er Ist sehr zufrieden, nach dem Aufenthalt in der 
Schweiz, nach all den Lernmöglichkeiten, in Kosovo damit 
weiterarbeiten zu können. Niemand, auch keine Gruppe, soll 
aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. 
Ich bitte Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Freyslnger Oskar (V, VS): Frau Vermot, glauben Sie nicht, 
dass Sie dadurch im Grunde genommen unsere Arbeits
marktpolitik untergraben? Denn auf der einen Seite haben 
wir ja die Migrationspolitik, auf der anderen Seite die Asylpo
litik. Glauben Sie nicht, dass hier wieder eine Vermischung 
stattfindet und eigentlich der Arbeitsmarkt untergraben wird, 
sogar Lohndumping daraus resultiert? 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Das Lohndumping 
hängt ja nicht von den Asylsuchenden ab, sondern von den 
Arbeitgebern. Das andere ist: Es leben nicht auf der einen 
Seite die Asylsuchenden und auf der anderen Seite die 
Schweizerinnen und Schweizer; die Vermischung, das zu. 
sammenleben und auch das Sich-Zusammenraufen findet 
schon lange statt. Es gibt nichts Normaleres, als dass sich 
die Leute, die hier sind, hier leben, eine Wohnung, Kleidung 
und Nahrung brauchen, betreut und beraten werden müs
sen, auch an diesen Kosten beteiligen. Der Arbeitsmarkt re
guliert sich ja zum grossen Teil selber. Diese Leute sind ja 
meistens In Nledriglohnbereichen tätig, wo sie auch ge
braucht werden können, nämlich im Tourismus, in der Bau
branche, in der Hotelbranche. Es Ist wichtig, dass die Leute 
eben arbeiten können, und zwar zur Integration, vorüberge
hend oder fOr immer, aber auch zur Deckung der Auslagen 
für Güter, die sie für sich eben auch brauchen. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Ich empfehle Ihnen, den Antrag der 
Minderheit 1 (BOhlmann) und den Antrag der Minderheit Ver
mot anzunehmen und die übrigen Anträge abzulehnen. 
Meiner Meinung nach Ist das Arbeitsverbot eine der grös
sten Dummheiten des geltenden Asylgesetzes, und sie soll 
nun perpetulert werden! Herr Fehr, Sie reden da von 
Schaum, obgleich eigentlich Sie ziemlich viel Schaum pro
duzieren, und Sie verunglimpfen - ich weiss gar nicht, mit 
welchem Recht - den ZOrcher Stadtrat Der Zün::her Stadtrat 
hat ein Asylmanlfest veröffentlicht, das eigentlich in den mei
sten schweizerischen Städten Unterstützung fand. Keine 
Unterstützung fand es sinnigerweise beim Bund. Es ist ein 
Asylmanifest, das klar aufzeigt, dass bezüglich Erwerbsar
beit für Asylsuchende endlich andere Wege gegangen wer
den müssen. Im Zentrum stehen die Forderung nach Arbeit, 
die Berechtigung und Verpflichtung zur Arbeit, die Bereitstel
lung von natzllchen Beschäftigungsangeboten, die Ausbil
dung von Kindern und Jugendlichen, die Selbstorganisation 
In den Unterkünften, die Finanzierung des Aufenthaltes 
durch eigene Arbeit. 
Wie meine Vorrednerin gesagt hat, Ist es mitnichten erwie
sen, dass das Arbeitsverbot eine abschreckende Wirkung 
hat. Das Arbeitsverbot hat aber eine abschreckende Wir
kung gegenOber der Schweizer Bevölkerung, indem In rela
tiv fragwürdiger Weise Asylgesuchsteilende als Müssiggän
ger, als Faulenzer usw. hingestellt werden. Ich habe fast ein 
bisschen den Eindruck, das sei eigentlich das, was Sie, Kol
lege Fehr und andere, wollten. Sie, die Ja sonst Immer die 
grossen LelstungsverkOnder sind, Sie als Vorbild, Sie wollen 
gerade nicht, dass die, die in die Schweiz kommen, die Mög
lichkeit haben, durch eigene Leistung und Erwerbsarbeit ih
ren Aufenthalt in der Schweiz zu finanzieren. Warum wollen 
Sie das nicht? Weil damit die Stimmung gegen Asylgesuchs
tellende in der Tat angeheizt werden kann und auch ange
heizt wird. 
Sie wollen aber noch etwas anderes. Sie wollen nämlich die 
grösseren Städte in diesem Land in einen finanziellen Eng-
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pass treiben. Das ist genau der Grund, warum die Sozialvor
steher und Sozialvorsteherinnen der grösseren Städte sich 
gemeinsam diesem Aufruf angeschlossen haben, das Ar
beitsverbot möglichst aufzuheben respektive zu minimieren, 
weil das die einzige Möglichkeit ist, die Sozialhilfe und an
dere soziale Zuwendungen zu reduzieren, die Stadtkassen 
zu entlasten und, nach dem von Ihnen hochgehaltenen Sub
sidiaritätsprinzip, die Kosten auf die Verursacher, nämlich 
die Asylgesuchstellenden, abzuwälzen. 
Nun sagen Sie, das sei eine dumme Vermischung zwischen 
Asyl- und Ausländergesetz. Diese Vermischung ist nicht 
eine Frage des Gesetzes, diese Vermischung ist eine Frage 
der Realität. In der Realität sind die Grenzen zwischen Asyl
und Ausländergesetz nicht einfach so zu ziehen, wie das Ih
ren Wunschvorstellungen entspricht. Das ist doch das Pro
blem. Wenn Sie nicht endlich einsehen, dass Sie einen 
Schrittwechsel zu einem Einwanderungs- und Migrationsge
setz machen müssen, in dem die Erwerbsarbeit Im Zentrum 
steht, werden Sie, wie ich bereits gestern dargetan habe, 
das Problem nie lösen können. 
Ich sage Ihnen: Wer heute für das Arbeitsverbot und gegen 
den Antrag der Minderheit 1 (Bühlmann) stimmt, der beweist, 
dass er die Asylsituation verschärfen, den Städten unnötige 
Lasten aufbürden will und dass er nicht bereit ist, dem Sub
sidiaritätsprinzip nachzuleben. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Auch die SP-Fraktlon unterstützt 
die Minderheit 1 (Bühlmann) und die Minderheit Vermot und 
lehnt den Antrag der Minderheit II (Fehr Hans) und den Ein
zelantrag Hess Bernhard ab. 
Ein Arbeitsverbot während der ersten drei Monate nach Ein
reichen eines Asylgesuches genügt vollkommen. In dieser 
Zeit sind die Leute damit beschäftigt, sich zurechtzufinden, 
administrativen Anforderungen nachzukommen und erste 
Kurse zu besuchen. 
Ein generelles Arbeitsverbot für Asylsuchende sollte aber 
nicht länger als drei Monate dauern, und zwar aus drei 
Gründen: 
1. Die Asylverfahren werden immer rascher abgeschlossen. 
2. Es Ist sinnvoller, einer Beschäftigung nachzugehen als 
nur herumzusitzen. Die Leute sind zufriedener und kommen 
auf keine dummen Gedanken. 
3. Asylsuchende, die vor dem Fernseher sitzen oder im 
Freien Ball spielen, erwecken in der Bevölkerung den Ein
druck - da zitiere ich den Originalton -, «fuull Sieche» zu 
sein. Wie zahlreiche Beispiele beweisen, Ist der Schritt von 
diesem Gefühl zum Fremdenhass nur sehr klein. 
Herr Vlscher hat es bereits erwähnt: Es ist das Dümmste, 
was wir machen können, wenn wir junge und gesunde Asyl
suchende zum Nichtstun zwingen. Das ist frustrierend und 
auch gefährlich für sie, denn es ist klar, dass der eine oder 
andere, der nach einer Beschäftigung sucht, in die Kleinkri
minalität oder in den Drogenhandel abrutscht. Deshalb ist es 
wichtig, dass Asylsuchende die Möglichkeit haben, zu arbei
ten, zumindest gemeinnützige Arbeit zu verrichten - als Ge
genleistung für die Unterbringung und Verpflegung -, wie 
das die Stadt Zürich in ihrem Asylmanifest gefordert hat. 
Wer solche Arbeiten verrichtet, erhält auch eine Entschädi
gung. Andere Städte und Gemeinden sind dem Beispiel von 
ZOrich gefolgt. Vor allem auch in der Bevölkerung ist diese 
initiative sehr positiv aufgenommen worden, ausser von der 
SVP - Sie haben ja Herrn Fehr vorher gehört -, welche be
fürchtet, dass Asylsuchende ein positives Image gewinnen 
könnten und die SVP damit ihre wichtigsten Wahlslogans 
entsorgen müsste. 
Absatz 2 soll gemäss Kommissionsmehrheit, zu der auch 
die SP-Vertreter gehören, gestrichen werden. Abgewiesene 
Asylsuchende sollen bis zu ihrer Ausreise arbeiten dürfen. 
Es macht keinen Sinn, wenn auf ein ausserordentllches Ge
such hin - z. B. wegen einer Verschlechterung der Situation 
im Heimatstaat - die Ausreise zwar verschoben werden darf, 
den Betroffenen aber verboten wird, ihren Arbeitsplatz zu 
behalten. Mit dem Verbot treffen wir, Herr Triponez, nämlich 
auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, welche bereit 
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wären, ihren Angestellten weiter zu beschäftigen. Wir erin
nern uns alle an den Fall der Wirtin im Berner Oberland, die 
ihren irakischen Angestellten nicht mehr weiter beschäftigen 
durfte, obwohl seine Ausreise sistiert worden war. 
Absatz 3 Ist zu streichen, denn er Ist diskriminierend und un
nötig; das hat Frau Vermot bereits ausgeführt. 
Lassen Sie mich schllessen mit einem Zitat von Peter Ar
benz, dem ehemaligen Delegierten des Bundesrates fQr das 
Flüchtlingswesen und Direktor des Bundesamtes für Flücht
linge von 1987 bis 1993. Herr Arbenz, der eine reiche Erfah
rung mit Flüchtlingen und Einzelschicksalen hat, sagte 
letzten September In einem Referat, dass ein formelles und 
lange dauerndes Arbeitsverbot einwanderungswillige Men• 
sehen nicht abschrecken werde. 
Die heutige Realität zeigt, dass Herr Arbenz Recht hat, und 
wir täten gut daran, diese Realität endlich zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Frau Hubmann, Ich möchte Sie tra
gen: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass insbesondere 
Regierungsvertreter, auch solche aus Ihrem Kanton, drin
gend davor warnen, mit der Arbeitsgewährung noch mehr 
unechte Asylsuchende - Personen, die nicht gefährdet sind, 
sondern nur wegen der Arbeit kommen - hierher zu locken? 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Herr Schlüer, Ich möchte Sie bit
ten, mir diese Namen zu nennen, weil mir die Fakten, die Sie 
da zitieren, nicht bekannt sind. 

MiHler Philipp (RL, AG): Herr Viecher hat gesagt, die Leute 
würden abgeschreckt, wenn wir ein Arbeitsverbot für Asylsu
chende installieren würden und die Leute sähen, wie alle 
«faul» herumhingen - wie Frau Hubmann soeben bemerkte. 
Ja, die Leute sind wirklich abgeschreckt worden, als sie ver
nommen haben, was dieses ominöse Asylmanifest In Zilrich 
in der Umsetzung gekostet hat: Von 3000 Asylsuchenden In 
Z0rich sind 1 oo Menschen in dieses Beschäftigungspro
gramm eingetreten; es hat bei einer Dauer von 20 Monaten 
1,436 MIiiionen Franken gekostet Man hat für diese enorme 
summe also rund 3,5 Prozent aller Asylsuchenden in dieses 
Beschäftigungsprogramm gebracht. 
Sie haben von Entlastung der Staatskasse gesprochen; ich 
würde das eher als Belastung der Staatskasse bezeichnen. 
Man muss dazu wissen: Man kann keine Asylsuchenden 
zwingen, umsonst oder fast umsonst zu arbeiten. Dagegen 
steht das übergeordnete Völkerrecht, dagegen steht aber 
auch unsere Verfassung. Das heisst, Sie müssen die Leute 
bezahlen. In Zilrich hat man dazu «Motlvatlonszulage» ge
sagt, es waren 300 bis 400 Franken pro Monat, und es ka
men 100 von 3000 Asylsuchenden. Man darf nicht verges
sen: Beschäftigungsprogramme sind insofern teuer, als sie 
dahinter auch Strukturen brauchen, es braucht Verwaltungs
strukturen, Fahrzeuge usw. - Sie wissen, wie viel ein Ar
beitsplatz kostet. 
Generell zum Arbeitsverbot: Da möchte Ich wieder einmal 
klar machen, wozu und weshalb Asylsuchende eigentlich in 
der Schweiz sind: Sie sind hier, weil sie glaubhaft machen 
wollen, dass sie an Leib und Leben bedroht sind; sie sind 
hier, um ein Asylverfahren zu durchlaufen; d. h., sie haben 
sich zur Verfügung zu halten fQr Befragungen, Konsultatio
nen usw. Sie sind nicht hier, um schleichend in den Arbeits
markt integriert zu werden. Das wird zwangsläufig die 
Attraktivität des Fluchtziellandes Schweiz erhöhen. Wenn 
man hier davon spricht, dass man es ja gesehen habe, die 
Einführung des Arbeitsverbotes schrecke nicht ab: Wie wol
len Sie so etwas denn messen, wenn letztes Jahr 20 800 
Menschen in der Schweiz um Asyl nachsuchten, heuer 
25 000 Menschen und nächstes Jahr vielleicht 15 000? Die 
Volatllltät dieser Zahl ist extrem, sie ist von Krisen und ande
ren Situationen In den Herkunftsländern abhängig, das hat 
mit dem Arbeitsverbot nichts zu tun. Hier geht es aber 
darum, dass ein Arbeitsverbot installiert werden bzw. bleiben 
soll, um eben die Leute im Sinne des Zweckes, für den sie In 
die Schweiz gekommen sind - für die Prüfung ihrer Asylei-
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genschaft, Ihrer Flüchtlingseigenschaft -, zur Vertagung zu 
halten. Alles andere wäre grundfalsch. 
Noch etwas zur Bestimmung in Artikel 43 Absatz 3bls: Hier 
geht es darum, dass der Bundesrat für bestimmte Gruppen 
von Asylsuchenden über die normalen Fristen hinaus ein Ar
beitsverbot erlassen kann. Das macht Sinn. Man hat diesbe
züglich in den Neunzigerjahren auch Erfahrungen gesam
melt. Ich erinnere an die Bosnien- und an die Kosovo-Krise. 
Da kamen Zehntausende; wir hatten um die 40 000 Asylge
suche pro Jahr, und wir haben im Asylgesetz von 1998, das 
1999 in Kraft getreten ist, den Status des Schutzbedürftigen 
eingeführt. Bei diesen Menschen macht es eben Sinn, dass 
sie nicht arbeiten dürfen. Denn sonst würde ja die Schutzbe
stimmung - der Grund für die vorläufige Aufnahme, die man 
diesen Menschen gewährt hat, war ja, dass sie wirklich aus 
Krisengebieten mit akuter Gefährdung kamen - gerade per
vertiert Die Leute kamen her, weil sie Schutz brauchten, 
Schutz vor Krieg, vor Bedrohung ihrer körperlichen Integri
tät, und nicht, um nach einer bestimmten Zeit arbeiten zu 
können. 
Es wäre ein absoluter Unsinn, wenn man Absatz 3bis strei
chen würde, und es wäre - das möchte Ich betonen -
schlicht nicht finanzierbar. Wenn Sie Löhne bezahlen, wie 
sich das Frau Bühlmann vorstellt, also marktkonforme 
Löhne, dann gibt das nur eine Umlagerung, dann geht das 
eben wieder zulasten der Arbeitslosenkasse. Ich möchte 
daran erinnern: Wir haben 160 000 Arbeitslose, wir haben 
über 200 000 Menschen in diesem Land, die Arbeit suchen. 
Da kann es nicht angehen, dass man Leute, die an Leib und 
Leben bedroht sein wollen - die dies glaubhaft machen wol
len -, auch noch schleichend In den Arbeitsmarkt integriert. 
Ich bitte Sie, diese Anträge abzulehnen. 

Bilhlmann Cecile (G, LU): Herr Müller, Sie haben sich am 
Anfang lange und ausführlich darilber beklagt, wie teuer Zü
rich die Beschäftigungsprogramme zu stehen gekommen 
seien und dass das die Leute ärgere. Jetzt frage ich Sie: Im 
Artikel, den wir hier behandeln, In Artikel 43, geht es über
haupt nicht um Beschäftigungsprogramme, sondern es geht 
um das ganz reguläre Arbeitsverbot, das nach drei Monaten 
aufgehoben werden soll. Was spart denn der Staat, wenn 
man die Leute arbeiten lässt, nicht in Beschäftigungspro
grammen, sondern auf dem Arbeitsmarkt? Dazu müssten 
Sie doch auch noch eine Aussage machen, und Sie müss
ten Ihren Leuten sagen, dass es den Staat auch entlastet, 
wenn die Leute arbeiten. 

Milller Philipp (RL, AG): Frau Bühlmann, gerade die letzten 
drei Sätze meiner Ausführungen haben sich um das Thema 
Arbeit und Integration in den normalen Arbeitsmarkt ge
dreht. Ich habe gesagt: Wenn Sie bei 160 000 Arbeitslosen 
Asylsuchende arbeiten lassen - es sind zumeist schlecht 
qualifizierte Leute, das ist nicht Ihre Schuld, sie kommen ja 
nicht wegen der Arbeit hierher, sie kommen eben auf der 
Asylschiene hierher -, dann konkurrenzieren diese ja 
zwangsläufig die Arbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist 
doch ganz loglschl Wenn Sie die Leute zu ortsüblichen Löh
nen arbeiten lassen - nur so geht es, die Verfassung Ist klar, 
das Völkerrecht ist klar, Sie können die Leute nicht zwingen, 
für einen Hungerlohn zu arbeiten -, sie also in den ordentil
chen Arbeitsmarkt einschleusen, haben Sie eine Konkurren
zierung der Arbeitslosen, die wir in der Schweiz bereits 
haben. Das wäre wirklich ein Unsinn. Ich möchte diejenigen 
Arbeitslosen erleben, denen Sie einen derartigen Antrag 
vorlegen und die sagen: Dieser Asylsuchende kommt hier
her, weil er Schutz vor einer Bedrohung von Leib und Leben 
braucht, und jetzt hat er eine Stelle, und ich habe keine! 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir behandeln hier die 
schwierige Frage, ob man ein Arbeitsverbot haben soll oder 
nicht. Sie sehen, wie die Sache hin und her gerissen wird. 
Filr die einen, zum Beispiel für Herrn Vlscher, ist das Ar
beitsverbot eine der grössten Dummheiten, die es gibt; nur 
derjenige könne für ein Arbeitsverbot sein, welcher ein Inter-
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esse am Asylelend habe. Das wäre also zum Beispiel der 
Bundesrat, und zwar auch der frilhere, denn von Ihm stammt 
ja dieses Arbeitsverbot, Herr Vischer. Für die anderen öffnet 
eine Zulassung zur Arbeit Tor und Tür, das ist die andere 
Seite. Es wird gesagt, das Arbeitsverbot führe zu hohen So
zialkosten, weil die Leute wegen des Arbeitsverbotes Ihren 
Lebensunterhalt natürlich nicht selbst verdienen könnten. 
Andererseits: Wenn Sie das Arbeitsverbot aufheben, dann 
arbeiten diese Leute natürlich auf dem Arbeitsmarkt, und Sie 
haben die sozialen Kosten an einem anderen Ort, nämlich 
bei der Arbeitslosigkeit; es ist dann also ein Teil des Arbeits
marktes. 
Wie sieht die Sache aus? Natürlich Ist es schwierig, zu ent
scheiden, ob all die, die um Asyl nachsuchen, wegen der Ar
beit kommen. Sie kommen unter anderem, weil sie Arbeit 
möchten; d. h., in erster Linie möchten sie Ja nicht Arbeit, 
sondern einen Verdienst, indem sie hier arbeiten. Es ist 
schwierig zu sagen, wie viele dann kämen, wenn man das 
Arbeitsverbot aufheben würde. Tatsache ist aber, dass die 
Anzeichen relativ stark sind, dass mit allen Mitteln Arbeit 
gesucht wird: erstens auf legalem Weg, und zwar mit Ar
beitsverträgen - der Druck auf den Arbeitsmarkt ist relativ 
gross -; zweitens auf Illegalem Weg. Wir haben sehr viele, 
die illegal einreisen, um Schwarzarbeit zu suchen. Das ist 
auch erwiesen: Sie möchten Arbeit und Verdienst, und weil 
sie keine Arbeitsverträge bekommen, versuchen sie es ille
gal. Illegal können sie es nur machen, wenn sie In den Be
reich der Schwarzarbeit gehen; In den gewöhnlichen 
Bereich können sie nicht gehen, sonst werden sie ja ent
deckt. Wenn auch der Illegale Weg nicht gelingt, werden sie 
drittens über den Weg des Asylverfahrens versuchen, zu Ar
beit zu kommen. Wenn sie es über das Asylverfahren ma
chen, liegt der Vorteil gegenilber der Illegalität eben darin -
das muss man sehen -, dass sie einen Rechtstitel haben, 
um in der Schweiz zu arbeiten. Denn derjenige, der um Asyl 
nachsucht, hat einen Rechtstitel, legal in der Schweiz zu 
sein, und dann kommt er noch zu Arbeit. 
Ich glaube auch, dass der Druck auf das Asylwesen mit der 
generellen Arbeitserlaubnis einfach viel zu stark würde. Alle 
Anzeichen weisen darauf hin, das bestätigt auch das Aus
land, und das bestätigen natürlich vor allem Länder, welche 
im Vergleich zu anderen ein relativ hohes Lohnniveau haben 
und wo es Arbeit gibt. 
Nun, die Mehrheit unterstatzt den Bundesrat in Absatz 1, 
aber sie will die Absätze 2 und 3 streichen. Das Ist für mich 
unverständlich, und ich glaube auch, die Mehrheit hat hier 
etwas übersehen. 
Zuerst zu Absatz 1 : Dort wird das Arbeitsverbot für drei Mo
nate gutgeheissen. Das wird ja sogar von der Minderheit 1 
(Bühlmann) gutgeheissen, allerdings hält sie nur lapidar fest: 
«Während der ersten drei Monate nach dem Einreichen ei
nes Asylgesuches dürfen Asylsuchende keine Erwerbstätig
keit ausüben.» Dann wird von der Minderheit 1 (Bühlmann) 
der Rest gestrichen: «Ergeht Innerhalb dieser Frist erstin
stanzlich ein negativer Entscheid, so kann» - es heisst: 
kann! - «der Kanton die Bewilligung zur Erwerbstätigkeit für 
weitere drei Monate verweigern.» Das tun die allermeisten 
Kantone, Frau Hubmann. Sie sind frei, das zu tun, aber sie 
tun es. Namentlich In den Fällen, in denen man sieht, dass 
es eine ausweglose Situation Ist, gehen sie eben zu diesem 
Arbeitsverbot über, obwohl die Arbeitserlaubnis für die Ge
meinden allenfalls interessanter sein könnte. Daraus erse
hen Sie, dass die Regierungen der Kantone also nicht nach 
Arbeitserlaubnis schreien. 
Nun zu den Absätzen 2 und 3: Wenn Sie die streichen, dann 
führt das zu einer ganz eigenartigen Situation. Sie streichen 
nämlich mit dem Absatz 2, dass nach dem Abschluss eines 
Asylverfahrens - wenn es fertig ist, der Betreffende nicht 
mehr legal da ist, sondern illegal da ist und nach Hause 
muss - die Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erlischt Hier soll 
er noch weiter arbeiten können. Das Ist also eine ganz ab
surde Situation: Während des Asylverfahrens Ist er noch 
rechtmässig da, da akzeptieren Sie, die Mehrheit, dass er 
nicht arbeitet. Absatz 2 streichen Sie aber und sagen: Wenn 
er dann nach Hause muss und illegal da ist, soll er weiter ar-
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belten können. Das gibt doch ein falsches Signal, das Ist ja 
unhaltbar! Denn Illegale dOrfen in der Schweiz ohnehin nicht 
arbeiten. 
Ich glaube, das haben Sie Obersehen, und ich bitte Sie, dem 
Minderheitsantrag Vallendar zuzustimmen und bei der Fas
sung des Bundesrates zu bleiben. Sonst schaffen Sie eigen
artige Verhältnisse. Es ist wahrscheinlich darauf zurückzu
führen, dass die SVP-Vertreter einen eigenen Minderheits
antrag gestellt haben. Beim Ausmehren haben Sie dann 
aber Ja die Möglichkeit, diese Korrekturen vorzunehmen. 
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz des Arbeitsverbotes 
muss nämlich auch gemacht werden, wenn der Vollzug der 
Wegweisung in gewisse Herkunftsländer über lange Zeit 
blockiert ist Es gibt Asylsuchende, die abgewiesen sind, die 
aber hier bleiben können. Denken Sie an die vor allem aus 
humanitären Gründen vorläufig Aufgenommenen. Wenn Sie 
dann einen sechs bis acht Jahre hier haben, dann ist er legal 
da, er ist nicht Illegal da. Dort ist dann die Arbeitserlaubnis 
wieder sinnvoll. Das kommt alles in den Absätzen 2 und 3 
zum Vorschein. Darum bitte Ich Sie, dort den Antrag der 
Minderheit Vallendar zu unterstOtzen, das Ist dann de
ckungsgleich mit dem Entwurf des Bundesrates. Ich glaube, 
das haben Sie übersehen. Sonst kommen Sie in schwierige 
Situationen. 
Der Antrag der Minderheit 1 (Bühlmann) geht einfach davon 
aus, wie Herr Vischer, arbeiten sei gut und die Asylsuchen
den würden nur der Arbeit wegen ohnehin nicht kommen. 
Ich muss Ihnen sagen, die Tendenzen sind andere. Aber 
ganz unhaltbar ist es, wenn Sie die Absätze 2 und 3 strei
chen. Wenn Sie diese streichen, haben Sie Illegale mit einer 
Arbeitserlaubnis in der Schweiz oder solche, die man fOr 
lange Jahre nicht zurückschicken kann, und denen sagen 
Sie, dass sie nicht arbeiten dürfen. 
Ich bitte Sie, dem Entwurf des Bundesrates zuzustimmen. 
Sie sehen, wir haben nicht einfach stur immer gesagt, dem 
Bundesrat müsse zugestimmt werden oder der Kommissi
onsmehrheit Hier, glaube ich, hat die Kommissionsmehrheit 
etwas Obersehen, das Sie korrigieren sollten. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Ich 
möchte mich zu den Anträgen der Minderheit 1 (Bühlmann) 
und der Minderheit II (Fehr Hans) noch ganz kurz äussem. 
Der Minderheitsantrag I möchte, dass nach drei Monaten auf 
Jeden Fall die Erwerbstätigkeit bewilligt wird, unabhängig 
vom Stand des Verfahrens. Dies ist an und für sich realitäts
fremd, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die 
Rechtskraft und der Vollzug der Wegweisung innerhalb kur
zer Frist nach dem erstinstanzlichen Entscheid erfolgen wer
den. Es würde bei der Asyl suchenden Person auch unnötig 
falsche Hoffnungen wecken. Die heutige Regelung ermög
licht es, im Einzelfall das Arbeitsverbot zu verlängern, was 
sinnvoll ist 
Zum Minderheitsantrag II: Er möchte ein Arbeitsverbot für 
die gesamte Verfahrensdauer. Dies würde dem Bund zu
sätzliche Kosten in Millionenhöhe verursachen. Die Er
werbstätigkeit nach einer bestimmten Frist kann auch den 
Erhalt und die Förderung der Rückkehrfähigkeit bewirken. 
Ich möchte dazu noch Folgendes sagen: Die bisherige Re
gelung, wonach das dreimonatige Arbeitsverbot um drei wei
tere Monate verlängert werden kann, wenn ein erstinstanzli
cher negativer Asylentscheid vorliegt, hat sich bewährt und 
sollte beibehalten werden. Deshalb sehen wir nicht ein, dass 
wir hier eine Änderung machen sollen. 
Ich beantrage Ihnen, diese beiden Minderheitsanträge abzu
lehnen. 
Noch zur Minderheit Vermot zu Absatz 3bis: Die Teilrevision 
schlägt vor, dem Bundesrat die Kompetenz einzuräumen, für 
bestimmte Personenkategorien ein befristetes Arbeitsverbot 
zu erlassen. Dieses verfolgt den Zweck, eine Sekundär-Mi
gration von Asylsuchenden zu verhindern, die in einem Mit
gliedstaat der EU bereits erfolglos ein Asylverfahren durch
laufen haben und nur wegen der potenziellen Aussicht auf 
eine Arbeitsbewllligung ein zweites Asylgesuch In der 
Schweiz einreichen. Um dies zu verhindern, sollte der Min
derheitsantrag Vermot abgelehnt werden. 
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Ich beantrage Ihnen, der Mehrheit zuzustimmen, auch bei 
den Absätzen 2 und 3. 

Bilhlmann Cecile (G, LU): So geht es nicht! Als Kommissi
onssprecher müssen Sie den Antrag der Mehrheit begrün
den. Die Mehrheit hat in der Kommission beschlossen, 
Absatz 2 zu streichen, weil sie es absurd gefunden hat, dass 
Leute, die im Arbeitsprozess drin sind, Ihre Arbeit aufgeben 
mQssen und noch nicht ausreisen können. Das waren die 
Überlegungen der Kommissionsmehrheit. Die haben wir 
schon diskutiert. Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, gegen die 
Rede von Herrn Bbundesrat Blocher, der das ja nicht will, 
den Antrag der Kommissionsmehrheit zu verteidigen. So 
können Sie es natürlich nicht machen, wenn es Ihnen nicht 
passt, einfach zu sagen, Sie hätten im Protokoll nichts ge
funden. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: . Frau 
Bühlmann, ich habe doch ganz klar gesagt: Ich habe keine 
logische Begründung gefunden; ich bitte Sie aber, der Mehr
heit zuzustimmen, und das auch bei den Absätzen 2 und 3. 
Ich glaube, es Ist möglich, dass man eine solche Bemerkung 
machen kann. 

Abs. 1-AI. 1 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentHch -- nominatif; BeHage - Annexe 02.oso/650) 
FQr den Antrag der Minderheit II .... 80 Stimmen 

.gt~tra~~hard .... 7 Stimmen 

Zweite&ttmmung~ De,li~t~ ~ 
{namentnch - nominatif: BeQage - Annexe 02.060/651) 
Für den Antrag der Minderheit II .... 54 Stimmen 

~~
1

~~ / t:J:3\l _Qgll 
Dritte ~s mmung - roisieme vote ~ , 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 69 Stimmen 
Dagegen .... 112 Stimmen 

Abs. 2, 3-A/. 2, 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 113 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 68 Stimmen 

Abs. 3bis -Al. 3bls 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 112 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... fü Stimmen 

Art43a 
Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Garben!, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, 
Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Titel 
Grundschulunterricht 
Text 
Asylsuchende haben Anspruch auf unentgeltlichen Grund
schulunterricht an Ihrem Wohnort. Nach der Zuweisung in 
den Kanton darf die Einschulung um nicht mehr als drei Mo
nate verzögert werden. 

Art. 43a 
Proposition de 1a minorlte 
(Bühlmann, Garben!, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, 
Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Tltre 
Enseignement de base 
Texte 
Les requerants d'aslle ont droit a. un enseignement de base 
gratuit au lieu de domlcile. Une fols le canton asslgne, la 
scolarlsation ne peut Atre repoussee de plus de trois mols. 
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BQhlmann Cecile (G, LU): Mit Artikel 43a möchte ich gerne, 
dass das Recht von Kindern von Asylsuchenden auf Grund
schulunterricht im Asylgesetz festgelegt wird. Das Recht auf 
Bildung ist in der Schweiz ein fundamentales Recht; es ist 
als Grundrecht anerkannt. Im Rahmen der nationalen und 
Internationalen Abkommen hat sich die Schweiz zur Garan
tierung dieses Rechtes verpflichtet. In Artikel 19 der Bundes
verfassung wird der Anspruch auf ausreichenden und 
unentgeltlichen Grundschulunterricht gewährleistet. In Arti
kel 62 der Bundesverfassung heisst es, die Kantone seien 
verpflichtet, für einen ausreichenden Grundschulunterricht 
zu sorgen, der allen Kindern offen steht. 
Auch die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat in den 
Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder im
mer wieder den Grundsatz der lntegratlon aller Kinder ins 
Schweizer Schulsystem bekräftigt Das letzte Mal geschah 
das 1991 in den bis heute immer noch gültigen Grundsät
zen. Ich zitiere aus den Empfehlungen der EDK: «Die EDK 
bekräftigt den Grundsatz, alle In der Schweiz lebenden 
fremdsprachigen Kinder in die öffentlichen Schulen zu inte
grieren. Jede Diskriminierung Ist zu vermeiden. Die Integra
tion respektiert das Recht des Kindes, Sprache und Kultur 
des Herkunftslandes zu pflegen.» Das ist quasi die Präam
bel, die in den Empfehlungen der EDK steht und der die 
Kantone mehr oder weniger auch nachleben. Es ist sogar 
so, dass gemäss der Interpretation von «alle Kinder» sogar 
auch Kinder von «sans-papiers» in der Schweiz in die 
Schule gehen können. 
Jetzt geht es darum, das heute im Asylgesetz zu regeln, 
also auszudeutschen, dass auch Kinder von Asyl suchen
den Eltern gemeint sind. Da gibt es zwischen den Kantonen 
Unterschiede. Ich verlange ja, dass die Kinder spätestens 
drei Monate nach der Zuteilung an die Kantone Anrecht auf 
öffentlichen Grundschulunterricht haben. Damit ist diese 
Frist analog zu jener für das Arbeitsverbot. Aber das ist mehr 
ein Zufall; diese beiden Dinge haben eigentlich nicht viel mit
einander zu tun, es ist einfach zufällig die gleiche Frist. 
In der Praxis gibt es Unterschiede in der Handhabung durch 
die Kantone. Es gibt Kantone, die das Recht dieser Kinder 
auf Einschulung respektieren und das relativ schnell und un
bürokratisch machen. Es gibt auch viele Kantone, die viel 
Erfahrung mit der Integration Fremdsprachiger haben. Die 
Strukturen sind vorhanden. Man muss da nicht neue Struk
turen aufbauen, weil die Schweizer Schulen sowieso daran 
gewöhnt sind, Kinder, die aus dem Ausland kommen und 
fremdsprachig sind, in unser Schulsystem zu integrieren. 
Es gibt Kantone, die das relativ schnell machen; andere war
ten länger zu. Mit meinem Antrag möchte ich erreichen, 
dass eine Frist von drei Monaten nicht überschritten wird, 
weil es für die Kinder ganz wichtig ist, dass sie möglichst 
schnell weltergeschult werden können. Kinder wollen lernen; 
es ist für Kinder besser, wenn sie In die Schule gehen kön
nen, zu anderen Gleichaltrlgen, als dass sie Tage, Wochen 
oder Monate In Unterkünften unter sich bleiben müssen, 
zum Tell auch mit traumatisierten Eltern. Für Kinder ist es 
das Beste, Ihre Traumen, die sie auf der Flucht vielleicht er
litten haben, dank einer normalen Tagesstruktur zu Oberwin
den und mit anderen Kindern einen normalen Schulunter
richt besuchen zu können. 
In diese Richtung zielt mein Antrag. In vielen Kantonen ent
spricht dies der Praxis; andere Kantone müssten noch et
was schneller werden, weil sie zum Teil mehr als drei 
Monate warten, bis sie die Kinder Integrieren. 

Hutter Jasmin (\/, SG): Ich kann diesen Minderheitsantrag 
BOhlmann Oberhaupt nicht verstehen. Ich verstehe den An
trag nicht, weil er im Grundsatz und von der Systematik her 
völlig falsch ist. Die linke Minderheit will Asylsuchende an ih
rem Wohnort einschulen. Was passiert, wenn wir Kinder von 
Asylsuchenden einschulen, wenn diese sich mehr oder we
niger integrieren, wenn sie Freunde finden und sich wohl 
fühlen in der Schweiz - und dann? Dann kommt der Nicht
eintretensentscheid, und die ganze Familie muss unser 
Land aus guten Gründen wieder verlassen. Ich sehe den 
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Aufstand der Linken schon vor meinen Augen. Dann werden 
wir wieder als unsozial, menschenverachtend und weiss ich 
nicht was alles betitelt, und die Behörden werden einmal 
mehr erpresst, auf den Nichteintretensentscheid zurückzu
kommen. Das darf ja wohl nicht sein. 
Ziel muss es sein, dass wir für die Verfahren so kurze Fristen 
wie möglich beschliessen. Stellen Sie sich bei einem An
spruch auf Grundschulunterricht die Belastung für die Kin
der, aber auch für unsere Schulen vor, allein die Infrastruk
turen, die dafür benötigt würden. Können Sie sich vorstellen, 
welche Schwierigkeiten für die Schulklassen, für die Lehrer 
und Schüler, bei ständigen Wechseln entstehen, ganz zu 
schweigen von den negativen Auswirkungen auf die Lern
erfolge durch die zusätzlichen Belastungen für die Lehrer 
und Schüler? Wenn schon, dann sollen die Kinder vorüber
gehend in den Durchgangszentren geschult werden. Wenn 
wir aber kurze Fristen - ich meine wirklich kurze Fristen - für 
die Asylentscheide haben, dann stellt sich die Frage des 
Einschulens gar nicht mehr. 
Im Namen der SVP-Fraktion möchte ich Sie darum bitten, 
den Minderheitsantrag BOhlmann abzulehnen. 

Gallad6 Chantal (S, ZH): Jedes Kind hat Recht auf Bildung. 
Vielleicht versteht Frau Hutter diesen Grundsatz nicht, weil 
sie die Asylpolltik mit der Bildungspolitik vermischt Das ist 
ein Fehler, den wir nicht begehen dürfen. Hier geht es nicht 
um Ausländer-, um Asylpolltlk, sondern hier geht es um Bil
dungspolitik, und das ist nicht dasselbe! 
Verfassungsmässig ist der Anspruch auf Bildung durch die 
Kantone zu gewährleisten, und zwar für alle Kinder - FIOcht
lingsklnder sind auch Kinder! Von der Verfassung her Ist es 
also klar. Wo wir zurzeit Probleme haben, Ist auf der Umset
zungsebene bei den Kantonen, bei de!} Gemeinden_. Es ist 
nicht so, wie meine Vorrednerin gesagt hat, dass dann etwas 
wahnsinnig Neues auf uns zukommen würde, wenn wir die
sen Paragraphen aufnehmen, sondern das gibt es ja heute 
schon. Nur behandeln nicht alle Kantone FIOchtlingsklnder 
gleich wie andere Kinder: Die einen schulen sie schneller 
ein, und die anderen schulen sie gar nicht ein oder nur·auf 
Druck der Eltern. Was Frau BOhlmann möchte, ist ja, dass 
es nicht länger als drei Monate dauert, bis die Flüchtlingskin
der zur Schule gehen können. Das ist ein slnnvoller Antrag, 
er macht pädagogisch und geselischaftspolltlsch Sinn, und 
er ist nötig. Denn diese Kinder sind da, ob Ihnen das passt 
oder nicht, die sind dal 
Ein halbes Jahr oder ein Jahr in der Entwicklung eines Kin
des ist eine sehr, sehr lange Zeit - das wissen alle von Ih
nen, die selber Kinder haben oder die sich irgendwo in der 
Umgebung mit Kindern abgeben. Es geschieht sehr viel, 
oder es kann sehr viel verpasst werden. Sie können diese 
verpasste Chance nachher nicht mehr gutmachen, wenn Sie 
entwicklungspsychologisch, lerntechnisch dieses halbe Jahr 
oder dieses ganze Jahr für ein Kind verpasst haben. 
übernehmen Sie die Verantwortung für diese verpasste 
Chance? Oder übernehmen Sie die Verantwortung, wenn 
diese Kinder für ein halbes Jahr oder für ein Jahr in Asylbe
werberheimen herumhängen, in dieser Zelt nichts lernen, 
keine Tagesstrukturen und keinen Tagesablauf haben? Wer 
diesen Kindern ein Minimum an Struktur und Lernmöglich
keit verweigert, der macht sich mitverantwortlich, wenn 
diese Kinder für Kriminalität instrumentalisiert werden. Aber 
einige hier drin machen nachher wahrscheinlich wieder ihre 
Wählerstimmen damit. 
Die Einschulung von Flüchtlingskindern hat übrigens keinen 
Einfluss auf den definitiven Asylentscheid. Aber ist der Ent
scheid positiv, so hat das Kind nicht viel verpasst und kann 
direkt in die Schule integriert werden. Ist der Entscheid aber 
negativ, so schicken wir ein Kind zurück, das wenigstens 
eine gewisse Zelt lang BIidung und Tagesstrukturen genos
sen hat. Für den Wiederaufbau in einem Land ist es wichtig, 
dass wir Menschen mit Bildung zurückschicken. 
Wer auch nur ein wenig Ahnung hat von der kindlichen Ent
wicklung, vom Lehren und vom Lernen, kann diesem Antrag 
nur zustimmen. Dieser Antrag hat nichts mit Ideologie zu 
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tun. Verlassen Sie Ihre Ideologie, dieser Antrag hat mit ge
sundem Menschenverstand zu tunl 

Freyslnger Oskar (Y. VS): Ich hätte nur eine Frage: Wie stel
len Sie sich das vor, dass diese Kinder ohne Sprachkennt
nisse fOr ein paar Monate In den normalen Schulbetrieb 
eingefügt werden? Was bringt denn das? 

Gallade Chantal (S, ZH): Das geschieht ja heute schon; das 
Ist nicht ein völliges Novum. Ich empfehle Ihnen, einmal ei
nen Besuch In einer solchen Schule zu machen; dann wer
den Sie sehen, dass diese Kinder die Sprache sehr schnell 
lernen, dass die Kinder gegenseitig von ihren Kulturen profi
tieren. Sie dOrfen hier nicht die Probleme vermischen: das 
Problem, dass Schulen einen hohen Anteil an fremdsprachi
gen Kindern haben, mit jenem, ob sie einige Flüchtlingskin
der eine Zelt lang aufnehmen oder nicht. Schon als ich zur 
Schule ging, hatten wir immer wieder Zigeunerkinder, die ab 
und zu kamen und dann wieder welterzogen. Das ist nicht 
ein so grosses Problem; vieles Ist eine Frage des politischen 
Willens. 

Müller Philipp (RL, AG): Es Ist - da gebe ich Frau Gallade 
Recht - ein hartes Schicksal für ein Kind, wenn es sich auf 
der Flucht befindet und mit seinen Eltern Irgendwo in einem 
Land Asyl sucht. Das ist ein hartes Schicksal, da gebe ich 
ihr Recht. Ich habe selber Kinder; ich kann nachvollziehen, 
dass die Entwickiung gerade in Jungen Jahren durch die Er
lebnisse und durch das schulische und soziale Umfeld usw. 
massiv beeinflusst wird. Trotzdem müssen wir uns nochmals 
an die soeben geführte Diskussion Ober die allfällige Arbeit 
von Asylsuchenden erinnern. Es Ist die gleiche Diskussion: 
F0r Menschen, die vorübergehend hier sind - und sie sind in 
der Regel eben nurvorObergehend hier; sie sind hier, um ein 
Asylverfahren zu durchlaufen -, soll es keine lntegratlons
massnahmen geben, und Schulunterricht ist eine lntegrati
onsmassnahme. Das wäre grundfalsch. 
Man kann nicht ausblenden, dass es eben tatsächlich solche 
Härtefälle gibt, also Fälle von Kindern, die nicht zur Schule 
gehen können. Wir haben das bei uns pragmatischer gelöst, 
indem wir die Ausländerklubs informiert haben und indem 
mittlerweile Ausländerinnen und Ausländer, die ebenfalls in 
einem provisorischen Status bei uns leben, ihren Kindern 
oder den Kindern ihrer Ethnle Schulunterricht geben, soweit 
das möglich ist. Aber das hat nichts mit einem Anspruch auf 
Einschulung In die Grundschule zu tun, wie es Im Antrag der 
Minderheit B0hlmann steht. Das wäre absolut kontraproduk
tiv. Sie bringen diese Leute, wenn das Verfahren negativ ver
laufen ist, kaum noch weg. Dann wird eben die schwer
wiegende persönliche Notlage angeführt. Ich möchte daran 
erinnern, dass die schwerwiegende persönliche Notlage In 
Artikel 33 der Asylverordnung 1 geregelt Ist. Dort steht Wer 
ein Kind hat, das mehr als vier Jahre in der Schweiz zur 
Schule gegangen ist, kann eine schwerwiegende persönli
che Notlage geltend machen und kann nicht mehr ausge
schafft werden. Im Sinne des eigentlichen Asylverfahrens 
wäre ein Anspruch auf Grundschulunterricht völlig verfehlt. 
Grundsätzlich gilt also: Integration bei Leuten, die definitiv 
hier bleiben, aber keine Integration bei Leuten, die Im Ver
fahren stecken. Frau Gallade hat gesagt, es habe mit Bil
dungspolitik zu tun. NatOrllch hat es auch damit zu tun. 
Trotzdem geht es hier um Asylsuchende. Und Asylsuchende 
haben natOrlich mit Bildungspolitik, Sozialpolitik, aber auch 
mit Geld zu tun. Man darf das nicht unterschätzen: Die Spra
che Ist ein Handikap, Insbesondere bei sehr kurzfristigen 
Einschulungen. Da werden Sie auch bei begabten Kindern, 
die wirklich sehr schnell lernen, mindestens zwei bis drei 
Monate brauchen, um Ihnen Oberhaupt die GrundzOge des 
Schulbetriebes klar zu machen. 
Ich möchte auch noch daran erinnern, dass die anderen Kin
der in der Klasse eben auch Anrecht auf eine Ausbildung, 
auf eine Schule, auf einen ordentlichen Schulbetrieb haben: 
Gerade diese Kinder worden dann eben benachteiligt, weil 
die Sprachproblematik, die sich durch die Einschulung von 
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Asyl suchenden Kindern ergibt, das Ganze behindern 
wOrde. Es Ist gut gemeint, ich habe Verständnis, aber in der 
Praxis geht es nicht. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen. Ich möchte 
noch eines beifügen: Was sagt die Verfassung? Die Verfas.. 
sung unterscheidet sehr wohl zwischen Leuten, die einen 
anwesenheitsrechtllch gesicherten Status haben, und Leu
ten, die einen anwesenheitsrechtllch nicht gesicherten Sta
tus haben. Dazu gibt es gen0gend Bundesgerichtsent
scheide, die klar differenzieren. Die Verfassung gilt hier nicht 
für jedermann. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Herr Müller, wir haben bereits ge
merkt - seit Sie in diesem Rat sind -, dass Sie Zahlen sehr 
lieben und eigentlich alle Zahlen auswendig kennen. Ich 
möchte Sie deshalb Folgendes fragen: Was kostet die Indivi
duelle Schulung von Kindern in AsylunterkOnften im Ver
gleich zu dem, was es kosten wOrde, wenn wir diese Kinder 
in die bereits bestehenden, normalen Schulen schickten? 
Welches sind da zahlenmässig, kostenmässlg die Unter
schiede? 

Müller Phlllpp (RL, AG): Frau Hubmann, Ich möchte Ihnen 
beweisen, dass ich kein Zahlenmensch bin, und sage Ihnen 
einfach: Ich weiss es nichtl (Heiterkeit) 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Der Antrag BOhlmann ent
spricht mehr einem Wunschdenken als der Realität. Ich 
hätte eigentlich erwartet, Frau Bühlmann, dass Sie auch er
klärt hätten, wie viel das Ganze dann kosten wOrde. Die 
Frage, die vorhin Frau Hubmann Herrn MOller gestellt hat, ist 
an Sie gerichtet. Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie 
hoch diese Kosten sein werden, wo sie anfallen? Ist das in 
den Gemeinden, wo beispielsweise die Kantone grosse Un
terkOntte und Asylzentren eingerichtet haben? Sind dann die 
Gemeinden, die von Gesetzes wegen den Grundschulunter
richt zu berappen haben, für diese Kosten zuständig? 
Frau Gallade hat die Verfassung zitiert. Es steht nirgends In 
der Bundesverfassung, dass man das Anrecht auf Bildung 
auf diese Art und Weise zu interpretieren hat. Aber die Bun
desverfassung sagt etwas anderes, Frau Gallede. Sie sagt, 
dass die Grundschulbildung in der Hoheit der Kantone liegt. 
Es steht Ihnen und Frau BOhlmann frei, in Ihren Kantonen 
entsprechende Initiativen zu starten und Ihr Anliegen auf 
Kantonsebene durchzusetzen. Aber Sie werden keinen Er
folg haben. Ich kann Ihnen sagen, die Gemeinden, In denen 
die Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit Ihren Familien 
sind, werden dieses Anliegen nicht unterstOtzen, Im Gegen
teil. Sie werden einen kontraproduktiven Reflex erzielen, In
dem genau diese Gemeinden dann nicht mehr gewillt sein 
werden, Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit Kindern 
In Ihren Gemarkungen aufzunehmen. Das Ist kontraproduk
tiv. 
Die CVP-Fraktlon lehnt diesen Antrag ab. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Ich muss sagen, dass es Im 
Kanton Luzern so ist, dass die Kinder in der Regel in den 
normalen Strukturen eingeschult werden. Ich habe vorhin 
gesagt, dass viele Kantone bereits Strukturen fQr die Ein
schulung Fremdsprachiger und Erfahrungen mit der Ein
schulung Fremdsprachiger generell besitzen. Asylbewerber
kinder kommen in der Regel in diese gleichen Strukturen. 
Wenn es einzelne Fälle gibt, in denen nicht schon eine 
Gruppe besteht, in die solche Kinder zum Deutschlernen in
tegriert werden können, und neue Kosten anfallen, löst es 
der Kanton Luzern so, dass er die Gemeinden für die entste
henden Kosten entschädigt. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Herr Lustenberger, im Sinne einer 
persönlichen Erklärung lese ich Ihnen Artikel 62 der Bun
desverfassung vor. Absatz 1 lautet: «Für das Schulwesen 
sind die Kantone zuständig.» Das haben Sie bereits zitiert. 
Absatz 2 lautet: «Sie sorgen für einen ausreichenden 
Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. Der 
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Grundschulunterricht Ist obligatorisch und untersteht staatli
cher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen Ist er un
entgeltlich. Das Schuljahr beginnt zwischen Mitte August 
und Mitte September.» 
Wenn Sie die Verfassung schon zitieren, dann tun Sie das 
bitte vollständigl (Teilweiser Beifall) 

Blocher Christoph, Bundesrat: Nachdem nun Frau Hub
mann aus der Bundesverfassung vorgelesen hat, kann ich 
darauf verzichten. Nur steht in der Bundesverfassung nicht, 
Frau Hubmann, dass das erstens am Wohnort und zweitens 
tor Eingereiste innerhalb von drei Monaten geschehen muss. 
Hier llegt genau die Krux. Sie sehen, Sie haben den Verfas
sungstext vorgelesen, also brauchen Sie das gar nicht - und 
so breit, wie Sie es formulieren, dürfen Sie es nicht formulie
ren. Der Bundesrat lehnt diesen Antrag ausdrücklich ab und 
empfiehlt Ihnen, hier dem Bundesrat und der Mehrheit zuzu
stimmen. 
1. Sie müssen sehen, ein grosser Teil von Kindern hat auch 
kein Anrecht, am eigenen Wohnort die Schule zu besuchen. 
Es gibt auch Orte, wo die Kinder an anderen Orten In die 
Schule - auch in die Grundschule - gehen und nicht am be
treffenden Wohnort. Diese starre Regelung Ist also abzuleh
nen, sie gilt auch für Schweizer Kinder nicht, und sie kann 
doch dann nicht einfach auf Kinder von Asylsuchenden 
übertragen werden. 
2. Die Frist von drei Monaten als absolute Frist Ist auch nicht 
richtig und auch nicht gut und auch kein pädagogisches Ziel. 
Es Ist so, dass namentlich In den Sammelunterldinften tor 
diese Kinder Sprachunterricht gegaben wird. Das ist nach
her eine Erleichterung tor den Besuch der Grundschule am 
betreffenden Ort. Man kann nicht einfach sagen, wie das 
Frau Gallade gesagt hat: Ja, vom ersten Tag an nehmen wir 
alle in die Schule auf, auch dann, wenn sie keine Sprach
kenntnisse haben. Es kann eben auch sinnvoll sein, dass 
Sie diese Schulung machen, namentlich In den Sammelun
terldinften, dort den Sprachunterricht durchfahren und erst 
nachher elngliedem. 
Das sture Wohnorterfordemls und die sture Befristung von 
drei Monaten sind also abzulehnen. Der Rest ist durch die 
Verfassungsgarantie Ja bereits gedeckt. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag zu Artikel 43a 
abzulehnen. Die Bestimmungen der Bundesverfassung, wie 
sie Frau Hubmann vorgelesen hat, genügen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 76 Stimmen 
Dagegen .... 98 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.50 Uhr 
La seance est fevee a 12 h 50 
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Asylgesetz. Tellrevlslon 
Lol sur l'aslle. Revision partielle 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 04.09.02 (BBI 2002 6845) 
Message du Consell federal 04.09.02 (FF 2002 6359) 
Natlonalrat/Consell national 03.05.04 (Erslrat- Premier Consell) 
Nationalrat/Conseil national 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 05.04.04 (Fortsetzung - Suite) 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'aslle 

Gllederungstltel vor Art. 44 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre precedant l'art 44 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 44 
Antrag der Mehrheit 
Titel, Abs. 2, 3, 5-7 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Unverändert 
(Generell «humanitäre Aufnahme» streichen) 

Antrag der Minderheit 
(Lustenberger, Brun, Donze, Eberhard, Engelberger, Leut
hard, TschuPpert) 
Abs.2 
.... so kann das Bundesamt die humanitäre Aufnahme verfü
gen. 

Antrag der Minderheit I 
(Leuthard, Brun, Eberhard, Engelberger, Lustenberger, 
Tschuppert, Vallendar, Wlttenwiler) 
Abs.3 
Eine provisorische Aufnahme kann ferner .... 

Antrag der Minderheit II 
(Fehr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, Schibli, Weyeneth) 
Abs.3 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Engelberger, Brun, Eberhard, Leuthard, Lustenberger, 
Tschuppert, Vallendar, Wlttenwiler) 
Abs.5 
Das Bundesamt oder die Rekurskommlsslon kann vor einer 
Ablehnung des Asylgesuches dem Kanton Gelegenheit ge
ben, innerhalb ..•. 

Antrag Hess Bernhard 
Titel 
Wegweisung und vorläufige Aufnahme 
Text 
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Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf 
nicht ein, so verfügt es die Wegweisung aus der Schweiz 
und ordnet den Vollzug an. (Rest des Artikels streichen) 
Schriftliche Begründung 
Es muss einzig klar umrissen werden, dass das Bundesamt 
die Wegweisung und den Vollzug anordnet. 

Eventualantrag Laubacher 
(falls der Antrag der Minderheit abgelehnt wird) 
Abs. 1b 
Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten wird oder 
deren Gesuch abgelehnt wurde, erhalten bis zur Ausreise le
diglich Nothilfe. Eine allfälllge Unterbringung erfolgt bei ein
geschränkter Bewegungsfreiheit in Kollektivunterkl'.lnften des 
Bundes sowie bei einfacher Verpflegung und medizinischer 
Nothilfe. 
Schriftliche Begründung 
Abgewiesene Asylsuchende haben die Schweiz so rasch als 
möglich zu verlassen. Da Ihnen kein Asyl gewährt wurde, 
handelt es sich offensichtlich um missbräuchliche Gesuche. 
Die Unterstützung ist daher auf ein notwendiges Minimum 
zu beschränken. 

Eventualantrag Schtaer 
(falls der Antrag der Minderheit abgelehnt wird) 
Abs.5 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Absatz 5 stellt eine Zusatzstufe Im Verfahren dar, welche 
sich lediglich in bürokratischem Aufwand äussert, aber 
nichts Materielles zur Rechtmässigkeit des Verfahrens bei
trägt. Die Revision gibt Gelegenheit, den überflüssigen Ver
fahrensschritt zu streichen. 

Art44 
Proposition de /a majorite 
Tltre, al. 2, 3, 5-7 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de 1a minorite 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
lnchange 
(Biffer dans toute la loi l'expression «admission pour raisons 
humanitaires») 

Proposition de 1a minorite 
(Lustenberger, Brun, Donze, Eberhard, Engelberger, Leut
hard, Tschuppert) 
Al.2 
.... l'office peut prononcer une decision d'admisslon pour rai
sons humanitaires. 

Proposition de 1a minorite t 
(Leuthard, Brun, Eberhard, Engelberger, Lustenberger, 
Tschuppert, Vallendar, Wrttenwiler) 
Al. 3 
Une admission provisoire .... 

Proposition de /a minorite II 
(Fehr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, Schibli, Weyeneth) 
Al. 3 
Blffer 

Proposition de la minorite 
(Engelberger, Brun, Eberhard, Leuthard, Lustenberger, 
Tschuppert, Vallendar, Wittenwiler) 
Al.5 
Avant de rejeter une demande d'aslle, l'off1ce ou la commls
sion de recours peut donner au canton la possibilite de de
mander, dans .... 
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Proposition Hess Bernhard 
Titre 
Renvoi et admission provisoire 
Texte 
Lorsqu'il rejette la demande d'aslle ou qu'il refuse d'entrer 
en matiere, l'offlce prononce le renvoi de Suisse et an or
donne l'execution. (Blffer le reste de l'article) 
Developpement par ecrlt 
II faut clalrement mettre en evldence que l'office ordonne le 
renvoi et l'execution du renvol. 

Proposition subsidiaire Laubacher 
(au cas ou la propositlon de la minorlte seralt rejetee) 
Al. 1b 
En cas de non-entree en matlere sur sa demande ou de re
jet de sa demande, le requerant ~lt simplement une alde 
d'urgence jusqu'a son depart definitif. II sera heberge, le cas 
echeant, dans l'un des hebergements collectifs de 1a Con
federation, et ne beneficiera qua de simples repas ainsl qua 
d'une aide medicale d'urgence. 
Developpement par ecrlt 
Les requerants dont la demande a ete rejetee dolvent qultter 
la Sulsse au plus vite. L:aslle leur ayant ete refuse, II s'agit 
manifestement de demandes abusives. II convlent donc de 
reduire au strict mlnimum l'aide qui leur est accordee. 

Proposition subsidiaire Schlüer 
(au cas ou la proposltlon de la minorlte serait rejetee) 
Al. 5 
Bitter 
Deve/oppement par ecrlt 
Les disposltlons prevues a l'allnea 5 introduisent une etape 
suppiementalre dans la procedure, qui, en definitive, genere 
un surcroit de bureaucratie sans pour autant apporter, sur le 
fond, quol qua ce solt a la legallte de la procedure. La revi
slon constitue l'opportunlte de supprimer cette etape super• 
flue. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Etwa 15 Prozent aller Asylsu
chenden, die in dieses Land einreisen, werden nach den Be
stimmungen des bisherigen und heute noch gOltigen Asylge
setzes als vorläufig Aufgenommene registriert. Sie erfOlfen 
die Voraussetzungen zur Asylgewährung nicht, doch Ist Ihre 
Wegweisung entweder nach völkerrechtlichen Bestimmun
gen unzulässig, nach der Beurteilung und Wertung der per• 
sönllchen Verhältnisse, der Situation, in der sie sich befin
den, nicht zumutbar, oder aber sie befinden sich in einer 
schwerwiegenden Notlage. Dabei ist die Wahrung der Ein
heit der Familie zu gewährleisten. Dieses als neu darge
stellte Instrument der humanitären Aufnahme, wie es nun in 
diese Revision aufgenommen werden soll, besteht schon 
lange. Sie finden in den Gesetzeste~en denn auch Ober
haupt keine Änderung irgendeines Tatbestandes. Sie finden 
das alles schon im bisherigen Recht Nur die Zuständigkei
ten werden geändert, wenn man diese neue Kategorie der 
humanitären Aufnahme schafft. 
Ich habe gesagt: etwa 15 Prozent aller Asylsuchenden. Das 
sind pro Jahr etwa 3500 Fälle, und total sind es jetzt 24 600 
vorläufig Aufgenommene. Als wir die Vorlage In der Kommis
sion berieten, waren es noch 26 500; Ich habe Ihnen das ge
stern schon gesagt. Nun sollen 93 Prozent der vorläufig 
Aufgenommenen in die Kategorie der humanitär Aufgenom
menen eingereiht werden, 7 Prozent der 24 000 worden den 
Status der provisorischen Aufnahme erhalten. Ich erinnere 
die CVP-Fraktion an das, was sie nach dem Ausgang der 
Volksabstimmung Ober die Asyl-Initiative In Ihrem Communi
que verbreitet hat, und ich erinnere die Freisinnigen In die
sem Zusammenhang daran, was sie als Ziel dieser Geset
zesrevision bekannt gegeben haben. 
Ich habe gesagt, es sei nichts Neues, nur die Zuständigkei
ten änderten. Im letzten Jahr, 2003, wurden 5696 Personen 
aus der Kategorie der vorläufig Aufgenommenen durch die 
Kantone in Ausländer mit B-Auswels umgewandelt. Das 
helsst: Eintritt In die Rechte, Pflichten und Möglichkeiten des 
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normalen Ausländerstatus In diesem Land. 6000 wurden 
von den Kantonen mit dem B-Ausweis ausgerastet; sie sind 
in die Niederlassungsfrelhelt eingetreten. Offener Arbeits· 
markt, Zugang zu Berufsbildung, Famillennachzug - all das 
Ist diesen 6000 zugestanden worden. Ist das zu wenig? 
Es geht nur darum, dass der Entscheid, der bisher durch die 
zuständige Stelle der Kantone gefällt worden Ist, Jetzt Im 
Rahmen dieser humanitären Aufnahme in die Entschei
dungsbefugnisse der Verwaltung Obertragen wird. Herr Bun
desrat Blocher, ich wundere mich deshalb Ober die Fassung 
des Bundesrates, weil gerade Sie In der Vergangenheit stets 
darauf hingewiesen haben, dass die Entscheide am richtigs
ten dort getroffen werden, wo die Verhältnisse am besten 
bekannt sind. Das ist ohne Zweifel bei den Kantonen der 
Fall, die diese Leute seit Jahren begleitet haben und sie ken• 
nen. Das kann nicht In der Administration eines Bundesam
tes geschehen. 
l9h bitte Sie, diese neue Kategorie nicht elnzufOhren. 6000 
UberfQhrungen pro Jahr durch die Kantone sind eine stolze 
Zahl, die den einzelnen Schicksalen gerecht wird. Eine sum
marische Obertohrung von 93 Prozent von 24 000 vorläufig 
Aufgenommenen In den normalen Ausländerstatus halte ich 
nicht für angezeigt. 
Ich bitte Sie deshalb, diese Neuerung nicht aufzunehmen. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Der Bundesrat schlägt mit der 
humanitären Aufnahme nicht nur einen neuen Status, son
dern zwangsläufig auch einen neuen Rechtsbegriff Im gan
zen Asylwesen vor. Nach den Schätzungen des Bundes• 
amtes wOrde dieser Status In Zukunft „ mein Vorredner hat 
das bereits erwähnt „ zwischen 2500 und 3000 Personen 
jährlich zugestanden. 
Nun hat sich bei der Beratung dieses Artikels in der Kommis
sion eine sehr lange und intensive Diskussion entwickelt. 
Aufgrund der Äusserungen des Bundesrates und der Ver
waltung kam die Kommissionsminderheit zur Einsicht, eine 
stark abgeschwächte und eine stark einschränkende Form 
der humanitären Aufnahme zu beantragen. Die Kommissi
onsminderheit vertritt die Auffassung, dass die so genannt 
humanitäre Aufnahme nur in begründeten Ausnahmefällen 
zu gewähren sei. Deshalb beantragen wir Ihnen eine so ge
nannte Kann-Formulierung. Diese bewirkt Im Wesentlichen, 
dass erstens „ und darauf lege ich Wert - kein Rechtsan
spruch auf die humanitäre Aufnahme erhoben werden kann; 
dass zweitens die Gewähr besteht, dass mit der Vergabe 
des neuen Status zurückhaltend umgegangen werden 
muss; und dass letztlich drittens unser Asylrecht nicht mit ei
nem neuen, im internationalen Vergleich sehr grosszOglgen 
Status ausgestattet wird, wie es der Bundesrat eben bean
tragt. 
Die Kommissionsminderheit vertritt die Auffassung, dass bei 
Inkrafttreten des neuen Rechtes keine pauschalen - Herr 
Weyeneth: keine pauschalen - Statusänderungen von be
reits hier Anwesenden hin zu humanitär Aufgenommenen 
erfolgen sollen. Vielmehr soll In Zukunft neuen Gesuchstelle
rinnen und Gesuchstellern in begründeten Ausnahmefällen 
humanitär die Aufnahme gewährt werden. Weil das revi
dierte Gesetz damit ein neues und Im Ausnahmefall durch
aus sinnvolles Instrument schafft, liegt es in der Natur der 
sehr unterschiedlichen Auffassungen zum Thema, dass In 
diesem Punkt die Meinungen sehr stark auseinander gehen. 
Mit ihrem Antrag aber hat sich die Kommissionsminderheit 
bemOht, eine Konsensvarlante vorzuschlagen, eine Vari
ante, die es durchaus verdient, In die weitere Phase der Aus
gestaltung des Asylrechtes mitgenommen zu werden, und 
das vor allem auch vor dem Hintergrund der Ausserungen 
und der Bestrebung von Herrn Bundesrat Blocher, In der Zu
kunft auch neue Ideen in die Behandlung unserer Asylpro
blematik elnfliessen zu lassen. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Vermittlungsantrag, den die 
Kommissionsminderheit hier stellt, zu unterstOtzen. Ich gebe 
zu, Herr Weyeneth: Es sind die CVP-Mltglleder der Kommis• 
sion, die diesen Antrag zusammen mit den Freisinnigen und 
mit dem Vertreter der EVP eingebracht haben. In Kenntnis 
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unseres Communlques nach der Asyl-Initiative vor zwei Jah
ren, in Kenntnis des Ergebnisses und In Kenntnis unserer 
Aussage machen wir eben diesen Vorschlag. 
Ich darf noch kurz den Minderheitsantrag von Kollega Engel
berger vertreten, der hier neben mir sitzt und als Kommissi
onssprecher diese Funktion jetzt nicht wahrnehmen kann. 
Ich mache es kurz: Die Minderheit Engelberger beantragt In 
Absatz 5 statt der zwingenden ebenfalls eine Kann-Formu
lierung. Es ist nämlich nicht einsehbar, weshalb die Kantone 
bei ganz eindeutig abgeklärten Fällen - dort, wo die Rechts
lage sonnenklar Ist - zusätzlich noch einbezogen werden 
sollen. Das fOhrt ausser zu Schriftwechseln und zeitlichen 
Verzögerungen zu gar nichts Neuem. 
Ich bitte Sie, auch diesen Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE}: Herr Lustenberger, Sie 
reden ja zu Absatz 2, der den nicht zulässigen Vollzug der 
Wegweisung betrifft; man kann die Leute nicht wegschicken. 
Sie haben gesagt: Wenn wir diesen Leuten eine humanitäre 
Aufnahme gewähren, wäre das ein Bevorzugen gegenüber 
Asylsuchenden aus all den anderen Ländern. Sind Sie sich 
bewusst, dass in anderen Ländern Leute nach acht Jahren 
bereits eingebürgert sind und keinen schlechteren Status 
haben? 
Die zweite Frage: Nach welchen Kriterien kann das Bundes
amt die humanitäre Aufnahme verfügen? Welche Kriterien -
sie sind hier nicht Im Gesetz -- sehen Sie denn vor? 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Zur ersten Frage: Die 
Schweiz ist ein souveräner Staat, und dieser Staat kann 
seine Gesetze so machen, wie es das Parlament und -- in 
unserer direkten Demokratie -- die Bürgerinnen und Bürger 
und die Stände fOr gut halten. Deshalb können Sie zwar ei
nen internationalen Vergleich anstellen - das Recht steht 
Ihnen zu -, aber meine Antwort haben Sie: Wir sind ein sou
veräner Staat und haben uns nach unseren Ansichten zu 
richten und nicht nach den Ansichten Irgendwelcher anderer 
Länder. 
Zur zweiten Frage: Sie haben gefragt, welche Kriterien denn 
vorgesehen seien, und Sie haben die Antwort gleich selber 
gegaben. Sie haben gesagt, in der Botschaft seien diese 
Kriterien nicht aufgelistet. Es ist Sache des Bundesrates, 
diese Kriterien aufgrund der Diskussion hier in der Verord
nung festzuschreiben. 

BOhlmann Cecile (G, LU}: Herr Lustenberger, der Bundes
rat schlägt ja neu eine zwingende Formulierung vor: Wenn 
der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig oder zumutbar 
ist, führt das dazu, dass das Bundesamt die humanitäre Auf
nahme verfügt. Sie verlangen jetzt mit Ihrem Minderheitsan
trag eine Kann-Formulierung. Ich frage Sie: Was ist denn der 
Unterschied zur aktuellen Praxis, ausser dass es jemand an
deres verfügt, einmal der Kanton und einmal das Bundes
amt? Welcher materielle Unterschied besteht zwischen der 
Kann-Formulierung gemäss Ihrem Minderheitsantrag und 
dem Status quo? 

Lustenberger Ruedi (C, LU}: Frau Bühlmann, die Antwort 
ist eine einfache: Es gibt keinen Rechtsanspruch. Sie kön
nen bei dieser Formulierung kainen rechtlichen Anspruch 
auf die humanitäre Aufnahme erheben. 

Weyeneth Hermann (V. BE}: Ich bin von Ihren AusfOhrun
gen etwas überrascht, Herr Lustenberger. Sie sagen, der 
Bundesrat solle aufgrund der Diskussionen, die hier stattge
funden haben, die Kann-Formulierung anwenden. Wenn ich 
Ihnen aufgrund der Asylstatistik 2003 nachweise, dass 5696 
vorläufig Aufgenommene von den Kantonen umgewandelt 
wurden: Finden Sie das eine ungenügende Zahl, dass Sie 
diese bundesriitllche Kann-Formulierung noch dazuwQn
schen? 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Nein, Herr Weyeneth: Sie be
rufen sich auf Zahlen der gegenwärtigen Statistik, und Ich 
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habe In meiner Begründung gesagt, Ich möchte diese Kann
Formulierung fOr die humanitäre Aufnahme vor allem Im Hin
blick auf das neue Asylrecht einführen, das wir hier schaffen, 
und nicht rückwirkend fOr die Fälle von bereits hier Ansässi
gen, die wir hier zu behandeln haben. 

Leuthard Doris (C, AG): Der Antrag der Minderheit I zu Ab
satz 3 gehört an sich zum Konzept der Minderheit Lusten
berger. Ich möchte nochmals betonen: Die Minderheit I be
fürwortet, dass man neu die humanitäre Aufnahme einfOhrt, 
denn es gibt tatsächlich Personen, die nicht weggewiesen 
werden können, etwa weil dies wegen einer schwerwiegen
den Erkrankung unzumutbar wäre. Deshalb Ist es richtig, 
dass der Bundesrat, die Mehrheit und die Minderheit der 
Kommission gegenüber heute eine Verbesserung anbrin
gen. Sie besteht darin, dass man grundsätzlich die humani• 
täre Aufnahme einführt. In welchan Fällen eine Wegweisung 
unzumutbar ist oder wann man von der UnmOglichkelt oder 
Unzulässlgkelt einer Wegweisung spricht, das liegt im Er• 
messen der zuständigen Behörde. Deshalb ist es richtig, 
wenn die Minderheit Lustenberger mit der Kann-Formulie
rung ausdrückt, dass dies Im Ermessen der Behörde liegt, 
die diesen Entscheid Ober die Wegweisung zu fällen hat. 
Die Minderheit I ist in diesem Konzept entsprechend logisch 
und übernimmt die heutige Gesetzesregelung für Men
schen, die sich in einer schwerwiegenden persönlichen Not
lage befinden. Wir wollen die Regelung des heutigen 
Gesetzes weiterführen, wonach gegenOber Personen, die 
nach vier Jahren noch keinen rechtskräftigen Entscheid ha
ben und noch auf die Erledigung ihres Gesuches warten, die 
vorläufige Aufnahme - und künftig die provisorische Auf. 
nahme -- vertagt werden soll. 
In einem Rechtsstaat sollte man Gesuche auch Innert Frist 
erledigen, und es ist natürlich erwiesen, dass es fOr die be
troffenen Personen umso schwieriger Ist, dass man sie weg
weisen kann, je länger ein Verfahren dauert. Dann gibt es 
eben bereits eine gewisse Integration in der Schweiz, und 
das kann Im Einzelfall zu persönlichen Härten führen. 
Daher Ist das Konzept richtig, dass man diesen Menschen 
die vorläufige oder neu die provisorische Aufnahme bewilligt 
und dieses Institut nicht streicht. 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es sich auch hier 
um eine Kann-Formulierung handelt. Auch damit bringen wir 
zum Ausdruck, dass das Ermessensentscheide sind. Es gibt 
keinen Rechtsanspruch; der Einzelfall ist massgebend. Das 
entspricht der heutigen Konzeption und auch der Forderung 
der Mehrheit und der Fassung das Bundesrates. 
Die Kann-Formulierung wird konsequent durchgezogen, und 
deshalb bitte ich Sie, im Rahmen des Konzeptes der Minder
heit Lustenberger auch dem Antrag der Minderheit I zuzu
stimmen. 

Freyslnger Oskar (V. VS}: Frau Leuthard, haben Sie nicht 
den Eindruck, wenn Sie die bisherige Praxis betrachten, 
dass mit dieser Regelung der humanitären Aufnahme Im 
Grunde genommen alles, was In diesem Gesetz eine posi
tive Entwicklung darstellt -- dass man das Irgendwie in Gren
zen hält --, unterhöhlt wird, dass genau dieser Punkt das 
gesamte Gesetz unterhöhlen könnte? 

Leuthard Doris (C, AG}: Nein, diesen Eindruck habe ich 
nicht. Es Ist natürlich so, dass Sie Personen, die schwer 
krank sind, nicht einfach zurückschieben können. Es kann 
sein, dass es eine Krankheit von kurzer Dauer Ist; dann fällt 
die Unzumutbarkeit ja auch weg, und die Wegweisung kann 
vollzogen werden. Es ist eben eine provisorische Aufnahme 
und nicht ein Dauerzustand: Sobald der Grund für die Nicht
wegweisung wegfällt, müssen die Behörden die Wegwei
sung vollziehen. Das Ist dann -- das haben Sie angespro
chen -- halt sehr oft ein Vollzugsproblem. Aber wir sind der 
Meinung, dass es solche Fälle gibt. Es gibt Ja auch Länder, 
in denen ein Bürgerkrieg herrscht, und es Ist wenig sinnvoll, 
Leute dorthin zurückzuschieben, weil das de facto gar nicht 
möglich Ist oder weil sie In eine Situation zurückkehren 
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müssten, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen 
wOrde. Es gibt tatsächlich Personen, die nicht weggewiesen 
werden können. Das ist heute der Fall, und das soll auch In
skünftig der Fall sein können. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Frau Leuthard, die in 
diesem Artikel 44 Absatz 3 erwähnten Leute in einer schwer
wiegenden persönlichen Notlage sind schon vier Jahre hier, 
sie haben eine vorläufige Aufnahme erhalten. Was überle
gen Sie sich, wenn Sie jetzt eine provisorische Situation, 
also eine Verschlechterung ihrer Situation, wollen? Man 
kann den Stetus der Aufnahme verschlechtern und eine pro
visorische Aufnahme geben, oder man kann sie auch ver
bessern und den Status der humanitären Aufnahme ein
führen, wie es das Gesetz vorschlägt. Die Leute sind schon 
seit vier Jahren hier, sie sind Integriert und arbeiten hier. 
Was soll diese provisorische Aufnahme? Es Ist eine deut
liche Verschlechterung - geben Sie mir Recht? 

Leuthan:f Doris (C, AG): Nein, Frau Vermot, Sie verkennen 
damit das heutige Gesetz. Das heutige Gesetz kennt diese 
vorläufige Aufnahme bereits. Hier geht es um Gesuche, die 
noch nicht behandelt wurden; es gibt keinen Entscheid 
darüber. Wir sagen aber heute - und wir wollen, dass man 
das auch morgen sagen wird -: Wenn die Verfahren so 
lange dauern, dann ist es effektiv problematisch, wenn man 
diese Menschen einfach zurQckwelst. Dies erklärt die vorläu
fige Aufnahme. Dies entspricht der heutigen Konzeption. 
Absatz 2 beinhaltet eine andere Ausgangslage. Absatz 3 be
trifft nur die nicht behandelten FAiie, die offenen Gesuche, 
und eben zusätzlich das Kriterium der persönlichen Härte. 
Das sind eventuell die gleichen FAiie, müssen es aber nicht 
sein, well hier noch kein Wegweisungsentscheid vorliegen 
kann, well das Verfahren pendent Ist. Das Ist eine völlig un
terschiedliche Konzeption. 

Fehr Hans (V, ZH): Zum Ersten: Ich erachte die humanitäre 
Aufnahme im Grundsatz und aufgrund der Dimensionen, die 
da angestrebt werden, generell als unverantwortlich. Ich 
möchte nochmals betonen, im Sinne von Herrn Weyeneth: 
2003 haben die Kantone - nur die Kantone - rund 6000 hu
manitäre Aufnahmen verfügt bzw. vorläufige Aufnahmen in 
humanitäre Aufnahmen umgewandelt. Noch einmal zu den 
Dimensionen: Mit diesem Gesetz wird ein Kontingent von 
über 20 000 auf eidgenössischer Ebene zu humanitären 
Aufnahmen erklärt, plus schätzungsweise jedes Jahr zusätz
lich 3000. Mit diesen Dimensionen unterlaufen Sie den 
Zweck des Asylgesetzes. 
Ich bitte Sie, diese neue Kategorie der humanitären Auf
nahme abzulehnen. 
Nun zum Antrag der Minderheit II: Wir beantragen, Absatz 3 
zu streichen; es geht um diese unselige aVierjahresfalle». 
Das heisst, bei einer schwerwiegenden Notlage soll eine hu
manitäre Aufnahme verfügt werden, sofern vier Jahre nach 
Einreichen des Gesuches noch kein rechtskräftiger Ent
scheid ergangen sei. 
Machen wir uns doch nichts vor: Bel der Asylrekurskommls
sion werden Gesuche und Beschwerden schubladisiert. Der 
Bundesrat hat nämlich vor einiger Zelt die so genannte «Hu
manitäre Aktion 2000» verfOgt. Gewisse Leute warten natOr• 
llch darauf, dass die Asyldossiers einfach vier Jahre lang 
schubladlsiert werden, und nachher bleiben diese Leute 
praktisch auf immer und ewig Im Land. Das kann nicht der 
Zweck sein, und Ich weiss, dass das Bundesamt für Flücht
linge, dass die Leute, die an der Front arbeiten, die grösste 
Mühe mit Artikel 44 Absatz 3 haben. 
Es ist klar: Die Asylrekurskommission, die Schweizerische 
Flüchtlingshilfe, verschiedene Hilfswerke und selbstver
ständlich jede Menge linker Anwälte werden es zustande 
bringen, durch Immer neue Beschwerden und Verzögerun
gen problemlos auf diese vier Jahre zu kommen. Dann ha
ben wir die Leute im Land, und wir werden sie nicht mehr 
hinausbringen - im Wissen darum, dass das abgewiesene 
Asylbewerber sind, die vorläufig nicht ausgeschafft werden 
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können bzw. deren Ausschaffung oder Wegweisung „nicht 
zulässig» oder «nicht zumutbar» wäre. Das sind aGummi
artlkel», denen wir nicht zustimmen dürfen. 
Ich bitte Sie: Stimmen Sie insbesondere der Streichung von 
Artikel 44 Absatz 3 zu. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Monsieur Fahr, je suis pour une 
procedure d'asile rapide mais correcte, avec beaucoup de 
«fairness». Mals vous avez dit que !'Office federal des refu• 
gies ou la Commission de recours en matlere d'asile ialssent 
longtemps las dossiers dans les tiroirs avant de prendre une 
decision. Est-ce que vous savez aussl qua c'est une prati
que de !'Office federal des refugles que de ne pas prendre 
de declsion du tout pour des personnes qui viennent de cer
talnes reglons en crise? Cela a ete le cas demlerement en 
Macedoine. On attend juste que ie conflit sott termine; a ce 
moment-la, on prend des decisions qul sont negatives parce 
que la sltuatlon s'est calmee entre-temps. SI on avalt prls 
des declsions au moment ofl ces ressortlssants etaient ve
nus en Suisse, lls auraient pu obtenir l'aslle. Apres, ils vont 
Atre rejetes au niveau de 1a procedure d'asUe. La mAme 
chose s'est passee avec des gens du Kosovo, a un certaln 
moment avec ceux d'lrak, a un autre moment avec ceux du 
Uban, etc. Donc, c'est une pratique qui va flnalement aug
menter le nombre de decisions negatives dans las statlstl· 
ques que vous utllisez generalement. 

Fehr Hans (V. ZH): Herr Leuenberger, erstens habe ich le
diglich die offiziellen Zahlen der Asylstatistik dargelegt. 
zweitens habe Ich nicht gesagt, dass beim Bundesamt fOr 
FIOchtlinge Verzögerungen passieren, im Gegenteil: Sie ma
chen Ihre Arbeit gut, aber sie leiden unter der Taktik, unter 
der Politik der Asylrekurskommlssion. Die Asylrekurskom
misslon macht meines Erachtens bewusst in gewissen FAI· 
len auf Verzögerung - zum Leidwesen der Beamten, die an 
der Front arbeiten müssen. Diesen leisten Sie einen Bären
dienst. 
Mit der Streichung von Artikel 44 Absatz 3 können Sie dem 
Bundesamt für Flüchtlinge die Arbeit erleichtern, Sie können 
dem Asylrecht zum Durchbruch verhelfen, und Sie können 
insbesondere die Asylrekurskommission an die Kandare 
nehmen. 

Lang Josef (G, ZG): Wenn ich Kollega Fehr zuhöre, kommt 
in mir immer die Frage hoch: Wie Ist es möglich, derart offen 
zu sein, wenn es um ausländische Fluchtgelder geht - Stich
wort: Bankgeheimnis -, und derart verschlossen zu sein, 
wenn es um ausländische «Fluchtmenschen» geht? 
Die grQne Fraktion unterstOtzt das Institut der humanitären 
Aufnahme. Die vorläufige Aufnahme wird einem wichtigen 
Teil der betroffenen Personen nicht gerecht, weil Wegwei
sungen In vielen Fällen für viele Jahre völkerrechtlich unzu
lässig, humanitär unzumutbar oder technisch unmöglich 
sind. Die prekäre Rechtsstellung des Aufenthaltsstatus F hat 
höchst negative Folgen: mangelnde Integration, jahrelange 
Trennung von der Familie, erschwerter Zugang zur Erwerbs
tätigkeit, insbesondere zu Lehrstellen. 
Herr Weyeneth, der Aufenthaltsstatus F - das ist ja die vor
läufige Aufnahme - beinhaltet als solcher nicht den Famili
ennachzug. Die Kantone können dazu zwar grQnes Licht 
geben, das haben Sie erwähnt. Dann liegt es am Bund, die
sem grQnen Licht stattzugeben und eine Aufnahme aus hu
manitären Granden zu bewilligen, das helsst, den Status B 
zu gewähren. Ein Kanton kann aber auch zwanzig Jahre 
lang zuwarten, was übrigens dem Bund auch Kosten verur
sacht. Neben den menschlichen sprechen auch staatspoliti
sche GrQnde gegen diese Art des Vorgehens und für die 
Einführung des Institutes der humanitären Aufnahme. Das 
Asylrecht ist Bundesrecht. Also soll der Bund das Grund
sätzliche festschreiben. 
Zudem widerspricht es der Rechtsgleichheit, wenn ein Kan
ton eine eher liberale und ein anderer Kanton eine eher re
striktive Praxis hat. Rund 45 Prozent der vorläufig Auf. 
genommenen sind Kinder und Jugendliche unter 20 Jah. 
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ren. 2001 konnten nur gerade 5,4 Prozent der so genann
ten F-Jugendlichen Im Alter von 15 bis 24 Jahren eine 
Lehre oder ein Praktikum absolvieren. Offenslchtllch hat 
der F-Status seine Folgen. Was verursacht dem Staat mehr 
Kosten, was verursacht der Gesellschaft mehr Probleme? 
Sind es Jugendliche mit oder ohne Lehr- und Arbeitsstelle, 
Personen mit oder ohne Famillenanschluss? Wenn die 
SVP-Minderhelt der Kommission die humanitäre Aufnahme 
ablehnt, dann bestätigt sie etwas, was gestern bereits Kol
lege Vischer moniert hat: Der SVP sind schwach Integrierte 
geheurer als stark Integrierte. 
Zu den Kann-Formulierungen gemäss den Minderheitsan
trägen Lustenberger und Engelberger: Wenn die Kriterien 
der Unzulässigkeit, der Unzumutbarkelt oder der Unmöglich
keit - das sind relativ klare Begriffe - erfOllt sind, soll die hu
manitäre Aufnahme gewährt werden. Eine Relatlvlerung 
würde bloss das ganze Konzept gefährden. 
Zum Antrag der Minderheit 1 (Leuthard): Es geht hier um 
Notlagen, die unverschuldet entstanden sind, und um Perso
nen, die Integriert und unabhängig sind. Also soll auch hier 
die humanitäre Aufnahme gelten. 
Folgen auch Sie hier den Anträgen der Mehrheit und des 
Bundesrates, wie wir sie aus der Fahne kennen. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): In seinem Entwurf schlägt der Bun
desrat vor, die Rechtsstellung von Bürgerkriegsflüchtlingen 
und Opfern von Härtefällen zu verbessern. Heute werden 
sie vorläufig aufgenommen. Der Bundesrat ersetzt die vor
läufige Aufnahme mit F-Bewilligung durch zwei andere Sta
tusarten, nämlich durch die humanitäre Aufnahme einerseits 
und die provisorische Aufnahme andererseits. 
In Fällen, in denen der Vollzug der Wegweisung unzulässig 
oder unzumutbar Ist, oder wenn der Vollzug eine schwerwie
gende persönliche Notlage bedeuten würde, könnte eine 
humanitäre Aufnahme erteilt werden, wie zum Beispiel in 
Fällen - wir haben es gehört -, In denen ein Verfahren seit 
mindestens vier Jahren hängig Ist, oder wenn die Asylsu
chenden bereits überdurchschnittlich und erfolgreich Inte
griert sind. Wer kennt sie nicht, die Fälle von Familien von 
Asylsuchenden, die jahrelang hier lebten, deren Kinder zur 
Schule gehen, die gut integriert sind, die eine Landesspra
che perfekt beherrschen und die eines Tages den Auswei
sungsbescheid erhalten? Jeder von uns hat schon von 
einem solchen Fall gehört. Für die Betroffenen und ihr Um
feld sind das ganz dramatische Situationen. Sie führen re
gelmässig dazu, dass sich ganze stadtquartiere oder Dörfer 
mit den Betroffenen solidarisieren, Unterschriften sammeln 
oder Demonstrationen veranstalten. Nach wochen- oder oft 
monatelangem Einsatz wird dann oft ein humanitärer Ent
scheid gefällt. 
Solche Entscheide sollen jetzt von Gesetzes wegen möglich 
sein. Die humanitäre Aufnahme bedeutat einen besseren 
Schutz der Familien und einen verbesserten Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Dadurch werden Insbesondere auch Jugendli
che besser gestellt, welche neu die Möglichkeit haben wer
den, eine Lehre anzutreten. Als ehemaliger ReaJschullehrer, 
Herr Fehr, müssten Sie sich eigentlich darüber freuen, dass 
diese Möglichkeit geschaffen wird. Heute Ist das nämlich 
nicht der Fall: Diese jungen Leute haben nicht das Recht, 
eine Lehre zu machen. 
Der zweite Status, welcher die vorläufige Aufnahme ersetzt, 
ist die provisorische Aufnahme. Sie ist fOr Fälle vorgesehen, 
in denen der Wegweisungsvollzug unverschuldet nicht mög
lich ist. Der Entwurf des Bundesrates sieht vor, die Möglich
keit einer provisorischen Aufnahme einzuführen. Diese 
Bestimmung ist sinnvoll und dient auch der Effizienz. Denn, 
vergessen wir nicht, die betroffenen Personen sind da, oft 
seit Jahren und für viele weitere Jahre, und weil sie da sind, 
ist es sinnvoll, sie besser zu integrieren. Das nützt sowohl ih• 
nen als auch uns. 
Die SP-Fraktlon begrüsst diese Neuerung. Der Entwurf des 
Bundesrates entspricht auch der Tendenz in der EU, wonach 
Flüchtlinge nach der FIOchtlingskonvention und andere Per
sonen, die auf internationalen Schutz angewiesen sind, im 
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Wesentlichen gleich behandelt werden sollen. Wir lehnen 
deshalb den Antrag der Minderheit Weyeneth und den Ein
zelantrag Hess Bernhard ab. Auch der Einzelantrag Lauba
cher ist abzulehnen, denn er beweist lediglich, dass Herr 
Laubacher nicht welss, dass auch Personen, deren Gesuch 
abgelehnt wurde, oft nicht zurückgeschickt werden können, 
zum Beispiel weil in ihrem Land Bürgerkrieg herrscht. Wenn 
diese Leute arbeiten und selber für Ihren Unterhalt sorgen 
können, sparen wir viel Geld, Herr Laubacher. 
ZU Absatz 2: Die Minderheit Lustenberger möchte hier eine 
Kann-Bestimmung. Das Ist absolut unmöglich, denn wir ha
ben auf der einen Seite eine Unzulässigkeit der Wegwei
sung, und Herr Lustenberger möchte auf der anderen Seite 
eine Kann-Bestimmung. Eine Kann-Bestimmung helsst Er
messen, und Ermessen heisst, wir haben 26 verschiedene 
Systeme in unseren 26 verschiedenen Kantonen. Der An
trag Lustenberger verlangt auch einen Systemwechsel, 
denn bereits heute wird die vorläufige Aufnahme ohne Ein• 
schränkung angeordnet, wenn die gesetzlichen Vorausset
zungen erfüllt sind. 
Der Antrag der Minderheit Lustenberger ist deshalb unbe
dingt abzulehnen. 
Die Minderheit 1 (Leuthard) will bei schwerwiegender per
sönlicher Notlage statt der humanitären bloss eine provisori
sche Aufnahme. Diese Lösung Ist sachlich nicht gerechtfer
tigt und hätte fatale Folgen. Denn eine schwerwiegende 
persönliche Notlage wird nur äusserst zurückhaltend ange
nommen und nur dann aufgehoben, wenn eine schwere 
straffälligkelt eintritt. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit 1 (Leuthard) 
abzulehnen. Wir haben diesbezüglich grosse Erfahrung, 
denn wir haben die aHumanltäre Aktion 2000» gehabt; das 
waren genau solche Fälle. 
ZU Absatz 5: Der Kanton sollte Immer Gelegenheit zur Stel• 
lungnahme erhalten, damit keine Ungleichbehandlungen 
entstehen. Die SP-Fraktlon gibt daher der Fassung des Bun
desrates den Vorzug. 

MOller Philipp (AL, AG): Es ist dumm, wenn wir 25 000 Men
schen unter dem Titel «vorläufige Aufnahme» in der 
Schweiz bei uns haben, davon 5000 Menschen länger als 
zehn Jahre und 16 000 bis 17 ooo Menschen länger als fünf 
Jahre. Es ist dumm für diese Menschen, die nicht wissen: 
Können wir bleiben, oder müssen wir gehen? Es ist aber 
auch dumm für uns, well hier ein Arbeitskräftepotenzial, ein 
generelles Humanpotenzial, brachliegt, welches wir nicht 
nutzen. Wir sind uns - das entnehme Ich den Voten - einig 
darüber, dass es nicht sinnvoll Ist, wenn man jahre- oder gar 
jahrzehntelang Leute unter einem provisorischen Status in 
der Schweiz leben lässt. Also müssen wir dieses Problem 
angehen. 
Nur lösen wir mit der Schaffung einer neuen Kategorie, eben 
dieser humanitären Aufnahme, genau diese Problematik 
nicht. Wir schaffen eine neue Kategorie von Leuten, die Ober 
die Asylschiene In die Schweiz gekommen sind und die sehr 
lange - jahrelang - bei uns leben und immer noch nicht wis
sen, ob sie bleiben können oder gehen mOssen. Wir schaf
fen eine zweite Kategorie nebst den vorläufig Aufgenomme
nen, die man nun in «provisorisch Aufgenommene» um
benennt. Es handelt sich um eine zweite Kategorie von Men
schen, die zu uns gekommen sind und die nicht wissen, ob 
sie irgendeines Tages gehen müssen oder ob sie eben blei
ben können. Anders gesagt: Wir stellen eine zweite Katego
rie von Asylsuchenden zwischen stuhl und Bank. Das kann 
nicht unser Ziel sein. Wir lösen die geschilderte Problematik 
nicht mit der humanitären Aufnahme. Es muss ein anderer 
Lösungsansatz her. 
Man muss sich vorstellen, was die humanitäre Aufnahme In 
der Konsequenz bedeutet. Wir können das der Botschaft 
entnehmen: Wir leisten humanitär Aufgenommenen Integra
tionshilfe- Sprachkurse sind auch dabei-, und dazu steht In 
der Botschaft, dass der Zweck eine verbesserte Rückkehr
möglichkeit sein solle. Das kann ja nicht Im Ernst gemeint 
sein: die deutsche, französische oder italienische Sprache 
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lernen, um zurQckzukehren. Weiter hinten In der Botschaft 
steht, der Zweck - mit den gleichen lntegratlonsmassnah
men - sei eine beschleunigte Integration. Was gilt denn 
nun? 
Es Ist beides falsch. Ein besserer Lösungsansatz war Im 
Entwurf des Gesetzes, das In die Vernehmlassung zu den 
Kantonen ging; dazu möchte Ich auch noch bemerken, dass 
die Kantone zu dieser humanitären Aufnahme keine Stel
lungnahme abgeben konnten. Ein besserer und ehrlicherer 
Lösungsansatz wäre es, wenn wir nach vier, fünf oder sechs 
Jahren - es ist politisch auszutarieren, was richtig ist - sa
gen würden: «Die vorläufig Aufgenommenen werden im gel
tenden Recht beibehalten; sie werden umgewandelt - oder 
können umgewandelt werden -, wenn .... » Dann können wir 
Artikel 23 des neuen Ausländergesetzes beiziehen, wo es 
um folgende Zulassungskriterien geht: Ist jemand integrati
onsbereit, integratlonswillig, und hat er Straftaten begangen 
oder nicht? Das wäre eine konsequente, ehrliche Lösung. 
Eine Mehrheit der FDP-Fraktion lehnt die Schaffung des 
Status der humanitären Aufnahme ab. Sie unterstützt damit 
die Minderheit Weyeneth - vielleicht nicht aus den gleichen 
Granden, weil der Antrag, den wir hier auf dem Tisch haben, 
das Problem verschiebt. Er ist nicht ehrlich, er ist nicht kon
sequent. Wenn Herr Bundesrat Blocher ankündigt, dass er 
mit guten neuen Vorschlägen in den Ständerat gehen wird, 
dann hoffe und meine ich, dass genau hier - dies ist der 
Knackpunkt der Asylgesetzrevlsion - ein besserer Vorschlag 
kommen sollte als die Schaffung einer neuen Kategorie von 
Asylsuchenden. Diese werden wiederum nicht wissen, ob 
sie in die Schweiz oder nicht In die Schweiz gehören. 
Ich bitte Sie, die Minderheit Weyeneth zu unterstützen. Die 
FDP-Fraktion wird sich vorbehalten, die Kann-Bestim
mungen in den Anträgen der Minderheiten Lustenberger, 
Leuthard und Engelberger zu unterstützen, sollte der Antrag 
der Minderheit Weyeneth abgelehnt werden. 

Donz6 Walter (E, BE): Die Ratsrechte hat Angst vor der Un
terhöhlung unseres Staatswesens und besonders unseres 
Asylwesens. Die Linke hat Angst vor einer Verschlechterung 
des Status der Flüchtlinge In unserem Land. Weshalb be
grQsst die EVP/EDU-Fraktion die Einführung dieser huma
nitären Aufnahme? Die Betroffenen sind allesamt unbe
scholtene Personen, die ohnehin da sind, die man nicht 
zurockführen kann. Es geht also nicht darum, mehr Leute 
nach Hause zu schicken, wie es der unterschwellige 
Wunsch der Rechten ist, sondern es geht darum, den Auf
enthalt dieser nicht rQckfOhrbaren Leute bei uns zu verbes
sern - und zwar nicht nur für die Betroffenen, sondern auch 
für die Gesellschaft. Kein einziger zusätzlicher Asylsuchen
der geht nach Hause, wenn wir diese humanitäre Aufnahme 
nicht einführen. 
Kollege Philipp Müller hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, 
dass das immer noch eine Lösung auf Zeit sei: Es Ist nicht 
die definitive Lösung, aber sie beruhigt die Lage doch ganz 
entscheidend, und sie hilft, ein wesentliches Potenzial von 
Frust im Asylwesen abzubauen. Nehmen Sie das Beispiel 
des Irakers, der im Restaurant gearbeitet hat und nach zwei 
Jahren den Ausweisungsentscheid bekommt. Die gleichen 
Leute, die vorher am Biertisch «alle raus» gesagt haben, so
lidarisieren sich jetzt mit diesem Iraker und sagen, das ist 
doch ein guter Kerl, der hat doch gut gearbeitet, weshalb 
muss der gehen? Spinnen die in Bern? Oder nehmen Sie 
das Beispiel der Kinder, die eingeschult wurden, die die 
Lieblinge im Schulhaus geworden sind, und dann muss die 
Familie gehen: Das ganze Schulhaus solidarisiert sich mit 
dieser Familie und sagt: Ausgerechnet die müssen gehen -
das kann doch nicht sein. Solche Situationen haben mit 
dazu geführt, dass die SVP-lnltiative so viel Zuspruch be
kommen hat. Es geht doch darum, dass wir den Vollzug 
draussen in den Gemeinden verbessern. Das können wir mit 
der humanitären Aufnahme, weil die Familien resozialisiert 
werden. 
Die Zusammenführung wirkt sich positiv aus - auch ökono
misch, well diese Leute so einen privilegierten Zugang zum 
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Arbeitsmarkt bekommen und dann eben an Ihrer Stelle blei
ben können. Auch ihre Arbeitgeber sind davon betroffen und 
freuen sich darQber. Die Kinder können Ihre Ausbildung tat
sächlich machen. Es lohnt sich, Ihnen Deutsch zu vermitteln, 
sie in den Schulbetrieb zu Integrieren. Sie werden später 
eine Lehrstelle antreten können, weil der Lehrmeister auch 
weiss, dass dieser Lehrling bis zum Ende der Lehre bleiben 
kann. Und weil dieser bleibende Aufenthalt nun gewährleis
tet ist, kommt ein Element hinzu, das im Ausländergesetz 
vorgesehen Ist und nicht im Asylgesetz, nämlich die Integra
tion dieser Leute. Deshalb ist vorgesehen, dass man die In
tegration zum Beispiel mit Beiträgen an Sprachkurse fördern 
kann. Unsere Meinung ist natürlich nicht, dass der Staat alle 
diese Kosten übernimmt. Aber er kann einen Beitrag dazu 
geben, und die Leute sollen auch ihren Teil dazu beitragen. 
Die «Humanitäre Aktion 2000» hat sich für unser Land ganz 
klar ausbezahlt. Das hat die Evaluation deutlich gezeigt. Sie 
hat die Lage für die Betroffenen wie für die Behörden ge
klärt, und diese gute Erfahrung lässt sich nun gesetzlich re
geln. Allerdings - das habe Ich schon eingangs gesagt - ist 
es möglicherweise nicht die definitive Lösung. Aber wir sind 
im Asylbereich miteinander unterwegs und müssen dieses 
Gesetz wahrscheinlich periodisch nachführen. Herr Fahr, 
was die Asylrekurskommission betrifft, sind wir ja auch un
terwegs. Mit dem neuen Gericht in St. Gallen werden die 
Asylrekurskommissionen zu ordentlichen Gerichten, und wir 
haben alles daranzusetzen, dass diese Entscheide mit den 
Entscheiden Ober die Asylgesuche Schritt halten können; so 
sieht die Sache aus. 
Die EVP/EDU-Fraktlon steht zum Konzept der humanitären 
Aufnahme, allerdings Im Sinne der Minderheit Lustenberger, 
also ohne Rechtsanspruch und ohne neue Beschwerde
wege. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, der Minderheit Lustenberger 
zuzustimmen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Es ist verständlich, dass die
ser Artikel wahrscheinlich am meisten zu sprechen gibt Es 
ist auch klarzustellen, dass hier am meisten Unklarheiten 
und am meisten Ungewissheiten vorhanden sind. Wer dies 
verneint, der schllesst einfach die Augen vor schwierigen Si
tuationen. 
Um was geht es? Ursprongllch gab es nur den klassischen 
Flüchtlingsbegriff. Dieser umfasst diejenigen 7 Prozent, de
ren Gesuche wir im Jahre 2003 gutgeheissen haben. Man 
hat nach der Schaffung des Asylgesetzes 1979 gemerkt, 
dass es Probleme mit dem Vollzug gibt. Darum hat man bei 
der Asylgesetzrevision 1986 eine neue Kategorie eingeführt, 
nämlich eben die vorläufige Aufnahme. Das betrifft Leute, 
bei denen aus irgendeinem Grunde ein Vollzug der Wegwei
sung undurchführbar ist. Was für Gruppierungen von vorläu
fig Aufgenommenen, die man nicht wegwelsen kann, gibt es 
heute? Es sind nicht Leute, die nicht nach Hause gehen wol
len, sondern es sind Leute, bei denen man zum Schluss ge
kommen Ist, dass man sie nicht wegweisen darf; das ist 
etwas anderes. Die Ersteren sind solche, die weggewlesen 
werden sollten, aber nicht weggewiesen werden wollen; das 
ist eine andere Kategorie. Solche Leute gibt es auch, und 
das sind diejenigen, mit denen die Kantone grosse Mühe ha
ben. 
Es geht erstens um Personen, die in der Schweiz verbleiben 
dürfen, weil die Behörden zum Schluss gekommen sind, 
dass eine Rückreise völkerrechtlich nicht zulässig Ist. Das 
sind relativ wenige, und es Ist auch noch relativ einfach zu 
beurteilen. Der Ermessensspielraum ist hier nicht sehr 
gross, und damit ist auch die Gefahr einer Unterwanderung 
oder einer Ausdehnung aus BequemllchkeltsgrQnden eher 
gering. 
Dann gibt es eine zweite Kategorie, das sind Personen, de
nen man eine Rückreise aus humanitären GrQnden nicht zu
muten kann. Das Ist vom Entscheid her die problematischste 
Gruppe. Was kann man einem Menschen zumuten und was 
nicht? Sie sehen, hier Ist der Spielraum natürlich relativ 
gross, auch wenn dazu in der Literatur und In der Auslegung 
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usw. Kategorien vorhanden sind. Da gibt es auch die grosse 
Angst in der Bevölkerung und, in der Vergangenheit, natOr
llch auch die Kritik. Wieweit und wie wenig kann man einem 
Menschen zumuten, wieder zurOckzurelsen? 
Dann gibt es etwas Drittes, wenn eine schwerwiegende per
sönliche Notlage vorliegt Das ist in der Regel auch nicht so 
problematisch, denn es geht Im speziellen Fall um einen kla
ren Entscheid, dass man sagt Das Ist jetzt völlig unmöglich, 
die persönliche Notlage ist derart gross, das kann man nicht 
zumuten. Das sind also zum Beispiel hochschwangere 
Frauen, die man jetzt nicht wegwelsen kann, oder schwer 
kranke Menschen, bei denen man weiss, sie können nicht 
behandelt werden usw. Das Ist nicht eine problematische 
Kategorie und gibt auch nicht viel Anstände. 
Dann gibt es noch das Vierte: Das sind Rückreisen, die im 
Augenblick technisch unmöglich sind, weil zum Beispiel dort, 
wohin eine Person gehen muss, keine Flugzeuge landen 
können, weil der Flughafen nicht In Betrieb ist, well es keine 
Flugzeuge gibt oder weil man die Person nicht mitnimmt 
usw. Das sind die technischen Gründe, und hler Ist es auch 
meistens nicht eine allzu lange Dauer, während der eine sol
che Bevölkerungsgruppe hier bleibt 
Unzulässig sind Wegweisungen beispielsweise dann, wenn 
jemand im Land der Folter oder einer unmenschlichen oder 
erniedrigenden Strafe unterworfen wird. Das kann man rela
tiv gut abklären. Die Unzumutbarkeit ist relativ weit gefasst. 
Beim Bundesamt für Flüchtlinge helsst Unzumutbarkeit bei
spielsweise, dass eine Krankheit im Heimatland nicht behan
delbar ist und die Rückführung den sicheren Tod bedeuten 
würde. Heute haben Sie gehört, was hier am Pult gesagt 
worden ist: Leute, die schon gut integriert seien, die schon 
länger hier in die Schule gegangen seien, könne man nicht 
mehr zurückschicken, weil sie schon so lange integriert 
seien. Sie sehen, da gibt es natürlich einen unglaublich 
grossen Spielraum. Ich bin auch der Meinung, dass dieser 
Spielraum nicht zu sehr ausgedehnt werden darf. Denn 

n sind Immer unangenehm. Dann kommt man 
hung zu sagen: Wir Integrieren. Nachher Ist eine 

Wegweisung nicht mehr möglich. Darum sind die Bedenken 
da. Man muss sich die Frage stellen, ob der ursprüngliche 
Entwurf des Bundesrates, der nicht mehr auf der Fahne 
steht, nicht der bessere gewesen wäre. 
Herr Müller Philipp hat Recht, wenn er sagt, es sei etwas 
zwiespältig zu sagen: Wir Integrieren die Leute, damit wir sie 
später besser wegweisen können. Die Meinung ist natOrllch 
die, dass einer, der hier eine Lehre gemacht hat, diese auch 
dort brauchen kann, wo er zu Hause ist. Aber das ist eigent
lich nicht eine lntegratlonsmassnahme, eine Massnahme, 
um die Leute Im eigenen Land zu Integrieren. Da kann der 
Sinn nur der sein, dass sie lange oder für immer da sind. 
Man muss sich auch Ober den Begriff «integrieren» Klarheit 
verschaffen, sonst entstehen derartige WldersprOchlichkel
ten. 
Wir haben ja die Kategorie der vorläufig Aufgenommenen; 
heute sind es 25 000, die nur für eine bestimmte Zeit da 
sind - der Name sagt es ja schon. Bis die Gefahr, die vor
handen ist, aufgrund deren man sie nicht zurückschickt, 
wegfällt. dauert es Jahre, und es sind relativ wenige, bei de
nen eine Wegweisung vollzogen wird; das muss man ehrlich 
zugeben, sonst streut man sich Sand Jn die Augen. Ein Mittel 
Ist- es ist hier gesagt worden-, dass die Kantone ihnen Be
willigungen erteilen. Dann haben sie eine Arbeitsbewilli
gung, dann bleiben sie auch. 
Mir scheint, dass In dieser Frage Theorie und Praxis ziem
lich weit auseinander klaffen. Das zeigt natOrlich auch wie
der, wie wir am Anfang ansetzen müssen. Die Papier- und 
Identitätslosigkeit, die lange Dauer des Asylverfahrens, alle 
diese Revisionen, die Tatsache, dass viele Menschen lange 
hier bleiben und der Ausschaffung ausweichen, weil die Aus
schaffungshaft zu kurz ist, usw.: All das fahrt schliesslich zu 
lang dauernden Abläufen, und diese führen am Schluss zu 
einer Kategorie von Personen, denen man verspricht, dass 
sie vorübergehend da bleiben können, und die dann definitiv 
bleiben, weil wir letztlich keine andere Möglichkeit mehr ha
ben. 

Mit dieser Revision wollen wir ja etwas Ordnung hineinbrin
gen, aber die Skepsis ist natOrlich relativ gross. Mit dieser 
neuen Kategorie - sie Ist ja an sich nicht neu, aber sie wird 
gesetzlich neu verankert - werden nicht neue vorläufig Auf
genommene geschaffen, sondern es gibt einfach vier Kate
gorien von vorläufig Aufgenommenen, die eine andere 
Behandlungsweise erfahren. 
Bei den humanitär Aufgenommenen nimmt man an, dass es 
sich um Leute handelt, die schon länger da sind als nur ein 
paar Monate oder ein Jahr, namlich seit mehreren Jahren. 
Wenn man wirklich ins Auge fasst, dass jemand ein paar 
Jahre da sein wird, dann bin ich der Meinung, dass man die 
Leute integrieren sollte, und dann sollten sie auch arbeiten 
und nicht nur das Recht, sondern die Pflicht haben zu arbei
ten. Es muss dann so sein, dass man ihnen sagt Ihr könnt 
hier bleiben, aber den Lebensunterhalt müsst ihr selbst ver
dienen. Von dieser Verpflichtung wird viel zu wenig gespro
chen; man macht ein Anrecht daraus. Das ist dann auch 
eine Kostenfrage. 
Aber es muss auch Gewähr geboten werden, dass man ein• 
fach nicht bei Jedem, der kommt und dessen Ausschaffung 
unangenehm ist, sagt, die Ausschaffung sei nicht zumutbar, 
womit dann das ganze Recht - natürlich auch das Arbeits
recht - unterlaufen würde. Denn das Ist dann wieder ein Tell 
des Arbeitsrechtes, denn diese Umwandlungen werden ja 
heute nicht vom Bundesamt für Flüchtlinge, sondern vom 
lmes vorgenommen. Sie sehen also, dass es Ins Arbeits
recht hineingeht. 
Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob es richtig ist, dass 
das Bundesamt für Flüchtlinge darüber befindet, ob der Voll
zug der Wegweisung nicht zulässig bzw. nicht zumutbar ist 
Das muss dann auch noch Im Ständerat angeschaut wer
den. 
Wenn die Gefahr gross Ist, dass man leichtfertig etwas um
wandelt, muss man die Frage stellen, ob man hier nicht auch 
ein gewisses Signal einbauen muss, damit nicht alle Ent
scheide am gleichen Ort getroffen werden. Der Bundesrat 
bleibt hier bei der Fassung der Mehrheit Die Kann-Formulie
rung ist keine Katastrophe. Sie sehen, Im bisherigen Recht 
hat man die Kann-Formulierung. Wenn Sie dem Minder
heitsantrag Lustenberger oder dem Antrag der Minderheit 1 
(Leuthard) zustimmen, dann fällt das Ganze nicht weg. Ich 
möchte damit nur durchblicken lassen - Sie merken das an 
den vielen Anträgen schon in der Kommission -, dass die 
Sache nicht ausgegoren Ist; und zwar, weil jeder die Folgen 
anders einschätzt. Zum Tell werden die Folgen auch anders 
eingeschätzt, weil die Vergangenheit anders beurteilt wird. 
Es war für mich auch neu, dass die Wegweisung bei den so 
genannten vorläufig Aufgenommenen - von denen wir hier 
im Parlament auch alle immer angenommen haben, dass 
das solche sind, die eine kurze Zeit da sind und dann wieder 
nach Hause gehen müssen - am Schluss In der Praxis we
nig vollzogen, sondern Ihr Status auf Irgendeine Weise um• 
gewandelt wird. Das Ist unbefriedigend; das ist auch der 
Einwand von Herrn Müller. 
Dann wäre es vielleicht auch besser, wir sehen den Tatsa
chen nachher wirklich ins Auge und sagen: Wenn es so Ist, 
dann regeln wir es aber auch so. Aber es müsste dann auch 
die Verpflichtung zur Arbeit und nicht nur das Recht auf Ar
beit eingebaut werden. In diesem Sinne habe ich Ihnen ge
sagt, warum der Bundesrat hier eine eigene Lösung einfahrt 
und dass es keine Katastrophe Ist, wenn Sie die Kann-For
mulierung des Minderheitsantrages wählen; die Inhaltliche 
Fassung der Mehrheit bleibt ja. 
Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass dieses Ka· 
pltel im Ständerat nochmals angeschaut werden muss. 
Wenn wir das nicht richtig lösen, wird das Vertrauen in die 
Asylpolitik ein weiteres Mal erschüttert. Denn die Bevölke· 
rung sieht natOrlich nachher unverzüglich, was hier passiert 
Sie Ist näher beim Geschehen als wir im Ratssaal. 

Leuenberger Uell {G, GE): Je n'al pas blen compris quelle 
etait la position du Conseil federal. Nous avons le projet du 
Conseil federal, et vous adherez maintenant a 1a formulatlon 
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potestative. Est-ce votre propre posltlon ou est-ce la posltion 
du Conseil federal? Est-ce la posltlon du conselller federal 
ou celle du gouvernement? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich habe Ihnen das gesagt, 
Herr Leuenberger: La posltlon de notre gouvernement figure 
dans le depliant et est reprlse par la majorlte. J'al dit aussi, 
les problames - es sind Probleme, da können Sie machen, 
was Sie wollen. Die Probleme eines Vorschlages zu benen
nen Ist auch nicht an ein Kolleglalltätsprlnzlp gebunden. Ent
weder ist es eines oder nicht. Die Kann-Formulierung, das 
kann Ich Ihnen auch sagen, Ist keine Katastrophe. Das hat 
zwar kein Bundesrat beschlossen, aber es Ist keine Kata
strophe. 

Grass Andreas (S, ZH), pour la commlsslon: En commls
slon, Monsieur le conseiller federal a defendu avec beau
coup de tenaclte, d'optimlsme et de courage sa position, ce 
qui lui a permls de convalncre la majorite. II me revient main• 
tenant de defendre la posltlon de la majorlte. 
II faut peut-&tre que je rappelle une chose - j'ai !'Impression 
que cela a ete plutOt oublie. M&ne Monsieur Blocher a dit: 
«II taut reflechlr un peu sur la notlon d'lntegration." II y a lci 
trop de gens qui pensent que, parce qu'une personne est ln
tegree, elle almeralt rester en Sulsse. Ce n'est pas tout a falt 
logique. Si quelqu'un est Integre, il est plus en mesure de 
penser a retoumer dans son pays. Regardez las Italiens, les 
Espagnols, et aussi les Macedoniens. Aucun autre pays 
d'Europe qua la Sulsse n'a en Macedolne une Image aussi 
positive. C'est incroyablel En Macedolne, on pense que la 
Suisse est le plus beau pays du monde. Et certains Macedo
nlens sont d'ailleurs en traln d'essayer de reprodulre nos ins
tltutions polltiques. Pas parce qu'lls sont tous lcl, mals parce 
que ceux qul ont seJourne icl etalent Integres et qu'ensulte, 
lls sont retournes dans leur pays. lls ont travallle lcl, en s'y 
sentant bien, et ils sont retournes en Macedoine ou lls ont 
eu des ldees pour faire mleux. 
L.:lntegration est donc aussl une contrlbution a un rapatrie
ment Individual et volontalre, avec un Impact posltH incroya
ble a l'etranger. II ne taut donc pas confondre le tait de rester 
et !'Integration. C'est tout a talt autre chose et II taut dlfferen
cler. 
C'est pourquol le Conseil federal et la majorite de la com
misslon ont eu !'Impression que l'admlsslon provlsoire, qul 
regle aujourd'hul la situatlon de ceux qul ne peuvent pas !Ure 
expulses et refoules, dolt s'amellorer pour qu'ils pulssent, un 
jour peut-Atre, retourner dans leur pays dans de meilleures 
condltions qu'aujourd'hui. 
II y a une categorle qul, techniquement, ne peut pas Atre re
foulee, ni rester en beneficlant d'une admlsslon provlsoire. 
Comme l'a dlt le Conseil federal, on ne peut pas rejeter l'ad
mlsslon provisolre, parce que c'est lnsupportable. C'est ln
terdlt Juridlquement, et les personnes sont deja ici depuls 
plus de quatre ans. Elles rey0lvent un staM qul leur permet 
de travailler, de faire venir leur tamllle pour qu'elles pulssent 
mieux vlvre, comme condltlon potentielle pour mleux rentrer. 
C'est convalncant et c'est la seule Idee qul sorte du cadre de 
la represslon. Dans toute 1a lol, c'est la seule reforme qui ne 
solt pas repressive, mais qul est positive, dans le sens ou 
eile alde l'Atre humain pour qu'll puisse peut-Atre mleux ren
trer qu'II ne le peut aujourd'hui ou il est - comme Je l'al ap
prls en fran9ais - «le cul entre deux chaises». 
VOlla pour la posltion de la majorlte. Je pense que les «Kann
Formeln», les formules optionnelles de Monsieur Lustenber
ger et de Madame Leuthard - parce que c'est la mftme 
chose -, ne sont pas une catastrophe, comme l'a dlt Mon
sieur Blocher, parce qu'aujourd'hui deja, personne n'a drolt a 
une admlsslon humanitaire. C'est toujours optionnel, mals si 
on talt de l'option un systeme, on casse tout le systäme. II 
faut avolr le courage de dlre qu'on cree ce staM, tout en 
sachant qu'II n'y a pas un drolt ä ce staM, mals que sl 
quelqu'un a ce droit, on peut utiUser ce statut comme sys
teme. 
Les proposltlons Individuelles de Monsieur Hass ont deja ete 
traltees partlellement. II almeralt mAme revenir au statut 
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d'admlsslon provlsolre de 1986. Je pense que ce n'est pas 
possfble. Monsieur Laubacher afmeralt aussl reintrodulre 
ces hebergements collectlfs de la Confederation qu'on a 
deja reJetes et II almeralt aussl que ceux qul n'ont pas reQu 
une admlsslon aient molns de soutlen. C'est quelque chose 
qui augmenteralt encore les charges des cantons, c'est la 
raison pour laquelle la commlsslon y etalt opposee. Mon
sieur Weyeneth, dans sa questlon a Monsieur Blocher, a 
donne une reponse lndlrecte a. Monsieur Schlüer, parce que 
Monsieur Weyeneth a rappele a Monsieur Blocher qu'a 
l'epoque, ce dernler a touJours dlt que les cantons pouvalent 
mleux juger de la sltuation du requerant d'asile qua la Con
federatlon. 
C'est cela qua vous almeriez blffer, Monsieur SchlOer, a sa
volr la dlsposillon selon laquelle II taut toujours se referer 
aux cantons parce que ce sont eux qul sont le mfeux a 
mAme de declder sl quelqu'un peut, dans son interAt, benefi
cler de l'admission pour des rafsons humanitalres. Car ce ne 
sont pas las bureaucrates a Berne qul connalssent le mieux 
les condltlons de vle reelles d'un requerant d'asile, ce sont 
las cantons. Dans ce sens, il taut les Integrer dans le proces
sus de decision. C'est la ralson d'Atre de cet alinea que vous 
almerlez blffer. 
La commisslon a declde qu'II ne tallalt pas blffer cet allnea, 
avec une argumentatlon qui etait träs proche de celle de 
Monsieur Weyeneth. 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomtnatlf; BeHage - Annexe 02.060/608) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 

_g~~drl~rer.XS~ Stimmen ~ 
Abs.3-Al.3 ~ 
Erste Abstimmung - Premier vote l.!!!iiiJ' 
(namentlich - nomlnatif: Beilage - Annexe 02.060/fi9i 
FOr den Antrag der Mehrheit ••.• 106 Stimmen 

a~~~efef Sö\t63~m;_ ~ 
Präsident (Binder Max, Präsident): Die ~nlsche Ab
stimmungsanlage von Frau Leutenegger Oberholzer hat 
nicht funktioniert. Sie hat mit der Mehrheit gestimmt. Ich 
habe das Resultat bereits korrigiert. 

zweite Abstimmung - Dewcleme vote 
(namentllch - nomlnatlf: Beilage - Annexe 02.oa0/658) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 111 Stimmen 
~tr~erpelt II .... 59 Stimmen 

• ' ~ !,;;J/a":f. 
Abs. 5 -Al. 5 ~ 
Abstimmung- Vote 
(namentlich - nominatlf: Beilage - Annexe 02.060/859) 
FOr den Antrag der Mehrheit .••• 121 Stimmen m~a der• lnde1e'cc;48 Stimme_ ~ 

Präsident (Binder ax, Präsiden!: Ren nun den so 
bereinigten Artikel 44 dem Antrag Hess Bernhard und dem 
Antrag der Minderheit Weyeneth gegenüber. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nomtnatif: Beilage - Annexe 02.oao10ao) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 122 Stimmen ~=a~~rrt~o~ Stimmen ~ 
Zweite Abstimmung - uxieme vote ~ 
(namentlich - nominatlf: Beilage - Annexe 02.060/661) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 105 Stimmen 

~tr~~de,eit ~:eneth .... 66 SVfg,~ 

( ax, P~ent):~er ~g 
des Minderheitsantrages kommen die Eventualanträge zur 
Abstimmung. 
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Abstimmung- Vote 
(namentlich - nomlnatif; Beilage - Annexe 02.ooono1 l 
Für den Eventualantrag Laubacher •••. 57 Stimmen 

~1~'e.,~ ~ 
Abstimmung- Vote ~ 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 02,0001e02) 
Für den Eventualantrag Schlüer .... 64 Stimmen 
~en .... 107 Stimmen --• ~ 
e.~,~~~ 

Prlsldent (B~ Präsident): M ~ Abstimmung 
sind sämtliche Anträge der Minderheit Weyeneth auf Strei
chung des Ausdruckes «humanitäre Aufnahme» obsolet ge
worden. 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlspositions sont adoptees 

Art. 45 Abs. 1 Bst. b, Abs. 2; 46 Abs. 2; 51 Abs. 3, 5 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibll) 
Unverändert 

Art. 45 al. 1 let. b, al. 2; 46 al. 2; 51 al. 3, 5 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorlte 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
lnchange 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de Ja majorlte 

Art. 52 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Freyslnger 

a. sich vor Ihrer Einreise einige Zelt In einem Drittstaat auf
gehalten hat; 

Schriftliche Begründung 
Mit der Einschränkung wird die formulierte Drittstaatenrege
lung wieder unwirksam, da bei Jedem Fall zuerst sicherge
stellt werden müsste, dass der Betreffende wieder in den 
Drittstaat zurOckkehren kann. 

Art. 52 al, 1 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Freysinger 

a. qui a sejoume, avant d'entrer en Suisse, un certain temps 
dans un Etat tiers; 

Developpement par ecrit 
l!expresslon «ou alle peut retoürner» introduit une restriction 
qui annule las effets escomptes par l'appllcation du principe 
de l'Etat tiers sar dans la mesure ou alle implique, dans cha
que cas, de s'assurer prealablement qua l'interesse peut ef
fectivement retourner dans l'Etat tiers. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: Dans la logl
que de l'Etat tiers, on a bitte cet artlcle que Monsieur Frey
slnger almerait amender. Ce n'est pas possible de regler son 
Idee ainsl et c'est la raison pour laquelle II fallalt retirer cette 
proposltion. Elle est totalement lncompatlble avec la notion 
d'Etat tiers que la majorite a soutenue. 
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C'est pourquoi il taut voter contre la propositlon Freysinger, 
si eile n'est pas retiree. 

Abstimmung - Vbte 
Für den Antrag der Kommission .... 105 Stimmen 
Für den Antrag Freyslnger ..•. 39 Stimmen 

Art. 59 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schlbll) 
Unverändert 

Arl 59 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schlbll) 
lnchange 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de Ja majorite 

Art. 60 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

a. zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten oder wieder
holt zu einer kurzen Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt wur
den oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme •••. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Baumann Stephanie, Bühlmann, Hubmann, Leu
tenegger Oberholzer, Marty Källn, Tillmanns) 
Abs.2 

a. zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens zwölf 
Monaten verurteilt wurden oder gegen sie eine strafrechtli
che Massnahme im Sinne der Artikel 42 oder 100bis des 
Strafgesetzbuches angeordnet wurde. 
b. Streichen 

Antrag Sch/Oer 
Abs.1 
Personen, denen Asyl gewährt wurde, haben Anspruch auf 
eine höchstens auf drei Jahre befristete Aufenthaltsbewllll
gung .... 
Abs. 1bls 
Die Aufenthaltsbewilligung kann höchstens zweimal um je 
weitere drei Jahre befristet verlängert werden. 
Abs.2 · 
Wenn nach Ablauf von drei befristeten Aufenthalten die Asyl
grOnde unverändert sind, haben diese Personen Anspruch 
auf die. Niedertassungsbewilligung ..•. 
Schriftliche Begründung 
Die Weltlage und die Situation in den einzelnen Ländern än
dern sich ständig. Diesem Umstand ist auch im Asylverfah
ren Rechnung zu tragen, da Asyl ja aufgrund staatlicher 
Verfolgung gewährt wird. Bel einem Wechsel im Staatswe
sen des jeweiligen Landes entfällt somit der Asylgrund. Eine 
Befristung drängt sich daher auf. 

Antrag Wasserfallen 
Abs.2 
Nach zehn Jahren rechtmässigen Aufenthaltes In der 
Schweiz kann Personen, denen die Schweiz Asyl gewährt 
hat, eine Niederlassungsbewilligung erteilt werden, ausser 
wenn sie: 
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Schriftliche BegrDndung 
Im neuen Ausländergesetz wird In Artikel 33 Absatz 2 ein 
Anspruch auf die Niederlassungsbewllllgung vorgeschlagen, 
wenn sich Ausländerinnen und Ausländer mindestens zehn 
Jahre mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung 
in der Schweiz aufgehalten haben. Dies ist der Regelfall. Es 
ist daher nicht einzusehen, dass hier nach tonf Jahren be
reits ein Anspruch auf die Niederlassungsbewllligung vorge
schlagen wird. Das ist nicht kongruent Im Übrigen geht ein 
Anspruch zu weit. Es sollte wie in der heutigen Gesetzge
bung Im Anag auf eine Kann-Formel zun'lckgegangen wer
den, damit die Erteilung der Nlederlassungsbewllllgung 
elnlässllch gepn'lft werden kann. 

Antrag Müller Philipp 
Abs.2 

b. gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der 
Schweiz oder Im Ausland verstossen haben oder diese ge
fährden sowie die innere oder äussere Sicherheit gefährden. 
Schriftliche Begründung 
Wer in irgendeiner Form - und nicht nur erheblich oder wie
derholt - gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit ver
stossen hat, soll nicht auch noch mit der vorzeitigen 
Erteilung der Niederlassungsbewilligung belohnt werden, 
zumal sein weiterer Aufenthalt in der Schweiz nicht ange
tastet wird. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 

b. erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung in der Schweiz oder Im Ausland, insbesondere 
durch politische Agitation und/oder religiösen Eifer, verstos
sen haben oder die Innere und äussere Sicherheit gefähr
den oder einer politischen oder religiösen Vereinigung mit 
verfessungsfeindlicher Ausrichtung angehören. 
Schriftliche Begründung 
Der Bund muss zwingend Massnahmen ergreifen, um fn'lh
zeitig Gefährdung durch Terrorismus, radikal-fundamenta
listischen lslamlsmus, verbotenen Nachrichtendienst sowie 
gewalttätigen Extremismus zu erkennen und zu bekämpfen. 

Art. 60 
Proposition de 1a majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 

a. s'il a ete condamne a une peine privatlve de llberte de 
douze mols, ou s'II a ete condamne a plusieurs reprises a 
une peine privatlve de liberte de courte duree ou a une 
amende ou s'il a fait l'objet d'une mesure penale .... 

Proposition de la minorite 
(Vermot, Baumann Stephanie, B0hlmann, Hubmann, Leu
tenegger Oberholzer, Marty Kälin, llllmanns) 
Al.2 

a. s'il a ete condamne a une peine privative de llberte sans 
sursis de douze mols au minimum ou s'il a falt l'objet .... 
b. Bitter 

Proposition Schlüer 
Al. 1 
Qulconque a obtenu l'asile en Sulsse a droit a une autorisa
tion de sejour limltee d'une duree de trois ans maximum •.•• 
Al. 1bls 
t.:autorisation de sejour limltee a trols ans peut Atre renouve
lee deux fols au maximum. 
Al.2 
Pour autant que les motifs ayant motive l'obtention de l'aslle 
subslstent, qulconque ayant obtenu trols autorlsations de se
jour limitees a drolt a une autorisatlon d'etablissement .... 
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Developpement par ecrlt 
II convient de tenlr compte dans la procedure d'aslle egale
ment du fait que la sltuation mondiale est en perpetuelle 
evolution. t.:aslle etant accorde en cas de persecution du falt 
des autorites etatlques, II est indispensable de le llmlter dans 
la mesure 01.1 les Etats concernes sont susceptlbles de chan
ger de reglme. 

Proposition Wasserfallen 
Al.2 
Qulconque a obtenu l'asile en Sulsse et y sejoume legale
ment depuis dix ans a drolt a une autorisation d'etabllsse
ment sauf: 

Developpement par ecrit 
L:article 33 alinea 2 de la nouvelle loi sur les etrangers pre
voit que l'etranger a droit a l'autorisation d'etabllssement s'il 
a sejoume en Sulsse au moins dix ans au tltre d'une autori
satlon de courte duree ou de sejour. C'est le cas type. II 
n'est donc pas acceptable de proposer icl un drolt a l'autorl
sation d'etablissement apres clnq annees seulement Cela 
est lncongru. Ce drolt va d'allleurs trop loin. II convlendrait 
plutöt de recourir a une formule potestatlve, comme le pre
voit la legislation actuelle dans la LSEE, afin que l'octrol 
d'une autorisation d'etablissement puisse Atre examine mi
nutieusernent 

Proposition Müller Philipp 
Al.2 

b. s'II a porte attelnte a la securlte et a l'ordre publlcs en 
Sulsse ou a l'etranger, ou encore s'il represente une menace 
tant pour ces dernlers que pour la s0rete Interieure ou ex
terieure de la Suisse. 
Developpement par ecrlt 
Quiconque a, de quelque maniere que ce solt - et pas seu
lement de maniere aggravee ou avec recidive - porte at
teinte a l'ordre et a la securite publlcs, ne doit pas Atre 
encore «recompense» par l'octrol anticipe d'un permis d'eta
blissement, et ce d'autant moins que son drolt de rester en 
Suisse n'est pas tauche. 

Proposition Hess Bernhard 
A/.2 

b ..... de maniere grave ou repetee, a ia securlte et a !'ordre 
publics en Suisse ou a l'etranger par des aglssements poli
tlques et/ou un extremisme religieux, ou encore s'il repre
sente une menace pour ces demlers ou pour ia securlte 
Interieure ou exterieure ou s'il appartient a une assoclation 
polltique/rellgleuse opposee aux princlpes constitutionnels. 
Developpement par ecrit 
La Confederation dolt prendre des mesures afin de detecter 
et de combattre un eventual risque de terrorlsme, un lsla
mlsme fondamentaliste, des servlces de renselgnements ln
terdits alnsl que toute forme d'extremlsme violent. 

Vennot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Wir sind bei Artikel 60, 
bei der Regelung der Anwesenheit und bei den Freiheits
strafen. Personen, die während fQnf Jahren rechtmässlg in 
der Schweiz gelebt haben und denen die Schweiz Asyl ge
währt hat. haben Anspruch auf eine Nieelerlassungsbewllli
gung, ausser wenn sie straffällig geworden sind. 
Ich möchte mit meinem Antrag präziser sein. Die Mehrheit 
verlangt ja mit Ihrem Antrag, dass Leute, die zu einer Frei
heitsstrafe von zwölf Monaten oder wiederholt zu einer kur
zen Freiheits- oder einer Geldstrafe verurteilt wurden oder 
gegen die eine strafrechtliche Massnahme läuft, die Nleder
lassungsbewilllgung verlieren. Bel Freiheitsstrafen müssen 
wir hinschauen: Gegen Vergehen gibt es Freiheitsstrafen, 
aber sie m0ssen eben auch gerecht Im Verhältnis zu dem 
sein, was als Vergehen oder Verbrechen in der Schweiz defi
niert wird. Was bedeutet In der Bundesratsfassung eine 
«längerfristige Freiheitsstrafe», wotor bekommt man «län-
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gerfrlstig»? Das sind die Worte, die hier stehen. Wir lehnen 
den Antrag der Mehrheit ab, die auch die Geld- und kuizen 
Freiheitsstrafen aufrechnen will. Es geht nicht an, dass ein
fache Freiheitsstrafen und Geldstrafen aufgerechnet werden. 
Wer schon eine Niederlassungsbewllligung hat, hat sich 
diese in der einen oder anderen Form Im Laufe der Jahre 
«verdient». Es muss sich daher um eine kompaktere Tat und 
dann auch um eine kompaktere Strafe handeln, wenn man 
Jemandem die Niederlassungsbewllligung wegnehmen will. 
Mit meiner Formulierung haben wir auch mehr Rechtssicher
heit. Nur in eindeutigen und schweren Fällen der Delinquenz 
ist die Verweigerung der Niederfassungsbewilligung verhält
nismAssig. 
Buchstabe b ist nur eine zusätzliche Erklärung zu Buchstabe 
a. Er ist in dieser Fassung unnötig. 
Ich bitte Sie also, der Minderheit zuzustimmen. Wir lehnen 
auch den Einzelantrag SchlOer ab, der eine Befristung der 
Aufenthaltsbewilligung auf drei Jahre wünscht. Sie soll dann 
wieder je zweimal verlängert werden können. Sein Antrag 
will, dass Asylsuchende erst nach rund neun Jahren eine 
Niederlassungsbewilligung erhalten. Damit verbleiben sie zu 
lange in einem prekären Status, und ein prekärer Status 
«knickt» die Leute. 
Herr Wasserfallen will Kann-Formulierungen verankern. Im 
vorliegenden Gesetz haben die Asylsuchenden aber einen 
Anspruch, und wir wollen dabei bleiben, nämlich bei einem 
Anspruch auf die Niederlassung. 
Zum Antrag Hess Bernhard: Er bezieht sich auf politische 
Agitation, religiösen Eifer und Terrorbekämpfung; diesen An
trag lehnen wir selbstverständlich ab. 
Auch die Version gemAss Antrag Müller Philipp Ist viel zu un
präzise. Ich denke, wir müssen uns an die Gegebenheltan 
halten, die wir in der Schweiz für Menschen haben, die hier 
niedergelassen sind und die eben auch ein Recht haben, 
hier zu sein. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, den Minderheits
antrag anzunehmen und den Antrag der Mehrheit abzuleh
nen. Ob der Minderheitsantrag allerdings besser ist als der 
Entwurf des Bundesrates, kann dahingestellt bleiben. Die 
Schwierigkeit bei einer zeitlichen Festlegung der Freiheits
strafe ist, dass dann das Verschulden letztlich nicht mehr be
rücksichtigt werden kann. Es wäre der Vorteil der Formulie
rung des Bundesrates gewesen, dass das hätte berücksich
tigt werden können. Diese steht nun aber nicht mehr zur 
Diskussion. 
Aber sicher ist der Antrag der Minderheit jenem der Mehrheit 
vorzuziehen, denn wiederholte kleine Freiheits- und Geld
strafen können - nach so langer Anwesenheit - nicht Im 
Ernst ein Grund für die Verweigerung der Niederlassungsbe
willigung sein. Das Bundesgericht stellt ja bei seiner Ge
wichtung, ob eine Bewilligung entzogen wird oder nicht, auf 
das Vorliegen einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des 
öffentlichen Interesses ab. Das heisst, es muss eine Straftat 
vorliegen, bei der ein schweres Verschulden vorliegt und bei 
der das öffentliche Interesse tatsächlich in schwerwiegender 
Weise tangiert worden ist. Es wäre geradezu lachhaft, 
meinte man, die Formulierung der Mehrheit gehe davon aus. 
In diesem Sinne Ist der Antrag der Mehrheit bar jeder Ver
hältnlsmAsslgkelt und steht auch in krassem Widerspruch 
zur bisherigen bundesgerlchtlichen Rechtsprechung zu die
ser Bestimmung. 
Ich ersuche Sie dringend, diesen Mehrheitsantrag abzuleh
nen. Es wäre eine nicht mehr verhältnismAssige Verschär
fung in einem Punkt, der mit der so genannten «gewollten 
Asylabwehr» im Übrigen gar nichts zu tun hat. Ganz abge
sehen davon müsste noch geklärt werden, was überhaupt 
mit dem Begriff «wiederholt» gemeint ist. Wenn schon, 
müsste der Begriff «wiederholt» jedenfalls extensiv ausge
legt werden. Ich befürchte, dass nicht einmal das im Sinne 
der Mehrheit wäre. 
Lehnen Sie also den Antrag der Mehrheit ab. Das kann 
keine seriöse Gesetzgebung sein, wenn sie sich derart von 
der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung ent
fernt 
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Thanel Anita (S, ZH): Es geht hier um die anerkannten 
FIOchtllnge, die seit längerer Zeit In der Schweiz leben und in 
der Regel auch für immer hier bleiben. Es Ist alles daranzu
setzen, Ihre Integration zu fördern. Genau aus diesem 
Grunde sollen sie nach fünf Jahren die Niederlassungsbe
wllligung erhalten. Die entsprechenden Ausnahmen sind re
striktiv zu fassen, das heisst, nur In schweren Fällen von 
Delinquenz ist davon abzusehen. 
Die Fassung der Mehrheit ist vage und zu weit reichend. 
zum einen Ist eine Verweigerung der Niederlassungsbewilli
gung wegen wiederholter Geldstrafen völlig unverhältnls
mAssig, zum anderen ist nicht ganz verständlich, wie viele 
Wiederholungen nötig sind. Das heisst, es bleibt ein weites 
Ermessen. Für ein so grosses Ermessen besteht In dieser 
Frage kein Raum. Deshalb Ist es richtig, der Minderheit zu 
folgen und eine unbedingte Freiheitsstrafe von mindestens 
einem Jahr als Voraussetzung für die Verweigerung der Nie
derlassungsbewilligung festzuschreiben. 
Ich teile die Ansicht meines Vorredners, Herrn Vischer, dass 
man sich wirklich überlegen müsste, ob die ursprüngliche 
Version des Bundesrates nicht besser Ist. Nur Ist auch diese 
nicht so klar: Dort fehlt mir die Voraussetzung, dass es sich 
um eine unbedingte Freiheitsstrafe handeln muss. Weshalb? 
Wenn man nämlich wie die Mehrheit einfach von einer Frei
heitsstrafe spricht und offen lässt, ob diese bedingt oder un
bedingt ist, dann stellt dies klarerweise eine Ausländerdis
krlmlnlerung dar und steht Im Widerspruch zu unserem 
Strafrecht Eine unbedingte Verurteilung setzt nämlich eine 
schlechte Prognose und schlechte Resozlalislerungsper
spektlven voraus. Bel bedingten Freiheitsstrafen müssen 
eine gute Prognose und positive Resozialisierungsperspektl
ven vorliegen, und in diesem Falle Ist auch die Vorausset
zung für eine Nlederlassungsbewilligung gegeben. Das 
heisst, es ist völlig unverhäitnismässig, eine Niederlassungs
bewilligung zu verweigern, wenn jemandem in einem straf
rechtlichen Verfahren eine gute Prognose gestellt wird. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der SP-Fraktion, der Minder
heit Vermot zu folgen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Hutter Jasmin r,J. SG): Die linke Minderheit möchte hier 
eine Mogelpackung einführen. Sie möchte kriminelle Asylan
ten einmal mehr nicht zur Verantwortung ziehen. Denn wenn 
jemand straffällig wird - darum erhält er ja eine Geld- oder 
Freiheitsstrafe -, muss er doch selber wissen, was er aufs 
Spiel setzt. Wenn er wirklich an Leib und Leben bedroht 
wäre, würde er dann nicht alles daransetzen, möglichst un
auffällig In der Schweiz zu leben, um eine Niederlassungs
bewllligung zu erhalten? 
Frau Vermot, mit solchen Anträgen schützen Sie einmal 
mehr straffällige Asylanten und scharen den Unmut der Be
völkerung. Diesen Kriminellen darf keine Niederlassung er
teilt werden, erst recht dann nicht, wenn sie gegen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen. 
Wenn Sie gegen straffällige Asylanten vorgehen möchten, 
so lehnen Sie diesen Minderheitsantrag ab; dies wird auch 
die SVP-Fraktion tun. 

Donm Walter (E, BE): Nur ganz kurz: Die EVP/EDLI-Frak
tion lehnt die Minderheit Vermot ab und stimmt hier der 
Mehrheit zu. 
Erlauben Sie mir noch einen Satz zum Antrag Hess Bern
hard: Obwohl ich eine gewisse Bedrohung durch radikale 
Kräfte nicht negieren will, glaube ich doch, dass wir mit dem 
zweiten Teil von Artikel 60 Unrecht gut genug erfassen kön
nen und dass wir demzufolge auf einen solchen Antrag nicht 
angewiesen sind. 

Blocher Christoph, Bundesrat In Artikel 60 geht es Ja um 
die Regelung der Anwesenheit von Personen, denen Asyl 
gewährt wurde. Sie haben also Anspruch auf eine Aufent
haltsbewilligung im Kanton und nach fünf Jahren auf eine 
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Nlederlassungsbewllllgung. Die Frage lautet Wie Ist es, 
wenn sie straffällig werden? Ich bin der Meinung, dass die 
jetzige Fassung des Bundesrates die klarere Fassung Ist. 
Sie m0ssen wissen, bei der Erteilung oder beim Entzug ei
ner Niederlassungsbewllllgung sollten Sie sich betreffend 
Strafen auf eine klare Regelung abstatzen: .. zu einer länger
fristigen Freiheitsstrafe Im In- oder Ausland verurteilt» ist viel 
klarer formuliert. als wenn man dann noch sagt «oder wie
derholt zu einer kurzen Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt»; 
das sind beispielsweise auch vier Parkbussen. Man muss 
aufpassen, dass man hier nicht eine Unklarheit schafft fOr 
diejenigen, die das bewilligen m0ssen, was eine fast unhalt
bare Situation ergäbe. 
Der Antrag der Minderheit Vermot ist abzulehnen. Ich weiss 
nicht, ob Frau Thanei Recht hat, wenn sie sagt, eine be
dingte Freiheitsstrafe gen0ge dann nicht, es m0sse eine un
bedingte Freiheitsstrafe sein. So weit sollten wir nicht gehen. 
Es geht ja um eine Parson, die erstens schon Asyl bekom• 
men hat - das ist schon ein zuvorkommender Tatbestand -, 
und man gibt zweitens nach fOnf Jahren schon die Nieder
lassungsbewilligung. Da darf man also auch verlangen, dass 
jemand auch mit einer bedingten längerfristigen Freiheits
strafe dieses Recht verwirkt. 
Dann haben wir noch Buchstabe b, der Fälle betrifft, wo «er
heblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung In der Schweiz oder im Ausland verstossen» wird, 
wo diese gefährdet oder wo die «Innere und äussere Sicher
heit» gefährdet wird. Auch dann ist es nicht möglich, hier 
eine Niederlassungsbewilllgung zu erhalten. 
Auch ich persönlich erachte die Regelung, wie sie der Bun
desrat vorlegt, als präziser als die Fassung der Mehrheit, 
und Ich bitte Sie, die Fassung des Bundesrates zu unterstat
zen, auch bei Buchstabe a. 

Thanel Anita (S, ZH): Herr Bundesrat, haben Sie kein Ver
trauen in unsere Strafgerichte? Wenn ein Strafgericht je
manden zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt, dann 
wird 0berprOft, ob dieser Person eine gute Prognose gestellt 
werden kann und ob die Resozlalislerungsperspektive gut 
Ist. Das helsst, das Ist genau das, was Sie von den Aufge
nommenen erwarten, dass sie sich nämlich hier in der 
Schweiz gut verhalten. Das wird dann ja bejaht, sonst WOrde 
eine unbedingte Gefängnisstrafe ausgesprochen werden. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es geht hier nicht darum, 
dass ein Strafurteil revidiert wird, sondern es geht darum, ob 
einer, der eine bedingte Freiheitsstrafe - und zwar eine län
gerfristige bedingte Freiheitsstrafe - erhalten hat, die Nle
derlassungsbewilllgung bekommen soll. Die bedingte Frei
heitsstrafe heisst ja, dass sie nicht zu vollziehen Ist, unter 
der Bedingung, dass wirklich die Vermutung eintritt, dass der 
Täter nicht mehr straffällig wird oder keine Straftat mehr be
geht. Es ist auch ein Vorbehalt, den die Strafbehörde selbst 
macht; sonst w0rde sie ja nicht diese Bedingung ausspre
chen, sondern sie könnte gleich von Anfang an die Straffrei
heit aussprechen. 
Ich meine, es geht ja nur um die Erteilung der Niederlas
sungsbewllllgung schon nach fOnf Jahren; da d0rfen stren
gere Massstäbe angelegt werden. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Monsieur le conseiller federal, 
j'almerais blen qua vous me donnlez une garantie. On a dlt 
qua le cas des personnes condamnees a l'etranger pour des 
motifs polltlques ne relevait pas de l'artlcle 60. II y a parfols 
des sltuatlons qui sont extrOmement compliquees: je pense 
par exemple a certains Kurdes de Turquie et a d'autres per
sonnes. Donc, quelle garantie pouvez-vous me donner con
cernant ces personnes? Est-ce qua vous pouvez me garan
tir que la sltuation de ces personnes sera exarninee de 
pres? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ihre Angst ist, dass die Tat
sache, dass jemand im Ausland aus politischen GrOnden zu 
einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, bei 
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uns dann zum Entzug der Nlederlassungsbewilllgung führen 
könnte. Das beträfe politische FIOchtlinge, die wieder an den 
Ort zurOckkehren, wo sie verfolgt worden sind; an das den
ken Sie. Da wird dann nat0rllch die Frage zu stellen sein, was 
eine ulängerfristige Freiheitsstrafe Im In- oder Ausland» Ist. 
Ich glaube, in diesem theoretischen Fall kommt es höchs
tens dazu, dass auch bei diesen politischen GrOnden die 
Nlederlassungsbewllligung nicht erteilt wird. Das wäre nicht 
so wahnsinnig schlimm. Es ist nicht so, dass der Betroffene 
nicht In der Schweiz wohnen könnte. Er hätte einfach nach 
fOnf Jahren die Nlederlassungsbewilligung noch nicht Spä
ter w0rde er sie dann bekommen. Man muss aber aufpas
sen, dass man jetzt nicht aus jedem Eventualfall etwas 
macht, womit eben alle diesen Vorzug bekämen. Wenn der 
Betroffene den Schutz verlieren w0rde - wenn man also sa
gen w0rde, nein, Jetzt sei er auch nicht mehr FI0chtllng, weil 
er ja Im Ausland aus politischen Granden bestraft worden 
sei, womöglich gerade noch aus den Granden, aus denen er 
verfolgt worden ist-. dann hätten Sie Recht. In Kauf zu neh
men, dass die Niederlassungsbewllftgung allenfalls In einem 
ganz extremen Fall nicht erteilt w0rde, Ist aber keine Kata
strophe. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commlsslon: Pour une fols, 
peut--&tre Monsieur Blocher a-t•il ralson de dlre qu'II faut lals
ser le Conseil des Etats amellorer cet artlcle. En commis
slon, nous avons aussi eu parfols cette Impression. Mals, 
comme le Conseil federal n'etalt pas present et qu'un dlrec
teur ne peut jamals dlre: .. oul, on va changer qa», alors 
qu'un conselller federal est plus libre, c'est donc 1a conse
quence de cette reallte. 
Monsieur Vlscher a en effet raison, la formulation du projet 
du Conseil federal est plus preclse que la presente proposi
tlon de la majortte. II faut le dire parce que c'est objectlve
ment raisonnable, bien qua je dolve defendre la posltlon de 
ia majorite de la commlssion, qul voulait fttre tres restrlctive. 
A cause de cela, eile a repousse la propositlon defendue par 
la minorlte parce qu'elle craignalt qua, s'II n'y avalt que des 
peines de llberte sans sursis, les regles ne soient 
trop II 
Comme la commlssion a ete tres restrlctive, je peux aussi 
dire a Madame Hutter que son dlscours etalt inapproprie. lcl, 
il ne s'agit pas de demandeurs d'aslle, mals de personnes 
qul ont deja obtenu l'asile. SI quelqu'un est un criminel, II 
n'obtient pas l'aslle. lci, II faut avolr obtenu l'asile et avoir re
side pendant clnq ans sans avoir commis une seule faute. II 
vous faut donc Atre plus nuancee si vous ne voulez pas Atre 
accusee de propager des idees emotionnelles pour que les 
gens aient peur de quelque chose qui n'existe vraiment pas. 
En effet, un demandeur d'asile qul commet des actes ctlmi
nels n'obtient pas l'aslle et ne peut donc jamals tomber sous 
le coup de l'artlcle 80. 
Proposition Wasserfallen: j'al dlt qua la commission etalt 
deja tres restrictive. L:auteur aimerait augmenter la duree du 
sejour en Suisse de cinq a dix ans. C'est a vous de juger. 
Monsieur Hess Bernhard voudraH supprimer toute posslbillte 
de recevolr un permis d'etablissement. Selon 1a commisslon, 
cela aussi est trop dur. 
La reponse correcte a apporter a la proposltlon SchlOer se
ralt de dlre qu'elle n'est pas justlflee, pas necessalre, parce 
quasi les condltlons changealent dans le pays d'ou vlent le 
requerant d'asile, on pourralt reexamlner taute 1a procedure. 
Dans ca sens, II n'est pas necessalre de proposer une duree 
de sejour limitee. 
Monsieur M0ller Philipp a falt une proposition tres Interes
sante qui tend en fait a rendre la reglementatlon plus libe
rale. La aussi, c'est a vous de juger, parce qua cette 
proposition n'a pas ete soumise a Ja commission. 

Abs. 1, 1bis, 2 Einleitung, Bst. a 
Al. 1, 1bis, 2 lntroductlon, /et. a 

Erste Abstimmung - Premier vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
F0r den Antrag Schl0er .... 53 Stimmen 
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Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .•.. 98 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen ..•. 59 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Ttoisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Bundesrat hält an 
seinem Entwurf fest. Deshalb stellen wir den Entwurf des 
Bundesrates dem Antrag der Mehrheit gegenüber. 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 149 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 8 Stimmen 

Abs. 2 Bst. b -Al. 2 let. b 

Präsident (Binder Max, Präsident): Frau Vermot hat ihren 
Minderheitsantrag zurückgezogen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Müller Philipp .•.. 85 Stimmen 
Für den Antrag Hass Bernhard ..•. 2 Stimmen 

Zweite Abstimmung- Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 80 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 78 Stimmen 

Art. 61 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Unverändert 

Art.61 
Proposition de la majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorlte 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schlbli) 
lnchange 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorlte 

Art. 63 
Antrag Freyslnger 
Abs.2 
Das Bundesamt widerruft das Asyl, wenn Flüchtlinge die 
innere oder die äussere Sicherheit der Schweiz verletzt 
haben, gefährden, besonders verwerfliche strafbare Hand
lungen begangen haben oder wesentliche Grundsätze der 
schweizerischen Gesellschaft nicht beachten. 
Schriftllche BegrOndung 
Die Praxis zeigt, dass nicht nur die konkrete Gefährdung der 
inneren oder äusseren Sicherheit durch Straftaten ein Pro
blem darstellen kann, sondern auch die Nichtbeachtung 
schweizerischer Grundsätze, namentlich die Gleichstellung 
von Mann und Frau. In der Konsequenz stellen auch diese 
Handlungen, auch wenn sie an sich noch nicht strafbar 
sind, eine Gefährdung der Sicherheit der Schweiz dar. 
Solche Handlungen haben daher zu Asylunwürdigkeit zu 
führen. 

Antrag Darbel/ay 
Abs.2bis 
Das Bundesamt widerruft das Asyl, wenn der FIOchtling fOr 
eine der folgenden Straftaten zu einer mindestens ein
jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden Ist: Drogen- oder 
Menschenhandel, Terrorakt, Vergewaltigung, Tötung, Geld
wäscherei oder jegliche die öffentliche Ordnung in schwer
wiegender Welse verletzende Handlung. 
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Schriftliche BegrOndung 
Flüchtlinge, die eine schwere und besonders verwerfliche 
Straftat begangen haben, verlieren automatisch die Flücht
lingseigenschaft. Artlkel 5 gilt In diesem Falle nicht Die 
Schweiz kann diese Personen nicht schützen, auch wenn 
sie bei einer ROckschlebung in Ihr Land eine schlechte Be
handlung erwartet. Die Strafdauer wird erwähnt, um willkürli
che Entscheide bei geringfügigen oder nicht definierten 
Vergehen zu vermelden. 

Art. 63 
Proposition Freyslnger 
Al.2 
tofflce revoque l'aslle si le refugle a porte attelnte a la secu
rlte Interieure ou exterieure de la Suisse, s'll les compromet, 
s'il a commis des actes delictueux particulierement repre
hensibles ou s'il n'observe pas certalns princlpes fondarnen
taux de la societe suisse. 
Developpement par ecrit 
La pratique prouve que le fait de porter atteinte a la securlte 
Interieure ou exterieure de la Suisse par des actas delic
tueux ne constitue pas la seule source de probleme. En ef
fet, le non-respect de certalns princlpes fondamentaux de la 
societe suisse, tel celui de l'egalite homme-femme, est ega
lement problematique. En consequence, mOme si alles ne 
constltuent pas encore un delit en sol, ces pratiques repre
sentent un danger pour la Sulsse et doivent a ce tltre entrai
ner une revocation de l'aslle. 

Proposition Darbel/ay 
Al.2bis 
roffice revoque l'aslle si le refugie a ete condamne a une 
peine privative de liberte d'au molns un an pour l'un des 
delits suivants: trafic de drogue ou d'Otres humains, acta ter
roriste, vlol, meurtre, blanchiment d'argent ou tout acta 
portant gravement atteinte a l'ordre publlc. 
Developpement par ecrit 
Le refugle ayant commls des actes graves et particuliere
ment reprehensiblas perd automatiquement la qualite de re
fugle. färtlcle 5 ne s'appllque pas dans ce cas. La Sulsse ne 
sauralt proteger ces personnes, mt.me sl alles sont suscepti
bles de subir des mauvais traltements en cas de renvoi dans 
leur pays (cf. p. 53 demiere llgne). La duree de la pelne pri
vative permet d'evlter des decisions arbltrairas pour les 
delits «mineurs» ou non definls. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commlsslon: A notre avls, 
la proposition de Monsieur Darbellay n'apporte rien de nou
veau, car on a deja tous les adjectifs a l'alinea 2 de l'artl
cle 63. Dans la proposltlon de Monsieur Freysinger, on 
parle de «principes fondamentaux de la societe suisse». 
C'est assez flou. II est tres difflcile de determlner ce que 
c'est. Vous avez d'autres prlnclpes que mol, et pourtant 
nous sommes tous les deux de bons citoyens sulsses. C'est 
pourquoi nous sommes d'avls qu'on ne peut pas utlllser des 
termes aussi flous. 

Abs.2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Frayslnger .... 45 Stimmen 
Dagegen .... 101 Stimmen 

Abs. 2bis -Al. 2bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Darbellay ...• 117 Stimmen 
Dagegen •... 31 Stimmen 

Art. 64 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art.84al.3 
Proposition de ls commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 66bls 
Antrag Dsrbellsy 
Titel 
Sofortige Ausweisung 
Text 
FIOchtlinge werden sofort ausgewiesen, wenn sie für eine 
der folgenden straftaten zu einer mindestens einjährigen 
Freiheitsstrafe verurteilt worden sind: Drogen- oder Men
schenhandel, Terrorakt, Vergewaltigung, Tötung, Geldwä
scherei oder jegliche die öffentliche Ordnung In schwerwie
gender Welse verletzende Handlung. 
Schriftliche Begründung 
Die humanitäre Tradition der Schweiz steht jeder Person of
fen, die die Asylbedingungen erfüllt und di~ in der Schweiz 
verbreiteten demokratischen Werte respektiert. FIOchtllnge, 
die eine schwere und besonders verwerfliche straftat began
gen haben, werden sofort ausgewiesen. Artikel 5 gilt in ~ie
sem Fall nicht. Die Schweiz kann solche Personen nicht 
schützen, auch wenn sie bei einer ROckschlebung In Ihr 
Land eine schlechte Behandlung erwartet Die Strafdauer 
wird erwähnt, um willkOrliche Entscheide bei geringfügigen 
oder nicht definierten Vergehen zu vermelden. 

Art. 65bls 
Proposition Dsrbsllay 
Titrs 
Expulsion Immediate 
Texts 
Le refugie qui a ete condamne a une peine privatlve de li
berte d'au molns un an pour l'un des delits sulvants: trafic de 
drogue ou d'Atres humains, acte terrorlste, viol, meurtre, 
blanchlment d'argent ou tout acte portant gravement atteinte 
a !'ordre public, est immediatement expulse. 
Developpement psr ecrft 
La tradltlon humanltalre de la Sulsse s'offre a toute per
sonne remplissant les condltlons de l'aslle et qui respecte 
les valeurs democratlques communement admlses en 
Suisse. Le refugie ayant commis des actes graves et parti
culierement reprehenslbles est lmmediatement renvoye. 
L.:articie 5 ne s'appiique pas dans ce cas. La Suisse ne sau
rait proteger ces personnes, mime si elles sont susceptibles 
de subir de mauvals traitements en cas de renvol dans leur 
pays. La duree de la peine prlvatlve permet d'evlter des de
cisions arbitraires pour les dellts «mineurs» ou non definis. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commlssion: Monsieur Dar
bellay U taut Atre conscient qu'une exclusion immediate est 
impo~lble et incompatlble avec la Convention europeenne 
des drolts de l'homme, parce que celle-ci vous donne la res
ponsabllite de savoir si ceux que vous allez refouler ne sont 
pas menaces dans leur vie. Dans ce sens, II faut examiner la 
requAte. 
Nous pensons que votre proposltlon n'est pas compatlble 
avec la Convention europeenne des drolts de l'homme. Vo
tre proposltion n'apporte rien de nouveau, parce que toutes 
les exigences flgurent deja dans cet artlole. SI quelqu'un 
commet un dellt, il peut Atre refoule, mals apres un examen. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Darbellay .... 52 Stimmen 
Dagegen .... 93 Stimmen 

Art. 77 
Antrag dsr Mehrheit 
Abs.2 
Der Bundesrat strebt ROckObernahmeabkommen mit allen 
Staaten an, aus denen abgewiesene Asylsuchende stam
men. 
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Abs.3 
Nach Bedarf strebt er mit ausgewählten Staaten aus den 
Herkunftsregionen der Asylsuchenden Transitabkommen an. 
Abs. 4 
Er kann die Entwicklungshilfe an diejenigen Staaten, die sich 
bei der Rückführung ihrer BOrgerinnen und BOrger, die In der 
Schweiz erfolglos ein Asylverfahren durchlaufen haben, 
nicht kooperativ verhalten, ganz oder teilwelse streichen. 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Beck, Gross Andreas, Hubmann, Janiak, Leu
tenegger Oberholzer, Marty Källn, Tlllmanns) 
Abs.4 
Streichen 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs.2 
Der Bundesrat strebt ROckObemahmeabkommen mit allen 
Staaten an, aus denen Personen stammen, die in der 
Schweiz erfolglos ein Asylgesuch oder erfolglos ein Gesuch 
um Gewährung vorübergehenden Schutzes gestellt haben. 
Abs.3 
Nach Bedarf strebt er mit ausgewählten Staaten aus den 
Herkunftsregionen der Asyl- oder Schutzsuchenden Transit
abkommen an. 
Abs.4 
Er kann die Entwicklungshilfe an diejenigen Staaten, die sich 
bei der ROckfOhrung Ihrer BOrgerlnnen und BQrger, die in der 
Schweiz erfolglos ein Asylgesuch oder erfolglos ein Gesuch 
um Gewährung vorübergehenden Schutzes gestellt haben, 
nicht kooperativ verhalten, ganz oder teilweise streichen. 
Schriftliche Begründung 
Artikel 77 der Kommissionsmehrheit geht In die richtige 
Richtung. Es sollen jedoch alle Herkunftsstaaten erfasst 
werden, aus denen Personen aus dem Asylbereich stam
men, welche die Schweiz wieder verlassen müssen. 
Mit der vorliegenden Formulierung sind aber lediglich dieje
nigen Staaten betroffen, aus denen Personen stammen, die 
In der Schweiz „erfolglos ein Asylverfahren durchlaufen ha
ben». Die ROckObemahmepfllcht betrifft aber nicht nur jene 
Staaten, aus denen Personen stammen, die nach dem 
Durchlauf eines Asylverfahrens einen negativen Entscheid 
erhalten haben. 
Wegweisungsentscheide erhalten können auch Personen, 
die einen Nichteintretensentscheid erhalten haben, Perso
nen, deren vorübergehender Schutz aufgehoben worden ist, 
oder vorläufig Aufgenommene. Daher ist Artikel 77 so abzu
ändern, dess alle Kategorien von Personen aus dem Asylbe
reich erfasst werden, die die Schweiz verlassen und die von 
den Herkunftsstaaten aufgrund ihrer völkarrechtlichen Ver
pflichtung wieder aufgenommen werden müssen. 
Inhaltlich Ist aber Artikel 77 ein wichtiges Instrument zur 
Durchsetzung des Vollzugs unserer Asylgesetzgebung. Die 
aktuellen Probleme Im Asylverfahrensbereich sind zur 
Hauptsache eine Misere des Wegwelsungsvollzugs. Können 
die Wegweisungen abgewiesener Asylsuchender nicht voll
zogen werden, nimmt die Attraktivität der Schweiz als Asyl
land stetig zu. Daher ist dem Bundesrat die gesetzliche 
Grundlage zu geben, um seinen aussenpolltlschen Spiel
raum bei der Aushandlung von ROckfOhrungsabkommen voll 
ausschöpfen zu können. 
Der konsequente Vollzug der bestehenden Asylgesetzge
bung ist eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Ak
zeptanz unserer Asylpolitik im Schweizer Volk und eine 
Grundvoraussetzung zur Wahrung der humanitären Tradi
tion. 
Es ist daher mehr als nur störend, wenn Personen aus dem 
Asylbereich, die bei uns ein rechtsstaatliches Verfahren 
durchlaufen haben oder für eine gewisse Zelt Schutz 
erhalten haben und die Schweiz wieder verlassen mOssen, 
nicht ausreisen, weil - als Folge mangelnder Koopera
tionsbereitschaft der Herkunftsstaaten - die erforderlichen 
Reisepapiere nicht beschafft werden können oder die Her• 
kunftsstaaten sich weigern, Ihre eigenen Landsleute einrei
sen zu lassen. Dass der Vollzug unserer Asylgesetzgabung 
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mehr und mehr infrage gestellt wird, zeigt vor allem die stetig 
steigende Zahl von Personen aus dem Asylbereich, die ein 
Bleiberecht erhalten, obwohl sie die FIOchtlingseigenschaf
ten gemäss Flüchtlingskonvention, EMRK und Asylgesetz 
gar nicht erfüllen. 
So wurden beispielsweise Im Jahr 2003 die Asylgesuche 
von 1638 Personen positiv entschieden. Gleichzeitig erhiel
ten aber 3760 Menschen eine Aufenthaltsbewilligung mittels 
einer humanitären Regelung gemäss Artikel 131 der Begren
zungsverordnung, und weitere 2087 Personen aus dem 
Asylbereich erhielten ein Bleiberecht durch eine kantonale 
Regelung. Allein im Jahr 2003 wurde also an 7485 Personen 
aus dem Asylbereich ein Anwesenheitsrecht erteilt, ohne 
dass diese die FIOchtlingseigenschaften erfüllten. Zusätzlich 
wurden im gleichen Zeitraum noch 3314 Menschen vorläufig 
aufgenommen, die In absehbarer Zeit ebenfalls eine Aufent
haltsbewilligung erhalten dürften. 
Im Jahr 2003 stellten Ober 6000 Personen aus dem afrikani
schen Kontinent ein Asylgesuch In der Schweiz. Aufgrund 
der hohen Zahl von Asylgesuchen aus Afrika wird es in Zu
kunft besonders wichtig sein, dass eine geordnete R0ck
schaffung auf diesen Kontinent möglich sein wird. R0ck0ber
nahme- und Transitabkommen sind dafQr eine wesentliche 
Voraussetzung. Es kann daher nicht weiter angehen, dass 
Länder, die ihre eigenen Landsleute nicht zurücknehmen 
und damit rudimentärste Völkerrechtsverpflichtungen nicht 
einhalten, weiterhin eine staatliche Unterstützung durch die 
Schweiz erhalten. Immerhin entstammten im Jahr 2003 rund 
die Hälfte aller afrikanischen Asylsuchenden einem Staat, 
der von der Schweiz öffentliche Entwicklungshilfe erhält. 
Im Vergleich mit der EU schöpft die Schweiz noch nicht 
sämtliche aussenpolltischen Instrumente aus. Die Konditlo
nalität in den Aussenbeziehungen Ist vom Bundesrat schon 
zu einem frOheren Zeitpunkt beschlossen worden. Eines der 
Kriterien ist die Kooperation im Migrationsbereich. Allerdings 
besteht nach der bisherigen Politik des Bundesrates eine 
Präferenz zur positiven Konditlonalität mittels Anreizsyste
men. Für Verhandlungen mit Staaten wie beispielsweise 
Algerien ist die Konditlonalltät im positiven Sinne durch An
reizsysteme auch nach einer Zustimmung zum vorliegenden 
Änderungsantrag weiterhin möglich. Offensichtliche Nicht
kooperation soll aber nicht durch staatliche Hilfe honoriert 
werden. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.4 
Er streicht die Entwicklungshilfe an diejenigen Staaten, die 
sich bei der Rückkehr ihrer Bürgerinnen und Bürger, die in 
der Schweiz erfolglos ein Asylverfahren durchlaufen haben, 
nicht kooperativ verhalten. 
Schriftliche BegrOndung 
Die vorgesehene Kann-Formulierung der Kommissions
mehrheit ist zu schwammig und zu unpräzis. 

Antrag MDller Ger/ 
Abs.1 
.•.• Rückkehr, sofern das Herkunftsland rechtsstaatlichen An
sprüchen genügt. 
Schrfftliche BegrDndung 
Ein Rechtsstaat wie die Schweiz kann einen Asylsuchenden 
nicht in ein Land abschieben, In dem die Rechtsstaatlichkeit 
fehlt und daher keine Gewähr besteht, dass den zurOckge
schafften Menschen Recht geschieht. 

Art. 77 
Proposition de la majorlte 
Al. 2 
Le Conseil federal aspire a conclure des accords de renvol 
avec tous !es Etats dont sont orlginaires les requerants 
d'aslle deboutes. 
Al. 3 
Au besoin, il aspire a conclure des accords de transit avec 
ceux des Etats qui couvrent les regions dont sont origlnaires 
les requerants d'aslle. 
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Al.4 
II peut supprlmer l'alde au developpement, entlerement ou 
partiellement, a ceux des Etats qui ne font pas preuve de 
cooperation lors du renvol de leurs ressortissants deboutes 
de leur demande d'asile en Suisse. 

Proposition de la minorite 
(Bühlmann, Beck, Gross Andreas, Hubmann, Janlak, Leu
tenegger Oberholzer, Marty Kälin, Tillmanns) 
Al. 4 
Blffer 

Proposition MD/ler Philipp 
Al.2 
Le Conseil federal aspire a conclure des accords de renvol 
avec tous les Etats dont sont originaires les personnes de
boutees de leur demande d'aslle ou de leur demande d'oc
troi de protection provlsoire. 
Al.3 
Au besoln, il aspire a conclure des accords de transit avec 
ceux des Etats qul couvrent les regions dont sont orlginalres 
les personnes demandant l'asile ou la protectlon. 
Al. 4 
II peut supprlmer l'aide au developpement, entierement ou 
partiellement, a ceux des Etats qui ne font pas preuve de 
cooperation lors du renvoi de leurs ressortissants deboutes 
de leur demande d'aslle ou d'une protectlon provisolre. 
Developpement par ecrit 
L.:artlcle 77 de la majorlte de la commission va dans 1a bonne 
direction. II faut toutefols englober tous les pays dont sont 
originaires les demandeurs d'asile qui doivent quitter la 
Suisse. 
Le texte ne vise que les Etats dont sont orlginalres les per
sonnes qui ont ete deboutees. Or cette obllgation de re
prendre les requerants deboutes ne concerne pas seule
ment les Etats dont sont originaires des personnes qui ont 
rec;u une reponse negative ap~ une procedure de de
mande d'asile; des decisions de renvoi peuvent Atre pronon
cees aussi a l'encontre de personnes ayant fait l'objet d'une 
non-entree en matiere, donc des personnes qul ne bene
ficient plus de la protection provisolre ou qui sont admises a 
titre provisolre. C'est pourquoi l'article n dolt Atre modifie de 
telle sorte que toutes les personnes relevant du domaine de 
l'asile soient concemees, donc toutes celles qui doivent qult
ter la Suisse et qul doivent Atre reprises par leur pays d'ori
gine conformement a une obligation de drolt International. 
Quant au fond, l'article n est un Instrument lmportant per
mettant de mettre en oeuvre une execution de notre legisla
tion en metlere d'aslle. Les problemes actuels que connatt 
ce secteur resultent essentlellement de l'echec dans l'exe
cution de ces renvois. L.:imposslbilite d'executer ces renvois 
a pour effet de rendre la Suisse de plus en plus attractlve en 
tant que terre d'asile. Le Conseil federal dolt donc Atre tenu 
par la loi d'utiliser toute la marge de manoeuvre dont II dis
pose sur le plan du drolt international pour negocler des ac
cords de reprise. 
Le peuple suisse n'adherera a notre polltique d'asile que sl 
l'execution des dispositions de la loi est assuree avec deter
mination et constance; c'est aussi une condition pour que 
notre traditlon humanitalre solt preservee. 
II est donc choquant lorsque des personnes qui ont suivi une 
procedure conforme aux principes de l'Etat de droit ou qui 
ont joul d'une protectlon provisoire et qui doivent quitter le 
pays ne partent pas paroe que - par suite d'un manque de 
cooperation des pays d'origine - les papiers necessaires ne 
peuvent pas Atre obtenus ou que ces pays refusent d'ac
cueillir leurs propres ressortlssants. La preuve que l'execu
tion de notre legislation est de plus en plus mise en doute 
apparait dans le nombre croissant de personnes qui bene
ficient du drolt de rester en Suisse mAme si elles ne remplis
sent pas les criteres de refugie tel que le definissent la 
Conventlon sur les refugies, la CEDH et la loi. 
C'est ainsi qu'en 2003, les demandes de 1638 requerants 
ont ete acceptees; mais en mAme temps 3760 personnes 
ont obtenu un perrnls de sejour humanitalre selon l'arti-
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cle 13f de l'ordonnance llmitant le nombre des etrangers, et 
2087 autres requerants ont obtenu le droit de rester en 
Sulsse conformement a une regle cantonale. Donc, en 2003, 
7485 personnes relevant de l'aslle ont eu le droit de sejour
ner en Sulsse sans remplir les conditions requlses. II faut 
ajouter, pour la m&me periode, les 3314 personnes admises 
provlsolrement et qui, a terme, devralent obtenir un permis 
de sejour. 
En 2003, plus de 6000 personnes orlginaires du contlnent 
africaln ont depose une demande. Vu ie nombre croissant 
de requerants africafns, il faudra mettre en place un systeme 
approprle pour le retour des requerants deboutes dans les 
pays de ce contlnent La condition essentielle sera l'exlst
ence d'accords de reprise et de translt avec ces pays. De 
plus, il ne saurait plus Atre questlon que les pays qui refu
sent de reprendre leurs propres ressortlssants - violant ainsi 
les regles les plus elementaires du droit International - puls
sent contlnuer de beneficier d'un soutlen de la Sufsse. On 
relevera qu'une bonne moitle des requerants africains en 
2003 viennent de pays qul r990ivent une assistance au titre 
de l'aide au developpement de 1a Sulsse. 
En comparalson des autres pays de l'UE, la Suisse n'epulse 
pas encore tous les Instruments de politique exterieure dont 
eile dlspose. Le principe de la conditionnallte dans les rela
tions exterieures est dllJa acquis: un des criteres est 1a coo
peration dens le secteur de la mlgratlon. Le Conseil flldllral 
prllfere cependant une forme positive de la conditlonnafltll 
en proposant des systemes d'incitation. Retenons, a cet 
egard, que mAme sl la presente proposltlon d'amendement 
est acceptee, les nllgociatlons avec les pays comme 
l'Algllrie n'empAcheront pas que la conditlonnallte au sens 
posltif contlnue de prllvalolr. C'est le refus manifeste de ne 
pas cooperer qu'il ne faudra plus honorer par une aide llta
tique. 

Proposition Hess Bernhard 
Al.4 
II supprime l'alde au developpement aux Etats qui ne font 
pas preuve de cooperation lors du renvoi de leurs ressortis
sants dllboutes en Suisse. 
Deve/oppement par krlt 
La formule potestative introdulte par la majorite de la com
misslon est sans conslstance et lmpreclse. 

Proposition Müller Geri 
Al. 1 
.•.. a proteger, dans la mesure ou les pays d'origlne offrent 
suffisamment de garantles en matlere d'lltat de droit. 
Deve/oppement par krlt 
Un Etat de droit comme la Suisse ne peut pas refouler un re
qullrant d'asile dans un pays qul ne serait pas aussl un Etat 
de droit, car si elle agissait alnsl, rien ne permettralt de ga
rantir que la personne refoulee sott bien traltlle. 

BQhlmann Cecile (G, LU): Bel diesem Artikel geht es da· 
rum, dass die Kommissionsmehrheit neu einen Passus in 
das Asylgesetz elnfOgen will, der mit einer Kann-Formulie
rung die Entwicklungshilfe davon abhängig machen wOrde, 
ob sich die Staaten bei der ROckfOhrung ihrer Bürgerinnen 
und BOrger kooperativ verhalten; Je nachdem soll die Ent
wicklungshilfe ganz oder teilweise gestrichen werden. Das 
tönt ja im ersten Moment noch gut: Dann hätte man quasi 
ein Druckmittel In der Hand, um Staaten zur Kooperation zu 
zwingen. Beim genaueren Hinschauen hat es aber sehr 
viele TOcken, die dann schlussendlich dazu geführt haben, 
dass die grOne Fraktion ganz klar gegen diesen Antrag ist. 
Ich möchte das ausfOhren: Erstens einmal sind die Grund· 
sätze der Entwicklungszusammenarbeit hier am falschen 
Ort geregelt, dafOr gibt es andere Gesetze. Das Zweite: Der 
Zweck der Entwicklungszusammenarbeit wird pervertiert, 
denn die Streichung von Entwicklungshllfegeldem trifft die 
Falschen, nämlich die Armsten und nicht die Regierungen. 
Fehlende Entwicklungszusammenarbeit kann ein Grund 
sein, dass es neue Flüchtlinge gibt. Wenn man den Ärmsten 
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keine HIife mehr zukommen lässt, kann das heissen, dass 
neue Fluchtgrunde entstehen, sich neue Leute auf den Weg 
in eine bessere Zukunft aufmachen mOssen. Zudem: Die 
schweizerische Entwicklungszusammenarbeit wird ja mehr• 
heltlich gerade nicht In den Ländern geleistet, aus denen 
viele Asylsuchende kommen. Ich werde das noch etwas ge
nauer ausfOhren; zuerst aber noch ein Gedanke, der ganz 
wichtig ist Die GeldOberweisungen von Immigranten und 
Immigrantinnen sind weltweit fast doppelt so hoch wie die 
ganzen Entwicklungshilfegelder. Das heisst natOrlich, dass 
gerade die Staaten, die vlele Leute Im Ausland haben, wenig 
Interesse haben, ihre Leute zuruckzunehmen, solange das, 
was diese an Devisen Oberweisen, bei weitem das Ober
steigt, was an Entwicklungshilfegeldern bezahlt wird. 
Ich habe mich kundig gemacht, wie das mit den Staaten Ist, 
aus denen FIOchtlinge kommen, und wie das mit der Ent
wicklungszusammenarbeit Ist. Ich habe Folgendes heraus
gefunden: Drei Viertel der Flüchtlinge, die zu uns kommen, 
stammen aus fOnfzehn Ländern. Mit vier dieser Länder be
stehen ROckObernahmeabkommen. Mit sieben weiteren die
ser Länder gibt es gar keine Entwicklungszusammenarbeit. 
Also kenn man auch keinen Druck erzeugen, weil schlicht 
und einfach Oberhaupt noch keine Beziehungen existieren. 
Bel den Obrigen vier Ländern - Ich nenne sie: Afghanistan, 
Kongo, Äthiopien, Eritrea - gehen die Entwicklungshilfemit
tel nicht an die Zentralreglerungen, die ja für die ROckOber
nahme ihrer Leute zuständig wären. Also trifft man da auch 
wieder die Falschen. Der Entzug von Entwicklungshilfegel
dern wOrde dann als Druckmittel nichts nOtzen und die Ar• 
men strafen. 
Übrigens, in Klammern noch gesagt: Diese fünfzehn Länder 
bieten alle «gute" Grunde, dass man aus ihnen fliehen 
muss. 
Es gibt eine weitere Gruppe von Ländern, wo die Gelder der 
Entwicklungszusammenarbeit an die Regierungen gehen 
und wo theoretisch mit der Drohung des Entzugs der Ent
wicklungshilfegelder Druck aufgesetzt werden könnte. Dazu 
gehören Länder wie Russland. Aber genau da Ist kein Inter
esse von Schweizer Seite vorhanden, weil es ein interessan
ter Handelspartner ist. Also wird man sich aus Opportunis
mus davor hoten, eben da mit diesem Druckmittel zu 
drohen. Oder es sind Staaten wie etwa Aserbaldschan, die 
der schweizerischen Stimmrechtsgruppe In den Bretton
Woods-lnstitutlonen angehören. Deren Mitgliedschaft In die
sen lnstltutlonen sichert der Schweiz einen Sitz in den Direk
torien des Internationalen Währungsfonds und der Welt
bank. Das heisst also, dass Drohgebärden der Schweiz in 
Sachen Entwicklungszusammenarbeit dies gefährden wor
den. Das Ist eine Tatsache, der sich diese Staaten bestens 
bewusst sind. Da wird sich die Schweiz hoten, Druck auszu
üben. 
Schliessllch bleibt eine Gruppe von neunzehn Ländern, bei 
denen die Schweiz eine KOrzung oder Streichung der Ent
wicklungszusammenarbeit Oberhaupt wagen WOrde. Aus 
diesen Ländern stammen ganze drei Prozent aller Asylsu
chenden. Es handelt sich neben Georgien um Bangladesch, 
Nepal, Benln, Niger und Kasachstan. Gemeinsam ist diesen 
Ländern, dass sie relativ schwach und arm sind und auch 
nicht wenig Fluchtgrunde bieten. Gerade deswegen leistet 
die Schweiz dort Entwicklungshilfe und verhindert neue 
Fluchtgrunde. 
Sie sehen also: Summa summarum liegt diese Massnahme 
völlig daneben. Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Mehr
heit abzulehnen und den Antrag der Minderheit zu unterstQt
zen. 

Hollenstein Pia (G, SG}: In Absatz 4 geht es um die Kondi
tionalität von Asylpolitik und Entwicklungshilfe. Zu viele 
Grunde sprechen gegen den von der Kommissionsmehrheit 
gewOnschten Absatz. Die Grunen bekämpfen diesen Antrag, 
wie es in der Kommission - liebe CVP - auch von Bundesrä
tin Metzler getan wurde. Erstens löst eine Kondltionafität 
keine Probleme. zweitens wOrde die Wirksamkeit der Ent
wicklungszusammenarbeit massiv gefährdet; das kann kein 
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sinnvoller Lösungsansatz sein. Drittens müssen wir zur 
Kenntnis nehmen - das ist In diesem Zusammenhang ganz 
wichtig-, dass eines der obersten Ziele der Entwicklungszu
sammenarbeit die Bekämpfung von Armut ist Armut Ist die 
Hauptursache von Migration. Eine Entwicklungszusammen
arbeit, die einen wirksamen Beitrag zur Armutsbekämpfung 
leistet, Ist ein lange dauernder Prozess und nicht ein 
Schachbrettexperiment 
Ich möchte an einem praktischen Beispiel erläutern, was die 
Umsetzung von Absatz 4 bedeuten könnte. Ich habe selber 
als Pflegefachfrau drei Jahre lang in Papua-Neuguinea in 
der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Es war ein 
Projekt im abgelegensten Busch Papua-Neuguineas, das In 
der Versorgung der Bevölkerung mit den grundlegendsten 
Gesundheitsbedürfnissen bestand. Heute braucht es dort im 
Pflegebereich kein ausländisches Fachpersonal mehr. Aber 
das Land ist natürlich sehr wohl auf Entwicklungshilfegelder 
angewiesen, gerade um die Gesundheitsversorgung der 
ländlichen Bevölkerung zu gewährleisten. Eine Umsetzung 
von Absatz 4 könnte bedeuten, dass dem Land Gelder für 
die gesundheitliche Grundversorgung fehlen, es den Men
schen dadurch auch wirtschaftlich schlechter geht; Land
flucht Ist die Folge. Das ist ein Teufelskreis. Das verschärft 
die Problematik, verstärkt die Armut. Das kann es ja nicht 
sein. Wenn die staatlichen Instanzen - in diesem Beispiel 
jene von Papua-Neuguinea - sich bei der Rückführung von 
abgelehnten Asylsuchenden nicht so kooperativ verhielten, 
wie sich das die Schweiz vorstellt, und dann Entwicklungs
hilfegelder gekürzt würden, träfe es die Falschen, wiederum 
die Armsten. Dieses Beispiel dient nur als Illustration; Pa
pua-Neuguinea Ist kein Schwerpunktland unserer Entwick
lungszusammenarbeit. 
Oder stellen Sie sich vor, Mittel zum Beispiel für Landwirt
schaftsprojekte In afrikanischen Ländern würden gekürzt. 
Dies könnte der lokalen Bevölkerung die Perspektiven auf 
eine Zukunft schmälern, ja zerstören. Armut und ein Leben 
ohne Perspektiven sind aber Gründe, die Heimat zu verlas
sen. Die Streichung der Entwicklungshilfe würde die Aus
wanderung aus diesen Regionen noch verstärken, sei es 
zum B I aus Äthiopien oder aus Afghanistan; In beiden 
Länder die Schweiz mit Entwicklungshilfe am Aufbau 
beteiligt. 
Die Möglichkeit der Streichung von Entwicklungshilfe, wie in 
Absatz 4 definiert, wäre für die Schweiz auch rufschädigend. 
Entwicklungshilfe wird oft im Verbund mit anderen Geberlän
dern geleistet. Eine innenpolitisch motivierte Stop-and-go
Auslandhilfe würde den Ruf der Schweiz als eines verlässli
chen Mitglieds der Internationalen Gemeinschaft schädigen. 
Die Schweiz würde Immer wieder aus bestehenden Abma
chungen und Verträgen aussteigen mOssen. 
Wenn wir Absatz 4 streichen, bedeutet dies Oberhaupt 
nicht, dass mit den betroffenen Ländern nicht vermehrt An
strengungen gemacht werden sollen, damit ROckfOhrungen 
zustande kommen. Das Kuriose an dieser Debatte ist 
schon, dass dieselben Kreise, die sonst bei jeder Gelegen
heit die Wichtigkeit der Hilfe vor Ort betonen, genau mit die
sem Absatz 4 diese nötige Hilfe verhindern wollen und 
damit Armutsreduktion verhindern. Dieselben Kreise wun
dern sich aber, dass Menschen aus materieller Not ge
zwungen werden, Ihr Land zu verlassen, und an unseren 
Grenzen stehen. 
Liebe SVP-, FDP· und auch CVP-Exponenten: Die Entwick
lungszusammenarbeit leistet einen Beitrag gegen uner
wünschte Migration. Es wäre deshalb kontraproduktiv, die 
Entwicklungszusammenarbeit Im Sinne der Mehrheit zu 
streichen. 
Ich bitte Sie im Namen der Menschlichkeit, Absatz 4 zu strei
chen. Auch der Bundesrat hatte seine Gründe, weshalb er 
es nicht so geregelt haben wollte. 
Den Antrag unseres Fraktionskollegen MOller Geri zu Ab
satz 1 unterstützt die grüne Fraktion. Ein Rechtsstaat wie die 
Schweiz darf Asylsuchende nicht In ein Land abschieben, in 
dem die Rechtsstaatlichkeit fehlt und In dem daher keine 
Gewähr besteht, dass sie nicht Opfer staatlicher Willkür wer
den. 
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Gysln Remo (S, BS): Gemäss dem vorgeschlagenen Arti
kel 77 Absatz 4 soll also die Entwicklungszusammenarbeit 
neu als Druckmittel gegenüber Staaten eingesetzt werden, 
die bei der ROckübernahme von abgewiesenen Asylbewer
bern nicht kooperieren. Dies sollten wir aus mindestens drei 
gewichtigen Gründen ablehnen: 
1. Die Entwicklungshilfe ist der falsche Aufhänger für eine re
pressive Aussenpolitik. 
2. Es gilt ganz allgemein, dass Kondltionalltät leider sehr 
schnell zu einer opportunistischen Aussenpolltlk führt Das 
ist das Gegenteil von dem, was wir anstreben, nämlich eine 
Kohärenz In unserer Aussenpolltik. 
3. Es gibt Alternativen; Dialog Ist besser als Drohung. 
Die Entwicklungszusammenarbeit Ist nicht geeignet als Auf. 
hänger zur Disziplinierung von Regierungen. Die Entwick
lungszusammenarbeit konzentriert sich auf die ärmsten und 
besonders verletzlichen Bevölkerungsgruppen. Das sind 
zum Beispiel ältere Leute oder auch Kinder. Die Hilfe geht 
meist an private gemeinnützige Institutionen. Sie geht in im
mer weniger Fällen direkt an die Zentralregierungen, die 
über die Rückübernahme entscheiden. Eine Aufhebung der 
Entwicklungszusammenarbeit wOrde deswegen nicht die 
Regierungen treffen, sondern ausgerechnet die schwächs
ten Gruppen der betroffenen Länder. 
Umgekehrt gäbe es Situationen, In denen einzelne Diktato
ren und Despoten sehr froh wären um diese Sanktion, die 
Sie hier vorgeschlagen haben. Wenn Sie nämlich die Oppo
sition unterstützen oder wenn unsere Entwicklungshilfe indi
genen Völkern zugute kommt, gibt es manche Regierungen, 
die das nicht wollen und dafür dankbar wären, wenn Sie die 
Entwicklungshilfe einstellen würden; aber das Ist ja nicht un
sere Absicht. 
Ich möchte auch ein paar ganz konkrete Beispiele nennen, 
um zu zeigen, wie absurd dieser Antrag zu Absatz 4 ist Un
sere Kollegin Brlgltta Gadient hat in der letzten Session eine 
dri he Anfrage (04.1016) eingereicht, in der sie vor-
sc dass wir in der Entwicklungszusammenarbeit dar-
auf achten sollen, dass alle Jungen und Mädchen eine 
vollständige Grundschulausbildung erhalten. Für sie kommt 
der Schulbildung eine zentrale Rolle bei der Armutsbe
kämpfung und der Erreichung der Millenniumsziele zu, zu 
denen wir uns auch verpflichtet haben. Würden Sie es sinn
voll finden, die Bildungsförderung bei fehlender Kooperation 
bei der Übernahme von Asylbewerbern zu stoppen? Mitten 
im dritten Schuljahr sagen wir: Jetzt hören wir auf, vielleicht 
machen wir dann in zwei, drei Jahren weiter. Ist das die Ent
wicklungszusammenarbeit, wie Sie sie sich vorstellen? 
Nehmen wir ein Beispiel aus der Gesundheitspolitik: Wir un
terstützen den Aufbau von Ambulatorien, von kommunalen 
Gesundheitssystemen; wir helfen mit, die hohe Kindersterb
lichkeit zu bekämpfen. Jetzt muss ich Sie fragen: Finden Sie 
es sinnvoll, das mit der Asylpolitik zu verbinden und hier ei
nen Unterbruch zu verlangen, wenn die Kooperation - von 
einem Daspoten zum Beispiel - fehlt? Ist das sinnvoll, Herr 
Bundesrat? Die Entwicklungshilfe hilft auch - durch die Be
teiligung von ethnischen Minderheiten zum Beispiel In Re
gierungen und Parlamenten - Spannungen abzubauen; sie 
verhindert BOrgerkrlege. Sie hilft hiermit, Auswanderung und 
Flucht zu vermeiden, und sie leistet hiermit einen Beitrag ge
gen unerwünschte Migration. Es wäre deswegen kontrapro
duktiv, sie zu streichen oder zu unterbrechen. 
Die Entwlcklungshllfe ist auch ungeeignet als nationaler 
Sanktlonsbereich, weil sie sinnvollerweise Immer weniger bi
lateral, sondern - zum Beispiel bei der Uno - im Rahmen 
der multilateralen Zusammenarbeit erfolgt. Das helsst, dass 
die Schweiz gar keine Handlungsfreiheit hat, wie Sie voraus
satzen. Wir sind international In der Pflicht - ich habe das 
schon erwähnt -- mit den Mlllennlumszlelen, aber auch mit 
unseren Abmachungen, mit unseren Partnerschaften. Abge
sehen davon braucht Entwicklungszusammenarbeit Konti
nuität: Das ist eine Voraussetzung, damit sie wirksam wird. 
All diese Überlegungen zeigen auch, dass die Kann-Bestim
mung, wie sie Herr Müller und die Mehrheit vorschlagen, 
sinnlos ist. 
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Zur Konditlonalität noch zwei, drei Überlegungen. Warum 
soll die vorgeschlagene Konditlonalität ausgerechnet bei 
fehlender Rückübernahme von abgewiesenen Asylbewer
bern zum Tragen kommen? Warum nicht bei schweren Ver
stössen gegen Menschenrechte, gegen Frieden oder gegen 
Sicherheit? Warum ergreift der Bundesrat keine Sanktionen 
gegenüber wichtigen Handelspartnern, welche die Men
schenrechte systematisch missachten? ich denke an Russ
land mit Tschetschenien, Ich denke an China mit Tibet, ich 
denke an die USA mit Guantanamo und Irak. Dies zeigt 
doch, dass die Kondltlonalität ziemlich opportunistisch zum 
Tragen kommt sicherlich nicht bei gewichtigen und mächti
gen Handelspartnern, sondern eher bei schwachen Entwick
lungsländern. Auch dafOr haben wir Beispiele: Die Schweiz 
ergreift Sanktionen gegen Niger, weil dort ein mllltärlscher 
Putsch stattgefunden hat Die Kondltlonalität fOhrt leicht zu 
einer willkürlichen und Inkonsistenten Aussenpolltlk, und das 
sollten wir vermelden. 
Ich komme zum dritten Punkt: Es gibt Alternativen zu Sank
tionen und Konditionalitäten, ich nenne als Stichwort den 
Dialog. 
Ich schliesse hiermit: Absatz 4 ist weder sinnvoll noch ver
hältnismässig. Ich bitte Sie, die Minderheit Bühlmann zu un
terstützen und die Anträge Müller Philipp und Hass Bern
hard abzulehnen. 

MOller Philipp (RL, AG): Die zentrale Frage in Artikel n Ist, 
ob es Unrechtsregimes gibt oder nicht. Es gibt sie natürlich, 
wir wissen das. Wenn wir feststellen, dass Ober 6000 Perso
nen vom afrikanischen Kontinent in einem Jahr bei uns ein 
Asylgesuch stellen, davon Ober 3000 aus Staaten, denen die 
Schweiz öffentliche Entwicklungshilfe bezahlt, dann stimmt 
irgendetwas nicht. Es sind gegen 300 Millionen Franken öf
fentliche Entwicklungshilfegelder, die wir in Afrika im Durch
schnitt pro Jahr Investieren. Es gibt Regimes - wie Herr 
Gysin Remo zu Recht moniert hat -, die in schwerster Art 
und Welse die völkerrechtlichen Pflichten, die Menschen
rechte usw. verletzen. Genau solche Regimes sollten nicht 
durch öffentliche Entwicklungshilfe gestützt werden. Genau 
solche Regimes werden das Geld, das wir Ihnen schicken, 
nicht da einsetzen, wo es benötigt wird, nämlich bei den 
Armsten der Armen. Solche Regimes - das stört mich in 
meinem persönlichen Rechtsempfinden, und ich hoffe, viele 
von Ihnen auch - sollte man nicht durch Entwicklungszu
sammenarbeit belohnen. 
Es ist manchmal wirklich hoffnungslos. Man muss den Tat
sachen in die Augen sehen: Es gibt derartige Regimes, wo 
es keinen Sinn hat. Ich staune, wenn ich dann jeweils nach
frage und Folgendes höre: Wir finden für Rückübernahme
abkommen in diesem und jenem Staat nicht einmal eine 
Anlaufstelle, keine Adresse, nichts, wir wissen nicht, wo wir 
fragen sollen. Wenn Ich dann nachschaue und sehe, dass 
genau dieser Staat zum Beispiel 6 MIiiionen Franken Ent
wicklungshilfe erhalten hat, dann Ist meine Gegenfrage na
türlich logisch: Wohin schickt Ihr dann das Geld? Da findet 
ihr offenbar eine Adresse! 
Wir müssen den Tatsachen in die Augen sehen. Ich betone, 
es Ist eine Kann-Formulierung. Der Bundesrat kann die Ent
wicklungshilfe streichen, er muss nicht. Damit ist auch schon 
gesagt, dass das nicht repressiv eingesetzt werden soll. 
Auch wir wollen das nicht repressiv eingesetzt haben. Der 
Bundesrat wird sich daran halten. Herr Bundesrat Blocher 
hat gestern In der Eintretensdebatte bekräftigt, wie er sich 
diese Situation vorstellt: wann, was und wo gekürzt werden 
soll, wenn es so weit kommen sollte. Und das wird bestimmt 
nicht willkürlich passieren, man kann also bestimmt nicht 
von Repression reden. Es geht um schwere Verstösse ge
gen Internationales, zwingendes Völkerrecht, um nichts an
deres als um die Rücknahme eigener Staatsangehöriger. 
Der zweite Punkt, den Ich noch erwähnen möchte: Die For
mulierung, wie sie vorliegt, Ist nicht genügend. Wenn wir zur 
Kondltlonalität der Entwlcklungshllfe schon Ja sagen, dann 
sollten wir auch die richtigen Personen und Staaten treffen. 
Es genOgt nicht, wenn wir einfach sagen: Es sind Staaten 
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mit Personen, die bei uns ein Asylverfahren erfolglos durch• 
laufen haben. Dann mOsste Ich fragen: Was ist mit Jenen, die 
einen Nichtelntretensentscheid und auch eine Wegweisung 
erhalten haben? Was ist mit den schutzbedOrftigen vorläufig 
Aufgenommenen usw., die ebenfalls einen Wegweisungs• 
entscheid erhalten haben? Auch diese Personen sind Im 
gleichen Rechtsstatus der Wegweisung, das helsst, sie dOr
fen nicht mehr In der Schweiz bleiben, und auch fOr diese 
Personen bzw. deren Herkunftsstaaten soll eben die Kondi
tlonalität der EntwlcklungshlHe gelten. 
Daher unterstützt die FDP-Fraktion erstens Artikel n kom
plett, also mit Absatz 4, und zweitens meinen Antrag zur Er
gänzung der Definition des Personenkreises. 

Sommaruga Carlo (S, GE): Monsieur Müller, J'al prls con
naissance de votre argumentation pour soutenlr cette me
sure, qul reste quand möme une mesure de pression sur un 
certain nombre d'Etats. Je suls fort etonne de l'entendre de 
votre part, et de la part des repr'8entants de la majorlte de 
ce Parlament. En effet, sauf erreur de ma part, ces mAmes 
forces politiques n'avalent-elles pas refuse de s'associer au 
boycott de l'Afrlque du Sud au moment de l'apartheld? Dans 
cette salle, un certaln nombre de personnes ont falt pression 
pour qu'II n'y alt pas, de la part de la Sulsse, le mAme effort 
de stopper les relations avec l'Afrique du Sud au moment oa 
il y avait des vlolations extrömement graves du drolt interna
tional par le regime de l'apartheid. Aujourd'hui, en cas de 
non-collaboration administrative, vous souhaltez avolr des 
sanctions flnaiement plus fortes pour ces Etats, alors qu'on 
ne parle pas de violations des droits de l'homme. 

MOller Philipp (RL, AG): Wir dürfen hier nicht verschiedene 
Sachen vermischen. Wir dürfen auch nicht alte Fehler, die 
zweifellos begangen worden sind, aufrechnen. Fehler bleibt 
Fehler. Was falsch gelaufen Ist, Ist bedauerlich. Aber das hat 
mit Artikeln eigentlich nichts zu tun. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Auch Entwicklungshilfe ba
siert auf dem Grundsatz von Treu und Glauben zwischen 
dem Empfängerstaat und demjenigen, der Hilfe anbietet. Auf 
den gleichen Grundsatz sollte auch die Rückführung von ab
gewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern abge
stützt werden. Ich gehe mit Ihnen, Herr Gysln, einig: Absurd 
wäre es, wenn die Kommissionsmehrheit hier eine zwin
gende Formulierung in das Gesetz eingebaut hätte. Das 
wäre tatsächlich absurd. Aber die Kann-Formulierung gibt 
dem Bundesrat doch die Gelegenheit, all diese Möglichkei
ten und Varianten, die Sie zu Recht aufgezählt haben, zu 
prüfen. Ich habe Vertrauen in den Bundesrat, dass er mit 
dieser Kann-Formullerung so umgeht, wie er als Landesre
gierung gegenüber einer anderen Landesregierung umzu
gehen hat. Kommt dazu, dass der ganze Budgetbetrag fOr 
die Entwicklungshilfe damit ja nicht gekürzt wird; das Ist ein 
Globalbudget. Wenn nun die Entwicklungshilfe an Irgendei
nen Staat temporär zum Teil oder ganz eingestellt wird, dann 
profitiert allenfalls ein anderer Staat von diesem frei werden
den Budgetbetrag. 
Die CVP-Fraktlon unterstützt die Mehrheit. 

Wldmer Hans (S, LU): Herr Lustenberger, Sie haben - von 
Ihrer Warte aus verständlich - so argumentiert, wie Sie das 
getan haben. Aber bezogen auf einen grösseren Zusam
menhang frage Ich Sie: Was tun Sie, damit unser Land die 
Zlelgrösse von 0,7 Prozent des BIP fOr die Entwicklungshilfe, 
die International gefordert ist, Irgendwie realisieren kann? Ist 
das in diesem Gesetzesartikel nicht unwahrscheinlich kurz
sichtig gedacht? Aber beim grossen Zusammenhang, der 
Schuld, die wir der Internationalen Gemeinschaft und Ihren 
Forderungen gegenüber haben, sind Sie nicht so grosszQ. 
glg. Was tun Sie, damit diese Zlelgrösse erreicht wird? 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Herr Widmer, wir diskutieren 
hier nicht Ober Zlelgrössen und Globalbeträge, sondern wir 
diskutieren Ober allenfalls vom Bundesrat zu ergreifende 
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Massnahmen vis-a-vis von Staaten, die sich nicht kooperativ 
zeigen. 

Hollenstein Pia (G, SG): Zum Inhalt des Antrages: Herr Lus
tenberger, können Sie mir ein Land nennen, das aus Ihrer 
Sicht für diese Sanktion, so, wie sie mit Absatz 4 gefordert 
wird, infrage käme? 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Frau Hollenstein, Ihre Frak
tionskollegin, Frau Bühlmann, hat vier Staaten aufgezählt -
u. a. Mali -, bei denen diese Sanktionen allenfalls Infrage 
kämen. Der Bundesrat kann dort nach Abklärungen über 
das Departement für auswärtige Angelegenheiten entschei
den, ob er Artikel 77 Absatz 4 anwenden soll oder nicht. 

Müller Gerl (G, AG): Herr Lustenberger, Sie haben vorhin 
einen Zusammenhang hergestellt: Sie haben gesagt, dass 
es logisch sei, dass die Regierung der Schweiz ein Land be
strafen könne, wenn dieses Land Leute nicht zurOcknehmen 
wolle, nicht kooperativ sein wolle, wenn die Regierung nicht 
kooperativ sei. Ist Ihnen bewusst, dass die Schweizer Ent
wicklungshilfe sehr oft nicht Ober die Regierung läuft, son
dern direkt an die Bevölkerung geht, die zum Teil unter der 
Regierung leidet? Wäre es für Sie denkbar, dass man an
statt der Entwicklungshilfe zum Beispiel die Exportrisiko
garantie streichen könnte? 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Wir reden hier ja auch nicht 
von der Exportrisikogarantie. Aber es ist durchaus denkbar, 
Herr Müller, dass Entwicklungshilfe In solche Länder nicht 
über die Regierungen, sondern allenfalls über NGO läuft. Mit 
dieser Formulierung kann der Bundesrat auch in diesen Fäl
len nach seinem Wissen und Gewissen entscheiden, ob er 
die Entwicklungshilfe über diese NGO weiterlaufen lassen 
will oder nicht. 

Joder Rudolf (V, BE): Auch die SVP unterstützt die Mehr
heit und lehnt den Antrag der Minderheit Bühlmann ab. Es 
geht darum, In diesem Gesetz Rechtsgrundlagen dafür zu 
schaffen, dass der Bundesrat die Entwicklungshilfe ganz 
oder teilweise streichen kann - er muss nicht, es wird also 
bewusst offen formuliert-, wenn sich ein Staat bei der Rück
führung seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger nicht oder 
zu wenig kooperativ verhält. Dieser Vorschlag geht auf eine 
Standesinitiative des Kantons Aargau zurOck, und die SPK 
hat an ihrer Sitzung von Ende Januar mit Stichentscheid des 
Präsidenten beschlossen, dieser Initiative Folge zu geben 
und die Initiative bei dieser Revision des Asylgesetzes eln
fliessen zu lassen. 
Es geht hier z. B. um schwarzafrikanische Staaten. Es ist 
stossend, es ist unbefriedigend und für weite Bevölkerungs
kreise unverständlich, wenn z. B. aus Staaten dieser Region 
viele Asylsuchende in die Schweiz kommen und dieselben 
Staaten gleichzeitig Schwerpunkte unserer Entwicklungs
hilfe sind. Wir müssen beginnen, unsere Interessen wahrzu
nehmen, und wir müssen beginnen, auch diese Staaten mit 
unseren Anliegen, mit unseren Problemen in diesem Zu
sammenhang zu konfrontieren. Das Ist eigentlich die Grund
idee dieses Mehrheitsantrages, dass wir aufgrund dieser 
Rechtsgrundlagen vermehrt in dieser Form in Kontakt kom
men können. 
Ich bitte Sie, dieser Rechtsgrundlage unbedingt zuzustim
men, damit der Bundesrat in Zukunft in diesem Bereich 
mehr Handlungsspielraum hat. 

Donze Walter (E, BE): Mit der Formulierung dieses Absat
zes sind wir nicht glücklich, obwohl wir auch zum Schluss 
kommen, dass der Strelchungsantrag Bühlmann nicht nach 
unserem Sinn ist. Was wollen wir denn? Wir wollen vermei
den, dass die Schweiz als mächtige Nation auftritt und mit 
Drohgebärden die anderen In die Knie zwingt. Allerdings ha
ben wir kein Verständnis dafür, dass ein Staat seine eigenen 
Bürger nicht zurOcknehmen will; das muss auch deutlich ge
sagt werden können. Wir möchten nicht eine Formulierung 
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als Drohung, sondern wir möchten unserer Regierung und 
Verwaltung die Möglichkeit geben, vor allem bei RückfOh
rungsabkommen etwas anzubieten, statt den anderen damit 
zu drohen, etwas zu kOrzen. 
Eigentlich erscheint uns der Antrag Müller Phlllpp als die 
besser formulierte Bestimmung, aber er ist Immer noch im 
drohenden Stil gehalten. Was wir nicht wollen, sind abrupte 
Entscheide, ein laufendes Entwicklungsprojekt zu stoppen. 
Wir möchten, dass In den Verhandlungen ein Angebot vor
gebracht werden kann, sei das durch Entwicklungspro
gramme, durch Know-how, durch Entwicklungsgelder, Tech
nologie, Ausbildung oder Vlsumserteilungen. Wir müssten in 
diesem Artikel auch die humanitäre Direkthilfe ausnehmen. 
Denn es kann nicht sein, dass wir ausgerechnet die Hilfe vor 
Ort stoppen, von der wir immer sagen, sie sei besser als die 
Aufnahme von Flüchtlingen. In diesem Sinne hoffen wir sehr, 
dass Herr Bundesrat Biocher mit dem Ständerat hier eine 
bessere, positive Formulierung findet. 
Wir unterstützen vorderhand die Mehrheit. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Für alle, die ihre parla
mentarische Pflicht hier im Saal tun, sei vermerkt, dass das 
Eishockey-Länderspiel Schweiz-Deutschland Im Moment 
1 zu O steht. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Bei diesem Absatz wird das 
Wort «Entwicklungshilfe» viel zu sehr Ins Zentrum gestellt. 
Obwohl die Minderheit dem Bundesrat zustimmt, ist der 
Bundesrat aufgrund eines neuen Beschlusses für die Mehr
heit. Aber, Herr Gysin Remo, es geht nicht darum, Gründe 
zu suchen, um Jemandem die Entwicklungshilfe wegzu
nehmen. Es ist nicht so, dass wir in diesen Ländern keine 
Entwicklungshilfe wollen, sondern wir wollen Rückführungs
abkommen. Das wollen wir. Da muss ich Ihnen sagen, mit 
dem Wort «Entwicklungshilfe» - und das werden wir Im 
Ständerat auch von uns aus neu einbringen - ist dieser Ab
satz zu eng gefasst. 
Worum geht es? Es gibt Staaten, die bekommen dank 
schweizerischen Verträgen, dank schweizerischen Dienst
leistungen, dank schweizerischen Rechtshilfeabkommen, 
dank schweizerischem Entgegenkommen in der Visumsfrei
helt usw. Vorteile; das ist zugunsten dieser Länder. Es Ist stö
rend, dass diese Länder Dinge gegen die Interessen der 
Schweiz tun. Darum geht es. Wer die Interessen der Schweiz 
bei den Rückführungsabkommen verneint, sollte auch nicht 
mit solchen Unterstützungen rechnen können. Darum hat der 
Bundesrat auch beschlossen, hier die Mehrheit zu unterstüt
zen, aber wir werden im Ständerat hier eine allgemeinere 
Formulierung finden, zum Beispiel "Hilfe» oder „generelle 
Hilfe» oder «Unterstützungen». Es ist auch Wirtschaftshilfe 
gemeint, zum Beispiel Investitionsabkommen. 
Sie müssen Folgendes wissen: Wenn Sie mit diesen Staa
ten diskutieren, dann machen die die Kondltlonalltät sofort, 
aber im anderen Sinn. Die sagen dann: Ja, was gebt ihr uns, 
wenn wir mit euch ein RückQbemahmeabkommen ab
schliessen? Die bringen die Konditlonalltät schon im ersten 
Dialog. Herr Gysin, Sie haben gesagt, es gebe die Alterna
tive Dialog. Es ist ja klar, dass das erst nach dem Dialog er
folgt - wenn der Dialog nichts bringt. Ich habe noch 
niemanden gesehen, der mit jemandem ein Abkommen ma
chen will, der kommt und sagt: Wenn du nicht willst, dann 
brauche ich Gewalt! Er wird stattdessen sagen: Das sollten 
wir machen; es ist doch selbstverständlich, dass ein Staat 
seine eigenen Leute zurücknimmt; es wäre ja unanständig, 
wenn er das nicht tut; wir sind dazu bereit. Er sagt dann viel
leicht noch: Ja, aber wir hätten gerne Visumsfreiheit fOr Stu
denten usw. Dann schaut man, ob man da eine Lösung 
finden kann. 
Wenn alles nichts nützt, dann muss man sagen: Also, selbst 
diese grosszügigen HIifen - seien das Investitionshilfen oder 
sei es staatliche Entwicklungshilfe - mQssen wir einbezie
hen. Bezüglich der privaten Entwicklungshilfe müssen Sie 
gar nicht sagen, dass es nicht gehe, diese zu streichen, 
denn das nützt ja auch gar nichts. Sie mOssen einen Vorteil 
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wegnehmen. Private Entwlcklungshllfe Ist fOr Despoten gar 
keine Hilfe; die wird man hier also auch nicht In die Waag
schale werfen können und werfen wollen. 
Es geht darum, dass wir denjenigen Staaten, die dank Ab
kommen mit uns Vorteile haben - Abkommen irgendwelcher 
Sorte, die ihnen nützen, auch den Regierungen nützen -, 
sagen, es gehe nicht, dass sie gegen die Interessen der 
Schweiz verstossen, indem sie sich weigern, RQcknahmeab
kommen abzuschliessen. Nur um das geht es. Der Bund~ 
rat kann das In jedem Fall noch prüfen, denn wir kennen ja 
naUlrlich auch die Möglichkeit von Ausnahmen. Entwlck
lungshilfe kann, soviel Ich welss, Herr Sommaruga, nicht nur 
Staaten gewährt werden, die die Menschenrechte voll ernst 
nehmen. Sonst könnten Sie nur wenigen Staaten Entwick
lungshilfe geben; Sie geben trotzdem Entwicklungshilfe. 
Aber wenn diese Staaten gegen die Interessen der Schweiz 
verstossen, dann können sie nicht noch mit VorzQgen rech• 
nen. 
Der Bundesrat bittet Sie deshalb, hier der Mehrheit zuzu
stimmen. Er wird im Ständerat eine Formulierung vorschla
gen, die das Ganze auf eine breitere Ebene stellt. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Herr Bundesrat, Ihre Argumenta
tion, wonach Sie breitere Sanktionen als nur Sanktionen Im 
engeren Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe ergreifen 
wollen, kann ich nachvollziehen. Es gibt ja auch einen Be
schluss des Bundesrates vom 20. September 1999 unter 
dem Titel «Konditlonalttät In den Aussenbeziehungen», wo 
alle diese Punkte aufgefQhrt sind, lnkluslva Exportrisiko
garantie, RQckruf des Botschafters, Absage von Handels
missionen usw. Aber dann müssen Sie jetzt gegen diesen 
Absatz sein. Er Ist einengend, er ist einschränkend. Dann 
mQssen Sie jetzt sagen, Sie seien mit mir einverstanden, 
dass man das streicht. Dann müssen Sie selber Im Stände
rat eine bessere Formulierung bringen. Aber das, was hier 
steht, Ist ganz klar eine massive Einengung gegenüber dem, 
was Sie wollen. Ich verstehe nicht, warum Sie sagen, Sie 
unterstOtzten diese Version. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie haben gegen die Kondi• 
tionalität Stellung genommen; wir nehmen für die Konditlo
nalität Stellung. Entwicklungshilfe Ist eine Sache; das genügt 
noch nicht. darum werden wir dann einen besseren Ge• 
slchtspunkt bringen. Sie wollen den Absatz streichen, weil 
Sie die Konditlonalität nicht wollen. Darum müssen wir daran 
festhalten und das Wort «Entwicklungshilfe» dann ersetzen. 
Der Gedanke der Mehrheit ist richtig, aber zu eng. Wenn Sie 
die Konditlonalttät streichen, dann haben Sie gar nichts drin, 
weder die Entwicklungshilfe noch etwas anderes. 

Gysln Remo (S, BS): Herr Bundesrat, Sie haben gesagt, 
der Bundesrat habe jetzt noch einmal neu beschlossen. Das 
widerspricht der Information, die ich bekommen habe. Aber 
Sie sitzen ja Im Bundesrat, deswegen die Frage: Wann hat 
der Bundesrat beschlossen? Haben Sie hier einen Auftrag, 
im Namen des Bundesrates das zu sagen, was Sie gesagt 
haben? Haben Sie einen Auftrag, zu sagen, dass Sie das 
Ganze hier generell ausweiten können, nicht nur auf die Ent
wicklungspolitik, sondern auch auf andere Bereiche wie die 
Handelspolltlk? Ist das ein Auftrag des Bundesrates, oder ist 
das ein persönlicher Auftrag von Ihnen selbst? 
Ich gestatte mir noch, etwas zusätzlich zu fragen: Bis jetzt 
und vor kurzem haben Sie persönlich und hat die SVP bei 
der Exportförderung die Konditlonalität abgelehnt. Wir hat• 
ten hier den Antrag gestellt, dass bei Korruption und bei 
Nichteinhaltung ethischer Richtlinien die Exportförderung in 
diese Länder eingestellt werden solle. Da waren Sie dage
gen, Sie haben sich vehement dagegen gewehrt. Was hat 
bei Ihnen den Umschwung bewirkt? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen: Es 
hat keinen Umschwung gegeben, Ich wäre heute noch dage
gen. Ich kenne die Welt. Wenn Sie nur noch den Ländern, 
die Ihnen passen, etwas Wirtschaftliches geben können, 
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dann wird ein grosser Tell der Welt verhungern. Hier geht es 
nicht darum, darüber zu entscheiden, ob der Staat moralisch 
richtig oder falsch handelt, sondern darQber, ob er gagen die 
Interessen unseres Landes handelt. 
Zudem, Herr Gysin, wenn ich hier erkläre, der Bundesrat 
habe beschlossen, so hat er beschlossen. Wenn Ich eine 
Meinung habe, äussere Ich sie persönlich. Wenn Sie es ge
nau wissen wollen: Er hat das an der letzten Sitzung am 
Mittwoch vor dieser Session auf meinen Antrag hin so 
beschlossen. Genügt Ihnen das? Ob Sie andere Informatio
nen haben und von wem weiss Ich nicht. Dann sagen Sie es 
hier - Jedenfalls nicht von einem der sieben Bundesräte. Die 
waren nämlich alle dabei. 

Beck Serge (RL, VD): Monsieur le conselller federal, est-ce 
que vous pouvez clarlfier votre posltion et nous conflrmer 
que le Conseil federal souhalte bien supprlmer l'alde de 
!'Etat federal a destination des Etats qui ne cooperent pas, 
sans supprimer du tout l'aide publique sulsse, donc l'alde de 
l'Etat federal aux organisations directement actives sur le 
terraln? 
SI nous sommes bien dans cette sltuatlon-la, est-ce que 
vous pourriez rappeler a l'assemblee quelle est la proportion 
de l'alde au developpement qui est destinee directement aux 
Etats et quelle est celle qui est engagee directement sur le 
terraln et qui permet par la de diminuer les flux migratoires 
qui nous posent des problemes? 

Blocher Christoph, Bundesrat Sie müssen sehen, Herr 
Beck, Sie können nur jene Hilfe nehmen, welche eine Regie
rung dazu bewegen können, ein RückfOhrungsabkommen 
zu machen. Wenn Sie private HIife oder eine Leistung eines 
privaten Unternehmens nehmen - also Exportrisikogaran
tie -, an der die Regierung selbst nicht Interessiert Ist, dann 
werden Sie das gar nicht In die Waagschale werfen können. 
Auch wenn Sie noch wollten, könnten Sie das nicht in die 
Waagschale werfen. 
Ich sage Ihnen nochmals: Mit diesen Bestimmungen will 
man nicht Hilfe an die Länder verhindern, sondern man will 
Rückführungsabkommen schllessen. Aber Sie müssen auch 
Entzug von HIife ins Spiel bringen können, sonst bekommen 
Sie keine Rückführungsabkommen. Mit einer Sache zu dro
hen oder eine Hilfe zu entziehen, welche den Verhandlungs
partner nicht zum Einlenken bewegen kann, macht jedoch 
keinen Sinn. Da muss Ich Ihnen sagen: Das kann man naUlr• 
lich nur von Fall zu Fall genau klären, weil es In jedem Staat 
anders Ist Aber es ist nicht verständlich, dass einer hier ein 
Hilfeabkommen mit einer Regierung schllesst und hilft und 
dass eine andere Stelle im gleichen Staat dann sagt Ah 
nein, wir machen kein Rückführungsabkommen. Man muss 
die ausländischen Regierungen zwingen, ganzheitlich zu 
denken, auch wenn das in der Schweiz nicht immer ganz 
einfach Ist. 

Hollensteln Pla (G, SG): Herr Bundesrat, können Sie mir 
ein Land nennen, wo heute, bei der jetzigen politischen 
Weltlage, Absatz 4 zur Anwendung käme? Ich habe vorher 
Herrn Lustenberger gefragt, der auch fOr diesen Absatz vo
tiert hat. Er hat Mall genannt. Mali Ist genau dasjenige Land, 
das mit viel Dialog, ohne Druck und ohne Entzug der Ent• 
wlcklungszusammenarbelt mehr Rücknahmen ermöglichte. 
Es gab zwar kein Abkommen, aber es gab sehr viel mehr 
Rücknahmen, und darum muss es Ja gehen. 
Für welches Land käme Absatz 4 aus Ihrer Sicht heute zur 
Anwendung? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie werden begreifen, dass 
ich hier vom Bundesrat aus jetzt keine Länder nenne. Das 
wäre ja bereits ein diplomatischer Verstoss. Aber ich bitte 
Sie zu berücksichtigen: Hören Sie auf mit diesem Märchen, 
andere Länder nähmen ohne Rückführungsabkommen 
mehr Leute zurQck als mit RQckfOhrungsabkommen. Das Ist 
nicht wahr. Diejenigen, die kein Rückführungsabkommen 
abschliessen, schliessen keines ab, well sie die Leute nicht 
zurQcknehmen wollen. 
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Grass Andreas (S, ZH), pour la commlssion: Pour resumer, 
II taut rappeler que la commisslon a debattu cet alinea 4 a 
cause d'une Initiative du canton d'Argovie (03.304). 11 est as
sez paradoxal que Monsieur Geri Mllller alt tres blen argu
mente contre, bien qu'II vienne du Parlament cantonal qui a 
decide de cette Initiative. 
Nous avons beaucoup discute de la formule potestatlve ver
sus la formule Imperative. La formule Imperative vous est 
proposee par Monsieur Hess Bernhard. Je pense quand 
mAme - Monsieur Blocher y a falt allusion a la fin de son In
tervention - qu'il est vralment lmportant de reflechir et d'exa
mlner chaque cas preclsement. II ne faut pas oublier en effet 
qu'II y a des gouvemements qui ne respectent pas les be
solns de leurs populatlons. II y a des gouvernements ollgar
chlques et despotlques qul aglssent contre !'inter~ de leurs 
peuples. Dans ces pays, deflnir l'interät du pays est tres difft
cile. Mais si on n'alde plus le peuple a cause de son gouver
nement, ce peuple est doublement puni, a 1a fols par notre 
action a cause de son gouvernement, et par son gouverne
ment, et Jes gens seront encore plus motives a s'enfuir. II 
faut donc bien velller a ne pas Atre contre-productlf en ayant 
recours a cette posslblllte. II est tres lmportant que la majo
rlte alt voulu avolr au maximum la forme potestatlve, et non 
Imperative comme le veut Monsieur Hess. 
Dans ce sens, je vous demande de repousser la proposltlon 
Hess Bernhard. 
Concernant la proposltlon MOller Geri, l'administration nous 
a dlt que chaque cas allait Atre examine. Pour rexamen, il 
est tres lmportant de savolr s'll y a un Etat de drolt, si l'on 
peut croire le gouvernement quand il se declare prät a faire 
un contrat, pour evlter que les gens solent doublement pu
nis, comme Je l'ai mentionne. 
La proposltion Müller Philipp vise a ajouter a toutes les de
mandes d'aslle celles qul requlerent la protection provisoire. 
C'est une proposltlon qul va dans le sens de 1a majorite de la 
commlssion. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nomlnatlf: Beilage - Annexe 02.oso/612) 
Für den Antrag Müller Geri .... 61 Stimmen 

~
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Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatlf: Beilage - Annexe 02.060/673) 
FOr den Antrag der Mehrheit ..•• 86 Stimmen 
FO~ den An~,,~ Stimmen ~~ 
~mung-Trolsieme vote ~ 
(namentlich nomlnatH; BeHage Annexe 02,oao/674} 
FOr den Antrag der Mehrheit .••. 131 Stimmen 
FO d Antrag Hess Bernhard .... 24 Stimmen':-'.""' 

-Se\e./ lX)if ~ ...::LJ5° v, mmung - Quatrieme vote 
(namentlich - nominatlf: Benage - Annexe 02.060/675) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 80 Stimmen 

~r8ge~'~o/ltt~Stlmmen 30b 
Prlsldent (Binder Max, Präsident): Ich ~;n mit, dass 
Sie die Einzelanträge zum Ausländergesetz morgen um 
08.00 Uhr auf Ihrem Tisch haben werden. Sie werden nach 
Artikeln und nicht nach Antragsnummem geordnet sein. 
(Beifall) Dafür mOssen Sie nicht mir danken, sondern den 
Leuten, die dies gemacht haben - wenn auch auf mein An
raten hin; ich habe nicht «Befehl» gesagtl (Heiterkeit) 

Gllederungsfflel vor Art. 80 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre pr6cedant l'art. 80 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 
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Art.SO 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Sch/Oer 
Abs.1 
.... ganz oder teilweise Dritten übertragen. Dabei gewährlei
stet der Bund vollumfänglich Transparenz bezllgllch deren 
Entschädigung. 
Schrlft/iche Begründung 
Die Kantone haben bei der Übertragung von Aufgaben pri
mär die effiziente Erfüllung des Auftrages sicherzustellen. 
Der Hinweis auf Gesetzesstufe, die Aufgaben könnten na
mentlich den Hilfswerken Obertragen werden, trägt dazu 
nichts bei und Ist daher zu streichen. Dagegen Ist Transpa
renz bezOgllch der Abgeltungen unabdingbar. 

Art. 80 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Sch/Oer 
Al. 1 
. .•. tout ou partie de cette täche a des tlers, la Confederatlon 
etant tenue en l'espece de veiller a la transparence s'agis
sant de l'lndemnisatlon desdlts tiers. 
Deve/oppement par ecrlt 
Lorsqu'ils deleguent cette täche, les cantons sont tenus de 
s'assurer en priorlte que le mandat est mene a bien de ma
nlere efficace. La mention expresse, dans la loi, de la pos
slblllte de deleguer cette täche a des oeuvres d'entraide 
n'apporte a cet egard aucune garantie. II y a donc Heu de la 
supprlmer au proflt d'une disposltion specifiant que toute la 
transparence sera falte sur les indemnltes versees. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Herr 
SchlOer verlangt eine Änderung In Absatz 1 von Artikel ao. 
Er will dort den letzten Satz streichen und verlangt gleichzei
tig vollumfängliche Transparenz bezllglich der Entschädl· 
gung der HIifswerke. Ich möchte vorerst festhalten,_ dass 
diese Bestimmung im Rahmen der Tellrevision keine Ande
rung erfahren hat. Bei einer Streichung der namentlichen Er
wähnung der HiHswerke würde sich inhaltlich und materiell 
nichts ändern, da es sich um eine Kann-Bestimmung han
delt. Bel der Übertragung der Aufgabe an Dritte entscheiden 
letztendlich die Kantone, wen sie beauftragen wollen. Es Ist 
Jedoch darauf hinzuweisen, dass die Hilfswerke heute In fast 
allen Kantonen in gewissen Bereichen der Asyl- oder der 
FIOchtlingsfOrsorge tätig sind. Aufgrund der Tatsache, dass 
die FOrsorgezuständlgkelt vollumfänglfch bei den Kantonen 
liegt und der Bund zu den Kantonen In einem rein subventl· 
onsrechtllchen Verhältnis steht, kann der Bund keine Trans
parenz über die Abgeltungen, welche die Kantone an Dritte 
leisten, gewährleisten. In diesem Sinne möchte Ich Sie Ober 
den Antrag SchlOer orientieren. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission •••• 81 Stimmen 
FOr den Antrag SchlOer ••.• 58 Stimmen 

Art. 82 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 82 al. 2 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 83 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag MOi/er Geri 
Streichen 
Schriftliche BegrOndung 
Gemäss Artikel 82 Absatz 1 gilt für die Fürsorgelelstung 
kantonales Recht. Dieses regelt auch das Vorgehen bei 
Missbrauch. Dies hier noch einmal zu regulieren produziert 
Redundanz, Rechtsunsicherheit und zwei Gesetze in einem 
Staat, was sowohl rassistisch wie auch undemokratisch Ist. 

Art. 83 
Proposition de 1a commlssion 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition MOi/er Geri 
Biffer 
Developpement per ecrit 
L.:article 82 allnea 1 prevolt que l'octroi de prestations d'as
slstance est regi par le droit cantonal. Ce dernier definit ega
lement la procedure en cas d'abus. Etablir de nouvelles re
gles dans ce domaine a l'khelon federal ferait donc double 
emplol, conduirait a une lnsecurlte juridlque et a l'existence, 
au sein d'un seul et mAme Etat, de deux lois, ce qui serait 
raciste et antidemocratlque. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Der Ti
tel von Artikel 83 helsst «Einschränkungen der Fürsorgeleis
tungen». Herr Müller Geri will diese Bestimmung gänzlich 
streichen. Ich möchte Ihnen dazu Folgendes sagen: Mit der 
Regelung in Artikel 83 wird den Kantonen die Möglichkeit 
gegeben, bei den Sozialhilfeleistungen Kürzungen vorzu
nehmen, auch wenn das kantonale Recht keine entspre
chende Bestimmung enthält. Wie in einem Bundesgerichts
entscheid vom Februar dieses Jahres ausgeführt worden ist, 
ist dieser Katalog der Kürzungstatbestände nicht abschlies
send. Demnach steht es den Kantonen frei, in diesem Be
reich auf kantonaler Ebene ergänzend gesetzgeberisch tätig 
zu werden. 
Eine Streichung macht In dieser Art wohl keinen Sinn. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 91 Stimmen 
Für den Antrag Müller Ger! .... 51 Stimmen 

Art. 84 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Ober
holzer, Marty Källn, Tiflmanns) 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Sch~rer Marcel, Schibli) 
Unverändert 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Die Auszahlungshöhe der Kinderzulage für Kinder Im Aus
land wird der Kaufkraft des entsprechenden Empfängerlan
des angepasst. 
Schriftliche BegrOndung 
Schon der Umstand der Auszahlung von Kinderzulagen für 
im Ausland lebende Kinder von Asylsuchenden/Flüchtlingen 
ist stossend. Mit der Kaufkraftanpassung an das entspre
chende Empfängerland können einige Steuerfranken einge
spart werden. 

Eventualantrag Bortoluzzi 
(falls der Antrag der Minderheit Weyeneth abgelehnt wird) 
Sie werden unter Berücksichtigung der Kaufkraft des Hei
matlandes ausbezahlt, wenn die Asyl suchende Person als 
Flüchtling .... 
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Schriftliche BegrOndung 
Kinderzulagen sollen Kosten abdecken, welche für die Be
treuung der Kinder anfallen. Diese sind in den Herkunfts
staaten der meisten Asylsuchenden aufgrund der Kaufkraft 
wesentlich geringer als in der Schweiz. Dies ist bei der Be
rechnung der dem anerkannten Flüchtling zustehenden Kin
derzulagen zu berücksichtigen. 

Art. 84 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federst 

Proposition de la minorite 
(Vermot, Bühlmann, Garbanl, Hubmann, Leutenegger Ober
holzer, Marty Kälin, Tillmanns) 
Bitter 

Proposition de Ja minorite 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schlbl0 
lnchange 

Proposition Hess Bernhard 
A/.2 
Le montant des allocations pour enfants vivant a l'etranger 
est adapte au pouvoir d'achat du pays d'accueil. 
Deve/oppement per ecrit 
II est dejil choquant que des allocatlons soient versees pour 
des enfants vivant a l'etranger. Un ajustement au pouvoir 
d'achat du peys en question permet d'economiser l'argent 
du contribuable. 

Proposition subsidialre Bortoluzzi 
(au cas ou la proposition de la mlnorlte Weyeneth serait reje
t4§8) 
Elles sont versees, en fonction du pouvoir d'achat exlstant 
dans le pays d'origine, lorsque le requerant est reconnu 
comme refugie .... 
Deve/oppement par ecrit 
Les allocations ont vocation a couvrir les frais de garde des 
enfants. Or, les frais de garde dans la plupart des pays d'ou 
sont origlnaires les requerants d'aslle sont, compte tenu du 
pouvolr d'achat existant dans ces pays, considerablement 
Interieurs aux frais de garde en Sulsse. II convient de tenir 
compte de cet etat de fait lors du calcul des allocatlons pour 
enfants versees aux requerants reconnus comme refugles. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es geht hier darum, 
dass die Kinderzulagen für die Im Ausland lebenden Kinder 
von Asylsuchenden während des Asylverfahrens zurückbe
halten werden sollen. Ich möchte, dass man diese Bestim
mung streicht. und zwar aus folgenden Gründen: 
Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid, wonach das Zurück
behalten dieser Kinderzulagen verfassungswidrig Ist, weil es 
nämlich eine Ungleichbehandlung vor dem Gesetz ist. Es 
betrifft in dieser Bestimmung anerksnnte FIOchtllnge und 
vorläufig Aufgenommene. Das helsst. es geht um Men
schen, die vor Bürgerkriegen geflohen sind. Es geht um Här
tefälle, um Menschen, die hier bleiben, hier arbeiten und 
einen Lohn beziehen. Sie haben auch das Recht auf Kinder
zulagen. 
Es geht um die Finanzierung von Kindern. Es sind Leute, die 
nicht mehr in ihre Heimat zurückgehen können, auch nicht 
ferienhalber, was Immer wieder vorgebracht wird. Umso 
mehr brauchen die Kinder, die mit ihren Betreuerinnen und 
Betreuern in diesen Ländern sind, in der Heimat das Geld. 
Ich bitte Sie, diese Bestimmung, die ungerecht ist, die auch 
eine Ungleichbehandlung enthält, zu streichen. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commlssion: En fait, c'est 
une affalre tres dellcate. Lore de la revislon totale de la loi 
sur l'asile, II y a presque dix ans, le Conseil federal etait 
consclent que le dlscours de Madame Vermot-Mangold etalt 
correct, dans le sens que c'est contraire a la Constitutlon. 
Mais, contre l'avls du Conseil federal, ta majortte du Parle-
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ment a approuve cet article. C'est pourquoi il a ete main
tenu. Le blffer voudralt dire qu'il faut revenir sur notre 
declsion. La majorlte pense qu'il faut maintenlr cette posi
tion. 
Les propositions individuelles Bortoluzzi et Hass Bernhard 
demandent que les allocations pour enfants soient adaptees 
au pouvoir d'achat du pays dans lequel ils vlvent. A notre 
avis, ce n'est pas tellement logique, parce que les alloca
tions pour les enfants qul ne vlvent pas ici ne sont pas 
payees a l'etranger, mais retenues. C'est seulement au mo
ment ou le requerant d'asile a obtenu un statut positif que 
les allocatlons sont versees, quand les enfants le rejolgnent. 
Dans ce sens, c'est inutile parce que, aussi longtemps que 
Jes enfants sont a l'etranger, ils ne r&Qolvent pas d'argent. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Weyeneth ist mit der Abstimmung zu Artikel 44 erledigt. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
<namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 02.060/678) 
FOr den Antrag Hass Bernhard/ 

Eventualantrag Bortoluzzi ••.. 83 Stimmen 8'._~~tra.s~?. .... 5,5 Stimmen ~,r 
~mmung-Deuxi~t~ 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.060/6791 
Für den Antrag Hass Bernhard/ 

Eventualantrag Bortoluzzi .... 84 Stimmen 

~~~~e7e~~ot .... 54 Stim.3)8 

Gllederungstltel vor Art. 85 ~ 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre precedant l'art. 85 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Angenommen -Adopte 

Art. 85 
Antrag der Kommission 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Müller Geri 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Es ist die Asylgesetzgebung, welche zu Kosten führt, und es 
ist die Schweiz, weiche die Asylgesetzgebung gestaltet. Wer 
die Hürden aufstellt, muss fQr die Folgekosten aufkommen. 
Könnten die Asylsuchenden frühzeitig arbeiten, entstanden 
nicht solche Schulden. Dies wird verwehrt, es ist wiederum 
die Schweiz, welche diese Spielregel aufstellt, sie muss da
her für die Folgekosten aufkommen. 

Art. 85 
Proposition de la commission 
Al. 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller Ger/ 
Blffer 
Developpement par ecrlt 
La legislation sur l'aslle genere des coots: or, c'est precise
ment la Suisse qui elabore cette m&me legislation. Quicon
que place des obstacles doit aussi prendre en charge les 
frais subsequents. 
Si les requerants d'asile etaient en mesure de travalller plus 
töt, cela ne conduirait pas a de telles dettes. Cette possibilite 
leur etant refusee, c'est a la Suisse - qul etablit les regles du 
jeu - de prendre en charge les frais subsequents. 

Engelberger Eduard (RL. NW), für die Kommission: Es geht 
um Artikel 85, Rückerstattungspflicht. Da möchte ich eine 
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Vorbemerkung machen, weil die Absätze 3 und 4 gegenüber 
der Fassung des Bundesrates geändert werden, und 'ZWar 
aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der Sicherheits
leistungspfllcht und der Einführung der Sonderabgabe in Ar
tikel 86a; wir werden in KOrze darauf zu sprechen kommen. 
Dann haben wir den Antrag Müller Geri. Er verlangt die 
Streichung des ganzen Artikels. Die Mehrheit der Kantone 
sieht auch für Schweizerinnen und Schweizer Regelungen 
vor, wonach bezogene Sozialhilfeleistungen - soweit zumut
bar und mit unterschiedlicher Ausgestaltung - zurückzuer
statten sind. Es Ist deshalb nicht einzusehen, weshalb bei 
Asylsuchenden auf eine gänzliche ROckerstattung verzichtet 
werden soll. 
In diesem Sinne sollte dieser Antrag abgelehnt werden. 

Abstimmung -- Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 86 Stimmen 
Für den Antrag MOller Geri .... 53 Stimmen 

Art. 86 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 86a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Stephanle, Bühlmann, 
Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, llllmanns, Vermot) 
Streichen 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Die Sonderabgabe darf nicht mehr als 15 Prozent des Er
werbseinkommens der betreffenden Person betragen. Sie 
wird .... 
Schriftliche Begründung 
Die durchschnittliche Steuer• und Abgabelast für Klelnver
dlenerfamilien beträgt deutlich mehr als 15 Prozent des Er
werbseinkommens. Deshalb Ist Asylsuchenden auch unge
fähr diese Sonderabgabe zuzumuten. 

Art. 86a 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de 1a minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Stephanle, Bühlmann, 
Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, llllmanns, Vermot) 
Bitter 

Proposition Hess Bernhard 
Al.2 
La taxe speclale ne peut depasser 15 pour cent du revenu 
de la personne concernee. L:employeur .... 
Developpament par ecrit 
Les famllles a bes revenu supportent des lmpöts et des 
charges bien superleures a 15 pour cent de leur revenu. On 
peut donc attendre des demandeurs d'aslle qu'ils assument 
une taxe speciale dans une proportion a peu pres equlve
lente. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Bisher unterla
gen erwerbstätige Asylsuchende der Sicherheitsleistungs
pflicht. Der Einzug erfolgte Ober die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber - ein sehr aufwendiges Verfahren, sowohl für 
den Bund als auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. 
Diese Sicherheitsleistungspflicht wird richtigerwelse gestri
chen. Statt dass sie nun ersatzlos fallen gelassen wird, wird 
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sie nach dem Entwurf des Bundesrates durch eine Sonder
abgabe ersetzt. Die Kommissionsminderheit ersucht Sie 
nun, auf die Sonderabgabe zu verzichten; sie tut dies aus 
rechtlichen und ökonomischen Gründen. 
Zu den ökonomischen Überlegungen: Die Sonderabgabe 
hätte zur Folge, dass die erwerbstätigen Asylsuchenden 
neben der Quellensteuer eine Sicherheitsabgabe zahlen 
müssten. Nun wissen wir alle, dass es sich hier um eine Per
sonenkategorie auf dem Arbeitsmarkt handelt, die bereits 
heute zu den Working Poor zählt. Lohnerhebungen zeigen 
ganz klar, dass gerade diese Personenkategorie sehr oft 
Löhne hat, die weit davon entfernt sind, existenzslchernd zu 
sein. Von diesen bereits sehr tiefen Löhnen wird die Quellen
steuer und nun zusätzlich die Sonderabgabe abgezogen. 
Das hat zur Folge - das Ist klar-, dass das Einkommen bei 
weitem nicht mehr zur Existenzsicherung reicht. Das heisst, 
Sie werden fürsorgepfllchtig. Und das heisst wiederum, dass 
die öffentliche Hand auf der einen Seite mit der Sonderab
gabe das Geld nimmt und dass die Offentllche Hand, das 
heisst die Kantone und Gemeinden, auf der anderen Seite 
torsorgepflichtig wird - wirklich ein Ineffizientes System! 
Zudem bedeutet diese Abgabe eine zusätzliche administra
tive Belastung für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Wir 
haben In der WAK Ober die Schwarzarbeit gesprochen und 
Ober eine administrative Entlastung der Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber. Wenn Sie diese Unternehmungen entlas
ten wollen, dann verzichten Sie bitte auf diese Sonderab
gabe. 
Zum Zweiten möchte die Minderheit auf die Sonderabgabe 
verzichten, weil diese Abgabe rechtlich sehr fragwürdig Ist 
Es ist völlig unklar, als was sie zu qualifizieren ist. Ist sie 
nicht vielmehr eine Kostenanlastungssteuer, mit der die Kos
ten für die Rückkehr und fOr die Fürsorge den Asylsuchen
den angelastet werden? Es spricht sehr vieles dafür. Dann 
wäre sie ganz klar verfassungswidrig, weil In unserer Bun
desverfassung nirgends eine Grundlage dafür zu finden ist 
Zu guter Letzt ist es mehr als fraglich, ob diese Sonderab
gabe nicht auch völkerrechtswidrig ist, und zwar bei all jenen 
Leuten, denen dann Im laufenden Verfahren der Flüchtlings
status zuerkannt wird. Es steht fest, dass Sie Personen mit 
FIOchtllngseigenschaft nicht mit solchen Sonderabgaben be
lasten dürfen. 
Im Namen der Kommissionsminderheit bitte ich Sie, auf 
diese Sonderabgabe zu verzichten. Sie Ist erstens Ineffizi
ent, zweitens unökonomisch und drittens rechtlich mehr als 
fragwürdig! 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die SVP-Fraktion und 
die FDP-Fraktion stimmen bei den Artikeln 86a und 86b dem 
Antrag der Mehrheit zu. 

MOller Gerl (G, AG): Dieser Artikel behandelt die ROcker
stattungspfllcht und die Sonderabgabe. ROckerstettung ist 
dann gerechtlertlgt, wenn das Geld, das mir der Staat zur 
Verfügung gestellt hat, mich weiterbringt, beispielsweise 
beim Studium. Ich kann später dank dieser Investition auch 
Geld zurückgeben: Ich erhalte etwas Positives und gebe et
was zurück. 
Anders ist es bei den Asylsuchenden. Asylsuchende benöti
gen das Geld nicht fOr eine besondere Investition, sondern 
um Ihr überleben zu sichern. Jetzt kommen wir zu denen, 
die in der ganzen Diskussion gestern und heute ausgelas
sen worden sind, nämlich zu Jenen, die vom Asyl auch einen 
grossen Profit haben, beispielsweise Vermieterinnen und 
Vermieter, die zum Tell zu übersetzten Preisen Asylsuchen
den Wohnungen anbieten. Dahin fliesst ein Teil dieser zwei 
Milliarden Franken. Oder Ich erwähne Rechtsanwälte, die 
beigezogen werden müssen, um nur das minimale Recht zu 
gewährleisten. Dahin geht dieses Geld, und das ist auf kei
nen Fall Investitionskapital fOr die Asylsuchenden. Gehen 
wir also zurück zum Verursacherprinzip: Wer Hürden auf
stellt, soll für die Folgen bezahlen. 
Wir haben heute darüber gesprochen, dass es falsch ist, die 
Leute nicht arbeiten zu lassen. Sie haben anders entschle-
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den; Sie finden, sie sollten nicht arbeiten. Aber genau dar
aus entstehen diese Schulden. Ich empfehle Ihnen den 
Traum des Aufsteigers. Sobald dieser Mensch, dieser Asyl
suchende, arbeiten darf und kann, soll er aus dieser Arbeit 
den Sinn des Lebens auch erkennen können, soll er dafür 
auch etwas aufbauen können. Streichen Sie also diesen Ar
tikel 86al 
Sie werden jetzt vielleicht auch verstehen, weshalb Ich die 
anderen Artikel streichen wollte. Ich konnte das leider nicht 
begründen. streichen Sie Artikel 86a, und betrachten Sie 
dieses Geld, diese Fürsorge, gleich wie die staatlichen Sub
ventionen an die Landwirtschaft, gleich wie die Subventio
nierung von Wirtschaftsbetrieben. Sie sind auch a fonds 
perdu, aber sie dienen dazu, dass man sich Ober Wasser 
halten kann. 

Prisldent (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Die CVP
Fraktion und die EVP/EDU-Fraktion stimmen dem Antrag 
der Mehrheit zu. 

Thanel Anita (S, ZH): Ich bitte Sie auch, der Minderheit 
Leutenegger Oberholzer zu folgen. Wie bereits ausgeführt 
wurde, wird neu anstelle der bisherigen Sicherheitsleistung 
eine Sonderabgabe vorgesehen. Es wurden bereits zwei 
wichtige Gründe genannt, weshalb man gegen diese Son
derabgabe sein muss. Zum einen betrifft sie genau diejeni
gen, die die tiefsten Einkommen haben. Es ist bekannt, dass 
gerade Asylsuchende ausgenOtzt werden, und zwar betref
fend Lohnhöhe einerseits, und andererseits - wie das mein 
Vorredner auch richtig gesagt hat - haben sie zum Tell auch 
die teuersten Wohnungen, vor allem in den grösseren Städ
ten, vorwiegend solche Wohnungen, die sonst schlichtweg 
niemand mietet. Es ist schäbig von uns, wenn diese Leute 
mit ihren tiefen Löhnen neben der Quellensteuer noch eine 
Sonderabgabe von 1 O Prozent leisten müssen. 
Zum anderen ist es auch absolut ungerecht, diese Leute an
ders zu behandeln als andere Ausländerinnen und Auslän
der, die die Quellensteuer zahlen - denn die Quellensteuer 
kommt ja noch dazu. Ich bin auch der Ansicht, dass es sich 
bei dieser Sonderabgabe um eine Sondersteuer handelt und 
dass dafür die verfassungsrechtliche Grundlage fehll Das 
Aquivalenzprlnzip Ist nämlich nicht gewahrt, denn diese Ab
gabe dient nicht zur Deckung effektiv entstandener Für
sorge- oder Rückschaffungskosten derjenigen, die diese 
Beträge bezahlen. 
Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir Artikel 85 
nicht gestrichen haben. Das heisst, wenn irgendjemand so 
viel verdient und einmal FOrsorgegelder bezogen haben 
sollte, dann wird er oder sie rückerstattungspfllchtig und wird 
gleich behandelt wie ein schweizerischer FOrsorgegeldbeza
ger. Das ist das Einzige, was gerecht ist. 
Ich möchte noch auf die Bürokratie hinweisen. Das ist ja 
sonst immer etwas, das die BOrgerlichen gerne erwähnen. 
Diese Sonderabgabe sollte von den Arbeitgebern bezogen 
werden, das helsst, sie wird sicher vom lohn abgezogen 
werden, jedoch nicht Immer weitergeleitet So entsteht wie
der ein neues Missbrauchspotenzial. 
Sie kämpfen fOr ein Steuerpaket und begründen dies vor al
lem mit Wachstumsförderung. Gleichzeitig wollen Sie dieje
nigen, die die tiefsten Einkommen haben, am lebensnotwen
digen Konsum hindern, Indem Sie diese tiefen Einkommen 
noch weiter vermindern. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Diese Sonderabgabe löst 
das heutige System ab, und Insofern, Frau Leutenegger 
Oberholzer, ist das neue System natürlich wesentlich einfa
cher als das heutige. NatOrllch kann man sagen, das heutige 
sei gerechter, weil die Abrechnungen lndMduell gemacht 
werden, und hier gebe es im Grunde genommen eine zehn
prozentige Abgabe für eine Sonderleistung, welche eben 
diesen Asylsuchenden und SchutzbedOrftlgen zusteht und 
an die sie Ihren Anteil beitragen sollen. Das sind 1 O Prozent. 
Frau Leutenegger Oberholzer hat gesagt, fOr die allerunters-
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ten Volksschichten sei das dann ungerecht. Ich erinnere Sie 
an Absatz 4: «Der Bund kann die im Zusammenhang mit der 
Erhebung der Sonderabgabe anfallenden Aufgaben Dritten 
übertragen.» Er kann auch hier davon absehen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Bundesrat 
Blocher, sowohl Frau Thanel wie auch ich haben die Verfas
sungsmässlgkelt dieser Bestimmung infrage gestellt. Meine 
Frage ist: Wie qualifizieren Sie diese Abgabe? Ist es nicht 
eine Kostenanlastungssteuer? Dafür spricht sehr vieles, 
nämlich dass es keine individuelle Abrechnung mehr gibt, 
sondern ein Pauschallerungssystem, also gleichsam eine 
Sondersteuer, die einer bestimmten Gruppe von Leuten auf
erlegt wird. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Bei der Sonderabgabe wer
den die Einnahmen nicht mehr auf die Individuellen Postkon
ten - de haben Sie Recht -, sondem direkt ln die Bundes
kasse fliessen. Eine Verrechnung mit den effektiv entstande
nen individuellen Kosten findet nicht mehr statt, damit wird 
auch der administrative Aufwand verringert. 
Zur Verfassungsmässigkeit Wir haben das Institut für Steu
errecht der Universität Bem ein Gutachten Ober die Frage 
erstellen lassen, ob diese Sonderabgabe verfassungskon• 
form ist. Es ist zum Schluss gekommen, dass diese Sonder
abgabe verfassungskonform ist, wenn die jetzt in der Geset
zesvorlage vorgeschlagenen Bestimmungen berücksichtigt 
werden. Die Verfassungsmässigkelt ist also gegeben. 

Engelberger Eduard (RL, NW), fOr die Kommission: Die 
Kommissionsmehrheit unterstatzt den Systemwechsel zum 
neuen System der Sonderabgabe. So soll aber auch das 
Prinzip, dess Asylsuchende die von Ihnen verursachten Kos• 
ten zurückerstatten müssen, wenn sie erwerbstätig oder ver
mögend sind, beibehalten werden. Mit dem Wechsel zur 
Sonderabgabe wird auch der administrative Aufwand verrin
gert, und damit werden auch Aufwandkosten eingespart. 
Ich beantrage Ihnen also im Namen der Mehrheit Ihrer Kom
mission, die Artikel 86a und 86b gutzuheissen. 
Dann haben wir noch einen Antrag Hess Bernhard. Er 
verlangt bei Artikel 86a, dass die Sonderabgabe nicht nur 
1 O Prozent, sondern eben 15 Prozent ausmachen soll. Wir 
sind folgender Ansicht: Die maximale Höhe des monatlichen 
Abzuges vom Erwerbseinkommen entspricht der bereits 
heute geltenden Regelung Im Rahmen der Sicherheitsleis
tung und ROckerstattungspfllcht, welche sich grundsätzlich 
auch bewährt hat. Ein zu hoher Abzug führt dazu, dass Per
sonen trotz Erwerbstätigkeit der Sozialhilfe bedürfen - das 
ruft nach einer Teilunterstützung -, was eigentlich nicht das 
Ziel dieser Massnahme sein kann. 
Deshalb bitten wir Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustim
men. 

Prisldent (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Sie se
hen, dass die Präsenz im Saal deutlich höher ist. Das hat 
den Hauptgrund, dass das Elshokkeyspiel zu Ende ist. Die 
Schweiz hat 1 zu O gewonnen. (Teilweiser Beifall) 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 138 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .•.. 5 Stimmen 

Zweite Abstimmung- Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 

Prisldent (Janlak Claude, zweiter Vizepräsident): Dieser Be
schluss gilt auch für Ziffer III der Übergangsbestimmungen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Übergangs
bestimmung in Bezug auf die Sonderabgabe bedarf noch 
dringend einer Debatte, weil hier die bisherigen Individuellen 
Konten mit einem Strich der Bundeskasse zugeführt werden 
sollen. Das sind individuelle Rechtsansprüche, und Ich 

denke, dazu braucht es in diesem Rat eine Debatte. Das 
können wir auf keinen Fall so gutheissen. 

Art. 87 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 88 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die Pauschalen für Asyl suchende und schutzbedürftige 
Personen ohne Aufenthaltsbewilligung decken namentlich 
die Kosten für die Sozialhilfe, die obligatorische Krankenpfle
geversicherung und enthalten zudem einen Beitrag an die 
Betreuungskosten. 
Abs.3 
Die Pauschalen für Flüchtlinge und schutzbedQrftige Perso
nen mit Aufenthaltsbewilligung decken namentlich die Kos
ten für die Sozialhilfe und enthalten zudem einen Beitrag an 
die Betreuungs• und Verwaltungskosten. 
Abs.4 
Streichen 

Antrag der Minderheit I 
(Tillmanns, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, Vermot) 
Abs.2 
Die Pauschalen für Asyl suchende und schutzbedürftige 
Personen ohne Aufenthaltsbewilligung decken namentlich 
die effektiven Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Kleidung, 
obligatorische Krankenversicherung und Betreuung. 
Abs.3,4 
Streichen 
Abs.5 
Für Flüchtlinge und schutzbedOrftige Personen mit Aufent
haltsbewilligung richtet der Bund den Kantonen eine Pau
schale für Unterstützungs-, Betreuungs- und Verwaltungs
kosten aus, bis die Nlederlassungsbewilllgung erteilt ist oder 
bis zum Tag, an dem das Niederlassungsrecht gewährt wird. 

Antrag der Minderheit II 
(Leutenegger Oberholzer, BOhlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Marty Kälin, Tlllmanns, Vermot) 
Abs.5 
Erzielt ein Kanton aus den Pauschalen, die ihm der Bund 
nach_ den Artikeln 88 und 89 dieses Gesetzes ausrichtet, ei
nen Uberschuss, so verwendet er diesen ausschliesslich zur 
Erfüllung der Aufgaben des Asylgesetzes. 

Art88 
Proposition de ls ms}orite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Les indemnites forfaitaires pour les requerants et les per
sonnes a proteger sans autorisation de sejour couvrent no
tamment les frais lies a l'aide sociale, a J'assurance-maladie 
obligatoire et, en outre, une contribution aux frais d'encadre
ment. 
Al.3 
Les indemnltes forfaltaires pour les refugies et les per
sonnes a proteger titulalres d'une autorisation de sejour 
couvrent notamment les frais lies a l'alde soclale et com
prennent en outre une contribution aux frais d'encadrement 
et aux frais admlnlstratlfs. 
Al. 4 
Biffer 
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Proposition de la mlnorite I 
(Tillmanns, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, Vermot) 
Al.2 
Les lndemnltes forfaltalres pour les requerants et les per
sonnes a proteger sans autorlsatlon de sejour couvrent no
tamment les frais effectlfs generes par l'hebergement, la 
nourrlture, l'hablllement, l'assurance-maladie obligatoire et 
l'encadrement. 
Al. 3, 4 
Bitter 
Al. 5 
Pour les refugles et les personnes A proteger titulalres d'une 
autorisation de sejour, la Confederation verse aux cantons 
un forfalt pour les frais d'assistance, d'encadrement et 
d'administratlon, et ce jusqu'a l'octroi de l'autorisation 
d'etabllssement ou Jusqu'au jour ou natt le droit d'etabllsse
ment. 

Proposition de 1a minorite II 
(Leutenegger Oberholzer, Bühlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Al. 5 
Si un canton reallse un ex~dent a partir des indemnites for
falteires que lui verse la Confederation selon les articles 88 
et 89 de la presente loi, il l'utilise exclusivement pour accom
pllr les täches prevues par la loi sur l'asile. 

Art. 89 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit I 
(Tlllmanns, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, Vermot) 
Abs.1 
Der Bundesrat legt im Einvernehmen mit den Kantonen die 
Höhe der Pauschalen aufgrund der geschätzten effektiven 
Kosten gemäss Artikel 88 fest, dies nach den Kriterien einer 
rationellen und effizienten Nutzung der bereitgestellten Mit
tel. 
Abs.2 
Er bestimmt im Einvernehmen mit den Kantonen und unter 
gegenseitiger Einhaltung der Grundsätze der Einfachheit, 
Transparenz und Zuverlässigkeit die Ausgestaltung .... Vor
aussetzungen dafür. (Rest des Absatzes streichen) 

Antrag der Minderheit II 
(Vermot, Baumann Stephanie, Bühlmann, Gross Andreas, 
Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Kä/in, Tillmanns) 
Abs.5 
Der Bundesrat erlässt Richtlinien für Minimalstandards für 
die Betreuung und Unterbringung und führt ein Monltoring 
ein. 

Art.89 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de 1a minoritfJ I 
(Tillmanns, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, Vermot) 
Al. 1 
Le Conseil federal, d'entente avec les cantons, fixe le mon
tant des lndemnltes forfaltelres sur la base d'une estimatlon 
des frais effectlfs mentionnes a l'article 88, selon des 
crlteres de gestion rationnelle, efficace et de quallte des res
sources ainsl mises a disposition. 
Al.2 
II definit, d'entente avec les cantons et dans le respect reci
proque des prlncipes de simpllcite, transparence et flabllite, 
la forme que les indemnites forfaltalres doivent prendre ainsi 
que la duree et les condltlons de leur octroi. (Bitter le reste 
de l'allnea) 
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Proposition de 1a mlnorite II 
(Vermot, Baumann Stephanie, BOhimann, Gross Andreas, 
Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Källn, Tillmanns) 
Al. 5 
Le Conseil federal edlcte des directives etabllssant des nor
mes minimales en mattere de prlse en charge et d'heberge
ment, et introduit une procedure de contrOle. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es geht bei Artikel 88 
um die Pauschalabgeltung an die Kantone. Die Mehrheit 
möchte, dass die Pauschalen für Asyl suchende und schutz
bedürftlge Personen ohne Aufenthaltsbewllligung namentlich 
die Kosten für die Sozialhilfe und die obligatorische Kranken
versicherung decken und dass die Pauschalen zudem einen 
Beitrag an die Betreuungskosten enthalten. 
ich möchte, dass die Pauschalen aufgrund der effektiven 
Kosten, die in den Kantonen anfallen, festgesetzt werden. 
Sie sollen nicht, wie es der Bundesrat will, aufgrund der vor
aussichtllchen Aufwendung für kostengOnstlge Lösungen 
berechnet werden. Die Aufwendungen sollen In Zusammen
arbeit mit den Kantonen festgelegt werden, denn die Asylsu
chenden leben in den Kantonen, und daher braucht es eben 
auch die Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemein
den. 
Ich will mit meinem Antrag auch, dass der Bundesrat Richtil
nien fQr vernQnftige Minimalstandards für die Betreuung und 
Unterbringung festlegt und diese dann auch kontroUlert Es 
gibt heute nirgends mehr Pauschalabgeltungen ohne Leis
tungsauftrag. Dieser Leistungsauftrag beinhaltet die ge
wohnten Standards fOr die Betreuung und Unterbringung. 
Klare Standards sind hier besonders wichtig; Ich denke vor 
allem an die Unterbringung von unbeglelteten Jugendlichen. 
Hier tragen wir eine besondere Verantwortung. Wir haben im 
letzten Jahr eine Untersuchung in verschiedenen Unterbrin
gungszentren Im Kanton Bern gemacht: Die Jugendlichen 
bekommen - je nach Zentrum - täglich etwas Unterricht; sie 
können auch beschäftigt werden. Aber sehr oft sind sie sich 
selbst Oberlassen, sie langweilen sich, und man kann sich 
die Folgen ausmalen. Viele dieser Jugendlichen werden zu 
Drogenkurieren und varbauen sich damit das Recht auf Asyl 
und das Recht auf Schutz. 
Die Pauschalen für die Betreuung müssen also hier dem 
notwendigen Betrauungsaufwand besonders Rechnung tra
gen. Jugendliche und Kinder, Familien und traumatisierte 
Menschen brauchen andere und mehr Betrauung, was auch 
die Höhe der Pauschalen verändert. Ganz wichtig Ist mir, 
dass die effektiven Kosten und nicht nur die annähernden 
Ausgeben zur festen Grösse gemacht werden. 
Man kann Immer wieder sagen, dass die Betreuung verein
facht und verbilligt werden kann; man hört auch, dass es 
diese Betreuung ja nicht brauche. Oder man kann sagen, 
man brauche die effektiven Kosten nicht einzubeziehen. 
Aber man braucht die Betreuung, denn sonst wird In den 
Kantonen mit diesen pauschalen Kosten gearbeitet, und die 
Betreuung genügt den Standards, die wir eigentlich wollen, 
nicht. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit 1 (Tillmanns) anzu
nehmen und die effektiven Kosten dek.ken zu lassen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Der Bund rich
tet den Kantonen für die Betreuung von Asylsuchenden Pau
schalen aus. Offenbar gelingt es einigen Kantonen und auch 
Gemeinden, daraus noch Reserven anzuhäufen. Es scheint 
mir ganz klar, dass wir sicherstellen mOssen, dass die Mittel, 
die nicht verwendet werden, zweckgebunden für den Asyl
bereich eingesetzt werden. Der Bund will Ja diese Zweckbin
dung, und das Geld soll nicht In die allgemeinen Kantons
kassen fllessen. 
Ich bitte Sie, dem Rechnung zu tragen und die ZWeckbin
dung auch Im Gesetz ganz klar zu verankern. 

Garbanl Valerie (S, NE): SI l'on veut fonctlonner par enve
loppe budgetalre, II taut au molns tenir compte de valeurs 
concretes et transparentes, sans ceia le resultet sera evi
dent: un report de charges sur les cantons. 
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Le forfait doit donc assurer la couverture totale des coOts ga
neres par l'applicatlon de la loi par les cantons. La revision 
de l'ordonnance 2 sur l'aslle relative au financement a dejä 
demontre qua le remboursement forfaftalre de la Confedera
tlon n'etait pas suffisant Le systeme du forfalt global dolt 
donc avant tout lltre transparent. La version du Conseil feda
ral est beaucoup trop vague. II faut introduire une base le
gale claire, et non seulement une norme de delegation au 
Conseil federal. II taut egalement instaurer un partenarlat 
entre la Confederatlon et les cantons, plutöt que de pratiquer 
la politique de Ja carotte et du bAton. Et c'est ce partenarlat 
que veut instaurer la proposltlon de la mlnorlte 1 (Tlllrnanns). 
De plus, Ja version du Conseil federal se signale aussi un 
peu par son hypocrisle. II est faux de croire qua les indemni
tes forfaftaires telles que prevues auront une lncldence sur la 
capaclte des cantons ä executer les renvois. lls seront tout 
aussi demunis qu'aujourd'hui, et ce n'est pas par la strategie 
des moyens flnanclers qu'ils pourront faire des miracles du 
jour au lendemaln. 
Les forfalts tels que prevus par cette revision seront calcules 
sur la base du sy*me informatise de donnees AUPER. On 
peut eventuellement l'admettre, mais ä la conditlon qu'II y alt 
des correctlfs ou, en d'autres termes, pour autant qua les re
querants d'asile solent repartis de maniere equftable entre 
les cantons, en fonctlon de leur nationallte, de leur äge, de 
leur sexe, de leur statut social. 
Qua taut-II comprendre en outre par «objectifs sociopolltl
ques du projet du Conseil federal»? II est evident qu'il taut 
comprendre qua le Conseil federal veut restrelndre la marge 
de manoeuvre des cantons en mattere de politique soclale 
et d'acces au marche du travail. Ces restrlctlons n'auront 
pas pour finallte de favoriser rexecutlon des renvols, mals el
les auront pour effet pervers de favoriser 1a crlminalite. 
Finalement, je vous demande de soutenir la proposition de 
la minorite I parce qu'elle instaure un sy*me transparent, 
un partenariat entre la Confederatlon et les cantons et 
qu'elle permettrait a ces derniers d'etablir des prevlsions 
budgetalres au molns d'un trimestre ä l'autre. 

Ruey Claude (RL, VD): Je comprends bien votre Intention 
et, dans une certaine mesure, je partage votre polnt de vue, 
mais je ne comprends pas le texte de la proposition de la mi
norite 1. On parle d'«indemnites forfaltaires» qui couvrent les 
ccfrals effectifs»: si ce sont les frais effectlfs, c'est une 
somme determinee qul, par consequent, peut varler dans 
chaque canton, ce qui va ä l'encontre de notre volonte de 
faire des economles. Si c'est un forfait, cela ne couvre pas 
les frais effectifs. C'est pour cela que j'ai un peu de peine ä 
comprendre votre proposition. 

Garbanl Valerie (S, NE): Alors, c'est Ja volonte de la trans
parence. Les frais effectifs sont fixes en fonction de la repar
tition des requerants d'asile entre les cantons effectuee par 
la Confederation. 
Malheureusement, jene suis pas l'auteur de la redaction de 
cette proposltion de 1a mlnorlte 1, c'est Monsieur TIHmanns. 
L:idee est qu'on ne parte pas uniquement de donnees statis
tlques provenant de la banque de donnees AUPER, don
nees statistlques qui, d'apres ce que je sais, sont assez 
vagues et peu detaillees, mals qu'on etablisse en falt une re
gle generale pour l'ensemble des cantons. Les cantons doi
vent aussi pouvolr avoir voix au chapitre. Si certains cantons 
sont d'avis qu'il taut utiliser une partie des forfalts pour en
courager l'acces au marche du travall et pour accorder un 
minlmum d'aide soclale, II taut qu'ils pulssent le faire avec 
evidemment l'aval de la Confederatlon. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zu den Artikeln 88 und 89 -
hier geht es ja um die Pauschalabgeltungen an die 
Kantone -: Ich bitte Sie, hier ein einfaches System zu wäh
len, das aber doch gerecht ist. Ich bitte Sie, hier dem Bun
desrat bzw. der Mehrheit zu folgen. Bei den Absätzen 2, 3 
und 4 scheint es, als hätte die Mehrheit eine vom Bundesrat 
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abweichende Fassung. Wir können abar die Mehrheit voll
umfänglich unterstOtzen. Sie sagt das Gleiche wie der Bun
desrat, einfach verteilt auf zwei Absätze. Es gibt hier 
inhaltlich keinen Unterschied. 
Wichtig Ist, dass Sie bei Absatz 5 den Antrag der Minderheit 1 
und den Antrag der Minderheit II ablehnen. Sie müssen se
hen: Was wir jetzt in Absatz 5 haben, das haben wir auf den 
1. April baschlossen. Wir sollten dabei bleiben. Dazu kommt, 
dass Sie von einer falschen Voraussetzung ausgehen, wenn 
Sie Flilchtllnge und schutzbedürftlge Personen mit Aufent
haltsbewilllgung bis zur Niederlassungsbewllligung unter
stützen wollen. Das sind Flüchtlinge, die anerkannt worden 
sind; man sollte sie gar nicht unterstOtzen. In der Zukunft 
muss es ein Bestreben sein, dass Flüchtlinge, die anerkannt 
worden sind, innert kOrzester Zeit in den Arbeitsprozess ein
gegliedert werden und für sich selbst sorgen - wie andere 
Leute auch. Das muss eine Kategorie von Leuten sein, wel
che in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilllgung und dann 
eine Nlederlassungsbewllligung haben und die hier In der 
Schweiz selbst für Ihr Leben sorgen sollen. 
Das ist auch einer der Gründe, warum die Zusammenlegung 
des lmes und des Bundesamtes fQr Flüchtlinge eben Sinn 
macht. Wir sollten für Flüchtlinge kein Bundesamt haben, 
wenn diese Leuta !ben fQr sich selbst sorgen können. Das 
ist der Zweck der Ubung. Wir sollten sie nicht pflegen und 
sagen: Es sind Flüchtlinge. FIOchtlinge sind Leute, die da 
bleiben, die eine Nlederlassungsbewilllgung bekommen und 
die wir dann auch In den Arbeitsprozess eingliedern werden. 
Natürlich wissen wir auch, dass es Flüchtlinge gibt, die un
terstlltzt werden m0ssen, unterstlltzt werden können, aber 
da Ist die Regelung der bundesrätllchen Fassung bzw. der 
Mehrheit die bessere. 
Ich bitte Sie, sowohl bai Artikel 88 als auch bei Artikel 89 der 
Mehrheit zu folgen. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Ich be
antrage Ihnen auch, bei Artikel 88 der Mehrheit der Kommis
sion zuzustimmen, und zwar bei Artikel 88 Absatz 1 gemäss 
Bundesrat. Zu Absatz 2: Hier wurden die Absätze 2 und 3 
gemäss Fassung des Bundesrates von der Kommissions
mehrheit zu Absatz 2 zusammengelegt, und Absatz 4 wird 
neu Absatz 3. 
Ich bitte Sie, Absatz 5 gemäss Antrag der Minderheit 1 (TJll
manns) abzulehnen, und vor allem bitte ich Sie, auch den 
Antrag der Minderheit II (Lautenegger Oberholzer) abzuleh
nen. Es ist bekannt, dass den Kantonen neben den direkten 
Kosten auch indirekte Kosten - Polizei, Schule usw. - ent-
1:!tehen, die vom Bund nicht abgegolten werden. Wer also 
Uberschuss macht, hat gut und kostengünstig gearbeitet. In 
die Autonomie der Kantone sollten wir nicht eingreifen, vor 
allem nachdem wir nun diesen Systemwechsel vorgenom
men haben, denn der finanzielle Anreiz mit dem neuen Fi
nanzierungssystem w0rde mit diesem Antrag der Minder
heit II (Leutenegger Oberholzer) wegfallen, und das ist nicht 
der Sinn dieses Systemwechsels. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, bei Artikel 88 und 
ebenfalls bei Artikel 89 der Mehrheitsfassung zuzustimmen. 

Art. 88 

Erste Abstimmung - Premier vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 85 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit II .•.. 57 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 87 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 56 Stimmen 

Art. 89 

Erste Abstimmung - Premier vote 
F0r den Antrag der Mehrheit •••• 87 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit 1 •.•• 56 Stimmen 
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zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit II .... 56 Stimmen 

Präsident (Janlak Claude, zweiter Vizepräsident): Wir ho
len noch die Abstimmung zu Artikel 86b nach. 

Art.S&b 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Stephanie, BOhlmann, 
Gross Andreas, Hubmann, Marty Källn, Tillmanns, Vermot) 
Streichen 
(siehe Art. 86a) 

Art. 86b 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la mlnorite 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Stephanie, BOhlmann, 
Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, TIUmanns, Vermot) 
Biffer 
(voir art. 86a) 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich möchte 
gerne kurz etwas dazu sagen. Das Ist auch der Grund wes
wegen ich Jetzt darauf bestanden habe, dass wir diesen Arti
kel noch behandeln. Ich hoffe auf den Ständerat, ich hoffe, 
dass er sich das unter rechtlichem Gesichtspunkt nochmals 
anschaut Ich beantrage Ihnen mit der Kommissionsminder
heit, dass diese Bestimmung gestrichen wird. 
Herr Bundesrat Blocher, die SVP reagiert Immer sehr emp
findlich, wenn in die Rechte bezOglich Eigentum eingegriffen 
wird. Hier haben wir einen massiven Eingriff In die Eigen
tumsfreiheit. Diese Vermögenswertabnahme ist ein Vor
schlag, den der Bundesrat In einem Vorentwurf selber 
gemacht hat Der Bundesrat hat in einem Vernehmlassungs
entwurf vorgeschlagen, die Vermögenswertabnahme die 
bereits Jetzt gilt, zu streichen, und zwar aus zwei GrO~den: 
zum einen, weil sie ökonomisch völlig unsinnig Ist - wir ha
ben einen riesigen Aufwand, der In keinem Verhältnis zum 
Ertrag steht -, zum zweiten aber, weil sie einen Eingriff ins 
Eigentumsrecht darstellt, das auch den Asylsuchenden zu
steht Auch sie haben persönliche Rechte wie wir alle. 
~echtlich ist die Vermögenswertabnahme fragwürdig, denn 
sie erfolgt bei allen, unabhängig davon, ob sie strafrechtlich 
in einem Verfahren sind oder nicht In diesem Punkt Ist diese 
Vermögenswertabnahme auch ganz klar verfassungswidrig. 
Ich bitte Sie, diese Bestimmung zu streichen und dem sei
nerzeltigen Entwurf des Bundesrates zu folgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, bei der Mehr
heit und der bundesritlichen Fassung zu bleben. 
Frau Leutenegger, Sie sagen, es sei nicht richtig, dass der 
Staat in die Vermögenswerte von Personen Eingriff nehme. 
Ich bin auch dieser Meinung; Sie haben Recht. Aber wenn 
natürlich Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufent
haltsbewllllgung ins Land kommen und Unterstützung vom 
Staat verlangen, ist es doch störend, wenn sie ihre Verm6-
gensverhältnisse nicht offen legen - und selbstverständlich 
auch hinterlegen; denn die Angabe allein genügt nicht. 
Ich nenne Ihnen ein Beispiel aus der Praxis, das so vorge
kommen Ist. Da kommt ein Asylsuchender in die Schweiz. 
Er gibt keine Papiere ab und gibt nie eine Identität bekannt. 
Er stirbt eines natürlichen Todes In einem Asylheim. Nach 
einer Stunde tauchen Leute aus dem gleichen Land oder 
aus dem gleichen Lebenskreis auf und verlangen dass der 
Betreffende nach Afrika transportiert und dort 'begraben 
werde. Selbstverständlich gibt man die Auskunft: «Wir kön
nen das gar nicht tun - wir wissen ja gar nicht, wo er her 
Ist.» In einer halben stunde sind sämtliche Papiere da. Die 
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Antwort des Kantones lautet, man könne das nicht tun, weil 
das 10 000 Franken koste. Nach weiteren zwei Stunden 
sind die 10 000 Franken da. 
Ich muss Ihnen sagen: Das dürfen Sie einfach niemandem 
sagen. Sie müssen doch von Jemandem, der Schutz sucht, 
der Asyl sucht und der Vermögen hat, auch etwas verlan
gen, und zwar auch Eigenverantwortung. Zur Eigenverant
wortung gehören Papiere, und zur Eigenverantwortung 
gehört auch die Identität Es welss jeder, wie er helsst und 
woher er kommt Und Sie müssen auch verlangen, dass ei
ner, der Vermögen hat, dieses auch fOr die Hilfeleistung ein
setzt, die er bekommt. Das Ist nichts Ungerechtes sondern 
das ist für jeden Menschen selbstverständlich. Wir helfen 
solchen, die bedürftig sind; aber andere, die nicht bedOrftig 
sind, mOssen etwas an diese HIife leisten. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Bundesrat 
Blocher, Sie unterstellen mit Ihrer Aussage, dass alle mit di
cken Portemonnaies In die Schweiz kommen und dann auch 
noch auf Kosten des Staates leben. (Unruhe) Herr Blocher 
ich stelle Ihnen Jetzt eine Frage: Können Sie mir erklären: 
warum der Bundesrat selber darauf verzichten wollte, und 
können Sie mir sagen, wie Aufwand und Ertrag dieser gan
zen Geschichte sind? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Erstens muss Ich Ihnen sa• 
gen, dass Ich froh bin, wenn ich es fertig bringe, für den heu
tigen Bundesrat zu sprechen. Ich kann nicht noch fOr den 
früheren Bundesrat sprechen. (Heiterkeit) 
zweitens sagen Sie, dass ich unterstelle, es hätten alle Ver
mögen. Wenn einer kein Vermögen hat, muss er es nicht of• 
fen legen und auch nicht abgeben. Aber es Ist eben eine 
Tatsache, dass sie Vermögen haben. Es tut mir Leid, Sie 
müssen einmal die Summen sehen, die für die Schlepper 
bezahlt werden. Das sind natürlich auch Vermögen die vor
handen sind. Dort, wo keine Vermögen vorhanden sind, Frau 
Leutenegger Oberholzer, trifft es ja niemanden. Das müssen 
Sie deshalb nicht streichen. 

Sommaruga Carlo (S, GE): Monsieur Blocher, vous soute
nez donc le maintlen de cet article 86b. II est un peu surpre
nant de constater, surtout ll la lecture de l'allnea 2 de cet 
artlcle, qu'II y a une modlflcatlon juridique fondamentale, a 
savolr que le fardeau de la preuve est mls a la charge du r• 
querant qui dolt, lul, prouver que les valeurs patrimoniales 
proviennent d'une activite lucrative ou prouver l'origine des 
valeurs. En d'autres termes, notre ordre juridique, qui prevoit 
qu'll lncombe a l'autorlte administrative ou Judlclalre de faire 
la preuve que, par exemple, les valeurs patrimoniales pro
viennent d'un dellt ou d'une autre source - de blanchlment 
par exemple -, connatt icl un renversement du fardeau de la 
preuve dans le cadre de la procedure de confiscation et de 
saisie des valeurs patrimoniales. N'y a-t-il pas, selon vous, 
une obsession qui aboutlt a la remlse en question des princi
pes fondamentaux de notre ordre juridlque? 

Blocher Christoph, Bundesrat Ich muss Ihnen sagen, dl• 
ser Artikel ist geprüft worden. Rechtlich ist er in Ordnung. 
Jetzt können Sie natürlich bei jedem Absatz sagen, das sei 
zu viel oder ungerecht. Dann mOssen Sie es ablehnen. Ich 

, dass man das verlangen kann und muss und auch 
Anforderungen an die Einzelnen stellen muss. 

Prlsldent (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Die B• 
richterstatter wünschen das Wort nicht mehr. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Art. 91 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2, 2bls, 4, 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Abs. 4 
... . Schutzbedürftigen mit Aufenthaltsbewilligung finanzielle 
Beiträge ausrichten •... 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 1 
Der Bund ordnet die DurchfOhrung von unentgeltlichen ge
meinnützigen Beschäftigungs- und Ausbildungsprogrammen 
an. 
Abs.2, 3 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Es Ist stossend, dass Asylsuchende nicht zwingend fOr ge
meinnützige Arbeit angehalten werden können. 

Art. 91 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 2, 2bls, 4, 5 
Adherer au projet du Conseil f~eral 

Proposition de la minorite 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schlbli) 
Al. 4 
.... d'une autorlsation de sejour; en rl)gle generale .•.• 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
La Confederation ordonne 1a mise sur pied de programmes 
d'occupalion et de formation d'utllite publlque. 
Al.2,3 
Bitter 
Developpement par ecrit 
II est inadmissible que les demandeurs d'aslle ne puissent 
pas Atre tenus d'effectuer des travaux d'lnter&t general. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: Monsieur Hass 
Bernhard aimerait introduire l'obllgation de travailler. Le tra
vail benevole est posslble, mals le travall obligatolre est in
compatlble avec les droits de la personne. 
Nous ne pouvons accepter sa proposition. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit ist mit der Abstimmung zu Artikel 44 erledigt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 124 Stimmen 
FOr den Antrag Hass Bernhard .... 11 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitz.ung um 19.00 Uhr 
La seance est Jevee a 19 h oo 

4mal 2004 

Bulletin olflclel de rAssemb!M tlkl.,. 



5. Mai2004 

Vierte Sitzung - Quatrleme 8'ance 

Mittwoch, 5. Mal 2004 
Mercredl, 5 mal 2004 

08.00h 

02.060 

Asylgesetz. Tellrevlslon 
Lol sur l'aslle. Revision partielle 

Fortsetzung - Buffe 
Botschaft des Bundesrates 04.09.02 (BBI 2002 6845) 
Message du Conseil flkleral 04.09.02 (FF 2002 6359) 
Natlonalral/Consell national 03.05.04 (Erstrat- Premier Consell) 
Natlonalraf/Consaß national 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.05.04 (Fortaetzung - Suite) 
Natlonalml/ConseD national 05.04.04 (Fortaetzung- Suite) 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'aslle 

Art.93 
Antrag der Mehrheit 
Tdel 
Rückkehrhilfe und Prävention irregulärer Migration 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1bls 
.... Beitrag zur Prävention Irregulärer Migration zu leisten. 
Programme zur Prävention Irregulärer Migration sind solche 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderhett 
(Fehr Hans, Scherer Marcel, Schlbll, Waber, Weyeneth) 
ntel 
Rückkehrhilfe und Prävention gegen illegale Einwanderung 
Text 
Der Bund kenn Rückkehrhilfe leisten. (Rest streichen) 

Antrag Menetrey-Savary 
Abs. 1bls 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die Migrationsprävention ist ein umfassendes Problem, das 
Ober den Rahmen des Asylwesens hinausgeht Diese Maas
nahmen dürften deshalb weder hierher noch In das Asylge
setz und noch viel weniger in diesen Artikel Ober die Rück
kehrhilfe gehören. 
Der Begriff der Migrationsprävention ist keineswegs klar und 
kann zu Verwirrungen führen, da darunter mal die Migration 
allgemein (Version des Bundesrates), mal die "Irreguläre Mi
gration» (Kommissionsmehrheit), mal die "Illegale Einwan
derung» (Kommissionsminderheit) verstanden wird. Wie der 
Bundesrat In seiner Botschaft sagt, geht es hier darum, Per
sonen In Konflikt• und Katastrophenfällen von einer Flucht in 
die Schweiz abzuhalten. Weiter führt er aus, dass diese 
Massnahmen kostenneutral seien, da sie künftige Kosten 
vermieden. Es handelt sich also nicht um eine konkrete 
Massnahme, die dazu da ist, den Folgen eines Konfliktes 
oder einer Katastrophe abzuhelfen oder auf die Migrations• 
ursachen hinzuwirken, wie dies bei den Programmen der hu
manitären HiHe oder der Entwicklungszusammenarbeit der 
Fall Ist Es handelt sich um eine reine Dissuaslonsmass-
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nahme, die den Eindruck erweckt, man wolle sich der Pflicht, 
verfolgte und Not leldende Menschen aufzunehmen, entzie
hen, und die die Migration weiterhin als etwas Negatives, als 
eine Gelssel, eine Bürde oder eine Bedrohung, erscheinen 
lässt Vor allem aber würde eine solche Bestimmung eher In 
ein allgemeines Migrationsgesetz als hierher gehören. 

Art. 93 
Proposition de la maforlte 
ntre 
Aide au retour et preventlon de la mlgratlon irregullere 
Al.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1bls 
.... 1a mlgration lrregullere. Les programmes vlsant a prlwenlr 
la migratlon lrregullere sont ceux qui contribuent .... 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorlte 
(Fehr Hans, Scherer Marcel, Schibli, Waber, Weyeneth) 
ntre 
Aide au retour et prevention de la migration illegale 
Texte 
La Confederation peut foumir une alde au retour. (Biffer le 
raste) 

Proposition Menetrey-Savary 
Al. 1bis 
Blffer 
Developpement par ecrlt 
La prevention de la migratlon est un probleme d'ensemble 
qui depasse le cadre de l'aslle. II apparait par cons~uent 
que ces mesures n'ont pas leur place lci, nl dans la loi'sur 
l'aslle, et encore moins dans cet article consacre a l'aide au 
retour. 
On peut noter que cette notlon de preventlon de la migratlon 
n'est pas du tout clalre et qu'elle prAte a confusion, 
puisqu'elle est tantöt lnterpretee comme s'appllquant aux 
migrations en general (verslon Conseil federal), aux migra
tions «lrregulieres» (majorite de la commisslon) ou aux mi
grations «Illegales» (minorite). Dans son message, le Conseil 
federal dit qu'il s'agit de dissuader les personnes fuyant une 
catastrophe ou un confllt de venir en Sulsse. II ajoute que 
ces mesures ne sont pas coOteuses mais qu'elles nous evi
tent des frais ulterieurs. II ne s'aglt donc pas d'une aide con
crete, susceptible de remedier aux consequences des 
catastrophes et des conflits ou d'agir sur les causes des mi
grations, comme le font les programmes d'aide humanltaire 
ou de cooperation au developpement. II s'agit d'une simple 
mesure de dlssuasion qul falt craindre une volonte de se 
soustralre au devolr d'accueilllr des personnes persecutees 
ou en detresse, et qul malntlent une representetlon negative 
des mlgrations comme s'll s'aglssalt d'un fleau, d'une charge 
ou d'une menace. Mais surtout, ce genre de disposltion au
ralt plutöt sa place dans une lol globale sur la migratlon et 
pas lci. 

Fehr Hans (V, ZH): Die Minderheit beantragt Ihnen, dass 
man das Kapitel "Rückkehrhilfe und Wiedereingliederung» 
knapper und klarer fassen soll. 
1. Wir haben schon beim Tltel eine eigenartige Situation. 
Man spricht dort neu von "Migrationsprävention»; nur das ist 
schon ein unmögliches Wort. Man soll doch sagen, was man 
meint. Die Mehrheit kommt Immerhin zum Schluss, dass 
man sagen soll: «Prävention Irregulärer Migration.» Dass 
das viel besser ist, wage ich zu bezweifeln. Noch einmal: 
Man soll doch sagen, was man meint Darum lautet unser 
Tltelvorschlag: «Prävention gegen illegale Einwanderung.» 
Dann wissen nämlich alle In diesem Saal und auch die Be
völkerung draussen, worum es geht Prävention gegen ille
gale Einwanderung, das verstehen alle. 
2. Wir schlagen Ihnen vor, dass man die R0ckkehrhllfe auf 
den Satz reduziert: "Der Bund kann RQckkehrhlHe leisten.» 



02.060 Conseil national 

Damit gibt es keinen Rechtsanspruch, es gibt keine tausend• 
fache Aufzählung von Details und von staatlichen und finan
ziellen Verpflichtungen, sondern es steht im Gesetz ganz 
einfach: «Der Bund kann Rückkehrhilfe leisten.» Wir sind der 
Überzeugung, dass das für die bundesrätllche Politik in die
sem Bereich genügt 
Warum wollen wir die restliche Aufzählung nicht, die vom 
hundertsten bis Ins tausendste Detail geht? Wenn Sie Ab
satz 1 Buchstaben a. b, c und d nachlesen und das, was 
noch beim Antrag der Mehrheit steht, dann haben Sie 
schliesslich Rechtsanspruche, die Sie nicht mehr eindäm
men können. Sie haben zweitens eine Art Selbstbedie
nungsladen bei der RQckkehrhilfe und der Prävention. Es 
sind Projekte «in der Schweiz zur Erhaltung der Rückkehrfä
higkeit» zu unterstatzen. Es sind Programme im Herkunfts
land zu fördern und zu unterstatzen. 
Der Staat geht finanzielle Verpflichtungen ein. Wir befürch
ten, dass auch hier eine ganze Rückkehrindustrie aufgebaut 
wird - wie wir sie beim Asylwesen schon kennen. Da werden 
Organisationen aus dem Boden schiessen, da wird eine 
ROckkehrindustrie erzeugt und gefördert. 
Unser zentrales Anliegen ist es, in dem einem Satz Klarheit 
zu schaffen: «Der Bund kann Rückkehrhilfe leisten.» Das 
sagt alles. Den Rest können Sie, wenn Sie wollen, in Verord
nungen regeln. Das sollen der Bundesrat und das Departe
ment machen. Vordringlich ist doch beim Ganzen - das Ist 
das Entscheidende -: eine rasche Rückkehr und kurze Fri
sten. Sie haben sich ja bis jetzt, so, wie ich das verstanden 
habe, zu diesem Grundsatz elnlgermassen oder auch über
zeugt bekannt. 
Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstatzen: erstens aus 
Granden der Klarheit, zweitens aus dem Grund, dass das 
Departement und der Bundesrat selber in einem vernünfti
gen Rahmen die nötigen Dinge veranlassen können, und 
drittens, damit die Leute dann wissen, was wir damit mei
nen, nämlich Prävention gegen illegale Einwanderung. 

Vlacher Daniel (G, ZH): Ich beantrage Ihnen, den Minder
heitsantrag Fahr Hans abzulehnen. 
Zum einen gibt es schon ein begriffliches Missverständnis. 
Herr Fahr Hans spricht von Illegaler Einwanderung. Der Be
griff der Legalität Ist aber ein formeller Begriff. Das müsste 
die SVP vielleicht endlich zur Kenntnis nehmen. Alle Perso
nen, die in dieses Land einreisen und ein Asylgesuch stel
len, sind bis und mit rechtsgültiger Ablehnung des Asylgesu
ches rechtmässlg in diesem Land. Es ist deshalb schon ein 
begrifflicher Nonsens und eine Verkennung der Rechtslage, 
diesbezüglich von illegaler Einwanderung zu sprechen. Ich 
hoffe, Herr Bundesrat Blocher, dass wir dlesbezilglich keine 
Differenzen haben und dass auch Sie das klarstellen. Wenn 
das nicht so wäre, dann bräuchten wir eigentlich nicht 24 
Stunden lang Ober ein Asylgesetz zu diskutieren, weil das 
Asylgesetz ja genau die rechtlichen Spannweiten und die 
rechtlichen Verfahren dieses Klärungsprozesses festlegt 
Zum anderen sagen Sie: «Der Bund kann Rückkehrhilfe leis
ten.» Schon allein die Kann-Formulierung unterstreicht, wie 
ernst es Ihnen mit dieser R0ckkehrhilfe ist. Das heisst, aus 
politischem Opportunismus sagen Sie: Wir sperren uns nicht 
dagegen, aber im Grunde genommen nehmen wir das nicht 
allzu ernst; der Bundesrat kann dann, wenn er will, noch 
eine Verordnung machen. In der ROckkehrhllfe liegt aber ein 
Kern der konkreten, seriösen und Oberhaupt handhabbaren 
Abwicklung des Prozesses der Rückführung. Das helsst: 
Erst wenn die Schweiz ein Programm der Rückkehrhilfe 
kennt, ist sie in der Lage, die Rückführung von hier eingereis
ten Personen In der Praxis tatsächlich zu bewerkstelligen. 
Ich denke, dass die Rückführung vieler Leute aus Kosovo 
gerade deshalb derart reibungslos und gut über die Bühne 
gehen konnte, weil es eine Rückkehrhilfe gab und sie dort 
auch weiterentwlkkelt wurde. Das wird jetzt zu Recht zum 
gesetzlichen Programm erhoben. Der Bundesrat hat genau 
auf dieser Basis Einzelschritte einzuleiten, die die Rückkehr
hilfe, die Rückführung, aber auch die Eingliederung der 
Leute an dem Ort ermöglichen, von dem sie herkommen. 
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Das ist auch die konkrete Verwirklichung des - vielleicht 
ausser bei der SVP - unbestrittenen Grundsatzes, dass 
Asyl- und Ausländerinnenpolitik Immer auch, weit ausgelegt, 
Entwicklungspolitik Ist, nämlich ein Beitrag zur Verbesserung 
der Infrastruktur vor Ort. Das heisst: Verhinderung der Not
wendigkeit, hierher zu kommen, und Begünstigung der Mög
lichkeit, reibungslos wieder an den Ursprungsort zuruckge
hen zu können. Das ist ein Prozess der institutionellen 
lnfrastrukturhilfe. Das ist aber auch gleichzeitig ein Prozess 
der konkret-individuellen Unterstatzung der Wiedereinglie
derung. Da sind wir in einem gewissen Sinne auch wieder 
bei der ganzen Diskussion um die Schule und um die Ein
gliederung - auch die kurzfristige Eingliederung - der Men
schen hier in unser Schulsystem. Genau mit dieser Rück
kehrhilfe findet eine Koppelung statt, wo dieses Wissen, das 
bei uns erworben worden ist, wieder zurucktransferiert wer
den kann. Ich denke, das ist einer der Artikel, die zeigen, 
dass der Geist des As etzes, mindestens noch Im «My-
Bereich», ein Gesa zept beinhaltet, das nicht einfach 
SVP-haft Abwehrreflexe suggeriert. 
In diesem Sinne wäre es eigentlich schon nicht so schlecht, 
wenn die 0bergrosse Mehrheit diesen SVP-Antrag Fehr 
Hans ablehnte. 

MOller-Hemml Vrenl (S, ZH): Rückkehrhilfe und Migrations
prävention sind zentrale Elemente einer umfassenden, zeit
gemässen Migrationspolitik. Sie sind auch die nötigen Er
gänzungsinstrumente zu den Rückübernahmeabkommen. 
Diese klare Haltung vertreten und praktizieren der Bundes
rat wie auch die Parlamentsmehrheit schon länger. Darum 
engagiert sich die Schweiz auch auf internationaler Ebene -
z. B. im Rahmen der Berner Initiative und des Uno-Pro
gramms für Internationale Migration - dafür, die Migrations
probleme Im Dialog mit Herkunftsländern, im global koordi
nierten Prozess, anzugehen. Darum hat der Bundesrat von 
einer gemischten Arbeitsgruppe - EJPD und EDA - einen 
Massnahmenbericht ausarbeiten lassen, der aufzeigt, wie 
aussenpolltlsche Instrumente verstärkt einbezogen und so 
Aussen- und Innenpolitik zu einer wirksameren Migrations
politik verknüpft werden können. Rückkehrhilfe und Migrati
onsprävention wie auch die Internationale Zusammenarbeit 
hier im Asylgesetz explizit zu verankern ist also die Konse
quenz aus der bisherigen Arbeit. Die SP-Fraktlon unterstiltzt 
diesen Grundsatz. Darum lehnen wir den Minderheitsantrag 
Fehr Hans wie auch den Antrag Menetrey-Savary, der die 
Migrationsprävention hier nicht drin haben will, ab. 
Was ermöglicht Artikel 93 konkret? Wenn die Schweiz Rück-
0bernahmeabkommen aushandeln will, die effektiv umge
setzt werden können, muss sie mit Gegenleistungen 
Bedingungen fQr die Rückübernahmebereitschaft schaffen. 
Fakt Ist, dass die politische, vor allem die finanzielle Lage In 
Lindern, aus denen Personen in die Schweiz kommen - ille• 
gal oder als Asylsuchende-, bewirkt, dass diese Länder we
nig Bereitschaft für die Rückübernahme zeigen. Warum dies 
so Ist, lässt sich am Beispiel der so genannten «remlt
tances», der Geldüberweisungen, illustrieren: Während die 
weltweite öffentliche Entwicklungshilfe seit längerem bei 
etwa 50 bis 60 Milliarden Dollar pro Jehr stagniert, ist die 
Summe der Lohntransfers der weltweit Im Ausland Arbeiten
den in weniger als einem Jahrzehnt von ungefähr 70 Milliar
den Dollar auf 100 Milliarden pro Jahr angestiegen. Dabei 
sind jene Gelder nicht eingerechnet, die diese Arbeitskräfte 
persönlich nach Hause tragen und die auf eine vergleich
bare Summe geschätzt werden. Für viele Länder bedeuten 
diese Lohntransfers eine, wenn nicht die Hauptquelle für De
viseneinnahmen. Warum also sollten arme und ärmste Lin
der an einer Reduktion ihrer Geldquellen Interessiert sein? 
Will die Schweiz Personen aus Ihrem Hoheitsgebiet weg
weisen, müssen Bedingungen für Rückkehr• und R0cküber• 
nehmebereltschaft geschaffen werden. Dies bezweckt Arti
kel 93, und zwar mittels individueller R0ckkehrberatung und 
-unterstatzung, mittels Strukturhilfe über die Entwicklungs
zusammenarbeit, Friedens- und Menschenrechtspolitik, Aus
senwlrtschaftspolitlk, mittels längerfristig angelegter Mlgra-
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tionspartnerschaften und Migrationsdialoge, die z. B. In Al
gerien, In Iran, in Pakistan und in Sudan Ausbildungsunter
stOtzung von staatlichen Diensten beinhalten. 
Ich habe es erwähnt Die hier definierten Instrumente sind 
International abgestützt. So bietet die EU als Gegenleistung 
fOr Kooperation Im RückObemahmebereich Im Sinne der 
langfristigen Ursachenbekämpfung von Irregulärer Migra
tion sowohl verstärkte Entwicklungshilfe wie Strukturhilfe an. 
Für den Zeitraum von 2004 bis 2008 stehen dafür rund 
260 Millionen Euro zur Verfügung. 
zusammenfassend: Die Augen vor Migrationsrealitäten zu
zudrücken und diesen Artikel zu streichen, wie es die Min
derheit will, widerspricht der Realität und allen innovativen 
Migrationsinstrumenten, die die Schweiz auch International 
an führender Stelle mitentwickelt. 
Artikel 93 gemäss Kommissionsmehrheit hingegen stützt 
diese gestaltende Politik und gibt grünes Licht fOr die im Mi
grationsbericht der Arbeitsgruppe des EJPD und des EDA 
empfohlenen Massnahmen. 
Die SP-Fraktlon empfiehlt Zustimmung zum Antrag der Kom
missionsmehrheit. 

Meyer Therese (C, FR): Le groupe democrate-chretien sou
tient la majorite a l'artlcle 93. 
Je dols dire que la proposltlon de la mlnorlte m'etonne un 
peu. Celle-ci me parait en effet totalement contre-productive 
pour un partl qul souhalte ne pas garder dans notre pays 
des gens d'autres pays qui pourraient retourner chez eux. 
L:artlcle 93 vise a ancrer dans la loi des experlences qul sont 
«patentes» actuellement et qul ont pour but d'alder des per
sonnes accueillles dans notre pays a retoumer chez elles a 
la suite de modifications de la sltuation geopolltique. Ce sont 
des mesures efflcaces et qul permettent a la Suisse de me
ner sa polltique humanitalre pendant les conflits et les perse
cutions. Ensulte, la Suisse favorlse le retour de ces gens 
chez eux au moyen d'une alde materielle et aussl, par exem
ple, d'une alde transitoire sous forme de forfaits sl des solns 
medicaux sont necessalres. D'autre part, des programmes 
sont prews pour prevenlr la migration lrreguliere. Par exem
ple, II est prioritaire de pouvolr proposer aux personnes 
fuyant un conflit ou une catastrophe d'autres lleux de sejour 
dans la region d'ou elles vlennent. Ces programmes permet
tent aussi de mettre sur pied des campagnes d'information. 
II faut creer une base legale expresse pour les pratiques pre
citees, qui sont deja en vlgueur pour la plupart. Cet investis
sement coate beaucoup molns eher que l'asslstance qu'il 
faudrait foumir aux personnes si elles venaient dans notre 
pays. Elles amortlralent l'alde que notre pays donneralt du 
moment qu'on peut les aider a rentrer chez elles dans de 
bonnes conditlons. Une bonne polltique migratoire doit assu
rer a ceux qul ont besoln d'Atre accuelllis des conditions op
timales. Elle exige bien sQr un examen severe des cas, 
mals, au moment ou le retour est possible, elle requlert une 
aide au retour pour que toute la politique de mlgration soit 
coherente et humaine. 
Le groupe democrate-chretien vous demande donc de sui
vre la majorite a l'artlcle 93. 

Flurl Kurt (RL, SO): Wir möchten Sie ebenfalls bitten, den 
Minderheitsantrag Fehr Hans und auch den Antrag Mene
trey-Savary abzulehnen, und zwar mit folgender Begrün
dung: Das im lltel enthaltene «illegal» oder «irregulär» 
beinhaltet auch einen inhaltlichen Unterschied. «Illegal» be
zieht sich auf das positive, gesetzte Recht im formellen oder 
materiellen Sinn, «irregulär» bezieht sich darüber hinaus auf 
alle von uns Im Zusammenhang mit der Migration aufgestell
ten Regeln, und Ich bin nicht sicher, ob sich die SVP tatsäch
lich auf illegale Vorkommnisse beschränken und die übrigen 
Regulatorien nicht auch einbeziehen will. 
Zur Streichung Ist Folgendes zu sagen: Streichen wir die üb• 
rigen Bestimmungen nach dem Einleitungssatz, so würden 
damit Handlungsanweisungen und Richtlinien zuhanden des 
Bundes fehlen - und wir sind etwas ersteunt, dass die SVP 
in der tetsächllchen Umsetzung der Rückkehrhilfe dem Bun
desrat und der Bundesverwaltung «plein pouvoir» geben 
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will. Deshalb lehnen wir den Minderheitsantrag Fehr Hans 
ab. 
Den Antrag Menetrey-Savary lehnen wir schllcht und ein
fach deshalb ab, weil wir mit dem Inhalt von Artikel 93 Ab
satz 1 bis einverstanden sind. 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Die EVP/EDU-Fraktion 
unterstützt den Antrag der Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zue1Bt zu Herrn Vischer: Ich 
glaube, man sollte hier einmal etwas Ordnung schaffen mit 
der so genannten Illegalität. Es Ist nicht richtig, dass jeder 
Asylsuchende in der Schweiz, weil er Im Asylverfahren Ist, 
kein illegal Eingewanderter ist. Ein illegal Eingewanderter ist 
jemand, der keine Einreiseerlaubnis hat Jeder, der also 
schwarz über die Grenze gekommen Ist oder der keine Pa
piere hat und über die Grenze gekommen Ist. ist ein Illegal 
Eingewanderter. Hingegen hält sich einer, der Im Asylverfah
ren ist und ein Asylgesuch gestellt hat. nicht illegal hier auf. 
Er ist also legal Im Land, aber es kann sein, dass er illegal 
eingewandert Ist. Das gilt nicht nur fOr Asylsuchende. Das 
gilt für alle, die Illegal eingewandert sind. Das Ziel ist natür
lich, dass möglichst alle legal einwandern, weil nur oder 
schon bei der Einwanderung natürlich festzustellen Ist, ob je
mand Papiere hat usw. Ansonsten kann er an sich nicht ein
reisen, oder er muss am Grenzort ein Gesuch stellen: Das 
Stellen eines Asylgesuches führt zu einem formell rechtmäs
sigen Aufenthalt. 
Wir haben das Problem, dass ein überwiegender Tell der 
Leute, die Ins Asylwesen kommen, keinen asylrelevanten 
Grund hat. Selbst wenn Sie die etwas unbestimmte Zahl von 
so genannten vorläufig Aufgenommenen noch dazuzählen, 
Ist es ein überwiegender Teil. Materiell haben sie keinen 
Grund, ein Asylgesuch zu stellen, formell haben sie einen. 
Darum kommen wir Immer wieder auf das Gleiche zurück: 
Wenn Sie das Asylproblem lösen wollen, auch die Auswan
derung, auch die Rückkehr, dann müssen Sie bei der Ein
reise ansetzen. Dort haben wir das Problem. Bei der 
Einreise stimmt es nicht, weil der überwiegende Teil keine 
Papiere abliefert; deshalb Ist praktisch nichts Richtiges in 
vernünftiger Zelt feststellbar. Also hier muss das Ganze an
setzen. Wir haben in dieser Behandlung im Erstrat zu wenig 
in den Händen. Wir müssen diejenigen belohnen, die mit Pa
pieren kommen, und diejenigen benachtelllgen, die ohne 
Papiere kommen. 
Nun geht es hier Ja um die ROckkehrhllfe. Sowohl die Mehr
heit der Kommission wie die Minderheit Fehr Hans wollen ja 
eine Rückkehrhilfe leisten. Diesbezüglich sind sich ja die 
Mehrheit und die Minderheit einig. Der Minderheitsantrag 
Fehr Hans lässt es dem Bund offen, wie er Rückkehrhilfe 
leisten kann. Das ist an sich gut gemeint. Man kann dann 
dort Rückkehrhilfe leisten, wo es einem am besten scheint. 
Nur müssen Sie sich im Klaren sein: Es gibt dann bei der 
Exekutive oder sogar- wenn Sie noch weiter hinuntergehen -
bei den Bundesämtern oder bei einzelnen Beamten die 
Möglichkeit, Irgendwohin Geld zu sprechen, weil wir für die 
Einschränkung keine gesetzlichen Grundlagen haben. 
Die Fassung von Artikel 93 gemäss der Mehrheit ist Im 
Grunde genommen nicht in erster Linie ein Artikel fOr die 
Rückkehrhilfe, sondern sie Ist eine Einschränkung dessen, 
was der Bund bezahlen soll oder kann, damit man dann sa
gen kann, andere Sachen würden nicht bezahlt. Dann muss 
man fragen, ob der Ausschluss richtig sei und ob das Exklu
sive richtig sei. 
Ich betrachte den Minderheitsantrag als zu gefährlich, weil 
er dem Bund die Möglichkeit gibt, Oberall Rückkehrhilfe zu 
leisten. Der Mehrheitsantrag schränkt dies ein; das ist bes· 
ser. Ich verhehle nicht. dass hier vor allem Dinge aufgezählt 
sind, die sehr Im akademischen Bereich liegen: Studien, 
Programme, Untersuchungen. Das Ist etwas gefährlich, und 
zwar weil Sie dort, wo Sie Geld ausgeben, auch eine Er
folgskontrolle durchführen sollten. Das helsst, man sollte 
auch eine Erfolgskontrolle darOber machen können, ob das, 
was man finanziert hat, eigentlich etwas gebracht hat oder 
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nicht. Das ist ausserordentllch schwierig; vor allem bei die
sen eher theoretischen Dingen wird auch wieder theoretisch 
begründet, warum man Erfolg gehabt habe. Bel der prakti
schen Rückkehr - das sage Ich hier nochmals - sind die 
Kantone mit den Betroffenen auch in den schwierigen Fällen 
mehr oder weniger allein gelassen. Darum habe ich zuhan
den des Zweitrates auch Massnahmen angekündigt. Es fällt 
mir auf, dass der Bund und die Bundesinstanzen in dieser 
Beziehung diejenigen, die die tatsächliche Arbeit machen, 
etwas allein lassen. 
Ich bin also für Unterstützung des Mehrheitsantrages, weil er 
die finanzielle Hilfe etwas einschränkt. Ich gestehe Ihnen 
aber, dass fch nicht weiss, ob wir die Erfolgskontrolle all die
ser Rückkehrhilfen In der Praxis durchführen können. Es 
zählt schlussendlich nur, was unter dem Strich steht. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag abzulehnen und 
der Mehrheit zuzustimmen. Das ist kein Unterschied zum 
bundesrätlichen Entwurf; es sind Spezifizierungen, die wir 
guthelssen können. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: Je vous prie de 
suivre la majorite et de repousser la proposltion de la mino
rite et la propositlon Menetrey-Savary. 
En ce qui concerne le titre que propose la mlnorite, II y a, 
dans le texte allemand, une erreur freudienne, Monsieur 
Fehr. Vous vous braquez tellement contre I' «illegalisme» que 
vous mettez dans le titre allemand la preventlon contre 1'«11-
legalisme» («ROckkehrhilte und Prävention gegen Illegale 
Einwanderung»). En fait, c'est deja un encouragement a 
r «illegallsme». Je suls sür que, mäme sl votre proposltion de 
minorite est adoptee, la Commission de redactlon devra 
changer la fonnulation, parce que, comme c'est formule en 
allemand, vous dites le contraire de ce que vous voulez. 
La probleme majeur est, a mon avis, que vous avez fait une 
confusion a propos de la formule potestatlve que vous avez 
proposee: «La Contederation peut foumlr une aide au re
tour.» Vous pensez que, si la Confederatlon «dolt» fournir 
une aide, le requerant d'asile a un droit a cette aide. Ce n'est 
naturellement pas le cas. La majorite dit qu'II taut etablir un 
systeme d'aide au retour. C'est aussi une mesure de pre
vention par rapport au falt que les gens qui n'ont pas assez 
de ressources pour vivre chez eux, quittent leur pays; mais 
cela ne veut pas dire que l'indivldu a un drolt a toucher de 
l'argent de la Confederation. Le catalogue de la majorite a 
l'alinea 1 dit precisement ce qu'il faut faire. Comme la Conte
deratlon a deja etabll un systeme d'evaluation, on va voir si 
cette methode reussit de maniere satisfaisante ou s'il taut 
encore reformer le systeme. 
Pour ma part, je trouve qu'il est tres lmportant qu'on eta
blisse ce systeme, qu'on ne le reduise pas a une polltique fa
cultative, parce que la realite des trols annees passees, 
depuis que ce principe a ete lntrodult dans la loi, a ete un 
succes. La pratique a ete positive, surtout au Kosovo. Dans 
ce sens, il taut poursuivre cette pratique positive et ne pas la 
redulre a une posslbilite. 
Monsieur Fehr, je pense que vous Ates tombe dans un 
piege, parce que la version de la majorite ne veut pas dire 
que le requerant d'asile alt droit a l'argent, mais il est dans 
l'lnterät de la Confederatlon de l'alder a rentrer chez lui. 

Erste Abstimmung- Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 128 Stimmen 
Für den Antrag Menetrey-Savary .... 45 Stimmen 

zweite Abstimmung- Deuxleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 115 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen 

Art. 95 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 97 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
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.... Kontakt aufnehmen, wenn in erster Instanz das Vorliegen 
der FIOchtlingseigenschaft verneint wurde. (Rest des Absat
zes streichen) 
Abs.3 

c. Fingerabdrücke, Fotos und allenfalls weitere biometrische 
Daten; 
(siehe Art. 98b) 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, B0hlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janlak, Marty Källn, Tillmanns) 
Abs.2 
Streichen (= gemäss geltendem Recht) 

Antrag der Minderheit 
(Lautenegger Oberholzer, B0hlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janiak, Marty Kälin, Tillmanns, Vallendar, Walker Fe
lix) 
Abs.3Bst c 
Streichen (= gemäss geltendem Recht) 

Art. 97 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
.... la decision de renvoi, si la quallte de retugle n'a pas ete 
reconnue en premil:lre instance. (Bitter le raste de l'alinea) 
Al.3 

c. empreintes digitales, photographies et autres donnees 
biometriques eventuelles; 
(voir art. 98b) 

Proposition de la minorfte 
(Leutenegger Oberholzer, B0hlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janlak, Marty Kälin, Tillmanns) 
Al.2 
Bitter(= selon le droit en vigueur) 

Proposition de ta mlnorite 
(Lautenegger Oberholzer, B0hlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janiak, Marty Kälin, Tillmanns, Vallendar, Walker Fe
lix) 
Al. 3 let. c 
Blffer (= selon le drolt en vigueur) 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Sie haben den Minder
heitsantrag Leutenegger Oberholzer zu Artikel 97 Absatz 3 
Buchstabe c bereits bei der Behandlung von Artikel 22 abge
lehnt. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich spreche zu 
Absatz 2, zur Regelung der Bekanntgabe von Personenda
ten: Die Kommissionsminderheit beantragt Ihnen sicherzu
stellen, dass die Behörden des Heimat- bzw. des Herkunfts
staates erst dann kontaktiert werden, wenn hier ein rechts
kräftiger Entscheid vorliegt. Das ist geltendes Recht. Der 
Bundesrat will den Zeitpunkt der Kontaktnahme vorverlegen, 
und zwar in den Fällen von Anordnung der Ausschattungs
haft und bei bestimmten Nichtelntretensentschelden. Die 
Kommissionsmehrheit will noch weiter gehen und die Wei
tergabe von Personendaten bereits dann ermöglichen, wenn 
ein erstinstanzlicher Entscheid vorliegt. auch wenn er noch 
nicht rechtskräftig Ist. 
Die frühzeitige Weitergabe von Personendaten bedeutet ein 
grosses Risiko für die Verwandten In Herkunftsstaaten. Noch 
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Im Rahmen der Botschaft zur Asylgesetzrevislon 1995 hatte 
der Bundesrat selbst auf dieses Risiko, auf die grosse Ge
fährdung von Verwandten, hingewiesen. Ich zitiere aus der 
damaligen Botschaft, Herr Bundesrat: uBls feststeht, ob eine 
Asyl suchende Person die FIOchtllngselgenschaft ertallt, dOr
fen keine Daten Ober sie oder ihre Angehörigen, die noch im 
Heimat- oder Herkunftsstaat weilen .... und die tar sie eine 
Gefährdung darstellen warden, an den möglichen Verfolger
staat weitergeleitet werden. Abgesehen davon, dass die 
Schweiz dadurch völkerrechtliche Verpflichtungen (FIOcht
lingskonvention, EMRK) verletzen wOrde, könnten dadurch 
objektive NachfluchtgrOnde geschaffen werden .... » Herr 
Bundesrat, mehr gibt es dazu nicht zu erwähnen, vielleicht 
nur noch den Hinweis, dass die Bekanntgabe der Daten 
auch aus datenschutzrechtlichen Granden äusserst fragwar
dig ist. 
Ich bitte Sie, tragen Sie diesem Gefährdungspotenzial Rech
nung, gefährden Sie mit einer frOhzeltlgen Bekanntgabe von 
Daten nicht noch weitere Personen, nämlich die Angehöri
gen, die Verwandten, und stimmen Sie dem Minderheitsan
trag zu. Halten Sie am geltenden Recht fest. 

Men1Hrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Sur la question 
de la transmlsslon de donnees personnelles a l'Etat d'ori
glne des requerants, de mAme que de la transmission aux 
Etats tiers dont il est questlon a l'artlcle 98, Ja plus grande 
prudence est de mise. En effet, la protection des donnees 
personnelles, notamment des donnees biometriques, dolt 
Atre a notre avis prlse beaucoup plus au serleux que 9a n'est 
le cas actuellement. C'est d'ailleurs, en falt, plutöt du cöte de 
Ja future loi sur les etrangers (LEtr) qu'II faudra regarder, 
puisque les condltions auxquelles les donnees personnelles 
peuvent Atre transmises y sont preclsees aux artlcles 100, 
101 et 102. Certes, lorsqu'II s'aglt de donnees transmises au 
pays d'orlglne ou de provenance, la condltion flxee dans Ja 
loi sur les etrangers est que l'Etat en questlon garantlsse au 
moins une protection des donnees comparable a la nötre. 
Mais QB n'est par exemple pas le cas pour les accords de 
readmlssion ou de translt, ol'.I il est explicitement prevu, a 
l'article 102 LEtr, que des donnees personnelles peuvent 
Atre transmises mAme en l'absence de garantie sur la pro
tectlon des donnees. 
Or, on a deja connu des incidents graves a Ja sulte de trans
missions malencontreuses: il y a quelques annees, par 
exemple, une liste de requerants d'asile algeriens a ete 
transmlse par des policiers genevois a leurs collegues alge
riens, ce qui a eu des consequences dramatiques pour les 
personnes concernees. 
II est vrai que Ja lol dont nous parlons icl lnterdit toute trans
mlsslon d'lnformations qui pourraient mettre en danger l'inte
resse ou ses proches, mais le probleme est que ce danger 
peut dltficilement Atre identifie a l'avance. La aussi, des cas 
recents mettent en lumiere les rlsques graves qui pesent sur 
les personnes concernees. Par exemple, expulse de Sulsse 
en fevrier 2004, un Jeune Tchetchene de 23 ans a ete imme
diatement arrAte et roue de coups a son arrlvee a l'aeroport 
de Moscou. Selon la presse qul relate cet evenement, !'Of
fice federal des refugies ne seralt pas entre en matlere sur Je 
dossier de cette personne, parce que ce jeune homme 
auralt refuse de se soumettre a des entretiens en russe. Je 
veux croire que 9a n'est pas la vraie ni Ja seule raison. II y a 
beaucoup d'autres cas ol'.I de pareilles bavures ont ete mises 
en evidence. 
En l'occurrence, il ne s'aglt pas seulement de la transmis
sion de donnees personnelles sur les requerants deboutes, 
mais aussi de la transmission des informations sur Ja situa
tion dans les pays de destination. On en a deja un peu parle 
a l'artlcle 41 de la loi, je ne veux pas y revenir, mais je vou
drals signaler tout de mAme que quelques-uns d'entre nous 
ont eu recemment au Sri Lanka l'occasion d'apprendre dans 
quelles conditions s'est fait le retour des refugies tamouls 
entre les annees 1994 et 2000. Nous avons pu constater 
que les informatlons qui avalent ete foumles alors sur la si
tuation dans le pays et sur les possibilltes d'aide au retour 
avalent ete dramatlquement insuffisantes. De nombreux re-
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fugies ont alors eu des dlfficultes conslderables, et subi diffe
rentes persecutlons. 
Mais le plus grave, dans le projet du Conseil federal, c'est 
!'Idee que des Informations sur les requerants pourraient 
Atre transmlses avant la fln de la procedure, Juste apres la 
decision de premiere lnstance. C'est une presomptlon de re
jet du recours qul est absolument inacceptable et c'est une 
maniere inadmissible de mettre en danger les personnes 
concernees et leurs prochesl C'est d'allleurs aussi une cu
rleuse manlere de contrevenlr aux disposltlons de l'allnea 1 
de l'article 97, qui preclse qu'«il est interdlt de dlvulguer des 
inforrnations se rapportant a une demande d'aslle», et tant 
que la procedure n'est pas termlnee, c'est exactement 9a 
que le Conseil federal propose de faire. 
Le groupe des Verts soutiendra donc la proposltion de mino
rlte Leutenegger Oberholzer a l'alinea 2 de l'artlcle 97. 

Hutter Jasmin (V, SG): Im Minderheitsantrag geht es ja 
darum, wann die ROckschaffungsbehörde beginnen kann, 
die notwendigen Reisepapiere zu beschaffen. Es ist meines 
Erachtens sehr wichtig, dass wir bei einem RQckwelsungs
entscheid rasch handeln können. Die Papierbeschaffung ist 
ein grosser administrativer Aufwand, welcher wiederum sehr 
viel Zelt benötigt. Wenn wir jetzt der Minderheit zustimmen 
warden - was wir ja hoffentlich nicht machen -, verzögerten 
wir den Vollzug der Wegweisung einmal mehr. Was in dieser 
Zeitspanne zwischen Wegweisungsentscheid und effektiver 
Ausreise bei einigen Asylsuchenden passieren wird, wissen 
wir wohl alle; die Gefahr des Untertauchens Ist viel zu gross. 
Die präventive Arbeit - ich meine damit die unmittelbar mög
liche Papierbeschaffung - ist nötig, damit wir bei einem ne
gativen Entscheid die Ausweisung sofort vollziehen können. 
Darum bitte Ich Sie Im Namen der SVP-Fraktion, den Min
derheitsantrag Leutenegger Oberholzer abzulehnen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
statzt den Antrag der Mehrheit. 

Gross Jost (S, TG): Ich beantrage Ihnen tar die SP-Frak
tion, dem Streichungsantrag der Minderheit Leutenegger 
Oberholzer zuzustimmen. 
Es geht ja hier um die Frage, ob Personendaten bereits vor 
Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens an andere, ins
besondere an Heimatstaaten, weitergegeben werden kön
nen. Die Sprecherin der Minderheit hat schon darauf hin
gewiesen, dass sich der Bundesrat in einer früheren Bot
schaft der Risiken, der Gefährdung von Verwandten, wenn 
solche Daten zu diesem frOhen Zeitpunkt weitergegeben 
werden, durchaus bewusst war. Er tahrte sogar ganz klar 
aus, dass durch eine solche Verfahrensregel völkerrechtli
che Verpflichtungen, Insbesondere die FIOchtllngskonven
tion und die EM RK, verletzt warden. Ich bitte Herrn 
Bundesrat Blocher, sich hier auch mit dieser früheren Äus
serung, mit dieser Meinung des Bundesrates, auseinander 
zu setzen. 
Wir sind klar der Meinung: Damit wOrde das Asylrecht In sein 
Gegenteil verkehrt, es wOrde zum Instrument der Verfolgung 
gegen Angehörige des Asylbewerbers. Im Weiteren Ist es 
auch aus der Sicht des Datenschutzbeauftragten sehr frag
wOrdig, hier diese frühzeitige Datenweitergabe zu regeln, 
wenn nicht minimale Regeln geschaffen werden, wenn nicht 
Artikel 4ff. und insbesondere Artikel 6 des Datenschutzge
setzes sowie das Verhältnismässigkeltsprlnzlp beachtet wer
den. Ich bin der Meinung, dass diese Regelung verschie
dene Verfassungsgarantien des Bundes verletzt. Sie kann 
die MenschenWOrde verletzen, sie kenn das Recht auf Pri
vat- und Familienleben in Bezug auf die Angehörigen dieser 
Asylbewerber beeinträchtigen. Der Datenschutz ist beein
trächtigt, weil wir keine klaren Verfahrensregeln haben, und 
auch die Rechtsweggarantie und das Recht auf einen wirk
samen Rechtsschutz werden beeinträchtigt Angesichts des 
geringen Zeitgewinns - wir haben die Fristen ja ganz dras
tisch gekOrzt - denke ich, dass dieses Opfer an Rechtsstaat
lichkeit nicht vertretbar ist. 
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Schliessllch muss ich darauf hinweisen, dass eine solche 
Regelung auch nicht europakompatibel wäre. Der EU-Richt
llnienentwurf sieht ganz klar einen Schutz der Asylbewerber 
gegen eine solche Datenweitergabe vor. Daten über Asylbe
werber, über die noch kein rechtskräftiger Entscheid vorliegt, 
dürfen nach Auffassung der europäischen Staaten oder min
destens dieses Richtlinienentwurfes nicht weitergegeben 
werden. 
Aus all diesen Gründen bitte Ich Sie, der Minderheit zu fol
gen. 

Flurl Kurt (RL, SO): Wir bitten Sie, den Minderheitsantrag 
Leutenegger Oberholzar abzulehnen. Die Asylproblematik 
ist zu einem grossen Teil eine Vollzugsproblematik, und so 
ist es für uns ausgesprochen wichtig und wünschenswert, 
dass die Vorbereitung für den zu erwartenden Vollzug der 
Wegweisung nicht erst dann beginnt, wenn ein Wegwei
sungsentscheid vollzlehbar ist, sondern dann, wenn erstin
stanzlich feststeht, dass eine Wegweisung absehbar und 
sehr wahrscheinlich Ist. Dadurch wird der zeitliche Abstand 
zwischen einem rechtsgültigen Wegweisungsentscheid und 
der tatsächlichen Ausreise erheblich verkürzt. 
Wir bitten Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es geht hier darum, wann 
die Papiere beschafft werden können, wann das lange Ver
fahren der Papierbeschaffung einsetzen kann. Bis jetzt war 
die Möglichkeit nur gegeben, wenn ein definitiver, rechtskräf
tiger Wegweisungsentscheid vorlag. Das ist leider ausseror
dentlich unbefriedigend - und es Ist halt wieder eine Frage 
der Zeit, Herr Gross, und der ausserordentlich grosszügigen 
Einreisebestimmungen und Einreisepapierbestimmungen, 
die wir haben, dass wir Tausende von bereits weggewlese
nen Asylsuchenden haben, die nicht nach Hausa gehen 
können und nicht nach Hausa gehen müssen: Das ist das 
Resultat. 
Der Bundesrat hat entschieden, dass er die Mehrheitsfas• 
sung unterstützt, also nicht seine eigene Fassung, die er in 
die Kommission eingebracht hat, sondern die Mehrheitsfas
sung. Er Ist auch der Meinung, dass das zumutbar ist. 
Warum? 
1. Es handelt sich um eine Kann-VorschrHt. Es heisst nicht, 
dass bei jedem, der beim erstinstanzlichen Entscheid abge
wiesen wurda, dann das Verfahren zur Papierbeschaffung 
einsetzen wird. Es ist eben Im Einzelfall zu prilfen, wieweit 
der Betreffende gefährdet ist oder nicht und wieweit die Pa
pierbeschaffung eine Gefährdung darstellt. 
2. Ich bitte Sie, eines zu berilckslchtigen - das gilt auch für 
diejenigen, die hier das Völkerrecht angesprochen haben -: 
Der Absatz 1 von Artlkal 97 bleibt bestehen. Parsonendaten 
von Asylsuchenden, anerkannten FI0chtllngen und Schutz
bedürftigen dürfen dem Heimat- oder Herkunftsstaat nicht 
bekannt gegeben werden, wenn dadurch die betroffene Per
son oder ihre Angehörigen gefährdet würden. Das ist im Ein
zelfall zu prilfen und kann auch geprilft werden. Sie müssen 
sich im Klaren sein: Es gibt auch eindeutige Fälle, wo man 
relativ rasch sieht, dass das nicht zutrifft. Ich bitte Sie, vor 
der Realität die Augen nicht zu verschliessen. Und zum 
Asylgesuch - dies gllt für ~iejenigen, die jetzt an den Daten
schutz erinnert haben -: Uber ein Asylgesuch dürfen keine 
Angaben gemacht werden. Dieser Absatz bleibt bestehen 
und Ist eben die Barriere, bei der man sagt, hier dürfe nicht 
gehandelt werden. 
Nun ist natürlich nie auszuschliessen, dass es auch einmal 
zu einem Fehlentscheid kommt. Aber wir können nicht ein 
Gesetz und einen Raster machen, damit die Beamten ein
fach bei den Rastern nachschauen können, wo sie um die 
Papiere nachsuchen dürfen und wo nicht. Die Leute sind 
auch bezahlt, um eine Verantwortung zu übernehmen. Auf 
allen Gebieten stellen wir fest, dass man einfach die Verant
wortung ausklammern will. Was passiert dann? Dann 
kommt es eban zu den Missständen, die wir heute haben. 
Wenn ich mit den Vollzugsbehörden der Kantone spreche, 
sehe Ich auch wieder, dass es ein ganz grosser Missstand 
ist, dass es so lange dauert, bis die Papiere da sind, und 
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man bis zum definitiven Wegweisungsentscheid warten 
muss. Das führt dann auch zu den dauernden Auseinander
setzungen: Die Leute in den Gemeinden und In den Kanto
nen haben das Gefühl, der Bund nehme seine Verpflichtung, 
nämlich die Papiere zu beschaffen, nicht ernst Das Ist natür
lich vor dem Hintergrund der Doppelverantwortung zu se
hen. Wenn wir das Asylverfahren ansehen und es etwas 
plakativ ausdrücken, Ist es so, dass der Bund für die Herein
nahme zuständig ist. und die Kantone sind für die Ausschaf• 
fung zuständig. Das ergibt diese unbefriedigende Situation. 
Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Bundesbehörden 
hier wenigstens die Erlaubnis bekommen, schon nach dem 
erstinstanzlichen Entscheid - das ist nicht zu frilh, das Ist 
vielleicht sogar zu spät, in gewissen Fällen könnte man es 
wahrscheinlich schon frilher machen - die Papiere zu be
schaffen. wenn nicht von einer Gefährdung auszugehen ist. 
sodass die Papierbeschaffung Erfolg haben kann. Sonst be
kommen wir die Missbräuche, die es doch in grosser Zahl 
gibt, nicht in den Griff. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: Cet artlcle 
montre la tension qui a regne durant las travaux de la com
mission, car ceux-ci ont au lieu dans la periode preelectorale 
de l'annee passee. 
La Conseil federal dans son anclenne compositlon a tou
jours au beaucoup de comprehension vis-a-vls de la „sensl
billte» qui a ete «exprimee» par la minorite. II a propose 
d'ouvrlr deux petltes portes. On peut collaborer avec le gou
vernement du pays d'origlne dans deux cas precls: si le re
querant est deja detenu an vue de son renvoi; sl une 
decision de non-entree an matiere a dejä ete rendue an pre
miere instance. Mais, pour la majorite de 1a commission, ces 
deux portes etalent trop petites. Elle a elargi le champ d'ap
plication et donne une competence plus generale, tout an af
flrmant qu'il seralt peu probable qua la via du pere et des 
freres et soeurs du requerant d'asile devlenne angolssante 
et dangereuse. Est-ce qua c'est vral ou pas? On ne peut pas 
declder, mais la majorite de la commission est prflte ä pren
dre ca risque pour rendre plus efficaces les procedures chez 
nous. 

Abs.2-Al. 2 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: BeHage - Annexe 02.060/690) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 11 0 Stimmen 
Fo,~e Antra~~rhejt .... 69 Stimmen Ol"\O 

$ e.. ( ~ CGQ@_ ..;:;;:,...,.::J 
Ubrfge stimmungen angenommen • ~-
gemäss Antrag der Mehrheit 
Les autres disposHions sont adoptees 
selon la proposltion de la majorite 

Art. 98 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 

c. FingerabdrOcke, Fotos und allenfalls weitere biometrische 
Daten; 
(siehe Art. 9Bb) 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzar, Bühlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janlak, Leuthard, Marty Kälin, Tlllmanns, Vallendar, 
Walker Felix) 
Bst. C 
Streichen (= gemäss geltendem Recht) 

Art. 98 al. 2 
Proposition de 1a majorite 

c. emprelntes digitales, photographies et autras donnees 
blometrlques eventuelles: 
(voir art. 98b) 

Bußelln offlclel de rAssembl6e Mdtrale 



5. Mal2004 

Proposition de Ja minorlte 
(Lautaneggar Oberholzar, Bühlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janlak, Lauthard, Marty Kälin, Tillmanns, Vallendar, 
Walker Felix) 
Let. c 
Blffar (= salon la drolt an vigueur) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorlte 

Art. 988 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 98b 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Biometrische Daten 
Text 
Zur Feststellung der Identität von Asylsuchenden und 
Schutzbedürftigen können die zuständigen Behörden bio
metrische Daten erheben. 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer. Bühlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janlak, Leuthard, Marty Kälin, Tillmanns, Vallendar, 
Walker Felix) 
Streichen 

Art. 98b 
Proposition de Ja majorlte 
Titre 
Donnees blometriques 
Texte · 
Les autorltes competentes peuvent ralever las donnees blo
metriques d'un requerant d'aslle ou d'una personne a prote
ger afin d'etabllr son ldentlte. 

Proposition de Ja mlnorite 
(Leutenegger Oberholzer, Bühlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janlak, Leuthard, Marty Kälin, Tillmanns, Vallendar, 
Walker Felix) 
Biffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposltlon de la majorite 

Art.99 
Antrag der Kommission 
Abs. 2-4, 7 Bst. c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Pagan 
Abs. 7Bst. b 
b. spätestens zwanzig Jahre nach rechtskräftiger Ableh
nung, Rückzug oder Abschreibung; 
Schriftliche BegrDndung 
Zehn Jahre Aufbewahrung ist eine zu kurze Frist angesichts 
des jugendlichen Alters, In dem die Mehrzahl der Asylsu
chenden das erste Gesuch stellt. Eine Ausdehnung der Auf. 
bewahrungsfrist drängt sich daher auf. 

Art. 99 
Proposition de Ja commisslon 
Al. 2-4, 7 /et. c 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Pagan 
Al. 7 /et. b 
b. vlngt ans au plus tard apres le rejet passe en force, apres 
le retralt ou le classement ••.• 
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Developpement par ecrlt 
Compte tenu de ce qua 1a plupart des requerants sont parti
culierement jeunes lorsqu'ils deposent leur premlere de
mande d'aslle, le delal de dlx ans pour la conservatlon des 
donnees est trop court, et doit par consequent Atre allonge. 

Engelberger Eduard (RL, NW), fOr die Kommission: Herr Pa
gan will in Artikel 99 Absatz 7 Buchstabe b die Fristen fOr 
den Rückzug oder die Abschreibung der Daten von Finger
abdrücken von zehn auf zwanzig Jahre erhöhen. Dazu Fol
gendes: Daktyloskopledaten können nach der Fassung der 
Mehrheit bis zehn Jahre nach rechtskräftiger Ablehnung 
bzw. Abschreibung eines Asylgesuches gespeichert werden. 
Die zehn Jahre beginnen nicht mit der Einreise zu laufen. 
Daktyloskopie dient in erster Linie der Verhinderung von 
Missbrauch. Die Erfahrungen zeigen, dass äusserst weni
ge Personen mehr als zehn Jahre nach rechtskräftigem 
Abschluss des Asylverfahrens ein neues Asylgesuch In 
missbräuchlicher Absicht stellen oder einreichen werden. 
Die Speicherung daktyloskopischer Daten stellt einen Ein
griff In die Persönlichkeit dar. Unter Berücksichtigung des 
äusserst kleinen Anwendungspotenzials erscheint die Erhö
hung der Speicherfrist von zehn Jahren auf zwanzig Jahre 
als nicht erforderlich und auch nicht als verhältnlsmässig 
und deshalb auch als nicht notwendig. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission •... 120 Stimmen 
Für den Antrag Pagan .... 53 Stimmen 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Auch in der Sonderses
sion wird Geburtstag gefeiert: Ich darf unserem Ratskolle
gen Walter Donze ganz herzlich zu seinem Geburtstag 
gratulieren. Ich wünsche Ihm einen schönen, eindrücklichen 
und entspannenden Tag. (Beifall) 

Art.100 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 Bst. a, 2bls 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag dar Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcal, Schibll) 
Abs. 1 Bst. a 
Streichen (= gemäss geltendem Recht) 

Eventualantrag Scherer MarceJ 
(falls der Antrag der Minderheit Weyeneth abgelehnt wird) 
Abs.2bls 
.... Person zurückzuführen, so werden die Kosten für die Be
richtigung In Rechnung gestellt. 
Schriftliche BegrGndung 
Bel Verletzung der Mitwirkungspflicht ist die von Amtes we
gen vorgeschriebene Berichtigung dem Verursacher zwin
gend in Rechnung zu stellen. Es gibt keinen Grund, mit einer 
Kann-Formulierung vom Verursacherprinzip abzuweichen. 

Art.100 
Proposition de Ja majorlte 
Al. 1 Jet. a, 2bls 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition da la mlnorite 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schlbl0 
Al. 1 /et. a 
Biffer (= selon le drolt en vigueur) 

Proposition subsldialre Scherer Marcel 
(au cas oCI la proposltlon de la minorlte Weyeneth seralt reje
tee) 
Al. 2bls 
La personne qui •••• se voit imputer les frais de correction. 



02.060 Conseil national 

Developpement par ecrit 
En cas de manquement a l'obligation de collaborer, les frais 
relatifs aux corrections operees par l'offlce doivent atre sys
tematiquement imputes a la personne a l'origine de ces er
reurs. La formulation potestative introduit une possiblllte de 
deroger au princlpe de causallte, qui ne se justifie pas. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit ist bereits früher abgelehnt worden. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: Monsieur 
Scherer aimeralt remplacer la formulation potestative par la 
formulatlon Imperative. Nous avons !'Impression que ce n'est 
pas necessaire. II est evident qu'il faut examiner chaque cas 
indivlduellement et imputer les frais au cas par cas. Dans ce 
sens, cette idee est deja reallsee. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Eventualantrag Scherer Marcel .... 68 Stimmen 

Art.102a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 104 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Die Rekurskommission entscheidet in der Besetzung mit ei
nem Richter Ober Beschwerden, Revisionen und Gesuche 
nach Artikel 24 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. (Rest 
streichen) 

Antrag der Minderheit 
(Janiak, B0hlmann, Grass Andreas, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Marty Kälfn, llllmanns) 
Streichen (= gemäss geltendem Recht) 

Art. 104 al. 2 
Proposition de la majorite 
En un college compose d'un Juge, la commission .... revi
sions et demandes. (Blffer le raste) 

Proposition de la minorite 
(Janiak, B0hlmann, Grass Andreas, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Marty Kälin, llllmanns) 
Biffer (= selon le drolt en vigueur) 

Janlak Claude (S, BL): Hier geht es um die Konsistenz der 
Gesetzgebung. Dieses Parlament hat sich vor nicht so lan• 
ger Zeit, 1998, mit der Zusammensetzung der Asylrekurs
kommission befasst und Einfluss auf die damalige Revision 
des Asylgesetzes in diesem Bereich genommen. Es war Ihre 
GeschäftsprOfungskommission, die sich aufgrund von vieler
lei Eingaben an das Parlament vertieft damit befasst. ein 
Gutachten angefordert und vor allem einen Bericht verfasst 
hat, der zur Grundlage f0r die Entscheide des Parlamentes 
wurde. Es geht somit auch um das Ansehen des Parlamen
tes. 
Gibt es hinreichend Gründe, um alles auf den Kopf zu stel
len, was vor wenigen Jahren noch allgemein g0ltig war? Es 
gibt sie nicht. Aber die damals aufgezeigten Mängel worden 
sich innert K0rze wieder zeigen, vor allem die Uneinheitlich
keit der Rechtsprechung. Das Erinnerungsvermögen muss 
in einem Parlament immer wieder aufgefrischt werden. Es 
gibt genug Kolleginnen und Kollegen in diesem Saal, die 
schon vor sechs Jahren dabei waren und sich eigentlich er
innern sollten. 
Ich erlaube mir, kurz aus dem Bericht der GPK zu zitieren: 
«Da der Erledigungsdruck in diesem Bereich» - also im 
Asylbereich - «hoch Ist und aus guten Gründen ein zügiges 
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Verfahren angestrebt wird, sind gewisse Verfahrensmecha
nismen einzubauen, die gewährleisten, dass die qualitativen 
Anforderungen neben den quantitativen Gesichtspunkten 
nicht zu kurz kommen.» Man hat in Artikel 104 Absatz 1 -
Ich bitte Sie, den nachzulesen - übrigens auch festgelegt, 
dem Bundesrat ganz weit gehende Kompetenz zu geben, 
die Organisation der Asylrekurskommission festzulegen, 
Einfluss zu nehmen, weitere Verfahrensvorschriften zu er
lassen, namentlich Ober mündliche Verhandlungen, die 
mündliche Eröffnung von Verfügungen und das summari
sche Verfahren. Aber man hat in diesem Bericht auch fest. 

alten, die eigentliche Kernproblematik betreffe «die 
der Ausgestaltung der Justiz. In der Schweiz herrscht 

re uffassung vor, dass die letzte Entscheidinstanz ein Kol
legium sein sollte. Das Bundesgericht sowie das Eidgenös
sische Versicherungsgericht entscheiden auch im verein
fachten Verfahren nach Artikel 36a OG in der Besetzung mit 
drei Richtern. Auf kantonaler Ebene entscheiden In den 
meisten obersten Instanzen Kollegien. In diesem Sinn ist ein 
Einzelrichterentscheid bei einem letztinstanzlichen Gericht 
gewlssermassen systemwidrig. » Diese Schlussfolgerung 
hat dann zu der jetzt geltenden Regelung im Asylgesetz ge
führt. 
Ich darf daran erinnern, dass wir ja jetzt bei dieser Revision 
die NichtelntretensgrOnde stark erweitert haben. Das wird 
ohnehin dazu führen, dass die Einzelrichterfälle erheblich 
zunehmen werden, in Anwendung von Artikel 111 Absatz 2 
Litera b, wo eben bei offensichtlich unzulässigen Beschwer
den ohnehin der Einzelrichter entscheidet. Auf der anderen 
Seite ist Artikel 104 Absatz 3 zu schwerfällig, wenn bei 
Grundsatzfragen immer die gesamte Kommission entschei
den mOsste - also nicht drei Personen, sondern alle Richter 
zusammen. 
Ich appelliere deshalb an Sie, insbesondere auch an die Mit
glieder der GeschäftsprOfungskommlssion - die Ich immer 
auch als institutionalisiertes Gewissen des Parlamentes be
trachte -, auf Ihre Kolleginnen und Kollegen einzuwirken und 
sie daran zu erinnern, was man vor sechs Jahren aufgrund 
eines Berichtes beschlossen hat, den dieses Parlament uni
sono als richtig empfunden hat. An den damaligen Feststel
lungen hat sich nichts geändert. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die SP-Fraktlon unter
statzt den Antrag der Minderheit. 

Recordon Luc (G, VD): «Judex unus, judex nullus»: la for
mule latine n'est pas tout a falt exacte - c'etalt «testls unus, 
testis nullus» -, mais elle dlt l'importance que l'on doit accor
der et que l'on accorde, dans un Etat fonde sur le drolt de
puis 2000 ans, au nombre de personnes qui lnterviennent 
dans teile ou teile fonctlon judiciaire. 
Dans le cas particuller, on peut veritablement dire qu'un seul 
juge dans l'autorite de recours pour avoir a tralter d'une pro
cedure d'asile, c'est un deni de justlcel C'est l'arbitralre or
ganise. Rappelez-vous qu'un seul fonctionnalre statue sur 
l'octroi ou le refus dans le cadre des declsions en matiere 
d'asile. Si ensuite, dans l'autorite de recours, un seul juge 
decide, que faisons-nous, dans ce domaine fortement sou
mis a 1a liberte d'appreciation, des risques humains de pren
dre des declslons dans le mauvals sens, dans le cas d'une 
personne mal lunee, malade, fatiguee ou surchargee? Nous 
n'en tenons pas reellement compte. 
Pour la moindre peccadille, dans une autorite de recours, 
dans nos contrees, et c'est bien ainsi, on a une autorite a au 
moins trois Juges, et on peut, par le recours de droit public, 
aller devant le Tribunal federal qul statue avec au moins trois 
juges - parfois cinq. Et vous voudriez que verltablement, 
lorsque l'enjeu est aussl lmportant pour quelqu'un qu'une 
demande d'asile, il ne puisse recourir que devant une auto
rite formee d'un seul juge, avec las rlsques que cela com
porte, je l'al dlt, sur le plan humaln? Non, ce n'est pas 
serleuxl Le domalne de l'aslle est d'allleurs le seul domalne 
qui seralt ainsl tralte. 
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Le Conseil federal lul-mAme a admis que la legislation 
sulsse n'etalt pas compatible avec les normes europeennes. 
A la page 6445 du message, II dlt: «La leglslation suisse en 
matiere d'asile repond a la majorite des condltions minima
les posees par la Commission dans sa proposition de 'direc
tlve sur les normes minimales concernant la procedure 
d'octrol et de retralt du statut de refugle dans les Etats mem
bres'; alle va m&me parfols au-dela. La Sulsse ne satisfalt 
toutefols pas aux normes minimales prevues sur un polnt sa 
procedure d'aslle ne prevolt que deux niveaux ... 
Si aujourd'hui on en vient a prevolr un deuxleme niveau 
forme d'une seule personne, on se pale de mots. On va ega
lement a l'encontre de la doctrlne juridlque qul s'est preoc
cupee de cette question - notamment Je professeur Källn. A 
l'epoque, le Conseil national avait exprime Je voeu, par sa 
Commlssion de gestion, que les declslons soient mleux fon
dees et ne solent pas prlses par un juge unlque. 
Je vous en conjure, pour une economie de bouts de ficelle, 
ne sacrfflons pas une chose essentielle dans ia protectlon 
jurldique. 
Je vous prie de sulvre la proposition de minorlte Janlak. 

Präsident {Binder Max, Präsident): Die SVP-Fraktion und 
die CVP-Fraktlon unterstützen den Antrag der Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat Mit dem Antrag zu Arti
kel 104 schneidet die Mehrheit ein Problem an, das eines Ist. 
Die Frage ist, ob sie es richtig löst. 
Es ist tatsächlich so, dass wir in Bezug auf die Verfahren ein 
Problem mit der Asylrekurskommission haben: 
1. Im Vergleich mit anderen gerichtlichen Beurteilungen geht 
eine unglaublich grosse Zahl von Entscheiden an die Asylre
kurskommisslon, nämlich Ober 70 Prozent Nun will man 
dem Abhilfe schaffen, Indem man sagt: Wenn ein Gesuch 
wirklich aussichtslos Ist, kann man einen Einerentscheid vor
sehen. Aber die Situation ist keine befriedigende; es sind 
auch viele Verfahren sehr langfristig hängig. 
2. Die Erfolgsquote ist auch sehr gering. 
Sie sehen also: Es stimmt hier etwas nicht 
Wenn man das Problem mit Einerentscheiden lösen will, 
dann hat man den Vorteil, dass man die vielen Asylrekurs
richter auf viele Verfahren verteilen kann, dann geht es 
schneller, und es wird billiger. Das ist der Gedanke im Hin
tergrund. 
Nun muss ich Ihnen sagen: Es ist natürlich stossend, hier 
ein Einergericht zu benennen. Die Asylrekurskommission ist 
fOr diese Fälle die le1Zte Instanz; Ihre Entscheide haben also 
geradezu Bundesgerichtscharakter. Bel letztinstanzlichen 
Entscheiden sollten keine Einerbesetzungen gewählt wer
den. Aber das Ausmass, das dieser spezielle kleine Teil, 
nämlich die Beurteilung von in der ersten Instanz abgewie
senen Asylgesuchen, angenommen hat. sprengt natOrlich 
jeden Rahmen. 
Wir schaffen jetzt ein neues Bundesverwaltungsgericht in 
St. Gallen. Da werden sämtliche Rekurskommlsslonen der 
Schweiz Im Verwaltungsverfahren zusammengezogen; da 
werden die Einsprachen gegen die Spltaltarlfe, da werden 
die Einsprachen im steuerlichen und Im Baubereich der gan
zen Eidgenossenschaft behandelt. 40 Prozent der Stellen 
dieses höchsten Verwaltungsgerichtes - das ist heute schon 
klar - sind nur für die Beurteilung von Asylgesuchen besetzt. 
Das Ist eine verhältnismässlg schlechte Sache. 
Wir bleiben beim Antrag des Bundesrates mit der Dreierbe
setzung, nicht weil wir meinen worden, das sei die Lösung, 
denn die Bedenken der Minderheit sind ernst zu nehmen. 
Ich sage Ihnen, wohin die Überlegung geht. um das im Hin
blick auf die Beratung im Ständerat einzubringen: Ich 
glaube, es könnte Sinn machen, dass man die Elnerbeset
zung einführt, aber mit einer kleinen Kassationsinstanz In 
Dreier• oder FOnferbesetzung innerhalb dieses zweiten Ver
fahrens. Es gäbe dann so etwas wie ein drittes Verfahren. 
Da sind wir an der Abklärung, das könnte dann auch rechts
staatlich richtig sein. Sie hätten dann fOr die entscheidenden 
Beschlüsse mehr Richter, Sie hätten ein Kollegium. Es wäre 
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also unbedenklich. Das könnte natürlich dann sinnvoll sein, 
wenn Sie die zahlreichen Rechtsmittel, die hier zur Verta
gung stehen, entsprechend einschränken - wie wir das jetzt 
auf oberer Ebene mit den Einheitsbeschwerden ja ohnehin 
tun. Wir mOssen auch eine Ausdehnung der Kostende
ckungspflicht anstreben. In dieser Richtung läuft das Verfah• 
ren. 
Wenn Ich Sie jetzt bitte, dem Entwurf des Bundesrates zuzu
stimmen - d. h., beim geltenden Recht zu bleiben, mit den 
Abweichungen, die der Bundesrat eingebracht hat -, dann 
besteht die Möglichkeit, das Im Ständerat zu korrigieren. So 
belassen wie bisher, da hat die Mehrheit der Kommission 
Recht. Nur eine Einerbesetzung, ohne zusätzlich etwas zu 
machen, das ist rechtsstaatlich bedenklich. Sie mOssen se
hen, es geht auch hier um Entscheide über menschliche 
Schicksale, und da sollte man nicht mit Einerbesetzung In 
letzter Instanz arbeiten. 
Ich bitte Sie also, dem Entwurf des Bundesrates zuzustim
men und zur Kenntnis zu nehmen, dass damit nicht das 
le1Zte Wort gesprochen ist 

Engelberger Eduard {RL, NW), fOr die Kommission: Ich ver
trete hier die Meinung der Mehrheit der Kommission. Der 
Antrag der Minderheit Janiak richtet sich gegen die Möglich
keit, dass ein Richter In der Rekurskommission In den Fällen 
gemäss Absatz 2 - über Beschwerden, Revisionen und Ge
suche - alleine entscheiden kann. Es ist klar, dass man mit 
einer solchen Bestimmung Zelt gewinnen und die Effizienz 
der Asylrekurskommlsslon erhöhen wlll. Denn wenn nur ein 
Richter statt drei Richter Ober das Beschwerdeverfahren ent
scheidet, werden die Asylverfahren beschleunigt; die ande
ren zwei Richter können einer anderen Tätigkeit nachgehen. 
Dadurch werden selbstverständlich auch Kosten gespart. 
Das war auch die Meinung der Mehrheit der Kommission. 
Bel Grundsatzfragen oder wesentlichen Rechtsfragen soll 
weiterhin die Zustimmung der Gesamtkommission eingeholt 
werden. Absatz 3 wird deshalb nicht abgeändert und bleibt 
in Kraft gemäss Fassung des geltenden Rechtes. 
Ich möchte auch gleichzeitig noch zum Minderheitsantrag zu 
Artikel 111 Stellung nehmen. Der Minderheitsantrag verlangt 
nicht nur die Stralchung von Absatz 2, wie dies die Mehrheit 
tut, sondern die Beibehaltung des geltenden Rechtes. Damit 
würde der von der Teilrevision vorgesehene Artikel 111 Ab
satz 2 Buchstabe d gestrichen, welcher im Anschluss an ei
nen Nichtelntretensentscheid in der Empfangsstelle Geltung 
erhalten würde. Auch das entspricht nicht der Stossrlchtung 
der Mehrheit der Kommission zur Beschleunigung des Ver• 
fahrens. 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, die Minderheit abzulehnen, der 
Mehrheit zuzustimmen und damit auch nicht dem Bundesrat 
zuzustimmen. Damit haben wfr Immer noch die Möglichkeit, 
wie Herr Bundesrat Blocher gesagt hat, dass der Ständerat 
diese Thematik als Zweitrat noch einmal genau überprüft. 

Grass Jost {S, TG): Herr Engelberger, Sie haben ja jetzt die 
Bedenken von Herrn Bundesrat Blocher, auch mit Blick auf 
die Revision der Bundesrechtspflege, gehört. Ich möchte 
einfach wissen: Hat sich die Kommission mit diesen Beden
ken bzw. mit der zukOnftlgen Ausgestaltung der Bundes
rechtspflege Im Rahmen des Bundesverwaltungsgerichtes 
In St Gallen und der entsprechenden Organisation ausein
ander gesetzt? Ist es nicht so, dass diese Elnerbesetzung 
völlig atypisch und wahrscheinlich auch unvereinbar mit der 
Revision der Bundesrechtspflege im Bereich der Organisa
tion des Bundesverwaltungsgerichtes wäre? Haben Sie sich 
damit auseinander gesetzt? 

Engelberger Eduard {RL, NW), fOr die Kommission: Ja, Herr 
Gross, wir haben uns ganz sicher mit diesen Bedenken aus
einander gesetzt und diese auch abgewogen. Die Mehrheit 
ist schliessllch trotzdem zu diesem Entscheid gekommen. In 
Bezug auf die zukünftige Organisation, muss Ich Ihnen sa
gen, haben wir noch zu wenige Kenntnisse gehabt Da ha
ben wir effektiv nicht den genau gleichen Gedankengang 
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gehabt wie Herr Blocher. Deshalb habe ich am Schluss auch 
gesagt, wir hätten den Ständerat als Zweitrat und er werde 
diese ganze Angelegenheit sicher noch einmal QberprOfen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Abstimmung über 
den Minderheitsantrag Janlak gilt auch für Artikel 111 Ab
satz 2. 

Abstimmung- Vote 
(namentlich - nominatlf: Beilage -Annexe 02.060/693) 
Für den Antrag der Mehrheit ••.. 91 Stimmen 
1:Q.r ~rag~MJllderhelt .... 84 Stimmen 
:.:> !:::e.'ie---.---•- / \!!C')\I ~ .8,.0 
Art. 105 Abs. 1 , --,;..;r-
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schlbll) 

e. vorläufige Aufnahme; 
f. Streichen 

Antrag Grass Jost 
Bst. h 
Streichen 
SchrfftJiche Begründung 
Gemäss Artikel 105 Absatz 1 Buchstabe h AsylG soll die 
ARK Ober die Anordnung der 20-täglgen Ausschaffungshaft 
nach Artikel 13b Absatz 1 Buchstabe d Anag entscheiden, 
wenn ein Nichteintretensentscheid in der Empfangsstelle er
öffnet wird. Die Beurteilung, ob Freiheitsbeschränkung an
gemessen und rechtmässig ist, sollte durch eine kantonale 
richterliche Behörde getroffen werden. Asyl- und Wegwei
sungsgrunde sollten nicht mit den Haftgrunden vermischt 
werden. 
Im Strafrecht gilt der Grundsatz, dass der Haftrichter nicht 
gleichzeitig auch Strafrichter sein darf. Dies widerspiegelt 
sich auch in Artikel 31 der Bundesverfassung. Auch Artikel 5 
Absatz 3 EMRK verlangt, dass eine unabhängige Instanz 
die Haftanordnung prQfen soll. Dieser Grundsatz sollte ana
log auch im Asylverfahren Gültigkeit haben. 

Art. 105 al. 1 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schlbll) 

e. l'admlssion provisoire; 
f. Biffer 

Proposition Gross Jost 
Let h 
Biffer 
Developpement par ecrit 
Salon l'article 105 alinea 1 lettre h LAsl, la CRA statue sur la 
mise en detentlon de 20 Jours en vue du renvol conforme
ment a l'article 13b allnea 1 lettre d LSEE si une decision de 
non-entree en matmre est notlfiee au centre d'enregistre
ment L:evaluation de la privation de Jiberte quant a son op
portunlte et quant a sa legallte devralt Atre effectuee par une 
autorlte judiciaire cantonale. Une dlstinctlon doit Atre falte 
entre las motlfs relatlfs a l'aslle et au renvol, d'une part, et 
les motifs lnvoques a l'appul de la detentlon, d'autre part. 
Un principe prevaut dans le drolt penal: le juge ordonnant la 
privation de liberte ne doit pas Atre en mAme temps le juge 
penal. Ce principe se reflMa aussl a l'article 31 de la Consti
tutlon. L:artlcle 5 alinea 3 CEDH exige egalement que l'ordre 
de detentlon solt examlne par une instance independante. II 
dolt donc s'appliquer egalement, par analogle, a la proce
dure d'asile. 

5mal2004 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Zum 
Streichungsantrag Gross Jost möchte ich Folgendes sagen: 
Der letztinstanzliche Entscheid über eine Haftanordnung ge
schieht durch die Asylrekurskommission. Diese ist nach un
serer Ansicht eine unabhängige richterliche Instanz. Ober 
Entscheide des Bundes soll auch eine Bundesinstanz befin• 
den können. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich frage Herrn Gross 
Jost noch an, ob er auch der Meinung ist, dass dies auch für 
Artikel 13c Anag gilt. - Er Ist damit einverstanden. 
Der Antrag der Minderheit Ist bereits erledigt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •... 101 Stimmen 
Für den Antrag Grass Jost ..•• 63 Stimmen 

Art. 107 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 107 al. 3 
Proposition de la commlssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.108 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BQhlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, Marty Kälin, Tillmanns) 
Abs.2 
.... die Frist zehn Arbeitstage. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 1 
Die Beschwerde ist innerhalb von 14 Tagen, die Beschwerde 
gegen Zwischenverfügungen innerhalb von sieben Tagen 
seit .... 
Schriftliche Begründung 
Die Fristen sind in diesem Gesetz wahrlich uneinheitlich. 
Manchmal wird von Tagen, dann wieder von Arbeitstagen 
gesprochen. Bitte überarbeiten! 

Art.108 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de 1a minorite 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, Marty Kälin, Tillmanns) 
AJ.2 
Le delai de recours •••• est de dix Jours ouvrables. 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
Le delal de recours commence a courir des la notlflcation de 
la declsion; il est de 14 Jours pour les decisions et de sept 
jours pour les decisions incidentes. 
DeveJoppement par ecrit 
Les delais ne sont pas lndiques de manlere uniforme dans la 
loi: il est questlon parfols de jours, parfois de Jours ouvra
bles. A reviserl 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Hier geht es um die 
Beschwerdefristen. Beschwerdefristen sind ein ganz wichti
ges Instrument, damit Menschen, die in die Schweiz kom
men, Zelt haben, sich zurechtzufinden. Im Gesetz hat sich 
die Mehrheit auf fünf Arbeitstage geeinigt. 
Das ist eine zu kurze Frist. Wir dürfen die Leute, die in die 
Schweiz kommen, nicht einengen, wenn wir Ihnen eine wirk-
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liehe Chance geben wollen. Einmal mehr muss ich sagen: 
Es sind nicht einfach alle Menschen, die hierher kommen, 
a priori Krlmlnelle oder Leute, die mit Gesuchen Missbrauch 
betreiben, sondern es sind Menschen, die hier ein Asylge
such stellen wollen, wen sie - aus welchen Gründen auch 
Immer - von zu Hause weggegangen sind, auf der Flucht 
sind. Bedenken Sie bei der Frist von fünf Arbeitstagen: Man 
kommt in die Schweiz, man muss sich erst einmal zurecht
finden. Welches sind die Gepflogenheiten? Wie bewegt man 
sich in diesem Umfeld? Wie funktioniert das Rechtssystem? 
Mit wem kann man überhaupt reden? Wer übersetzt Spra
chen, die In der Schweiz nicht einfach gesprochen werden? 
Es braucht Übersetzungen, man muss die Beweismittel und 
weitere Grundlagen beschaffen können, die es braucht, da
mit man wirklich angehört wird. 
Stellen Sie sich vor, Sie kommen in ein fremdes Land, und 
Sie haben fünf Tage Zelt: Man muss sich mit den Behörden 
befassen, man muss Oberhaupt erst wissen, wohin man sich 
wenden muss. In fünf Tagen Ist diese Leistung nicht zu voll
bringen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen und die Frist auf 
zehn Arbeitstage zu erweitern. In zehn Tagen kann man 
auch mal ein bisschen aufschnaufen. Man kann sich auch 
einmal auf sich selber besinnen; viele Leute sind traumati
siert, vlele Leute sind krank oder verängstigt, und deshalb ist 
es wichtig, dass sie sich In dieser Frist wirklich auf sich sei• 
ber besinnen und sich In der Schweiz zurechtfinden können. 
Ich bitte Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Thanel Anita (S, ZH): Das Parlament hat im Rahmen des 
Entlastungsprogramms 2003 die Beschwerdefrist bei Nlcht
eintretensentscheiden auf fünf Tage herabgesetzt Es war 
dabei das erklärte Ziel, die Zahl der Beschwerden zu redu
zieren und dadurch Kosten zu sparen. Die Minderheit Ver
mot will diesen Fauxpas zu Recht korrigieren. Ich bitte Sie 
im Namen der BP-Fraktion, der Minderheit Vermot zuzustlm· 
men. 
Es geht schlichtweg nicht an, für eine Beschwerde eine der• 
art kurze Frist anzusetzen, die es den meisten Betroffenen 
verunmöglicht, ihre Rechte Oberhaupt wahrzunehmen. Es 
geht bei diesen Entscheiden um wichtige Rechtsgüter wie 
Leib, Leben und Freiheit Die meisten Asylsuchenden ken
nen keine der Amtssprachen, sie kennen unser Rechtssys• 
tem nicht und haben auch nicht genügend Geld, um sich so 
schnell wie möglich irgendeinen Anwalt oder eine Anwältin 
zu beschaffen. Die Vorbereitung einer solchen Beschwerde
schrift durch eine Anwältin oder einen Anwalt braucht Zelt; 
meistens ist auch eine Übersetzerin oder ein Übersetzer 
nötig, die oder den man nicht von einer Stunde auf die an• 
dere findet. Die ordentliche Frist für Beschwerden beträgt 
auf Bundesebene 30 Tage, eine Verkürzung auf fünf Tage 
schränkt die Rechtsuchenden unzulässig ein. 
Ich möchte daran erinnern, dass Sie sich gestern bei Arti
kel 17 Absatz 4 geweigert haben, die Rechtsberatung und 
Rechtsvertretung zu gewährleisten. Eine VerkOrzung dieser 
Frist in Kombination mit dieser Nichtgewährleistung kommt 
im Ergebnis auf das Gleiche heraus, wie wenn man dieses 
Rechtsmittel streichen WOrde. Es ist fOr mich nicht nachvoll
ziehbar, dass man aus KostengrOnden eine Frist reduziert 
und damit auch erklärt, man wolle die Zahl dieser Beschwer
den wenn möglich auf null reduzieren. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte Frau Thanel nur 
sagen: Bei dem, was wir vorgestern betreffend Rechtsbera
ter behandelt haben, ging es darum, ob Asylsuchende gleich 
nach der Einreise, also schon für die Aufnahme der Perso
nalien, einen solchen Rechtsberater haben sollen. Hier geht 
es um den Weiterzug von der ersten zur zweiten Instanz. Je
der hat die Möglichkeit, schon In erster Instanz und selbst
verständlich auch für den Weiterzug einen Rechtsberater zu 
haben; den hat er schon. 
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Sie müssen sehen: Sie können schon Oberall lange Fristen 
machen - Sie mOssen sich dann nur nicht wundern, wenn 
wir diese Missstände haben. Der Weiterzug der Beschwer
den ist relativ einfach, da muss nicht noch vlel Neues erfun• 
den werden. Zu den tonf Tagen: Es geht ja um Arbeitstage, 
oder Sie können auch sagen, das gibt dann sieben Tage -
ich weiss nicht, ob der Samstag hier auch als Arbeitstag 
zählt. Sie müssen also sehen, dass das genOgend Zelt ist 
oder dass diese Zeit genügen muss; ich kann es nicht an• 
ders sagen. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Frau 
Vermot wlll die Beschwerdefrist am Flughafen eben von fünf 
Arbeitstagen auf zehn Arbeitstage verlängern, und ich 
möchte noch einmal betonen, wie es Herr Bundesrat Bio
eher getan hat Wir sprechen von Arbeitstagen. Da sind also 
Sonntage, Samstage und Feiertage nicht mitgerechnet. 
Deshalb Ist die Mehrheit der Kommission der Ansicht Bel 
Nichteintretensentschelden und Entscheiden am Flughafen 
handelt es sich um ein beschleunigtes Verfahren, und eine 
möglichst kurze Beschwerdefrist ist daher nach unserer An
sicht sachgerecht. Bereits Im Rahmen des Entlastungspro
gramms 2003 (EP 03) wurde mit Artikel 108a des Asyl
gesetzes die fünftägige Beschwerdefrist eingeführt; diese 
Bestimmung ist am 1. Aprll 2004 in Kraft getreten. Selbstver• 
ständlich laufen da auch noch Diskussionen - vor allem 
dann auch in der ständerätllchen Kommission - zur Koordi
nation, um die Teilrevision des Asylgesetzes und das EP 03 
in Übereinstimmung zu bringen. 
Ich bitte Sie also, den Minderheitsantrag abzulehnen und 
der Mehrheit zuzustimmen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 142 Stimmen 
FOr den Antrag Hess Bernhard .... 8 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 

Art.109 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Über Beschwerden gegen materielle Entscheide, bei denen 
weitere Abklärungen nach Artikel 41 getroffen werden müs
sen, entscheidet die Rekurskommisslon in der Regel inner
halb von zwei Monaten. 
(siehe Art. 37 Abs. 1-3) 

Antrag der Minderheit 
(Janlak, BOhlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Tlllmanns) 
Abs.4 
Streichen 

Antrag Müller Philipp 
Abs.5 
Die gesamte Verfahrensdauer beträgt bei 80 Prozent aller 
Asylgesuche nicht mehr als sechs Monate ab deren Einrei
chung. 
Schriftliche Begründung 
Die Verschleppung des Asylverfahrens Ober mehrere Jahre 
darf nicht mehr vorkommen! 
Es lohnt sich, In diesem Zusammenhang kurz auf die Migra
tion von Tamilen Ende der 1980er und Anfang der 1990er 
Jahre zurOckzublenden. So führten die gutmütige Duldung 
der vor allem in der Gastronomie beliebten Tamilen durch 
die Behörden, die Inkonsequente Haltung des Bundesrates 
und eine sich ständig verbreiternde Basis der tamlllachen 
Diaspora zu einer schwer kontrollierbaren Kettenmigration. 
Im Rahmen der Humanitären Aktion 2000, die vom Bun
desrat gerne als Erfolgsstory propagiert wird (vgl. «Evalua-
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tion der Humanitären Aktion 2000 - Schlussbericht» vom 
Juni 2003 des BFF), wurde insgesamt 9766 Personen aus 
Sri Lanka die vorläufige Aufnahme gewährt (S. 11), und 
dies trotz der Rückführungsmöglichkeiten im Rahmen des 
Notenaustausches vom 10./11. Januar 1994 zwischen der 
Schweiz und Sri Lanka betreffend die koordinierte Rückfüh
rung von abgewiesenen Asylsuchenden nach Sri Lanka (SR 
0.142.397.12). Im Schlussbericht schllesst das BFF sodann 
eine weitere Folge-Humak fi1r die Verfahrens- und Vollzugs
pendenzen der Jahre 1993 bis 1995 nicht aus (S. 19). Die
ser Zustand Ist unhaltbar; solche Absichtserklärungen des 
BFF - als das müssen sie leider bezeichnet werden - sind 
nicht mehr hinzunehmen. 
Die Teilrevision des Asylgesetzes soll aber nicht zum Anlass 
genommen werden, um nach Sündenböcken zu suchen und 
die vergangene Asylpolitik an den Pranger zu stellen. Wich
tig und für eine künftige glaubwürdige Asylpolitik notwendig 
ist aber, aus den Sünden der Vergangenheit zu lernen und 
die Erkenntnisse daraus in die laufende Teilrevision einflies
sen zu lassen. Eine zentrale Erkenntnis Ist Insbesondere die 
Verhinderung künftiger Pendenzenberge. 
So muss im Gesetz endlich eine Gesamtverfahrensdauer fi1r 
die grosse Masse der Fälle verankert werden. Diesbezüglich 
könnte sich auf den ersten Blick ein Zielkonflikt mit der 
Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK) anbahnen, 
die sich generell auf die richterliche Unabhängigkeit berufen 
dürfte. Es fragt sich allerdings, ob die richterliche Unabhän
gigkeit überhaupt tangiert wird, wenn das Parlament rein 
quantitative Vorgaben betreffend Erledlgungsquote macht, 
sich aber nicht In die Urteilsfindung einmischt Gefordert 
wird ja nicht, dass alle Fälle innerhalb von sechs Monaten ab 
Gesuchseinreichung rechtskräftig zu erledigen sind. Mit ei
ner 20-Prozent-Marge (= fast doppelt so gross wie die effek
tive Anerkennungsquote von BFF und ARKI) fi1r heikle, 
zeitaufwendige Fälle wird jedoch sichergestellt, dass auch 
die ARK weiterhin Prioritäten bei der Behandlung setzen 
kann. Mit der Einführung des strategisch motivierten Absat
zes 5 werden die spezifischen Behandlungsfristen gemäss 
den Absätzen 1 bis 4 sinnvoll ergänzt. 

Art.109 
Proposition de Ja majorlte 
Al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
S'il n'est pas necessalre d'engager d'autres investlgations 
visees a l'artlcle 41, la commisslon de recours statue, en 
regle generale, dans les deux mois sur les recours interjetes 
contre des decisions materielles. 
(voir art. 37 al. 1-3) 

Proposition de Ja minorlte 
(Janiak, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, llllmanns) 
Al.4 
Bitter 

Proposition MOi/er Philipp 
Al. 5 
Pour 80 pour cent de toutes les demandes d'asile, la duree 
totale de la procedure n'exClllde pas slx mols a compter de la 
date de leur depöt. 
Deve/oppement par ecrlt 
La procedure d'aslle ne dolt plus „trainer» pendant plusleurs 
annees! 
II est utlle dans ce contexte de revenlr sur la migration des 
Tamouls entre la fin des annees 1980 et le debut des an
nees 1990. Une tolerance dabonnalre des autorites a l'egard 
des Tamouls (qui etaient apprecies tout specialement dans 
le secteur de la restauration), une Jnconstance dans l'atti
tude du Conseil federal et une base de plus en plus etendue 
de la dlaspora tamoule ont permis 1a mlse en place d'une Im
migrationen chaine en Suisse. Dans le cadre de l'Actlon hu
manitaire 2000, une operation qualifiee publiquement de 
succl.ts perle Conseil federal (cf. le rapport final de Juln 2003 
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de l'ODR concemant l'Actlon humanltaire 2000), 9766 per
sonnes originaires du Sri Lanka ont ~u une autorisatlon 
provisoire (p. 11 du rapport), et ceci malgre les posslbllltes 
de renvoi prewes dans l'echange de notes des 10/11 Janvler 
1994 entre la Confederation suisse et la Republlque socia
liste democratlque du Sri Lanka relatif au retour des ressor
tissants du Sri Lanka dont la demande d'aslle a ete rejetee 
(RS 0.142.397.12). t:ODR n'exclut pas qu'une situatlon 
semblable se produise a nouveau au sujet des dossiers en
core en suspens depuis les annees 1993 a 1995 (p. 19). 
Cette sltuation est intenable et ce type de daclaratlon d'in
tentlon de l'ODR ne peut Atre accepte. 
Or la revislon partielle de la loi sur l'asile ne dolt pas devenir 
l'occasion de rechercher des boucs emissaires et de clouer 
l'ancienne politique d'asile au pllori. Ce qui Importe, c'est de 
tlrer les conclusions pour l'avenir et d'utlliser les 189()ns du 
passe pour retormer le systlltme. Une des leQOns a retenir 
conslste donc a faire en sorte qu'il n'y alt plus de montagnes 
de dossiers en suspens. 
La loi doll donc contenir enfin une dlsposltion limitant la du
ree de la procedure complete pour la grande masse des de
mandes. A premiere vue, on pourralt entrevolr un conflit 
possible avec la vocatlon de la Commission sulsse de re
cours en matlere d'asile (CRA), laquelle se prevaudra de 
son independance face a un Parlement qui lul imposera des 
limites «quantitatives» tout en ne s'immisQant pas dans le 
prononce des Jugements. Remarquons qu'il n'est pas exige 
que tous les cas soient liquides en l'espace de six mois 
entre le depöt de 1a demande et la decision definitive. Une 
marge de 20 pour cent (presque le double du quota admis 
par l'ODR et 1a CRA) pour les cas delicats ou necessitant 
davantage de temps permet quand mAme a la CRA de fixer 
ses priorltes. L!alinea 5, motive par des conslderations stre
tegiques, compltllte de maniere judicieuse les allneas 1 a 4 
concemant les delais d'examen des dossiers. 

Janlak Claude (S, BL): Es gibt auf allen Ebenen, vor allem 
auch in den Kantonen, immer wieder Versuche, mittels Ord
nungsvorschriften Einfluss auf Verfahren zu nehmen, obwohl 
man weiss, dass Ordnungsfristen im Nichtbefolgungstall 
keine Sanktionen nach sich ziehen. Es geht also um reine 
Deklamation. Im Rahmen des Entlastungsprogramms 2003 
haben Sie das hinsichtlich der Nichteintretensentschelde in 
Artikel 37 getan. Wir haben den Minderheitsantrag dort zu. 
rOckgezogen, weil diese Bestimmung erst seit 1. April 2004 
in Kraft ist. 
Bei gerichtlichen Verfahren sehen wir das aber etwas an
ders, denn dort sind solche Vorschriften erst recht fragwür
dig, und zwar nicht etwa nur, weil sie bloss etwas vorgau
keln. Hier macht die Mehrheit Politik fi1r das Schaufenster. 
Man markiert Härte und weiss doch, dass keine Handhabe 
besteht, eine solche Vorschrift durchzusetzen. 
Der Minderheit geht es um etwas Wichtigeres. Hier steht 
auch die Unabhängigkeit der Justiz zur Debatte, ein Grund
satz, den es hochzuhalten gllt Ich wehre mich in diesem Zu
sammenhang auch gegen die permanente, undifferenzierte 
Kritik an der Asylrekurskommission. Es ist einfach, sie als al
leinverantwortlich für Verfahrensverzögerungen hlnzustellen 
und so zu tun, als ob sie sich diese Fälle selber aussuchen 
würde. Der Rechtsweg und die Unabhängigkeit einer richter
lichen Instanz müssen uns auch bzw. erst recht In sensiblen 
Bereichen etwas wert sein. In schwierigen Situationen muss 
sich der Rechtsstaat bewähren. 
Tragen Sie dazu bei, und folgen Sie der Minderheit. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktlon unter
stützt den Antreg der Mehrheit. 

Schlbll Emst (V, ZH): Absatz 4 von Artikel 109 des Asylge
setzes ist ein weiteres Mosalksteinchen, das dazu beiträgt, 
das Asylverfahren zu straffen. Es Ist nötig, dass Fristen vor
gegeben werden, die der Beschleunigung des Verfahrens 
dienen. Nachdem im Rekursverfahren die Akten bereits vor
handen sind und nur noch Detailabklärungen vorgenommen 
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werden mOssen, Ist eine Frist von zwei Monaten fQr die Ent
scheidungsfindung angemessen. Wir sind verpflichtet, die 
Asylsuchenden nicht Ober Jahre im Ungewissen betreffend 
Ihre Zukunft zu lassen. Darum sind die Behandlungsfristen 
generell zu verkOrzen. Damit können schlussendlich auch 
Missstände abgebaut werden. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es ist hier gesagt worden, 
Ordnungsfristen seien natOrllch keine Fristen, die in jedem 
Fall eingehalten werden. Ich möchte Ihnen nur sagen, wie 
das Ganze entstanden ist: Die Staatspolitische Kommission 
des Nationalrates hat bei der Beratung dieser Vorlage von 
der Verwaltung einen Vorschlag erhalten, der vorsieht, dass 
das Ganze auf maximal sechs Monate beschränkt sein soll. 
Wenn Sie nun die verschiedenen Fristen sehen, die in Arti
kel 37 und hier im Antrag der Mehrheit zu Artikel 109 zum 
Ausdruck kommen, sowie die Fristen, die es braucht, um Be
schwerde einzulegen, dann sehen Sie, dass das zusammen 
ungefähr sechs Monate ergibt. Es gibt dann also immer 
noch ein Verfahren von sechs Monaten, wenn Sie all diese 
vorgeschriebenen Fristen in einer Kette zusammenzählen. 
Insofern macht natOrlich eine Ordnungsfrist von zwei Mona
ten Sinn. 
Ich möchte das nicht Oberschätzen. Wenn Sie das aufneh
men, dann ist anzunehmen, dass 80 Prozent aller Asylgesu
che innerhalb dieser sechs Monate erledigt sein werden, 
wenn alle diese Fristen einhalten und ernst nehmen. Aber 
das Ist natOriich - Ich gebe das zu - eine politische Absichts
erklärung, die bei Ordnungsfristen keine Verbindlichkeit hat 
Aber wenn Sie es streichen, wie es die Minderheit will, heisst 
das auch: Wir sind auch mit längeren Fristen einverstanden. 
Das ist das Problem. 

Engelberger Eduard {RL, NW), fQr die Kommission: Die Min
derheit Janlak will Absatz 4 in Artikel 109 streichen, der «in 
der Regel» verlangt, dass die Rekurskommission innerhalb 
von zwei Monaten einen Entscheid fällt. Anlässlich der Dis
kussionen In der Kommission wurden Immer wieder neue 
Verfahrens- bzw. Behandlungsfristen verlangt, und Herr 
Bundesrat Blocher hat gesagt, dass die Verwaltung ange
wiesen wurde, Vorschläge zu unterbreiten. 
Diese Fristen wurden nun sowohl in Artikel 37 wie jetzt auch 
hier in Artikel 109 eingefQgt. Mit dem neuen Artikel 109 Ab
satz 4 soll die ARK materielle Beschwerden «in der Regel 
innerhalb von zwei Monaten» entscheiden. Den Kommissi
onsmitgliedern war bewusst, dass es sich hier nur um eine 
Ordnungsfrist handelt. Ihnen war auch bewusst, dass es 
keine Nachteile fQr die Asylsuchenden haben darf, wenn die 
ARK schlussendlich länger hat als diese zwei Monate. Ziel 
ist es aber, der ARK eine Richtschnur zu geben, und im 
Sinne dieser Richtschnur bitte ich Sie, der Mehrheit zuzu
stimmen und die Minderheit abzulehnen. 
Wir haben dazu noch einen Antrag MOller Philipp, der ver
langt, dass bei 80 Prozent aller Asylgesuche der Entscheid 
nicht später als sechs Monate ab deren Einreichung erfolgen 
sollte. Ich glaube, man könnte eigentlich auch auf diesen 
Antrag verzichten, wenn ich an den Grundsatz denke, dass 
wir in der Kommission gesagt haben, dass gleiche Fristen 
fOr alle gelten sollen. Die Beratung hat gezeigt, dass wir Ord
nungsfristen eingefOhrt haben, In Artikel 37 Absatz 3 und 
jetzt in Artikel 109 Absatz 4. Damit haben wir doch das An
liegen von Herrn MOller teilweise erfOllt. 

Erste Abstimmung- Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 98 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 133 Stimmen 
FOr den Antrag MOller Philipp .... 24 Stimmen 

Amtllches Bulletin dar Bundesversammlung 

Art. 110 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
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.... sieben Tage, bei Beschwerden gegen Entscheide nach 
den Artikeln 32 bis 34 drei Tage. 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 110 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Le delal supplementalre imparti pour regularlser un recours 
est de sept Jours; s'agissant d'un recours forme contre une 
decision rendue en applicatlon des articles 32 ä 34, le delai 
est de trois Jours. 
Al.4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopts 

Art. 111 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Streichen 
(siehe Art 104 Abs. 2) 

Antrag der Minderheit 
(Janiak, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Marty Källn, Tillmanns) 
Abs.2 
Streichen (= gemäss geltendem Recht) 

Art.111 
Proposition de la majorlte 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
Biffer 
{voir art. 104 al. 2) 

Proposition de /a minorlte 
(Janlak, BOhlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Marty Kälin, Tillmanns) 
Al.2 
Biffer {= selon le droit en vlgueur) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a proposltion de 1a majorlte 

Art.112 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Mlesch 
Abs.4 
Die Einreichung ausserordentllcher Rechtsmittel und 
Rechtsbehelfe hemmt den Vollzug nicht. (Rest streichen) 
Schriftliche BegrOndung 
Die Einschränkung führt in der Praxis dazu, dass die Ausset
zung zur Regel wird. Damit wird das Ergreifen der Rechts• 
mittel und Rechtsbehelfe zum Mittel, die Ausreise zu verzö
gern. Um diesem Missbrauch zu begegnen, ist die Ausnah
meklausel zu streichen. 

Art.112 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Mlesch 
Al. 4 
Le recours ä des voies et ä des moyens de drolt extraordi• 
naires ne suspend pas l'executlon de la declslon de renvoi. 
{Biffer le reste) 



02.060 Conseil national 

DeveJoppsment par ecrit 
Dans les faits cette reserve conduit a faire de l'exception la 
regle et donn~ lleu a des abus dans la mesure ou le recours 
a des voles et a des moyens de droit est utillse afln de diffe
rer le retour. II convient donc de la supprimer. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commisslon: Monsieur 
Miesch aimeralt biffer la deuxleme partie de l'alinea 4 de l'ar
tlcle 112, dans le but d'eviter le recours tous azlmuts a des 
moyens de droit pour contourner l'execution de la decision 
de renvol. II commet une erreur en pensant qu'au moyen 
d'un recours, la decision de renvoi ne sera pas executee. 
C'est une erreur. Normalement, on execute ce qui a ete de
cide, mais II faut laisser une posslbllite ouverte, pour que le 
systeme tlenne compte du changement des condltions 
d'exlstence dans le pays du requerant, avant que l'expulslon 
puisse Atre realisee. 

Abstimmung- Vote 
Far den Antrag der Kommission .... 101 Stimmen 
Far den Antrag Miesch .... 60 Stimmen 

Art.115 Bst b; 116a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.115 let b; 116a 
Proposition de /s commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zlff. II 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Abs.2 
Streichen 

Ch. II 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Al.2 
Bitter 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on Ja proposition de Ja majorite 

Zlff. III 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Stephanie, BOhlmann, 
Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Streichen 
(siehe Minderheit zu Art. 86a) 

Ch. III 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de /a mfnorite 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Stephanie, BOhlmann, 
Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, Tiilmanns, Vermot) 
Bitter 
(voir la minorite a l'art. 86a) 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Gestern gab es offenbar 
Meinungsverschiedenheiten, ob Ziffer III erledigt Ist oder 

5mal2004 

nicht. Ich lasse mich nicht auf formelle Flügelkämpfe ein -
wir behandeln Ziffer III. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Übergangs
bestimmung, wie sie hier vorliegt, zur Sonderabgabe, der 
Sie gestern ja zugestimmt haben, Ist meines Erachtens 
rechtlich nicht haltbar. Die bisherige Sicherheitslelstungs
pflicht betraf eine Leistung, die auf einem individuellen, klar 
identifizierbaren Konto verbucht und dann mit entsprechen
den Leistungen verrechnet wurde, die die betreffende Per
son beansprucht hatte. Es ist klar: Jede einzelne dieser 
Personen hat einen Rechtsanspruch auf dieses Konto. 
In den Übergangsbestimmungen wird nun vorgeschlagen, 
dass der Saldo eines individuellen Kontos, sofern er weniger 
als 12 000 Franken baträgt, vom Bund vollumfängllch verein
nahmt wird. Weiter steht in Absatz 3: «Der Bund verein
nahmt unabhängig von den Kosten, die der Kontoinhaber 
oder die Kontoinhaberin, seine Ehefrau oder Ihr Ehemann 
und Ihre Kinder verursacht haben, 12 ooo Franken. Der Rest 
wird dem Kontoinhaber oder der Kontoinhaberin zuracker
stattet.» Das heisst rechtlich doch nichts anderes, als dass 
diese Sonderabgabe rQckwirkend in Kraft gesetzt wird. Das 
ist im Abgaberecht Insbesondere nicht nur verpönt, sondern 
rechtlich unzulässig. Das ist ein ganz massiver Eingriff in die 
Eigentumsgarantie und steht in krassem Widerspruch zu un
seren rechtsstaatlichen Grundsätzen. 
Es kommt dazu, dass Sie nicht einmal administrativ etwas 
einsparen. Denn Sie massen die Konti ja so oder so saldie
ren, um zu sehen, ob ein Saldo von mehr als 12 000 Fran
ken auf dem Konto Ist oder nicht. Aber es geht doch nicht 
an - das sage ich auch jenen, die der Sonderabgabe zu
stimmen -, dass der Bund einfach jeden Bestand unter 
12 000 Franken fOr sich vereinnahmt Wie worden Sie das 
qualifizieren, wenn es hier um Ansprache von Inländerin
nen und Inländern gehen warde? Beantworten Sie mir bitte 
diese Frage. 
Ich bitte Sie, ich bitte all Jene, die den Rechtsstaat noch einl
germassen hochhalten, dem Antrag der Minderheit auf Strei
chung zuzustimmen. Der Bundesrat soll sich dann füf die 
Beratungen im Ständerat eine rechtsstaatlich haltbare Uber
gangsbestlmmung ausdenken. 

Thanel Anita (S, ZH): Ich bitte Sie im Namen der SP-Frak
tlon, diesen strelchungsantrag zu unterstützen. Es geht hier 
um die Obergangsrechtliche Handhabung der Individuellen 
Konten, die geäufnet wurden mit der Auflage, dass klar dar
Ober abgerechnet wird. Das heisst, dass diesen Konten nur 
effektiv fOr einen Asylsuchenden entstandene Kosten belas
tet werden können. Nun sieht diese Übergangsbestimmung 
vor, dass nur ein Betrag Ober 12 000 Franken abgerechnet 
werden muss und dass alles, was unter 12 000 Franken 
liegt, vom Bund vereinnahmt wird. Ich hätte nie gedacht, 
dass ich mich in diesem Rat auf die Eigentumsgarantie be
rufen will und muss, aber In diesem Fall Ist es notwendig. Die 
Eigentumsgarantie gilt nicht nur für Schweizerinnen und 
Schweizer, nicht nur für Vermieterinnen und Vermieter, son
dern auch fQr Asylsuchende. Diese Vorschrift Ist eine 
schwere Verletzung der Eigentumsgarantie und verstösst 
auch gegen das ROckwlrkungsverbot. Sie verstösst gegen 
Treu und Glauben. 
Ich bitte Sie, diese staatlich anerkannte Beschlagnahmung 
nicht zuzulassen und der Minderheit Leutenegger Oberhol
zer zu folgen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion und 
die SVP-Fraktion unterstatzen den Antrag der Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich habe mich natürlich ge
freut, dass die Sozialdemokraten hier die Eigentumsgarantie 
verteidigen, und ich finde das auch: Ich muss Ihnen sagen, 
ich bin auch zur Überzeugung gekommen, dass die Fassung 
des Bundesrates so nicht geht. 
Ich teile die Auffassung der Minderheit. Sie können nicht 
jetzt ein neues Recht beschllessen und dann rückwirkend 
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bei der Übergangsregelung einfach sagen, ein Tell des Gel
des, das Sie fQr die einzelnen Personen unter einem ganz 
anderen Rechtstitel eingezogen und für einen Zweck be
stimmt haben, gehe in die Bundeskasse. Ich glaube, man 
muss hier dafQr sorgen - wenn man es richtig macht; das ist 
noch nicht fertig durchdacht, aber bis zur Behandlung im 
Ständerat werden wir das tun -, dass man diese Konten ab
rechnet und dann mit dem neuen System bei null beginnt. 
Das ist sauber - wobei natürlich nicht die Meinung ist, dass 
die Reservation der Mittel fQr die alten Zwecke dann einfach 
dahinfällt: Das ist auf die andere Seite zu geben. 
Ich wQrde hier also eher der Minderheit zustimmen. Das 
helsst, wenn Sie der Minderheit zustimmen, bringen wir eine 
neue Fassung In den Ständerat. Ich habe das aber nicht mit 
dem Gesamtbundesrat abgesprochen, Frau Leutenegger. 
Wir haben das auch erst in den letzten Tagen entdeckt, und 
es ist auch die Verwaltung selbst, die eingestehen muss, 
dass hier keine saubere Lösung auf dem Tisch liegt. 
Ich bitte Sie also, hier ausnahmsweise dem Minderheitsan
trag Leutenegger Oberholzer zuzustimmen, aber nicht in 
dem Sinne, dass nachher einfach nichts gilt, sondern dass 
im Zweitrat eine neue Regelung auf den Tisch kommt. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
{namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 02.060/720) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 79 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 70 Stimmen ,..... 1 1 
~ c.&e../coil fO~ ~ 

Zlff. IV 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Tillmanns, BOhlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzar, Vermot) 
Abs.3 
Die Änderungen der Artikel 88 und 89 treten frOhestens am 
1. Januar 2005 In Kraft. 

Ch. IV 
Proposition de Ja majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorlte 
(Tillmanns, BOhlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzar, Vermot) 
Al. 3 
Les modlflcations des articles 88 et 89 entrent en vigueur au 
plus töt au 1 er janvier 2005. 

Verrnot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Ich spreche für den 
Antrag der Minderheit lillmanns; er betrifft die Pauschalen, 
Ober die wir gestern auch gesprochen haben. Die Kantone 
brauchen eine längere Übergangsfrist, sie brauchen mehr 
Zeit, um sich auf die Änderungen einzustellen. Wir haben 
gestern entschieden, von den Einzelfall• auf die Globalpau
schalen umzustellen, was vernünftig ist. Das bedeutet aber 
fQr die Beamten in den Kantonen, die sich mit dieser Umstel
lung befassen, sehr viel Arbeit, denn der Sozialhilfestopp be
deutet auch mehr Kosten für die Kantone. Dieses Geld ist 
nicht einfach vorhanden. Wir haben mit den neuen Pauscha
len im Globalbudget auch ein neues System mit finanziellen 
Anreizen geschaffen, da wurden auch Sanktionen vorgese
hen. 
Ich glaube, Sie alle mOssen der Verlängerung der Über
gangsfrist zustimmen. Sie mOssen anerkennen, dass die 
Kantone Zelt brauchen, um sich Im neuen Wettbewerb - es 
Ist ein neuer Wettbewerb, der Jetzt entsteht - bewegen zu 
können. 
Ich bitte Sie, der Minderheit Tillmanns zuzustimmen. 
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Janlak Claude (S, BL): Glauben Sie ernsthaft, dass dieses 
Gesetz vor dem 1. Januar 2005 In Kraft treten könnte? 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Nelnl 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. Frau Vermot zieht den Antrag der Min
derheit zurOck. Damit entfällt die Abstimmung. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorlte 

Änderungen bisherigen Rechts 
Modlflcatlons du drolt en vlgueur 

Zlff. 1 Art. 6a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Müller Philipp 
Streichen 
Schrift/iahe Begründung 
Staatenlose können schon heute wegen Unmöglichkeit des 
Wegweisungsvollzuges vorläufig aufgenommen werden. 
Sollte sich später herausstellen, dass der Aufenthalt In der 
Schweiz nicht bloss vorübergehender Natur ist, kann die Er
teilung einer Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwer
wiegenden persönlichen Härtefalles nach Artikel 13 Buch
stabe f BVO geprOft werden. Das Gesetz sieht also bereits 
jetzt Möglichkeiten zur Anwesenheitsregelung von Staaten
losen vor. Staatenlose erfüllen zudem häufig die Vorausset
zungen für die Einbürgerung. Daher braucht es keine 
identische Regelung der Stellung von Staatenlosen wie bei 
den anerkannten FIOchtlingen. Antrag: Streichen des bun
desrätllchen Entwurfes und Beibehaltung der geltenden, be
währten Regelung. 

Ch.1 art. 6a 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller Philipp 
Blffer 
Developpement par ecrlt 
A l'heure actuelle, les apatrides peuvent 6tre admls provl
solrement en ralson de l'lmpossibillte d'executer leur renvoi. 
S'il devalt s'averer ulterieurement que le sejour en Suisse ne 
rev6t pas un caractere provisoire, l'octroi d'une autorisation 
de sejour peut 6tre examlne pour les personnes presentant 
«un cas personnel d'extr6me gravlte», selon l'artlcle 13 let
tre f OLE. La lol prevolt donc deja que les apatrldes peuvent 
rester en Suisse. De plus, il est frequent que les apatrides 
remplissent les condltions de naturallsatlon. II ne taut donc 
pas qu'il y alt une regle identique pour les apatrldes et pour 
les refugies reconnus. La proposition consiste donc a bitter 
le projet du Conseil federal et a maintenir le reglme actuel 
qui a fait ses preuves. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commlsslon: L'.artlcle 6a 
LSEE traite du cas des apatrldes. Monsieur Muller Philipp, 
par sa proposition, veut le blffer. II est vral que, jusqu'a 
aujourd'hui, les apatrides se trouvalent dans «une lacune le
gislative». II faut la combler. L'.idee de la commisslon est qu'il 
taut faire cela. 
La commission vous invlte a adopter le projet du Conseil fe
deral et a rejeter la proposition MOller Philipp. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 75 Stimmen 
Fur den Antrag MOller Philipp .... 68 Stimmen 

Zlff.1 Art. 13b 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Die Haft darf höchstens drei Monate dauern; stehen dem 
Vollzug der Wegweisung oder Ausweisung besondere Hin
dernisse entgegen, so kann die Haft mit Zustimmung der 
kantonalen richterlichen Behörde jeweils alle drei Monate 
verlängert werden. 
Schriftliche BegrDndung 
Die Höchstdauer von neun Monaten Ist abzuschaffen. Wer 
insbesondere die Sicherheit und Ordnung unseres Landes 
gefährdet, soll auch längere Zeit weggesperrt werden kön
nen. 

Ch. 1 art. 13b 
Proposition de Ja comm/ss/on 
Al. 1,2 
Adherer au projet du Conseil fEKleral 

Proposition Hess Bernhard 
A/.2 
La duree de la detention ne peut excEKler trois mols; si des 
obstacles particuliers s'opposent a l'execution de la decision 
de renvoi ou d'expulsion, la detention peut, avec l'accord de 
l'autorite judiclaire cantonale, Atre prolongee tous les trols 
mols. 
Developpement par ecrit 
La duree maximale de neuf mols doit Atre supprimee. Qui
conque met en danger la securite et l'ordre de notre pays 
doit pouvoir Atre prive de liberte pendant une duree plus 
longue. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la cornmlssion: Monsieur Hess 
Bernhard aimerait supprimer 1a regle selon laquelle la duree 
de la detentlon en vue du renvoi est de neuf mols au maxi
mum. Bien que Monsieur le conseiller fEKleral Blocher alt dit, 
dans sa fameuse conference du 30 avril dernier, qu'il avait 
l'intention de faire la mAme chose - c'est-a-dlre qu'II partage 
l'idee de Monsieur Hess -, nous pensons qu'il taut le faire de 
manlllre plus serieuse, a savoir que le Conseil federal doit 
defendre cette Idee au Conseil des Etats. 
On va donc y revenir, mais aujourd'hui II taut repousser ia 
proposition qui va dans ce sens. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 118 Stimmen 
Für den Antrag Hass Bernhard .... 16 Stimmen 

Zlff. 1 Art. 13c 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Gross Jost 
Abs.2 
Den zweiten Satz streichen 
Schriftliche Begründung 
Gemäss Artikel 105 Absatz 1 Buchstabe h AsylG soll die 
ARK Ober die Anordnung der 20-tägigen Ausschaffungshaft 
nach Artikel 13b Absatz 1 Buchstabe d Anag entscheiden, 
wenn ein Nichteintretensentscheid in der Empfangsstelle er• 
öffnet wird. Die Beurteilung, ob Freiheitsbeschränkung an• 
gemessen und rechtrnässig ist, sollte durch eine kantonale 
richterliche Behörde getroffen werden. Asyl- und Wegwel• 
sungsgründe sollten nicht mit den Haftgründen vermischt 
werden. 
Im Strafrecht gilt der Grundsatz, dass der Haftrichter nicht 
gleichzeitig auch Strafrichter sein darf. Dies widerspiegelt 
sich auch in Artikel 31 der Bundesverfassung. Auch Artikel 5 
Absatz 3 EMRK verlangt, dass eine unabhängige Instanz 
die Haftanordnung prüfen soll. Dieser Grundsatz sollte ana• 
log auch im Asylverfahren Gültigkeit haben. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.3 
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.... des Haftvollzugs. Die Anordnung einer Vorbereitungs
oder Ausschaffungshaft gegenüber Kindern und Jugendli
chen, die das vierzehnte Altersjahr noch nicht zurückgelegt 
haben, ist ausgeschlossen. 
Schriftliche Begründung 
Gerade aus Schwarzafrika haben wir es mit einem neuen 
Phänomen zu tun: Auf dem Drogenmarkt werden immer 
mehr jugendlicha Drogenhändler aufgegriffen. Kein straf
rechtliches Vorgehen gegen solche Delinquenten bedeutet 
die Kapitulation des Rechtsstaates vor Kriminellen. 

Ch. 1 art. 13c 
Proposition de 1a commlssion 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Gross Jost 
Al.2 
Biffer la deuxleme phrase 
Devetoppement par ecrlt 
Selon l'article 105 aiinea 1 lettre h LAsi, la CRA statue sur la 
mlse en detentlon de 20 jours en vue du renvoi conforme
ment a l'article 13b allnea 1 lettre d LSEE sl une decision de 
non-entree en matl~re est notlflee au centre d'enregistre
ment. L:evaluatlon de la privation de liberte quant a son op
portunlte et quant a sa legalite devrait Atre effectuee par une 
autorite judiclaire cantonale. Une distlnction doit Atre falte 
entre les motlfs relatlfs a l'asile et au renvoi, d'une part, et 
les motlfs invoques a l'appui de la detention, d'autre part 
Un principe prevaut dans le drolt penal: le juge ordonnant la 
privatlon de liberte ne dolt pas Atre en mAme temps le juge 
penal. Ce principe se refl~te aussi a l'article 31 de la Consti
tutlon. L:article 5 allnea 3 CEDH exige egalement que l'ordre 
de detentlon solt examine par une instance independante. II 
doit donc s'appliquer egalement, par analogle, a la proce
dure d'asile. 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 3 
•••• de la detention. II est exclu d'ordonner la mlse en deten
tlon de phase preparatoire ou en vue du refoulement il l'en
contre d'enfants et d'adolescents de molns de 14 ans 
revolus. 
Developpement par ecrlt 
Nous sommes confrontes a un nouveau phenomene qui 
conceme l'Afrique noire: les marchands de drogues app
rehendes sont de plus en plus souvent des adolescents. Le 
refus de prendre des mesures penales contre ces delln
quants revlent a une capltulation de l'Etat de droit devant 
des crimlnels. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: Monsieur Hess 
aimerait abalsser a 14 ans l'äge Oll les mineurs peuvent Atre 
mis en detentlon en vue du refoulement. C'est un durcisse
ment qui n'est pas necessalre, parce qu'il ne taut pas mettre 
des enfants en detention. La detention n'est pas une puni• 
tion, c'est une procedure, et les enfants ne sont pas des can
dldats pour une teile mesure. De plus, les enfants ne dlsent 
jamals qu'ils sont des enfants, ils donnent toujours un äge 
Interieur adulte, et dans ce sens, il est absolument inutile 
d'abalsser l'äge Oll on peut les mettre en detentlon en vue 
du refoulement. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 105 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 42 Stimmen 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Der Antrag Gross Jost 
wurde bereits bei Artikel 105 des Asylgesetzes abgelehnt. 

Bulletln offlcl81 de !'Assemblee ~e 
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Zlff. 1 Art. 14a 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1-5, 7 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 6 

a. zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten oder wieder
holt zu einer kurzen Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt 
wurde; 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Abs. 1-4, 4bls 
Unverändert 
Abs.5 
Streichen 
Abs.6 
Die Absätze 4 und 4bls finden in der Regel .... 

c. Streichen 
Abs. 7 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Baumann Stephanie, BQhlmann, Hubmann, Leu
tenegger Oberholzer, Marty Källn, Tlllmanns) 
Abs.6 

a. zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens zwölf 
Monaten verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtliche 
Massnahme im Sinne von Artikel 42 oder 1 OObis des Straf
gesetzbuches angeordnet wurde. (Rest des Absatzes strei
chen) 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.6 

b. erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung In der Schweiz oder im Ausland, insbesondere 
durch politische Agitation und/oder religiösen Eifer, verstos
sen hat oder die Innere und äussere Sicherheit gefährdet 
oder einer politischen oder religiösen Vereinigung mit verfas
sungsfeindllcher Ausrichtung angehört; oder 

Schrfftliche Begründung 
Der Bund muss zwingend Massnahmen ergreifen, um früh
zeitig Gefährdung durch Terrorismus, radikal-fundamentalis
tischen lslamlsmus, verbotenen Nachrichtendienst sowie ge
walttätigen Extremismus zu erkennen und zu bekämpfen. 

Ch. 1 art.14a 
Proposition de la majorfte 
Al. 1-5, 7 
Adherer au projet du Consell federal 
Al. 6 

a. a ete condamne a une peine privative de liberte de douze 
mois, ou s'il a ete condamne a plusieurs reprises a une 
peine privative de liberte de courte duree ou a une amende, 
ou a faft l'objet .... 

Proposition de la mlnorfte 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Abs. 1-4, 4bis 
lnchange 
Al. 5 
Blffer 
A/.6 
En regle generale, les alineas 4 et 4bis ne s'appllquent pas 

c. Biffer 
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(Vermot, Baumann stephanie, BQhlmann, Hubmann, Leu
tenegger Oberholzer, Marty Kälin, Tlllmanns) 
Al. 6 

a. a ete condamne a une peine privative de llberte sans sur
sls de douze mols au minimum ou a faft l'objet d'une mesure 
penale au sens de l'artlcle 42 ou 1 00bls du Code penal. (Bit
ter le reste de l'allnea) 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 6 

b. a porte attelnte, de manlere grave ou repetee, a la secu
rite et a l'ordre publlcs en Sulsse ou a l'etranger, notamment 
par activisme politique et/ou ferveur religleuse, ou repre
sente une menace pour la securite Interieure et exterleure 
de la Suisse ou appartlent a une associatlon polltique ou re
ligieuse ayant des visees hostiles a la Constltutlon; 

Developpement par ecrlt 
La Confederatlon doit prendre d'urgence des mesures pour 
detecter aussi rapidement que posslble et combattre les 
dangers que constituent le terrorlsme, le fondamentallsme et 
le radicallsme !siamistes, les services de renselgnement ln
terdits alnsi que l'extremlsme prönant 1a vlolence. 

Präsident (Binder Max. Präsident): Der Antrag der Minder
heit Weyeneth ist erledigt. Frau Vermot und Herr Bundesrat 
Blocher verzichten auf das Wort. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: Le probleme 
est absolument le meme que celui que nous avons traite 
hier, c'est-a-dlre quelle hauteur l'obstacle dolt-11 avoir pour 
qu'il n'y alt pas d'effet posltif? Est-ce qu'il faut des punitions 
avec ou sans sursls? Le consell a deja vote contre la mino
rlte hier. Dans ce sens, il est logique que votre decislon allle 
dans le meme sens. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 107 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .••. 49 Stimmen 

Zweite Abstimmung - DeuxilJme vote 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
Für den Antreg der Minderheit ••.• 57 Stimmen 

Zlfl. 1 Art. 14b 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2, 2bis, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibll) 
Abs.1 
Die vorläufige Aufnahme kann vom Bundesamt für Zuwan
derung, Integration und Auswanderung und von der kanto
nalen Fremdenpolizeibehörde beantragt werden. 
Abs.2 
Streichen (= gemäss geltendem Recht) 
Abs.2bis 
Die vorläufige Aufnahme nach Artikel 14a Absatz 4bls kann 
aufgehoben werden, wenn beim Ausländer keine schwer
wiegende persönliche Notlage nach Artikel 44 Absatz 3 des 
Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 mehr gegeben Ist oder 
wenn Gründe nach Artikel 14a Absatz 6 vorliegen. 
Abs.3 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, BQhlmann, Garbani, Hubmann, 
Marty Källn, Tlllmanns, Vermot) 
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Abs.2ter 
Humanitär aufgenommene Personen haben sieben Jahre 
nach Einreise in die Schweiz einen Anspruch auf eine Auf. 
enthaitsbewilligung. 

Antrag Menetrey-Savary 
Abs. 2ter 
Humanitär und provisorisch aufgenommene Personen ha• 
ben sieben Jahre nach Einreise in die Schweiz einen An
spruch auf eine Aufenthaltsbewilligung. 
Schriftliche Begründung 
Der Gesetzentwurf macht eine subtile Unterscheidung zwi
schen humanitärer und provisorischer Aufnahme. Humani
täre Aufnahmen werden gewährt, wenn die Wegweisung un
zulässig oder unzumutbar Ist oder bei schweren persönli
chen Notsituationen; die provisorischen Aufnahmen werden 
gewährt, wenn die Rückkehr ohne Verschulden der betroffe
nen Person unmöglich Ist. Diese Unterscheidung deckt aller
dings ziemlich identische Lebensrealitäten und -bedingun
gen der betroffenen Personen ab. Für diese beiden Per
sonenkategorien bleibt Ihr Status unsicher: Sie mOssen 
ständig eine Wegweisung befürchten, ihre Mobilität ist ein
geschränkt und ihr Zugang zum Arbeitsmarkt schwierig, Ihre 
Integrationsmöglichkeiten sind gering, und ein Familien
nachzug ist unmöglich usw. Dieser menschenrechtllch kaum 
tragbare Status sollte nur von beschränkter Dauer sein. 
Der Bundesrat schlägt in seiner Botschaft vor, dass in Fäl
len, in denen der Wegweisungsvollzug länger als vier Jahre 
unmöglich ist, in Betracht gezogen werden kann, die provi
sorische In eine humanitäre Aufnahme umzuwandeln. Es ist 
also normal, dass nach sieben Jahren nicht nur der humani
täre, sondern auch der provisorische Aufnahmestatus in 
eine Aufenthaltsbewilligung umgewandelt werden kann. 

Ch. 1 art. 14b 
Proposition de Ja majorlte 
Al. 1, 2, 2bls, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorlte 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Al. 1 
t.:admission provisoire peut ätre proposee par l'Offlce federal 
de l'immigratlon, de !'Integration et de l'emigration et par las 
autorites de pollce cantonale des etrangers. 
A/.2 
Bitter (= selon le droit en vigueur) 
Al. 2bis 
t.:admission provlsoire prevue i! l'article 14a allnea 4bis peut 
Atre levee si l'etranger ne se trouve pas dans une sltuatlon 
de detresse personnelle grave teile que definie a l'article 44 
alinea 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ou en presence 
de l'un des motlfs mentlonnes a l'artlcle 14a alinea 6. 
Al. 3 
Bitter 

Proposition de la mlnorite 
(Leutenegger Oberholzar, Bühlmann, Garbani, Hubmann, 
Marty Kälin, Tlllmanns, Vermot) 
Al. 2ter 
Les personnes admises pour raisons humanltaires ont droit 
a une autorisation de sejour sept ans apres leur entree en 
Sulsse. 

Proposition Menetrey-Savary 
Al. 2ter 
Les personnes admises pour raisons humanitaires et provi
soires ont droit a une autorisatlon de sejour sept ans apres 
leur entree en Suisse. 
Developpement par ecrlt 
Le projet de lol falt une distlnctlon subtile entre les admissions 
pour raisons humanitaires et les admissions provlsolres, les 
premieres etant accordees lorsque le renvol est ßlicite ou 
non exigible, ou pour un cas de detresse personnelle grave, 
alors que l'admlsslon provisolre est accordee lorsque le re-
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tour est impossible, sans qu'il y ait faute de la personne con
cernee. Cette distlnction recouvre cependant des realltes et 
des condltions de vie assez semblables pour les personnes 
concernees. Pour ces deux categories de personnes, le sta
tut raste precaire, sous la menace constante d'un renvoi, 
avec une mobilite reduite et un acces difflcile au marche du 
travall. Les posslbllites d'integratlon sont minimes, le regrou
pement famlllal est impossible, etc. Ce statut, difficilement 
acceptable du point de vue des droits humalns, ne devralt 
pas se prolonger au-dela d'un certain delai. 
Dans son message, le Conseil federal suggere que si l'im
possibllite d'executer le renvoi perdure au-dela de quatre 
ans, on pulsse envlsager de transformer l'admission provl
soire en admission pour raisons humanitelres. II est donc 
normal qu'apres sept ans, les deux statuts (et pas seule
ment les admlssions humanltaires) puissent se transformer 
en une autorisation de sejour. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Kommis
sionsminderheit beantragt Ihnen, den Aufenthaltsstatus von 
humanitär aufgenommenen Personen schrittweise zu festi
gen. Denn der Status der humanitären Aufnahme kann ja 
kein Dauerzustand sein. Deswegen beantragen wir Ihnen, 
dass humanitär aufgenommene Personen nach sieben Jah
ren Aufenthalt In der Schweiz Anspruch auf eine Aufenthalts· 
bewilligung haben, und das aus drei Gründen: 
Der erste Grund sind humanitäre Überlegungen: Die betrof
fenen Personen müssen einmal wissen, was fOr ein Aufent
haltsrecht sie in diesem Land haben; sie müssen sich auf 
eine stabile Situation einstellen können. 
Der zweite Grund sind ökonomische Überlegungen: Nur mit 
einem ordentlichen Aufenthaltsrecht wird auch die Situation 
der Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Es Ist alle
mal besser, sich die Existenz mit Erwerbsarbeit finanzieren 
zu können als von der F0rsorge abhängig zu sein. 
Der dritte Grund ist die Integration: Die Aufenthaltsbewilli
gung ist eine Voraussetzung für die Einbürgerung. Ohne 
Aufenthaltsbewilligung ist eine wesentliche rechtliche Vor
aussetzung gar nicht gegeben. 
Eine Zustimmung zu unserem Antrag Ist auch die logische 
Folge der bisherigen BeschlOsse: FIOchtlinge haben nach 
fünf Jahren Aufenthalt Anspruch auf Niederlassung. Wir 
schlagen Ihnen nun vor, dass die humanitär aufgenomme
nen Personen nach sieben Jahren Aufenthalt Anspruch auf 
eine Jahresaufenthaltsbewilligung haben. Das Ist sowohl 
rechtlich wie auch politisch und ökonomisch die sinnvollste 
Regelung. Nach sieben Jahren wechselt auch die Fürsorge
zuständigkeit: Der Bund zahlt die Pauschale sieben Jahre 
lang an die Kantone, nachher werden die Kantone dafür zu
ständig. 
Wir wollen den Status von humanitär aufgenommenen Per
sonen verbessern und sind überzeugt, dass wir damit auch 
wesentlich zu Einsparungen beitragen, denn wie gesagt: 
Nur mit einem gesicherten Aufenthaltsrecht haben die Men
schen auf dem Arbeitsmarkt eine Stellung, die es Ihnen eher 
ermöglicht, mit der Erwerbsarbeit die Existenz für sich selber 
und Ihre Familie zu sichern. 
Ich bitte Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Priisldent (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antreg der Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat Ich bitte Sie, den Minder
heitsantrag Leutenegger Oberholzar abzulehnen. 
Einen Rechtsanspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung gibt 
es bisher nur für anerkannte Flüchtlinge, und sogarfOr diese 
nur unter der Voraussetzung, dass sie nicht wegen eines 
strafrechtlich relevanten Verhaltens dessen unwürdig sind 
oder dass sich die Gründe für die Anerkennung als FIOcht
ling nicht erst nach der Flucht ergeben haben. Angesichts 
dieser Überlegungen wäre ein Rechtsanspruch auf eine Auf
enthaltsbewilligung ohne Ausnahmebestimmung nicht sach
gerecht Den Kantonen steht heute bereits ein grosser 
Ermessensspielraum zu, In Härtefällen eine Aufenthaltsbe-
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wllllgung zu erteilen; das wird ja auch gemacht Mit einem 
Rechtsanspruch, der ausschliesslich auf die Dauer der An
wesenheit In der SchweiZ abstellt, wQrde der Ermessens• 
splelraum der kantonalen Behörden aufgehoben. Die Auf
hebung dieses Steuerungsinstrumentes würde den Interes
sen der Kantone und auch des Arbeitsmarktes zuwiderlau
fen. 
Es gilt auch, dazu zu sagen: Es wird jeder versuchen, diese 
Frist mit irgendwelchen Mitteln zu erreichen. Das haben wir 
ja bereits an anderen Orten wie bei der Ausschaffungshaft: 
überall, wo wir so absolute Fristen haben, wird alles Mögli
che versucht, um diese Fristen auf Irgendwelchen Umge
hungswegen zu erreichen, um dann einen Rechtsanspruch 
zu erhalten. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die grQne Fraktion un
terstützt den Antrag der Minderheit. Ich entschuldige mich 
bei Frau Hollenstein, dass ich sie als Sprecherin vergessen 
habe. 

Gross Andreas (S, ZH), pour la commission: La majorite re
pousse l'idee de donner l'autorisatlon de sejour a ceux qui 
ont ete admls pour des raisons humanltalres. Madame Me
netrey-Savary aimerait encore elarglr ce groupe aux person
nes qui sont au benefice d'une admlssion provisoire. On 
peut imaginer que la majorite s'oppose egelement a cette 
proposition. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Das Wort fQr eine per
sönliche Erklärung hat Frau Vermot - Frau Vermot verzich
tet. 
Der Antrag der Minderheit Weyeneth entfällt. Es verbleiben 
die Mehrheit, die Minderheit Leutenegger Oberholzer und 
der Antrag Menetrey-Savary. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FQr den Antrag der Minderheit .... 34 Stimmen 
FOr den Antrag Menetrey-Savary .... 33 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
FQr den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 

Zlff. 1 Art. 14c 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 1bis, 1ter, 2, 3, 3ter, 4, 5, 5bis, 6, 7 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3bis 

b. eine bedarfsgerechte Wohnung .... 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Abs. 1, 1 bis, 1ter, 2, 3 
Streichen(= gemäss geltendem Recht) 
Abs. 3bis, 3ter 
Streichen 
Abs.4 
.... sind anwendbar. FOr vorläufig aufgenommene .... 
Abs.5 

a. Jede vorläufig aufgenommene Person .... 
b. jeden vorläufig aufgenommenen ROchtling .... 
c. Streichen 
Abs. 5bls 
Streichen 
Abs.6 
Vorläufig aufgenommene Personen •••• 
Abs. 7 
.... Krankenversicherung für vorläufig aufgenommene Perso
nen .... 
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Antrag der Minderheit 
(Vermot, Aeppll Wartmann, BOhlmann, Garbanl, Hubmann, 
Leutenegger Oberholzar, Marty Kälin, Tlllmanns) 
Abs. 3bls 
.... eingeschlossen werden. (Rest des Absatzes streichen) 
Abs. 3ter 
Streichen 

Antrag Vennot 
Abs.3 
Humanitär und provisorisch aufgenommene Ausländer sind 
anerkannten FIOchtlingen in Bezug auf die Erwerbstätigkeit 
gleichgestellt. 
Abs. 3bis 
Ehegatten und ledige Kinder von humanitär Aufgenomme
nen werden In die humanitäre Aufnahme eingeschlossen, 
wenn keine AusschlussgrOnde nach Artikel 14a Absatz 6 
vorliegen. 
Abs. 3ter 
Der Nachzug von Ehegatten und ledigen Kindern von huma
nitär Aufgenommenen wird bewilligt, wenn keine besonde
ren Umstände dagegen sprechen. 
Abs.6 
Streichen 
Schrlft//che BegrOndung 
Zu Absatz 3: Wie im entsprechenden EU-Richtlinienentwurf 
vorgesehen, sollen Personen mit subsidiärem Schutzgrund
sätzlich denselben Zugang zu Erwerbstätigkeit wie aner
kannte FIOchtllnge haben. Nur tor eine begrenzte Zelt dürfen 
die Mitgliedstaaten den Zugang zum Arbeitsmarkt ein
schränken. Im Hinblick auf EU-Kompatibilität müssten damit 
mindestens humanitär Aufgenommene den anerkannten 
FIOchtlingen gleichgestellt werden, weil fQr diese die lnlän
dergleichbehandlung gilt. Provisorisch und humanitär Aufge
nommene sind gleichzustellen. 
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird den Jugendlichen unter 
den Aufgenommenen den Beginn einer Lehre und Ausbil
dung ermöglichen. Dies ist eine Investition in die Zukunft 
dieser Menschen, ganz unabhängig davon, ob sie später zu
rückkehren und mit einer Ausblldung die Rückkehr besser 
bewältigen oder in der Schweiz bleiben und sich hier rascher 
integrieren. 
Zu den Absätzen 3bis und 3ter: Die Famlllenzusammen
fOhrung von humanitär Aufgenommenen ist wie bei Schutz
bedürftigen zu regeln. Das Asylgesetz erlaubt die Familien
zusammenführung bei Schutzbedürftlgen {Art. 71 Abs. 1 
AsylG). Der SchutzbedOrftigenstatus het die kollektive vor• 
läufige Aufnahme ersetzt und soll insbesondere Menschen 
schatzen, die gruppenweise aufgrund einer Situation allge
meiner Gewalt fliehen. Es ist nicht einzusehen, weshalb nun 
indMduell humanitär Aufgenommene gegenOber Schutzbe
dOrftigen im Punkt des Famlliennachzuges schlechter ge
stellt werden. Es Ist stossend, wenn nur jene humanitär Auf
genommenen z. B. Kinder aus BQrgerkriegsgebleten in die 
SchweiZ in Sicherheit bringen können, die Ober ein genO
gendes Erwerbseinkommen verfQgen. Prof. Walter Källn hat 
in seinem Gutachten darauf hingewiesen, dass je nach 
Rechtsgrund der vorläufigen Aufnahme die Verweigerung 
der FamlllenzusammenfOhrung gegen Artikel 8 EMRK ver
stossen kann. 
Zu Absatz 6: Wie FIOchtiinge sollten humanitär und proviso
risch Aufgenommene von der Sonderabgabepflicht befreit 
werden. Sie bezahlen bei Erwerbstätigkeit wie andere aus
ländische Arbeltnehmende bereits Quellensteuer. Dies stärkt 
die finanzielle Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 3bls 
Ehegatten und ledige Kinder unter 14 Jahren .... 
Schrlftliche BegrOndung 
Jugendliche im Alter von 16, 17 und 18 Jahren können sich 
in unser soziales GefQge fast nicht mehr eingliedern. Der Fa
miliennachzug ist deshalb auf 14 Jahre zu senken. 
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Ch. 1 art. 14c 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 1bis, 1ter, 2, 3, 3ter, 4, 5, 5bis, 6, 7 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al. 3bis 

b. sl un logement approprle a ses besolns est disponible; et 

Proposition de /a mlnorlte 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Al. 1, 1 bis, 1ter, 2, 3 
Bitter (= selon le droit en vigueur) 
Al. 3bls, 3ter 
Bitter 
Al. 4 
.... s'appliquent Les refugies admis a titre provisoire sont 
soumis .... 
Al.5 

b ••••. a titre provisoire. 
c. Biffer 
Al. 5bls 
Biffer 
Al. 6 
Les personnes admlses a tltre provisoire .... 
Al. 7 
.•.. admises a tttre provisolre •••. 

Proposition de la mlnorite 
(Vermot, Aeppli Wartmann, BOhlmann, Garbani, Hubmann, 
Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Tillmanns) 
Al. 3bis 
.... raisons humanitalres. (Biffer le raste de l'alinea) 
Al. 3ter 
Biffer 

Proposition Vermot 
Al. 3 
Les etrangers admls pour raisons humanitaires ou a titre 
provisoire sont assimilables aux refugies reconnus comme 
tels en ce qui conceme l'exercice d'une actlvite lucrative. 
Al. 3bis 
En l'absence de motlfs d'excluslon selon l'artlcle 14a allnea 6, 
Jes epoux et les enfants cellbatalres de personnes admises 
pour raisons humanltalres beneflcient de l'admlsslon pour 
raisons humanltalres. 
Al. 3ter 
Si aucune sltuation particullere ne s'y oppose, les epoux et 
les enfants cellbatalres de personnes admises pour ralsons 
humanltalres beneficlent du regroupement familial. 
Al. 6 
Biffer 
Developpement par ecrit 
Concernant l'allnea 3: Alnsi qu11 est prevu dans le proJet de 
directive de l'UE correspondant, Jes personnes beneflclaires 
d'une protectlon subsidiaire devraient en regle generale dis• 
poser de la possibllite d'exercer une actlvlte lucratlve au 
m&me titre que les refugies reconnus comme tels. Les Etats 
membres peuvent restrelndre l'acces au marche du travail, 
mais seulement a titre provisoire. Eu egard a la compatlbilite 
avec l'UE, les personnes admlses pour raisons humanltaires 
devraient au moins 6tre assimllables aux refugles reconnus 
comme tels, car la regle du traitement national vaut pour ces 
demlers. Les personnes admises pour raisons humanitaires 
ou a titre provisoire sont assimilables aux refugies reconnus 
commetels. 
t:acces au marche du travall va permettre aux Jeunes ayant 
ete admis de debuter un apprentissage et une formation. 
Cela represente un lnvestissement pour l'avenir de ces per
sonnes, qu'elles soient appelees par la suite a retourner 
dans leur pays (la formation acquise leur permettant de 
mleux gerer ce retour) ou a rester en Sulsse (la formation 
acqulse leur permettant de s'lntegrer plus rapldement). 
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Concernant les alineas 3bis et 3ter: Le regroupement fami
llal des personnes admises pour ralsons humanitalres dolt 
&tre regle conformement a ce qul est prevu en la mattere 
pour les personnes a proteger. La loi sur l'asile autorlse le 
regroupement familial des personnes a proteger (art. 71 al. 1 
LAsl). Le statut de personne a proteger a remplace l'admls
sion collective a titre provisoire et dolt notamment proteger 
les personnes ayant pris la fuite collectlvement pour echap
per a une situation de vlolence generalisee. II n'y a aucune 
raison Justlflant que les personnes admises lndividuellement 
pour raisons humanltalres soient defavorlsees par rapport 
aux personnes a proteger en ce qui conceme le regroupe
ment famllial. II est choquant d'admettre que, parml les per
sonnes admises pour ralsons humanitaires, seules celles 
beneflciant d'un revenu suffisant soient en mesure de faire 
venir en Sulsse des enfants provenant de reglons en prole a 
une guerre civile, par exemple. Dans son rapport d'exper
tise, le professeur Walter Kälin a indlque qu'en fonctlon de la 
base juridlque sur laquelle reposalt l'admlsslon provisolre, le 
refus du regroupement familial pouvait constltuer une vlola
tion de l'article 8 CEDH. 
Concernant l'alinea 6: A l'instar des retugies, les personnes 
admlses pour raisons humanitaires ou a titre provisolre de
vralent 6tre exonerees de la taxe speclale. Lorsqu'elles 
exercent une activite lucrative, alles paient deja l'impöt a 
la source, tout comme les autres travailleurs etrangers. Cela 
contribue a renforcer leur independance financiere et leur 
autonomie. 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 3bls 
Les epoux et les enfants cellbatalres de moins de 14 ans .... 
Developpement par ecrit 
Les adolescents de 16, 17 et 18 ans ne peuvent plus guere 
s'inserer dans notre systeme social. Les enfants concernes 
par le regroupement familial ne doivent donc pas Atre äges 
de plus de 14 ans. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Vermot Nr. 24 
zu den Absätzen 3bis und 3ter ist zurückgezogen. Der An
trag der Minderheit Weyeneth ist erledigt. 

Vermot-Mangold Ruth·Gaby (S, BE): Ich wollte vorhin nicht 
eine persönliche Erklärung abgeben, aber ich möchte Ihnen 
trotzdem sagen, dass wir schon gestern Ober diesen Arti
kel 13c Anag gesprochen haben. Wir haben bei Artikel 60 
des Asylgesetzes darüber abgestimmt, haben aber bei Arti
kel 13c Anag nicht darüber abgestimmt. Wir haben jetzt 
auch unterschiedlich abgestimmt: Gestern haben wir den 
Bundesrat unterstlitzt, heute die Kommissionsmehrheit - die 
Verwirrung ist also ziemlich komplett Aber der ständerat 
wlrd es richtan. Darum habe lch auch meine Papiere nicht 
mehr gefunden: Es tut mir Leid. 
Ich spreche jetzt zu Artikel 14c Absatz 3bis Anag. Es geht 
hier um die humanitär aufgenommenen Personen. Wir ha
ben gestern Ja diese positive Veränderung beschlossen, und 
wir haben uns auch darüber gefreut Heute beschliessen wir 
die Ausgestaltung der humanitären Aufnahme: Wie sollen 
die betroffenen Personen hier in der Schweiz leben können? 
Die Schwierigkeiten kommen sichtlich bei der Ausgestaltung 
dieses Status. Wenn man nämlich «bloss» diesen Status 
hat, sind die Harden noch nicht genommen, sondern es 
kommen - von mir aus gesehen - harte Bedingungen, die 
wohl tar viele humanitär Aufgenommene sehr schwerwie
gend sind. So können Ehegatten und -gattinnen und Kinder 
unter 18 Jahren nur nachgezogen und in die humanitäre 
Aufnahme eingeschlossen werden, wenn sie zusammen 
wohnen, wenn sie eine «angemessene Wohnung» haben 
und die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist. Da sind 
also drei oder mindestens zwei schwierige Anforderungen 
zu ertallen. 
Hier beginnen folglich die Schwierigkeiten. Vielfach haben 
vorläufig Aufgenommene eine nicht sehr gut bezahlte Arbeit, 
was ja In der Regel nicht Ihnen anzulasten ist. Sie arbeiten 
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im Tourismus, sie arbeiten beim Bau, sie arbeiten vielfach 
auch im Haushalt usw. Wenn sie nun zwei, drei, vier Kinder 
nachziehen wollen und ihre Partnerin oder ihren Partner, 
dann kann dies eine sehr hohe finanzielle Belastung darstel
len. Vielfach ist es nicht möglich, eine so genannte «ange
messene Wohnung» zu mieten: Die Kosten übersteigen 
meist das Budget. Es kann sein, dass die Familie von Sozial
hilfe abhängig würde, wenn sie endlich wieder zusammenle
ben könnte. 
Soll dies nicht einfach vorübergehend möglich sein dürfen? 
Wir wissen, dass es für Asylsuchende wichtig ist, ihre Fami
lien um sich zu haben, denn vielfach wissen sie auch, dass 
ihre Familie Im Herkunftsland gefährdet ist. Ich kenne einige 
Fälle, wo sich Familienmitglieder Im Herkunftsland verste
cken müssen, welJ sie selber nicht auch geflüchtet sind, aus 
welchen Gründen auch immer. 
Die Frage ist auch, was eine «angemessene Wohnung» Ist. 
Die hiesigen Gegebenheiten können wohl kaum auch Men
schen zugemutet werden, die eine humanitäre Aufnahme er
halten haben. Ist die Tatsache, dass für sechs Personen nur 
eine Zweizimmerwohnung statt eine FOnfzimmerwohnung 
zur Vertagung steht, ein Grund, dass eine Familie nicht 
nachgezogen werden kann? Wir müssen vor allem hinslcht
llch der ersten Zeit wirklich grosszüglger denken und diese 
Forderungen zurückschrauben. 
Ich bitte Sie also, diese Regelungen - Buchstaben a bis c 
von Absatz 3bls - zu streichen und die Lebensgestaltung 
von humanitär Aufgenommenen nicht mit solchen Auflagen 
zu erschweren. Ich bitte Sie auch, meinen Einzelantrag zu 
unterstützen, mit welchem ich verlange, dass humanitär auf
genommene Ausländerinnen und Ausländer In der Schweiz 
in Bezug auf die Erwerbstätigkeit den anerkannten Flüchtlin
gen gleichgestellt werden. Die humanitäre Aufnahme soll ja 
sehr rasch zu einer B-Bewilligung führen können. Umso 
wichtiger ist es, dass wir nicht verschiedene Kategorien von 
Ausländerinnen und Ausländern schaffen. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Die CVP-Fraktion hat Ihnen 
gestern einen Antrag unterbreitet, mit dem die humanitäre 
Aufnahme etwas eingeschränkt werden sollte. Die Mehrheit 
des Rates Ist darauf nicht eingetreten. Wir haben uns dann 
in einem Grundsatzentscheid zu dieser humanitären Auf. 
nahme bekannt. 
Frau Vermot und verschiedene Kolleginnen und Kollegen 
möchten die humanitäre Aufnahme mit Einzelanträgen und 
Minderheitsanträgen noch ausweiten. Sie wollen diese Aus
weitung so ausgestalten, dass die humanitäre Aufnahme zu 
einer zusätzlichen Attraktivität der Schweiz im Asylbereich 
führt Dazu bieten wir nicht Hand. Wir sind gegen jegliche 
Ausweitung des Kataloges, der Bestimmungen, die Ober den 
Entwurf des Bundesrates hinausgehen. 
Die CVP-Fraktion lehnt sämtliche diesbezüglichen Anträge 
ab. 

Engelberger Eduard (RL, NW), für die Kommission: Ich be
antrage Ihnen im Namen der Mehrheit, den Antrag der Min
derheit Vermot abzulehnen. Wir haben In der Kommission 
sehr lange darüber diskutiert und uns dann geeinigt, dass 
wir In Absatz 3bis Buchstaben a bis c gewisse Kriterien auf
stellen müssen und wollen. Wir beantragen gerade bei 
Buchstabe b eine Änderung; dort soll es nun «eine bedarfs
gerechte Wohnung» statt «eine angemessene Wohnung» 
helssen. Da hat man doch ziemlich viel Spielraum, um die
sem Kriterium gerecht zu werden und es dann erfüllen zu 
können. 
Zu den Einzelanträgen von Frau Vermot, vorerst zum Antrag 
Nr. 23: Bei Absatz 3 soll der Zugang zum Arbeitsmarkt nicht 
nur für humanitär, sondern auch für provisorisch Aufge
nommene ermöglicht werden. Es helsst hier: «Humanitär 
und provisorisch aufgenommene Ausländer sind .•.• FIOcht
lingen .... gleichgestellt.» Ich möchte In Erinnerung rufen, 
dass humanitär Aufgenommene bereits besser gestellt sind 
als heute, da sie neu wie Ausländer mit B-Ausweis behan
delt werden. Bei provisorisch Aufgenommenen ist die Weg-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 02.060 

weisung zulässig und zumutbar, nur eben nicht möglich. 
Eine grossZOgige oder grOSSZOgigere Regelung fOr die Er
werbstätigkeit ist nicht angebracht, vor allem nach den Be
schlüssen, die wir gestern gefasst haben. 
Zum Antrag Vermot Nr. 25: Dieser will die humanitär und 
provisorisch Aufgenommenen von der Sonderabgabepflicht 
befreien. Der Rat hat gestern dem Konzept der Sonderab
gabe ganz klar zugestimmt. Es wäre denkbar ungtocklich, 
wenn wir bereits heute wieder auf solche Änderungen ein
treten würden. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Weyeneth und der Antrag Vermot zu den Absätzen 3bis 
und Ster entfallen. 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ••.. 105 Stimmen 
Für den Antrag Vermot •.•• 85 Stimmen 

Abs. 3bis, 3ter-Al. 3bis, 3ter 

Erste Abstimmung- Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit •..• 138 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard ..•. 33 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit ••.. 100 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 88 Stimmen 

Abs. 6-AI. 6 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 101 Stimmen 
FOr den Antrag Vermot •..• 85 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres disposltions sont adoptdes 

Zlff. 1 Art. 14e 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 2 Bst. b, d 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcei, SchlblQ 
Abs. 2Bst. b 
Streichen (= gemäss geltendem Recht) 

Ch. 1 art. 14e 
Proposition de la majorlte 
Al 2/et b, d 
Adherer au projet du Conseil f6deral 

Proposition de la minorite 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, SchiblO 
Al. 2/et. b 
Biffer (= selon le drolt en vigueur) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de 1a majorlte 

Zlff. 1 Art. 15 Abs. 4 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schlbli) 
Streichen(= gemäss geltendem Recht) 

Ch. 1 art. 15 al. 4 
Proposition de Ja majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Proposition de 1a mlnorite 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schiblij 
BHfer (= selon le drolt en vigueur) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a proposition de la majorlts 

Zlff. 1 Art. 20 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 Bst. b, 1 bis 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Abs. 1bis 
.... betreffend die vorläufige Aufnahme .... 

Ch.1 art. 20 
Proposition de 1a majorite 
Al. 1 /et b, 1 bis 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de 1a mlnorite 
(Weyeneth, Fahr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Al. 1bis 
.... l'admission a tltre provlsoire sont regls .... 

Angenommen gemlJ.ss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propositlon de la majorite 

Obergangsbestlmmungen der Anderung vom .... 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Stephanie, BOhlmann, 
Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, lillmanns, Vermot) 
Abs. 1-7 
Streichen 
(siehe Antrag der Minderheit zu Art. 86a) 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibli) 
Abs.B 
Für die im Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses Gesetzes hän
gigen Verfahren nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b gilt al
tes Recht. 
Abs. 9, 10 
Streichen 

DlsposHlons transHolres de 1a modlflcatlon du .... 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de /a minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Baumann Stephanie, BOhlmann, 
Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, Tlllmanns, Vermot) 
Al. 1-7 
BHfer 
(voir la propositlon de la mlnorite a l'art. 86a) 

Proposition de la minorite 
(Weyeneth, Fehr Hans, Joder, Scherer Marcel, Schibll) 
AI.B 
L'.ancien droit s'applique aux procedures qul sont en sus
pens, au sens de l'article 20 alinea 1 lettre b, au moment de 
l'entree en vlgueur de la presente lol. 
Al. 9, 10 
Bitter 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Anträge der Minder
heiten Leutenegger Oberholzer und Weyeneth sind bereits 
entschieden. 

Angenommen gemlJ.ss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de la majorite 

Zlff. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.2 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 
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BQhlmann Ceclle (G, LU): Heute tlteln die Tageszeitungen: 
"Die Rechte verschärft das Asylgesetz fast durchgehend» 
(«Tages-Anzeiger»), «Asylgesetz verschärft» (ccBasler Zei
tung»), «Asylrecht wird verschärft» ("Bund»), «Asylstreit
fronten Immer härter» («Blick»), «Asylrecht wird schärfer» 
(ccThurgauer Zeitung»), «Härtere Gangart gutgeheissen» 
(«Südostschweiz») usw. Das sind die Kommentare der Ta
geszeitungen. 
Wir Grünen haben uns schon gegen das Eintreten auf diese 
Vorlage gewehrt, weil wir genau das befürchtet haben, was 
jetzt eingetroffen ist: Verhärtungen praktisch auf der ganzen 
Linie, bei der Drittstaatenregelung, bei den biometrischen 
Daten, bei der Entwicklungszusammenarbeit und bei den 
Fristen, die wir verkOrzen. Es erfolgt eine Schlachterstellung 
im Rechtsverfahren, das Arbeitsverbot kann ausgedehnt 
werden, es können Einzelrichterentscheide gefällt werden 
usw. 
Der einzige positive Punkt ist die humanitäre Aufnahme; 
aber sie wiegt beim Abwägen der Gewichte nicht schwer ge
nug, sodass wir dem Gesetz nicht zustimmen können - zu
mal ja auch Bundesrat Blocher bei praktisch allen Artikeln 
angekOndigt hat, dass das Gesetz in der nächsten Runde 
weiter verschärft wird. Die Grünen können da nicht mitspie
len. 
Wir werden in der Gesamtabstimmung der Vorlage nicht zu
stimmen. 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktlon Ist Ober den Aus
gang der Beratung des Asylgesetzes enttäuscht. Sie von der 
Linken, mit Unterstatzung von Ihnen von der Mitte, haben es 
verhindert, dass das Plenum die Fassung der Kommission 
im nötigen Umfang verschärfte. Das Votum von Kollege VI
scher Ist bezeichnend tor den Geist in diesem Saal: Er will 
den Asylstandort Schweiz verbessern, statt Im Interesse des 
Volkes die Attraktivität unseres Landes als Asylland zu sen
ken. 
Wenn wir Bilanz ziehen, fällt sie Oberwiegend negativ aus. 
Wir haben zwar eine leichte Korrektur bei der Drittstaatenre
gelung, bei der Koppelung der Entwicklungshilfe an die Ko
operationsbereitschaft bei der ROckübernahme, bei der 
Länge der Verfahrensdauer sowie bei der Ausweitung der 
Nichteintretensgründe auf Einreisende aus EU-Staaten. In
akzeptabel Ist fOr uns aber vor allem die Einführung der hu
manitären Aufnahme für Asylsuchende. Unter diese Kate
gorie fällt neu ein grosser Tell von Asylsuchenden; sie erhal
ten das Recht auf Arbeit und Familiennachzug. Negativ ist 
tor uns auch die ccVierjahresfalle»: Jene, welche innert vier 
Jahren keinen rechtskräftigen Entscheid bekommen haben, 
erhalten das Recht auf dauernden Verbleib In unserem 
Land. Negativ sind auch die Ablehnung des Flughafenzen
trums, die Ablehnung der Ausdehnung der NothlHe auf abge
wiesene Asylbewerber, die Ablehnung der Illegalen Einreise 
als zusätzlicher Nichteintretensgrund, die Ablehnung der 
GemelnschaftsunterkOnfte tor Renitente sowie die Ableh
nung der Verschärfung des Arbeitsverbotes und der Ab
schaffung der Hilfswerkvertretung und damit der politischen 
Einflussnahme bei den Anhörungen. 
Aus all diesen Gründen kann die SVP-Fraktlon der Revision 
im heutigen Zustand nicht zustimmen. Wir werden uns der 
Stimme enthalten bzw. - zum Tell - die Vorlage ablehnen. 
Wir sind bereit, auf diesen Entscheid zurückzukommen, 
wenn die Vorlage In der weiteren Beratung verschärft wird. 
Die SVP-Fraktlon zählt deshalb auf den Ständerat und auf 
Sie, Herr Bundesrat Blocher. Sie haben während der De-
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batte mehrfach versprochen, sich im Ständerat fOr solche 
Korrekturen einzusetzen. Vor allem die humanitäre Auf
nahme und die Ablehnung der Nothilfe fOr die abgewiesenen 
Asylbewerber sind uns ein Dom Im Auge. Sollten diese Kor
rekturen ausbleiben, wird sich die SVP-Fraktion Oberlegen, 
entweder ein Referendum gegen die Vorlage zu ergreifen 
oder aber Ihren Anliegen zusammen mit der Bevölkerung in 
einer weiteren Asyl-Initiative zum Durchbruch zu verheHen. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Herr Kollega Baader, Ihre 
Fraktion hat gestern bei der Abstimmung Ober die humani
täre Aufnahme der linken Minderheit «zur Mehrheit verhol
fen», als es bei der Eventualabstlmmung darum ging, die 
humanitäre Aufnahme, wie sie jetzt im Gesetz erscheint, ab
zuwägen gegen den Kompromissantrag der Mitte mit einer 
Kann-Formulierung. Diese hätte die humanitäre Aufnahme 
als das erscheinen lassen, was sie sein sollte: eine Ausnah
mebestimmung. Damit hat Ihre Fraktion massgeblich und 
entscheidend dazu beigetragen, dass das Asylgesetz in der 
vorliegenden Fassung zur Gesamtabstimmung kommt Wer
den Sie weiterhin mit solchen taktischen Manövern dazu 
beitragen, dass Sie Ihre parteipolitische Suppe kochen kön
nen? (Teilweiser Beifall) 

Baader Caspar (V, BL): Herr Lustenberger, das hat nichts 
mit parteipolitischen Manövern zu tun. Sie wissen genau, 
dass die CVP-Frak:tion ein parteipolitisches Manöver ge
macht hat, indem sie einen typischen Kompromiss vorge
schlagen hat, wie Sie das Immer wollen. Wir wollten mit dem 
Minderheitsantrag Weyeneth die Streichung der humani
tären Aufnahme. DafOr haben wir gestimmt, und das haben 
Sie verhindert. Sie haben sich gegen diese Streichung ein
gesetzt. (Tel/weiser Beifall) 

Fissler-0sterwalder Hildegard (S, SG): Wir stehen jetzt 
vor der Wilrdlgung unserer Arbeit, der Revision des Asylge
setzes. Nach Einschätzung der SP-Fraktion ist das so revi
dierte Gesetz ein schlechtes Gesetz! Gegenober dem gel
tenden Recht bringt es viele Verschärfungen und unzuläs
sige Verknilpfungen. Ich erinnere nur an die Koppelung der 
Entwicklungshilfe mit der Kooperation des Landes bei der 
Rilckfilhrung von abgewiesenen Asylbewerbern. Ausserdem 
wurde kein einziger unserer Minderheitsanträge angenom
men. Trotzdem wird die SP-Fraktion der jetzt bereinigten 
Vorlage grossmehrheitlich zustimmen. Die Revision bringt 
nämlich eine grosse, wichtige Verbesserung Im Vergleich zu 
heute: Es Ist die humanitäre Aufnahme. Diese bringt für die 
Betroffenen die Möglichkeit des Famillennachzuges, einen 
verbesserten Zugang zum Arbeitsmarkt, einen verbesserten 
Zugang zu den Ausbildungsmöglichkeiten und bessere Mög
lichkeiten im Bereich der Integration. 
Eine Minderheit unserer Fraktion wird der Teilrevision nicht 
zustimmen. FOr sie vergisst die Konzeption des Gesetzes, 
dass Asylsuchende in erster Linie Menschen sind. Zudem 
wiegen fQr diese Minderheit die beschlossenen Verschärfun
gen schwerer als der Gewinn. 
Ich betone, dass wir mehrheitlich Ja sagen zu dem, was 
heute vor uns liegt Wir behalten uns selbstverständlich vor, 
unsere Haltung bei der Schlussabstimmung zu ändern, soll
ten sich der Ständerat und allenfalls auch unser Rat mit dem 
Gesetz noch weiter von unserer humanitären Tradition ent
fernen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Der Bundesrat hat mit seiner 
Vorlage zur Revision des Asylgesetzes weitgehend der Tat
sache Rechnung getragen, wie sie sich in diesem Bereich 
seit Jahren vis-a-vis dem Schwelzervolk und in der Schweiz 
präsentiert Die Kommission hat in Ihrer Mehrheit die bun
desrätliche Fassung verschärft - In Anbetracht der erwähn
ten Situation durchaus zu Recht. 
Wir von der CVP-Fraktion haben Im Vorfeld dieser Debatte 
hier im Rat gesagt, wir würden keinen einzigen Minderheits
antrag der linken Ratshälfte unterstützen. Wir haben Wort 
gehalten. Wir haben keinem einzigen Antrag der linken Min-
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derheit, der als Minderheitsantrag eingebracht wurde, zum 
Durchbruch verholfen. Dazu stehen wir. 
Es Ist schade, dass die SVP-Fraktion mit Ihren taktischen 
Manövern, ausgehend von Ihrer Parteistrategie, der abge
schwächten humanitären Aufnahme nicht zum Durchbruch 
verholfen hat- vor allem auch aus dem Blickwinkel des Bun
desrates. Herr Bundesrat Blocher wäre vermutlich dankbar 
gewesen, wenn er für die Beratungen Im Ständerat diese ab
geschwächte Form der humanitären Aufnahme in die De
batte der Kleinen Kammer hätte mitnehmen können. 
Herr Blocher, zum Schluss möchte Ich Ihnen noch etwas mit 
auf den Weg geben: Ich habe in meinem Elntretensvotum 
Ihre Haltung, die Sie im Vorfeld der Debatte hier letzte Wo
che eingenommen haben, einer kritischen Betrachtung un
terzogen. Ich habe feststellen dürfen, dass Sie die Debatte 
In unserem Rat sehr souverän bestritten haben. Dafür danke 
Ich ihnen. 

Müller Philipp (RL, AG): Sie haben wahrscheinlich alle sei• 
ber mitbekommen, dass die Debatte um das Asylgesetz ein 
Thema ist, welches die Medien und das Volk interessiert und 
bei dem wir stark beobachtet wurden. Es kann nicht sein, 
dass wir stundenlang beraten, dass wir Im Vollzugsbereich, 
In den Vollzugsbestimmungen, Fortschritte machen und hin
terher zum Gesetz Nein sagen, weil wir nicht das Maximum 
erhalten haben. Hier geht es auch um Verantwortung, um 
Verantwortung gegenüber den Leuten, die sagen: Es gibt 
Missbräuche, sie milssen abgestellt werden, und dafOr seid 
ihr da. 
Wir haben mittlerweile gehört, dass auch der Bundesrat -
Ich betone: das war früher nicht so - Immer wieder erwähnt 
hat, dass es Missbräuche gibt. Wir haben In diesem Bereich 
Fortschritte gemacht Wir haben Verbesserungen hlnbekom
men. Wir wissen auch, dass es eine zweite Kammer gibt. 
Wir haben von Bundesrat Blocher gehört, dass er verschie
dene konstruktive Vorschläge in die zweite Kammer mitneh
men und dort einbringen wird. Es kann nicht sein, dass wir 
jetzt durch Ablehnung der Vorlage in der Gesamtabstim
mung den Wunsch und die Absicht von Bundesrat Blocher -
meine Damen und Herren von der SVP-Fraktion - pervertie
ren. 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass viele Massnahmen, 
welche sich auf den Asylbereich auswirken, Im noch zu be
ratenden Ausländergesetz enthalten sind. Die wesentlichen 
Massnahmen sind im Ausländergesetz: Denken Sie an die 
Vorbereitungshaft, an die Ausschaffungshaft, an die ROck
filhrungszentren usw. und daran, was diesbezüglich alles fOr 
Anträge auf dem Tisch liegen. Diese Massnahmen sind alle 
im Ausländergesetz enthalten. 
Es wäre verantwortungslos, jetzt nicht zuzustimmen, ohne 
die Ergebnisse der Beratung im Ausländergesetz zu kennen. 
Ich bitte sehr, dass wir jetzt dieser Vorlage zustimmen, 
auch wenn sie nicht in allen Punkten für Sie, für alle hier, 
optimal ist. Aber es kann ja in einem Parlament mit ver
schiedenen Strömungen, Ansichten, Meinungen - eben 
Volksvertretern - nicht möglich sein, dass wir hier ein hun
dertprozentig dekkungsgleiches Ergebnis hlnbekommen. Ich 
appelliere an Ihre Verantwortung: Lassen wir die zweite 
Kammer arbeiten, warten wir ab, was der Bundesrat da hin
einbringt und was noch auf uns zukommt Darüber können 
wir bei der nächsten Lesung befinden. 

Studer Helner (E, AG): Es ist verständlich, dass es bei die
ser Vorlage nach der Eintretensdebatte und der Detailbera
tung auch noch eine «Austretensdebatte„ gibt, um die 
Positionen zu klären. Ich kann Ihnen mitteilen, dass die EVP/ 
EDU-Fraktion zustimmen wird. 
Auch wir sind nicht Ober alle Entscheide glücklich, das ist lo
gisch. In dieser heiklen Thematik kann keine Fraktion nur zu
frieden sein. Aber wir halten es fOr sehr wichtig, dass wir in 
dieser heiklen Frage weiterarbeiten, dass das Ja hier das 
Zeichen ist, dass der Ständerat ordentlich Im Gesetz
gebungsverfahren weitergehen kann und dass wir dann die 
Differenzbereinigung haben. Auch wir werden uns selbstver-
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ständlich am Schluss der Beratungen die Freiheit nehmen, 
wenn wir dann das Schlussresultat kennen, Ja oder Nein zu 
sagen. Aber uns ist es wichtig, dass wir jetzt diese Vorlage 
durch die beiden Kammern seriös beraten lassen. 

Zlsyadls Josef h VD): Le groupe «A gauche toutel» rejet
tera cette loi dans son ensemble. 
On ne peut pas dire, Madame la presldente du groupe socla
liste, qu'il y a dans cette lol une petite avancee sur un do
maine. II n'y a aucune avancee dans cette loil Tout le droit 
d'aslle est devenu un tlssu d~hire. lcl mAme, la Conventlon 
de Geneve relative au statut des refugles a ete litteralement 
bafouee. Vous avez fait de cette loi une loi de sous-hommes 
et de sous-femmes. Et pire, Monsieur le conseiller federal 
Blocher est en plus en train de reduire a neant tout le travall 
qua nous avons fait depuis trois Jours, puisqu'il presentera 
des propositlons encore plus dures au Conseil des Etats. 
La gauche de ce Parlament, et un tant soit peu tous las de
putes humanistes, se dolt d'opposer un ferme non a cette loi 
pour donner un message clalr a la populatlon, un message 
de resistance a ce demantelement du droit d'aslle. Et de
main, si cette loi revient telle quelle ou mAme pire encore 
apres las deliberatlons du Conseil des Etats, II faudra 
reflechir pour lancer le referendum conjointement, vraisem
blablement, avec le referendum contre la loi sur las etran
gers. 

MOller Ger! (G, AG): Ich bin noch ein «Frischling» in diesem 
Rat und mir einiges gewohnt vom Grassen Rat des Kantons 
Aargau, der ja bekanntlich pünktlich zu jeder Wahl eine völ
kerrechtswidrige Standesinitiative nach Bern gesandt hat. 
Da diese Initiativen hier In diesem Haus immer bachab ge
schickt worden sind, bin Ich jetzt ein bisschen erschrocken: 
Da schreiten reife Herren vors Mikrofon und erzählen in ei• 
ner derart aggressiven Art und Weise, mit kriegerischen 
Worten wie «Fronten» und •Nulltoleranz», Irgendwelche 
Räubergeschichten, die nachweislich nie so stattgefunden 
haben. Ausgerechnet über die Leute, die hier nichts zu sa• 
gen haben, wagen wir, uns derart zu äussem. Wir können 
sie abhandeln, sie haben keine Chance zu intervenieren. 
Diese Wut gegen0ber diesen Menschen trifft mich auch, trifft 
mich mit und erinnert mich an Zeiten, als man die verschie
denen Klassen der Menschen juristisch korrekt zu kategori
sieren versucht hat. Logisch teilt man sich selber Immer In 
die höhere Klasse ein. Aber: Wen wollen Sie dann verant· 
wortlich machen für das Schlechte in dieser Welt, wenn 
diese paar Tausend nicht mehr da sind? 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nomjnattt; Bejlage Annexe 02 oeomz) 
Für Annahme des Entwurfes .... 98 Stimmen 
Dagegen .... 49 Stimmen 

..5~-=ie\\c./~~~ 
2. Bundesgesetz Ober die Krankenversicherung 
2. Lot fednle aur l'assurance-maladle 

Detailberatung - Dlscusslon par artlc/e 

Titel und Ingress, Zlff. 1-111 
Antmg der Kommission 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. 1-111 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemb/e 
(namentlich nomjnattt; Beilage - Annexe 02,060m S) 
Für Annahme des Entwurfes .... 144 Stimmen 
Da~egen .... 2 Stimmen ~~,~OQc@_s.s 
~ '~ 
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3. Bundesgesetz ilber die Alters- und Hlnterlassenen• 
veralcherung 
3. Lol fednle sur l'aasurance-vlelllesse et survlvants 

Detallbemtung - Discuss/on par artlcle 

Titel und Ingress, Zlff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
(namentlich - nominatif: Benage - Annexe 02.osoarn) 
Für Annahme des Entwurfes .... 157 Stimmen 

~~sti'I'mlgke~ -•' _ 
~ ~/001( f'C!:r .3-14 
Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer las Interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Ich danke Ihnen für die 
speditive Behandlung dieses Gesetzes. Wir sind wesentlich 
unter der budgetierten Zelt geblieben. 
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Asylgesetz. Tellrevlslon 
Lol sur l'aslle. Revision partlelle 

ZWeltrat- Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 04.09.02 (BBI 2002 6845) 
Me.age du Conseil ftkl~ral 04.09.02 (FF 2002 6369) 
Nallonalrat!Consell nallonal 03.05.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Natlonalrat/Consell national 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 

Natlonalrat/ConseU nallonal 04.05.04 (Fortsetzung - Suite) 

Natlonalrat/ConseU national 04.05.04 (Fonsetzung - Suite) 

Stinderat/Consell des Etats 17.03.05 (Zweltml-Deuxleme Conseil) 
Sfflnderat/Consell des Etats 17.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Antrag Sommaruga Simonetts 
RQckWelsung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, die Völkerrechts- und Verfassungskonfor
mität sowie die EU-Kompatlbllltit dieser Vorlage zu überprQ
fen. 

Proposition Sommaruga Simonetta 
Renvol au Conseil federal 
avec mandat de verlfier, crune part, la conformlte du projet 
avec le drolt international et la Constltutlon, et, d'autre part, 
sa compatlbllite avec les regles de l'Unlon europeenne. 

Priisldent (Frlck Bruno, Präsident): Wir werden die Eintre
tensdebatte für alle drei Vorlagen gemeinsam führen. - Sie 
sind damit einverstanden. 

Heberleln Trlx (AL, ZH), fQr die Kommission: Ausländerge
setz und Asylgesetz gehören zusammen, das habe Ich be
reits In der Eintretensdebatte zum Ausländergesetz gesagt. 
Beim Asylgesetz handelt es sich um eine ergänzende Ge
setzgebung zum Anag. Zusammen mit dem Asylgesetz be
handeln wir die Anderungen Im Anag. Letzteres wird nach 
der Guthelssung des Ausländergesetzes verschwinden. Die 
hier behandelten Änderungen Im Anag werden Ins Auslän
dergesetz transferiert. 

17 mars 2005 

Erschwert wird die ohnehin komplexe Situation durch die 
nach der Behandlung Im Erstrat vom Bundesrat verabschie
deten Ergänzungs- und Änderungsanträge zum Asylgesetz; 
diese wurden vom Bundesrat_ am 25. August 2004 gutge
helssen. Wir haben zu diesen Anderungen und Ergänzungs
anträgen keine Botschaft erhalten. Ich möchte hier 
festhalten, dass sämtliche dieser Anträge mit einer Begriln• 
dung des Bundesrates verbunden waren. Ich darf wohl an
nehmen, dass diese BegrQndungen Inhalt einer Botschaft 
zuhanden der Materialien sein werden, denn sonst bestehen 
keinerlei Grundlagen, um dlese BegrOndungen später nach
zuvollziehen. Ich kann hier Im Rat Ja nicht sämtliche BegrOn
dungen dieser Anträge zitieren. 
Wir behandeln demnach eine Vorlage, eile nur noch sehr be
dingt mit dem zu tun hat, was den Räten mit der Botschaft Im 
Jahr 2002 vorgelegt wurde. Ich möchte die verschiedenen 
Phasen deshalb kurz skizzieren. Seit dem Inkrafttreten 1981 
wurde das Asylgesetz, soviel Ich nachprOfen konnte, rund 
sieben bis acht Mal revidiert. Ich beschränke mich auf die 
Änderungen, die sich seit der Botschaft vom 4. September 
2002 ergeben haben. 
Ich beginne mit den wichtigsten Änderungen Im Asylgesetz 
und Im Anag, die mit dem Entlastungsprogramm 2003 vor
genommen wurden und bereits seit dem 1. Aprll 2004 In 
Kraft sind. Dabei handelt es sich um den Sozlalhllfestopp bei 
Nlchtelntretensentschelden auf ein Asylgesuch. Es wird hier 
lediglich eine minimale Nothilfe gemäss Artikel 12 der Bun
desverfassung gewährt. Zurzeit beträgt die Entschädigung 
vom Bund rund 600 Franken pro Fall gemäss Artikel 14f 
Anag und weiteren Artikeln. Ebenfalls bestehen dort zusätz
liche Gründe fQr die Ausschaffungshaft, nämlich die Ver
letzung der Mitwirkungspflicht bei der Papierbeschaffung 
sowie Nichtelntretensentschelde bei Asylgesuchen gemäss 
Artikel 13b Absatz 1 Buchstaben c und d Anag. Die Mitwir
kungspflicht bei ausländerrechtllchen Verfahren, beispiels
weise bei der Papierbeschaffung, und die VerkOrzung der 
Verfahrensfristen - die Beschwerdefrist und die Frist zur Be
schwerdebehandlung bei Nlchtelntretensentschelden betra
gen Je fünf Tage - sind Änderungen, die bereits heute In 
Kraft sind. 
Zur Revision des Asylgesetzes und den wichtigsten Punkten 
gemäss Botschaft des Bundesrates, die zeitlich zwar vor 
dem Entlastungsprogramm 2003 kam, aber durch dieses 
bereits 0berholt Ist: Hier schlug der Bundesrat die Drittstaa
tenregelung vor, nämllch eine einfachere Wegweisung In ei
nen sicheren Drittstaat. Die Festlegung der Drittstaaten 
erfolgt durch den Bundesrat und Ist für alle Behörden, auch 
die Gerichtsbehörden, verbindlich. Dann sind die Stichworte 
Nlchtelntretensentschelde bei Voraufenthalt und Rücküber
nahme zu nennen. Anstelle der vorläufigen Aufnahme 
schlägt der Bundesrat die humanitäre und provisorische Auf
nahme vor. Neu Ist dort die erleichterte Arbeitsaufnahme, 
und der Famlllennachzug Ist sofort möglich. Bel UnmögHch
kelt des Vollzuges, Straffälligkeit usw. gibt es nur eine provi
sorische Aufnahme. 
Die SPK beschloss In Ihrer Mehrheit, auf die provisorische 
und die humanitäre Aufnahme zu verzichten. Sie sieht dafür 
bei der vorläufigen Aufnahme klare Verbesserungen vor, 
nämlich einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt und 
die Möglichkeit des Famlllennachzuges nach drei Jahren. 
Die Vergütung der Sozlalhllfe durch den Bund Ist auf sieben 
Jahre nach der Einreise befristet. Bezüglich Rechtsstellung 
Ist der wichtigste Unterschied zur humanitären Aufnahme 
also die Wartefrist von drei Jahren fQr den Famlllennachzug 
sowie die Antragstellung durch den Kanton. 
Der Bundesrat schlägt weiter ein neues Rnanzlerungssys
tem vor, nämlich eine vereinfachte Kostenabrechnung zwi-

. sehen Bund und Kantonen, eine Pauschallerung, und den 
Ersatz der lndMduellen Sicherheits- und Rückzahlungs
pflichten durch eine einfachere Sonderabgabe. Der Bundes
rat schlägt - bez0gllch Aufenthalt Im Thlnsltberelch - auch 
ein neues Asylverfahren am Flughafen und ein neues Ver
fahren tn der Empfangsstelle vor. 
Dann haJ der Nationalrat bei seiner Beratung der Vorlage 
weitere Anderungen vorgenommen, so bal den Beschwer-
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defällen im Bereich der Schweizerischen Asylrekurskommls• 
slon, bei den Verfahrensfristen, bei der Beschleunigung der 
Papierbeschaffung, bei ROckObemahme- und Transltabkom• 
men sowie bei den Klnderzulagen. Kinderzulagen will der 
Nationalrat unter BerOckslchtigung der Kaufkraft Im Her• 
kunftsland ausbezahlen. 
Dann komme Ich zur Revision des Asylgesetzes gemäss 
den Anträgen des Bundesrates und der Mehrheit der SPK. 
Der Sozialhilfestopp gemäss Beschluss Im Entlastungspro
gramm 2003 soll auf alle negativen Asylentschelde ausge
dehnt werden. Die Kantone erhalten pro materiellen Ent· 
scheid einen Pauschalbeltreg fOr die Nothilfe, der gemäss 
Entscheid der SPK auf 5000 Franken festgesetzt wurde. Die 
dreijährige Übergangsfrist, die der Bundesrat in seiner Bot• 
schaft vorgesehen hatte, soll gemäss Kommlssionsmehr• 
helt gestrichen werden, und auch bei Entscheiden vor in• 
krafttreten der Gesetzesänderung soll die Pauschale von 
5000 Franken ausbezahlt werden. 
Die Ausdehnung des FOrsorgestopps entspricht einer Mo• 
tlon des Nationalrates bezOgiich Glelchbehandlung der Asyl• 
bewerber nach abgewiesenem Asylgesuch, die Im National
rat klar Oberwiesen wurde. 
Die Kommission hat weiter gemäss Antrag des Bundesrates 
den Nlchtelntretenstatbestand bei Papierlosen präzisiert. Sie 
hat die Maximaldauer der Ausschaffungshaft von 9 auf 18 
Monate ausgedehnt und den Tatbestand der Ein- und Aus· 
grenzung nicht nur bei der Gefährdung der öffentlichen Si
cherheit und Ordnung, sondern auch bei Missachtung der 
Ausreisefrist angesetzt. 
Weiter haben wir gemäss Antrag des Bundesrates die kurz
fristige Festhaltung von drei Tegen zur ldentltitsabklärung 
sowie die GebOhren Im Wledererwägungsverfahren aufge
nommen und ergänzt, dass bei Zweitgesuchen ebenfalls 
Gebühren verlangt werden können. Femer sind Bestlmmun• 
gen Ober die Datenbekanntgabe angenommen worden. 
Zusätzlich zu den Anträgen des Bundesrates wurde In der 
SPK von der Mehrheit die ElnfOhrung einer neuen Haftbe
stimmung beschlossen, um einer Ausrelsepfllcht Nachach• 
tung zu verschaffen. Diese Haftart soll subsidiär zur Aus
schaffungshaft angesetzt werden, wenn die Ausreise 
möglich und zumutbar Ist, wenn aber die Pflicht dazu miss• 
achtet wird. 
Schllessllch hat die Kommissionsmehrheit In Artikel 83 be
schlossen, dass die Nothilfe - und nicht nur die Sozlalhllfe -
eingeschränkt oder verweigert werden kann, wenn sich die 
betroffene Personen gegenOber den Behörden nicht koope
rativ verhält. Sie wissen, dass beim Bundesgericht In Bezug 
auf die Kantone Solothum und Bem in dieser Frage ein Ver
fahren hängig Ist. Es geht um die Vereinbarkeit mit Artikel 12 
der Bundesverfassung. Wir kommen In der Detailberatung 
darauf zurück. 
Die Kommission hat Im Asylbereich auch eine neue Härte
fallregelung mit dem Inhalt hlnzugefOgt, dass die Kantone 
mit Zustimmung des Bundesamtes fOr Migration eine Aufent
haltsbewllllgung erteilen können und dass keine Pflicht dazu 
besteht. Diese Lösung auferlegt den Kantonen die Verant
wortung, die Anträge zu stellen. 
Die SPK hat ausserdem gemäss Antrag des Bundesrates 
vom Dezember 2004 die im Nationalrat bereits diskutierten 
Migrationspartnerschaften mit den Herkunfts- und ll'anslt· 
lindem von Asytgesuchstellem elngefOhrt. Damit sollen die 
Illegale Migration bekämpft und die Förderung der ROckkehr 
bei der Wegweisung beschleunigt werden. 
Eine weitere Neuerung, welche von der Kommission einge
führt worden ist, beinhaltet eine Systemänderung. Ziel ist die 
Verfahrensbeschleunigung, Indem die Befragungen wieder 
vom Bundesamt für Migration durchgeführt werden und nicht 
mehr von den Kantonen. Die Kantone können beigezogen 
werden, wenn das Verfahren bei Ihnen zu einem Zeltgewinn 
führen wOrde. 
Ausserdem hat die Kommission eine Bestimmung einge
fOhrt, wonach die Pflichtleistungen der Krankenverslcherun• 
gen fOr asytsuchende SchutzbedOrftlge ohne Aufenthaltsbe· 
willlgung sowie fOr vorläufig Aufgenommene eingeschränkt 
werden können. 
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Betrachten wir die beiden Gesetze, also Ausländergesetz 
und Asylgesetz, in Ihrer Bedeutung, so mOssen wir uns auch 
immer vor Augen fOhren, dass wir bei der Ausländergesetz
gebung von rund 1,5 MIiiionen Ausländern sprechen, Im 
Asylgesetz von rund 72 000 Asylbewerbern. Es Ist uns auch 
bekannt, dass die Zahl der Gesuche Im Jahre 2004 auf dem 
tiefsten Stand seit 1987 war. Sie hatte gegenOber dem Vor
jahr um 32,5 Prozent abgenommen; In der EU waren es 
rund 20 Prozent. Der Hauptanteil der Gesuchsteller kommt 
nach wie vor aus dem Raum SOdosteuropa. Die wichtigsten 
Herkunftsländer sind nach wie vor Serbien, Montenegro und 
die TOrkel. 
Die Gesuche aus westafrlkanlschen Lindem gingen sehr 
stark zurOck. Ob dies eine Folge der getroffenen Massnah
men Ist oder nicht, kann offen bleiben. Wichtig Ist aber, dass 
die Anerkennungequote von rund 5 Prozent auf 8 Prozent 
gestiegen Ist. Das bedeutet, dass mehr FIOchtllnge Im Sinne 
unseres Gesetzes erfasst werden und weniger ablehnende 
Entscheide ergehen mOssen. 
Aufgrund des Dublin-Abkommens wurden In der EU - vor
läufig ohne die Schweiz - rund 270 000 Fingerabdrücke ge
nommen. Davon waren rund 17 300 doppelt registriert. Auch 
aus diesen Zahlen ergibt sich die grosse Auswirkung des 
Dublin-Abkommens auf die Asylgesuche und deren Beur!el· 
iung. Unter diesen Prämissen sind die vorgeschlagenen An· 
derungen zu beurteilen, Im Wissen darum, dass die illegale 
Immigration auch mit verschär1ten Verfahrens- und Haftvor
schriften nie verhindert werden kann. 
Die Kommission prüfte die vom Bundesrat vorgeschlagenen 
acht Ergänzungs- und Änderungsanträge auch unter den 
Gesichtspunkten der Verfahrensgerantle, der Verfassungs
mässlgkeit und der Menschenrechtskonformität. Ich werde 
In der Detailberatung darauf zurOckkommen. Selbstver• 
ständllch wird auch mit den neuen, verschärften Vorschriften 
das Non-Refoulement-Prlnzlp beachtet. Nichteintreten we
gen fehlender Papiere darf nicht dazu fOhren, dass die Be
werber Ihrer Rechte aus dem Völkerrecht verlustig gehen. 
Dies wurde bereits 1998 bei der erstmallgen Beratung der 
Frage der fehlenden Papiere als Nlchtelntretensgrund In un
serem Rat vom damaligen Berichterstatter und heutigen 
Ratspräsidenten ausgefOhrt. Damit wird auch der FIOcht
llngskonventlon Rechnung getragen. 
Ich habe bewusst bereits In der Eintretensdebatte auf diese 
Punkte hingewiesen, da wir alle In den letzten Tagen zahlrei
che Eingaben erhalten haben, In denen Bedenken gegen die 
Neuregelung vorgebracht wurden. Dabei gingen die Verfas
ser nicht Immer von den neuesten Texten aus, oder sie be
riefen sich auf Medienberichte und nahmen sie zum 
Nennwert, ohne Kenntnis der Unterlagen. Ich spreche hier 
vom sogenannt geheimen Gutachten der GeschäftsprO· 
fungskommlsslon, aus dem Zahlen wlllkOrllch herausgegrlf• 
fen wurden, ohne sie in den Gesamtzusammenhang zu 
stellen. Die Kommission hatte die Präsidentin der GPK-Sub
kommlsslon angehört und von Ihr die geWOnschten Aus
künfte erhalten. Unsere Entscheide er1olgten also nicht In 
Unkenntnis der provisorischen Ergebnisse des Berichtes. 
Die Kommission befasste sich ebenfalls mit der Standesln• 
ltlative Aargau 03.304. Sie wird in Artikel 25b Anag Ober
nommen. Ebenso erachtet die Kommission die Motion des 
Nationalrates 03.3593 Ober die Gleichbehandlung der Asyl· 
bewerber mit Artlkel 44a des Asylgesetzes als er10I1t. 
Die Kommission beantragt ihnen mit 9 zu O Stimmen bei 
2 Enthaltungen, auf die Vorlage einzutreten. 

Sommaniga Simonetta (S, BE): Wir behandeln heute mit 
dem Asylgesetz ein Geschäft, das bei vielen von uns mit Un
behagen verbunden Ist Wir alle kennen Beispiele von Asyl
suchenden, bei denen wir das GefOhl haben, unser Land 
und unser Rechtssystem worden ausgenutzt oder gar 
missbraucht. Wir haben ein Unbehagen angesichts der vie
len Jungen Männer, die abends an Bahnhöfen herumstehen. 
Die Häufung von Asylsuchenden aus bestimmten Lindem 
Im Zusammenhang mit Drogen• und anderen Dellkten Ist mir 
bekannt. Ich möchte dem nicht tatenlos zuschauen mOssen. 
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Wenn sich Asylverfahren Ober Jahre hinziehen und Asylsu
chende trotz abschläglgem Entscheid noch jahrelang in der 
Schweiz sind, dann ist des oft unverständllch; es macht 
mlssmuttg und weckt auch In mir das BedQrfnls, hier fOr Klar
heit zu sorgen. Umgekehrt kenne Ich Beispiele von Asylbe
werbern, die trotz beweisbaren Folterungen abgewiesen 
wurden und deren Asylverfahren gravierende Mängel von
seiten der Behörden aufweisen. Die meisten von uns ken
nen vermutlich Asylsuchende, die gerade wegen der Jahre 
dauernden Verfahren Jegliche Fähigkeit, Oberhaupt noch 
eine Perspektive zu entwickeln, verloren haben. Eine rasc,!le 
Integration hätte Ihnen und auch unserem Land viel Leid, Ar
ger und Kosten erspart. Wenn Minderjährige aus krlegsver• 
sehrten Lindem unbegleitet in unser Land fliehen, dann 
versuche Ich mir Jeweils vorzustellen, wie sich unsere 16-
und 17-jährlgen Söhne - oder vielleicht Enkel - in einem 
fremden Land und In einer fremden Kultur ganz allein zu
rechtfinden warden. Niemand von uns wQrde fQr sie die 
Hand Ins Feuer legen wollen. 
In dieser Situation, die mit Ambivalenzen, aber auch mit HIif· 
loslgkeit verbunden ist, sollten wir weder Qberreagleren noch 
uns gegenüber den Problemen blind stellen. Bel dieser 
schwierigen Aufgabe möchte Ich mich an den drei folgenden 
Leitplanken orientieren: 
Erstens am internationalen Völkerrecht, an der Genfer 
FIQchtllngskonventlon und an der Europäischen Menschen
rechtskonvention: Ihnen gegenQber trägt unser Land als De
positarstaat der Genfer Flüchtlinskonventlon eine besondere 
Verantwortung. zweitens an der Bundesverfassung: Ge
miss Artikel 12 bietet unser Land allen Menschen, die In Not 
geraten und nicht In der Lege sind, fOr sich zu sorgen, Jene 
HIife und Betreuung an, die fOr ein menschenwürdiges Da
sein unerlässlich sind. Ich möchte mich aber auch an der 
Präambel der Bundesverfassung orientieren, die Bundes
präsident Schmid erst kQrzllch wieder prägnant In Erinne
rung gerufen hat; es helsst darin, «dass die Stärke des 
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen». Drittens sollten 
wir uns gerade bei der Beratung von Asylrecht eingestehen, 
dass wir die Probleme Im Asylbereich nur Im Verbund mit an
deren Lindem lösen oder wenigstens entschärfan können. 
Mit der Assoziierung zum Sehengen/Dublin-Abkommen tun 
wir genau diesen Schritt, den Ich unterstütze und der fOr un
ser Land von grosser Bedeutung Ist. Die Assoziierung zu 
Sehengen/Dublin bedeutet aber auch, dass wir uns an die In 
der EU formulierten Mindeststandards fOr den Asylbereich 
halten sollten. 
Unter diesen drei Aspekten wünsche Ich mir eine Beratung 
des Asylgesetzes, und wenn Ich Ihnen nun einen Rückwei
sungsantrag unterbreite, tue Ich es aus den folgenden GrOn• 
den: 
Zwischen der Botschaft des Bundesrates, welche dem Na
tionalrat bei der Beratung des Asylgesetzes vorlag, den Be
schlOssen des Nationalrates und dem, worOber wir heute 
beraten sollen, Ist viel passiert - meines Erachtens zu viel. 
Von einer Teilrevision des Asylgesetzes kann heute keine 
Rede mehr sein. Die hinzugekommenen Änderungen haben 
gravierende Auswirkungen, ohne dass diesen wirklich nach
gegangen wurde bzw. ohne dass die entsprechenden Be
richte und das Monitorlng vorliegen. 
Aber auch In Bezug auf das Verfahren muss ich Mängel von 
grösserem Ausmass feststellen. Die Art und Welse, wie der 
Bundesrat Im vergangenen Sommer die Kantone zu den so
genannt zusätzllchen Massnahmen konsultiert hat, ist aus 
der Sicht vleler Kantone Inakzeptabel. Ich zitiere aus dem 
Schreiben der Regierung meines Kantons, den Ich hier ver
trete: aEln derart umfassendes und In seinen Konsequenzen 
weitreichendes Massnahmenpaket müsste den Kantonen 
durch den Bundesrat unter Einhaltung der Obllchen Fristen 
zu einer formellen Vernehmlassung zugestellt werden. Im 
Rahmen der verlangten informellen Stellungnahme Innert ei
ner Frist von 30 Tagen und während den Sommerferien Ist 
keine vertiefte PrOfung, sondern allenfalls eine erste, spon
tane Reaktion möglich. Dies Ist rechtsstaatlich bedenklich ... 
Bedenklich ist dieses Vorgehen aber ganz besonders 
darum, weil es In diesem Gesetz nicht um Waren, sondern 
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um Menschen geht und weil wir mit diesem Gesetz auch 
Freiheitsrechte von Menschen einschränken. Unter den Be
stimmungen, de durch den Bundesrat neu eingebracht wur
den, befinden sich zwei, die der Bundesrat In der Botschaft 
von 1995 selber als völkerrechtswidrig bezeichnet hatte. Es 
geht um den Nlchtelntretensentscheld beim Fehlen von Rei
sepapieren sowie um die Weitergabe von Personendaten. 
Zwar hat sich der Bundesrat in der Zwischenzelt verändert, 
das Völkerrecht hingegen nicht. 
ich hätte deshalb vom Bundesrat gerne eine Begründung er• 
halten, weshalb er von seiner Einschätzung abgerückt Ist. 
Doch da es keine Botschaft zu den zusätzlichen Massnah
men, den neuen Anträgen des Bundesrates, gibt, Hegt auch 
nichts Schriftliches vor. Immerhin äussem auch renom
mierte Staats- und Völkerrechtsexperten schwerste Beden
ken In Bezug auf die Völkerrechtskonformität dieser Rege
lungen. Der Nothilfestopp sowie die Einschränkung der 
Grundleistungen der Krankenkassen werden von Experten 
als klar verfassungswidrig eingeschätzt. Doch der Bundesrat 
hat bis heute keine Gutachten eingeholt, obwohl zum Bel
spiel mit Professor Walter Källn ein ausgewiesener und In• 
tematlonal angesehener Experte fOr Völkerrecht zur Ver
fügung stOnde. 
Schllessllch schlägt Ihnen die Kommission heute auch vor, 
auf das Konzept der humanitären Aufnahme, wie dies der 
Bundesrat vorgeschlagen hatte und wie es vom Nationalrat 
verabechledet worden war, zu verzichten. Bundesrat Blocher 
hatte einen solchen Antrag Im letzten Sommer zwar auch 
dem Gesamtbundesrat gestellt, sein Vorschlag wurde aber 
abgelehnt. Der Gesamtbundesrat betonte, dass die humani
täre Aufnahme ein zentrales Element dieser Revision sei, 
weil sie mit der Verbesserung der Rechtsstellung fOr die Be
troffenen und fOr unsere Bevölkerung echte Vortelle bringe. 
Auch die Beugehaft, wie sie Bundesrat Blocher dem Ge
samtbundesrat vorgeschlagen hatte, wurde von diesem ab
gelehnt. Der Antrag steht heute wieder auf der Fahne. Ich 
erwarte vom zuständigen Bundesrat, dass er heute die Hai· 
tung des Gesamtbundesrates vertritt und auch aufzeigt, 
weshalb der Bundesrat die genannten Änderungen ab
lehnte. Eine Botschaft des Bundesrates - ich habe es be
reits gesagt- liegt nämlich auch hierzu nicht vor. 
Nachdem nun also klar Ist, wie viele zusätzliche Elemente In 
die Revision hlnelngepackt wurden; nachdem klar Ist, dass 
wir Ober kein Gutachten zur Völkerrechts• und Verfassungs
konformität dieser Vorlage verfOgen; nachdem die Europa
kompatlbllität dieser Vorlage nicht geprOft Ist; nachdem wir 
auch nicht einmal Kenntnis bekommen haben vom Bericht 
der parlamentarischen Verwaltungskontrolle, welche die Effi
zienz der Zwangsmassnahmen untersucht hat - Frau Kom• 
mlsslonssprecherln, ich bin, wie die meisten Anwesenden In 
diesem Rat, nicht Mitglied der Kommission, wir hatten keine 
Möglichkeit, diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen--; nach
dem das Monitorlng der Kantone zum FOrsorgestopp nicht 
abgeschlossen Ist; nachdem das Bundesgericht voraus
sichtlich erst morgen entscheiden wird, ob die Verweigerung 
der Nothilfe Oberhaupt verfassungsmässlg Ist, beantrage Ich 
Ihnen, diese Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen. 
Der Bundesrat soll ein ordentliches Vernehmlassungsverfah
ren bei den Kantonen durchführen, und vor allem soll er den 
Mut haben, diese Vorlage von unabhängigen Experten auf 
Ihre Völkerrechts- und Verfassungskonformität Oberpnlfen 
zu lassen. Es gibt keinen Grund ffir ein rasches oder gar 
übereiltes Vorgehen. Die Asylgesuchszahlen sind die tiefs
ten seit 17 Jehren, und sie sinken weiter. Auch der Vollzug 
funktioniert besser. Der Bestand der Abgewiesenen Im Voll• 
zugsprozess liegt zurzeit 33 Prozent tiefer als noch vor Jah· 
resfrlst. 
Mein ROckwelsungsantrag ist durchaus ein Plädoyer dafOr, 
weiterhin gemeinsam nach sinnvollen und effizienten Maas
nahmen Im Asylbereich zu suchen, die einerseits den 
Missbrauch verhindern helfen, andererseits gleichzeitig aber 
auch die humanitäre Tradition unseres Landes bewahren. 
Ich schllesse mich dem Aufruf des Präsidenten der Eidge
nössischen Kommission fOr FIOchtllngsfragen, Herrn Regie
rungsrat Roland Eberle, an, der Bundesrat und Parlament 
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zur Besonnenheit aufgerufen hat. Zu dieser Besonnenheit 
gehört meines Erachtens, dass wir die Völkerrechts• und 
Verfassungskonformität der geplanten Massnahmen Ober• 
prOfen, bevor wir beschllesaen. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne, den ROckwelsungsantrag zu 
unterstOtzen. 

Brlner Peter (AL, SH): Die Asylpolltlk Ist In unserem Land 
ein Bereich, In dem bisher zwischen Wollen und KöMen, 
zwischen Versprechungen und Taten keine Kongruenz be
stand. Immer wieder, jedenfalls vor jeder asylretevanten Ab
stimmung, versuchte man dem Volk zu suggerieren, man 
wQrde das Problem des Missbrauchs mit den jeweilig latzten 
paar Anpassungen In den Griff bekommen. 
Die Realität, das mOssen wir uns eingestehen, Ist eine an
dere. Die Schweizer Bevölkerung, aber auch die wirklich 
schutzbedOrftlgen Menschen unter uns, denen der Miss
brauch des Asyls durch die andern zu Unrecht auch zum 
Stigma gereicht, erwarten von uns Lösungen, nicht Pflis
terll. Andernfalls mOsste man In diesem Bereich von Politver
sagen sprechen. 
Mit der Zustimmung zur Assoziation zum Schengen/Dublln• 
Abkommen haben wir die Gelegenheit, das Problem rein 
mengenmisslg zu lindem, Indem Gesuchsteller mit Zweit
und Mehrfachgesuchen Ins Land ihres ersten Gesuches ver
wiesen werden. Dies mag bei uns zu einer Reduktion um bis 
zu 20 Prozent fOhren. Die Erfahrungen der bisherigen Du
blin-Staaten weisen seit der Einführung von Eurodac im Jahr 
2003 auf entsprechend gute Werte hin. 
Dies dispensiert uns Jedoch nicht von einer qualitativ verbes
serten Ausgestaltung unserer nationalen Asylgesetzgebung. 
Mit dieser Tellrevlslon wollen wir dem Rechnung tragen. Es 
geht dabei meines Erachtens nicht um eine eigentliche Ver
schärfung des Gesetzes. Am Tatbestand Asyl erfolgt keine 
Änderung. Hingegen soll der Vollzug so gestaltet werden, 
dass keine Fehlanrelze entstehen, die zu Missbräuchen füh
ren. FOr den Vollzug braucht es klere und einheitliche Rege
lungen, die durchfOhrbar sind und auch wirklich vollzogen 
und umgesetzt werden können. Gesetze, deren Umsetzung 
nach GutdOnken oder Beliebigkeit erfolgt, sind, und das 
nicht nur In diesem Bereich, rechtsstaatlich fragwQrdlg. 
Ich zähle mich In diesem Dossier nicht zu den Hardlinern. In 
der Kommission haben wir die Beratungen mit grosser 
Ernsthaftigkeit durchgeführt. Neben den Anhörungen der In
volvierten Kreise und dem Beizug professoraler Gutachten 
haben wir von den Praktikern an der Front des Vollzuges viel 
lernen können. Es stand für mich dabei Im Vordergrund, 
dass alles, was wir hier beschllessen, verfassungs- und 
EMRK-konform sein muss. Daran bestand In der Kommis
sion auch kein Zweifel. 
Wir haben eine humanitäre Tradition; diese Ist für mich un
umstössllch. Menschen, die an Leib und Leben verfolgt sind, 
die politisch verfolgt werden, psychischem Druck, etwa 
durch Folter, ausgesetzt sind, genlessen den Schutz unse
res Asylgesatzes. Auch spezifische FrauenfluchtgrOnde ge
hören dazu. Wichtig Ist, dass diese Gründe gelten. Ich bin 
Oberzeugt, dass die grosse Mehrheit unserer Bevölkerung 
das auch so sieht. Bischof lvo FOrer hat In einem Interview 
kOrzllch sinngemiss gesagt, In der Asytpolitlk seien fOr Ihn 
Verantwortung und Moralvorstellungen wegleltend. Das 
stimmt - auch fOr mich. Aber wir dOrfen der Politik oder den 
gesetzgebenden Behörden doch nicht unterstellen, dass 
diese Kriterien nicht auch für sie gelten! Verantwortung und 
Gewissen stehen auch bei uns am Anfang jeder Gesetzge
bung. Weshalb sage Ich das? Ich bin sehr betroffen von der 
Flut von ZUschrlften und Aufrufen, die uns Im Vorfeld dieser 
Ratsdebatte erreicht hat. Dazu gehören kirchliche Kreise, 
die Ich als Autoritäten betrachte. Auch das UNHCR, renom
mierte Juristen und die Schweizerische FIOchtllngshllfe ha
ben sich gemeldet; sie alle bedrängen uns mit Aussagen 
Ober einzelne Revlslonspunkte, die nicht rechtsstaatlich 
seien. Das wiegt schwer und geht auch ans Gewissen -
wenn sie Recht hätten. 
Deshalb bitte ich Sie, Herr Bundesrat Blocher, hier In diesem 
Rat zu erklären, dass diese Gesetzesrevision rechtsstaatli· 
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chen Grundsätzen entspricht, weder verfassungs- noch völ
kerrechtswldrlg ist und weder der EMRK noch der Genfer 
FIOchtllngskonventlon widerspricht. 
Unter diesen Voraussetzungen bin ich fOr Eintreten auf diese 
Vorlage. 

Relmann Maximilian (V, AG): Aus zeltökonomischen Grün
den möchte Ich mich kurz fassen, es aber doch nicht unter
lassen, meiner grossen Genugtuung Ausdruck zu geben 
Ober die Qberarbelteten bzw. neuen Anträge des Bundesra
tes sowie Ober die Linie, die wir In der Kommission gross
mehrheltllch gefunden und verfolgt haben. Wir befinden uns 
auf Kurs; auf Kurs, das jahrzehntelange Malaise, das wir uns 
mit dem alten Recht eingehandelt haben, endlich auszubO
geln. 
Dieses Malaise hat uns unnötigerweise Mllllarden und Milli• 
arden von Franken gekostet, die wir welss Gott fOr andere 
und bessere Zwecke hätten verwenden können. Dem 
Missbrauch war TOr und Tor geöffnet; die Innere Sicherheit 
litt Immer mehr darunter; die Attraktlvltit unseres alten und 
trotz mehreren Revisionen immer noch zu milden Asylrech
tes wurde von der Internationalen Asylmafia - Ich komme 
nicht umhin, dieses harte Wort hier zu verwenden - sträflich 
ausgenutzt. Wer dagegen Im Inland protestierte, der wurde 
voreilig an den Pranger der Auslinderfelndllchkelt gestellt. 
Andere Linder sind uns da mit anderem, besserem Beispiel 
vorangegangen: Deutschland, Holland, Dänemark usw. Die 
Statistik In den dortigen Lindem zeugt vom Erfolg der einge
leiteten Gegenmassnahmen. Ich bin Oberzeugt, dass das 
auch bei uns so kommen wird. Erste Zahlen - Frau Heber
leln hat bereits darauf hingewiesen - deuten gsnz kler In 
diese Richtung, und das bereits bevor die neuen Massnah
men In Gesetzeskraft erwachsen sind. 
Die echten FIOchtllnge - auch das möchte Ich mit Nachdruck 
betonen - werden nicht Im geringsten schlechter gestellt. Im 
Gegenteil, die Schweiz wird wieder zu dem werden, was sie 
seit eh und Je war: zu einem echten Hort fOr echte FIOcht
lfnge. Das Sperrfeuer, das seitens unserer sogenannten 
Asytindustrle gegen die neue Vorlage aufgezogen wird, Ist 
hingegen unbegründet. Wir halten uns auf der ganzen Linie 
an das Internationale Recht. Diesem Aspekt haben wir auch 
In der Kommission stets unsere volle Aufmerksamkeit ge
schenkt. 
Treten wir also auf die Vorlage ein, weisen wir den ROckwel• 
sungsantrag Sommaruga Slmonetta zurückt Er entspringt 
llnkspopullstischen Quellen und entbehrt jeglicher Grund
lage, was uns auch die Vorbilder anderer Linder deutlich ge
zeigt haben. 

Studer Jean (S, NE): Oe notre polnt de vue, la presidence 
d'une commlsslon a pour mlsslon d'organlser le travall de 1a 
commlsslon et de velller a ce qu'II sott men6 a terme. Dans 
ce dossler, cette mlsslon a 6t6 accomplle. 
Mals la r6allsatlon de cet objectlf ne slgnlfie toutefols pas 
qu'II fallle se montrer satlsfalt. Je ne veux pas parler lcl de la 
satlsfactlon polltlque - on satt deja que je n'appartlens pas a 
celles et ceux qui sont polltlquement satisfalts, et c'est un 
euph6mlsme. Je veux parler lcl de l'lnsatlsfactlon formelle 
que susclte la manlere dont les debats se sont developpes. 
A cet 6gard, j'ai deux remarques a faire. 
La premlere a tralt a Ja maniere dont le Conseil fed6ral a 
ajout6 de nouvelles proposltlons apres le debat au Conseil 
national. Je reconnals volontlers au Conseil fed6ral le drolt 
de faire de nouvelles proposltlons. Mals, generalement, ces 
proposltlons, qul lntervlennent dans le cours du d6bat parle
mentalre, sont solt des proposltlons de modiflcatlon redac
tlonnelle par rapport a des artlcles qul ont 618 adopt6s, sott 
des proposltlons technlques que Justlfle tout d'un coup, dans 
le cadre du d6bat, la recherche d'une solutlon pour un nou
veau probleme qul est apparu. Le molns qu'on pulsse dlre, 
c'est que les nouvelles proposltlons du Conseil federal de la 
fln du mols d'aoOt 2004 ne sont nl formelles, nl technlques. 
Ce sont des proposltlons polltlques, tres politlques. Et elles 
suscltent d'importantes questlons sur des 616ments comme 
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le respect de la Constltutlon, des engagements lnternatlo
naux, du drolt europ6en, et aussl d'lmportantes questlons 
quant lll. leurs fncldences flnancleres pour la Conf6d6ratlon, 
subsldlalrement pour les cantons et les communes. 
Sur le plan formet, que vous reste-t-1I auJourd'hul de ces pro
posltlons? Qu'avez-vous lll. dlsposltlon pour approoler ra por
t6e de ces nouvelles proposHlons du Conserr f6d6ral? Je ne 
parie pas slmplement pour nous, mafs pourtous les cltoyens 
et toutes les cltoyennes qul s1nt6ressent lll. raffalre. Eh blen, 
la seule trace formelle que vous avez de ces proposltlons se 
trouve sur le slte Internet de la Conf6d6ration. Mals encore 
faut-11 1a trouveri Ce n'est pas simple. Mals, pour les docu· 
ments qul permettent d'approoler la port6e du d6bat polltl
que, qul permettent d'appr6cler la port6e Juridlque ou 
financlere de nos dlscusslons, II n'y a rien: il n'y a pas de 
trace dans 1a Feullle Md6rale ou de compl6ments au mes
sage du Conseil f6d6ral avec ces nouvelles propositlons tres 
polltlques. 
Pour mol, cette manlere de faire pose un grave probleme 
lnstltutlonnel. Est-ce qu'on peut admettre qu'on apporte 
dans le d6bat des nouvelles proposltlons tres importantes 
sans que la cltoyenne ou le cltoyen qul voudralt les llre ne 
sache exactement de quol II en retourne? Je ne crols pas 
qu'on pulsse lmaglner commencer lll. travalller de cette ma
nlere. 
AJJ cours de cette sesslon, on a trait6 la probl6matlque du 
consentement du conJolnt pour la cautlon. Vous vous souve
nez de la d6clslon de notre consell qul, lll. une tres courte 
majorit6, est entr6 en matlere sur le projet lssu de !'Initiative 
pariementalre Chevrler 01.465. Pour traiter du consente
ment du conJoint pour la cautlon, on a examln6 la compatlbl
llt6 avec le drolt europ6en et encore d'autres lncldences. 
Pour le d6bat d'aujourd'hul, vous n'avez reQU aucun docu
ment, lll. l'exceptlon d'un seul, aucun document, donc, qul 
vous permette d'appr6cier ce que pense le Conseil f6d6ral 
de ses proposltlons par rapport lll. 1a Constltutlon, au drolt 
europ6en, aux engagements lnternatlonaux et aux lnclden
ces flnancleres. C'est d'autant plus d6testable que, depuis 
1998 lll. peu pres, le Consell f6d6ral s'6talt engag6, chaque 
fois qu'II faisalt des propositlons, lll. examlner leur compatlbl
lit6 avec notamment le drolt europ6en ou les engagements 
internatlonaux de la Sulsse. 
Le seul document qu'on a, et c'est blen slgnlflcatlf de la fal• 
blasse et des dangers de la proc6dure suMe, c'est la lettre 
qu'on a reQUe hier de l'Offfce f6d6ral des mlgrations. Est-ce 
que vous imaglnez qu'on pulsse, dans ce domalne-llll., se sa
tlsfalre desormats de lettres d'offlces nous assurant que tout 
est parfalt sur le plan des engagements pour aller de l'avant, 
ce que certalns mettent s6rleusement en doute? 
Sur fe plan lnstltutlonnel, lnd6pendamment de la nature des 
proposltions, on ne peut pas travalller comme 98. On ne peut 
pas adopter des regles d'exceptlon, et ce d'autant molns 
lorsque 1a situatlon ne le Justlfle pas. En l'occurrence, dans 
le domalne de l'asHe, 98 a d6jlll. 6t6 relev6, 1a sltuatlon ne 
nous permet pas de consld6rer que nous sommes dans une 
sltuatlon d'urgence ou d'exceptlon. 
En effet, cela va poser encore d'autres problemes. Les pro
positlons substantielles du Conseil f6d6ral de la fln du mols 
d'aoOt 2004 font l'objet du comblentleme d6bat pariemen
talre? Elles font l'obJet du premler d6bat pariementalre, mals 
le Conseil national s'est d6Jlll. prononc6 au mois de mal 
2004. Aiors, sur ces proposltlons substantielles du mols 
d'aoOt dernier, II y aura quol: deux d6bats pariementalres et 
dem!? Je crols qu'on dolt etre extrAmement attentff lll. la fa. 
oon dont on vellle au respect des regles du d6bat pariemen
talre. En l'occurrence, je n'al pas le sentlment que 98 a 616 
v6rltablement observ6, et Je le regrette. Encore une fols, ln
d6pendamment de 1a mattere, Je souhalterals en tout cas 
que la taoon de proc6der dans ce dossler reste unlque, pour 
assurer la s6r6nlt6 des d6clslons lll. prendre. 
La seconde remarque que Je voulais faire porte sur 1a dill· 
gence manlfest6e lors des travaux de la commlsslon. II y a 
eu une v6ritable volont6 de mener ces travaux lll. terme. lls 
ont 6te menes lll. terme, quelles que solent les lncldences 
des d6clslons prlses. Mals, Je ne vous cacheral pas qu'II 
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n'est pas faclle de se prononcer sur des choses aussl lmpor• 
tantes que les mesures de d6tentlon lorsque, par exemple, 
vous ne dlsposez de la traductton en fran9als des multiples 
verslons de l'artlcle 13 que slmplement clnq mlnutes avant 
de voterl Je trouve que ce n'est pas comme 98 qu"on dolt 
travalller lorsqu'on prend des d6clslons aussl lmportantes 
que celles qul touchent Justement - pour reprendre un d6bat 
ant6rleur - lll. la llbert6 de toute personne se trouvant dans 
notre pays. 
Je ne vous cacheral pas non plus que c'est la premlere fols 
dans mon actMt6 de pariementalre que, dans le cadre d'une 
s6ance de commlsslon, J'al w le conselller f6d6ral presser 
un membre de la commlsslon de malntenlr une proposltfon 
qu'II voulalt retlrer, parce qu'elle correspondalt lll. une pre
mlere proposltlon qul avalt 616 falte devant le Conseil f6d6ral 
et que celul-ci ne ravalt pas retenue. Ce sont quand mAme 
des choses qui ne sont pas faclles lll. vlvre. 
Je crols qu'on dolt velller lll. garder un peu la tete frolde, 
mAme quand on parie de l'asUe, surtout lorsque l'aslle n'a 
plus la «senslblllt6» qu'on connalssalt par le pass6. On dolt 
encore veltler, en tant que parlementalres, lll. respecter les 
propres regles qui assurent la quallt6, en principe, de nos 
d6clsions. 

BQttlker Rolf (AL, SO): Ich möchte In meinem Elntretens
votum nur auf den Rückweisungsantrag Sommaruga Slmo
netta und die entsprechenden Vorwürfe, einzelne Vor• 
schläge der Kommission und des Bundesrates seien nicht 
verfassungs- und völkerrechtskonform, eingehen. 
Ich muss Ihnen sagen, dass zu den neuen Anträgen der 
SPK bzw. des Bundesrates eigentlich nur zwei externe Gut
achten vorliegen, und zwar zum neuformullerten Nlchtelntre
tenstatbestand bei der Nichtabgabe von Papieren beim 
Asylgesuch (Art. 32, Prof. Källn) sowie zum Entzug der Not
hilfe bal mangelnder Kooperation (Art. 83, Prof. Jörg Paul 
Müller). 
Zu Artikel 32: Frau Sommaruga, es Ist nicht so, dass die 
Kommission alles kaltschnäuzig In den Wind geschlagen 
hätte; wir haben, nachdem das Konsultationsverfahren ab
geschlossen und die Kritik gekommen war, die Anllegen von 
Professor Källn ernst genommen. Der Nlchtelntretenstatbe
stand wegen Paplerloslgkelt wurde nach der Im Konsultati
onsverfahren gerade von Professor Källn geäusserten Kritik 
neu und besser formuliert, mit den nun vorgesehenen wei
tergehenden AJJsnahmemögllchkelten. Es steht Im Gesetz: 
Wenn entschuldbare Gründe für die Papierlosigkeit beste
hen; wenn die FIOchtllngselgenschaft glaubhaft gemacht 
wird; wenn Im konkreten Fall weitere AbkUirungen notwendig 
sind, Ist sichergestellt, dass tatsächlich - tatsächllch - ver
folgte Personen auch ohne Reisepapiere ein normales Asyl
verfahren durchlaufan können. Damit werden das Völker
recht und die Verfassung respektiert. 
Zu Artikel 83: Ich bin klar der Auffassung, dass der von un
serer SPK angenommene Artikel 83 - man kann Ihn neu for
mulieren und eine Differenz schaffen, das Ist das Mindeste; 
das Ist Immer möglich - nicht nur dringend notwendig, son
dern auch verfassungsrechtlich In Ordnung Ist. Ich komme 
zum Gutachten von Professor Müller: Gemäss Gutachten 
von Professor Müller widerspricht die vorgeschlagene 
Bestimmung Sinn, Zweck und Wortlaut von Artikel 12 der 
Bundesverfassung, wonach - das hat Frau Sommaruga er• 
wähnt - allen Menschen In der Schweiz Betreuung und Hilfe 
In Notlagen garantiert werde, wenn die Notlage nicht selber 
bewältigt werden könne. Und dann kommt der Satz, dabei 
sei nicht entscheidend, ob diese aktuelle Notlage selber ver
schuldet worden sei oder nicht. 
Das entspricht nicht liberaler AJJffassung von F0rsorge, Not
hilfe und Sozialhilfe - absolut nicht! Und es ritzt auch das 
Subsidiaritätsprinzip unseres Landes. Ich bestreite diese 
Auffassung entschieden. Ich muss sagen: «Die braune Ue
sel kenn Ich am Geläut.» Ich bin Im Gegensatz zu Herrn Pro
fessor MOller In Bezug auf die Auslegung von Artikel 12 der 
Bundesverfassung der Auffassung, dass keine aktuelle Not
lage vorllegt, wenn jemand ohne steatllche Hilfe Oberleben 
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kann. In diesem Fall wird keine Überlebenshllfe benötigt; die 
Nothllfe des Staates wird nur subsidiär ausgerichtet. Wenn 
keine anderen Mögllchkelten mehr bestehen, kann eine Per
son mit Ihrer Ausreise aus der Schweiz verhindern, dass sie 
In eine Notlage gerät und hat daher keinen Anspruch auf 
dauerhafte UnterstOtzung. Selbstverständlich hat der Staat 
bei der Ausreise behilflich zu sein. Die Organisation der Aus
reise kann auch eine Form der Überiebenshllfe darstellen. 
Es kommt noch dazu - das steht auch Im Gesetz -: Bel ei
ner Wegweisung muss Immer geprüft werden, ob der Voll
zug zumutbar und zulässig Ist. Das Ist unbestritten, Frau 
Sommarugal Bel einer existenziellen Gefährdung Im Her
kunftsland erfolgt kein Wegwelsungsvollzug. Die Ausreise 
führt somit - entgegen der Meinung von Professor M0ller -
nicht zu einer Gefährdung. Weigert sich In einem solchen 
Fall die betroffene Person auszureisen, so nimmt sie die 
Existenzgefährdung In Kauf, obschon sie die Möglichkeit 
hätte, dies zu verhindern. Hier kann von einem Rechtsmiss
brauch bezOgllch der Forderung nach Nothilfe gesprochen 
werden. Dies rechtfertigt eine Veiwelgerung der Nothilfe. 
Sie sehen: Bez0glich der beiden professoralen Gutachten 
sind wir bei Jenem von Professor Källn als Fazit entgegenge
kommen und haben eine Verbesserung erzielt, und die In• 
haltllche BegrOndung des Gutachtens von Professor M0ller 
kann Ich aus liberalen Überlegungen - von einem liberalen 
Standpunkt aus - nicht vertreten und nicht unterstOtzen. 
All dies zeigt, daSS die Kommission sorgfältlg gearbeitet hat 
und dass die völkerrechtllchen und verfassungsmässigen 
Grundlagen absolut vorliegen. 

lnderkum Hanshelri (C, UR): Es wurde schon gesagt: Wir 
haben es mit einer komplexen Vorlage zu tun, In formeller 
und vor allem auch In materieller Hinsicht; mit einer Vorlage 
zudem, die Anlass zu emotionalen Verhaltensweisen gibt, 
schllessllch aber auch mit einer Vorlage, bei welcher man 
die Veränderungen Ihres «Gegenstandes» deutlich sp0rt. 
Die Globalisierung zeigt auch in diesem Bereich Ihre negati
ven Auswirkungen. Vlele, vor allem Junge Ausländer verlas• 
sen Ihre Heimatländer, weil sie daselbst keine Perspektiven 
sehen, Im Wissen, bei uns bessere Verhältnisse vorzufln• 
den, und In der Hoffnung, hier ein besseres Leben fOhren zu 
können. 
Allein - die Feststellung Ist eigentlich zu simpel, um Ober
haupt ausgesprochen zu werden -, wir können In Gottes 
Namen nicht alle bei uns aufnehmen bzw. bei uns behalten. 
Denn das Mengenverhältnis zwischen der Inländischen 
Wohnbevölkerung und den Ausländerinnen und Auslän· 
dem - das gllt nicht nur fQr die Schweiz - hat seine natürll• 
chen Grenzen, was von der Politik zu respektieren und von 
der Gesetzgebung zu regeln Ist. 
In diesem weiten Kontext des Verhältnisses von Auslände
rinnen und Ausländern einerseits und Schweizerinnen und 
Schweizern andererseits geht es gesetzgeberisch gesehen 
um das Ausländerrecht, das Asylrecht und das B0rgerrecht. 
Wie eng diese Bereiche zum Tell rechtlich, vor allem aber 
auch faktisch Im Bewusstsein der B0rgerlnnen und B0rger 
verflochten sind, hat gerade die Volksabstimmung vom ver• 
gangenen September gezeigt. 
Rechtspolltlsch gesehen geht es bei der Gesetzgebu'!g Im 
Bereich des Asyl- und FJ0chtllngsrechtes nach meiner Uber
zeugung darum, dass auf der einen Seite diejenigen Men
schen, die wir aufgrund des 0bergeordneten Rechtes, 
aufgrund unserer Tradition sowie unserer kollektiven Rechts
Oberzeugung schOtzen wollen und die diesen Schutz auch 
wirklich brauchen, Ihn auch tatsächlich bekommen sollen. 
Auf der anderen Seite sollten wir diejenigen, die diesen 
Schutz eben mlssbriluchllch In Anspruch nehmen wollen, In 
einem möglichst raschen, aber dennoch fairen Verfahren 
wegwelsen und diesen Entscheid nach Möglichkeit auch 
durchsetzen, aber auch dies wiederum In einem fairen Ver
fahren. ich glaube feststellen zu d0rfen, dass die von unse
rer Kommission erarbeitete Vorlage diesen Anforderungen 
Insgesamt gerecht wird. 
Damit man zu dieser Erkenntnis kommt, muss allerdings die 
einleitend erwähnte Emotlo etwas abgebaut werden, und an 
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Ihre Stelle muss die Bereitschaft treten, die Vorlage unvor
eingenommen und sachllch zu prOfen. Unserer Kommission 
wird vorgeworfen, Ihre Arbeit stelle eine endgOltlge Abkehr 
von der humanitären Tradition der SchWelz dar; es wurde 
bereits erwähnt. NatOrllch haben wir versucht, eine Vorlage 
zu unterbreiten, welche den erwähnten rechtspolltlschen 
Zielen Rechnung trägt. Der Vorwurf aber, diese Bestimmun
gen WOrden nicht mehr der Humanitas entsprechen, kann 
nicht ohne Widerspruch hingenommen werden, u. a. aus fol
genden GrOnden: 
1. Die grundlegendan Bestimmungen des 1. Kapitels des 
Asylgesetzes, enthaltend u. a. die Umschreibung des Asyls 
(Art. 2), des FI0chtlingsbegrlffes (Art. 3), der Gewährung des 
vorObergehenden Schutzes (Art. 4) sowie des R0ckschle
bungsverbotes (Art. 5), bleiben von der Revision unberOhrt. 
2. Der Unterschied zwischen der vom Nationalrat beschlos
senen humanitären Aufnahme und der von der Kommission 
vorgeschlagenen, verbesserten vorläufigen Aufnahme be
schränkt sich Im Wesentlichen auf den Namen - nomen est 
omen, könnte man sagen - sowie auf den Famlllennachzug. 
3. Die Neuformulierung des Nlchtelntretensgrundes gemäss 
Artikel 32 Absatz 2, der sogenannte Psplerartlkel, stellt trotz 
der dagegen erhobenen Kritik sicher - das Ist meine Über
zeugung -, dass niemand, der unseren Schutz finden soll, 
durch das Netz fällt. zu behaupten, diese Bestimmung 
schaffe die Vermutung, wer keine Reise- oder ldentltätspa
plere habe, sei kein FIOchtllng, geht zu weit. Tatsache Ist, 
dass in der Realität die Reise- beziehungsweise ldentltäts
peplere sehr häufig gezielt vernichtet werden. Meines Er• 
achtens muss der Gesetzgeber diesem Umstand Rechnung 
tragen. 
4. Die Ausdehnung des Sozialhilfestopps auch auf rechts
kräftige materielle Wegweisungsentscheide mag allenfalls 
zu gewissen staatspolitischen Schwierigkeiten Im Verhältnis 
zwischen Bund und Kantonen fOhren. Unterasyl- und fl0cht
llngsrechtllchen Aspekten kann sie nicht bedenklich sein. 
Denn es Ist wohl klar, und die Praxis zeigt dies auch mit aller 
Deutlichkeit: Wer an sich ausreisen mOsste - auch well die 
Ausreise möglich, zulässig und zumutbar Ist -, der wird nicht 
oder jedenfalls kaum ausreisen, wenn er weiterhin Sozial
hilfe beziehen kann. Nothllfe gemäss Artikel 12 der Bundes
verfassung Ist nicht einfach nichts. Sie versteht sich zwar als 
Minimalhilfe, hat aber gemäss der Praxis des Bundesgerich
tes mindestens auch zur Aufgabe, einen bedOrftlgen Men
schen und allenfalls dessen Familie vor dem Absinken In 
eine unWOrdlge Bettelexistenz zu bewahren. 
Eine andere Frage In diesem Zusammenhang Ist, ob die 
NothlHe Ihrerseits unter gewissen Voraussetzungen noch 
soll eingeschränkt werden können oder ob, wie dies zum Tell 
geltend gemacht wird, bei diesem Grundrecht der soge
nannte Kernbereich Identisch mit dem Schutzbereich sei. 
Diese Auffassung Ist fQr mich an sich nachvollziehbar, doch 
geht es eben auch um die Voraussetzungen fOr die Gewäh
rung der Nothilfe. Wir werden Ja In der Detailberatung noch 
Ober diese Bestimmung sprechen. In diesem ZUsammen
hang Ist Immerhin darauf hinzuweisen, dass In Artikel 12 der 
Bundesverfassung auch die Formulierung steht: «Wer In Not 
gerät» - und jetzt kommt der entscheidende Nebensatz -
«und nicht In der Lage Ist, fQr sich zu sorgen». Ich habe In 
diesem Kontext noch einen Antrag eingebracht. 
Eine wichtige Feststellung geht dahin, dass es nach meiner 
Überzeugung ausserordentllch wichtig Ist, zwischen einem 
rechtskräftigen Nichteintretens- oder Wegweisungsent
scheid auf der einen Seite und dem Vollzug der Wegweisung 
auf der anderen Seite zu differenzieren. Anders ausge
drOckt: Auch wenn rechtskräftig entschieden Ist, dass Je
mand das Land verlassen muss, wird Immer sorgfältig 
geprüft, ob der Vollzug zulässig, möglich und vor allem auch 
zumutbar sei; wenn nicht, wird eben die vorläufige Auf. 
nahme verfügt, und zwar nicht nur Im Sinne einer Kann-Vor
schrift, sondern Im Sinne einer Ist-Vorschrift. 
Es geht, so glaube Ich, letztlich um die sehr grundsätzliche 
Frage des Rechtes und seiner Durchsetzung. Konkret: Wol· 
len wir uns zumindest bem0hen, gesetzgeberisch diejenigen 
Instrumente zu schaffen bzw. die bestehenden zu optlmle-
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ren, um rechtskräftige Nichteintretens- oder Wegweisungs
entscheide - Immer sofern die entsprechenden Vorausset
zungen gegeben sind - auch tatsächlich zu vollziehen? 
Oder resignieren wir mit Bezug auf die Rechtsdurchsetzung, 
Indem wir uns einfach mit der Tatsache abfinden, dass die 
Leute dableiben, obwohl sie an sich abreisen m0ssten und 
auch könnten? Wollen wir also diese Illegale Situation hin
nehmen und diese allenfalls - Ich erinnere an das gestrige 
Votum von Herrn David In anderem Zusammenhang - spä
ter sogar legalisieren? 
Ich kann einem solchen Vorgehen nicht zustimmen. Ich 
glaube, dass realistischerweise die Lösung In Gottes Namen 
halt nur darin bestehen kann, dass wir die entsprechenden 
Instrumentarien schaffen und ausbauen, damit es gerade fOr 
diejenigen, die potenziell dazu neigen, unser Asyl miss
bräuchlich In Anspruch zu nehmen, weniger attraktiv wird, 
hierher zu kommen. Das wäre gleichsam eine präventive 
Massnahme. 
Selbstverständllch m0ssen diese Instrumente dem Verfas
sungsrecht und dem 0bergeordneten, einschlägigen Interna
tionalen Recht standhalten. In der Kommission haben wir 
diese Frage selbstverständlich gestellt, und man hat uns ge
sagt: Jawohl, diese Voraussetzungen sind erfOllt. Ich bitte 
aber Herrn Bundesrat Blocher, uns auf diese Frage eine ent
sprechende - hoffentlich Oberzeugen de - Antwort zu geben, 
und bin Ihm dafür dankbar. 
Auch Ich beantrage Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und 
den Antrag Sommaruga Simonetta abzulehnen. 

Brunner Christiane (S, GE): Je ne partage pas l'oplnlon se
lon laquelle II est urgent d'entreprendre malntenant une 
enieme revlslon de la lol sur l'aslle. Dans chaque ravlslon 
entreprlse ces dernleres annees, nous avons ete un peu 
plus loln dans la represslon, un peu plus loln dans l'ld6e que 
l'essentlel ~ de degoOter un maxlmum de personnes de 
venlr dans notre pays pour y chercher re~ge contre la per
secutlon. Malgre la determlnatlon de la drolte dure de ce 
pays, nous n'avons pas encore trouve comment faire pour 
fermer totalement notre pays a ceux que l'on quallfle d'lnde
slrables tout en respectant nos engagements lnternatlonaux 
en matlere d'accuell des personnes pers~ut6es et de re
connalssance du staM de rMugle. Ce n'est pas non plus 
avec cette ravlslon-cl que nous y arrlverons parce qu'en falt, 
c'est une mlsslon Impossible. D'autre part, le nombre de de
mandeurs d'aslle est a la balsse, non seulement en Sulsse, 
mals aussl en Europa. II n'y a donc aucune urgence a leglfe
rer a nouveau. 
Pourtant, ce n'est pas l'lmpresslon que l'on avalt en commls
slon. Nous avons en effet dQ travalller a toute vltesse, 
comme sl nous avions le dlable aux trousses, comme on dlt 
en franQals. Notre dernlere seance s'est deroul6e dans le 
chaos le plus total parce qu'II fallalt absolument termlner nos 
travaux. Je n'en fals aucun reproche nl a notre presldent, nl 
au secratariat, qul ont essaye de garer la seance de leur 
mleux, alors que nous ne recevlons plus aucun papler en 
franQals et qu'II etalt materlellement Impossible de s'lnvestlr 
dans le debat et de deposer simultanement d'eventuelles 
proposltlons de mlnorlte. On avalt a l'epoque reproche au 
Conseil national d'avolr travallle dans Ja confuslon, mals on 
ne peut pas pratendre que nos travaux en commisslon se 
solent deroules dans le cllmat de serleux qu'II convlendralt 
de respecter au Conseil des Etats sur un sujet aussl lmpor
tantl 
Une autre caracterlstlque de nos travaux en commlsslon, ce 
sont les prises de posltlon du representant du Conseil fede
ral. Ce dernler a en effet sou1enu toutes les proposltlons des 
membres de Ja commlsslon qul etalent plus restrlctlves que 
celles du Conseil federal, au lleu de defendre la posltlon de 
ce dernler. Je sals blen que de temps en temps, le represen
tant du Conseil federal dolt nuancer sa posltlon et aller dans 
le sens voulu par la commlsslon pour trouver un compromls, 
mais en l'occurrence, II ne s'aglt pas de cela: II y a eu une 
volonte dellberae et lnacceptable de sauter sur toutes les oc
caslons pour rendre la lol encore plus restrlctlve, quelle que 
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solt la volonte du Conseil federal. Cette attltude est lnaccep
table et marlte d'l!tre denon* publlquement, ml!me sl eile 
n'est evldemment pas visible a 1a simple lecture du depllant. 
Je dols toutefols donner acte au Conseil federal qu'll n'en
tend pas changer sa pratlque en ce qul concerne la persecu
tlon non etatique. Apres une longue dlscusslon en com
mlsslon, Monsieur le conselller federal Blocher a conflrme 
que, s'II n'est pas d'accord de modlfler en l'etat le texte de 1a 
lol, II lnterprete le llbeDe de l'artlcle 3 de la lol sur l'aslle 
comme reconnalssant la pers~on non etatlque lorsque 
l'Etat n'a pas les moyens de contrer la persecutlon ou qu'll la 
laisse faire sclemment. Dans les autres cas, ceux que Mon
sieur le conselller federal Blocher reconnatt faire partle 
d'une zone grlse, par exemple dans les cas de rlsque de 
crlme d'honneur ou de rlsque de mutllatlon genitale, ou Ja 
pers~utlon ne peut t\tre etablle avec certltude, notre pays 
accorde alors le staM de l'admlsslon provlsolre. 
La lol sur l'aslle est une lol qul dolt garantlr la protectlon des 
personnes persecu16es, qul dolt offrlr aux personnes que 
nous accuelllons une excellente Integration, qul dolt permet
tre a ceux que nous ne pouvons pas accuellllr de partlr dans 
la dlgnlte et le respect de leurs drolts. En remplaQBnt l'ad
mlsslon a tltre humanltalre par l'admlsslon provlsolre, avec 
pour consequence qu'une admlsslon collectlve a tltre huma
nltalre ne pourra plus t\tre d~id6e par la Confederatlon en 
cas de guerre clvlle, en restrelgnant l'alde soclale a toutes 
les personnes deboutees, en redulsant l'alde d'urgence en 
vlolatlon de la Constltutlon federale, et surtout en etendant 
les declslons de non-entree en mattere au simple cas d'ab
sence de prasentatlon de documents d'ldentlte valables, la 
presente ravlslon de la lol sur l'aslle, teile qu'elle ressort des 
travaux de la commlsslon, ne correspond plus aux objectlfs 
que je vlens d'enoncer. 
C'est pourquol II convlent solt de la renvoyer au Conseil fe
deral, sulvant en cela la proposltlon Sommaruga, solt de la 
rejeter dans son ensemble. 

Saudan Fran~olse (RL, GE): Notre rapporteur nous a rap
pele que la premlere lol sur l'aslle avalt ete adopt6e par le 
Parlament en 1979. J'ajou1e slmplement que Jusqu'a cette 
date, nous n'avlons pas de lol sur l'aslle et que c'etalt le 
Conseil federal qul etalt competent pour garer les sltuatlons 
qul ont rasulte des evenements hongrols et tcheques - II est 
vral que c'etalt une sltuatlon beaucoup plus confortable. Loln 
de mol l'ldee de contester la n~lte d'un cadre legal, 
mals le falt que ce dernler alt ete modlfle hult fols, je crols, en 
quelque 25 ans, c'est-a-dlre depuls son adoptlon, montre a 
l'evldence que nous n'avlons pas trouve de solutlon satlsfal
sante et que nous n'avlons pas mls en place un systeme qul 
permettalt de faire face a des situatlons de crlse. 
Je ne crols pas que ce solt un argument de dire: ccNous ne 
devons pas leglferer parce que la situatlon sur le front de 
l'aslle est molns urgente qu'elle l'a ete.» Au contralre, Je 
crols qu'II faut leglferer dans les perlodes de calme pour 
peut-t\tre mettre en place un dlsposltlf qul nous permettra -
et je ne sals sl les solutlons que nous avons adoptees en 
commlsslon sont les bonnes - de faire face aux sltuatlons de 
crlse. 
Des lors, faut-11 lalsser les choses en l'etat, ne pas volr une 
reallte qul empolsonne la vle polltlque de notre pays depuls 
de nombreuses annees, ne pas tenter de repondre a ce qul 
s'est passe et se passe encore dans certalns endrolts de no
tre pays? Tenlr un dlscours prudent, conforme a certalnes 
attentes, est tellement plus confortable que d'aborder les 
non-dits et de prendre en compte une situatlon qul nous met 
en face de nos responsabllltes qul nous Imposant de propo
ser des solutlons et de faire des cholx. J'al quant a mol falt 
ces cholx. 
Trols reflexlons ont ete a l'orlglne de mes d~lslons lors de 
nos debats en commisslon. La premlere reflexlon tlent a la 
necesslte d'harmonlser notre polltlque avec celle des pays 
europeens qul nous entourent. Je crols profondement que la 
maitrlse de la polltlque d'lmmlgratlon en Europa ne peut re
sulter que d'une approche commune, globale et coordon-
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nu. C'est une convlctlon qul, chez mol, va blen au-delit de 
l'echeance electorale de la votatlon concemant les accords 
de Sehengen et de Dublln. Je pense qu'II en va de m&me 
dans notre pollllque d'alde au developpement, qul devralt, 
elle aussl, faire l'objet cl'une reflexlon approfondie sur sa 
flnallte et sur la necesslte d'une cooperallon Internationale. 
La deuxleme reflexlon tlent a nos speclflcltes purement hel
vetlques dans deux domalnes. 
1. II est Indispensable que l'appllcatlon des lols federales 
soft 1a plus homogtme posslble. C'est un probleme recurrent 
dont s'etalt salsle la Commlsslon de gestlon. C'est un pro
bl~e recurrent dans notre systeme federallste, mals II a, 
dans le domalne de l'aslle, prls une ampleur qui n'est plus 
acceptable. Et la aussi, la vole est etrolte entre cette neces
slte et le respect de l'autonomie des cantons. Nous tou
chons la egalement une des ßmltes du federallsme. 
2. l!autre domalne releve des exlgences de notre democra
tie dlrecte. Devons-nous prendre en compte ou non les asl• 
gnes», parfols m6me contradlctoires, que nous envole la 
populatlon? Le rejet de 1a naturalisatlon facllltee et l'accepta
tion de l'intemement a vle m'ont lnterpellee sur les exlgen
ces que nous lmpose la democratle dlrecte, et surtout sur 
notre capaclte a convalncre 1a populatlon concemant des 
projets qui avaient pourtant recuellll une large adheslon au 
sein de notre Parlament. 
La trolsleme, et demll:lre, reflexlon est plus parsonnelle car 
eile touche une convlctlon profonde que j'al. Si la politique 
est un engagement sur des valeurs, des convlctlons et des 
princlpes, son rOle est de trouver des solutlons. J'admlre 
ceux qul ont des certltudes dans tous les domalnes, qu'ils 
soient a drolte ou a gauche. Mol, j'avoue humblement que ce 
n'est pas mon cas et que Je m'lnterroge beaucoup, que j'al 
des doutes sur ies cholx que j'al falts. Mais je suis sQre que 
dans la sltuation actuelle, des declslons dolvent &tre prlses. 
Je ne sals pas sl elles seront les bonnes, mals Je les assume 
car je dols avouer que, sur toutes les questlons Jurldlques, je 
n'al pas les connalssances necessalres pour apprecler sl les 
reponses qul nous ont ete apportees sur des problemes ex
tr&mement dellcats sont satlsfalsantes ou pas. C'est pour
quol j'attends encore beaucoup de choses de ce debet. 
Ce que je sals, c'est que nl nos collegues soclallstes, nl les 
oeuvres d'entralde, nl les Egllses ne m'ont apporte de solu
tlons qul permettralent de repondre aux preoccupatlons dont 
Je vous al falt part, et, personneliement, j'avoue que je n'en 
al pas trouve de mellleures a vous proposer. l!attltude qul 
conslste a lalsser du temps au temps - selon une celebre 
formule -, en esperant que cela resoudra les probl~es. 
n'est pour mol pas responsable et eile a toujours ete demen
tle par les falts. 
En ce sens, je vous lnvite a entrer en matiere et a rejeter la 
proposltlon de renvol Sommaruga. 

Langenberger Christiane (RL, VD): J'al beaucoup heslte a 
lntervenlr dans ce debat: d'une part parce qu'II est toujours 
dellcat, en tant que non-membre cl'une commlsslon, d'lnter
venlr lorsqu'on n'a pas les Informations necessalres: d'autre 
part parce que J'al vu depuls deux semalnes Trix Heberieln 
travalller cl'arrache-pled avec des speclalistes pour essayer 
de trouver des reponses aux questions qul se posalent dans 
le cadre de cette lol. Impossible des lors de palller ce deflclt 
d'lnformatlons. 
J'intervlens neanmolns parce qu'II me semble lmportant de 
m'assocler a toutes celles et ceux qul ressentent un certaln 
malalse face a ce debat. II y a une preclpltatlon qul ne se 
justlfle pas, sl j'en Juge par le nombre flnalement restrelnt de 
demandeurs d'aslle. II y a une procedure d'exceptlon que j'al 
de la pelne a comprendre lorsque je lls que le Conseil natio
nal sera prlve d'un premier debat sur les mesures propo
sees. pulsque ces demleres lul parvlendront pour la 
premlere Jois dans le cadre de l'ellmlnatlon des divergences. 
Peut•&tre allez-vous me dlre que c'est une fausse Informa
tion; Je m'en rejoulrals. 
Certes, le sujet de raslle est un sujet emotlonnel, et m&me 
un sujet impossible, qui vehicule beaucoup de peurs, de 
confuslon. Dans le cadre de nos differentes campagnes, 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Ständerat 02.060 

nous avons tous ete confrontes a des personnes qul 
estimalent qu'on se devalt de se montrer beaucoup plus se
vere - Madame Saudan vlent de l'evoquer - et a d'autres 
nous accusant de vlolatlon des drolts de l'homme. De plus, 
c'est le sujet par excellence, oa II sufflt que l'on evoque de
vant nous un cas partlcullllrement dramatlque, pour que 
nous soyons tentes de generallser le cas en perdant ta we 
d'ensemble. Nous devons donc empolgner ce dossler. 
Mais hier comme aujourd'hul, j'al toujours defendu notre po
litlque de respect des drolts de l'homme, notre polltlque de 
refuge pour des ralsons humanltalres, en relevant que cela 
falsalt l'honneur de notre pays. C'est pour mol un repere lne
branlable. 
Cette vlslon ethlque, cette vlslon priorltalre de l'aslle ne 
m'emp&che cependant pas de volr aussi les manquements, 
voire les utlllsatlons abusives ou crlmlnelles qul peuvent 
exlster. De plus, J'al eu affalre a des avocats qul, de recours 
en recours en faveur de requerants d'asile, ont contrlbue a 
etabllr la sltuatlon dlfficlle que nous vlvons dans le canton de 
vaud, ou, faute de declslons, des famllles sont lnstallees, 
travalllent et sont inserees depuis de nombreuses annees 
avec des enfants, avec des jeunes en apprentlssage, et que 
nous devons aujourd'hul renvoyer au Kosovo. 
II est donc evident pour mol qu'il faut renvoyer ceux qul n'ont 
pas drolt a l'aslle, renvoyer ceux qul trlchent ou qul commet
tent des lnfractlons penales, ou les poursulvre - qu'Ds solent 
d'allleurs sulsses ou etrangers. 
Mals en m&me temps, Je me mefle de 1a generallsation de 
certalns problemes, au rtsque de provoquer un raclsme tou• 
Jours pr&t a refalre surface. Je refuse de ceder a 1a paur et 
d'oublier que nous avons affalre a des hommes et des fern· 
mes auxquels nous avons ressemble nous aussl lorsque, 
par manque d'argent, de travall, de nourrlture, des Sulsses 
ont dQ chercher refuge ailleurs. 
Des lors, Je m'lnqulete lorsque j'apprends que la commlssion 
est allee au-dela de decislons du Consell federal du mols 
d'aoOt 2004, et j'attends tout slmplement des reponses. Je 
m'lnqulete lorsque je lls que certalns cantons et les grandes 
vllles s'en prennent au proJet de retirer l'aide soclale a i'en• 
semble des requerants deboutes, car selon eux, une teile 
mesure provoquera non pas des departs plus rapides, mals 
au contralre un deplacement vers l'lllegallte. 
A l'artlcle 83 - on en a deja parle -, II est m&me prew que 
l'atde cl'urgence voulue par l'artlcle 12 de 1a Constltutlon fe
derale, pour ceux qui n'ont plus aucun autre moyen de sub
sistance, puisse &tre redulte, volre supprlmee. Avec de tels 
changements, ne rlsque-t-on pas de volr des centalnes de 
personnes basculer dans la marglnallte et la clandestlnite? 
AuJourd'hul, II est prew que la non-entree en matillre pour 
defaut de papiers d'ldentlte ne solt pas appftquee s'il exlste 
des Indices de persecutlon. Or, on nous propose de llmlter 
l'entree en matlere a ceux dont la quallte de refugie est eta
blle au terme de l'audltlon, ou pour les cas ou l'offlce federal 
Juge d'autres mesures d'lnstructlon lndispansables. Avec un 
tel changement, de nombreux cas ou existent des risques 
de persecutlon feront l'objet d"une non-entree en matlere. En 
effet, II n'arrive pratlquement Jamals que 1a quallte de refugle 
sott stabile d'entree de cause et les mesures d'lnstructlon 
complementalres ne portent egalement que sur un pellt 
nombre de dossiere. Veut-on vralment emp&cher des vlctl· 
mes de parsecutlon de votr leur cas etudle serieusement? 
C'est une question, j'attends une reponse. 
Enfln, II vous est propose de supprtmer l'actuelle admlsslon 
humanltalre en cas de detresse personnelle grave. Ce me
canlsme assure cepandant un examen de tous les cas par 
les autorltes federales en matlere d'aslle, sans creer de gra
ves lnegalltes de traitement en fonctlon du canton d'attrlbu
tion, seton que celul-cl est favorable ou non a une solutlon 
humanltalre. A l'avenlr, le renvol ne serait Juge lnexlglble que 
dans le cas ou II mettralt la vle en danger, alors que le crltere 
actuel de mlse en danger concrete est plus large. En 2004, 
4198 personnes ont ete admlses provlsolrement et les pratl· 
clens savent que la majorlte d'entre alles l'ont ete en ralson 
d'un danger serleux, qui n'etalt pas pour autant un danger 
de vle ou de mort. 
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II me semble lmportant que nous ayons un debat elargl sur 
ces questlons. J'attends des reponses. J'entre blen sOr dans 
le debat. Je m'oppose a son renvol, mals fespere que nous 
aurons quand mime l'occaslon d'avolr des reponses aux 
questlons que Je me suls permls de poser. 

Schmld-Sutter Carlo (C, Al): Die Diskussion, die wir heute 
führen, könnten wir uns ersparen, wenn wir den Grundsatz 
aufstellen worden: Jeder, der will, kann In die Schweiz ein
reisen und hier bleiben. Wenn man einen solchen Grundsatz 
aufstellen WOrde, dann wären das Ausländer- und das Asyl
recht nicht notwendig. Ich bin aber Oberzeugt, dass nicht 
sehr viele Leute einem solchen Grundsatz zustimmen könn
ten, und zwar quer Ober alle parteipolitischen Ausrichtungen 
hinweg. Wir mOssen also das Anwesenheitsrecht In der 
Schweiz regeln. Und dieses Anwesenheitsrecht beantwortet 
einige simple Fragen: 
Die erste Frage Ist, wer Oberhaupt das Recht hat, In diesem 
Lend zu sein. Wenn es nicht um BOrger geht, kommt zuerst 
das Ausländergesetz zur Anwendung. Und wenn die Anwe
senheit nach Ausländergesetz nicht gerechtfertigt Ist, kann 
sie es unter Umständen nach Asylgesetz sein. Dann stellt 
sich die Frage, wie das festgestellt wird. Welches sind die 
Kriterien, die auf die Frage antworten, wer asylmässlg In die
sem Land sein darf? Auf diese Frage gibt das vorliegende 
Gesetz Antworten. Ist diese Frage beantwortet, stellt sich 
die weitere Frage, welche Mittel wir einsetzen dQrfan, um 
eine rechtsstaatlich ergangene Entscheidung Ober das An· 
wesenheltsrecht eines Individuums durchzusetzen. Die Ant
worten, die das Asylgesetz auf diese Fragen gibt, scheinen 
mir vemOnftlg zu sein; sie scheinen mir unter Abwägung al
ler Aspekte anständig zu sein; und sie scheinen mir sowohl 
völkerrechtlich haltbar als auch verfassungsmässlg begrün
det zu sein. 
Die Frage der Verfassungs- und Völkerrechtsmässlgkeit Ist 
In dieser Diskussion vielfach aufgeworfen worden. Herr Brl· 
ner verlangt vom Bundesrat eine Erklärung, dass dieses Ge
setz in seinen einzelnen Ausgestaltungen verfassungs- und 
völkerrechtsmässlg haltbar sei und auch vor der EMRK zu 
bestehen vermöge. Ich darf Sie auf zwei, drei Punkte hinwei
sen: 
Erstens nehme Ich mit grosser Genugtuung zur Kenntnis, 
dass alle Kreise, die sich an dieser Diskussion - auch Im 
Vorfeld - betelllgt haben, dieses Gesetz In einem Punkt nicht 
angegriffen haben. Sie haben alle anerkannt, dass eines der 
grundsätzlichsten Elemente einer Asylpoßtlk völlig unange
tastet geblieben ist; das Ist das Prinzip des Non-Refoule
ment. An diesem ehernen Grundsatz ist nicht gerüttelt wor
den. Wer diesem Grundsatz untersteht, hat mindestens 
zeitweise ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz. Dieser 
Grundsatz sagt, dass nicht ausgeschafft werden darf, wenn 
es erstens völkerrechtlich unzulässig Ist, also rechtswidrig, 
wäre, wenn es zweitens unzumutbar wäre und wenn drltlens 
die Ausschaffung nicht möglich Ist. Diese Frage wird In el• 
nem rechtsstaatlichen Verfahren vor der Asylrekurskommls• 
slon beurteilt, nachdem, unter Wahrung aller rechtsstaat
licher Prinzipien, ein erstinstanzliches Verfahren stattge
funden hat. Auch wenn man das Verfahren Jetzt beschleu
nigt, haben wir ein rechtsstaatliches Verfahren, das diese 
Frage sauber beantwortet. Wenn einmal eine unabhängige 
Instanz wie die Asylrekurskommlsslon festgestellt hat, dass 
ein Asylgrund nicht besteht und dass das Non-Refoulement
Prlnzlp nicht zur Anwendung kommt, Ist endgOltlg und auto
ritativ - aber auch menschlich anständig - festgestellt wor
den, dass diese Person in der Schweiz kein Aufenthaltsrecht 
hat und daher zu gehen hat. 
Wir mOssen uns kein schlechtes Gewissen einreden lassen, 
wenn wir, In fairer Art und Welse, zu einem Nichteintretens
oder zu einem Abwelsungsentscheld kommen und dann 
auch schauen, dass das durehgesetzt wird. Ich sage bloss, 
wir mOssten uns kein schlechtes Gewissen einreden lassen, 
denn Kreise, denen Ich gewöhnlich nahe stehe, haben 
nichts unversucht gelassen, um uns ein schlechtes Gewls· 
sen einzureden. Ich muss Ihnen nach fünfundzwanzig Jah• 
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ren Tätigkeit in diesem Parlament und nach zwanzig Jahren 
Tätigkeit in einer kantonalen Regierung sagen: In 95 bis 
99 Prozent der Fälle bin Ich mit diesen ethischen Vorstellun
gen durchaus einverstanden, aber Ich habe MOhe wenn so 
getan wird, als ob jene, denen wir als Behörde ~genOber• 
stehen, nichts anderes als hllfsbedOrftlge, freundliche men
schenfreundliche, verletzliche Personen seien, währe~ddem 
darunter auch Personen sind, welche In schwerster Weise 
vorbestraft sind, welche zum Tell Kriegsverbrecher sind und 
welche zum Tell grässliche Verbrechen begangen haben. Ich 
sage Ihnen das, weil nicht so getan werden darf, als ob wir 
auf der Behördenseite dle Hartherzigen, Bösartigen seien 
und die auf der anderen Seite Jene, die ohne Fehl und Tadel, 
nur die Gutmenschllchkelt Im ROkken, bei uns kniefällig um 
Aufenthaltsgenehmigung bitten worden. Das Ist nicht die 
Realität. Aber lassen wir daS. 
Ich bin auch der Auffassung, dass die ganze Aufregung 
um Verfassungs- und Völkerrechtsmässlgkelt Immer dann 
kommt, wenn es einem politisch In den Kram passt Das 
führt mich zu einem bestimmten rechtlichen Relativismus. 
Ich habe seinerzeit auch Recht studiert. Ich habe auch et
was gehört von Naturrecht. Ich habe auch etwas gehört von 
den ehernen Grundsätzen des Rechtes. Aber leider ruft man 
diese nur dann an, wenn es einem selber passt. Verfas
sungsrecht Ist keine naturrechtllch vorgegebene Norm. In 
dieser Natur gibt es nur etwas, was vorgegeben ist, und das 
sind die Naturgesetze. Newton hat keine Gesetze gemacht, 
Newton hat Gesetze gefunden. Aber wir finden keine Ge
setze, wir machen sie. Sie können keinen Verfassungsrecht• 
ler fragen, was richtig Ist. Das mOssen wir selber wissen, 
denn was er finden kann, kann auch Ich finden. Vertrauen 
Sie auf das eigene Gewissen, bilden Sie sich selbst, 
schauen Sie auch, dass Sie die Tatsachen kennen, und 
dann sind Sie In der Lage, das verfassungsmässig Gebo
tene zutun. 
Von daher wäre es eine Kapitulation, wenn wir nun hingin
gen, das ganze Prozedere an den Bundesrat oder an die 
Kommission zurückweisen und sagen würden: Erkundige 
dich zunächst bei den Verfassungs• und Völkerrechtleml 
Diese Verantwortung nimmt uns niemand ab, und es Ist auch 
unsere Verantwortung von Verfassung wegen, und zwar 
ohne Kaffeesatzleserei. Es steht In der Verfassung, dass das 
Bundesgericht an die Bundesgesetze gebunden Ist. Das 
helsst mit anderen Worten: Wir als Gesetzgebungsvorberei
ter - als Jene, die dem Volk als Gesetzgeber die Möglichkeit 
geben, sich darOber auszusprechen, ob das oder Jenes Ge
setz sein soll oder nicht - haben die Aufgabe, die Verfas
sung autoritativ auszulegen. Das, was wir als Gesetz 
machen, hat das Bundesgericht als verfassungsmässlges 
Gesetz anzuerkennen. 
Was alles andere betrifft - namentlich, wenn Ich das Gut
achten von Herrn Jörg Paul MOller lese, In dem er androht, 
das Bundesgericht werde reagieren, wenn der Bundesge
setzgeber wieder hingehe und einen legislativen Verstoss 
gegen das Verfassungsrecht begehe-, würde Ich doch noch 
meinen, dass es einen Artikel 275 Im Strafgesetzbuch gibt: 
„wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet Ist, die 
verfassungsmässlge Ordnung der Eidgenossenschaft oder 
der Kantone rechtswidrig zu stören oder zu indem, wird mit 
Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft.» Auch das Gericht 
und auch die Verfassungsrechtler haben sich an das ge
schriebene Recht zu haltan. Ich wOrde es wirklich bedauern, 
wenn wir anhand eines solchen Gesetzes In eine konstlfutlo• 
nelle Krise, die sich anbahnt, kommen wOrden. Ich welss 
nicht, wie weit die Kantone In einem solchen Fall einem bun• 
desgerlchtllchen Ukas folgen würden. Denn an sich Ist das, 
was wir heute leglferleren, In der Sache richtig, menschlich 
korrekt, und daher hat es auch die Legitimität bei sich. 
Ich bitte Sie daher, auf die Vorlage einzutreten, sie nicht zu
rückzuweisen und diese Gesetzgebung auch passieren zu 
lassen, denn sie Ist richtig. 

Marty Dick (RL, Tl): Je partage une seule chose dans ce 
qul vlent d'Atre dit: II est vral que, dans le domalne de l'aslle, 
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la rlgueur est n6cessalre et l'angellsme est dangereux. Mals 
Je suls aussl convalncu que cette rlgueur dolt respecter les 
prlnclpes fondamentaux qul sont a la base de notre culture, 
a savolr les prlnclpes de la proportlonnall~ et du respect de 
la personne humalne. J'al le sentlment qu'avec les proposl
tlons qul nous sont soumlses, on est alle blen au-dela de ce 
qul est admlsslble selon ces prlncipes. 
II est lnquletant de volr a quel polnt de grandes democratles, 
des Etats de grande culture Jurldlque n'hesltent pas a Jeter 
aux ortles leurs grands principes des qu'lls sont confrontes a 
des problemes complexes. On a eu des exemples effrayants 
ces demiers temps: !es Etats-Unis avec Guantanamo; le 
gouvemement soclal-democrate de Tony Blalr avec une le
glslatlon qul permet de mettre en prlson les gens sans 
aucune accusatlon. Volla qu'avec cette lol, nous nous apprA
tons a prendre des dlsposltlons qul, certes, ne sont pas 
comparables aux exemples que Je vlens de ctter, mals qui 
vont blen au-dela de ce qul me parait tolerable dans une de
mocratle qul a falt date dans l'hlstolre des democratles dans 
le monde, et dans un Etat de drolt dont on pouvalt ätre fier 
jusqu'a present. 
Comme non membre de la commlssion, Je dols vous avouer 
que je suls tout a falt desoriente: il n'y a pas de message; 
dans Je depliant, il y a des dlsposltlons ou le Conseil federal 
propose quelque chose et le conselller federal soutlent une 
autre Idee; dens ce mime depllant, J'al w - et cela m'a stu
pefie - que 1a detentlon pour insoumlssion pouvalt aller, se
lon Ja proposltlon de la commlsslon, jusqu'a deux ans pour 
le falt de refuser de retoumer dans son pays. Je connais 
quelques-uns des pays en questlon; je ne les connals pas 
seulement comme les touristes qul vont dans les cinq-etol• 
les. Ma fol, si vous avez connu Harare la nuit ou sl vous avez 
connu d'autres vllles et d'autres vlllages d'Afrlque, si quel• 
qu'un a ete, par les hasards de la vie, en contact avec un 
autre pays, est-ce vralment une faute 81 grave que de voulolr 
essayer de conquerir une petlte place au solell? Est-ce que 
cela merite deux ans de prlson? Quand je pense a mon acti
vlte de maglstrat durant quinze ans, Je me demande ce qu'll 
fallalt commettre comme dellt pour meriter une pelne de prl
son d'une parellle longueur. 
On nous dlt que sl on garde ces gens en prlson slx mols ou 
une annee, cela ne leur falt rlen du tout; mals si c'est deux 
ramadans en prlson, alors lls ne revlendront plus en Suissel 
C'est un ralsonnement effrayant. Cela voudralt dire que pour 
un Sulsse, trols Jours de prison, c'est beaucoup; que pour un 
Afrlcaln, slx mols, c'est tolerable, et qu'II faut donc deja aller 
avec la menace jusqu'a deux ans. C'est le bluff instltutlonna
llse dans un Etat de drolt. Alors, vous allez me dlre: «Est-ce 
que vous n'exagerez pas?» J'ai lmprlme le 28 aoat 2004 a 
6 heures 28 du matin un artlcle de la «Neue Zürcher 
Zeitung», NZZ Online. C'etalt lorsque le chef du Departe
ment federal de Justlce et police avalt soumls ses nouvelles 
proposltlons au Conseil federal. Plusleurs de ces proposl• 
tlons - cela falt honneur au Conseil federal - n'ont pas ete 
acceptees par ce demler, et qu'ecrlt la «NZZ»: «Was bleibt, 
ist allerdlngs noch zweifelhaft genug ... Or, plusleurs de ces 
dlsposltlons que le Conseil federal avalt refusees sont ren
trees par la fenätre gräce a la Commlsslon des lnstltutlons 
polltlques, notamment la «Beugehaft ... 
Je me sens profondement llberal, mals Je suls aussl con
valncu qu'ätre Hberal ne signltle pas seulement lalsser Jouer 
l'economie et la concurrence. Pour moi, ätre liberal, c'est 
aussl s'lnsplrer du slecle des Lumleres et du respect de 
l'ätre humaln. Pour mol, ces gens qul sont a la recherche 
d'une place au solell, ce ne sont pas des crlmlnels. Ce sont 
des gens qu'on est obllge de tralter avec une certalne rigu
eur - et la, je suls d'accord -, mals on ne peut pas les consl
derer a priori comme des dellnquants. Et dans plusleurs des 
proposltlons, II y a une presomptlon que ces gens sont mal
salns et cela, je ne peux pas l'accepter. 
Donc, pour rnol, ce n'est pas un probleme de gauche ou de 
droite. Je refuse, devant un probleme aussi grave, le confor
misme polltlque et les conformlsmes de partis. Pour mol, 
c'est un probleme de conscience, tout slmplement. Je ne 
peux pas Jeter aux ortles ce que dlsent. per exemple. les 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

Ständerat 02.080 

gens d'Egllse, toutes confessions confondues. Je ne peux 
pas jeter aux ortles ce qu'un professeur Killn, reconnu au 
nlveau intematlonal, affirme. Je ne peux pas me prononcer 
avec sclence et consclence sans un message qul m'lnforme 
sur les consequences d'un doublement de la duree de la de
tentlon pour insoumlsslon et sur les coats que cela entraine
ralt. Lalssons de cOte un moment les aspects du droit 
humaln. Est-ce que quelqu'un a calcule ce que cela lmpll• 
queralt? Le canton du Tessin m'a falt parvenlr ces Informa
tions par ecrit: ce sont 250 personnes qu'il faudralt arräter, 
ce qul lmpllque la creatlon de camps de detentlon. 
Alors, Je suls fler de mon gouvemement cantonal qul a ecrit 
au mols d'aoat demler: 
«Cl sl deve pol chledere se II rlcorso alla carcerazlone per II 
fatto di 'punlre' 1a mancata partenza puo costltulre la rlspo
sta sistematlca dl un Paese ehe sl e sempre dlmostrato 
molto rlgoroso nella llmltazlone della llbertil personale.» 
Donc, Je crols que je ne suls pas a mime de declder, car 11 y 
a blen des choses que je refuse dans cette lol. 
Par consequent, Je voteral la proposltlon de renvol. 

Fetz Anita (S, BS): Bel der Beurteilung der vorliegenden 
Tellrevlslon des Asylgesetzes Ist fOr mich entscheidend, 
dass wir eine Balance einhalten: die Balance zwischen der 
Einhaltung des Völkerrechtes, der Menschenrechte und un
serer Verfassung elne1Belts und der Bekämpfung von Miss
bräuchen des Asylrechtes andererseits. Das finde Ich richtig, 
und Ich werde die entsprechenden Artikel aUch unterstatzen. 
Aus meiner Sicht Ist aber bei der Gessmtbeurtellung der 
Vorlage, wie sie Jetzt aus der Kommission kommt, die Ba
lance viel zu stark aus dem Lot geraten. Die Vorlage be
schäftigt sich Viel zu stark mit den Missbräuchen und achtet 
zu wenig auf die Menschenrechte. Deshalb werde Ich die 
RQckwelsung unterstatzen. Ich möchte Ihnen anhand von 
vier zentralen Themen aufzeigen, warum fOr mich diese Ba• 
lance nicht mehr stimmt: 
Der erste Punkt betrifft die humanitäre Aufnahme: Der Natio
nalrat hat In einem breiten Konsens der Verankerung der 
humanitären Aufnahme zugestimmt. Ein Ersatz der humani
tären Aufnahme durch eine vorläufige Aufnahme bedeutet 
vom Konzept her, dass z. B. die Aufnahme von BQrger
krlegsflQchtllngen aus dem asyl- In den ausländerrechtllchen 
Bereich verschoben wird. Dies widerspricht aber einem brei
ten FJQchtllngsverständnls, wonach gemäss Praxis In pralc
tlsch allen europäischen Ländern auch nichtstaatllche 
Verfolgung als Asylgrund anerkannt wird. In der Praxis wird 
diese Verschärfung der humanitären Aufnahme - oder eben 
diese Negierung - dazu beitragen, dass vor allem Frauen 
und Kinder, die Leidtragende von Bürgerkriegen sind, nicht 
verschont werden. 
Beim zweiten Punkt, bei dem ich finde, die Balance sei aus 
dem Lot geraten, geht es um die Ausdehnung des FQrsorge
stopps auf alle Asylbewerber: Ich kann mich hier auf ein ZI· 
tat des Briefes der kantonalen Sozialdirektorinnen und 
Sozlaldlrektoren beschränken, die uns zu diesem F0rsorge
stopp angeschrieben haben: «Die den Kantonen und Korn• 
munen Im Vergleich zum Vorschlag vor der Konsultation 
entgegenkommende Lösung wurde nun durch die SGK des 
Ständerates aus der Vorlage gekippt. FQr uns Ist es völlig 
unverständlich, dass eine Kommission ausgerechnet Jenes 
Rates, der doch grundsätzlich die Kantonslnteressen vertre
ten sollte, eine Vorlage des Bundesrates zuungunsten der 
Kantone dermassen verschlechtert.» 
Das Gleiche gilt fOr den dritten Punkt, dan Ich anfOhren 
möchte: Die Kantone monieren nämlich auch die Einschrän
kung der Nothilfe. Trotz der vorherigen Ausführungen von 
Kollege Battlker steht gemäss Artikel 12 der Bundesverfas
sung nach wie vor fest, dass Jeder Mensch In einer Notlage 
ein Anrecht auf HIife hat, die Ihm ein menschenwürdiges Le
ben erlaubt. Nothilfe kann In diesem Sinne nicht gekQrzt 
oder verweigert werden, ohne dass die verfassungsmässl
gen Grundrechte verletzt werden. Da scheint mir ganz klar 
zu sein - dazu brauche Ich keinen Verfassungsrechtler -, 
dass die Verfassung mindestens geritzt wird. 



02.060 ConseU des Etats 

Was helsst das nun In der Praxis? In der Praxis helsst das 
nichts anderes, als dass wir das Abdriften dieser Menschen 
In die Kriminalität fördeml Das Ist nämlich das Resultat die
ser Einschränkung der Nothilfe. Dabei wäre es weit effizien
ter, Asylbewerber dazu zu verpflichten zu arbeiten. Es würde 
auch dem Gedanken der Integration mehr entgegenkommen 
und manches Problem Im Verhältnis zwischen Bevölkerung 
und Asylbewerbern entschärfen. 
Der letzte Punkt, bei dem Ich finde, die Balance sei ganz 
entscheidend aus dem Lot geraten, betrifft den Nlchtelntre
tensentscheld bei Papierlosigkeit: Nur rund 20 Prozent der 
Asylsuchenden weisen bei Ihrer Gesuchstellung gQltlge Pa
piere vor. Es Ist eben nicht so, dass alle Ihre Papiere «ver
senken", verbrennen oder was auch Immer. Es Ist einfach 
so, dass es auf der Welt viele Länder gibt, In denen geord
nete administrative Verfahren, wie wir sie In der Schweiz ge
wohnt sind, nicht Obllch sind oder infolge von Kriegen nicht 
mehr funktionieren. Unser Asylrecht darf aber nicht so aus
gestaltet werden, dass tatsächlich Verfolgte, wenn sie keine 
Papiere vorweisen können, vom Verfahren ausgeschlossen 
werden. Einverstanden bin Ich mit der Schaffung von Anrei
zen zur frelwllllgen Papierabgabe; die Schaffung solcher 
Systeme begrQsse Ich ausdrOckllch. Aber es muss gesichert 
bleiben: Gerade wer verfolgt wird, kann nicht Innert 48 Stun
den nach der Gesuchsteliung Reisepapiere vorlegen! Das 
entbehrt jeglichen Praxisbezuges und Ist nicht erfOlibar. 
Alles In allem stelle Ich fest, dass es noch weitere Artikel 
gibt, bei denen die Balance zwischen Rechtsstaatlichkeit 
und Missbrauchsbekämpfung - einseitig zulasten von Völ
kerrecht und Menschenrechten - ganz stark aus dem Lot 
gerät. Deshalb bin Ich fOr die ROckwelsung. 
Zum Schluss noch ein Gedanke zur Beurteilung der Artikel: 
Ja, es Ist eine Illusion zu meinen, man könne alle Menschen 
In unser Land aufnehmen. Das können wir nicht tun. Es ist 
aber eine genauso grosse Illusion zu meinen, dass wir In 
Zeiten der Globalisierung, der Internationalen Mobllltät, der 
Kriege, der Armut keine Asylbewerber mehr haben werden. 
Das ist der Preis einer modernen, mobilen Gesellschaft, die 
es nicht schafft, Gerechtigkeit auf der Welt so weit zu ver
breiten, dass es keine Armut mehr gibt. Daran leiden wir. 
Ich meine, wir sollten die Balance zwischen Rechtsstaatlich
keit und Missbrauchsgesetzgebung wahren und bei den ent
sprechenden Artikeln die asylfreundlicheren Versionen un
terstatzen. 

Amgwerd Madelelne (C, JU): Je ne suls pas speclallste de 
la questlon, je partage le desarrol de Dick Marty face au pro
jet de lol et je partage ~alement son avls sur plusleurs 
polnts. Je suls attachee ä certalnes valeurs, au respect des 
drolts humalns, au röle que la Sulsse a toujours joue dans le 
domalne de ralde humanltalre. Je souhalte aussl que mon 
pays, le vötre, le nötre, conserve son Image et sa raputatlon 
de pays ouvert et solldalre. II est respecte pour cela dans le 
monde entier, je deslre que cela contlnue ou du molns que 
l'on ne ternlsse pas cette raputatlon. 
Je ne fals pas de l'angellsme dans la polltlque des etrangers 
et de l'aslle. Mals entre une polltlque ou tout seralt permls, 
ou personne ne seralt renvoye ou punl et les proposltions 
restrlcttves du Conseil federal, II y a de la marge. Nous de
vons et pouvons faire bon usage de cette marge dans l'lnte
r€tt des etrangers, femmes et hommes, et plus particuliere
ment de nombreux enfants et jeunes qui sont dans une 
sltuatlon dlfflclle, volre dangereuse, dans leur pays. lls sou
haltent trouver chez nous quelques annees de raplt avant de 
retourner dans leur pays, enrlchls par des experlences de 
formatlon, de travall ou de vle. Leur permettre d'acquerlr une 
formatlon ou un travali, favorlser une Integration harmo
nleuse ne peuvent ä terme qu"Atre posltlf pour chacun. Tout 
d'abord et malntenant pour le pays d'accuell, qul s'enrlchlt 
de cette multlculturallte et de forces de travall dans des do
malnes ou les Sulsses ne sont plus guere encllns ä travailler. 
Je vous donneral comme exemple tout slmple ce que vous 
vlvez ä Berne au quotidian: le nombre de personnes etran
geres qul travalllent dans les restaurants bernols, sans par-
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ler de toutes celles et ceux que ron ne volt pas et qul sont en 
culslne. Ensulte et plus tard, lorsque ces personnes rentrent 
dans leur pays d'orlglne, alles y apportent un savolr-falre, 
des connalssances qul favorlsent son developpement. 
En rasume, avolr une polltlque d'accuell et une polltlque 
d'aslle responsables, ce n'est donc pas de l'angellsme, mals 
c'est travalller dans rInter€tt non seulement du pays d'ac
cuell, donc de notre pays, mals aussl du pays d'orlglne. 
II est blen entendu aussl que les personnes qul ne respec
tent pas nos lols, qul ne font pas d'efforts pour s'lntegrer ou 
qul mettent en perll la securlte de notre Etat et de notre so
eiste ne sont pas les blenvenues et que ces personnes-lä 
dolvent, selon les voles de drolt, Atre refoulees ä la frontlere 
et retourner dans leur pays d'orlglne. 
Le Conseil national a tralte de cette lol en mal de l'annee 
passee. La procedure auralt voulu que le Conseil des Etats 
tralte ensulte cet objet, ce qui est le cas aujourd'hul. Mals 
entre-temps, et selon une procedure tout ä falt exceptlon
nelle, Monsieur le conselller federal Blocher a mene une 
consultatlon rapide et estlvale aupres des cantons, avec l'ln
tentlon afflrmee de proposer une verslon de la lol plus res
trlctlve que celle admlse par le Conseil national. 
Je n'approuve pas cette manlere de proceder. Mon canton, 
celul du Jura, dans sa raponse, a egalement desapprouve 
cette manlere de faire. Ma crltlque et celle de mon canton 
concement 1a forme, et donc la procedure. Elles sont tres 
particulleres et lnhabltuelles, je ne peux plus que le rappeler, 
le crltlquer et le desapprouver. 
Je me permets un petlt aparte concemant le Jura. Hier, le 
Parlament jurasslen a declde, par 48 volx contre 2, d'accep
ter une initiative parlementalre qul pennet aux etrangers 
d'acceder ä notre pouvolr executlf communal, aux consells 
communaux et aux malrles, apres avolr, II y a quelques an
nees dejä, accorde le drolt de vote aux etrangers, puls le 
drolt d'eliglblllte dans les consells leglslatlfs. Je suls fiere de 
cette declslon. C'est une forme concrete d'lntegratlon; c'est 
une reconnaissance des etrangers, de leur röle dans notre 
soclete, aussl en polltlque. M€tme sl nous parlons malnte
nant de 1a lol sur l'aslle, je tenals ä vous slgnaler cette decl
slon du Parlament jurasslen. Cela justlfle et conforte ma 
prlse de posltlon. 
Venons-en malntenant au fond. Quant au contenu de cette 
revlsion, vous savez que de nombreuses lnstltutlons et asso
clations sont extr€tmement preoccupees par les nouvelles 
proposltlons du Conseil federal. Elles parlent ä bon drolt 
d'un durcissement de la polltlque d'aslle. Je partage leur opl
nlon et leur cralnte. Je cite les plus lmportantes, sans entrer 
dans le detall de leurs remarques: l'Assoclatlon des commu
nes sulsses, l'Union des vllles sulsses, mals aussl la Federa
tlon des Egllses protestantes de la Sulsse, la Conference 
des ev€tques sulsses, l'Egllse cathollque-chratlenne et la Fe
deratlon suisse des communautes lsraelltes. A celles-cl 
vlennent s'ajouter d'autres lntervenants en prlse dlrecte 
avec la reallte de l'aslle comme la Conference sulsse des 
lnstltutlons d'actlon soclale, la Communaute de travall des 
oeuvres d'entralde sulsses, !'Organisation sulsse d'alde aux 
refugles, Amnesty International sectlon sulsse et, ä un sehe
Ion superleur, le Haut-Commlssarlat des Nations Unles pour 
les refugles. Cela me parait partlcullerement lmportant 
qu'une teile autorite Internationale lntervlenne dans ce debat 
sulsse. Cela prouve, sl besoln est, qu'II en va du respect des 
drolts humalns. 
Le Haut-Commlssarlat des Nations Unles pour les refugles a 
un jugement qul me parait Juste. Je le clte: «Le Haut-Com
mlssarlat soullgne le nombre de demandes d'aslle radlcale
ment en balsse. Ayant connalssance de ce falt, le Haut
Commlssarlat espere qu'au lleu de modlfler de faQOn restrlc
tlve la lol sur l'aslie exlstante et de rlsquer alnsl d'entrer en 
confllt avec les obllgatlons du drolt International en vlgueur 
pour la Sulsse, l'opportunlte de prendre des mesures pour 
un systeme d'aslle efflcace et equltable, garantlssant la pro
tectlon ä toutes les personnes en ayant besoln, sera salsle ... 
Salon le Haut-Commlssarlat, «la Sulsse compromet son 
image Internationale et court le danger d'exclure ceux qul 
ont effectlvement besoln de protectlon, sans pour autant 
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Nigler le probleme de la mlgratlon lll6gale qul, en fln de 
compte, ne peut 6tre maTtrls6e qu'a travers une coop6ratlon 
lntematlonale et un dlalogue avec les pays d'origlne et de 
translt." - La nklactlon du Haut-Commlssariat n'est pas tou
Jours des plus simples du polnt de vue du franqalsl 
II me paralt important que notre consell conserve les acquis 
du Conseil national et garde un regard crltlque face aux nou• 
velles propos!tlons du Conseil f6d6ral. C'est pour ma pert 
dans cette optlque que j'al essay6 de me faire une oplnlon 
sur cette lol. Je souhalte, comme Je l'al dit en lntroductlon, 
que Ja Suisse conserve, avec la r6vlslon de cette Jol, son 
Image de pays ouvert et solldaire. 
Pour ces ralsons et avec ce regard crltlque, )'entre en ma• 
tlere et vous demande d'en faire de m&me. 

Forster-Vannlnl Erika (RL, SG): Ich wollte eigentlich In die
ser Eintretensdebatte das Wort nicht ergreifen, da wir In der 
Zelt ohnehin knapp sind. Aber einige Stellungnahmen aus 
den klrchllchen Kreisen - und zwar aus allen drei Landeskir• 
chen - veranlassen mich nun trotzdem zu einem kurzen Vo• 
turn. Ich tue dies aus derselben Betroffenheit heraus, wie sie 
schon von den Kollegen Schmid und Brlner geäussert wor
den Ist. Was mich an der kirchlichen Argumentation zum 
ganzen Thema Asyl stört, Ist das Beharren auf den Prinz!• 
plen von Menschlichkeit und Nächstenliebe. Hier diejenigen, 
die Solidarität und Menschenliebe Oben, dort Jene, die eine 
harte Haltung einnehmen, die Nächstenliebe missachten 
und auf den Rechtsstaat hinweisen. Wie wenn der Staat 
nicht auch den Prinzipien von Menschlichkeit und Nächsten• 
liebe verpflichtet wärel 
Wir bewegen uns mit den Vorschlägen des Bundesrates und 
der Kommission, so meine Ich, nach wie vor Innerhalb der 
Gesetzgebung eines demokratischen Rechtsstaates. Was 
wir Innerhalb dieses Rahmens fordern, ist dies, dass die 
Menschen, die von diesem Staat HIife begehren, dies In el• 
ner Weise tun, wie wir es auch von unseren BOrgerlnnen 
und BOrgen erwarten. Wenn aber Leute, die unsere Hilfe be· 
gehren und unser Asyl beanspruchen wollen, teilweise dar• 
auf aus sind, unsere Solidarität und unsere Gutgläublgkelt 
auszunOtzen, dann kann dies nicht hingenommen werden. 
Auch von Leuten, die In Fragen der Menschlichkeit beson• 
ders gefordert werden, erwarte Ich, dass gewissen Tatsa· 
chen wie Rechtsmissbrauch oder Kriminalität Rechnung 
getragen wird und dass davor nicht einfach die Augen ver• 
schlossen werden. Manchmal werde Ich das Getohl nicht 
los, dass zum Tell eine sehr verklärte Sicht der Vorgänge 
rund um das Asylwesen herrscht und dass man gewissen 
Tatsachen bewusst nicht Ins Auge sehen will. 
An einer konstruktiven Kritik habe ich sicher nichts auszuset
zen. was mich an der Argumentation aber ärgert, Ist dies, 
dass krampfhaft nach einem Gegensatz zwischen der Kir
che und dem Staat und seinen Behörden gesucht wird. Es 
scheint mir ganz so, als wOrde differenzierteren Betrachtun
gen kein Raum gegeben. Dabei Ist es gerade In diesem Be
reich nötig, dass eine Zusammenarbeit von beiden Selten 
gesucht wird. Eine differenzierte Sichtweise wOrde weit 
mehr zum friedlichen Zusammenleben beitragen, als wenn 
von gewissen klrchllchen Kreisen gewlssermassen dem zM
len Ungehorsam das Wort geredet wird. 
In diesem Sinn bin Ich fOr Eintreten und hoffe, dass wir den 
BrOckenschlag zwischen Menschlichkeit und Rechtsstaat• 
lichkelt schaffen, ohne einen Gegensatz zwischen Mensch• 
lichkeit und Staat zu kreieren. 

Beguelln Michel (S, VD): Je m'oppose au projet propos6 de 
r6vtsion de la lol sur l'aslle pour deux ralsons de prlnclpe 
fondamentales: 
1. Le projet de lol lntrodult des mesures, telles la suppres
slon de l'alde soclale pour les requ6rants d6bout6s, la r6-
ductlon massive des prestatlons de sante pour l'ensemble 
des requ6rants et la d6tentlon administrative sans Jugement 
Jusqu'a deux ans, qul sont toutes des mesures absolument 
contralres aux drolts 616mentaires de l'homme et a la Consti
tutlon. 
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Je rappelle les artlcles de 1a Constltutlon qul sont vlol6s par 
ce projet de lol, et ce n'est pas l'avls d'un jurlste mals slm
plement celul d'un cltoyen qul llt la Constltutlon. L:artlcle 7 de 
celle-cl stlpule: «La dlgnlt6 humalne dolt Eitre respect6e et 
prot6g6e... L:artlcle 8: "Tous les &tres humalns sont 6geux 
devant la lol» (al. 1): accuelllir les rlches a bras ouverts et re
Jeter les pauvres, c'est vloler la Constltutlon; II n'y a pas be
soin d'atre Jurlste pour constater le fall L:artlcle 9: «Toute 
personne a le drolt d'atre tralt6e per les organes de l'Etat 
sans arbltralre et conform6ment aux regles de la bonne fol ... 
II y auralt aussl l'artlcle 12 a clter, mals ]'arr&teral 1a les clta
tlons. 
Hier, dans cette salle, en pr6sence du conselller f6d6ral Blo
cher, notre consell a adopt6, a l'unanlmlte, 1a r6f6rence for
melle a notre belle Constitutlon dans la lol sur les 6trangers. 
Je d6nonce cette hypocrisle qul c61ebre la Constltutlon un 
Jour et qul s'appl'Me a la pl6tlner le lendemalnl 
2. Le projet de lol sur l'aslle, depuis sa «sortle» du Conseil 
national Jusqu'a aujourd'hui, a subl un traltement tres sp6• 
clal, unlque dans le fonctlonnement de notre ordre d6mocra
tlque, et nos collegues Marty et Studer ont mls en 6vldence 
cette d6rlve et ces d6rapages. Par exemple, le conselller f6-
d6ral comp6tent a d'abord modlfl6 les d6clslons de la pre
miere chambre avant de transmettre le texte a la seconde. 
Ensulte, II impose cette r6vlslon au pas de charge, alors que 
rlen ne Justlfle cette pr6cipltatlon. Enfln, un rapport de radml• 
nlstratlon qul pourralt contester les mesures pr6vues est 
gard6 secret. Ces m6thodes violent toutes les regles de no
tre systlllme d6mocratlque. Je les d6nonce pour tenter de 
contrlbuer a sauver l'honneur du pouvolr 16glslatlf, l'honneur 
du Parlement 
En r6sum6, Je rejette ce proJet de lol pour deux ralsons prln
clpales, a savoir tout d'abord a cause de la vlolatlon mani
feste, 6vldente aux yeux de tous les citoyens, de ia 
Constltutlon, ensulte a cause des magoullles et des «combl• 
nazlonl» lntrodultes apres le mols d'aoQt 2004 en court-clr
cuitant le Conseil national pour durclr le projet. Je pourrals y 
ajouter blen silr la perte de la cr6dlblllte de notre pays au ni• 
veau International en matlere de drolt humanltalre - Je rap
pelle que la Commlssion des drolts de rhomme siege 
actuellement a Geneve. 
En concluslon, Je retlens un falt dont les r6percusslons a 
terme pourralent aller tres loln. Les vlolatlons de la Constitu
tlon, 6clatantes aux yeux de l'oplnlon publlque et d6nonc6es 
6galement par toutes les autorlt6s morales et religleuses du 
pays, alnsl que les vlolatlons grossleres de notre fonctlonne
ment d6mocratlque Justlflent et leg!tlment offlclellement ia 
d6sob61ssance clvlque. Dans l'hypothese oi'.J le projet de lol 
seralt accept6 dans la forme propos6e par la majorlt6, la d6-
sobelssance cMque pourralt devenlr un devolr pour toutes 
les cltoyennes et tous les cltoyens de ce pays. 
Personnellement, f accompllral mon devolr clvique de cl• 
toyen et Je commenceral en soutenant la propos!tlon de ren• 
vol Sommaruga Slmonetta, afln de donner une chance au 
Conseil Md6ral de pr6senter un projet s6rieux, respectueux 
de notre ordre d6mocratlque, dlgne dU pays gardlen dU drolt 
humanltaire. 

Schlesser Fritz (RL, GL): Es Ist ein Element aus dem Vo
tum von Herrn Kollege Schmid, das mich veranlasst, hier 
eine kurze persönliche Erklärung abzugeben. Herr Kollege 
Schmid hat In seinem Votum die Frage der Verfassungsmäs
slgkelt der vorliegenden Gesetzgebung aufgeworfen, und er 
hat auch auf die Rolle des Bundesgerichtes Bezug genom
men. Das Bundesgericht Ist die dritte Gewalt In diesem 
Staat. Nichts hindert das Bundesgericht daran - es wird vom 
Bundesgericht sogar gefordert -, auf dem Weg~ der Ausle
gung die Verfassung und die Bundesgesetze In Uberelnstlm• 
mung zu bringen. Falls dies nicht möglich Ist, so Ist es dem 
Bundesgericht unbenommen zu erklären, es könne dies 
nicht tun und betrachte ein Bundesgesetz als verfassungs
widrig; aber es muss es trotzdem anwenden. 
Ich finde es unhaltbar, wenn In diesem Rat gesagt wird, 
sollte das Bundesgericht anders handeln, so mache es sich 
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allenfalls nach Artikel 275 des Strafgesetzbuches einer Ge
fährdung der verfassungsmässlgen Ordnung oder eines An
griffs auf die verfassungsmässlge Ordnung schuldig. Ich 
halte einen solchen Hinweis der Chambre de RMlexlon, der 
auch eine versteckte Drohung enthält, an dle Adresse unse
res obersten Gerichtes fQr nicht gerechtfertigt und muss 
mich In aller Form dagegen zur Wehr setzen. 

Schmld•Sutter carlo (C, Al): Ich glaube, dass alle In diesem 
Saal die massgebende Verfassungsbestimmung kennen, 
dass auch fQr das Bundesgericht die Bundesgesetze und 
das Völkerrecht verbindlich sind. Ich zitiere wörtlich aus dem 
Gutachten von Herrn Jörg Paul M0ller: «Es Ist zu vermuten, 
dass das Bundesgericht In Zukunft auch Missachtungen von 
nur national gewährleisteten Grundrechten stärker in seiner 
Praxis beachten wird.» Das heisst nichts anderes, als dass 
Herr M0ller das Bundesgericht auffordert, In Zukunft Bun
desgesetze, die nach Auffassung der Professoren und der 
Richter nur nationales Verfassungsrecht verletzen, nicht 
mehr anzuwenden. Das widerspricht der Verfassung und 
wäre eine Umkehr der vertassungsmässlgen Kompetenzord
nung. DafOr haben wir eine strafrechtsbewehrte Norm. Ich 
habe nicht gedroht, sondern nur darauf hingewiesen. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Ich möchte an 
dieser Stelle nicht auf die teilweise wlrkllch gravierenden 
materiellen Vorw0rfe eingehen, welche von Ratsmitgliedern 
gemacht wurden, sondern nur auf die formelle Diskussion 
und auf die VorwOrfe an die Kommission, und Ich möchte 
letztere kontern. 
Wenn unter anderem auch Kommissionsmitglieder sagen, 
es sei nicht seriös gearbeitet worden, so möchte Ich mich Im 
Namen des Präsidenten gegen diesen Vorwurf verwahren. 
Wir haben die Vorlage mit genügend Zelt diskutiert. Es Ist -
und das habe ich in der Eintretensdebatte auch gesagt- ein 
äusserst ungewöhnliches vorgehen, well wir keine Botschaft 
haben. Ich habe auch gesagt, dass Ich der Meinung bin, 
dass die Texte, welche uns der Bundesrat mit diesen Anträ
gen zur VerfOgung gestellt hat, als Botschaft gelten m0ssten 
und dass sie Im Nationalrat zusätzlich behandelt werden 
müssten. Es gibt weder von der Kommission noch vom Kom
missionssekretariat und schon gar nicht vom Bundesrat her 
Vorgaben, wie diese Vorschläge behandelt werden sollen. 
Es Ist durchaus möglich, und Ich w0rde das auch begrOssen, 
dass hier, soweit es möglich Ist, das normale Verfahren an
gewendet wird. Ich bin der Meinung, dass, obwohl wir das 
als Erstrat behandelt haben, trotzdem das zweimalige Hin 
und Her zwischen den Räten notwendig und möglich Ist. Ich 
glaube, das Verfahren muss so gehandhabt werden. In der 
Kommission haben wir keinen Entscheid gefällt, wie das Ver
fahren gehandhabt werden soll. 
Ich möchte mich einfach nur gegen die VorwOrfe verwahren. 
Erstens hat der Präsident sehr seriös und mit grosser An
strengung versucht, die Vorlage unter den erschwerten Ver
hältnissen fertig zu behandeln. Frau Sommaruga - das 
vlellelcht nur noch als persönliche Bemerkung - , wenn Sie 
aus der Vernehmlassung des Kantons Bern zitieren, so 
m0ssten Sie vielleicht nicht nur die formale Vorgabe zitieren, 
sondern auch den materiellen Entscheid, nämlich dass Ihre 
Kantonsreglerung die Vorlage unterstOtzt hat. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Die jetzige Diskussion hat 
gezeigt - darüber freue Ich mich-, dass Sie gemerkt haben, 
wie schwierig die Entscheide sind. Es Ist leider so: Das Ist 
eine ausserordentllch schwierige Angelegenheit. Aber wer 
führt, Ist bei solchen Entscheiden stets etwas einsam. Frau 
Saudan, Sie haben es gesagt: Es ist mir nicht wohl bei der 
Geschichte, Ich habe Immer Zweifel; das ist gut so. Diese 
Entscheide kann man nicht ohne Zweifel treffen, aber man 
hat sie zu treffen. Bel den bisherigen Asylgesetzrevlslonen 
haben wir Beschl0sse gefasst, ohne diese Entscheide zu 
treffen. Wir haben die Probleme nicht gelöst, und wir sind 
aufgerufen, sie zu lösen. Da unterscheiden wir uns von den 
Bischöfen und dem Schweizerischen Evangelischen Kir
chenbund und den FI0chtllngsorganlsatlonen und den Pro-
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fessoren: Sie mOssen die Probleme nicht lösen. Aber wir 
mOssen sie lösen, und darum stehen wir In einer viel grösse
ren Pflicht. 
Ich beginne mit dem Unbestrittenen: Es Ist unbestritten - es 
wird häufig gesagt, aber es Ist das Wesentliche -, dass die 
Schweiz eine humanitäre Tradition hat und allen Schutz ge
währt, die wegen Ihrer Rasse, Ihrer Religion, Ihrer Nationali
tät, Ihrer Zugehörigkeit z~ einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder Ihrer polltlschen Uberzeugung verfolgt sind. Unser 
Land hat diese Tradition, hat sie bisher fortgefQhrt und fOhrt 
sie auch weiter. Es gibt auch kelnerlel VorwOrfe, dass wir das 
nicht täten. 
Frau Sommaruga, Sie haben heute einen unglaublichen 
Satz In die Runde geworfen, wonach nachweisbar Gefol
terte Im Asylbereich abgewiesen warden. Sagen Sie mir ei
nen Namen, bringen Sie denl Wo werden Leute abge
wiesen, die gefoltert worden sind? Sie m0ssen wissen: Seit 
Ich Im Amt bin, gehe Ich Jedem Vorwurf nach, der kommt, 
und Jasse Briefe schreiben. Sagen Sie mir Namen, Ort, wo, 
was. In 99 Prozent der Fälle kommt nichts, weder ein Name, 
noch ein Ort; wo es untersucht wurde, war nichts. Ich ma
che das auch wegen denjenigen Leute, die diese schwieri
gen Entscheide auf unteren Ebenen täglich zu treffen 
haben; Ich habe sie auch besucht. 
Das Gleiche habe Ich In dieser Auseinandersetzung erlebt, 
und Ich habe dem Bundesamt für A0chtllnge den Auftrag 
gegeben: Wenn Irgendwo geschrieben wird, es bekomme je
mand keine Nothilfe, soll es unverz0gUch festhalten: Wo, 
welcher Kanton, welche Gemeinde, wer ist es? Ich darf lh• 
nen sagen: Man hat uns bis heute keinen - keinen! - Fall 
vorgetragen, auch die Bischöfe nicht; es wäre Interessant, 
die Briefe vorzulesen. Ich will es wissen, denn wir müssen 
den Kantonen sagen: Da Ist etwas nicht In Ordnung; macht 
Ordnung, wir bezahlen ja. Wir kennen keine solchen Fälle -
wir wollen eingreifen -, und Ich befürchte, es gibt auch keine. 
Hingegen bin Ich an verschiedenen Orten gewesen, weil Ich 
schauen wollte: Was Ist denn da los? Es bekommen Leute 
UnterstOtzung, die keine Nothilfe beziehen, well sie sie un• 
rechtmässlg beziehen müssten. Drogenhändler - an diesen 
Besuchstagen habe Ich an Ort und Stelle solche gesehen, 
die von Sozlalhelfern betreut werden - können keine Nothilfe 
beziehen. Sie sind illegal da, sie beziehen Unterstatzung 
von der Kirche, und die Kirche sagt: Das sind arme Leute, 
die keine Nothilfe bekommen. Wenn sie kämen und Nothilfe 
beziehen wollten, kämen sie vor Gericht und Ins Gefängnis -
und bekämen Nothilfe, sogar wesentlich mehr. 
Das sind praktische Fälle, die Ich bis Ins Detall untersucht 
habe und die ich Ihnen vorlegen kann. 
Ich habe einen zweiten Fall untersucht, von dem man mir 
berichtet hat: Er will nicht Nothilfe beziehen will, well er sagt, 
es sei Ihm zu mühsam, all diese Amtsstellen zu durchlaufan 
und diese Angaben zu machen, um für fQnf Taga hlntereln• 
andar die Nothilfe zu beziehen. Der Missstand, der hier zum 
Vorschein gekommen Ist, Ist derjenige, dass es eine Ge
meinde gibt, die für fanf Tage Nothilfe gibt. Der Sinn der Not
hilfe Ist es nicht, ein Nothllfebezugssystem einzurichten, wo 
man froh Ist, wenn die Leute kommen und Nothilfe holen. 
Wir geben Nothilfe für Leute, die ausreisen mOssen, für 
Leute, die nach Hause gehen massen, tar Leute, die nach 
Hause gehen können - sie haben auch die Ausreisepapiere, 
sie haben das BIiiett, sie sind keine R0chtllnge, sie sind 
auch keine vorläufig Aufgenommenen -, fOr Leute, die vor
übergehend nicht ausreisen. Es gibt Leute, die sagen, es kä· 
men ganz wen!!Je Nothilfe holen. Aber es Ist doch gerade 
der Zweck der Ubung, dass sie heimgehen, und nicht, dass 
sie dableiben und Nothilfe beziehen. 
Wir müssen aufpassen, dass wir die Dinge nicht vermi
schen. Wenn es aber Missstände gibt, bin Ich geme bereit, 
die Hinweise entgegenzunehmen, dann werde Ich elngrei• 
fen. Mir sind aber keine Fälle bekannt, wie sie von Frau 
Sommaruga genannt worden sind. 
Nat0rllch habe Ich Kenntnis von vielen Fällen. Man schreibt 
mir, dieser oder Jener sei ein FI0chtllng, den man selbstver
ständlich aufnehmen m0sse; sehr prominente Leute tun 
dies. Es gibt Ja auch prominente Asylsuchende. Es Ist Inter• 

Bulletin offlclel ae rAseemb!M fedel'llle 



17. März 2005 

essant: Einzelne Flüchtlinge haben eine grosse Lobby. Ich 
lasse sie persönlich kommen: Es ist nichts - es tut mir Leid. 
NatOrllch kann Ich der Asylrekurskommlssion nicht dreinre
den; sie muss entscheiden. Es Ist eine staatliche Instanz, die 
hier entscheidet; das haben wir anzuerkennen. Das zu den 
FIQchtllngen und zur humanitären Tradition. 
Das erste Asylgesetz trat 1981 In Kraft. Es war auf einen 
FIOchtllngsbegrlff ausgelegt, der auf den damaligen Erfah• 
rungen beruhte. Wir haben eine lange Erfahrung mit FIOcht· 
lingen, wenn Ich an die Reformationszelt denke, wenn Ich an 
die FOnfzlger- und Sechzlgerjahre denke, als wir die Leute 
aus Tibet, Ungarn und der Tschechoslowakei aufgenommen 
haben, später Jene aus Vietnam; und dann machten wir na
tOrllch auch Im zweiten Weltkrieg Erfahrungen. Dieses Ge-
setz war durch die FIOch polltlk geprägt, die auf die 
Aufnahme von einzelnen tllngen ausgerichtet war, wie 
wir sie während der Reformationszelt und während der Ju
denverfolgung Im Zweiten Weltkrieg kannten. 
Aber fOr diese Masseneinwanderung, wie sie heute besteht, 
ist unser Asylgesetz schlecht geeignet. Das sehen Sie an 
Folgendem: Von den 25 000 bis 30 000 Leuten wird Jeder 
einzelne Fall bis ins Detail untersucht, und am Schluss sind 
von diesen Leuten 7 Prozent FIOchtlinge und 93 Prozent ge
hen wieder heim. Da stimmt etwas nicht! Hier müssen wir 
eine ganz andere Lösung suchen, aber das können wir nicht 
Ober diese Teilrevision tun, das braucht mehr Zelt und 
grossflAchigere Massnahmen: daran arbeiten wir. 
Der FIOchtllngsgrund Ist In der Regel Hoffnung auf ein bes• 
seres Leben. Das Ist ja nichts Unanständiges, aber Sie müs• 
sen entscheiden, ob Sie Leuten, die nur ein besseres Leben 
haben wollen, In unserem Land Aufenthalt geben wollen, 
auch wenn sie keine Arbeltsbewllligung haben, oder ob Sie 
das nicht wollen. Das Ist das Schwierige, das macht man 
nicht gern, aber das Gegenteil zu tun Ist mindestens so 
unethlsch und unmoralisch, wie einen echten FIOchtling 
nicht aufzunehmen - mindestens! Nun, von 100 000 nach 
Hause geschickten, abgewiesenen FIOchtlingen haben wir, 
das muss Ich noch sagen, einen einzigen Fall von einem 
FIQchtllng - der Fall Ist noch nicht ganz abgeklärt-, der nach 
kurzer Zeit Im betreffenden Land eingesperrt wurde und nun 
im Gefängnis ist Wir klären den Fall bis Ins Detail ab: Ist er 
im Gefängnis wegen eines Grundes, den wir hätten erken
nen sollen, oder wegen etwas anderem? Hat er unterdessen 
Diebstahl oder so etwas begangen? Das wäre dann etwas 
anderes. 
Das grosse Problem, das wir haben, sind nicht die Flücht· 
llnge. Die FIOchtllnge Oberfordern uns nicht, nirgends, damit 
werden wir fertig. Wir haben da ein paar Missstände, well die 
Leute zu wenig Integriert sind - das soll auch verbessert 
werden. Das Problem sind aber die zahlreichen Personen, 
die kommen und keine FIOchtlinge sind, keine asyireievanten 
GrOnde haben - und sie kommen In grosser Zahl. Das Ist 
nicht nur unser Problem: Ganz Europa, die ganze Welt ar
beitet an diesem Problem. Europa hat relativ rasch gehan
delt. Die meisten Länder haben Ihre Gesetzgebung enorm 
verschärft. Gemäss der heutigen Fassung Hegen wir heute 
hinter den Lindem, die in den letzten Jahren gehandelt 
haben: hinter Deutschland, hinter Dänemark, hinter Norwe
gen - ganz neui -, hinter den Niederlanden usw. Wir müs• 
sen also nicht Angst haben, das strengste Gesetz zu haben; 
das muss ich Ihnen sagen! 
Wo liegen die Missstände? 90 Prozent der Menschen, die 
um Asyl nachsuchen, sind keine FIOchtllnge. Wenn Sie die 
vorläufig Aufgenommenen dazunehmen, sind 80 Prozent 
weder FIOchtlinge noch vorläufig Aufgenommene. Das ist so; 
das Ist einfach eine Realität. Eine Vielzahl von Personen 
wird wegen Unzumutbarkelt der ROckkehr vorläufig aufge
nommen. Das mOssen wir regeln. Ich habe Im Nationalrat 
ausgeführt, dass von den 23 000 vorläufig Aufgenommenen 
etwa 6400 hier bleiben - das Ist die Zahl, die man mir da
mals gegeben hat. Richtig Ist, dass 90 Prozent von Ihnen In 
der Schweiz bleiben. Es gibt Personen, die zwölf Jahre hier 
bleiben. Deshalb mOssen wir eine Regelung finden. Sie 
kommen nicht darum herum, einen Entscheid zu fällen. Sie 
können das schon «humanitäre Aufnahme» nennen und den 
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Famlllennachzug erlauben. Nur. Alle Kantone sind dagegen, 
und zwar auch der Kanton Jura und der Kanton Bern; min
destens die Kantonsvertreter, die mir das mltteDen. Das ist 
es, was Ich berücksichtigen muss. Die Kantone sind dage
gen, weil sie nach sieben Jahren die finanziellen Lasten tra• 
gen mOssen. Es geht hier In erster Unle um finanzielle 
Folgen. Das mOssen wir klar sehen. 
Hier setzt die vorgesehene Revision des Asylgesetzes an. 
Sie will mit der FiOchtlingspolltik welterfahren. Ideal wäre, 
wenn nur noch echte FIQchtlinge kommen und hier Unter
schlupf finden würden. Ich sage nicht, dass wir dieses Ziel 
erreichen, aber wir sind auf gutem Weg. Wie Frau Heberleln 
ausgeführt hat, steigt erstmals der Anteil der echten FIOcht• 
llnge ganz lelcht. Wir sind jetzt auf fast 10 Prozent. Das Ist 
Immer noch wenig. Wir hatten bisher Immer 6 oder 7 Pro
zent. 70 Prozent der echten Flüchtlinge kommen mit Papie
ren. 80 Prozent der Asylsuchenden, die hier keinen Unter
schlupf finden können, weil sie keine Flüchtlinge sind, kom
men ohne Papiere. Das Ist eine Tatsache. Wir mOssen der 
Papierlosigkeit ein grosses Augenmerk schenken, denn das 
Ist eines der Hauptprobleme. Im Asylbereich bereiten die 
fehlenden Ausweispapiere und damit der fehlende Nachweis 
der Identität der Asylsuchenden die grössten Schwlerlgkel· 
ten. Ich wusste als Nationalrat, dass das Asylwesen In kel· 
ner guten Situation Ist. Aber Ich muss Ihnen sagen: In 
diesen Bereichen Ist es noch viel schlimmer, als Ich dachtet 
Das Ist die Realität. Ich habe es bis Ins Detail studiert. Die 
Papiere werden meistens versteckt oder vernichtet. Es sind 
nicht vor allem Leute, die bei Nacht und Nebel fliehen muss
ten. Wer diese Tatsache nicht anerkennt, Ist kein Realist. Wir 
haben die FOhrung auf dem Ist-Zustand aufzubauen. 
Ich erzähle Ihnen gerne eine kleine Geschichte: Ich besuchte 
die Flughafenempfangsstelle in ZOrlch. Es wusste niemand, 
dass Ich kommen würde. Ich ging an diesem Morgen einfach 
hin; es konnte niemand etwas stellen. Da kamen sieben Ta
milen, die mit dem Flugzeug von Colombo nach Warschau 
und mit der Swlss in die SchweiZ geflogen waren - slaben 
Tamilen ohne Papiere. Ich kam gerade dazu, als das Verfah
ren Im Gange war, und fragte, wo denn die Papiere seien. Da 
kam einer mit einer Schale In der Hand, In der die verschnlt
zelten Pässe waren; sie waren auf der Toilette des Flugha• 
fens gefunden worden. Ich mache diesen Tamilen keinen 
Vorwurf. Ich mache den Vorwurf denjenigen, die das tolerie
ren und sagen: «Das Ist kein Grund, heimzugehen.» Es Ist 
auch kein Grund; wir untersuchen das auch alles; die Leute 
sind Immer noch da. Auch diese Fälle werden bis Ins Detail 
untersucht Aber Sie müssen sich die Frage stellen, ob das 
der Sinn der Übung Ist. Ich wiederhole hier nochmals: Die 
Grosszahl der Papierlosen hat Ihre Papiere versteckt oder 
vernichtet, und damit mOssen wir fertig werden. Der Aufent
halt in unserem Land kann so verlängert oder gar dauerhaft 
erzwungen werden. 
Ich habe Im Januar 2004, als Ich mein Amt antrat, ein ganz
tägiges Brainstorming mit den Verantwortlichen gemacht. 
Ich habe auch Hilfswerke eingeladen. Ich habe gefragt: 
«Was mOssen wir tun, um die Missstände zu beheben?» Ich 
habe die Frage gestellt: «Warum kommen die denn alle 
ohne Papiere?» Die massgebende Parsen der FIOchtllngs
polltlk, die anwesend war, hat gesagt, es mOsse einer ein 
« Tubel» sein, der mit Papieren komme. Wir haben also eine 
Lösung zu finden, dass nicht derjenige, der rechtmässlg mit 
Papieren kommt, am Schluss der Dumme Ist. und derjenige, 
der ohne Papiere kommt, belohnt wird. Das Ist unsere Ver• 
antwortung; Ich meine es wenigstens. 
Der überwiegende Teil der Asylsuchenden kommt mit 
Schleppern, das Ist auch eindeutig. Wobei Schlepper nicht 
nur diejenigen sind, die grosse Beträge einziehen und die 
Leute Instruieren und bis an die Grenze bringen - das gibt 
es auch -, sondern es sind natOrilch auch Verwandte und 
Bekannte, die hier leben und Wege finden, wie man hier 
reinkommt. 
Das Problem Ist nicht ganz unbekannt, aber es geht darum, 
darOber zu reden. Wenn man darOber redet, dann Ist es 
auch gar nicht mehr so schlimm, dann können wir es auch 
lösen. 
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Was wollen wir machen? Wir wollen dafür sorgen, dass die
jenigen, die mit Papieren kommen, nicht schlechtergestellt 
sind als andere. Das muss doch eigentlich elnleuchten. Wir 
wollen auch dafür sorgen, dass diejenigen, die ohne Papiere 
kommen und echte Flüchtlinge sind, das Land deswegen 
nicht verlassen müssen. Das Ist die Zielsetzung; alles Ist 
darauf ausgerichtet. Mit der Jetzigen Revision wird das nicht 
gewährleistet- Ich mache keine Versprechungen-, aber ge
genüber heute wesentlich verbessert. 
Es Ist nicht wahr, dass wir Im Gesetz eine Bestimmung hät
ten, wonach Papierlose keine FI0chtllngsaufnahme bekom
men könnten. Aber wir haben eine Bestimmung, dass Pa
pierlose glaubhafte Gründe dafür angeben müssen, warum 
sie keine Papiere haben. Ist denn das eine so unmenschli
che Angelegenheit? Gegen diese Bestimmung gibt es von 
völkerrechtlicher Seite auch keine Einwände. Herr Professor 
Källn hat geschrieben, die Jetzige Fassung sei nicht völker
rechtswidrig, aber Im Anwendungsfall könnte sie völker
rechtswfdrlg sein, wenn sie nicht richtig angewendet werde. 
Das Ist bei Jeder Vorschrift so. Jede Vorschrift, die Sie nicht 
korrekt anwenden, Ist vielleicht rechtswidrig. Wir haben frü
her andere Vorschläge gehabt. Sie wurden geprüft und als 
völkerrechtswldrlg abgelehnt. Darum haben wir sie entspre
chend angepasst. Sie sind milde. Ich welss nicht, ob wir die 
Missstände lösen können; Ich hoffe es. 
Zu den Fragen der Völkerrechtswldrlgkelt, der Menschen
rechte, der Verfassung, der Europataugllchkelt, der Flücht
llngskonventlon: Alle Vorschläge, die hier vorliegen - Herr 
Brlner, das kann Ich sagen -, sind vom Bundesrat so zur 
Kenntnis genommen worden. Wir haben Ja Völkerrechtler, 
Menschenrechtler - wir haben viele, das kann Ich Ihnen 
sagen, wir haben nicht zu wenige. Sie alle sagen klar, dass 
diese Regelungen nicht völkerrechtswidrig sind. Sie ent
sprechen der Flüchtlingskonvention, den Menschenrechten 
und sind europataugllch. Es gibt eine Ausnahme, das Ist Ar
tikel 83, der In der Kommission neu aufgenommen wurde. 
Dazu nehme Ich dann dort Im Speziellen Stellung; dieser Ar
tikel Ist auch Innerhalb der Bundesverwaltung umstritten. 
Aber wir können das In der Detailberatung behandeln. 
Es Ist nicht wahr, dass das alles völkerrechtswidrig, men
schenrechtswldrlg, ffüchtlfngskonventlonswldrlg und europa
untaugDch wäre. Ich sage nicht, es gebe hier Leute, die das 
behaupten warden; aber die FI0chtlfngshllfe sagt natOrllch 
bei Jedem Vorschlag, es sei so. Ich habe Leute, die massge
bend sind. Der Bundesrat hat auch die Anträge, die Ich ein
gebracht habe und die er abgewiesen hat, nie wegen 
Völkerrechtswldrlgkelt abgelehnt, keinen einzigen. Ich bitte 
Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Ich kann nicht Irgendwel
che Professoren vorschieben - übrigens machen die Profes
soren auch Gutachten für andere Kreise, die nicht unsere 
Kreise sind. Ich bitte Sie, auch zu beachten, dass man nicht 
einfach, wenn einer Professor Ist, sagen kann, In dem Fall 
sei das das Evangelium. Wir haben Ja schllessllch eine Or
ganisation, die das prüfen muss, und wir haben einen Bun
desrat, der das entscheidet und die Bedenken auch kennt. 
Nun, Ich bin wegen des schnellen Verfahrens angegriffen 
worden, das hier durchgezogen wird. Ich habe Verständnis 
dafür! Ich habe das Amt am 1. Januar 2004 angetreten. Am 
10. Dezember 2003 hatte es Wahlen gegeben, und das 
kann ja nicht folgenlos sein, auch wenn man meint, es gehe 
Jetzt alles gleich weiter. Ich habe dieses Problem als Erstes 
analysiert. Diese Gesetze, wie wir sie haben, waren Ja noch 
schnell vor den Wahlen In der Kommission fertig gestellt, 
aber nicht Im Parlament beraten worden. Dann habe Ich ge
sagt: Da muss Ich etwas machen. Ich habe dem Bundesrat 
gesagt, Ich sei eigentlich dafür, dem Nationalrat zu beantra
gen, das Gesetz an den Bundesrat zurückzuweisen; dann 
könnten wir die Sachen einbauen. Der Bundesrat hat dann 
gesagt, das finde er nicht nötig, solche Änderungen könnten 
wir auch Im Differenzbereinigungsverfahren zwischen den 
Räten machen. Es gab einen Antrag Im Nationalrat, das zu
rückzuweisen, der ausdrücklich abgelehnt wurde. Aber Ich 
habe im Nationalrat erklärt, ich würde die Hauptverbesse
rungsvorschläge, die Ich zusätzlich sehe - die übrigens meis
tens In der Diskussion schon vorhanden waren -, Im Stän-
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derat einbringen, und Jetzt muss Ich Ihnen sagen: Diese Vor
schläge, die Ich dem Bundesrat unterbreitet habe, sind samt 
und sonders Anliegen der mit dem Asylvollzug beschäftigten 
Kreise und In erster Linie, Frau Sommaruga, der Kantone. 
Die Kantone haben sie bis zur Forrnullerung eingebracht, Ich 
habe sie der Konferenz der kantonalen Justiz- und Pollzeldl
rektoren vorgelegt. Ich habe auch mitgeteilt, es werde noch
mals eine kurze Konsultation der Kantone geben, aber In 
den Sommerferien - die Kantone hatten nämlich gesagt, sie 
seien zwar schon angehört worden, aber nachher habe man 
ein Gesetz mit gegentelllgen Vorschlägen gemacht. Dieses 
Vorgehen hat der Bundesrat gutgehelssen. Auch mit dem 
Ständeratspräsldenten haben wir damals noch besprochen, 
wie man das Im Hinblick auf den Zweitrat machen solle; man 
muss Ja aufpassen, dass man den Turnus hier nicht ver
schiebt. 
Der Bundesrat hat von zwölf Vorschlägen zehn gutgehels
sen. Ich muss da nicht aus der Schule plaudern, weil Ja alles 
auch schon In der Zeitung stand, also kann Ich das nur noch 
bestätigen. 
Zwei Vorschläge hat der Bundesrat nicht gutgehelssen. Der 
eine betrifft die Durchsetzungshaft, auf die die Kantone 
grossen Wert legen, und der Jetzt hier Im Rat wieder vorliegt, 
Herr Marty, nicht von mir, sondern vonseiten der Kantone. 
Ich bitte Sie, sich hier auch an die Fakten zu halten. Ich habe 
das nicht eingebracht. Aber Ich begreife die Kantone, sie 
brauchen dieses Instrument. Aber der Bundesrat hat gesagt, 
das sei heute mit der Ausschaffungshaft auch möglich. Das 
sind zwei verschiedene Auffassungen, Ich möchte nicht dar
auf eingehen. Sie haben darüber zu entscheiden. 
Der andere Vorschlag betrifft die Änderung der humanitären 
Aufnahme. Es Ist für mich eine grosse Sorge - denn Ich 
denke natürlich an die Volksabstimmung; und zwar an die
jenigen, die ein Gesetz wollen, nicht an die, die keines wol
len -, wenn wir die Kantone gegen uns haben. In diesem 
Bereich gibt es ein grosses Problem für die Kantone - Ich 
muss es Ihnen sagen -, das Ist der Famlllennachzug. Sie 
können darüber reden, solange Sie wollen, doch die Kan
tone wehren sich gegen einen zu frOhzeftlgen Famlllennach
zug, weil sie dort natürlich die Kostenfolgen tragen -
Schulen, Sozialwesen usw. -; es geht auch um die Arbeits
erlaubnis und um die Frist, nach der die vorläufig Aufgenom
menen wie die FI0chtllnge an die Kantone Obergehen. 
Mein neuer Vorschlag war dem Bundesrat zu kompllzlert. Ich 
hatte ein abgestuftes Verfahren vorgesehen, nämlich für vor
läufig Aufgenommene aus Unzumutbarkeltsgründen, aus Un
mögDchkeltsgründen, aus technischen Gründen usw. Dazu 
hat der Bundesrat gesagt, das sei Ihm zu kompliziert. Aber er 
hat gleichzeitig gesagt, vielleicht werde der Ständerat eine 
andere Lösung finden. Sie haben Jetzt hier eine andere Lö
sung beantragt. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob der Bundes
rat diese unterstützt. Ich werde vor der Behandlung durch 
den Zweitrat mit dem Bundesrat reden. Die Kantone sind mit 
dieser Lösung eher zufrieden als mit der letzten, weil es auch 
eine grossz0glge Lösung Ist, was die Entschädigungen an
belangt. Aber das formelle Verfahren Ist Ja noch nicht durch. 
Über das Verfahren müssen wir mit den Kantonen wieder 
sprechen. Ich bin der Meinung, man sollte diesen Antrag un
terstützen. Ich bin dieser Meinung, Herr Marty, nicht der Bun
desrat. Der Bundesrat muss das nachher prOfen. Es Ist aber 
unüblich, dass man Im Bereinigungsverfahren mit Jedem Vor
schlag, der neu kommt und für den man Ist, In den Bundesrat 
geht. Das wird, Herr Studer, nur von mir verlangt, bei ande
ren Bundesräten haben Sie weniger Hemmungen. Man muss 
hier auch eine gewisse Flexfbllltät walten fassen. 
Nun zu den einzelnen Fragen: 
1. Zur Übereinstimmung mit dem Völkerrecht sage Ich Ihnen 
nochmals: Wir werden Ihnen vonseiten unseres Amtes und 
des Bundesrates nichts beantragen, bei dem diese Überein
stimmung nicht gewährleistet Ist. Bel dem, was Ihnen vor
liegt, Ist sie gewährleistet; auf Artikel 83 komme Ich noch 
zurück; das Ist eine Sonderbestimmung. 
2. Es geht darum, die Attraktivität des Landes für Asylsu
chende, die keine relevanten Gründe haben, zu brechen. Es 
Ist eine Illusion zu meinen, man könne die Leute sehr gut 
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stellen und nachher alle wieder ausweisen, womöglich noch 
gezwungenennassen, mit PollzelOberfOhrungen, Flugzeu
gen usw. Es ist Im Strafbereich Immer so: Wenn Sie Hun
derttausende haben, werden Sie damit nicht mehr fertig. 
Also müssen Sie dafür sorgen, dass die Attraktivität gebro
chen wird. Denn es Ist so: Unser Land Ist für Asylsuchende 
ohne asylrelevante Gründe - In erster LJnle ohne Papiere -
ausserordentllch attraktiv. Wenn Jemand Illegal aufgegriffen 
wird, genügt es, wenn er sagt: «Asyl!» Das gibt Ihm so oder 
so das Recht auf einen kürzeren oder längeren Aufenthalt. 
Ich habe nichts dagegen; wenn wir ein Rechtssystem ha
ben, welches solches ennögllcht, Ist es so. Dann wird wäh
rend des ganzen Verfahrens Sozialhilfe gewährt, bis April 
2004 auch für Personen mit Nlchtelntretensentschelden. Bis 
heute gilt dies auch fOr abgewiesene Asylsuchende während 
des gesamten Verfahrens. Auch das Ist attraktiv. 
Sie müssen die Attraktivität brechen. Dann haben Sie den 
Vortell, dass weniger kommen; das Ist wichtig. Die Flücht
linge kommen nämlich trotzdem, weil sie mit dieser Unat
traktlvltit längstens fertig werden, denn sie werden an Leib 
und Leben verfolgt; sie sind geschützt, erhalten ein korrektes 
Verfahren und werden zu anerkannten Flüchtllngen; aber die 
anderen eben nicht. 
Wir haben letztes Jahr die Nothilfe bei Nlchteintretensent
schelden eingeführt, und dann waren die BefQrchtungen 
enorm, was da alles passieren könnte. Frau Sommaruga, 
Sie haben bemängelt, dass man das gemacht habe, bevor 
das Monltorlng abgeschlossen sei. Das Monltorlng Ist nie 
abgeschlossen - da können Sie hundart Jahre warten! Wir 
Oberwachen das Immer. Das Ist etwa so, wie wenn Sie bei 
einer Firma sagen, Sie könnten die Rechnung nie abneh
men, well die Kontrolle der Rechnung durch die Kontroll
steUe immer weitergehe. Aber wir haben Jetzt die Er
fahrungen von neun Monaten - Ich gebe zu, das Ist noch et
was kurz. Aber etwas dlllfen wir sagen: Alle BefQrchtungen, 
die geäussert wurden - die Leute wllrden untertauchen, sie 
würden Im kriminellen Bereich landen-, haben sich nicht 
bestätigt. Wir haben nämlich etwas gemacht, was wir bis 
Jetzt im Asylbereich nicht machen konnten: Wir haben ge
sagt, wir möchten jeden Monat von simtllchen Kantonspoll
zelen Angaben darüber, wie viele Illegale sie aufgegriffen 
hätten, welche kriminell seien und warum - es kommt ja 
noch darauf an, was sie gemacht haben, ob es sich um 
schwere Kriminalität handelt. Ich muss Ihnen sagen: Die Krl• 
mlnalltätsquote bei Jenen, die von Nlchteintretensentschel
den betroffen sind, beträgt 5 Prozent. Dagegen Hegt sie bei 
allen Leuten, die Im Asylberelch sind, weit Ober 10 Prozent. 
Allerdings haben wir dort nicht die ganze Schweiz erfasst, 
sondern nur den Kanton ZOrlch, der diese Polizeistatistik 
führt; das mllssen wir also extrapolieren. Die Dellkte betref
fen kleinere Diebstähle und Drogen, aber leichte Drogen. 
Zudem, und das ist das Allerelfreullchste: Wir wissen, dass 
bisher ungefähr 55 Prozent der Leute mit einem Nlchtelntre
tensentscheld und mit Sozlalhllfe nicht ausgereist sind. Sie 
waren Irgendwo, wir wissen nicht, wo. Wir haben Jetzt Im 
vierten Quartal, von April bis Dezember, festgestellt, dass 
80 Prozent nicht mehr hier sind. Ich kann nicht beweisen, 
dass sie zu Hause oder In Deutschland sind. Aber sie sind 
nicht mehr aufgegriffen worden, sie beziehen keine Sozlal
hilfe, auch keine Nothilfe. Sie sind aus dem Verfahren ausge
schieden. Der Anteil Ist grösser als vorher. Ich sage nicht, 
dass keine Leute untergetaucht seien. Ich gebe mich keinen 
Illusionen hin; wir müssen das sehen. Aber die Probleme 
sind nicht In dem Masse entstanden, wie man das angenom
men hat. 
Der Hauptvorwurf bei der Sozialhilfe kommt von grossen 
Städten, In erster LJnle von der Stadt Zürich, weil sie Nothil
festrukturen aufbauen. Wir bekommen auch viele lnvestl
t!onsbegeh ren. Ich bewilllge keine lnvestltlonen für Nothllfe
strukturen. Die Leute brauchen nicht Nothtlfe, sie müssen 
zurück In den Herkunfsstaatl Das sind keine FIOchtllnge, 
sind nicht gefährdet, gar nichts. Sie haben Papiere. Die Be· 
hauptung, die aufgestellt wird, das seien Leute, die gar nicht 
zurOckkehren könnten - wie nach China usw. -, sie wllrden 
nicht zurückgenommen, Ist gar nicht wahr. Sie werden alle 
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zurückgenommen. Das Ist auch eine Beleidigung gegenllber 
diesen Ländern; Ich muss Ihnen das sagen. Sie nehmen die 
Leute zurück, sie stellen Ihnen Spezlalpaplere aus. Es gibt 
ein Land, wo es nicht geht, well praktisch keine staatlichen 
Strukturen mehr vorhanden sind: Das Ist Somalia; da haben 
wir ein grosses Problem. Aber diese Leute haben auch keine 
Nlchtelntretensentscheide. Wir geben nur Nichteintretens
entscheide, wenn sichergestellt Ist, dass die Leute nach 
Hause gehen können. Aber sie müssen sich um die Papiere 
bemühen. 
Damit sind wir Im Nothllfeberelch. Was machen wir mit den
jenigen, die rechtsmlssbräuchllch Nothilfe beziehen? Das Ist 
die grosse Frage. Ist Artlkel 12 der Bundesverfassung auch 
fOr diejenigen gemacht, die raffinierte Anwälte haben? Sie 
müssen sehen, dass das keine sehr romantische Ge
schichte Ist. Diese Anwälte sagen den Leuten, sie dülften 
den Namen nicht sagen, keine FlngerabdrOcke geben, sie 
mllssten gar nichts machen, Nothilfe bekämen sie Immer, 
Artikel 12 der Bundesverfassung gewährleiste das. Wenn 
das Einzelfälle sind, kommen wir damit weg; was aber, wenn 
das Schule macht? Das Bundasgerlcht wird morgen ent
scheiden; Ich befürchte, es wird entscheiden, dass diese 
Leute auch Nothilfe erhalten müssen. Wenn Ich die Ent
scheide sehe, die Im Bereich der Ausschaffungshaft getrof
fen worden sind, Ist das zu befürchten. Dann sind Sie als 
Gesetzgeber aufgerufen. Was machen Sie? Wenn die Ver
fassungswidrigkeit gegeben Ist, machen wir eben eine Ver
fassungsbestimmung. 
Das sind die ernsthaften Fragen, die dahinter stehen, und 
die grossen Sorgen der Kantone. Was sollen sie machen? 
Frau Sommaruga, Ich erhalte auch die Briefe von Ihrem 
Kanton. Was machen wir mit diesen Leuten? Wenn das pro 
Kanton 50 bis 100 Leute sind, sind das - so sagen Sie - we
nig. Für Leute, die an der Front stehen, Herr David, und die 
die Sache machen müssen, sind auch 50 Personen ein Pro
blem. Damit hat man fertig zu werden. Wir können hier sa
gen, das sei alles kein Problem. Aber dann stellt man fest, 
dass die Bevölkerung unzufrieden Ist, weil sie sagt, es kä· 
men zwar anscheinend Immer weniger Leute - weil wir ja 
hier Erfolg hätten -, aber es seien immer mehr da. Da sind 
wir aufgefordert, dafOr zu sorgen, dass nicht Immer mehr da 
sind. 
Zu den Zwangsmassnahmen: Die Zwangsmassnahmen ge
hören nicht nur In den Bereich des Asylgesetzes, sondern 
auch In den Bereich das Ausländergesetzes. Sie müssen 
auch nicht glauben, In der Ausschaffungshaft seien nur ab
gewiesene Asylbewerber. Ich habe Basel besucht. Da waren 
ungefähr 30 Prozent abgewiesene Asylbewerber. 70 Prozent 
waren aus andern Bereichen: Kriminelle, die die Strafe ab
gebOsst haben, Landesverweisung haben und nicht nach 
Hause gingen; Leute, die abgelaufene Visa haben und wäh
rend mehrerer Monate nicht nach Hausa gehen wollten usw. 
Sie sind dort, weil sie ausgeschafft werden sollen. Darum 
tangieren die beiden Gesetze dieselbe Problematik. 
Die Kantone haben auf die Verlängerung der Haft gedrängt. 
Ich war In mehreren Ausschaffungsgefängnlssen und fragte 
die Leiter Immer: Was bringt Ihnen denn diese Verlänge
rung? Heute sind es im Maximum neun Monate, und wenn 
Jemand nach neun Monaten rausgeht, beginnt alles wieder 
von vom. Es sind wenige, die neun Monate bleiben - we
nige. Aber diese wenigen in der Schweiz sind viel für denje
nigen, der damit fertig werden muss. 
Die Meinung der Anstaltsdirektoren Ist - da höre Ich halt 
gerne auf die Praktiker -: Zwei Weihnachten bzw. zwei Ra• 
madan; wenn die Leute wissen, dass sie so lange drlnblel• 
ben mllssen, werden sie das nicht tun; sie werden nach 
zwei, drei Monaten ausreisen. Also finde Ich, sollte man den 
Kantonen dieses Instrument zur Verfügung stellen. 
Es Ist gesagt worden, Herr Marty, das Tessin müsse 
250 Personen einsperren. Die Kantone müssen gar nieman
den einsperren. Wir wollen auch nicht, dass sie sie einsper
ren. Nach Hausa bringen mllssen sie slel Schauen, dass sie 
zurOckkehren, müssen slel Aber wenn die Kantone sagen, 
sie hätten Fälle, In denen es nur mit verlängerter Ausschaf
fungshaft geht, mllssen wir sie Ihnen zur Verfügung stellen. 



02.060 Conseil des Etats 

Dasselbe gilt für die Durchsetzungshaft, die der Bundesrat 
abgelehnt hat, die die Kantone aber wQnschen und die Ich 
Im Bundesrat vertreten habe. Der Bundesrat hat sie aber 
nicht abgelehnt, weil sie völkerrechtswidrig Ist, Herr Studer. 
Ich möchte noch etwas zum ethischen Aspekt sagen; Ich bin 
froh, dass Sie die Frage aufgeworfen haben: Ethisch han· 
dein nicht Menschen, die ihre gutgemeinte Gesinnung ande
ren gegenOber zur Schau stellen. In der Führung handelt 
deljenlge ethisch, welcher den Auftrag, den er bekommen 
hat, löst. Wir haben Im Asylbereich In den letzten Jahren 
trotz aller Revisionen unser Problem nicht gelöst. Jetzt kann 
man sagen, ganz lösen könne man es nicht - das gebe Ich 
zu -, aber man kann es wesentlich besser IOsenl 
Dass wir seit dem letzten Jahr mit den Bestrebungen zu kur
zen Verfahren und mit der Nothilfe seit April - es Ist erst seit 
April - wesentlich bessere Werte aufweisen, dass also 
wesentlich weniger Asylsuchende ohne relevante Gründe 
gekommen sind, hat schweizerische, nicht europäische 
Gründe. Das Ist bei allen untergegangen, aber die Schweiz 
hat erstmals - ich habe auch noch mit Herrn Arbenz gespro
chen - bessere Werte als die europäischen Staaten! Wir ha
ben 43 Prozent weniger Asylbewerber, der Schnitt in Europa 
liegt bei etwa 20 bis 30 Prozent Es gibt ein Land, das noch 
bessere Werte hat, das Ist Norwegen mit 53 Prozent weni
ger Asylbewerbern. Dort hat man auf den 1. Januar 2004 die 
Sozialhilfe für die abgewiesenen Asylbewerber gestrichen. 
Nach vier Wochen werden sie aus den Unterkünften wegge
wlesen, und sie bekommen keine UnterstOtzung. Sie sehen, 
wie schnell man die Attraktivität brechen kann. 
Wir gehen nicht so weit. Wir schlagen vor, dass wir bei den 
abgewiesenen Asylbewerbern zur Nothilfe Obergehen. Wir 
haben etwa 14 000 abgewiesene Asylbewerber, die nicht 
nach Hause gehen, weil sie Sozlalhllfe haben. Es !legen Jetzt 
auch Gerichtsentscheide aus dem Bezirksgericht Zürich vor, 
die die Illegalität verneint haben. Das Gericht hat Folgendes 
gesagt: Die Tatsache, dass diese abgewiesenen Asylbewer
ber In den AsylunterkOnften bleiben und Sozlalhllfe bezle
hen, Ist ein Indiz dafür, dass sie nicht rechtswidrig da sind. 
Wir mOssen einfach aufpassen, was wir tun. Darum glaube 
Ich Folgendes - Ich mache keine Versprechungen wie bei 
den vergangenen Revisionen, aber das kann Ich sagen -: 
Diese Revision wird die Attraktivität mindern. FIOchtllnge 
werden In unserem Land Ihre Unterkunft finden, sie werden 
besser Integriert, sie werden aufgenommen - niemand 
muss Angst haben -, aber der Missbrauch des Asylrechtes 
wird wesentlich eingedämmt, wenn er auch nicht ganz ver
schwinden wird. Das Ist verantwortungsvoll, und Ich meine, 
es sei verantwortungsvoller, als einfach zu sagen, das sei 
völkarrechtswldrlg und welss Ich was, ohne dess es so lstl 
zur Europataugllchkalt: In Europa, In der EU, Ist die Asylpoli
tik national und nicht europäisch geregelt. Die europäischen 
Staaten haben für das Asylwesen lediglich einen Mlndest• 
standam festgelegt. Diesen Mindeststandard erfüllen wir 
längstens, da mOssen Sie keine Bedenken haben. Er Ist zum 
Tell auch sehr schwammig umschrieben. Es hat sehr lange 
gedauert, bis sich die Staaten einig waren. Darum musste 
so viel verallgemeinert werden, dass man es kaum mehr er
kennt. Aber die Asylpolitik Ist national. Darum hat Deutsch
land als erster Staat seine Bestimmungen massiv ver
schirlt - es hat auch hervorragende Werte. Deutschland hat 
Obrlgens eine sozlaldemokratlsghe Regierung. Den grOssten 
Erfolg hat heute Dänemark. Uber 50 Prozent sind echte 
FIOchtllnge. Das sind ganz gute Werte. Wir sollten auch von 
diesen Erfahrungen lemen. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten, den ROckwei• 
sungsantrag abzulehnen und Im Einzelnen die Anträge Ihrer 
Kommission zu unterstOtzen. Ich werde Im Einzelfall noch 
Stellung nehmen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
l:entree en matlere est d6cldee sans opposlt/on 

Präsident (Battlkar Rolf, erster Vizepräsident): Wir stimmen 
Ober den RQckweisungsantrag Sommaruga Simonetta ab. 
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Abstimmung- Vote 
FOrden Antrag Sommaruga Slmonetta •••• 10 Stimmen 
Dagegen .... 30 Stimmen 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'asUe 

Detailberatung - Dlscuss/on par artlc/e 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Einleitung, Ersatz elnea Aus
druckes, Art. 8a, 8 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

ntre et pr'8mbUle, eh. 1 lntroductlon, remplacement de 
termes, art. ea, 8 al. 1 let. e 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adoptd 

Art. 9 Abs.1 
Antrag der Mehrheit 
Die zuständige Behörde darf Asylsuchende, eile In einer 
Empfangsstelle oder In einer Kollektlvunterkunft .•.• 

Antrag der Minderheit 
(Reimann, Battlker, Heberleln) 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 9 al.1 
Proposition de Ja majorlte 
•••• ou dans un logement collectlf .... 

Proposition de Ja mfnorlte 
(Relmann, Battlkar, Heberleln) 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Heberleln Trlx (RL. ZH), für die Kommission: Der National
rat hat mit 79 zu 59 Stimmen beschlossen, In die Bestim
mung Ober die Durchsuchung der RäumHchkalten auch die 
Privatunterkünfte aufzunehmen. Unsere Kommission hat mit 
4 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen, eile MOg
lichkalt der Durchsuchung der Privatunterkünfte nicht aufzu
nehmen. Die Kommissionsmehrheit Ist der Meinung, dass 
Prlvaträumllchkeiten auf dem ordentlichen Weg mit einem 
Polizeibefehl durchsucht werden mOssten. Dies entspricht 
dem heutigen Zustand. Asylbewerber, die in PrlvatunterkOnf• 
ten untergebracht sind - und das sind immer mehr -, mOs• 
sen heute zuerst In eine Kollektlvunterkunft geführt werden, 
um beispielsweise auf Drogen untersucht werden zu kön
nen. 
Die Minderheit der Kommission war der Meinung, dies sei 
nicht sehr sinnvoll, da bis zu diesem Zeitpunkt die Drogen 
längstens versteckt seien und die Untersuchungen nicht zlel
gerlchtet geführt werden könnten. 

Relmann Maxlmlllan (V, AG): Es geht hier, wie gesagt, da
rum, die Örtlichkeiten zu bestimmen, wo die zuständige Be
hörde berechtigt sein soll, Asylsuchende auf ldentltätspa
plere und gefährliche Gegenstände hin zu untersuchen. Der 
Bundesrat und - Sie haben es gehört - eine ganz knappe, 
fast zufällige Mehrheit - der Entscheid fiel mit 4 zu 3 Stim
men - will dies auf die Empfangsstellen und die Kollektlvun
terkünfte beschränken. Der Nationalrat und eile Kommissl• 
onsmlnderhelt wollen dieses Durchsuchungsrecht auch auf 
Privatunterkünfte erweitern. 
Nun mOssen Sie wissen, dass viele Asylsuchende bereits 
Bekannte und Verwandte In der Schweiz haben und dort be
herbergt werden - legal oder nicht, des sei dahingestellt. 
Aber es geht diesen privat Untergebrachten gut, sie mOssen 
nicht mit einer Kollektivunterkunft vorlieb nehmen; sie sind 
Im Vergleich zu den kollektiv Untergebrachten privilegiert 
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Nun sollen sie glelch nochmals privlleglert werden, Indem 
die Leute der zuständigen Behörde sie In Ihrer privaten 
Unterkunft nicht sollen näher untersuchen dOrfen wie In ei• 
ner Kollektlwnterkunft. Ist das Oberhaupt rechtsglelch, wie 
es die Verfessung verlangt? ich meine: Nein. DarOber hin
aus soll sich die Untersuchung nicht bloss auf Papiere, auf 
Waffen oder sonstige gefährliche Gegenstände beschrän
ken, sondern auch auf Drogen, Diebesgut usw., wie es der 
Nationalrat beschlossen hat. Es Hegt doch auf der Hand, 
dass sich unredliche Asylbewerber, die nebst Asyl noch 
andere Ziele verfolgen - wie Drogenhandel, Vermögensde
likte usw.--, in PrlvatunterkOnften idealere Verstecke zulegen 
können als In KollektlvunterkOnften. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, hier dem Nationalrat zu fol
gen. Echte FIOchtllnge haben dadurch Oberhaupt keine Un
annehmlichkeiten zu gewärtigen, aber den unredlichen, 
kriminell veranlagten Elementen schieben wir damit einen 
zusätzlichen Riegel vor. 

Stihelln Phiilpp (C, TG): Ich bitte Sie, hier zugunsten der 
Mehrheit zu entschalden. Worum geht es Im Kem? Es geht 
darum, ob die zuständige Behörde auch In einer Privatunter
kunft untersuchen derf, also wenn ein Privater einen Asylbe
werber aufgenommen hat. Das berührt In meinen Augen 
den Problemkreis Habeas Corpus. Darüber haben wir uns 
Im letzten Jahr In diesem Rat schon mehrfech unterhalten 
und sind Immer wieder auf Bestimmungen gestossen, wo
nach Behörden bei Privaten private Räume untersuchen 
dOrfen. Darum geht es eigentlich. Der Private, der einem 
Asylbewerber Unterkunft gewährt, wird mitbetroffen. 
FOr mich geht es dabei nicht darum, ob man Untersuchun
gen vornehmen darf, Ja oder nein, sondern es geht darum, 
wer diese Untersuchung anordnet. Nochmals: Wir haben 
diese Diskussion In diesem Rat schon mehrfach geführt. So
weit das Ober einen Richterentscheid geht, stimme Ich sofort 
zu. So soll das Verfahren ablaufen. Ich möchte aber auch 
hier nicht, dass eine Verwaltungsbehörde diesen Entscheid 
treffen kann; ich bin da konsequent. 
Ich bitte Sie deshalb, mit der Mehrheit zu stimmen und beim 
geltenden Recht zu bleiben. 

Brunner Christiane (S, GE): Je suls tout ä fait la logique de 
Monsieur Stähelin, parce que l'on a eu cette dlscussion par
fois dans d'autres lois et Monsieur Stähelln a chaque fols de
mande la mäme chose. lci, c'est flnalement le Conseil 
national qul, dans sa volonte de represslon Jusqu'au-bou
tiste, a rajoute qu'on pouvait foulller un requerant d'aslle et 
surtout ses blens, non seulement dans un logement collectlf, 
mals aussi chez des particullers. 
II est vral que l'autorlte cantonale qul peut ordonner cette 
fouille n'est pas une autorite judlcialre. Alors, en tout temps, 
on peut demander un mandat de perquisltlon et s'adresser 
tres rapldement a rautorlte Judlclalre pour avoir un mandat 
pour foulller chez un partlculler qul hebergerait un requerant 
d'aslle. II est vral aussl que tout manage prlve qul accuellle
rait, mäme momentanement, un requerant d'aslie serait 
donc ä la mercl d'une foullle de son logement, qul ne serait 
pas decldee par une autorlte Judlclalre, afln de trouver ies 
blens mentlonnes dans cet artlcle 9, parml les blens du re
querant en questlon. Je crols que c'est aller trop loin. II n'y a 
pas de soupeon de delit; s'll y en avalt un, II faudralt deman
der un mandat de perqulsltlon. 
Je vous lnvite donc ä adopter la propositlon de la majorlte de 
la commisslon. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir schlagen Ihnen vor, dem 
Beschluss des Nationalrates zuzustimmen. 
Ich habe Verständnis für das, was Herr Stähelin gesagt hat. 
Wenn die Personen bei Privaten untergebracht sind und 
eine solche Untersuchung erfolgt, erfolgt sie durch eine Ver
waltungsstelle, weil wir alle diese Untersuchungen machen 
müssen. Wenn diese Personen für kriminelle Zwecke in die 
Schweiz einreisen wollen und keine Erlaubnis haben, Ist na
tOrlich für den Anfang das Asylsuchen ein relativ guter Auf· 
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enthaltsgrund. Die Leute sind dann da, sie sind aufgehoben, 
sie sind nicht mehr Illegal da. Im Vergleich zur Gesamtbevöl
kerung wird ein grosser Prozentsatz dieser Personen krimi
nell. Das müssen wir durch Untersuchungen unterbinden. 
Was passiert, wenn Sie diese Untersuchungen Im prfvaten 
Bereich nicht machen können, wenn Sie diese Sondernorm 
nicht haben? Damit ein Gericht Oberhaupt tätig wird, muss 
zuerst ein Verdachtsgrund vorliegen. Aber hier liegen keine 
Verdachtsgründe vor. Sie sind nur Im Generellen vorhanden, 
weil wir wissen, dass es sehr viele Missbräuche gibt, und 
deshalb werden alle Personen in den Empfangs- und Kollek• 
tlvstellen untersucht. Eine solche Untersuchung findet ganz 
selbstverständlich statt, damit wir von Anfang an wissen, 
dass es keine Waffen, keine Drogen und dergleichen gibt. 
Wenn Sie diese Untersuchung Im privaten Bereich aus
schllessen, schaffen Sie hier eine Vorzugsstellung und na
tOrllch auch ein Gefahrenpotenzlal. Oder es fOhrt dazu, dass 
wir gar niemand mehr bei Privaten unterbrfngen. Ich bitte Sie 
zu beachten, was das helsst. Es sind viele Personen bei Pri
vaten untergekommen. Wir haben solche, die bei Privaten 
wohnen und dann um Asyl nachsuchen. Es Ist nicht sinnvoll, 
sie In staatliche Strukturen einzugliedern. Das wäre für den 
Staat auch zu teuer wegen des grossen administrativen Auf
wandes. 
Ich bitte Sie, trotz der rechtsstaatlichen Bedenken dem Be
schluss des Nationalrates zuzustimmen, wie es die Minder
heit beantragt. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Minderheit •.•• 20 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit •... 18 Stimmen 

Art. 10 Abs. 1, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 10 al. 1, 5 
Proposition de la commlsslon 
Adherer ä la declslon du Conseil national 

Angenommen --Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verhältnis zum ausländerrechtllchen Verfahren 
Abs.1 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1bis 
Der Kanton kann mit Zustimmung des Bundesamtes einer 
ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufent
haltsbewilligung erteilen, wenn: 
a. die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesu
ches mindestens fünf Jahre In der Schweiz aufhält; und 
b. der Aufanthaltsort der betroffenen Person den Behörden 
Immer bekannt war; und 
c. wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwie
gender persönlicher Härtefall vorliegt. 
Abs. 1ter 
WIil der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 
so zeigt er dies dem Bundesamt unverzüglich an. Die betrof• 
fene Person hat nur beim Zustlmmungsverfahren des Bun
desamtes Parteistellung. 
(Vgl. Art. 44, 45 Abs. 1 Bst. b, 46 Abs. 2, 59, 61, 84, 91 Abs. 4, 
100 Abs. 1 Bst. a, 105 Abs. 1 Bst. e und f und Zlff. II Abs. 2 
AsylG sowie Art. 6a Abs. 2, 14a, 14b, 14c, 14a Abs. 2 Bst. b, 
15 Abs. 4, 20 Abs. 1 bis und Übergangsbestimmungen Abs. 8 
und 9 Anag) 

Art. 14 
Proposition de la comm/ss/on 
Tltre 
Adherer ä la declsion du Conseil national 
(la modlficatlon ne conceme que le texte allemand) 
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Al. 1 
Adherer a la d6clslon du Conseil national 
Al. 1bis 
Sous reserve de l'approbatlon de l'offlce, le canton peut oc
troyer une autorlsatlon de seJour a toute personne qul lui a 
ete attrlbuee conformement a la presente 101, sl les trols con
dltlons sulvantes sont reunles: 
a. la personne concemee seJoume en Sulsse depuis au 
moins clnq ans au moment du depöt de 1a demande d'aslle; 
b. le Heu de sejour de la personne concemee a touJours ete 
connu des autorltes; et 
c. II 8'dste un cas personnel d'extrAme gravite en ralson d'ln
tegratlon poussee. 
Al. 1ter 
Lorsqu'II entend faire usage de cette posslblllte, le canton le 
slgnale lmmedlatement a l'offlce. La personne concemee 
n'a quallte de partle que lors de la procedure d'approbatlon 
de l'offlce. 
(Volr aussl art. 44, 45 al. 1 let. b, 48 al. 2, 59, 81, 84, 91 al. 4, 
100 at. 1 iet. a, 105 al. 1 let. e et f et eh. II al. 2 LASJ aln
sl que art. 8a al. 2, 14a, 14b, 14c, 14e al. 2 let. b, 15 al. 4, 
20 al. 1 bis et dlsposltlons transltoires al. 8 et 9 LSEE) 

Art.44 
Antrag der KDmmlsslon 
Titel, Abs. 2 
Unverändert 
Abs. 3--5 
Aufheben 
Abs. 6, 7 
Streichen 

Antrag Sommaruga Slmonetta 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
(Inkl. Art. 45 Abs. 1 Bst. b, Art. 46 Abs. 2, Art. 59, 81, 84, 
91 Abs. 4, Art. 100 Abs. 1 Bst. a, Art. 105 Abs. 1 Bst. e und f 
und Zlff. II Abs. 2 AsyiG sowie Art. 8a Abs. 2, Art. 14a, 14b, 
14c, 14e Abs. 2 Bst. b, Art. 15 Abs. 4, Art. 20 Abs. 1 bis und 
Übergangsbestimmungen Abs. 8 und 9 Anag) 

Art.44 
Proposition de 1a commlsslon 
Tltre,sl.2 
lnchange 
Al. 3-5 
Abroger 
Al. 6,7 
Blffer 

Proposition Sommsrugs Slmonetta 
Adherer a ia declslon du Conseil national 
(Incl. art. 45 al. 1 iet. b, art. 48 al. 2, art. 59, 81, 84, 91 al. 4, 
art. 100 al. 1 let. a, art. 105 al. 1 let. e et f et eh. II at. 2 LAsi 
alnsi qu'art. 8a al. 2, art. 14a, 14b, 14c, 14e al. 2 let. b, 
art. 15 al. 4, art. 20 al. 1 bis et dlsposltions transltolres at. 8 et 
9 LSEE) 

Pril.sldent (Frlck Bruno, Präsident): Ich verweise Sie an die
ser Stelle auf die Zusammenstellung betreffend die gesetzes
technlschen zusammenhänge, die Sie erhalten haben. Bei 
Artikel 14 wird über das Konzept entschieden. Wenn Sie die
sem Konzept zustimmen, sind die Folgeartikel ebenfalls ge
nehmigt. Wir behandeln Artikel 14 zusammen mit Artikel 44. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), tor die Kommission: In der Elntre
tensdebette wurde doch ziemlich kontrovers Ober die ganze 
Systemänderung diskutiert - weg von den Nationalratsbe
schlüssen mit der humanitären und provisorischen Auf
nahme hin zum Konzept der vorläufigen Aufnahme -. 
welche, wie erwähnt, alle auf der Fahne erwähnten Artikel 
betrifft. Deshalb möchte Ich hier einfach versuchen klarzu
stellen, warum das Konzept geändert wurde und welches 
die hauptsächllchsten materiellen Änderungen sind. 
Zuerst einige Bemerkungen zu den Gründen: Sie sehen auf 
der Fahne den neuen Absatz 1bls von Artikel 14. In Klam-
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mern sind, wie erwähnt, sämtliche Artikel aufgefOhrt, weiche 
hier einen Einfluss haben. Bel den meisten - Ich sage: bei 
den meisten - handelt es sich nur um die Anpassung der 
Begrifflichkeit, Indem «humanitär» und «provisorisch» durch 
"vorläufig» ersetzt w0rde. Es gibt aber vor allem In Artf. 
kel 14c auch materielle Anpassungen, die noch diskutiert 
werden müssen, die nicht allein redaktioneller Natur sind. 
Weshalb Artikel 14 Absatz 1bls? Wlr sind uns klar - und In 
der Botschaft Ist es auch erwähnt -: Das Instrument der vor
läufigen Aufnahme gemäss heutigem Recht Ist Mr all diejeni
gen Fälle ein ungeeignetes Instrument, bei denen eine 
R0ckkehr nicht aus eigenem Verschulden - und wir reden 
hier nur von diesen Fällen -, sondem aus anderen Gründen 
nicht möglich Ist. Es handelt sich um rund 25 000 Menschen, 
die unter diesem Titel In unserem Land sind; davon 5000 
länger als zehn Jahre und 18 000 bis 17 000 länger als Mnf 
Jahre. Sie leben mit der Unsicherheit, ob und wann sie zu. 
rückkehren müssen, dQrfen nicht arbeiten und verursachen 
damit Kosten, ganz abgesehen von Ihren brachliegenden 
Fähigkeiten. Rund 90 Prozent dieser Personen bleiben In 
unserem Land. 
Dass dieses Problem angegangen werden muss, darüber 
war sich die Kommission einig; nur nicht darüber, ob es zur 
Verbesserung dieses Zustandes einen neuen Aufenthalts
status der humanitären Aufnahme gemäss Artikel 44 Im Ge
setz braucht, wie das der Nationalrat beschlossen hatte. Die 
Skepsis der Kantone gegenüber einem neuen Aufenthalts· 
status Ist sehr gross. Ihrer Meinung nach Ist nicht einzuse
hen, weshalb Im Ausländergesetz und im Asylgesetz zwei 
verschiedene Härtefallbegriffe Geltung haben sollen. 
Ich möchte Im Folgenden auf die hauptsächlichsten Differen
zen zwischen dem Konzept des Nationalrates und dem Kon
zept der Kommission eingehen. Ich möchte auch betonen, 
dass die Kommission in diesem Punkt nicht eine Mehrheit 
und eine Minderheit hat, sondern das Konzept wurde mit 
11 zu O Stimmen angenommen. 
Gemäss dem geltenden Recht kann die vorläufige Auf
nahme aus folgenden Gründen angeordnet werden: wegen 
Unzulässigkeit der Wegweisung, also völkerrechtllchen Ver
pflichtungen; wegen Unzumutbarkelt, also konkrater Gefähr
dung Im Herkunftsland; wegen Unmöglichkeit des Wegwel• 
sungsvollzuges oder wegen einer schwerwiegenden persön
lichen Notlage. Es besteht kein Anspruch auf Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit; sie Ist möglich, wenn es die Arbeits
markt• und die Wirtschaftslage zulassen. Ein Famlllennach
zug ist nicht vorgesehen. Es gibt keine Integrationsbeiträge 
und keine vorläufige Aufnahme von Personen, die gegen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen haben. Wie 
ich erwähnt habe, ist dieser Zustand Mr Personen, die vor
läufig oder auch längerfristig dableiben, nicht mehr tolerler
ber. 
Was beinhalten nun der Entwurf des Bundesrates und der 
Beschluss des Nationalrates? Die humanitäre Aufnahme soll 
ebenfalls wegen Unzulässigkeit, wegen Unzumutbarkelt des 
Vollzuges und wegen einer schwerwiegenden persönlichen 
Notlage angeordnet werden. Die provisorische Aufnahme 
soll angeordnet werden wegen Unmöglichkeit des Wegwei
sungsvollzuges und bei Personen, die gegen die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung verstossen haben, deren Wegwei
sungsvollzug aber unzulässig Ist. Die humanitäre Aufnahme 
ermögllcht einen verbesserten Zugang zur Erwerbstätigkeit, 
sie enthält aber keinen Vorrang der Inländer. Der Famllien
nachzug Ist bei Vorhandensein einer angemessenen Woh
nung möglich, und er Ist sofort möglich. Die Beiträge tor die 
berufliche, soziale und kulturelle Integration werden gespro
chen. Bel der provfsorlschen Aufnahme gibt es keinen zu. 
gang zur Erwerbetätlgkelt und wie Im geltenden Recht 
keinen Famlllennachzug und keine Integrationsbeiträge. 
Warum will nun die SPK Im Wesentlichen die vorläufige Auf
nahme wieder elntogen und nicht, wie dies Frau Fetz gesagt 
hat, ersetzen? Ich möchte die Unterschiede klar machen. Es 
sind dieselben Voraussetzungen - Unzulässigkeit, Unzumut
barkelt und Unmögllchkelt des Wegweisungsvollzuges -. die 
hier gelten. Die Härtefallregelung Mr die Kantone gilt als Er
satz Mr die vorläufige Aufnahme wegen einer schwerwie-
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genden persönlichen Notlage gemäss Artikel 14 des Asyl• 
gesetzes. Die Kantone sollen also - dies Ist ein wesentlicher 
Unterschied - dafOr zuständig sein, diese Anordnung zu 
treffen beZlehungswelse entsprechend Antrag zu stellen. 
Bel der RechtSStellung haben wir gegenOber der heutigen 
vorläufigen Aufnahme In Bezug auf die Erwerbstätigkeit 
klare Verbesserungen vorgenommen. Es gibt einen An· 
spruch auf AusObung der Erwerbstätigkeit, unabhängig von 
der Arbeits- und Wirtschaftsmarktlage, gemäss Artikel 14c 
Absatz 3 Anag. Es Ist also gegenOber der humanitären Auf. 
nahme eine Verbesserung, denn dort besteht eine Inländer• 
bevorzugung. 
Der wesentHche Unterschied besteht Im Bereich des Famlll
ennachzuges, der erst nach drei Jahren möglich sein soll. 
Herr Bundesrat Blocher hat Im Elntretensvotum auch klar 
gesagt, dass es die Kantone waren, die gegen die humanl• 
täre Aufnahme Sturm liefen, denn es ging ihnen vor allem 
um die Möglichkeit des sofortigen Famlllennachzuges, zu 
der sie nicht verpflichtet werden wollen. 
Es gibt wie bei der humanitären Aufnahme ebenfalls Integra
tionsbeiträge zur Förderung der soZlalen und wlrtschaftll· 
chen Selbstständigkeit. Dies steht In Artikel 14c Absatz 5 
Anag. Diese sind nach Meinung der Kommission wesentlich 
und entscheidend. Denn die meisten dieser Leute werden 
hier bleiben; Ich habe es beim Eintreten gesagt 
Der Bund wird sich während längstens sieben Jahren nach 
Einreise In die Schweiz an den SoZlalhllfekosten beteiligen, 
mit Pauschalen nach Artikel 14c Absatz 5 Anag; Artikel 14c 
Absatz 5bls entspricht dem Entwurf des Bundesrates. Die 
Pauschalen werden nach Artikel 14c Absatz 5 Anag Perso
nen ausgerichtet, die Im Zeitpunkt des lnkrafttretens der Ge
setzesänderung bereits vorläufig aufgenommen sind -
während längstens sieben Jahre nach der Einreise. Zudem 
erhalten die Kantone fOr alle bereits vorläufig Aufgenomme
nen einen einmaligen Beitrag zur Erleichterung der berufli
chen Integration. 
Nochmals also die wichtigsten Unterschiede gegenOber den 
Entscheiden des Nationalrates: Der Famlllennachzug erfolgt 
erst nach drei Jahren; es gibt keine Erleichterungen bei den 
finanziellen Voraussetzungen: es wird auf den vieldiskutier
ten und von den Kantonen kritisierten neuen Aufenthalts· 
status der ahumanltären Aufnahme„ und auch auf die 
Unterscheidung zwischen provisorischer und humanitärer 
Aufnahme verzichtet; es gibt, und auch das wurde kritisiert, 
eine pnlzisere Umschreibung des Begriffes der Unzumut
barkelt, Indem eine existenzielle Gefährdung vorausgesetzt 
wird. 
Dieser Begriff der existenziellen Gefährdung wurde nun aber 
gerade von all denjenigen, die uns angeschrieben haben, 
unterschledllch ausgelegt. Es handelt sich - das möchte Ich 
feststellen - um eine sprachliche Präzisierung, die sich in 
der Praxis kaum auswirken wird. Massgebend und entschel· 
dend wird nach wie vor die Situation im Herkunftsland der 
Betreffenden sein, darum wird es gehen. Ich hoffe, dass das 
Bundesamt fOr Migration respektive der Bundesrat dies auch 
bestätigen wird, so, wie dies uns auch In der Kommission 
gesagt wurde. Herrscht Im Herkunftsland Krieg. Ist bei ernst• 
haften Krankheiten eine Behandlung nicht möglich oder be
steht eine nichtstaatllche Verfolgung - wie es eben auch 
erwähnt wurde, gerade eben die Beschneidung von Frauen, 
die Blutrache oder die Diskriminierung von geschiedenen 
Freuen -, so wird dies weiterhin zu einer vorläUflgen Auf
nahme führen, auch wenn der Begriff nicht mehr «humani
täre Aufnahme» helsst; denn diese Situationen sind nach 
unserer Meinung existenzielle Gefährdungen, wie dies Jetzt 
Im Gesetz enthalten Ist. 
Aus diesen GrOnden ersuche Ich Sie, dieser Systemände
rung zuzustimmen, die In Absprache mit den Kantonen for
muliert wurde. Ich denke an die Diskussion Ober das 
Ausllndergesetz zurOck: Wir wollen keinen neuen Status, 
der zuerst wieder durch die Gerichte und durch die entspre
chenden Instanzen ausgelegt werden muss. Wir hatten im 
Ausländergesetz ungefähr zehn verschiedene Aufenthalts· 
status, und niemand konnte sie mehr Oberschauen. Daher 
wollte die Kommission einen einzigen Begriff festlegen, der 
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aber Inhaltlich, das möchte Ich zuhanden der Antragstellerin 
nochmals betonen, keine Änderungen bezOgllch der Krite
rien der Aufnahme beinhaltet. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Das schweizerische Schutz
system besteht bekanntlich aus zwei Säulen. Die eine Ist 
das Asylrecht. gemäss welchem Jene Menschen ein Recht 
auf Asyl haben, die von Ihrem Staat persönlich verfolgt wer
den. Vielleicht sollten wir uns wieder einmal In Erinnerung 
rufen, dass die Schweiz das elnZlge Land In Europa Ist, wel
ches die Verfolgung durch nlchtstaatliche Akteure nicht als 
Asylgrund anerkennt und somit Ober eine sehr enge FIOcht· 
llngsdeflnltlon verfOgt. 
Umso wichtiger ist deshalb die zweite Säule In unserem 
Schutzsystem, wonach fOr Jene Menschen, die die eng defi
nierten Asylkriterien nicht erfOllen, unter klar definierten Vor
aussetzungen eine humanitäre Aufnahme vorgesehen wird. 
Das gilt zum Beispiel für BOrgerkrlegsflOchtllnge oder für 
Schwerstkranke. Diese Menschen sollen, sofern eine ROck· 
fOhrung In Ihr Land unzulässig oder unzumutbar ist oder 
wenn ein Härtefall vorliegt, bei uns Integriert werden. Das 
helsst, sie sollen ihre Familie nachziehen können und einer 
ArbE!_lt nachgehen dOrfen, was Ja auch In unserem Interesse 
Ist. Ubrlgens kennen sämtliche Staaten ein solches subsi
diäres Schutzsystem. 
Schon bis heute war eine vorläufige Aufnahme möglich, so
fern verschiedene Kriterien erfOllt waren. Ich wiederhole sie 
noch einmal: Eine ROckfOhrung war unzulässig, weil zum 
Beispiel Bürgerkrieg herrschte, sie war unzumutbar, weil 
eine konkrete Gefährdung oder eine schwere Erkrankung 
vorlag, und eine HärtefallprOfung war möglich, konnte aber 
nur stattfinden, sofern das Asylverfahren mindestens vier 
Jahre gedauert hatte und die Kantone rechtliches Gehör er
hielten. Voraussetzungen fOr eine Härtefallregelung waren 
auch die folgenden: Die Behörden mOssen Immer gewusst 
haben, wo sich die Personen aufgehalten haben; Unterge
tauchte sind zum Beispiel von diesem Verfahren ausge
schlossen. Das Wichtigste: Die Person muss In die schwei
zerischen Verhlltnlsse überdurchschnittlich gut Integriert 
sein. Dazu gehören zum Beispiel Familien mit Kindern, wel• 
che hier eine Schule besuchen, oder solche, die eine Lan
dessprache sprechen und die keine SoZlalhllfe beziehen. 
Mit dieser Revision hat der Bundesrat dem Parlament vorge
schlagen, In Zukunft von einer humanitären statt von einer 
vorläufigen Aufnahme zu sprechen. Damit will der Bundesrat 
zum Ausdruck bringen, dass auch diese Menschen aufgrund 
eines rechtlich abgestOtzten Schutzsystems In unserem 
Lande sind, dass sie nicht einfach geduldet werden, sondern 
dass Ihr Aufenthalt und Ihr Aufenthaltsrecht geprOft und legi
timiert Ist. Schliessllch wollte der Bundesrat auch die 
Rechtsstellung fOr die aus humanitären GrOnden Aufgenom
menen verbessern, Indem eben der Famlliennachzug er
laubt und der Zugang zur Erwerbstätigkeit verbessert wer
den sollen, damit auch die Integration gefördert wird. 
was uns die Kommission vorschlägt, entspricht nicht mehr 
dem Konzept von Bundesrat und Nationalrat. Der Begriff 
ahumanltäre Aufnahme» kommt nicht mehr vor. Vor allem 
aber führt die neue Definition, wann eine Ausweisung unzu
mutbar ist, zu einer materiellen Einschränkung. Neu soll 
eine Wegweisung nämlich nur noch dann unzumutbar sein, 
wenn eine Existenzgefährdung vorliegt. Dies bedeutet ganz 
konkret Folgendes. Doch zuerst eine Bemerkung an die 
Adresse der Kommissionssprecherin, Frau Heberlein: Wenn 
es keinen Unterschied gibt, warum haben Sie dann um Got
tes WIiien diesen Begriff geändert? Deshalb muss Ich trotz· 
dem zwei Beispiele erwähnen, bei denen eben gemäss der 
Definition der Existenzgefährdung eine Wegweisung zumut
ber wOrde: Da Ist einmal Jene Frau, welche in Ihrem Land zur 
Prostitution gezwungen wird. Diese Frau Ist Ja nicht in Ihrer 
Existenz bedroht. Wenn Sie den Begriff uExistenzgefähr• 
dung» benOtzen, können Sie hier nicht von einer Existenz
bedrohung sprechen, ausser es WOrde vonseiten des 
Bundesrates zuhanden der Materialien hier noch einmal ex• 
pllzlt darauf hingewiesen, dass man von der bisherigen Pra· 
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xls mit dem neuen Begriff In keiner Art und Welse abweichen 
wlll. Ich sage Ihnen noch ein anderes Belsplel; zumutbar 
wQrde dle Wegweisung mit der neuen Definition der Exis
tenzgefihrdung auch fOr Jene Frau, die aus dem Bürger
kriegsland Somalia geflüchtet Ist. Die Frau wurde In diesem 
Land mehrfach vergewaltigt, aber sie Ist nicht von staatli
chen Strukturen bedroht, sie Ist von nlchtstaatllchen Akteu
ren bedroht. Trotzdem wird mit der neuen Regelung dle 
Wegweisung zumutbar, selbst dann, wenn die Frau damit 
rechnen muss, dass bei Ihren drei Töchtern eine GenHalver
stümmelung vorgenommen wird. Zumutbar Ist diese Weg
weisung gemäss der neuen Definition - Sie haben Ja diesen 
Begriff geändert, weil Sie offenbar auch etwas ändern wol• 
len -, well diese Frauen In Ihrer Existenz nicht bedroht sind. 
Ich sage es noch einmal: Wenn Sie das explizit anders fest· 
halten wollen, tun Sie das bitte. Bis Jetzt war es aufgrund der 
Ausgangslage nicht anders erklärbar. 
Professor Walter Killn lehnt In seinem Gutachten fOr das 
UNHCR diese Einschränkung ab, weil damit Fälle, In denen 
den Betroffenen schwerstes Leid und völlig unWOrdlge Be
handlung drohen - vielleicht eben ohne dass man von einer 
Existenzgefährdung sprechen kann -, nicht mehr abgedeckt 
werden. Schllessllch variiert der Bund die Kompetenz, we• 
gen besonders guter Integration oder wegen schwerwlegen• 
der persönlicher Notlagen Härtefälle zu beschliessen. Das 
Ist ein weiterer gewichtiger Unterschied zwischen dem An
trag der Kommission einerseits und dem Entwurf des Bun
desrates und dem Beschluss des Nationalrates anderer
seits. 
Wenn Sie wissen, dass 92 Prozent aller vorläufig Aufgenom• 
menen wegen Unzumutberkelt der Wegweisung oder als 
Härtefall - also aufgrund einer überdurchschnittlichen Inte
gration - aufgenommen werden, dann müsste Ihnen auch 
klar werden, wie wichtig das bundesritllche Konzept der hu• 
manltären Aufnahme Ist. Das hat der Bundesrat, entgegen 
dem Antrag von Bundesrat Blocher, Im letzten Sommer noch 
einmal explizit bestätigt. Auch von den Kantonen, Herr Bun
desrat, wird diese Regelung unterstützt. Sie haben gesagt, 
alle Kantone lahnten die humanitäre Aufnahme ab. Das ha· 
ben Sie In Ihrem Votum vorher so gesagt. Ich zitiere Ihnen 
einmal mehr meinen Kanton: "Der Im Nationalrat geneh• 
mlgte Entwurf sollte deshalb beibehalten werden.» Unser 
Kanton steht hinter der humanitären Aufnahme. Es gibt noch 
andere Kantone, die diese Haltung tellen. 
Der Gesamtbundesrat wlll also auch am Konzept der huma
nitären Aufnahme festhalten, und er will die Rechtsstellung 
der humanitär Aufgenommenen verbessern. Der Antrag der 
Kommission geht aber In die umgekehrte Richtung: Bel der 
Rechtsstellung geht er weniger weit als Bundesrat und Na• 
tlonalrat; der Famlllennachzug soll erst drei Jahre nach Ge
währung der vorläufigen Aufnahme möglich sein. Wenn Sie 
wissen, dass vorher vielleicht bereits drei oder vier Jahre 
verflossen sind, dann sehen Sie, wie spät der Famlliennach
zug In einem solchen Fall möglich Ist. Ich sage es noch ein
mal: Die GrOnde für die Aufnahme werden elngeschrinkt, 
sofern hier nicht noch eine andere Erklärung erfolgt. 
Deshalb komme Ich zum Schluss, dass der Antrag der Kom• 
mlsslon die humanitäre Aufnahme, wie sie In Artikel 44 de
finiert Ist, mit diesem Artikel 14 nicht ersetzen kann. Er 
kann sie aber ergänzen; Es Ist nämlich durchaus möglich, 
Artikel 14, wie Ihn die Kommission beantragt, aufrechtzuer
halten; damit wird nämlich nichts anderes getan, als das 
Kreisschreiben von Frau Bundesritln Metzler Ins Gesetz zu 
0berfOhren. Dieses Konzept - den Kantonen die Mögllchkelt 
zu geben, Härtefälle zu regeln, wenn Menschen ohne elge• 
nes Verschulden länger als fünf Jahre In der Schweiz waren 
und nicht ausreisen konnten und ausserdem 0berdurch• 
schnittllch gut Integriert sind - wurde von den Kantonen als 
sinnvoll erachtet und begrQsst. Die Regelung dieses Kreis• 
schrelbens hat Bundesrat Blocher per Ende des letzten Jah
res aber einfach abgeschafft. 
Mit Artikel 14 könnte diese Regelung also wieder eingeführt 
werden. Sie Ist mit der humanitären Aufnahme In den Arti
keln 44ft. kompatibel und zu vereinbaren, denn Im Unter
schied zu Artikel 44 sieht Artikel 14 keine automatische 
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Prüfung einer vorläufigen Aufnahme vor. Eine solche Ober• 
prüfung liegt ausschllessUch In der Kompetenz des Jewelll
gen Kantons, und genau dies zeigt, dass es dle Bundes
kompetenz für die humanitäre Aufnahme nach wie vor 
braucht. Es darl doch nicht sein, dass Härtefälle Je nach 
Kanton, dem sie zugewiesen wurden, unterschiedlich be· 
handelt werden. 
Die humanitäre Aufnahme, wie sie In Artikel 44 vom früheren 
wie vom aktuellen Bundesrat beantragt wird und auch vom 
Nationalrat beschlossen wurde, Ist das Kernstück dieser Re
vision. Ich bitte Sie, diesen Tell aus der vorliegenden Revl• 
slon nicht herauszubrechen, und Ich bitte Sie, trotz dem 
echten und verständlichen Bedürfnis, Mlssbriuche im Asyl
wesen vermehrt zu verhindern, nicht das Augenmass zu ver
lieren. 
Ich bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen. Herr Bundesrat 
Blocher, Ich gehe davon aus, dass Sie In diesem Fall die 
konsolldlerte Meinung des Gesamtbundesrates vertreten. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie sind hier In einem 
schwierigen Bereich. Da geht es nicht um Flüchtlinge, son
dern es geht um Ausländer, welche eigentlich keine Bewilli
gung haben können, die aber, gesamthaft gesehen, aus 
Gefährdungsgründen nicht ausreisen können, well sie dort, 
wo sie zu Hause sind, z. B. verfolgt werden - nicht durch den 
Staat, sondem vlellelcht durch Privatpersonen. Oder sie 
können nicht ausreisen, weil sie eine schwere Krankheit ha• 
ben, die existenzgefährdend Ist - nicht well sie Kopfweh 
oder sonst etwas haben, sondern weil es eine ernsthafte 
Krankheit Ist. Es kommt vor, dass an einem bestimmten Ort 
im Augenblick ein Bilrgerkrleg herrscht, nach dessen Been
digung man jedoch ausreisen könnte, oder dass Flughäfen 
gesperrt oder sonStlge Infrastrukturen zerstört sind usw. Alle 
diese Fälle unterstahen der vorläufigen Aufnahme. 
Man hat versucht, diese Fälle zu unterscheiden, nach tech• 
nlscher Unmögllchkalt usw., und zwei Kategorien - provisori
sche und humanitäre Aufnahme - zu schaffen. Ich habe 
dem Bundesrat - ich sage es noch einmal, Frau Somma• 
ruga, damit Sie den Unterschied sehen - vorgeschlagen, 
dass wir zwischen den verschiedenen Gründen unterschei
den, die verschiedenen Gründe auch anders handhaben. 
Wenn Sie es nochmals hören wollen: Der Bundesrat hat das 
abgelehnt - es freut Sie Ja, das zu hören, und darum sage 
Ich es Ihnen auch sehr gerne -, aber er war sich auch be
wusst, dass die Lösung, die er hatte, keine Lösung Ist, well 
sie von den Kantonen nicht getragen wird. Nicht der Begriff 
«humanitäre Aufnahme» wird nicht getragen, sondern das 
System, weil bei der Regelung, wie sie vorgeschlagen 
wurde, Arbeit und Famlllennachzug sofort möglich sind. Das 
sind Probleme, die man nicht einfach auf die Seite schieben 
kann. Die Kantone haben In der Vemehmlassung - und 
zwar In der allerersten - auch dagegen Stellung genommen. 
Sie sagten, sie könnten noch einverstanden sein, wenn die 
Aufgenommenen vom ersten Tag an Arbeitsbewilligungen 
hätten. Das stört sie weniger. Aber sie wollen den unverzüg
lichen Famlllennachzug nicht; sie wollen diese Leute nach 
sieben Jahren nicht voll und ganz übernehmen müssen. 
Wir suchten nach einer Lösung. Die Lösung, die Jetzt vorge
schlagen Ist, Ist die gleiche wie bei der humanitären Auf• 
nahme - sie hat zwar nicht diesen Namen -, mit dem 
Unterschied, dass der Famlllennachzug erst nach drei Jah
ren erfolgt. Das ist der grosse Unterschied. Ob die Kantone 
hier mitmachen, welss Ich nicht. Der zweite Unterschied !legt 
In der Namensgebung. Ich bin der Meinung, wir sollten die 
Bezeichnung «vorläufige Aufnahme» belassen. Sie muss 
auch Immer wieder überprüft werden. Sie Ist nämlich nicht In 
allen Fällen dauernd. Es gibt Fälle, wo die Gefihrdung wie• 
der wegfällt. Der dritte Unterschied Ist der, dass hier die 
Exlstenzgefihrdung erwähnt wird. 
Ich kann Sie versichern, Frau Sommaruga: Es Ist so, dass 
die bisherige Praxis fortgefilhrt wird. Aber die bisherige Pra• 
xls hat sich herausgebildet. Man hat dann gesagt: unzumut
bar. Was Ist zumutbar und nicht unzumutbar? Wir glauben, 
dass hier eine Umschreibung notwendig Ist. Es Ist Jetzt die 
Existenzgefährdung erwähnt. Damit Ist auch gesagt, dass 
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hier nicht Jede kleinste Unannehmlichkeit einzubeziehen Ist 
Sie haben auf ein Kreisschreiben Bezug genommen. Es gibt 
zwei Kreisschreiben; beim Kreisschreiben mit Bezug auf fflnf 
Jahre, das Sie jetzt herausgehoben haben, geht es um et
was ganz anderes. Da geht es auch um Leute, die noch gar 
keinen Entscheid haben. Wenn also Jemand fOnf Jahre hier 
Ist, Im Asylverfahren ist, keinen Entscheid hat, und wenn es 
ein Härtefall Ist, dann kann dieser Härtefall auch 0berpnlft 
werden, und es kann Ober die vorläufige Aufnahme eine Auf. 
nahme erfolgen. Das Ist ein persönlicher Härtefall. 
Ich glaube, es Ist eben auch besser, wenn man diese Fälle 
zusammennimmt. Wir reden Immer vom Asylbereich und 
von denjenigen, die abgewiesen werden, und es gibt dann 
persönliche Härtefälle, Unzumutbarkelt. Wir haben das In 
den andern Bereichen auch: Wir haben auch Ausländer hier, 
deren Visum oder deren Arbeltsbewilllgung abgelaufen Ist 
und deren Fall sich nachher als Härtefall herausstellt - sie 
bekommen eine Aufenthaltsbewllllg sie m0ssen nicht 
nach Hause gehen, weil es um he Härtefälle geht. 
Sobald ein Asylgesuch einmal abgelehnt Ist, ist der Betref
fende Illegal hier. Der Fall Ist fOr alle Ausländer, die hier sind 
und keine Aufenthaltsbewllllgung haben, gleich: In Härtefäl
len, bei Unzumutbarkelt, bei Unmöglichkeit des Vollzuges, 
bei Ausschaffungsverbot usw. sollen sie hier bleiben können. 
Die Frage Ist nat0rllch: Wie lange bleiben sie hier? Da muss 
man den Einzelfall anschauen. Es gibt Leute, bei denen man 
sagt: Heute musst du nicht ausreisen. Ein Paradefall oder 
ein Fall, den man kennt, sind namentlich hochschwangere 
Frauen. Da entscheidet man: Eine schwangere Frau muss 
nicht ausreisen. Aber das helsst nicht, dass sie zwanzig 
Jahre hier bleiben kann. Das leuchtet ja ein, nicht wahr. 
Ich persönlich habe nichts dagegen, das als Ausländerrege
lung zusammenzufassen und als vorläufige Aufnahme zu 
bezeichnen. Aber Ich kann Ihnen nicht sagen, ob der Bun
desrat und namentlich die Kantone dieser Lösung zustim
men werden. Ich möchte eine Lösung, der mindestens die 
Mehrheit der Kantone zustimmt. Wenn wir In den Refe
rendumskampf gehen m0ssten, wäre der Schiffbruch sonst 
programmiert. Die Unke wird das revidierte Gesetz ohnehin 
ablehnen, das sieht man Ja auch; die Kantone lehnen es aus 
ganz anderen GrOnden ab, aus gegenteiligen GrOnden. Ich 
glaube, wir sollten hier eine Lösung finden. Wenn Sie dieser 
Lösung zustimmen, wird man sie Im Nationalrat und auch Im 
Bundesrat diskutieren. Ich werde sie dann dem Bundesrat 
vorlagen; Ich habe auch Im Sinn, an der nächsten Sitzung 
der Konferenz der kantonalen Justiz- und Pollzeldlrektoren 
nochmals zu besprechen, ob wir diese Lösung oder eine an
dere wählen sollen. 
Die Ideallösung der Kantone können wir nicht beschllessen; 
dabei geht es einfach ums Geld. Sie sind an sich zufrieden 
mit der heutigen Lösung. Sie sagen: Ihr zahlt Ja alles; wir sa
gen, ob sie arbeiten sollen; wenn sie nicht arbeiten, dann ar
beiten sie eben nicht; aber Ihr bezahlt es ja. Dann haben wir 
23 000 Personen hier, von denen wir nicht recht wissen, wie 
Ihre Situation ist. 
Ich bleibe, Frau Sommaruga, aus Anstand beim Entwurf des 
Bundesrates. Ich bin aber 0berzeugt, dass wir auf die Dauer 
nicht daran festhalten können. Ich glaube, dass die Lösung, 
die Ihre Kommission gefunden hat, den Kantonen entgegen
kommt. Ob wir sie durchziehen können, welss Ich nicht. Ich 
persönlich bin jedenfalls an einer Differenz Interessiert, weil 
die Sache einfach noch nicht ausgestanden ist; dazu m0ss
ten Sie aber der Kommission zustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 24 Stimmen 
F0r den Antrag Sommaruga Slmonetta .... 11 Stimmen 

Art. 17 
Antrag der Kommission 
Abs.3 

a. des Verfahrens am Flughafen, wenn dort entscheldrele
vante Verfahrensschritte durchgefOhrt werden; 

Amtlfches Bullet!n der Bundesversammlung 

Ständerat 02.060 

Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Marty Dick 
Abs.4 
Der Zugang zu einer Rechtsberatung und -vertretung In den 
Empfangsstellen und Flughäfen wird garantiert. Der Bundes
rat regelt die Einzelheiten des Verfahrens. 

Art 17 
Proposition de Ja commlsslon 
A/.3 

a. 1a procedure ä raeroport sl des actes de procedure pour 
la declslon d'aslle y sont accomplls; 

Al.4 
Adherer ä 1a declslon du Conseil national 

Proposition Marty Dick 
Al.4 
l:acces ä une consultatlon et ä une representatlon Jurldique 
dans les centres d'enregistrement et dans les aeroports est 
garanti. Le Conseil federal regle les detalls d'appllcatlon. 

Marty Dick (RL, Tl): Je l'al dlt tout ä rheure, Je ne suls pas 
pour une polltlque des portes systematlquement ouvertes. 
Je suls conscient que c'est contre-productlf pour tout le 
monde, et Je dols aussl avouer que j'avals vote la suspen
slon de l'alde soclale pour !es personnes frappees d'une d&· 
cislon de non-entree en mattere. 
SI on cholslt la rigueur, on dolt cholslr aussl la rlgueur dans 
la defense des drolts. Je crols que cette coherence est nti• 
cessalre. On constate qu'un nombre toujours croissant de 
declsions sont prlses dans les centres d'enreglstrement et 
les aeroports; l'ODR n'a falt aucun mystere de son souhalt 
de llqukler la moltle des procedures d6Jä ä ce nlveau. 
J'attlre votre attentlon sur le falt que le delal de recours con
tre une declslon de non-entree en mattere est auJourd'hul 
extr&mement bref, puisqu'II est de clnq Jours. Le projet de re
vlsion que l'on est en traln d'examlner prevolt d'etendre ce 
delal de clnq Jours egalement ä toutes les declsions prlses ä 
!'Interieur de l'aeroport. Depuis le 1 er avrll 2004, les reque
rants peuvent Atre mls en detentlon des la notlflcatlon de 
certalns types de non-entree en matlere, c'est-ä-dlre qu'lls 
sont en detentton deJä pendant l'ecoulement du delal. A mon 
avls, II faut que l'on regle clalrement et sans formulatlon va
gue le drolt de ces pemonnes ä Atre correctement defen
dues. l:artlcle 13 de 1a Conventton europeenne des drolts de 
l'homme exlge le respect du drolt ä un recours efflcace si un 
autre drolt fondamental, garantl par cette conventlon, est 
susceptlble d'Atre viole, ce qul est typlquement le cas dans 
le cadre d'une procedure d'aslle. 
Les Cours constltutlonnelles allemande et autrlchlenne ont 
consldere que des delals de recours de trols et de deux 
Jours portalent attelnte ä la garantle de cet artlcle 13 de 1a 
Conventton europeenne des drolts de l'homme. Et 1a cour al
lemande a juge Indispensable l'acces ä une consultation Ju
rldlque quallflee et independante. Pour sa part, la Cour 
europeenne des drolts de l'homme a consldere que le non
respect d'un d61al de recours de clnq Jours ne sauralt entra
ver 1a veriflcatlon d'un risque de mauvals trattement. 
De l'avis du professeur Walter Kälin, le drolt ä un recours ef
flcace est vlole lorsque le recourant n'est pas en mesure de 
comprendre tous les aspects de la declslon qul le vise et de 
dlsposer d'une asslstance juridlque qul lul permette, le cas 
echeant, de presenter une requ&te correctement motlvee 
dans le delal lmpertl. 
Pour Justlfler une plus grande rigueur dans notre drolt 
d'aslle, on a souvent evoque rexemple des Peys-Bas et du 
Danemark, en partlculler. Alors, allons volr ce que font ces 
pays dans la protectlon des drolts des requerants d'aslle. 
Les Pays-Bas connalssent un systeme de p~dure acc:61&
ree, avec ä la cle une forme d'excluslon de l'alde soclale ä 
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l'encontre des requerants d'aslle qul en font robJet. Notre 
pays s'en est inspir6 pour exclure les requerants d'asile frap
p6s d'une declsion de non-entr6e en matiere du ben6ffce de 
l'aide soclale ordlnalre a compter du 1er avrll 2004, comme 
Je l'al deja dlt. Cependant, le systeme hollandals connan une 
dlfference fondamentale avec Je systeme sulsse. L:acces 
des requerants ä une consultation, a une repr6sentation Jurl
dlque, leur est garanti 24 heures sur 24 pendant toute la du
ree de la procedure. Aux Pays-Bas, ce sont des avocats et 
des avocates dont Je mandat est flnance par !'Etat qul assu
rent ce röle. Au Danemark, ol) un systeme comparable est 
egalement en vlgueur, tout requerant d'aslle a drolt ä l'assls
tance Jurldique gratulte d'un avocat deslgne d'office s'il en
tend faire un recours contre une declsion. Mime les projets 
de directives europeennes relatives ä la procedure d'aslle -
directives qul sont tres crltiquees par toutes les organlsa• 
tions actives dans le domalne de l'aslle - pr6volent une re
presentation Jurldlque, aussl blen dans la procedure ordl· 
nalre que dans la procedure a la trontiere et dans les aero
ports. 
L:artlcle 17 aUnea 4 a une forrnulatlon telle que sl vous la 
lisez avec attentlon, alle ressemble ä du chewlng-gum. Je 
suls membre de la Commisslon da redaction depuls dlx ans; 
Je trouve absolument lnacceptable que l'on adopte des lols 
avec des forrnulations parellles: «S'agissant du Conseil Jurl
dlque et de 1a representation legale dans les centres d'enre
glstrement et aux aeroports, le Consell federal definit les 
modalltes d'acces.» Qu'est-ce qua cela veut dlre? 
Je vous propose de dlre beaucoup plus clalrement - Je crois 
que tout Je monde peut accepter 98, parce que 98 va de pair 
avec la rlgueur que l'on veut lntrodulre: ccL:acces a une con
sultation et a une representation Jurldlque dans les centres 
d'enreglstrement et dans Jes aeroports est garanti. Le Con
sell federal regle les detalls d'appllcation ... 
Garantir - .. garantire», «gewährleisten» - ne veut pas ne
cessalrement dlre que l'avocat sera paye par l'Etat, mals 
cela slgnlfle que ces gens qul rlsquent l'lnternement, qul 
sont d'un autre pays, qul ne connaissent pas la culture et 
souvent pas 1a langue, ont clalrement et sans aucun doute 
drolt a une asslstance Juridlque. 
Par consequent, Je vous prle d'accepter mon amendement. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le <Mbat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La s68.nce est /evfJe a 13 h oo 
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Vierzehnte Sitzung - Quatorzläme seance 

Donnerstag, 17. März 2005 
Jeudl, 17 mars 2005 

14.30h 

02.060 

Asylgesetz. Tellrevlslon 
Lol sur l'aslle. Revision partlelle 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesiates 04.09.02 (BBI 2002 6845) 
Message du Conseil fed6nll 04.09.02 (FF 2002 6359) 
Natlonaliat/ConseU natlonal 03.05.04 (Erstlllt- Premier Conseil) 
Natlonalial/Consell national 04.05.04 (Fortsetzung -Suite) 
Nallonaliat/Consed natlonal 04.05.04 (ForlSetzung - Suite) 
Natlonaliat/Consell national 04.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
S!llnderat/Consell des Etats 17.03.05 (Zweitrat- Deuxleme Conseil) 
S!llnderat/Consen des Etats 17.03.05 (Fo.rtsetzung- Suite} 

Prisldent (BOttlker Rolf, erster Vizepräsident): Ich darf lh· 
nen den Antrag des B0ros zum weiteren Vorgehen bekannt 
geben. Das B0ro hat mehrheitlich beschlossen, dieses Ge
schäft heute zu Ende zu beraten. Zudem hat es beschlos
sen, Je nach Stand der Beratung zwischen 18.30 und 19.30 
Uhr eine einstündige Pause einzuschalten. Eine Minderheit 
des BQros hat eine andere Absicht; Herr Gentil hat das Wort. 

Gentil Pierre-Alaln (S, JU): De mon polnt de vue, la solutlon 
qul est proposee par la majorlte des membres du Bureau 
n'est pas satlsfalsante. La presente seance de relevee a ete 
annoncee. Chacun d'entre nous salt qu•n est prevlslble qu'on 
siege jusqu'a 19 ou 20 heures, et Je ne m'oppose pes a ce 
mode de faire. 
Par contre, j'estlme que des reproches tout a falt fondes ont 
ete falts sur la manlere preclpltee dont le travall a ete pre
pere en commlssion, et Je n'ai pas du tout envle que cette 
precipltation devlenne aussl un tralt de caractere de notre 
conseil et que, par volonte d'aboutlr a tout prix, on com• 
mence a bäcler la fln du travail. 
Donc je propose que, sl, a 20 heums, nous n'avons pas ter• 
mlne rexarnen de cette lol, nous suspendions l'examen du 
projet et nous renvoyions la tln de l'examen a la session 
d'ete. 

Schmld-Sutter Carlo (C, Al): Der Antrag des Büros Ist sehr 
unangenehm, aber Ich glaube, es Ist an sich nicht mehr an• 
ders möglich. Sie müssen sich vorstellen: Wir hätten des 
besser auf die erste oder zweite Woche traktandiert, dann 
hätten wir Zelt gehabt. Aber jetzt Ist es so. Schauen Sie ein
mal: Wenn wir jetzt mitten In der Beratung aufhören, wird 
das fOr uns eine unerträgliche Situation. Wir müssten uns 
praktisch wieder völlig neu einarbeiten. Ich bin vielleicht 
nicht so gescheit wie Sie. Ich vergesse de Geschichte In 
zwei, drei Wochen. Ich muss mich wieder komplett neu ein• 
lesen und einarbeiten. Daher glaube Ich, dass wir des nicht 
machen solltan. Wenn Sie also die Gate haben wollen: Ver• 
schonen Sie uns mit einer solchen Übung Im Sommer! 

Marty Dick (RL. Tl): Le consell decldera ce qu'II voudra, 
mals permettez-mol quand mäme de dire que la fa9on dont 
on travallle et dont on axamlne une lol qul lmpllque des liml• 
tatlons de la liberte personnelle est lnacceptablel Nous 
n'avons pas de documentatlon, pas de message. Vous, 
Monsieur Schmid, etlez au molns dans la commlssion, mais 
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les autres sulvent le debat avec attentlon parc:e qu'lls man
quent de matMel; et Je trouve qu'on travallle dans des con
dltlons lnacceptables. Je suls d'accord que ce seralt rnsoute
nable d'interrompre les dellberatlons et de les reprendre au 
mols de Juin, mals permettez-mol de dlre que ce n'est pas 
acceptable de travalller dans ces condltlonsl Et cela, on pou
valt le prevolr. 

Abstimmung - Vota 
F0r den Ordnungsantrag Gentil .... 8 Stimmen 
Dagegen .... 21 Stimmen 

1. Asylgeaetz 
1. Lot sur l'aslle 

Art. 17 

Heberleln Trix (RL, ZH), fOr die Kommission: Ich kann nicht 
den Standpunkt der Kommission vertreten, denn wir haben 
dort Ober diesen Antrag Marty Dick nicht gesprochen. Aber 
ich möchte generell zum Flughafenverfahren einige Bemer
kungen machen. 
Sie sehen, dass In Absatz 3 Litera a eine Änderung vorge
schlagen wird, wonach die zuständigen kantonalen Behör
den fOr unbegleltete mlndeljährlge Asylsuchende unverzOg• 
llch eine Vertrauensperson für die Dauer des gesamten 
Verfahrens zu bestimmen haben. Hier Ist auch der Tatsache 
Rechnung getragen, dass Im Flughafen bereits entschieden 
werden kann. Daher Ist diese Bestimmung hier aufgenom
men worden. 
Aber Ich möchte noch zum Flughafenverfahren ganz gene
rell hlnzufOgen, dass die Hilfswerke In unmittelbarer Nähe al· 
ler Empfangsstellen und auch Im Flughafen Zürich vertreten 
sind. Am Flughafen ZOrich beisplelswetse betreibt das SRK 
Im Auftrag des Kantons eine Rechtsberatungsstelle. Das 
Asylgesetz verpflichtet die Asylbehörden schon heute, Asyl• 
suchenden Gelegenheit zu geben, sich verbelständen zu 
lassen. Sowohl In den Empfangsstellen wie In den Flughäfen 
werden die Asylsuchenden schriftlich in einer Ihnen ver
ständlichen Sprache Ober diese Möglichkeit orientiert; das 
geschieht in 36 Sprachen. In allen Empfangsstellen und 
Flughäfen Hegen Listen von Rechtsberatungsbüros und 
Rechtsvertretungen auf. Die Asylsuchenden haben auch die 
Mögllchkelt zu telefonieren. 
Obwohl Hell" Marty das nicht so erklärt hat. befürchte Ich, 
dass mit seinem Antrag ein neuer Rechtsanspruch geschaf• 
fen w0rde und man sich dann darauf berufen w0rde, dass 
nicht nur eine Vertretung der Hilfswerke bei der Befragung 
anwesend sein muss, sondern auch eine Rechtsvertretung. 
Dies wäre auch eine Unglelchstellung gegen0ber allen an
deren Ausländern, die diesen Anspruch nicht haben. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte zuerst Herrn 
Marty sagen: Wir haben erstens die Dokumentation fOr die 
Zusatzanträge verschickt, und zweitens sind diese Doku• 
mente auch Im Internet publlzlert, und zwar seit Wochen. 
Wenn Sie eine Dokumentation nicht haben, werden wir sie 
Ihnen gerne geben. Wir haben Ja die Anträge Im Bundesral 
und die Anträge der Kommission nur mit diesen Kommenta• 
ren abgeliefert, das Ist so etwas wie eine zusätzliche Bot• 
schaft. 
Zum Antrag Marty Dick: Wir bitten Sie, diesen Antrag abzu
lehnen. Herr Marty hat auf andere Länder hingewiesen, z. B. 
auf Dänemark. Das Verfahren, das wir haben, schUesst eben 
eine starke Mitwirkung der HIifswerke ein. Das haben diese 
anderen Länder nicht, darum lassen sie auch von Anfang an 
eine Rechtsvertretung zu. Es ist also zu erwähnen, dass wir 
diesen Weg der HIifswerkvertreter haben. Wenn Sie dem 
Antrag Marty Dick zustimmen, dann müssen wir auf diese 
Vertreter verzichten; wir können ja nicht beides haben. 
Selbstverständlich aber haben wir gemäss Bundesverfas• 
sung dann zusätzllch noch - das ist aber nicht In jedem Fall 
so, sondern nur, wenn die Voraussetzungen erfOllt sind -
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einen verfassungsmässlgen Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtspflege. Dieser Anspruch Ist vorhanden, und das bleibt 
so; allerdings mOssen die Voraussetzungen etfOllt sein. Ers• 
tens muss nämlich die BedOrftlgkelt gegeben sein - sonst Ist 
die Rechtspflege nicht unentgeltlich -, und zweitens dOrfen 
die Rechtsbegehren nicht von vornherein aussichtslos sein, 
sondern es muss eben schon eine Aussicht auf GuthelssUng 
bestehen, und drittens muss eine sachliche Notwendigkeit 
anwaltllcher Verbelsti:indung wegen komplexer Sach· und 
Rechtsfragen gegeben sein. Sind diese Voraussetzungen 
etfOllt, so Ist unabhängig von der Unterstotzung durch den 
Hilfswerkvertreter der unentgeltliche Rechtsbeistand ge
mäss Bundesverfassung gegeben; den haben alle. 
Ich glaube, bei dieser Situation wird Oberzogen: Die Hllfs• 
werke haben ja unmittelbar In der Nähe aller Empfangsstel• 
len Rechtsberatungsstellen, sie sind bei den Verfahren 
dabei, sie machen diese Beratung. Jetzt wollen Sie, Herr 
Marty, auch noch von Anfang an den Anspruch auf einen 
Rechtsvertreter geben. Damit WOrde In der Sache, auch kos· 
tenmässlg, Oberzogen. Wir haben In der Kommission dar· 
Ober gesprochen, ob man allenfalls die Vertreter der Hllfs• 
werke ersetzen sollte. Ein solches Begehren lag vor. Wir ha
ben darauf geantwortet, es wäre möglich, einen Rechtsver• 
treter zu nehmen. Ihre Kommission hat sich fOr die Hllfs• 
werke entschieden. 
Ich bitte Sie, den Antrag Marty Dick abzulehnen. 

Marty Dick (RL, TI): II faudralt parler des mAmes choses, 
Monsieur le conselller federaf Blocher. Les representants 
des «Hlffswerke» (organlsatlons d'entraide) n'ont pas un 
drolt absolu d'acces au dossler, contralrement /i un avocat. 
Comparer les representants des «Hlffswerke» /i un avocat, 
Je trouve que c'est quand mAme prendre les enfants du bon 
Dleu pour des canards sauvagesl On est en presence de 
personnes dont la llberte est llmltee, et, dans tous les Etats 
cMlises du monde, /i ma connalssance, on a drolt /i un avo
cat dans une telle sltuatlon. Je pense que sl vous voulez ln
trodulre de fa rlgueur, comme vous souhaltez le faire lci, Je 
mlnlmum devralt Atre de garantlr /i ces gens qu'un avocat re
presente leurs lnterAts. 

Stlhelln Philipp (C, TG): Dieses letzte Votum bringt mich 
dazu, doch auch noch das Wort zu ergreifen. Mit dem Antrag 
Marty Dick wird der Zugang «garantiert». «Garantiert» 
heisst in letzter Konsequenz, dass der Staat hier die Rechts
beratung und -vertretung zur VetfOgung stellen muss. Das 
ist In keinem Land der Welt der Fall; es geht nur darum, dass 
der Staat den Zugang zur Rechtsberatung zur VetfOgung 
stellt. Das gilt Im Übrigen fOr Schweizerinnen und Schweizer 
auch nicht: Wir haben auch keine Garantie, sondern wir ha
ben den freien Zugang. Diesen gewllhren wir aber auch mit 
Absatz 4 und den entsprechenden Erläuterungen des Bun• 
desrates. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Marty Dick abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Herr Marty, ein Asylsuchen
der, der kommt, Ist doch nicht Im Gefängnis, Ist doch nicht in 
einem einschränkenden Verfahren. Das, was Sie gesagt ha
ben, dass wir da In allen Staaten und auch In der Schweiz 
selbstverständßch den verfassungsmässlgen Anspruch auf 
einen Rechtsvertreter haben, wenn die Voraussetzungen er
tollt sind, Ist klar. Aber hier kommt einer an, und es wird ge
prüft, ob er hier sein kann oder nicht. Das ist doch noch kein 
Strafrechtsverfahren und auch keine Einschränkung der per
sönlichen Freiheit. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission •... 19 Stimmen 
FOr den Antrag Marty Dick .... 10 Stimmen 

Art.17a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de Ja commlsslon 
Adherer /i la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopt~ 

Art.17b 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Titel 
GebOhren für Wledererwägungsverfahren 
Abs. 1 
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Stallt eine Person nach rechtskräftigem Abschluss Ihres 
Asyl- und Wegweisungsverfahrens ein Wledererwägungsge
such, so erhebt das Bundesamt tor dieses Verfahren eine 
GebOhr, wenn es das Gesuch ablehnt oder darauf nicht ein
tritt. Wird ein Wledererwägungsgesuch tellwelse gutgehels
sen, so wird die GebOhr ermässlgt. Es werden keine Ent
schädigungen ausgesprochen. 
Abs.2 
Das Bundesamt spricht nach Einreichung des Wledererwä
gungsgesuches auf Gesuch hin eine Befreiung von der Be· 
zahlung von Verfahrenskosten aus, sofern die gesuchstell• 
ende Person bedOrftlg Ist und Ihre Begehren nicht von 
vornherein als aussichtslos erscheinen. 
Abs.3 
Das Bundesamt kann von der gesuchstellenden Person ei
nen GebOhrenvorschuss In der Höhe der mutmassllchen 
Verfahrenskosten erheben. Es setzt zu dessen Leistung un
ter Androhung des Nichteintretens eine angemessene Frist. 
Auf die Erhebung eines GebOhrenvorschusses wird verzich
tet 
a. wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 gegeben sind; 
oder 
b. Im Verfahren mit unbeglelteten Minderjährigen, wenn sich 
das Wledererwägungsgesuch nicht von vornherein als aus• 
sichtslos erweist. 
Abs.4 
Der Bundesrat regelt die Bemessung der GebQhr und die 
Höhe des GebOhrenvorschusses. 

Antrag der Kommission 
Titel 
GebOhren 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 
Abs. 3bls 
Stellt eine Person nach rechtskräftigem Abschluss Ihres 
Asyl- und Wegweisungsverfahrens oder nach RQckzug Ihres 
Asylgesuches erneut ein Asylgesuch, finden die Absätze 1 
bis 3 slnngemäss Anwendung, ausser wenn die asylsu
chende Person aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat In die 
Schweiz zurückgekehrt Ist. 
Abs.4 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Art. 17b 
Nouvelle proposltlon du Consell ftkf~ral 
Tltre 
Emoluments peri;us pour la procedure de reexamen 
AJ.1 
SI, li la clöture definitive de 1a procedure d'aslle et de renvoi, 
une personne depose une demande de reexamen, l'offlce 
federal pel'9(llt un emolument pour cette procedure s'il 
n'entre pas en matiere sur la demande ou s'il la rejette. Si la 
demande de reexamen est partleilement agreee, l'emolu
ment est redult. Aucune lndemnlte n'est allouee. 
Al.2 
t.:offlce federal dlspense, sur demande, la personne qul a 
depose 1a demande de reexamen du palement des frais de 
procedure pour autant qu'elle solt lndlgente et que sa de
mande n'apparalsse pas d'emblee vouee /i l'echec. 
Al. 3 
l!offlce federal peut percevolr de la personne qul a depose la 
demande une avance da frais equlvalente aux frais de 
procedure presumes. II lul lmpartlt pour le versement de 
cette creance un delai ralsonnable en l'avertlssant qu'/i ce 
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defaut II n'entrera pas en matlere. 11 renonce ä. percevolr 
l'avance de frais: 
a. sl les condltlons enoncees a l'allnea 2 sont remplies; ou 
b. dans les proc6dures concernant un mlneur non accompa• 
gne, sl 1a demande de reexamen n'apparatt pas d'emblee 
vouee ä. l'echec. 
Al. 4 
Le Conseil federat etabllt un tarlf des emoluments et fixe le 
montant de l'avance de frais. 

Proposition de /a commission 
T/tre 
Emoluments 
Al. 1-3 
Adherer a la nouvelle proposltion du Consen federat 
Al. 3bls 
SI, ä la clOture definitive de la procedure d'aslle et de renvoi 
ou apres le retralt d'une demande d'aslle, une personne de
pose une nouvelle demande, les allneas 1 a 3 s'appllquent 
par analogle, sauf sl le requerant est revenu en Sulsse de
puls son Etat cl'orlglne ou de provenance. 
Al.4 
Adherer ä. la nouvelle proposltlon du Consell-federat 

Heberleln Trlx (AL, ZH), fOr die Kommission: Zusätzlich zu 
den Gebühren fOr Dlenetlelstungen sollen nach dem neuen 
Antrag des Bundesrates und dem Antrag der Kommission 
auch fOr Wledererwägungsgesuche Gebühren verlangt wer
den kOnnen, wenn das Gesuch abgelehnt oder nicht darauf 
eingetreten wird. Es kann eine Gebührenbefreiung erfolgen 
nach Absatz 2, ebenso eine Vorschusspflicht nach Absatz 3. 
Zusätzlich zum neuen Antrag des Bundesrates beschloss 
die Kommission in Artikel 3bls, dass die Gebührenpflicht 
auch für Zweitgesuche gelten soll. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopt(J selon /a proposltlon de la commission 

Art. 22; 23 Abs. 1, 2; 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22; 23 al. 1, 2; 25 
Proposition de 1a commission 
Adherer ä. la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopt(J 

Art. 28 Abs. 2, 2bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 28 at. 2, 2bls 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Heberleln Trlx {Rl, ZH), fOr die Kommission: Wir mOssen bei 
Artikel 98b In Bezug auf die biometrischen Daten nochmals 
darüber sprechen. 

Angenommen -Adopts 

Art. 28 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.28al. 2 
Proposition de /a commlss/on 
Adherer ä. la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopt(J 
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Art. 29 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
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Das Bundesamt hOrt die Asylsuchenden In den Empfangs
stellen oder Innerhalb von 20 Tagen nach dem Zuweisungs
entscheid zu den AsylgrOnden an. Es zieht nOtlgenfalls eine 
Dolmetscherin oder einen Dolmetscher bei. 
Abs.4 
Das Bundesamt kann die kantonalen BehOrden mit der An
hOrung von Asylsuchenden beauftragen, wenn dies zu einer 
erheblichen Beschleunigung des Verfahrens führt. Die AnhO
rung richtet sich nach den Absätzen 1 bis 3. 

Art. 29 
Proposition de /a commlssion 
Al. 1 
L:offlce entend le requerant sur ses motlfs, soit dans Je cen
tre d'enreglstrement, solt dans les 20 Jours ouvrables qul 
sulvent la date de la declslon de l'attrlbuer ä un canton. Au 
besoln, II fait appel ä. un lnterprete. 
Al. 4 
L:offlce peut charger l'autorlte cantonale cl'entendre elle
m&me certalns requerants sl cela perrnet cl'accelerer sensl
blement la procedure. Les alln6as 1 a 3 sont appllcables. 

Heberleln Trlx (AL, ZH), fOr die Kommission: Zu Arllkel 29 
Absätze 1 und 4 mOchte Ich doch noch eine Bemerkung ma
chen, denn es handelt sich hier um einen Systemwechsel. 
Ganz am Anfang der Asylgesetzgebung war das Bundesamt 
für die Gesuche zuständig. Nachher, im Zuge der zuneh
menden Asylgesuche, wurden die Kantone ftlr die Befragun
gen zuständig erklärt. Hier nehmen wir wieder einen 
Wechsel vor, nicht nur aufgrund der stark rückläufigen Zah· 
ien, sondern auch In Bezug auf das Know-how der Befra• 
gungsleutel Die Kantone kOnnen weiterhin beauftragt 
werden, die Gesuche entgegenzunehmen, aber Im Wesent
lichen wird die BundesbehOrde zuständig, die Befragungen 
vorzunehmen. 

Angenommen -Adopt(J 

Art. 30 
Antrag der Mlnderhen 
{Relmann, Kuprecht) 
Aufheben 

Art.30 
Proposition de la mlnorttfj 
(Relmann, Kuprecht) 
Abroger 

Heberleln Trlx (AL, ZH), für die Kommission: Um das Ver
trauen In die Fairness der AsylbehOrden zu verbessern - Ich 
verweise auf die vorangegangene Diskussion über die Ver• 
fahren am Flughafen -, haben die HIifswerke vor zehn Jah
ren den Auftrag erhalten, AnhOrungen von Asylsuchenden 
zu beobachten. Mit dieser Beobachtung konnte Ober die 
Jahre Goodwill geschaffen und beibehalten werden. Das 
Asylverfahren hat damit an Glaubwürdigkeit gewonnen. Ich 
denke, es Ist entscheidend, dass die HIifswerke auch weiter
hin an diesen Verfahren teUnehmen kOnnen. Wir haben In 
der Kommission auch die Uste der zugelassenen HIifswerke 
erhalten. Sie werden vom Bund ausdrllckllch zugelassen 
und haben sich an bestimmte Regeln zu halten. 
Daher beantrage ich Ihnen, diese Regelung beizubehalten. 

Relmann Maxlmlllan (V, AG): Die Minderheit will mit Ihrem 
Antrag In erster Linie einmal dieses helvetische Kuriosum 
thematisieren, von dem eben auch schon Im Antrag Marty 
Dick zu Arttkel 17 die Rede war. Sie will dieses Kuriosum 
thematisieren, das In keinem Asylrecht Irgendeines anderen 
Landes ein Pendant findet. Bel uns haben nämlich - Sie ha• 
ben es gehört - die Hilfswerke ein gesetzlich verankertes 
Recht, bei der ersten AnhOrung eines Asylsuchenden prä-
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sent, mit dabei zu sein. Sie machen natOrllch regen Ge
brauch davon und schicken dem Bund dann die Rechnung 
datar: 235 Franken pro Anhörung, das haben wir In der Kom
mission gehört, fix pauschaliert, ob die Anhörung nun 10, 20 
oder 50 Minuten dauert - das Fixum macht diese 235 Fran
ken aus. So kommen natOrllch, Je nach Anzahl der Asylbe
werber, pro Jahr gut und gem einige weitere MIiiionen 
Franken an Ausgaben Im Asylwesen zustande. 
Nun geht es mir aber nicht primär um die Kosten - Ich sage 
das ganz klar-. sondern es geht mir vor allem um das Prin
zip: Warum muss bei der Anhörung In der Schweiz Jeweils 
noch ein Vertreter der HIHswerke zugegen sein? Misstraut 
man denn den eigenen Leuten? Misstraut man unseren Be
hörden? Wenn dem so wäre, Wäre das nicht von Gutem. 
Was also sind die Gründe, die wirklich tar diesen schweizeri
schen Alleingang sprechen? Sollten diese Gründe heute -
vielleicht lag dem Ganzen vor zehn Jahren noch ein guter 
Gedanke zugrunde - nicht mehr zeltgemäss sein, dann 
schneide man halt doch einen alten Zopf ab, der einmal 
seine Berechtigung gehabt haben mag! 
Nun wird die Minderheit mit Ihrem Antrag Ja keum durchkom
men, zu sehr ginge unser Antrag ans Mark der Hilfswerke, 
und diese wlll man nicht noch zusätzlich reizen. Ich bitte Sie 
deshalb aber zumindest, Herr Bundesrat, der Sie ja tar die 
Regelung der ZUiassung, des Verfahrens und der Entschädi
gung der HIifswerke zuständig sind, dass Sie sich mindes
tens tar eine möglichst schlanke und ccsparsame» Regelung 
In Bezug auf dieses Anhörungsrecht Im Detall einsetzen. 
Wenn dem so Ist und wenn Sie das so bestätigen können, 
dann Ist es der Minderheit wahrschelnllch egal, ob sie hier 
unterliegt oder nicht, aber dass das Thema einmal auf den 
llsch des Hauses kommen muss, das war eigentlich die 
grundsätzliche Absicht unseres Antrages. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Nur ein paar Sätze dazu: In 
der Kommission Ist diese Frage Intensiv diskutiert worden. 
Wir haben von Bundesrat und Verwaltung AuskOnfte erhal
ten. Es Ist tar Sie sicher von grossem Interesse, zu erfahren, 
wer denn diese Hilfswerke sind. Das sind nicht Irgendwelche 
«Sandelettos», sondern das sind erstens das Schweizeri
sche Rote Kreuz, zweitens die Caritas, drittens das HIifs
werk der Evangelischen Kirchen Schweiz, viertens das 
Schweizerische Arbeiterhilfswerk, fünftens der Verband 
Schweizerischer JOdlscher FOrsorgen. Diese tanf arbeiten 
unter der Koordination der Schweizerischen FIOchtllngshllfe 
als Dachorganisation der vom Bundesrat zugelassenen 
HIifswerke. 
Die Verwaltung hat uns In einem kurzen Bericht gesagt: 
ccDer Bereich der HIifswerksvertretung Im Asylverfahren wird 
durch die zugelassenen HIifswerke wirkungsvoll wahrge
nommen» - soll er auch. «Die ZUsammenarbeit mit dem 
Bundesamt und den kantonalen Mlgrationsämtem verläuft 
gut. Zwischen der FIOchtllngshllfe und dem Bundesamt fin
den mindestens halbJihrllch Koordinationsbesprechungen 
zum Bereich der Hilfswerksvertretungen und Asylanhörun
gen statt.» Es Ist auch ausgeführt worden, die Wirkung die
ser Vertretung sei eine vertrauensbildende, sei eine psy
chologische, und es Ist einer der wenigen Fälle, wo sich wei
teste Kreise, Kommission und Bundesrat einig waren. 
Ich bitte, den Argumenten der Mehrheit der Kommission zu 
folgen. 

StAhelln Phlllpp (C, TG): Kollage Relmann hat gesagt. es 
gehe Ihm ums Prinzip und nicht um die Kosten. Ich meine, 
wenn wir vom Prinzip ausgehen, sollten wir hier wirklich der 
Mehrheit zustimmen. 
Worum geht es? Die Teilnahme der HIifswerke - wir haben 
es soeben gehört - schafft Vertrauen, und Ich bin der Mei
nung, dass Vertrauen notwendig Ist, gerade wenn wir hier 
die Debatte hören. Die vorliegenden Geschichten sind um
stritten, und deshalb tut es gut, wenn bei den Anhörungen 
auch eine unabhängige Instanz dabei Ist. Im Übrigen hat 
sich das Verfahren sehr gut elngesplelt, darum sollte man 
daran nichts ändern. 
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Jetzt kommt aber ein zweites: Ich hätte bei den Kosten ein 
Fragezeichen gemacht. Weshalb? Wir wollen hier Vertrauen 
schaffen. Wenn man für diese Arbeit vom Staate bezahlt 
Ist - 235 Franken pro Person und Anhörung -, dann beein
flusst das ja die eigene Haltung auch etwas, und das hat na• 
tOrllch auch gewisse Auswirkungen auf das Vertrauen. Dort 
habe Ich meine Fragen, auch unter dem Aspekt, dass Wir Ja 
alle von den gleichen Hilfswerken In den letzten Tagen und 
Wochen bearbeitet worden sind. Sie gestatten mir diesen 
Hinweis. 
Ich bleibe trotzdem dabei, der Mehrheit zuzustimmen, bitte 
aber den Bundesrat wie auch die HIifswerke, mit dieser Ab
geltung nicht zu Obertreiben. Sie passt eigentlich nicht ins 
System. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Nachdem Herr Leuenberger 
unsere Stellungnahme In der Kommission zitiert hat - sie 
war nicht nur dort angebracht, sondern Ist es auch hier -, 
will Ich sie nicht wiederholen. Ganz unproblematisch Ist die 
Sache nicht. Ich wOrde auch nicht sagen, es handle sich um 
unabhängige Vertrater. Wir sind In der letzten Zelt auch mit 
Schriften baglOckt worden - das Ist nicht nur unabhängig, 
was hier passiert. Aber viele, auch In der Verwaltung, fragen, 
ob es richtig sei, dass wir die bezahlen, die uns ununterbro
chen kritisieren und sagen, das gehe nicht usw. Ich sage Im
mer: Das können wir doch ertragen; solange wir ihnen 
Argumente entgegensetzen können, ist es Ja vielleicht gut, 
einen Advocatus Dfaboll zu haben. Bis jetzt Ist noch nichts 
gekommen, das die Meinung hier geändert hätte. 
Aber etwas würde Ich nie dulden: Bei Unwahrheiten Ober un
sere Verfahren, bei Unwahrheiten Ober das, was geschehen 
Ist, also bei AnwOrfen, die nicht stimmen, würde Ich sofort 
sagen: Da mOssen wir etwas ändern; wir können diese 
Leute nicht noch bezahlen. DafQr haben wir jetzt keine An• 
haltspunkte. 
Der Anspruch, den man hier erhoben hat, Ist, dass man 
sagt: Wenn sie dabei sind, sehen sie Ja, wie einwandfrei das 
Verfahren Ist. Sie sind keine Parteivertretung, sie dOrfen Im 
Verfahren also nicht Partei nehmen; sie sind nur dabei, um 
zu schauen, ob das Verfahren einwandfrei funktioniert. 
Wenn es nicht einwandfrei funktioniert, können sie eben Ein
spruch erheben. Daran sind wir eigentlich auch Interessiert. 
Im Ganzen bleibe Ich dabei, dass das nicht schlecht funktio
niert. Ich habe auch keine Anhaltspunkte, dass auf die eine 
oder die andere Seite hin Obertrieben wOrde. Aber dass die 
HIHswerke In dieser Sache grundsätzlich gegen unsere Auf
fassung sind, nehmen wir in Kauf - wobei man Immer auf
passen muss, wer die HIifswerke sind. Das Ist personell 
verschieden, je nachdem, um welches HIifswerk es geht 
Man muss sehen: Einzelne haben auch noch eine Asylan
tenbetrauungsfunktlon. Gewisse Kantone und Gemeinden 
haben sie angestellt, damit sie das tun. Datar werden sie 
auch bezahlt. Die Verflechtung Ist also relatlv groS8. Dafllr 
haben wir dann eben nicht - wie es Herr Marty vorgeschla
gen hat - von Anfang an einen Rechtsbeistand, der Ober 
den Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsberater ge
mäss Bundesverfassung hinausgeht. 
Darum bin Ich der Meinung, Sie sollten der Mehrheit zustim
men. Herr Relmann, Ich nehme Ihren Wunsch nach einer 
Sensibilisierung auf. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Minderheit .... Minderheit 
Dagegen .... offensichtliche Mehrheit 

Art. 32 Abs. 2 
Neuer Antrag des Bundesrates 

a. den Behörden nicht Innerhalb von 48 Stunden nach Ein
reichung des Gesuches Reise- oder Identitätspapiere abge
ben; diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn: 
1. Asylsuchende glaubhaft machen können, dass sie dazu 
aus entschuldbaren Gründen nicht In der Lage sind; 
2. aufgrund der Anhörung sowie gestiltzt auf die Artikel 3 
und 7 die FIOchtlingselgenschaft festgestellt wird; oder 
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3. sich aufgrund der Anhörung erweist, dass zusätzliche Ab
klärungen zur Feststellung der Aüchtlingselgenschaft oder 
eines Wegwelsungsvollzugshindemisses nötig sind; 

Antrag der Kommission 

a. Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

d. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
e. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Berset 

a. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.32 al. 2 
Nouve//e proposltlon du Conseil federaJ 

a ..... voyage ou ses plkes d'ldentttti; cette dlsposltlon n'est 
appllcable: 
1. nl lorsque le requtirant rend vralsemblable que, pour des 
motlfs excusables, II ne peut pas le faire; 
2. nl sl la qualltti de rMuglti est etablle au terme de raudltlon 
et en vertu des artlcles 3 et 7; 
3. nl sl raudltlon feit apparaitre la necessltti d'lntrodulre 
d'autres mesures d'lnstructlon pour titabllr la qualltti de refu
gle ou constater l'exlstence d'un empächement a l'execution 
du renvol; 

Proposition de Ja commlsslon 

a. Adhtirer a la nouvelle proposltlon du Conseil ftidtiral 

d. AdMrer a 1a declslon du Conseil national 
e. Adherer a 1a decision du Conseil national 

Proposition Berset 

a. Adhtirer a la declslon du Conseil national 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Herr Berset soß 
zuerst seinen Antrag begrOnden, denn In der Kommission 
gab es keinen Gegenantrag. Wir haben diesem Anliegen, 
dem neuen Antreg des Bundesrates, mit 8 zu 3 Stimmen zu
gestimmt. 

Berset Alaln (S, R): Je vous propose; par mon amende
ment a l'artlcle 32 allnea 2 lettre a, de malntenlr le drott en 
vlgueur pour rentrtie dans la proctidure d'aslle, et donc de 
conserver aussl le proJet original du Conseil ftideral, celul 
que le gouvemement avalt prtipare, mls en consultatlon, 
adoptti avec un message, et mäme publlti dans la Feuille fe
dtirale, pour reprendre ce que disatt Monsieur Studer ce ma
tin. C'etalt avant que le traln de mesures de durclssement, 
annoncti par le representant du Conseil ftidtiral, ne deferle 
sur notre consell. 
Dans ce dtibat, on ne peut pas slmplement faire abstractlon 
de 1a dtiflnltion - mäme d'une deflnltlon simple - d'un refu
glti, et on ne dolt jemals oubller que nous ne parlons pas de 
choses mais de personnes et de famllles. Dans les cas les 
plus graves, un refugle, c'est une personne qul dott qultter sa 
maison et son pays tres rapldement par cralnte de persecu
tlons et, per deflnltlon, les refugles de ce type n'ont pas de 
paplers de voyage ou de passeport sur eux. En effet, on satt 
que c'est une des mesures les plus courantes de represslon 
que la conflscatlon des paplers de voyage ou des docu
ments offlclels. De plus, mäme pour ceux qui arrivent a sortir 
de leur pays avec des documents de voyage ou un passe-
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port, ces documents se font souvent voler per les passeurs 
dont l'actlvlte dolt se passer de toute publlclte et de toute tra
~lllte. 
Alors, qu'on me comprenne blen: je ne veux pas dire lcl qu'II 
n'arrive pas que les paplers solent cachtis ou detrults par !es 
personnes qul arrlvent en SUlsse. Je crols mäme volontlers 
que c'est frtiquent, mäme s'il est Impossible de produlre a ce 
sujet autre chose qu'une apprticlatlon tres grassiere qul re
pose d'allleurs plus sur l'avls que l'on souhaite soutenlr que 
sur l'exp6rlence du terraln. Ce qul est par contre absolument 
lnacceptable, c'est d'estlmer dorenavant que, pulsqu'II arrive 
frequemment que des paplers solent cachtis ou dtltrults, 
ators on fasse la presomptlon que c'est systematlquement le 
cas. Je crols que c'est lnacceptable, parce qu'avec cette ma
nlere de faire, on exclut de la proctidure tous ceux qul arrl
vent sans paplers et, parml eux, lmmanquablement, des 
personnes qul sont vtirltablement menacties. Ce veritable 
retournement de sltuatlon, pulsqu'on partlralt dortinavant de 
l'ldee que l'absence de paplers est 1a faute du requerant, va 
d'allleurs tout a falt dans le sens de 1a crlmlnallsatlon dont 
parlalt notre collegue Marty dans le debat d'entree en ma
ttere, ce matln. 
En 1995, II y dlx ans, le Conseil fedtiral avalt ecrlt: «Signa
Ions que c'est Justement les personnes qul ont la quallte de 
refugles qul sont souvent depourvues de paplers d'ldentltti. 
Les engagements de drolt International qu'a contractes la 
Suisse seralent vloles sl preclstiment ces personnes titalent 
exclues de la proctidure d'aslle.» Dans notre consell, au mo
ment des dtlbats sur la lol en vigueur, c'titalt en 1997, le rap
porteur, II s'aglssalt de notre estlmti presldent, Monsieur 
Bruno Frlck, avalt dlt icl mEime que ne pas entrer en mattere 
sur ie dossler de toute personne d6pourvue de papiers 
n'titalt pas posslble, car cela reviendratt a vlder de son sens 
la Conventlon relative au statut des rMugltis. 
L!artlcle en vlgueur depuls quelques annties permet d'assu
rer, en prlnclpe, qu'II n'y a pas de rtifugitis gravement en 
danger auxquets on refuseratt l'acces a la proc6dure d'aslle. 
Je ne perle pas lcl de la declslon au bout de la proctidure 
d'aslle, mals slmplement du drolt de deposer une demande 
d'aslle. II a aussl ete dlt ce matln dans le dtibet d'entrtie en 
mattere que la loi n'apportatl pas de changement de fond du 
drolt sur les dtifinltions et les condltlons de l'aslle. Cet arti
cle 32 montre que c'est faux. 11 montre que 1a commlsslon a 
entrepris des changements qut ont des consequences tres 
lmportantes sur l'acces a la proctidure d'aslle. La proposltion 
de la commlsslon pose des problemes graves. 
Les demandes d'aslle ne seront a l'avenir examlnees que si 
les requtirants presentent des documents de voyage - c'est
a-dlre des documenta qui permettent l'executton du renvoi-, 
ou un passeport, ou que ces personnes rendent vralsembla
ble leur quallte de refugtti. Cela slgnlfle concretement qu'a 
l'avenlr des documents plus sommalres, per exemple sans 
photographle, mals qul permettent quand mäme de retrou
ver ou de conflrmer l'ldentltti d'une personne, ne seront plus 
acceptes. Cela slgnlfle aussl que les Indices de persecutlon, 
qui sont vatables auJourd'hui, ne sufflront plus. C'est clalre
ment contralre a la Conventlon de 1951 relative au statut des 
rtifugles. 
J'estime aujourd'hul qu'avec cette nouvelle dlspositlon, c'est 
!'immense majorlte des requtirants qul n'auralt mäme plus le 
drolt d'entrer dans 1a proctidure alors que, de son cöte, le 
D6partement ftideral de Justlce et pollce reconnalssalt l'an
nee pass6e qu'II demeuralt tout a falt lncertaln que ce dur
cissement condulse au falt que les autorltes r~ivent ou 
aient connalssance de plus de plkes d'ldentltti. En fln de 
compte, cela revlent a construlre un mur devant la porte 
d'entrtie de la proctidure d'aslle. Nous savons ce que «non
entrtie en mattere» slgnifle dans nos travaux. Cela slgnlfle 
que ce n'est mäme pas la pelne d'en dlscuter. En mattere 
d'aslle, cela slgnlfie qu'on ne verlfiera pas si 1a demande est 
fond6e ou non, alors que la proctidure a Justement pour ob
jectif d'etablir sl un requerant d'aslle est un refugle ou non. 
Alors Je suls d'accord avec l'ldee qu'on peut accelerer les 
proctidures, souhalter que cela allle plus vlte. Mals slmple
ment empächer les gens d'avolr acces a une procedure est 
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un cholx qul me parait relativement grave. Ce n'est pas seu
lement un cholx grave, mals aussl fausse s'H est determlne 
par rabsence de paplers de voyage et d'fdentlte, alors que 
cette absence de papiers est au mleux un element qul n'est 
pas pertinent pour Juger de rentree dans la procedure 
d'aslle, et au plre c'est un element qul est un lndlce de per
secution. 
La commlsslon presume aussl que ceful qul ne remet pas 
dans les 48 heures des documents de voyage ou une plece 
d'ldenttte n'est pas un refugle. Cette presomption n'est pas 
admlsslble, parce que la condltlon pour examlner une de
mande d'aslle, c'est de savolr si le requerant est reellement 
expose a un danger, et pas de savoir s'II a des paplers qul 
permettentdelerenvoye~ 
Le drolt actuel est centre sur des polnts qul dolvent itre 
malntenus et qul Justlfient ma proposltlon. Le drolt actuel 
preserve formellement l'entree en mattere, pour autant que 
le requerant d'aslle remette aux autorltes des documents qul 
permettent de l'ldentlfier. Le drolt actuel lmpose l'entree en 
mattere sl le requerant d'aslle falt etat d'lndlces de persecu
tlon, mals on ne lul demande pas de faire quaslment la 
preuve de son statut de refugle Juste pour acceder a Ja pro
cedure. 
C'est pour ces ralsons que Je vous propose de malntenlr 
la version originale du Conseil federal - sl f ose l'appeler 
alnsi - et d'adopter la verslon du Conseil national, qul cor
respond au drolt en vlgueur. 

Heberleln Trix (AL, ZH), fOr die Kommission: Ich habe Jetzt 
die Begründung des Antrages Berset gehört. Wir haben uns 
In der Kommission Wirklich Intensiv mit diesem Antrag aus
einander gesetzt und Nachfragen gestellt. Denn es Ist so, 
wie es Herr Berset auch zitiert hat; und Ich habe In meinem 
Elntretensvotum auch die Aussage von Herrn Ständerats
prilsldent Frlck zitiert, wonach Papierlosigkeit nicht automa
tisch zu einem Nlchtelntretensentscheld fOhren darf. 
Bekanntlich Ist Papierlosigkeit einer der Hauptgründe filr das 
lange Verfahren. Die Probleme mit der Identifizierung der 
Gesuchsteller sind die achwlerlgsten, und ebenso erschwe
ren fehlende Identitätspapiere die Rückreise. Der Papierlose 
muss neu glaubhaft erklären können, weshalb er ilber keine 
solchen vertagt. Heute muss die Behörde ermitteln. Sie erin
nern sich vlellelcht noch an die Diskussionen, die Wir zu 
Zelten von Herrn Arbenz hatten, als er vertagte, dass Asyl
suchende ohne Papiere ilber die Grenze zurOckgehen muss
ten und Ihre Papiere mitbringen mussten, wenn sie an der 
Grenze einreisten. Es zeigte sich dann, dass aufgrund die
ser Praxis, die dann von der Asylrekurskommlsslon (ARK) 
untersagt wurde, ptötzJlch mehr als die Hälfte der Asylbewer
ber, die beim ersten Mal keine Papiere hatten, beim zweiten 
Eintritt ilber die notwendigen Papiere vertagten. 
Es Ist Im Übrigen auch nicht so, dass alle Papierlosen gene
rell benachteiligt sind. Im Gegenteil, Wir haben das heute be
reits gehört: Im heutigen Verfahren werden all Jene, welche 
Ihre Papiere abgeben, mit einem rascheren Verfahren "be
straft». Ich habe von mehreren Asylbewerbern gerade diese 
Klage gehört. Eine Frau, die zurückgehen musste, beklagte 
sich, dass Ihr Nachbar, welcher In der Asylunterkunft seine 
Papiere versteckte und sie nicht abgab, Jetzt hier bleiben 
darf. Ich glaube, es Ist Wichtig, dass diese Missbräuche be
straft werden. 
Es muss auch sichergestellt werden, und das Ist Im neuen 
Gesetzestext so, dass niemand einen Entscheid einfach al
lein aufgrund seiner Papierlosigkeit erhält. Ich denke, das Ist 
ganz entscheidend. Beim Begriff "Papiere», der aufgrund 
der Auslegung auch der Gerichtsbehörden In der alten For
mulierung sehr weit definiert wurde, Wird neu In der engeren 
Formulierung zwischen den Dokumenten, Reise- oder lden
tltätspapleren, unterschieden. Nicht dazu gehören Fahraus
weise, Zeugnisse oder andere Legitimationspapiere, die 
leicht gefälscht werden können. 
Der neue Artikel 32 Absatz 2 Litera a soll also generell auf 
eine Beschleunigung des Verfahrens zielen. Die Termlnolo
gle «Reise- oder ldentltätspaplere" soll eine zweifelsfreie 
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Identifikation ermöglichen, und Asylsuchende, die unent
schuldigt keine Papiere abgeben, sollen schlechter gestellt 
werden. Ist die Nichtabgabe von Papieren entschuldbar, so 
Wird das Gesuch Immer materiell entschieden. Ein Beispiel, 
das Wir In der Kommission gehört haben: Während der Ko
sovo-Krise konfiszierten Serben die Papiere von Albanern 
oder Gesuchstellern albanischer Abstammung. Das Ist eine 
Tatsache, welche den Behörden bekannt Ist, die ganz sicher 
nicht zu Nichtelntretensentschelden fOhrte. Die neue Formu
lierung Ist völkerrechtlich kompatibel; es gibt ein Gutachten 
der Völkerrechtsabteilung des EDA und des BJ. Das Non
Refoulement-Prlnzip wird ganz klar respektiert. Es Wird ge
prüft, es wird eine formelle Anhörung durchgefOhrt; und Wird 
auf ein Gesuch nicht eingetreten, Wird auch die Prüfung Im 
Wegweisungspunkt ganz klar durchgefOhrt. Wenn ein Voll· 
zug nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich Ist, 
Wird die vorläufige Aufnahme angeordnet. 
Wir haben dann In der Kommission auch noch auf Wunsch 
und auf Antrag von Frau Brunner die Formulierung der 
Auffangmögllchkelten erhalten. Was sind «Hinweise auf Ver
folgung .. ? Diese Formulierung verwendet folgende Nlcht
elntretenstatbestände: die unentschuldbare Paplerloslgkelt, 
mlssbriluchHches Nachreichen eines Asylgesuches, Safe
Country-Entschelde und Aufhebung des vorübergehenden 
Schutzes. Hinweise, die „geeignet sind, die Flilchtllngsel
genschaft zu begründen" - diese Formulierung verwendet 
die folgenden Nlchtelntretenstatbestände: bei Zweitgesu
chen oder Mehrfachgesuchen, Artikel 32 Absatz 2 Buch
stabe e, bei Asylverfahren In einem Mitgliedstaat der EU 
oder des EWR, Artikel 32 Absatz 2 Litera f des Asylgeset• 
zes. 
Gemäss Auslegung der ARK, wie Ich erwähnt habe, besteht 
kein Unterschied, ob bei einem Nichtelntretenstatbestand 
die Auffangmöglichkeit als Hinweis auf eine Verfolgung oder 
als Hinweis, der «geeignet Ist, die Flilchtilngselgenschaft zu 
begründen», formuliert wird. Somit besteht kein rechtlicher 
Unterschied zwischen diesen beiden Formulierungen. 

David Eugen (C, SG): Das Ist sicher eine Bestimmung In 
diesem Gesetz, die besonders genau zu prOfen Ist. Ich habe 
Im Gutachten von Professor Walter Källn gelesen: «Rechts
polltlsch stellt die Neuregelung eine endgilltlge Abkehr von 
der humanitären Tradition der Schweiz dar, welche bisher re
striktive Massnahmen, die mit der Bekämpfung von Miss
bräuchen motiviert wurden, nicht auf Personen ausdehnte, 
welche mögßcherwelse FIOchtllnge sind.• Nun hat Herr Bun
desrat Blocher heute Morgen gesagt, was Professoren sag
ten, sei nicht sein Evangelium. Da mag er durchaus Recht 
haben. Aber Herr Professor Källn Ist Immerhin unser einzi
ger Vertreter In der Uno-Menschenrechtskommission. Daher 
sind mir seine Worte und seine Meinung wichtig, aber auch 
seine Argumente, die er ror diese Beurteilung einbringt. 
Nach dem Studium der Argumente, die jetzt von der Kom
mission geäussert wurden, und der Gegenargumente 
komme Ich zum Schluss, dass Professor Källn Recht hat. 
Denn es wird In dieser Bestimmung tatsächlich gesetzJlch 
die Vermutung aufgestellt, dass derjenige, der keinen Reise
pass hat, kein Flüchtling sein kann. Wir gehen weiter als das 
letzte Mal, wo die Vermutung noch dahin ging, wenigstens 
habe er ein anderes Dokument, vielleicht einen Filhreraus
wels, sonst einen Ausweis, der nicht einem Pass entspre
che, der aber eine ldentlflkatlon erlaube. Das haben wir 
letztes Mal Ins Gesetz aufgenommen; bei der letzten Bera• 
tung haben wir auch In dieser Kammer nach einer sehr ein
gehenden Diskussion beschlossen, dass Wir den Rubikon 
nicht ilberschrelten wollten. Es waren damals schon die glei
chen Auseinandersetzungen. 
Jetzt kommt die Kommission und sagt mit der Zustimmung 
zu den neuen Antrilgen von Herrn Bundesrat Blocher, sie 
wolle Jetzt den Rubikon auch noch ilberschrelten. Ich denke, 
das Ist absolut nicht mehr verhältnlsmässlg. Was Will näm
lich der Bundesrat? Welches Ist sein Ziel bei den Nlchtelntre
tensentschetden? Er Will die Lelrte mögllchst rasch aus
schaffen. Das Ist das Ziel. Da kann Ich durchaus sagen, das 
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sei ein öffentliches Interesse. Dann mOssen wir uns aber fra
gen, ob dieses Ziel mit dieser Übung auch erreicht wird. Wir 
Wissen es: Faktisch fOhren die Nlchtelntretensentschelde 
nicht zur Ausschaffung, sondern dazu, dass der Bestand der 
Illegalen Personen in dar Schweiz erhöht wird. Wenn bei der 
Empfangsstelle in Kreuzllngen wegen dieser Regelung ein 
Nlchtelntretensentscheid ergeht, findet Oberhaupt keine Aus
schaffung statt; damit kann man diesen Antrag nicht begrOrtw 
den. Dieser Person wird eine SBB-Tageskarte in die Hand 
gedrückt und gesagt, sie solle zum Bahnhof gehen, sie sei 
aus der Schweiz weggewlesen. So findet das in Realität 
statt und nicht Ober eine Ausschaffung In diesem Moment. 
Also leistet der Hilfsartlkel, den man hier elnfOgen will - die 
Ausweitung der NichtelntretensgrOnda -, gar nicht das, was 
man vonseiten des Bundesrates haben möchte, nämlich 
eine möglichst rasche Ausschaffung. Mit diesem Artikel 
nimmt man aber In Kauf - das kann Ich Jetzt nicht mehr mit
tragen -, dass auch echten FIOchtllngen das FIOchtllngs
recht nicht mehr gewährt wird. Das widerspricht dar Ver
mutung und der historischen Erfahrung - das schreibt Pro
fessor Kälin, aber das wissen Wir alle auch -, dass zahllose 
FIOchtllnge auf der Welt und auch um unser Land herum 
keine Reisepässe bei sich haben, weil sie nicht In der Lage 
waren, sich diese Reisepässe zu beschaffen - so, wie man 
sich das vorstellt. 
Das Ist ein Einbruch, den Ich nicht mittragen möchte. Ich 
möchte mich dem Antrag Berset anschllessen und bei dem 
bleiben, was wir das letzte Mal, nach langer Auseinanderset
zung, diskutiert und Ins Gesetz geschrieben haben. Es gibt 
keinen sachlichen Grund seit der letztmaligen Diskussion 
vor sechs Jahren, diese Sache zu ändern - ausser dar Tat
sache, dass Jetzt Herr Bundesrat Blocher tor dieses Dossier 
verantwortlich Ist. Aber das ist fOr mich kein hinreichender 
Grund, das zu ändern. 

Pflsterer Thomas (RL, AG): Das Ist eine zentrale Bestim
mung dieser Vortage. Ich bin damit einverstanden, dass Wir 
Papierloslgkelt nicht belohnen wollen, nicht belohnen dOrfan. 
Aber unsere Bundesverfassung schützt Jede Person In die
sem Land vor übertriebenem Formalismus. Formstrenge 
darf sein, Ich frage aber - und bin gespannt auf die Antwort, 
Herr Bundesrat -, ob hier nicht Obertrlebener Formalismus 
angewendet werde. 
Wenn ich den Antrag der Kommission bzw. den neuen An
trag des Bundesrates auf der einen Seite mit dem geltenden 
Recht auf der anderen Seite vergleiche, scheint es mir, dass 
es hier um die Differenz zwischen Form und Inhalt geht. Im 
neuen Text sucht man auch heute Reisepässe oder andere 
Dokumente, die es erlauben, eine Person zu Identifizieren. 
Aber damit nicht genug: Man scheint mehr zu verlangen, ein 
bestimmtes, ein qualifiziertes Dokument, um eben diese 
Identität abzuklären. Noch einmal: kein Problem mit dem In
halt. Aber Ich frage mich, ob diese zusätzliche formelle Än
derung vor diesem Verbot des Obertrlebenen Formalismus 
standhält, oder praktisch ausgedruckt: Was machen Wir -
und solche wird es geben - mit Härtefällen? Das Ist meine 
Frage an Sie, Herr Bundesrat 

Brunner Christiane (S, GE): l..'.lnterventlon de Monsieur Ptls
terer m'amlme a prendre la parole, car j'avals falt en com
mlsslon des proposltlons qul allaient exactement dans le 
mAme sens. D'une part, J'avals demande pourquol on avalt 
change la manlere de d6crlre les documents d'ldentlte. 
D'autre part, j'avals demande si un falsceau de documents, 
quels qu'lls fussent, pouvait Justement remplacer le docu
ment d'ldentlte estlmant qu'lls permettalent de prouver 
l'identlte de la personne sans pour autant que ce solt une 
carte d'ldentlte ou un passeport, au sens propre du terrne. II 
m'a ete repondu qu'II etalt Impossible de se fonder sur un 
falsceau de documents et qu'II etalt de toute fa90n Impossi
ble de faire une autre descrlptlon. C'est la raison pour la
quelle j'ai renonce a faire ici une proposltlon que J'avals falte 
en commisslon. 
Mais en fait, pour quelle ralson ne pourralt-on pas se fonder 
sur un faisceau de documents pour prouver l'identlte de 
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quelqu'un? Mol, Je ne vols toujours pas pourquol on ne le 
pourralt pas. l..'.essentlel est qu'une personne puisse prouver 
son ldantlte. Par quel moyen, cela devralt en tout cas rester 
ouvert. Donc, c'est exactement cette problematlque que 
j'avals soulevee en commlsslon et qui a ete balayee par la 
majorlte da ses membres. 

Saudan FranQolse (RL, GE): II est vral que Je me suls aussl 
lnterrogee a ce suJet. Je comprends qu'on solt en traln de re
falre le debat qul a eu Heu en commlsslon. Ce n'est pas un 
reproche, Monsieur Berset, parce que les questlons sont tel
lement dellcates qu'II est Justitia que tous les parlementalres 
pulssent exprlmer leurs doutes et demander des eXpllca
tlons. 
Monsieur le conselller federal, Je vals vous poser une ques
tlon extrAmement preclse: quelle est la dlfference entre des 
pleces d'ldentlte et d'autres documents parmettant d'ldentl• 
fier le requerant? On salt que, vu l'evolution actuelle, les pie
ces d'ldentlte devlennent de plus en plus preclses. On parle 
mime da mettre dans les pleces d'ldentlte les cryptogram
mes qul concernent les paupleres. Quels seralent les docu
ments qul pourralent aller dans le sens das lnterrogatlons de 
Monsieur Berset et de Madame Brunner? J'al de plus en 
plus de pelne a sulvre les ralsonnements jurldlques qul sont 
talts dans ce domalne et a me determlner sur cette questlon 
qul est en effet essentielle. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte zuerst Herrn Da
vid bitten: Heute Morgen haben Sie eine ganz grosse Unter
scheidung gemacht zwischen Anträgen, die der Bundesrat 
beschlossen hat, und solchen, die Ich wünsche. Sie mOssen 
das Jetzt aber durchhalten. Dieser Antrag Ist ein Antrag des 
Bundesrates. Er steht auch In dieser Rubrik, ist also nicht 
mein Antrag. Aber Ich stehe zu diesem Antrag, auch wenn er 
vom Bundesrat Ist. (Heiterkeit) 
Herr David, warum Ist dieser Antrag hier? Well die heutige 
Regelung, Herr Ptlsterer, mit den anderen Dokumenten, die 
gestatten, Jemanden zu identifizieren, einfach nicht funktio
niert, weil der Oberwlegende Tell gefälscht Ist - Fahraus
weise, Geburtsausweise, Reisepapiere. Da kommen sie mit 
Flugzeugen, wofQr sie Pässe brauchen. Ich habe noch nie 
gesehen, dass man mit einem Geburtsschein lns Flugzeug 
einsteigen und von einem Land Ins andere fliegen kann. 
Also kommen sie mit Pässen, und nachher weisen sie den 
Geburtsschein oder den Fahrausweis vorl Sie haben Recht, 
fOr die Heimschaffung wird niemand diese Ausweise akzep
tieren, und die Leute können hler bleiben. Das 1st doch keine 
Praxis, und es Ist auch keine Selbstverantwortung, die man 
dem Betreffenden Obergibt. Das haben wir zu ändern. 
Aus der Praxis: Sie haben hundert Leute aus den Maghreb
Staaten, die alle gefälschte ldentlflkatlonspaplere haben. 
Man kann sie nicht helmschaffen, well man nicht welss, aus 
welchem Land sie kommen. Auch mit Sprachanalysen Ist es 
nicht feststellbar. Die Sprachen sind sich so ähnlich: Die Al· 
gerier sagen, sie kämen aus Tunesien, und die Tunesler sa
gen, sie kämen aus noch einem anderen Land; es Ist nicht 
feststellbar. 
Ich meine, es Ist das Mindeste, dass wir hohe Voraussetzurtw 
gen tor die Papiere vorsehen, so, wie es tor Jeden Menschen 
auf dieser Welt Ist. Aber wenn jemand die Papiere nicht hat, 
verliert er nicht die Flllchtllngselgenschaft; deswegen verliert 
er sie nicht. Wir haben es hier aufgefOhrt: 
1. Er hat die Möglichkeit, diese Papiere Innert 48 Stunden zu 
bringen. Das Ist tor all diejenigen, die sie versteckt haben, In• 
teressant. Wenn Jemand das nicht schafft, kann er begrün
den, warum er sie nicht hat. Wenn es entschuldbare Gründe 
sind, dann wird er Ins Verfahren aufgenommen, obwohl er 
die Papiere nicht hat. 
2. Aufgrund der Anhörung ergibt es sich relativ rasch - das 
kommt vor -, ob er Flllchtllngselgenschaften hat, obwohl er 
die richtigen Papiere nicht beigebracht hat. Hat er Flllcht• 
lingseigenschaften - das kann man relatlv rasch ahnen; es 
muss nicht bewiesen werden, schon eine Ahnung genagt -, 
wird er Ins Verfahren aufgenommen. 
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3. Es zeigt sich, dass man es nicht so einfach feststellen 
kann und dass man es abklären muss. Im Zweifel - wenn 
man nicht sofort merkt, dass klare Tatbestände vorliegen, 
dass er ohne Verschulden keine Papiere hat - wird er Ins 
Verfahren aufgenommen, und dann braucht es eben Zelt, 
um abzuklären. 
Ich muss Ihnen sagen, dass wir relativ weit gehen und dass 
es viele M6gllchketten geben wird, das zu unterlaufen. Es 
gab vorher eine strengere Bestimmung: Wie wir wissen, 
hatte Herr Arbenz einmal eine strengere Bestimmung elnge
fOhrt. Danach haben fast alle sofort Papiere gebracht. Er 
musste diese strengere Bestimmung Jedoch aufheben, und 
dann brachte wieder die Hälfte keine Papiere. 
Wir mOssen uns doch keine Illusionen machen. Das sind 
auch keine schlechten Menschen. Einer fragt: Was muss Ich 
machen, damit ich Im Land bleiben kann? Ein anderer sagt 
Ihm: Du musst die Papiere vernichten, dann kannst du blel· 
ben. Wenn das Rechtssystem Ihnen diese Möglichkeit gibt, 
warum nicht? Aber wir haben die Verantwortung, defOr zu 
sorgen, dass das nicht geht. Das Ist kein Formalismus, Herr 
Pflsterer. Nach der letzten Revision, bei der man verspro
chen hatte, es werde diese Missbräuche durch Papierlose 
nicht mehr geben, haben sie massiv zugenommen. Es sind 
ganze Systeme: Wie kann man als Paplerloser diese Verfah
ren unterlaufen? Darum milssen wir hier ansetzen. 
Nun wird gesagt: Ja, wir haben Herrn Professor Källn. Über
legen Sie auch mit Ihrem eigenen Verstand! Sie können sich 
Ihrer Verantwortung nicht entziehen, Herr David, Indem Sie 
Irgendeinen Professor zitieren und sagen, er sei erst noch In 
einer Uno-Kommission. Aber Ich sage Ihnen: Wir haben auf 
Ihn gehört. Nach der ersten Fassung hat er Einwände erho
ben. Nach der zweiten Fassung hat er gesagt, es sei Jetzt 
nicht mehr völkerrechtswldrlg, aber Im Einzelfall, wenn es 
falsch ausgelegt wilrde, könnte es rechtswidrig sein. Sie ha• 
ben Ihn zitiert; Ich habe mir das noch angeschaut. Er hat 
weiter hinten nicht geschrieben, rechtllch sei es eine Abkehr, 
sondern er hat geschrieben, rechtspolltlsch sei es eine Ab
kehr. Das Ist etwas anderes. Elne rechtspolltlsche Abkehr 
helsst: Wir haben heute eine bestimmte Praxis, und nun wol· 
len wir rechtspolltlsch eine strengere Praxis. Ich bitte Sie, 
den Mut zu haben, den Weg hin zu dieser strengeren Praxis 
einzuschlagen. Denn es kann niemand begreifen, dass wir 
das alles zulassen. 
Das neue Gesetz Ist so gemacht, dass kein FIQchtllng Angst 
haben muss, dass er nicht aufgenommen wird, wefl er keine 
Papiere hat, weil er sie nicht vorweisen kann. Das kann Ich 
Ihnen garantieren. 

Abstimmung - \lote 
Für den Antrag der Kommission .... 28 Stimmen 
FOr den Antrag Berset .... 11 Stimmen 

Art. 34; 35a 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commisslon 
Adhl!irer A la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 36 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 

a. den Artikeln 32 Absätze 1 und 2 Buchstaben a und f, 33 
und 34; 

Abs.2 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn) 
Abs. 3 
Die Asylgesuche von besonders verletzlichen Personen wer
den Im ordentlichen Asylverfahren geprüft. 
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Abs.4 
Als besonders verletzliche Personen geften Minderjährige, 
schwangere Frauen, Famlllen mit Klelnklndem, Kranke und 
Betagte. (Vgl. Art. 44a Abs. 2) 

Art. 36 
Proposition de 1a majorlte 
Al. 1 
Une audltlon a lleu conformement aux articles 29 et 30 dans 
les cas relevant: 
a. des articles 32 allnl!ias 1 et 2 lettres a et f, 33 et 34; 

Al.2 
Adhärer a la declslon du Conseil national 

Proposition de la mlnorite 
(Brunner Christiane, Leuenberger-SOlothurn) 
Al. 3 
Les demandas d'aslle de personnes partlcullerement vul
nerables sont examlnl!ies dans le cadre de la procl!idure 
d'aslle ordlnalre. 
Al. 4 
Sont conslderees comme personnes particullerement vul
nl!irables, les mlneurs, les femmes encelntes, les parents 
d'enfants en bas äge, les malades et les personnes igees. 
(Volr aussl art. 44a al. 2) 

Heberleln li1x (RL, ZH), fOr die Kommission: Ich möchte 
zuerst den Minderheitsantrag Brunner Christiane begrilnden 
lassen, sofern er hier In dieser Formulierung noch gQltlg Ist. 

Brunner Christiane (S, GE): La proposltlon de mlnorlte 
reste valable en deplt des dl!iclslons que nous avons prlses 
Jusqu"a prl!isent, dans la mesure ou cette proposltlon, a l'arti· 
cle 36 allnl!ias 3 et 4, vlse a faire en sorte que les personnes 
vulnerables ne solent en aucun cas exclues d'embll!ie de 
l'alde soclale. Cela veut dlre qu'elles ont drolt a la procl!idure 
ordlnalre et non pas a la procl!idure, qu'on peut peut-itre ap· 
peler «extraordlnalre», de non-entree en matiere, ä savolr ce 
qu'on vlent de decider aux articles precl!idents. 
Un des moyens pour parvenir a lalsser ces personnes vulnl!i
rables «dans» l'alde soclale, c'est celul, un peu particuller, 
que Je propose lcl: c'est que les personnes particullerement 
vuln6rables dolvent toujours avolr le drolt d'«entrer dans» 
une procl!idure ordlnalre d'eicamen de leur dernande d'aslle. 
La drolte prl!itend toujours que, chaque fols qu'on utlllse des 
däflnltlons gl!in6rales comme, par exemple, «les personnes 
vulnerables» ou «les cas de rtgueur», on ne salt pas de qul 
on perle, que c'est trop vague. Cela etant, Je propose donc 
d'enumerer exactement ä l'alln6a 4, dans le texte mime de 
la lol, quelles catl!igorles de personnes dolvent 6tre consldl!i
rl!ies comme particullerement vulnerables. 
Bien sOr, ma proposltlon de mlnorlt6 s'integre mleux dans le 
concept du Conseil national que dans celul qui a etl!i adoptl!i 
par 1a maJorltl!i des membres de ce consetl. Mals eile est 
nl!ianmolns Juste, car elle tlent compte preclsl!iment des cas 
partlcullers et des cat6gorles da personnes qul ne doivent 
en aucun cas 6tre exclues de l'alde soclale telles que, par 
exemple, les enfants. Pour prendre un exempfe concret: obll· 
ger les enfants l dormlr dans un abrl de fortune souvent 
ferm6 durant la Journ6e seralt une vlolatlon flagrante de la 
Conventlon relative aux drolts de l'enfant. 
Le nombre de personnes qul seralent concern6es par ces 
exceptlons que Je propose ne seratt pas tres elev6, et II se
ralt d'autant molns Justlfle de prendre le rlsque de provoquer 
des drames humalns qui entecheralent la reputatlon de no
tre pays et celle que nous avons de respecter les drolts des 
enfants et les drolts fondamentaux des personnes. C'est 
dans ce sens--la et dans le cadre de l'excluslon de l'alde so
clale que je vous demande de faire en sorte que les person
nes partlcullerement vulnl!irables pulssent •entrer dans» la 
procl!idure ordlnalre d'une requ6te d'aslle. 

Heberteln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: Der Bundesrat 
hat Ja schon mehrmals zu dieser Frage Stellung genommen, 
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zum Belsplel bei der Beantwortung der Motion Leutenegger 
Oberholzer 03.3637, der Interpellation Wyss 04.3541 und 
auch der lnterpellatlon der grünen Fraktion 04.3626 zu 
Nlchtelntretensentschelden Im Asylverfahren. Das Bundes
amt fOr Migration trägt gemäss den gesetzlichen Bestim
mungen der Situation besonders verletzlicher Personen Im 
Einzelfall Rechnung. Ihr Schutzbed0rfnls wird bei der Frage 
der lndMduellen Zumutbarkelt der Wegweisung sicher be
rücksichtigt. Diese notwendige Prüfung muss Immer erfol
gen, sowohl bei Nlchtelntretensentschelden als auch beim 
ordentlichen Asylverfahren; die Frage stellt sich immer. 
Wenn festgestellt wird, dass die R0ckkehr einer Person - ob 
es sich um verletzliche Personen handelt oder nicht - nicht 
zumutbar Ist, kann auch bei einem Nichtelntretensentscheld 
bez0gllch des Asylgesuchs eine vorläufige Aufnahme erfol
gen. Dann wird die betroffene Person einem Kanton zuge
teilt. Dort erhält sie die normale Sozialhilfe. 
Die Fragen m0ssen separat geprüft werden, und selbst 
wenn die R0ckkehr nach einem Nlchtelntretensentscheld als 
zumutbar erachtet wird, m0ssen Dauer und Umfang der Not• 
hllfe Im Elnzelfall entsprechend der lndMduellen Situation 
angepasst werden. 
Der Antrag wurde nicht gesondert als Antrag gestellt, son
dern wir haben darüber im Zusammenhang mit den Diskus
sionen Ober Artikel 44a diskutiert. Aber auch wenn er hier 
jetzt allein im Raum steht, beantrage ich Ihnen mit der Mehr
heit der Kommission - B zu 3 Stimmen -, diesen abzuleh
nen. 

Pflsterer Thomas (RL, AG): Wir haben hier In Artlkal 36 ein
mal den Begriff der «Anhörung» In Absatz 1 und dann den 
Begriff des «rechtlichen Gehörs» In Absatz 2. Meine Frage 
geht dahin, wie die Menschen, die hier Ins Verfahren einbe
zogen werden, behandelt werden. Es scheint mir klar zu 
sein, dass die Verfassung eingehalten werden muss. Es wird 
der Anspruch auf Anhörung gemäss Verfassung durch diese 
Bestimmungen einzuhalten sein. Die Verfassung verlangt 
danach differenzierte Lösungen, Je nachdem, wie die Betrof
fenen eben unterschiedlich angesprochen sind. Die Men
schen sind unterschiedlich betroffen. Frau Brunner greift 
einen Tell der möglicherweise besonders Betroffenen her
aus. Es kann aber auch ganz andere geben, und es kann 
Leute In diesen Kategorien geben, die nicht besonders ver
letzlich sind. F0r mich ist entscheidend, dass sowohl nach 
Absatz 1 wie auch nach Absatz 2 differenzierte Lösungen, je 
nach Art der Betroffenheit, gesucht werden. Es geht um die 
Qualität des Einbezugs der Betroffenen. Wenn dem so Ist, 
wie Ich das interpretiere, dann sind die Differenzierungen 
von Frau Brunner hier nicht nötig, sondern die Bestimmun
gen m0ssen allgemein Oberall gelten. 

Blocher Christoph, Bundesrat: zur Frage von Herrn Pflste
rer: Es Ist tatsächlich so; es werden natOrlich Oberall diffe
renzierte Beurtellungen gemacht und differenzierte Lösun
gen gesucht. Die besonders Verletzlichen sind nur eine 
Kategorie. Denken Sie an Jugendliche oder an Personen, 
die aus anderen Gründen differenziert behandelt werden, 
wenn sie z. B. im Moment krank sind usw. Da werden ver
schiedene Lösungen getroffen. 
Der Antrag der Minderheit Brunner Christiane wlll aber et• 
was anderes: Wenn Jemand besonders verletzlich Ist - also 
MlnderJährlge, schwangere Frauen, Famlllen mit Kleinkin
dern, Kranke und Betagte - und um Asyl nachsucht, wird er 
oder sie automatisch Ins Verfahren aufgenommen. Ein 
Nichtelntretensentscheld wäre also gar nicht möglich. 
Ich bitte Sie, diese Verfahren streng zu trennen. Das Nlcht
elntretensverfahren beurteilt nur eines: Kann Jemand ins 
Asylprüfungsverfahren Eingang finden, Ja oder nein? Wenn 
des nicht der Fall Ist, dann muss geprüft werden, ob es zu
mutbar und richtig ist und ob eine besondere Verletzllchkelt 
vorliegt, ob es unmöglich oder möglich Ist, dess eine Person 
das Land verlassen muss. Wenn das nicht der Fall Ist - und 
das kenn sein, Frau Brunner, weil es eine besonders verletz
liche Person Ist-, dann muss sie das Land nicht verlassen. 
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Das ist getrennt zu machen, denn sonst vermischen Sie den 
Eintritt ins Asylverfahren, obwohl Jemand gar kein FI0chtllng 
Ist, mit der Feststellung, ob er das Land verlassen kann, weil 
er besonders verletzllch Ist; dann vermischen Sie zwei Dinge 
miteinander. Jemand, der Im Augenblick besonders verletz· 
llch Ist, muss nicht zwangsläufig Ins Asylverfahren aufge
nommen werden. 
Es kommt noch dazu, dass die Regelung, wonach Jemand 
nach Hause zurückkehren muss, nicht nur fOr Asylbewerber 
mit einem Nlchtelntretensentscheld gilt, sondern auch fQr 
andere Ausländer, die hier sind und das Land verlassen 
m0ssen. Es muss In Jedem einzelnen Fall geprüft werden, 
ob es zumutbar ist, dass er nach Hause geht. Wir haben bis
her etwa tausend Fälle von Ausländern, die nicht Im Asylver
fahren waren und denen man, weil ein Härtefall vorliegt, 
einen vorläufigen Aufenthalt gewährt und sie nicht ausweist. 
Ich bitte Sie darum, die beiden Verfahren sauber zu trennen. 
Das sind auch ganz verschiedene Prüfungsverfahren, ob je
mand aufgenommen werden soll oder ob Jemand hier blei
ben soll, weil er eben eine besondere Eigenschaft hat. 
Darum Ist es richtig - das stand schon In der Kommission 
zur Diskussion -, wenn Sie den Antrag der Minderheit ableh
nen und hier dem Bundesrat zustimmen. 

Abstimmung- Vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
F0r den Antreg der Minderheit .... 12 Stimmen 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la aommlsslon 
Adherer il 1a declslon du Consell national 

Angenommen -Adopte 

Art.40Abs.2 
Antrag der Kommission 
Der Entscheid muss zumindest summarisch begrOndet wer
den. 

Art.40 al.2 
Proposition de la aommlssion 
La declsion dolt &tre motlvee au molns sommalrement. 

Angenommen -Adopte 

Art. 41 Abs. 3; 42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 41 al. 3; 42 
Proposition de la aommlsslon 
Adherer il la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 43 Abs. 3bls 
Antrag der Mehrheft 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
.... Asylsuchenden eine Arbeitsbewilligung erlassen. 

Art. 43 al. 3bla 
Proposition de la majorlte 
Adherer il la declslon du Conseil national 

Proposition de la mlnorlte 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
Le Conseil federal peut edlcter une autorlsatlon d'exercer 
une actlvlte lucratlve pour certalnes categorles de reque
rants d'aslle. 



02.060 Conseil des Etats 

Heberleln Trlx (RL, ZH), far die Kommission: Wir haben In 
der letzten Revision des Asylgesetzes das Arbeitsverbot neu 
geregelt und far bestimmte Gruppen von Asylsuchenden be
fristete Arbeitsverbote erlassen. Damit sollte ein Instrument 
geschaffen werden, um In bestimmten, ausserordentllchen 
Situationen und Krisen flexibel reagieren zu können. Damit 
soll Insbesondere auch die sogenannte Arbeitsmigration aus 
anderen Aufnahmestaaten, welche z. B. die Wegweisungen 
vollziehen, vermieden werden können. Der Bundesrat hat 
die Möglichkeit zu reagieren. Die Praxis zeigt, dass nur ein 
kleiner Tell der Asylsuchenden vor Ablauf eines Jahres Ober
haupt eine Erwerbstätigkeit ausObt, auch wenn sie wirklich 
die Mögllchkelt dazu hätten. Das Ist Insbesondere auch auf 
die Sprachschwierigkeiten zurOckzufahren. In den ersten 
drei Monaten sind die Asylsuchenden auch zu wenig mit den 
Gegebenheiten des Landes vertraut, das helsst, sie finden 
gar keine Stellen. Eine gesetzlich vorgesehene, aber vorzei
tige Aufnahme der Arbeit Ist daher auch nicht wOnschens
wert. 
Die Kommission hat den Antrag Brunner Christiane mit 6 zu 
2 Stimmen abgelehnt, In der Meinung, dass man hier nicht 
neue Regelungen schaffen soll, sondern dass der Bundesrat 
far bestimmte Gruppen von Asylsuchenden ein befristetes 
Verbot erlassen kann. Ich denke, die Formulierung des Min
derheitsantrages Ist auch Im deutschen Text nicht unbedingt 
glOckllch. Wahrschelnllch sollte es heissen: « .... Asylsuchen
den eine Arbeltsbewllllgung erteilen.» 

Brunner Christiane (S, GE): Je vous propose en falt un 
changement de strat~gle pour arrlver au mAme objectif que 
celul voulu par la majorlt~ et que celui voulu par le Consell 
f~d~ral, c'est-a-dlre d'avolr un maxlmum de requ~rants qul 
pr~sentent des paplers d'lden~ lorsqu'lls d~posent leur de
mande d'aslle. Je pense aux personnes qul ne pr~sentent 
pas de paplers d'ldentlt~. dans l'espolr de gagner le statut 
de rafugl~. alors mAme qu'elles auralent pu en produlre, 
comme nous l'a expllqu~ en long et en large ie repr~sentant 
du Consell f~~ral. II s'aglt en g~n~ral de jeunes qul arrlvent 
icl pouss~ par la mlsere qul regne dans leur pays et qul 
cherchent en falt du travall. lls tentent leur chance comme 
requ~rants d'aslle et ne prasentent pas de paplers d'ldentlt~. 
Ce falsant, Us «d~tournent» bien sOr la lol sur l'asile, mals on 
peut comprendre leur sltuatlon. ils ont ~t~ envoy~s par ieur 
famllle pour chercher du travail dans les pays du Nord; la fa
mllle a souvent mis tous ses espolrs en eux. Et mAme en se 
trouvant dans la clandestlnlt~ et des conditlons de vle abo
minables, lls n'osent pas rentrer chez eux sans avolr raussi a 
gagner un peu d'argent. Quoi qu'on pulsse en penser en ter
mes de l~gai~ ou de morale, c'est une raallt~. 
Alors je pense que cette ca~gorle de requ~rants seraient 
beaucoup plus encllns a collaborer - c'est-a-dlre a prasenter 
des papiers d'ldentlt~ - s'lls avaient la perspective de tra
valller pendant un certaln temps, jusqu'a la fin de la pro~
dure d'examen de la requAte et ensulte d'Atre renvoy~s chez 
eux. Ce renvoi seralt faciilt~ pulsqu'on auralt ies papiers 
d'ldentlt~. Parfois ies m~thodes positives, Monsieur ie con
selller f~~ral. marchent mieux que les m~thodes dissuasi
ves; et parfois ia carotte est plus efflcace que le bäten. 
Qui plus est, je pense qu'II est malsaln pour des jeunes en 
bonne sant~. qui sont parfois encore mlneurs quand lls arrl
vent en Sulsse, d'Atre completement oisifs et completement 
d~pendants des autres pour leur entretlen. Le falt de tra
valller, ne seralt-ce que pour quelque temps, constltue un 
~l~ment ~dagogique non n~gllgeabie. ils apprendraient 
alnsl que, contrairement a des Images pr~con~ues, la 
Sulsse n'est pas !'Eldorado, et qu'on y travallle pour gagner 
savle. 
De surcroit, l'exempie de ia ville de Zurlch montre que ie falt 
d'occuper des requ~rants d'asiie a des travaux d'lnt~rAt pu
bllc alde ces derniers a ne pas sombrer dans la d~presslon 
ou dans la d~linquance, favorlse l'acceptatlon et la compr~ 
henslon de la populatlon pour les requ~rants d'aslle. II s'aglt 
la d'activlt~s - ceiles de la vllle de Zurlch ou d'autres vllles -
pour lesquelles on ne trouve pas de maln-d'oeuvre sur le 
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march~ ordlnalre du travall, et on ne peut occuper ces per
sonnes que de manlere - dlsons - b~n~ole, en leur oc
troyant slmplement des lndemnltu symbollques pour leur 
travall. 
En adoptant la verslon que je propose, cette barrlere .seralt 
~llmln~; ces gens-la pourralent travalller. Le Conseil f~d~ral 
pourralt d~finlr a quelle cat~orle II donne la carotte plutöt 
que le bäten. Dans le fond, ce seralt un bon moyen d'inver
ser la chose, et d'arrlver exactement au rasultat qul est re
cherch~ par le Consell f~d~ral. 
Je vous invlte a tenter l'exp~rlence de remplacer pour une 
fois le bäten par la carotte. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich kann die Argumentation 
von Frau Brunner gut verstehen. Wir sagen: Der Bundesrat 
kann far bestimmte Gruppen ein befristetes Arbeitsverbot er
lassen, wenn das aktuell wird, in Notsituationen. Das ist far 
die Zelt nach der Aufhebung des Arbeitsverbotes. Sie sagen, 
man könnte auch das Gegenteil machen. Gemeint sind hier 
natOrllch nicht nur Gruppen. 
Die Frage Ist Immer, wozu das fahrt. Die Kantone geben 
gerne Arbeltsbewilllgungen. Das Ist klar, dann sind sie die 
Sorgen los, wir eigentlich auch. Aber das fahrt dahin, dass 
Leute, die einwandern, um zu arbeiten, Arbeitsverträge ha
ben - Sie mOssen Immer an Ihre Ausländerpoiltlk, wie Sie 
sie gestern verfolgt haben, denken; bei Ausländern ausser
halb der EU kommen nur noch Spezialisten infrage. Dann 
kommen diese Personen und sagen: Gut, ich habe Asyl. 
Dann bewilligt man die Ausnahme, denn sie haben ja eine 
Arbeltsmögllchkelt. Dadurch entsteht ein starker Druck auf 
das Asylverfahren. 
So gut der Antrag auch gemeint Ist - Ich finde, wir sollten 
das nicht tun. Es geht um die drei Monate und dann um 
nochmals drei Monate der Verlängerung. Es wird auch nicht 
so vlele Fälle Im eigentlichen Asylverfahren geben, denn we
gen der mangelnden Sprachkenntnisse arbeiten die meisten 
Personen während des ersten Jahres nicht. Wenn wir die 
Möglichkeit schaffen, werden solche kommen, die hier arbei
ten wollen und können, und weit sie die Bewilligung nicht be
kommen, werden sie das Asylverfahren haben und dann mit 
dieser Ausnahmebestimmung leben. 
Deshalb mOssen Sie - so schwer es mir fällt - dem ur
sprOngllchen Entwurf des Bundesrates zustimmen. 

Präsident (Frlck Bruno, Präsident): Wir nehmen zur Kennt
nis, dass Im Antrag der Minderheit das Wort «erlassen» 
durch das Wort «ertellen» zu ersetzen ist. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •••• offensichtliche Mehrheit 
FOr den modifizierten Antrag der Minderheit ..•. Minderheit 

Gllederungstltel vor Art. 44 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre pnk:lklant l'art. 44 
Proposition de la commlsslon 
Adh~rer a la d~cision du Consell national 

Angenommen -Adopte 

Art. 44a 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Aufheben 
(vgl. Art. 80, 81, 82, 88, 92, Übergangsbestimmungen AsylG 
sowie Art. 14c, 14f und Übergangsbestimmungen Anag) 

Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Soiothurn) 
Abs. 1 
Unverändert 
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Abs.2 
Absatz 1 gllt nicht fOr besonders verletzliche Personen ge• 
mäss Artikel 36 Absatz 4. 

Art.44a 
Nouvelle propositlon du Conseil federa/ 
Abroger 
(volr aussl art. 80, 81, 82, 88, 92, Dispositions transltolres 
LAsl alnsl que art. 14c, 14f et Dispositions transltolres LSEE) 

Proposition de Ja majorite 
Adherer il la nouvelle proposltlon du Conseil f~eral 

Proposition de Ja minorite 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothum) 
Al. 1 
lnchange 
Al.2 
L.:allnea 1 ne s'appllque pas aux personnes partlcullerement 
wlnerables telles que deflnles il l'artlcle 36 alinea 4. 

Art.82 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Titel 
Sozialhilfeleistungen und Nothllfe 
Abs. 1 
Für die Ausrichtung von Sozlalhllfelelstungen und Nothilfe gilt 
kantonales Recht. Personen mit einem rechtskräftigen Weg• 
welsungsentscheld, denen eine Ausreisefrist angesetzt wor
den Ist, können von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden. 
Abs,2 
Für Asylsuchende und Schutzbedürftlge ohne Aufenthalts
bewllllgung ist die Unterstützung nach Möglichkelt In Form 
von Sachleistungen auszurichten. Der Ansatz fOr die Unter
stützung kann von den Ansätzen der einheimischen Bevöl
kerung abweichen. Die Nothllfelelstung muss zeitlich und 
sachlich gerechtfertigt sein. 
(Vgl. Art. 44a, 80, 81, 88, 92, Übergangsbestimmungen 
AsytG sowie Art. 14c, 141 und Übergangsbestimmungen 
Anag) 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Antrag David 
Abs. 1 
Unverändert 

Art.82 
Nouvel/e propositfon du Conseil federa/ 
T1tre 
Prestatlons d'alde soclale et alde d'urgence 
Al. 1 
L.:octrol de prestatlons d'alde soclale et de l'alde d'urgence 
est regi par le drolt cantonal. Les personnes frappees d'une 
declslon de renvol executolre auxquelles un delal de depart 
a dejil ete lmpartl peuvent &tre exctues du reglme d'alde so
clale. 
Al.2 
.... aux resldents sulsses. L.:octrol de l'alde d'urgence et sa 
duree dolvent &tre justlfles. 
(Voir aussl art. 44a, 80, 81, 88, 92, Dispositions transltolres 
LAsi alnsl que art. 14c, 14f et Dispositions transitolres LSEE) 

Proposition de 1a comm/ss/on 
Adherer il la nouvelle proposltlon du Consell f~eraJ 

Proposition David 
Al. 1 
lnchange 

Präsident (Frlck Bruno, Präsident): Hier geht es wieder um 
einen Konzeptentscheid. Aus dem Leitblatt zur Behandlung 
geht hervor, über welche Bestimmungen Sie mit dem Ent
scheid Ober Artikel 44a ebenfalls befinden. 

Amtliches Sulletln der Bundesversammlung 

Ständerat 02.060 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: Sie haben es 
erwähnt, Herr Präsident, welche Artikel wir hier gemeinsam 
behandeln. Nur Inhaltlich müssen sie dann vielleicht trotz
dem kurz erklärt werden. 
Ich nehme an, dass sich auch der Minderheitsantrag Brun
ner Christiane, wie wir das abgemacht haben und wie das 
von ihr in den Diskussionen eigentlich auch gemeint war, auf 
das ganze Konzept der Nothilfe bezieht. Daher ist er parallel 
zum Antrag Sommaruga Slmonetta. 
Zur Ausgangslage: Die natlonalrätliche Spezlalkommlsslon 
zum EP 2003 und das Plenum des Nationalrates haben eine 
Motion angenommen, die den Bundesrat auffordert, das 
Konzept des EP 2003 bez0gllch Nothllfe auf alle abgewiese
nen Asylbewerber auszudehnen. Diese Motion wurde wie 
erwähnt angenommen. Das EP 2003 trat am 1. April 2004 In 
Kraft, soweit es den Asyl- und Ausländerbereich betrifft. 
Diese Gesetzesänderung sieht vor, dass Personen mit ei
nem rechtskräftigen Nichtelntretensentscheld und - Ich be
tone dies - mit einem Wegweisungsentscheid Illegal anwe
sende Ausländer sind und von der Sozialhilfe ausgeschlos
sen werden. Sofern es sachlich und zeitlich gerechtfertigt Ist, 
kann der weggewlesenen Person, die In eine Notlage gerät, 
auf Ersuchen hin Nothilfe gewährt werden. Dieses Konzept 
soll nun auf alle materiellen negativen Entscheide ausge
dehnt werden, entsprechend der vom Nationalrat angenom
menen Motion. Das Konzept des EP 2003 fOr Nlchtelntre
tensentschelde soll beibehalten werden. Aus Transparenz
gründen soll neu fOr alle Personen mit rechtskräftigem 
Wegweisungsentscheid die Regelung Im Asylgesetz getrof
fen werden, damit hier nicht verschiedene Vorgehen neben
einander Im Gesetz verankert sind. 
Jetzt zum Konzept Im Detall: Die Kantone erhalten fOr jede 
Person, die einen rechtskräftigen, materiellen negativen Ent
scheid erhalten hat und die Schweiz verlassen muss - ich 
betone: ein Wegweisungsentscheid Ist ebenfalls gefallen, 
und die Papiere sind vorhanden -, eine einmalige Peu• 
schale, die voraussichtlich 5000 Franken betragen wird. Die 
Kantone können fOr Personen, welche die Schweiz verlas
sen müssen, selber den Zeltpunkt des Übergangs von der 
Sozialhilfe zur Nothilfe bestimmen. So kann auch der Sltua• 
tion von besonders verletzlichen Personen Rechnung getra
gen werden, und die Kantone haben auch die Möglichkeit, 
bereits während der Ausreisefrist die Sozialhilfe elnzustel• 
len, wenn sie dies Im konkreten Fall als notwendig erachten. 
Für alle Personen, die vor Inkrafttreten dieser Gesetzesän
derung ein Asylgesuch gestellt haben, erhalten die Kantone 
Pauschalen fOr die Gewährung der Sozialhilfe während fing• 
stens drei Jahren ab Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung. 
Befinden sich diese Personen nach drei Jahren Immer noch 
in der Schweiz, erhalten die Kantone nach dem Vorschlag 
des Bundesrates die obenerwähnte einmalige Pauschale 
von jeweils 5000 Franken. 
Unsere Kommission hat nun beschlossen, dass den Kanto
nen für alle Personen, die vor Inkrafttreten dieser Gesetzes
änderung einen rechtskräftigen Asylentscheid erhalten und 
die Schweiz noch nicht verlassen haben, die sogenannten 
Altfälle, eine einmalige Pauschale von Jewells 5000 Franken 
ausbeZahlt wird. Mit dieser Pauschale können die Kantone 
die ordentlichen Sozlalhllfelelstungen während rund 125 Ta
gen - sie zahlen nämlich rund 40 Franken pro Tag - oder 
die Nothilfeleistungen während rund 250 Tagen, wenn sie 
20 Franken ausbezahlen, finanzieren. Mit Ablauf der Ausrei
sefrist sind die Personen verpflichtet, unser Land zu verlas
sen. Wird von den Kantonen eine längere Übergangsfrist 
gewährt, verbleibt die Mehrheit dieser Personen nämlich bis 
kurz vor Ablauf der Zelt weiterhin In den ordentlichen Asyl
strukturen. 
Diese Tendenz zeigte sich auch klar Im Rahmen der Umset
zung des EP 2003. Gemäss Angaben der kantonalen Be
~6rden waren Ende 2004, nach Ablauf der neunmonE!_tlgen 
Ubergangsfrlst, Immer noch rund 25 Prozent der Uber
gangsfllle - rund 1250 von Insgesamt 4800 Personen, da• 
von 800 Im Kanton Zürich - nach wie vor In den kantonalen 
Asylstrukturen zu verzeichnen. Wenn wir derart lange Ober• 
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gangsfrtsten haben, so zieht dies unverhältnlsmässlge Kos· 
ten und auch eine Unglelchbehandlung nach sich. 
Die Pflicht, die Schweiz bis spätestens zum Ablauf der Aus
reisefrist zu verlassen, besteht unabhängig von dieser Ge
setzesänderung. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
fOr die Mehrheit der Alfflllle die Papierbeschaffung zum Zelt
punkt des lnkrafltretens dieser Gesetzesänderung bereits 
elngeleltet wurde. Wir kommen Ja nachher noch zu einer Ge
setzesbestimmung, wonach mit der Papierbeschaffung be
reits während des Verfahrens, also zum Zeitpunkt des erst
instanzlichen Entscheides, begonnen werden kann. 
Also nochmals eine Übersicht Ober die Abgeltung an die 
Kantone: Sie erhalten gemäss geltendem Recht 600 Fran
ken pro Nlchtelntretensentscheld, eine Vollzugsentschädl· 
gung von 1000 Franken pro Wegweisungsentscheid und die 
effektiven Ausreisekosten plus 130 Franken pro Tag fOr die 
Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft. Gemäss Tellrevlslon 
des Asylgesetzes erhalten sie Nothllfeentschädlgungen von 
vo1&usslchtllch 5000 Franken pro Person, für die Vorbarei• 
tungs- und Ausschaffungshaft weiterhin 130 Franken pro 
Tag und die effektiven Ausreisekosten. Diese Neuerungen 
stlessen - das haben wir auch vemommen - nicht nur bei 
den Kantonen, bei einigen Städten und den Hilfswerken auf 
Kritik. Um die Berechtigung der Befürchtungen betreffend 
eine Zunahme der Krlmlnalltät, von Obdachlosigkeit und be
treffend weitere allfAJllge negative Folgen einer derartigen 
Regelung zu Oberprüfen, wurde Ja bekanntlich das Monito
rlngsystem eingeführt, das zugegebenermassen nach neun 
Monaten noch nicht perfekt, aber aufgrund des EP 2003 be
schränkt aussagekräftig Ist F0r die Städte, die als Anzie
hungspunkt fQr Parsonen mit rechtskräftigen und vollzlehba
ren Wegweisungsentscheiden allenfalls attraktiver sind als 
ländliche Regionen, stellen sich diese Probleme verschärft. 
Hier muss während des Monltorlngverfahrens, das Ja be
kanntlich weitergeführt wird, auch darauf geachtet werden, 
dass es keine zusätzlichen Schwierigkeiten geben wirr!. 
Dem Konzept stimmte die Kommission opposltlonslos zu. 
Am Anfang bezog sich der AntlBg der Minderheit Brunner 
Christiane ja nur auf die besonders verletzlichen Personen, 
jetzt Ist er aber, wie erwähnt, auf die ganze Konzeptände
rung - NothlHe statt SozlalhiHe - ausgedehnt worden. 

Brunner Christiane (S, GE): II n'6talt pas toujours faclle en 
commlsslon de savolr exactement comment formuter une 
proposition de minortte au bon endrolt, et de faire chaque 
fols la liste des articles que cela concemalt, d'autant plus 
qu'II y a eu des changements de concept. Donc mon con
cept de mlnorlte, comme l'a dlt Madame Heberleln, con
ceme aussi bien l'artlcle 44a que les artlcles 80, 81, 82, 83 
qul est encore un peu special, 88, 92 et les dlspositlons tran
sltoires de la loi sur l'asile, alnsl que ies artlcles 14c, 14f et 
les dlspositlons tlBnsltolres de la lol federale sur le sejour et 
i'etabllssement des et!Bngers (eh. II annexe eh. 1). 
La mlnorlte vise donc ä rejeter le modele propose par le 
Conseil federal et par la majortte de la commlsslon pour en 
revenlr, en ce qul conceme l'alde sociale, au drolt en vigueur 
et ä ce qui a ete adopte par le Conseil national. 
II y ade nombreuses ralsons pour s'opposer aux proposi
tlons du Conseil federal. D'une part, apres avolr modifie le 
systeme d'alde sociale dans ie programme d'allegement 
budgetalre 2003, le Conseil federal avalt promis d'lnstaurer 
ce fameux monltoring, afln de dlsposer de donnees permet
tant d'analyser ies effets et l'efflcaclte de ces mesures. On 
nous a communlque en commisslon les resultats de deux 
monltorings, portant sur les deuxleme et troisleme trlmestres 
2004. Ces resuitats lndlquent qu'II y a une legere progres
sion du nombre de dellts enreglstres, mals que, pour dresser 
un bllan plus precis, II faut contlnuer ä sulvre de pres l'evolu
tlon de la sltuation. On voit donc blen qu'lt est absurde de 
tlrer des concluslons et de vouioir changer de systeme maln
tenant, apres un delal aussi court. Et, contralrement a ce 
que disalt tout ä !'heure Monsieur ie conselller federal Blo
cher, un monltorlng n'est pas valable ad aetemum, ä vle. On 
avslt perle depuls ie debut d'un delal de trois ans pour me-
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ner ä blen ce monltorlng et pouvotr en tlrer des concluslons 
satlsfalsantes. 
L:extenslon de la suppresslon de l'alde soclale ä toutes les 
personnes deboutees n'a pas ete serleusement reflechle, et, 
d'apres les premleres experlences concretes, on volt que 
beaucoup de personnes concemees sont poussees dans 1a 
mlsere et l'lllegallte. C'est aussl ce que me dlt mon gouver• 
nement cantonal. 
L:extenslon de 1a suppresslon de l'alde soclale ä l'ensemble 
des personnes deboutees dans le domalne de raslle ne 
mene generalement pas a la sortle souhaltee, au depart du 
pays; eile entraine un accrolssement du nombre de person
nes en sltuation de seJour lrregullere, lle a une augmentatlon 
du tlBvall au noir et une hausse de la petlte crimlnallte, sans 
compter les drames humalns. On satt que de nombreuses 
personnes dlsparalssent dans la nature. On apprend que 
des personnes qul ne savalent pas oCr passer la nult ont ete 
refoulees et que d'autres qul dormalent Jusqu'a ce moment
la dans des abris ont ete mlses ä 1a rue. Ces cas peuvent 
Eitre lsoles. Qu'Hs solent lsoles ou non, ce sont des sltuatlons 
scandaleuses, lndignes d'un pays qui se vante d'avolr une 
tredltion humanltalre. 
Pour en venlr ä l'artlcle 83, oCr II y a une deuxleme proposl• 
tlon de mlnorlte - mals Je pense que Madame Heberieln a 
parie du tout -, la posslblilte de supprimer l'alde d'urgence, 
c'est-ä-dlre vralment l'alde de premlere necesslte ä la per
sonne requerante qul ne collabore pas, notamment qul ne 
partlclpe pas sufflsamment a l'etablissement de son ldentlte, 
falt partie des aber1&tlons que 1a commisslon a decidees, et 
cecl de surcrott ä i'lnstlgation du conseilier federal en charge 
du dossler; le president de la commlsslon ra dlt ce matln. 
C'est dans ce cas que Madame Heberiein etalt prlilte a retl
rer une proposition en commisslon et que le Conseß federal 
s'y est violemment oppose en dlsant: .. cela ne va pas, j'al 
besoln d'une base legale.» 
Dans son Jugement du 15 novembre 2004, le Tribunal admi
nlstratif du canton de Beme a statue: ie drolt a l'alde d'ur
gence minimale est un drolt lntanglble reconnu ä toute 
personne. II conclut qu'll n'est pas llclte de refuser une alde 
d'urgence comme moyen de presslon a l'egard de person
nes frappees d'une declslon de non-entree en matlere peu 
encllnes ä cooperer. Le Tribunal admlnlstlBtlf de Soleure, 
pour sa part, n'est pas parvenu ä la mlilme concluslon, estl
mant que l'alde d'urgence a ete refusee a Juste tltre ä quatre 
personnes concemees par une non-entree en matlere, qul 
avalent refuse de deciiner ieur ldentlte. A ma connalssance, 
aujourd'hul en tout cas, le Tribunal federal n'a pas encore 
tranche la question sur le fond, mals seulement sur mesure 
provislonnelle. Donc, on ne salt pas ä !'heure actuelle s1 une 
telle declslon cantonale est conforme ou non ä l'artlcle 12 de 
ia Constltutlon federale. 
La sltuatlon est encore plre parce que le Conseil federal est 
revenu sur sa proposltlon de verser des forfalts ordinalres en 
matlere d'alde sociale de manlere transltolre pendant encore 
trois ans pour les personnes qui auront depose une de
mande d'aslle avant l'entree en vlgueur de la modificatlon 
dont nous discutons. Monsieur le conseUler federal Blocher 
a ete effraye de sa propre generoslte. Et alnsl lors de l'en
tree en vlgueur des modlfications de cette loi, du Jour au len
demaln, II y aura quelque 15 000 personnes anclennement 
requerantes, y comprls des familles, qui ne beneficleront 
plus de i'alde financlere de ia Confederatlon. 
L:Assoclation des communes sulsses et runion des vliles 
sulsses lnslstent sur le falt que cela placera les cantons et 
les communes face a des problemes Impossibles ä resoudre 
et les cantons partagent leur polnt de we. Mals la Con
ference des dlrecteurs cantonaux des affalres soclales se 
trompe de clble en reprochant a ia commlsslon de notre 
Chambre des cantons de voulolr rayer du projet les forfalts ä 
verser encore pendant la periode tlBnsltoire. Dlsons que ce 
n'est pas la commlsslon en toute indepandance qul a declde 
de cecl, c'est blen Monsieur le conseiUer federal Blocher qul 
a falt cette proposltlon a notre commlsslon et qul a lnslste 
pour qu'elle l'adopte. La seule chose que fal pu mettre ä 
mon actlf ä ce moment-la, c'est que les 5000 francs solent 
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au molns lnscrtts dans la lol et qu'on ne vlenne pas nous dlre 
dans quelque temps que 5000 francs, c'est encore trop. 
Mals pour le reste, la Conference des dlrecteurs cantonaux 
des affalres soclales se trampe, c'est le Consell federal qul a 
change d'avls. Mals c'est vral que la commlsslon a t>atement 
sulvl l'avls du Conseil federal. 
Je vous lnvlte ä. ne pas faire de mime, ä. suivre roplnlon ree
llste exprlmee par les cantons et ä. suivre alnsl la proposltlon 
de mlnorlte, c'est-ä.-dlre ä. vous ralller aux declslons prlses 
par le Conseil national. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Wenn wir das 
als Konzept behandeln, dann müssten zumindest auch die 
Anträge zu Artikel 82 begründet werden, denn sie betreffen 
auch das Konzept: Zurückkehren zum Beschluss des Natio
nalrates, also der Antrag David zu Artikel 82 Absatz 1. Ich 
denke, Artikel 83 kann man separat behandeln, denn hier 
liegt ein Antrag vor, der zusätzlich zum Konzept eingereicht 
wurde. 
Ich habe mich zum ganzen Konzept geäussert, und hier sind 
die Elnzelanträge gegen das Konzept. Ich denke, diese müs
sten Jetzt begründet werden. 

David Eugen (C, SG): Die Anträge zu den Artikeln 82 und 
83 hängen natOrllch eng zusammen. Das Konzept des Bun
desrates geht ja dahin, dass man die Lebensumstände el• 
nes Menschen systematisch verschlechtert, bis er das Land 
verlasst. Das Ist das Zlel, das mit einiger Konsequenz und 
Akribie verfolgt wird. Ich muss ehrllch sagen: Ich kann das 
Zlel unterstützen, solange man Anreize abschafft, keine An· 
reize gibt, dass Leute in unser Land kommen. Ich kann das 
Ziel auch unterstützen, solange man sagt, man wolle keinen 
Sozialversicherungstourismus, man wolle nicht, dass Leute 
In die Schweiz kämen, um von unseren Sozialversicherun
gen zu profitieren. Aber diesen Bereich haben wir längstens 
hinter uns gelassen. Jetzt stehen wir an einem anderen 
Punkt. Hier will man nun die Lebensumstände eines Men
schen Im Grundrechtsbereich verschlechtern - das Ist ei
gentlich das Ziel -, elnmal mit der Beugehaft, die noch zur 
Sprache kommt, dann mit der Verweigerung von fundamen
talen Gesundheitsleistungen und mit der Verweigerung von 
Nothilfe. 
Bel der Nothilfe sind wir jetzt angelangt. Ich bin der Überzeu
gung, dass der Zweck nicht alle Mittel helllgt, die wir einset• 
zen. Es gibt Grenzen. Wir sind jetzt dabei, diese Grenzen zu 
überschreiten. Ich bin nicht mehr bereit, diese Schritte auch 
noch mitzutragen. Die Nothilfe haben wir vor fünf Jahren In 
die Verfassung geschrieben. Das Volk hat Ihr zugestimmt 
und hat damit auch eine untere Grenze für unsere lnterventl
onsmögllchkeiten gesetzt, bis zu der wir bei der Strategie, 
Leute aus unserem Land zu vertreiben, noch gehen dürfen. 
Ich glaube, wir müssen diese Grenze hier beachten. 
Ich möchte eine zweite Überlegung anschliessen: Man kann 
Ja Immer sagen, wir mOssten mit harten Massnahmen Inter
venieren, wenn wir auch die Ziele erreichen wollten, die wir 
verfolgen wOrden. Herr Bundesrat Blocher hat das ausge
führt. Er Ist der Meinung, dass die Ziele mit diesen harten 
Massnahmen erreicht werden. Ich bin der Meinung, und das 
haben die vergangenen Jahre gezeigt: Das Einzige, was mit 
den von ihm vorgeschlagenen Massnahmen erreicht wird, 
ist, dass die Zahl der Illegalen erhöht wird. Man trifft also 
ganz massive Massnahmen, erhöht aber einfach die Zahl 
der Illegalen in der Schweiz. Man löst das Problem nicht ein• 
mal. Darum sind für mich Massnahmen, die man einsetzt 
und die die Verfassung nicht mehr einhalten und das ange
strebte Zlel nicht erreichen, nicht mehr haltbar und nicht zu 
rechtfertigen. 
Daher denke Ich, dasS wir Jetzt bei diesen Restriktionen be
treffend Nothilfe, die wir bei der letzten Revision beschlos
sen haben - es Ist ja nicht lange her -, bleiben sollten. Wir 
haben damals beschlossen, diese Massnahmen auf den 
1. April 2004 In Kraft zu setzen. In der letzten Diskussion -
Ich erinnere mich sehr gut - hat man gesagt, man wolle zu
erst genau beobachten, welches die Auswirkungen seien. 
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Wir haben Jetzt zwei Berichte Ober ein halbes Jahr Erfahrun
gen mit diesen Massnahmen; wir wissen noch sehr wenig. 
Wir wissen vor allem nicht, ob das angestrebte Zlel Ober
haupt erreicht wird. Wenn man die Zahlen der Illegalen In 
der Schweiz betrachtet, muss man eher davon ausgehen, 
dass das nicht der Fall Ist. 
Dennoch wlll man bereits jetzt - also neun Monate später -
diese Massnahmen massiv ausweiten, bezüglich des betraf• 
fenen Personenkreises und Inhaltlich mit der Verweigerung 
der Nothilfe. Man wlll nämlich In einem Schritt sagen, dass 
die Sozialhilfe gestrichen Ist; es gibt nur noch die Nothilfe. In 
einem zweiten Schritt sagt man, dass auch die Nothilfe ge
strichen wird. Das sind, konkret gesagt. die Massnahmen, 
Ober die wir Jetzt entscheiden mOssen, und Ich denke, wir 
haben damals gesagt, drei Jahre Monltoring seien richtig, 
um diese Massnahmen auf Ihre Wirksamkeit hin zu QberprO• 
fen. 
Wir haben die Stellungnahmen der Gemeinden, die jetzt mit 
den Problemen kontrontlert sind und sich mit Vehemenz da
gegen wenden, weil sie mit Recht sagen, die Last werde ein• 
fach auf «ihre Schultern" abgewälzt. 
Ich muss noch eines beifügen, was ich aufgrund dieser 
Massnahmen positiv erlebt habe; das Ist vielleicht ein Effekt, 
den niemand erwartet hätte. In unserem Kanton finden sich 
In den Kirchgemeinden wieder Leute, die plötzlich gratis 
Nahrung wie z. B. Suppen abgeben. Schweizerinnen und 
Schweizer sahen plötzlich: Hier sind Menschen In Not; man 
gibt Suppe ab, man gewährt auch Obdach. Ich finde es posi
tiv, dass sich Leute wieder fOr die menschlichen Schicksale 
Interessieren. Was mir aber nicht passt, Ist, dass nachher 
der Staat kommt und diesen Leuten sagt Was Ihr macht, Ist 
strafbar; Ihr gewährt Ja diesen Illegalen Nothilfe. Wir machen 
es nicht mehr, und es Ist rechtswidrig, Nothilfe zu gewähren. 
Wir haben es Ins Gesetz geschrieben: Hier darf keine Suppe 
mehr abgegeben werden. 
So wird hier leglferlert, und die Leute, die In den Kirchge
meinden trotzdem Suppe abgeben, kommen vor den Kadi, 
weil sie das tun. Das sind Schritte, bei denen ich nicht mehr 
mitmache. Bel allem Interesse, das wir daran haben, die MI• 
gratlon In Grenzen zu halten und keine Zuwanderung bei 
uns zu haben, haben wir doch die Grenzen zu achten, die 
uns die humanitäre Tradition und die Verfassung setzen. 
Ich bitte Sie deshalb, sowohl bei Artikel 82 als auch bei Arti· 
kel 83 bei der geltenden Regelung zu bleiben, die wir erst 
vor kurzem beschlossen haben. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, hier keine Kon
fusion zu machen. Herr David, Ich sage es nochmals: Nen
nen Sie mir einen einzigen Fall In der Schweiz, wo ein 
Asylsuchender mit einem Nlchtelntretensentscheid von ei
nem Kanton keine Nothilfe erhalten hat. Wir kennen keinen, 
obwohl wir allen, auch all diesen HIifsorganisationen, ge
schrieben und sie gebeten haben, uns zu sagen, in weichem 
Kanton die Asylsuchenden das nicht bekommen haben. Ich 
bitte Sie, auch fair zu sein mit denjenigen Leuten, die In den 
Kantonen Ihre Arbeit machen. Aber wenn Sie solche Fälle 
kennen, können Sie es uns sagen, dann werden wir zu die
sem Kanton gehen. 
Sie haben gesagt, Sie seien auch dafür, dass man Anreize 
abschafft, damit die Leute nicht lange hier sind. Es Ist eine 
Tatsache, die Sozialhilfen sind ein grosser Anreiz, um hier zu 
bleiben; wir können es nicht ändern. Ich streiche nieman
dem gem eine Sozialhilfe, Oberhaupt keine Hilfe. Aber Sie, 
Herr David, und Ich sind aufgerufen, dieses Problem zu lö
sen und nicht zu sagen, was Irgendwie theoretisch Ist. Wir 
haben 15 000 solche Leute - und die Antwort, man solle sie 
anders ausschaffen, ausschaffen mit Polizei und Flugzeu
gen; Ich bitte Sie, einmal die Verhältnlsmässlgkelt zu sehen! 
Leute, die Illegal hier sind, lassen wir Ja nicht verhungern, sie 
haben Ja die Nothilfe. Aber es Ist falsch, Ihnen eine Sozial
hilfe zu gewähren, sodass sie Jahrelang da sind, obwohl sie 
Illegal da sind. Es sind alles Leute, die nicht verfolgt sind, die 
heimkehren können, die die Papiere haben, um heimzukeh
ren - denn die Länder geben Ihnen Im speziellen Fall Pa
piere -. die ein BIiiett haben, um heimzugehen, die gratis auf 
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den Flughafen kommen. Aber sie kehren nicht nach Hause 
zurück, weil sie mH der Sozialhilfe hier leben können. Der 
Staat muss sich fragen, ob er diese lllegalltilt dulden will 
oder nicht. 
Es Ist auch nicht einzusehen, warum diejenigen, die einen 
Nichtelntretensentscheld haben, ganz anders behandelt 
werden als andere Ausländer, die auch Illegal de sind. Wis
sen Sie, warum die Kantone sie unverzilgilch so behandeln, 
dass sie heimgehen? Weil sie es sonst selbSt bezahlen 
mOssen. Das Ist die Schwierigkeit Im Asylbereich: Wir haben 
eine geteiHe Verantwortung. Wir bezahlen, darum sind die 
Sozialdirektoren der Kantone nicht ungiOckilch Ober diese 
Lösung, weil der Bund es Ja bezahlt. MOssten sie es selbst 
bezahlen, worden sie unverzOgiich eine andere Regelung 
treffen. 
Jetzt muss Ich Ihnen aber sagen, die kantonalen Regierun
gen, die Sozialdirektoren, sind gespalten. Sie haben es uns 
schon beim Sozialhilfestopp fOr Nlchtelntretensentschelde 
gesagt, auch der Städteverband, das sollten wir nicht ma
chen. Darum haben wir beim Monltorlng genau die Beden
ken geprOft. Die Erfahrungen sind ausserordentllch positiv. 
Es sind neun Monate, da haben Sie Recht, aber wieso soll 
es In den nächsten Monaten anders sein als In diesen neun 
Monaten? Wir haben das Problem, dass Jetzt langsam die 
grossen Städte die Nothilfe verrechtlichen, Strukturen auf
bauen, In gebauten Unterkünften einen Apparat aufziehen 
und - damit der Aufwand klein Ist - die Nothilfe nicht mehr 
jeden Tag unter genauer Abklärung gewähren, sondern fOr 
eine Woche oder zwei Wochen. So werden sie bald wieder 
beim alten System sein. 
Zur Behauptung, man erhöhe die Zahl der Illegalen: Die Er• 
fahrung zeigt das Gegenteil; nach neun Monaten mOssen 
wir sagen, dass so nach sechs Monaten ungefähr 80 Pro
zent der Nlchteintretensfälie nicht mehr hier sind. Vorher 
wussten wir von etwa 50 Prozent der Leute, dass sie nicht 
mehr hier waren. Der Anteil ist Jetzt also wesentlich grösser. 
Das zeigt, dass es etwas damit zu tun hat Wir können nicht 
genau sagen, was mit den anderen 20 Prozent Ist Wir kön
nen auch Im Fall der erwähnten 80 Prozent nichts Genaues 
sagen; es sind nicht alle kontrolliert abgereist, wir wissen 
nicht genau, in welches Land. Das gebe Ich zu. Aber die 
Leute sind nirgends mehr aufgetaucht. Wir erhalten monat• 
llch Polizeirapporte von allen Kantonen Ober die Aufgegriffe
nen und die illegalen. 
Zur Behauptung, die Leute WOrden In die lnegalität und In die 
Kriminalität abgedrängt - das war Ja eine Riesendebatte Im 
Parlament, es hless, die WOrden alle krlmlneli -: Bis Jetzt Ist 
das Gegenteil der Fall. Die Quote an Kriminellen Ist bei den 
abgewiesenen Asylsuchenden, die Illegal hier sind, nur halb 
so gross wie bei den Asylsuchenden Insgesamt, nämlich 
etwa 5 Prozent. Bel den anderen sind es gut 10 Prozent. Ich 
gebe zu, dass die 5 Prozent gesamtschwelzerlsch abge
stOtzt sind, die 10 Prozent m!lssen wir extrapolieren, denn 
dort haben wir nur die Pollzelstatfstlk des Kantons ZOrlch; 
die anderen Kantone haben keine solche Statistik. Schauen 
wir die Kriminalität an, so sehen wir, dass wir Im Asylverfah
ren natOrllch Leute mit einer wesentlich schwerwiegenderen 
Kriminalität haben als bei den Nlchtelntretensentschelden. 
Es geht bei Letzteren vorwiegend oder fast ausschllessllch 
um Kleindiebstähle und Verstösse gegen das Betäubungs
mittelgesetz, aber nicht um den Terrorbereich oder um den 
Bereich von Raub und Vergehen gegen Leib und Leben; das 
Ist nicht der Fall. Im Obrigen Asylverfahren haben wir solche 
Fälle, das wissen wir. Ich bitte Sie, auch da die Realltäten zu 
sehen. Darum haben der Bundesrat und der Nationalrat -
der Bundesrat früh! - beschlossen, dass diese Ausdehnung 
auf die Abgewiesenen gemacht wef_!ien mOsse. 
Jetzt kommen wieder die gleichen A!)gste von den Städten; 
das Ist verständlich. Dabei Ist die Ubergangsregelung die 
grosse Diskussion. Wir haben bei den Nlchtelntretensent• 
scheiden 800 Franken pro Fall. Wenn die Kantone diese 
nicht brauchen, gehört Ihnen das Geld. Wenn sie mehr brau
chen, erhalten sie nicht mehr, ausser wir worden die ganze 
Regelung ändern. Denn wir wollen die Kantone, die richtig 
handeln, belohnen; diejenigen Kantone, die nicht handeln, 
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wollen wir nicht belohnen. Ich glaube, das Ist das richtige 
Verfahren. 
Bis heute reicht diese Summe von 800 Franken. Im Januar, 
Fabruar kommen die Altfälle, die noch Nlchtelntretensent
schelde waren, vor dem Monat April kann es etwas mehr ge
ben, aber es reicht. 
Nach den guten Erfahrungen bitten wir Sie, die Ausdehnung 
auf die abgewiesenen Fälle vorzunehmen. Es Ist nicht wahr, 
dass dieses Monltorlng nur durch uns gemacht wird; die 
Kantone wirken ebenfalls mit, die Migrations- und Sozlaläm· 
ter sowie die Polizei. Seit einem Monat werden nicht nur die 
unteren Ämter, sondern auch die Regierungen mit elnbezo• 
gen. Der Präsident der KKJPD, ein Regierungsrat, hat uns 
gebeten, dass wir auch die Sekretäre der Justiz- und Poil• 
zeldlrektorenkonferenz sowie der Sozialdirektorenkonferenz 
und der Vereinigung der Migrationsämter mit einbeziehen. 
Das machen wir seibstverständllch. Das Problem Ist, dass 
es etwas lange geht, weil die Rechnungen lange ausbleiben. 
Also das sind gute Erfahrungen, und deshalb hat auch die 
Kommission zu Recht beschlossen, des so zu tun. 
Die 5000 Franken möchten wir auf Verordnungsstufe vorse
hen. Dann können wir, wenn wir Probleme bekommen, den 
Betrag erhöhen, ohne das Gesetz zu indem. 5000 Franken, 
das sind 125 Tage Nothilfe, eigentlich eine lange Zeit, In der 
die Kantone Handlungsmögllchkelt haben - wenn sie früher 
handeln, umso besser. 
Ich bitte Sie, dem Konzept der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. Zu sagen, man sollte die Leute heimführen, Ist un
realistisch und kein gutes Vorgehen. Mit Nothilfe werden sie 
im Notfall leben können, aber es wird nicht mehr so Interes
sant sein, hier zu bleiben. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit/Kommission .... 25 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit/David .... 11 Stimmen 

Art. 45 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

b ..... bei Anordnung der vorläufigen Aufnehme wird •••. 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 45 
Proposition de la commlss/on 
Al. 1 

b ..... si une admisslon provlsolre a ete ordonnee .... 

Al.2 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -AdopM 

Art. 46 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
. ••• die Anordnung der vorläufigen Aufnahme. 

Art. 46 al. 2 
Proposition de 1a commlssion 
.... l'admlsslon provisotre. 

Angenommen -Adoptt§ 

Art. 51 Abs. 3, 5; 52 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 51 al. 3, 5; 52 al. 1 
Proposltian de 1a commisslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -AdopM 
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Art. 59 
Antrag der Kommission 
.... Flüchtlinge vorläufig aufgenommen wurden ••.• 

Art. 59 
Proposition de la commisslon 
Qulconque a obtenu l'asile en SUlsse ou a ete admls provl
solrement ä tltre de refugie est consldere ••.• 

Angenommen -Adopte 

Art. 60 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlsslon 
Adhlrlrer a 1a deelslon du Consell national 

Angenommen -Adopte 

Art. 61 
Antrag der Kommission 
.... FIOchtllnge vorläufig aufgenommen hat .... 

Art. 61 
Proposition de la commlsslon 
Quiconque a obtenu l'aslle en Sulsse ou y a ete admls provl
solrement a tltre de refugi6 est autorl5' .... 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Es handelt sieh 
bei diesen Korrekturen Immer um die Anpassung an den 
Konzeptentscheid, den wir gefällt haben, nämlich um den 
Ersatz von humanitärer durch vorläufige Aufnahme oder von 
provisorischer durch vorläufige Aufnahme. 

Angenommen -Adopte 

Art. 63 Abs. 2bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Art. 63 al. 2bls 
Proposition de la commlsslon 
Blffer 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission; Dieser Absatz 
findet sich bei den Strafbestimmungen und wird daher hier 
gestrichen. 

Angenommen -Adoptd 

Art. 64 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 64 al. 3 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la deelslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 77 
Antrag der Kommission 
Unverändert 
(vgl. Art. 25b Abs. 1, 1 bis, 1 ter und 1 quater Anag) 

Art. 77 
Proposition de la commlsslon 
lnchang6 
(voir art. 25b al. 1, 1 bis, 1ter et 1quater LSEE) 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: Dürfen wir die• 
sen Artikel bei Artikel 25b Anag behandeln? Es geht um die 
Migrationspartnerschaften, die dort neu formuliert worden 
sind. Daher fällt dieser Artikel hier dann weg. Dann bleibt 
das geltende Recht bestehen. 
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Prlsldent (Frlck Bruno, Präsident): Wir setzen die Behand
lung von Artikel 77 aus. - Sie sind damit einverstanden • 

Verschoben - Renvoye 

Gllederungstltel vor Art. 80 
Neuer Antrag des Bundesrates 
5. Kapitel: Sozlafhlife und Nothilfe 
1. Abschnitt: Ausrichtung von Sozfalhllfelelstungen, Nothilfe 
und Kinderzulagen 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Tttre pnicedant l'art. 80 
Nouvelle proposltlon du Conseil fdderal 
Chapltre 5: Aide soelale et alde d'urgence 
Seetlon 1: Octrol de prestatlons d'alde soclale, de l'aide d'ur
gence et d'allocatlons pour enfants 

Proposition de la commission 
Adherer a 1a nouvelle proposltlon du Conseil fllderal 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adoptd selon la proposltlon de /a commlsslon 

Art. 80 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs. 1 
Die ZUwelsungskantone gewährleisten die Sozialhilfe oder 
die Nothilfe für Personen, die sich gestützt auf dieses Ge
setz In der Schweiz aufhalten. FOr Personen, die keinem 
Kanton zugewiesen wurden, wird die Nothilfe von dem Kan
ton gewährt, der fOr den Vollzug der Wegweisung als zustän• 
dig bezeichnet worden Ist. Die Kantone können die Erfüllung 
dieser Aufgabe ganz oder teilweise Dritten, namentlich den 
nach Artikel 30 Absatz 2 zugelassenen HIifswerken, übertra
gen. 
Abs.2 

(vgl. Art. 44a, 81, 82, 88, 92, Übergangsbestimmungen 
AsylG sowie Art. 14c, 14f und Übergangsbestimmungen 
Anag) 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Art.80 
Nouve//e proposition du Conseil fdddral 
Al.1 
Les cantons d'attrlbutlon foumlssent l'alde soclale ou l'alde 
d'urgence aux personnes qul s6Joument en Sulsse sur la 
base de 1a presente loI. S'aglssant des personnes qul n'ont 
pas 61' attrlbulles ä un canton, l'alde d'urgence est foumle 
par le canton deslgne competent pour l'exeeutlon du renvol. 
Les cantons peuvent d61eguer tout ou parlle de cette täche a 
des tlers, notamment aux oeuvres d'entralde autorl5'es con
formement a l'artlcle 30 allnlla 2. 
Al.2 

(volr aussi art. 448, 81, 82, 88, 92, Dispositions transitolres 
LAsl alnsl que art. 14c, 14f et Dispositions transltolres LSEE) 

Proposition de la commlsslon 
Adherer a la nouvelle proposltion du Conseß f6d6ral 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adoptd selon la proposltlon de la commlss/on 

Arl81 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Titel 
Anspruch auf Sozlalhllfelelstungen oder Nothilfe 
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Text 
.•.. notwendige Sozialhilfe, sofern nicht Dritte aufgrund einer 
gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung für sie aufkom
men mOssen, beziehungsweise auf Ersuchen hin Nothilfe. 
(Vgl. Art. 44a, 80, 82, 88, 92, Qbergangsbestlmmungen 
AsylG sowie Art. 14c, 14f und Ubergangsbestimmungen 
Anag) 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Art.81 
Nouvelle proposltlon du Conseil federal 
Tltre 
Drolt aux prestations d'alde soclale ou a l'alde d'urgence 
Texte 
•.•• 1"890lvent l'alde soclale necessalre, ä molns qu'un tiers ne 
sott tenu de le faire en vertu d'une obllgation legale ou con• 
tractuelle, ou l'alde d'urgence, ä condltion qu'elles en fassent 
prealablement la demande. 
(Volr aussl art. 44a, 80, 82, 88, 92, Dispositions transltolres 
L.Asl ainsl que art. 14c, 14f et Dispositions transltolres LSEE) 

Proposftlon de la commlsslon 
Adherer ä la nouvelle proposltlon du Conseil federal 

Angenommen gemlJ.ss Antrag der Kommission 
Adoptt§ selon la proposltlon de la commlsslon 

Art. 83 
Antrag der Mehrheit 
11tel 
Einschränkungen der FOrsorgelelstungen und der Nothilfe 
Text 
Die zuständigen Stellen können FOrsorgelelstungen oder die 
Nothilfe ganz oder •••• 

d ..... nicht annimmt oder nach rechtskräftig verfügter Weg
weisung nicht ausreist, obwohl der Vollzug der Wegweisung 
zulässig, zumutbar und möglich Ist; 

f. die FOrsorgelelstungen oder die Nothilfe missbräuchlich 
verwendet; 
g ..... FOrsorgelelstungen oder der Nothilfe nicht .•.• hält; 
h. seine Mitwirkungspflichten nach Artikel 8 verletzt. 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag David 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Pflsterer Thomas 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Jnderkum 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 83 
Proposftlon de la majorltt§ 
Tltre 
Limitation des prestations d'asslstance et de l'alde d'ur• 
gence 
Texte 
Les services .... des prestations d'asslstance ou de l'aide 
d'urgence, les redulre •••. 

d. ne falt manlfestement pas d'efforts pour ameliorer sa sl
tuatlon, soit qu'II refuse le travali ou l'hebergement convena
bles qul lul ont ete attrlbues, solt qu'II ne qultte pas le pays 
sulte ä une declslon de renvol entree en force de chose Ju
gee, blen que l'executlon dudlt renvoi sott ä la fols recevable, 
ralsonnable et posslble; 
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f. falt un usage abuslf des prestatlons d'asslstance ou de 
l'aide d'urgence; 
g ..... prestations; 
h. viole l'obllgation de collaborer vfsee a l'article 8. 

Proposition de 1a minorlte 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
Adherer ä 1a declslon du Conseil national 

Proposition David 
Adherer ä la declslon du Conseil national 

Proposltfon Pflsterer Thomas 
Adherer a la declslon du Consell national 

Proposition lnderl<um 
Adherer ä la declslon du Conseil national 

ArL83bls 
Antrag lnderkum 
11tel 
Einschränkung oder Verweigerung von Nothilfe 
Text 
Wenn die Wegweisung rechtskräftig verfügt wurde und die 
betroffene Person die Ausreise verweigert, obwohl der Voll
zug der Wegweisung zulässig, zumutbar und möglich Ist, 
kann die Nothilfe eingeschränkt oder verweigert werden. 

ArL83bls 
Proposftfon lnderkum 
Tltre 
Limitation ou refus de l'alde d'urgence 
Texte 
SI la deolslon de renvol est executolre et que la personne 
concemee refuse de partir blen que l'execution du renvol 
solt posslble, Hefte et qu'elle pulsse ralsonnablement ätre 
exlgee, l'alde d'urgence peut 6tre Hmltee ou refusee. 

David Eugen (C, SG): Ich habe Im Prinzip die Gründe fOr 
meinen Antrag bereits ausgefOhrt. Ich möchte auf einen 
Punkt zurOckkommen, den Herr Bundesrat Blocher aufge
fOhrt hat Er hat gesagt, es finde sich niemand, dem die Not
hilfe In diesem Land verweigert worden Ist. 
Wie läuft denn das eigentlich konkret ab, wenn bei einer Ge
meinde um Nothilfe nachgefragt wird? Es wird vorn Betref
fenden verlangt, dass er sich der Polizei stellt. Die Nothilfe 
wird unmittelbar mit der möglichen Haft zur AuSSchaffung 
verknOpft. Das Ist die heutige Praxis. Ich verstehe, dass die 
Behörden das aufgrund der Gesetze, die wir machen, so 
tun. Sie mOssen es so tun, denn wir verknOpfen die Nothilfe 
mit einem Hafttatbestand. Dass sich bei dieser Sachlage die 
Leute fQr die Nothßfe nicht mehr bei den Gemeinden mel• 
den, Ist klar, weH sie ja wissen, dass sie, wenn sie sich dort 
meiden, auch mit der Verhaftung rechnen mOssen. Also mel
den sich diese Leute bei den Kirchgemeinden. Das Ist heute 
Tatsache. 
Ich glaube schon, dass das In Ihren Statistiken dann nicht 
auftaucht, das Ist mir ganz klar. Die Leute gehen auch nicht 
mehr zu den Gemeinden für die Nothilfe, sondern sie sind 
jetzt bei anderen, privaten Organisationen. Diese Organisa
tionen übernehmen die Nothilfe, und sie nehmen auch deut
lich wahr, dass diese Personen bei Ihnen auftauchen. Wenn 
unser Bischof, Bischof lvo Fürer, darauf aufmerksam ge
macht hat, hat er das nicht aus einer theoretischen Überle• 
gung heraus gemacht, sondern wen er diesen Winter Jetzt 
erlebt hat, dass sehr viele Leute - sehr viele Leute! - sich 
bei den Kirchgemeinden melden und nicht mehr bei den po
litischen Gemeinden. Damit tauchen sie auch nicht mehr In 
Herrn Bundesrat Blochers Statistik auf, und er kann nachher 
auch sagen, dass das Problem gelöst sei. 
Das Problem Ist nicht gelöst, Herr Blocherl Das Problem Ist 
nur verschoben. Man hat Jetzt eigentlich faktisch die Kirch
gemeinden mit der Nothilfe betraut. Die Kirchgemeinden tun 
das auch, und Ich finde es auch sehr positiv, dass sie es ma• 
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chen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass sich 
dadurch auch wieder neue Leute engagieren. Aber die Aus
sage des Bundesrates, das Problem sei gelöst - aus den 
Augen, aus dem Slnnl -, das stimmt einfach nicht! Es stimmt 
auch nicht, dass diese 80 Prozent von Personen jetzt ein
fach nicht mehr da sind. Sie sind nicht mehr In den amtllchen 
Registern, sie sind nicht mehr bei den amtlichen Stellen, das 
stimmt, das Ist durchaus vollständlg zutreffend: Sie sind jetzt 
einfach anderenorts. Das Problem Ist dementsprechend gar 
nicht gelöst. 

Prisldent (Frlck Bruno, Präsident): Die Minderheit Brunner 
Christiane beantragt ZUstimmung zum Beschluss des Natio
nalrates. Die Herren David und Pflsterer Thomas beantra
gen dasselbe; Ich betrachte die beiden Anträge als Intensive 
Wortmeldungen. 

Pflsterer Thomas (RL, AG): Sie überraschen immer wieder 
durch Spontaneität - vom «Apero„ bis zur heutigen Wort
schöpfung. 
Zur Sache: Mein Antrag Ist anders gerichtet als der Antrag 
David. Er Ist auch anders begründet. Herr David, Ich gehe 
davon aus, dass es keine Vorschrift gibt, die es Privaten ver
bietet. Suppe abzugeben. Mein Problem geht viel grundsätz
licher dahin. ob der Staat nach seiner Verfassung helfen 
muss oder nicht. 
Artikel 83 Ist eine Neuschöpfung der Kommissionsmehrheit. 
Er Ist weder Im ursprünglichen Entwurf noch In der jetzigen 
Fassung des Bundesrates enthalten gewesen. Die praktl· 
sche Bedeutung dieser Bestimmung darf nicht überschätzt 
werden. Es wird sich um wenige Fälle handeln. Dennoch 
müssen wir sorgfältig legHerieren. Es geht hier nicht um den 
Zugang zum Sozialsystem, es geht nicht um den Zugang zur 
Sozialversicherung, sondern es geht um die Anwendung 
von Artikel 12 der Bundesverfassung. 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit erweckt meines Er• 
achtens In drei Richtungen Bedenken: 
1. Die beantragte Bestimmung kann das Grundrecht auf 
HIHe In Notlagen verletzen. Die Bundesverfassun.9 garantiert 
zwelfellos kein Mindesteinkommen. aber eine Uberlebens
hllfe in Form eines Minimums an Nahrung, Kleidung, Ob· 
dach und medizinischer Grundversorgung. Dieses Recht gilt 
selbstverständlich für alle auf dem Gebiet der Eidgenossen
schaft, auch für abgewiesene Asylsuchende, also auch für 
Personen, die sich Insoweit Illegal hier aufhalten. 
Der Staat darf sich selbstverständlich alle Mühe geben, dass 
sie sich nicht mehr In der Schweiz aufhalten. Mit diesem Ziel 
bin Ich einverstanden. Die Bedenken gegenüber Artikel 83 
gehen dahin, dass er so, wie er formuliert Ist, über das Ziel 
hlnausschlesst. Er Ist eine ganz allgemeine Einschränkung 
des Grundrechtes. So Ist er formuliert. Die beantragte Be
stimmung Ist gemessen an der Tragweite des Eingriffs zu all
gemein, zu unbestimmt und unverhältnlsmässig abgefasst, 
Indem sie als Kann-Vorschrift angelegt Ist und jeden Ver
stoss gegen die Mitwirkungspflicht als Verwelgerungsgrund 
anerkennt. 
Nothilfeausschluss Ist nicht Immer unzulässig, selbstver
ständlich. Aber es sind differenzierte, auf den Einzelfall zu
geschnittene Lösungen nötig. Die Antwort, die wir heute 
Nachmittag zu Artikel 32 erhalten haben, bestärkt mich 
darin: Es kann Härtefälle geben. Es muss, von der Verfas
sung aus, in jedem Einzelfall geklärt werden, ob eile betrof• 
fene Person In der Lage Ist, für sich zu sorgen; das Ist die 
Formel, auf die unser Vizepräsident zu Recht hingewiesen 
hat. Anders als bei den bisherigen Nlchtelntretensentschel
den nach dem EP-2003-Gesetz handelt es sich hier zusätz
lich um Personen, die ein ordentliches Asylverfahren 
durchlaufen haben; sie wellten während längerer Zelt recht
mässig In der Schweiz. Wie steht es Insbesondere auch mit 
den besonders schutzbedQrftlgen Personen? Heute Nach• 
mlttag Ist von Bundesrat Blocher zu Recht unterstrichen wor• 
den, dass man die Fälle differenziert anschauen muss; das 
muss auch hier gelten. 
Nehmen Sie die Mitwirkungspflicht: Was kann nicht alles 
über die nlchtabschllessende Liste von Artikel 8 hinaus als 
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Verletzung der Mitwirkungspflicht gelten! So die Verweige
rung von Irgendwelchen Auskünften oder der Beschaffung 
von Irgendwelchen Beweisen. Schauen Sie den Text von Ar• 
tikel 8 bitte an, und vergleichen Sie Ihn mit dem, was nach 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz alles Inbegriffen sein 
kann; diejenigen, die solche Verfahren schon erlebt haben. 
sind sich dessen bewusst. Es kann sich um Auskünfte be
treffend Drittpersonen handeln, auch dies würde nach dem 
Text einen Ausschluss legitimieren. 
Es geht auch hier nur um Missbrauchsbekämpfung, wie 
jüngst das Bundesgericht wieder bestätigt hat. Vor allem ge
hört die generelle, undifferenzierte, vollständige Gewährung 
der Nothilfe zum Kemgehalt des Grundrechtes; daran Ist der 
Bundesgesetzgeber selbstverständllch gebunden. Das Ist 
die Grundrechtskomponente. 
2. Es gibt eine weitere Komponente. Artikel 83 kann unzu
lässig In die Kompetenz der Kantone eingreifen. Der Födera
lismus ist hier nicht weniger hochzuhalten als letzte Woche, 
als es um Fragen der Raumplanung ging, auch wenn es uns 
asylpolltlsch nicht passt! Auch hier geht es um Fragen des 
Föderalismus, der hier anzuwenden Ist. Die Kantone dürfen 
die Sozialhilfe für Asylsuchende heute schon, neben dem 
bisherigen Artikel 83, ergänzend regeln, wie das Bundes
gericht Im Zürcher Sozialhilfegesetz-Fall entschieden hat. 
Daran wird sich meines Erachtens künftig nichts ändem. Ar
tikel 83 bietet den Kantonen nur eine Rechtsgrundlage an, 
ohne sie in die Pflicht zu nehmen. Es Ist Ihnen freigestellt, 
noch strenger oder auch weniger streng zu sein. Sie müssen 
dann aber auch die finanziellen Folgen für Ihre eigene Ge
setzgebung Qbemehmen. 
Die Kantone d0rfen auch - darauf mache Ich Sie aufmerk
sam - In Ihren Verfassungen Nothilferegelungen aufnehmen, 
die weiter gehen als Jene des Bundes. Das Ist z. B. Im Kan• 
ton Bem der Fall, aber auch andere Kantone haben das 
gemacht. Sie dürfen dafür auch eigenen Rechtsschutz ge
währleisten; auch das können wir Ihnen nicht verwehren. 
Die Bundesverfassung ermöglicht es dem Bund meines Er
achtens nicht, sich zulasten der Kantone von seiner Nothilfe
pflicht für abgewiesene Asylsuchende zu befreien. Zudem 
hat der Bund auf die Gemeinden Rücksicht zu nahmen, 
auch asylpolltlsch ROckslcht zu nehmen. Das Grundrecht 
auf Nothilfe gilt für Ihn weiter. 
Auch die Kantone können der Nothilfe nicht ausweichen, zu• 
mal dann nicht, wenn sie diese bereits Im Gesetz oder In lh• 
rer Verfassung verankert haben. 
3. Ein weiterer Aspekt, der mir zunehmend Sorgen bereitet 
Wir befinden uns auf einer Gratwanderung zwischen Vollzug 
und Freiheit oder Solidarität. Die Reaktion In der Gesell
schaft Ist bekannt; Sie haben die Beispiele der Kirchgemein
den erwähnt, die einspringen. Herr David hat gesagt. das 
freue Ihn. Ich finde das eine sehr gefährliche Entwicklung -
es Ist eine gefährliche Entwicklung, dass die Leute animiert 
werden, eine Handlung vorzunehmen, die letztlich den Bun
desgesetzgeber und auch die Kantone daran hindert, Bun
desrecht korrekt zu vollziehen, oder dass sie versuchen, es 
zu unterlaufen. Das Ist eine gefährliche Entwicklung. Wir 
sollten alles untemehmen, damit diese nicht noch gefördert 
wird. Aber wir stellen diese Reaktionen In der Gesellschaft 
fest, vor allem auch In den Kirchgemeinden. 
Wir dürfen uns vor Qbermässlgen Folgen von .Migration 
selbstverständlich schOtzen, auch gegenQber Kriminalität, 
Terrorismus usw. Weder Abschottung noch sozialstaatllcher 
Uberelfer sind der richtige Weg. Es gibt Lösungsansätze: Du
blin wurde erwähnt; das gehört In diesen Zusammenhang -
meinetwegen auch andere Massnahmen zur wirtschaftlichen 
Kooperation bis hin zu FrelzQglgkeltsabkommen. Das sind 
mögllche Wege. Letztlich Ist eile ganze Freiheit untellber. 
Ich bitte Sie, dem Beschluss des Nationalrates, d. h. dem 
Antrag der Minderheit, zuzustimmen. Ich bitte Sie dann aber 
auch -- damit Ich das nicht noch einmal sagen muss -. dem 
Antrag lnderkum zuzustimmen. Er hat diesen Antrag betref
fend Artikel 83bls gestellt. Ich gehe davon aus, dass er unter 
einer zulässigen Wegweisung eine Wegweisung In Überein
stimmung unter anderem mit Artikel 12 der Bundesverfas
sung meint. Das könnte ein slnnvoller Ausweg sein. 



02.060 Conseil des Etats 

lnderkum Hanshelrl (C, UR): In Zusammenhang mit Arti
kel 83 habe Ich mich in der Kommission der Stimme enthal
ten. Ich fQhle mich daher legltlmiert, ihnen diesen Einzelan• 
trag zu stellen. Angesichts des Umstandes, dass ein Fall vor 
Bundesgericht steht und dass das Bundesgericht dem• 
nächst - ich glaube morgen - Ober diesen Fall entscheiden 
wird, halte Ich es fQr richtig, dass diese Thematik aktuell 
bleibt und dass der Natlonalrat in Kenntnis des Urtells des 
Bundesgerichtes, vor allem der Erwägungen des Bundesge
richtes, die Sache nochmals anschauen kann. 
Inhaltlich Ist mein Antrag dadurch gekennzeichnet, dass die 
Einschränkung oder Verweigerung von Nothilfe von Arti• 
kel 83 abgekoppelt wird. Dieser Artikel bezieht sich auf die 
Einschränkungen der FOrsorgelelstungen; nach Auffassung 
der Mehrheit sollen aber beide Elemente In diesem Artikel 
verbunden werden. Das halte Ich nicht fOr gut. 
Sodann beschrl:lnkt sich mein Antrag Inhaltlich auf die Mög
llchkelt des Ausschlusses oder, Im Sinne eines «minus In 
majore», auch der Elnschrl:lnkung der Nothllfe auf den Sach· 
verhalt, da rechtskräftig verfügt wurde, dass die betroffene 
Person ausreisen muss und dass der Vollzug zulässig, mOg
llch und vor allem -- Im Sinne der einschlägigen Bestimmun
gen des Anag - auch zumutbar Ist. Bel genauerer Be
trachtung handelt es sich also nicht um eine Elnschrl:lnkung 
des Grundrechtes der Nothßfe, sondern es handalt sich um 
einen Anwendungsfall betreffend eile Wendung in Artikel 12 
der Bundesverfassung, wonach Nothilfe nur dann gewährt 
wird, wenn Jemand «In Not gerät und nicht In der Lage Ist, für 
sich zu sorgen». 
Ich glaube daher, dass mein Antrag mit Artikel 12 der Bun
desverfassung kompatibel Ist, weil es eben um die Frage 
geht, ob die Voraussetzungen zur Gewährung der Nothllfe 
gegeben sind. Ich darf auch darauf hinweisen, dass es sich 
gemäss dem Antrag um eine Kann-Vorschrift handelt; das 
helsst mit anderen Worten - Herr Kollege Pflsterer hat vor
hin zu Recht gesagt, dass es ElnzeHalle geben kann--,.dass 
den Elnzelfällen Rechnung getragen werden kenn. 
Aber wie gesagt: Mir geht es vor allem darum, dass das 
Thema gewlssermassen In den Akten bleibt und dass dann 
der Nationalrat In Kenntnis des Urteils des Bundesgerichtes 
und der Erwägungen des Bundesgerichtes dle Sache noch• 
mals anschauen kenn. 
In diesem Sinne lade Ich Sie ein, meinem Antrag zuzustlm• 
men. 

Stlhelln Phlllpp (C, TG): Ich habe gewisse Sympathien für 
den Antrag lnderkum, gehe dabei aber davon aus, dass die
ser Antrag sowohl Artikel 83 als auch Artikel 83bis betrifft, 
mit anderen Worten, dass dabei eine Differenz zum Natio
nalrat betreffend Artikel 83 entsteht, sodass der Nationalrat 
dieses Gesamtpaket noch einmal anschauen darf; das Ist 
meine Voraussetzung fQr die Zustimmung. 

Schmld-SUtter Carlo (C, Al): zur Bemerkung von Herrn Pfls
terer hinsichtlich der Kompetenzaufteilung zwischen Bund 
und Kantonen: Es Ist zwar zutreffend, dass sich Artikel 121 
der Bundesverfassung, der sich Ober das Asylwesen aus
spricht, hinsichtlich der Not- und der Sozlalhllfe nicht äus
sert. Es Ist auch zutreffend, dass Artikel 115 der Bun
desverfassung Im Zusammenhang mit der Unterstatzung 
BedOrltlger von den Kantonen spricht; er lautet: «Bedürftige 
werden von Ihrem Wohnkenton unterstatzt. Der Bund regelt 
die Ausnahmen und ZUständlgkelten." Es Ist fragllch, ob das 
hier der zutreffende Fall wäre. Das gäbe eine verfassungs
mässige Grundlage fOr ein Leglferleren des Bundes. 
Ich halte allerdings die Frage nicht fQr so relevant, denn In 
der Theorie haben wir Im Bereich des Zivilrechtes folgende 
Lösung gefunden: Es Ist offenkundig, dass das formelle Zi
vilrecht Sache der Kantone Ist, während das materielle Zlvll· 
recht Sache des Bundes Ist. Nun gibt es eine völlig unbe
strittene, uralte Theorie, die besagt: Wenn es darum geht, 
dass zur Durchsetzung des materiellen Bundesrechtes for
melles ZMlrecht gesetzt werden muss, dann hat der Bund 
das Recht, das zu tun und damit auch In die Hoheit der Kan• 
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tone einzugreifen. Hier scheint mir ein analoger Fall vorzulie
gen. Wenn es darum geht, zur Durchsetzung des mate
riellen Asylrechtes des Bundes Sozialrecht zu setzen, dann 
kann hier nicht gesagt werden, der Bund habe keine ent• 
sprechende verfassungsmässlge Kompetenzgrundlage. Al
les andere wOrtle dazu fOhren, dass wir In dieser ganzen 
Geschichte Oberhaupt nichts tun könnten, und das wäre 
eine unerträgliche Situation. Ich halte also rein kompetenz
mässlg Artikel 83 In der Fassung der Kommissionsmehrheit, 
In der Fassung von Herrn lnderkum (Art. 83, Art. 83bis) fQr 
absolut verträglich. 
Ein letztes Wort zum Grundrechtsgehalt: Artikel 12 der Bun• 
desverfassung behandelt die Nothilfe; in der ganzen Diskus
sion zu Artikel 83 des Asylgesetzes Ist oftmals auch gesagt 
worden, Artikel 12 der Bundesverfassung sei per se so be· 
deutsam, dass der Grundrechtskem mit dem Grundrechts
gehalt praktisch zusammentreffe - oder wie der Fachaus
druck auch Immer 1st --, sodass man hier gar nicht legl
ferleren dOrfe. Ich glaube, dass hier ein Missverständnis vor
liegt. Herr Jörg Paul MOller hat In seinem Gutachten, das Ich 
heute Morgen bereits zitiert habe, auf Seite 4 geschrieben: 
"Als Garantie menschenwürdiger Daseinsbedingungen ge
hört Artikel 12 zum Kerngehalt der Verfassung.» Das glaube 
Ich auch; aber es Ist falsch, wenn man dann hier die Begriffe 
verwechselt. «Er darf daher nach Artikel 36 Absatz 4,. - so 
fährt Herr MOller fort - «durch keine Behörde beschränkt 
werden. Er 1st als solcher sowohl fOr den kantonalen als 
auch den eidgenössischen Gesetzgeber verbindlich.» Der 
Kerngehalt der Verfassung Ist nicht dasselbe wie der Kern
gehalt des einzelnen Grundrechtes. Wenn man schon In Be
griffsjurisprudenz machen will, wäre dieser Unterschied zu 
machen. Damit Ist die Möglichkeit durchaus gegeben, auch 
Artikel 12 mit den bekannten drei Voraussetzungen - ge
setzliche Grundlage, öffentliches Interesse und Verhältnis
mässlgkelt -- einzuschränken. Ich lasse mich also rein ver
fassungsrechtllch auch einmal auf diese Kaffeesatzleserel 
ein und sege: Ich glaube, es Ist möglich, Artikel 12 als 
Grundlage zu akzeptieren und Artikel 83 verfassungskon
form zu fassen. 
Die Frage, ob man den Antrag lnderkum annehmen will oder 
nicht, Ist fOr mich als Kommissionsmitglied etwas schwierig. 
Ich muss Ihnen das bekennen. Der Antrag lnderkum hat ei
nen gewissen Charme. Aber er birgt die Gefahr, dass der 
ganze Artikel 83 aus dem Spiel gerät, denn dann Ist keine 
Differenz mehr drin. 
Ich möchte also das Votum von Philipp Stähelln unterstat
zen: Wenn wir sicher sind, dass der "Drittrat» bzw. der Ers
trat den Artikel 83 noch einmal In Beratung zieht, wäre Ich 
durchaus geneigt, dem Antrag lnderkum zuzustimmen. Aber 
da haben wir noch eine bestimmte Reserve, und Ich wäre 
dankbar, wenn die Diskussion Klarheit schaffen könnte. 

Brunner Christiane (S, GE): J'al deJa, en falt, d6veloppe la 
proposltlon de minorlte. Lorsque J'al parle tout a !'heure des 
autres artlcles, J'al aussl tralte de rartlcle 83. Pulsque nous 
sommes partls dans un debat de constltutlonnallstes, Je vou
drals apporter ma contrlbutlon. 
Je trouve que la proposltlon lnderkum a l'artlcle 83bis est 
blen plus conforrne a l'artlcle 12 de la Constltutlon que la 
proposltlon de la maJorlte. Cette demltre n'attelnt pas le de
gre de preclslon requls par l'artlcle 36 de la Constltutlon, 
pour faire une exceptlon a un drolt fondamental tel que decrlt 
a rartlcle 12. La proposltlon lnderkum, eile, est sufflsamment 
preclse, a mon avls, pour correspondre a l'lnterpretatlon 
qu'on peut donner d'une exceptlon a l'artlcle 12 de ta Constl
tutlon d'un drolt fondamental. 
C'est pourquoi Je vous lnvlte a voter la proposltlon lnderkum. 

Heberleln Trlx (AL, ZH), fQr die Kommission: Ich möchte 
nicht die verfassungsrechtlichen Exkurse prolongieren, 
umso weniger, als das Bundesgericht In eindrücklichem 
Staatsverständnis und mit politischem GespOr seinen Ent
scheid morgen fällen wird, nachdem wir heute unsere De
batte gefQhrt haben. 
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Aber zu den Anträgen: Gerade die Situation der hängigen 
Urteile bezüglich der Kantone Bern und Solothurn hat dazu 
geführt, dass die Kantone unbedingt wollen, dass eine Diffe
renz zu den Beschlüssen des Natlonalrates geschaffen wird. 
Denn nach dem Antrag der SPK..SR, der mit 6 zu 2 Stimmen 
bei 1 Enthaltung angenommen wurde, möchten wir festhal
ten, dass für Personen, die nach einem rechtsstaatlichen, 
fairen Verfahren einen Nlchtelntretensentscheld erhalten ha
ben und die Schweiz verlassen müssen, die Nothilfe gekürzt 
oder entzogen werden kann unter der Voraussetzung, dass 
sie sich nicht pfllchtgemäss verhalten. Sie reisen also nicht 
aus, sie wirken nicht bei der Papierbeschaffung mit, und es 
handelt sich durchwegs um Fälle, bei denen rechtskräftig 
festgestellt wurde, dass der Vollzug der Wegweisung zumut
bar und zulässig Ist. Von daher können Sie sehr wahrschein
lich auch verstehen, dass die vollziehenden Behörden In den 
Kantonen grosse Schwierigkeiten haben, diesen Personen 
weiterhin Sozialhilfe, aber auch Nothllfe zukommen zu las
sen denn es sind eindeutig Personen, welche sich nicht um 
Pflichten kümmern, sondern einfach hier im Land bleiben 
wollen. 
Um die rechtlichen Grundlagen noch etwas verwlrrllcher zu 
gestalten, möchte ich auf das Abkommen über die Rechts
stellung der Flüchtlinge hinweisen, das in Artikel 23 zur öf
fentlichen Fürsorge festhält, dass die vertragsschllessenden 
Staaten den auf Ihrem Gebiet rechtmässlg - rechtmässigl -
sich aufhaltenden Flüchtlingen die gleiche Fürsorge und Un
terstützung gewähren wie den Einheimischen. Bel Jenen 
Personen, auf die wir In Artikel 83 verweisen, handelt es sich 
aber eindeutig nicht um Personen, die sich rechtmässlg In 
unserem Land aufhalten. 
Im Weiteren geht es um die Subsidiarität. Wenn es Jemand 
In der Hand hat, sein Überleben ohne staatliche HIife zu si
chem, benötigt er keine Überlebenshilfe des Staates. Die 
Nothilfe wird Immer nur subsidiär ausgerichtet, wenn keine 
anderen Möglichkeiten mehr bestehen. Wenn deshalb eine 
Person mit ihrer Ausreise aus der Schweiz verhindern kann, 
dass sie In ihrer Existenz gefährdet wird, hat sie aufgrund 
der Subsidiarität der Nothilfe grundsätzlich keinen Anspruch 
auf Unterstützung durch den Aufenthaltsstaat. 
Dieselbe Lösung gilt auch fOr mittellose Touristen. Auch mit
tellose Touristen erhalten keine Sozialhilfe, sie erhalten auch 
keine Nothilfe. Sie erhalten ein Ausreisebillett In die Hand 
gedrückt und müssen ausreisen. Wir stellen hier renitente 
ausrelsepfllchtlge abgewiesene Asylbewerber also besser 
als Touristen, die sich ohne Geld noch In unserem Land auf
halten. 
Um diese Verfassungsdiskussion noch etwas zu strapazie
ren, möchte Ich noch aus der Botschalt zitieren, die vom 
Bundesrat zur Volkslnltlatlve «fOr eine Regelung der Zuwan
derung„ verfasst worden Ist. Dort helsst es ganz klar: «Auf• 
grund ihrer anwesenheltsrechtllch ungesicherten Situation 
befinden sie sich in besonderen Lebensumständen, die sich 
von Jenen der schweizerischen Bevölkerung und der Auslän
der mit ständigem Wohnsitz In der Schweiz klar unterschei
den. Entsprechend verlangt die Flüchtlingskonvention im 
Bereich der Fürsorge eine Gleichbehandlung mit Inländern 
nur für anerkannte Flüchtlinge und, zumindest nach einer 
gewissen Zelt» - die haben wir mit der Zusicherung der Not
hilfe gewährt, auch mit dem Betrag, welchen die Kantone 
während den vier Monaten zahlen können -, «für vorläufig 
aufgenommene Flüchtlinge.» 
Wir müssen diese Grundlagen anerkennen und den Proble• 
men der Praxis Rechnung tragen. Wir milssen so, wie es 
auch Philipp Stähelln erwähnt hat, unbedingt eine Differenz 
zum Nationalrat schaffen, damit dieser tor die Vollzugsken
tone und die vollziehenden Behörden unbefriedigenden SI• 
tuatlon Rechnung getragen werden kann. Wenn Sie bei 
Artikel 83 die Differenz zum Nationalrat mit der Annahme 
des Antrages lnderkum schaffen, so Ist mir dies persOnltch 
auch recht. Ich kann Jetzt nicht für die Kommissionsmehr
heit sprechen, welche dem von ihr unterbreiteten Antrag mit 
6 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt hat. 
Ich möchte Sie aber bitten, hier wirklich eine Differenz zu 
schaffen, im Interesse des Vollzuges der Ausreise nach ei• 
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nem rechtskräftigen UrteU, nach einer Prüfung der Wegwei
sung und für Personen, die sich wirklich renitent verhalten 
und nicht mithelfen, dass Ihre Ausreise auch vollzogen wer
den kann. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Dieser Antrag der Kommis• 
slonsmehrhelt Ist deshalb so spät gekommen, weil man, als 
man die NothlHeregelung machte, nicht an diesen Fall 
dachte. Es war selbstverständlich, dess ein missbräuchli
cher Bezug der Nothilfe nicht möglich Ist. Diese Fälle slnd 
erst nachträglich aufgetaucht. Im Kanton Solothum bei• 
spielswelse hat Jemand 150 Tage lang NothlHe bezogen, 
ohne Je Kooperationsbereitschaft bezüglich Namensangabe, 
Ausweisbeschaffung zu zeigen; er hätte die Ausweise auf 
der Botschaft holen können, und er hat es nicht getan. Dann 
hat die Kantonsreglerung gesagt: Also, wir können n!cht ad 
llbltum Nothilfe geben, das Ist nicht der Zweck der Ubung; 
eine minimale Kooperation muss sein. Diese Frage steht nun 
beim Bundesgericht zur Diskussion. 
Die Kommissionsmehrheit hat hier meines Erachtens zu 
Recht gehandelt. Denn sie hat gesagt: Ja, was passiert, 
wenn das Bundesgericht sagt, die rechtliche Grundlage fOr 
eine solche Ausnahme im Falle, dass jemand hier eben 
rechtsmlssbräuchllch und ohne Kooperationswillen die Not
hllfe bezieht, fehle? Man mag einwenden, es handle sich um 
Einzelfälle. Das ist möglich, aber wenn sie mal sanktioniert 
sind, sind es nachher keine Einzelfälle mehr. Das gibt eine 
neue Aufenthaltsregelung. Das Ist einfach so In diesen Din
gen. Man muss an die PräJudlzlen denken. 
Nun, diesen Antrag der Kommissionsmehrhalt hat der Bun
desrat nicht geprOft. Es Ist In unserem Hause auch die Frage 
umstritten, ob dieser Beschluss Oberhaupt völkerrechtswid
rig oder bundesverfassungswldrlg sei oder nicht. Das Ist das, 
was Jetzt eben das Bundesgericht abklärt. Ich bin der Mei
nung, es solle eine Differenz zum Nationalrat geschaffen 
werden, um dieses Problem vertieft prüfen zu können. Man 
wird dann Ja vielleicht auch noch das Bundesgerichtsurteil 
haben. Wenn das Bundesgerichtsurteil sagt, es fehle die ge
setzliche Grundlage, dann muss sie geschaffen werden, wie 
das jetzt beim Antrag lnderkum oder beim Antrag der Mehr• 
helt der Fall wäre. Wenn das Bundesgericht sagt, es 
verstosse gegen die Verfassung, muss ein verfassungsmäs
slger Grundsatz eingefügt werden, um es zu regeln. Das se
hen wir also. 
Ich bin der Meinung, dass der Antrag lnderkum die Fälle, wie 
sie von Frau Heberleln aufgefOhrt wurden, abdeckt. Der An
trag lnderkum Ist das, was man braucht, auch wenn ich Ihn 
nicht fundiert bis ins letzte Detail Oberprüfen konnte. Darum 
würde Ich Ihnen empfehlen, dem Antrag lnderkum zuzustim
men, und freue mich, dass auch Frau Brumer dazu Hand 
bietet und dass auch diese Seite einsieht, dass man nicht 
unter allen Umständen Nothilfe gewähren kann. Damit be
stilnde eine Differenz zum Nationalrat. 
Natilrllch muss zuerst über diesen Antrag abgestimmt wer
den. Herr Pfisterer Ist Ja für die natlonalrätllche Fassung und 
den Antrag lnderkum, das wäre Ja dann die Lösung. Aber 
wenn man zuerst Ober den Beschluss des Nationalrates ab
stimmt und dann den Antrag lnderkum verwirft, haben wir 
dann das Ganze nicht. 
Darum bitte ich Sie, auf diese Welse vorzugehen. Sollten Sie 
den Antrag lnderkum ablehnen, soßten Sie für die Mehrheit 
sein - einfach damit in diesem Verfahren eine Differenz zum 
Nationalrat besteht. 

Prisldent (Frlck Bruno, Präsident): Frau Brunner lässt im 
Namen der Minderheit mitteilen, dass sie sich dem Konzep1 
lnderkum anschllesst. Herr Pfisterer teilt dasselbe mit, 
ebenso die Kommissionssprecherin. Herr lnderkum, Sie ha• 
ben die Situation bereinigt - Elnhelllgkeltl Herr lnderkum 
lässt ausrlehten, dass die Ergänzungen von Herm Stähelin 
fOr seinen Antrag gelten. Es besteht also mit Bezug auf die 
Artikel 83 und 83bls eine gesamthafte Differenz zum Natlo• 
nalrat. 
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Schmld-sutter Carlo (C, Al): Ein Wort noch zu Herrn Bun• 
desrat Blocher. Ich wäre dankbar, wenn er seine Äusserun• 
gen, die er jetzt ganz am Ende gemacht hat, noch einmal 
Oberprüfen würde. 
Er hat gesagt: Wenn das Bundesgericht morgen sagt, es 
fehle die gesetzliche Grundlage, dann schaffen wir sie. So 
weit bin Ich mit Ihm einverstanden. Dann hat er noch gesagt, 
wenn das Bundesgericht zum Schluss komme, die gesetzli
che Regelung sei verfassungswidrig, mOsse man eine neue 
Verfassungsbestimmung schaffen. Da bin Ich nicht seiner 
Auffassung. Das ist der alte Irrtum In diesem Hause: dass 
wir uns an die Auslegung des Bundesgerichtes halten mOs
senl Das war derart unerträglich Im Rahmen der Debatte um 
die neue Verfassung: Wir haben nichts anderes gemacht als 
Immer abgehört, was uns das Bundesgericht Jetzt vorgege
ben habe! Das Ist nicht geltendes Verfassungsrecht, und Ich 
wäre dankbar, wenn Sie selbst einmal Ober die BOcher gin
gen und die Geschichte noch einmal anschauen würden. 

Angenommen gembs Antrag lnderkum 
Adopt, selon 1a proposftlon lnderkum 

Art.84 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber: 
.... als FIOchtllng anerkannt oder nach Artikel 14a Absätze 2 
und 3 Anag vorläufig aufgenommen wird. 

Antrag der Minderheit 
(BOtllker, Kuprecht, Relmann) 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates, aber: 
.... als FIOchtllng anerkannt oder nach Artikel 14a Absätze 2 
und 3 Anag vorläufig aufgenommen wird. 

Art.84 
Proposition de 1a majortt, 
AdhE!irer au projet du Conseil fjdl!iral, mats: 
.... est reconnu comme rl!ifugll!i ou est admis provlsolrement, 
en vertu de l'artlcle 14a allnl!ias 2 et 3 LSEE. 

Proposition de 1a mlnortt, 
(BOtllker, Kuprecht, Relmann) 
Adhl!irer A la dl!iclslon du Consetl national, mats: 
•••• est reconnu comme rl!ifugll!i ou est admls provisolrement, 
en vertu de rartlcle 14a allnl!ias 2 et 3 LSEE. 

Heberleln Trlx (AL, ZH), fOr die Kommission: Der Unter
schied liegt darin, dass die Minderheit der Kommission die 
Kinderzulagen anpassen und die Kaufkraft das Heimatlan
des berOcksichtlgen wlll. Die Mehrheit der Kommission - das 
Stimmenverhältnis beträgt 8 zu 3 - Ist der Meinung, dess 
sich die finanziellen Einsparungen, die mit dem Minderheits• 
antrag verfolgt werden, In Grenzen halten. 
Acht Kantone kennen bis heute eine Regelung, nach der bei 
der Auszahlung der Klnderzulagen eine Kaufkraftabstufung 
erfolgt. Dabei hat sich gezeigt, dass lediglich ein Bruchteil al
ler ausbezahlten Kinderzulagen den Asylbereich betrifft. Im 
Kanton ZOrlch werden rund 0,5 Prozent der Kinderzulagen 
fQr Kinder im Ausland ausbezahlt, und nur ein ganz kleiner 
Tell devon Ist fOr Asylbewerber. Aufgrund der Tatsache, dass 
Asylgesuche aus Ober 100 Staaten eingereicht werden, 
wOrde sich bei der Anpassung der Kinderzulagen an die 
Kaufkraft des Herkunftslandes auch ein unverhäitnismässl
ger administrativer Aufwand ergeben. 
Famlllenzulagen sind mit Ausnahme derjenigen der Land
wirtschaft kantonal geregelt, und es wäre deshalb auch sys
temfremd, Im Asylgesetz eine derartige materielle Bestlm• 
mung aufzunehmen. Im Moment Ist ja auch eine bundes
rechtliche Regelung der Familienzulagen In Arbeit 
Daher möchte Ich Sie bitten, den Antrag der Mehrheit zu un• 
terstatzen. 

BOttfker RoH (RL. SO): Ich bin mit den AusfOhrungen der 
Kommissionsreferentin nicht einverstanden. Ich möchte 
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eben gerade, dess die Kinderzulagen fQr die Im Ausland le
benden Kinder von Asylsuchenden unter BerOckslchtlgung 
der Kaufkraft des Heimatlandes ausbezahlt werden, und 
zwar aus folgenden Gründen: 
1. Ohne BerOckslchtlgung der Kaufkraft besteht die Gefahr 
oder die Tendenz, dass diese Kinderzulagen na10rllch attrak• 
tlvltätsstelgemd wirken. Wir haben das ganze Gesetz darauf 
ausgelegt, eben nicht attraktiv zu sein, nicht attraktlvltiitsför
demde Bestimmungen aufzunehmen, sondern genau das 
Gegenteil zu tun. 
2. Wenn wir auf die BerOckslchtlgung der Kaufkraft einge
hen, gibt es Einsparungen. Ich gebe gerne zu, dass diese 
nicht allzu hoch sind, aber sie sind da. Wenn man bei den 
Leuten, bei den Steuerzahlerlnnen und Steuerzahlern die
ses Landes, diese Positionen vertritt, versteht wlrkllch nie
mand, dass man bei Kinderzulagen fQr Im Ausland lebende 
Kinder die Kaufkraft nicht berOckslchtlgt. 
3. Der Unterschied bezüglich dar Kaufkraft zwischen der 
Schweiz und den Herkunftsstaaten der Asylsuchenden Ist 
In der Regel enorm gross. Ich möchte jetzt keine Belsple
le nennen, wie gross die Kinderzulagen umgerechnet In 
Sri Lanka oder In einem anderen Herkunftsland sind und Im 
Vergleich zu den dortigen Einkommen aussehen. Ohne Be· 
rOckslchtfgung der Kaufkraft wird fQr Im Ausland lebende 
Kinder unverhältnlsmässlg viel bezahlt, und das ist eine 
nicht zu rechtfertigende Bevorzugung • 
4. In diesem Punkt bin Ich mit der Kommissionssprecherin 
gar nicht einverstanden. Ich bin kein Zentraflst. aber da mOs
sen wir doch dafQr sorgen, dass wir Im Asylbereich eine ein
heitliche Lösung haben! Es Ist Ja nicht zu rechtfertigen, dess 
Im selben Land aus einem Kanton kaufkraftberelnlgt bezahlt 
wird und aus einem anderen nicht, dass es also darauf 
ankommt, in welchem Kanton das Asylgesuch eingereicht 
worden Ist bzw. die Zahlungen anstehen. Herr Bundesrat 
Blocher hat In der Kommission gesagt, dass acht Kantone 
bereits heute die Lösung haben, dass die Kinderzulagen ge• 
miss Kaufkraft ausbezahlt werden. 
5. Noch ein letzter Punkt: Ich habe die parlamentarische In
itiative Fankhauser angeschaut. Es geht um die Bundesre
gelung der Familienzulagen. Die parlamentarische lnltlstlve 
sieht vor, dass bei Im Ausland lebenden Kindern die Lebens
haltungskosten Im Wohnsitzstaat berOckslchtlgt werden. 
Also selbst dort hat man das eingebaut 
Aus all diesen GrOnden möchte Ich Ihnen beliebt machen, 
hier eine Lösung zu finden, die bei Im Ausland lebenden Kin• 
dem fQr die Kinderzulagen die Kaufkraft In Rechnung stellt
so, wie das acht Kantone In dar Praxis bereits tun. 

Stlhelln Philipp (C, TG): Materiell habe Ich nichts gegen 
den Antrag der Minderheit. Im Gegenteil: Ich habe grund• 
sätzlich volles Verständnis fOr die BerOcksichtlgung der 
Kaufkraft des Heimatlandes. 
Weiter müsste ich aus meiner Optik eigentlich dankbar sein, 
wenn die Minderheit einen ersten Schritt zur Harmonisie
rung der Klnderzulagengesetzgebung In unserem Land vor
schlägt. In unserem Parallelrat Ist das ja In dieser Session 
ein Thema gewesen, das uns auch noch beschäftigen wird. 
Ich bin durchaus der Meinung, dass das eigentlich eine gute 
Sache Ist. 
Aber wollen wir Jetzt hier In einem Einzelpunkt den Kantonen 
etwas vorschreiben? Wir machen damit Ja nichts anderes als 
eine Harmonisierung der Klnderzulagenordnungen der Kan
tone. Die Auswirkungen auf die Kantone werden so sein, 
dass Jene Kantone, welche noch kalne solche Regelung ha
ben - es gibt acht mit einer Regelung, wir haben es gehört-, 
unterschiedlich handeln müssen, je nachdem, ob Jemand im 
Asylverfahren gewesen Ist oder nicht. Stellen Sie sich das 
administrativ vor; das kann doch nicht sein! Haben wir also 
Geduld, bis die Kantone allenfalls gesamthaft von uns ahar
monlslert» werden. Das Ist Ja die erklärte Absicht der Lö
sung aus dem Nationalrat. 
Die Unterschiede von Kanton zu Kanton gibt es tatsächlich, 
und der Asylbewerber kann Ja nicht wählen, In welchen Kan• 
ton er kommt. Aber diese Unterschiede haben wir auch In 
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den Lebenshaltungskosten der Kantone, und darauf neh
men sie wiederum mit den Klnderzulagenordnungen Rück· 
sieht. Also sticht auch dieses Argument nicht 
Ich meine also, dass man hier der Mehrheit zustimmen 
kann. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich möchte ebenfalls für die 
Mehrheit plädieren und nicht allzu lange reden. Ich möchte 
einfach den Eindruck vermelden, der ein bisschen hätte ent
stehen können, wenn man Herrn BOttlker zugehört hat, als 
ob flächendeckend Kinderzulagen an Asylbewerbende aus
bezahlt WOrden. Ich bitte Sle, den Text genau anzuschauen 
und zu sehen, wann tatsachllch ausbezahlt wird, nämlich, in 
der Fassung der Mehrheit, wenn eine Person als Fhlchtling 
anerkannt oder vorläuflg aufgenommen wird. 
Zur ganzen Geschichte mit den Kinderzulagen an Kinder, 
die Im Ausland leben, hat man uns gesagt, dass das zahlen
mässig nicht sehr viel ausmacht. Wenn Ich mich richtig erin
nere, habe ich von der Verwaltung gehört, dass das 
beispielsweise Im Kanton Zürich In 0,5 Prozent der Fälle zu
trifft und nicht mehr. Deshalb, und auch um administrativen 
ZUsatzaufwand zu vermelden, sollte man unbedingt der 
Mehrheit zustimmen. Ganz abgesehen davon teile Ich die 
Meinung von Herrn Stllhelln, dass es eigenartig wäre, wenn 
wir plötzlich Ober das Asylgesetz die Kinderzulagen und 
übermorgen, wenn es gut geht, noch die AHV regeln. Wir 
müssen schon ein bisschen systematisch bleiben. Das 
macht hier die Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir möchten Sie auch blt• 
ten, die Mehrheit zu unterstützen, nicht weil uns die Fassung 
der Minderheit unsympathisch wäre, aber es ist heute so: 
Mit Ausnahme der Landwirtschaft sind Kinderzulagen eine 
Angelegenheit der Kantone und nicht des Bundes. Die Kan
tone haben sie auch verschieden geregelt. Wie erwähnt ha
ben heute acht Kantone eine Indexanpassung für Kinderzu
lagen, die Ins Ausland gehen, unter anderem der Kanton 
Zürich; von dort stammt auch die Zahl. 0,5 Prozent der Kin
derzulagen, die im Kanton Zürich an Ausländer ausbezahlt 
werden, stammen aus dem Asylbereich - also ein halbes 
Prozent 
Jetzt müssen Sie vom administrativen Aufwand her sehen: 
Wir haben Asylgesuche aus über 100 Ländern und hätten 
also fOr einen Anteil von 0,5 Prozent diese Regelungen und 
Abrechnungen zu machen. Und wie Herr Stähelin gesagt 
hat: Wenn die übrigen Kantone, die Im übrigen Ausländerbe
reich die Kinderzulagen ohne Indexanpassung auszahlen, in 
diesem Bereich eine Indexanpassung vorsehen müssten, so 
wäre meines Erachtens der Aufwand wahrscheinlich grösser 
als der Nutzen, auch wenn mir entsprechende genaue Zah
len fehlen. 
Ich glaube, wir sollten das den Kantonen überlassen. Die 
Kantone können es tun, und acht Kantone haben es getan. 
Wenn es die anderen auch tun, sollen sie es auch machen, 
wenn sie aber darauf verzichten, dann nicht. 
Wie Herr Leuenberger sagte, Ist es nur eine beschränkte 
Zahl von Personen, die solche Zulagen bekommen werden. 
Darum glauben wir, dass die Fassung der Mehrheit besser 
Ist, die die Kinderzulagen auch In diesem Bereich kantonal 
geregelt belassen will. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... offensichtliche Mehrheit 
Filr den Antrag der Minderheit •••• Minderheit 

Gllederungstltel vor Art 85; Art 85 Abs. 3, 4; 86; 868; 
86b;87 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Naüonalrates 

Titre prec6dant l'art 85; art 85 al. 3, 4; 86; 86a; 8Bb; 87 
Proposition de la oommlssion 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Amtllches Bulletin der Bundesv11rsammlun9 

6. Kapitel Titel 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Bundesbeiträge 

Antrag der Kommission 

Ständerat 

Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Chapltre 6 tltre 
Nouve/le proposltlon du Conseil ftkleral 
Subventlonsfederales 

Proposition de la commlsslon 
Adherer a 1a nouvelle proposition du Consell federal 

Angenommen gem/Jss Antrag der Kommission 
Adopte selon 1a proposltion de la commlsslon 

Art88 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs. 1bls 
Aufheben 
Abs.4 
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Die einmalige Pauschale für Personen, deren Wegwei
sungsentscheid rechtskräftig ist und denen eine Aus
reisefrist angesetzt worden Ist, Ist eine Entschädigung für 
die Gewährung der Sozialhlffe beziehungsweise der Not
hiffe. 
Abs.5 
Die einmaligen Pauschalen für Personen mit einem rechts
kräftigen Nlchteintretensentscheld sind eine Entschädigung 
für die Gewährung der Nothilfe sowie für den Vollzug der 
Wegweisung. 
(Vgl. Art. 44a, 80, 81, 82, 92, Übergangsbestimmungen 
AsylG sowie Art. 14c, 14f und Übergangsbestimmungen 
Anag) 

Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1bls 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 
Abs.2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4,5 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Art88 
Nouvelle proposltlon du Conseil ttkleral 
Al. 1bls 
Abroger 
AJ.4 
Les lndemnit6s forfaitalres unlques pour les personnes dont 
la d6clslon de renvol est ex6cutolre et auxquelles un delal de 
depart a ete lmparü constltuent une Indemnisation des frais 
lles a l'octrol de l'alde soclale ou de l'alde d'urgence. 
Al.5 
Les lndemnftes forfaitalres unlques pour les parsonnes dont 
la demande d'asile a falt l'objet d'une d~slon de non-entree 
en mattere passee en force constltuent une Indemnisation 
des frais lies a l'octroi de l'aide d'urgence et a l'execution du 
renvot. 
(Volr aussl art. 44a, 80, 81, 82, 92, Dispositions transl
toires LAsl alnsl que art. 14c, 14f et Dispositions transitoires 
LSEE) 

Proposition de la aommlsslon 
Al. 1 
Adherer a 1a decision du Conseil national 
Al. 1bis 
Adherer a la nouvelle proposlüon du Conseil federal 
Al.2, 3 
Adherer a la decislon du Conseil national 
Al.4,5 
Adherer a la nouvelle proposltlon du Consell federal 
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Heberleln Trlx (RL, ZH). fQr die Kommission: Zu Artikel 88: 
Es geht hier doch um eine Systemänderung der Finanzie
rung gegenOber den Kantonen. Das Subventlonsverhlltnts 
zwischen Bund und Kantonen wird völlig umgestellt; daher 
auch die neuen Bestimmungen. 
Die Einführung des neuen Finanzierungssystems soll kos
tenneutral erfolgen. Es sollen aber hauptsächlich die Abgel
tungsmoclalltiten zwischen Bund und Kantonen vereinfacht 
werden, Indem es anstelle der bisherigen Einzelpauschalen, 
die auch noch kontrolliert werden mOssen, drei verschie
dene Globalpauschalen geben wird: die erste während der 
Dauer des Asylverfahrens, die zweite fOr anerkannte FIOcht
llnge, bis sie Anspruch auf eine Niederlassung haben, und 
die dritte fQr Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde 
und die die Schweiz verlassen mOssen. Zudem milssen die 
Kantone dem Bund In ZUkunft keine Abrechnungen mehr tie
fem, die dann auch noch OberprOft werden mOssten. Statt• 
dessen wird der Bund die Auszahlungen an die Kantone ge
stOtzt auf das elektronisch gesammelte Datenmaterial vor
nehmen. 
Das einfach auch zuhanden der Materialien, denn es wurde 
hier nie darüber dlskUtlert, auch weil es neue Vorschläge 
des Bundesrates sind, gegenilber dem sehr differenzierten 
und einem Verordnungstext gleichkommenden Text gemäss 
den Artikeln 88ft. des ursprünglichen Entwurfes des Bundes
rates und des Beschlusses des Nationalrates. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposltlon de la commlsslon 

Art. 89 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer ä la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 91 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2, 2bfs 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 4 
.... und vorläufig Aufgenommenen finanzlelle Beiträge •.•• 
Abs.5 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.91 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1, 2, 2bfs 
Adherer ä la declsion du Conseil national 
Al.4 
.... et des personnes admlses provtsoirement; en regle ge
nerale .... 
Al. 5 
Adherer ä la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 92 Abs. 2 
Neuer Antrag des Bundesrates 
.... wurde, auf deren Asylgesuch nicht eingetreten wurde 
oder die Ihr Asylgesuch .... _ 
(vgl. Art. 44a, 80, 81, 82, 88, l}bergangsbestimmungen 
AsylG sowie Art. 14c, 14f und Ubergangsbestlmmungen 
Anag) 

Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Art.92al.2 
Nouvelle proposltlon du Conseil tederal 
.... a ete rejetee, a falt l'objet d'une declslon de non-entree 
en mstiere ou qul l'ont retlree •••• 
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(volr aussl art 44a, 80, 81, 82, 88, Dispositions transltolres 
LAsl alnsl que art. 14c, 14f et Dispositions transltolres LSEE) 

Proposition de /a commlsslon 
Adherer ä la nouvelle proposltlon du Conseil federal 

Angenommen gemli.ss Antrag der Kommission 
Adopte selon 1a proposition de 1a commlsslon 

Art. 93 Titel, Abs. 1, 1 bis, 2; Art. 95 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 93 tltre, al. 1, 1bls, 2; art. 95 
Proposition de la commlsslon 
Adherer ä la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 97 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs.3 

g. Angaben Ober strafrechtßche Verfahren, soweit dies Im 
konkreten Fall zur Abwlcklung der ROckilbemahme und zur 
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Im Hei
matstaat erforderlich Ist und dadurch die batroffene Person 
nicht gefährdet wird. Artikel 2 des Rechtshllfegesetzes gilt 
slnngemäss. 
(Vgl. Art. 25c Anag) 

Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Antrag Amgwerd 
Abs.2 
Unverändert 

Art. 97 
Nouvelle proposltion du ConseH feclerai 
Al. 3 
En we de l'exdcutlon du renvol dans l'Etat d'orlglne ou de 
provenance, l'autorlte chargee de l'organisstion du depart 
peut communlquer aux autorltes etrangeres les donnees 
sulvantes: 

g. des indlcstions sur des procedures penales pour autant 
que, dans le cas d'espece, Ja procedure de readmlsslon et la 
sauvegarde de la securtte et de !'ordre publics dans l'Etat 
d'orlgine l'exlgent et qu'II n'en decoule aucun danger pour la 
personne concemea. Cartlcle 2 de la lol sur l'entralde penale 
internationale s'appllque par analogle. 
(Volr aussl art. 25c LSEE) 

Proposition de la commlsslon 
Al. 1, 2 
Adherer ä la declslon du Conseil national 
Al. 3 
Adherer ä la nouvelle proposltlon du Conseil federal 

Proposition Amgwerd 
Al.2 
lnchange 

Amgwerd Madelelne (C, JU): II s'aglt, ä l'artlcle 97, de la 
communlcatlon de donnees personnelles et, ä l'allnea 2, de 
la sltuatlon partlcullere avant 1a clOture de 1a procedure 
d'aslle. 
Par ma proposltlon, Je vous demande de malntenlr le drolt 
en vtgueur ä l'artlcle 97 allnea 2. Le Conseil federal a lntro
dult des preclslons par les lettres a, b et c. Celles-cl ont ete 
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blffees par le Conseil national qul n'a conserve que Ie con
tenu de la lettre c en rlntrodulsant, avec une redactlon slm
pllfiee, a la fln de l'allnea 2. La commlsslon ne propose pas 
de modfflcatlon et reprend la verslon du Conseil national. 
Pourquol en revenlr au drolt en vlgueur? Les motlvatlons 
sont les sulvantes. 
1. Malgra ce qu'a dlt Monsieur le conselller fed6ral Blocher 
ce matln, 1a declslon du Conseil natlonal n'est pas compatl• 
ble avec la directlve europ6enne sur les procedures d'asile 
qul devraH Atre prochalnement adoptee par le Parlement 
europeen. Cette dlrectlve lnterdlt une teile communicatlon 
prematuree. En prevlslon d'une assoclatlon au systeme 
Sehengen/Dublin, la Sulsse ne sauraH s'ecarter de fa90n 
aussl marquee des standards mlnlmaux de !'Union euro
peenne en ta mattere. C'est llt une questlon de credlblllte po
litlque vls-a-vls de nos partenaires europeens. 
2. l.!argument est de grande lmportance: le Haut-Commissa
riat des Nations Unles pour les rafugles a deJa, a plusleurs 
reprlses, exprlme ses plus vives reserves face a 1a possibl
llte de transmettre des donnees personnelles avant le terme 
de la proc6dure d'aslle. Je clte le Haut-Commlssarlat: «Le 
Haut-Commlssarlat a reagl avec preoccupatlon au plan vi
sant la posslblllte de verffler l'ldentlte, deJa sulte a la declsion 
negative en premlere instance. Alnsl, la protectlon des don
nees des demandeurs d'aslle n'est pas entlerement garan
tle. Le Haut-Commlssarlat soullgne qu'une telle acceleratlon 
de la proc6dure envlsagee va de pair avec des dangers po
tentlels pour le demandeur et sa famllle dans le pays d'orl
glne, ce qul peut, cas echeant, creer des refugles sur 
place.» 
3. Une transmlsslon d'lnformatlons aux autorltes du pays 
d'orlglne ou de provenance des requerants d'aslle porte at
telnte a la Conventlon de 1951 sur le staM des refugles et a 
ta Conventlon europeenne des drolts de l'homme. Le Con
seil federal le reconnalssalt lul-mAme expressement dans 
son message du 4 decembre 1995 relatlf a la revlsion totale 
de la lol sur l'aslle: «Jusqu'a ce qu'II solt etabll sl le requerant 
satlsfait aux crlteres de la quallte de refugle, aucune donnee 
ne dolt Atre communlquee sur lul ou ses proches restes 
dans le pays d'orlglne ou de provenance a l'Etat souP9onne 
de persecutlon sl de telles donnees peuvent representer 
pour eux un danger. Dans le cas contralre, la Sulsse vlole
ralt ses obllgatlons de drolt international publlc.» (messa
ge 95.088, eh. 21.07) Je rappelle qu'II s'aglt la d'une citatlon 
du message du Conseil federal sur ce mAme objet en 1995. 
Une transmlsslon d'lnformatlons aux autorltes du pays d'orl
glne ou de provenance des requerants d'aslle peut non seu
lement mettre en danger les proches de rafugles dens le 
pays d'orlglne, mals peut, eile aussl, provoquer le falt que 
des requerants d'aslle deboutes puissent devenlr des per
sonnes persecutees des leur retour au pays. 11 faudralt alors 
les reconnaltre comme refugles au terme d'une nouvelle 
procedure de recours qul auraH constate la mlse en danger, 
suita a la communlcatlon des donnees. Le Conseil federal le 
reconnalssalt egalement dans ce mGme messaga de 1995: 
«Des motlfs objectlfs lntervenant apres 1a fulte du pays pour• 
ralent apparaltre, entratnant l'admlsslon provlsolre de la per
sonne concemee.» (eh. 21.07) 
De plus, de mon polnt de vue, la modlffcatlon de l'artlcle 97 
allnea 2 est en contradlctlon avec l'allnea 1, mals Je ne suls 
pas juriste. 
Autre argument en faveur de ma proposltlon: la modlflcatlon 
de l'artlcle 97 allnea 2 vlole, de mon polnt de vue, la leglsla
tlon sur la protectlon des donnees. En effet, a l'artlcle 6 de 
la lol federale sur la protectlon des donnees, II est ecrlt: 
«Aucune donnee personnelle ne peut Atre communiquee a 
l'etranger sl 1a personnallte des personnes concemees de
valt s'en trouver gravement menacee, notemment du falt de 
l'absence d"une protectlon des donnees equivalente a celle 
qui est garantle en Sulsse.» Le prepose federal a la protec• 
tlon des donnees devralt tres certalnement rendre un avis de 
droit sur cette questlon au vu de cette apparente contradlc
tlon. 
lndependarnment des arguments exposes, certalns pansent 
aussl que l'on pourratt gagner du temps avec une transmls-
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slon prematuree des donnees personnelles des requerants 
d'aslle d6boutes en premlere lnstance. Le galn de temps es
time est dans bien des cas negllgeable. En effet, auJourd'hul, 
les procedures d'aslle sont generalement llquld6es a un 
rythme soutenu. En 2003, envlron 60 pour cent des deman
des d'aslle ont r8QU une raponse de romce federal des rafu• 
gles dans les quatre mols qui ont sulvl leur d6p0t. 
Pour ces differentes ralsons, et plus partlcullerement pour 
celles qul peuvent mettre en danger les proches, volre le re
fugle lul-mAme, Je vous demande de malntenlr le drolt en vi
gueur et de ne pas autorlser la posslblllte de communlquer 
des donnees au pays d'orlglne ou de provenance avant que 
la declslon definitive ne solt prlse. II y va de 1a securlte des 
personnes et du respect de la personnallte. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Ich kann mich 
nicht für die Kommission zum Antrag Amgwerd äussem. Wir 
haben aber dem Nationalrat klar zugestimmt - dies Im Wls• 
sen, dass damit auch den anwendenden Behörden eine 
grosse Verantwortung Qbertragen wird. Sie mQssen nämlich 
entscheiden, ob diese Informationen eine Gefährdung be
deuten können oder nicht. Sie werden daher In die Verant• 
wortung genommen; sie mQssen prüfen, ob ein Risiko 
besteht, wenn sie die Daten bekannt geben. So viel zu die
sem Punkt. 
Ich möchte noch kurz begrOnden, weshalb wir In Absatz 3 
Buchstabe c aufgrund des neuen Antrages des Bundesrates 
eine Änderung vorgenommen haben. Wir haben gemäss 
dem Antrag des Bundesrates beschlossen. Man muss hier 
Artikel 25c Anag beiziehen. Eine Erweiterung der Datenbe
kanntgabe kann bei der R0ckQbemahme und zur Wahrung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gemacht werden, 
wenn die betroffene Person In Ihrem Heimatstaat nicht ge
fährdet Ist - dies auch Im Sinne von Artikel 2 des Rechtshll· 
fegesetzes. Die Schweiz hat nämlich einen unbedingten 
vOlkerrechtllchen Anspruch darauf, dass Personen ohne gOl
tlgen AufenthaltStltel In ihren Heimatstaaten zurOckgenom• 
men werden. Dieser Anspruch darf nicht von den Staaten 
abhängig gemacht werden, die mit der ROckfOhrung In kal
nem notwendigen ZUsammenhang stehen. Aus diesem 
Grund passen wir mit der Annahme der Bestimmung in Arti
kel 97 des Asylgesetzes auch die gleichlautende Bestim
mung In Artikel 25c Anag an, die Personen betrifft, die nicht 
aus dem Asylbereich stammen. So viel, damit Ich nicht ein 
weiteres Mal sprechen muss. 

Marty Dick (RL, Tl): SI vous n'Gtes pas convalncus de 1a 
quallte des arguments de Madame Amgwerd - alnsl que des 
mises en garde, non seulement du Haut-Commlssariat des 
Nations Unles pour les refugles, mals aussl d'Amnesty Inter
national, dont le serieux ne sauralt Gtre mis en doute -, Je 
vous lnvlte quand mGme a voter pour son amendement pour 
au molns craer une dlvergence avec le premler consell et 
nous permettre de refiechlr. 
En effet, ce qul est formule lcl me paratt assez grave. La se
malne demlere, nous avons d6clde que, dans le cadre de 
l'assistance Judiclalre, II develt y avolr au molns deux lnstan• 
ces Judiclalres. C'est dire qu'un reyU bancalre ou un 1'89U 
postal qul est demande par l'etranger n'est d611vre a l'auto
rlte Judiclalre de l'etranger que lorsqu'II y a la declslon finale 
du Tribunal federal et que la chose a acquls l'autorlte de la 
chose jugee. Est-ce qu'on veut moins proteger les person• 
nes qu'un document bancalre? Je ne crois pas que ce solt 
!'Impression que nous devons donner de notre pays ä 
l'etranger, car ce n'est pas comme oa qu'on l'entend - du 
molns, Je l'esptre. 
Donc, creons au moins une dlvergence; 1a molndre des cho
ses, c'est d'attendre une declslon qul alt acquls la force de 
chose Jugee. 

Blocher Christoph, Bundesrat Wir bitten Sie, hier der Kom
mission zuzustimmen. Es Ist natürlich störend, wenn In Je
dem Fall mit der Papierbeschaffung erst begonnen werden 
kann, wenn das ganze Verfahren - elnschllessllch des Asyl• 
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rekursverfahrens - durchlaufen Ist. Auf der anderen Seite Ist 
es auch klar, dass der Schutz der betreffenden Person ge
währleistet sein muss. Darum Ist Ja fOr diese Fälle, nament
lich In Artikel 97 Absatz 1, vorgesehen, dass Daten nur dann 
an die Heimatstaaten bekannt zu geben sind, wenn die be• 
troffene Person oder Ihre Angehörigen dadurch nicht gefähr
det werden. Aber In allen anderen Fällen Ist es störend, zu 
warten, weil es Jahre dauert, bis die Papiere beschafft sind. 
Darum glauben wir, dass Sie die Fassung unterstOtzen soll
ten, wie sie Ihre Kommission in Ablehnung gegenOber dem 
Bundesrat vorgeschlagen hat, wonach In den Fällen, wo 
diese Gefährdung nicht besteht, die Daten frOher bekannt 
gegeben werden sollen. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Herr Bundesrat, Ich m6chte 
Ihnen eine Frage stellen, die Ich Ihnen heute schon mehr• 
mals stellen wollte. Wie kommt es, dass Sie hier nicht die 
Haltung des Bundesrates vertreten? Sie Ist hier In der Bot• 
schaft präzis formuliert und besagt, dass nämlich genau 
das, was hier beschlossen wurde, nicht völkerrechtskonform 
ist. Frau Amgwerd hat Ihnen die Botschaft auf Französisch 
vorgelesen, ich tue es sonst nachher gerne noch auf 
Deutsch. Ist das, was Sie jetzt gesagt haben, die Haltung 
des Gesamtbundesrates, die konsolidierte neue Haltung, 
oder Ist das Ihre persönliche Meinung? Das hätte Ich gerne 
gewusst. Es entspricht jedenfalls nicht dem, was In der Bot
schaft steht, und Ich habe keine Unterlagen dazu, dass der 
Bundesrat hier diesbezüglich seine Meinung geändert hätte. 

Blocher Christoph, Bundesrat: In der ursprOngHchen Bot
schaft war dieser Antrag so nicht drin. Aber unter "Neue An
träge des Bundesrates» Ist er hier auf der Fahne aufgeführt. 
Nach der ständerätllchen Kommissionsberatung habe ich 
fOrs Ausländergesetz - Herr Studer hat das so gewünscht -
und fürs Asylgesetz dem Bundesrat die neuen Anträge, wel
che man unterstOtzen sollte, unterbreitet. Er hat Ihnen zuge
stimmt, einzig Artikel 83 hat er offen gelassen. 

Abstimmung-- Vote 
FOr den Antreg der Kommission .... 25 Stimmen 
Für den Antrag Amgwerd .... 12 Stimmen 

Art. 98 Abs. 2; 98a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 98 al. 2; 98a 
Proposition de la commlsslon 
AdMrer ä la declslon du Conseil national 

Angenommen --Adopt6 

Art.98b 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... Daten bearbeiten. 
Abs.2 
Der Bundesrat legt fest, welche biometrischen Daten erho
ben werden, und regelt den Zugriff. 

Art. 98b 
Proposition de ls comm/ss/on 
Al. 1 
Les autorltes compl!ltentes peuvent tralter ies donnl!les .... 
Al.2 
Le Conseil fl!ldl!lral fixe quelles donnl!les bloml!ltrlques peu
vent Atre relevl!les et en rl!lglemente l'a~ 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOrdle Kommission: Die Kommis
sion hat hier eine Ergänzung vorgenommen. Der Nationalrat 
hat analog zu den Bestimmungen Im Ausländergesetz die 
gesetzliche Grundlage geschaffen, um biometrische Daten 
zu erheben. Diese Änderung Ist notwendig, um mit den tech• 
nischen Entwicklungen mitzuhalten. Die geltende gesetzll· 
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ehe Grundlage erlaubt einzig die Erhebung von Anger
abdrOcken und Fotografien. 
Die neue Grundlage soll die Erhebung aller mögllchen bio
metrischen Daten erlauben. In diesem Sinne entspricht die 
Fassung des Nationalrates, welcher nur Daten erheben Will, 
eben nicht dem Ziel der Bestimmung, das wir erreichen wol
len, nämlich Jeden Umgang mit Personendaten zu erfassen, 
Insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren und Verwen
den, das Umarbeiten und Bekanntgeben, ArchMeren oder 
Vernichten von Daten. Dazu braucht es die Formulierung 
«Daten bearbeiten». 

Angenommen -Adopte 

Art. 99 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
.••. vom zuständigen Bundesamt geführten .... 
Abs.3,4, 7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 99 
Proposition d6 la oommlsslon 
Al.2 
.... l'offlce fl!ldl!lral comp6tent, sans .... 
A/.3, 4, 7 
AdMrer ä la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.100 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a. .... SchutzbedOrltlgen, vorläufig Aufgenommenen und 
Staatenlosen; 

Abs.2bls 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.100 
Proposition de Ja. comm/sslon 
Al. 1 

a. •... des personnes ä protl!lger, des personnes admlses 
provlsoirement et des apatrldes; 

Al. 2bls 
Adhl!lrer ä la dl!lcislon du ConseU national 

Angenommen --Adopte 

Art.102a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja oommlsslon 
Adhl!lrer a la declslon du Consell national 

Angenommen --Adopt6 

Art.104 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs.2 
Die Rekurskommlssion entscheidet In der Besetzung mit 
drei Richtern Ober Beschwerden, Revisionen und Gesuche 
nach Artikel 24 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die 
nicht In die Zuständigkeit des Elnzelrlchters nach Artikel 111 
Absatz 2 fallen. Vorbehalten bleibt Absatz 2bis. 
Abs. 2b/s 
Die Rekurskommlsslon entscheidet In der Besetzung mit 
zwei Richtern Ober offensichtlich begrQndete oder unbegrQn• 
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dete Beschwerden. Sind sich die beiden Richter nicht einig, 
wird ein dritter beigezogen. 

Antrag der Kommission 
Abs.2 
Unverändert 
(vgl. Art. 111 und Art. 111 a) 
Abs.2bis 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Antrag Heber/ein 
Abs.2 
Unverändert 
(vgl. Art. 111 und Art. 111a) 
Abs.2bls 
Streichen 

Art.104 
NouveJ/e proposlt/on du Conseil fedt§ral 
Al.2 
En un college de trols Juges, 1a commlsslon de recours 
tranche les recours, revislons et demandes selon l'article 24 
de la lol tederale sur la procedure administrative qul ne rellll
vent pas de la competence du juge unique aux termes de 
l'article 111 allnea 2. t.:alinea 2bls demeure reserve. 
Al.2bls 
En un college de deux Juges, ta commlsslon de recours 
tranche les recours manlfestement fondes ou infondes. S'ils 
n'anivent pas a se mettre d'accord sur une decislon, un trol• 
sleme Juge est consulte. 

Proposition de /a commlsslon 
Al.2 
lnchange 
(volr art. 111 et 111a) 
Al. 2bis 
Adherer a 1a nouvelle proposltlon du Conseil federal 

Proposition Heber/ein 
Al.2 
lnchange 
(volr art. 111 et 111a) 
Al. 2bis 
Blffer 

Heberleln Trtx (RL, ZH), fOr die Kommission: Ich spreche 
zum Antrag der Kommission Im Gesamten, denn die Kom
mission hat vergessen, Artikel 104 Absatz 2bis zu streichen. 
Es gehört eben zu diesem Konzept, dass er gestrichen wird. 
Dieser Antrag Ist In Absprache mit dem Kommissionssekre
tariat und den zuständigen Vertretern des Departementes 
gestellt worden, denn In den Diskussionen und In den Ände
rungsanträgen ging das unter. Dies, damit die Vorl~ge dann 
auch materiell bereinigt Ist. Es Ist keine materielle Anderung 
gegen0ber den Anträgen, welche zur Beschleunigung des 
Beschwerdeverfahrens gemäss den Artikeln 104, 111 und 
111 a des Asylgesetzes gefasst wurden. 
Der Nationalrat hat die Beschleunigung des Verfahrens als 
generellen Wunsch hineingetragen. Die Kommission des 
Nationalrates entschied zwar, dass die Entscheide Im Ein
zelrichterverfahren gefällt werden sollen, fällte dann aber 
den Entscheid, dass zwei Richter zuständig sein sollen. Die 
Asylrekurskommlsslon war klar der Meinung, dass es Ent
scheide von zwei Richtern nicht geben könne. Daher fand 
auf Antrag des Bundesrates - und auch mit der UnterstOt
zung der Asylrekurskommlssion - diese Gesetzesanpas
sung statt. Die Rekurskommlssion kann also weiterhin In 
Elnerbesetzung entscheiden. Wenn es aber um Entscheide 
zu oflenslchtllch begrOndeten oder offensichtlich unbegriln
deten Beschwerden geht, muss ein zweiter Richter gefragt 
werden, ob er mit einem elnzelrlchterllchen Entscheid ein
verstanden Ist. Wir sind damit, wie Ich gesagt habe, auch 
dem Antrag des Bundesrates und der Asylrekurskommlsslon 
gefolgt. Damit haben wir eine Entscheidung des Nationalra-
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tes korrigiert, denn es gibt, wie uns auch bestätigt worden 
Ist, keinerlei Gremien, die In Zweierbesetzung entscheiden. 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Frau Heberleln teilt mit, 
dass Ihr Streichungsantrag eigentlich der richtige Kommissi
onsantrag sei, dass die Fahne damit fehlerhaft sei. 

Angenommen gemäss Antrag Heber/ein 
Adopte se/on Ja proposition Heber/ein 

Art. 105 Abs. 1 
Antrag der Kommission 

e. vorläufige Aufnahme; 
f. Streichen 

h ..... Artikel 13b Absatz 1 Buchstabe e Anag. 

Art. 105 al. 1 
Proposition de /a commisslon 

e. l'admlsslon provisolre; 
f. Blffer 

h ..... a l'artlcle 13b allnea 1 lettre e LSEE. 

Angenommen -Adopte 

Art.107 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 107 al. 3 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adoptt§ 

Art.108 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
•••• Artikel 13b Absatz 1 Buchstabe e Anag •••• 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.108 
Proposition de /a commlsslon 
A/.1-3 
Adherer a la declsion du Conseil national 
Al. 4 
.... a rart1cle 13b allnea 1 tattre e LSEE .... 
Al.5 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adoptt§ 

Art.108a 
Antrag der Kommission 
Aufheben 

Art.108a 
Proposition de /a comm/ssion 
Abroger 

Angenommen -Adopte 

Art. 109 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
.... Artikel 13b Absatz 1 Buchstabe e Anag .... 
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Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.109 
Proposition de 1a commlsslon 
Al. 1,2 
Adherer 1\ la declslon du Conseil national 
Al. 3 
.... 1\ l'artlcle 13b allnea 1 lettre e LSEE .... 
Al.4 
Adherer 1\ la declslon du Conseil national 

Angenommen - Adoptil 

Art.110 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... gegen Nlchtelntretensentschelde und Entscheide nach 
Artikel 23 Absatz 1 drei Tege. 
Abs.4 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.110 
Proposition de 1a comm/ss/on 
Al. 1 
Le delal supplementalre pour regularlser un recours est de 
sept Jours. Pour les recours formes contre une decislon de 
non-entree en matlltre et contre une declslon rendue en ap
pllcatlon de l'artlcle 23 allntla 1, le delal est de trols Jours. 
A/.4 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adoptil 

Art.111 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Titel 
Elnzelrlchterllche Zuständigkeit 
Abs.1 
Aufheben 
Abs.2 
Die Richter entscheiden in folgenden Fällen als Elnzelrlch· 
ter: 
a. Abschreibung von Beschwerden Infolge Gegenstandslo
sigkeit; 
b. Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwer
den; 
c. Entscheid Ober die vorläufige Verweigerung der Einreise 
am Flughafen und Zuweisung eines Aufenthaltsortes am 
Flughafen: 
d. Anordnung der Haft nach Artikel 13b Absatz 1 Buchstabe 
dAnag. 
Abs.3 
Aufheben 
(vgl. Art. 104 und 111 a) 

Antrag der Kommission 
Titel, Abs. 1, 3 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 
Abs.2 
Zustimmung zum neuen Antreg des Bundesrates 
mit Ausnahme von: 
d ••••• Artikel 13b Absatz 1 Buchstabe e Anag; 
e. offensichtlich begrOndete oder unbegründete Beschwer
den mit Zustimmung eines zweiten Richters. 

Art. 111 
Nouvel/e proposltion du Conseil f{/d{l,af 
Titre 
Competences du juge unlque 
Al. 1 
Abroger 
Al.2 
Les Juges statuent en quallte de Juge unlque en cas de: 
a. classement de recours devenus sans obJet: 
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b. non-entree en mattere sur des recours manlfestement lr
recevables; 
c. declslon relative au refus provlsolre de l'entree en Sulsse 
et 1\ l'asslgnetlon d'un Heu de seJour 1\ l'aeroport; 
d. mlse en detentlon au sens de l'article 13b allnea 1 lettre d 
LSEE. 
A/.3 
Abroger 
(volr aussl art. 104 et 111 a) 

Proposition de 1a comm/ss/on 
Tltre, sl. 1, 3 
Adherer 1\ la nouvelle proposltlon du Conseil federaJ 
Al.2 
Adherer 1\ la nouvelle proposltlon du Conseil federaJ 
a rexception de: 
d ..... de l'artlcle 13b allnea 1 lettre e LSEE; 
e. recours manlfestement fondes ou lnfondea et approuves 
par un second Juge. 

Angenommen gem/Jss Antrag der Kommission 
Adoptil selon /s proposltlon de ls commlss/on 

Art. 111a 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Tttel 
Verfahren und Entscheid 
Abs.1 
Die Rekurskommlsslon kann auf die DurchfOhrung des 
Schrlftenwechsels verzichten. 
Abs.2 
Beschwerdeentscheide nach Artikel 104 Absatz 2bls und Ar
tikel 111 Absatz 2 werden nur summarisch begrOndet. 
(Vgl. Art. 104 und 111) 

Antrag der Kommission 
Titel, Abs. 1 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 
Abs.2 
Beschwerdeentscheide nach Artikel 111 Absatz 2 werden 

Art.111a 
Nouvel/e proposltlon du Conseil filddral 
Tftre 
Procedure et declslon 
Al. 1 
La commlsslon de recours peut renoncer a un echange 
d'ecrltures. 
Al.2 
Les declsions rendues aux termes de l'artlcle 104 ali
nea 2bls, et de l'artlcle 111 allnea 2, ne font l'obJet qua 
d'une motlvatlon sommalre. 
(Volr aussl art. 104 et 111) 

Proposition de la commiss/on 
Tltre, al. 1 
Adherer 1\ la nouvelle proposltlon du Conseil federal 
A/.2 
Le prononce sur recours au sens de l'artlcle 111 allnea 2 
n'est motlve qua sommalrement. 

Angenommen gem/Jss Antrag der Kommission 
Adoptil selon la proposltlon de la commlssion 

Art.112; 115 Bst. b; 116a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.112; 115 let. c; 116a 
Proposition de la commlssion 
Adherer 1\ la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adoptd 
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Zlff, II 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Streichen 

Ch.II 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Al.2 
Biffer 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: Die Streichung 
von Absatz 2 erfolgt aufgrund des neuen Konzepts der FI· 
nanzen. Sie Ist keine materielle Änderung. 

Angenommen - Adoptt§ 

Zlff.111 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs.8 
Für Personen, die vor Inkrafttreten dieser Gesetzesände
rung ein Asylgesuch eingereicht haben, zahlt der Bund eine 
Pauschale nach Artikel 88 Absatz 1 und Artikel 89 bis zur 
Ausreise oder bis zur Erteilung einer Aufenthaltsbewllllgung, 
oder bis ein Anspruch darauf besteht, längstens jedoch wäh
rend drei Jahren seit Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung. 
Abs.9 
Ist drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung 
noch keine Ausreise erfolgt oder noch keine Aufenthaltsbe
willigung erteilt worden, so zahlt der Bund eine einmalige 
Pauschale. 
(Vgl. Art. 44a, so, 81, 82, 88, 92, Qbergangsbestimmungen 
AsylG sowie Art. 14c, 14f und Ubergangsbestlmmungen 
Anag) 

Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Für die Im ZeltPunkt des lnkrafttretens der Änderung dieses 
Gesetzes hängigen Verfahren gilt neues Recht. 
Abs.2 
Entsteht vor Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung ein 
Schlussabrechnungsgrund nach Artikel 87 in der bisherigen 
Fassung vom 26. Juni 1998, so erfolgen die Abrechnung und 
die 8aldierung des Kontos nach altem Recht. 
Abs.3 
Der Bundesrat regelt das Abrechnungsverfahren sowie den 
Umfang und die Dauer der Sonderabgabe und der Vermö
genswertabnahme fOr Personen, die vor Inkrafttreten dieser 
Gesetzesänderung erwerbstätig waren und für die Im Zeit
punkt des lnkrafttretens dieser Gesetzesänderung kein Zwi
schen- oder Schlussabrechnungsgrund nach Absatz 2 ent
standen Ist. 
Abs. 4-7 
Streichen 
Abs.B 
Der Bund zahlt den Kantonen für Personen, deren Asyl- und 
Wegweisungsentscheid vor Inkrafttreten dieser Gesetzesän
derung rechtskräftig geworden ist, eine einmalige Pauschale 
von 5000 Franken, sofern diese Personen die Schweiz noch 
nicht verlassen haben. 
Abs.9 
Streichen 

Ch. III 
Nouvelle proposition du Conseil federal 
Al. 8 
Pour les personnes qui ont depose une demande d'aslle 
avant l'entree en vlgueur de la presente modlflcation, la Con
federatlon versa un forlalt conformement a l'artlcle 88 ali
nea 1 et a l'artlcle 89 Jusqu'a leur depart, Jusqu'a l'octrol 
d'une autorlsatlon de seJour ou Jusqu'au Jour ou nan le drolt 

Amtllehes Bulletln der Bundesvelsammlung 

Ständerat 02.080 

a une teile autorlsatlon, au plus tard neanmolns pendant 
trois ans a compter de l'entree en vlgueur de la presente 
modlficatlon. 
Al. 9 
SI aucun depart n'est lntervenu ou qu'aucune autorlsatlon 
de seJour n'a ete dellvree trols ans apres l'entree en vlgueur 
de la presente modlflcatlon, la Confederation versa un forfalt 
unlque. 
(Volr aussl art. 44a, 80, 81, 82, 88, 92, Dispositions translto
lres LAsi alnsl que art. 14c, 14f et Dispositions transitoires 
LSEE) 

Proposition de la comm/sslon 
Al. 1 
Les procedures pendantes a l'entree en vlgueur de 1a modlfi
cation de la presente lol sont regles par le nouveau drolt. 
Al.2 
St une ralson de proceder au decompte final en vertu de l'ar• 
ticle 87 de la presente lol dans sa verslon du 26 Juln 1998 
apparait avant l'entree en vlgueur de la presente modlflca
tlon de lol, le decompte et la llquldatlon du campte seront ef
fectues selon l'ancien drolt. 
Al. 3 
S'aglssant de personnes qul exen;alent une actlvlte lucrative 
avant l'entree en vlgueur de la presente modlflcatlon de lol et 
pour lesquelles II n'a ete procede a aucun decompte inter
medialre ou final selon l'allnea 2 avant l'entree en vlgueur de 
la presente modlflcatlon, le Conseil federal regle 1a proce
dure de decompte, le montant de la taxe speclale et 1a duree 
de valldlte de celle-cl, alnsl que la nature et la duree de la 
salsle des valeurs patrimoniales. 
Al. 4-7 
Biffer 
Al. 8 
Pour les personnes ayant falt l'objet d'une declslon en ma
tlere d'aslle et de renvol devenue executolre avant l'entree 
en vlgueur de la presente modlflcation legislative, la Con
federation versa aux cantons une somme forfaltaire unlque 
de 5000 francs, pour autant qu'elles n'alent pas encore 
qultte le terrltolre sulsse. 
Al. 9 
Biffer 

Heberleln THx {RL, ZH), für die Kommission: Hier geht es 
auch um die Frage der Finanzen, Insbesondere um die Son
derabgabe, die neu eingeführt wird. Diese Ist geregelt: wir 
haben des vorher bereits mit dem Konzept der Finanzen be
sprochen. Es werden hier also die neuen Anträge umge
setzt, entgegen dem komplizierten Konzept, das vorher vom 
Nationalrat gutgehelssen wurde. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposltion de la commlssfon 

Zlff. IV 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.IV 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Änderungen bisherigen Rechts 
Modlflcatlona du drolt en vlgueur 

Zlff. 1 Art. 3a 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs. 1 
Die zuständige Behörde des Bundes oder des Kantons kann 
Personen ohne Nlederiassungs- oder Aufenthaltsbewilligung 
festhalten: 
a. zur Eröffnung einer Verfügung Im Zusammenhang mit lh• 
rem Aufenthaltsstatus; 
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b. zur Feststellung Ihrer Identität oder Staatsangehörigkeit, 
soweit dazu Ihre persönliche Mitwirkung erforderlich Ist. 
Abs.2 
Die Festhaltung nach Absatz 1 hat sich auf die Dauer der er• 
forderllchen Mitwirkung oder Befragung sowie des allenfalls 
erforderlichen Transportes zu erstrecken, h6chstens aber 
auf drei Tage. 
Abs.3 
Wird eine Person festgehalten, muss sie: 
a. Ober den Grund Ihrer Festhaltung informiert werden; 
b. die Mögllchkelt haben, mit den bewachenden Personen 
Kontakt aufzunehmen, wenn sie HIife benötigt. 
Abs.4 
Dauert die Festhaltung voraussichtlich länger als 24 Stun
den, Ist der betroffenen Person zuvor Gelegenhelt zu geben, 
dringliche persOnllche Angelegenheiten zu erledigen oder 
erledigen zu fassen. 
Abs.5 
Auf Gesuch hin hat die zuständige richterliche Behörde die 
Rechtmässlgkelt der Festhaltung nachträglich zu Oberprü
fen. 
Abs. 6 
Die Dauer der Festhaltung wird nicht der Dauer einer allfälli· 
gen Ausschaffungshaft oder Vorbereitungshaft angerechnet. 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Ch. 1 art. 3a 
Nouvel/e proposltion du Conseil federal 
Al. 1 
Les autorttes comptltentes de la Conf6d6ratlon ou des can
tons peuvent proc6der a la retentlon de personnes dtlpour
wes d'autorlsatlon de stljour ou d'tltabllssement afin: 
a. de leur notlfier une doolslon relative a leur statut de stl
Jour; 
b. d'tltabllr et de contröler leur ldentlt6 et leur natlonaHt6, 
pour autant qu'elles alent l'obligatlon de collaborer a cet ef• 
fet. 
Al.2 
La rätentlon selon l'allntla 1 dOlt durer aussl longtemps que 
ntlcessalre pour garantlr la collaboratlon de la personne con
cemtle ou pour permettre son lnterrogatolre et, le cas 
oohtlant, son transport; elle ne peut toutefols exceder trols 
Jours. 
Al.3 
Taute personne falsant l'objet d'une rtltentlon dolt: 
a. Atre lnformtla du motlf de sa rtltentlon; 
b. avolr la posslblllttl d'entrer en contact avec les personnes 
chargtles de sa survelllance sl eile a besoln d'alde. 
Al.4 
S'H est probable que la rtltentlon excede 24 heures, la per
sonne concem"8 dolt avolr la posslblllttl, au prtlalable, de 
regler ou de faire rt,gler des affalres personnelles urgentes. 
Al.5 
Sur requAte, l'autorlttl Judlclalre comptltente contröle, a po
steriori, 1a 16gallt6 de la rtltentlon. 
Al. 6 
Le cas 6ch6ant, la duree de 1a r6tentlon n'est comptabllls"8 
ni dans la duree de la dtltentlon en vue de l'exooutlon du 
renvol nl dans celle de la dtltentlon de phase prtlparatolre. 

Proposition de /a commlsslon 
Adhtlrer a la nouvelle proposltlon du Conseil f6d6ral 

Heberleln Trix (AL, ZH), für die Kommission: Ich spreche 
jetzt zu Artikel 3a Anag und zu den Bestimmungen, welche 
die Haft generell betreffan. 
In Artikel 3a wurde eine kurzfristige Festhaltung beschlos
sen, Insbesondere fOr die Zuführung zur Identitäts• und Na
tlonalltätsabklärung und für die VorfOhrung bei diploma
tischen Vertretungen. Auf Stufe Bundesrecht Ist dies bisher 
nicht geregelt, denn grundsätzlich sind Ja die Kantone ver
pfUchtet, Wegweisungen und Ausweisungen zu vollziehen. 
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Dabei wenden sie kantonales Recht an. Dies fOhrte zu einer 
kantonal unterschiedlichen Praxis, da die kantonalen Behör• 
den bei den Massnahmen zum Vollzug von Aus- und Weg
weisungen auf ausserkantonalem Terrttorlum aktiv werden. 
Daher hat die Kommission diesen Artikel gemäss neuem 
Antrag des Bundesrates gutgehelssen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon 1a proposlt/on de la commlss/on 

Zlff. 1 Art. Ba 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.... Bestimmungen Ober vorläufig aufgenommene Personen 
nach Artikel 14a Absatz 7 zur Anwendung. 

Ch. 1 art. 6a 
Proposition de 1a commisslon 
Al. 1, 3 
Adhtlrer a la dtlclslon du Conseil national 
Al.2 
Les dlsposltlons de l'artlcle 14a allntla 7, relatives aux per
sonnes admlses provisolrement sont appllcables aux apa• 
trtdes ayant commls un acte rtlunlssant les 616ments constl
tutlfs dtlcrtts a l'article 14a allntla 6. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 13a 
Antrag der Kommission 
.... höchstens sechs Monate (entspricht Art. 72 Abs. 1 
E-AuG) .... 
a ..... Folge leistet oder andere Anordnungen der Behörden 
Im Asylverfahren missachtet; (vgl. Art. 72 Abs. 1 Bel 1 
E-AuG) .... 
f. sich rechtswidrig in der Schweiz aufhält, ein Asylgesuch 
einreicht und damit offensichtlich bezweckt, den drohenden 
Vollzug einer Weg- oder Ausweisung zu vermelden. Ein sol
cher Zweck Ist zu vermuten, wenn eine frOhere Einreichung 
des Asylgesuches möglich und zumutbar war und wenn das 
Gesuch In einem engen zeitlichen Zusammenhang mit einer 
Verhaftung, einem Strafverfahren, dem Vollzug einer Strafe 
oder dem Erlass einer WegwelsungsverfOgung eingereicht 
wird; (entspricht Art. 72 Abs. 1 Bst. f E-AuG) 
g. wegen eines Verbrechens verurteilt worden Ist (Vgl. 
Art. 72 Abs. 1 Bst. h E-AuG) 

Ch. 1 art. 13a 
Proposition de la commlss/on 
.... une durae de slx mols au plus .... (correspond a l'art. 72 
al. 1 P-LEtr) 
a. .... une convocatlon ou qu'elle n'observe pas d'autres 
prescrlptlons des autorlttls dans le cadre de la proc6dure 
d'asile; (volr art. 72 al. 1 let. 1 P-LEtr) .... 
f. s6Joume llltlgalement en Sulsse, dtlpose une demande 
d'aslle afln d'empAcher manlfestement l'ex6cutlon d'un ren
vol ou d'une expulslon. Tel est le cas notamment lorsque le 
dtlpöt de la demande d'aslle tltalt anterleurement posslble et 
ralsonnablement exlgible et qua la demande est d6pos6e 
dans un laps de temps en relatlon tltrolte avec une mesure 
de dtltentlon, une proc6dure ptlnale, l'exooutlon d'une pelne 
ou la promulgatlon d'une doolslon de renvol; (correspond a 
l'art. 72 al. 1 let. f P-LEtr) 
g. a 6t6 condamntle pour crlme. (Volr art. 72 al. 1 let. h 
P·LEtr) 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 13b 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs.2 
Die Haft darf höchstens drei Monate dauern .... um h6chs
tens fOnfzehn Monate, fOr Minderjährige zwischen 15 und 
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1 B Jahren um höchstens neun Monate veriängert wer
den. Der Höehstdauer sind folgende Hafttage anzurech
nen: 

Antrag der Kommission 
Abs.1 

b ..... Buchstaben b, c, e oder g vorliegen; 

cbis. In Haft nehmen, wenn das Verhalten darauf schllessen 
lässt, dass er sich behördlichen Anordnungen widersetzt; 
(entspricht Art. 73 Abs. 1 ztff. 4 E-AuG) 
d. In Haft nehmen, wenn das zuständige Bundesamt einen 
Nlchtelntretensentscheld gestützt auf Artikel 32 Absatz 2 
Buchstaben a bis c des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 
oder Artikel 33 des Asylgesetzes getroffen hst; 
e. In Haft nahmen, wenn der Wegweisungsentscheid auf
grund der Artikel 32 bis 35a des Asylgesetzes vom 26. Juni 
1998 in einer Empfangsstelle eröffnet wird und der Vollzug 
der Wegweisung absehbar Ist. 
Abs.2 
Die Haft nach Absatz 1 Buchstabe e darf höchstens 20 Tage 
dauern. Die Haft nach Absatz 1 Buchstaben a bis d darf .... 
Haft nach Absatz 1 Buchstaben a bis d mit .... 
a. Anzahl Hafttage nach Absatz 1 Buchstabe e; oder 

Ch. 1 art. 13b 
Nouvelle proposltion du Conse/1 federaf 
Al.2 
La duree de la detentlon ne peut exceder trols mois; sl des 
obstacles partlcullers s'opposent a l'execution du renvol ou 
de l'expulsion, elle peut, avec l'accord de l'autorite Judldalre 
cantonale, ätre prolongee de qulnze mols au maxlmum, pour 
les mlneurs entre 15 et 1 B ans, eile ne dolt pas exceder neuf 
mols. 

Proposition de la commlsslon 
Al. 1 

b. la mettre en detentlon lorsqu'II exlste des motifs aux ter
mes de l'artlcle 13a lettres b, c. e ou g; 

cbls. la mettre en detentlon sl son comportement observe 
Jusqu'lcl mime a conclure qu'elle se refuse a obtemperer aux 
instructlons des autorites; (correspond a l'art. 73 al. 1 eh. 4 
P-LEtr) 
d. la mettre en detention lorsque, se fondant sur les artlcles 
32 allnea 2 lettres a a c, ou 33 de la lol du 26 Juln 1998 sur 
l'aslle, l'offlce competent a rendu une declslon de non-entree 
en mattere; 
e. la mettre en detentlon sl 1a decislon de renvol prise sur la 
base des artlcles 32 a 35a de 1a lol du 26 Juln 1998 sur l'aslle 
est notlfiee dans un centre d'enreglstrement et sl rexecution 
de renvol est Imminente. 
Al.2 
La duree de la detentlon visee a l'alinea 1 lettre e ne peut 
exceder 20 Jours. La duree de la detentlon visee a l'allnea 1 
lettres a a d ne peut exceder trois mols; sl des obstacles 
partlculiers s'opposent a l'execution de la decislon de renvol 
ou d'expulslon, la detentlon vlsee a l'allnea 1 lettres a a d 
peut, avec l'accord de l'autorite Judiclalre cantonale, Atre 
prolongee de qulnze mois au maxlmum; pour les mlneurs 
Agas de 15 a 18 ans, de neuf mois au maxlmum. 
Dotvent Atre comptabillses dans la duree de detentlon maxi
male: 
a. le nombre de Jours de detention au sens de l'alinea 1 
lettre e; ou 
b. le nombre de Jours de detentlon au sens de l'artlcle 22 
allnea 5 demlere phrase de la lol du 26 Juin 1998 sur 
l'asile. 

Angenommen gemllss Antrag der Kommission 
Adopte selon la propositlon de la commlsslon 

Amtllchell Bulletin der Bundesveraammlung 

Zlff. 1 Art. 13c 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
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••.• 13b Absatz 1 Buchstabe e wird die Haft vom Bundesamt 
angeordnet. 
Abs.2 
..•. zu überprOfen. Wurde die Ausschaffungshaft nach Arti
kel 131 angeordnet, wird das Verfahren der HaftOberprOfung 
schrlftllch durchgefDhrt. Bel einer Haft nach Artikel 13b Ab
satz 1 Buchstabe e richtet .... (Der zweite Satz entspricht 
Art. 75 Abs. 2 E-AuG) 
Abs. 2bls 
Die richterilche Behörde kann auf eine mündliche Verhand
lung verzichten, wenn die Ausschaffung voraussichtlich In
nerhalb von acht Tagen nach der Haftanordnung erfolgen 
wird und die betroffene Person sich damit schriftlich einver
standen erklärt hat. Kann die Ausschaffung nicht Innerhalb 
dieser Frist durchgefOhrt werden, Ist eine m0ndllche Ver
handlung spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung 
nachzuholen. (Entspricht Art. 75 Abs. 3 E-AuG) 

Ch. 1 art. 13c 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
La detention est ordonnee par l'autorite du canton compe
tent pour l'execution de la declslon de renvol ou d'expulslon. 
S'aglssant des cas prevus a l'artlcle 13b allnea 1 lettre e, la 
detention est ordonnee par l'offlce federal. 
Al.2 
La legalite et 1a proportlonnallte de la detention dotvent Atre 
examlnees dans les 96 heures au plus tard par l'autorite Ju
dlcialre sur la base d'une procedure orale. SI la detention en 
vue de l'executlon du renvoi a ete ordonnea au sens de l'ar
tlcle 131, la procedure tendant a examlner la legalite et la 
proportlonnalite de la detention se deroule par ecrit. En cas 
de detentlon au sens de l'artlcle 13b allnea 1 lettre e, la 
procedure tendant a examlner la legallte et la proportlonna
llte de la detentlon et la competence en la matt•re sont re
gles par les artlcles 105 alinea 1 lettre h, 108 allnea 4 et 109 
allnea 3 de ta loi du 26 juin 1998 sur l'aslle. (La deuxteme 
phrase correspond a l'art. 75 al. 2 P-LEtr) 
Al. 2bis 
l!autortte Judlclalre peut renoncer a la procedure orale lors
que le renvol ou l'expulslon pourra vralsemblablement avolr 
Heu dans les hult Jours sulvant !'ordre de detentlon et que la 
personne concemee a donne son consentement ecrit. SI le 
renvoi ou l'expulsion ne peut Atre execute dans ce delal, 1a 
procedure orale a Heu au plus tard douze Jours apres l'ordre 
de detentlon. (Correspond ä l'art. 75 al. 3 P-LEtr) 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 13e Abs. 1 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Die zuständige kantonale Behörde kann einem Ausländer 
die Auflage machen, ein Ihm zugewiesenes Gebiet nicht zu 
verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten. 
wenn: 
a. er keine Aufenthalts- oder Nlederiassungsbewllllgung be
sitzt und er die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder 
gefährdet, Insbesondere zur Bekämpfung des wlderrechtll
chen Betäubungsmittelhandels; oder 
b. ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vor
liegt und er die Ihm angesetzte Ausreisefrist nicht eingehal
ten hat. 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Ch. 1 art. 13e al. 1 
Nouvelle proposltion du Conseil tederal 
l!autorite competente peut enjoindre a un lltranger de ne 
pas qultter le territolre qul lul est asslgne ou de ne pas pene
trer dans une regton, lorsque: 
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a. II n'est pas tltulalre d'une autorlsatlon de s6Jour ou d'6ta
bllssement et qu'II trouble ou menace la s6curlt6 et l'ordre 
publlcs, notamment en vue de lutter contre le traflc lll6gal de 
stup6flants; ou 
b. II est frapp6 d'une d6clslon de renvol ou d'expulslon et 
qu'il n'a pas respect6 le d61al qul lul 6talt lmpartl pour qultter 
le terrltolre. 

Proposition de Ja commisslon 
Adh6rer a la nouvelle proposltlon du Conseil f6d6ral 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fQr die Kommission: Die Haftbe
stimmungen wurden generell ausgedehnt und verändert. 
Wir haben zwar keine anderslautenden Anträge, aber viel
leicht mOsste man trotzdem noch ein oder zwei Worte dazu 
sagen. Ich komme aber gar nicht mehr dazu, hier Oberhaupt 
nachzublättem, so schnell gehen die Beratungen! 
Also zuerst zu Artikel 13e Anag; Ich habe das auch bereits 
elnmal erwähnt: Die Bn- und Ausgrenzung wird hier erwei
tert, weil sie bisher ausschliesslich zum Zwecke der Verhin
derung von Gefährdungen oder Verletzungen der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung angeordnet werden konnte. 
Neu wird eine Ein- und Ausgrenzung auch fQr Personen an
geordnet werden können, welche nach einem rechtskräfti
gen Weg- oder Ausweisungsentscheid eine Ihnen ange
setzte Ausreisefrist ungenutzt verstreichen lassen und damit 
Ihre Ausreisepflichten verletzen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposition de Ja commission 

Zlff. 1 Art. 13g 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Hat ein Ausländer seine Pflicht zur Ausreise aus der 
Schweiz Innerhalb der Ihm angesetzten Frist nicht erfOllt und 
kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund 
seines persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so 
kann er, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaf
fen, In Haft genommen werden, sofern die Anordnung der 
Ausschaffungshaft nicht zulässig Ist oder eine andere, mil
dere Massnahme nicht zum Ziel führt. 
Abs.2 
Die Haft kann erstmals fQr einen Monat angeordnet werden 
und kann mit ZUstlmmung der kantonalen richterlichen Be
hörde Jeweils um zwei Monate verlängert werden, sofern der 
Ausländer weiterhin nicht bereit Ist, sein Verhalten zu ändern 
und auszureisen. Die maximale Haftdauer beträgt 18 Mo
nate, fOr Minderjährige zwischen 15 und 16 Jahren höchs
tens neun Monate. Vorbehalten bleibt Artikel 13h. 
Abs.3 
Die Haft und deren Verlängerung werden von der Behörde 
Jenes Kantons angeordnet, welcher fQr den Vollzug der 
Weg- oder Ausweisung zuständig Ist. Befindet sich ein Aus
länder gestOtzt auf die Artikel 13a und 13b bereits in Haft, 
kann er in Haft belassen werden, wenn die Voraussetzungen 
von Absatz 1 erfüllt sind. 
Abs.4 
Die erstmalige Anordnung der Haft Ist spätestens nach 96 
Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer 
mOndlichen Verhandlung zu OberprOfen. Die Verlängerung 
der Haft ist auf Gesuch des Inhaftierten Ausländers von der 
richterlichen Behörde innerhalb acht Arbeitstagen aufgrund 
einer mOndlichen Verhandlung zu OberprOfen. Die PrOfungs
befugnls richtet sich nach Artikel 13c Absätze 2 und 3. 
Abs.5 
Die Haftbedingungen richten sich nach Artikel 13d. 
Abs. 6 
Die Haft wird beendet, wenn: 
a. eine selbstständige und pflichtgemässe Ausreise nicht 
möglich Ist, obwohl der Ausländer den behördlich vorgege
benen Mitwirkungspflichten nachgekommen Ist; 
b. die Schweiz welsungsgemäss verlassen wird; 
c. die Ausschaffungshaft angeordnet wird; 
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d. einem Haftentlassungsgesuch entsprochen wird. (Vgl. 
Art. 13h und 14e Abs. 2 Anag) 

Antrag Marty Dick 
Streichen 

Ch. 1 art. 13g 
Proposition de Ja commlsslon 
Al. 1 
SI 1'6tranger n'a pas obtemp6re a l'lnjonctlon de qultter la 
Sulsse dans le d61al prescrlt et que l'expulslon ou le renvol 
pass6 en force de chose Jug6e ne peuvent Atre exkut6s en 
ralson de son comportement personnel, et sl l'ordre de d6-
tentlon en vue du refoulement n'est pas recevable ou qu'II 
n'exlste pas d'autre mesure molns contralgnante susceptlble 
de condulre a l'objectlf vls6, II peut Atre plac6 en d6tentlon 
afln de garantlr qu'II qulttera effectlvement le pays. 
Al.2 
La d6tentlon peut Atre ordonn6e une premlere fols pour une 
p6rlode d'un mols; sous r6serve de l'accord de l'autorlt6 Ju
dlclalre cantonale, et dans la mesure ou 1'6tranger n'est pas 
dlspos6 a modlfler son comportement et a qultter le pays, 
eile peut Atre prolong6e de deux mols, puls a nouveau de 
deux mols tous les deux mols. La duree maximale de d6ten
tlon est de 18 mols, et de neuf mols pour les mlneurs äg6s 
de 15 a 18 ans. L.:artlcle 13h demeure reserv6. 
Al. 3 
La d6tentlon et sa prolongatlon sont ordonn6es par rautorlt6 
du canton qul est comp6tent pour l'ex6cutlon du renvol ou de 
l'expulslon. Lorsque l'6tranger se trouve d6Ja en d6tentlon 
en vertu des artlcles 13a et 13b, II peut y Atre malntenu, pour 
autant que les conditlons vls6es a l'alln6a 1 solent remplles. 
Al. 4 
Le premler ordre de d6tentlon doit Atre examln6 dans un 
d61al de 96 heures au plus tard par une autorlt6 Judlclalre au 
terme d'une proc6dure orale. A la demande de l'6tranger d6-
tenu, la prolongatlon de la d6tentlon dolt Atre exarnln6e dans 
un d61al de hult Jours ouvrables par une autorit6 judlclalre au 
terme d'une proc6dure orale. Le pouvolr d'examen est r6gl 
par l'artlcle 13c alin6as 2 et 3. 
Al. 5 
Les condltlons de d6tentlon sont regles par l'artlcle 13d. 
Al. 6 
La d6tentlon est lev6e: 
a. sl un d6part de Sulsse a la fols volontalre et conforme aux 
prescrlptlons n'est pas posslble, blen que 1'6tranger se solt 
soumls a l'obllgatlon de collaborer avec les autorlt6s; 
b. sl le d6part de Sulsse a lleu conform6ment aux prescrlptl
ons; 
c. sl la d6tentlon en vue du refoulement est ordonn6e; 
d. sl une demande de lev6e de d6tentlon est d6pos6e et ap
prouv6e. (Volr art. 13h et 14e al. 2 LSEE) 

Proposition Marty Dick 
Biffer 

Zlff. 1 Art. 13h 
Antrag der Kommission 
Die Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft nach den Arti
keln 13a und 13b sowie die Haft nach Artikel 13g dOrfen zu
sammen die maximale Haftdauer von 24 Monaten nicht 
Obersehreiten. Bel Minderjährigen zwischen 15 und 18 Jah
ren darf die Haft 12 Monate nicht Obersehreiten. 

Antrag Marty Dick 
Streichen 

Ch. 1 art. 13h 
Proposition de Ja commlsslon 
La d6tention de phase pr6paratoire et la d6tentlon en vue de 
l'ex6cutlon du refoulement vls6es aux artlcles 13a et 13b 
alnsl que la d6tentlon vls6e a l'artlcle 13g ne peuvent exc6-
der 24 mols au total. S'agissant des mlneurs äg6s de 15 a 
18 ans, la d6tentlon ne pourra exc6der 12 mols au total. 
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Proposition Marty Dick 
Bitter 

Marty Dick (RL, Tl): SI les membres de la commlsslon ont 
des dlfflcultes ä sulvre, Je vous lalsse lmaglner 1es dlfflcultes 
des pauvres dlables qui ont re9u aujourd'hul seulement rIn
formatlon selon laqueUe la documentatlon est sur lnternetl 
Mon concept conslste ä malntenlr le drolt en vlgueur. Nous 
sommes en traln de parler de la detentlon pour lnsoumlsslon 
telle qu'elle est dM!nle aujourd'hul. Actuellement, un etran
ger depourvu d"une autorlsatlon de sejour ou d'etabllsse
ment - permls B ou C - et trappe d'une declslon de renvol, 
peut 6tre mls en detention que l'on dlt - c'est un peu cynl
quel - «preparatoire» deja avant qu'une decislon soft rendue 
sur son drolt au sejour. Cette detentlon est de trols mols au 
maxlmum. En outre, un etranger depourvu d'une autorlsa
tlon de seJour ou d'etabllssement et aussl frappe d'une deci• 
slon de renvol, peut 6tre mis en detentlon dlte «en vue de 
refoulement», une fols qu'une declslon sur son drolt de se
Jour a ete notlflee, et cela pendant neuf mols au maxlmum. 
Ce qul falt que la duree maximale totale de la detentlon 
«preparatolre» et «en we de refoulement" est donc actuel
lement de douze mols. C'est une norme qul a ete adoptee 
en 1994. Je soullgne qu'il s'aglt d'une detentlon «prepara• 
tolre» et «en we de refoulement .. ; II ne s'aglt nl de gens qul 
ont trafique de la drogue, nl de gens qui ont vole. II faut que 
ce solt blen clalr. 
Prenons la propositlon de 1a commlssion, et sl je suls blen 
lnforme, il n'y a aucune proposltlon du Conseil federal; 
m&me le Conseil federal a expressement rejete cette propo
sltlon. S'II y avalt une posltion du Conseil federal ä ce sujet, 
je serals content d'avolr la reference pour la Ure sur Internet. 
Salon donc la proposltion de la commlsslon, la duree maxi
male de toutes les formes de detentlon, y comprls donc de 
toutes les formes de detentlon «preparatolre» et «en vue de 
refoulement», seralt de 24 mols: deux ans de detentlon pour 
ces etrangers que l'on peut definlr comme «recalcltrants»J 
Or - J'al deJä eu l'occaslon de le dlre ce matln - lorsqu'on 
satt, dans la pratlque penale, ce qu'II faut faire aujourd'hul 
pour 6tre condamne ä une pelne de deux ans, II me semble 
qu'icl on a perdu tout sens des proportions. D'ailleurs, c'est 
l'avls de nombreux speclallstes et de nombreuses autorttes 
en matlere de droit International. Alors, on me dira: «Les 
Pays-Bas, le Danemark n'ont m6me pas de limlte, eux.» 
C'est vrai, mals sl on cople le Danemark et les Pays-Bas, II 
faut le faire Jusqu'au bout et offrlr l'asslstance d'un avocat 
des le debut de 1a procedure. Dans ces deux pays, c'est gra
tult Dans la pratlque de ces deux pays - ]'al demande ä des 
collegues de ces pays de m'lndlquer s'ils connalssalent des 
cas -, II n'y a eu aucun cas de detentlon qul alt attelnt cette 
duree. Ce qul est frappant, c'est que de nombreuses autorl
tes d'executlon, elles-m&mes, me dlsent, parce que Je les al 
lnterpellees - et c'est notamment le cas au Tessin-, qu'elles 
ne comprennent pas pourquol on auralt besoln de ces deux 
ans, car, dans la pratlque, on est tres loln de cette duree. 
Alors, une fols encore, Je vous prle vralment de vous pen
cher sur cet aspect. On nous propose de doubler la duree de 
la prlvatlon de llberte, pas pour des crlmlnels, mals pour des 
personnes qul aimeraient rester chez nous - ce qul n'est 
pas blen, mals pas un crlme tres grave -, sans un message, 
sans une documentatlon. On ne nous dlt rlen du tout dans le 
cas present, alors que, dans tous les autres messages, on 
nous inonde de paplers pour nous dire comblen cela coOte, 
ce que cela slgnlfie au nlveau des lnvestlssements, etc. Rien 
de tel lcl, et on double tout slmplement la duree de 1a prlva
tlon de llberte. 
Comme Je l'al dlt ce matln, certalns Jouent avec l'ldee que le 
simple falt de prevolr ces deux ans de detentlon - car au 
fond on ne veut pas les lnfllger - decouragera certaines per
sonnes. Pour ma part, Je trouve cette philosophle absolu• 
ment lnacceptable. C'est rlnstltutlon du bluff dans !'Etat de 
droit, et Je crols que c'est absolument lnappllcable. 
Dans le message du Conseil federal - mals c'etalt le Conseil 
federal de 2002 -, on apprend qu'ä rechelon national, ta 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Ständerat 02.080 

detentlon en we de refoulement a une duree moyenne de 
molns de 23 Jours. Elle a ete prolongee a trois mols dans 5 a 
1 o pour cent des cas et, dans 38 cas seulement, les detenus 
ont ete llberes apres que leur detentlon a attelnt la duree 
maximale de neuf mols. Alors, franchement, Je ne com• 
prends pas pourquol II faut aujourd'hul alever ä deux ans la 
duree de la detentlon, ce qul est completement dlspropor
tlonna. 
Au mols de Juin dernier, II y a eu une procedure de consulta
tlon informelle et, sl Je suls blen renselgna, le Part! radlcal
democratlque, le Parti democrate-chretlen et le Partl socla
llste, pour ne m'en tenlr qu'aux partis polltlques, se sont 
montres tres critiques ä regard de ce projet de detentlon 
pour lnsoumlsslon. M&me le nouveau president du Part! ra
dical-democratlque, dans une interview assez recente, ex
prlmait toute sa perplexlte vls-a-vls de l'lntroduction de cette 
detentlon de deux ans. Et, sl Je suls toujours blen lnforme, 
une partle lmportante des cantons n'avalt aucunement de
mande cette prolongatlon. 
Le 25 aoOt 2004, le Conseil federal a reprls de nombreuses 
proposltions du chef du Departement federaJ de Justlce et 
pollce, mals II a expressement ecarte cette proposltion qul, 
comme par hasard, entre une fois encore par la «fen&tre» de 
la commlsslon. 
Alors, Je vous lnvlte A reJeter cette proposltion, parce qu'elle 
est lnutlle, parce qu'on n'a absolument pas evalue ses con
sequences financleres et pratlques. II n'y a aucun document, 
aucune expertlse, II n'y a rlen du tout sur les consequences 
de cette proposltlon. 
II faut donc vralment Ja rejeter. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: Herr Marty hat 
zu den Artikeln 13g und 13h gesprochen, welche auf neue 
Anträge unterschiedlicher Art zurOckgehen. 
Artikel 13g betrifft nicht nur Asylbewerber, sondern Auslän
der generaJI, die Ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz In• 
nerhalb der gesetzten Frist nicht erfOllen und deren rechts
kräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund Ihres persönlichen 
Verhaltens nicht vollzogen werden kann. Er beinhaltet nicht 
eine Pflicht, Jemanden In Haft zu nehmen, sondern Ist klar 
eine Kann-Vorschrift, damit der Ausrelsapfllcht Nachachtung 
verschafft werden kann. 
Die Voraussetzungen zur OberprOfung sind zu Recht strang. 
Nach 96 Stunden braucht es gemäss Absatz 4 eine richterll• 
ehe Überprüfung, und die Haft darf maximal 18 Monate dau
ern, zuerst einen Monat, dann kann sie richterlich verlängert 
werden, was In Absatz 2 festgehalten ist. 
Die Haftart grOndet ganz bewusst auf Artikel 5 Ziffer 1 Buch
stabe b EMRK, der eine Haft zulässt, wenn es um die 
Erzwingung der ErfOllung einer gesetzlichen Ausreise
pflicht geht. Den Behörden soll ein effizientes Mittel zur Ver
fOgung stehen gegen Parsonen, die eine Weg- oder 
Ausweisung durch Ihr persönliches Verhalten zu verhindern 
wissen. 
Diese neue Haftart entspricht weitgehend - dem ist zuzu
stimmen - der Haftart, welche das Bundesamt dem Bundes
rat am 25. August 2004 unterbreitet hat. Wichtigster 
Unterschied ist aber, dass die Dauer der Haft nicht offen Ist, 
wie dies In anderen Ländern der Fall Ist, sondern auf ein Ma
ximum von 18 Monaten beschränkt. Die Dauer Ist auch nlchl 
kumullerbar mit der Dauer der Ausschaffungshaft nach Artl· 
kel 13b Anag, und sie Ist subsidiär und darf nur angeordnet 
werden, wenn alle anderen Mittel, nämlich die Ausschaf
fungshaft oder die Ein- und Ausgrenzung, nicht zum Ziel ge
fOhrt haben. 
Zu Artikel 13h, der glelchZeltlg auch erwähnt worden ist: 
Auch er beinhaltet eine neue Haftart. Die Maximaldauer von 
24 Monaten habe Ich erwähnt. Die Haft gemäss allen Arti
keln zusammen -13a, 13b und 13g - darf maximal 24 Mo
nate betragen. Dies Ist zugegebenermassen eine sehr lange 
Dauer. Ob und Inwiefern diese Möglichkeit ausgeschöpft 
werden muss, hängt natürlich von der Praxis ab. 
Auch bei Minderjährigen von 15 bis 18 Jahren kann maximal 
12 Monate Haft verordnet werden. Auch dies war ein Antrag 
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der Kantone, welche oftmals In unerträgllchem Masse Leute 
wieder freilassen müssen, die steh wirkungsvoll einer Aus
schaffung widersetzen. Es soll also auch ein psychologl
scher Effekt auf die ausrelsepflichUgen Personen erreicht 
werden. 

Studer Jean (S, NE): Ces artlcles 13g et 13h sont l'lllustrs
Uon de la volo~ creatrlce de la commisslon, parce que 
vous pouvez constater vous-m&mes sur votre däpllant qu'II 
n'y avalt rlen avant Jes proposltlons de la commlsslon. C'est 
clone blen une oeuvre de la commlsslon. Mals quand on dlt 
que c'est une oeuvre de la commlsslon, ce n'est pas non 
plus tout ä falt Juste, parce que rauteur - et II faut respecter 
les drolts d'auteur en mattere polltlque -, c'est le chef du Oe· 
partement f6deral de Justtce et police, qul avatt deJä emts 
ses proposltlons au mols de Juln et qul n'avalt pas trouve 
d'approbatton devant le Conseil f6deral. Mals c'est raplde
ment revenu devant la commlsslon. 
Alors, Je voudrals d'abord donner lcl une preclslon, no
tamment ä Monsieur Marty. Ce n'est pas vral que la duree 
maximale de detentton est de 24 mols. La duree maxi
male que permet cette lol, et on sera precls jusqu'au bout, 
c'est 24 mois et 3 Jours. En effet, les 3 Jours dont on parlalt, 
ceux de 1a ccBeugehaft», ne sont pas comprls dans les 
24 mols. 
Ensulte, un autre element me parturbe et Je voudrals blen, 
Monsieur le conselller f6deral, que vous me rassurlez sur ce 
polnt. J'al relu la patlte brochure que le Conseil federal avalt 
adressee ä 1a populaUon en 1994, lors de la votaUon popu
lalre sur les premleres mesures de contralnte. C'etalt la pre
miere fols qu'on lntroduisalt des mesures de contrslnte. A 
l'appui de sa prlse de posltlon en faveur de ces mesures de 
contralnte, le Conseil f6deral dlsalt ä la populaUon: «Va;ez 
comme on est ralsonnable: on a supprlme ranclenne possl
blllte de flntemement.» II y avalt en effet dans l'anclenne lol 
sur les etrangers une posslblllte d'lnternement Le Conseil 
federal ajoutalt: .. on ra supprlmee, parce que cette possibl
llte d'intemement, c'etalt deux ans.» II preclsalt encore: 
«Ces deux ans, aux yeux du Conseil f6deral, sont Jurldique
ment contestables.» Malntenant, onze ans plus tard, Je vou
drals savolr, Monsieur le conseiller f6deral, apres avoir relu 
cette peUte brochure adressee ä la populatlon, clont on aalt 
qu'eUe compte autant que toutes les expertlses qu'on peut 
avolr pour nos trevaux periementalres, qu'est-ce qui a 
change pour qu'on puisse admettre que ce qui etalt Jurldi
quement contestable en 1994 est parfaltement conforme en 
2005? 

David Eugen (C, SG): Tatsächlich wird hier mit diesem neu
geschaffenen Werk der Kommission ein Hafttatbestand ge
setzt, von dem an sich mehrere Zehntausend Personen In 
diesem Land betroffen sein können und auch betroffen sind. 
Daher ist es sicher begründet, dass wir uns diesen Hafttat
bestand genauer ansehen. Ich hätte einige Fragen an die 
Kommission, die man mir vielleicht beantworten kann. 
Es steht In dieser Bestimmung, In Haft gesetzt werde je
mand, wenn aufgrund seines persönlichen Verhaltens die 
Wegweisung nicht vollzogen werden könne. Ich bitte die 
Kommission, diesen Haftgrund jetzt sehr konkret zu um
schreiben. Was sind das fOr Verhaltensweisen? Was sind 
das fOr konkrete Verhaltensweisen, die man hier Im Auge 
hat, die dann diese Massnahme rechtfertigen? Das Ist auch 
deswegen wichtig, weil Sie mit Recht gesagt haben, Frau 
Kommissionssprecherin, wir hätten Ja die richterliche Über
prüfung. Wenn der Richter das überprüfen soll, muss er wis
sen, was er Oberhaupt Oberprüfen soll. Wenn Sie einen 
Hafttatbestand setzen, den man O~erhaupt nicht Oberprüfan 
kann, dann nOtzt die rlchterllche Uberprüfung natOrllch gar 
nichts. Also, Ich denke, bei Hafttatbeständen muss man 
schon eine hinreichende Präzision haben, damit man sagen 
kann, was Jetzt die Haft rechtfertigt. Daher besteht hier von 
mir aus gesehen ziemlicher Erklärungsbedarf. 
Zweitens Ist es eine Kann-Vorschrift. Das Ist neben dem, 
was Ich Jetzt eben versucht habe auszuführen, ein weiteres 
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Risiko. Wenn Sie Im Haftrecht Kann-Vorschriften machen, 
dann eröffnen Sie der WIiikür TOr und Tor, das Ist ganz klar. 
Die Behörden können nachher sagen oder fragen: Ja, setz 
Ich dich in Haft, oder setz Ich dich nicht in Haft? Solche Lö
sungen dienen natflrllch dann auch dazu, Leute zu zwingen, 
Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. 
Jetzt können wir einmal unsere «Strafrechtssonde" anset
zen, schauen, ob das In unserem Strafrecht zulässig Ist. Das 
Ist nicht zulässig. Wir haben sogar die Aussageverweige
rung; wir kennen das Recht, die Aussage zu verweigern. Der 
Angeschuldigte muss sich weder selbst beschuldigen, noch 
muss er eine Aussage machen. Das gehört zum Grund
bestand unseres Strafrechtes. Hier will man - Ich gehe Jetzt 
davon aus - jemanden, der entweder eine Aussage nicht 
macht oder eine Erklärung nicht abgibt, tor zwei Jahre In 
Haft setzen. 
Ich denke, das Ist nicht genOgend überlegt, was Sie hier Ins 
Gesetz schreiben wollen. Das Ist nicht hinreichend Oberlegt. 
Herr Bundesrat Blocher konnte den Bundesrat mit seiner Ar
gumentation nicht Oberzeugen. Der Bundesrat hatte wahr
scheinlich vvesentllch mehr Zelt nachzudenken, und Im 
Bundesrat sitzen Ja bekanntlich auch die Intelligentesten 
Leute, die die Schweiz hat. Also, denke Ich, muss uns das 
eine Mahnung sein, denn der Bundesrat hat hier bei dieser 
Vorlage vieles geschluckt. Hier hat er aber Halt gesagt, und 
das mit Recht. Wenn wir Haftgründe setzen, milssen wir 
sehr aufpassen, was wir machen. 
Ich finde es nicht gut, wenn wir das vom Verfahren her - wie 
es Kollege Marty gesagt hat - In so einem Schnellzugs
tempo mit derartigen Tatbeständen umsetzen. Die Vorsicht 
gebietet uns, dieses Projekt so nicht zu Obemehmen. Wenn 
der Bundesrat damit kommen will, so soll er bitte eine ord
nungsgemässe Vorlage machen, soll das genau prüfen und 
auch beim Bundesrat eine Mehrheit filr die neue Haftrege
lung einholen, die er hier elnfOhren will. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: In Beantwor
tung der Frage von Herrn David: Diese Haft stQtzt sich auf 
Artikel 5 Ziffer 1 Buchstabe b EMRK und Ist zulässig zur Er
zwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Ausreisepflicht, 
sofarn sie verhältnlsmässlg Ist. Das Bundesgericht hat In 
BGE 130 1156 festgehalten, dass es Sache des Gesetzge
bers sei, die bestehenden Zwangsmassnahmen zu ergän
zen und eine Haft einzuführen, die der Erzwingung einer 
Verhaltensänderung diene und nicht In erster Linie der Si
cherstellung des Vollzuges. Daher hat die Kommission diese 
neue Haft vorgeschlagen. 
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Heute Ist eine Ausschaffungs
haft nicht mehr zulässig, wenn sich eine Person zweimal 
weigert, In ein Flugzeug einzusteigen, und auch mit pollzelll
chen Mitteln nicht dazu gebracht werden kann - Sie wissen 
Ja, dass auch die Fluggesellschaften verlangen, dass man 
frelwllllg In ein Flugzeug einsteigt So können nur Sonder
flüge durchgeführt werden, deren Kosten dann auch sehr 
hoch sind. Dann gehen die Gerichte nicht mehr von einem 
schwebenden Wegweisungsverfahren aus. 
Dasselbe gllt beispielsweise auch, wenn eine Person nur 
noch frelwllllg In den Heimatstaat einreisen kam. Dies Ist bei 
einzelnen Ländern der Fall. Sie sagen: Wir nehmen zwar un
sere Staatsangehörigen zurück, aber nur, wenn sie freiwillig 
kommen. Sie können sich vorstellen, wie viele Leute das In 
der Realität machen. Sie weigern sich, freiwillig auszureisen. 
Eine pollzelllche Rückführung scheitert an der Weigerung 
des Heimatstaates, die Person einreisen zu lassen, wenn sie 
In Pollzelbegleltung ankommt. 
Dies sind die Beispiele, die dazu filhren, dass diese Haftart 
eingefOhrt worden Ist. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es sind hier verschiedene 
Mängel vorgebracht worden, nämlich über die Dauer und 
den Nutzen einer solchen Haft. Ich möchte Ihnen sagen, 
Herr David: Sie Ist nicht meine Erfindung. Das gilt auch fOr 
des, was Ich in den Bundesrat gebracht habe. Es sind die 
Kantone, welche vor grosser Not stehen - mit sehr renlten-

Bulletin offlclel de r Assembllle flkhinlle 



17. März 2005 

ten Auslllndem, die die Schweiz nicht ver1assen wollen. Sie 
haben es so ausgedn'lckt: «Wir haben eine neue Kund
schaft.» Es sind nicht mehr Famlllen, z. B. aus Kosovo, son
dern es sind mehrheitlich Junge Männer aus den Maghreb
Staaten und aus der ehemaligen Sowjetunion, die sich ge
gen alles sperren, was wir tun. Die Kantone sagen: uWlr 
kommen nicht durch mit diesen neun Monaten; die Leute sit
zen einfach die Zelt ab.» Es wird genau geschildert: Ein Tag 
vor Ablauf der neun Monate werden sie auf den Flughafen 
gebracht. Sie sagen, sie könnten nicht reisen, well Ihnen 
Obel sei, und dann kann man sie nicht ausschaffen. Dann 
sind die neun Monate abgelaufen, die Zelt Ist vorbei, und es 
beginnt alles von vom. 
Das habe Ich nicht erfunden, Herr David. Aber wenn es fOnf
zlg Personen sind, mit denen die Kantone nicht fertig wer
den, fOhle Ich mich dazu verpflichtet, dem Bundesrat zu 
sagen: Wir müssen etwas tun. Die meisten Kantone sind für 
eine unbeschränkte Haft, andere sagen, 24 Monate - also 
18 plus 6 Monate - reichen, dann werden die Leute die Zelt 
nicht aussitzen. Das Ziel der Übung Ist nicht, dass sie blei
ben, dass sie bis am Schluss hier sind. Das Ist nicht das 
Ziel, sondern das Zlel Ist eben, dass sie frOher ausreisen 
und heimgehen, weil sie wissen, dass sie allenfalls so lange 
in der Ausschaffungshaft sein müssen. Das Ist die Auskunft 
der Fachleute, die Jeden Tag mit solchen Fragen zu tun ha
ben. Ich glaube, wir müssen auch auf diese Fachleute hö· 
ren. 
Es Ist von Herrn Marty gesagt worden, die durchschnittliche 
Dauer der Haft betrage 23 Tage. Es nützt gar nichts, hier den 
Durchschnitt zu nennen. Das Ist, wie wenn Sie mit einem 
Beln In siedendem Wasser stehen und beim anderen null 
Grad haben und sagen, der Durchschnitt sei ja nur 50 Grad. 
Es Ist so, dass viele nur einen oder zwei Tage In Haft sind. 
Der Kanton ZOl1ch belsplelswelse nimmt alle Leute, die er 
ausschafft, am Vorabend der Ausreise In Ausschaffungshaft, 
damit er sie auf die Ausreise vorbereiten kann. Diese Leute 
sind alle nur eine Nacht lang dort. Es Ist ja klar, dass sie den 
Durchschnittswert dn'lcken. Die Untersuchung, die Jetzt In 
den Zeitungen erscheint, sagt: Je weniger lang die Leute In 
Ausschaffungshaft sind, desto eher reisen sie aus. Es ist Ja 
klar, dass diese dann alle ausreisen. 
Ich bitte Siel Diese Frist Ist ein Wagnis angesichts der Frage, 
ob es genagt. Das welss Ich nicht ganz sicher. Aber die 
Leute sagen, es genüge. Wenn es nicht genügt. dann gehen 
andere Länder auf unbegrenzte Frist, und die muss dann 
aber periodisch rlchterllch Immer wieder Oberprüft werden. 
Der Bundesrat hat sich bei der Ausschaffungshaft fQr 24 Mo
nate und nicht ft1r die dauernde Haft entschieden. 
Zur Durchsetzungshaft: Der Bundesrat hat vorgeschlagen, 
darauf zu verzichten. Dieses Instrument Ist bekannt, Herr 
Marty; es Ist nicht so, dass die Kommission das erfunden 
hat. Ich habe sie nicht In die Kommission getragen, Herr Da
vid; das entspricht nicht der Wahrheit. Die Kantone haben 
die Ständeräte angegangen, und sie haben diesen Antrag 
gestellt. Ich kann Ihn nicht unterstOtzen, weil der Bundesrat 
Ihn abgelehnt hat, obwohl die Kantone dringend gebeten ha
ben, das zu tun. Es war nie umstritten, ob es völkerrechts
wldrig 1st; das war auch Im Bundesrat kein Thema. Alle diese 
Sachen waren im Bundesrat umstritten; wir sind Ja nicht eine 
Partei. Ausschlaggebend war eigentlich die Begründung, 
dass das Bundesgericht auch die Durchsetzungshaftgründe 
bei der Ausschaffungshaft zulässt. Das haben wir nach der 
Bundesratssitzung Im Bundesamt für Justiz nochmals Qber
pn'lft. Dieses sagte, die Ausschaffungshaft dOrfe man wegen 
dieser GrOnde nicht brauchen. Aber ich habe dem Bundes
rat keinen neuen Antrag gestellt. Ich habe gesagt, das mOs
sen wir den Räten Oberlassen. 
Wenn wir dem Wunsch der Kantone nach einer Durchset
zungshaft nicht entsprechen können, mOssen sie selber 
schauen, wie sie damit fertig werden. Ich bin der Auffassung, 
dass das nicht die zentralste Bestimmung Ist, auch wenn sie 
so hochgespielt wird. Es geht um wenige Fälle von Renlten• 
ten, die den Kantonen grosse Sorgen machen. Man kann 
den Leuten nicht sagen, sie müssten den Vollzug bewerk
stelligen, und Ihnen das entsprechende Instrument nicht ge-
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ben. Es Ist natOrllch angenehm für uns, angesichts dessen, 
was da unten passiert, In wohligen Ratssälen zu sagen, das 
sei nicht nötig - und diese Leute mOssen sich damit herum
schlagen. Ich darf Ihnen auch sagen, Herr David, Ich habe 
Leute aus diesem Bereich bei mir gehabt, und es gab Trä· 
nenl Die haben gesagt Was machen wir? Wir erzählen lh· 
nen die Geschichten, was uns passiert. 
Ich meine, Ich sei gewählt worden, auch In den Bundesrat, 
um hier Lösungen zu präsentieren und nicht einfach die Sa
che lächerlich zu machen. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fQr die Kommission: Ich habe keine 
zusätzlichen Bemerkungen mehr, aber Ich mOchte Sie doch 
bitten, getrennt Ober die Artikel 13g und 13h abzustimmen, 
da es sich um zwei verschiedene Fragen handelt. Bel Artikel 
13g ist es die neue Haft, die von Herrn Bundesrat Blocher 
erwähnt worden Ist; bei Artikel 13h geht es darum -- und hier 
Ist es ein Antrag des Bundesrates -, dess die Vorbereitungs
und die Ausschaffungshaft nach den Artikeln 13a und 13b 
sowie die Haft nach Artikel 13g zusammen die maximale 
Haftdauer von 24 Monaten nicht Obersehreiten dOrfen. Es 
sind also doch zwei verschiedene Themen. 

Priialdent (Frlck Bruno, Präsident): Schllessen Sie sich die
ser Betrachtung an, Herr Marty? 

Marty Dick (RL, Tl): Oul, mals sans convlctlon, parce qu'il 
s'aglt d'un concept. Les deux ans, c'est un ensemble. Je 
trouve, pour ma part, qu'on devralt proceder a un seul vote 
sur les deux artlcles. Mals sl vous voulez faire deux votes 
separes, Je n'al rien contre. 

Zlff. 1 A'rt. 13g- Ch. 1 art. 13g 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 23 Stimmen 
FOr den Antrag Marty Dick .... 15 Stimmen 

Zlff. 1 Art. 13h- Ch. 1 art. 13h 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission •••• 23 Stimmen 
FOr den Antrag Marty Dick .... 15 Stimmen 

Zlff. 1 Art. 131 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die zuständige kantonale Behörde kann eine Person zur Si
cherstellung des Vollzuges der Weg- oder Ausweisung In 
Haft nehmen, wenn: 
a. ein vollstrackbarer Entscheid vorliegt; 
b. sie die Schweiz nicht In der angesetzten Frist verlassen 
hat; und 
c. die Behörde die Reisepapiere fOr sie beschaffen musste. 
Abs.2 
Die Haft darf höchstens 60 Tage dauern. 
Abs.3 
Die fOr den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen 
Vorkehrungen sind umgehend zu treffen. (Entspricht Art. 74 
E-AuG) 

Ch. 1 art. 131 
Proposition de Ja comm/sslon 
Al. 1 
L!autortt6 cantonale competente peut ordonner la detentlon 
d'un etranger afin d'assurer l'execution de son rerwol ou de 
son expulslon: 
a. sl une declslon executolre a ete prononcee; 
b. s'II n'a pas qultte la Sulsse dans le delal lmpertl; et 
c. sl l'autorlte a dQ se procurer elle-mOme les documents de 
voyage. 
Al.2 
La duree de la detentlon ne peut exceder 60 Jours. 
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Al.3 
Les d6marches n6cessalres ä l'ex6cutlon du renvol ou de 
l'expulsion dolvent Atre entreprlses sans tarder. (Correspond 
ä rart. 74 P-LEtr) 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art 14a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht zulässig, 
nicht zumutbar oder nicht möglich, vertagt das Bundesamt 
die vorläufige Aufnahme. 
Abs. 1bls 
Die vorläufige Aufnahme kann von den kantonalen Behör
den beantragt werden. 
Abs.2 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Der Vollzug kann für einen Ausländer unzumutbar sein, 
wenn er In Situationen wie Krieg, BOrgerkrieg, allgemeine 
Gewalt und medizinische Notlage Im Heimat- oder Her
kunftsstaat In seiner Existenz gefährdet Ist. 
Abs.4 
Der Vollzug Ist nicht möglich, wenn der Ausländer weder In 
den Herkunfts- oder In den Heimatstaat noch In einen Dritt
staat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. 
Abs. 4bls 
Aufheben (wird durch den neuen Art. 14 AsylG ersetzt) 
Abs.5 
Streichen 
Abs. 6 
Die vorläuflge Aufnahme nach den Absätzen 3 und 4 wird 
nicht vertagt, wenn der weg- oder ausgewiesene Ausländer: 
a. zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe Im In- oder Ausland 
verurteilt wurde oder wenn gegen Ihn eine strafrechtliche 
Massnahme Im Sinne der Artikel 61 oder 64 des Strafge
setzbuches (StGB) angeordnet wurde; 
b. erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung In der Schweiz oder Im Ausland verstossen hat 
oder diese gefährdet oder die Innere oder äussere Sicher
heit gefährdet; oder 
c. die UnmOgllchkalt des Vollzuges der Weg- oder Auswei
sung durch sein eigenes Verhalten verursacht hat. 
Abs. 7 
FIOchtllnge, bei denen AsylausschlussgrOnde nach den Artl
kaln 53 und 54 des Asylgesetzes vorliegen, werden vorläufig 
aufgenommen. 

Ch. 1 art. 14a 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
SI l'ex6cutlon de la d6clslon de renvol ou d'expulslon n'est 
pas llclte, ne peut ~re ralsonnablement exig6e ou n"est pas 
posslble, l'Ofllce f6d6ral des r6fugl6s ordonne l'admlsslon 
provlsolre. 
AL 1bls 
t.:admission provlsolre peut Atre propos6e par les autorlt6s 
cantonales. 
Al.2 
Adh6rer ä la d6clslon du Conseil national 
Al. 3 
l!ex6cutlon de la d6clslon peut ne pas Atre ralsonnablement 
exlg6e sl le renvol ou l'expulslon de l'Mranger dans son pays 
d'orlglne ou de provenance mettralt sa vle en danger, par ex
emple parce qu'II y regne une sltuation de guerre, de guerre 
cMle, de Violences gim6ralls6es ou de d6tresse m6dlcale. 
Al.4 
t.:ex6cutlon n'est pas posslble lorsque l'Mranger ne peut se 
rendre ou Atre renvoy6 nl dans son Etat d'orlglne ou de pro
venance, nl dans un Etat tlers. 
Al. 4bis 
Abroger (remplac6 par le nouvel art. 14 LAsl) 
A/.5 
Blffer 
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Al. 6 
Dans les cas vls6s aux allnw 3 et 4, l'admlsslon provlsolre 
n'est pas ordonnee lorsque 1'6tranger qul fait t'obJet d'une 
d6clslon de renvol ou d'expulslon: 
a. a 6t6 condamn6 ä une pelne prlvative de Dbe~ de longue 
duree en Sulsse ou ä 1'6tranger ou a falt l'obJet d'une mesure 
p6nale au sens des articles 61 ou 64 du Code p6nal (CP); 
ou 
b. a port6 attelnte, de manlere grave ou r6p6t6e, ä la s6cu
rlt6 et ä !'ordre publlc en Sulsse ou ä I'6tranger ou repre
sente une menace pour la sQret6 lnt6rleure ou ext6r1eure de 
la Suisse; ou 
c. dolt l'imposslblllt6 de l'ex6cutlon de 1a d6clslon de renvol 
ou d'expulsion ä son propre comportement. 
Al. 7 
Les r6fugl6s auxquels l'aslle n'est pas accord6 en vertu des 
articles 53 ou 54 LAsl sont admls provlsolremenl 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art 14b 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Das Bundesamt Oberprüft periodisch, ob die Voraussetzun
gen für die vorläufige Aufnahme nach Artikel 14a Absatz 1 
noch gegeben sind. 
Abs.2 
Das Bundesamt hebt die vorläufige Aufnahme auf und ord
net den Vollzug der Weg- oder Ausweisung an, wenn die 
Voraussetzungen von Artikel 14a Absatz 1 nicht mehr gege
ben sind. 
Abs. 2bls 
Auf Antrag der kantonalen Behörden oder des Bundesamtes 
fOr Polizei kann das Bundesamt die vorläufige Aufnahme 
wegen Unzumutbarkalt oder Unmöglichkeit des Vollzuges 
(Art, 14a Abs. 3 und 4) aufheben und den Vollzug der Weg
weisung anordnen, wenn GrOnde nach Artikel 14a Absatz 6 
gegeben sind. 
Abs.3 
Die vorläuflge Aufnahme erlischt mit der definitiven Ausreise 
oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung. 

Ch. 1 art. 14b 
Proposition de Ja commlsslon 
Al. 1 
t.:Offlce f6d6ral des r6fugl6s v6rlfle p6rlodlquement sl rMran
ger admis provlsolrement en vertu de l'article 14a alln6a 1 
de la pr6sente lol rempllt encore les condltions vlsees audit 
alln6a. 
Al.2 
Si tel n'est plus le cas, II procede ä la levee de l"admlsslon 
provlsolre et ordonne l'executlon de la d6clslon de renvol ou 
d'expulslon. 
Al. 2bls 
SI les motlfs vls6s ä l'artlcle 14a alin6a 6 sont r6unls et 
qu'une autorlt6 cantonale ou l'Offlce f6d6ral de la pollce en 
falt 1a demande, l'ofllce f6d6ral peut lever l'admlsslon provl
solre accord6e en vertu de l'artlcle 14a allnw 3 et 4 de 1a 
prasente lol et ordonner l'ex6cutlon de la d6clslon de renvoi. 
Al. 3 
t.:admlsslon provlsoire prend fln lorsque rtnt6ress6 qultte d6-
flnltivement la Sulsse ou obtlent une autorisatlon de s6Jour. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art 14c 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs. 4 
Die Kantone regeln die Festsetzung und die Ausrichtung der 
Sozialhilfe und Nothilfe für provisorisch und humanitär Auf
genommene. Die Bestimmungen für Asylsuchende der Arti
kel 80 bis 84 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 sind 
anwendbar. FOr provisorisch oder humanitär aufgenommene 
FIOchtlinge .... 
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Abs.5 

b .•.•. Artikeln 88 Absatz 3 und 89 .... 

d. Personen, deren proVlsorlsche oder humanitäre Auf
nahme rechtskräftig aufgehoben wurde, die Pauschale nach 
Artikel 88 Absatz 4 des Asylgesetzes, sofern diese nicht be
reits in einem frOheren Zeltpunkt ausgerichtet worden Ist. 
(Vgl. Art. 44a, 80, 81, 82,_88, 92, Übergangsbestimmungen 
AsylG sowie Art. 14f und Ubergangsbestlmmungen Anag) 

Antrag der Kommission 
Abs.1 
Der Ausweis fOr vorläufig aufgenommene Personen wird 
vom Aufenthaltskanton zur Kontrolle fOr höchstens zwölf Mo
nate ausgestellt und unter Vorbehalt von Artikel 14b verlän
gert. 
Abs. 1b/s 
Das Bundesamt verteilt die vorläufig aufgenommenen Per
sonen nach .... und der vorläufig aufgenommenen Personen 
Rechnung. 
Abs. 1ter 
.... von der vorläufig aufgenommenen Person beim Bundes
amt einzureichen .... 
Abs.2 
Die vorläufig aufgenommene Person .... 
Abs.3 
Die kantonalen Behörden können einer vorläufig aufgenom
menen Person unabhängig von der Arbeitsmarkt- und Wirt• 
schaftslage eine Bewllllgung zur Erwerbstätigkeit erteilen. 
Abs. 3bls 
.... von vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig 
aufgenommenen Flüchtlingen können frühestens drei Jahre 
nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachgezogen 
und in diese eingeschlossen werden, wenn .... 

Abs. 3ter 
Streichen 
Abs.4 
ZUstlmmung zum neuen Antrag des Bundesrates 
mit Ausnahme von: 
.... Nothilfe fOr vorläufig Aufgenommene .... Für vorläufig auf
genommene .... 
Abs.5 
Der Bund zahlt den Kantonen fOr: 
a. Jede vorläufig aufgenommene Person eine Pauschale 
nach den Artikeln 88 Absätze 1 und 2 und 89 des Asylgeset
zes sowie einen Beitrag zur Förderung der sozialen Integra
tion und der wirtschaftlichen Selbstständigkeit der betroffe• 
nen Personen. Diese Integrationspauschale kann von der 
Erreichung sozialpolltlscher Ziele abhängig gemacht und auf 
bestimmte Gruppen eingeschränkt werden; der Bundesrat 
legt Ihre Höhe fest; 
b. Jeden vorläufig aufgenommenen Fhlchtling eine Pau
schale nach den Artikeln 88 Absatz 3 und 89 des Asylgeset
zes; 
c. Streichen 
d. Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 
mit Ausnahme von: 
Personen, deren vorläufige Aufnahme .... 
Abs.5bis 
Die Pauschalen nach Absatz 5 werden während längstens 
sieben Jahren seit der Einreise ausgerichtet. 
Abs.6 
vorläufig aufgenommene Personen .... 
Abs. 7 
.... fOr vorläufig aufgenommene Personen .... 

Ch. 1 art. 14c 
Nouvelle proposltlon du Conseil federal 
Al.4 
Les cantons reglementent la ßxation et ie versement de 
l'alde soclale et de l'alde d'urgence destlnees aux per
sonnes admlses a tltre provlsolre et aux personnes admlses 
pour raisons humanltalres. Les dlsposltlons des arttcles 80 
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a 84 de la lol du 26 Juln 1998 sur l'aslle concemant les 
requerants s'appllquent. Les refugles admls a tltre proVlsolre 
ou pour ralsons humanltalres sont soumls .... 
Al.5 

b. une lndemnlte forfaltaire au sens des artlcles 88 allnea 3 
et 89 de 1a loi du 26 Juln 1998 sur l'asile pour chaque refugle 
admis a ti1re provisolre ou pour ralsons humanltalres; 

d. une indemnlte forfaltalre au sens de l'artlcle 88 allnea 4 de 
la lol du 26 juln 1998 sur l'aslle pour les personnes dont l'ad
misslon proVlsoire ou l'admisslon pour ralsons humanltalres 
a ete deflnltivement levee, pour autant qu'elle n'alt pas ete 
versee au prealable. 
(Volr aussl art. 44a, 80, 81, 82, 88, 92, Dispositions transltol
res LAsl alnsl que art. 14f et Dispositions transltolres LSEE) 

Proposition de la comm/sslon 
Al. 1 
Le tltre de seJour de l'etranger admls proVlsolrement est eta• 
bll par le canton de seJour. A des fins de contrOle, II est etabll 
pour douze mols au plus et sa duree de valldlte est prolon
gee sous reserve de l'artlcle 14b. 
Al. 1bls 
SI les cantons n'ont pu s'entendre sur un autre mode de 
repartltion, !'Office federal des refugles leur attrlbue les per
sonnes admlses proVlsolrement conformement a la cle de 
repartttlon prevue a l'artlcle 27 allnea 2 de la loi du 26 Juln 
1998 sur l'asile. II tlent compte des lnter!ts legitimes des 
cantons et des personnes concemees. 
Al. 1ter 
La personne admlse provlsolrement qul souhalte changer de 
canton soumet sa demande a l'Offlce federai des refugles. 
Ce demler rend une declslon definitive, sous reserve de l'ali
nea 1 quater, apres avoir entendu les cantons concemes. 
Al.2 
La personne admlse proVlsolrement peut cholslr librement 
son Heu de seJour sur le territolre du canton ou eile sejoume 
ou du canton auquel eile a ete attrlbuee. 
Al. 3 
Les personnes admlses proVlsolrement peuvent obtenlr de 
la part des autorites cantonales une autorlsation d'exercer 
une acttvlte lucrative, lndependamment de 1a sltuation sur le 
marche de l'emplol et de la sltuatlon economlque. 
Al. 3bls 
Les epoux et les enfants cellbetalres de molns de 18 ans 
des personnes admlses provlsolrement et des refugles ad• 
mls proVlsoirement peuvent beneflcler du regroupement fa
mlllal et du mime staM au plus tOt trols ans apres que 
l'admisslon provisolre a ete prononcee, sl: 

Al. 3ter 
Blffer 
Al. 4 
Les cantons reglementent la flxatlon et le versement de 
l'alde soclale et de l'alde d'urgence destinees aux per
sonnes admlses proVlsolrement. Les dlsposltlons des arti
cles 80 a 84 de la lol du 26 juln 1998 sur l'asile concernant 
les requerants s'appllquent. En ce qul conceme l'alcle so
clale, les refugles admls provlsolrement sont soumls aux 
mAmes dlsposltlons que les refugles auxquels 1a Sulsse a 
accorde l'aslle. 
Al. 5 
La Confederatlon verse aux cantons: 
a. pour chaque personne admlse proVlsolrement, une In• 
demnlte forfaltalre, conformement aux artlcles 88 allneas 1 
et 2 et 89 de la lol sur l'aslle, alnsl qu'une subventlon visant a 
faclllter l'lntegratlon soclale et l'lndependance economlque 
de cheque personne admlse proVlsolrement. Cette Indem• 
nlte forfaltalre d'lntegration peut Atre llee a l'attelnte d'obJec• 
tlfs soclopolltlques et limltea ä certalnes categortes de 
personnes; le Conseil federai en fixe le montant; 
b. pour chaque refugle admls provtsolrement, une lndemnlte 
forfaltalre, conformement aux artlcles 88 allnea 3 et 89 de la 
lol sur l'aslle; 
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c. Bitter 
d. Adherer a 1a nouvelle proposltlon du Conseil federal 
a l'exceptlon de: 
•••• personnes dont l'admlsslon provlsolre a ete .... 
Al. 5bls 
Les indemnltes torfaltalres Vlsees a l'allnea 5 ne sont ver
sees que pour une duree de sept ans au maxlmum depuls 
l'entree en Sulsse. 
Al.6 
Les personnes admlses provlsoirement sont soumlses a la 
taxe speclale et a la salsle des valeurs patrimoniales, confor• 
mement aux artlcles 86a et 86b de la lol sur l'aslle. Les dis
posltlons du chapltre 5 sectlon 2 et du chapltre 10 de la lol 
sur l'aslle s'appllquent. 
Al. 7 
L:assurance-maladle obllgatolre pour les personnes admlses 
provlsolrement est regle par les dlsposltions y afferentes, 
appllcables aux requerants d'asile, de la loi sur l'aslle et de 
la lol federale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
AdoptlJ selon Ja proposition de Ja commlss/on 

Zlff. 1 Art. 14e Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... Vollzug der Vorbereitungshaft, der Ausschaffungshaft und 
der Haft nach Artikel 13g. Die Pauschale wird ausgerichtet 
fOr: 

b ..... Aufhebung der vorläufigen Aufnahme steht; 

Antrag Marty Dick 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 1 arl 14e al. 2 
Proposition de Ja commlsslon 
La Confederatlon particlpe a ralson d'un forfalt Joumaller aux 
frais d'exploltatlon des cantons pour l'executlon de la deten
tlon de phase preparatolre, de la detentlon en vue du refou• 
lement et de la detentlon vlsee a l'artlcle 13g. Le forfalt est 
alloue pour: 

b ..... la levee d'une admlssion provlsolre; 

Proposition Marty Dick 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Präsident (Frlck. Bruno, Präsident): MOssen wir Ober den 
Antrag Marty Dick noch einmal abstimmen? Schllesst sich 
Herr Marty dem Antrag der Kommlsalon an? 

Marty Dick (AL, Tl): Oul, oul, Monsieur le presldent. «Je 
vous al comprfs», comme dlsalt de Gaullel 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
AdoptlJ se/on ta proposltlon de la commiss/on 

Zlff. 1 Arl 14f 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Aufheben 
(vgl. Art. 44a, 80, 81, 82, 88, 9~. Übergangsbestimmun
gen AsylG sowie Art. 14c und Ubergangsbestlmmungen 
Anag) 

Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
Unverändert 

Ch.1 arl 14f 
Nouve/le proposltlon du Conseil f6deral 
Abroger 
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(volr aussl art. 44a, 80, 81, 82, 88, 92, Dispositions transltol
res LAsl alnsl que art. 14c et Dispositions transltolres LSEE) 

Proposition de ta majorfte 
Adherer a la nouvelle propositlon du Conseil federal 

Proposition de 1a mlnorfte 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
lnchange 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on 1a proposltlon de /a majorit6 

Zlff. 1 Arl 15 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Das Bundesamt ist für die Anordnung und den Vollzug der 
vorläufigen Aufnahme zuständig •••. 

Ch. 1 arl 15 al. 4 
Proposition de la commisslon 
Coffice federal est competent pour ordonner et mettre en 
oeuvre l'admlsslon provlsoire, a molns que .... 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 20 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1bfs 
FOr Beschwerden betreffend die vorläufige Aufnahme Ist Ar
tikel 1 05 Absatz 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 an• 
wendbar. 

Ch.1 arl20 
Proposition de 1a commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Al. 1bis 
Les recours concernant l'admlsslon provlsolre sont regls par 
l'artlcle 105 allnea 1 de la lol du 26 Juin 1998 sur l'aslle. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Arl 25b 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Der Bundesrat fördert bilaterale und multilaterale Migrations
partnerschaften mit anderen Staaten. Er kann Abkommen 
abschllessen, um die Zusammenarbeit Im Migrationsbereich 
zu stärken sowie die Illegale Migration und deren negative 
Folgen zu mindern. 
Abs. 1bfs 
Er kann mit ausländischen Staaten Vereinbarungen Ober die 
Vlsumpfllcht, Ober AOck.Obemahme und Transit von Perso
nen mit unbefugtem Aufenthalt In der Schweiz, Ober die Nie
derlassung sowie Abkommen Ober die berufliche Aus- und 
Weiterbildung abschllessen. 
Abs. 1ter 
Bel AOck.Obemahme• und Transitvereinbarungen kann er Im 
Rahmen seiner Zuständigkeiten Leistungen und Vorteile 
gewähren oder vorenthalten. Er berOckslchtlgt dabei die völ· 
kerrechtllchen Verpflichtungen sowie die Gesamtheit der Be
ziehungen der Schweiz zum betroffenen Staat 
Abs. 1quater 
Im Rahmen von AOck.Obernahme- und Transitvereinbarun
gen kann er die pollzelllch begleitete Durchbeförderung, ein
schllessllch der Rechtsstellung von Begleitpersonen der 
Vertragsparteien, regeln. 
(Vgl. Art. n AsyJG) 
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Ch. 1 art. 25b 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Le Conseil f6deral encourage les partenarlats bllatt.raux et 
multilateraux avec d'autres Etats dans le domaine des ml
gratlons. II peut conclure des accords vlsant a renforcer la 
cooperation dans le domalne mlgratolre et a lutter contre la 
mlgratlon Illegale et ses consequences negatives. 
Al. 1bls 
II peut conclure avec des Etats etrangers des conventions en 
matiere de vlsas, des conventlons sur la readmlsslon et le 
translt de personnes sejoumant illegalement en Sulsse, des 
conventlons sur l'etablissement de leurs ressortlssants en 
Sulsse alnsl que des accordS sur la formatlon et Je perfec
tlonnement professlonnels. 
Al. 1ter 
Dans le cadre de conventlons de readmlsslon et de translt, II 
peut, dSns les llmltes de ses competences, accorder ou ratl
rer le beneflce de prestatlons ou d'avantages. II tlent compte 
des obllgatlons de drolt International alnsl que de l'ensemble 
des relatlons existant entre la Sulsse et l'Etat conceme. 
Al. 1quater 
Dans le cadre de conventlons de readmlsslon et de translt, H 
peut regler le translt sous escorte pollcitlre et le staM Jurt
dlque des agents d'escorte des partles contractantes. 
(Volr art n LAsl) 

Priisldent (Frlck Bruno, Präsident): Wir behandeln hier auch 
Artikel n des Asylgesetzes, den wir ausgesetzt haben. 

Heberleln Trlx (AL, ZH), fOr die Kommission: «Der Bundes
rat,, - helsst es hier - «fördert bllaterale und multilaterale Mi
grationspartnerschaften .... » Wir haben diesen Artikel auf• 
grund der Diskussionen, wie sie auch Im Nationalrat statt• 
gefunden haben, aufgenommen. Denn der Nationalrat hat in 
der Sondersession Im Mai 2004 In Artikel n des Asylgeset
zes eine Bestimmung gutgeheissen, die der Schweiz die 
Ausrichtung von Entwicklungshilfeleistungen nur unter der 
Bedingung erlaubt, dass der betroffene Staat Im Gegenzug 
seine eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zurOck
nlmmt. Die Wirkung dieser Bestimmung Ist wahrscheinlich 
äusserst bescheiden, da die Schwerpunktländer der Ent
wicklungszusammenarbeit nicht unbedingt mit den Her
kunftsländern der Asylbewerber Identisch sind. Zudem befin
det sich diese Bestimmung nach Meinung der Rechtsexper
ten in der Systematik am falschen Ort, nämlich bei den 
Bestimmungen Ober die SchutzbedOrftlgen. 
Beim Aufbau der Beziehungen zu den wichtigen Herkunfts
ländern von Asylsuchenden hat sich In der Praxis gezeigt, 
dass die Schweiz Leistungen anbieten kann und dies auch 
tun soll, um bei den Herkunftsländern die Verpfllchtung zur 
ROckObemahme eigener Staatsangehöriger durchsetzen zu 
können. Gleichzeitig muss es der Schweiz aber auch mög
lich sein, das Angebot von Leistungen zurückzunehmen, 
wenn sich die Herkunftsstaaten bei der RQckObemahme lh• 
rer eigenen Staatsangehörigen nicht kooperativ verhalten. 
Dies bedingt eine offenere und breitere Formulierung als 
Jene des Nationalrates. 
Deshalb hat hier im Dezember der Bundesrat gemeinsam 
mit dem EDA einen neuen Antrag gutgehelssen und hier 
eine entsprechende Bestimmung eingebracht. Der Antrag 
sieht unter anderem vor, dass bilaterale und multilaterale MI• 
gratlonspartnerschaften mit anderen Staaten gefördert wer
den sollen. Der Bundesrat soll Abkommen schllessen, um 
die ZUsammenarbelt Im Migrationsbereich zu stärken und 
die Illegale Migration zu vermindern. Insbesondere beim Ab· 
schluss dieser Abkommen soll der Bundesrat im Rahmen 
seiner ZUständlgkelt Leistungen und Vorteile gewähren oder 
eben auch vorenthalten. 
Damit können auch Programme zur frelwllllgen Rückkehr 
gefördert werden, welche zur Wlederelngllederung der Asyl
suchenden beitragen. Diese Regelung soll Im Anag getrof
fen werden, weil die Kompetenz des Bundesrates zum 
Abschluss von ROckObemahme• und Transitabkommen be· 
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relts In der geltenden Fassung von Artikel 25b Anag geregelt 
ist. Diese Bestimmungen finden sich - wie erwähnt - auch in 
Artikel n des von uns bereits behandelten Bundesgesetzes 
Ober Ausländerinnen und Ausländer. 

Priisldent (Frlck Bruno, Präsident): Sie haben Ziffer 1 Artl· 
kel 25b und Artikel n des Asylgesetzes zugestimmt. 

Angenommen -AdopM 

Art. 77 
Angenommen -Adoptc§ 

Zlff. 1 Art. 25c Abs. 2 
Neuer Antrag des Bundesrates 

d. Angaben Ober strafrechtliche Verfahren, soweit dies Im 
konkreten Fall zur Abwicklung der ROckObernahme und zur 
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Im Hel• 
matstaat erforderlich Ist und dadurch die betroffene Person 
nicht gefährdet wird. Artikel 2 des Rechtshilfegesetzes gilt 
slnngemäss. 
(Vgl. Art. 97 AsylG) 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Ch. 1 art. 25c aL 2 
Nouvelle propositlon du Consell filderal 

d. des lndlcatlons sur des proc6dures penales pour autant 
que, dans le cas d'espece, la procedure de readmlsslon et la 
sauvegarde de !'ordre dans l'Etat d'orlglne l'exlgent et qu'il 
n'en decoule aucun danger pour la personne concemee. 
l!artlcle 2 de la lol sur l'entralde penale Internationale s'appll• 
que par analogle. 
(Volr art. 97 LAsl) 

Proposition de la commlssfon 
Adherer a la nouvelle proposltion du Conseil federal 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adoptc§ selon la proposltfon de la commlssfon 

Übergangsbestimmungen der Änderung vom .... 
Neuer Antrag des Bundesrates 
Abs. 11 
Ist die provisorische oder humanitäre Aufnahme vor oder In
nerhalb von drei Jahren seit Inkrafttreten dieser Gesetzesän
derun.9 aufgehoben worden, so gelten die Absätze 8 und 9 
der Ubergangsbestlmmungen des Asylgesetzes slnnge
mäss. Ausgenommen davon sind Personen, die vor Anord
nung der Ersatzmassnahmen einen Nlchtelntretensent• 
scheid erhalten haben. 
(Vgl. Art. 44a, 80, 81, 82, 88, 92, Übergangsbestimmungen 
AsylG sowie Art 14c und 4f Anag) 

Antrag der Kommission 
Abs. 1-4 
Streichen 
Abs.5 
Entsteht vor Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung ein Zwi
schen- oder Schlussabrechnungsgrund nach Artikel 87 des 
Asylgesetzes In der bisherigen Fassung vom 26. Juni 1998, 
so erfolgen die Zwischen- oder Schlussabrechnung und die 
Saldlerung des Kontos nach altem Recht. 
Abs. 6 
Der Bundesrat regelt das Abrechnungsverfahren sowie den 
Umfang und die Dauer der Sonderabgabe und der Vermö
genswertabnahme fOr vorläufig aufgenommene Personen, 
die vor Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung erwerbstätig 
waren und filr die im Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Ge
setzesänderung kein Schlussabrechnungsgrund nach Ab
setz 5 entstanden ist. 
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Abs. 7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.B 
Unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen gllt für 
Personen, die im Zeitpunkt des lnkrafttretens der Änderun
gen des Asylgesetzes sowie dieses Gesetzes vorläufig auf
genommen sind, neues Recht. Wurde eine vorläufige 
Aufnahme gestützt auf Artikel 44 Absatz 3 des Asylgesetzes 
angeordnet, bleibt diese bestehen. 
Abs.9 
FOr Personen, die im Zeltpunkt des lnkrafttretens dieser Ge
setzesänderung vorläufig aufgenommen sind, richtet der 
Bund den Kantonen während der Dauer der vorläufigen Auf. 
nahme die Pauschalen nach den Artikeln 88 Absätze 1 und 2 
und Artlkel 89 des Asylgesetzes aus, längstens während 
sieben Jahren seit der Einreise. Der Bund richtet den Kanto
nen fOr Personen, die Im Zeltpunkt des lnkrafttretens dieser 
Gesetzesänderung vorläufig aufgenommen sind, zusätzlich 
einen einmaligen Beitrag aus, der namentlich die berufliche 
Integration erleichtern soll. Der Bundesrat legt die Höhe fest. 
Abs. 10 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 11 
Ist die vorläufige Aufnahme vor Inkrafttreten dieser Ge
setzesänderung rechtskräftig aufgehoben worden, so zahlt 
der Bund den Kantonen eine einmalige Pauschale von 
5000 Franken, sofern diese Personen die Schweiz noch 
nicht verlassen haben. 

Dispositions transltolres de la modlflcatlon du ...• 
Nouvelle proposltlon du Conseil federal 
Al. 11 
SI l'admlsslon provlsoire ou l'admlssion pour ralsons huma
nltalres a ~ levee avant ou dens les trols ans sulvant l'ent
ree en vlgueur de la presente modlflcatlon, les alineas 8 et 9 
des dlsposltlons transltolres de la lol sur rasile s'appllquent 
par analogle. Ne sont pas concemees par iesdltes dlsposltl
ons les personnes dont ia demande d'aslle a falt robjet 
d'une declslon de non-entree en matlere avant que ies me
sures de remplacement n'alent ete ordonnees. 
(Volr aussl art. 44a, 80, 81, 82, 88, 92, Dispositions translto• 
lres LAsl alnsi que art. 14c et 141 LSEE) 

Proposition de la commlsslon 
Al. 1-4 
Blffer 
Al.5 
SI une ralson de proceder a un decompte intermedlalre ou 
au decompte final en vertu de l'artlcle 87 de la lol federale 
sur l'asUe dans sa verslon du 26 Juln 1998 apparalt avant 
l'entree en vlgueur de la presente modlflcatlon de lol, le de
compte intermedlalre ou final et la llquldatlon du compte se
ront effectues selon l'ancien drolt. 
Al.6 
S'aglssant de personnes admlses a tltre provlsolre qul exer-
98ient une actlvlte lucratlve avant l'entree en vlgueur de ia 
presente modlflcatlon de lol et pour iesquelles II n'a ~ 
procede a aucun decompte lntermedlaire ou final selon l'all
nea 5 avant l'entree en vlgueur de 1a presente modlflcatlon 
de loi, le Consell federal regle la procedure de decompte, le 
montant de la taxe speclale et la duree de valldite de celle-cl, 
alnsl que la nature et la duree de la salsle des valeurs patri
moniales. 
Al. 7 
Adherer il la declslon du Conseil national 
Al. 8 
Sous reserve des dlspositions cl-apres, ie nouveau droit 
s'appllque aux personnes qul, au moment de l'entree en vl
gueur des modlflcatlons de la lol sur faslle et de la presente 
lol, sont admlses provlsolrement. SI l'admlsslon provlsolre a 
ete ordonnee en vertu de l'artlcle 44 allnea 3 de la lol sur 
l'aslle, eile reste en vlgueur. 
Al.9 
Pour les personnes admlses provlsolrement avant l'entree 
en vlgueur de la presente revlslon partielle, la Confederatlon 
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verse aux cantons pendent la duree de l'admlsslon provl
solre les lndernnltes forfaltalres vlsees a l'artlcle 88 allnees 1 
et 2 et a l'artlcle 89 de 1a lol sur l'aslle, rnals pendent sept 
ans au plus depuls l'entree en Sulsse. Pour les personnes 
admlses provlsolrement avant l'entree en vlgueur de la pre
sente revlslon partielle, 1a Confederatlon verse aux cantons 
une contrlbutlon unlque suppl6mentalre destlnee a favorlser 
l'lntegratlon professlonnelle; le Conseil federal en fixe le 
montant 
Al. 10 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Al. 11 
SI l'admlsslon provlsolre a ete levee avant l'entree en vl· 
gueur de la pllisente modlflcatlon leglslatlve, 1a Confedera
tlon verse aux cantons une somme forfaitalre unlque de 
5000 francs, pour autant que les personnes concemees 
n'alent pas encore qultte le terrltolre sulsse. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposlt/on de la commlsslon 

Zlff. 2 Art. 100 Abs. 1 
Antrag der Kommission 

b. auf dem Gebiet des Ausländerrechtes: 

5. VerfOgungen Ober die vorläufige Aufnahme von Auslän
dern; 

Ch. 2 art. 100 al. 1 
Proposition de la commlsslon 

b. en matlere de drolt des etrangers: 

5. les declslons concemant l'admlsslon provlsolre; 

Heberleln Trlx (AL. ZH), fOr die Kommission: Wir haben ges
tem In der Diskussion Ober das Ausländergesetz festgehal
ten, dass hier allenfalls eine Ergänzung bei der Revision und 
eine Anpassung an die Organisation der Bundesrechts
pflege vorzunehmen sind. 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vota sur /'ensemble 
FOr Annahme des Entwurfes .... 27 Stimmen 
Dagegen •.•• 11 Stimmen 

2. Bundesgesetz Ober die Krankenversicherung 
2. Lof f6derale sur l'auurance-maladle 

Detailberatung - Dlscusslon par article 

Titel und Ingress, Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, eh. 1 
Proposition de la c:ommlss/on 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopta 

Zlff.11 
Antrag der Mehrheit 

Art 82a Abs. 1 bis 
Der Bundesrat kann die Pflichtleistungen der Krankenversi
cherung fQr Asylsuchende und SchutzbedOrftlge ohne Auf-
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enthaltsbewllllgung einschränken; die Notversorgung bleibt 
auf Jeden Fall gewährleistet. 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Studer Jean) 
Art. 82a Abs. 1 bis 
Streichen 

Ch. II 
Proposition de fa ma/orlte 

Art. 82a al. 1bis 
Le Conseil federal peut llmlter les prestatlons obllgatolre
ment prises en charge par l'assurance-maladle pour les re
querants cl'asile et las personnes a proteger sans autorl
satlon de sejour; les solns d'urgence demeurent garantls. 

Proposition de la minorlte 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Studer Jean) 
Art. 82a al. 1bls 
Blffer 

Heberleln Trix (RL, ZH), filr die Kommission: Das System im 
KVG beruht darauf, dass sämtliche In unserem Land anwe
senden Personen automatisch versichert sind und ZUgang 
haben zu den Verslcherungslelstungan, wie sie gewährlels· 
tet werden. In diesem Sinne wurde In der Kommission ein 
Antrag gestellt, der vorsieht, dass die Pflichtleistungen der 
Krankenversicherung filr Asylsuchende und SchutzbedOrf
tlge ohne Aufenthaltsbewilligung eingeschränkt werden kön
nen, dass sie aber auf Jeden Fall Zugang zu den Notmass
nahmen haben, wenn sie wirklich krank sind. 
Die Frage Ist, welche Kosteneinsparungen damit effektiv er
zielt werden können. Dies kann selbstverständlich nicht be
ziffert werden, aber es Ist auch feststellbar, dass sehr viele In 
unser Land einreisende Asylbewerber, aber auch andere 
Ausländer die umfangreichen Leistungen unserer Kranken
versicherung sehr wohl kennen und auch entsprechend nut
zen. Dies kommt auch In Stellungnahmen der Unlversltäts
kllnlken, der öffentlichen Spitäler klar zum Ausdruck. 
Die Meinung der Kommission war nicht etwa die, dass eine 
Zweiklassenmedizin geschaffen werden soll, sondern dass 
Im Gegenteil auch die Asylbewerber und alle Ausländer zu 
den Leistungen der Krankenversicherung ZUgang haben 
sollen, dess aber die Möglichkeit bestehen soll, Leistungen 
auszuschliessen, die nicht unmittelbar notwendig sind. Die 
Problematik besteht darin, dass Im Krankenversicherungs
gesetz kein posltJver Lelstungsketalog besteht und dass es 
demzufolge schwierig sein wird, festzustellen, welche Leis
tungen ausgeschlossen werden und welche bezahlt werden 
sollen. 

Brunner Christiane (S, GE): Ce n'est pas la premlere fols 
que nous avons affalre a une tentative de llmlter les solns 
pour les requerants d'aslle. !.!initiative populalre de l'UDC 
«contre les abus dans le drolt d'aslle» voulait deja que les 
requerants d'aslle deboutes n'alent drolt qu'aux solns medl
caux et dentalres d'urgence (01.036). Cette Initiative a 
echoue en votatlon populalre, certes pas de manlere ecra
sante, mals quand m6me, 1a questlon soulevee lci avait ete 
tranchee par Ie souveraln. 
Nous avons pu prendre connalssance, par un rapport de 
!'Office federal des refugles, du falt que pratlquement tous 
les cantons ont mls sur pied des systemes de restrictlon du 
choix des fournlsseurs de prestatlons et des assureurs pour 
les requerants d'aslle. SI les assureurs ne sont pas vralment 
en mesure de chlffrer l'economie que cette double restrictlon 
represente pour l'assurance-maladle, c'est parce que la po
pulation concernee, avec le nombre de requerants d'aslle, 
est trop restrelnte pour qu'II vallle la pelne de garer des 
comptes separes pour cette categorie d'assures. Les dlspo
sltlons proposees par le Conseil federal dans cette revislon 
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donnent aux cantons toutes les posslbilites de perfectlonner 
encore et d'afflner les Instruments qul sont proposes dans le 
projet du Conseil federal. 
La proposltlon de la majorite va beaucoup plus loln que la 
restrictlon portant sur les prestatalres de solns et sur les as
sureurs parce qu'elle s'attaque aux prestatlons elles-m6-
mes. Elle veut slmplement exclure les requerants d'aslle de 
l'assurance de base. C'est blen de cela qu'II s'aglt si on li
mlte les prestatlons obllgatolrement prises en charge par 
l'assurance-maladle. 
La mlse en pratlque de la dlsposltlon de 1a majorite seralt de 
surcroit exträmement problematlque car II faudralt lnstaurer 
un systeme de sante speclflque, separe, pour cette catego
rie de personnes. Je ne sals pas qul prendralt la responsabl
llte de falre en quelque sorte 1a llste des prestatlons 
auxquelles les requerants d'aslle auralent encore drolt, a la 
dlfference du reste de la populatlon. En tout cas, d'apres ce 
que fal lu, notre mlnlstre des affalres soclales n'a pas l'alr 
pres de se prOter a cet exerclce de dlscrimlnatlon. De sur
croit, on creeralt un tres dangereux precedent, car sl nous 
ouvrons aujourd'hul la porte a une medeclne a deux vltes
ses au detrlment des requerants d'aslle, demaln ce sera le 
tour d'autres categories de parsonnes. 
Par allleurs, Je n'lmaglne pas le corps medlcal et les autres 
prestataires de solns accepter de mettre en pratfque ces 
restrictlons. La grande maJorite des prestatalres de solns 
obelssent a une ethlque lnherente a leur profession, qul leur 
lnterdlt de refuser des soins a une personne en ralson de sa 
sltuatlon soclale, sl les solns s'averent necessalres. 
C'est la ralson pour laquelle Je vous demande d'adopter rar
tlcle 82a de la lol sur l'aslle selon le projet du Conseil 
federal, mals, en suivant la mlnorite, d'en biffer l'alinea 
1bls. 
La minorite vous lnvlte vivement a la sulvre parce qua ce 
que 1a majorite vous demande, c'est cl'ouvrir la porte a une 
medeclne a deux vitesses. 

Stihelln Philipp (C, TG): Diese Lösung stammt ursprüng
lich aus der Arbeitsgruppe •Ananzlerung Asylwesen», wel
che der Bundesrat Im Jahre 1998 eingesetzt hat. Sie war 
1998/99 tätig. Sie war Insbesondere aus mit der Materie be
fassten Vertretern der Kantone - sprich Vertretern aus dem 
Gesundheitswesen, dem Asylbereich und dem Sozialhllfe
berelch - zusammengesetzt. Ich war damals selbst Mitglied 
der Arbeitsgruppe, deshalb welss Ich das noch. 
Der Vorschlag wurde vom Bundesrat in der Folge nicht auf• 
genommen. Er bringt natürlich Insbesondere eine finanzielle 
Entlastung nicht des Bundes, sondern primär der Kranken
kessen auf der einen und der Kantone auf der anderen 
Seite. Denn es geht Im Wesentlichen um Behandlungen, 
welche In den Spitälern vorgenommen werden müssen. 
Es geht beim Antrag der Mehrheit nicht um eine generelle 
Absenkung auf die Notversorgung, sondern der Bundesrat 
soll die Möglichkeit erhalten - eine Kann-Vorschrift -, be
stimmte Behandlungen filr die Asylbewerber einzuschrän
ken, einzelne davon von der Versicherungsleistung aus
zunehmen. Das sind Jene, bei welchen ohne weiteres die 
Möglichkeit besteht, mit der Behandlung zuzuwarten. Da 
gibt es eine ganze Reihe solcher Behandlungen, bei· 
splelswelse Behandlungen eines HQftgelenks oder solche Im 
Urologleberelch. Bel diesen bestehen übrigens In der Regel 
in den Spitälern Wartelisten, wo der Arzt ohnehin eine ge
wisse Triage vornehmen muss. Es geht um diese Behand
lungen. 
Hier eine Negativllste zu machen Ist keine grosse Sache. Ich 
weise Insbesondere darauf hin, dass In beinahe allen euro
päischen Ländern solche Negativlisten für Asylbewerber 
vorhanden sind und dass In sehr vielen europäischen Län
dern genau dieses System herrscht. 
Wir haben In der Vergangenheit eben Immer wieder festge
stellt - und tun dies auch heute noch -, dass hier ein gewis
ser •Gesundheitstourismus» stattfindet; Ich habe ganze 
Reihen von Beispielen erhalten, die ich hier nicht zitieren 
möchte. Es kommen Personen nur aus diesem Grunde In 
die Schweiz, um Leiden behandeln zu lassen, welche allen-
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falls In Ihrem eigenen Land nicht oder eben auch teurer zur 
Behandlung kommen. Der Finanzaspekt splelt hier eine 
Rolle. Dem soll ein Riegel vorgeschoben werden. Dieser An· 
trag kann dazu dienen. 
Ich bitte Sie, mit der Mehrheit zu stimmen. 

Saudan FrartQOlse (AL, GE): J'almerals aborder ce pro
bleme saus deux angles. 
II est evident que cette proposltlon de la majorlte de la com
mlsslon, mime sl c'est une «Kann-Vorschrift», pose certalns 
problemes de fand; mals n est egalement evident que ce que 
nous a expllque Madame le rapporteur est une rea.llte a la
quelle sont confrontes les cantons. II ne s'aglt pas de mede
clne d'urgence, II s'aglt au contralre de medeclne de polnte, 
et sl Dick Marty nous a dlt taut a !'heure qu'D n'etalt en rlen 
crlmlnel de venlr chercher uns place au soleil, II est encore 
molns crlmlnel de venlr dans un pays pour chercher une cer
talne prlse en charge en matlere de sante. Mals ce ne sont 
pas des cas benlns, ce sont en general des cas IOurds, et 
tous les systemes de sante au plan europ6en ont ete con
frontes a cette questlon: la Securlte soclale en France a dQ 
prendre des dlsposltlons concernant des operatlons lourdes, 
qul remettalent en cause, c'est vral, l'unlversallte des 
prestetlons qul devraient itre assurees. C'est un r681 pro
bleme extrAmement dellcat. C'est le premler aspect de 1a 
questlon. 
Le deuxleme aspect de la questlon et qul me preoccupe, 
Monsieur le conselller federal, est un aspect de sante publi· 
que qui tauche Justement les personnes auxquelles l'entree 
en matlere est refusee. Ce ne sont pas des cas lourds, maJs 
ce sont des personnes qul souvent sont attelntes de mala
dies tres contagleuses. En partlculler a Geneve, on a une re
crudescence des cas de tuberculose qul sont en traln de se 
multlpller, ce qui est lnquletant. Ce sont des problemes qu'II 
faudra vralment examlner de manlere attentlve. Ces proble
mes ne sont pas lies - en partlculler dans le cas des person
nes attelntes de tuberculose - seulement aux requerants 
d'aslle, mals cela concerne aussl des cas au sein d'une po
pulatlon qul est lllegaJement en Sulsse pour d'autres motlfs 
que des motlfs de securlte - pour des motlfs de recherche 
de travall ou de solns -. et qul sont detectes per les mede
clns parfols per hasard. C'est un veritable probleme de sante 
publlque sur lequel nous devrlons nous pencher. 
Alors, le fa1t d'accepter cette dlsposltlon, qul permettra au 
Conseil national de l'examlner plus a fond, ne me derange 
pas. Mals Je tenaJs a relever qu'elle pose quand mime un 
certaln nombre de problemes qu'll faudra examlner de ma
nlere approfondle. 

Marty Dick (RL. Tl): Ce sera ma demlere Intervention au
jourd'hul, mals j'almerals quand mime vous raconter une 
petite hlstolre pour dlre a quel polnt je ressens un rnalalse. 
Au rnols de Janvler dernler, le presldent du Togo, Monsieur 
Eysdema, est venu a Lugano en avlon speclal, accompagne 
de 30 personnes, pour une vlslte a la cllnique de cardlologle. 
Ces personnes ont taut de sulte r~ les autorlsatlons de
mandees pour entrer dans notre pays, apres avolr loue un 
avlon special pourfalre le trajet Zurlch•Lugano. SI on connait 
juste un peu la sltuation au Togo, sl on salt dans quelles con
dltlons les gens vlvent la-bas, sl on salt que l'argent qua le 
president a accumule, c'est de l'argent de Ja corruptlon et 
qut a ete soustralt au peuple, on constate une certalne lnjus
tlce. On est toujours prit a ouvrlr la porte a ce genre de per
sonnages, alors qu'aujourd'hul on montre ses muscles 
envers de peuvres dlablesl Eh blen, ce n'est pas la le pays 
auquel Je crols, et je contlnueral a lutter pour que notre pays 
ne corresponde pas a. ce que nous avons vote aujourd'hul. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Antrag Ist Ja neu, aber 
Herr Stihelln hat gesagt, dass er aus der Arbeitsgruppe «FI· 
nanzlerung Asylwesen» stammt; dort Ist er allerdings abge
lehnt worden. Die Fassung des Bundesrates entspricht dem 
beschlossenen Antrag, den wir aufgenommen haben. 
Ihr Anliegen Ist Ja eigentlich nicht, dass Sie die Pflichtleistun
gen der Krankenversicherungen ausschliessen möchten und 
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dass es Jemand anders bezahlt, sondern Sie möchten, dass 
es nicht vorkommt, dass das Asylwesen missbraucht wird, 
dass Leute hierherkommen, um grundsätzliche medizini
sche Behandlungen machen zu lassen, die keine Notbe
handlungen sind. 
Wir haben noch eine Stellungnahme des Bundesamtes fOr 
Gesundheit eingeholt. Es Ist der Meinung, dieser Antrag 
sollte abgelehnt werden, weil sonst eine ganz neue Katego
rie Innerhalb der Krankenkassen filr die Grundleistung ge
schaffen werden mOsste; das wird abgelehnt mit dem 
Hinweis, die heutigen Grundleistungen seien schon das Mi
nimum. 
Ich glaube aber, wenn man dieses Problem lösen wollte, 
mQsste man Innerhalb des Asylverfahrens sagen, welche 
medizinischen Leistungen filr solche Leute erbracht wer
den - unabhängig davon, ob es die Krankenkassen decken 
oder nicht. Dann Ist es nicht mehr eine Krankenverslche
rungsangelegenhelt, sondern es wOrde geregelt, welche 
Krankheiten hier behandelt werden sollen. Die Praxis zeigt, 
dass es an vielen Orten auch so gemacht wird. Ich habe 
letzthin die Empfangsstelle Basel besucht; sie hat einen el· 
genen Arzt, und Ich habe mit Ihm das Problem besprochen. 
Er sagt: Wenn Leute kommen, bei denen man welss, dass 
Ihr Gesuch abgelehnt wird und sie nach Hause zurOckkeh· 
ren mOssen, die aber eine umfassende medizinische Be
handlung wollen, um noch einige Monate hier bleiben zu 
können, dann wird gesagt, das sei nicht dringend, das könn
ten sie auch nach Ihrer RQckkehr behandeln lassen. Das Ist 
aber nicht eine Frage der Krankenkasse, sondern eine 
Frage, welche Leistungen man hier anbieten soll. 
Das Anliegen wOrde Ich mitnehmen, aber diesem Antrag 
kann Ich nicht zustimmen. Der Bundesrat hat noch keine 
umfassende Prüfung vorgenommen. Man sagt mir, der An· 
trag des Bundesrates sei aus der Arbeitsgruppe aFlnan
zlerung Asylwesen» hervorgegangen und der Jetzige 
Mehrheitsantrag sei dort In dieser Form abgelehnt worden. 
Darum sei er auch Im Antrag des Bundesrates enthalten. 
Herr Stihelln sagt, es sei nicht so. Ich kann Ihnen nur sagen, 
was man mir gesagt hat. 

Stiihelln Philipp (C, TG): Dieser Antrag Ist Oberwiesen wor
den, und zwar zur vertieften PrOfung. Das steht sogar In der 
Botschaft auf Seite 6918. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •••. 12 Stimmen 

Zlff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. III 
Proposition de Ja commission 
Adherer a. Ja declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur rensemble 
FOr Annahme des Entwurfes .... 26 Stimmen 
Dagegen .... 5 Stimmen 

3. Bundesgesetz Ober die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
3. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et eurvlvants 

Detallberatung - Dlscusslon par artlcle 

Tltel und Ingress, Zlff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Tltre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de fa commfssfon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -AdopM 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
FOr Annahme des Entwurfes •.•. 29 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Cfassement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil fsd6raf 
Classer les lmerventlons parlementalres 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopt6 
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02.060 

Asylgesetz. Tellrevlslon 
Lol sur l'aslle. Revision partielle 

Differenzen - Dlvergences 
Botschaft des Bundesrates 04.09.02 (BBI 2002 6845) 
Message du Conseil ~~ral 04.09.02 (FF 2002 6359) 

Natfonalrat/Conseil national 03.05.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 04.05.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.05.04 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 05.05.04 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseß des Etats 17.03.05 (Zweitrat - Deuxlllme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 17.03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Natfonalrat/Conseil national 28.09.05 (Differenzen - Dlvergences) 

Nationalrat/Conseil national 27.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'aslle 

Ordnungsantrag Ruey 
Die Beratung des Asylgesetzes findet in Kategorie III statt. 

Antrag der Mlnderhen 
(BOhlmann, Beck, Gross Andreas, Gross Jost, Helm, Hub
mann, Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconl, Vermot, 
Wyss) 
ROckwelsung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, dem Parlament eine Zusatzbotschaft fOr all 
jene Teile der Asylgesetzesrevision vorzulegen, die nicht 
mehr der Version der Botschaft 02.060 entsprechen. Bis 
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zum Vorliegen dieser ZUsatzbotschaft Ist die weitere Be
handlung des Gesetzes auszusetzen. 

Eventualantrag Ruey 
(falls der ROckweisungsantrag der Minderheit abgelehnt 
wird) 
Mangels Botschaft fOr jene Telle der Asylgesetzrevislon, die 
nicht mehr der Version der Botschaft 02.060 entsprechen, 
legt der Bundesrat bis zur Wintersession eine erläuternde 
Liste mit allen Änderungen vor, die er im Laufe des parla
mentarischen Verfahrens beantragt hat. Er stellt die neuen 
Optionen und Ihre Folgen verständllch dar, Indem er sie mit 
den vorherigen Optionen und der derzeitigen Situation ver
gleicht. 
Schriftliche BegrDndung 
Die neuen Änderungen des AsylG und des Anag, die der 
Bundesrat 2004 beantragt hat, waren weder Gegenstand 
von Erläuterungen noch einer Botschaft. Das Thema Ist je
doch sehr komplex. So Ist es fOr ein Nichtmitglied der SPK
NR schwierig, ohne weiteres einen Verglelch zwischen der 
derzeitigen Situation, den 2002 vorgeschlagenen Änderun
gen und den neuen Anderungen von 2004 anzustellen. 
Bel den Änderungen geht es aber um die Freiheit von Perso
nen (z. 8. Ve~ngerung der maximalen Haftdauer), und 
manche dieser Anderungen scheinen Im Widerspruch zum 
Völkerrecht, dem sich unser Land verpflichtet hat, oder gar 
zur Verfassung zu stehen. 
Diese Situation verlangt wenigstens minimale Erklärungen 
vonseiten des Bundesrates. Erläuternde Usten worden dem 
~atlonalrat ermögllchen, seine BeschlOsse mit dem nötigen 
Uberbllck und den entsprechenden Kenntnissen zu fassen. 

Antrag Zlsyadls 
ROckwelsung an den Bundesrat, 
weil fOr die Beratung eine Zusatzbotschaft Ober die neuen 
Anträge des Bundesrates unerlässllch Ist. 

Motion d'ordre Ruey 
Le d6bat concernant la lol sur l'aslle a lleu en ca~gorie III. 

Proposfflon de la minorftjj 
(BOhlmann, Beck, Gross Andreas, Gross Jost, Helm, Hub
mann, Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconl, Vermot, 
Wyss) 
Renvol au Conseil f~6ral 
avec mandat de soumettre au Parlament un nouveau mes
sage pour toutes les partles du projet de r6vislon de la lol sur 
l'aslle qul ne correspondent plus a la verslon flgurant dans le 
message 02.060. D'lcl la, l'examen de la loi est suspendu. 

Proposfflon subsidlalre Ruey 
(au cas oi:i la proposltlon de renvoi de la mino~ seralt reje
tH) 
A d6faut de message relatlf aux partles du projet de ravislon 
de la loi sur l'aslle qui ne correspondent plus a la version fi
gurant dans le message 02.060, le Consell f~6ral pr6sente 
d'icl a 1a sesslon d'hlver des tableaux expllcatlfs sur les mo
dlficatlons qu'ß a propos6es en cours de pr~ure entre les 
consells. II ie falt de maniere a rendre comprahensibles ies 
optlons nouvelles prlses et leurs conequences en les com
parant aux optlons pr~entes et a la sltuatlon actuelle. 
Djjveloppement par ~rit 
Les nouvelles modlficatlons de la LAsi et de la LSEE propo
sHs en 2004 par le Conseil f6d6ral n'ont falt l'objet nl d'ex
plicatlons, nl mllme de message. Or, le sujet d6battu est 
d'une grande complexlt6. II est dlfficlle d'6tabllr alument une 
comparalson entre la sltuatlon actuelle, les modificatlons 
propos6es en 2002 et les nouvelles modlficatlons de 2004 
sans avolr 6t6 membre de la CIP-CN. 
Pourtant, les modlflcatlons propos6es portent sur la llbert6 
des personnes (augmentatlon de la dur6e de l'emprlsonne
ment par exemple) et, pour certalnes d'entre elles, apparals
sent contralres aux regles de drolt International auxquelles 
notre pays a souscrlt ou blen mllme a notre Constltutlon 
f6d6rale. 
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Cette sltuatlon Justlfie le besoln d'un mlnlmum d'expllcatlon 
du Conseil fed6ral et des tableaux expllcatifs seralent les 
blenvenus, pour permettre au Conseil national de faire ses 
cholx en toute transparence et en toute connalssance de 
cause. 

Proposition Zlsyadls 
Renvol au Conseil t6deral 
parce qu'II est Indispensable d'avoir un d6bat baSl!I sur un 
message complementalre sur tes nouvelles propositlons du 
Consell federal. 

Müller Philipp (RL, AG), tor die Kommission: Am vergange
nen Wochenende hat uns das Schweizer Stimmvolk einen 
Vertrauensscheck ausgestellt, den wir jetzt einlösen mas
sen. Nebst unseren Beziehungen zur Europäischen Union 
und der Anget um den Arbeitsplatz haben auch mlgrations
polltlsche Aspekte eine wesentliche Rolle gesplelt. Die 
Schweizerinnen und Schweizer erwarten von uns, dass wir 
Im Asylberelch Ihre Sorgen und Ängste emst nehmen und 
rechtsstaatlich erlassene Entscheide auch vollzlehen. Die 
vorliegende Teilrevision des Asylgesetzes trägt dieser Ziel
setzung Rechnung. 
Dieses Gremium befasst sich ab heute zum zweiten Mal mit 
der Tellrevlslon des Asylgesetzes, welches noch gar nicht so 
alt ist Es Ist am 1. Oktober 1999 In Kratt getreten und damit 
erst rund sechs Jahre alt. Obwohl die Asylgesuchszahlen in 
jQngster Zelt stetig gesunken sind, sind die Probleme Im 
Asylbereich kelneswege gelöst. Sie haben sich verlagert 
Waren es fn1her die hohen Gesuchszahlen, die unsere Ka
pazitäten an Ihre Grenzen brachten, stehen heute Vollzugs
probleme Im Vordergrund. Es natzt wenig, wenn wir die 
Verfahren beschleunigen, das Ergebnis aber nicht umsetzen 
können. Daher entspricht die Teilrevision des noch relativ 
neuen Asylgesetzes sehr wohl einem BedQrfnls. Der Vollzug 
der demokratisch erlassenen Gesetze Ist ein Pfeiler unserer 
Rechtsstaatllchkelt. Ohne konsequente Umsetzung der Ent
scheide verkommt die Arbeit dieses Hohen Hauses zur rei
nen Makulatur. In diesem Sinne befasst sich die vorliegende 
Tellrevlslon des Asylgesetzes primär mit der Problematik des 
Vollzuges. 
Nachdem wir In der Sondersession im Mal 2004 als Erstrat 
unsere Arbeit vertrauensvoll In die HAnde des StAnderates 
gegeben haben, Ist einiges passiert. Einerseits hat der Bun
desrat neue Anträge In die stAnderätliche Kommission getra
gen, andererseits hat die Staatspolitische Kommission des 
StAnderates - und In der Folge auch der StAnderat - erheb
liche Abweichungen von den BeschlQssen des Nationalrates 
In die Gesetzesrevision aufgenommen. 
Wir haben es also In der vor uns Hegenden Debatte mit vie
len Differenzen zu tun, die dem erwähnten Ziel, nämlich ei
ner Vollzugsverbesserung, Nachachtung verschaffen sollen. 
Die Kommission hat Ihren Entscheid In Kenntnis der folgen
den Berichte, Dokumente, Stellungnahmen und Unterlagen 
gefflllt, die vor der ersten Kommissionssitzung vorlagen oder 
dann Im laufe der Kommissionsarbeit eingetroffen sind. Es 
waren dies: Berichte von Amnesty International, ein Brief 
von Fran90ls Couchepln - ehemaliger Bundeskanzler -; 
eine Stellungnahme der «ZQrcher Offensive - Frauen gegen 
Rechts,.; eine Stellungnahme des Schweizerischen Evange
lischen Kirchenbundes; ein Bericht von Alvaro GII-Robles, 
Menschenrechtskommissar des Europarates; ein Bericht der 
Eldgen6sslschen Kommission gegen Rassismus; eine Peti
tion des Nationalen Unterstatzungskollektlvs tor Asylsu
chende; ein Bericht der Schweizerischen FIQchtlingshllfe; ein 
Bericht des UNHCR; diverse Stellungnahmen und Berichte 
von Kantonen; ein Bericht zur Illegalen Migration; Monlto
rlngberlchte Qber die Auswirkungen des Sozialhilfestopps 
bei Nlchtelntretensentscheiden; Stellungnahmen und Gut
achten von Professor Walter Källn; ein Schlussbericht der 
Parlamentarischen Verwaltungskontrolle zur Evaluation der 
Zwangsmassnahmen im AuslAnderrecht; ein Bericht des 
Bundesamts tor Migration zu den RQckübemahmeabkom
men und ein Papier vom 9. Mal 2005 mit Einzelheiten Im zu
sammenhang mit der Härtefallregelung. 

Amtllchefl Bulletln der Bundesvel'Sllll'lmlung 

Nationalrat 02.060 

Obwohl es sich um eine Differenzbereinigung handelt, wird 
die Beratung nicht ganz einfach sein. Wir haben es mit drei 
Gesetzen zu tun, die mehr oder weniger eng miteinander 
verflochten sind. 
Da Ist erstens das Ausländergesetz (AuG), Qber das wir 
nachher beraten werden. Es spielt auch bei der Tellrevlslon 
des Asylgesetzes eine wesentliche Rolle. Anlässlich der 
Sondersession und der Sommersession des vergangenen 
Jahres haben wir Im AuG BeschlQsse gefasst, die vom StAn
derat wieder gestrichen und In das Bundesgesetz Ober Auf
enthalt und Niederlassung der AuslAnder (Aneg), das jetzt 
geltende Gesetz, Qbertragen worden sind. Dies macht Sinn, 
wollte doch die Kleine Kammer gewisse Zwangsmassnah
men, die eng mit dem Asylbereich verflochten sind, In einem 
ZUg mit der Beratung des Asylgesetzes behandeln. Das hat 
zur etwas verwlrrllchen Situation gefOhrt, dass der StAnderat 
BeschlQsse des Nationalrates Im AuG aufgehoben, aber 
wieder In das alte Anag aufgenommen hat, wo wir sie nun 
finden und von wo sie später wieder Ins AuG Qbertragen 
werden. Einige der so transferierten Bestimmungen haben 
auf Ihrem beschwerlichen Weg durch die Instanzen eine In
haltliche Änderung erfahren, andere nur eine redaktlonelle 
Anpassung, und wieder andere Bestimmungen haben bei 
der RQckkehr ins AuG eine neue Artikelnummer bekommen. 
Das zweite betroffene Gesetz Ist das alte Bundesgesetz 
vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der 
AuslAnder (Anag). Es spielt während der Beratung der Tell
revislon des Asylgesetzes eine wichtige Rolle, da verschie
dene Vollzugsmessnahmen nicht Im Asylgesetz, sondern Im 
Anag als Annexgesetz verankert werden; dies darum, weli 
das Anag das zurzeit noch geltende Recht darstellt und das 
AuG noch gar nicht In Kraft Ist. Das Aneg wird mit der In
kraftsetzung des neuen AuG aufgehoben. Es befindet sich 
also sozusagen In den letzten zagen, muss aber noch eine 
Transferrolle Qbernehmen. 
Das drltle betroffene Gesetz Ist das Asylgesetz, durch des· 
sen Tellrevlslon dieses Hin und Her verursacht wird. Obwohl 
gewisse Bestimmungen primär Asylsuchende betreffen, sind 
viele Vollzugsmassnahmen Im Ausländerrecht enthalten. 
Dies aus der Logik heraus, dass Vollzugsmassnahmen nicht 
nur Asylsuchende, sondern auch AusiAnderlnnen und Aus
lAnder generell betreffen. 
Fazit: Wir werden also In der Fahne Differenzen zum StAn· 
derat finden, die wir Inhaltlich bereits Im Rahmen der De
batte beim AuslAndergesetz als Erstrat beschlossen haben. 
Die Berichterstatter Ihrer Kommission werden Sie bei den 
einzelnen Differenzen laufend Ober diese Systematik orien
tieren. Sollte uns ein Fehler unterlaufen, wird die Verwaltung 
dies bestimmt merken und korrigieren. 
An dieser Stelle möchte Ich es nicht unterlassen, den an die
ser Gesetzesrevision betelllgten Parsonen aus der Verwal
tung für Ihre hochprofesslonelle Arbeit, Ihren Einsatzwillen 
und Ihre Kompetenz zu danken. Ich denke, dass Ich es auch 
Im Namen der Kommission so formulieren darf. 
Ich habe Verständnis dator, wenn Sie bei diesem uUme und 
Äne» den Durchblick verlieren. Sie können es sich aber ein
fach machen und uns einfach alles glauben. Es empfiehlt 
sich, aHe Differenzen konzeptionell zu bereinigen, also bel
splelswelse vorläufige versus humanitäre Aufnahme, Härte
fallregelung, Ausdehnung des FOrsorgestopps als Block In 
sich geschlossen. Eine isolierte Betrachtung Jedes Diffe.. 
renzartlkels Ist nicht sinnvoll, da es sich vielfach um redak
tionelle Anpassungen als Folge eines konzeptionellen Ent
scheides handelt. 
Um zu vermelden, dass wir den gleichen Artikel mehrmals 
beraten, empfiehlt sich zudem, bei Innerhalb eines Konzep
tes redaktionell angepassten Artikeln glelchzeltlg auch allfäl
lige Inhaltliche Änderungen zu behandeln, die Ober eine 
redaktionelle Anpassung an das entsprechende Konzept 
hinausgehen. 

Perrln Yvan (V, NE), pour la commlsslon: La commlsslon 
s'est trouv6e dans une sltuatlon quelque peu partlcullere 
lorsqu'elle a entreprls l'exarnen des dlvergences relatives a 
la revlslon partielle de la lol sur l'aslle. En efiet, lors du pas-
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sage de cette lol devant le Conseil des Etats, le 17 mars 
2005, nos collegues ont non seulement tres largement suM 
les proposltlons de leur commlsslon, mals egalement les 
nouvelles proposltlons du Conseil federal formulees en aoOt 
2004, seulement en commlsslon du second consell. 
Du polnt de vue constltutlonnel, cette manlere de faire est 
parfaitement conforme a notre lol fondamentale qul preclse 
a l'artlcle 160 allnea 2: «Les membres de chacun des con• 
sells et ceux du Conseil federal peuvent faire des proposl• 
tlons relatives a un objet en deliberatlon.• Du polnt de we 
polltique, ce procede pose un certaln nombre de proble
mes - ou en taut cas de questions - sur lesquels votre com
mlsslon s'est longuement penchee. 
Une demande vlsant a ce que le Conseil federal redlge un 
nouveau message a ete presentee, dans la mesure ou les 
nouvelles proposltlons formulees par l'executlf n'etalent pas 
evoquees dans la mouture Initiale. La chose a ete evoquee 
lors d'une rencontre r6unlssant notamment le pr6sldent de 
la Confederatlon et les pr6sldents des deux consells. Les 
partlclpants ont estlme que si ce mode de faire etalt correct 
du polnt de vue formel, II devalt rester un cas lsole. On ne 
sauralt tolerer que les prerogatlves d'une chambre solent 
amolndrles par rapport a l'autre dans le cadre de la proce
dure legislative. Afln que chacun pulsse se prononcer en 
toute connalssance de cause, un message complementalre 
relatlf aux nouvelles proposltlons du Conseil federal a ete re
clame. Certalns membres de la commlsslon ont estlme que 
les elements a dlsposltlon, solt essentiellement le proces
verbal de la commlsslon des Etats, n'etalent pas sufflsants, 
pas plus que les Informations orales apportees par le chef 
du departement. 
Cette demande de nouveau message a egalement ete sou
tenue au motlf que nous avlons a etudler un nouveau con
cept, fort different de la verslon lnltlalement debattue au 
Conseil national. Aucune procedure de consultatlon n'a ete 
menee sur la base des lnnovatlons lntroduites, alors que de 
nombreuses questlons restalent en suspens. Le probleme 
des departs non contrOles a ete evoque, avec le rlsque que 
les personnes concemees solent tombees dans la clandestl
nlte plutOt que d'avolr qultte notre pays. Comment @tre s0r 
que ces dlsparltlons n'ont pas allmente une nouvelle forme 
d'esclavage, dans la mesure ou l'absence de statut de ces 
personnes les rend corvesbles a merci? Qu'en est•II des ac
cords de resdmlsslon mls en oeuvre par Madame Metzler, 
anclenne conselllere federale? Quelle a ete l'actlvlte du 
Conseil federal dans ce domalne au cours des mols ecou
les? Autant de questlons restees sans r6ponses. 
Des audltlons complementalres vlsent a llclalrclr ces polnts 
lltlgleux ont ete demandees, dans la mesure ou la documen• 
tatlon relatlvement lmportante transmlse ne permettalt pas 
de se faire un avls eclalre. La fa90n d'executer les renvols 
alnsl que flncldence de ces procedures sur le respect des 
drolts de l'homme, des drolts populalres et de la Constltutlon 
n'etalent pas detalllees de mantere sufflsante. La questlon 
de l'admlsslon provlsolre, unlquement posslble en cas de 
menace sur la vle, dans la nouvelle verslon, constltue un 
changement de paradlgme majeur necessltant la aussi une 
nou-velle prlse de posltlon de l'executlf. Les mottvatlons qul 
ont preslde a ce changement merltent d'@tre connues du pu
bllc. 
S'agissant de la consultatlon menee au nlveau des cantons, 
son caractere rapide volre preclplte a egalement ete crltlque, 
Jetant le doute sur les resultats obtenus. Le manque de vl
slon globale alnsl que l'absence d'un etat des lleux exhaustlf 
relatlf au retralt de l'alde d'urgence ont aussl ete releves. 
Le message addltlonnel devalt egalement pouvolr eclalrclr 
les amblguTtes subslstant au nlveau des admlsslons provl
solres et humanltalres et de leur lncldence sur les reque
rants, alnsl que la questlon de la suspenslon des prestatlons 
soclales au regard de l'artlcle 12 de la Constltutlon. II conve
nalt egalement d'obtenlr des lndlcatlons quant aux diverses 
detentlons en place ou envlsagees, que ce solt en vue du 
renvol ou pour lnsoumlsslon. Le message souhalte auralt 
egalement eu pour avantage un caractere publlc, alors que 
les documents transmls a la commlsslon sont de nature con• 
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fldentlelle. II est donc dffllclle dans ces condltlons d'lnformer 
la populatlon quant aux orlentatlons futures de la lof. 
Cet element a ete Jug6 d'autant plus lmportant que rarement 
le debat n'a ete aussl vif dans la populatlon et a genere 
autant d'lncomprehenslon. Le falt que le pr6sldent du Tribu
nal federal alt eu a prendre posltlon quant aux declslons du 
Parlement et aux dllclaratJons du conselller l'ederal en 
charge du dossier est a cet egard revelateur. La necesslte 
d'un message a ete Jugee d'autant plus grande dans l'even
tuallte d'une votatlon populalre. Une dlscusslon rationnelle 
ne peut avolr lleu que sl 1a populatJon dlspose des bases ne
cessalres a la formatlon de l'oplnlon, ce qul est la fonctlon 
mime d'un message du Conseil federal, 
Certalns membres ont estlme qu'II n'y avalt pas pertl.en la 
demeure et qu'II convenalt de se pencher seretnement sur 
les points a debettre, chose que la p~ure au pas de 
charge rendalt fort dlfflclle, Etant donne que la sltustlon sur 
le front de l'aslle s'etalt detendue, des problemes plus bnpor
tants merltalent d' IUre trattes en prlorlte. 
A l'lnverse, d'autres membres ont estlme qu'un nouveau 
message etalt superflu dans la mesure ou les documents a 
dlsposltlon sufflsalent a la poursulte de la reflexlon. Las dl· 
vergences entre les deux consells sont certes grandes male 
ne Justlflent pas a elles seules la redactlon d'un nouveau 
message. La dlscusslon dure malntenant depuls deux ans et 
deml; les problemes sont connus, seul subslste le polnt de la 
reponse a leur apporter. 
La consuttatlon menee durant l'ete 2004 a permls aux partls 
et aux cantons de prendre posltlon sur les nouvelles propo
sltlons du Conseil federal. Les resultats ont notamment mls 
en evldence le falt que seuls sept cantons - essentlellement 
romands - se sont prononces contre la duree de detentlon 
aux flns d'expulslon lndetermlnee, alors que douze autres y 
etalent grandement favol1'l.bles. l!audltlon d'experts a egale
ment ete Jugee inutlle dens la mesure ou ceux-cl ne sont que 
rarement d'accord entre eux. En definitive, rhypothese que 
ces diverses demandes n'avalent pour seul but que de ralen
tlr les travaux a ete evoquee. 
La questlon des personnes qul ont dlsparu apres avolr l'SQU 
une declslon negative a ete reprlse, plaldant en faveur de la 
mlse en place de la detentlon aux flns d'expulslon, seul 
moyen d'avolr les personnes concemees sous la maln 
lorsqu'II s'aglt de les renvoyer. Le falt qu'U n'y alt effectlve
ment pas perlt en 1a demeure ne dolt pas nous lnclter a ne 
rlen faire. 
Monsieur le conselller federal Blocher a prts posltlon par rap
port a ces diverses remarques. II a releve que les nouvelles 
proposltlons formulees sont blen soutenues par le Conseil 
federal et non de son seul falt, mime s'll lul appartlent de les 
presenter a ses coltegues, en quallte de chef du departe
ment competent. Des son entr6e en fonctlon, les cantons 
ont falt part de leurs problemes, y comprls Vaud et Geneve. 
Monsieur le conselller f6deral Blocher a releve qu'on evoque 
toujours le domalne de l'aslle, mals que les mesures de con• 
tralnte concement tous les etrangers. Dans les etabllsse
ments de detention vlsltes, seuls 20 a 30 pour cent des 
detenus relevant de raslle, les autres etant des etrangers ln
vltes a qultter notre terrltolre et qul s'y refusent. 
Concemant les renvols, Monsieur le conselller federal Bio
eher a mls en evldence les dlfflcultes qul existent malgre les 
29 accords de readmlsslon entres en vlgueur. Les negocla
tlons, alnsl qu'ensulte les renvols, dotvent ltre menes avec 
dlscr6tlon afln de respecter les pays concemes. 
Au nlveau de la sltuatlon, les cantons relevant une arrlvee 
lmportante d'hommes iges entre 20 et 40 ans, orlglnalres 
pour la plupart du Maghreb et de rex-Unlon sovletlque. Au 
cours de 2003, 38 personnes ont subl neuf mols de deten
tlon sans succes. C'est pour repondre a ce probleme qu'H 
convlent de prolonger la duree de la detentlon aux flns d'ex
pulslon. Mime s'II ne s'aglt la que de 38 personnes, n con
vtent de faire quelque chose. Sur ce point, 1a plupart des 
cantons estlment egalement qu'II convlent d'allonger la du
ree de ce type de detentlon. Las dlrecteurs de prlson estl
ment qu'un allongement a 18 mols de la detentlon seralt 
susceptlble de pousser les gens a accepter de qultter rapl• 
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dement notre pays, dans la mesure oö une teile dume en 
prlson n'en vaudrait plus 1a chandelle. 
Lorsque les cantons sont dvoques, II s'agit tout d'abord de la 
Conference des dlrectrlces et cllrecteurs des departements 
cantonaux de justice et pollce (CCDJP), competente pour 
les problemes d'aslle et de securlte. Avant de faire part des 
recommandattons de la CCDJP. une consultatlon a ete en
gagee afln d'avolr une vue d'ensemble et d'Atre s0r que les 
cantons partlclpalent egaiement. 
La redactlon d'un nouveau message a ete abandonnee, les 
speclallstes ayant estlme que le Conseil federal pouvalt en 
tout temps presenter de nouvelles propositlons. Les presl
dents des consells sont egalement d'avls que la procedure 
peut Atre menee de cette fac;on. La redactlon d'un nouveau 
message slgnllie une nouvelle procedure de consultatlon, ce 
qul peut prendre jusqu'a deux ans, laps de temps deja ne
cessaire a la presentatlon du proJet, ce qul porteralt la duree 
totale a plus de quatre ans. Un tel laps de temps ne seralt 
pas admlssible en regard des attentes manifestees sur le 
terraln, non seulement par les autorltes, mals aussl par la 
populatlon. 
Sur la question des renvols, Monsieur le conselller federal 
Blocher a explique qu'il etait tout sauf simple de recondulre 
des gens dans ieur pays, cltant i'exemple de 20 Nigerlans 
dont le transport a necessite un lmportant personnel d'ac
compagnement: medecins, lnfirmieres et pollclers, pour un 
coOt total de 120 000 francs. Comment faire avec 500 per
sonnes? II convlent donc de trouver une procedure plus sa
tlsfaisante. Des le 1 er mars 2005, des conseils au retour ont 
ete mis en place dans les centres d'accuell, nouveaute dont 
II n'etalt pas encore posslble de tirer un bllan au moment de 
la discUsslon. Toujours est-11 que durant le mols de mars, 
27 personnes ont quitte 1a SUlsse par ce biais. La solution de 
remettre une somme d'argent, par exemple 5000 francs, a 
ete abandonnee vu son caractere lncltatif. Le montant ac
tuel, soit 500 francs, constltue deja une llmite. 
Monsieur ie conselller federal Blocher a egalement releve la 
necesslte d'aglr, compte tenu de 1a rapldite avec iaquelle les 
evenements se produlsent, cltant l'exemple du tsunami de 
decembre 2004. Des rannonce que la Suisse ne renverrait 
personne dans les zones concemees, des Tamouls de Co
lombo se sont annonces, ayant eu vent de ces nouvelles dls
posltlons. Concemant le rapport de la Commlsslon de 
gestton, II convient de relever que les personnes qul effec
tuent un court seJour en detention aux flns d'expulslon sont 
des gens qul acceptent de qultter notre sol, ralson mime de 
cette courte duree. Cette faQOn de faire permet de s'assurer 
que l'etranger sera bien la au moment de prendre l'avlon. Le 
canton de ZUrlch, qul pratique systemattquement de la sorte, 
presente un taux d'annulatlon de 20 pour cent, alors que ce
lul de Geneve se monte a 50 pour cent en ralson d'une tout 
autre pratique. II convlent de relever que ces vols doivent 
Atre payoo par la collectMte mAme sl le siege est reste vlde. 
Notre pays a pour responsablllte d'accueilllr toutes celles et 
tous ceux qul sont menaces mals doit egaiement velller a ce 
que les gens qul n'ont pas drolt a notre protectlon ne sejour
nent pas lllegalement sur notre sol. 
Pour termlner, le chef du departement a lnslste pour enga
ger rexamen des cllvergences, relevant que des audltlons 
avalent ete menees par le Conseil des Etats au cours des
quelles des representants des oeuvres d'entralde et des 
cantons alnsl que des Jurlstes ont eu l'occaslon d'exprlmer 
leurs polnts de vue. Ces explications ont suscite d'autres 
questtons, notamment quant a une unlte de vue de la part 
des cantons quant aux mesures a adopter en vue de repon
dre aux problemes mels ou supposes. Las attentes des can
tons ne sauralent aboutir a un processus legislatlf bllcte. 
l!exemple des Tamouls de Colombo n'a pas convalncu l'en
semble de la commlsslon, tant II lalsse a penser que toute 
lacune legislative fait obllgatoirement l'objet d'un abus. 
S'aglssant du temps necessalre a la redactlon d'un nouveau 
message, on a releve que certalnes procedures de consulta
tlon ont ete menees tres rapldement et qu'II pourralt en aller 
de m~me dans le cas present. l!exemple genevols a suscite 
une remarque, dans la mesure oö les problemes rencontres 
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dans cette vllle concement non pas des requerants cl'asile 
mals blen des sans-paplers, domaine qul n'entre pas dans le 
champ des reflexlons a mener dans le cadre de 1a prooente 
lol. Monsieur le conselller federal Blocher a complete ses ex
pllcatlons sur ce point en ajoutant qu'H parlait de requerants 
d'aslle algerlens que Geneve ne parvenait pas a renvoyer 
chez eux. 
Toujours au sujet de 1a procedure de consultatlon, les parti
sans cl'une telle fa~n de faire ont releve que cela permet
tralt de savolr preclsement quels sont les besolns des 
cantons. Un extralt du rapport sur la mtgratlon Illegale du 
23 Juln 2004 montre que clnq cantons souhaitent une pro
longatlon de la detention aux fins d'expulslon, alors que !es 
propos du chef du departement lalssent a penser que les 
cantons sont unanlmes sur ce polnt. 
La dlscusslon a ete momentan6ment suspendue, etant donne 
que la commlsslon a rec;u notre collegue Jean-Paul Glasson, 
membre de 1a Commlsslon de gestion, et Monsieur Tobler, 
membre du Contröle parlementalre de l'admlnlstratlon. 
Monsieur Glasson a expllque que la Commlsslon de gestlon, 
selon sa propre procedure, avait charge le Contröle parte
mentalre de l'admlnlstration de proceder a une analyse des 
mesures de contralnte, de leurs effets dlx ans apres ieur 
entree en vlgueur. Monsieur Glasson a preclse qu'II allalt 
essentiellement Atre question de la detentlon en vue du re
foulement. La sous-commlsslon a entendu divers experts, 
notamment Monsieur le professeur Martin Kllllas, des repre
sentants de l'Offlce federal des mlgratlons, ainsl que des re
presentants des cantons de Zurlch, Geneve et Saint-Gall. 
Ces audltions ont mls en evldence une grande dlversite des 
pratiques et d'appreclatlon de l'efflcaclte reelle des mesures. 
La sous-commlsslon poursulvait son evaluation et n'etait 
donc pas en mesure de formuler des recommandations a 
l'epoque - ce qul est malntenant chose falte. D'une manlere 
generale, aucun des experts entendus n'a remis en cause le 
prlnclpe de la detentlon aux flns de refoulement. Les modali
tes pratlques, ainsl que la duree de la detentlon, sont par 
contre apprectees de maniere contrastee. 
Monsieur Tobler a expllque que le Contröle parlementalre de 
l'admlnlstratlon avalt eu a repondre a quatre questions sur 
mandat de la Commlsslon de gestton. 
Premiere question: quelles mesures de contralnte ont-elles 
ete mlses en oeuvre et de quelle manlere dans les cllfferents 
cantons? Subslste-t-11 des dlfferences notables entre can
tons? l!evaluatlon entreprlse au sein des clnq cantons rete
nus a mls en evldence un fait deja connu, a savolr une miss 
en oeuvre cantonaie fort variable, tant en matlere de deten
tlon aux flns d'expulslon que preparatolre. La duree de lade
tentlon, les personnes concemees variant grandement cl'un 
canton a l'autre. l!une des causes de ces dlfferences reslde 
dans la faQon dont les offlces cantonaux appllquent les dis
posltlons legales. Le taux de renvol varle de 50 a 90 pour 
cent, avec une efficaclte maximale dans le domaine des 
etrangers pour ce qul a trait a la detentlon aux flns d'expul
slon. En matlere d'aslle, le succes n'est attelnt que sl une 
eventuelle detentlon est examlnee au regard de 1a posslblllte 
de renvoyer l'etranger conceme. Le canton de Schaffhouse 
est a ce tltre exemplalre, avec un taux de retour de 86 pour 
cent. Les clnq cantons examines presentent une moyenne 
de 73 pour cent. A aucun moment l'efflcacite de la detentlon 
aux fins d'expulslon n'a ete remise en question. 
La comparalson entre l'efficacite et la dume de 1a detentlon 
d6montre que les plus hauts taux de reusslte sont attelnts 
lorsque la duree de detentlon est relatlvement courte. Lors
que la duree de detentlon augmente, le taux de reussite 
balsse. 

La pr6sldente (Meyer Therese, presldente): Monsieur Per
rln, le temps qul vous est impartl est depasse. 

Perrln Yvan (V, NE), pour la commlsslon: Pardonnez-mol 
cl'Atre un peu long, Je vals passer sur ce qul a ete evoque 
pour en arrlver a la recommandatlon que la commlsslon 
vous falt de ne pas renvoyer le projet, comme diverses pro
posltlons le demandent. 
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BOhlmann ~eile (G, LU): Zuerst möchte Ich meinem Be
fremden darOber Ausdruck geben, dass die beiden Kommis• 
sionssprecher kaum erwähnt haben, was all die Leute, die 
uns angeschrieben haben, kritisiert haben. Es genOgt natOr
lich nicht, einfach aufzuzählen, wer uns alles geschrieben 
hat, ohne ein Wort danlber zu verlieren, wie scharf die Kritik 
an dem war, was der Ständerat beschlossen hat und was die 
nationalrätilche SPK auch beschlossen hat. Ich protestiere 
also gegen diese Art der Berichterstattung. 
Nun habe Ich zwei Fragen an Sie, Herr Perrin: 
1. Wie kommen Sie dazu zu sagen, es habe eine Vernehm
lassung stattgefunden, bei der die Parteien angeschrieben 
worden seien? Das stimmt nicht, die Parteien sind nicht an
geschrieben worden; sie mussten sich selber In dieses so
genannte Konsultationsverfahren einschalten. Wie kommen 
Sie dazu, das zu behaupten? 
2. Sie sagen, die Kantone hätten mehrheitlich fOr diese Ver
schärfungen votiert. Bestehen die Kantone denn nur aus der 
Justiz- und Pollzeldlrektorenkonfarenz? In unseren Papie
ren, die wir zur Vorbereitung auf heute erhalten haben, Ist 
ein Schreiben der Konferenz der kantonalen Sozialdirekto
ren, die zur Allianz derer gehören, die gegen diese Ver
schärfungen sind. Sind diese also nicht Vertreter der Kan• 
tone? Und haben Sie Je eine schriftliche Zusammenstellung 
darOber gesehen, wer was aus den Kantonen zurOckgemel
det hat? 

Perrln Yvan r,J, NE), pour 1a commlsslon: Effectlvement, cela 
n'a pas 6t6 une proct!Jdure de consultation au sens strlct 
concernant les cantons. lls ont eu l'occaslon d'exprlmer leur 
polnt de vue. 

Ruey Claude (RL, VD): Je crols que les drolts de l'homme 
et le respect de l'Etat de drolt ne se bradent pas. On ne peut 
en effet pas brader une dlscusslon polltique fondamentale, 
surtout lorsque de telles valeurs sont en cause, lorsque le 
respect de 1a Constltutlon et le respect des conventions In
ternationales sont en Jeu. Passer le d6bat en cat6gorle IV et 
6vlter alnsl le d6bat en profondeur sur un sujet aussl lmpor
tant que ras11e nous paralt a la llmlte du respect des drolts 
de l'ensemble des d6put6s de cette assembl6e et a la llmlte 
du d6mocratlquement supportable. 
Rappelons en effet que ce suJet est lmportant pour ra 
Sulsse. La Sulsse a toujours et6 une terre de refuge pour les 
personnes pers6cut6es en Europa et dans le monde, et no
tre pays s'est toujours d6fendu comme un pays qul evaJt une 
tradltlon humanltelre qul l'honore. Or, auJourd'hul, la polltl
que de la Sulsse a l'egard de l'aslle et des 6trangers devlent 
de plus en plus amblgui et lnqul6tante, en ce sens que la 16-
glslation et le 16glslateur semblent lnfluences par des r6-
flexes de peur, de rejet, de rapldlte totale peu compatlbles 
avec un exerclce sereln du travall parlementalre. · 
En tant que liberal, Je suls vlvement preoccupe per la tour
nure de ce d6bat. Deposttalres, avec d'autres, des valeurs 
humanlstes intemporelles que sont 1a Hberte de rindvldu, le 
respect de 1a personne, la reconnalssance des identlt6s et 
des diff6rences, les llb6raux souhaltent que la discusslon 
sorte de la d6rlve emotlonnelle et qu'elle pulsse se faire de 
maniere complete et approfondle. Or, en falt, c'est au con
tralre qu'on a asslst6. Le rapporteur de langue allemande 
vlent de nous dlre qu'ß fallalt Je sulvre aveugl6ment. La pro
c6dure institutlonnelle a et6 16see - sl ce n'est violee. Alors 
qu'en 2002, on avalt eu un message du Conseil f6d6ral, puls 
un debat dans cette assemblee en bonne et due forme, vofla 
que soudalnement, et contralrement aux usages et aux re
gles flxant les rapports entre l'executlf et les consells, le 
Conseil fed6ral, volre le chef de d6partement - d'apres ce 
qu'on m'a dlt en commlsslon -, vlent devant la commlsslon 
du Conseil des Etats, puls devant le plenum avec des propo
sitlons nouvelles, graves d'allleurs pour les libert6s et le res
pect de la Constltutlon, sans aucun rapport expllcatif, sans 
aucun rnessage. 
Des bases d'appreclatlon lmportantes, telles que rapports 
d'experts ou avls de drolt, n'ont pas 6t6 portees 11 la con-
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nalssance de rensemble des d6putes. Le rapporteur de lan
gue allemande vlent d'allleurs de dire que le sujet 6talt tres 
complfqu6. Eton voudralt auJourd'hul emp&cher ces deput6s 
de venlr expllquer leurs proposltlons? Et on voudrait aujour
d'hul empächer de pouvolr debattre serleusement du dOs
sler? 
La lol sur rasile dolt garantlr une protection aux personnes 
persecut6es et leur permettre de vlvre dlgnernent dans notre 
pays, aussl longtemps qu'elles sont pers6cut6es ou mena
cees dans leur pays. Cette lol dolt egalement assurer une 
procedure sOre et rapide - et c'est sans aucun doute la qua 
le blit blasse et qu'II faut des amelioratlons. Elle dolt enfln 
assurer le retour de ceux qul ne rempHssent pas les crlteres 
de l'aslle; eile dolt le faire efflcacement, mals sans vloler las 
drolts de l'homme. Et nous demeurons blen sOr convalncus 
que dans le domalne de l'aslle, 1a rlgueur, le respect de 1a lol 
et du drolt sont plus que necessalres. l!angellsme dOnt font 
preuve un certaln nombre de mllleux est tout aussl dange
reux. Ceux qui afflrment que tout renvol de requerant est un 
renvol de trop se meprennent et bafouent aussl le drolt. 
Mals ces questtons sont d6llcates. Elles ne peuvent pas &tre 
r6solues a l'emporte-plece et a toute vltesse. Elias ne peu
vent pas &tre resolues en evacuant un debat comptet et 86-
rleux. 
C'est la ralson pour laquelle, au vu de la grave lnsufflsance 
dont a t6molgne la procedure exorbitante employee Jus
qu'lci, II nous paraTt Indispensable - a defaut de renvoyer le 
d6bat pour Information am6lloree - de permettre a tout le 
molns a un vraJ d6bat de s'lnstaller tel et par consequent, de 
passer ce debat en categorle III. 
Vous me permettrez, a ce sujet, de clter le docteur Döif We
der, president du Conseil d'Egllse, de Saint-Gall, qul s'exprl
malt, alors qu'II vlent d'un mßleu proche du centre drolt de 
cette assemblee, a un banquet republlcaln en avrll: 
«Human Ist nämlich nicht einfach, was eine demokratl· 
sehe Mehrheit In einem gewissen Moment beschllesst. Es 
gibt ethische Werte und Oberzeugungen - eben z. B. Hu
manität-, die Jedem Recht vorgehen. Es geht um eine Ba
lance der Werte. Was Im Moment In der Schweiz geschieht, 
Ist die Absolutsetzung des Wertes Missbrauchsbekämpfung. 
Das ist ein Verlust der Balance und der Angemessenheit.» 
Je souhalterals que nous ne perdlons pas ce sens de la me
sure, ce sens de la proportionnallte, et que vous permettiez 
que nous pulsslons d6battre serelnement de ce probleme en 
d6bat de categorle III, avec la posslbßlte de s'exprlmer pour 
chacun. 

Bühlmann Ceclle (G, LU): Ich muss doch noch schnell auf 
die Chronologie der Ereignisse verweisen, wo wir heute Im 
Prozess der Beratung stecken. Im Mal 2004 stimmte dieser 
Rat einer restriktiven Vortage zu - restriktiver als das beste
hende Gesetz -; der einzige positive Punkt, dem wir zustim
men konnten, war die damals elngefOgte humanitäre Auf• 
nahme. Im Sommer darauf fOhrte Bundesrat Blocher eben 
diese sogenannte Konsultation bei den Kantonen im 
Schnellverfahren durch, ohne die Parteien einzubeziehen 
und ausgerechnet während den Sommerfarlenl Ich welss 
aus dem Kanton Luzern, dess das unter diesen Umständen 
nicht seriös gemacht werden konnte. Aufgrund dieser Kon
sultation verschärfte dann der Ständerat, mit den Anträgen 
von Herrn Blocher konfrontiert, die Vorlage. Dabei hatten -
das muss man sagen, und de spreche ich vor allem die bOr
gerllchen Parteien an - die Ständeräte der CVP und der 
FDP tOchtlg mit, Herrn Blocher Im Ständerat rechts zu Qber
holen. 
Als denn das Geschäft zu uns zurilckkam, lautete In der 
Kommission die Hauptargumentationsschiene von Herrn 
Blocher, dass die Kantone all diese Verschärfungen wollen. 
Ich habe vorhin In meiner Fragestellung gesagt, dass zumin
dest die Sozialdirektoren nicht einverstanden sind. Sie gehö
ren zur Koalition der humanitären Schweiz, die gegen diese 
Verschärfungen ist, wle sie der Ständerat beschlossen hat. 
Und auch bei den Justiz- und Polizeidirektoren Ist die Mei
nung nicht so elnhelllg, dass all diese Verschärfungen gutzu
heissen sind; daruber wird dann mein Kollege Jo Lang noch 
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etwas sagen. Wir haben aber Ober das, was die Kantone 
wirklich zurOckgemeldet haben, bis heute keine schriftliche 
Auswertung erhalten. Ich welss nicht, worauf das basiert, 
was Herr Blocher Jeweils In der Kommission gesagt hat Wir 
haben keine Zusatzbotschaft erhalten. Die alte Botschaft, 
die wir einmal erhalten haben und aufgrund derer wir eigent
lich leglferleren, können wir als Makulatur betrachten. Da 
steht nämlich zum Beispiel drin, dass die Mehrheit der Kan
tone die humanitäre Aufnahme will. Jetzt sagt uns Herr Blo
cher, die Kantone wollten die humanitäre Aufnahme nicht -
Ja, was soll Jetzt noch gelten? 
Wir sind auch misstrauisch geworden, weil uns eben die FOr
sorgedlrektoren etwas anderes sagen und weil es unter den 
Kantonen offensichtlich Unterschiede gibt. Es wäre doch 
nichts als fair, wenn man sagen wOrde, wie viele und welche 
Kantone für oder eben gegen welche Verschärfung sind. 
Das gehört In eine Botschaft. 
Ich habe mir die Mühe gemacht, die Fahne, die Sie auf dem 
Tisch haben, Oberall dort zu markieren, wo der Bundesrat 
während des Verfahrens zwischen den Räten neue Anträge 
eingefügt hat. Schauen Sie einmal diese Fahne anl Alle 
diese Markierungen, die gelben und die orangen, bedeuten, 
dass der Bundesrat auf aUen diesen Selten während des 
Verfahrens zwischen unserem Rat und dem Ständerat neue 
Verschärfungen eingefügt hat. Das hat es doch noch nie ge
geben! Ich bin Ja keine Anfängerin mehr In diesem Haus. 
Die GrOnen haben ans BOro geschrieben und gegen diese 
Art des Vorgehens protestiert, und das hat Immerhin die 
Präsidenten der BOros veranlasst, den Bundesrat zu rOffeln. 
Ich sage, was bei dieser Aussprache gesagt wurde: Beide 
Ratspräsidenten stellen fest. «dass das vom Bundesrat bei 
der Revision des Asylgesetzes gewählte Vorgehen, auch 
wenn es formell korrekt Ist, ein Einzelfall bleiben muss. Es 
darf Im Zweikammersystem nicht vorkommen, dass die 
Rechte eines Rates geschmälert werden. Zudem sollten so
wohl die Fraktionen als auch die Ratsmitglieder, die nicht der 
vorberatenden Kommission angehören» - also die Mehrheit 
von Ihnen - «Ober die notwendigen Erläuterungen ver!Qgen, 
um In wichtigen politischen Fragen zu entscheiden. Künftig 
sind Anträge des Bundesrates, die während der parlamenta• 
rlschen Beratung eingereicht werden, In einer Zusatzbot
schaft zu erläutern ... 
Ich gehe devon aus, dass auch Sie sich Ihre Rechte nicht so 
schmälern lassen und sich auch nicht auf die Zukunft ver• 
trösten lassen wollen, sondern dass Sie heute schon damit 
einverstanden sind, dass wir zuerst einmal eine Zusatzbot• 
schaft erhalten, denn eine so massive Änderung eines 
Gesetzes während der Beratung zwischen den beiden Rä• 
ten haben Sie alle wahrscheinlich auch noch nie erlebt. 
Warum sollen wir das Jetzt so schnell durchdrOcken? Herr 
Ruey hat aufgezeigt, wie problematisch die Vorlage Ist; wie 
Menschenrechtsfachleute uns warnen; wie Leute uns war
nen, die etwas vom Verfassungsrecht verstehen. Und wir 
drucken das alles schnell durchl Ich habe eine Vermutung: 
Es Ist der CVP und der FDP jetzt einfach verleidet, Immer 
Ober Asylpolitik reden zu müssen und das ·111ema der SVP 
zu Oberlassen. Aber der Preis, den wir dafür bezahlen, Ist 
sehr hoch. 
Wir haben viele Dokumente erhalten, von Kirchen, von 
Rechtsprofessoren, von Menschenrechtsorganisationen; der 
Schweizerische Städteverband und die Sozialdirektorenkon
ferenz haben uns geschrieben. Ja, nehmen Sie diese Leute 
doch ernst, die sagen, dass wir das nicht tun sollenl Das 
sind Leute, die sehr viel von der Materie verstehen, auch 
vom Vollzug, auch von der Praxis und von Menschenrech
ten. Es Ist an uns, doch auch auf diese Leute zu hören. Das 
Ist In der Kommission nicht passiert. 
Wir müssen die ganze Frage viel, viel seriöser prOfen. Es 
geht hier um fundamentale Rechte, und deshalb lohnt es 
sich, noch einmal eine Runde einzuschalten - zumal In der 
Schweiz kein Notstand besteht. 

Zlsyadls Josef (-, VD): J'al l'lmpresslon qua nous sommes 
dans une loglque de coups d'Etat legislatlfs permanents. A 
palne notre Parlament a-t-11 flnl l'examen de la lol, le con-
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seiller f6deral Blocher - avec le soutlen, semble-t-11, de ren
semble du Conseil f6deral - lntrodult, entre le passage des 
chambres, de nouvelles proposltlons toutes axees sur des 
durclssements antl-humanltalres. Et tout cela sans mes
sage, sans consultatlon des partenalres habltuels, sans eva
luatlon chiffree de 1a sltuatlon. 
Notre Parlament a le devolr de reaglr et de casser une logl
que antldemocratlque en totale contradlctlon avec les habl· 
tudes parlementalres. SI nous acceptons qu'un conselller 
federal fasse des proposltlons complementalres chaque fols 
qu'H n'est pas satlsfalt des debals, nous allons faire de notre 
Parlament une simple chambre d'enraglstrement de coups 
d'Etat leglslatlfs parmanents. 
Pourquol faut-41 un message? C'est tout slmplement parce 
qua, depuls 2002, II s'en est passe des choses en termes de 
durclssement antl-humanltalre et en termes de durclsse
ment antldemocratlquel La revislon que nous sommes en 
traln de faire n'a qu'une seule loglque, celle de 1a negatlon 
legale de toute posslblllte d'obtenlr le droit d'aslle. 
La maJorlte du Conseil national et du Conseil des Etats est 
devenue, semble-t-11, completement folle par rapport a la si
tuatlon. Alors qu'II y a toujours molns de personnes qul de
mandent raslle, le gouvernement et le Parlament sont en 
traln d'avallser des durclssements lnvralsemblables en ter
mes de protectlon des drolts de l'homme. A tel polnt m&me 
que le haut-commlssalre aux drolts de l'homme du Conseil 
de l'Europe, Monsieur Alvaro GII-Robles, a adresse un rap
port a l'lntentlon du Comite des mlnlstres du Conseil de 
l'Europe. Totalement accablant, ce rapportl Avec des re
commandatlons prectses, comme II est dit dans le texte: 
« .... pour alder les autorltes sulsses dans leur effort a se 
conforrner aux regles de protectlon des drolts de l'homme.» 
Une veritable honte pour notre paysl 
Alnsl, les mlses en garde se sont multlpllees contre l'ldee 
d'appllquer a tous les deboutes le reglme d'excluslon de 
l'alde soclale, qul est impose depuls plus d'un an a ceux qul 
r&Qolvent une deaislon de non-entree en matlere. On avalt 
prevu une evaluatlon sur trols ans: eh blen, Q8 ne se fera 
pas. C'est pour cela d'allleurs qu'II faut un nouveau mes
sage. Mals nonl le Conseil des Etats a dectde, pousse par le 
conselllerfederal Blocher, de generallser cette mesure a tout 
le monde, solt a trols fols plus de personnes. 
Sur les mesures de contralnte, c'est encore plus scanda
leux, au moment ou un rapport offlclel demontre que la de
tentlon en vue du refoulement n'a aucune efflcaclte: on volt 
qu'II y a plus de renvols a Zurlch, qul met des mllllers de de
boutes en detentlon, alors qu'a Geneve, ce sont quelques 
personnes, et on volt que cela n'a aucune consequence. 
Mals nonl le Conseil des Etats a dl'k)lde, sur l'lnjonctlon du 
conselller federal Blocher, de multlpller las motlfs de deten
tlon et d'en doubler la duree maximale. Alnsl, on fera de la 
prlson pendant deux ans, alors que l'on n'a pas eu 1a chance 
d'obtenir l'aslle, aslle qul devtent une veritable exceptlon. 
Et puls, plus encore, derriere la lutte contre les abus, plu
sleurs modlflcatlons nlent l'ldee mime du drolt d'aslle pour 
les personnes menacees. SI nous acceptons cela dans no
tre Parlament, des personnes en Situation de detresse per
sonnelle ne pourront plus obtenlr une admlsslon provisolre. 
En falt, face a ce qul etalt deJa un drolt d'asße restrelnt dans 
notre pays selon l'anclenne lol, 1a nouvelle lol ne prevolt plus 
que le renvol. Cela ne s'appelle pas 1a «lol sur l'aslle», mals 
la «lol sur le renvol en matlere d'aslle"I Nous nageons donc 
en pleln dellre, en pleine paranoia polltlque dellberee, Ins• 
tauree par ceux qul ont besoln de cet Instrument xenophobe 
et raclste pour asseoir leur malnmlse politlque sur les lnstltu
tlons du pays. SI nous acceptons cette lol sans lancer de re• 
ferendum, c'est tout 1'6dlflce des droits mlnlmaux, des drolts 
de l'homme que nous allons lalsser se flssurer. 
«A gauche toutel„ vous lnvlte pour !'heure a renvoyer le tout 
au Conseil federal et demande a celui-cl de publler un mes• 
sage complementalre sur ses nouvelles propositlons. Nous 
avons besoln de savolr sur quol se base ce coup d'Etat le
glslatlf du Conseil f6derall Et, au fond, c'est une queStion de 
respect, Je dlral, des drolts du Parlament, au-dela m&me de 
la questlon du respect des drolts de l'homme. 
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Ruey Claude (AL, VD): Je ne vals pas repMer ce que j'al dlt 
tout 11 fheure, parce que les arguments sont 11 peu pres les 
mimes; Juste un complement Tout 11 l'heure, Monsieur Per
rln a dlt que le suJet etalt d'une immense complexlte. II a 
d'allleurs expose de manlere relatlvement lmpartlate - et Je 
tlens 11 l'en fellclter - les polnts de vue qul se sont falt Jour 
dans la commlsslon, dont Je n'etals pas. Monsieur Philipp 
MOller a dlt 11 un moment donne: «Mes chers collegues, vous_ 
rlsquez de vous perdre dans les dosslers, c'est tellement 
compllque; mals sl vous ne sulvez pas tout 11 falt le dossler, 
vous n'avez qu'11 sulvre aveuglement la commlsslon.» Ce 
n"est pas une manlere de travalllerl On ne peut pas itre 
aveugle sur des suJets d'une teile lmportancel 
Cela met en cause le respect de la Constltutlon. Peut-atre 
est-elle respectee, peut-8tre ne l'est-elle pas; mals 98 vaut la 
pelne d'en debattre. Cela met en cause le respect de nos 
accords lntematlonaux; et ce ne sont pas que des questlons 
Jurldlques, ce sont des personnes qui sont derrlere les cas. 
Ce qu'on oublle constamment, c'est que ce sont des person
nes qul sont la, pas seulement du drolt. 
On ne peut pas passer sous sllence des avls de drolt du pro
fesseur l<Alln, ou des avls de drolt du professeur Müller, ou 
des avis du professeur Rhinow, ou encore celul de notre an
clen chanceller FranQOls Couchepln, qul sont quand m8me 
des gens, je crols, honnites et senses, et qul mettent en 
questlon preclsement les nouveUes proposltlons qui ont ete 
faltes, et sur lesquelles nous n'avons aucune Information. 
C'est tellement complexe, d'allleurs, que personnellement, 
mime sl Je connals un peu ie dossier, f al pu constater en 
seance de groupe qu'on se perdalt dans les differentes pro
cedures - de permis humanltalres cantonaux, pas canto
naux, devant la commlsslon de recours ou autre -, a tel polnt 
que le debat etalt obscur a un moment donne. Alors, des 
lors qu'on s'y perd, 98 vaut la peine qu'on pulsse Atre in• 
forme. 
La mlnorlte demande donc un message; on vlent de nous 
dire que 911 prendralt deux ou quatre ans. Mol, Je veux blen; 
ce que je demande, dans ma proposltlon subsldlalre, c'est a 
tout le molns, pour 1a sesslon de decembre -- ce n'est donc 
pas une manoeuvre dUatolre, c'est seulement une manoeu
vre qul nous permettrait de comprendre -, un ou plusleurs 
tableaux qui nous permettralent de connaitre la sltuatlon ac
tuelle, 1a sltuation dans le projet de 2002 et 1a sltuatlon telle 
qu'elle est proposee malntenant, avec les consequences et 
les avis qul se rapportent a ces sltuatlons. C'est la molndre 
des choses qu'on pulsse faire sl on veut faire notre travall 
honnitement. 

Leuenberger Uell (G, GE): La lol sur l'aslle ne conceme 
certes en sol qu'une petlte mlnorltil de personnes vlvant en 
Suisse, mals son retentlssement pourrait Atre blen plus pro
fond. Cette ilnleme revlsion engage notre pays dans une 
descente aux enfers en bafouant les drolts humains. Les 
proposltions de la majorlte font fl de nos engagements lnter
natlonaux et pletlnent notre Constltutlon. Demaln, quelles 
autres mlnorltes verront leurs drolts fondamentaux bafouils: 
les chOmeurs? Les invalides? Les malades? Les personnes 
Agiles? Dans une opilratlon sans prilcedent, Monsieur le 
conselller fedilral Blocher a raussl a faire passer sa vlslon au 
Conseil des Etats et dans notre commlsslon en durclssant le 
projet d6Ja lnacceptable de Madame Metzler, anclenne con
selllere fedilrale. 
Ce projet vide dilfinitlvement notre polltlque d'aslle de son 
sens. Je rappelle la decision de non-entree en mattere pour 
les personnes ne pouvant pas presenter de papiers d'lden
tltil, qul va exclure tous ceux qul ont subl de graves trauma
tlsmes et n'ont pas raussl a les exprimer sufflsamment lors 
de la premlere audltlon. Qui aalt encore qu'en son temps, 
!'Office federal des refugl6s avalt a de multiples reprlses utl
lise comme motlf de rejet le falt que le requilrant pr6sente un 
passeport, ce qul lul semblalt Atre la preuve d'une absence 
de persecutlon de la part de l'Etat d'origlne? 
La nouvelle dlspositlon est en parfalte contradlctlon avec la 
Conventlon de 1951 relative au statut des refuglils. Elle falt 
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J'obJet de vives crltlques de la part du haut-commlssalre aux 
drolts de l'homme du Consell de l'Europe. 
Je rappelle la suppresslon de l'admlsslon provlsolre pour dil
tresse personnelle grave, au nlveau fedilral, et son projet de 
remplacement par l'octrol d'une admisslon provlsolre par le 
canton, qul ouvre la porte aux lnilgalltils de traltement et 
sera source de nouveaux drarnes humalns. Cela va a ren
contre de notre Constltutlon qul garantlt le traltement equlta
ble lors d'une procedure administrative. La posslblllte 
d'octrol d'une admlsslon provlsolre au nlveau cantonal est 
une bonne chose rnals ne dolt en aucun cas condulre a 
l'abrogatlon de cette competence au nlveau fedilral. Je rap
pelle la suppresslon de l'admlsslon provlsolre pour ralson 
humanltalre, qul est navrante dans un pays comme le nOtre, 
siege du CICR et du HCR. 
Je rappelle la restrlctlon de l'lnexlglbUlte du renvol a la seule 
mlse en danger de la vle qul condulra eile aussl 11 de nou
veaux drames humalns. Pour cette femme et ces enfants 
bosnlaques par exemple, prolondement traumatlses par le 
massacre de leur famllle, dont leur pere et epoux, 1a mere 
ayant 616 eile-mime vlctlme de vlolences, souffre de trou
bles cognltifs: tristesse, pensees obsedantes; le flls de reml
nlscences repetees des ilwnements, de souvenlrs envahls
sants, de troubles du sommeil avec cauchemars; sa soeur, 
ilgalement vlctlme de stress post-traumatlque. La Commls
slon de recours en mattere d'aslle a jugil avec raison que le 
renvol d'une teile famllle compromettra leur santil au polnt 
de mettre ses membres concretement en danger. En danger 
oul, mals pas en danger de mort. Avec la nouvelle lol sur 
l'aslle, cette famllle sera renvoyee a ses cauchemars. 
Je rappelle d'autres points lnadmlsslbles dans le domalne 
de la restrlctlon de l'alde soclale et de l'alde d'urgence, qul 
peuvent constltuer une vlolatlon de notre Constltutlon et du 
Pacte International relatlf aux drolts economlques, soclaux 
et culturels. Avec ce nouvel arsenal lilglslatlf et en voulant 
lutter contre les abus, nous allons certalnement renvoyer 
vers l'horreur, et parfols vers 1a mort, des hommes, des fem
mes et des enfants. 
Je iance un appel 11 nos collegues du Part! radical-dilmocra
tlque, qul a lnscrlt sur ses bannleres la d6fense des llbertils, 
et a ceux du Part! dilmocrate-chretlen, qul se rilfere aux va
leurs chretlennes: «Cessez de marcher au pas avec les til
nors xilnophobes de l'UDCI Arretez de sulvre leur mlnlstre 
de la justlce. A celles et a ceux qui dlsent voulolr voter cet 
ilnleme durcissement pour couper !'herbe sous les pleds, 
pour stopper ses succes electoraux, Je reponds que l'lntolil
rance, J'excluslon et le milprls des Atres humalns ne vont 
que s'ampllfler sl vous contlnuez de marcher au pas avec ce 
partl. t.:ensemble des oeuvres d'entralde, les Egllses, Am
nesty International, !'Union des vllles sulsses, la Confilrence 
des dlrecteurs cantonaux des affaires sociales et beaucoup 
d'autres nous demandent de reJeter cette lol. ReJolgnez ce 
large front de la ralson; vous vous y trouverez en meilleure 
compagnle. En refusant cette lol, vous n'auriez pas besoln 
de dire un Jour a vos enfants et petlts-enfants: 'Nous ne sa
vlons pasl'» 

Donn Walter (E, BE): Es wurde gesagt: Vom Ständerat 
wird uns ein neues Konzept vorgelegt. Nach der Behandlung 
Im Nationalrat wurden seitens des Bundesrates wie auch 
durch einzelne Mitglieder des Ständerates Anträge einge
reicht und Im Schnellzugstempo durchgewinkt Bundesge
richt, UNHCR, Flüchtlingsorganisationen und Kirchen haben 
Alarm geschlagen. Weitere Organisationen, die sich norma
lerweise nicht politisch äussem, haben Ihre Bedenken ange
meldet, well des verschärfte Gesetz die Menschenrechte 
und die MenschenwOrde verletzen könnte. 
Die EVP/EDU-Fraktlon hält unmissverständlich fest: Diese 
Konzeptänderung durch den Bundesrat erst Im Zweitrat ist 
unüblich und derf auf keinen Fall Nachahmung In künftigen 
Gesetzesberatungen finden. Vom Formellen her mOssten 
wir die ROckwelsung unterstützen. Weshalb tun wir es trotz
dem nicht? 
1. Das Schwelzervolk fordert Massnahmen gegen die miss
bräuchliche Verwendung des Asylgesuches fOr einen Auf• 
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enthalt aus Wirtschaftlichen Granden. Die Anpassung des 
Gesetzes soll nicht aufgeschoben werden. 
2. Die SPK-NR nahm sich der geäusserten Bedenken und 
der Anliegen der Kantone an; sie schlägt Modifikationen vor, 
die das Gesetz oder das ständerätliche Konzept praktikabel 
machen. So sind Wir - mit Ausnahme des Famlllennach
zugs - sehr nahe an der humanitären Aufnahme dran. Wir 
werden deshalb dem Konzept der vorläufigen Aufnahme zu
stimmen, im Hinblick darauf, dass der Ständerat unseren 
BeschlOssen, den modifizierten Artikeln, folgen wird. 
Einzelne Minderheitsanträge werden von Teilen unserer 
Fraktion unterstOtzt. 
Trotzdem muss hier, bevor wir uns In den Details variieren, 
deutlich gesagt werden: MenschenwOrde und humanltAre 
Tradition unseres Landes dOrfen nicht auf der Strecke blel• 
ben. Wir treten einem ideologlschen NatlonaUsmus, der Ver
allgemelnerung und der Scharfmacherel gegen Leute aus 
anderen Kulturen klar entgegen. Asylpolitik hat jene zu 
schOtzen, die an Leib und Leben bedroht sind. Sie ist nicht 
das Instrument fOr die Regelung der Migration! 
Andererseits haben sich Personen, die bei uns Aufnahme 
finden, an die Regeln der Asylpolltlk und an die Gesetze un
seres Landes zu halten. Es Ist auf die Dauer nicht zu erklä
ren, weshalb sich Zehntausende jahrelang Illegal In einem 
Rechtsstaat aufhalten können, ohne zur Verantwortung ge
zogen und ohne ausgeschafft zu werden. 
Auch mit dieser Differenzbereinigung werden Wir nicht alle 
Probleme lösen können. Aber eines dOrfen Wir nicht Oberse
hen - das sage ich Im Namen der EVP-Vertreter in diesem 
Rat mit aller Deutlichkeit --: Wir schllessen mit der Asylge
setzrev!Slon die TOr für alle diejenigen, die aus ArmutsgrOn
den unterwegs sind. Gerade wurde die Schweiz Wieder als 
das reichste Land der Erde beschrieben. Es Ist für mich un
verständlich und unerträglich, wenn Wir den Lazarus vor der 
TOr liegen lassen. Ich fordere deshalb ein, was von bOrgerll
cher Seite Immer gesagt wurde: Man sollte diesen Leuten 
besser zu Hause helfen, als sie hier zu verköstigen. Nun, Sie 
haben es In der Hand. Sie heben die Möglichkeit dazu: 
durch die Erhöhung der Mlttel für die EntWlcklungshllfe, aber 
auch durch die Steigerung der Effizienz dieser Programme, 
durch Einflussnahme auf die Internationalen Finanzinstitu
te, durch gerechtes und menschliches Wirtschaften, durch 
Marktzugang für die EntWlcklungsländer, dUrch Bekämpfung 
von Korruption und Misswirtschaft sowie durch Tatbeweise 
auf allen Ebenen der Uno-Millennlumszlele. 
ZurOck zum Antrag: Eine ROckwelsung und eine neue Bot
schaft des Bundesrates bringen ausser Verzögerung nichts. 
Wir helfen, das ständerätllche Konzept zu verbessern. Aber 
denken Sie dabei an den Lazarus vor der TOrl 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es Ist ganz einfach, 
aber es Ist auch ganz trostlos: Zaghafteste Härtefallregelung 
Im Ermessen der Kantone, ROckwalsung der humanitären 
Aufnahme, Sozlalhllfestopp bei Nichtelntretensentschelden, 
Paplerloslgkeit als Nichtelntretensgrund und neue Zwangs
massnahmen - das sind die SOndenfäile dieses Gesetzes. 
Dies gegen die Mehrheit der Kantone, gegen die Kirchen, 
gegen Menschenrechtsfachleute und gegen die Hilfswerke 
und Wissenschafter. Darum unterstatzen wir auch den Ord· 
nungsantrag Ruey Im Sinne einer transparenten Beratung 
des Asylgesetzes. 
Diese Ist aufgrund des sehr unObllchen Vorgehens bei der 
Beratung zWlschen dem Nationalrat und dem Ständerat aus 
dem Ruder gelaufen. «UnObllches Vorgehen» Ist eigentlich 
zu harmlos gesagt; man mOsste eher sagen, dass die 
neuen, eigenmächtigen und vom Gesamtbundesrat nicht un
terstOtzten Anträge von Bundesrat Blocher das Gesetz in 
eine völlig andere Richtung gelenkt haben. Bundesrat Bio
eher hat sich trotz Forderungen In unserer SPK geweigert, 
fQr seine neuen Anträge zuhanden des Ständerates eine 
Botschaft zu verfassen. 
GeWlchtlge Konzepte sind völllg verändert worden. So wurde 
die humanitäre Aufnahme, welche BQrgerkriegsflOchtllnge, 
Menschen in Härtesituationen und SchutzbedOrftige schOt-
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zen soll, zur vorläufigen Aufnahme mit grösseren Erschwer
nissen fQr die Betroffenen In den Fragen des Famlllennach• 
zuges und des ZUgangs zu den Arbeitsplätzen. Der Sozialhil
festopp wurde auf alle Personen mit einem Nlchtalntretens
entscheld ausgeweitet. Auch Menschen, die schon lange hier 
sind, erhalten plötzlich nur noch die minimale Nothilfe. Die 
Dauer der Zwangsmassnahmen wurde verdoppelt bis ver
dreifacht; ein Unsinn, wie die PVK deutlich aufgezeigt hat. 
Menschenrechtsverletzungen, Verfassungsverletzungen, Ver
letzungen der Konvention Ober die Rechte des Kindes sind 
in diesem Gesetz Immer wieder anzutreffen. Das Gesetz Ist 
dschungelhaft und aufgrund all der Korrekturen nicht mehr 
transparent. Es Ist somit sehr wichtig, dass wir Ober die ver
schiedenen neuen Einzelanträge reden können. Denn dies 
kann helfen, die Verschlingungen Im Gesetz zu klären. Wir 
sind uns dies selber schuldig, denn Wir mOssen versuchen, 
ein Asylgesetz zu schaffen, das sich an der MenschenwOrde 
und nicht an Fremdenfelndllchkelt orientiert- und auch nicht 
an der Fachkompetenz von Herrn Phßlpp MOller, denn dieser 
traue Ich auch nicht. 

Flssler..Osterwalder Hlldegard (S, SG): Sie erinnern sich 
noch, Im Mal 2004 wandte sich nur ein kleiner Tell unserer 
Fraktion gegen das Eintreten auf die Asylgesetzrev!Slon. Die 
Mehrheit wollte dem Gesetz eine Chance geben, sie wollte 
ebenso den Riten eine Chance zu einem fairen, humanltä• 
ren, der Schweizer Tradition verpflichteten Asylgesetz ge
ben. In der natlonalrätllchen Schlussabstimmung verhielt 
sich unsere Fraktion wieder so und stimmte mehrheitllch zu. 
Dies zum einen, weil das Asylgesetz durch die ElnfQgung 
des Artikels für eine humanitäre Aufnahme In unserem 
Sinne verbessert worden war, zum anderen, weil wir uns 
vom Ständerat weitere Verbesserungen Im Gesetz verspra
chen. 
Sie wissen, dass es anders gekommen Ist. Herr Bundesrat 
Blocher machte seine Im Nationalrat geiusserte Absicht, er 
werde seine Sicht der Dinge In wesentlichen Punkten im 
Ständerat vorbringen, egal, wie der Nationalrat entscheide, 
wahr. Entgegen allen parlamentarischen Regeln unterbrei
tete er dem Ständerat neue Vorschläge -- notabene samt 
und sonders Verschärfungen. Der Ständerat und leider auch 
unsere vorberatende Kommission folgten fast durchwegs 
diesen sogenannten «neuen Anträgen des Bundesrates .. , 
wie sie auf der Fahne betitelt sind. 
Allein schon das bundesrätllche Vorgehen, das unsere par
lamentarische Tätigkeit auf kaum zulisslge Art und Welse 
verändert hat, Ist Grund genug für die ROckwelsung an den 
Bundesrat mit den von der Minderheit BOhlmann verlangten 
Aufträgen. Eine Denkpause Ist für Bundesrat und Parlament 
aber auch aus inhaltlichen GrOnden angebracht. längst geht 
es bei dieser Revision nicht mehr um ein Feilschen und Aus
tarieren von Verschärfungen und Erleichterungen für die 
Menschen, die zu uns kommen und um Asyl nachsuchen. 
Es geht nicht mehr um Nuancen, die den Vollzug des Geset
zes oder die Situation der Asylsuchenden In Ihrem täglichen 
Leben bei uns erleichtern können. Es geht um nicht mehr 
und nicht weniger als um den Entscheid, ob Wir auch im 
21. Jahrhundert die humanltAre Tradition erhalten, pflegen, 
Ja stärken wollen, oder ob wir ein Gesetz mit verfassungs
widrigen, gegen Menschenrechtskonventionen und völker
rechtliche Vereinbarungen verstossenden Artikeln guthels• 
senwollen. 
Der Ständerat hat sich In diesem Gesetz von seiner Funk
tion als Juristisches und der Verfassung verpflichtetes Gewis
sen Im Parlament verabschiedet. Die Mehrhalt unserer 
Kommission hat sich Ihm angeschlossen. Da hilft unsere 
Fraktion - wie Obrlgens schon Im Ständerat - nicht mit. Im
merhin haben wir die Experten bezOgllch Verfassungsmäs
slgkelt und EMRK-Tougllchkelt auf unserer Seite. 
Es gilt daher für die Vorlage, die unseren Rat vor eineinhalb 
Jahren noch einlgermassen passabel verlassen hat - unter 
anderem mit der Bestimmung Ober die humanitäre Auf• 
nahme -: ZurOck an den Absenderl Wir fordern die Erarbei
tung einer Zusatzbotschaft, die auf unsere VorwOrfe eingeht 
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und ein Gesetz vorschlägt, das die Asylbewerberinnen und 
-bewerber als Menschen wie Sie und mich behandelt 
Herr Bundesrat Blocher, Kolleginnen und Kollegen der Kom
missionsmehrheit Gehen Sie In sich, räumen Sie unsere 
Vorbehalte aus dem Weg, d. h. aus dem Gesetz. Wir wollen 
eine echte humanitäre Aufnahme. Wir wollen keine sinnlo
sen und teuren Haftmassnahmen, wir wollen keine systema
tische Diskriminierung von Asylsuchenden ohne Papiere. 
Wir wollen Rechtsschutz und MenschenwQrde auch fOr Per
sonen mit Nichtelntretensentscheld. Wir wollen auch keine 
Kostenabwälzung vom Bund zu den Kantonen, zu den Ge
meinden, zu den Angehörigen. Wir wollen auch keinen asyl
polltlschen Föderalismus. 
Die SP-Fraktion wird sonst die Revision ablehnen und den 
Auftrag Ihrer Basis aus der Delegiertenversammlung vom 
17. September In Rapperswll umsetzen und wird dieses Ge
setz mit einer Koalltlon des Widerstandes vors Volk bringen 
und mit Ihm zusammen die Vortage zum Scheitern bringen. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Frau Fässler, Sie haben gesagt, 
die SP-Ständeräte hätten die verfassungswidrigen Artikel 
bei der Beratung Im Ständerat nicht genehmigt. Können Sie 
mir sagen, warum dann Artikel 83a In der Version des Stän
derates vom Ständerat einstimmig verabschiedet wurde, ob
wohl gesagt wurde, er sei verfassungswidrig? 

Fissler-Osterwalder Hlldegard (S, SG): Ich habe gesagt, 
dass sie bei der Gesamtabstimmung genauso wie wir Nein 
gesagt haben, well es eben verfassungswidrige Artikel Im 
Gesetz hat. 

Fehr Hans (V, ZH): Wer die letzte DreMertelstunde zuhörte, 
hatte den Eindruck, er sei In einem falschen FIim. Ich hatte 
diesen Eindruck. Was läuft denn heute hier ab? Was lief In 
letzter Zelt ab? Ein ganz normales Gesetzgebungsverfah
ren, und Jetzt haben wir die Stufe Differenzbereinigung. 
Nichts anderes! Offenbar passt den Unken nun aber diese 
Situation In grossen Tellen nicht; sie sind Inhaltlich nicht ein
verstanden. Aber so sind Sie schlechte Demokraten! Sie 
mOssen wissen: Dieses Differenzbereinigungsverfahren, das 
ganze Gesetzgebungsverfahren Ist mit Fug und Recht abge
laufen. Der Bundesrat kann Im Verfahren jederzeit neue Vor
schläge und Anträge einbringen. Er hat das getan. Nicht nur 
Herr Blocher, sondern der Gesamtbundesrat steht dahinter. 
Der Ständerat kann diese Vorlage jederzeit ausbauen und 
nach unserer Meinung verbessern, wie er es gemacht hat. 
Das Ist sein gutes Recht. 
Ich habe den Eindruck, hier wird eine gross angelegte Ver
zögerungstaktik betrieben, wie Sie sie schon In der Staats
politischen Kommission bewerkstelligt haben. Wir haben Ja 
alle Unterlagen, Frau Bühlmann. Wir haben Berichte, wir ha
ben Monltorlng-Unterlagen. Wir haben Berichte von den 
Kantonen, wir haben alles. Sie wollten weitere Experten ein
laden. Wir, die Mehrheit In der Staatspolitischen Kommis
sion, haben gesagt: Wir haben genug Experten angehört, 
wir haben genug Unterlagen über die Sachlage. Wir haben 
zusätzliche Gutachter abgelehnt. 
Ich bitte Sie, nun bei diesem Differenzbereinigungsverfahren 
vorwärts zu machen. Wenn wir die humanitäre Tradition der 
Schweiz beibehalten wollen, mOssen wir Missbräuche wirk
sam bekämpfen. Der Entwurf des Bundesrates und der Be
schluss des Ständerates, das darf man attestieren, will 
Missbräuche möglichst ausschalten, belsplelswelse mit der 
Nothilfe bei den Nichtelntretensentschelden, die jetzt auf alle 
abgelehnten Gesuche ausgedehnt wird. Selbstverständlich 
steht die SVP dahinter, dass man diese Missbrauchstatbe
stände so weit als mögllch ausräumt. Gerade darum behal
ten wir unser humanitäres Asylrecht, well es dann weniger 
missbraucht werden kann. 
Ich appelliere namentllch an die Kollegen der FDP- und der 
CVP-Fraktion: Ich hoffe, dass Sie weiterhin diese Unle der 
Missbrauchsbekämpfung mittragen und nicht auch auf diese 
Verzögerungstaktik der llnken und grOnen Seite einschwen
ken. 
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BOhlmann ~eile (G, LU): Können Sie zuhanden des Publi
kums sagen, Herr Fahr, wie viele Experten die Staatspolltl
sche Kommission In dieser zweiten Runde angehört hat? 
Dies Ist noch Interessant zu hören. 

Fehr Hans (V, ZH): Ich habe Ihnen gesagt, dass wir In der 
Staatspolltlschen Kommission die Einberufung von weiteren 
Experten ablehnten, well wir genOgend Unterlagen über die 
ganze Sachlage zur Verfügung hatten. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Es Ist In der Tat so, dass der 
Ständerat In einigen Bereichen wesentliche Differenzen zu 
der von unserem Rat verabschiedeten Version geschaffen 
hat. Aber die Themenbereiche, Ober die wir streiten, sind 
seit zehn Jahren genau die gleichen: Wir werden uns nicht 
einig über die vorläufige Aufnahme, wir diskutieren über den 
Umfang der Sozialhilfe und darOber, ob und In welchem Um
fang wir allenfalls Nothllfe leisten sollen. Wir streiten Ober 
Fristen beim Durchsetzen von rechtskräftigen Entscheiden 
und sind uns nicht einig darOber, In welchem Umfang Im 
Asylbereich Rechtsmittel zu gewähren sind. 
Nun haben wir In der Schweiz das bewährte ZWelkammer
system, und unser Parlamentsrecht, die Verfassung und die 
Verordnung regeln das Differenzbereinigungsverfahren. In 
diesem Differenzbereinigungsverfahren befinden wir uns 
heute. Es Ist beileibe nicht das erste Mal, dass der Zweitrat 
an der Fassung des Erstrates erhebliche Korrekturen an
bringt. Was wir hier vorne veranstalten, Ist wieder eine Eln
trelensdebatte, obwohl wir die Eintretensdebatte vor mehr 
als einem Jahr gefOhrt haben. Ich bitte Sie, halten Sie sich 
an das Recht, das sich dieses Parlament selber gegeben 
hat. Wir sind In der Differenzbereinigung. Lehnen Sie bitte 
den Rückweisungsantrag der Minderheit BOhlmann ab. 
Zum Ordnungsantrag Ruey: Es Ist nicht einzusehen, wes
halb fOr das Asylgesetz ein anderes Verfahren gelten soll als 
fOr andere Diskussionen hier In diesem Parlament. Vor einer 
Woche haben wir - nicht In der Differenzbereinigung, son
dern als Erstrat - 14 Stunden lang Ober das Stromversor
gungsgesetz debattiert. Da legte das BOro fest, man solle 
die Einzelanträge In Kategorie IV behandeln. Dem wurde 
nicht opponiert, die Gesetzesberatung ging über die Bühne, 
alles 1. 0. Weshalb wollen Sie Jetzt ausgerechnet In einer DH
ferenzberelnlgung ein anderes Verfahren wählen? Ich 
glaube, auch den Ordnungsantrag Ruey darf man ablehnen. 
Unabhängig davon, ob wir nun In Kategorie III oder IV disku
tieren, wird die Tatsache nicht korrigiert, dass In der Vergan
genheit halt ein paar Kantone das Bundesrecht Im Asyl
bereich mehr schlecht als recht vollzogen haben. 

Viecher Daniel (G, ZH): Herr Lustenberger, haben Sie nicht 
gesehen, dass zwischen einem normalen Differenzbereini
gungsverfahren und diesem Verfahren ein «My» eines 
Unterschiedes besteht? Bel einem normalen Differenzberei
nigungsverfahren Ist es ja bekanntlich nicht so, dass der 
Bundesrat, gewfssermassen In rollender Planung - Herr Zl
syadls nennt das einen schwelenden Staatsstreich -, ein
fach von neuem Anträge einbringt. Dies sind notabene 
Anträge, die z. B. HaftgrOnde betreffen, ohne dass der Bun
desrat schriftlich fixiert, dass er bezüglich dieser neuen Haft
grOnde eine PrOfung der Verfassungsmässlgkeit und der 
Konformität vorgenommen hat, wozu er verpflichtet Ist. Sind 
Sie nicht der Meinung, dass Sie hier ein bisschen gar zu 
«huschellhaft» einfach Herrn Blocher folgen und eigentlich 
Ihre eigenen Grundsätze eines wohlgeordneten Verfahrens 
verlassen? 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Herr Vlscher, erstens unter
scheiden Sie nicht zwischen der Version des Ständerates 
und jener des Bundesrates. zweitens gehe Ich dann, wenn 
der Bundesrat einen Vorschlag macht, und vor allem wenn 
er dann noch aus dem Eidgenössischen Justiz- und Polizei
departement kommt, Immer davon aus, dass das Bundes
amt für Justiz erstens die Verfassungsmässlgkelt und zwei
tens die EMRK-Konformltät geprOft hat. 
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Roth-Bemaaconl Maria (S, GE): Monsieur Lustenberger, Je 
vous pose la questlon parce que vous ites membre du Partl 
democrate-chretlen. Nous avons entendu tout ä l'heure 
Monsieur Claude Ruey nous dlre qu'II fallalt dlscuter de dls
posltlons concemant les drolts humalns. Or, ä Geneve par 
exemple, le Partl democrate-chrellen falt campagne avec le 
slogan suivant: «Au centre l'humaln.» Monsieur Lustenber• 
ger, ne voulez-vous vralment pas dlscuter des drolts hu• 
malns? Avez-vous oublle que, derrlere toutes les quesllons 
de p~ure, II y a des hommes, des femmes et des en
fants qul rlsquent d'itre envoyes ä la mort ou ä 1a torture? 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Frau Roth-Bemasconl, Sie 
verwechseln zwei Sachen. In unserem Land wurden In den 
letzten zwanzig Jahren von allen Asylbewerberlnnen und 
Asylbewerbern, die einen Antrag gestellt haben, nicht einmal 
10 Prozent als FIQchtllnge anerkannt. Und diese Tatsache -
allein von den Zahlen her - fordert das Parlament auf, die 
entsprechenden Revisionen der Gesetzgebung zu machen. 
Die Staatspolitische Kommission hat diese Fragen - mit Ih
nen zusammen, Frau Roth-Bemasconl - sehr genau ge
prOft. Aber es kann nicht sein, dass beleplelsweise Leute, 
die sich unrechtmisslg In der Schweiz aufhalten, aufgrund 
dieser Tatsache länger In der Schweiz bleiben können als 
solche, die sich nach dem Recht verhalten. 

Leuenberger Uell (G, GE): Herr Lustenberger, Sie sind Ver
treter der CVP. Bewegt Sie das nicht, dass alle HIifswerke, 
dass Amnesty lntemallonal, dass die kantonalen Sozialdi
rektoren, dass sehr viele Organisationen und vor allem alle 
Landeskirchen uns aufrufen, dieses Gesetz so nicht anzu
nehmen? Bewegt Sie das nicht? Was sagen Sie zum Bei
spiel den Klrohenvertretem? 

Luatenberger Ruedl (C, LU): Herr Leuenberger, wir disku
tieren Jetzt nicht materiell Ober die einzelnen Anträge. Wir 
diskutieren Ober den ROckwelsungsantrag der Minderheit 
BOhlmann, und wir diskutieren Ober den Ordnungsantrag 
Ruey. Materien fOhren wir die Diskussion nachher. 

Ruey Claude (RL, VD): Vous venez de dlre que nous som
mes tres blen renselgnes et que la procedure d'aslle a per
mls, au cours des dlx demleres annees, de reconnaitre 
1 o pour cent des requerants d'aslle comme refugles. J'aime
rals savolr si on est vralment sl blen renselgne que cela, 
parce que, d'apres les chlffres de l'Offlce federal des retu
gles - c'est la statlstlque 2002 -, 40 pour cent des reque
rants d'aslle au cours des dlx demleres annees ont ete 
reconnus comme refugles ou admls provisolrement. De fa
~n plus preclse, II s'aglt de 9 pour cent de personnes ayant 
obtenu le statut de refugl6 et de 31 pour cent qul ont ete ad
mlses provlsolrement. Ne pensez-vous pas qu'il faut peut
itre preclser vos chlffres? Ne pensez-vous pas qu'H faut dlre 
completement la v6rlte et pas seulement un bout de celle-cl? 

Luatenberger Ruedl (C, LU): Herr Ruey, Sie haben Recht, 
wenn Sie eine Unterscheidung machen zwischen anerkann
ten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen; Sie haben 
die Präzisierung selber gemacht, das Ist nicht die gleiche 
Kategorie. 

MOller-Hemml Vrenl (S, ZH): Herr Lustenberger, Sie haben 
vorhin gesagt, dass ledlgllch knapp 10 Prozent der Asylsu
chenden Oberhaupt in der Schweiz aufgenommen werden. 
Wissen Sie, wie viele Insgesamt als vorläufig Aufgenom
mene In der Schweiz bleiben können? Sie mQssen diese 
Zahl auch dazuzählen. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Herr Ruey hat Ihnen vorhin 
die Zahlen genannt. Es sind nicht ganz 1 o Prozent, die den 
definitiven Status eines Flüchtlings erhalten. Etwa 30 bis 
35 Prozent haben bis jetzt den Status der vorläufig Aufge
nommenen erhalten. Aber diese werden grundsätzlich nicht 
als AOchtllnge anerkannt: das Ist ein anderer Status. Sie ha-
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ben Recht, wenn Sie diese Frage stellen, aber Sie mOssen 
diese Unterscheidung machen; Ich habe es Herrn Ruey ge
sagt. 

Fluri Kurt (RL, SO): Im Namen der FDP-Fraktion bitte Ich 
Sie, alle ROckwelsungs- und Ordnungsanträge abzulehnen, 
und Ich möchte auf den Beschluss der SPK-NR verweisen: 
Sie hat mit 14 zu 1 o Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen, 
den ROckwelsungsantrag BOhlmann abzulehnen. Da hat 
sich nicht Herr Bundesrat Blocher geweigert, Frau Kollegin 
Verrnot, darauf einzugehen, sondem die SPK-NR hat den 
Antrag auf eine Zusatzbotschaft schlicht und einfach abge
lehnt. 
Ich möchte versuchen, nicht materiell zu diskutieren, wie das 
Jetzt bereits seit langem geschehen Ist, sondem auf die 
Frage des Ordnungsantrages bzw. der Rückweisung einzu
gehen. Tatsächlich sind die Themenkreise schon seH lan
gem bekannt. Seit Jahren wird Ober den Vollzug diskutiert, 
und die bisherigen Redner bezogen sich eigentlich alle auf 
materielle Fragen und nicht auf die BegrOndung, wieso Jetzt 
eine Zusatzbotschaft nötig sei oder nicht Die Kantone nah
men Stellung und konnten auch Stellung nehmen. Sie haben 
Ihre Bedenkan kundgetan. Wir wissen, dass die Sozialdirek
torenkonferenz (SODK) vor allem bei einem Punkt, beim So
zlalhllfestopp, nicht einverstanden Ist. Wir kennen die Ein
wände des Gemeindeverbandes, wir kennen die Einwände 
des Städteverbandes. Das Ist diskutiert worden. Das Ist In 
den Medien und sicher auch In den Fraktionen breit dlsku· 
tlert worden. Die Meinung der Parteien Ist hlnlängllch be
kannt, auch ohne formelle Vemehmlassung. Wir wissen von 
unzähligen anderen Vereinen, Verbänden und Einzelperso
nen, die sich mit Individuellen oder mit Massenbriefen bei 
uns gemeldet haben. 
Im Weiteren wird häufig Ober unbestimmte Gesetzesbegriffe 
diskutiert. Was Ist zumutbar oder unzumutbar, was Ist zuläs
sig oder unzulässig, was Ist eine schwerwiegende Notlage? 
All diese unbestimmten Gesetzesbegriffe könnten durch 
eine Zusatzbotschaft nicht erhellt werden. Wer heute gegen 
die Revision ist, wird es auch nach Vorliegen einer neuen 
Botschaft sein. Wer heute die Revision unterstützt, wird das 
ebenfalls mit der Zusatzbotschaft tun. Der Effekt wäre eine 
reine Zeltverzögerung. 
Tatsache Ist doch, dass der Vollzug heute äusserst mlss
brauchsanfälllg Ist, dass diese Missbrauchshäufigkeit das 
ganze ausländerpolltlsche Klima vergiftet, dass beim heutl· 
gen Vollzug der Rechtsstaat an der Nase herumgefOhrt und 
diskreditiert wird. Wir brauchen keine Belehrungen In Huma
nität. In Völkerrecht, In Verfassungsrecht, In Liberalismus, 
und auch wer In der Liberalen Partei Ist, hat keinen Monopol
anspruch auf den Liberalismus. Die Durchsetzung des 
Rechtsstaates Ist ebenfalls ein hohes liberales Ziel. 
Selbstverständllch darf uns der Druck der Strasse nicht zu 
einem zu schnellen, oberflAchllchen und mangelhaften Ver
fahren verleiten. Aber die Gegengewichte Im Sinne der Ver
fassung, der EMRK, sind In die Überlegungen, In die Dis
kussionen einbezogen worden. Die diversen Rednerinnen 
und Redner, die Ober den zustand nach vollzogener Revi
sion Vermutungen anstellen und diesen dramatisieren, dls• 
kulleren Ober reine Behauptungen. 
Ich gestatte mir, Sie kurz auf die «Neue ZQrcher Zeitung» 
vom 21. September aufmerksam zu machen, In der zwei Ver
treter des Uno-Hochkommissariates fOr FIOchtllnge (UNHCR) 
In einem Artikel ausfOhren, dass es sich um symbolische Ver
schärfungen - um symbolische Verschärfungen - handle. 
Was Ist es nun? Ist es nun tatsächlich eine Verletzung der 
Verfassung, der EMRK? Oder handelt es sich um Symbol
handlungen? Gemäss dem zitierten Artlkai vom 21. Septem
ber handelt es sich gemiss Vertretem des UNHCR um sym• 
bolhafte Verschärfungen. 
Der Appell der SVP-Fraktlon Ist In unserem Fall völlig unnö
tig. Die meisten Anträge, die heute zur Diskussion stehen 
und Stein des Anstosses sind, sind im Ständerat und in der 
SPK des Nationalrates Im Wesentlichen von der CVP- und 
von der FDP-Fraktion eingebracht worden und werden haute 
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auch von Ihnen unterstOtzt. Ich appelßere Im Gegentell mei
nerseits an die SVP-Fraktlon, speziell In der Frage der Not
hilfe die verfassungsrechtlichen Grenzen zu beachten und 
Ihren entsprechenden Minderheitsantrag nicht weher auf
rechtzuerhalten. 
Es gibt noch einen Eventualantrag Ruey bei Ablehnung des 
Minderheitsantrages BOhlmann, der eine Art synoptische 
Darstellung verlangt: Status quo, erste und zweite Vor
schläge des Bundesrates. Ich verweise hierzu auf die Fahne. 
Die Fahne gibt Auskunft Ober den Prozess der Anträge. 
Schllessllch gibt es noch den Ordnungsantrsg Ruey bezOg
llch der Frage, ob die Diskussion in Kategorie 111 oder IV 
stattfinden soll. Ich verweise auf die letzte Woche, als wir die 
Anträge zum RTVG In Kategorie III diskutierten, soweit sie 
noch nicht vorlagen. Als sie dann vorlagen, gingen wir auf 
Kategorie IV zurOck. Unter diesen Umstlnden können wir 
heute die Einzelanträge In Kategorie IV diskutieren. Sie He
gen auf dem Tisch und sind bekannt. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der FDP-Fraktion, den Ord
nungsantrag und alle ROckwelsungsanträge abzulehnen. 

Lang Josef (G, ZG): Herr Flurl, Ich habe eine rein formale 
Frage an Sie. Sie haben vorher gesagt, eine Vernehmlas
sung der Parteien sei nicht nötig, weil man die Meinung der 
Parteien Ja ohnehin kenne. Könnte man dann das Vernehm
lassungssystem nicht ganz abschaffen? Denn es Ist Ja meis
tens der Fall, dass die Meinung der Parteien bekannt Ist. 
Weiter haben Sie etwas Ähnliches zur Vernehmlassung der 
Kantone gesagt. Hier möchte Ich Ihnen einen 5atz aus der 
Vemehmlassungsantwort des Kantons ZUg vorlesen: «Die 
von Ihnen vorgeschlagene direkte Stellungnahme der zu
ständigen kantonalen Fachleute ohne vorgänglge Prüfung 
durch den Regierungsrat halten wir angesichts der Trag
weite der vorgeschlagenen Änderungen fOr nicht ange
zeigt.» Ausgehend von diesen zwei Befunden stellt sich die 
Frage: Andet hier In diesem Bundesstaat nicht eine Verlude
rung bezOgllch des Vorgehens bei der demokratischen Mei
nungsbildung statt? 

Flurl Kurt (RL, SO): Herr Kollage Lang, wie wir alle wissen, 
handelt es sich beim Asylverfahren und vor allem bei dessen 
Vollzug In Anbetrscht der bekannten Mlssstlnde - aus unse• 
rer Sicht wenigstens - um eine seit langem breit diskutierte 
Situation. Deswegen haben die Parteien Ihre entsprechende 
Meinung natorllch schon längst vor dem heutigen Tag be
kannt gegeben. Das Ist etwas anderes als bei einem neuen 
Gesetz Ober eine weniger umstrittene, weniger emotionsge
ladene Materie, wo bei Vernehmlassungen tatsächlich noch 
neue Meinungen zutage treten. Das Ist hier nicht der Fall. Es 
Ist meines Erachtens naiv zu meinen, eine formelle Vernehm
lassung hätte tatsächffch noch Neues zutage gefördert. 
Vonseiten der Kantone gilt dasselbe. Hier kennen wir die 
Haltung der Polizei- und Justizdirektoren. Sie unterscheidet 
sich von jener der Sozialdirektoren; auch das war vorher be
kannt. Es Ist heute bekannt. Die Vernehmlassung hätte 
nichts Neues gebracht. 

Brun Franz (C, LU): Ich spreche zum Ordnungsantrag Ruey. 
Wechsel von Kategorie IV In Kategorie III: Ich beantrage Ih
nen namens des BOros, den Ordnungsantrag Ruey, die Be
ratung des Asylgesetzes In der Kategorie III zu behandeln, 
abzulehnen und an der bisherigen Praxis, grössere Ge
schäfte auch aus ZeHgrOnden In der Kategorie IV zu behan
deln, festzuhalten, analog dem Stromversorgungs- und dem 
Elektrizitätsgesetz usw. 
Übrigens behandelten wir das Asylgesetz auch In erster le· 
sung In der Kategorie IV. Beim RTVG machten wir eine Aus• 
nahme, weil die BegrOndungen noch nicht schriftlich vorhan• 
den waren, weil dieses Gesetz frOher behandelt wurde, als 
es urspnlngllch traktandlert war. Beim Asylgesetz liegen die 
schriftlichen BegrOndungen zu den Anträgen vor. Es macht 
wenig Sinn, dass diese Begnlndungen noch vorgelesen wer
den. 
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Aus diesen GrOnden beantrage Ich Ihnen, dieses Gesetz ge
mä.ss bisheriger Praxis und Einteilung In Kategorie IV zu be
handeln. 

Beck Serge (RL, VD): Monsieur Brun, pulsque vous vous 
exprlmez au nom du Bureau, pourralt-on savolr pourquol 
l'ordre du Jour d'aujourd'hul prevolt de prolonger les debats 
Jusqu'ä 22 heures? Le Bureau a-t-11 d'autres objectlfs en ter
mes de calendrler dans le cadre du traltement de cette lol et 
de l'ellmtnatlon des dlvergences? 

Brun Franz (C, LU): Wir haben für dieses Gesetz 7 Stunden 
anberaumt; auf der anderen Seite hatten wir beim Stromver
sorgungs- und beim Elektrizitätsgesetz 1 B Stunden anbe• 
raumt. Wir wurden dort etwas frOher fertig und konnten das 
RTVG noch teilweise behandeln. 
Nun haben wir ein weiteres Problem: Wir haben sehr vlele 
persönliche Vorstösse, und Sie haben die Motion Kunz Ober• 
wiesen, wonach Motionen Innert der Frist eines Jehres be
handelt werden sollen. Da sind wir sehr froh, wenn wir dann 
noch einzelne persönllche Vorstösse behandeln können. 

Weyeneth Hermann CV. BE): Die vorausgegangene Diskus
sion und Insbesondere die AusfOhrungen von Henn Ruey 
verlangen nach einer persönlichen Erklärung meinerseits. 
Ich habe hier klar festzuhalten, dass sich die Staatspoliti
sche Kommission mit aller Sorgfalt und unter ZUhllfenahme 
der nötigen Zelt sowie unter Einforderung der nötigen 
Rechtsgutachten mH diesen Fragen und Differenzen auseln• 
ander gesetzt hat. Wir haben keine «Anträge Blocher» be
handelt, sondern haben Anträge des Bundesrates und 
BeschlOsse des Ständerates behandelt. Das möchte ich hier 
klarstellen; ich danke den Kollegen Donze, Lustenberger 
und Flur! für die Richtigstellung anderslautender Aussagen. 
Herr Ruey, Ich kann Sie nicht bitten, eine Vorlage zur Kennt
nis zu nehmen, bevor Sie sich darOber auslassen; das Ist 
Ihre Sache. Aber Ich lasse nicht zu und akzeptiere nicht, 
wenn man hier sagt, wir hätten diese Arbeit «aus dem 
Bauch heraus» gemacht. Wir haben das Geschäft In aller 
SerlosHä.t vorbereitet und sind bereit, Ihnen auch In der Dis
kussion In diesem Rat In aller SerlosHä.t Ober unsere Ent· 
scheide und Empfehlungen Antrag zu stellen. 

Ruey Claude (RL, VD): Le presldent de la commlsslon se 
fä.che parce que l'on pose une questlon. Je crols qu'on ne 
s'est pas comprls. Je l'al exprlme en frani;als, sans doute, 
mals Je conflrme que Je n'al Jemals remis en cause le travall 
de la commisslon. Lorsque j'al parle de proposltlons qul ont 
ete prNentees en commlsslon, Je pensals ä celles qul ront 
ete ä la commlsslon du Conseil des Etats et non pas ä la 
commlsslon de notre consell. 
Le probleme qul se pose, ce n'est pas celul de savolr sl la 
commlsslon a blen ou mal falt son travall. Je suls persuade 
que sous votre presldence, Monsieur Weyeneth, elle a tres 
blen travallle. J'al eu l'occaslon de travalller sous votre presl
dence sur le proJet «Neuer Finanzausgleich», et J'al constat6 
que la commlsslon a ete tres blen presldee. Donc, ne croyez 
pas que Je vous ai attaque. Mals ne pensez-vous pas qu'un 
deput6 de base, comme je le suls, est un peu emprunte pour 
savolr de quol II s'aglt, pulsque c'est unlquement la commls
slon qul a eu les dosslers sous les yeux, alors que quand II y 
a un message du Conseil federal ou des documents expllca
tlfs, chaque depute peut se renselgner? Ne croyez-vous pas 
que tous les deputes sont ligaux dans cette assemblee? 

Weyeneth Hermann (V, BE): Herr Ruey, wo Sie unterschied
liehe Auffassungen zwischen dem Ständerat und uns fest
stellen und wo es Insbesondere um Fragen der Menschen
rechte und der Verletzung des Internationalen Rechtes geht, 
haben wir die entsprechenden Korrekturen aufgrund einge
forderter Rechtsgutachten vorgenommen. Ich bitte Sie, das 
zur Kenntnis zu nehmen. 
Wenn Sie sagen, wir würden Sie hier veranlassen, aus dem 
Bauch heraus zu urteilen, bitte Ich Sie, zur Kenntnis zu neh
men, dass Ich auch diesen Vorwurf nicht entgegennehme. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Wo stehen wir? Wir stehen 
Jetzt beim Asylgesetz Im «Drittrat», bei der Dlfferenzberelnl• 
gung. 
Ich möchte fQr die heutige Beratung kurz die Geschichte ein
blenden, weil so vieles gesagt worden Ist, das einfach nicht 
den Tatsachen entspricht; Ich möchte sie darlegen. Kaum 
war Ich am 1. Januar 2004 im Amt, wurde Ich von sämtlichen 
Kantonen - Ich sage: von sämtlichen Kantonen - durch Mit• 
telsmänner, durch einzelne Regierungsräte - bestOrmt, sie 
möchten, dass Ich sie In Sachen Asylgesetz anhöre. Ich 
konnte das nicht mit allen Kantonen tun - zum Tell sind sie 
zusammengeschlossen in Vereinigungen usw. gekommen-, 
aber Ich habe es getan; Ich habe fast nur zugehört, Ich habe 
nicht viel mehr getan. 
Das Ergebnis war fOr mich klar: Die Revision des Asylgeset• 
zes, wie es damals fOr den Nationalrat bereltlag, genQgte 
meines Erachtens nicht. Ich habe Ihnen das In der Eintre
tensdebatte bei der ersten Beratung dieses Gesetzes darge
legt, ich habe damals dem im Rat gestellten RQckwelsungs
antrag auch meine Sympathie entgegengebracht. Sie woll
ten nichts davon wissen, Sie haben gesagt, das sei Im 
Zweitrat einzubringen. 
Wo waren die Mängel? Werden FIOchtllnge, die AQchtllnge 
sind, In unserem Land nicht aufgenommen? Von nieman
dem - auch nicht von ausserhalb - habe Ich solche Bean
standungen entgegennehmen mOssen. In dieser Hinsicht 
musste Ich Ja nichts machen; Ich habe es nachher noch un
tersucht. Es sind zwei, drei Dinge noch zu ändern, die nicht 
gut sind, aber die betreffen Jetzt nicht diese Revision. Wir ge
hen auch bei den vorläufig Aufgenommenen wesentlich wei
ter. Die humanitäre Tradition wurde und wird In keiner Art 
und Welse angetastet; das wird auch In Zukunft nicht der 
Fallsein. 
Hingegen sind die Probleme an einem ganz anderen Ort, 
wie wir alle Ja gewusst oder geahnt haben. Wir haben viel zu 
viele Asylsuchende, die keine Asylgrllnde vorzuweisen ha• 
ben. Wir haben zu viele Asylsuchende, die keine Papiere 
vorweisen, und zwar eklatant viele. Von denjenigen, welche 
später keinen FIOchtllngsstatus bekommen, sind es 80 Pro
zent, die keine Papiere vorweisen. Es ist auch bekannt, dass 
die allermeisten keine Papiere vorweisen, weil sie sie ver
nichten oder verstekken. Das Ist auch bei allen Gesprichen 
mit den Fachleuten aus den Kantonen zum Vorschein ge
kommen. Bel denjenigen, bei denen die FIOchtllngselgen
schaft anerkannt wird, weisen 70 bis 80 Prozent Ihre Papiere 
vor, und zwar Ihre richtigen. 
Diejenigen, welche sich Im Asylwesen nicht an die Ordnung 
halten, sind die Bevorzugten. Sie können länger bleiben. Sie 
können auch länger bleiben, wenn sie keine Gesuche stel
len, sie können Sozlalhllfe beziehen usw. Ich prangere nicht 
diejenigen an, die das tun. Aber Ich prangere die Verantwort
lichen in Staate an - sei das das Parlament oder der Bun
desrat oder wer immer es Ist -, die dies zulassen. Da muss 
man zum Schluss kommen, dass derjenige, welcher die Pa· 
plere ordnungsgemäss vorweist, seine Sache recht macht 
und Im Verfahren mitwirkt, der Dumme Ist. Eine solche 
Rechtsordnung dOrfen wir nicht haben. 
Dann haben wir eine zu lange Behandlungsdauer; das 
wurde auch sofort festgestellt. Die Kantone haben zu wenig 
Mittel fQr die ganz schwierigen Fälle - auch wenn das viel
leicht nur zehn oder zwanzig sind. Wir haben es Im Straf
recht vielleicht auch mit zwanzig schweren Mordfällen pro 
Jahr zu tun. Wir haben uns diesen Fällen anzunehmen. Die 
Kantone haben sehr schwierige Fälle, bei denen sich die Be
troffenen weigern auszureisen und Ihre Haft aussitzen. Sie 
haben zu wenig Zwangsmessnahmen fOr diese schwierigen 
Fälle - nur fQr diese. Obwohl sie verpflichtet sind, nach der 
Ausweisung auszureisen, gibt es einen grossen Bestand an 
Leuten, die nicht ausreisen, die hier Sozlalhllfe beziehen. 
Das sind Leute, die rechtswidrig da sind. Wir haben leider 
eine hohe Kriminalitätsrate unter den Asylsuchenden. Die 
einzige Statistik, die wir dleabezOglich In der Schweiz haben, 
ist Im Kanton ZOrlch erhoben worden: Es sind unterdessen 
rund 25 Prozent. 

Amlllches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 02.060 

Das sind die Missstände. Ich habe damals beschlossen, die 
Missstände, soweit dies mögllch Ist, mit der Jetzigen gesetzll• 
chen Grundlage zu beseitigen. Weiter habe Ich dem Bun
desrat neue Vorschläge vorgelegt, wie Ich Ihnen das Im 
Frllhllng 2004 versprochen habe, und zwar zehn neue Vor
schläge: Der Bundesrat hat acht gutgehelssen, zwei hat er 
abgewiesen. Einer der abgewiesenen Vorschlägs Ist jetzt 
wieder drin, nämUch die Durchsetzungsheft, die der Stände
rat auf Wunsch der Kantone wieder hereingenommen het. 
Ich habe damals Im Bundesamt fOr Justiz abklären lassen, 
ob es dazu eine neue Botschaft mit einem ordnungsgemäs
sen Verfahren In der Vernehmlassung brauche. Das Bun
desamt fOr Justiz hat das klar verneint. Man het gesagt, dass 
das Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren möglich sei. 
Auch die einzelnen Anträge wurden untersucht; man hat ge
sagt, dies sei Insbesondere deshalb möglich, weil sie In den 
Beratungen schon In Irgendeiner Form zur Diskussion ge
standen seien. 
Damit nicht genug: Ich habe eine Besprechung mit dem Na
tionalratspräsidenten und dem Ständeratspräsldenten ge
fOhrt. Sie hatten mich darum gebeten, weil Im BOro des 
Nationalrates beanstandet worden war, dass man keine Ver
nehmlassung mache. Wir sind alle zum Schluss gekommen, 
es sei keine Vernehmlassung durchzufahren. Bevor Ich die 
Vorschläge dem Bundesrat vorgelegt habe, habe Ich sie den 
Kantonen und nur den Kantonen - nicht zur Vernehmlas
sung, sondern zur Anhörung - zugeschickt, well Ich wissen 
wollte, ob Ihnen als Durchsetzungsorganen im Asylrecht 
diese Vorschläge entsprechen. Darauf haben verschiedene 
Parteien gesagt, sie mQssten diese Vorschläge auch haben 
und möchten dazu auch SteUung nehmen. Ich habe die Wei
sung gegeben, Jedermann, der das Papier wolle, könne es 
haben, begutachten und auch seine Stellungnahme abge
ben, aber es sei keine Vernehmlassung. 
Die Kantone wussten bereits zwei Monate Im Voraus, dass 
sie das nur während der vier Wochen In den Sommerferien 
bekommen konnten. Ich hatte einen Termin, nämlich die Be
handlungsfrist des Ständerates: Es tut mir Leid, Ich konnte 
keinen anderen Fahrplan entwerfen. 
Wir gehen bei den neuen Vorschlägen darauf ein. Ich muss 
Ihnen sagen - Im Gegensatz zu dem, was hier gesagt wor• 
den Ist -: Es gibt hier keinen einzigen Gesetzesparagra
phen, der verfassungswidrig wäre oder der mit der 
Menschenrechtskonvention nicht In Einklangstande. Wir ha• 
ben die entsprechenden Gutachten, wir haben die entspre
chenden Stellungnahmen der völkerrechtlichen Abteilung 
und des Bundesamtes fQr Justiz. NatOrllch gibt es Leute, na
mentlich bei den AOchtllngsorganen, die einfach bei allem 
sagen, es sei nicht menschenrechtskonform. Ich habe dem 
Bundesrat die Gutachten vorgelegt, wir haben zwei, drei An· 
passungen gemacht, als Konzession anderen Leuten ge
genOber, die die Übereinstimmung mit den Menschrechten 
Infrage gestellt haben. Sonst soll jemand sagen, wo etwas 
mit den Menschrechten nicht Qberelnstimmt. Ich kenne kel· 
nen solchen Artikel; alle diese Artikel sind geprilft worden. 
Die ständerätliche Kommission, Herr Ruey, hat einen Tag 
lang nichts anderes getan, als Hearings durchzufahren, mit 
allen Menschenrechtsvertretern, mit Vertretern der Kantone 
und der HIifswerke. Das Ist grOndllch untersucht worden. Die 
ständerltllche Kommission hat sich mit der Frage der Ver
nehmlassung befasst, und sie Ist zum Schluss gekommen, 
es sei auf diese Welse richtig gemacht worden. Wenn hier 
einer von staatsstrelchertlgen Taten eines einzelnen Bun
desrates spricht, muss er aufpassen, was er da fQr Ammen
märchen erzählt: Das Ist der Lauf der Gesetzgebung; sie ist 
ordnungsgemäss erfolgt. Ich gebe zu: Was wir eingebracht 
haben, sind fQr ein Gesetzgebungsverfahren natOrlfch relativ 
wichtige Brockan. Darum habe Ich die Frage nach der Ver
nehmlassung aber auch gestellt. 
Aber Ich möchte der linken Ratsseite, welche Jetzt die feh
lende Vernehmlassung anprangert, Folgendes sagen: Ich 
habe bei meinem Amtsantritt eine weitere Gesetzesvorlage 
Obernommen, nämllch die Totalrevision der Bundesrechts· 
pflege. Der Nationalrat war dort Zweitrat und hatte bereits 
frllher eine Eintretensdebatte gefOhrt. Ich hebe dieses Ge-
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setz auf Ihren Wunsch hin zurOckgenommen und Im Hinblick 
auf die Vorlage betreffend die Bundesrichter Im Zweitrat ein 
ganz neues Gesetz gemacht. Das hätte man in die Ver
nehmlassung schicken mOssenl Sie haben es mit grosser 
Freude entgegengenommen, Sie haben es beschlossen -
der Nationalrat fast einstimmig -, und der Ständerat hat sich 
als «Drittrat» diesem aussergewöhnllchen Vorgehen ange
schlossen, weil es im Interesse der Sache sei. Das, was hier 
vorgelegt wird, Ist im Interesse der Sache. 
Ich bitte Sie daher, die ROckwelsungsanträge abzulehnen. 
Ob Sie das Geschäft In der Kategorie III oder IV behandeln, 
Ist nicht meine Angelegenheit. 
Ich komme auf ein paar einzelne VorwOrfe In dieser Eintre
tensdebatte zu sprechen: Es Ist hier gesagt worden, die So
zialdirektorenkonferenz sei gegen dieses Gesetz. Das Ist 
einfach nicht wahr. Es gibt einen Artikel, der bei den Sozlal· 
dlrektoren und den Polizei- und Justizdirektoren der Kantone 
umstritten Ist. Wir kommen auf Ihn zu sprechen. Die Diffe
renz liegt dort In der Bezahlung. Wir haben ein gutes Ver
hältnis mit den Kantonen, aber wenn es um die Bezahlung 
geht, dann haben wir immer gewisse Diskussionen; das Ist 
klar. Das muss ja auch so sein. 
Diejenigen, die gesagt haben, die Kantone seien fOr die ur
sprOngllche humanHäre Aufnahme, bitte Ich, hier einen elnzl• 
gen Kanton zu nennen, dessen Regierung der Meinung Ist, 
dass bei sämtilchen vorläufig Aufgenommenen ab dem ers
ten Teg der Famlilennachzug zu gestatten sei. Der Unter
schied Ist Jetzt nämlich, dass der Nachzug nicht ab dem 
ersten Tag möglich Ist. Die Kantonsreglerungen haben sich 
vehement gegen diese Vorschrift gewehrt, weil Ihnen selbst• 
verständlich die ganzen Lasten obliegen. Sie sagen auch mit 
Recht, nicht alle vorläufig Aufgenommenen - humanttär Auf
genommene hless es damals - blieben fOr alle Zeiten hier. 
Die Kirchen sind angesprochen worden. In diesem heiklen 
Bereich muss man Ja dem Menschen sagen « Du bist ein 
schlechter Mensch, wenn du etwas tust», obwohl Zwlngll mit 
Recht gesagt hat, Christ sein heisse nicht christlich schwät
zen - und auch nicht sozial -, sondem das Richtige tun. Die 
Kirchen haben in den letzten Monaten oft gesagt, es bekä· 
men Leute keine UnterstOtzung, es wOrden Leute zu Un• 
recht abgewiesen, sie bekämen keine Nothilfe. Ich habe 
dem Bundesamt fOr Migration den Auftrag gegeben, In Je
dem Fall unverzOgllch der Kirchgemeinde, den Pfarrem, der 
Kirche zu schreiben, Ich möchte von dem Fall unbedingt 
Kanntnls erhalten. Denn es sei nicht zulässig, dass die Ge
meinden und die Kantone keine Nothilfe leisten. Ich habe 
nicht einen einzigen konkreten Fall vorgelegt bekommen! An 
zwei Orten haben wir nachgefragt, weil es eine Kirche und 
nicht nur eine Kirchgemeinde war. Die Antwort war: «In vier
zehn lllgen bin Ich aus dem Ausland zurOck.» Das Ist jetzt 
vier Monate her. 
Es gibt diese Fälle fOr mich nicht, solange man sie mir nicht 
darlegt; es Ist auch unrecht und unchristlich, wenn man ge
genOber Leuten In den Kantonen, welche diese undankbare 
Arbeit Obemehmen, so tut, als würden sie die Leute verhun
gem lassen und Ihnen keine Nahrung geben. Das Ist die SI· 
tuatlon, und darum gehe Ich jedem Fall Im Konkreten nach. 
In einem Fall einer Kirchgemeinde, wo wir es nachgeprOft 
haben, haben wir festgestellt, dass die Betreffenden keine 
Nothilfe bekommen haben, weil sie die Nothilfe In einem an
deren Kanton beziehen. Unter den betreffenden Leuten 
waren Drogendealer, Drogenhändler mit Beträgen bis zu 
10 000 Franken. 
Wer die FIOchtllngspolltlk emst nimmt, hat dafür zu sorgen, 
dass FIOchtllnge aufgenommen werden, und er hat dafOr zu 
sorgen, dass mit diesem Status kein Missbrauch betrieben 
wird, den auch niemand In der Bevölkerung verstehen 
wOrde. 
Ich bitte Sie daher, diese Vorlage mit diesem Ernst anzuge
hen, und bitte Sie, auch diese Verzögerungstaktik zu unter
binden. Ich weiss auch - das habe Ich In diesen eineinhalb 
Jahren erlebt, Herr Leuenberger -, wie viele Leute heute 
von diesem Betrieb leben und dort Ihren Beruf haben. Es tut 
mir Leid, dass da mit der Zelt die Arbeitsplätze nicht mehr 
gewährleistet sind; wir können nicht eine sogenannte FIOcht-
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llngspolltlk betreiben, die am Schluss dazu fOhrt, dass diese 
Strukturen erhalten bleiben, die es nicht mehr braucht. 
Ich bitte Sie, den Anträgen der Kommissionsmehrheit zuzu. 
stimmen, keine ROckweisung zu beschllessen und das Ge
setz beförderlich zu behandeln. Das wird dazu fOhren, dass 
die FIOchtllngspolltlk auch In der Bevölkerung wieder einen 
Wert bekommt, indem man sieht, dass es eine gute Polltlk 
Ist, die nicht von Missbräuchen geprägt Ist. 

Men6trey-Savary Anne-Catherlne (G, VD): Monsieur le con
selller f6deral, ä plusleurs reprlses vous avez explique que 
vous vo1;11lez lutter contre les abus. Je peux comprendre, 
mals Je pense que c'est sur 1a deflnltlon du terme «abus» 
que nous pourrlons ne pas itre d'accord. 
Alnsl par exemple, une famllle qul vient de Bosnle, qul a 
vecu la chute de Srebrenica, mals qul arrlve en Suisse seu
lement en 2000 apres un temps d'exll lnterleur, et qul de ce 
falt ne peut pas obtenlr l'aslle, est-ce pour vous un cas 
d'abus? Slnon, que faltes-vous pour des gens comme c;a? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss nicht entscheldan, 
ob das ein Fall von Missbrauch Ist oder nicht. Eine Familie 
aus Bosnien, welche keinen FIOchtllngsstatus hat und nicht 
vorläufig aufgenommen werden kann, hat das Land zu ver
lassen. Es tut mir Leid, Ihnen das zu sagen. Es Ist so, weil 
sie dort nicht gefährdet Ist. Sie wird In wlrtschaftllch schiech· 
tere Umstände kommen, aber das Ist unsere Asylpolitik. 
Wenn Sie das nicht wollen, wäre es ehrlicher, das zu sagen. 
Sagen Sie das dann vor den Volksabstimmungen; sagen 
Sie, Sie seien der Meinung, dass diejenigen, welche aus 
wlrtschaftllch schlechteren Verhältnissen kommen, allesamt 
hier Aufnahme finden sollen; Sie worden dann bald halb 
Afrika hier habenl 

Zlsyadl& Josef h VD): Monsieur le consetller f6deral, vous 
venez de dlre que les nouvelles proposltlons que vous avez 
faites - sans presenter de messagel - sont totalement sQres 
sur le plan des drolts de l'homme. Vous avez une armada de 
jurlstes qut a l'alr d'avolr planche lä-dessusl Mals alors, sl je 
comprends blen, ce Monsieur Alvaro Gß•Robles, haut-com
mlssalre aux drolts de l'homme du Conseil de l'Europe, qul a 
dlt «pour alder les autorltes sulsses dans leur effort ä se 
conforrner aux regles de protectlon des drolts de l'homme» 
et qul falt des recommandatlons ä votre egard, est-ce qu'II 
estfou? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Einer, der eine andere Mei
nung vertritt als Ich, muss Ja nicht verrückt sein; Sie vertreten 
ja auch eine andere, und Sie sind auch nicht verrückt. (Hei
terkeit) 
Wenn Sie zehn Experten haben, die die Menschenrechts
kompatlbllHät einzelner Artikel beurteilen - wer hat die 
masegebllche Meinung? Wir haben Im EDA eine vOlker• 
rechtilche AbteUung - sie Ist sehr kritisch, sie geht bei den 
Menschanrechten sehr weit -, wir haben das Bundesamt fOr 
Justiz mit Spezialisten auf diesem Gebiet, und die sind aus 
meiner Sicht am Schluss verantwortlich. Elnzelne der Leute, 
die Sie genannt haben, machen Gutachten fOr andere Orga
nisationen. Wir nehmen sie aber samt und sonders ernst; 
ihre Auffassungen werden Immer geprOft. Wenn diese dann 
das GefOhl haben, es stimme etwas nicht mit den Men
schenrechten Obereln, dann mOssen Sie vor den Gerichts
hof gehen. 
Ich sage Ihnen Jetzt nur etwas: Alle unsere Nachbarländer 
und die Länder Europas haben die Menschenrechtskonven
tion unterschrieben. Ich bitte Sie, mal zu schauen, wie weit 
diese Länder gehen. Dass beispielsweise Oberhaupt Nothilfe 
ausgerichtet wird, das haben einzelne Länder Oberhaupt 
nicht - und das anscheinend In Übereinstimmung mit der 
Menschenrechtskonvention. 
Darum sage Ich, wie schwammig diese Geschichte Ist Ich 
muss mich an diejenigen halten, die schlussendlich zustän• 
dlg sind, und das macht auch der Bundesrat 
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Hubmann Vrenl (S, ZH): Im ZUsammenhang mit der Be
handlung des Asylgesetzes fällt mir immer wieder auf, dass 
Sie eine grosse Begabung als Geschichtenerzähler haben. 
KOnnen Sie uns konkret sagen, In welcher Gemeinde Dro• 
genhändler Nothilfe bezogen haben? Kennen Sie die Ge
meinde benennen, die Sie soeben erwähnt haben? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie haben eben keine bezo• 
gen. Es geht um eine Kirchgemeinde Im Kanton Basel· 
Stadt, Ich habe Jetzt den Namen nicht mehr Im Kopf. Wenn 
Sie wollen, kann Ich Ihnen den dann noch angeben. Sie ha· 
ben eben keine Nothilfe bezogen. Die Klage der Kirche war 
ja, dass diese Leute keine bekamen; dabei waren sie Im 
Kanton Basel-Land nothllfeberechtlgt. Sie haben In Basel
Stadt keine Nothilfe bezogen; das Ist so. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Je ne vals pas revenlr sur les 
hlstolres ou vous raconter des "MOsterll», comme on dlt, 
mals Je suls quand mime lnqulet quant ti. la reponse que 
vous avez donnlkl ti. ma collegue, Madame Menetrey-Sa• 
vary, qul parle de Srebrenica. Je vous lnvlte ti. vous rappeler 
ce qul s'est passe ti. Srebrenica. 
Ma questlon est la suivante. Quand on vous parle du haut• 
commlssalre aux drolts de l'homme, vous dltes qu'II y a des 
experts, qu'II y en a beaucoup, qu'lls ont tous d'autres ldlk!s. 
J'espere quand mime que vous savez qul est le haut-com
mlssalre aux drolts de l'homme en questlon. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Also zuerst muss Ich Ihnen 
sagen: Herr Alvaro Gil-Robles war bei mir, Ich habe mit Ihm 
gesprochen. Er hat Ja auch einen Bericht gemacht, den Be• 
richt haben Sie. Er hat nicht gesagt, das Jetzige - d. h. das 
geltende - Asylrecht widerspreche den Menschenrechten; 
er hat gesagt. man mOsse aufpassen. 
Ich sage ihnen Jetzt noch etwas anderes: Er kem zu mir, be· 
vor er einen Bericht Ober die Schweiz machen musste. 
FIOchtllngshllfswerke hätten Ihm gesagt, In der Schweiz wOr
den Kinder In Gemeinden verhungern. Ich habe Ihm unver
zOgllch gesagt: Bitte geben Sie mir die Gemeinde an, sagen 
Sie mir, wo was passiert Ist - es war nichts deran, es kem 
auch nicht In den Bericht Ich sage Ihnen: Passen Sie auf mit 
solchen Märchen! Sie haben gesagt, Ich würde Geschichten 
erzählen, Sie sagen dem "Müsterll»: das passt Ihnen nicht, 
dass Ich das sage, was Ich gesehen habel Das sind Ge• 
schichten - leider wahre. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Herr Bundesrat, Sie haben gesagt, 
Sie hätten dem Bundesrat acht Anträge gestellt; (Zwischen
ruf Bundesrat 8/ocher: Zehn/) - also zehn, sorry. Davon 
seien zwei abgelehnt worden. Einer dieser Anträge, die ab· 
gelehnt wurden, betrifft die Durchsetzungshaft. Wie wir In 
der Presse lesen konnten, lautete die Begründung des Bun
desrates, die Durchsetzungshaft sei weder verfassungs
noch menschenrechtskonform. Das war ein Grund, weshalb 
der Bundesrat diese Haftform abgelehnt hat. 
Nunmehr kommt diese Durchsetzungshaft als Beschluss 
des Ständerates wieder In die Vorlage hinein. Vertreten Sie 
In diesem Fall weiterhin die Unle des Bundesrates, der diese 
Haft abgelehnt hat, oder sind Sie nun in dieser Frage plOtz
lich zum "Ständerat» geworden? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen, der 
Bundesrat hat sie nicht abgelehnt, weil sie nicht mit den 
Menschenrechten In Übereinstimmung steht. Ich welss 
nicht, wo diese Erfindung herkommt. Bel der Durchset
zungshaft Ist - Ich muss Jetzt etwas aus der Schule plau
dern - Ja ein Mehrheitsentscheid getroffen worden; wenn Ich 
einen anderen Antrag stelle, kOnnen Sie davon ausgehen. 
Der Bundesrat war damals der Meinung - und Ich habe das 
auch Im Ständerat erklärt -, die Durchsetzungshaft sei nicht 
nOtlg. Man hätte die Ausschaffungshaft, und die Gründe, um 
sie anzuordnen, seien durch das Bundesgericht erweitert 
worden; das genOge den Kantonen, das mOsse genOgen. 
Warum Jeder Einzelne, der dagegen gestimmt hat, dagegen 
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gestimmt hat, welss Ich nicht - aber das war eine der Haupt
begrOndungen. Ich habe sie dem Ständerat vorgelegt. 
Ich bin schon der Meinung, dass Sie dem Bundesrat zustim
men können, Herr Vlscher, Ich bitte dann darum. Der Bun
desrat hat Ihnen eine Regelung vorgelegt fQr diejenigen, die 
sich weigern, den Namen bekannt zu geben und bei der 
Nothllfe kooperativ zu sein. Diese Regelung hat der Bundes
rat unterstOtzt Im Bundesgerichtsurteil hless es vonseiten 
eines Bundesrichters, dess es fOr solche Fälle, wenn einer 
nicht kooperativ Ist, eben die Durchsetzungshaft gebe. Die 
Durchsetzungshaft gibt es aber noch nicht Sie mQssen es 
Im Kontext sehen. Herr Vlscher, wenn wir dann über die 
Durchsetzungshaft reden - wenn wir überhaupt darüber re
den werden -, werde Ich Ihnen sagen, der Bundesrat lehne 
sie ab. Und wenn Sie fragen, warum Ich sie dann einge
bracht habe, werde Ich sagen, warum Ich sie eingebracht 
habe. Selen Sie doch fOr eine ehrliche Transparenz! 

MOller Philipp (RL, AG), fOr die Kommission: Ich mochte 
noch etwas zur Rolle des Kommissionsberichterstatters sa
gen, die von Frau BOhlmann bereits nach dem ersten Votum 
gerügt worden Ist. Frau BOhlmann, Ich habe aufgezählt, was 
fOr Unterlagen, welche Unterlagen der Kommission zur Ver
tagung gestenden haben - Ich bin Berichterstatter dieser 
Kommission, Ich bin nicht Berichterstatter meines Brlefkas• 
tensl Wenn Ich also auch noch aufzählen mOsste, was Ich 
fQr Zuschriften erhalte usw., welche auch den Anschein er
weckt haben, dass sie organisiert waren, dann wären wir mit 
der ganzen Arbeit um zehn Uhr und auch morgen noch nicht 
fertlgl Ich werde gerne meinen Kommissionsberichterstatter
Job machen. Ich habe gesehen, dass das Jetzt sozusagen 
eine Eintretensdebatte ist, und wenn Sie Fragen Im Bereich 
der Zahlen haben, bin Ich Jederzeit zugänglich dafür, das 
wissen Sie ja 
zum RQckwelsungsantrag der Minderheit BOhlmann: Dieser 
Antrag wurde Ja bereits In der Kommission gestellt und dis
kutiert. Ich mOchte einfach darauf hinweisen, dass es einen 
Verfassungsartikel 160 gibt, dessen Absatz 2 ganz klar und 
deutlich besagt. dass der Bundesrat während eines Gesetz
gebungsverfahrens Jederzeit Anträge einbringen kann. Ich 
bitte Sie, die Verfassung entsprechend nachzulesen. Stellen 
Sie sich vor, was zeitlich passiert, wenn Sie das Geschäft 
zurückweisen: Gemäss Auskunft vonseiten der Verwaltung 
In der Kommission verlieren wir zwei bis drei Jahre. Wir ma• 
chen uns schlichtweg lächerllch, wenn wir nach Jahrelanger 
Arbeit wieder von vorne beginnen. Es Ist Ja auch zu beden
ken, dass es eine neue Botschaft, eine neue Vernehmlas
sung usw. braucht. Ich mOchte noch etwas erwähnen: Es 
wurde damals beim Bundesgerichtsgesetz - der Bundesrat 
hat es erwähnt - genau das gleiche Verfahren gewählt, und 
alle waren einverstanden; auch demals war eine ähnliche SI· 
tuatlon, und National- und Ständerat waren einverstanden 
damit. 
Ich bitte Sie daher auch Im Namen einer deutlichen Kommis
sionsmehrheit, diesen AOckwelsungsantreg bzw. die ROck· 
weisungsanträge abzulehnen. 

Perrln Yvan (V, NE), pour 1a commlsslon: Avant d'itre avec 
ralson remis a !'ordre, Je m'etais lance dans un campte 
rendu exhaustlf des oplnlons exprlmees en commlsslon, 
d'ou un temps de parole trop long. Je supporte donc malle 
reproche de partlallte qul m'est adresse. 
Une remarque concemant les audltlons supplementalres. La 
convocatlon ti. partlclper ti. la seance de la Commlsslon des 
lnstltutlons polltlques des 14 et 15 avrll 2005 preclsalt que 
les proces-verbaux de la commlsslon du Conseil des Etats 
ou les experts avalent ete entandus etalent disponibles sur 
demande. Personne ne les a reclames, pas mime ti. gau
che. Dans ces condltlons, toutes les requites reclamant des 
audltlons supplementalres voire un nouveau message ont 
ete rejetees. 
La commlsston, par 14 volx contre 10, vous lnvlte notam
ment a rejeter la proposltlon defendue par la mlnorlte BQhl
mann et ti. ne pas retarder l'examen du projet. 
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S'agissant de 1a categorle III ou IV, la chose n'a pas ete dis
cutee en commlsslon. 

La pr6sldente (Meyer Therese, presidente): Nous votons 
sur la motlon d'ordre Ruey; l'auteur demande de tralter les 
proposltlons lndMduelles en categorle III. 

Abstimmung- Vote 
F0r den Ordnungsantrag Ruey •••• 85 Stimmen 
Dagegen .•.. 102 Stimmen 

La pr6sldente (Meyer Therue, presldente): Nous votons 
malntenant sur la proposltlon de renvol de la minorlte B0hl
mann et sur la proposltlon de renvol Zlsyadls. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nomfnatif: Benage - Annexe 02,060/240Q) 
F0r den Antrag der Minderheit .... 76 Stimmen 
~M~Zi__!YAd~ .... / Stimmen 
~.-.~ --e_iD~ \x:,« ~ e :6--15 
Zweite Abstimmung - Deuxieme vote ~ 
(namentlich nominatif: BeHage Annexe 02,060/2401) 
F0r den Antrag der Minderheit ••.• 66 Stimmen 

Dm. 116 Stimmen n II .5 ~/ lX)ff p=l~ ..::::,-tlO 
Drifte tlmmung - 7/'o/sleme vote 
{namentlich - nomlnatif: BeHage - Annexe 02,oso/2402) 
F0r den Eventualantrag Ruey .... 83 Stimmen 
Dagegen •••. 103 Stimmen 

See.~/ lX)ft ~ ~r 
Art.44 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vennot, B0hlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Gene\18, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe auch Art. 14 Abs. 1 bis, 1ter; 45 Abs. 1 
Bst. b; 46 Abs. 2; 59; 61; 84; 91 Abs. 4; 100 Abs. 1 Bst. a; 
105 Abs. 1 Bst. e, f; Zlff. II Abs. 2; Art. 6a Abs. 2; 14a; 14b; 
14c; 14e Abs. 2 Bst. b; 15 Abs. 4; 20 Abs. 1bls; Anag, Über
gangsbestimmungen Abs. 8, 9; OG Art. 100 Abs. 1 Bst. b) 

AntragRuey 
Festhalten (siehe auch Art. 45 Abs. 1 Bst. b; 46 Abs. 2; 59; 
61 ; 84; 91 Abs. 4; 100 Abs. 1 Bst. a; 105 Abs. 1 Bst. e, f; 
Zlff. II Abs. 2; Art. 6a Abs. 2; 14a; 14b; 14c; 14e Abs. 2 
Bst. b; 15 Abs. 4; 20 Abs. 1bis; Anag, Übergangsbestim
mungen Abs. 8, 9; OG Art. 100 Abs. 1 Bst. b) 
Schriftliche Begründung 
Im Unterschied zum Minderheitsantrag Vennot schllesst die
ser Antrag, an der humanitären Aufnahme festzuhalten, die 
In Artikel 14 AsylG vorgesehene Kompetenz der Kantone 
nicht aus. 
Mein Antrag zielt darauf ab, an der humanitären Aufnahme 
gemäss Bundesrat und Nationalrat festzuhalten, dies unab
hängig wn der kantonalen PrOfung der Härtefälle, die als Er
gänzung zur humanitären Aufnahme betrachtet wird. 

Art.44 
Proposition de la majoritd 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnorltd 
(Vennot, B0hlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Malntenlr (wir aussl les art. 14 al. 1 bis, 1ter; 45 al. 1 let. b; 
46 al. 2; 59; 61; 84; 91 al. 4; 100 al. 1 let. a; 105 al. 1 let. e, f; 
eh. 11 al. 2; art. 6a al. 2; 14a; 14b; 14c; 148 al. 2 let. b; 15 
al. 4; 20 al. 1bls; LSEE, dlsposltlons transitolres al. 8, 9; OJ 
art. 1 oo al. 1 let. b) 
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• Proposition Ruey 
Malntenlr (wir aussl les art. 45 al. 1 let. b; 46 al. 2; 59; 61; 
84; 91 al. 4; 100 al. 1 let. a; 105 al. 1 let. e, f; eh. II al. 2; 
art. 6a al. 2; 14a; 14b; 14c; 14e al. 2 let. b; 15 al. 4; 20 
al. 1bls; LSEE, dlsposltlons transitolres al. 8, 9; OJ art. 100 
al. 1 let. b) 
Ddveloppement par dcrlt 
A la dlfference de la proposltlon de la mlnorlte Vennot, cette 
proposltlon n'oppose pas la competence des cantons pre
vue a l'article 14 LAsl au malntlen de l'admlsslon humani
talre vlse par le present article. 
Ma proposltlon vlse a malntenlr l'admlsslon humanltalre teile 
qu'acceptee par le Conseil federal et le Conseil national ln
depandamment de l'examen cantonal des cas de rlgueur, 
qul est conslderee comme solutlon complementalre a l'ad
mlsslon humanitalre. 

MiHler Phlllpp (AL, AG), für die Kommission: Da die Härte
fallregelung, Artikel 14 Absatz 1 bis, mit dem Gesamtkonzept 
vorläufige versus humanitäre Aufnahme zusammenhängt, 
behandeln wir zuerst die vorläufige Aufnahme, Artikel 44. 
Im Bereich dieser vorläufigen, der provisorischen bezie
hungsweise der humanitären Aufnahme stehen zwei Kon
zepte zur Diskussion. Wir schlagen Ihnen wr, dass wir 
zuerst den Grundsatz dieser Konzepte festlegen. Wenn wir 
das Konzept beschlossen haben, so hat das redaktionelle 
Auswirkungen auf diverse andere Artikel. 
Das erste Konzept Ist jenes unseres Rates mit der Kombina
tion einer provisorischen und humanitären Aufnahme; wir 
haben es Im Mal letzten Jahres hier drin beschlossen. Das 
zweite Konzept Ist jenes des Ständerates mit der neu ausge
stalteten und wesentlich verbesserten wrläuflgen Auf
nahme. Es entspricht der Fassung des Ständerates und der 
Kommissionsmehrheit. Dem wOrde das heute geltende 
Recht gegenOberstehen. 
Allen diesen Vorschlägen Ist der Sachverhalt gemeinsam, 
dass die betroffenen Personen Ihre FI0chtllngselgenschaft 
nicht glaubhaft machen konnten oder sie trotz glaubhaftem 
Vorbringen nicht erfüllen. Es handelt sich also nicht um Per
sonen, welche gemäss Artikel 3 des Asylgesetzes Anrecht 
auf definitive Aufnahme haben. 
Das Konzept humanitäre und provisorische Aufnahme in 
Kombination, also das ursprOngllche Konzept unseres Ra
tes, gemäss Entwurf des Bundesrates und Beschluss unse
res Rates, sieht wie folgt aus: Die humanitäre Aufnahme soll 
angeordnet werden, wenn der Wegwelsungs1101Izug nicht 
zulässig oder nicht zumutbar Ist oder wenn eine schwerwie
gende persönliche Notlage vorliegt. Es geiten dafür die glei
chen Voraussetzungen wie heute bei der wriäuflgen 
Aufnahme Im geltenden Recht. Die provisorische und huma
nitäre Aufnahme In Kombination soll angeordnet werden, 
wenn der Wegwelsungsvollzug unmöglich Ist oder wenn ein 
Verstoss gegen die öffentllche Sicherheit und Ordnung wr
llegt und der Wegwelsungsvollzug unzulässig Ist. 
Die Rechtsstellung bei einer humanitären Aufnahme Ist die 
folgende: Es gibt einen verbesserten Zugang zur Erwerbstä
tigkeit, die Bewllllgungsertellung für den Erwerb Ist wie bei 
Personen mit einer Aufenthaltsbewllllgung wrgesehen. Dies 
bedeutet, dass humanitär aufgenommene Personen unab
hängig wn der Arbeitsmarktlage eine Erwerbstätigkeit bewll
llgt erhalten können. Der Famlllennachzug bei der humanitä
ren Aufnahme Ist mögllch, wenn die Familie zusammen
wohnt und eine angemessene Wohnung besitzt sowie 
gen0gende finanzielle Mittel wrhanden sind. Der Bundesrat 
kann bei den finanziellen Voraussetzungen Erleichterungen 
vorsehen. Zudem sind Integrationsbeiträge des Bundes für 
die Kantone zur Förderung der beruflichen, sozialen und kul
turellen Integration mögllch. Die Rechtsstellung bei der pro
visorischen Aufnahme entspricht In etwa derjenigen bei der 
ursprOngllchen wrläufigen Aufnahme Im geltenden Recht. 
Zur Verbesserung der vorläufigen Aufnahme gemäss Be
schluss des Ständerates und der Empfehlung der Kommis
sionsmehrheit: Der Ständerat und die Kommissionsmehrheit 
verzichten auf die Einführung der humanitären und provlsorl-
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sehen Aufnahme In Kombination. Es sollen nicht zwei Kate
gorien von Personen geschaffen werden, die auf der 
Asylschlene zu uns gekommen sind, die die FIOchtllngsei
genschaft nicht glaubhaft machen konnten, hier bleiben kön· 
nen und trotzdem nie wissen, wann sie das Land wieder 
verlassen mOssen. Vlele der vorläufig Aufgenommen halten 
sich Ober lange Jahre In dar Schweiz auf, weit die Vorausset
zungen fQr eine ROckkehr nicht gegeben sind. Immerhin le
ben heute Ober 4500 Personen als vortäuflg Aufgenommene 
seit mehr als zehn Jahren In der Schweiz. 
Aus diesem Grund soll Im Interesse einer verbesserten Inte
gration die Rechtsstellung dieser Personen In der neuen vor
fäuffgen Aufnahme verbessert werden. Sie soll angeordnet 
werden, wenn der Wegwelsungsvollzug nicht zulässig, nicht 
zumutbar oder nicht möglich Ist. Der Ständerat und die Kom• 
mlssfonsmehrheit haben sich Jedoch fllr eine ausfOhrllchere 
Umschreibung der Unzumutbarkelt eines Wegweisungsbe
schlusses In Artikel 14a Absatz 3 des Anag entschieden. 
So sieht die Rechtsstellung der neuen vorläufigen Aufnahme 
gemäss Ständeratsbeschluss und Empfehlung der Kommis
sionsmehrheit aus: Die AusObung einer Erwerbstätigkeit 
kann unabhängig von der Arbeitsmarkts- und Wlrtschafts
lage bewilligt werden. Im Ergebnis entspricht• dies der bei 
der humanitären Aufnahme vorgeschlagenen Regelung. 
Diese Fonnullerung Ist Jedoch präziser als die ursprOngllche 
des Bundesrates, welche einen Auslegungssplelraum offen 
lässt und das Verhältnis zu Artikel 7 Absatz 3 der Begren
zungsverordnung Im Unklaren lässt Der FamDlennachzug 
Ist drei Jahre nach der Anordnung der vorläufigen Aufnah
me - der neuen vorläufigen Aufnahme - möglich, wenn die 
Familie zusammenwohnt und eine angemessene Wohnung 
sowie genQgend flnanzlelle Mittel vorhanden sind. Der Bund 
kann auch hier Integrationsbeiträge zur Förderung der so
zialen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit vorsehen. 
Der wesentliche Unterschied zwischen der humanitären Auf
nahme gemäss dem ursprOngllchen Beschluss bei der Erst
beratung und der verbesserten, Jetzt zur Diskussion ste· 
henden vorläufigen Aufnahme gemäss Ständerat und Kom· 
mlsslonsmehrhelt Ist somit die vorgesehene dreijährige War
tefrist tor den Famlllennachzug. Die Kantone haben Im 
Rahmen der informellen Konsultation Im Sommer 2004 Stel
lung genommen zu einem Vorschlag, der nicht mehr Iden• 
tlsch Ist mit der Vorlage, die wir heute beraten. Die Beden
ken der Kantone wurden im Konzept des Ständerates und 
der Kommissionsmehrheit berOckslchtlgt. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 16 zu 8 Stimmen, dem 
Konzept des Ständerates zu folgen und die Minderheit Ver
mot-Mangold abzulehnen. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Menschen sollen In 
der Schweiz humanitär aufgenommen werden, wenn sie bei 
der ROckkehr In Ihre Heimat an Leib und Leben bedroht 
sind. Es sind dies BOrgerkrlegsflOchtllnge, Menschen In ei
ner schwerwiegenden Gewalt- oder Bedrohungssituation 
und sogenannte Härtefälle - das klingt so unpers6nllch, 
aber man muss es trotzdem sagen; es handelt sich etwa um 
Personen, eile krank sind und In deren Land die medizini
sche Versorgung nicht gewährleistet Ist. Der Ständerat hat 
die humanitäre Aufnahme wieder gestrichen, nachdem der 
Nationalrat - wir hier drin -, wie der Bundesrat, Oberzeugt 
war, dass die Aufnahme von SchutzbedOrftlgen - es geht 
hier nicht um Missbrauch - besser, menschenWOrdlger gere
gelt werden muss. 
Der Ständerat nimmt damit In Kauf, dass der Kreis der Per
sonen, die In der Schweiz Schutz erhalten können, massiv 
eingeschränkt wird. Dies nimmt leider auch die Kommission 
des Nationalrates In Kauf. Damit nicht genug: Der Ständerat 
wlll neu nur noch Personen aufnehmen, die In Ihrem Land In 
Ihrer Existenz bedroht sind. Geschützt worden weder Mäd• 
chen, denen die sexuelle VerstOmmelung droht, noch die 
Frauen aus Srebrenica, die sich nach Vergewaltigung, wäh
rend des furchtbaren Massakers von Srebrenica, In einer 
psychischen Notlage befinden und auf medizinische HIife 
angewiesen sind. Beide sind bei einer ROckkehr nicht exis-
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tenzlell bedroht, aber die Rückkehr Ist In beiden Fällen nicht 
zumutbar. 
Im Fall Bosnien haben sich einige Natlonalrätlnnen diesen 
Sommer ein BIid darOber machen können, was es helsst, an 
den Folgen eines Krieges, an den Folgen von Folter und Ver
gewaltigung zu leiden. Die Kommission des Nationalrates 
hat die Definition der Existenzbedrohung Im Gesetz wieder 
verändert, was sehr richtig ist. 
Die humanitäre Aufnahme unterscheidet sich von der vorläu
figen Aufnahme In verschiedensten Punkten. Die humani
täre Aufnahme Ist die bessere Form, die vorläufige Auf
nahme ist weitaus die schlechtere Fonn. So können huma
nitär aufgenommene Personen Ihre Ehegatten und Ihre min
derjährigen Kinder sofort nachziehen lassen und sie damit 
auch In Sicherheit bringen, ohne - wie dies die vorläufige 
Aufnahme vorsieht - drei Jahre zu warten; sie dOrfen Ober
dies auch nicht von der Sozlalhllfe leben. Ich frage Sie: Was 
passiert denn eigentlich mit Kindern, die drei Jahre in einem 
Kriegsgebiet sind? Was passiert mit Ihnen, wo sind sie? 
Was passiert mit Ihnen, wenn sie nicht sofort nachgezogen 
werden? Es sind nicht einfach Menschen, die aus wlrtschaft
llchen GrOnden kommen. Es sind Menschen, die wirklich In 
einer Bedrohungssituation leben. 
Humanitär Aufgenommene sollen - Im Gegensatz zu vorläu
fig Aufgenommenen - auch erleichterten Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben und damit Jahresaufenthaltem gleichge
stellt werden, womit auch die Angst vor der alles bestimmen
den Sozlalhllfeabhängigkelt abgebaut wird. Es gilt auch, 
dass Jugendliche eher eine Lehre machen können und bei 
der Lehrstellensuche nicht diskriminiert werden dürfen. Auch 
muss die Integration zusätzlich gefördert werden. Es Ist also 
ein ganzes Programm, damit diese Menschen bei uns leben 
können. Häufig können sie Ja gar nicht mehr zurOckkehren, 
well die Bedrohung In Ihren Lindem weiterbesteht. Der Zu
gang zur Erwerbstätigkeit hilft dann Ja auch bei einer eventu• 
ellen Rückkehr beim Wiederaufbau Im Heimatland. Der 
Zugang zum Arbeitsmarkt hllft aber auf Jeden Fall, wenn 
Menschen traumatisiert sind und sich von Ihren schreckll· 
chen Erlebnissen In Bürgerkriegsgebieten erholen mOssen. 
Heute sind rund 40 Prozent der vorläufig Aufgenommenen 
erwerbstätig und belasten dadurch die Sozialbudgets der 
Kantone nicht. BefOrchtungen, wonach mit der humanitären 
Aufnahme ein Schlupfloch geöffnet wird oder neue Rechts
ansprOche oder Aufentheltstltel elngefOhrt werden, sind un
begrOndet Denn die humanitäre Aufnahme kann nur ge
währt werden, wenn Im Asylverfahren ausdrOckllch ein 
SchutzbedOrfnls aufgrund des Völkerrechtes oder humanltä• 
rer Erwägungen festgestellt wird und wenn die Wegweisung 
unzulässig oder unzumutbar Ist. Damit wird auch verhindert, 
dass sogenannt Renitente - In ganz grossen AnfOhrungs
und Schlusszeichen; ein Uebllngswort hier drin -, die nicht 
nach Hause zurOckkehren wollen, mit einem besseren Sta
tus belohnt werden. Das wird Immer wieder Ins Feld geführt, 
und das Ist falsch. 
Der Ständerat folgt mit der Streichung der humanitären Auf• 
nahme In wesentlichen Punkten dem Konzept von Bundes
rat Blocher, der die Unzumutbarkelt der Rückkehr fOr 
SchutzbedOrftlge einschränken will. Man muss Jedoch wis
sen, dass der Gesamtbundesrat und die Mehrheit der Kan
tone Im Rahmen der informellen Konsultation diese 
Einschränkungen deutlich abgelehnt haben. Herr Bundesrat 
Blocher hat dann In der Kommission Immer gesagt, viele 
oder alle Kantone wollten das nicht haben. Es stimmt aber 
nicht Es gibt auch Behörden in den Kantonen, die einsehen, 
dass z. B. Kinder In BOrgerkrlegsgebleten nicht drei Jahre 
warten können, bis sie nachgezogen werden können. Die 
lange Wartefrist Ist unverschämt und auch gefährlich. 
Viele warnen. Auch der Menschenrechtskommissar des Eu• 
roparates hat In seinem Bericht zur Schweiz geraten, die 
humanitäre Aufnahme von BOrgerkrlegsflOchtllngen und wei
teren schutzbedOrftlgen Personen einzufordern, und der Völ
kerrechtsexperte, Professor Källn, warnt In seinem Bericht 
tor das UNHCR vor der Begrenzung der Unzumutberkeit auf 
den Fall der Existenzbedrohung. Die Schweiz het sich auch 
mit der Anerkennung des Non-Refoulement-Prlnzlps ver-
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pfßchtet, keine Personen auszuschaffen, deren Freiheit oder 
Leben Im Heimatland gefährdet sind. 
Ich bitte Sie, wie das letzte Mal dem Konzept der humanltä• 
ren Aufnahme zuzustimmen. Es Ist ein menschenfreundli
cheres Konzept, es Ist aber vor allem auch ein Konzept, das 
in der heutigen Situation besser angepasst Ist. 

Lang Josef (G, ZG): Die humanitäre Aufnahme gehört zu 
den Pleces de R6slstance In dieser Asyldebatte, mindestens 
der humanitär gesinnten Kräfte Innerhalb und ausserhalb 
dieser Kammer. Ich zitiere aus einer Medienmlttellung aller 
christlichen Landeskirchen, der J0dlschen Gemeinden, der 
HIifswerke wie auch des Roten Kreuzes vom 2. September 
2005: «Die humanitäre Aufnahme verbessert die Situation 
von BürgerkrlegsflOchtllngen und Härtefällen. Sie könnten 
Ihre Familie In Sicherheit bringen und erhielten den gleichen 
Zugang zum Arbeitsmarkt wie andere ausländische Perso
nen. Tatsächlich bleiben die Betroffenen zu 90 Prozent defi
nitiv In der Schweiz. Eine rasche Integration fördert das 
zusammenleben und senkt die Sozlalhllfekosten. Jugendll· 
ehe könnten endlich eine Lehre beginnen.» Das Ist ein Aus
schnitt aus dieser Erklirung. 
In einem Interview In der «NZZ» vom 18. November 2004 
und vorher wieder In diesem Rat, hat Bundesrat Blocher be
hauptet - Ich zitiere die «NZZ» -: «Gegen die humanitäre 
Aufnahme, wie sie der Nationalrat vorsieht, sind alle Kan
tone, well sie nach sieben Jahren die Aufgenommenen In 
Ihre Obhut übernehmen müssen.» Ich habe hier die Ver
nehmlassung des Kantons Zug vom 17. August 2004. Diese 
Vernehmlassung deckt diese Aussage in der «Neuen ZOr• 
eher Zeitung" nicht, Im Gegenteil beurteilt diese Stellung
nahme gewisse Vorhaben im Zusammenhang mit der 
vorläufigen Aufnahme sehr kritisch. Es war eine Kritik, die 
dann allerdings aufgenommen wurde. Sie kritisiert aber vor 
allem auch das Vorgehen. 
Ich habe vorher einen Satz zitiert, Ich zitiere hier einen wei
teren Satz der Kritik an diesem Vorgehen und möchte den 
Kommissionssprecher, der Ja nicht der Sprecher des Bun
desrates Ist, bitten, gewisse Aussagen der Exekutive etwas 
distanzierter zu 0bemehmen, zum Beispiel die Aussagen, 
die die Kantone betreffen. Mein Kanton hat gesagt - und Ich 
glaube nicht, dass er sich als Einziger so geäussert hat -: 
«Bel den Vorschlägen zur Totalrevision des Asylgesetzes 
stellen sich zahlreiche, ganz grundlegende Fragen, Insbe
sondere Fragen der Rechtsstaatlichkeit sowie der Einhal
tung völkerrechtlicher Verpflichtungen, die zu gewichten und 
zu beurteßen der Regierung Oberlassen bleiben muss» -
und nicht Irgendwelchen Pollzelbeamten; das hat sie nicht 
gesagt, das sage Ich Jetzt. 
Ich kehre zurOck zum Thema humanitäre Aufnahme. Die EU 
hat die Absicht, sogar weiter zu gehen. Sie will Bürger
krlegsfl0chtllnge und andere Schutzbed0rltlge den aner• 
kannten Flüchtlingen mit Asyl gleichstellen. Die humanitäre 
Aufnahme geht zwar nicht soweit, aber sie geht Im menschll• 
chen Sinne In die richtige Richtung. 
Ich bitte Sie, dem Entscheid dieses Rates treu zu bleiben. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Der Ständerat hat mit dem 
Konzept der vorläufigen Aufnahme vor allem den Anliegen 
der Kantone Rechnung getragen. Der Vollzug des Asylrech· 
tes Ist, wie kaum ein anderer Rechtsbereich In der Schweiz, 
fast vollumfängllch in der Verantwortung der Kantone. Ich er
innere Sie an Ihre Voten vor einer halben Stunde. Da haben 
Sie bemängelt, man hätte die Kantone zu wenig einbezo
gen. Jetzt, da der Ständerat eben diese Anliegen der Kan
tone sehr emst genommen hat, ist es auch wieder nicht 
recht. 
Frau Vermot, Sie haben vorhin von Ausschaffung geredet. 
Dieser Ausdruck Ist hier fehl am Platz. Es geht nicht um Aus
schaffung, sondern es geht darum, dass Menschen, die 
zwar den Status eines Asylberechtlgten aufgrund des Ge
setzes nicht erhalten können, vorläufig aufgenommen und 
nicht ausgeschafft werden. 
Herr Lang, Sie haben vorhin zwar die Zuger Regierung zi
tiert, aber In Ihrem Zitat habe Ich nirgends gehört, dass sich 
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die Zuger Regierung explizit zur Gegenüberstellung der hu
manitären Aufnahme und der vorläufigen Aufnahme geäus
sert hat. Es Ist schade, Sie haben hier zwar ein relativ 
langes Zitat vorgetragen, aber den Tatbeweis dafllr, dass die 
Zuger Regierung die vorläufige Aufnahme ablehnt und die 
humanitäre Aufnahme begrQsst, haben Sie hier vorne nicht 
erbracht. 

Fehr Hans-JQrg (S, SH): Die Schweiz hat keine ungebro
chen positive Asyltradltlon. Es gab Phasen, In denen eine of
fene Haltung gegenQber Flüchtllngen vorherrschte, bei· 
splelsweise In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ge
genüber den polltlschen Flüchtlingen aus Deutschland oder 
In der Zelt nach dem zweiten Weltkrieg gegenüber den 
FI0chtllngen aus Ungam und aus der Tschechoslowakei. Es 
gab aber auch Phasen, In denen eine abschreckende Hal
tung dominierte, belsplelswelse während des Zweiten Welt
krieges. 
Sie, Herr Bundesrat Blocher, stellen sich In die Reihe der 
Vertreter einer Abschreckungspolitik, also In die Reihe eines 
Ihrer Amtsvorgänger, Herrn von Steigers und seines Chef• 
bearnten Rothmund. Aber bei Ihnen Ist das Irgendwie folge
richtig, denn Sie verdanken Ihren Aufstieg In der Politik und 
den Sitz, auf dem Sie gerade sitzen, zu einem grossen Tell 
dieser repressiven Asyl- und Ausländerpolltlk. 
Nicht folgerichtig Ist es hingegen bei den ehemaligen Mitte• 
partelen FDP und CVP; bei Ihnen ist es reiner Opportunls• 
mus. Was das Schlimmste ist: Sie gebärdeten sich Im 
Ständerat nicht einmal als Mltlliufer von Herm Blocher, son• 
dern sie liefen dem Umzug voran. Es waren Leute aus den 
Fraktionen dieser Parteien, die diese Verschärfungsanträge 
eingebracht haben. Ich meine, das sei beschämend fOr eine 
Partei, die sich liberal nennt, und es Ist erst recht beschä
mend fllr eine Partei, die noch ein C In Ihrem Namen trägt, 
wobei das C fOr «christlich» steht. 
Die humanitäre Tradition der Schweiz wird von den neuen 
Mehrheiten im Bundesrat, Im Ständerat und in der national
rätlichen Kommission bei dieser Asylgesetzrevlslon mit F0s
sen getreten. Für die SP Ist die humanitäre Tradition der 
Schweiz aber nicht Vergangenheit und auch nicht ein Wert, 
den man auf den Abfallhaufen der Geschichte wirft, sondern 
Richtschnur fOr unser Handeln, auch im Zusammenhang mit 
dieser Gesetzesrevision. 
Ich spreche nun zu Artikel 44, zur humanitären Aufnahme: 
ZWel Drittel von uns In diesem Rat haben In der ersten Le
sung das Konzept der humanitären Aufnahme unterstützt. 
Es war ein Konzept aus dem Bundesrat, aber bevor Sie, 
Herr Blocher, Mitglied dieses Gremiums wurden. Die huma
nitäre Aufnahme Ist die korrekte Reaktion auf die Tatsache, 
dass Leute, die keine polltlschen FI0chtllnge sind, trotzdem 
unverschuldet nicht heimkehren können. Damit bekommen 
solche Menschen einen angemessenen Stetus. Wir reden 
hier zum Beispiel von B0rgerkrlegsfl0chtllngen, wir reden 
auch von andem sogenannten Härtefällen, und wir sollten 
endlich zur Kenntnis nehmen, dass 90 Prozent dieser Leute 
unser Land nicht mehr verlassen. 
Darum bedeutet eben ein «angemessener Status", dass sie 
erstens den schnellstmöglichen Famlllennachzug bekom
men und dass sie zweitens den schnellstmöglichen Zugang 
zum Arbeitsmarkt bekommen. Angemessen helsst aber 
auch Gleichbehandlung In der Schweiz, und nicht 26 ver
schiedene kantonale Regelungen, wie es der Ständerat vor
schlägt. Die ständerätllche Variante ist Inkonsequent beim 
Famlllennachzug, und sie Ist rechtsstaatlich bedenklich, wen 
hier eben Kantonallslerungen In den Bereichen Härtefälle
deflnltlon und Zugang zum Arbeitsmarkt vorgeschlagen wer• 
den. 
Herr Bundesrat Blocher, Sie haben vorhin - Ich möchte ei
gentlich, dass Sie zuhören - gesagt, Sie kennten keinen ein
zigen Kanton, der sich fQr die humanitäre Aufnahme 
ausgesprochen habe. Sie haben auch gesagt, alle seien zu 
Ihnen gekommen und hätten gebeten, Sie sollten sich diese 
natlonalrätllche Version doch noch einmal anschauen. Ich 
weiss nicht, ob alle zu Ihnen gekommen sind. Aber Ich kann 
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Ihnen einen Kanton nennen, der zu Ihren neuen Vorschlä
gen, die nach der natlonalrätllchen Debatte gekommen sind, 
Stellung genommen hat Es Ist mein Kanton, der Kanton 
Schaffhausen, und in dieser Kantonsreglerung sitzen zu 
80 Prozent Vertreterinnen und Vertreter von FDP und SVP. 
nur eine SP-Frau. Diese Regierung hat Folgendes geschrle• 
ben: «Für Fälle humanitärer Aufnahme bringen die Vor
schläge gegenüber dem bisherigen Verhandlungsstand" -
also nach unserer ersten Lesung - «nicht nachvollziehbare 
Verschlechterungen. Es Ist humanitär hart und sozial wider
sinnig, solche Menschen während vieler Jahre von Ihren 
Familien zu Isolieren und In der Erwerbstätigkeit einzu
schränken.» Es Ist die bürgerliche Regierung des Kantons 
Schaffhausen, die grösstmehrheltllch bürgerliche Regle• 
rung, die Ihnen das geschrieben hat. Sie können In Zukunft 
nicht mehr sagen, kein einziger Kanton habe sich negativ 
dazu geäussert. 
Herrn Flur! möchte Ich noch sagen - er kommt gerade nach 
mir ans Rednerpult -: Sie haben den Artikel der UNHCR·Au· 
toren In der «NZZ» zitiert, aber Sie haben Ihn nicht fertig zi
tiert. Diese beiden Herren haben nämlich zu dem, was wir 
Jetzt gerade diskutieren, d. h. zur humanitären Aufnahme, 
Folgendes gesagt:· «Hinslchtllch der Bereitstellung ergän• 
zender Schutzformen wird die bestehende vorläufige Auf. 
nahme der Schutzbedürltlgkelt von Personen, deren R0ck· 
kehr unzulässig oder unzumutbar Ist und die zu 90 Prozent 
In der Schweiz bleiben, konzeptionell und praktisch nicht ge• 
recht.» 
Das Ist das Urteil der von Ihnen zitierten Fachleute. Ich bitte, 
sie auch In diesem Punkt ernst zu nehmen und dem Antrag 
der Minderheit Vermot zuzustimmen. 

Schlbll Ernst r-,/, ZH): Herr Fahr, was Ist für Sie Recht und 
Unrecht In einem Asylverfahren? 

Fehr Hans-J0rg (S, SH): Recht Ist für mich das, was In un
serer Verfassung und In unseren Gesetzen steht. 

Engelberger Eduard (AL, NW): Um es vorwegzunehmen: 
Die FDP-Fraktion unterstützt bei Artikel 44 und den dazu ge
hörenden Artikeln mit einer Mehrheit von Ober zwei Dritteln 
die Konzeption des Ständerates und der Staatspolitischen 
Kommission, wie wir sie hier drin verankert haben. Wir leh• 
nen den Minderheitsantrag und ebenfalls den Antrag Ruey 
ab. Dies nicht nur, weil sich das geltende Recht bewährt hat, 
sondern auch deshalb, weil der Ständerat die Rechtsstel• 
lung der vorläufig Aufgenommenen massiv verbessert hat, 
und das ist auch Im Sinne der FDP-Fraktion. Ich möchte Ins
besondere darauf hinweisen, dass eine verstärkte lntegra
tlonsmögllchkelt gegenüber dem geltendem Recht sichtbar 
wird, nämlich durch die Verbesserung betreffend die Er
werbstätigkeit In Artikel 14c Absatz 3 Anag und durch den 
Famlllennachzug nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme 
für drei Jahre, nach Artlkel 14c Absatz 3bls Anag, jedoch -
das erscheint uns noch wichtig - ohne Anspruch. Dazu kom• 
men die lntegratlonsbelträge gemäss Artikel 14c Absatz 5 
Anag. Ich glaube, damit hat man doch vielen Forderungen 
Genüge getan und sehr viel geleistet. 
Für uns Ist auch noch wichtig zu wissen, dass nach der Fas• 
sung der Mehrheit der Kommission bei diesem Konzept der 
vorläufigen Aufnahme auch ohne die humanitäre Aufnahme 
kein Asylsuchender zurOckgeschlckt wird, wenn es nicht zu. 
lässig, wenn es nicht zumutbar oder wenn es nicht möglich 
ist. Damit sind wir überzeugt, dass wir die humanitäre Tradl· 
tlon so nicht aufgeben. Wir vertrauen auf die Kantone, und 
die Kantone geben uns auch hier diese gewisse klare Ga
rantie. 
Die Kommission Ist mit einem klaren Resultat von 16 zu 
8 Stimmen der Fassung des Ständerates gefolgt, was für 
mich ein Hinweis Ist, dass der Ständerat nach gründlicher 
Beratung und nach vielen Anhörungen und Hearings unse• 
rer Kommission eine gute und durchdachte Vorlage be
schlossen hat. Wir kommen also zum Schluss, das, was sich 
In der Vergangenheit bewährt hat, stehen zu lassen und die 
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erwähnten Verbesserungen aufzunehmen, Wie Sie bereits 
auch von den Kommissionssprechern klar dargelegt worden 
sind. 
Ich beantrage Ihnen Im Namen der FDP-Fraktion, der Mehr
heit zuzustimmen und die Mlnderheltsantrige abzulehnen. 

Flurl Kurt (AL, SO): In Ergänzung zu meinem Vorredner 
möchte Ich mich auf Artikel 14a Anag auf Seite 59 der Fahne 
beziehen, wo beispielhaft mögliche Fälle der Unzumutbar• 
kalt, der Unzulässigkeit, der Unmöglichkeit aufgezählt wer
den. Sie sehen also, es handelt sich hier um unbestimmte 
Gesetzesbegriffe, und Herr Fahr hat ja vorhin gesagt, was Im 
Gesetz stehe, sei fQr Ihn verfassungs- und gesetzeskonform. 
Das braucht aber alles eine Auslegung, und hier finden Sie 
verschiedene Fälle. 
Bei dieser Gelegenheit möchte Ich darauf aufmerksam ma
chen, dass wir - entgegen der Annahme von Koll~ln Ver• 
mot- In Absatz 3 am Schluss eine entscheidende Änderung 
vorgenommen haben: Wir verlangen nicht mehr eine Exis
tenzgefährdung, sondern eine konkrete Gefährdung. 
Genau das war der Einwand von Professor Källn In Ziffer 4.2 
seines Gutachtens vom 26. Juli 2004. Er hat ausgefQhrt, 
dass die vorgesehene Begrenzung des Aufnahmegrundes 
der Unzumutbarkelt auf den Fall der Existenzgefährdung 
abzulehnen sei. Es sei eine massive Beschränkung der vor• 
läufigen Aufnahme. Genau diesen Begriff der Existenz
gefährdung haben wir ellmlnlert und durch den Begriff der 
konkreten Gefährdung ersetzt. Die konkrete Gefährdung Ist 
sehr viel niederschwelliger als die Existenzgefährdung. Des• 
halb sind wir 0berzeugt, dass die EMRK und Insbesondere 
deren Artikel 3 und das Prinzip des Non-Refoulement befolgt 
werden. Ich bitte Sie also, nicht am Begriff der humanitären 
Aufnahme zu kleben, sondern den Unterschied zu unserem 
Konzept zu sehen, wo der einzige Unterschied tatsächlich 
derjenige der dreijährigen Wartefrist Ist 
Herrn Kollege Fehr möchte Ich ebenfalls noch ergänzen. Bel 
der Lektüre des «NZZ»•Artlkels stellt man fest, dass sich 
dieser bei seiner Mängelrüge ausdrOckllch auf die heute be
stehende vorläufige Aufnahme bezieht. Wir haben diese vor
läufige Aufnahme Im Sinne des vorhin Ausgeführten 
verbessert. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen und die Minder
heit Vermot abzulehnen. 

Weyeneth Hermann r-,/, BE): Ich möchte vorab Herrn Kol· 
lege Flur! für die Erläuterungen danken, die Ich In Bezug auf 
die Änderungen auch anbringen wollte, die aufgrund der In
terventionen vorgenommen wurden und einmal mehr ge
zeigt haben, dass wir den Bedenken, die tatsächlich von 
Bestand waren, Rechnung getragen haben. Hingegen kön• 
nen wir auf die «Nebelraketenwerfer» nicht eintreten. 
Wir haben Ihnen bei der ersten Lesung beantragt, bei der 
vorläufigen Aufnahme zu bleiben und diese Erweiterung 
nicht vorzunehmen. Wir haben uns dabei nicht grundsätzlich 
gegen eine Überprüfung der Inhaltlichen Begrenzungen aus
gesprochen, und wir sind bereit, auf die Verbesserungen, 
die innerhalb der vorläufigen Aufnahme vorgenommen wur
den, einzutreten. Es sind Verbesserungen In Bezug auf den 
Arbeitsmarkt, und es sind Verbesserungen Im tolerlerbaren 
Bereich des Familiennachzuges. 
Wir lehnen aber die Minderheit Vermot, die sich fOr die provi
sorische und humanitäre Aufnahme ausgesprochen hat, 
nach wie vor ab. Wir bitten Sie, dies In Ihrem Abstimmungs• 
verhalten zu berücksichtigen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Um Klarheit zu schaffen: Der 
Nationalrat hat damals die sogenannte humanitäre Auf· 
nahme beschlossen und dieses Konzept zweigeteilt, näm• 
lich In die humanitäre Aufnahme und In die provisorische 
Aufnahme. Er hat diese auch verschieden behandelt. Der 
Bundesrat hat dieses humanitäre Konzept eingebracht. Er 
hat es unterstützt, und er Ist auch heute der Meinung, dass 
dieses Konzept machbar und möglich sei. Das Konzept, das 
hier vorliegt, Ist nicht mein Konzept, auch wenn Herr Fehr 
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das Jetzt gern so haben m6ohte. Mein Konzept Ist gar nicht 
da. Ich habe ein ganz anderes Konzept vorgeschlagen, 
nämlich eines mit verschiedenen Kategorien. Es hat sich als 
zu kompliziert erwiesen. Es Ist beerdigt. 
Dies hier Ist das Konzept des Ständerates. Der Ständarat 
hat es sehr eingehend mit den Kantonen besprochen. Jetzt, 
Herr Fehr, kommt es eben auf die Ehrlichkeit an. Ich habe 
Sie hier beobachtet, wie Sie die Sache verdreht haben. Sie 
reden von humanitärer Aufnahme, und Sie sagen das We
sentliche nicht: Wollen Sie, dass all diejenigen, die das be
trifft - das sind heute etwa 30 Prozent der Asylsuchenden -, 
vom ersten Tag an die MOgllchkelt des Famlllennachzuges 
haben, ob sie fQr längere Zeit hier bleiben oder nicht? Das 
mQssen Sie Ihrer Basis sagen: Die Betreffendan nehmen ab 
sofort alle Ihre Famlllen mit Des Ist doch die Gretchenfrage. 
Man kann Ja anderer Meinung sein. Aber nur weil man 
weiss, dass das die Schweizerinnen und Schweizer nicht to
lerieren würden, hier nicht auch davon zu reden und nur von 
humanitärer Aufnahme zu reden, das Ist nicht In Ordnung. 
Ich habe wörtlich gesagt: Kein Kanton Ist der Meinung, dass 
der unverzOgllche Nachzug der Famllle geduldet werden 
kann. Kelnerl Herr Fehr, Sie haben aus einer Vernehmlas
sung vorgelesen, In der zu einem ganz anderen Vorschlag 
Stellung genommen wurde, nicht zu diesem Vorschlag: « .... 
und er lässt auch den Famlllennachzug nicht unverzüglich 
zu.» Aber Ich bitte Sie, der Regierung des Kantons Schaff
hausen zu sagen, es würde mich freuen, wenn sie mir In ei
nem Brief schreiben worden, sie wolle unverzüglich fOr alle 
den Famlllennachzug ab dem ersten Tag. Ich nähme das 
gerne zur Kenntnis. 
Der Hauptunterschied zwischen dem Konzept des Stände
rates und der humanitären Aufnahme Ist nämllch der 
unverzügliche Famlllennachzug. In Bezug auf die Arbeits
mOgllchkelten gibt es keine Unterschiede von grosser Be
deutung. Allerdings sind wir dort mit dem Beschluss des 
Ständerates grosszüglger als mit der humanitären Auf• 
nahme. Im Konzept des Ständerates können alle vom ersten 
Tag an arbeiten - arbeiten können sie, aber nicht die Farnllle 
nachziehen. Bel Ihrem Konzept konnten die provisorisch 
Aufgenommenen nicht arbeiten. Sie sehan, es hat auch eine 
Verbesserung Im Konzept des Ständerates. 
Dann Ist die Bezeichnung eine andere, aber wir sollten uns 
nicht wegen Bezeichnungen In die Haare geraten. Wir ha
ben beim Konzept des Ständerates eine präzisere Um
schreibung der Unzumutbarkeit - dagegen wehren wir uns 
nicht, auch der Bundesrat tut das nicht-, und wir haben eine 
umfassendere Härtefallregelung. Weiter zu erwähnen sind: 
Das Antragsrecht für die Beurteilung der Frage, ob es ein 
Härtefall Ist, liegt beim Kanton. Das Bundesamt fOr Migration 
kann die vorläufige Aufnahme nicht mehr anordnen, wenn 
das Asylverfahren nach vier Jahre!:' noch nicht abgeschlos· 
sen Ist. Es gibt grosszOglgere Ubergangsbestlmmungen 
beim Integrationsbeitrag für alle vorläufig Aufgenommenen. 
Das Ist der Inhalt dieses Konzeptes. 
Der Hauptunterschied liegt In zwei Dingen; Ich sage es lh• 
nen nochmals: 
1. Der Farnlllennachzug kann nach dem Konzept des Stän
derates nicht für alle vorläufig Aufgenommenen am ersten 
Tag erfolgen. Dieses Konzept Ist den Kantonen nicht unter
breitet worden, aber die Justiz- und Polizeidirektorenkonfe
renz Ist einstimmig der Meinung, man sollte den Nachzug 
nicht am ersten Tag ermöglichen. 
2. In Bezug auf die Arbeit Ist das Konzept des Ständerates 
grosszOglger; arbeiten können alle, auch die provisorisch 
Aufgenommenen, ab dem ersten Tag. 
Ich bitte Sie, diese beiden Dinge zu sehen. Der Bundesrat Ist 
der Meinung, dess die letzte Fassung des Nationalrates eine 
umsetzbare Fassung Ist. Er will davon nicht abweichen; aber 
der Famlllennachzug Ist natürlich eine Sache der Kantone. 
Darum haben die Ständeräte Ja mitgemacht. 

Fehr Hans-JOrg (S, SH): Herr Bundesrat, sind Sie nicht 
auch der Meinung, dass Sie rhetorisch eine absolut Irrefüh
rende Frage stellen, wenn Sie die Frage aufwerfen oder 
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dann die Behauptung an meine Adresse richten, Ich hätte 
mich dafOr ausgesprochen, dass man vom ersten Tag an die 
Famlllen nachziehen könne? Sind Sie nicht auch der Auffas. 
sung, dass wir von der Zeit nach dem Ende des Asylverfah
rens reden, und dass diese Menschen, wenn sie das 
Asylverfahren durchlaufen haben, schon ein bis mehrere 
Jahre In der Schweiz waren? Dass man gar nicht Ober «vom 
ersten Tag an» reden kann, sondern nur vom Zeitpunkt, zu 
welchem Ihr Asylverfahren abgeschlossen Ist? 

Blocher Christoph, Bundesrat Herr Fehr, des Ist Jetzt die In
teressanteste Bemerkung! Es Ist doch klar, dass es vom er. 
ten Tag weg gilt, an dem einer vorläufig aufgenommen Ist -
vom ersten Tag, an dem er wrläufig aufgenommen Ist! 
Abgesehen davon muss Ich Ihnen sagen: Was Sie hier auch 
noch antönen - dass wir fOr die Asylverfahren mehrere 
Jahre brauchen -, das dOrfen wir nicht haben. Wir haben die 
Dauer der Verfahren Jetzt schon massiv heruntergebracht 
Wenn es wegen der AsylrekUrskommlsslon nicht weiter her
untergeht, muss auch das neu unter die Lupe genommen 
werden. Es Ist nicht In Ordnung, dass viele Leute mit Anwäl
ten so viele Revlslonsbegehren vorbringen, dass es fOnf, 
sechs, sieben Jahre dauert. Wenn Sie hier einen guten Vor
schlag haben, wOrde Ich den gerne entgegennehmen. 

Lang Josef (G, ZG): Geschätzter Herr Bundesrat, Sie haben 
vorher das Zitat von Hans-Jürg Fehr bezüglich Schreiben 
der Schaffhauser Regierung lnfrege gestellt oder relativiert 
mit dem Hinweis, dieses Schreiben sei Alter als das Konzept 
der humanitären Aufnahme. (Zwischenruf Bundesrat Blo
cher: Nein!) So wurde es verstanden, so hat es auch Herr 
Fehr verstanden. 
Ich wlll hier einfach klären, dass offensichtlich ein Missver
ständnis vorliegt: Das Schreiben des Kantons Schaffhausen 
Ist nach dem Entscheid des Nationalrates entstanden; das 
Schreiben des Kantons Zug Ist ebenfalls nach dem Ent
scheid des Nationalrates entstanden. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Herr Lang, Ich muss Ihnen 
einfach Folgendes sagen: Dieses Schreiben Ist älter als das 
hier vorllagende Konzept des Ständerates der vorläufigen 
Aufnahme. Nur das hebe Ich gesagt, nichts anderes. 

BQhlmann ~eile (G, LU): Herr Bundesrat, Sie haben Jetzt 
eigentlich In Ihrer ganzen Argumentation gegen die humani
täre Aufnahme Stimmung gemacht, obwohl der Bundesrat 
Immer noch hinter diesem Konzept steht. Sie haben sugges
tiv die Formulierung «vom ersten Tag an die Familie nach· 
ziehen» mehrmals wiederholt. Haben Sie auch schon ge
hört, dass das Zusammenleben mit der Femllle stablllsie• 
rend wirken kann, gerade für Leute In schwierigen Situatio
nen, für Leute, die traumatisiert sind, weil sie aus bürger
krlegsähnllchen Verhältnissen kommen? Um solche Leute 
geht es, welche die vorläufige oder humanitäre Aufnahme 
bekämen! Ist Ihnen bewusst, dass das Zusammenleben mit 
der Familie für die Traumabearbeitung und Traumaverarbel
tung von Vorteil Ist? Wieso machen Sie so Stimmung gegen 
das zusammenleben dieser Menschen mit Ihren eigenen 
Familien? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es tut mir Leid, Frau BOhl
mann, Ich mache keine Stimmung. Ich habe Ihnen erklärt, 
was der Unterschied Ist zwischen dem Konzept des Stände
rates und dem Konzept, wie es der Nationalrat beschlossen 
hat. Im Konzept des Nationalrates Ist der Famlllennachzug 
vom ersten Tag der vorläufigen Aufnahme an gegeben. Im 
Konzept des Ständerates ist das nicht so, sondern er Ist erst 
nach drei Jahren gegaben. Sie haben aber zu entscheiden. 
Ich haben Ihnen nur den Unterschied dargelegt. Ich kann 
Ihnen nicht sagen, was Sie stimmen mOssen, aber Ich kann 
Ihnen sagen, was der Unterschied der beiden Konzepte Ist -
und das Ist er. 
Ich darf Ihnen einfach noch sagen, dass die Kantone enorm 
gegen das Konzept des Nationalrates opponiert haben, eln-
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fach In diesem Punkt, nur In diesem Punkt des Famlllen• 
nachzugs. Wir haben keinen wesentlichen anderen Unter
schied. Jetzt muss Ich Ihnen noch sagen, dass diese drei 
Jahre ein Kompromiss sind, denn die Kantone wollten keine 
Beschränkung, wie wir das heute haben. 

Perrln Yvan ry, NE), pour 1a commlssion: Nous avons a 
cholsir entre trols concepts. 
Le premler est celul de notre consell: admlsslon pour ratsons 
humanltalres. Ces gens ne sont pas des refugles au sens de 
la presente lol mals des personnes qul, pour des ralsons di
verses, ne peuvent pas qultter notre sol. Ce concept corres
pond a celul du Conseil des Etats avec l'admisslon provl
soire, a cette difference pres que notre consell estlme que 
ies personnes en questlon ont drolt a acceder au marche du 
travall et au regroupement famllial des le premier Jour. 
Le deuxleme est ceiui du Conseil des Etats. Ce concept pre
volt que les personnes concemees peuvent travalller des le 
prernier Jour mals n'ont drolt au regroupement famlllal qu'au 
terme de la trolsleme annee, dans la mesure oCI elles rem
pllssent les condltlons flgurant dens la lol sur les etrangers. 
A l'heure actuelle, envlron 4000 personnes sont admlses 
chaque annee au tltre des cas de rlgueur prevus dans 1a lol 
sur les etrangers. La demande est lntrodulte per le canton 
aupres de l'Offlce federal des migratlons qul prend la decl
sion. Ce mode de falre satisfait les cantons. La difference 
essentielle entre les deux concepts, c'est le laps de temps 
necessaire au regroupement famillal: des le premier Jour ou 
apres trols ans. 
Le trolsleme concept est celul de l'addltlon. Cette fa9on de 
faire vlse a cumuler admlsslon humanltalre et reglement des 
cas de rlgueur. 
Au vote, la verslon du Conseß des Etats ra emporte dans un 
premler temps, par 15 volx contre 9, sur le concept mixte 
Vermot, puls, per 18 volx contre 8 1 sur la verslon de notre 
consell. 

MOller Philipp (RL, AG), fOr die Kommission: Wenn Ich mir 
die Debatte anhöre, frage Ich mich wirklich, ob es Jeder
mann, der die Minderheit unterstutzen will, klar Ist, was er 
damit eigentlich erreicht. Man hat jetzt sehr lange Ober die 
humanitäre Aufnahme gesprochen, und Ich habe Immer den 
Eindruck gehabt, man habe das mit dem geltenden Recht 
verglichen. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn die Unke 
Jetzt bei der nlchsten Abstimmung in ein paar Minuten ge
winnen wurde. Dann wurden zu Beginn die meisten Perso
nen In die provisorische Aufnahme gehen; das waren Im 
letzten Jahr Immerhin 4500 Menschen. Diese provisorische 
Aufnahme beinhaltet nicht die Möglichkeit des Famlllennach• 
zugs, überhaupt nicht, auch nach drei Jahren nicht. Es gibt 
nicht die M6gllchkelt von lntegratlonslelstungen und eines 
Arbeitsmarktzuganges in der erleichterten Form. Ich möchte 
das deutsch und deutlich sagen: Mit dem linken Konzept le
gen Sie sich selber ein Eli 

Hubmann Vreni (S, ZH): Herr MOller, Ist Ihnen bewusst, 
dass Sie Kommissionssprecher sind und hier nicht Ihre el• 
gene Ansicht vertreten sollten? 

MQller Philipp (RL, AG), fOr die Kommission: Das Ist mir be
wusst, Frau Hubmann, und genau diesen Punkt haben wir In 
der Kommission besprochen; Sie waren ja dabei. Daher 
habe Ich auch den Eindruck, Ich dOrfe das hier sagen. 

Abstimmung- Vote 
(namentlich - nominatlf: Beilage - Annexe 02.060/2403) 
Für den Antrag der Mehrheit ••.. 107 Stimmen 

e~=.d,=ey .... 76 Sti~ 

La presldente (Meyer Therese, pr~~: Cette declslon 
vaut aussl pour les artlcles 45 allnea 1 lettre b; 46 atlnea 2; 
59; 61; 84; 91 allnea 4; 100 allnea 1 lettre a; 105 atlnea 1 let
tres e et f; le chiffre II allnea 2 de la lol sur l'aslle. Elle vaut 
aussl pour les artlcles 6a allnea 2; 14a; 14b; 14c; 14e all· 
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nea 2 lettre b; 15 allnea 4; 20 allnea 1 bis LSEE, les allneas a 
et 9 des dlsposltlons transltolres de cette lol et l'artlcle 100 
allnea 1 lettre b chiffre 5 OJ. 

Art. 14 Abs. 1bls, 1ter 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BQhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Streichen (siehe Art. 44) 

AntragRuey 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Im Gegensatz zum Minderheitsantrag Vermot besteht bei 
meinem Antreg kein Widerspruch zwischen der In diesem 
Artikel vorgesehenen Kompetenz der Kantone und dem In 
Artikel 44 AsylG definierten Konzept der humanitären Auf. 
nahme. 
Mein Antrag verfolgt zwei Zlele: Einerseits soll am Konzept 
der humanitären Aufnahme festgehalten werden (Verbesse
rung des rechtlichen Status von Schwerkranken, von Härte
fällen und von Flüchtlingen aus Lindem, In denen Bürger
krieg herrscht), andererseits sollen die Kantone auch nach 
dem Abschluss des Verfahrens die Möglichkeit haben, Här• 
tefille zu Oberprufen. Was die humanitäre Aufnahme anbe
langt, so sind filr Härtefälle, die bereits während des Verfah• 
rens geprOft werden können, wie bisher die Asylbehörden 
des Bundes verantwortlich (Art. 44 Abs. 3ff. AsylG). Dieses 
Verfahren hat sich bewährt und soll auch weiterbestehen. Es 
Ist Artikel 14 AsylG Obergeordnet. 
Die Neuerungen von Artikel 14 AsylG vervollständigen die 
Regelung Ober die Aufnahme aus humanitären Grilnden. So 
wird der Inhalt des von Bundesrat Stocher aufgehobenen 
Rundschreibens Metzler Ins Asylgesetz aufgenommen. Die• 
ses Rundschreiben sah vor, dass Härtefälle ausnahmsweise 
auch nach Abschluss des Asylverfahrens gepruft werden 
können. Es kenn nämlich durchaus Situationen geben, In 
welchen nach einem relativ raschen Asylverfahren ein lan
ger Aufenthalt In der Schweiz folgt. Dann kann es sich um el• 
nen Härtefall handeln, der heute aufgrund der Aufhebung 
des Rundschreibens Metzler nicht mehr geprilft werden 
kann. 
Artikel 14 Absätze 1 bis und 1 ter Anag werden zu Recht krlti• 
slert, da diese Absätze, Je nachdem, welcher Kanton zustän
dig Ist, zu Unglelchbehandlungen fahren können. Dies Ist In 
rechtsstaatlicher Hinsicht problematisch. Deshalb mOssen 
die Bestimmungen Ober die Härtefälle unter allen Umstän• 
den In Artikel 44 Absatz 3 AsylG verankert bleiben. Im Zwei• 
felsfall muss die humanitäre Aufnahme gewährt werden 
können. 
Wird die humanitäre Aufnahme abgelehnt, muss an der gel
tenden Regelung in Artikel 44 Absatz 3 AsylG festgehalten 
werden (vgl. Eventualantrag). Im Zweifelsfall Ist die In Arti
kel 44 Absatz 3 AsylG vorgesehene Lösung derjenigen in 
Artikel 14 AsylG vorzuziehen. 

Art. 14 al. 1bls, 1ter 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Proposition de Ja mlnorite 
(Vennot, Bilhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger•Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Blffer (volr art. 44) 

Proposition Ruey 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Developpement par ecrit 
A la dlfference de la proposltlon de la mlnorlt, Vermot, cette 
proposltlon n'oppose pas la competence des cantons pre
vue a cet artlcle au matntlen de l'admlsslon humanltalre vlse 
a l'artlcle 44 LAsl. 
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Ma proposltlon vlse deux buts: d'une part, l'lntrodUctlon de 
l'admisslon pour ralsons humanltalres (am6lloratfon de la 
positfon Juridlque des mfugles de la guerre cMle, des mala
des graves et des cas de rigueur); d'autre part, la possibßlte 
pour les cantons d'examlner les cas de rlgueur mime apres 
la clöture de la procedure. 
Dans le cadre de radmlsslon pour ralsons humanltalres, les 
cas de rlgueur se presentant au cours de la prooodure s• 
ront examlnes comme Jusqu'lcl par les autorltes federales 
competentes en matl~re d'aslle (art. 44 al. 3ss. LAsl). Cet 
examen a falt ses preuves et dolt contfnuer d'exlster. II a 1a 
primaute sur l'artlcle 14 LAsl. 
Les nouveautes de rarttcle 14 LAsl completent radmlsslon 
pour ralsons humanltalres. Alnsl, la clrculalre Metzler abro
gee par le ConseHler federal Blocher est transferee dans la 
lol sur l'aslle. Cette clrculalre pennettalt exceptlonnellement 
l'examen de cas de rlgueur egalement apres la fln de la pro
cedure d'aslle. En effet, II peut y avolr des sltuations ou un 
long sejour peut sulvre une prooodure d'aslle relatlvement 
rapide. II peut alors ensuite se presenter un cas de rigueur 
dont rabrogatlon de la clrcuialre Metzler empiche 
aujourd'hui J'examen. 
t:artfcle 14 allneas 1 bis et 1ter LSEE est lt Juste tltre critlque 
car ces allneas peuvent creer des inegalltes de traltement 
selon le canton competent, ce qul est problematique lt 
i'egard de notre Etat de drolt. C'est pourquoi la reglementa
tlon des cas de rlgueur dolt subslster en tout cas lt l'artl
cle 44 allnea 3 LAsi. En cas de doute, II raut pouvolr alnsl 
prononcer l'admlsslon pour ralsons humanltalres. 
En cas de refus de l'admlsslon pour ralsons humanltalres, II 
s'aglt de malntenlr la reglementatlon en vlgueur lt l'artfcle 44 
alinea 3 LAsi (volr lt ce suJet la motion subsldlalre cl-apres). 
La solutlon pmvue lt l'artfcle 44 allnea 3 LAsl dolt Otre prefe
ree lt celle de l'artlcle 14 LAsl en cas de doute. 

Vermot-Mangold Ruth·Gaby (S, BE): Bel Artikel 14 Ab
sitze 1bls und 1ter geht es um die Härtefallregelung für 
Menschen, die nach einem negativen Abschluss Ihres Asyl• 
verfahrens weltarhln - unverschuldet - In der Schweiz leben 
und deren ROckkehr zu einer schwerwiegenden Hirte füh• 
ren kann. 
In der Prexls sieht es so aus: Abgewiesene Asylsuchende 
sind oft aus nicht selbstverschuldeten Granden nach der Ab
lehnung Ihres Gesuches noch In der Schweiz geblieben. Ob
wohl es darunter Härtefälle von bestlntegrierten Famlllen 
gibt, schllesst das Asylgesetz sie von Jeder Regelung aus. 
Das fnlhere Metzler-Kreisschreiben sollta diese LOcke 
schliessen. Bundesrat Stocher hat dann dieses Schreiben 
ersatzlos aufgehoben. Damit Ist die letzte M6gllchkelt für 
eine Härtefallregelung In der kantonalen Kompetenz nach 
Abschluss des Asylverfahrens weggefallen. Das sollte nun 
mit der vom Ständerat elngefOhrten kantonalen Härtefall~ 
gelung emeut möglich gemacht werden. 
Es Ist wichtig, dass Härtefälle wirklich auch ganz konkret ~ 
regelt werden. Die Kantone können gemiss Absatz 1bls zur 
VermeldUng von Härtefällen mit Zustimmung des BFM eine 
Aufenthaltsbewllllgung erteilen, wenn sich die betroffene 
Person mindestens fOnf Jehre seit der Einreichung des Asyl
gesuchs In der Schweiz aufhält, der Aufenthalt Immer ~ 
kannt war und die Integration im Wesentlichen gelungen Ist. 
Eine Aufenthaltsbewllligung kann In diesem Fall von den 
Kantonen auch nach Abschluss des Verfahrens ertellt wer
den. So weit, so gut. Dem stimmen wir zu, aber: Mit der 
stinderätllchen Regelung hätte durch die Hintertür gleich 
auch noch die vorläufige Aufnahme eingeführt werden sol
len. Dies wurde zwar Jetzt gerade gestrichen, Entschuldi
gung. 
Nach Abschluss des Verfahrens sollen Menschen, die als 
Härtefälle gelten, bleiben können; das Ist die kantonale Re
gelung. Es ist eine schwierige Regelung, weil sie nimllch 
eine Ermessensregelung Ist. Die Kantone arbeiten sehr un
terschiedlich. Die Frage, wer letztlich durch die Kantone als 
Härtefall anerkannt wird und wer nicht, kann zu einer Lotte-
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rle werden. Diese Lotterie hat sich bereits als Tatsache er
wiesen, Indem sich nämlich ausschßessllch die Kantone 
Waadt und Genf mit der Regelung von Härtefällen bsfassen 
und sie auch vorgenommen haben. Es gibt viele Kantone, 
vor allem In der deutschen Schweiz, wo Oberhaupt kaln Här
tefall geregelt wurde. Es kann einfach nicht von Falmess 
oder von Gleichbehandlung der von Hirten betroffenen Per
sonen die Rede sein, wenn es In einigen Kantonen viel 
wehrschelnllcher ist als In anderen, dass eine Person oder 
eine Familie als Härtefall gilt. zu befürchten Ist auch, dass 
der kleinste gemeinsame Nenner, also die Prexls der restrlk• 
tlvsten Kantone, als Einheitspraxis gelten wOrde, wenn die 
kantonalen Verfahren aufeinander abgestimmt wOrden. Da
mit wOrde eine Härtefallregelung In den meisten Fällen ver
unmöglicht. 
Wir verlangen grundsätzlich etwas absolut Simples, nämlich 
Rechtsgleichheit für alle; die Kriterien, die Verfahren und die 
Chancen, als Härtefall anerkannt zu werden, sollten In der 
ganzen Schweiz gleich sein. Dies Ist nur gewährleistet, 
wenn die Krltepen national bestimmt und gehandhabt wer
den und eine UberprQfung durch die nächsthöhere Instanz 
stattfinden kann. 
Es hätte nun Im Gesetz, wie wir es Jetzt geschaffen haben, 
für den Bereich der humanitären Aufnahme die Möglichkeit 
gegebsn, dass der Bund Härtefälle regelt. Diese Hirtefallr• 
gelung hätte während des Verfahrens vorgenommen werden 
können. Es Ist sehr wichtig, dass das hier auch mögllch ge
macht wird. Ich wollte mit meinen beiden Mlnderheltsantri· 
gen zu den Abätzen 1bls und 1ter von Artfkel 14 erreichen, 
dass das geltende Gesetz einbezogen wird. Ich meine aber, 
dass es wichtig Ist, dass wir wenigstens den Spatz In der 
Hand haben und die kantonale Härtefallregelung untarstOt
zen. 
In diesem Sinne ziehe Ich die Minderheitsanträge zu Artf• 
kel 14 Absitze 1bls und 1terzurQck, d. h., dass wir Artikel 14 
Absitze 1 bis und 1ter dem Ständerat zustimmen. 

Men6trey-8avary Anne-Catherine (G, VD): Je ne pensais 
pes lntarvenir sur cet artlcle, parce que Je pensais qu'on le 
tralteralt en mime temps que l'artlcle 44. Mals puisque ce 
n'est pas le cas, Je voudrals vous engager tres vlvement lt 
accepter l'allnea 1bls de cet artlcle 14. 
II se trouve que Je vlens d'un canton qul se bat depuis plu
sleurs annees pour pouvolr mgulariser un certaln nombre de 
personnes qul sont en sltuatlon dlfflclle depuls des annees, 
notamment le groupe dlt des •523»; c'est devenu, Je crols, 
une celebrlte nationale. 
Le canton de Vaud se bat pour ces requerants d'aslle de• 
boutes, pour lesquels II avalt donne un preavls posltlf lt 
Beme. Depuls tres longtemps, certalns cantons demandent 
la posslblllte d'avolr une marge de manoeuvre un peu plus 
large. lls demandent aussl qu'on mette un terme lt cette ex
cluslon totale des fllleres de l'aslle, avec les fllleres de la ml
gratlon et de la loi sur les etrangers. Auparavant, II y avalt 
des passerelles; ce n'est plus le cas malntenant, de telle 
sorte qu'un requerant deboute dont le renvol n'a pas ete 
execute peut se trouver durant des annees dans une sttua
tion extrimement pmcalre. 
On a aussl objecte que cette dlsposltlon creeralt une lnega
llte de traltement entre les cantons. Je voudrals faire remar
quer que cette lnegallte de traltement existe deJlt depuis tres 
longtemps et qu'un certeln nombre de cantons tres restrictlfs 
en Sulsse ne proposent aucune demande de nigularlsatlon 
pour des requerants deboutes ou des sans-paplers, ce qul 
est deJlt une Immense lnegallte de traltement. II seralt par 
consequent Juste que les cantons qul sont d'accord d'ac
cuellllr des requerants deboutes dont le retour n'est pas pos
slble pulssent le faire. Cette dlsposltlon est une ouverture 
que nous attendons et que nous niclamons deja depuls 
longtemps. 
Pour ces ralsons, f esp~re beaucoup que Madame Vermot 
retfrera sa proposltlon de mlnorlte lt cet artfcle, pour que 
nous pulssions l'adopter. 

Bullelln offlclel de rAssemblee fednte 
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Prilsldent (Janlak Claude, erster Vizepräsident): Der Min
derheitsantrag Vermot zu Artikel 14 Absätze 1 bis und 1 ter Ist 
zurOckgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der MehrheiVRuey 
AdopM seton /a proposltlon de la majorlt~uey 

Art. 17 Abs. 3 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 17 al. 3 let. a 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.17b 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Roth-Bemasconl, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuen
berger-Geneve, Levrat, Vermot, Wyss) 
Streichen 

Art.17b 
Proposition de /a majorlte 
Adherer a Ja declslon du Conseil des Etats 

Proposition de la mtnorlte 
(Roth-Bemasconl, Bühlmann, Helm, Hubmann, Leuen• 
berger-Geneve, Levrat, Vermot, Wyss) 
Biffer 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): La mlnorlte que f emmene 
propose de blffer rartlcle 17b qul lntrodult, en plus des emo
luments pour prestations de servlces, des ernoluments lors 
de 1a procedure de reexamen de la demande d'aslle, c'est-a
dire en premiere lnstance. Pour memolre, 1a procedure de 
reexamen d'une demande d'asile a touJours ete gratulte. Le 
Conseil des Etats et la majorlte de la commlsslon proposent 
de prevolr un emolument et une avance de frais d'envlron 
1200 francs pour tout reexamen, sans quol 1a requ€1te est re
Jetee. Quelques exceptions sont prevues, comme la requite 
d'une personne lndigente dont la demande n'apparait pas 
vouee a rechec. En revanche, sl 1a demande est deposee 
peu de temps avant i'echeance du delal de depart, ravance 
de frais dolt se faire dans tous les cas, donc aussl par les 
personnes lndlgentes. Ces demandes d'emoluments sont In• 
fondees et ne tiennent pas campte de la mallte. En effet, Jes 
gens sur le terraln ont constate que beaucoup de requerants 
d'aslle ne sont reconnus comme vrals refugles ou admls 
provlsolrement qu'apres un reexamen, sulte a une declslon 
de non-entree en matiere. 
De plus, en matiere de reexamen, l'offlce federet poursult 
une polltique extrimement restrlctlve qul est souvent corrl• 
gee par 1a Commisslon de recours en matlere d'aslle. C'est 
notamment valable pour des falts annohces tardivement. En 
2003, par exemple, seuls 592 recours contre des decislons 
negatives de reexamen ont ete deposes. Ce chlffre est rela
tlvement bas si l'on consldere les 15 000 demandes d'aslle 
deposees: cela represente 4 pour cent seulement de de
mandes de reexamen. Ce chlffra n'appalle pas a l'elabora
tlon de mesures prohibitives! J'almerals vous rendre attentlfS 
au falt que ce sont notamment des vtctimes d'abus sexuel, 
donc des femmes, qul ne peuvent pas parler de ce qul leur 
est arrlve tres tOt dans la procedure; souvent, alles ne peu
vent en parler qu'apres la fln de 1a procedure. Ce sont ces 
personnes qui sont touchees par cette dlsposltlon. Elles me
rltent plus partlcullerement notre protectlon, et II ne faut pas 
creer un obstacle supplementalre a la reconnalssance des 
persecutions qu'elles ont subles. 
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En outre, cette nouvelle dlsposltlon ne tlent pas compte des 
developpaments geopolltlques susceptlbles de se produlre 
dans les Etats d'orlglne des requerantes et requerants 
d'aslle qul vlvent dans des reglons lnstables. Ces change
ments Justlflent une demande de raexamen mime vtngt 
Jours avant le depart. 
Avec la mesure proposee, on condarnnera cette parsonne -
laquelle se trouve depuls longtemps lnterdlte de l'exerclce 
d'une activlte lucratlve sulte au premler reiet de sa demande, 
et donc sans revenu - a s"acqultter de montants dont eile ne 
dlspose tout slmplement pas. 
l!efficaclte de la mesure proposee est egalement mlse en 
cause par le falt que, m€1me sl eile a un caractere prohlbltif, 
eile ne dlmlnuera pas la charge de travall de rofflce federal 
des mlgratlons. En effet, celuk:I va devolr etudler les dos
slers pour pouvolr Juger sl la demande de reexamen est ma
nlfestement lnfondee ou non. II dolt s'occuper d'arguments 
relatlfs unlquement a 1a questlon de savolr sl oul ou non II 
faut exonerer la personne. De plus, dans 1a majorlte des cas, 
on va devolr compter avec une plalnte contre la non-entree 
en matiere pour des ralsons de palement de l'avance. Cela 
nous demontre que cette mesure sera longue, coOteuse et 
sans effet sur la charge de trevall. 
La reglementation actuelle permet, par contre, de ne pas en
trer en mattere sur les demandes de reexamen qul ne sont 
pas fondees. 
En demler Heu, II faut rappeler que cette mesure trappera 
aussl celles et ceux qul obtlennent, apres 1a premlere decl
slon, des moyens de preuves permettant d'attester 1a raallte 
des persecutions qU'elles fulent 
Pour toutes ces ralsons, Je vous demande de blffer cette 
nouvelle dlsposltlon et de sulvre ma minorlte. 

Prilsldent (Janiak Claude, erster Vizepräsident): Die CVP
Fraktlon teilt mit, dass sie sich dem Antrag der Mehrheit an
schllesst. 

Flurl Kurt (AL, SO): Ich bitte Sie Im Namen der FDP·Frak• 
tlon, den Antrag der Minderheit abzulehnen und der Mehr
heit zuzustimmen. Ich vetwelse Sie bezQgllch der von 
meiner Vorrednerin vorgebrachten Bedenken vor allem auf 
Artikel 17b Absatz 2, der besagt, dass der Betreffende auf 
Gesuch hin von der Bezahlung der Verfahrenskosten befralt 
werden kenn, "sofern die Gesuch stellende Person bedürftig 
Ist und Ihre Begehren nicht zum vomhereln als aussichtslos 
erscheinen». · 
Das Ist die Obllche Regelung. Erstens Ist es üblich, dass Ge
bühren spätestens beim Wledererwägungsgasuch entrichtet 
werden müssen. Immerhin Ist vorher ein rechtskräftiger Ent
scheid gefällt worden. Zweitens entspricht Absatz 2 den Ver
fahren bei unentgeltlicher Prozessfllhrung, wie das heute In 
den verschiedensten zMI- und strefrachtllchen Prozessen 
üblich Ist. 
Somit scheint uns, dass den Bedenken der Minderheit Roth
Bernasconl ganOgend Rechnung getragan worden Ist. Die 
Definitionen dar BedOrftlgkelt und der Aussichtslosigkeit ent
sprechen ginglger Bundesgerichtspraxis; da gibt es unzäh· 
lige Fälle, und die Bundesgerichtspraxis Ist nicht sehr rigide, 
um es positiv auszudrOcken. Andere haben den Eindruck, 
diese Praxis sei sehr grosszOglg. 
Ich bitte Sie deshalb, die Minderheit abzulehnen und der 
Mehrheit zuzustimmen; die Kommission hat mit 16 zu 
8 Stimmen so entschieden. 

Amstutz Adrian (V, BE): Die hier In Artikel 17b neu aufge
nommenen gesetzllchen Bestimmungen In Bezug auf Ge
bQhren im Wledereiwägungsverfahren sind richtig und ein 
wichtiger Mosalksteln zur rigorosen Bekämpfung des Miss
brauches unseres Rechtssystems. 
Frau Roth, kein Gesuchsteller bzw. keine Gesuchstellerln 
kommt zu Schaden, wenn er oder sie berechtigt - berechtigt! 
- ein Wledererwägungsgesuch stellt. Zur Kasse gabeten 
werden aber all diejenigen, die nach dem Motto „verzögem 
bis zum Abwinken» unser Asylrecht missbrauchen. 
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Die SVP-Frakllon unterstiltzt die Mehrheit, d. h. die neuen 
Anträge des Bundesrates, denen der Ständerat zugestimmt 
hat. 

Stocher Christoph, Bundesrat: Bereits heute erhebt die 
Asylrekurskommlsslon bei Revlslonsgesuchen einen Kos• 
tenvorschuss. Leider kommt es trotz negativem Asylant• 
scheid und rechtskräftiger Wegweisung Immer wieder vor, 
dass beim Bundesamt fOr Migration mehrheitlich unbegnln
dete Wldererwägungsgesuche gestellt werden, die vor allem 
dazu dienen, einen drohenden Vollzug der Wegweisung ab
zuwenden. Der Bundesrat hat deshalb am 25. August 2004 
eine Bestimmung gutgeheissen, mit welcher durch die Eln
fOhrung von Verfahrenskosten sowie einer Kostenvorschuss
ptUcht fOr Wledererwägungsgesuche In erster Instanz die 
Anzahl aussichtsloser oder gar missbräuchlicher Gesuche 
reduzlert werden soll. 
Die Mahrhelt Ihrer Kommission hat die entsprechende Be
stimmung Im Grundsatz gutgehelssen, sieht aber auch die 
Kostenvorschusspfllcht fOr Zweitgesuche vor. Das Ist auch 
gerechtfertigt, denn es Ist gar nicht möglich, In solchen Fäl• 
len zu pnlfen, was ein Wledererwägungs- und was ein 
Zweitgesuch Ist. Nicht betroffen sind diejenigen, welche ein 
Zweitgesuch stellen, welche also nach der Ablehnung eines 
Asylgesuches ausgereist sind und wieder In die Schweiz 
einreisen und ein neues Asylgesuch stellen. Wir sind der 
Meinung, das sei gerechtfertigt, denn hier sind die FAiie des 
Missbrauches ausserordentllch selten. 
Asylsuchende, welche sachlich und rechtlich gerechtfertigte 
Gnlnde haben, m0ssen zudem weiterhin von der Möglichkeit 
eines Wledererwägungs- oder Zweitverfahrens Gebrauch 
machen können. Deshalb soll In diesen Fällen auf die Erhe• 
bung eines Gebilhrenvorschusses sowie auf die Bezahlung 
von Verfahrenskosten dann verzichtet werden, wenn eine 
Person bed0rftlg Ist und Ihr Begehren nicht von vomhereln 
als aussichtslos erscheint. 
Zudem sollen auch unbegleltete Minderjährige nicht unter 
die Vorschusspflicht fallen, wenn das Gesuch nicht aus
sichtslos Ist. In den anderen Fällen ergeht ein Nlchtelntre• 
tensentscheld, wenn der verlangte Geb0hrenvorschuss nicht 
bezahlt wird. Dieser Ist aber wieder bei der Asylrekurskom• 
misslon anfechtbar. 
Ich bitte Sie, die von der Minderheit beantragte Streichung 
abzulehnen, denn mit der vom Ständerat und der Kom
missionsmehrheit gutgehelssenen Bestimmung wird ein 
wirksames Mittel gegen mlssbräuchilch eingereichte Wle
dererwägungs- und ZWeltgesuche vorgelegt, ohne dass be
rechtigte Gesuche davon betroffen wären. 

Müller Phlllpp (AL, AG), f0r die Kommission: Die Kommis• 
slon beantragt mit 16 zu 8 Stimmen, bei Artikel 17b dem 
Ständerat zu folgen. 

Abstimmung- Vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 100 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .... 72 Stimmen 

Art. 29 Abs. 1, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 29 al. 1, 4 
Proposition de la commlsslon 
Adh6rer ä la d6clslon du Conseil des Etats 

Angenommen -AdopttJ 

Art. 32 Abs. 2 Bat. a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(B0hlmann, Back, Helm, Hubmann, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Vermot, Wyss) 
Festhalten 

26 septembre 2005 

Eventualantrag Ruey 
(falls der Antreg der Minderheit abgelehnt wird) 

2. Hinweise auf eine Verfolgung vorliegen, die sich nicht als 
offensichtlich haltlos erweisen; 

Schrlftllche BegriJndung 
Damit das Asylgesetz verfassungs- und völkerrechtskonform 
ist, ist es wichtig, potenziell verfolgten Personen zu ermögli
chen, dass Ihre Asylgnlnde Im Rehmen eines ordentlichen 
Verfahrens vollständig gepnlft werden, selbst wenn sie keine 
Papiere vorweisen können. 
Anstatt nur dann materiell zu entscheiden, wenn die Flilcht· 
llngselgenschaft nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
werden kann, m0ssen die Asylgesuche von Personen ohne 
Reise- oder ldentltätspaplere gepnlft werden, sobald «Hin• 
weise auf eine Verfolgung vorliegen, die sich nicht als offen
sichtlich haltlos erweisen ... 
Der Beweisgrad filr die «Hinweise auf eine Verfolgung» Ist 
gleich wie bei den anderen Nlchtelntretensgnlnden, z. B. Im 
Falle der «safe countries» (Art. 34 AsylG). Bel den Behörden 
hat sich die Praxis elngestellt, wonach eine Verfolgung per
sonenbezogen und nicht offensichtlich haltlos zu sein hat. 
In der hier beantregten Version wären Reise- und ldentltäts
paplere ebenfalls erforderlich. Ein Fahrausweis oder andere 
amtliche Papiere, aufgrund derer sich die Identität feststellen 
lässt, wilrden also nicht ausreichen. Sobald allerdings Hin
weise auf eine Verfolgung da sind, mOssten Asylgesuche 
von paplerlosen Personen eingehend gepnlft werden. 

Art. 32 al. 2 let. a 
Proposition de /a majorlte 
Adh6rer ä la d6clslon du Conseil des Etats 

Proposition de /a mlnorlte 
(B0hlmann, Back, Helm, Hubmann, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Vermot, Wyss) 
Maintenir 

Proposition subsldlalre Ruey 
(au cas ou la proposltlon de la mlnorit6 seralt reJetee) 

2. nl s'II existe des Indices de pers6cutlon qul ne sont pas 
manlfestement sans fondement; 

Dmloppement per krlt 
Pour que la loi sur rasne solt conforme au drolt constltu
tlonnel et au drolt International publlc, II est essentlel que 
des personnes potentlellement pers6cut6es alent acces ä 
un examen complet de leurs motlfs d'aslle dans le cadre 
d'une proc6dure ordinalre, mAme sl eiles ne peuvent pas 
pr6senter de paplers. 
Au Heu de ne rendre une d6clslon mat6rielle que lorsque 1a 
quallte de refugi6 a 616 prouv6e ou rendue vralsemblable, II 
taut que les demandes d'aslle des personnes sans docu
mente de voyage nl paplers d'ldentlt6 soient examln6es des 
qu'il existe «des Indices de persecutlon qul ne sont pas ma
nlfestement sans fondement». 
Le degra de preuve des «lndlces de pers6cutlon„ corres• 
pond ä celul retenu pour ies autres motlfs de non-entr6e en 
matlere, par axemple celul sur les «safe countries» (art. 34 
LAsl). Les autorit6s connalssent une pratlque 6tablle: II taut 
une pers6cutlon qul sott le feit de personnes et qul ne solt 
pas manlfestement sans fondement. 
Dans la verslon propos6e lcl, des documents de voyage ou 
d'ldentlt6 seralent 6galement exig6s. Un permis de condulre 
ou cl'autres documents offlciels 6tabllssant l'ldentlt6 ne suffl
ralent donc pas. Toutefols, des rapparftlon d'lndlces de per
s6cutlon, les demandes cl'aslle de personnes sans paplers 
devralent Atre examln6es de manlere approfondle. 

Bühlmann C6clle (G, LU): Artikel 32 Ist eine Piece de 
R6sistance, ein ganz wichtiger Artikel In dieser Revision. Der 
Ständerat hat auf Antrag des Bundesrates eine Verschär
fung elngefOhrt, die In der ursprünglichen Version und Im 

Bulletfn offlcfel de r Assemblee ltlderale 
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geltenden Recht so nicht existiert. Es geht darum, dass nur 
noch Ins Asylverfahren aufgenommen wird, wer Reise- oder 
ldentltitspaplere besitzt; es werden also keine anderen Do
kumente anerkannt, welche die ldentftät dokumentieren, wie 
das Im geltenden Recht der Fall Ist. Das Ist eine ausseror
dentllch problematische Änderung. Die Kommissionsmehr
heit Ist dem gefolgt und will den Nlchtelntretensgrund der 
Papierlosigkeit verschärfen. Es soll also nicht mehr auf 
Gesuche eingetreten werden, wenn nicht innerhalb einer 
bestimmten Frist, und 1.War einer sehr kurzen Frist von 
48 Stunden, gOltlge Reisepapiere vorgewiesen werden. 
Im neuen Wortlaut kann diese Bestimmung zur Verletzung 
der FIOchtllngskonventlon fahren. Die Verschärfung geht 
nimllch von der Annahme aus, dass nur ein echter Flllcht
llng sein kann, wer mit gilltlgen ldentltäts- oder Reisepapie
ren einreist. Diese Annahme widerspricht Jeglicher hlstorl• 
sehen und aktuellen Erfahrung. Sie schafft eine HOrde, 
welche auch ROchtlinge gemiss Asylgesetz treffen und von 
der Asylgewährung ausschllessen kann. 
Der Bundesrat war sich der Problematik bewusst, als er 
1995 die Bestimmung Ober die Papierlosigkeit Ins heutige 
Gesetz elntahrte. Auch die SPK des Ständerates hatte sich 
damals aus diesem Grund tar eine weite Auslegung des Ver
folgungsbegriffes eingesetzt. In der Lehre sowie bei Prakti
kerinnen und Praktikern Ist man sich einig, dass es gerade 
ein Anzeichen mangelnder Furcht vor Verfolgung Ist, wenn 
Flllchtllnge zur Beschaffung von Reisepapieren Kontakt mit 
ihren Behörden aufnehmen. Man wirft Ihnen dann quasi vor, 
sie seien gar keine echten FIQchtllnge, weil sie mit Ihren Be
hörden Im Heimatland, vor denen sie ja fllehan, kooperieren. 
Jetzt stellt man die ganze Argumentation auf den Kopf. 
Die Änderungen widersprechen auch völlig der Systematik 
des Nlchtelntretensverfahrens. Es Ist doch absurd, wenn 
Asylsuchende bereits Im Rahmen der Nlchtelntretenspn1• 
fung Ihre FlOchtllngselgenschaft vollständig nachweisen 
mQssen. Das Ist doch Sinn und Zweck des Verfahrens. 
Ich zitiere jetzt aus dem Gutachten von Professor Källn: das 
Ist Ja nicht Irgendein Nobody. Man muss wissen, Professor 
Källn Ist der Delegierte des schweizerischen Bundesrates In 
der Uno-Menschenrechtskommission. Dass der Bundesrat 
genau diese Person In dieses Gremium delegiert, helsst 
doch, dass er Professor Kälin höchste Kompetenz zuer
kennt. Ich zitiere Jetzt, was Professor KAHn zu diesem Arti
kel 32 schreibt. Er sagt, aus rechtlicher Sicht hochproblema
tisch oder klar verfassungs- oder völkerrechtswidrig seien 
folgende Abschnitte, Ich zitiere den ersten: Nichteintreten bei 
Nichtabgabe von ldentltäts- und Reisepapieren. «Die Rege
lung, dass auf Gesuche von Personen, die keine Reise- oder 
ldentltätspaplere besitzen und defOr keine entschuldbaren 
Grande haben, nicht eingetreten wird, schafft eine Vermu
tung, dass nicht FIOchtllng ist, wer keine Papiere besitzt. 
Diese Vermutung kann 'Z.War widerlegt werden, dies muss 
aber mit einem voUen Nachweis der FIOchtllngselgenschaft 
während der Anhörung gemäss Artikel 29 AsylG geschehen. 
Damit werden Im Effekt Personen, die ROchtllnge sind, dies 
aber nicht schon bei der Anhörung nachweisen können, 
In Verletzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der 
Schweiz vom Genuss der Garantien der FIOchtlingskonven• 
tlon Inklusive Artikel 33 ausgeschlossen. Zudem kommt In 
diesen Fällen ein Verfahren zur Anwendung, welches nicht 
die Qualität aufweist, die nötig Ist, um sicherstellen zu kön
nen, dass die Schweiz die menschenrechtllchen Refoule
ment-Verbote einhält ... Das ist eine klare Aussage, dass wir 
das hier nicht tun dOrfen, wenn wir das Völkerrecht und die 
Flüchtlingskonvention nicht verletzen wollen. 
Ich zitiere auch noch aus einem Schreiben, das uns die Stif
tung Terre des hommes geschickt hat. Sie warnt uns davor, 
die Kinderrechtskonvention zu verletzten: "Gerade Kinder 
und Jugendliche aus krlsengeschOttelten Staaten vertagen 
prlnzlplell Ober keine Ihre Identität ausweisenden Doku· 
mente, und wenn solche tatsächlich bestehen, dann mOssen 
die Papiere in den meisten Fällen einem Schlepper Oberge
ben werden. Minderjährigen fällt es aufgrund Ihres Alters so
wie allfälllger Traumatisierung zudem besonders schwer, 
das Fehlen von Papieren glaubhaft zu entschuldigen.» 

Amtliches Bullel!n der Bundesversammlung 

Nationalrat 02.060 

Ich glaube, das sind gute Kronzeugen dafllr, dass wir diese 
Verschiffung auf keinen Fall elnfOhren dllrfen. 

Leuenberger Uell (G, GE): Le nouveau proJet du Conseil 
federal, approuve par 1a maJorlte de la commlsslo~, vlse a 
refuser l'entrae en matlere a des peraonnes qul n auralent 
pas remis leurs paplers d'ldentite dans les 48 heures. 
Je vals me permettre tout d'abord un petlt rappel hlstorlque, 
et f almerals blen que Monsieur le conselller federal Blocher 
reponde ensulte a ces questlons et nous dlse sl cela s'est 
deroule de cette manlere ou non. 
Pendant des annees, Jusqu'en 1992, les douanes, sur de
mande des Commlsslons de gestlon du Parlament, appo
salent un grand "R" sur le passeport des requerants 
refoules, une pratlque qul rappeUe douloureusement le „J„ 
lnscrlt dans le passeport des julfs allemands. Ce «R» deva• 
lorlsalt les passeports. II n'est pas etonnant que certalns re
querants alent prefere cacher leurs documents d'ldentlte a 
l'tllpoque. Parallelement a cela, a partlr de 1986, des reque
rants turcs et llbanals etalent refoules en ltalle, alors mime 
qu'II tlltalt prouve qu'lls avalent 8'Joumlll molns de vlngt joura 
en ltalle, refoulement posslble pulsqu'lls detenalent un pas
seport. II n'est pas etonnant non plus que clans une teile sl
tuatlon, certalns alent cache leurs papiers d'ldentlte. Enfln, 
!'Office federal des refuglllls, puls !'Office fedlllral das mlgra
tlons et la Commlsslon de recours en matlere d'aslle Justl
flalent regullerement des refus au seul motlf que le 
requerant avait presente un passeport, ce qul semblalt prou
ver l'absence de perslllcutlon de la part de son Etat d'orlglne. 
Paradoxalement, auJourd'hul, que falt-on? On refuse d'entrer 
en mattere sur la demande d'une personne ne pouvant pas 
presenter de paplers d'ldentite, sauf sl la qualltll de rMugie 
est llltablle au terme de l'auclltlon: un nouveau paradoxe, 
pulsque l'objectlf de toute la procedure d'aslle est Justement 
d'etabllr cette qualltll. Cette declslon va exclure tous ceux et 
toutes celles qul ont subl de graves treumatlsmes et n'ont 
pas pu les exprlmer sufflsamment lors de la premiere audl· 
tlon. Or, II s'avere que clans la majorlte des cas, les reque
rants d'aslle ayant subl des violences physlques mettent du 
temps a en parler. 
Croyez-vous vralment qu'II soft faclle pour une personne vic
tlme de viols ou de tortures, parfols de la part de mllltalres 
ou de policlers, d'evoquer ces actes au premier rapresentant 
des forces de !'ordre qu'elle crolse? Alnsl, 1a revue «Vlvre 
Ensemble" clte l'exemple d'une Jeune femme afrlcalne ayant 
ful son pays apres avolr lllte emprisonnee parce que son 
epoux qul etalt mllltalre, etalt accuslll d'avolr partlclpe a une 
tentathie d'assasslnat prllsldentlel. Elle a ete vlolllle en pri
son. Elle a rlllussl a fulr en soudoyant un gardlen de 1a mime 
orlglne ethnlque qu'elle, clans un pays ou les fonctlonnalres 
ne sont plus payes. Elle a ful gnice a un vral faux passeport 
et elle a obtenu ras11e apres des compllllments d'lnforma
tlons apportes par le CICR et Amnesty International. Avec la 
nouvene lol sur rasile, cette Jeune femme n'obtiendralt plus 
l'aslle sur demande de son mandatalre. 
Aujourd'hul, nous allons donc mettre en pllrll des parsonnes 
en les renvoyant au motlf qu'elles n'ont pas de documenta 
d'ldentltll. Cette dlsposltlon est en parfalte contradlctlon avec 
la Conventlon de 1951 relative au statut des refugltlls. Elle a 
falt l'objet de vives crltlques de la part du haut-commlssalre 
aux drolts de l'homme du Conseil de l'Europe - que vous ne 
portez pas tellement dans votre coeur, Je le sals Monsieur le 
conselller fedtllral. 
En consequence, Je vous demande de refuser la proposltlon 
de 1a majorltlll et de vous prononcer en faveur de la minorite 
Bilhlmann pour le malntlen du drolt en vigueur. 
Je suls tres Interesse d'entendre Monsieur le conselller fe• 
dlllral Blocher sur les pratlques des dlx ou qulnze demleres 
annlles relatives aux personnes qui ont des paplers d'lden
tlt6 ou qul n'en ont pas. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Die SP-Fraktlon un• 
terstOtzt selbstvarstindllch den Antrag der Minderheit BOhl
mann zu Artikel 32 Absatz 2. Die neuen Bestimmungen 
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gemäss Bundesrat und Ständerat sind stossend. KOnftlg soll 
auf ein Gesuch nimllch nur eingetreten werden, wenn Pa
piere - Pass, 10 - abgegeben werden, welche den Vollzug 
der Ausschaffung erlauben. Heute reichen noch Identitäts
belegende Papiere wie Geburtsurkunde, FOhrerauswels 
usw. aus. Bel dieser Verschärfung geht man von vornherein 
von einer Ablehnung des Gesuches aus. 
Wenn die DurchfOhrbarkelt der ROckschaffung als Elntre
tensgrund gilt, muss man sich schon fragen, ob eine solche 
Haltung noch etwas mit dem ursprOngllchen Sinn des Asyls 
zu tun hat, das Schutz vor Verfolgung gewährleisten soll. Mit 
einer solchen Regelung Ist nimllch ein Asylgesuch nur dann 
ein gutes Asylgesuch, wenn die ROckfOhrung nach einem 
eventuell negativen Entscheid aufgrund der Papiere durch
geführt werden kann. Das Ist ein Widerspruch, und es Ist 
des Wortes «Asyl» nicht WOrdlg. Wenn Menschen flOchten 
mOssen, Ist die Realität aber noch viel bedrohlicher und 
komplizierter. Wenn wir hier drin einen Entscheid fällen, soll
ten wir daran denken, dass Menschen, die verfolgt werden, 
typischerweise oft Ober keine Reisepapiere verfOgen. 
Die legale Ausreise wird oft erschwert oder verunmöglicht. 
Wer von Staates wegen verfolgt wird, kann sich nicht an den 
Heimatstaat wenden und Ihn um Ausreisepapiere bitten. Oft 
verhängen Staaten, etwa die TOrkel, Ja auch Passverbote 
gegen Verfolgte. Wo BOrgerkrlege herrschen oder Men
schen In Situationen aßgemelner Gewalt sind, In Burma zum 
Beispiel, sind oft keine Reisepapiere erhältlich. In Tschet
schenien sind keine Reisepapiere erhältlich, wen die Verwal
tungsstellen zerstört oder geschlossen sind, weil Korruption 
an der Tagesordnung Ist. In Kosovo wurden 1999 die Bevöl
kerungsregister und Dokumente durch serbische Truppen 
systematisch verbrannt. Die Menschen aus diesen LAndem 
kommen ohne Papiere. Fehlende Register Im Heimatland 
sind Qbllch. Unlcef sagt, dass rund 40 Prozent aller Neuge
borenen nicht registriert sind. Es gibt Obrlgens auch solche 
In der Schweiz, nimllch Kinder von «sans-paplers». Andere 
GrOnde fOr Papierlosigkeit sind etwa Staatenloslgkelt oder 
die Tatsache, dass Schlepperorganlsationen die Leute zwin
gen, Ihre Pässe zu vernichten. 
Ob die Leute verfolgt, bedroht oder Personen sind, die aus 
anderen GrOnden Illegal reisen, Ist diesen Schleppam zlem
llch egal; das wissen wir. NatOrllch gibt es Missbrauch, aber 
Papierlosigkeit zu einem generellen Missbrauchstatbestand 
zu machen, Ist tor Menschen auf der Flucht gefährlich. 
Wenn Herr Blocher seine MOsterchen erzählt, wie alle Ihre 
Pässe wegschmelseen und sie verbrennen, dann Ist das 
zumindest zu einem grossen Tell nicht die Wahrheit. Flucht 
bedeutet meist Illegales heimliches Überschreiten von Gren
zen -- teils ohne Papiere, teils mit gefälschten oder verfälsch• 
ten Ausweisen. 
Die konsequente Bestrafung von Papleriosigkelt zeigt noch 
einen anderen, unglaublichen Widerspruch auf, nimffch 
den, dass das BFM und die ARK es In konstanter Praxis als 
ein starkes Indiz fOr fehlende Verfolgung werten, wenn Asyl
suchende legal und mit dem eigenen Pass ausgereist bzw. 
eingereist sind. Konsequenterweise werden diese Gesuche 
auch abgelehnt, und die betroffene Person muss mit einem 
Nlchtelntretensentscheld rechnen. 
Wie wldersprOchllch wollen wir eigentlich hier drin noch han
deln? Ich erwähne auch das Beispiel von Stanley Van Tha 
aus Burma, der nach seiner ROckkehr 19 Jahre Gefängnis 
kassierte. Er hatte einen Pass. Es Ist doch Sache des Asyl
verfahrens abzukliren, ob ein SchutzbedOrfnls vorliegt oder 
nicht. Massnahmen gegen Papierlose, wie sie hier geplant 
werden, treffen Immer Verfolgte und Vertriebene, und sie 
sind abzulehnen. 
Ich bitte Sie aus diesem Grund, den Antrag der Minderheit 
BOhlmann auf Festhalten am geltenden Recht zu unterstOt• 
zen. 
Ich sage Ihnen noch ganz am Schluss: Das Ist fOr uns auch 
ein Kernthema, das sehr entscheidend dafOr Ist, ob wir das 
Referendum ergreifen oder nicht. 

Hutter Jasmin (v. SG): Ziel dieser Vorlage muss es Ja sein, 
Missbräuche zu bekämpfen. Artikel 32 ist einer der wicht!-
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gen Bestandteile dieses Oberarbelteten Asylgesetzes. Nur 
wenn wir die NlchtelntretensgrOnde expllzlt benennen, kön• 
nen wir einem Missbrauch vorbeugen. Eine strengere Praxis 
bei Jenen Asylsuchenden, die sich gegen eine Offenlegung 
Ihrer Identität wehren und sich nicht ausweisen wollen - es 
geht hier um das Wollen und nicht um das Können -, Ist 
nicht nur angebracht, sondern schon lange Qberfilllg. 
Die Differenz zwischen dem geltenden Recht und der Ver
sion des Ständerates Ist zwar klein, aber sehr wichtig. Es 
geht um die Qualität der vorzuweisenden Papiere. Es ist 
wichtig, dass wir wenigstens Jene Papiere ausschDessen, die 
sowieso sehr leicht zu fälschen sind. Zur ldentltätsflndung 
sind ldentltätspaplere unentbehrlich. 
Frau Bühlmann und Frau Verrnot, Sie tun so, als ob es gar 
keine Ausnahmeregelung gäbe. Alle die Beispiele, die Sie 
genannt haben, finden Sie In den Ausnahmeregelungen ge
mäss Fassung des Ständerates. Wenn Sie diese lesen, stel
len Sie fest, dass die Bestimmung betreffend die Frist von 
48 Stunden nicht angewendet wird, wenn Asylsuchende 
glaubhaft machen können, dass sie aus entschuldbaren 
GrOnden nicht In der Lage sind, Papiere abzugeben. Fakt Ist, 
dass 70 Prozent der Leute ohne AsylgrOnde keine gOltlgen 
Papiere haben. Wir lassen uns ausnatzen, wir lassen uns In 
die Irre fOhren. Es darf nicht unsere Meinung sein, Leute mit 
absichtlich gefAlschten Papieren auch noch zu belohnen. 
Darum bitte Ich Sie namens der SVP-Fraktlon, der Mehrheft 
zuzustimmen und den Antrag der Minderheit BOhlmann so
wie den EVentualantrag Ruey abzulehnen. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Die Mehrheit der CVP-Frak
tion unterstQtzt die Version des Ständerates und somit die 
Kommissionsmehrheit. Wir waren allerdlngs nicht Im Besitz 
des Eventualantrages Ruey. deshalb hat unsere Fraktion 
diesen Antrag nicht diskutieren können. 
Ich gebe den Vertreterinnen und Vertretern der Minderheit ln 
Ihrer Argumentation Recht, aber bis heute wurde hier am MI• 
krofon von keinem Sprecher und keiner Sprecherin der Min
derheit erwähnt, dass Artikel 32 Absatz 2 nicht nur eine 
Litera a hat, sondern dass diese Litera a auch die Ziffern 1 
bis 3 umfasst. Diese drei Ausnahmen bieten Gewähr dafQr, 
dass die AOchtllnge, die In die Empfangastatlonen kommen, 
korrekt behandelt werden, wenn sie nachweisen können, 
weshalb sie diese Papiere nicht haben. 
Wenn Ich Jetzt die Voten der Vertreterinnen und Vertreter der 
Minderheit gehört habe, dann muss Ich eines feststellen: In 
diesen Voten Ist ein grosses Misstrauen gegenOber den Be
amtinnen und Beamten an den Empfangsstationen durchge
schimmert. Dieses Misstrauen vls-a-vls dieser Leute, die 
eine schwierige Aufgabe zu bewältigen haben, Ist nicht be· 
grOndet. 
Frau Vermot, glauben Sie, die Leute an den Empfangastatlo
nen seien nicht Im BIid Ober die Lage In Tschetschenien? 
Selbstverständlich kennen sie diese. Wenn Jemand kommt 
und sagt: «Ich habe keine Papiere, ich bin aus Tschetsche
nien», der wird doch gestatzt auf diese drei Ausnehmezlffem 
1 bis 3 eine längere Frist erhalten, wenn er glaubhaft ma
chen kann, dass er von dort kommt. Ich glaube, wir würden 
gut daran tun, diesen Spezialisten an den Empfangsstatio
nen auch ein gewisses Vertrauen entgegenzubringen. 
Es kommt noch dazu, dass an den Empfangsstationen nicht 
nur Bundesbeamte, sondern auch Leute von der FIOchtllngs• 
hllfe anwesend sind. Diese leisten die entsprechende Unter
stützung vts-a-vts der Menschen, die ein Asylgesuch stellen. 
Deshalb bitte Ich Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Donzt Walter (E, BE): Ich habe zu diesem Artikel In der 
Kommission einen Antrag gestellt und diesen dann zurOck
gezogen, weil mir die Argumentation seitens der Verwaltung 
und des Bundesrates Qberzeugend schien. Nun haben wir 
aber auch noch den Eventualantrag Ruey, den wir von unse
rer Fraktion aus unterstOtzen möchten. Worum geht es? 
Sie ersehen das aus Ihrer Fahne: Wer glaubhaft machen 
kann, dass er verfolgt wird oder nicht In der Lage Ist, Papiere 
vorzulegen, der bekommt das PrOfverfahren, dessen Ge
such wird geprOft. 
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Nun haben wir In Buchstabe a Ziffer 2 In der Fassung des 
Ständerates das Faktum, dass die Anhörung Hinweise auf 
eine Verfolgung erbringen muss. Der Antrag Ruey kehrt das 
um und sagt: Wenn das Gesuch nicht offenslchUlch 
missbräuchlich Ist, dann soll der Betreffende das Verfahren 
bekommen. 
Unsere Fraktion lehnt den Antrag der Minderheit BQhlmann 
ab, wird sich aber mehrheitlich fflr den Antrag Ruey ausspre
chen. Wenn wir sicher sein wollen, dass wir die Abklärungen 
Im Geist des Asylgesetzes vornehmen, dann scheint uns die 
Formulierung von Kollege Ruey überzeugend und In der An· 
wendung besser zu sein. Damit wäre auch das Anllegen der 
Argumentation von Frau BOhlmann weitgehend erfüllt. Letzt
lich ist es wahrscheinlich In der Praxis eine Nuance. 
Aber wenn wir auf sicher gehen wollen, dann sollten wir bei 
Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 2 die Beweislast umkehren; ich 
bitte Sie deshalb, dem Antrag Ruey zu folgen. 

Flur! Kurt (AL, SO): Im Namen der FDP-Fraktion bitte Ich 
Sie, sowohl die Minderheit Bllhlmann als auch den Eventual
antrag Ruey abzulehnen und bei der Mehrheitsfassung zu 
bleiben. 
Wir haben es gehört: Bereits seit dem 1. Oktober 1999 
kennen wir Im geltenden Recht den Nlchtelntretenstatbe
stand wegen der Nichtabgabe von Reisepapieren. Neu -
das wird sehr häufig überlesen - sollen dann gemäss Ab
satz 2 Buchstabe a auch die Ziffern 1 bis 3 gelten, nämllch 
die Ausnahmetatbestände. Hier wird In Ziffer 1 auf die 
Glaubhaftmachung der GrOnde vonseiten des Asylsuchen
den und In Ziffer 2 auf Artikel 3 und 7 des geltenden Asylge
setzes verwiesen; und In Artikel 7 Absatz 1 wird genau 
ebenfalls auf die Glaubhaftmachung der Asyleigenschaft 
verwiesen. Auf diese Glaubhaftmachung verweist zum Bel
spiel auch der Gutachter Walter Källn In seinem Gutachten 
vom 26. Juli 2004 auf Seite 3, Ziffer 3.1. Er attestiert dort 
Artikel 7 des Asylgesetzes eine nlederschwelllge Voraus
setzung der ROchtllngselgenschaft, nämlich eben das 
Glaubhaftmachen. 
Wir sind der Auffassung, dass damit den manschen- und 
verfassungsrechtlichen Ansprüchen GenOge getan wird. So
dann fflhren wir In Absatz 2 Buchstabe a neu Ziffer 3 auf: 
Wenn sich aufgrund der Anhörung erweist, dass zusätzliche 
Abklärungen nötig sind, kommt die Einleitung von Utera a 
ebenfalls nicht zur Anwendung. Hier stimme Ich mit Herrn 
Kollege Lustenberger absolut überein: An dieser Anhörung 
nehmen nicht nur die Angestellten des Bundes teil, sondern 
dort sind bekanntlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter der FIQchtllngsorganlsatlonen dabei. 
Nun zum Eventualantrag Ruey: Er will die heutige Fassung 
des Schlusssatzes von Artikel 32 Absatz 2 Utera a beibehal
ten. Wir sind der Überzeugung, dass im Ergebnis der Unter
schied tatsächlich klein sein wird. Wenn Herr Kollege Donze 
auf den Geist des Asylgesetzes verweist, so sind wir Qber
zeugt, dass mit der Glaubhaftmachung gemäss Artikel 7 des 
Asylgesetzes die Voraussetzungen fOr diesen Geist erfüllt 
werden. 
Wir bitten Sie also, In der Konsequenz der Mehrheit zu fol
gen und sowohl den Minderheitsantrag BOhlmann als auch 
den Eventualantrag Ruey abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Bel dieser Papierbeschaf
fung geht es darum, dass man einen Weg findet, damit 
Leute, die ln die Schweiz kommen, verfolgt sind und keine 
Papiere haben, bei uns aufgenommen werden, dass aber 
unterbunden wird, dass all diejenigen aufgenommen wer
den, die In erster Unle deshalb ohne Papiere kommen, weil 
sie damit lange In der Schweiz bleiben können, auch wenn 
sie nicht FIOchtllnge sind. Dieser Antrag, wie er vom Bun
desrat dem Ständerat gestellt worden Ist und wie Ihn jetzt die 
Kommissionsmehrheit übernommen hat, wird eine Verbes
serung bringen; er wird nicht die Lösung bringen, so weit 
gehe Ich nicht, aber eine Verbesserung. 
Was sieht der Antrag vor? Dass jemand, der keine Reise
und ldentitätspaplere abgibt und dafür Ober keine entschuld
beren Gründe verfügt, nicht durch ein aufwendiges Verfah-

Amtliches Bulletin der BundesversammlLmg 

ren Ober lange Zelt In der Schweiz bleiben können soll. Nur 
für solche Leute gilt es, und nicht fOr Rüchtllnge. Diesen 
Missbrauch gilt es zu verhlndem. Die Androhung von verfah
rens- und aufenthaltsrechtllchen Nachtellen wird zur Abgabe 
von Reise- und Identitätspapieren fOhren. Wir haben noch 
zur Zelt von Herrn Arbenz Erfahrungen In dieser Hinsicht ge
macht Er schrieb einmal die Papiere vor, und die Anzahl je
ner, die Papiere vorweisen konnten, stieg unverzüglich von 
20 auf 90 Prozent an. Allein die Tatsache, dass er keine an
deren Fälle mehr behandelte, fOhrte also zu diesem Effekt. 
So weit gehen wir nicht, und das können wir auch nicht. 
Nun Ist es eine Tatsache, dass Reisepässe und Identitäts
karten verlangt werden müssen. Zunächst sind diese In allen 
Ländem der Welt die Papiere, um aus dem Land zu gehen 
und auch wieder In das Land hineinzukommen. Wir können 
keine Leute zurückschaffen, die keine gültigen Papiere ha
ben. Auch unter den Reisepässen und Identitätskarten ha
ben wir leider relativ viele Fälschungen, etwa 5 bis 10 Pro
zent. Dieses Problem wird dadurch nicht ausgemerzt. Der 
Wortlaut des geltenden Gesetzes erlaubt es aber, auf ein 
Gesuch nicht einzutreten, wenn die Asylvorbringen offen
sichtlich, also auf den ersten Blick, unglaubhaft sind, und 
das auch In einem enteprechenden Gespräch. 
Herr Ruey will mit seinem Eventualantrag die heutige Praxis 
In dieser Beziehung beibehalten, und das Ist gerade das Un
befriedigende. Da muss nämlich derjenige, der mit dem 
Asylsuchenden verkehrt, quasi die Sache beweisen und 
glaubhaft machen. Das kann er gar nicht. Aber der Antrag
steller, der kommt, kann sagen, woher er kommt, warum er 
ohne Papiere kommt, aus welchem Land er Ist, wann er aus
gereist Ist. Das kann nur dieser andere machen, nicht d!e 
Asylbehörde. Darum Ist auch der Antrag Ruey abzulehnen, 
weil er In Bezug auf diesen Punkt einfach das geltende 
Recht beibehalten will. 
Es Ist vorgesehen, dass alle Fälle, In denen Jemand keine 
Papiere hat, das Asylgesuch aber glaubhaft machen kann -
auch nach einer zweiten Befragung -, Ins Verfahren kom
men, auch wenn noch Abklärungen gemacht werden müs
sen, weil eine Unklarheit besteht Nur dort, wo sich die 
Vorbringen sofort offensichtlich als unglaubhaft herausstel
len und der Betraffende nicht glaubhaft machen kann, 
warum er keine Papiere besitzt, wird nicht auf das Gesuch 
elngetraten. Wir bitten Sie also, die beiden Anträge, jenen 
der Minderheit und den Eventualantrag Ruey, abzulehnen. 
Die Frage wurde gestellt, ob das Oberhaupt ein ernsthaftes 
Problem sei. Ich wiederhole: 70 bis 80 Prozent der aner
kannten Flüchtlinge geben Identitätspapiere ab. Herr Leuen
berger, Sie haben gesagt, sobald einer einen Pass habe, 
werde das als Indiz genommen, dass er kein Aüchtllng sei. 
Ich sage nochmals: Von den Flüchtlingen, die In der Schweiz 
akzeptiert werden und als AOchtlinge hier bleiben, haben 70 
bis 80 Prozent Identitätspapiere. 20 Prozent werden aufge
nommen, obwohl sie keine haben. Das wird auch In Zukunft 
so bleiben. 
Wir haben heute eine ganz andere Zusammensetzung der 
Flüchtlinge bzw. der Asylsuchenden. Der grösste Tell sind 
heute ledige junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren; ein 
Grosstell stammt aus Afrika. Von Ihnen geben lediglich 1 bis 
5 Prozent Papiere ab, also hat von diesen praktisch niemand 
Papiere. Diese Männer sind dann auch relativ resistent bei 
der Abklärung der Gesuche. Das sind einfach Tatsachen. 
Bel den Nlchtelntretensfällen, dort, wo es offensichtlich Ist, 
dass man nicht eintreten kann, sind Im Jahre 2005 bei rund 
40 Prozent der Herkunftsstaat oder die Identität nicht zwei
felsfrei bekannt. 
Jetzt müssen Sie sich die Einreisesituation und die ldentlfi• 
katlon des Herkunftsortes vorstellen. Einer sagt: «Ich 
komme aus diesem Land.» Dann stellt sich heraus, dass das 
falsch Ist. Dann sagt er, es sei ein anderes; es stellt sich her
aus, dass das auch falsch Ist. Diese Dinge muss man bei der 
Einreise abklären. Wer hierher kommt, verfolgt Ist und keine 
Papiere hat, der sollte doch wenigstens wissen, woher er 
kommt. Das wird hier verlangt, und das Ist wirklich nicht zu 
viel. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 



02.080 Conseil national 

Bi:ihlmann ~eile (G, LU): Herr Bundesrat, Ich bin jetzt 
schon lange In dieser Kommission und habe einige Asylge
setzrevlslonen mitgemacht. Immer hat man uns ges 
Mehrheit der anerkannten FIOchtllnge habe keine 
Reisepapiere besessen. Jetzt kommen Sie und behaupten 
das Gegenteil: 80 Prozent hätten gCiltlge Papiere. Seit wann 
gllt diese Umkehr der Stetlstlk7 

Blocher Christoph, Bundesrat: Also Ich muss Ihnen sagen: 
Von der anderen Statistik, Ober die Sie verlOgen, habe ich 
keine Kenntnis. Die Statistik. die Ich vorgefunden habe, be· 
sagte nur, wie viele der Asylsuchenden - nicht der aner• 
kannten FICichtllnge - Papiere haben. Ich habe dann einen 
Auftrag gegeben: Ich möchte wissen, wie viele der aner
kannten FIOchtllnge keine Papiere haben und wie viele der 
anderen keine Papiere haben. Und zwar wollte ich das aus 
einem ganz anderen Grund wissen. Ich habe gesagt Wenn 
wir die Leute aufnehmen, mOssen wir doch auch wissen, wie 
viele Flüchtlinge Papiere haben und wie viele keine Papiere 
haben. Dann sind wir Interessanterweise auf diesen fOr mich 
eigentlich nachvoUzlehbaren Grund gekommen: Die echten 
FIOchtllnge kommen mit richtigen Papieren und mOssen 
keine Angst haben. Diese Zahlen hat mir das Bundesamt fOr 
Migration nach einer Untersuchung vorgelegt. Ich habe kei
nen Grund, an Ihnen zu zweifeln. 

Leuenberger Uell (G, GE): Monsieur ie conseliier fäcleral, 
pouvez-vous me conflrmer que cette pratlque est actuelle
ment encore courante? Est-ce que l'on estlme qu'un refugle 
ou un requerant d'aslie qul est en possesslon d'un passe
port valable et qui demande l'aslle en Sulsse a pu qultter le 
pays tout en etant persecute? Paut-on mettre en doute ce 
falt et refuser sur cette estlmatlon l'examen approfondl de la 
demande d'aslle? II y a la quand mime une grande confu
sion qui est creee, et ce n'est pas aussi simple que vous 
l'avez expllque tout a l'heure. C'est beaucoup plus com
plexe. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen: Sie 
haben Recht. Heute kann Jemand, der ohne Papiere kommt 
und kein Flüchtling Ist, hier bleiben. Käme er mit Papieren, 
mOsste er früher nach Hause gehen. Da haben Sie Recht. 
Darum haben diese Leute ja keine Papiere. Das wollen wir 
hier indem: Jemand, der zu uns kommt und keine Papiere 
hat, muss glaubhaft segen können, warum er keine Papiere 
hat. Er muss es glaubhaft machen, dass er keine Papiere 
hat; nicht die Asylbehörde muss es Ihm beweisen, des Ist 
nicht möglich. 

Beck Serge (AL, VD): Monsieur le conselller federal, vous 
nous parlez beaucoup, depuls le debut de ce debat, de 
l'abondance des refugles en provenance d'Afrlque. Est-ce 
que cela est vralment trlls recent? Parce que, sl Je lls le rap
port de monltorlng sur les declslons de non-entree en 
matlere d'avrll a decembre 2004 - ce n'est donc pas trlls an
clen -, II y a envlron 15 pour cent de personnes pour les
quelles on n'entre pas en mattere et qul sont ldentlflees 
comme provenant d'Afrlque. 
Alors, d'ou tlrez-vous ces chiffres, pour nous faire crolre qu'II 
y a une avalanche de refugles qul, actuellement, nous arrl
vent d'Afrlque? Ce n'est pas ce que demontre, en tout cas, 
le monltorlng des declslons de non-entree en matlere. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen: Es 
Ist relativ leicht zu Identifizieren, ob einer von Afrika kommt 
oder nicht. Das Ist nicht das Problem. Aber wir können nie
manden «nach Afrika» zurückschicken, sondem nur in ein 
afrikanisches Land. ich bitte Sie, In Ihren welschen Kanto
nen nachzufragen, wie man es In der Praxis anstellt, wenn 
gefordert wird: Die Algerier mOssen nach Hausei Die Alge
rier sagen dann: Das sind keine Algerier, die kommen aus 
den Nachbarstaaten. 
Es tut mir Leid: Wenn sie keine Papiere haben, kommen sie 
angeblich Immer wieder aus einem anderen Land; das sind 
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doch die praktischen Probleme. Ich kann keine Massnahme 
vollziehen, wenn die Identität des Betreffenden nicht be
kannt Ist, das Ist doch auch klar! 

Huguenln Marianne h VD): Monsieur le conseiller fecleral, 
Je crols que vous n'avez pas comprls Ja questlon posee par 
Monsieur Leuenberger. II se referalt au cas de la demande 
d'aslle de Monsieur Stanley Van Tha, ressortlssant blrman 
dont la demande a ete refusee par l'Offlce federal des mlgra
tlons en avanyant la motlvatlon sulvante - et je vals la llre en 
allemand: 
«Vor diesem Hintergrund erstaunt, dass Ihm die Behörden 
Im Mal 2002 einen Pass ausstellten. Im Weiteren wlll der Ge
suchsteller behördlich gesucht werden. Da er mit dem Flug
zeug legal ausreiste, hätten die Behörden aber Gelegenhalt 
gehabt, Ihn festzunehmen.» 
La demande d'aslle de Monsieur Stanley Van Tha a donc 
ete rejetee. II a ete arrite par les autorltes blrmanes dlrec
tement aprlls son refoulement de Sulsse et condamne a 
19 ans de reclusion. Donc quand on n'a pas de paplers, II 
n'y a pas d'asile; mals quand on a des paplers, II n'y a pas 
d'aslle non plus. C'est blen Q&? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie reden jetzt Ober einzelne 
Fälle. Ich habe Ihnen bereits In der vorberatenden Kommis
sion gesagt Es stimmt, In der Vergangenheit sind zwei Fälle 
fraglich gewesen. Einer Ist nach Hause zurückgekehrt und 
Ist dann fOr 19 Jahre Ins Gefängnis gekommen. Man hätte 
Ihn nicht zurOckgeschlckt, wenn man das gewusst hätte. Bel 
Tausenden von Entscheiden können auch einmal solche 
Fehlentscheide vorkommen. Der zweite Ist freiwiUlg nach 
Hause gegangen. Er hatte den Mßltärdlenst verweigert. Man 
wusste, dess er im Falle einer ROckkehr wegen Dienstver
weigerung Ins Gefängnis gehen mosste. Er Ist Ins Gefängnis 
gegangen, er hat die Strafe abgesessen; es war eine nicht 
abnormal lange Strafe. Wir können Ja nicht jeden, der in sei
nem Land den MUltärdlenst verweigert, aufnehmen, damit er 
nicht Ins Gefängnis kommt Erst vlel später hat er Suizid be
gangen. 
Die beiden Fälle sind jetzt noch In Untersuchung; sie werden 
Im Auftrag von mir durch einen auswärtigen Experten unter
sucht. Der zweite Fall, das muss ich Ihnen sagen, wird un
problematisch sein. Beim ersten massen wir schauen, was 
wir tun können. Nachdem der erste Fall passiert Ist, haben 
wir die Ausreise In diese Gebiete sistiert, weil wir zuerst wis
sen wollen, wie das gemacht wird. Das hat aber nichts mit 
dieser Papierlosigkeit, es hat nichts mit diesen vielen Fällen 
von Missbrauch zu tun. Ich bitte Sie, bei diesem Artikel nicht 
auf ein Nebengleis zu kommen. Es hat nichts mit diesem Ar
tikel zu tun. Allenfalls Ist hier ein Fehlentscheid vorgekom
men, das lasse Ich hier jetzt noch offen. 

de Buman Dominlque (C, FR): Tout a !'heure, vous venez 
de dlre que les vrals refugles etalent ceux qul avalent des 
paplers. 
Osez-vous donc afftrmer tout a falt loglquement que ceux 
qui n'ont pas de paplers sont automatlquement des faux ou 
des mauvals refugl,s et, subsequemment, qu'en est-11 du 
statut personnel et des chances de ceux qui vlennent de 
peys ou II n'y a pas de documents et pas de paplers dans la 
majorlte des cas? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, mir kein fal
sches Zitat In den Mund zu legen. Ich habe nicht gesagt, bei 
den echten FIOchtllngen hätten alle Papiere; das Ist ein Un
sinn. Ich habe gesagt, das sei bei 70 bis 80 Prozent der 
FIOchtllnge der Fall. Das Ist eine Feststellung, eine Tatsache. 
Ich kann ja den Ist-Zustand nicht ändem, damit es anders 
töntl 20 Prozent der echten FIOchtllnge haben keine Papiere 
und werden schon mit dem heutigen Verfahren aufgenom
men. Sie sollen auch mit dem zukünftigen Verfahren aufge
nommen werden, Sie kennen den Tatbestand: Wenn es 
unsicher Ist, ob Jemand wirklich keine Asylgründe hat, 
kommt er Ins Verfahren - im Zweifelsfall kommt er Ins Ver-
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fahren. Man verlangt aber, dass er mitwirkt und glaubhaft 
macht, warum er keine Papiere hat und auch sagt, woher er 
kommt. Wenn er ein falsches Land angibt, und man hat eru
iert, dass er nicht von dort kommt, dass es die angegebene 
Strasse, den angegebenen Ort - all diese Dinge - nicht gibt, 
dann Ist natürlich ein erstes Indiz dafür gegeben, dass etwas 
nicht stimmt. Nur um diese Fälle geht es! Ein echter FIOcht
!lng, der keine Papiere hat, der keine Papiere mitnehmen 
konnte, Ist durch diesen Artikel in keiner Welse gefährdet! 

Christen Yves (AL, VD): Monsieur le conselller f6deral, ex
cusez-mol, Je vals vous poser la mäme questlon que Mon
sieur Beck: vous nous avez parle d'une avalanche de 
refugles afrlcalns; le rapport de monltorlng Jusqu'a fln 2004 
parle de 15 pour cent. En 2005, y a-t-11 egalement eu une 
avalanche ou blen l'ordre de grandeur est-11 envlron de celul 
du rapport de monltorlng, sott de 15 pour cent? 
Deuxieme questlon. (Brouhaha) C'est a propos du mlllme 
sujet. Eh blen, je revlendrai en poser une autre, sl vous ne 
me permettez pas de 1a poser malntenant. Le reglement est 
clalr: je peux repartfr et, ensulte, revenlr poser une deuxleme 
question. 
Alors, 1a deuxleme questlon, qul est tres preclse: on perle lcl 
de motlfs excusables pour ne pas avolr de paplers. Monsieur 
le conselller federal, ces motlfs excusables, II faudra bien les 
examlner aussl - serleusementl Alors, est-ce que, vralment, 
cela vaut la pelne d'obllger a produlre des paplers d'ldentlte, 
mals avec 1a clause des motlfs excusables? C'est un double 
Jeu. Vous llltes d'accord qu'II faudra egalement avolr des crl• 
teres pour les motlfs excusables? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zur Angelegenheit betref• 
fend die afrikanischen Asylsuchenden hebe ich mich gelus
sert. Es tut mir Leid, dass Ich die Statistik fOr jedes einzelne 
Land und fOr au diejenigen Asylsuchenden, von denen wir 
nicht wissen, aus welchem Land sie sind, jetzt nicht hier 
habe. Ich werde sie fQr morgen noch beschaffen, damit Ich 
Ihnen morgen auch sagen kann, wie vlele Afrikaner kom· 
men. Ich habe mich ja hier zu den Zahlen nicht gelussert, 
Ich habe Ihnen nur gesagt, dass Im Jahr 2005 von den Afrl· 
kanem, die gekommen sind, lediglich 1 bis 5 Prozent Pa
piere haben; tut mir Leid. Weiter habe Ich gesagt, dass wir 
extreme Sorgen heben mit der RQckschaffung von afrlkanl· 
sehen Asylsuchenden, die keine FIOchtllnge sind; vor allem 
weil sie keine Papiere haben und wir nicht wissen, woher sie 
stammen oder weil sie In den Lindem, die sie als Herkunfts
land angeben, nicht anerkannt werden. Mehr kann Ich Ihnen 
hier nicht dazu sagen. 
zu den entschuldbaren Granden; Herr Christen, geben Sie 
mir doch Recht: Man muss Ja den gesunden Menschenver
stand nicht ausschalten. Wenn Jemand ohne Papiere kommt 
und sagt, er komme aus einem bestimmten Land, dann fragt 
man, aus welcher Stadt er sei und wo er wohne. Man pratt 
es nach und merkt, dass es das alles nicht gibt. Dann hat 
man doch Grund welterzufragen. Dann sagt er, er habe es 
verwechselt, und gibt ein anderes Land an usw. Dann Ist das 
absolut unglaubwOrdlg, auch dass er keine Papiere hat Ist 
absolut unglaubwOrdlg. In einem solchen Fall Ist es also of• 
fenslchtllch, dass es einen Nlchtelntretensentscheld gibt. 
Wenn jemand eber ohne Papiere kommt und sagt, er 
komme aus einem bestimmten Land, er sei aus diesem und 
jenem Grund geflohen, er habe keine Papiere mitnehmen 
können, und wenn alles nachprOfbar Ist, auch wo er her
kommt, dann Ist der Fall ebenfalls klar. Auch ohne Papiere 
kommt er Ins Verfahren, und es wird geprüft, ob er ein 
Fhlchtllng Ist 
Der Antrag Ruey und der Minderheitsantrag wollen das 
nicht. Sie wollen den Befragern die Bewelslast auferlegen; 
sie sollen beweisen mOssen, dass Jemand zu Unrecht keine 
Papiere hat, und das Ist eben nicht möglich, wenn dieser 
Asylbewerber nicht kooperativ Ist. 

Präsident (Janlak Claude, erster Vizepräsident): Jede und 
jeder von Ihnen hat gemlss Reglement das Recht, eine 
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Frage zu stellen. Wie Sie wissen, wird von diesem Recht 
manchmal von der einen, manchmal von der anderen Seite 
mehr Gebrauch gemacht. Herr Vischer hat noch eine Frage. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Herr Bundesrat Blocher, Sie haben 
vorher gesagt: Wenn eine Situation zweHeihaft Ist - das ha
ben Sie wörtlich gesagt -, dann kommt jemand Ins Verfah
ren. Diese Aussage von Ihnen warde ich unterstOtzen. Das 
Ist nämlich Im Grunde genommen das, worum es heute 
geht Aber das Ist etwas ganz anderes als der konzeptionelle 
Paradigmenwechsel, den Sie Jetzt vornehmen wollen, denn 
zwischen «zweifelhaft» und dem Zwang zur Glaubhaftma• 
chung besteht eine erhebliche Differenz. Deswegen Ist die 
neue Fassung Im Gegensatz zur alten Fassung falsch, denn 
die alte Fassung berOckslchtlgt beim Verfahren mit der Be
welslest beim Staat diese Zwelfelhaftlgkelt, die Sie selber 
vorhin erwähnt haben. Ich möchte Sie fragen, ob Sie In die
sem Sinne daran festhalten, dass In Zweifelsfällen ein Ver
fahren stattfindet, was eben etwas anderes Ist als «glaubhaft 
machen». 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte die Frage noch
mals beantworten: Wenn ein Asylsuchender seine Situation 
glaubhaft machen kann, so Ist es nicht mehr zweHelhaft, 
dann kommt sein Fall sowieso Ins Verfahren. Wenn er sie 
nicht glaubhaft machen kann und der Fall eindeutig Ist, so 
kommt er nicht Ins Verfahren. Dann gibt es noch eine Grau
zone; Im Zweifelsfall kommt der Fall Ins Verfahren. Das Ist 
die Situation. 
Ich möchte nicht Ins Verfahren eingreifen, aber Ich möchte 
Ihnen vorschlagen, dass Ich jetzt keine Fragen mehr akzep
tiere. Dieses Recht habe Ich nämlich. (Heiterkeit} 

Müller Phlllpp (RL, AG), fOr die Kommission: Vorab sage Ich 
etwas nicht als Kommlsslonsberlchteretetter: Aus Afrika ka
men letztes Jahr 4552 Asylgesuche. Das entspricht 32 Pro
zent von den Insgesamt 14 248 Gesuchen, die eingereicht 
wurden. Dies, damit der Bundesrat heute Abend kaine 
Hausaufgaben machen muss. 
Ich möchte - Jetzt wieder als Berichterstatter der Kommis
sion, weil es da auch diskutiert worden Ist - doch darauf hin
weisen, dass es hier nicht um den Nlchtelntretenstatbestand 
der Papierlosigkeit geht. Es geht einzig und allein um die 
Qualität der Papiere. Die neue Formulierung verlangt nichts 
anderes, als dass wir ldentltätspaplere einfordern. Es geht 
nicht um den Nlchtelntretenstetbestand. Wir haben Gutach
ten von gescheiten Professoren gelesen, die sich aber auf 
den Tatbestand des Nichteintretens Im Recht vor 1998 bezo
gen, Im «uralten» Recht vor den Zwangsmassnahmen. Im 
geltanden Recht Ist Papierlosigkeit Jetzt schon ein Nlchtein• 
tretenstatbestand. Also, Ich bitte Sie zu beachten: Es geht 
um die Qualltlt der Papiere. 
Ich bitte Sie weiter zu beachten, dass wir Ausnahmeregelun
gen haben, nämlich bei entschuldbaren Granden. Es gibt 
tatsächlich Regionen - Frau Vermot hat es angesprochen -. 
Tschetschenien beispielsweise, wo man keine Papiere hat, 
weil das zu dieser Kultur gehört. Ich hätte manchmal auch 
gerne keine Papiere auf meinem Schralbtlsch. Far diese 
Leute gibt es eben Absatz 2 Utera a Ziffern 1 bis 3, die ent• 
schuldberen GrQnde. Ich bitte Sie also, bei Ihrer Entschei
dung auf den Kern zurückzukommen, nämlich auf die 
Qualität der Papiere. 
Ihre Kommission hat dem Beschluss des Ständerates mit 
14 zu 8 Stimmen zugestimmt - also relativ deutlich - und 
bittet Sie, dasselbe zu tun. 

Perrln Yvan ()/, NE), pour la commlsslon: La majorlte de la 
commlsslon estlme qu'II exlste sufflsamment de posslbllltes 
d'entrer en matlere, notamment sl 1a personne rend vralsem
blable le falt qu'elle n'est pas en possesslon de pleces 
d'ldentlte. 
Quand blen m&me la notlon de vralsemblance palne a Atre 
preclsee, eile constltue un element fondamental de notre 101 
sur l'aslle, qui preclse dans son artfcle 7 allnea 1: «Qulcon-
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que demande raslle (requerant) dolt prouver ou du molns 
rendre vralsemblable qu'II est un refugle.» 
Soumlse au vote, la proposltlon BOhlmann a ete reJetee par 
14 volx contre 10; la propositlon Ruey n'a pas ete dlscutee, 
mals votre commlsslon semble estlmer que les dlsposltlons 
proposees suffisent 

Ruey Claude (AL, VD): Lors de la dlscusslon d'entr'8 en 
matlltre, vous avez dlt que tous les avfs de drolt allatent dans 
un sens favorable. Or Je lls que le professeur Källn, dans un 
avis formule sur cet artlcle - et pas sur un autre - dlt qu'une 
teile dlspositlon «penallse les refugles au terme de la lol sur 
l'aslle en leur barrant l'octrol de l'aslle, respectlvement la re
connalssance de 1a quallte de refugle». Et II conclut en dl
sant: «Cette dlspositlon est clalrement dlsproportlonnee sur 
le plan constltutlonnel et contralre au drolt International pu
bllc. Du polnt de we tant polltlque que Jurtdlque, la nouvelle 
regtementatlon sonne le glas de la tradltlon humanltalre de 
la Sulsse qul epargnalt Jusqu'lcl les refugles potentlels de 
mesures restrtctlves dlct6es par la lutte contre las abus.» 
Est-ce que vous avez eu l'occaslon de Ure cet avfs de drolt et 
quel est votre avfs sur ce sujet? 

Perrln Yvan (V, NE), pour 1a commlsslon: SI vous me de
mandez mon avfs: ä tltre personnel, f estlme que le profes
seur Källn se prononce en fonctlon de ses convlctlons; 
d'autres speclallstes en ont d'autres. Je releve encore une 
fols que l'artlcle 7 allnea 1 de la lol sur l'aslle parte de «ren• 
dre vratsemblable». Donc c'est un fondement mime de la lol 
surl'asße. 

Bühlmann Ceclle (G, LU): Ich möchte eine Erklärung abge
ben: Ich habe vorhin Herrn Blocher gefragt, seit wann die 
Aussage GOltlgkelt habe, dass 70 bis 80 Prozent der aner
kannten Flüchtlinge Papiere gehabt hätten. Ich habe mich 
erkundigt Es gab ein Schreiben des Amtes tor Migration an 
die AOchtllngshllfe. Da wird präzisiert, dess diese Zahlen fOr 
die Jahre 2004/05 gelten und nicht fOr vorher, und es wurden 
alle Identitätspapiere mitgezählt; nicht so, wie wir es Jetzt 
machen. Wir schränken Jetzt auf Reisepapiere und Pässe 
ein. Damals wurden auch Führerausweise gezählt Das _Ist 
die eine Relativierung der Aussage. Die andere Relativie
rung Ist, dass diese Papiere nicht In der Frist von 48 Stunden 
beschafft werden mussten, sondern Irgendeinmal während 
des Verfahrens. 
Was uns de heute gesagt worden Ist, Ist also schon sehr zu 
relativieren. Ich bitte Sie einfach, präzise zu sein. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte einfach wieder
holen, Frau BOhlmann: Es Ist richtig, Ich habe den Auftrag 
gegeben, des tor 2004 und 2005 zu untersuchen. Erstens 
bin Ich erst seit dem 1. Januar 2004 Im Amt, und nicht län
ger. Zweitens welss Ich nicht, ob es vorher anders war. Dazu 
kommt, dass es um diese Problematik geht Auch hier mOs• 
sen die Papiere nicht Innert 48 Stunden beschafft werden. 
Ich sage Ihnen nochmals: Die Gründe sind darzulegen, 
glaubhaft zu machen, und es bekommen auch diejenigen, 
die keine Papiere haben, FIOchtllngsstatus, wenn sie FIOcht• 
llnge sind. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich nomlnattf: Beilage Annexe 02.oe0/2401) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 101 Stimmen 
FO~=rag der Mleen.. ... 80 .stimmen t".") 16 .s, :eie.-1 CliOff f:O~ ~,-1 
zweite Abstimmung- Deuxieme vote 
(namentlich nomlnatlf: Beilage - Annexe 02 oso/2408) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Eventualantrag Ruey .... 88 Stimmen 

.5e\e. ~e, \X);f pa~s:o 
Art. 36 Abs. 1 Bat. a; 40 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art 36 al. 1 let. a; 40 al. 2 
Proposition de /a comm/sslon 

26 septembre 2005 

Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Prilsldent (Janlak Claude, erster Vizepräsident): Ober Arti
kel 44 haben wir bereits entschieden. 

Art 44a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bernasconl, Vermot, Wyss) 
Festhalten (siehe auch Art~ 80 Abs. 1; 81; 82 Abs. 1, 2; 88 
Abs. 1 bis, 4, 5; 92 Abs. 2; Uberganj)!lbestlmmungen Abs. 8; 
Anag Art. 14c Abs. 4, 5; Art. 14f; Ubergangsbestlmmungen 
Abs. 11) 

Art44a 
Proposition de /a ma}orlm 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnorlte 
(Levrat, Beck, Bühlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Genltve, Roth-Bernasconl, Vermot, Wyss) 
Malntenlr (volr aussl les art 80 al. 1; 81; 82 al. 1, 2; 88 
al. 1 bis, 4, 5; 92 al. 2; dlsposltlons transltolres al. 8; LSEE 
art. 14c al. 4, 5; art. 14f; dlsposltlons transltolres al. 11) 

Levrat Christian (S, FR): Les artlcles dont II est questlon lcl 
concement l'excluslon de l'alde socfale de requerants de
boutes ou de ceux dont l'admlsslon provlsolre a ete lev'8. 
Concrlttement, de quol est-ce que nous partons? Nous par
lons d'abord, par exemple, de prlver de l'alde soclale un re
querant qul n'a pas obtenu l'aslle, mime s'II est en SUlsse 
depuls plusleurs annees en toute legallte, et nous partons 
de le prlver de cette alde soclale au moment mime du pro
nonce de 1a decislon negative, sans Je molndre delal nl la 
molndre consideratlon pour ses preparatlfs de retour. Nous 
partons egalement d'exclure de tout soutlen une famllle au 
beneflce d'une admlsslon provfsolre qul sejoume lcl depuls 
trols, quatre ou clnq ans, et qul est soudaln appelee ä ren
trer. Qu'elle solt Integres, que ses enfants solent scolartses, 
qu'elle souhalte preparer son retour dans de bonnes condt.. 
tlons, tout cela ne Jouera aucun röle: d'un Jour ä l'autre, nous 
donnerlons, par cette dlsposltlon, la competence aux can
tons de Ja prtver de toute alde soclale et lltteralement de la 
jeter ä la rue. 
Ces requerants-lä n'ont absolument rlen ä se reprocher. 
Dans Je cas de requerants admls provfsolrement, nos autori
tes admettent m~me un besoln de protectlon, une menace 
concrete sur leur existence qul Justlfle leur sejour en Sulsse. 
Qu'ä l'heure ou enfln les condltlons seralent reunles pour 
preparer un retour dans la dignlte, la Confederatlon prlve 
une famllle de tout soutlen materlel, est pour mol lncompre• 
henslble, llloglque, contre-productlf et lndlgne. Le Conseil fe
deral vlole d'abon:I une promesse: celle de faire, apres trols 
ans, le bllan de l'excluslon de l'alde soclale qul frappe 
auJourd'hul les requerants d'aslle touches par une declslon 
de non-entree en mattere. Le Conseil federal oublle les crltl
ques des cantons; II tente de camoufler l'evolutlon de la crl
mlnallte qu'entrafne cette excluslon, une crtmlnallte qul a 
double, s'aglssant des requerants frappes de non-entree en 
mattere, entre le premier trlmestre 2004 et le premler trlmes
tre 2005. 
Mals le Conseil federal ne se contente pas de vloler une pro
messe, II tente de masquer son lncapaclte ä resoudre le vral 
probleme: celul de rexecutlon des renvols. 
Deux methodes ä ce Jour ont blen fonctlonne en matlltre de 
renvol: premlerement, le soutlen au retour volontalre et, 
deuxlemement, les accords de readmlsslon avec des Etats 
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tlers, en partlculier avec des Etats d'Afrlque de l'Ouest. Or, 
que falt aujourd'hul Je D6partement f6d6ral de Justlce et po
llce? II rend d'abord plus dlfflclles les retours volontalres en 
excluant les lnt6ress6s de l'alde soclale et n'a mime pas 
poursulvl les efforts de Ruth Metzler, anclenne conselllere 
f6d6rale, pour conclure des accords de l'Mdmlsslon. lncapa
ble de r6soudre les vrals problemes, le Conseil f6deral tente 
de les faire dlsparaitre. Par la suppreselon de l'alde soclale, 
II force des mllllers de personnes ä la clandestlnlt6. II n'am6-
llore pas la sltuatlon dans le domalne du renvol; II peauflne 
ses statlstlques. 
Aujourd'hul, nous devons d6clder de deux choses: premlere
ment, voulons-nous pennettre au responsable du D6parte
ment f6d6ral de Justlce et pollce de camoufler 1'6chec de la 
polltlque qu'II mene ä ce Jour? Deuxlemement, de manlere 
plus lmportante et plus s6rleuse, sommes-nous verltable
ment prits pour ce faire ä autorlser les cantons ä prlver 
d'alde soclale d'un Jour ä l'autre une famllle et ses enfants, 
mime apres plusleurs ann6es de s6Jour legal dans ce pays, 
mime s'lls acceptent de rentrer, moyennant un d61al ralson
nable? 
Ce que nous d6cldons aujourd'hul, nous devons le d6clder 
en consclence et nous en r6pondrons. 

Wyss Ursula (S, BE): Seit einem Jahr besteht ein Sozialhil
festopp fOr diejenigen Personen, auf deren Asylgesuch gar 
nicht erst eingetreten wird. Sie, Herr Blocher, wollen den So
zialhilfestopp nun auf alle abgewiesenen Asylsuchenden 
ausdehnen. Das bedeutet, dass alle, die nach einem ordent• 
llchen Verfahren abgewiesen werden, das oft monate- oder 
zum Tell jahrelang dauert -- und wir wissen, dass es eben 
doch so lange dauert und es noch nicht In Sicht Ist, dass 
sich das so schnell ändert, Herr Blocher -, ebenfalls von die• 
sem Sozialhilfestopp betroffen sein würden. Ausnahmebe
stimmungen fOr Altfälle, fQr Verletzliche, d. h. fOr Kinder, fOr 
Famllien, fOr Schwangere, fOr Minderjährige, die nicht be
gleitet werden, aber auch fOr Kranke, sind nicht vorgesehen. 
Selbst BOrgerkrlegsflOchtllnge wären betroffen, Indem sie 
nach Jahren In der Schweiz In Ihr Heimatland zurOckkehren 
mOssten. 
Herr Blocher, Sie begrOnden diese Verschärfung einmal 
mehr mit dem Argument des «Ansturms„ von AsylbeWer
bem und der Welle von Asylanträgen, die ansonsten auf un
ser Land hereinbrechen würden. Aber bitte, hier schlagen 
Sie eine Massnahme vor, die In keinem anderen europäl• 
schen Land In dieser Härte so besteht. Sogar Ihr Immer wie
der herbeigezogenes Beispiel -- die Niederlande, ein sehr 
repressives Land Im Asylbereich - kennt Ausnahmen fOr 
Verletzliche. Man kann sich nun die Frage stellen, ob die 
Schweiz dennoch Ihren eigenen repressiven Weg gehen 
soll. Man muss sich fragen, ob diese Massnahme irgendei
nen gewünschten Effekt haben könnte. 
Aus Ihrer Sicht, Herr Blocher, muss die Anzahl Asylanträge 
sinken. Nur seltsam, dass die Anzahl Asylanträge gegen
Ober den f?ozlallelstungen der Jeweiligen Länder sehr re
sistent Ist. Uberall In Europa sind die Asylanträge zurückge
gangen, ausser- ausgerechnet! - In Ihrem Beispiel Holland, 
wo sie zugenommen haben. Wir können die Effekte eines 
Sozlalhllfestopps aber auch Im Inland beobachten. Als vor 
einem Jahr der Sozialhilfestopp fOr Nichteintretensent
schelde eingeführt wurde, versprach der Bundesrat, noch 
während drei Jahren ein sogenanntes Monltorlng mit den 
Kantonen zusammen durchzuführen, um eben genau diese 
Folgen zu beobachten. Herr Blocher, die Folgen scheinen 
Sie nicht wirklich zu Interessieren: Sie kommen Jetzt schon, 
nach einem Jahr, mit dem nächsten Schritt, stramm vor
wärts. 
Wir schauen uns trotzdem mal diese Monltorlngberlchte an 
und sehen: Es gibt elgentllch drei Effekte, die sich heute 
schon abzeichnen: Erstens entstehen mehr Kosten In den 
Kantonen, zweitens hat die Kriminalität unter den Betroffe
nen - nicht dramatisch, aber doch leicht - zugenommen, 
und drittens- das Ist, glaube Ich, das Wesentliche - tauchen 
die Betroffenen vermehrt In städtischen Zentren einfach un-
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ter. Sie haben es in Ihrem Anfangsvotum selbst gesagt: Hier, 
In diesem Fall, äusserten sich die Kantone und die Städte 
nun wirklich kritisch und skeptisch gegenOber der vorge
schlagenen Massnahme. Sie haben nämlich heute schon 
MOhe mit der Umsetzung der Nothilfe bei Nlchtelntretensent
schelden, und es waren letztes Jahr Immerhin 5000 Fälle. 
Mit dem Antrag, der Ihnen nun hier vorliegt, betrifft dieser 
Sozlalhllfestopp dreimal so viele Personen, d. h. 15 000 Per
sonen Im Verhältnis zu 20 000 behandelten Gesuchen. was 
da auf die Städte und auf die Kantone zukommen könnte, 
das können Sie sich vorstellen. Nicht von ungefähr haben 
Sie den Brief des Schweizerischen Städteverbandes erhal
ten, der uns entsprechend elndrlngllch gebeten hat, die Fllr• 
sorgelelstungen fOr bisherige und neue Asylbewerber 
beizubehalten. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Die CVP-Fraktlon unterstOtzt 
die Mehrheit. 
Sie erlnnem sich an die Debatte beim Entlastungsprogramm 
2003. Damals hat der Bundesrat vorgeschlagen, bei Jenen 
Flüchtlingen, die einen Nichtelntretensentscheld erhalten 
haben, nur noch Nothilfe, aber keine Sozialhilfe mehr zu leis
ten. Das Parlament ist dem Bundesrat damals gefolgt und 
hat zusätzlich eine Motion angenommen, die verlangt zu 
prOfen, diesen Sozialhilfestopp auch auf diejenigen auszu
dehnen, die einen ablehnenden Entscheid erhalten haben. 
Diese Motion wurde letztlich vom Parlament auch QbelWle
sen. Somit hat der Bundesrat diesen Entscheid, wenn er das 
nun hier vorschlägt, In der Verantwortung und als Umset
zung eines Mehrheitsentscheides des Parlamentes gefällt. 
Es Ist auch richtig so, weil letztlich all Jene, die einen rechts
krAftlgen, ablehnenden Entscheid haben, sich nicht mehr auf 
Sozialhilfe berufen können. 
Ich lese Ihnen dazu einen Auszug aus dem « Tages-Anzei
ger» vom 24. August 2005 vor. Frau Verena Vonarburg 
schreibt: «Niemand konnte behaupten, diese Art von FOr
sorge sei sinnvoll und gerecht: Wer ohne Aufenthaltsbewilli
gung In der Schweiz lebte, konnte sich seinen Illegalen 
Aufenthalt vom Sozialstaat finanzieren lassen. Zumindest, 
wenn er den Weg Ober das Asylwesen gewählt hatte. Selbst 
Menschen mit einem offensichtlich missbräuchlichen Ge
such durften bis vor einem Jahr auf Sozialhilfe zählen. Auf 
Ihr Gesuch trat der Bund zwar nicht ein, er kam aber In vie
len Fällen eine Zelt lang fflr sie auf. 
Auch fehlende Kooperation bei der Ausreise wurde auf diese 
Welse belohnt. Und sogar die Kantone spürten wenig Druck, 
die Betreffenden zum Gehen zu bewegen: Das Geld wurde 
aus Bem regelmässlg ObelWlesen. 
Es war folgerichtig, dass der Bund auf den 1. April 2004 hin 
diese F0rsorge strich, und es ist richtig, dass dies bald auch 
fQr alle abgewiesenen Asylbewerber gilt. Trotz lauten Pro
tests von Kantonen, HIifswerken und Kirchen scheint sich 
der rigorosere Weg zu bewähren. Die meisten Fortgewlese
nen verschwinden seither. Und sie tauchen auch nicht als 
krlmlnelle Horden wieder auf.» 
Das war am 24. August 2005 Im "Tages-Anzeiger„ zu lesen. 
Wenn Frau Vonarburg diesen Artikel vor fünf Jahren In die 
Redaktion des «Tages-Anzeigers» gegeben hätte, wäre er 
nicht publlzlert worden, und Frau Vonarburg hätte um ihre 
Stelle bangen müssen. Aber selbst Joumallstlnnen links der 
Mitte haben begriffen, dass wir In diesem Bereich eine kon
sequentere und eine strengere Handhabung brauchen. 

Engelberger Eduard (RL, NW): Die FDP-Fraktion beantragt 
Ihnen, den Minderheitsantrag Levrat abzulehnen und Artl· 
kel 44a im Sinne des Ständerates aufzuheben. Wir unter• 
stützen das Konzept des Bundesrates und somit das ganze 
5. Kapitel, Sozialhilfe und Nothilfe, gemäss Bundesrat und 
Mehrheit der Kommission. 
Die Mehrheit der Kommission hat dem neuen Kapitel bei al• 
len Artikeln grossmehrheltllch zugestimmt, mit Ausnahme 
von Artikel 82 Absätze 1bls und 2bis, die sie neu angefOgt 
hat. Wir unterstOtzen die Änderungen zu diesem Artikel, 
denn hier werden Im Zusammenhang mit der Nothilfe auf-
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grund eines Bundesgerlchtsurtells einige Modalitäten ange
passt. Einerseits hält Absatz 1 bis fest, dass rechtskräftig 
abgewiesene Asylsuchende während der Dauer eines aus
serordentllchen Rechtsmittelverfahrens nur eine NothlHe 
nach Artikel 12 der Bundesverfassung erhalten. Anderer
seits wird bei Absatz 2bls die Nothilfe In Form von Sachlei
stungen oder tägllchen Geldbeträgen geregelt Wir finden es 
aber auch richtig, dass diese Modalltäten des Leistungsbe
zugs keine schikanösen oder unzumutbaren Anforderungen 
an den Bezug der Nothilfe belnhalten. 
Die neuen Absätze In Artikel 62 zusammen mit Artikel 83a 
des Asylgesetzes machen fOr Asylsuchende den Aufenthalt 
In der Schweiz Jedoch unattraktiver, was mithelfen soll, dass 
sie wiederum Ihrer Verpflichtung zur Ausreise oder zur Mit· 
hllfe bei der Organisation der Ausreise nachkommen. Diese 
Ausdehnung des SozlalhUfestopps tor Personen, deren Asyl
gesuch materlell geprOft und abgewiesen wurde, wird auch 
von den Kantonen als konsequent und richtig erachtet, weil 
sie ein klares Slgnal an die Betroffenen sendet Die bishe
rige Lösung Ist fOr die Asylsuchenden nicht nachvollziehbar: 
Einerseits sollen sie die Schweiz verlassen, andererseits 
wird Ihnen der Aufenthalt Im bisherigen Umfang weiter finan
ziert. Die LOsung, die wir nun haben, Ist also klarer und bes
ser verstandllch. 
Im Namen der grossen Mehrheit der FDP-Fraktion - sie be
trägt mehr als zwei Drittel - beantrage Ich Ihnen, den Antrag 
der Minderheit Levrat abzulehnen, die Mehrheitsfassung al
ler damit zusammenhängenden Artikel anzunehmen und 
den Antrag SchlQer sowie den Eventualantrag Ruey abzu• 
lehnen. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Die Grünen unterstOtzen den An• 
trag der Minderheit Levrat. Ich bestreite nicht, dass dies ein 
heikles Problem Ist, und es bestreitet niemand, dass tat• 
sächllch eine Akzeptenzproblematik entstehen kann, wenn 
gewlssennassen Missbrauch Im Sozialsystem ruchbar wird. 
Das bestreitet niemand. 
Ich sage nur, dass diese Lösung, die Sie heute gewählt ha
ben, auf falschen VerknQpfungen basiert, weil Sie etwas be
strafen wollen, was In vielen Fällen gar nicht strafwürdlg Ist. 
Sie haben In vielen Fällen das Problem, dass Sie - aus wel
chen Gründen auch Immer und aufseiten der Betroffenen 
zuweilen oft auch unverschuldet - die Leute trotz Wegwel• 
sungsentscheld nicht ausschaffen können. Das sind Leute, 
die zum Tell schon seit einiger Zelt In diesem Lande sind. 
Bel diesen schaffen Sie eine soziale Härte, die nicht ge• 
rechtfertigt Ist, und Sie schaffen eine Sozialsituation, die 
vom Städteverband zu Recht als kritisch angesehen wird. Es 
wurde auf zunehmende Krtmlnalltätszahlen hingewiesen. 
Die Entwicklung Ist abzuwarten, aber es Ist sicher, dess des 
eine Tendenz Ist, die zunehmen wird. Sie mOssen aber auch 
sehen, dass Sie damit In einem gewissen Ausmass eine 
Verwahrlosung produzieren, die sicher nicht Im Interesse 
des sozialen Funktlonierens vor allem unserer Städte sein 
kann. 
Das Ist Ja der Grund, warum vonseiten der Städte heute ge
wlssennassen ein HIiferuf ergangen Ist, diese Änderung, so 
wie sie heute vorgenommen worden Ist, wie sie zum Tell 
schon durch des Entlastungsprogramm 2003 vorstrukturlert 
worden Ist, nicht vorzunehmen. Es braucht mindestens eine 
differenziertere Lösung, die bei Missbrauch klarere AnknOp
fungstatbestlnde kennt. Hier haben Sie Im Grunde genom• 
men paradoxerweise den Weg der Missbrauchsgesetz
gebung verlassen, Indem Sie einen allgemeinen Tatbestand 
der Nicht-mehr-Gewährung der SozlalhlHe schaffen, der un
differenziert und unverhältnismässlg ausfällt und deswegen 
abzulehnen Ist. 
Es Ist vielleicht möglich, dass durch eine ROcknahme dieses 
Antrages eine differenziertere Fassung gegenOber dem Sta• 
tus quo ante - gegenQber dem vor dem Entlastungspro
gramm 2003 geltenden Recht - gefunden werden kann. 
Sicher ist aber, dass diese Bestimmungen, so, wie sie hier 
vorgesehen sind, sozlalpolltlsch, aber In einem gewissen 
Sinne auch asylpolitlsch nicht tragbar sind, weil Sie damit 
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ein Scheitern der RQckschaffung, aus welchen GrOnden 
auch Immer, mit dem Entzug von Sozlallelstungen bestrafen. 
Sie bestrafen Leute, die oft nichts dafOr können und die exls
tenzmässlg mindestens fQr die Zelt, die sie wohl oder Qbel 
hier bleiben mOssen, darauf angewiesen sind. 
Ich glaube Obrlgens auch nicht, dass dieser Artikel eine prä
ventive Aussenwlrkung hat Das halte Ich fQr eine Fehlein
schätzung, Herr Bundesrat. 

Fehr Hans (V, ZH): Wir von der SVP-Fraktlon plädieren da
fOr, dass es bei Nlchtelntretensentschelden gemäss Arti
kel 44 nur noch Nothilfe gibt und dass wir diese Nothilfe ge
nerell auf Personen mit abgelehnten Gesuchen ausweiten. 
Nichteintreten bedeutet Ja, dass offensichtlich keine Asyl• 
grOnde vorliegen. Bel einem abgelehnten Gesuch muss Ich 
Ihnen nicht weiter darlegen, was des beinhaltet. 
Wir stellen fest: Fragen Sie doch einmal Jemanden auf der 
Strasse, fragen Sie meinetwegen hundert Leute, fragen Sie: 
Soll bei Jemandem, der offensichtlich keine AsylgrQnde hat, 
und soll bei Jemandem, der ein rechtskräftig abgelehntes 
Asylgesuch hat, die Sozialhilfe einfach weiter funktionieren? 
Ich bin Oberzeugt, es werden Ihnen nahezu alle Leute sa• 
gen: Nein, natOrllch nicht; es braucht eine Sanktion, sonst Ist 
dieser Missstand mit der Zelt nicht mehr tragbar. 
Auch wenn Immer wieder etwas anderes behauptet wird: Die 
Zahlen sprechen eine klare Sprache. Aufgrund der einge
stellten Nothilfe bei Nlchtelntretensentschelden Ist in der 
Vergleichsphase 2004 und 2005 die Zahl der neuen Gesu
che um Ober 40 Prozent zurückgegangen. Es wurde dann 
anfänglich behauptet - Interessanterweise vor allem in so
zialdemokratisch regierten Städten -, diese Leute seien nun 
gezwungen, In die Kriminalität auszuweichen. Interessanter
weise Ist dieses GerOcht In ZOrlch aufgeteucht, mit sozialde
mokratischem Stadtpräsident, In Grenchen, mit sozialdemo
kratischem Stadtpräsident, und meines Wissens auch In 
Blel, mit sozialdemokratischem Stadtpräsident. Ich vermute 
dahinter eine gewisse Art von sozialdemokratischer Politik: 
etwas zu beweisen, das man gerne bewiesen haben 
möchte, auch wenn es nicht so Ist. In Solothum war es offen
bar anders. 
Die behauptete Zunahme der Krtmlnalltät, des Abgleltens in 
die Kriminalität, hat erstens nicht stattgefunden, zumindest 
nicht spQrbar, und zweitens wäre dieser Grund schlicht nicht 
akzeptlerbar. Wenn Jemand an Leib und Leben bedroht Ist, 
dQrfen wir doch nicht akzeptieren, dass er, weil wir Ihm keine 
Sozialhilfe geben - quasi als Rechtfertigung -, in die Krimi
nalität abgleitet! Das Ziel Ist In beiden Fällen - wenn Jemand 
einen Nlchtelntretensentscheld erhält oder wenn sein Ge
such abgelehnt wird - die Ausreise. Da braucht es Messnah
men a. la Nothilfe. Uns scheint des eine zwingende Logik zu 
sein. 
Zum Schluss zwei Beispiele aus Nordeuropa: Norwegen gllt 
als äusserst humanitäres Lend, als Land des Friedens und 
der Friedensarbeit, als Vorzeigeland Im Bereich der Humani
tät. Norwegen hat folgende Regelung: Wer ein abgelehntes 
Gesuch hat, bekommt keinerlei UnterstOtzung mehr. Er be
kommt keine FOrsorgegelder mehr, er bekommt keine Not
hlHe, er bekommt nichts mehr, absolut nichts. Ein ähnliches 
Beispiel Ist Dänemark, und wir wissen von unserem sympa
thischen sQdllchen Nachbarn Italien, dass dort ohnehin 
keine Sozialhilfe fQr Asylanten praktiziert wird. Alle diese 
Länder - Norwegen, Dänemark, Italien und andere - gelten 
als klassische humanitäre Länder, wo man die Menschen
rechte praktiziert. Kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, 
sie WOrden das nicht tun. 
Ich bitte Sie: Lehnen Sie alle entsprechenden Minderheits
anträge ab; bleiben Sie auf dem Pfad der Tugend, wonach 
man Missbräuche erschweren und Verstösse ahnden muss. 
Ein Nlchtelntretensentscheld und ein abgelehntes Gesuch 
sollen höchstens noch zur Nothilfe berechtigen. 

Salvl Plerre (S, VD): Monsieur Fehr, Je me permets d'lnter
venlr parce que Je suls lnterpell6. Je suls aussl l'un de ces 
prasldents de commune soclallstes et Je ne fals pas partie 
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de ces gens qul pensent - d'allleurs, y a-t•II un polltlclen lo
cal qul le pense? cela m'etonneralt - que ceux dont lade• 
mande d'aslle est reJetee sont des crimlnels. Dlre cela, c'est 
dlre des ldlotfes, des lmbeclllltes; c'est manquer de respect a 
ces personnes. 
Par contre, sl vous faltes - pour revenlr a votre sondege ef
fectue dans la rue - un petit mlcro-trottolr et que vous de
mandez aux habltants du coin, aux passants: «Que pensez
vous de cette declslon qul frappe cette personne qul est en 
Sulsse depuis neuf ans, qul travallle depuls hult ans, qul n'a 
pas d'antecedents Judlclalres et qul dolt pertfr dans les 
qulnze Jours? Pensez-vous que la lol est Juste?» Je pense 
que la reponse sera non. Mals vous, dltes-mol ce que vous 
en pensez. car cette personne travallle et donne satlsfactlon 
a son employeur. 

Fehr Hans (V, ZH): Es tut mir Leid, Ich kann Ihnen Ober die
sen speziellen Fall, wo Jemand bereits acht Jahre arbeitet, 
nicht Auskunft geben. Den Fall müsste man anschauen. Das 
Ist vielleicht ein Härtefall, das weiss Ich nicht. Aber machen 
Sie doch diese Umfrage auf der Strasse mit diesen hundert 
Leuten, und fragen Sie nicht unbedingt Sozialdemokraten! 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Herr Fehr, woher ha
ben Sie die Information Ober Norwegen, das freundliche 
Friedensland Im Norden? Sie haben gesagt, dass Norwegen 
seine Erfahrungen gemacht habe und dass es keinerlei Not
hilfe usw. gebe. Ich welss aber - das Ist öffentlich und offizi
ell und war kürzlich auch In verschiedenen Berichten und 
Studien zu lesen -: Norwegen gibt Nothilfe, Herr Fehr, und 
Norwegen stellt keine Verletzlichen auf die Strasse. 
Können Sie mir sagen, ob das einfach der Lauf Ihrer doch 
sehr undifferenzierten Poßtlk ist, dass Sie Immer wieder sol
che L0genmärchen über andere Länder erzählen, so wie 
z. B. auch Ober die sozlaldemokratlschan Stadtpräsidenten? 

Fehr Hans ,:V, ZH): Ich erzähle keine Lügenmärchan, Frau 
Vermot, sonst müssen Sie mir diese Lügenmärchen bewei
sen. Ich kann Ihnen die Berichts von Grenchen und von Z0-
rlch vorlegen, möglicherweise auch von Blei. Diesen Bericht 
habe Ich nicht, aber Ich habe davon gehört. Aber die ande
ren beiden Berichte habe Ich. Dort hat man geschrlaben, es 
gebe ein Abgleiten In die Krlmlnalltät. 
zu Norwegen: Die Justizministerin hat das selbst bestätigt. 
Sie können das auf dem Internet nachschauen; Sie können 
es auch In der «Weltwoche» vom 23. Juni 2005 nachlesen. 
(Unruhe) Der Wortlaut - das wurde seriös überprOft; das Ist 
eben eine neue Regelung, vielleicht haben Sie noch die alte: 
«Neu erhalten Abgewiesene keinerlei Unterstatzung mehr, 
kein F0rsorgegeld, keine Nothiffe, nichts.» 

Ruey Claude (AL, VD): Monsieur Fehr, vous Ates soumis a 
des questlons, mals vous avez dlt des choses qul necessl
tent que l'on vous pose des questlons. 
Je vous al parle de pratique et de terraln. J'al une epouse 
qul est conselllere munlclpale, c'est-a-dlre membre de i'exe
cutff de Nyon, d'une vllle de 18 000 habitants. Elle s'occupe 
du domalne soclal et de 1a pollce, donc du producteur au 
consommateur, et vice versa. Or, pour les cas de non-entree 
en matlere, c'est-a-dlre les gens qui n'ont plus que l'alde 
d'urgence, II y a des organlsmes charltables, des organlsa
tlons assoclatlves et autres qul s'occupent d'eux, parce que 
precisement lls sont a la rue, contralrement a ce que vous 
dites. Et au moment oü l'on supprlmera de manlere generall
see, y comprls pour les personnes vulnerables, l'alde so
ciale, on retrouvera tous ces gens dans les assoclations 
charitables. Pensez-vous vralment que celles-cl arrlveront a 
faire face a ce flux? 
Alors que vous dltes que 1a crlminallte n'augmente pas, que 
ce falt n'est pas avere, que ce sont les soclallstes qul ont ln
vente cela, comment pouvez-vous expllquer que selon le 
monltorlng du premier trlmestre 2004 au premler trlmestre 
2005 la crlmlnallt6, la delinquance a augmente de 245 pour 
cent, c'est-a-dlre a passe de 3, 1 a 7,6 pour cent? 
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Fehr Hans ,:V, ZH): Schauen Sie, den Fall Nyon können Sie 
wahrscheinlich besser beurteilen als Ich. Ich sage einfach 
Folgendes: Uns geht es hier um die staatliche Sozialhilfe 
bzw. Nothilfe. Wenn natürlich ein Pfarrer oder Irgendeine ka
ritative private Organisation, die keinerlei Staatsgelder be· 
zieht, oder Sie persönlich als Bewohner oder Repräsentant 
von Nyon etwas machen, dann hat das nichts mit staatlicher 
HIife zu tun. Wir reden hier von der staatlichen Sozial- bzw. 
Nothilfe. 
Zur Krlmlnalltät wiederhole Ich: Es gibt keine erkennbare Zu
nahme der Kriminalität, aber wenn es sie gäbe, Kollege 
Ruey, dann Wäre das auf keinen Fall entschuldbar damit, 
dass man sagt: «Ja, diese Leute haben ein bisschen 
Schwierigkeiten, Jetzt gehen sie halt In die Kriminalität.» Das 
geht nlchtl 

Leuenberger Uell (G, GE): D'abord une remarque: Je pen
se que, comme tous les collegues dans cette salle, vous 
avez rei;;u un CD concemant les non-entrees en matiere; 
j'espäre que vous aurez eu l'occaslon de le consulter. Mals 
ma question, et Je vals la poser en allemand, est 1a sulvante: 
Herr Bundesrat Blocher versteht die Frage dann vielleicht 
besser, und er wird dann vielleicht auch darauf antworten. 
Klipp und klar Jetzt Glbfs In Norwegen noch eine Nothilfe 
oder nicht? Stimmt es, dass verletzliche Personen nicht auf 
die Strasse gestellt werden? Sie berufen sich auf die «Welt• 
woche». Herr Blocher hat andere lnforrnationsmögllchkel· 
ten, und Ich möchte vom Bundesrat wissen: Stimmt es, dass 
verletzliche Personen In Norwegen keine Hlffe mehr bekom
men und dass es Oberhaupt keine Nothilfe mehr gibt? Denn 
die «Weltwoche» Ist vielleicht für Sie eine gute Informations
quelle, aber nicht unbedingt für alle Leute. 

Fehr Hans rv. ZH): Ich kann Ihnen darauf keine zusätzliche 
Antwort geben. Ich habe meine Quellen zitiert, und diese 
Quellen sind seriös. 

Flurl Kurt (RL, SO): Ich wurde verschiedentlich als Stadt
präsident zitiert, und Ich darf Ihnen sagen, dass Ich auch 
Mitglied des Vorstandes des Schweizerischen Städtever
bandes bin. Wir haben den Monltorlng-Berlcht zum ersten 
Quartal 2005 und den Jahresbericht 2004 zur Kenntnis ge
nommen und können die Aussagen, die dort gemacht wer
den, bestätigen. 
Wir haben Im Vorstand die BefOrchtung geäussert, dass die 
Einführung des Sozialhilfestopps für Personen mit Nichteln
tretensentscheld zu einem Anstieg der Kriminalität und zu 
vermehrten sozialen Problemen führen WOrde. Diese Be
f0rchtungen haben sich bis zum heutigen Zehpunkt nicht be
wahrheitet, was von unserer Seite bestätigt werden kann. Es 
sei zwar eine Zunahme der Zahl von In Städten und Ge
meinden um Nothlffe ersuchenden Personen feststellbar, der 
Anstieg verlaufe aber nicht so rasch wie ursprOngllch ange
nommen. Das können wir bestätigen. Wir beobachten eine 
unspektakuläre schleichende Entwicklung, ohne dass es 
bisher zu einer Krisensituation mit einer Verslumung In ein
zelnen Quartieren und stark ansteigender Kriminalität ge
kommen wäre, auch In der Stadt Z0rlch nicht. 
Hingegen sind die Kosten steigend, und die Auswirkungen 
des Sozialhilfestopps für Personen mit Nlchtelntretensent• 
scheid sind - zusammenfassend - bisher nicht dramatisch, 
aber sichtbar. Die neueste Tendenz des zweiten Quartals 
2005, von April bis Juni, bestätigt diesen Monltorlng-Berlcht. 
Die Kosten sind höher als erwartet, aber die Zunahme der 
Kriminalität lässt sich nicht belegen. Das Ist auch die Erfah
rung, die Ich In meiner zwar kleinen Stadt mache, aber es Ist 
Immerhin eine Agglomeration von 80 000 Personen. In die
ser Agglomeration von 80 000 Personen Ist die Beschäfti• 
gung der Polizei mit Asylsuchenden mit oder ohne Sozial· 
hilfestopp nicht signifikant anders. Ich kann In diesem Fall 
verschiedene Aussagen zwar bestätigen, möchte sie aber 
doch wieder relativieren. Es handelt sich weitgehend um 
Folgen auf der Kostenseite, aber nicht um Folgen auf der 
Seite der Kriminalität. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Wir haben den Sozialhilfe
stopp bei Nlchtelntretensentschelden jetzt seit gut einem 
Jahr. Sie haben unseren Monltorlng-Berlcht Ober ein ganzes 
Jahr bekommen, und Sie können Ihn auf dem Internet einse
hen. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv - durchwegs 
positiv. Alle Befürchtungen, die man hatte, sind nicht einge
troffen. Wer das Gegenteß sagt, der verfälscht die Unterla• 
gen. Dieser Monltorlng-Berlcht wurde vom Bund und den 
Kantonen erstellt, Monsieur Ruey, und nicht von uns alleine. 
Wir haben zudem etwas gemacht, was noch nie gemacht 
worden Ist: Seit April 2004 lassen wir uns von sämtlichen Po
lizeikorps der Kantone und der Städte melden, wie viele 
Asylsuchende mit Nlchtelntretensentschelden wegen Krimi· 
nalltät aufgegriffen worden sind. Wir haben sonst keine sol
che Statistik. Ich muss Ihnen sagen, die Kriminalität liegt 
bei Personen mit Nlchtelntratensentscheld bei ungefähr 7 
bis 10 Prozent. Ich sage Ihnen nochmals, Im Kanton ZOrlch, 
wo es eine detallllerte Polizelstatlstlk gibt, Hegt die Kriminali
tätsrate Im Asylbereich bei 25 Prozent Mit anderen WOrten: 
Die Peraonen mit Nlchtelntretensentscheld weisen eine viel 
geringere Kriminalitätsrate auf. Dazu kommt, dess sie aus
schllessllch wegen Klelnkrlmlnalltät aufgegriffen werden, 
Insbesondere wegen Klelndlebstählen und Kleindrogenhan
dels. Dieses Abtauchen In die Kriminalität Ist nicht festge
stellt worden, und es gibt keinen kantonalen Justiz• und Poll
zeldlrektor, der diese Behauptung noch aufrechterhält. Wir 
haben In der Konferenz der Kantonalen Justiz• und Polizei• 
dlrektoren dari.lber gesprochen; es gibt keinen, der sagt, das 
sei Jetzt eingetroffen; es anerkennen alle, dess das nicht der 
Fall Ist. 
Die Städte sind den Beweis schuldig geblfeben, dess die 
Leute einfach untertauchen. Wenn man behauptet, die 
Leute tauchen unter, muss man auch sagen, worauf diese 
Aussage beruht. Ich habe auch keine Beweise dafür, dass 
alle, die nicht um Nothilfe nachgesucht haben, ausreisen; 
das habe Ich auch nicht. Aber wir haben lndlzlen, dess die 
Peraonen mit Nlchtelntretensentscheld weniger häufig unter
tauchen als die anderen, die Sozialhilfeleistungen bezogen 
haben. Die Behauptung beZi.lgllch Untertauchen und Krimi• 
nalltät Ist nicht eingetroffen. Ich rede vom ersten Jahr. Wir 
machen das Monltorlng weiter. 
Herr Lustenberger hat es hier gesagt: Sie haben die Motion 
Oberwiesen, die verlangt, dass der Sozlalhllfestopp aus
gedehnt wird. Frau Wyss redet wieder von «Herr Blocher 
will ····"· Es ist schön, wenn Sie hier Irgendein Feindbild prä• 
gen, aber Ich muss Ihnen sagen: Die Kommission hat schon 
2003 eine solche Motion vorgeschlagen, und der «Hohe Na• 
tlonalrat» hat sie hier gutgehelssen - weH Ich nicht mehr Im 
Nationalrat war, ohne meine Stimme. Der Bundesrat unter• 
sti.ltzt aber diese Motion, und der Ständerat hat sie auch gut• 
gehelssen. Darum Ist sie Jetzt Im Gesetz verwirklicht. 
Wo liegen die Differenzen? Wir bezahlen den Kantonen pro 
Nlchtelntretensfall 600 Franken; das gilt ft1r Nichteintretens• 
fälle, glelchgOltig, ob nachher Nothilfe bezogen wird oder 
nicht. Wir haben eine Kontrolle gemacht: Für das erste Jahr 
haben 600 Franken gereicht. Wir haben 200 000 Franken 
mehr ausgewiesen, als die Kantone ausgeben mussten. Al· 
lerdlngs sind die geltend gemachten Investitionen und Kos
ten ft1r Notstrukturen nicht dabei. Dazu muss Ich Ihnen 
sagen: Da werden wir äusserst zurOckhaltend sein. Ich bitte 
Sie, Folgendes zu sehen: Wer einen Nlchtelntretensent
scheld hat, der hat nach Hause zu gehen; das Ist der Sinn. 
Er muss das Land verlassen, er muss abreisen. Er het sich 
nicht In einer Nothllfestruktur einzunisten. Das Ist nicht der 
Zweck der Übung, darum Obernehmen wir auch keine Kos
ten für solche Nothllfestrukturen. 
Das Gleiche gilt doch ft1r diejenigen, die ein abgewiesenes 
Gesuch haben. Sie mOssen das Land verlassen, sie sind 11· 
legal hier. Es Ist doch ein Widersinn, Ihnen Sozialhilfe zu 
geben. FOr eine Familie, die hier Ist- Vater, Mutter, zwei Kin
der -, bezahlen wir dem Kanton pro Monat 4800 Franken. 
Das Ist doch nicht In Ordnung - ft1r einen, der Illegal hier Ist. 
Von der Arbeitsaufnahme bzw. vom Anreiz, Arbeit aufzuneh
men, will Ich gar nicht reden. Das muss ändern. 
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Nun können wir Ja nicht mit 600 Franken einfahren. Die 
Nlchtelntretensentschelde fallen In kurzer Frist, Innert Wo
chen; da Ist die augenblickliche Heimreise zumutbar. Bel 
denjenigen, bei denen das Gesuch abgewiesen worden Ist, 
kann man das nicht von einem Tag auf den anderen 
mache1.1. Das sehen wir ein. Darum sehen wir für Fälle, die 
aktuell sind, 5000 Franken vor; die Kantone sind damit 
einverstanden. Die Kantone können dann mit diesen 
5000 Franken machen, was sie wollen. Das Ist Jetzt nicht Im 
Gesetz verankert, das nehmen wir dann In die Verordnung. 
Der Ständerat hat diese 5000 Franken auch für alle Altfälle 
festgelegt, d. h. ft1r diejenigen, die schon hier sind und einen 
rechtskräftigen Asylentscheid haben. Mit diesen 5000 Fran• 
ken sind wir In Schwierigkeiten mit den Kantonen gekom
men. Wir haben mit den Kantonen Verhandlungen gefOhrt, 
und wir schlagen eine ausserordentllch grosszi.lglge Rege
lung vor, die auch Ihre Kommission Jetzt übernommen hat. 
Das Ist das Ergebnis von Verhandlungen mit den Kantonen. 
Wir schlagen Ihnen einen Betrag von 15 000 Franken pro 
Fall vor. Was helsst das? Da hat der Kanton die MögUchkelt, 
einem Abgewiesenen aus der Gruppe der Altfälle entweder 
ein Jahr lang - noch ein ganzes Jahr lang, zwölf Monatel -
Sozialhilfe oder sogar zwei Jahre lang Nothilfe zu gaben. 
Das Ist eine ausserordentllch grosszilglge Regelung. Wen 
nati.lrllch nicht alle diese Sozialhilfe oder Nothilfe brauchen, 
gibt es ft1r Härtefälle usw. dann natOrllch grössere Beträge. 
Wenn gesagt worden ist, die kantonalen Sozialdirektoren 
möchten diese Regelung nicht, so Ist das richtig. Die Sozial.. 
direkteren möchten alles wie bisher: volle Sozlalhllfe durch 
den Bund, und die Kantone setzen das um. Sie haben natOr
llch keinerlei Anreiz, die Leute dezu zu bewegen, heimzuge
hen, weil der Bund zahlt. Das Ist keine Regelung! Ich muss 
Ihnen aber sagen: Die Justiz• und Pollzeldlrektoren haben 
diese Regelung ausdrOckllch verlangt, denn in diesen Fäl
len - wenn Leute nicht nach Hause gehen - haben wir aus
serordentllch schwierige Situationen. 
Diese grosszOglge Regelung schlägt Ihnen nun Ihre Kom• 
mlsslon vor. Das macht für den Bund einen grossen Happen 
aus, das kann Ich Ihnen sagen. Aber wir glauben, damit end
lich diese Altfälle aufräumen zu können. Es Ist eine ausser
ordentllch menschliche Regelung. 
Nun komme Ich zu Herrn Vlschers Bemerkung, das sei eine 
Strefe. Das Ist doch keine Strafe, wenn Jemand wlderrecht• 
llch hier lstl Nehmen Sie mal den Obrlgen Ausländerbereich: 
Wenn Jemand widerrechtlich hier Ist, bekommt er doch nicht 
eine Sozialleistung, sondern er bekommt nichts. Er be
kommt nicht einmal eine so grosszOglge Nothilfe, wenn das 
Visum abgelaufen und er Illegal da Ist. Aber hier sagt man, 
das sei eine Bestrafung, wenn man Jemandem Nothilfe gibt 
und wenn er nach Hause muss. Das Ist keine Bestrafung, 
sondern wir geben Ihm eine Überlabenshllfe; gemeint Ist: ft1r 
einige wenige Tage. 
Es Ist viel Ober andere europäische Länder gesprochen wor
den. Es Ist tatsächlich nicht ganz einfach zu wissen, wie es 
Jedes Land macht. Ich kann Ihnen sagen: Die Niederlande, 
Belgien und Luxemburg beschränken die staatlichen Leis
tungen ft1r weggewlesene Asylsuchende, die nicht ausrei
sen, auf medizinische Notfälle. Das Ist die Formulierung. 
Wahrscheinlich läuft das auch darauf hinaus, dass man Je
manden nicht verhungern lässt. Aber es gibt keine Nothllfe
regelung, wie wir sie haben. Andere staatliche Leistungen 
erhalten diese Personen nicht mehr. Im Gegensatz dazu 
erhalten weggewlesene Asylsuchende beispielsweise In 
Frankreich, Kanada, Schweden, Finnland oder Dänemark 
die ordentliche Sozialhilfe bis zur Ausreise. In Norwegen Ist 
es tatsächlich so, dass sie bisher für die ersten vier Wochen 
Nothilfe erhalten haben und dann nicht mehr; Norwegen hat 
sie aus den Strukturen genommen. Und jetzt Ist eine neue 
Regelung In Arbeit. 
Nun wird hier gesagt, ja, das sei ja furchtbar ft1r Härtefälle, 
wo Leute krank seien oder nicht ausreisen könnten, schwan
gere Frauen zum Belsplel. Ein Tell davon fällt gar nicht unter 
diese Regelung. Sie werden vorläufig aufgenommen, weil 
sie eben nicht ausreisen können. Dann haben sie die volle 
Sozialhilfe, sie haben keine Nothilfe. FOr die anderen Härte-
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fälle erhalten die Kantone einen Pauschalbeitrag. Sie kön
nen damit auch differenzierte Regelungen vornehmen, so, 
wie sie es wollen. 
Nun zu den Minderjährigen: Minderjährige und Minderjäh
rige sind zweierlei. Es tut mir Leid, Ihnen zu sagen: 17-Jäh· 
rige Junge Männer, die einen Abwelsungs- oder Nicht• 
elntretensentscheld erhalten, mOssen das Land verlassen, 
obwohl sie 17-jährlg sind oder mindestens sagen, sie seien 
17-Jährtg. Wir haben seltsamerweise ausserordentllch viele 
17..Jährige, weil es fOr sie ein Sonderstatut gibt. Die Aus· 
reise Ist Ihnen auch zuzumuten. FOr sie wollen wir keine an
dere soziale Regelung, weil es nicht einzusehen Ist, warum 
ein 17-Jährtger aus seinem Land herreisen kann, aber nicht 
mehr sollte zurQckgehen können. 
Wir bitten Sie, dieser Regelung - es Ist eine ganz wichtige 
Regelung - zuzustimmen, weil wir In Bezug auf abgewie
sene Asylbewerber viel zu Interessant sind. Wir sollten es 
nicht interessanter machen, In dieses Land zu kommen, als 
es notwendig Ist Darum bitten wir Sie, der Mehrheit zuzu
stimmen. 

Huguenln Marianne h VD): Monsieur le conselller f6deral, 
}'al une questlon. D'un cOte, vous nous Justlflez tout le dur
clssement de 1a lol sur l'aslle par une situatlon catastrophl· 
que en ce qul conceme les abus, la delinquance, le trafic de 
drogue, la vlolence, etc. De rautre, vous nous dltes que ces 
mAmes requerants d'aslle, devant survlvre avec une aide 
d'urgence minimale, au fond n'ont qu'une delinquance abso
iument minlme et se condulsent finalement de faQOn exem
plalre, pulsqu'Hs sont Jetes ä la rue sans aucune alde 
pratlquement. 
Ne pensez-vous pas que ces deux vlslons contradlctolres 
sont pour le molns etonnantes? 

Blocher Christoph, Bundesrat: ich staune darOber, was mir 
da Immer In den Mund gelegt wird. Ich habe Ihnen einfach 
gesagt, wie es ist, unabhängig davon, ob Sie es schlimm fin
den oder nicht Viele Leute finden es unerträglich, dass Tau
sende von Menschen hier sind, die nicht hier sein dürfen, die 
Illegal hier sind, und denen wir noch die volle Sozialleistung 
geben. Ob Sie das schlimm finden oder nicht, Ich sage Ih
nen nur dies: Es Ist nicht In Ordnung und zieht ausserdem 
neue Leute an. Sie können das machen, wie Sie wollen. Wir 
mossen doch eine gewisse Ordnung haben. 
Ich sage es nochmals: Wir wollen alle aufnehmen, weiche 
nicht nach Hause gehen können, weil sie verfolgt werden, 
weil sie krank sind, weil sie Schwierigkeiten haben; es gilt 
das Non-Refoulement-Gebot usw. Diese Gruppen sind alle 
nicht davon betroffen; es geht nur um Illegal Anwesende. 
Sie finden, dass Ich daraus eine Katastrophe mache. Nein! 
Es Ist nicht In Ordnung, und solange Sie Sozialhilfe gewäh• 
ren, werden Sie sie nicht aus dem Land herausbringen -
das zeigen die Tatsachen -. und es werden neue nachkom
men, die keine AsylgrQnde haben. Das möchten wir verhin
dern; man kann es ganz unleldenschaftllch darlegen. 

Levrat Christian (S, FR): Monsieur Je conselller f6deral, J'al 
particlpe en 1998 ä la premtere etude sur la crlmlnalite des 
requerants d'aslle. Je suls donc assez attache ä la preclslon 
des chlffres dans ce domaine. Je vous demande de me con
firmer deux chtffres. 
Premlerement, le rapport de monltorlng dlt qu'entre le pre
mler trlmestre 2004 et le premler trimestre 2005, nous 
avons, en ce qui conceme les gens frappes d'une declslon 
de non-entree en mattere, un passage du taux de crlmlna
llte, s'aglssant de dellts contre le patrimolne et de dellts le
gers en mattere de stupefiants, de 3, 1 ä 7,6 pour cent des 
gens concemes. POuvez-vous nous conflrmer ce chlffre? 
Deuxlemement, vous contestez, flnalement, qu'une majorlte 
de ces requerants passe dans la clandestlnlte. Votre mime 
rapport dit que vous lgnorez ce que devlennent 82 pour cent 
des requerants frappes d'une decision de non-entree en ma
ttere. Pouvez-vous egalement me conflrmer ce chlffre? 
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Blocher Christoph, Bundesrat Sie haben Jetzt zwei Dinge 
verwechselt: Die 4 Prozent gehören zur Statistik des Kan
tons ZQrich fOr alle Illegal Anwesenden Im Kanton ZOrlch; 
des gllt nicht nur für Leute mit einem Nlchteintretensent
scheld. Ich habe diese Zahl bei mir; die Kantonspolizei za. 
rtch hat bekannt gegeben, dass es Im Asylwesen 25 Prozent 
sind, wobei Ich sagen muss, dass diese Kriminalitätsziffer 
die Anklagen betrifft, noch nicht die Verurteilungen. 
Zweitens sind es bei den Illegalen 4 Prozent. Es erstaunt Sie 
vlellelcht, dass die Ziffer mit 4 Prozent relativ tief Ist Das hat 
seine Grande: Alle Schwarzarbeiter, die In der Schweiz sind, 
werden nicht kriminell; sie haben ein Interesse, sich ruhig zu 
verhalten. Bel den Personen mit Nichteintretensentschelden 
sind es 7,6 Prozent. Aber es gab keinen Anstieg von 4 auf 
7,6 Prozent; wir haben für die frOheren Jahre leider keine 
Zahlen über die Kriminalität für Fllle bei Nichteintreten. Ich 
kann diese Zahlen nicht rOckwlrkend beschaffen. Ich habe 
sie im Aprll erstmals verlangt, und seither erhalten wir sie 
von allen Polizeikorps. Aber die 7,6 Prozent sind mit den 
25 Prozent zu vergleichen, nicht mit den 4 Prozent aller Ille
gal Anwesenden In der Schweiz. 

Perrln Yvan (V, NE), pour la commlsslon: Le but de la sup
presslon de l'alde soclale, remplacee par l'alde d"urgence, 
vlse ä faclllter le depart de notre pays dans 1a mesure ou les 
personnes concemees n'ont blen souvent aucun lnter&t ä 
s'en aller quand elles pel'QOlvent des prestatlons soclales. 
Le but de la leglslatlon sur l'alde d'urgence vise ä ce que les 
gens qul dolvent qultter la Sulsse le fassent. Lorsque leur 
depart n'est pas posslble, ces personnes reQOlvent l'alde 
d'urgence. II convlent egalement de rappeler que la suppres
slon de l'alde soclale a ete decldee non pas dans le cadre 
de 1a lol sur l'aslle, mals dans le cadre du programme d'alle
gement budgetalre 2003. 
Au vote, la commlsslon s'est prononcee en faveur de la ver
slon du Conseil des Etats par 14 voix contre 9. 

MOUer Philipp (AL, AG), fOr die Kommission: Der Grundsatz• 
entscheid zur Ausdehnung des Sozlalhllfestopps auf alle ab
gewiesenen Asylsuchenden mit Wegweisungsentscheid Ist 
Im Zusammenhang mit dem Entlastungsprogramm 2003 be
reits während der Sondersession 2004 vom Nationalrat be
schlossen worden. 
Der Nationalrat hat der Motion der Spezialkommission am 
5. Mal 2004 mit 93 zu 76 Stimmen zugestimmt. Der Stände
rat hat diese Motion im Rahmen der laufenden Gesetzesre
vision bereits umgesetzt. Nach einem Jahr Erfahrung zeigt 
sich, dass sich die Befürchtungen, wonach Personen mit 
einem Nlchtelntretensentscheld In der Kriminalität landen 
würden, nicht bewahrheitet haben. Die Monltortngberlchte 
haben die ursprOngllchen BefQrchtungen weitgehend zer
streut. Rein juristisch gesehen haben Personen mit einem 
ablehnenden Asylentscheid den gleichen Status wie Perso
nen mit einem Nichtelntretensentscheld. Es sind Ausländer 
und Ausländerinnen, die sich Illegal In der Schweiz aufhalten 
und die das Land verlassen müssen. 
Die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen, in dieser Frage 
dem Ständerat zu folgen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 109 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... n Stimmen 

La pr6sldente (Meyer Therese, presldente): Cette declslon 
vaut aussi pour les articles 80 allnea 1; 81; 82 allneas 1 et 2; 
88 allneas 1 bis, 4 et 5; 92 alinea 2; l'alinea 8 des disposl• 
tlons transltolres de la lol sur l'aslle. Elle vaut aussl pour les 
artlcles 14c allneas 4 et 5; 14f LSEE; et l'allnea 11 des dls
posltlons transltolres. 

Art. 45 Abs. 1 Bat. b; 48 Abs. 2; 59; 61 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Heim, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Art. 45 al. 1 let. b; 46 al. 2; 59; 61 
Proposition de /a ma}ortte 
AdMrer a la d~lslon du Consell des Etats 

Proposition de la mlnortte 
(Vermot, Bühlmann, Heim, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Malntanlr (volr art. 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on Ja proposlt/on de la majorlte 

Art. 63 Abs. 2bls; 77 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 63 al. 2bls; 77 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer a 1a d~lsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 80 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Beck, Bühlmann, Heim, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Aoth-Bemasconl, Vermot, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44a) 

Antrag Sch/Oer 
.... teilweise Dritten Obertragen, namentlich an solche Hllfs• 
werke nach Artikel 30 Absatz 2, die nicht glelchzeitlg Bund 
oder Kantone in asylpolltlschen Fragen beraten. 
Schriftliche BegrOndung 
Ein HIifswerk oder eine Drittorganisation, die im Auftrag des 
Bundes oder von Kantonen Aufgaben Im Rahmen der Be
treuung von Asylsuchenden zu erfüllen hat, kann In Zusam
menhang mit der Anwendung von Asylrecht In keinem Fall in 
beratender Funktion fOr öffentliche Stellen tätig sein. Wird 
dies zugelassen, entstehen zwangsläufig teilweise gravie
rende und oft stossende lntaressenskonfllkte - nicht zuletzt 
auch handfest-materiellen Charakters. 
Eine Organisation, die im Auftrag der Öffentlichkeit Betreu• 
ungsaufgeben im Asylbereich ausfOhrt, kann nicht gleichzei• 
tlg Behörden in Asylfragen beraten. Und Organisationen, die 
als Organisationen oder durch fahrende Exponenten Behör• 
den in Asylfragen beraten, dürfen nicht mit Betreuungsauf
gaben betraut werden. 

Art.80al.1 
Proposition de la ma}ortte 
Adhtker a la d~islon du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnortte 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Heim, Hubmann, Leuenberger• 
Geneve, Roth-Bernasconi, Vermot, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 44a) 

Proposition Schtüer 
.... deleguer tout ou partle de cette täche a des tiers, notam• 
ment aux oeuvres d'entralde visees a l'artlcle 30 allnea 2, 
pour autant qu'eiles ne conselllent pas dans Je meme temps 
la Confederatlon ou les cantons sur les questlons llees a ta 
polltlque de rasne. 
Deve/oppement par ecrtt 
Une oeuvre d'entraide ou une organlsatlon qul est chargee 
par la Confederatfon ou les cantons d'assumer des täches 
en mattere d'encadrement des requerants d'aslle ne peut, 
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en aucun cas, rempllr une fonctlon de consell pour une auto
rtte publlque dans le cadre de l'appllcatlon du droit d'aslle. 
Autorlser une teile pratlque provoquerait en effet lnevltable
ment des conflits d'lnterets reels et generalement graves. 
Bref, une organlsatlon qul est chargee par les services pu
blics de rempllr une mission d'encadrement dans ie domalne 
de i'aslle ne saurait dans le mime temps conseiiler les auto
rttes en mattere d'aslle, de mime que, a !'inverse, une orga
nlsatlon qul conselile las autorltes en matlere d'aslie, soit 
dlrectement, soit par r1ntermedlaire de certaines parsonnall
tes, ne sauratt se volr confler des tAches d'encadrement 

La pr6sldente (Meyer Therese, presidente): L!artlcle 60 est 
adopte seion la propositlon de ia majorlte, mals II y a encore 
une proposltlon Schlüer. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Herr SchiOer möchte den 
Kreis der HIifswerke einschränken, an die die Kantone diese 
Aufgaben Im Asylbereich Obertragen. Er sagt - natürlich mit 
einem gewissen Recht -, es sei nicht In Ordnung, dass die
jenigen, weiche In anderer Weise, zum Beispiel bei der Asyl
gewährung, lnvoMert seien, nachher von den Kantonen 
auch mit solchen Aufgaben betraut werden. 
Ich muss Ihnen aber sagen: Wir sollten hier den Kantonen 
diese Freiheit lassen. Es gibt auch Hilfswerke, welche nicht 
in beratender Welse tätig sind; es gibt HIHswerke, die fOr das 
spezialisiert sind. Die Kantone sind darüber sehr froh; vlele 
Kantone haben das zum Belsplei der Caritas übertragen; sie 
Obemlmmt fOr sie die Aufgaben. Sie sind zufrieden und kön
nen auch Jemand anderen nehmen. 
Ich rate ihnen, diesen Antrag fallen zu lassen und den Kan· 
tonen die Freiheit zu geben zu entscheiden, mit wem sie zu
sammenarbeiten wollen. 
Ich weiss, dass es In gewissen Kantonen auch Missstände 
gegeben hat, aber das betraf nicht in erster Unie die HIHs
werke. In jenem Kanton, In dem es zum Konkurs gefOhrt hat, 
muss der betreffende Kanton natürlich die Missstände auch 
selbst ausbaden. 
Ich bitte Sie, der Fassung der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 126 Stimmen 
Für den Antrag SchiOer .... 53 Stimmen 

Art. 81 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Back, BOhimann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconl, Vermot, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44a) 

Art. 81 
Proposition de la ma}orlte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de ta mlnorlte 
(Levrat, Beck, BOhimann, Heim, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconi, Vermot, Wyss) 
Maintenir (voir art. 44a) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on /a proposltlon de ta ma/ortte 

Art. 82 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1bls 
Wird der Vollzug der Wegweisung für die Dauer eines aus
serordentllchen Rechtsmittelverfahrens ausgesetzt, erhal• 
ten abgewiesene Asylsuchende auf Ersuchen hin Nothilfe. 
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Abs.2 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2bls 
Die Nothilfe ist In Form von Sachleistungen oder täglichen 
Geldleistungen an den von den Kantonen bezeichneten Or
ten auszurichten. Die Auszahlung kann auf Arbeitstage be
schränkt werden. 

Antrag der Mlnderheft 
(Levrat. Beck, B0hlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bernasconl, Vermot, Wyss) 
Abs. 1, 2 
Festhalten (siehe Art. 44a) 

Antrag der Mlnderheft 
(Vermot, B0hlmann, Helm, Leuenberger-Geneve, Levrat, 
Roth-Bernasconl, Wyss) 
Abs. 1b/s 
Streichen 

Eventualantrag Ruey 
(falls der Antrag der Minderheit Levrat abgelehnt wird) 
Abs. 1 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates, aber: 
.... ausgeschlossen werden. Besonders verwundbare Perso
nen werden von der Sozlalhllfe nicht ausgeschlossen. 
Schriftliche Begründung 
Der Ausschluss von der Sozlalhllfe hat besonders schwere 
Folgen für besonders verwundbare Personen wie Minder
jährige ohne Begleitung, Famlllen mit kleinen Kindern sowie 
Altere oder kranke Menschen. Solche Personen dürfen nicht 
auf die Strasse gestellt werden. 
Norwegen, das den Ausschluss von der Sozialhilfe ebenfalls 
kennt, schickt besonders verwundbare Menschen nicht auf 
die Stresse. Selbst die Niederlande machen hier eine Aus
nahme für Minderjährige ohne Begleitung. Aus GrOnden der 
Verhältnlsmtl.sslgkelt sowie angesichts der Übereinkommen 
Ober die Rechte des Kindes, der Europäischen Menschen
rechtskonvention sowie der humanitären Tradition unseres 
Landes sollte die Schweiz für besonders verwundbare Per
sonen ebenfalls eine Ausnahme vom Sozlalhllfeausschluss 
vorsehen. 
Es geht nicht darum, die R0ckkehr dieser Personen zu ver
hindern, sondern lediglich darum, bei den Methoden zur 
Förderung der R0ckkehr die Verhtl.ltnlsmtl.ss!gkelt zu wah
ren. 

Art.82 
Proposition de la ma}orlte 
Al. 1 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 
Al. 1bis 
Lorsque l'autorlte sursolt ä l'execution du renvol pour la du
ree d'une procedure ouverte par une vole de drolt extraor
dinaire, les requerants d'aslle deboutes r&QOlvent, sur 
demande, l'alde d'urgence. 
Al.2 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 
Al. 2bis 
L!aide d'urgence dolt &tre octroyee sous 1a forme de presta
tlons en nature ou pecunlalres joumalleres aux lleux deslg
nes par les cantons. Le palement peut &tre llmlte aux Jours 
de travail. 

Proposition de la mlnorfte 
(Levrat. Beck, B0hlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bernasconl, Vermot, Wyss) 
Al. 1,2 
Malntenlr (voir art. 44a) 

Proposition de la mlnorfte 
(Vermot, B0hlmann, Helm, Leuenberger-Geneve, Levrat, 
Roth-Bemasconl, Wyss) 
Al. 1bls 
Blffer 
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Proposition subsldla/re Ruey 
(au cas oü la proposltlon de la mlnorlte Levrat seralt reJetee) 
Al. 1 
Adherer ä la declslon du Consell des Etats, mals: 
.... reglme d'alde soclale. Les personnes partlcullilrement 
vulnerables ne sont pas exclues du reglme d'alde soclale. 
Deve/oppement par ecrft 
L!excluslon de ralde soclale a des consequences trils dures 
sur les personnes particullerement wlnerables tels les mi
neurs non accompagnes, les famllles avec enfants en bas 
Age et les personnes Agees ou matades. Ces personnes ne 
devralent pourtant pas &tre mlses ä ta rue. 
La Norvege, qul connait egalement l'excluslon de l'alde so
clale, n'envole pas les personnes partlcullerement wlnera
bles ä 1a rue. M&me les Pays-Bas font une exceptlon pour 
les mlneurs non accompagnes. Pour des motlfs de propor
tlonnallte et par respect de la Conventlon relative aux drolts 
de l'enfant, de la Conventlon europeenne des drolts de 
l'homme et de 1a tradltlon humanltalre de notre pays, la 
Sulsse devralt elle aussl faire une exceptlon pour les per
sonnes particullerement vulnerables en ce qul concerne l'ex
cluslon de l'alde soclale. 
II ne s'aglt pas d'empAcher le retour de ces personnes. II 
s'aglt de 1a proportlonnallte des methodes vlsant ä favoriser 
le retour. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Ich möchte mit mei
nem Minderheitsantrag Artikel 82 Absatz 1 bis streichen. Er 
lautet nämlich: .. wird der Vollzug der Wegweisung für die 
Dauer eines ausserordentllchen Rechtsmntelverfahrens aus
gesetzt, erhalten abgewiesene Asylsuchende auf Ersuchen 
hin Nothilfe ... Es könnte Ja z. B. der Fall eintreten, dass ein 
Wledererwägungsgesuch eingereicht wurde, dass Im Her
kunftsland einer Person nach Abschluss des Verfahrens ein 
BQrgerkrieg ausbricht oder dass jemand schwer krank wird. 
Es geht hier darum, dass ein ausserordentllches Rechtsmit
telverfahren verwendet wird. Das helsst also: Die Person Ist 
wieder In einem Verfahren, sie muss Fristen einhalten, muss 
Papiere beschaffen usw. Eigentlich m0sste diese Person in 
dieser Zelt wieder Sozlalhllfe bekommen, weil sie Ja wieder 
In einem geregelten Verfahren Ist, und sie sollte nicht einfach 
nur auf Ersuchen hin Nothilfe erhalten, wie es hier verlangt 
wird. 
Das Bundesgericht hat kürzlich entschieden, dass in einem 
solchen Fall Sozialhilfe gewährt werden muss. Es Ist der Fall 
2A.892/2004, und der Entscheid ist nicht vor zweihundert 
Jahren gefällt worden, sondern am 9. Februar 2005. In sol
chen Fällen halten sich die Betroffenen wieder mit behördli
cher Bewilligung und legal in der Schweiz auf. Im Bericht 
«Monltoring Nichtelntretensentschelde» zum ersten Quartal 
2004 und Im Jahresbericht 2004/05 des BFM wird darauf 
hingewiesen, dass das BFM diesen Entscheid In Bezug auf 
seine subventlonsrechtllchen Auswirkungen auf Weisungs
ebene umsetzen wird. Die Frage Ist also: Ist Jetzt dieser Ent
scheid umgesetzt worden? Warum also ist diese Bestim
mung eingefügt worden, wenn sie gegen den Entscheid des 
Bundesgerichtes verstösst? 
Die Regel Ist grundsätzlich Inkonsequent und stellt erneut 
eine unverhtl.ltnlsmtl.sslge und widersprOchllche Verschär
fung dar. Trotz erneutem legalem Aufenthalt werden solche 
Personen In eine Notlage gedrängt und erhalten nur noch 
Nothilfe. Somit gibt es In diesem Fall keinen Unterschied 
mehr zu abgewiesenen Asylsuchenden, deren Status Illegal 
Ist. Die Angst vor mehr Wledererwägungsgesuchen Ist un
begrOndet. Solche Vorwürfe werden Ja In solchen Fällen an
geführt. Das Stellen eines Gesuches allein reicht für die 
Gewährung der Sozialhilfe nicht aus. Nur wenn die Behör• 
den ein Gesuch als nicht von vornherein ausslchtslos be
trachten, erlauben sie den Aufenthalt. 
Ich bitte Sie unbedingt, diesen ungerechtfertigten Mehrheits
antrag zu Artikel 82 Absatz 1bls abzulehnen, denn Men• 
sehen In ausserordentllchen Rechtsmlttelverfahren mOssen 
das Recht auf Sozialhilfe haben. 
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Roth-Bemasconl Maria {S, GE): La Constltutlon Mderale 
accorde a toutes et a tous le drolt a une vie dlgne et, au ni
veau materlel, au minlmum Vital. Cet article et son respect 
sont primordlaux pour un Etat de drolt, pulsqu'lls protegent 
les plus falb!es et evltent que des personnes ne meurent de 
falm dans un pays liehe comme 1a Sulsse. Comme l'a par 
allleurs conflrme un arrit du 1i1bunal federal, un requerant 
d'aslle, des lors qu'II penetre sur le terrltolre sulsse, a drolt 
a ce mlnlmum vital. Le drolt en vlgueur par l'article 82 ali
neas 1 et 2 leur donne le drolt a l'asslstance soclale ou a 
l'alde d'urgence, quel que solt retat d'avancement de leur 
dossler, que le requerant alt ete deboute ou non. 
La majorlte de la commlsslon nous propose malntenant un 
elarglssement de l'excluslon de l'alde soclale, c'est-a-dlre 
qu'elle souhalte, lorsque l'autorlte sursolt a l'execution d'un 
renvol pour la duree de 1a procedure ouverte par une vole de 
drolt extraordlnalre, que les requerants d'aslle deboutes re-
90lvent sur demande l'alde d'urgence. Comme l'a deJa dlt 
Madame Vermot, la aussl un arrit du Tribunal federal du 
9 fevrier 2005 declare que sl l'execution d'un renvol est sus
pendue offlclellement, Je requerant ou la requerante dolt lo
glquement beneflcler de l'alde soclale et non seulement de 
l'alde d'urgence. En effet, une procedure extraordlnalre dure 
souvent plusleurs annees. On ne peut decemment pas don
ner que l'alde d'urgence pendant des annees a des gens qui 
sont en Sulsse legalement. J'almerals soullgner le mot «le
galement». 
Dols-Je vous rappeler que Ja restrlctlon de l'alde soclale a un 
strlct mlnlmum sous forme d'alde d'urgence est un moyen 
pour faire partlr les requerants deboutes? Faltes preuve d'un 
petlt peu d'empathle et lmaglnez-vous ce que slgnlfle ne vi• 
vre qu'avec le strlct minlmum vftal en Sulsse, et ce pendant 
plusleurs annees, tout en etant dans 1a legallte Ja plus totale, 
Je vous le reppellel 
Au nom du groupe soclallste, Je vous demande donc de sui
vre la proposltlon de la mlnorlte de la commlsslon et de blffer 
l'artlcle 82 allnea tbls. 

La presldente (Meyer Therese, presldente): Le groupe uoc, 
le groupe radlcal-liberal et le groupe PDC communiquent 
qu'ils soutiennent la proposltlon de la maJorlte. 

Men6trey-Savary Anne-Catherlne (G, VD): l!allnea 1 bis 
porte sur des cas, on vlent de le dlre, ou une procedure ex
traordlnalre de reexamen est engagee, sulte a des falts nou
veaux ou sulte a une appreclatton nouvelle de falts deJa 
anclens mals präsentes sous un eclalrage nouveau. Quand 
des requerants de Bosnle ou du Kosovo, par exemple des 
femmes totalement traumatlsees par les violences ou les 
vlols qu'elles ont subls, sont dans l'lncapaclte de raconter 
leur calvalre au moment des premlers lnterrogatolres, II ar
rlve que les falts ne solent etablls que beaucoup plus tard, 
au moment ou une decislon de renvol est deJa entree en 
force. 
Dans ce cas, l'execution du renvol peut itre suspendue par 
une demande de revlsion. Telle procedure peut durer quel
que temps, on vlent de le dlre, car l'etude des falts nouveaux 
exlge une nouvelle etude attentive du dossler. Dans ce cas, 
II paraTt absolument lncoherent et absurde de prlver d'assls
tance les personnes concemees et de les contralndre a de
mander l'alde d"urgence. En effet, cette alde d'urgence est 
con9Ue pour Atre dlssuaslve, pour slgnlfler aux requerants 
qu'lls dolvent qultter le terrltolre. C'est exactement le con
tralre qul se passe dans les cas dont nous dlscutons lcl. 
On ne peut pas surseolr au renvoi et en mime temps faire 
presslon sur les interessils pour qu11s s'en alllent. On ne 
peut pas non plus placer sciemment dans la precarlte 
quelqu'un qul seJoume legalement en Sufsse. Les famllles 
qul sont dans cette sltuatlon n'ont tout slmplement pas la 
posslblllte de vlvre dans des condltlons decentes. Elles rls
quent de partlr tout de mime et donc d'entrainer alnsl le 
classement sans sulte de leur demande de revlslon. 
On a deja pas mal parle des condltlons de via des gens qul 
perdent l'asslstance et qul sont a l'alde d'urgence. Je dols 
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dlre que la, quand on pense a ces famllles dont on parle 
malntenant, ou a toutes ces personnes que l'on prlve d'alde 
soclale, on a !'Impression d'Atre vlctlme d'une sorte de de
doublement de la personnallte. Entre le dlscours triompha
llste, quelque part, de Monsieur le conselller Mderal Blocher 
qul nous annonce que tout va blen, et par alUeurs les appels 
a ralde, les appels presque desssperes des oeuvres d'en
tralde qul recuelllent dans la rue ceux qul n'ont plus nulle 
part ou aller - perce qua certalns sont dans la rue -, eh 
blen, entre ces deux vlslons d'une mime reallte, le fosse est 
glgantesque, comme sl nous ne vlvlons pas sur la mime 
planete. 
lnhumaln, lndlgne, cotlteux et contre-productif: le systeme 
est denonce par les gens du terratn. Certalns cantons n'ont 
aucune structure d'accuell et la pollce y pourthasse les 
NEM. Elle les charge d'amendes, lesquelles reduleent a rlen 
leur malgre pecule de 600 francs par mols. 
Jeudl demler encore, un requerant deboute est mort dans la 
rue a Geneve; mort d'alcool et de desespolr. Apres avolr 
sombre dans 1a vlolence et le desordre psychlque, U etalt de
venu dangereux pour lul-mime et pour ceux qul rappro
chalent. Et ca n'est pas un cas lsolel C'est le Slgne d'une 
sltuatlon potentiellement explosive. En etendant a tous les 
requerants deboutils ces mesures d'excluslon, on cree de 
toutes pleces une catastrophe sanltalre et soclale, mime sl 
vos «monltorlngs" ne donnent pas ce resultat pour le mo
ment. 
Dans les cas concemes par rartlcle 82 allnea tbis, II ne 
s'aglt pas de non-entree en matlere, II s'aglt, encore une 
fols, de personnes, de famllles qul sont la tout a falt legale
ment. Les prlver de l'alde soclale et les contralndre a de
mander l'alde d'urgence, c'est non seulement une mesure 
qul est lnhumalne, mals aussl une mesure qui represente un 
veritable non-sens. 

La presldente (Meyer Therese, presldente): Le Conseil fe. 
deral communlque qu'II se rallle a la proposltlon de la majo
rlte. 

Müller Phlllpp (RL, AG), für die Kommission: Ich mache es 
kurz: Bel Artikel 82 Absatz 1 lag In der Kommission ein An• 
trag vor, den die Kommission aber mit 14 zu 10 Stimmen ab
gelehnt hat. 
Bei Artikel 82 Absatz 1 bis Ist ebenfalls eine deutilche Mehr
heit der Kommission der Ansicht, diese Bestimmung einzu
fügen. 
Ich bitte Sie also, Artikel 82 Im Sinne des Ständerates bzw. 
der Mehrheit zu beschilessen. 

La presldente (Meyer Therese, presldente): La mlnorlte 
Levrat est caduque. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
F0r den Eventualantrag Ruey .... 84 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxlilme vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .... 74 Stimmen 

Art. 83a 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 

Antrag der Minderheit I 
(Amstutz, Hutter Jasmin, Joder, M0rl, Perrln) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit II 
(Lustenberger) 
Titel 
Voraussetzungen fOr die Ausrichtung von Nothilfe 
Text 
Ist der Vollzug der rechtskräftigen Wegweisung zulässig, zu
mutbar und möglich und verweigert die betroffene Person 
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die Mitwirkung bei der Ausreise, so besteht kein Anspruch 
auf staatliche UnterstOtzung. Nothilfe wird nur gewährt, 
wenn eine Notlage glaubhaft gemacht werden kann. 

Art.83a 
Proposition de 1a majoritl 
Blffer 

Proposition de la mlnoritl I 
(Amstutz, Hutter Jasmin, Joder, MOrl, Perrin) 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de 1a minoritd II 
(Lustenberger) 
Tltre 
Condltlons d'obtentlon de l'alde d'urgence 
Texte 
Lorsque l'executlon d'une declslon de renvol entree en force 
est llclte, ralsonnablement exlglble et posslble et que 1a per
sonne concemee refuse de cooperer ä l'organisatlon de son 
depart, cette demlere n'a drolt ä aucune prestatlon de la 
part de !'Etat. L:aide d'urgence n'est accordee que lors
qu'une sltuatlon de detresse est rendue vralsemblable. 

Amstutz Adrian CV. BE): Es gilt festzuhalten, dass wir hier In 
Artikel 83a diejenige Nothilfe regeln, die am Ende eines 
rechtsstaatlich sauberen und in der Regel äusserst aufwen
digen Verfahrens gewährt oder eben nicht gewährt werden 
soll - am Ende eines Verfahrens, notabene eines teuren 
Verfahrens, das offensichtlich missbräuchlich In Anspruch 
genommen wurde und vielmals Ober die Verzögerungs
schlaufe des Rekurses mit einem klaren Ergebnis, nämlich 
einer rechtskräftig verfügten Wegweisung, abgeschlossen 
wurde. 
Es kann doch nicht sein, dass rechtskräftig festgestellter 
Asylmissbrauch und In der Folge die verweigerte Ausreise 
noch mit einer staatlichen Nothilfe belohnt werden sollen. 
Genau diese Asylrechtsmissbräuche sind es ja, die den gu
ten Willen der Schweizer Bevölkerung arg strapazieren und 
die Bereitschaft schmälern, echten FIOchtllngen den berech
tigten Schutzanspruch und die notwendige UnterstOtzung zu 
gewähren. Wir brauchen hier ein klares Signal, dass Perso
nen, die das Asylrecht missbrauchen, mit dem schwelzerl• 
sehen Rechtsstaat nicht Schlitten fahren können. 
Die Minderheit II (Lustenberger) verfolgt das gleiche Ziel. Ich 
ziehe deshalb unseren Minderheitsantrag zugunsten des 
Antrages der Minderheit II (Lustenberger) zurOck. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Der Ständerat hat während 
seiner Erstberatung Artikel 83a mit dem Titel «Einschrän
kung oder Verweigerung von Nothllfe» eingeführt. Die 
Schweiz nahm davon Kenntnis. Erst als ein paar Tage später 
das Bundesgericht entschied, dass die Formulierung, wie 
sie der Ständerat gewählt hatte, nicht mit unserer Bundes
verfassung konform sei, ging berechtigterweise ein Auf• 
schrei vor allem durch die Presse, aber ein Aufschrei auch 
durch die ganze Schweiz. Damit erhielt dieser Artikel nicht 
nur eine sachpolltlsche, sondern vor allem auch eine staats
politische Dimension. 
Es Ist für alle von uns klar: Wenn wir hier leglferieren, haben 
wir uns, obwohl wir die Verfassungsgerichtsbarkeit nicht 
kennen, in erster Linie an unsere Verfassung zu halten. Die 
Staatspolltlsche Kommission des Nationalrates hat In Kennt
nis des Urteiles des Bundesgerichtes klar die Meinung ver• 
treten, dass die Formulierung des Ständerates nicht haltbar 
Ist. Sie hat aber, auch In Kenntnis des wmens des Ständera• 
tes - übrigens des einstimmigen Ständerates - den Bundes
rat beauftragt, nach einer Formulierung zu suchen, die mit 
unserer Verfassung kompatibel Ist. 
Was die Minderheit II vorschlägt, entspricht unserer Bundes
verfassung. 
Die Minderheit II hat auch einen anderen Titel gewählt. Es ist 
nicht mehr von einer «Verweigerung der Nothilfe» die Rede, 
denn diese wird nach diesem Artikel nicht tel quel verwel-
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gert, sondern es geht darum, die Voraussetzungen zu stipu
lieren, unter welchen die Nothilfe ausgerichtet werden soll. 
Wenn Sie nun diesen Artikel lesen, stellen Sie fest, dass drei 
Bedingungen nach einem rechtskräftigen Entscheid die Vor
aussetzung sind, um dann die Nothilfe einzuschränken. zu
erst muss diese Wegweisung, die rechtskräftig Ist, auch 
zulässig sein. zum Zweiten muss die Möglichkeit da sein, 
eine rechtskräftige Wegweisung zu vollziehen, und letztlich 
muss diese Wegweisung auch noch zumutbar sein. Schlless
llch - und darauf hat der Vorschlag des Bundesrates rea
giert - wird eine Ausnahmeklausel stipuliert, Indem gesagt 
wird, die Nothilfe werde dann gewährt, wem eine Notlage 
glaubhaft gemacht werden könne. Diese Formulierung ist 
konsequent, aber sie Ist zugegebenermassen streng. Ich bin 
mit diesem Anliegen In der CVP-Fraktlon In der Minderheit, 
die CVP•Fraktlon wird in Ihrer Mehrheit die Minderheit 11 
nicht unterstOtzen. Ich möchte Herrn Amstutz dafür danken, 
dass er seinen Minderheitsantrag zurOckgezogen hat Es Ist 
staatspolitisch richtig, dass man einen Antrag, der nicht ver
fassungskonform ist, hier zurückzieht. Ich halte aber an mel• 
nem Minderheitsantrag fest. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Der 17. März 2005 wird als 
schwarzer Tag In die Geschichte der Schweiz eingehen. An 
diesem «Black Thursday» fällte die sonst so besonnene 
Chambre de Reflexion Entscheide, die nicht nur menschen
rechtswldrig sind, sondem auch gegen unsere Bundesver
fassung verstossen - zum Beispiel Im Artikel 83a. 
Der Zufall wollte es, dass das Bundesgericht am folgenden 
Tag einen Fall des Solothurner Veiwaltungsgerichtes zu ent
scheiden hatte, In dem einem Asylsuchenden In einem 
Nlchtelntretensentscheld die Nothilfe gestrichan worden war, 
weil er nicht kooperiert hatte. Der Entscheid des Bundesge
richtes war eindeutig: Eine Verweigerung der Nothilfe ver
stösst gegen Arttkel 12 der Bundesverfassung. Die Verwei
gerung der Nothilfe als Zwangsmittel einzusetzen, ist verfas
sungswidrig. 
Sie kennen die Fortsetzung der Geschichte. Herr Bundesrat 
Blocher sagte, ja, dann mOsse man eben die Verfassung än
dem. Der Entscheid des Ständerates löste, wie das Herr 
Lustenberger gesagt hat, landesweit ein grosses Medien• 
echo aus, und wir erhielten zahlreiche - Ich wOrde fast 
sagen: u - Briefe von besorgten BOrgerinnen und 
BOrgem. Der ldent des Bundesgerichtes, Herr Glusep 
Nay, geb sogar ein Zeitungsinterview, was sehr ausserge
wöhnllch Ist. Er stellte nochmals klar, dass wir die Verfas
sung und das Grundrecht auf NothlHe verletzen, wenn wir 
die Nothilfe verwelgem. 
All diese Reaktionen führten dazu, dass die Staatspolitische 
Kommission des Nationalrates bereit war, den vom Stände
rat eingefügten Artikel 83a, zu streichen, und zwar mit 16 zu 
8 Stimmen. Dass die Minderheit 1 (Amstutz) und die Minder
heit II (Lustenberger) trotzdem darauf beharren, dem Stän• 
derat bzw. in einem gewissen Sinn dem Ständerat zu folgen, 
zeugt von einer gewissen Unbelehrbarkeit. Wir brauchen 
den Antrag der Minderheit II nicht, er Ist unnötig. Artikel 12 
der Bundesverfassung ist klar genug: «Wer in Not gerät und 
nicht In der Lage Ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf 
Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschen• 
würdiges Dasein unerlässlich sind.» Diese Formulierung In 
Artikel 12 der Bundesverfassung genügt vollkommen. Wir 
brauchen den Antrag der Minderheit II (Lustenberger) nicht. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Hollensteln Pia (G, SG): Ich zitiere den renommierten 
Schriftsteller Manfred ZOfle. Er sagte an einem politischen 
Abendgottesdienst am 8. April dieses Jahres in Zürich: «Wo 
sind wir schon hingekommen? Das wäre die Frage, die Im
mer und Immer wieder in der Geschichte eines Landes sich 
stellt, wenn offensichtlich nicht mehr auf Jemanden eingetre
ten wird, weil er offensichtlich ein Mensch Ist, der Menschen
hilfe braucht. Dann braucht es zivilen Ungehorsam gegen
Ober einem Volksstaat, der zu vergessen droht, dass er 
Staat nur sein kann für eine zivil sein wollende Gesell-
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schaft.» Bel der Verweigerung von Nothilfe geht es um die 
Frage der zivil sein wollenden Gesellschaft. 
Die grüne Fraktion bittet Sie elndrlngllch, der Kommissions• 
mehrheit zuzustimmen und den verbleibenden Minderheits• 
antrag abzulehnen. Es Ist ein Armutszeugnis fOr einen 
demokratischen Staat wie die Schweiz, wenn man per Ge
setz versucht, Nothllfe zu verweigern. Ich war erschrokken, 
als Ich hören musste, dass sich Im Ständerat eine Mehrheit 
fOr dieses Ansinnen finden lless. Dass auch einem Parla
mentarier einmal ein Ausrutscher passieren kann, das Ist zur 
Kenntnis zu nehmen. Aber dass eine Forderung, die ein 
Menschenrecht mit Füssen tritt, In einem Parlament eine 
Mehrheit findet und heute nun von der Minderheit 1 (Amstutz, 
Hutter, Joder, MOrl, Perrln) verlangt wird, Ist sehr bedeuer• 
lieh. Ich bin sehr froh derüber, dass dieser Antrag zurückge
zogen wurde. 
Ich frege mich: In welchem Land lebe Ich denn eigentlich? 
Was Ist das fOr ein Land, In dem die eigene Verfassung nicht 
beachtet wird? Wie kommt es, dass Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier die Verfassung als Grundlage des Staates 
missachten? Das Wort «Missbrauch» Im Asylbereich scheint 
eine GefOhlslage auszulösen, die sich rationalen Argumen
ten verschllesst. Wir hören das nun schon seit einigen Stun• 
den. Das Ist gefährlich. Wir müssen auf solche gefährlichen 
Zeichen aufmerksam werden. Es gibt unantastbare Rechte In 
einem Rechtsstaat; diesen gilt es Sorge zu tragen. 
Herr Amstutz, es Ist unerträglich, dass Sie die Menschen mit 
Wegweisungsentscheiden, die nicht ausreisen können - sol• 
ehe gibt es sehr viele -, samt und sonders des Missbrauchs 
bezichtigen. Die Forderung des Ständerates und der Min• 
derhelt 1, so wie sie vorlag, verletzt die Bundesverfassung. 
Das dürfen wir nicht zulassen. Die Prinzipien der Rechts· 
staatlichkelt gilt es zu wahren. Der Beschluss des Ständera• 
tes und auch der Antrag der Minderheit II sind der humanitä
ren Tradition unseres Landes nicht würdig. Verweigerung 
von Nothilfe führt zur Verletzung der Würde von Tausenden 
von Menschen. 
Ende April hat das Solidaritätsnetz In St Gallen ein Banquet 
~publlcaln zu den Entwicklungen Im Asyl· und Ausländer• 
recht organlslert. Da appelßerte unter anderem der Kirchen
ratspräsident der evangelisch-reformierten Kirche des 
Kantons St Gallen, Pfarrer Dölf Weder, an die Politikerinnen 
und Politiker, die Verhältnlsmässlgkelt zu wahren und das 
Augenmass nicht zu verlieren. 
Darum bitte Ich auch Sie heute bei dieser Abstimmung. Mit 
vielen Menschen In unserem Land hoffe Ich, dass die Be· 
fOrchtungen nicht wahr werden, dass wir In zwanzig Jahren 
die Geschichte unseres Umgangs mit Asylsuchenden aufar
beiten müssen. Wir sollten uns heute dafür einsetzen, dass 
alle Menschen In unserem Land menschenwürdig behandelt 
werden; das Ist ein Minimum. 
im Namen der grünen Fraktion und auch Im Namen aller 
Menschen In unserem Land, die sich um die Wahrung der 
Menschenwürde sorgen, bitte Ich Sie, den Artikel zur Ver
welgen.mg der Nothilfe - und auch den Antrag der Minder
heit II (Lustenberger) - abzulehnen. 

Wehrll Reto (C, SZ): Frau Kollegin, der Mehrheit steht Jetzt 
Im Moment noch der Antrag der Minderheit II (Lustenberger) 
gegenüber. Sie haben mehrmals Verfassungswidrigkeit gel
tend gemacht. Können Sie mir bitte entweder Ihre Quelle be
kennt geben oder bestätigen, dass der Antrag der Minder• 
helt II eben verfassungskonform Ist? 

Hollensteln Pla (G, SG): Ich welss, dass In der Kommission 
Gutachten vorgelegt wurden, die klar belegen, dass es nicht 
verfassungskonform Ist, wenn NothiUe verweigert wird, und 
auch der Antrag der Minderheit II (Lustenberger) beinhaltet 
eben ein Stück davon. 

Flurl Kurt (AL, SO): Das Urteil des Bundesgerichtes Ist ge
gen den Kanton Solothum ergangen. Der Kanton Solothum 
bzw. das sozlaldemokl8tlsch geführte Departement des ln
nem hat dieses Urteil provoziert, gegenüber einem Auslin· 

26 septembre 2005 

der, der sich einer Ausreise verweigert hat Nun wird zwar 
häufig gesagt, das sei verfassungswidrig sowie EMRK-wld
rlg, und das sei abscheulich. 
Immerhin muss man sagen, dass zwei der fOnf Bundesrich
ter das Vorgehen der Solothumer Behörden als gerechtfer
tigt betrachtet haben. Sie begründeten dies damit, dass der 
betreffende Ausländer seine Notlage ohne weiteres selber 
hätte beenden können, wenn er die Vorbereitung seiner Ab
reise nicht mehr länger hintertrieben hätte. Das Gericht war 
sich dann unisono einig, dass sich der Ausländer unter an
derem rechtswidrig, provokativ und Anstoss erregend ver
halte (Ziffer 6.4). Mehrfach wurde betont, dass die Ge
währung der Nothilfe keinen Anreiz zu längerem Verbleiben 
In der Schweiz schaffen dürfe, weshalb den Empfängern der 
Nothilfe anstelle einer pauschalen Geldzahlung von 21 Fran
ken besser Essen und Kleider abgegeben sowie ein Bett in 
einer Notschlafstelle zur Verfügung gestellt werden sollen, 
also Naturalhllfe anstatt Geld. Das war die Meinung - uni
sono - des Gerichtskörpers. Immerhin zwei von fünf Bun• 
desrtchtem waren der Auffassung, die Beschwerde hätte 
abgewiesen werden sollen. Nun, soweit das Bundesgericht. 
Die FDP-Fraktion vertritt praktisch einstimmig die Meinung, 
man müsse hier die Mehrheit unterstützen. Unter Beachtung 
von Artikel 12 der Bundesverfassung und der Beachtung der 
EMRK sind wir der Meinung, dass die Nothilfe vorausset
zungslos zu gewährleisten sei. Wir haben auch hier Im An· 
trag der Minderheit II diverse unbestimmte Gesetzesbegriffe, 
wie «zulässig», «zumutbar», «möglich» und die Notlage 
müsse «glaubhaft gemacht werden». Nach unserer Auffas.. 
sung der Verfassung ist die Glaubhaftmachung nicht zuläs
sig, sondern die Nothilfe Ist voraussetzungslos geschuldet. 
Wir wollen mit der Gesetzgebung nicht die Verfassung unter
laufen. Wenn schon, müsste man zuerst die Verfessung än
dem und nicht mangels Verfassungsgerichtsbarkeit via Ge
setzgebung die Verfassung unterlaufen. Aber auch aus 
rechtsstaatlichen Gründen könnten wir eine derartige Ver
fassungsänderung nicht unterstützen, umso weniger auch 
die entsprechende Fassung der Minderheit II. 
Wir bitten Sie also, Artikel 83a Im Sinne der Mehrheit gänz
lich zu streichen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Warum hat der Ständerat 
Oberhaupt einen Artikel 83a betreffend Einschränkung und 
Verweigerung von Nothilfe eingeführt? Noch bevor ein Bun
desgerichtsentscheid ergangen war, haben In verschiede
nen Kantonen Leute mit einem Nlchteintretensentscheld auf 
ausserordentllch provokative Welse - es Ist von Herrn Flur! 
so bezeichnet worden - die Mitwirkung bei der Ausreise, die 
Namensnennung, die Wohnortangabe usw. verweigert. Sie 
sind, unterstützt von Rechtsanwälten, ans Bundesgericht 
gelangt. Dahinter stehen Ja Immer Grundsatzfragen; es geht 
nicht um einzelne Nothilfesuchende. Damals war der Ent
scheid des Bundesgerichtes noch offen. Man hatte einen 
abweichenden Entscheid des Kantons Bem und einen ab
weichenden Entscheid des Kantons Solothum, und darum 
haben die Ständeräte auf eigene Veranlassung diesen Arti
kel 83a elngefOhrt. 
Das Bundesgericht hat bekanntllch mit einem Drei-zu-zwei
Entscheid gesagt, der Kanton habe die Nothilfe zu Unrecht 
verweigert, und man müsse auf Jeden Fall Nothilfe geben. 
Das Ist fOr die Kantone ein erhebliches Problem. Es Ist fOr 
das Schwelzervolk doch völlig unverständlich, wenn Jemand, 
der Nothilfe will und der zum Beispiel nicht sagt, wie er 
helsst und woher er kommt, Nothilfe bekommt. Das be
kommt kein Schweizer, und das bekommt auch kein Illegal 
anwesender Ausländer. Nur ein Asylsuchender, der einen 
Nlchtelntretensentscheld hat, hat nun mit diesem Bundes
gerlchtsurtell angeblich dieses Recht - man muss Ja 
aufpassen; die Kantone müssen Jetzt diesen Bundesge
richtsentscheid anwenden. 
Es gäbe einen Weg über die Verfassung: Da muss man 
schauen, was man hier machen würde. Das Ist Ja so: Wenn 
eine Verfassung keine Grundlage bietet, dann muss man 
diese schaffen. Es Ist aber fragwürdig, ob das Oberhaupt 
möglich wäre, wenn das - wie des Bundesgericht sagt - ein 
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Grundrecht betrifft. Also hat der Bundesrat- es Ist nicht Herr 
Lustenberger gewesen - eine neue Fonnullerung beschlos
sen, welche mit der Bundesverfassung und der Menschen
rechtskonvention Oberelnstlmmt Das hat der Bundesrat 
beschlossen, und wir haben es Ihnen dann In der Kommis
sion vorgeschlagen. Der Bundesrat steht hinter der Fas
sung, . die von Herrn Lustenberger als Minderheitsantrag 
aufgenommen wurde. 
Ich empfehle Ihnen Im Namen des Bundesrates, dem Antrag 
der Minderheit II (Lustenberger) zuzustimmen. Das Ist mit 
der Verfassung Oberelnstlmmend, es Ist mit der Menschen
rechtskonvention Oberelnstlmmend, und der Bundesrat hat 
es einstimmig beschlossen. 
Was Ist hier gesagt? - NatOrllch Ist nicht viel gesagt, das 
sehe Ich ein. Aber mindestens muss Jemand die Notlage 
glaubhaft machen; das Ist das Mindeste, was man erwarten 
kann. Sonst bekommt er nicht einfach die Nothllfelelstung. 
Es gibt Kantone - das Ist ein gewisser Widerspruch -, die 
Geldbeträge bezahlen, In sieben Tagen 140 Franken. Stellen 
Sie sich einmal vor, Jeder könnte 140 Franken abholen, ohne 
die geringste Mitwirkung, ohne zu sagen, wer er Ist und wo
her er kommt. Das ist kein richtiges Vorgehen. Die Kantone 
getrauen sich heute nicht mehr, hier weiter zu gehen. 
Nun Ist beim Bundesgericht von einem Bundasrlchter darge
legt worden, In solchen Fällen mOsste man das mit Straf
messnahmen durchsetzen, unter anderem eben mit der 
Durchsetzungshaft. Ich frage Sie, ob das der richtige Weg 
Ist, dass wir dann solche Lösungen vorsehen. 
Obwohl Ich gesehen habe, dass Jetzt die FDP-Fraktion und 
offenbar auch die CVP-Fraktlon das nicht wollen, halte ich 
an diesem Antrag ausdrücklich fest. Ich könnte das vor der 
Bevölkerung nicht vertreten, und der Gesamtbundesrat steht 
hinter dieser Lösung. 

Beck Serge (RL, VD): Monsieur le conselller t6deral, et sl 
l'on parlalt du vral probil,me? Nous parlons lcl de personnes 
dont la declslon de renvol est executolre; dont l'executlon du 
renvoi est posslble, dont elle est llclte et dont eile est ralson
nablement exlglble. 
Comment est-ce que vous expllquez, Monsieur le conselller 
tederal, qu'avec la determlnatlon que vous voulez toujours 
afflcher en matlt\re de represslon des abus dans le domalne 
de l'aslle, vous n'arrlvlez pas a charger ces personnes dans 
un avion et a les ramener chez elles? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich wetss nicht, was Sie 
meinen, Herr Beck. Das Ist ein anderes Problem - das Ist 
doch ein anders Problem! Es geht hier um solche, die hier 
sind, obwohl sie einen Nlchtelntretensentscheld haben und 
das Land verlassen mOssen und das Land auch verlassen 
können und filr die das zulässig und zumutbar und möglich 
Ist - das alles steht hier. Sie können also nach Hause ge
hen, aber sie mOssen zur Botschaft Ihres Landes gehen und 
dort die Papiere holen. Auch wenn sie keine Pässe haben, 
können sie ausreisen. FOr diese Fälle Ist das hier umschrie
ben. Ich welss nicht, welche Fälle Sie Im Kopf haben. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Herr Bundesrat, sind Sie damit ein
verstanden, dass es zwei verschiedene Notlagen gibt, von 
denen hier die Rede ist? Es gibt die soziale Existenznotlage, 
und da Ist es selbstverständllch: Jede Person muss eine 
Glaubhaftmachung erbringen, dass sie In einer sozialen Not
lage ist, sonst bekommt sie keine Nothilfe. Das setzt auch 
das Bundesgericht voraus, aber das Bundesgericht sagt: 
Wenn jemand den Beweis erbracht hat, dass soziale Nothilfe 
nOtlg Ist. braucht er keine weitere Notlage, also nicht die 
asyl- oder ausländerrechtllche Notlage, geltend zu '!lachen. 
Sind Sie nicht der Meinung, dass Sie nicht mehr In Ubereln
stlmmung mit der bundesgerichtllchen Rechtsprechung sind, 
wenn Sie gerade diesen Begriff offen lassen und nicht präzi
sieren, worauf sich die Notlage bezieht? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich kann Ihnen nur bestäti
gen: Ich habe niemanden gefunden, der sagt, das stimme 
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nicht mit der bundesgerlchtllchen Rechtsprechung, nicht mit 
der Verfassung und nicht mit dem Völkerrecht Obereln. Das 
Ist ein Beschluss des Bundesrates, und vorher musste das 
Ja alles auch abgeklärt werden. Ich gebe zu: Es Ist natOrlich 
wesentlich weniger, als der Ständerat beschlossen hat. Es 
Ist keine sehr einschränkende Bestimmung. Aber wenn wir 
gar nichts schreiben, filhrt dies dazu, dass diese Entschädi
gung voraussetzungslos bezahlt wird, und das könnte Ich 
nicht verantworten. Wenn Sie das verantworten können, 
dann mOssen Sie anders beschllessen. 

Perrln Yvan (V, NE), pour la commlsslon: L:artlcle 83a con
trevlent manifestement a 1a Constltutlon pulsqu'il prevolt 
la suppresslon de l'alde d'urgence. La commlsslon a prls 
acte de l'arrt'lt du lrlbunal federal et vous recommande, par 
16 volx contre 8, de blffer cet artlcle et de rejeter la proposi
tlon de la mlnorlte II (Lustenberger). 

La pnisldente (Meyer Thert\se, pr6sldente): La proposltlon 
de la mlnorlte 1 (Amstutz) est retlree au proflt de la mlnorlte II 
(Lustenberger). 

Abstimmung- Vote 
(nameotllcb - nomlnatlf: Benage - Annexe 02.080/24131 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 105 Stimmen 

§~g~ .. /n~m~ ~ 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Gent\ve, 
Lavrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, aber: 
.... als FIOchtling anerkannt oder nach Artikel 44 Absatz 3 
dieses Gesetzes oder Artikel 14a Absatz 1 Anag humanitär 
aufgenommen wird. (Siehe Art. 44) 

Art. 84 
Proposition de la majorlte 
Adherer a 1a declslon du Consell des Etats 

Proposition de la mlnorfte 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Gent\ve, 
Levrat, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats, mals: 
.... est reconnu comme refugle ou est admls pour ralsons hu
manltalres au sens de l'artlcle 44 allnea 3 de la presente lol 
ou de l'artlcle 14a allnea 1 LSEE. (Volr art 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de 1a majorfte 

Art. 88 Abs. 1 bis, 4, 5 
Antrag der Mehrheit 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Gent\ve, Roth-Bemasconi, Vermot, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44a) 

Art. 88 al. 1bla, 4, 5 
Proposition de la majorlte 
Adherer a la declslon du Consell des Etats 

Proposition de la minortte 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Gent\ve, Roth-Bemasconi, Vermot, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 44a) 

Angenommen gemlJss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltlon de la majorfte 
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Art, 91 Abs. 4 
Antrag der Mehmelt 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Mlndemelt 

.223 

(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Art.91 al.4 
Propos/t/on de 1a msjorlte 
Adhllrer a la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de 1a mlnorlte 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehmelt 
Adopte se/on 1a proposltlon de la maJorlte 

Art. 92 Aba. 2 
Antrag der Mehmelt 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der MJndertlelt 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconl, Vermot, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44a) 

Art. 92al. 2 
Proposition de la majorlte 
Adhllrer a la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de 1a mlnorlte 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconl, Vermot, Wyss) 
Malntenir (voir art. 44a) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrtlelt 
Adopte se/on Ja proposltlon de Ja msjorlte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debst sur cet objet est lnterrompu 

La prasldente (Meyer Thllrese, prilsldente): Je me permets 
de fllllclter en votre nom fllqulpe de Sulsse de Coupe Davis 
de tennls qul, avec Roger Faderer, Stanislas Wawrlnka, 
George Bast! et Yves Allegro, a gagn6 5 a o contre 1a 
Grande-Bretagne. (Applaudlssements) 

Schluss der Sitzung um 22.05 Uhr 
La sesnce est 1evee a. 22 h 05 
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Asylgesetz. Tellrevlslon 
Lol sur l'aslle. Revision partielle 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 04.09.02 (BBI 2002 6845) 
M-ge du Consell federal 04.09.02 (FF 2002 6359) 
Na!lonalrat/Conaell national 03.05.04 (Erstrat- Premier ConselO 
Natfonalrat/Consell national 04.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 04.0S.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 05.0S.04 (Fortsetzung- Suite) 
Stilnderat/ConseU des Etats 17.03.05 (Zweitrat - Dewdeme Conseil) 
Stlnderat/Consell des Eta!& 17.03.05 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell national 26.09.05 (Differenzen - Dlvefgences) 
Nationalrat/Conseil national 27.09.05 (Fortsetzung - Suite) 
Nattonalrat/Consell natlonlll 28.09.05 (Fortsetzung- Suite) 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'aslle 

Art. 97 Abs. 3 Bst. g 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Streichen (siehe Art. 25c Anag) 

Art. 97 al. 3 let. g 
Proposition de /a majorlt{J 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de /a mlnorlt{J 
(Vermot, Bühlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Blffer (volr art. 25c LSEE) 

Verrnot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es geht hier um das 
heikle Thema der Übergabe von Daten während strafrechtli
cher Verfahren, um Artikel 97 Absatz 3 Buchstabe g. Proble
matisch Ist die Frage, welche Daten weitergegeben werden 
und zu welchem Zeitpunkt dies geschehen soll. Vorgesehen 
Ist, dass Daten grundsätzlich auch während des Asylverfah
rens - das ist ja die Problematik - an den Herkunftsstaat des 
betreffenden Menschen weitergegeben werden können. Das 
Ist helkel, und wir lehnen Artikel 97 Absatz 3 Buchstabe g 
ab, im Wissen darum, dass während des laufenden Asylver
fahrens noch nicht klar Ist, ob eine Person ein Schutzbedürf
nis geltend machen kann oder nicht. 
Wie sensibel diese Frage Ist, zeigt sich daran, dass es schon 
heute möglich ist, Abklärungen durch die Schweizer Vertre
tung Im Ausland zu tätigen. Dies hat zu zahlreichen Kritiken 
Anlass gegeben. Es gibt BefOrchtungen, dass die Nachfor
schungen, insbesondere bei den heimatlichen Behörden, 
die Asylsuchenden und Ihre Familien gefährden können. 
Ausserdem lässt die entsprechende Richtlinie der EU eine 
Datenweitergabe erst nach Abschluss des Asylverfahrens 
zu. Trotzdem hat der Nationalrat beschlossen, zwecke Be-
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schleunlgung der Wegweisung die Datenweitergabe schon 
nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens möglich zu 
machen. 
Hier können schwerwiegende Fehler gemacht werden, da In 
einer Vielzahl der Fälle das Vorliegen der FIOchtllngseigen
schaft bzw. gravierende Wegweisungshindernisse erst In 
zweltinstanzlichen Verfahren von der Asylrekurskommlssion 
festgestellt werden können. Es Ist also verfrOht und unzuläs
sig, Daten schon nach dem ersten Entscheid weiterzuge
ben. Wir haben darüber auch In dar Kommission diskutiert, 
und Ich denke, wir müssen uns Oberlegen, was das bedeu
tet, wenn man während des Verfahrens die Daten weitergibt 
Bel Artikel 97 Absatz 3 Buchstabe g Ist die Frage noch heik
ler, denn dort geht es um die Weitergabe von Daten Ober 
Straftaten. Das Ist problematisch, vor allem auch In Bezug 
auf die Schaffung von Nachfluchtgründen. Handelt es sich 
bei den Straftaten um Delikte, die mit einer gegebenenfalls 
unerlaubten exilpolitlschen Aktivität zusammenhängen, so 
Ist eine Weitergabe der Daten im Hinblick auf den Schutz der 
Betroffenen und Ihrer Familienmitglieder nicht ertaubt. Vor
sicht Ist auch dann geboten - Ich möchte wirklich, dass Sie 
sich das auch überlegen -, wenn bekannt ist, dass be
stimmte Delikte In bestimmten Herkunftsländern erneut und 
womöglich drakonisch bestraft werden. Denken Sie daran, 
dass es fOr Drogenhandel, fOr Drogendelikta die Todesstrafe 
gibt. Darüber müssen sich die Behörden Gedanken machen. 
Auch hier dürfen Daten nicht weitergegeben werden. Arti
kel 97 Absatz 3 Buchstabe g Ist auch bedenklich in Bezug 
auf den Datenschutz In der Schweiz. Es geht um Artikel 6 
des Datenschutzgesetzes, der auch ausländlsche Personen 
schützt. Es Ist denkbar, dass nach dem Abschluss des Asyl
verfahrens eine Botschaft als Bedingung fOr das Einreise
visum einen Strafregisterauszug fordert Dies hätte den 
Vorteil, dass der Aufnahmestaat nur über die tatsächlichen 
Verurteilungen Informiert würde und nicht über hängige Ver
fahren. 
Da Artikel 97 Absatz 3 Buchstabe g heikle Fragen aufwirft, 
sollte er gestrichen werden. Man muss sich auch hier, in die
sem Haus, am Datenschutz orientieren. 
Ich veiwelse noch auf das UNHCR, das anerkennt, dass Her
kunftsstaaten ein legltlmes Interesse haben, zur Wahrung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Angaben Ober straf
rechtliche Verfahren zu erhalten. Die Bekanntgabe sollte 
sich nur auf nlchtpolltlsche Schwerverbrechen beschränken, 
schreibt das UNHCR. Wenn die Aufnahme des Tatbestands
elementes Im konkreten Fall zur Abwicklung der ROckOber
nahme erforderlich Ist, ist dies jedoch bedenklich, da dies 
leicht als Vorwand für die Datenweitergabe In Jedem Einzelfall 
herangezogen werden könnte; es könnte daher zu einer sys
tematischen Weitergabe von Daten Ober strafrechtliche Ver
fahren In der Schweiz kommen. Daher regt das UNHCR an, 
diese Bestimmung auf die Wahrung der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung Im Heimatstaat einzuengen. 
Ich muss noch vermerken, dass diese Norm In Artikel 97 Ab
satz 3 Buchstabe g nicht fOr das Ausländergesetz gilt, das 
wlr ab dem Kapitel Ober die Zwangsmassnahmen zusam
men mit diesem Gesetz beraten. 
Ich bitte Sie also nochmals, Artikel 97 Absatz 3 Buchstabe g 
zu streichen, da er In diesem Gesetz nichts zu suchen hat. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Die SP-Fraktlon unterstützt den 
Strelchungsantrag der Minderheit Vermot aus einer Reihe 
von Gründen: Erstens widerspricht die Fassung des Stände
rates Artikel 97 Absatz 1, wo es helsst, dass diese Daten 
nicht weitergegeben werden können. zweitens wollen wir die 
Auszuscheffenden und Ihre Angehörigen nicht unnötig ge
fährden. Drittens können wir von der Schweiz aus - das Ist 
ein wesentlicher Grund - nicht oder nur schlecht beurteilen, 
wie die Herkunftsländer mit Ihren Rückkehrenden verfahren, 
wenn diese ein strafrechtliches Verfahren, z.B. wegen Dro
genhandels oder eines anderen Deliktes, hinter sich haben. 
Ein weiterer Grund: Wenn diese Leute für Ihr Delikt bereits 
bestraft worden sind, also bereits Im Gefängnis waren oder 
sonst gebOsst worden sind, sollen sie In Ihrem Herkunftsland 
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neu anfangen können und nicht bereits stigmatisiert sein. 
Der letzte Grund Ist der Wichtigste: Vor allem kann eine Be
kanntgabe dieser Daten fQr die Angehörigen des ROckzu
schaffenden Nachtelle haben. Sie können Ja gar nichts 
dafQr, was da passiert Ist. Sie können ganz konkret gefähr
det werden; wir haben zahlreiche Fälle, die In diesem Sinne 
bekannt geworden sind. 
Wir bitten Sie deshalb, die Minderheit Vermot zu unterstOt
zen. 

La pr6sldente (Meyer TMrese, presldente): Le groupe de
mocrate-chretlen communique qu'II soutlent la proposltlon 
de la majorlte. 

MentHrey-Savary Anne-Catherlne (G, VD): A l'artlcle 97 
concemant la transmlsslon de donnees, on peut dlre que le 
mal est deja fa.lt, pulsque le Conseil des Etats n'a pas voulu 
corrlger l'erreur commlse par la majorlte des membres de 
notre consell, qul a autorlse la tra.nsmlsslon d'lnfonnatlons 
sur les candldats a l'asile avant mAme la fln de la procädure. 
J.:adjonctlon de Ja lettre g ne falt en quelque sorte qu'en «re
mettre une couche», sl on peut dlre. C'est encore une me
nace de plus. 
II faut ra.ppelerencore une fols les dangers que de telles pra
tlques font courlr aux personnes. II y a deja eu des drames: 
des gens qu'on a renvoyes sans trop de precauttons sont 
encore en prlson; on a evoque ces cas pas plus tard qu'hler 
dans cette salle. Et mime ceux qul ont finl par obtenlr l'asile 
ont eu, ou auront l'occaslon, avec ce genre de mesure, de 
trembler pour leurs proches restes au pays. De plus, on ne 
volt absolument pas en quol le falt d'avertlr les pays de pro
venance des procedures penales en cours peut contrlbuer a 
la securlte de ces pays et au malntlen de !'ordre publlc. 
La plupart du temps, en effet, las dellts en questlon sont des 
lnfra.cttons relatlvement legeres, des lnfractlons a la lol fede
rale sur le sejour et l'etablissement des etrangers ou des de
llts relatlfs a la clrculatlon routlere. II peut aussl s'aglr de 
petlts vols ou de petlts tra.flcs de drogue, rnals ce sont des 
comportements qul sont souvent lies aux condltlons de sä
Jour des requerants d'aslle et qul ne se repeteront probeble
ment pas dans ieur pays au retour. 
J'al souvent constate d'allleurs qu'en Sulsse, le dossler pe
nal des dernandeurs d'aslle est artlflclellement et lnJuste
ment gonfle. Dans un cas partlculler en tout cas, une 
autorlte cantonale falt preclsernent en ce moment l'objet 
d'une plalnte penale pour avolr dlffame des requerants en 
pretendant qu'lls avalent commis de lourds dellts penaux, ce 
qul n'etait pas ie cas. 
Ce qul me choque aussl, c'est que, dans le cadre de la revl
slon de l'organlsatlon Judlciaire, nous avons recemment 
adopte dans ia lol sur le Tribunal federe! une possiblllte de 
deuxieme instance de recours en mattere d'entralde penale 
Internationale, preclsement pour proteger les personnes 
concernees de tout mauvals tralternent dans leur pays. 
Alors, pourquoi est-ce qu'on prend tant de precautlons pour 
des hommes d'affalres russes ou des banquiers vereux de 
haut vol et qu'on n'en prend pas pour les requerants d'aslle? 
Avec de telles dlsposltlons, on dlralt qu'on cherche non seu
lement a rulner les chances de ces personnes de s'etabllr 
lcl, mais aussl a hypothequer leur relntegratlon dans leur 
propre pays. C'est une curleuse conceptlon de l'alde au re
tour et ce n'est vralment pas le vlatlque que nous aurlons 
souhalte. Avec ce genre de dlsposltlon, vous pouvez Juste 
decourager encore un peu plus les requerants et les dlssua
der deflnitiVement de rentrer chez eux. 
Monsieur le conselller federal, Je voulais encore faire cette 
remarque a votre Intention. Vous vous ftllcltez de l'efflcacltä 
de votre systeme. Pour ma part, j'al l'lmpresslon que, pour 
vous, la polltlque d'asße n'est pas determlnee par les desor
dres du monde, par ses vtolences et par ses guerres, mals 
par votre propre planlficatlon preetablle, selon vos propres 
crlteres, en termes de budget et de personnel. Vous vous 
vantez d'avolr redult le nombre des requerants de 42 pour 
cent, alors que le raste de !'Europa dolt se contenter d'une 
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belsse de 22 pour cent. Vous attrlbuez ce succes a vos me
thodes dlssuasives, mals en fa.lt, rlen n'est molns sOrl 
On ra dlt hier, Je le redls: on salt seuiement que 15 pour cent 
des personnes qu'on dolt renvoyer ont verltablement qultte 
le pays. On ne salt pas ce que devlennent las autres et on a 
l'lmpresslon qu'on ne veut pas volr cette reallte-la. Mais fer• 
mer les yeux n'est pas une polltlque. II se pourralt aussl que, 
dans un proche avenlr, les pays qui nous entourent nous de
mandent des comptes et nous obllgent a reprendre nos re
querants en vertu des accords de Dublin, et ce ne sera pas 
la tout a falt le succes que vous esperezl 
Pour l'essentlel, a savolr en revenlr a rarttcle 97, Je vous de
mande lcl, au nom du groupe des Verts, de sulvre la mlnorlte 
Vennot et donc de blffer la lettre g de ra11nea 3. 

Joder Rudolf (V. BE): Im Namen der SVP-Fraktlon bitte Ich 
Sie, die Mehrheit, also die Fassung des Bundesrates und 
des Ständerates, zu unterstOtzen und die Minderheit abzu• 
lehnen. 
Der Bundesrat hat diesen Antrag eingebracht, well die mels• 
ten ROckfOhrungsabkommen nur mit dieser Klausel möglich 
sind. Es geht darum, diese schwierigen Gespräche und Ver• 
handlungen zu erleichtern und die Position der Schweiz bei 
den ROckfOhrungen zu stärken. Der Anspruch des Heimat
staates, darOber lnfonnlert zu werden, ob die Person, die 
rOckzufOhren Ist, In der Schweiz kriminell tätig geworden Ist, 
Ist durchaus berechtigt, verständlich und nachVollzlehbar. 
Ich nehme an, dass wir Im gleichen Falle, bei der ROckfQh
rung eines Schweizers aus dem Ausland, ebenfalls diesen 
Anspruch hätten. 
Vor der Übermittlung der lnfonnatlon wird geprOft, ob die 
Person Im Herkunftsland gefährdet wäre, und zwar gefähr
det Im Sinne des Völkerrechtes, der Menschenrechtskon
vention, d. h. also, ob sie allenfalls fQr Ihre Straftat In der 
Schweiz In Ihrem Heimatstaat nochmals bestraft WOrde. 
Der zweite Punkt, der abgeklärt werden muss, bezieht sich 
auf die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Im 
betreffenden Land. Die PrOfung erfolgt nach einem klaren 
rechtlichen Verfahren gemäss Artikel 2 des Rechtshilfege
setzes. In diesem Sinne sind die BefOrchtungen von Frau 
Hubmann unberechtigt. Die PrOfung erfolgt auf klaren 
Rechtsgrundlagen. Es besteht keine Verpflichtung, Angaben 
Ober Strafverfahren In der Schweiz zu machen, wenn die 
Gefahr bestehen WOrde, dass Menschenrechte verletzt wor
den. In Jedem Fall erfolgt auch eine detailUerte ElnzelprO· 
fung; man prOft also Jeden einzelnen Fall lndlvlduell. 
Mit der Aufnahme dieser Bestimmung können Sie die Posi
tion der Schweiz In diesen schwierigen Fragen der ROck• 
Qbemahme stiirken. 
Ich bitte Sie, die Mehrheit zu unterstOtzen. 

Flur! Kurt (RL, SO): Im Namen der FDP-Fraktion bitte Ich 
Sie ebenfalls, diesen Minderheitsantrag abzulehnen, wie es 
die SPK bereits mit 15 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung getan 
hat. 
Vorweg gilt - was hier noch nicht erwähnt worden Ist - Artl· 
kel 97 Absatz 1. Dieser besagt, dass die Personendaten von 
Asylsuchenden, anerkannten FIOchtllngen und Schutzbe. 
dQrftlgen nicht bekannt gegeben werden dOrfen, wenn da• 
durch die betroffene Person oder Ihre Angehörigen gefähr
det warden; zudem dOrfen über Asylgesuche keine Angaben 
gemacht werden. In Absatz 1 finden Sie die Bedenken be
rOckslchtigt, die vorher von den Vertreterinnen und Vertre
tern des Minderheitsantrages geäussert wurden. 
Wie mein Vorredner gesagt hat, Ist die DatenQbertragung 
eine Voraussetzung der meisten ROckfQhrungsabkommen, 
an denen wir grösstes Interesse haben. Von allen Selten 
wird eine lntensMerung bzw. der Abschluss möglichst vieler 
ROckfOhrungsabkommen verlangt. Wir haben auch alles In
teresse daran, bei schweizerischen Staatsangehörigen zu 
wissen, ob sie Im Ausland kriminell tätig waren oder nicht; es 
ist das Rezlprozltätsprlnzlp, an dem wir ebenfalls alles Inter
esse haben. 
Ich verweise auch auf die Voraussetzungen In dieser um
strittenen Litera g von Absatz 3, wo am Schluss aufgefQhrt 
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Ist, dass Artikel 2 des Rechtshilfegesetzes slnngemäss 
gelte. Das bedeutet, dass eine Zusammenarbeit In Strafsa
chen nicht zustande kommen darf, wenn Gründe zur An• 
nahme bestehen, dass eine solche die Europäische Men
schenrechtskonvention verletzen oder den Im Internationa
len Pakt Ober bOrgerllche und politische Rechte festgelegten 
Verfahrensgrundsätzen widersprechen könnte. Die Zusam
menarbeit Ist auch In jenen Fällen nicht gestattet, wo eine 
Person wegen Ihrer politischen Anschauungen, wegen Ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit 
verfolgt oder bestraft wOrde. 
Bedenken Sie also, dass es sich hier um Angaben Ober 
strafrechtliche Verfahren und Vorfälle handelt - Strafrecht 
natürlich Immer Im Sinne des schweizerischen Strafrech
tes - und dass es In jedem Fall eine ElnzelfallprOfung der 
Frage gibt, ob die Voraussetzungen fOr die Weitergabe der 
Daten gegeben sind oder nicht. Wenn heute nun gesagt 
worden ist, diese Datenübertragung verhindere die lntegra
tlon der ZUrückgefOhrten In ihrem Heimatland, so Ist das un• 
seres Erachtens eine etwas verquere Logik. Es handelt sich 
eben um Straftaten. Wir haben kein Interesse am Schutz 
von Kriminellen In Ihrem Heimatland, Immer unter Vorbehalt 
von Artikel 2 des Rechtshilfegesetzes, nämlich unter dem 
Vorbehalt der Wahrung der Menschenrechtskonvention. Un• 
ter diesen Umständen halten wir die Datenübertragung fOr 
genOgend abgesichert. 
Wir bitten Sie deshalb, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bin Ihnen zunächst noch 
drei Antworten auf Fragen von gestern schuldig. Ich habe Ih
nen das versprochen. 
Frau Hubmann, Sie haben mich gefragt, In welcher Klrchge• 
meinde auch Dealer beherbergt worden seien. Es handelt 
sich um die Kirchgemeinde St. Joseph In Basel; Ich wusste 
den Namen nicht mehr. Ich kann Ihnen das sagen - Ich bin 
nicht an die amtliche Schweigepflicht gebunden -, weil die
ser Fall auch veröffentlicht worden Ist; er Ist also publik. 
Herr Fehr Hans.JOrg hat gestern geltend gemacht, es sei 
nicht wahr, dass sirntllche Kantone bei den vorläufig Aufge
nommenen gegen den sofortigen Famlllennachzug seien. Er 
hat insbesondere den Kanton Schaffhausen eiwähnt und 
gesagt, die bQrgerilche Regierung spreche sich fOr einen 
solchen Nachzug aus. Ich habe die Unterlagen OberprOft. 
Darin nimmt die Schaffhauser Regierung ausdrücklich Stel
lung und sagt, wenn man die Famlllen nach zwei Jahren -
nicht sofort, erst nach zwei Jahren - aufnehmen mOsse, sei 
das widersinnig, denn das fördere die ROckrelsewllllgkelt der 
vorläufig Aufgenommenen nicht. Die Schaffhauser Regie
rung ist also sogar nicht nur gegen den sofortigen Nachzug, 
sondern auch gegen jenen nach zwei Jahren. Darum habe 
ich Ihnen gesagt, der Nachzug nach drei Jahren sel ein 
Kompromiss mit den Kantonen. 
Herr Beck hat die Frage nech dem Anteil der Afrikaner aufge
worfen. Ich konnte sie leider nicht beantworten. Herr Beck, Im 
Jahre 2004 waren es 32 Prozent aller Asylsuchenden. Vom 
1. Januar bis zum 31. August 2005 waren es 31 Prozent Die 
Zahlen, die Sie von Herrn MQller Phlllpp bekommen haben, 
sind richtig. 
Zur Stellungnahme zu Artikel 97: Worum geht es? Im Rah· 
men der Organisation des Vollzugs von Wegweisungen wie 
auch bei der Verhandlung von ROckübernahmeabkommen 
mit Heimatstaaten werden Immer wieder Forderungen nach 
Datenbekanntgaben an die Schweiz herangetragen, die 
Ober den heute gesetzlich festgelegten Datenkatalog hin
ausgehen. 
Jetzt hat man sich bei Datenweitergaben Immer zu fragen: 
Ist es richtig und sinnvoll, dass wir andere Daten oder mehr 
Daten bekannt geben? Es Ist doch verständlich, dass ein 
Staat, welcher Leute zurücknehmen will, wissen muss, ob 
der oder die Betreffende, die er zurücknehmen muss, zum 
Beispiel Straftaten In der Schweiz - es geht nur um Strafta
ten in der Schweiz - begangen hat. Muss er mit einem ge
fährlichen Täter rechnen, hat dieser die Straftaten In der 
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Schweiz begangen, Ist er bestraft worden, und hat er die 
Strafe abgesessen? Das sind doch Angaben, die einem sol
chen Staat gegeben werden mOssen. 
Sie müssen sich Immer vice versa In die Situation der 
Schweiz versetzen. Wenn wir Jemanden aus einem Land zu
rücknehmen mOssen, wollen wir doch wissen: Hat er dort 
Straftaten begangen, wenn Ja, welche Straftaten, und Ist er 
bestraft worden? Dafür fehlt heute die gesetzliche Grund
lage. Darum schlägt Ihnen der Bundesrat vor, den bestehen
den Datenkatalog mit den Angeben Ober strafrechtliche 
Verfahren in der Schweiz - In der Schweiz, nicht in einem 
fremden Land - zu ergänzen, um es den Vollzugsbehörden 
zu ermöglichen, Im Einzelfall den Begehren des Herkunfts
und Heimatstaates entgegenzukommen. 
Dieser Antrag wurde vom Ständerat und von der Mehrheit 
Ihrer Kommission gutgehelssen. Die Schweiz hat einen un• 
bedingten völkerrechtlichen Anspruch darauf, dass Perso
nen ohne gOltlgen Aufenthaltstltel von Ihren Heimatstaaten 
zurückgenommen werden. Aber diese Linder haben auch 
das Recht, die entsprechenden Angaben zu erhalten, damit 
sie diese Personen zurücknehmen können. Selbstverstind
llch sind wir an die entsprechenden Gesetzgebungen Im 
Rechtshilfegesetz gebunden. Es können also nicht einfach 
irgendwelche beliebigen Daten weitergegeben werden. Der 
Anspruch darf von den Staaten nicht von Bedingungen ab
hängig gemacht werden, die mit der ROckfOhrung In keinem 
notwendigen ZUsammenhang stehen. 
Zwischen der Tatsache, dass eine rückzufOhrende Person in 
der Schweiz In ein Strafverfahren veiwlckelt war, und der 
ROckObernahme durch den Heimatstaat besteht kein not
wendiger Zusammenhang. Die Bekanntgabe von Angaben 
über strafrechtliche Verfahren In der Schweiz - dies an die 
Adresse derer, die die Bestimmung streichen woUen - kann 
nicht einfach systematisch erfolgen, sondern nur dann, wenn 
dies Im konkreten Fall zur Abwicklung der ROckObernahme 
und zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
Im Heimatstaat erforderlich Ist. Erforderlichkeit Im Sinne der 
Bestimmung Hegt nicht vor, wenn der Heimat- bzw. Her
kunftsstaat die Rückübernahme allein von der Übermittlung 
von Angaben Ober strafrechtliche Verfahren In der Schweiz 
abhängig macht. 
Mit der Annahme dieser Bestimmung empfehle Ich Ihnen 
wie die Mehrheit Ihrer Kommission Zustimmung zu Artikel 97 
Absatz 3 Buchstabe g. Wenn man die ROckOberfOhrung 
ernst nimmt, trägt er einem legitimen Anllegen der betreffen
den Staaten Rechnung; der Schutz der Daten Ist, soweit die 
Bekanntgabe nicht notwendig Ist, mit dieser Bestimmung ge
geben. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Herr Bundesrat, Ich 
möchte gerne von Ihnen wissen, wann die Daten an die Her• 
kunftslinder weitergegeben werden. Ich bekämpfe Ja nicht 
die Datenweitergabe; loh habe vor allem gesagt, dass Daten 
nicht während des Verfahrens weitergegeben werden dOr• 
fen. Das Ist einer der Punkte, die Ich In Artikel 97 Absatz 3 
Buchstabe g bekämpfe. Aber sagen Sie mir: Warum mOssen 
Daten während des laufenden Verfahrens, zwischen den 
beiden Verfahrensteilen, weitergegeben werden? Ist das so, 
oder bin Ich hier falsch Informiert? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Die Daten werden einfach 
so frOh bekannt gegeben, wie das fOr die ROckschaffung nö
tig Ist. Das ist eine ROckschaffungsvoraussetzung fOr diese 
Staaten. Es geht nicht um Dellkte Im betreffenden Land, 
sondern es geht um Delikte hier. Damit Ist auch der Vorwurf 
der Gefährdung, wenn man also dem anderen Land etwas 
bekannt gibt, nicht stichhaltig, weil es sich um hier began
gene Delikte handelt. Der Zeitpunkt muss so gewählt wer
den, damit eben die Rückschaffung möglich Ist. Den ge
nauen Zeitpunkt, wann das der Fall Ist, kann Ich Ihnen Jetzt 
nicht angeben. 

Leuenberger Uell (G, GE): Monsieur le conselller fed6ral, 
j'al blen entendu votre reponse, mals j'almerals quand 
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mAme encore une conflrmatfon: pouvez-vous nous conflr
mer que, pendant la prOClkfure d'aslle, II n'y a pas d'echange 
d'lnformatfons? Vous avez blen dlt que cela avalt lleu a la fln, 
en vue du rapatrlement, en vue du depart. Donc, pouvez
vous conflrmer que pendant la procedure II n'y a pas 
d'Khange d'lnformatfons avec le pays d'orlglne? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Diese Zusicherung kann Ich 
Ihnen nicht geben, denn wann Ist diese «proc~ure» von Ih
nen her gesehen abgeschlossen? Was meinen Sie damit? 
Vor dem erstinstanzlichen Entscheid gibt es keine solche 
Bekanntgabe von Daten. Nach dem erstinstanzlichen Ent
scheid kann es das geben - denken Sie an all die Revisions
begehren, an die Zweltgesuchstellung, auch an den Weiter
zug von Fällen, die nicht hoffnungsvoll sind, die aber noch 
Im Verfahren sind. «P~ure» - das Ist eine lange Zelt
spanne; In dieser Zelt werden auch solche Daten bekannt 
gegeben, vor dem erstinstanzlichen Entscheid Jedoch nicht. 

MOller Phlllpp (RL, AG), fOr die Kommission: Sowohl das 
Asyl- als auch das Ausländergesetz regeln abschllessend, 
welche Daten den Behörden der Herkunfts- und Heimatstaa
ten, Insbesondere Im Rahmen des Vollzugs von Wegweisun
gen, bekannt gegeben werden dOrfen. In logischer Konse
quenz wird deshalb sowohl Im vorliegenden Artikel 97 des 
Asylgesetzes als auch Im Anag, In Artikel 25c Absatz 2 
Buchstabe d, die gleiche Formullerung aufgenommen. 
Eine Kommissionsminderheit hat die Befürchtung geäussert, 
dass durch den vorgesehenen Datenaustausch eine Gefähr
dung der betroffenen Personen In Ihrem Herkunftsland ent
stehen könnte. DemgegenOber hat der Bundesrat geltend 
gemacht, dass die meisten ROckfOhrungsabkommen nur 
möglich sind, wenn wir diese Formulierung Im Gesetz ha
ben. Im umgekehrten Fall gilt dies auch: Wenn ein Schwei
zer aus dem Ausland zurOckgefOhrt wird, wollen wir auch 
wissen, ob er Im entsprechenden Land kriminell tätig war. 
Es Ist versichert worden, dass man sich erkundigt, ob die 
betroffene Person durch die Bekanntgabe solcher Daten Im 
Herkunftsstast gefährdet wäre. Zudem Ist der Kommission 
dargelegt worden, dass bei der PrOfung, ob die Weitergabe 
solcher Daten Oberhaupt zulässig ist, die Voraussetzungen 
von Artikel 2 des Bundesgesetzes Ober Internationale 
Rechtshllfe In Strafsachen einzuhalten sind. Dort wird unter 
anderem verlangt, dass dem Ersuchen um Zusammenarbeit 
In Strafsachen nicht entsprochen wird, wenn GrOnde zur An
nahme bestehen, dass das Verfahren Im Ausland die Men
schenrechtskonvention verletzen oder den festgelegten 
Verfahrensgrundsätzen betreffend bOrgerllche und politische 
Rechte widersprechen könnte. Zudem Ist die ZUsammenar
belt auch dann nicht gestattet, wenn eine Person wegen 
Ihrer polltfschen Anschauung, Ihrer Zugehörigkeit zu einer 
sozialen Gruppe oder aus GrOnden der Rasse, Rellglon 
oder Volkszugehörigkeit verfolgt oder bestraft wOrde. Es Ist 
weiter auf Absatz 1 von Artikel 97 des Asylgesetzes hinzu
weisen, der Ja weiterhin In Kraft bleibt. 
Wie zuvor der Ständerat hat die Kommissionsmehrheit Arti
kel 97 Absatz 3 Buchstabe g - mit 15 zu 8 Stimmen bei 
1 Enthaltung - gutgehelssen und empfiehlt Ihnen, dies 
ebenfalls zu tun. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Herr MOller, Sie sind Ja Jetzt laut 
«Tages-Anzeiger» der Asylspezlallst In diesem Saal. Deswe
gen eine Frage an Sie: Herr Bundesrat Blocher hat vorher 
gesagt, dass es auch mögllch Ist, dass während eines zwelt
lnstanzlichen Verfahrens bereits inländische Daten weiterge
geben werden. Das heisst, dass nicht auf die Rechtskraft 
abgestellt wird. Nun bin Ich letzthin mit einem Fall konfron
tiert worden, bei dem der Rekurs zwar materiell als aus
sichtslos erschien, aber der Rekurrent dennoch obsiegte, 
well die Erstinstanz einen formellen Fehler gemacht hatte. 
Finden Sie es rechtsstaatlich nicht bedenklich, dass nicht 
auf die Rechtskraft abgestellt wird, sondern einfach auf 
schwammige Kriterien wie zum Beispiel, ob ein Rekurs Aus
sicht auf Erfolg hat oder nicht? Das kann sich Im zwelt
lnstanzllchen Verfahren sehr wohl rächen, well dann eben 
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andere, formelle Kriterien zum ZUg kommen. Sie beugen 
hier eigentlich den Grundsatz, dass ein Verfahren als Bnhelt 
gllt, bis es rechtskräftig abgeschlossen Ist; es Ist eigentlich 
kein sinnvolles Kriterium, dies In der ersten Instanz einzuhal
ten, aber In der zweiten Instanz dann ein bisschen lockerer 
zu sein. 

MOller Phlllpp (RL, AG), für die Kommission: War das Jetzt 
eine Frage oder ein Statement, Herr Vlscher, wenn Ich fra
gen darf? Ich werde Ihnen Antwort geben. Es Ist rechtsstaat
lich nicht bedenklich, denn es geht Ja hier nicht um den 
Vollzug einer vorzeitigen Ausweisung oder Wegweisung. Es 
geht hier lediglich darum, dass In Zukunft ab der erstinstanz
lichen Entscheidung ein Datenaustausch stattfinden soll; 
diese Ist auch In Rechtskraft erwachsen. Es geht darum, 
dass man frOher mit der Datenerhebung beginnen kann, um 
nichts anderes. Es Ist rechtsstaatlich In Ordnung, Ich habe In 
meinem Votum auf Artikel 2 des Bundesgesetzes Ober Inter
nationale Rechtshllfe In Strafsachen verwiesen. Ich bitte Sie, 
diesen Artikel 2 zu lesen, dann werden Sie wissen, dass mit 
dem Verweis auf diesen Artikel des Rechtshllfegesetzes der 
Rechtsstaatlichkeit Rechnung getragen worden ist. 

Perrln Yvan (V, NE), pour la commlsslon: l!artlcle 97 allnea 3 
lettre g se rafere a l'article 2 de la loi sur l'entralde penale In
ternationale, qul s'appllque par analogie. Ses dlsposltlons 
sont les sulvantes: «La demande de cooperatfon en mattere 
penale est lrrecevable s'II y a lleu d'admettre que la proce
dure a l'etranger: a. n'est pas conforme aux prlnclpes de 
pro*ure fixes par la Conventfon europeeMe du 4 novem
bre 1950 de sauvegarde des drolts de l'homme et des llber
tes fondamentales, ou par le Pacte International du 16 de
cembre 1966 relatff aux drolts cMls et polltlques; b. tend a 
poursulvre ou a punir une personne en ralson de ses opl
nlons polltlques, de son appartenance a un groupe soclal 
determlne, de sa race, de sa confesslon ou de sa natfonallte; 
c. rlsque d'aggraver la sltuatfon de la personne poursuMe, 
pour rune ou l'autre des ralsons lndlquees sous lettre b, ou 
d. prasente d'autres defauts graves.» 
Au vote, la commlsslon s'est prononcee en faveur du maln
tfen de cette disposltlon, par 15 volx contre 8 et 1 abstentfon, 
et elle vous lnvlte donc a reJeter la proposltlon defendue par 
la mlnorlte Vermot. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Herr Bundesrat Blocher, Sie haben 
zu Beginn der Sitzung gesagt, Sie seien uns noch eine Ant
wort schuldig, unter anderem mir, well Ich gestern hier den 
Regierungsrat des Kantons Schaffhausen als Kronzeugen 
angerufen habe, um eine Aussage von Ihnen zu dementie
ren. 
Sie haben nun vorhin so getan, als ob Ich hier nicht die 
Wahrheit gesagt hätte. Ich sage Ihnen: Sie haben nicht die 
Wahrheit gesagtl Wir reden hier von der Stellungnahme der 
Regierung des Kantons Schaffhausen zur Informellen Anhö
rung, die Sie Im Sommer des Jahres 2004 durchgeführt ha
ben, nicht von einer Stellungnahme zur Version des Stände
rates - diese Ist gar nie In die Vernehmlassung gegeben 
worden -, sondern von der Stellungnahme zu den neuen 
Verschärfungsvorschlägen von Herrn Bundesrat Blocher. 
Damals hat sich die Schaffhauser Regierung zum neuen 
Konzept vernehmen lassen, das an die Stelle der humanitä
ren Aufnahme treten soll, die der Nationalrat beschlossen 
hat. Sie hat das auf einer ganzen Seite getan und unter 
anderem geschrieben: «Diese Vorschläge machen keinen 
Sinn. Für Fälle humanitärer Aufnahme bringen die Vor
schläge gegenüber dem bisherigen Verhandlungsstand 
nicht nachvollzlehbare Verschlechterungen. Es Ist humanitär 
hart und sozial widersinnig, solche Menschen während vie
ler Jahre von Ihren Familien zu lsolleren und In der Erwerbs
tätigkeit einzuschränken.» 
Das hat die Regierung des Kantons Schaffhausen In Ihrer 
Antwort auf die Verschärfungsvorschläge von Herrn Bundes
rat Blocher geschrieben; das Ist die Wahrheit. Und es Ist 
nicht gerade anständig, nicht zuzuhören, wenn Ich eine per
sönliche Erklärung abgebe. (Unruhe, teilweiser Beifall) 
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Abstimmung- "'te 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 113 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 74 Stimmen 

Art. 98b; 99 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 98b; 99 al. 2 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etets 

Angenommen -Adopte 

Art. 100 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Art. 1 00 al. 1 let. a 
Proposition de la majorlte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etets 

Proposition de la mlnorlte 
(Vermot, Bühlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Malntenir (voir art. 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposltlon de la majorlte 

Art. 104 Abs. 2, 2bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 104 al. 2, 2bls 
Proposition de 1a comm/sslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etets 

Angenommen -Adopte 

Art. 105 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Bst. e, f, h 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Bst. e, f 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Art. 105 al. 1 
Proposition de la majorlte 
Let. e, f, h 
Adherer a 1a declsion du Conseil des Etets 

Proposition de la mlnorlte 
(Vermot, Bühlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Let. e, f 
Malntenlr (voir art. 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a proposltlon de la majorlte 

Art. 108 Abs. 4; 1088 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 108 al. 4; 108a 
Proposition de la commlsslon 

Nationalrat 

Adherer a 1a declslon du Conseil des Etets 

Angenommen -Adopte 

Art.109 
Antrag der Kommission 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag SchlOer 
Abs.4 

02.060 

...• innerhalb von zwei Monaten. Kein Beschwerdeverfahren 
derf länger als sechs Monate dauern. 
Schrlftllche Begnindung 
Der bestehende Gesetzentwurf strebt grundsätzlich kUrze 
Verfahren an. Er enthält aber keine zeitliche Obergrenze für 
die Verfahrensdeuer. Und In der Realität kommt es Immer 
wieder zu iusserst stossenden, für davon betroffene Ge
meinden («Fall ROschlikon .. ) äusserst kostspieligen Verfah• 
rensverschleppungen. Die Abklärung aller mit einem RekUrs 
zusammenhängenden Fragen Innert eines halben Jahres 
muss möglich sein - sowohl Im Interesse von RekUrrenten 
als auch Im Interesse aller vom RekUrs betroffenen Instan
zen oder Personen. Deshalb Ist als verbindliche Obergrenze 
der Dauer von Beschwerdeverfahren ein Zeltraum von sechs 
Monaten festzulegen. 

Art.109 
Proposition de la commlsslon 
Al.3 
Adherer a la declsion du Conseil des Etets 

Proposition SchlOer 
Al.4 
•••. des declslons materielles. La procedure de recours ne 
dolt pas durer plus de six mols. 
Developpement par ecrlt 
Le present projet de lol vise a lnsteurer des procedures 
aussl courtes que posslble. II ne fixe cependant pas de limlte 
a la duree de 1a procedure. Or, dans la reallte, on s'apel'QOit 
que les procedures sont souvent tres iongues, ce qul est 
d'autent plus choquant qu'elles coOtent tres eher aux com
munes concemees (volr raaffalre ROschllkon»). Par conse
quent, Je propose de fixer a slx mois la duree maximale 
d'une procedure de recours: suffisant pour permettre de tral
ter integralement un recours, un tel delai legal seralt dans 
l'lnterit m~e et du recourant et des autorltes ou personnes 
concemees. 

La pr'8Idente (Meyer Therese, presldente): A l'alinea 4 de 
l'artlcle 109, II y a une proposltlon Schiüer qul n'a pas ete ac
ceptee parce qu'II n'y a pas de dlvergence materielle a cet 
artlcle. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposltion de /a commlsslon 

Art. 110 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 110 al. 1 
Proposition de la comm/sslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etets 

Angenommen -Adopte 

Art. 111 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag der Minderheit 
(Roth--Bemasconl, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenber• 
ger-Genl)ve, Levrat, Vermot, Wyss) 
Unverindert 

Eventuslantrag der Minderheit 
(Roth-Bemasconl, BOhlmann, Heim, Hubmann, Leuenber• 
ger-Genl)ve, Levrat, Vermot, Wyss) 
Festhalten (= Abs. 2 streichen, siehe Art. 111 a) 

Art. 111 
Proposition de la maforlte 
Adherer il la d6clslon du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnorlte 
(Roth--Bernasconl, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenber• 
ger-Genl)ve, Levrat, Vermot, Wyss) 
lnchange 

Proposition subsldls/re de 1a mlnorlte 
(Roth-Bemasconl, Bühlmann, Helm, Hubmann, Leuenber• 
ger-Genl)ve, Levrat, Vermot, Wyss) 
Malntenlr (= blffer al. 2, volr art. 111a) 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): Ces dlsposltlons ont pour 
but d'accelerer les prooodures d'asile y comprls durant 1a 
procedure de recours, et de redulre la duree de seJour des 
personnes qul ne sont pas reconnues en tant que refugl~. 
Le groupe soclallste propose de revenlr au drolt en vlgueur 
et, subsldlalrement, de blffer l'allnea 2. 
Le probll)me pose lcl est celul de l'extenslon de la compe
tence du Juge unique. Le falt que les prononces ne dolvent 
Atre motlves que sommalrement dlmlnue les drolts des re
querants et requerantes d'aslle et porte attelnta ä 1a securtte 
du drolt Cela pose probleme egalement du polnt de vue de 
notre Integration dans l'espace Dublln pulsque ces recours 
seront valables dans tout respace europeen. 
II faut rappeler il ce suJet que les expllcatlons concernant 
une declslon prlse par la Justlce dolvent itre formulees pour 
permettre au defendant de comprendre les ralsons de Ja de
clslon et alnsl Juger de l'opportunlte d'un recours. Ce drolt de 
recevolr une d6clslon motlvee decoule du drolt constltutlon
nel permettant un acces il la justlce pour toutes et tous. Une 
fois de plus, voulons-nous rlsquer de vloler la Constltutlon, 
notre loi fondamentale? 
II est lmportant de savolr qu'en 2003, Ja Commlsslon fede
rale de recours en matlere d'aslle a prls des declslons il 
un Juge dans trols clnqulemes des cas, et dans seulement 
1621 cas sur 11 363-solt dans 14 pour cent des affalres Ju• 
gees - une declslon clrculalre materielle et motlvee ä trols 
Juges. Des mesures Internes ont donc dejä permls de dlml
nuer fortement les declslons il trols Juges. Les speclallstes 
en matlere d'aslle constatent d'allleurs que le nombre de de
clslons ä un Juge augmente regullerement On peut en de
dulre qu'l1 n'y a pas de n6cesslte de remettre en cause 1a 
s6curlte du droit en accrolssant encore plus le champ des 
posslbllltes du Juge unlque alnsl que la motlvatlon sommalre 
des d6clslons, surtout dans un domalne ol) II s'aglt de vles 
humalnes et de la protectlon de l'lntegrlte physlque. 
Les dlsposltions prevolent les procedures Judlcialres egale
ment en mattere de mesures de contralnte. Notre Parlament 
va elarglr les mesures de contralnte, on y revlendra - on 
pourra lncarcerer des gens sans motlf p6nal. En contrepar• 
tle, II faut plus de garantles de procedure pour evlter qu'une 
declslon lnlque soit rendue. 
Cette proposltlon de la maJorlte, une fols de plus, est de 1a 
poudre Jetee aux yeux des personnes auxquelles on promet 
qu'avec les revlslons consecutlves, on pourra lutter efflcace
ment contre les eventuels abus du droit d'aslle. Or, ces chl
canerles sont Jneffloaces. Pour dimlnuer les abus, qul 
concernent par allleurs une inflme mlnorlte des etrangers et 
etrangeres vivant dans ce pays, on feralt mleux d'appllquer 
les lots exlstantes, au lleu de succomber il: la revlslonnlte 
algui. 

27 septembre 2005 

Pour toutes ces ralsons, je vous demande, au nom du 
groupe soclallste, de sulvre la mlnorlte de Ja commlsslon. 

Jutzet Erwin (S, FR): Es geht hier um das vereinfachte Ver
fahren vor der Rekurskommlsslon, in lnslderkrelsen auch 
das Gulllotlneverfahren genannt. Dieses Verfahren hat 
durchaus seine Berechtigung. Es besteht zum Belsplel Im 
Bundesrechtspflegegesetz, In kantonalen Gesetzen oder 
auch Im heutigen Asylgesetz. Die Buchstaben a, b und c von 
Artikel 111 Absatz 2 sind meines Erachtens relativ unbe
denklich. 
Dasselbe kann man hingegen von den vom Ständerat neu 
elngefOhrten Bestimmungen, welche von unserer Kommis
sion übernommen worden sind, nicht sagen. Es geht zu
nächst um Artikel 13b Absatz 1 Litera e des Anag. Das 
helsst, es geht um die Frage des lnhaftnehmens, wenn ein 
Wegweisungsentscheid In einer EmpfangsstaUe el'Offnet 
wird und der Vollzug absehbar Ist. ZUsätzllch geht es bei Ar
tikel 111 Absatz 2 Buchstabe e - da Ist der Stinderat Ober 
den Entwurf des Bundesrates hinausgegangen - um offen
sichtlich begründete bzw. unbegrOndete Beschwerden, wo 
ein Einzelrichter mit ZUstlmmung eines zweiten Richters ent
scheiden können soll. Diese zwei neuen Bestimmungen er• 
wecken Bedenken. Sie erwecken rechtsstaatliche Beden
ken, und sie erwecken auch Bedenken Im Hinblick auf die 
Minimalstandards des EU-Abkommens von Dublln, dem das 
Schwelzervolk Ja zugestimmt hat. 
Zunächst zum lnhaftnehmen gemilss den Artikeln 32 bis 35 
unseres Asylgesetzes: Diese Bestimmung war Ja hier in die
sem Rat gestern umstritten. Es geht um die Paplerlosen, die 
man wegweisen können soll, wem sie nicht glaubhaft ma
chen können, dass sie eben entschuldbar und zu Recht 
keine Papiere haben. Es geht hier um unbestimmte Rechts
begriffe - Gummibegriffe, wie das Volk sagen WOrde -, es 
geht um Ermessensentscheide, und hier Ist meines Erach
tens die Gulllotlneklausel, das Gulllotlneverfahren, nicht ge
rechtfertigt Es kann auch zu einer sehr grossen Belastung 
fOr einen Einzelrichter führen, wenn er solche Entscheide al
lein zu verantworten, allein zu tragen hat. 
Bel Artikel 111 Absatz 2 Buchstabe e, den der Ständerat 
eingefOhrt hat, handelt es sich um ein Unikum. Das Ist neu. 
Ich habe noch nie gesehen, dass ein Einzelrichter mit der 
Zustimmung eines zweiten Richters entscheidet. Auf den 
ersten Blick hat es etwas Verführerisches: Wenn ja zwei 
Richter zustimmen, braucht es keinen dritten mehr, dann ha· 
ben sie sowieso eine Mehrheit. Wozu braucht es dann noch 
den dritten Richter? Diese Sichtweise Ist aber zu kurzsichtig. 
Es gibt viele offene Fragen. Was Ist, wenn sich die zwei 
Richter nicht einig sind? Wer sagt, welches der zweite Aich• 
ter Ist, der seine ZUstlmmung geben muss? Übllcherwelse 
läuft das Verfahren auf dem Zlrkulatlonsweg. Da geben die 
zwei anderen Richter Ihre Zustimmung, oder sie geben Ihre 
Bedenken bekannt, weil beispielsweise der erste Richter 
Fakten übersehen hat, weil er zu wenig sorgfilltlg war oder 
die Übereinstimmung mit der bestehenden Rechtsprechung 
nicht vorhanden Ist. 
Es geht hier auch um Ermessensfragen. Wenn Ich gesagt 
habe, die Buchstaben a bis c seien relativ unbedenklich, 
dann Ist das so, weil es hier um Verfahrensfragen geht. Dies 
Ist nicht so bei Buchstabe d, der Haftanordnung, und bei 
Buchstabe e, der materiellen Guthelssung oder Abweisung 
von Beschwerden. Was helsst «offensichtlich»? Wann Ist 
eine BesehWerde «offensichtlich» begrOndet oder «offen
sichtlich» unbegrOndet? Hierbei handelt es sich um lnterpre
tatlonsbedQrftlge, strapazlerbare Begriffe: Wer entscheidet, 
was «offensichtlich» Ist? Ist das der Richter, dem der Fall zu
gewiesen Ist? Ist das der Abtellungsprlsldent? Das Ist keine 
unseres Rechtsstaates WOrdlge Gesetzgebung. Es Ist auch 
kein guter Start fOr das neue Bundesverwaltungsgericht In 
St. Gallen. Was wäre, wenn dieses Verfahren Schule macht, 
z. B. Im LandWlrtschaftsrecht, Raumplanungsrecht und Hell
mlttelrecht? Wollen Sie auch hier Einzelrichter? Was Ist, 
wenn es keine Schule macht? Dann haben wir zwei ver
schiedene Verfahrensrechte vor dem Bundesverwaitungsge-
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rlcht, und das kann nicht der WIiie unseres Parlamentes 
sein. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag zu unterstOtzen. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Ich kann mich meinem Vorredner 
anschllessen und beantrage Ihnen, die Minderheit zu unter
stützen. 
Es Ist In der Tat so, dass in den Fällen, wo es um reine For
malien geht -- Abschreibungen usw. --, selbstredend nie
mand dagegen ist, dass dies eine elnzelrlchterllche zu. 
ständlgkalt Ist Hier werden aber die elnzelrlchterllche Zu
ständigkeit und das beschränkte Verfahren strapaziert. und 
Ich welss ehrlich gesagt nicht, was man mit diesen Strapa
zlerungen und der elnzelrlchterllchen bzw. «zwei-richterli
chen» ZUständlgkelt neu gewinnen wlll. Sie k6nnen mir doch 
nicht Im Ernst sagen, dass dies mit Bezug auf das Asylver
fahren Insgesamt Irgendeinen Vorteil bringt. Eigentlich sind 
das Bestimmungen, die ausser Schlkan6sem nichts beinhal
ten. 
Sie mOssen wissen: Das Asylverfahren Ist schon heute mit 
Bezug auf den rechtsstaatlichen Ablauf ein stark einge
schränktes Verfahren. Es Ist eines Jener Verfahren Im Ver
waltungsrecht, bei denen es keinen Weiterzug an das Bun
desgericht gibt In diesem eingeschränkten Verfahren wollen 
Sie nun In zwei wichtigen Fragen eine zusätzliche Ein
schränkung -- gewlssermassen eine Guillotine, wie Herr Jut
zet gesagt hat -- einbauen. Haftanordnungen sind Anordnun
gen zum Entzug persönlicher Freiheit, d. h. Eingriffe In ein 
zentrales, verfassungsmässlg geschatztes Grundrecht. Es 
Ist stossend, dass Sie dieses Verfahren nur mehr beschränkt 
durchf0hren und In die einzelrlchterliche Kompetenz legen. 
Besonders absurd Ist das neue Modell des sogenannten zu. 
gezogenen Zweitrichters. Wenn Sie konsequent wären, hät
ten Sie es bei einem Richter belassen m0ssen. Was ist 
denn, wenn der zweite Richter anderer Meinung ist? Wieso 
gewinnen Sie etwas, wenn Sie nicht wie 0blich auf dem Kor
respondenzweg eine Dreierbesetzung des Gerichtes beibe
halten? Es scheint mir tatsächlich, dass Sie hier eingespielte 
Rechtsinstitutionen mit einer klaren Trennung zwischen Ein• 
zel• und Kolleglalgerlcht neu erfinden wollen, und zwar unter 
dem Tltei der Asylverschärfung. Dabei machen Sie nur un• 
nötig die Gerichte verrOckt; Sie schaffen eine unnötige Diffe
renz zwischen Asylverfahren und sonstigen Verwaltungsver
fahren. Dies nur, damit nachher In der Zeitung steht, auch In 
diesem Punkt hätten sich die Verschärfer durchgesetzt 
Das bringt Ihnen, positiv gesehen, kein «My», bedeutet 
aber, negativ gesehen, eine bedenkliche und unnötige Stra
pazierung des rechtsstaatlichen Verfahrens und entbehrt der 
Verhältnlsmässlgkelt. 
In diesem Sinne ersuche Ich Sie, der Minderheit zuzustlm• 
men. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Die Bezeichnung eines Ein
zelrichters In Litera a, Litera b und Litera c Ist unbestritten. 
Wenn In diesem Verfahren Entscheide angefochten werden, 
besteht Im ganzen Asylbereich - vor allem auch aufgrund 
der grossen Geschäftslast -- Handlungsbedarf. Dieser Hand
lungsbedarf Ist Im Grundsatz unbestritten. Die Streitfrage -
das het Herr Jutzet richtig gesagt -- findet sich In Litera d und 
Litera e. 
Ich muss Ihnen sagen: Die Kommission het das abgeklärt. 
Die Formulierung, die der Ständerat auf Vorschlag des Bun• 
desrates in Litera d beschlossen hat, Ist EMRK-konforrn. 
Herr Jutzet hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die For
mulierung In Litera e eine etwas komische Ist. Ein zweiter 
Richter, der auf dem Korrespondenzweg zugezogen wird, Ist 
In der Tat nicht Qbllch. Nur: Sie können im Gesetz Ja nicht 
alle Detalls regeln; hier Ist der Bundesrat gefordert, die Fra
gen, die Herr Jutzet zu Recht aufgeworfen hat, und gege
benenfalls auch eine welterfOhrende Entscheidung bei 
einem Patt In der Verordnung zu regeln. Das Ist nämlich Im 
Gesetz -- das haben Sie zu Recht bemerkt, Herr Jutzet -
nicht geregelt. 
Wenn es zwischen dam ersten Richter und dem auf dem 
Korrespondenzweg zugezogenen zweiten Richter ein Patt 
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gibt, stelle Ich mir vor, dass letztlich ein dritter entscheiden 
muss. Ich glaube aber, Herr Jutzet, dass das in der Verord
nung geregelt werden kann. Der Gesetzgeber hat hier klar 
stipuliert, dass ein Zweitentscheid herangezogen werden 
muss; die Frage des Patts Ist Ober die Verordnung zu I6sen. 

Flurl Kurt (AL, SO): Im Namen der FDP-Fraktion bitte Ich 
Sie, auch hier den Antrag der Minderheit abzulehnen. Un• 
sere Kommission hat sich mit 15 zu 8 Stimmen ebenfalls fOr 
diesen Weg entschieden. 
Vorweg weisen wir einmal mehr die suggestiven Unterstel
lungen zurOck. Frau Roth•Bemasconl hat gesagt, einmal 
mehr WOrden wir die Verfassung verletzen; es WOrde mich 
Interessieren, zu erfahren, wo wir das bereits getan haben. 
Abgesehen von blossen Behauptungen und Stimmungsma
che Ist mir auch von der gestrigen Beratung her kaln Fall be
kannt, wo wir die Verfassung verletzt hätten; sonst bitte Ich 
um einen Beleg. 
Kollege Vlscher hat uns einmal mehr Opportunismus unter
stellt; auch das weisen wir In aller Form zurOck. Es geht uns 
um die Beschleunigung der Verfahren und um die Bekämp
fung der Missbräuche. 
Artikel 111 steht Im Konnex zu den Artlkaln 104 und 111 a, 
wobei Artikel 104 vorhin bereits beschlossen worden ist. Die 
Llterae a bis c von Artikel 111 Absatz 2 sind geltendes 
Recht, und Litera d ist nicht un0bllch. Hier verweisen wir auf 
die Voraussetzungen, damit Litera d In Kratt traten kann; Sie 
finden diese In Artikel 13b Absatz 1 Litera e auf Seite 51 der 
Fahne: wenn nämlich an der Empfangsstelle ein Wegwei
sungsentscheid aufgrund der frOheren Bestimmungen des 
Asylgesetzes gefällt worden Ist und der Vollzug der Wegwei
sung absehbar Ist. Das Ist ein Fall, In dem Artlkal 111 Ab
satz 2 Litera d anwendbar ist. 
Bel Litera e braucht es die bereits vielfach besprochene Zu
stimmung eines zweiten Richters, d. h., beide mOssen zu
stimmen; sonst wird diese Anordnung nicht vollzogen 
werden können. Hier Ist es klar, dass es um einen Richter 
aus dem Kreis der Rekurskommisslon geht. Wenn sich Kol• 
lege Jutzet um die Belastung der Richter Sorgen macht, 
dann kann Ich Ihn trösten: Die Haftanordnung gehört zum 
täglichen Brot eines Einzelrichters, auch Im b0rgerllchen 
Strafrecht, dort meist bereits auf unterer Stufe. 
Wir bitten Sie also, den Minderheitsantrag bei Artikel 111 ab
zulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Bel der Besetzung der Asyl
rekurskommlsslon (ARK) mOssen Sie von der Ausgangslage 
ausgehen, wonach der Nationalrat beschlossen hat, In allen 
Fällen nur Einzelrichter einzusetzen. Ich habe Ihnen damals 
gesagt, wir finden das eine problematische Angelegenheit, 
denn es geht Ja hier auch darum, zu entscheiden, ob jemand 
an Leib und Leben verfolgt Ist und hier bleiben soll oder 
nicht. Dass man fOr diese Fälle allein Einzelrichter vorsieht, 
schien uns zu weit zu gehen. Darauf haben wir dem Bundes
rat eine neue Lösung vorgeschlagen. Der Ständerat hat 
diese Lösung aufgrund einer Intervention der ARK dann dif
ferenziert, und das Ist Jetzt die L6sung das Ständerates. Die 
ARK findet das eine sehr zweckmässlge L6sung. Man het 
grundsätzlich den Einzelrichter; wo es eindeutig und klar ist, 
Ist es ein elnzelrlchterllcher Entscheid. Wo es unklar Ist usw., 
zieht er einen zweiten bei. Wenn sie sich nicht einig sind, 
gibt es eine Dreierbesetzung. 
Wir glauben, dass hier eine bessere L6sung vorliegt als die, 
die der Nationalrat beschlossen hat. Auch der Missstand der 
heutigen Regelung, dass fOr alle Fälle eine Dreierbesetzung 
notwendig Ist, auch dort, wo das nicht notwendig sein sollte, 
wird beseitigt. 
Darum bitten wir Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen, 
wobei wir auch mit der Fassung leben können, die die Mehr• 
helt der Kommission beantragt hat. 

Jutzet Erwin (S, FR); Herr Bundesrat Blocher, Ich glaube, 
wir haben den gleichen Text gelesen. Sie haben eben aus
gefOhrt, dass der Einzelrichter entscheidet, wenn es klar Ist. 
Wenn es nicht klar ist, muss er einen zweiten Richter belzle-
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hen. Der Gesetzestext sagt aber etwas anderes: .. e. offen• 
sichtlich begrOndete oder unbegrOndete Beschwerden mit 
Zustimmung eines zweiten Richters.» Das helsst, wenn es 
offensichtlich Ist, muss der Richter einen zweiten beiziehen. 
Haben wir den gleichen Text, oder Interpretieren wir diesen 
Text völlig anders? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Dann habe Ich mich falsch 
ausgedn'.lckt. ...... bei offensichtlich begründeten oder unbe
gründeten Beschwerden Im Zweiergremium entscheiden 
soll", so lautet der ursprüngliche Antrag, den der Ständerat 
Jetzt abgewandelt hat. Ich habe vom bundesritllchen Kon
zept gesprochen, habe Ihnen aber gesagt, dass wir mit dem 
Konzept, wie es die Mehrheit der Kommission vorschlägt, 
auch leben können. 

Perrln Yvan ,Y, NE), pour 1a commlsslon: La mlnorltil de la 
commlsslon cralnt que cette nouvelle dlsposltlon n'entraTne 
une dlmlnutlon des drolts des requerants, dont les conse
quences seront d'autant plus graves que les declslons vau
dront pour l'ensemble du „terrttolre Dublln». 
Pour la majorlte, II s'aglt au contralre de tenlr compte de la 
declslon de notre assemblee, qul reconnan les competences 
du Juge unique. 
La commlsslon a soutenu la verslon du Conseil des Etats, 
par 15 volx contre 8, et vous recommande de rejeter les pro
posltlons de la mlnorlte aux artlcles 111 et 111a. 

Müller Phlllpp (RL, AG), fOr die Kommission: Gemäss dem 
Beschluss des Nationalrates In der Erstberatung sollen alle 
Entscheide Im Einzelrichterverfahren gefällt werden. Diese 
vom Nationalrat beschlossene Änderung Ist unbefriedigend. 
Deshalb hat der Ständerat In Artikel 111 Absatz 2 neu einen 
Buchstaben e aufgenommen, wonach offensichtlich begrün
dete oder unbegründete Beschwerden die ZUstlmmung ei
nes zweiten Richters erfordern. Gemäss geltendem Recht 
kann nur bei offensichtlich unbegründeten Beschwerden auf 
den Schriftenwechsel verzichtet werden. In allen anderen 
Verfahren Ist er zwingend notwendig. Wird dessen DurchfOh· 
rung nur fakultativ vorgesehen, können kQnftlg auch andere 
Beschwerden schneller erledigt werden. 
Der Verzicht auf den Schrfftenwechsel soll insbesondere 
dann möglich sein, wenn die Aktenlage keine Fragen offen 
lässt und aufgrund der Akten ein Entscheid gefällt werden 
kann. Neu sollen zudem Entscheide Ober offensichtlich be
gründete Beschwerden nur noch summarisch begrOndet 
werden. Die Kommission hat einen Antrag, der zum gelten• 
den Recht zurückkehren wollte - Jetzt der Minderheitsan
trag-, mit 15 zu 8 Stimmen abgelehnt. 
Die Kommissionsmehrheit bittet Sie, bei den Artikeln 111 
und 111 a dem Ständerat zu folgen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •••• 109 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit •••• 72 Stimmen 

Zweite Abstimmung- DeuxliJme vote 
FQr den Antrag der Mehrheit •••• 105 Stimmen 
FOr den Eventualantrag der Minderheit ••.. 66 Stimmen 

La presldente (Meyer Therese, presldente): cette declslon 
vaut ausst pour l'artlcle 111 a. 

Art. 111a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Roth-Bemasconl, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenber
ger-Geneve, Lavrat, Vermot, Wyss) 
Streichen (siehe Art. 111) 

Art. 111a 
Proposition de Ja majorftd 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

. 
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Proposition de la mlnorttl 
(Roth-Bemasconl, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenber
ger-Geneve, Lavrat, Vermot, Wyss) 
Biffer (voir art. 111) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de 1a ma]orfte 

La pnlsldente (Meyer Therese, presldente): Monsieur. Alex
ander Baumann almeralt faire une courte declaratlon. 

Baumann J. Alexander ,Y, TG): Unser Rat kennt das Institut 
der Zwischenfrage. Das Geschäftsreglement unseres Rates 
besagt dazu In Artikel 42: Man kann "eine kurze und präzise 
Zwischenfrage stellen; Inhaltliche AusfOhrungen und eine 
Begründung sind nicht zulässig». Ich stelle fest, dass das 
Institut Zwlsehenfrage In dieser Debatte sehr extensiv ge
braucht - Ich sage: missbraucht- worden Ist. Ich mOchte Sie 
auffordern, sich Im Sinne der Dlszlplln des Rates an das 
Reglement zu halten. 

Zlff.11 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
,Yermot. BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Aoth•Bernasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Ch. II al. 2 
Proposition de Ja ma]orttd 
Adherer A la declslon du Ccnsell des Etats 

Propos/ffon de 1a mlnorttd 
(Vermot, BQhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adoptl selon Ja proposltion de Ja ma]orfte 

Zlff. III 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1-7, 9 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 8 • 
•••• von 15 000 Franken .... (siehe Abs. 11 Ubergangsbestlm
mungen Anag) 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Beck, BQhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bernasconl, Vermot, Wyss) 
Abs.8 
Streichen (siehe Art. 44a) 

Ch. III 
Proposition de Ja ma]orltd 
Al. 1-7, 9 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 
Al. B 
••.. de 15 000 francs .... (volr al. 11 dlsposltlons transltolres 
LSEE) 

Proposition de Ja mlnorltt§ 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bernasconl, Vermot, Wyss) 
Al. 8 
Blffer (volr art. 44a) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposltion de Ja majorftt§ 
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Änderung bisherigen Rechts 
Modlflcatlon du drolt en vlgueur 

Ztrf.1 Art.3a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(B0hlmann, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth
Bemasconl, Vennot, Wyss) 
Streichen 

Ch.1 art. 3a 
Proposition de la ma]orlte 
Adherer a 1a dklslon du Conseil des Etats 

Proposition de ta mlnorlte 
(B0hlmann, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth
Bemasconl, Vennot, Wyss) 
Blffer 

Bühlmann Ceclle (G, LU): Wir sind beim Kapltel der 
Zwangsmassnahmen gemäss Anag, und mit Artikel 3a soll 
eine neue Verschärfung elngefQhrt werden. Es Ist nicht die 
zentrale Verschärfung - diese folgt weiter hinten, und wir 
werden danlber sprechen -, aber trotzdem Ist es ein weite
rer Mosalksteln im Bestreben, die Asylsuchenden an die 
Kandare zu nehmen. 
Es geht darum, dass die zuständige Behörde des Bundes 
oder des Kantons Personen zur Eröffnung einer Verfügung 
Im Zusammenhang mit ihrem Aufenthaltsstatus oder zur 
Feststallung ihrer ldentltl!t oder Staatsangehörigkeit festhal
ten kann, soweit dazu Ihre persönliche Mitwirkung erforder
lich ist. Es wird also als neues Institut die kurzfristige 
Festhaltung Ins Gesetz eingeführt, und zwar dann, wenn der 
Entscheid eröffnet wird. 
Aber das Ist gar nicht nötig, weil heute bereits Gegen0ber
stellungen gemacht werden, um die ldentltl!t der Personen 
feststellen zu können. Zudem Ist es ausserordentllch heikel, 
wenn jemandem genau dann die Freiheit genommen wird, 
wenn die Beschwerdefrist liiuft. An einer Sitzung einer vor
beratenden Kommission wurde dieser vorschlag schon ein
mal vorgebracht, und eine Expertenkommission kam zum 
Schluss, dass das EMRK-mässlg sehr heikel sei. Sie hat da
von abgeraten, diesen Passus In ein anderes Gesetz einzu
fügen. Nun bringt Ihn Bundesrat Blocher für die Zwangs
massnahmen. 
ich bitte Sie, dieser weiteren Verschärfung nicht zuzustim
men. Sie sehen, es Ist ein ganzes Puzzle von Verschl!rtun
gen, die am Schluss so wirken, dass es für die Leute Immer 
schwieriger wird, ein Verfahren zu erhalten, das Ihnen Ober
haupt die Möglichkeit gibt, sich zu wehren und gerecht be
handelt zu werden. 

Roth-Bemasconl Marfa (S, GE): l!artlcle 3a LSEE dont 
nous dlscutons malntenant est une des nombreuses nou• 
veautes Jntrodultes par le Conseil fl!dl!ral apres notre pre
mler dl!bet. Cet artlcle a pour but de pennettre la dl!tentlon 
Jusqu'a trols Jours de requl!rants ou requl!rantes d'asile, afln 
de leur notlfler une dl!clslon relative a leur statut de sl!jour 
ou d'l!tabflr et de contröler leur ldentltl! ou leur natlonalltl!. 
Le groupe soclallste propose de blffer cette dlsposltlon. En 
effet, cette mesure appartlent au tratn de mesures propo
sees par le Conseil fl!dl!ral en vue d'un durclssement des 
mesures de contralnte envers le requl!rant d'aslle. A ce su
Jet, le groupe soclallste almeralt soullgner l'lnefflcacltl! de 
ces dlsposltfons, prouvl!e par le rapport sur les mesures de 
contralnte de la Commlsslon de gestlon de notre consell. Ce 
rapport a tres clalrement dl!montrl! qu'au Heu de vlder de 
toute sa substance notre drolt d'aslle en proposant des me
sures lnjustes et lnefflcaces, le Conseil fl!dl!ral feralt mleux 
de travailler a la bonne appllcatlon du drolt actuel, en multi• 
pliant par exemple les accords de readmlsslon. 
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De plus, la proposltlon d'enfenner des personnes durant trols 
Jours sans que celles-cJ alent commls un dllllt ou un crlme, 
rlsque tHtre - Monsieur Flurl, je vous prle de blen voulolr 
m'kouter, Je dls: .. r1sque d'&tre», je n'afflrme pas tout a falt
contralre a rart1c1e 5 allnl!a 4 CEDH et a l'artlcle 31 allnl!a 4 
de la Constltutlon qul garantlssent le drolt a tout moment de 
la detentlon de salslr un trlbunal qul statuera sur 1a legalltl! 
de 1a d6tentlon. Or, a rartlcle 3a LSEE, ce contröle de la dl!
clslon n'est posslble qu•a posteriori. Pour nous, c'est une 
nouvelle fols une vlolatlon flagrante des drolts des requl!
rants et requerentes d'aslle. Un Etat de drolt comme le nötre 
ne peut pas se permettre de faire fl des lols qul le fondent, 
d'autant plus qu'II s'attaque lcl a des personnes en posltfon 
de falblesse qul tentent de venlr trouver refuge en Sulsse, 
fuyant parfols des sltuatlons dramatlques. Se retrouver en 
prlson comme de vulgalres crlmlnels ne peut qu'accentuer 
leur sentlment de mal-Atre et de dl!sespolr. 
Rappelons lcl que toute personne ne pouvant presenter ses 
paplers d'ldentlt6 seralt susceptlble d'6tre envoyl!e en prlson 
le temps de l'l!tabllssement de son identltl! et de sa natlona
lltl!. II n'est pas posslble de tralter des personnes de cette 
manlere: c'est nler leur droit a une exlstence dlgne. Trols 
Jours de prlson, vous vous rendez blen compte des consl!
quences que cela peut avolr sur des persoMes d6Ja fraglH
sees, sur un mineur de 15 ans, sur des personnes ayant 
peut-&tre dO fuir d'autres geölesl 
Selon la mlnorltl! de la commlsslon, que le groupe sociallste 
soutlent, cette dlsposltlon devralt 6tre purement et slmple
ment blffl!e. 

La prealdente (MeyerThl!rese, presldenta): Le groupe UDC 
communlque qu'II soutlent la proposltlon de la majorltl!. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Bel der Bestimmung von Artikel 3a 
Ist zuerst einmal nicht ganz klar, was mit „Aufentheltsbewllli
gungn Oberhaupt gemeint Ist. Ist damit die Aufenthaltsbewll
llgung Im rechtstechnlschen Sinn des Ausländergesetzes 
gemeint, oder Ist damit ein geregelter Aufenthalt gemeint, 
z. B. Im Rahmen des Asylverfahrens? Vom Wortlaut her ist 
"'Aufenthaltsbewllllgung» im rechtstechnlschen Sinn ge
meint. Dann wäre es Ja schon sehr unverhaJtnlsmässlg, dass 
all Jene, die zwar Ober eine Daseinsberechtigung verfQgen, 
nicht aber Ober eine Aufenthaltsbewllllgung Im rechtstechnl
schen Sinn, schon zu den möglichen Adressaten dieser 
Haftbestimmung zählen. Ich bitte den Kommissionssprecher, 
diese Frage zu klären. 
Was Ist das für eine Haft? Es Ist eigentlich eine Admlnlstra• 
tlvhaft, die rein auf Formalien abstellt, ohne dass die zu 
0berprQfende Person Irgendeinen Anlass zu Ihrer Fest
nahme gegeben hätte. Das helsst, es wird auf ein rein for
males Kriterium abgestellt: Besitz oder Nichtbesitz einer 
bestimmten Bewilligung. VerfOgt eine Person nicht Ober eine 
dieser beiden Bewilligungen, Ist sie von vornherein Adressa
tin dieser Haftbestimmung und kann drei Tage In Haft ge
nommen werden. Ich halte diese Verknüpfung fQr rechts
staatlich fragwQrdlg. Es ist auch fraglich, ob eine solche Haft 
Oberhaupt EMRK-konfonn ist, weil die EMRK keine admini
strative Uberprüfungshaft In diesem Sinne kennt, die einfach 
Ober eine Person verhängt wird, ohne dass Ihr Irgendeine 
verwerfliche Handlung vorgeworfen wird. 
Das Entscheidende Ist Ja gerade dies: Dieser Person wird 
nichts vorgeworfen, sondern sie hat einfach nicht den ver
langten Ausweis - Nlederlassungsauswels oder Aufenthalts
bewilligung-. und schon das ennöglicht es, sie ohne weitere 
Begründung für drei Tage In Haft zu nehmen. Vor diesem 
Hintergrund halte Ich diese Haftbestimmung letztllch fQr 
nicht mehr verhältnlsmässlg und In der Tendenz auch fOr 
schikanös. Vor allem aber halte Ich sie ror unnötig, denn 
man braucht für eine solche Oberprüfung nicht Im Ernst eine 
dreltl!glge Haft. 
In diesem Sinne ersuche Ich Sie, diesen zusätzlichen Haft
tatbestand, der auch rechtsstaatlich fragwürdig ist, abzuleh
nen. Es stimmt, dass das nicht der grosse Haftdiskurs unter 
dem Titel Beugehaft Ist, aber es Ist ein Bestandteil einer 
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neuen - wie soll Ich sagen? - Miniverschärfung, die dem 
Verhältnlsmässlgkeltsprlnzlp nicht mehr entspricht. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Die Praxis der letzten zehn 
Jahre hat leider gezeigt, dass die geltenden Bestimmungen 
nicht mehr ausreichen. Es waren vor allem die Kantone, die 
zusätzliche Verschärfungen verlangt oder gewOnscht haben. 
Wir haben es eben nicht mehr mit den gleichen Leuten zu 
tun wie 1956 bzw. 1968, als Verfolgte aus Ungarn und aus 
der Tschechoslowakei kamen; es Ist eine andere «Kund• 
schaft». 
Es Ist auch etwas schwierig, wenn an diesem Pult gesagt 
wird, es sei «EMRK-mässlg heikel» oder es sei «fragwOr
dlg». Entweder Ist eine Bestimmung EMRK-konform, oder 
sie Ist es nicht. Diese Bestimmung, die der Bundesrat und 
der Stilnderat auf Wunsch der Kantone etngefOgt haben, Ist 
mit der Europäischen Menschenrechtskonvention kompati
bel - Punkt. 

Leuanberger UeU (G, GE): Herr Lustenberger, Sie haben 
von «Kundschaft» gesprochen, es gebe heute eine andere 
•Kundschaft.,. Erstens habe Ich diesen Ausdruck nicht so 
gerne. Zweitens: Glauben Sie wirklich, dass die damaligen 
FIOchtllnge aus Ungarn und aus der Tschechoslowakei ge
mäss unserem heutigen Asylgesetz noch In der Schweiz 
aufgenommen worden? Ich glaube es nicht. Vlele Ungarn 
sagen das ebenfalls. 

Lustenbergar Ruedi (C, LU): Herr Leuenberger, wir waren 
damals, als 1956 und 1968 von der Sowjetunion verfolgte 
BOrgertnnen und BOrger aus Ungarn und der damaligen 
Tschechoslowakei In die Schweiz kamen, beide Im jugendli
chen Alter, und wir können uns daran erinnern. Ich bin Ober
zeugt, Herr Leuenberger, und Sie können auch Leute 
fragen, die damals gekommen sind, dass diese FIOchtllnge 
hier anstindlg und gut behandelt worden sind. Ich bin Ober• 
zeugt. dass damals die Motivation von ganz grossen Grup
pen eine andere war als zum Tell Jene von Einzelpersonen, 
die heute kommen. 
Wenn ich hier von «Kundschaft» gesprochen habe, habe Ich 
das Im Respekt vor den Menschen gesagt. Wir behandeln 
sie als unsere Kunden, und wir erwarten, dass sie sich auch 
als Kunden bei uns auffOhren. Das war ein respektvoller 
Ausdruck, Herr Leuenberger, und kein despektierlicher. 

Flurl Kurt (AL, SO): Die FDP-Fraktion beantragt Ihnen, den 
Minderheitsantrag abzulehnen. So hat es auch die SPK mit 
16 zu 8 Stimmen getan. 
Wir sind der Auffassung, dass diese Bestimmung EMRK· 
konform Ist. Wenn Herr Kollege Vlscher vorhin angefQhrt hat, 
die Haft stütze sich einzig auf formale GrOnde eb, so muss 
Ich Ihn hier korrigieren. Sie sehen In den Llterae a und b die 
materiellen Voraussetzungen der Haft. Die formale Voraus
setzung ist Im Einleitungssatz von Absatz 1 festgeschrieben, 
aber In Utera a lesen Sie, dass die Haft Im ZUsammenhang 
stehen muss mit einer Verfügung, und vor allem in Litera b 
sehen Sie, dass die Haft Im Zusammenhang stehen muss 
mit der Notwendigkeit, die Identität oder Staatsangehörigkeit 
der betreffenden Person festzustellen, soweit dazu die per
sönliche Mitwirkung erforderlich Ist. Und hier handelt es sich 
doch um eine Selbstverständllchkelt: Wer Asyl beantragt, ist 
verpfflchtet, bei der Feststellung seiner Identität oder Staats
l!'lgehörlgkelt mitzuwirken. Das ist die Voraussetzung der 
UberprOfung seines Gesuches, und wer hier nicht freiwillig 
mitarbeitet, der soll und muss zu diesem Zweck während ei
ner kurzen Frist zurOckbehalten werden. 
In den Absätzen 2 und 3 finden Sie weitere Voraussetzun
gen, die das ganze Verfahren absichern und unseres Erach
tens genOgend Ruckslcht nehmen auf die Anilegen der 
betroffenen Person. Am Schluss, In Absatz 5, finden Sie 
noch eine nachträgliche richterliche OberprOfung, welche 
zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen und nach 
den Obllchen Schadenersatzvoraussetzungen auch Scha
denersatzforderUngen zur Folge haben könnte. Wir sind der 
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Auffassung, dass diese Haft damit genOgend umschrieben 
Ist, dass sie formell und materiell genOgend begrilndet ist 
und dass genOgend ROckslcht genommen wird auf die be
troffene Person, dass sie verfassungs- und EMRK-konform 
Ist. 
Wir bitten Sie, die Minderheit abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Wir sind Jetzt beim Anag. Ich 
mache Sie darauf aufmerksam: Jetzt geht es nicht nur um 
abgewiesene Asylsuchende, sondern generell um Auslän
der, welche ohne Niederlassungs• und Aufenthaltsbewilli
gung hier sind. FOr diese Fille sind diese Massnahmen hier 
vorgesehen. Es sind dringend notwendige Massnahmen, zu 
denen die Kantone meines Erachtens sehr glaubwOrdlg gel
tend gemacht haben, dass sie In den schwierigen Fällen 
ohne sie nicht mehr durchkommen. Das Ganze haben wir 
selbstverständlich prOfen lassen, sowohl auf die Menschen
rechtskompetlbllltit wie auch auf die Verfassungskompatibili
tät. 
Wir können Ihnen das ohne Bedenken vorschlagen und bit
ten Sie, die Mehrheit Ihrer Kommission zu unterstOtzen. 

Meier-Schatz Lucrezla (C, SG): Herr Bundesrat, Ich möchte 
Sie fragen, weshalb Sie Sinn und Zweck dieses Artikels 
denn nicht geändert haben. Sie wissen genau, dass die Aus
schaffungshaft eine andere Zweckbestimmung hat. Sie dient 
ausschllessllch dem Wegwelsungsvollzug und hat nicht den 
Charakter einer Beugeha~ Wir haben dementsprechend 
auch im Rahmen dieser ganzen Diskussion beantragt, die
sen Artikel - zusammen mit den Artikeln 13g und 13h - zu
rOckzuwelsen, damit die Zweckbestimmung korrekt Ist. 
Weshalb haben Sie das In der Kommission nicht gemacht? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Frau Meier-Schatz, Ich hebe 
zu Artikel 3a gesprochen. Sie reden jedoch von sämtlichen 
Haftarten. Artikel 3a behandelt nicht die Ausschaffungshaft, 
aber Ich werde dann an der entsprechenden Stelle dazu 
sprechen. Hier geht es nicht um die Ausschaffungshaft, hier 
geht es um die Haft, welche maximal drei To.ge deuert. Ich 
werde auf Ihre Fragen dann aber selbstverständllch gerne 
eingehen. 

Müller Phlllpp (RL, AG), fQr die Kommission: Ich möchte nur 
die Frage beantworten, die Herr Vlscher an mich gerichtet 
hat, Ober die Bestimmung, was denn hier mit Niederlas
sungs- oder Aufenthaltsbewilligung gemeint ist. Es ist klar: 
Wir sprechen hier vom Ausländerrecht. Wer eine Nledertas
sungsbewilllgung (Ausweis C) oder eine Aufenthaltsbewllll• 
gung (Ausweis B) hat, ist gemeint. 
Ich bitte Sie aber zu beachten, Herr Vlscher, dass es helsst, 
dass Jene Personen gemeint und betroffen sind, welche eine 
Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewllllgung nicht beSitzen. 
Das sind alle Menschen, die Im Asylberelch Illegal hier sind, 
schlichtweg all jene, denen kein !egalisierter Daueraufenthalt 
In der Schweiz zukommt. Dass diese Bestimmung gedeckt 
Ist, ergibt sich aus Artikel 5 Absatz 1 Llterae b und f EMRK. 
Heben Sie noch eine Frage, Herr Vlscher? Ich sehe, dass 
Sie sich positioniert haben. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Herr MOller, dann geben Sie mir 
Recht? Sind Sie der Meinung, dass damit auch jene Leute 
gemeint sind und In Haft kommen können, die zwar Ober 
eine legalisierte Aufenthaltsbewilligung verfilgen, z.B. qua 
Asylverfahren, nicht aber Ober eine Bewllligung B? 

Müller Philipp (RL, AG), fQr die Kommission: Ihre Frage Ist 
suggestiv. Wenn Sie die Buchstaben a und b lesen, werden 
Sie sehen, dass es hier um sehr eingeschränkte Tatbe
stände geht, die von der Defin!Hon her In der Regel fQr Leute 
Im Asylverfahren gar nicht zutreffen. Wenn Sie lesen: «Zur 
Eröffnung einer VerfOgung Im Zusammenhang mit Ihrem 
Aufenthaltsstatus .. , wissen Sie ja selber genau - Ich traue 
Ihnen diese Kenntnis zu -. dass Personen Im AsylbereJch 
eben doch einen Aufenthaltsstatus haben: einen provlsorl• 
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sehen, Herr vtscher, nicht eine Niederlassungs- und nicht 
eine Jahresbewllllgung. Und Sie sehen bei Buchstabe b, 
dass es hier um die Feststellung der Identität oder der 
Staatsangehörigkeit geht, die ja Im Rahmen der Befragung 
eines Asylverfahrens ebenfalls festgelegt werden muss. 
Ihre Frage zielt also vötßg daneben, und Ich glaube, Sie ha
ben etwas gefragt, was Sie ohnehin schon wissen. 

Perrtn Yvan ,Y, NE), pour 1a commlsslon: La mlnorHe pro
pose de supprlmer les dlsposltlons permettant l'lnterpella
tlon d'un etranger depourvu d'une autorlsatlon de sejour ou 
d'etabllssement, notamment en vue de lul notlfler une decl
sion relative ä. son statut. Ces dlsposltions posent entre 
autres le probleme du contröle de la detentlon per un Juge, 
ce qui ne peut itre falt que sur demande et a posteriori, 
c'est-ä.-dlre preclsement quand le mal est falt. Le contröle 
ulterleur peut contrevenlr aux dlsposltlons de l'artlcle 31 ali
nea 4 de notre Constltutlon et de l'artlcle 5 allnea 4 de la 
Conventlon europeenne des drolts de i'homme. 
S'aglssant de ces adaptatlons de ia lol f6derale sur ie sejour 
et l'etabllssement des etrangers (LSEE), II convlent de rap
peler que tant que la lol sur les etrangers ne sera pas entree 
en vlgueur - ce qul peut prendre encore un certaln temps -, 
la LSEE fera reference. II convlent donc d'y lnclure les adap
tatlons que nous debattons. 
La commlsslon a repousse la proposltlon defendue per la 
mlnorlte, par 16 volx contre 8, et vous lnvlte ä. en faire de 
mime. 

Abstimmung- Vote 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 108 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 

Zlff. 1 Art. 6a Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Verrnot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Ch. 1 art. 6a al. 2 
Proposition ds la majoritt§ 
Adherer ä. ia declslon du Conseil des Etats 

Proposition ds la mlnorltt§ 
(Verrnot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a proposlt/on ds la msjorlte 

Zlff. 1 Art. 13a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Verrnot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Einleitung, Bst. a 
Festhalten 

Ch.1 art. 13a 
Proposition de la majorftt§ 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnorfte 
(Vertnot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
/ntroduction, /et. a 
Maintenlr 
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Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es geht In Artikel 13a 
Anag und In Artikel 72 des Ausländergesetzes - wir behan
deln ja jetzt de beiden zusammen - um den Wunsch des 
Ständerates, die Haftdauer von 3 auf 6 Monate zu verlän
gern. Wir befinden uns Im Kapitel «Vorbereitungshaft». Ich 
will am Einleitungssatz des geltenden Rechtes festhalten, 
der fOr die Vorbereitungshaft 3 Monate vorsieht. Ich lehne 
es - zusammen mit einer starken Minderheit - ab, dass die 
Haftdauer auf 6 Monate verdoppelt wird. 
Wir haben es hier mit einem der unsinnigsten Pakete zu tun. 
Es geht von der kurzfristigen Festhaltung während 3 Tagen 
Ober die Vorbereitungshaft von 6 Monaten Dauer - wenn es 
nach dem Ständerat und der SPK-Mehrhelt geht - und die 
Ausschaffungshaft, de nach dem erstinstanzlichen Weg oder 
nach einem Ausweisungsentscheid zur Sicherstellung des 
Vollzuges von 3 Monaten auf 15 Monate verlängert werden 
kann, bis zur Beuge- oder Durchsetzungshaft, die dann Ins
gesamt, alles Inbegriffen, 24 Monate dauern kann. Minder
jährige - Ich sage: Mlnderjihrlge; nach der Konvention Ober 
die Kinderrechte sind Menschen bis zum Alter von 18 Jahren 
Mlnde~ährlge - kann man 12 Monate lang elnschHessen. 
Ich zitiere hier Artikel 37 der Kinderrechtskonvention, denn 
dass man Kinder, Jugendliche, also Minderjährige, 12 Mo
nate lang elnschllessen kenn, Ist schlicht ein Skandal. was 
kann ein Jugendlicher In diesen 12 Monaten tun? Was kann 
man Ihm anstelle einer Elnschllessung anbieten? 
Gemäss Artikel 37 Buchstaben b und c der Kinderrechtskon
vention stellen die Vertragsstaaten sicher: «b. dass keinem 
Kind die Freiheit rechtswidrig oder wlllkOrllch entzogen wird. 
Festnahme, Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei 
einem Kind Im Einklang mit dem Gesetz nur als letztes Mittel 
und fOr die kOrzeste angemessene Zelt angewendet werden; 
c. dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen Ist, mensch
Hch und mit Achtung vor der dem Menschen Innewohnenden 
WOrde und unter BerOckslchtlgung der BedOrfnlsse von Per
sonen seines Alters behandelt wird. Insbesondere Ist jedes 
Kind, dem de Freiheit entzogen Ist, von Erwachsenen zu 
trennen, sofern nicht ein anderes Vorgehen als dem Wohl 
des Kindes dlenllch erachtet wird •••• » 

Ist das In jedem Gefängnis der Schweiz m6gllch? Kann man 
Erwachsene von Kindern trennen? Das glaube Ich nicht. Ich 
denke, dass diese Elnschllessung von 12 Monaten fOr Kin
der durch die Kinderrechtskonvention absolut verurteilt wird. 
Ich komme noch auf den Richtlinienentwurf der EU zu spre
chen. Diese Richtlinie wird zur Schengener Besitzstander
weiterung gehören und deshalb fOr die Schweiz einmal 
bindend sein. Die EU-Kommission schlägt In Artikel 14 Zif
fer 3 dieser Richtlinie eine Haftdauer von maximal 6 Mona
ten vor. Wir wollen dann bei der Frage der Beugehaft diese 
Haftdauer von maximal 6 Monaten auf 24 Monate erhöhen, 
also auf zwei Jahre. Die EU-Kommission sieht auch keine 
Beugehaft vor, Prlorttät hat die freiwillige Ausreise mit Unter
stOtzung, was auch sinnvoller Ist. 
Dass mit diesen horrend hohen Strafen Obers Ziel hinausge
schossen wird, ergibt sich auch aus der Evaluation der 
Zwangsmassnahme durch die Parlamentarische Verwal
tungskontrollstelle vom 15. März 2005. Hier steht In der zu. 
sammenfassung: «In den untersuchten Kantonen bleiben 
rund 60 bis 80 Prozent der lnhaftlerten weniger lang als 
einen Monat In Haft.» Der Anteil der Personen, die länger als 
6 Monate lnhaftlert sind, Ist sehr gering und Oberschreltet In 
keinem Kanton die 4-Prozent-Marke. 
Die durchschnittlichen kantonalen Mittelwerte der Haftdauer 
betragen zwischen 20 und 47 Tage. Die unter 4 Tage dau
ernden Kurzhaften - also diese ganz kurzen Haften - sind In 
den einzelnen Kantonen sehr zahlreich. Diese werden von 
den kantonalen Gerichtsbehörden wegen der 96-Stunden
Frlst zur HaftQberprOfung meist nicht nach dem Haftgrund 
OberprOft, und hier Ist die Rechtmässlgkelt eben auch in
frage gestellt. Die Rechtmässlgkelt und die Verhältnlsmäs
slgkelt werden auch von NGO, von Internationalen Organi
sationen sehr Infrage gestellt. 
Es gibt verschiedene Interessante Stellen zu zitieren. Ich 
habe vorhin den EU-Richtlinienentwurf zitiert. um zu zeigen, 
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wie unsinnig diese verschiedenen Haftdauern, die bis zu 
24 Monate gehen können, eben auch sind. 
Ich bitte Sie, nun wenigstens hier - das könnten wir doch 
machen - diese Vorbereitungshaft nicht von 3 auf 6 Monate 
zu erhöhen, sondern sie bei 3 Monaten zu belassen. Das 
wäre eine vernOnftige Regelung, und Ich habe die Hoffnung 
noch nicht aufgegeben, dass wir auch hier vernOnftige Ent
scheide fällen können. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Die SVP-Fraktfon unterstOtzt eile Be
schlOsse des Ständerates und die Anträge des Bundesrates 
betreffend die Anhebung der Haftdauer bei Zwangsmass
nahmen. Personen, die sich Im Asyl· oder Wegweisungsver
fahren weigern, Ihre ldentltit offen zu legen, mehrere 
Asylgesuche mit verschiedenen Identitäten stellen oder wie
derholt Vorladungen keine Folge leisten, sollen länger Inhaf
tiert werden können. Auch Personen, die trotz Einreisesper
re unser Land betreten, ein zugewiesenes Gebiet verlassen, 
andere an Leib und Leben erheblich gefährden oder sich 
rechtswidrig In unserem Land aufhalten, sollen länger lnhaf• 
tlert werden können. 
Diese Ausweitung, diese Verschärfung der Haftdauer wird 
dazu beitragen, dass der Druck zur Mitarbeit erhöht wird und 
unsere Gesetzgebung eingehalten und nicht mit Fassen ge
treten wird. Die Ausdehnung der Haftdauer gibt aber auch 
ein wichtiges Signal an Zuwanderungswllßge, was sie bei ei
nem Fehlverhalten allenfalls erwartet. Die Revision soll ein 
klares Zeichen fQr die Bevölkerung sein, dass der seit Jah· 
ren grassierende Missbrauch In Zukunft ernsthaft bekämpft 
wird. 
ich bitte Sie, alle Minderheitsanträge abzulehnen. 

La p,,_ldente (Meyer Therese, pr6sidente): Le groupe PDC 
communlque qu'II soutlent la proposltfon de 1a majorlte. 

Helm Bea (S, SO): Seit zehn Jahren gibt es die Zwangs
massnahmen Im Ausländerrecht, und die bisherigen Ver• 
schärfungen haben kaum wirksame Resultate gebracht. So 
haben uns die Kantone Informiert; die erwllnschte Signalwir
kung Ist also keine Realität. Dennoch will man weiter und 
weiter an der Verschärfungssplrale drehen. 
1. Die SP-Fraktlon bekämpft diese Verschärfungen. So be
kämpft sie auch die VerdOppelung der Haftdauer bei der Vor
bereitungshaft von 3 auf 6 Monate. Der Bericht der Paria• 
mentarlschen Verwaltungskontrolle zu den Zwangsmass
nahmen hat klar gezeigt, dass die meisten ROckfQhrungen 
Innerhalb von 3 Monaten erfolgen. Weitere Verschärfungen 
bringen also nichts ausser einfach höheren Haftkosten. 
2. zusammen mit der Verdoppelung der Dauer der Aus
schaffungshaft sollen Asylsuchende zwecks Wegweisung 
neu Insgesamt bis zu 24 Monate in Haft genommen werden 
können. Was helsst das? Das sind zwei volle Jahre Haft! 
zwei volle Jahre fQr Leute, die sich nichts Kriminelles haben 
zuschulden kommen lassen und einzig deshalb In Haft ge
nommen werden, weil sie bei uns um Asyl anklopfen und 
weil sie möglicherweise aus zu respektierenden, zum Teß 
exlstenzlell wichtigen GrOnden unser Land nicht verlassen 
können. 
Diese Verschärfung gilt selbst fQr verletzliche Personen, und 
sogar 15.Jährlge will man nun fOr eineinhalb Jahre Ins Ge
fängnis stecken können. Das ist unverhaltnlsmässlg, teuer 
und fördert den Vollzug nicht; es Ist auch menschlich nicht 
zu verantworten. 
Lassen Sie mich hier einen Satz aus den unzähligen Briefen 
besorgter Schweizerinnen und Schweizer zitieren, einen 
Satz eines Benediktiners aus dem Solothurner Kloster Ma
riastein. Er schrieb: «Ich bin entsetzt und empört Ober all eile 
Verschärfungen Im Asylgesetz, und Ich bitte Sie eindringlich, 
dafQr besorgt zu sein, dass hierzulande alle Menschen In 
Anstand und Respekt behandelt werden.» 
Die SP.Fraktlon ersucht Sie, diese Bitte bei Ihren Entschei
den zu bedenken. Komplexe Themen wie Asyl• und Migrati
onsfragen lassen sich ausschllessllch mit Repression nicht 
sachgerecht.und schon gar nicht menschenwOrdlg lösen. Es 
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braucht mehr konstruktive Massnahmen, Beratung und 
ROckkehrhllfe und eine zOglge Polltlk des Dialoges mit Her• 
kunflsländem, um mehr Kooperations- und ROckObemah• 
meabkommen zu erreichen. 
Ich bitte Sie Im Namen der SP-Fraktfon, bei Artikel 13a am 
geltenden Recht festzuhalten. 

Flurl Kurt (RL. SO): Selbstverständllch haben auch wir mas
senweise Briefe erhalten. Die meisten sind einander abge
schrieben, die meisten sind sehr pauschal. Die wenigsten 
beziehen sich auf die DurchSetzungs- und ZWangsmassnah
men, sondern fast alle beziehen sich auf die Frage der Not
hilfe. Diese Frage haben wir gestern In rechtsstaatlich ein
wandfreier Art und Welse gelöst. 
Artikel 13a steht Im Kontext mit der ganzen Durchsetzungs
frage, mit den Zwangsmassnahmen und den Obrigen Haft• 
formen. Bereits Jetzt möchte Ich mich dagegen wehren, dass 
der Begriff uBeugehaft» weiter In diesem Gesetz verwendet 
wird. Der Begriff «Beugehaft» Ist ein Begriff aus dem Straf
prozessrecht. Die Beugehaft stellt eine gerlchtllche Mass• 
nahme dar, die gegen Zeugen oder sonstige zu Zeugenaus
sagen verpflichtete Personen verhängt werden kann, wenn 
diese eile Aussage verweigern, ohne ein Aussageverwelge
rungsrecht zu haben. Das ist prozessrechtllch sehr umstrit
ten. Es Ist ein Ausdruck aus dem Strafprozessrecht, der hier 
In diesem Verwaltungsverfahrensrecht keine Anwendung fin
det. 
Ich bitte Sie, den ganzen Artikel 13a mit den Literas a bis g 
zu lesen. Die FDP-Fraktion Ist der Auffassung, dass unter 
diesen Umständen die Vorbereitungshaft von bis zu 6 Mona
ten gerechtfertigt sei. Immerhin handelt es sich um happige 
Tatbestände, die erfllllt werden mOssen, damit diese Haft an
geordnet werden kann. 
Zur Evaluation der Parlamentarischen Verweltungskontroll
stelle: Diese wurde schon mehrfach zitiert, meistens Im 
Sinne der Minderheit; Ich zitiere nun von Seite 9 dieses Be
richtes der GPK vom 24. August 2005. Dort wird ausgefOhrt, 
dass die Anwendung dieser Zwangsmassnahme sehr selten 
sei, dass dieses Instrument aber trotzdem von den kantona
len Behörden vor allem Im ZUsammenhang mit der Bekämp
fung von Klelnkrlmlnalltät als sinnvoll erachtet werde. Weiter 
helsst es: «Oft werden bei Fällen von Klelnkrlmlnalltät Ein• 
oder Ausgrenzungen (Rayonverbote) angeordnet, deren 
Missachtung eine Vorbereitungshaft nach sich ziehen kann. 
Ohne die Sanktionsmögllchkelt der Vorbereitungshaft war
den laut den kantonalen Behörden auch die Rayonverbote 
nicht greifen.» 
Eine Haft Ist nicht nur dann sinnvoll, wenn sie auch tatsäch
llch und häufig angewendet wird, sondern sie kann auch 
dann sinnvoll sein, wenn sie In dem Sinne präventiv wirkt, 
dass sie eben nicht angeordnet werden muss. Wenn die 
Vorbereitungshaft In der Praxis keum einmal angewendet 
werden muss, so spricht das fQr die Wirksamkeit dieser 
Haftandrohung. Wir sind der Meinung, dass Im Kontext mit 
der Qurchsetzungsfrage, die wir bald beraten, die Verdoppe
lung der Dauer der Vorbereitungshaft angebracht ist. 
Wir bitten Sie, die Minderheit abzulehnen. 

MQller Gerl (G, AG): Zuerst milssen wir einfach einmal klar 
festhalten: Wenn ein Verbrechen passiert Ist, muss dieses 
Verbrechen geahndet und verurteilt werden. Wenn ein Ver
brecher oder - Im seltensten Faß - eine Verbrecherin ge
meingefährlich Ist, dann muss diese Person von der 
Öffentllchkelt fern gehalten werden. Die Frage, welchen 
Pass diese Person besitzt oder ob sie keinen Pess besitzt, 
ändert nichts an dieser Tatsache: Die Allgemeinheit muss 
vor dieser Person geschOtzt werden. Das Ist ein Grundsatz. 
Bel Artikel 13a geht es aber nicht darum, die Allgemeinheit 
vor einem ganz gefährlichen Menschen zu schOtzen - denn 
Ich gehe davon aus, dass die Justizbehörden dies tun, wenn 
Jemand wirklich gefährlich Ist-, sondern es geht um eine so
genannte Vorbereitungshaft, also darum, während einer Haft 
einen Entscheid Ober einen möglichen Tatbestand vorzube
reiten. Zudem geht es darum, die Dauer dieser Haft von 3 
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auf 8 Monate auszuweiten. Warum eine solche Ausweitung? 
Well herausgefunden worden Ist, dass 3 Monate offenbar 
nicht genOgen, um sich durchzusetzen. Mit anderen Worten: 
Es wird hier eigentlich einfach eine Massnahme ausge
dehnt, um die Leute welch zu kriegen. Das Ist die Idee von 
Artikel 13a. In Artikel 13b geht es dann noch weiter: Dort 
geht es dann wirklich um Leute, um Famlllen usw., die fest
gehalten werden, damit die Ausschaffung vollzogen werden 
kann. 
Nun hat der Bericht der Parlamentarischen Verwaltungskon
trolle (PVK) aufgezeigt, dass eigentlich In beiden Fällen die 
Situation so Ist, dass die Leute, bei denen ein Aufenthalt Im 
Gefängnis ein besserer Zustand wäre als ein Aufenthalt zu 
Hause, Im Gefängnis länger durchhalten können, was ja lo
gisch Ist, und dass eben z. B. Leute mit Kindern eher das 
Gefängnis verlassen und Ins Herkunftsland gehen, wen sie 
Ihren Kindern das Gefängnis nicht zumuten wollen. Daraus 
kann man den Zlrkulärschluss ziehen - Professor Killlas 
nannte es Schelnkorrelatlon -, dass die Länge der Haft eine 
Aussage zulässt Ober die Möglichkeit, etwas aus diesen 
Leuten herauszupressen. Der Bericht zeigt eindeutig auf, 
dass dieser Schluss falsch Ist, dass diese Haft eben nicht 
das bringt, was die Leute herausholen möchten. 
Herr Schlbll hat gesagt, Artikel 13a solle die Leute davon ab
schrecken, In die Schweiz zu kommen. Herr Schlbll, stellen 
Sie sich vor, dass die Asylsuchenden zu Hause die Geset
zestexte der verschiedenen Länder studieren und Oberle
gen, In welchem Land sie welche Konditionen haben? Ich 
kenne Leute - und Ich kenne einige Asylsuchende -. die 
nicht einmal gewusst haben, dass sie In die Schweiz gekom
men sind, die erst hier festgestellt haben, dass sie In der 
Schweiz angekommen sind. Es geht also Oberhaupt nicht 
darum, dass Sie mit einer Gesetzesbestimmung die Leute 
davon abhalten können, hierher zu kommen, denn die Ge
setze sind In der letzten Zelt Ja nur verschärft worden, die 
Asylsuchenden hat dies aber nicht abgehalten. Wenn Sie In 
diese Länder gehen, wenn Sie nach Tschetschenien, nach 
Irak oder In gewisse afrikanische Länder gehen, muss es Ih
nen Ja klar sein, dass Jegliche Situation In Europa besser Ist. 
Sie sind auch nicht dabei, wenn es darum geht, mitzuhelfen, 
In diesen Lindem die Situation zu verbessern. Mit diesem 
Artikel 13a die Asylbewegung zu steuern Ist also zlemllch 
unrealistisch. 
Was passiert, wenn wir diesen Artikel nach den Verschärfun
gen des Ständerates anwenden werden? Die Leute werden 
dann halt einfach 6 Monate Inhaftiert werden. Die Kosten 
werden verdoppelt werden. Wenn man dann die Ausreisepa
piere Immer noch nicht hat, werden die Leute wieder aus der 
Haft entlassen werden milssen. Die Wahrschelnllchkelt, 
dass man Im Gefängnis wesentlich sozialer wird als draus
sen, Ist ein anderer Aspekt der Realität. Das ist eigentlich 
auch das, was der Bericht wiederum sagt. Er sagt, dass 
Leute, die relativ lang In Haft sind, dann auch eher wieder zu 
einer kriminellen Tat bereit sind, wobei eine "krlmlnelle Tat» 
auch ganz klar eine Schwarzfahrt mit dem Tram oder die 
Entwendung eines Gegenstandes aus einem Geschäft sein 
kann. 
Ich will damit einfach nur sagen, dass wir hier nicht Ober die 
bösen Räuber sprechen; sie sind nicht der Gegenstand die
ses Artikels. Wir sprechen Ober Leute, die hier Im Verlahren 
drinstecken und die Ihr Recht nicht wahrnehmen können. 
Deshalb macht diese Verdoppelung der Haftdeuer keinen 
Sinn; sie Ist teuer, sie Ist ungerecht gegenllber diesen Leu
ten, und sie bringt nur eines: einfach noch mehr Aggression 
auf diese Situation. 
Deshalb bitte Ich Sie sehr, den Antrag der Minderheit zu un
terstiltzen. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Herr Mllller, Ich möchte Sie fragen, ob 
Sie auch filr die Anwendung und die Durchsetzung unserer 
geltenden Gesetze sind oder ob Sie dies ablehnen. 

MOller Geri (G, AG): Ich habe Im Elntretensvotum, also am 
Anfang, gesagt, Ich sei für die Durchsetzung der schwelzeri-
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sehen Gesetze. Dort drin steht: Wenn Sie eine kriminelle 
Handlung begangen haben, milssen Sie dafür bestraft wer
den. Das ist völlig okay, dazu habe Ich nichts gesagt. Es ist 
fQr mich völlig klar, dass das gemacht werden muss. Aber 
das Problem ist, dass bei diesen Leuten In den seltensten 
Fällen tatsächUch auch eine kriminelle Handlung stattgefun• 
den hat - mit der Ausnahme, dass sie sich Illegal In diesem 
Land aufhalten. Die Bewegungsfreiheit beinhaltet die Frei
heit eines Jeden, auch hier In der Schweiz zu sein. 

Fehr Hans (V, ZH): Herr Mllller, Ist Ihnen tatsächlich nicht 
bekannt, dess Schlepper sehr genau realisieren, In welchem 
Land welche HOrde gegen die Illegale Einwanderung errich
tet wird? Man nimmt genau zur Kenntnis: Da gibt es nur 
noch Nothilfe, da gibt es jene Erschwerung, da gibt es 
Zwangsmassnahmen usw. Die Schleppar stellen das sehr 
genau fest, und diese Ströme richten sich danach. 

Müller Gerl (G, AG); Ich habe nicht eine so hohe Meinung 
von den Schlepparn, dass Ich glaube, dass sie ein Juristi
sches Bilro führen und das für Ihre Leute genau ausrech
nen. Sie wissen ganz genau: Sobald die Leute In Europa 
sind, Ist es den Schleppern relativ egal, wo die Asylsuchen
den landen, wenn für Ihre Dienste bezahlt worden Ist. Wenn 
das so wäre, wie Sie sagen, dann worden die Migrations
ströme, wie Sie sie nennen - also die paar Hundert Leute, 
die migrieren -, ganz bewusst In diese Region gesteuert 
werden. Was Sie aber nicht verwechseln dilrfen: Es gibt 
Leute, die ganz genau wissen, welche gesetzlichen Bestim
mungen bestehen, und die genau wissen, wie die Situation 
Im Land aussieht; aber diese vermischen Sie zum Teil mit 
Asylsuchenden. 
Ich gestehe Ihnen zu, dass es Leute gibt, die bewusst In die 
Schweiz kommen, um Handel mit bestimmten Drogen zu 
treiben, und die hinterher, wenn sie gefasst werden, meinet
wegen ein Asylgesuch stellen. Aber unterscheiden Sie doch 
diese Leute von den Leuten, die hierher kommen mit der Ab
sicht, ein Asylgesuch zu stellen. Das Ist ein grosser Unter
schied, darauf Ist auch im PVK-Berlcht hingewiesen worden; 
das Ist nicht das Glelche. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir befinden uns Ja hier Im 
Bereich der Zwangsmassnahmen, das Ist keine schöne Ge
schichte. Aber, Herr MOller, es Ist nicht so, dass diese Mass
nahme filr sämtliche Leute gilt, die kommen. Das wäre Ja, 
wie wenn Sie In der Schweiz ein Gefängnis aufstellen und 
sagen wOrden, es milssten Jetzt alle Schweizer Ins Gefäng
nis. Sowohl diese Vorbereitungshaft als auch die Ausschaf
fungshaft und die Durchsetzungshaft greifen nur In Fällen, in 
denen man mit den normalen, Obllchen Mitteln nicht zum 
Ziel kommt. Es können sehr wenige Fälle sein, In denen 
diese Massnahmen notwendig sind. Aber auch wenn es 
zehn oder zwanzig Problemfälle gibt, sind des eben Pro
blemfälle, und diese Leute können Sie leider - es Ist so -
manchmal nicht anders zu einem Vorgehen zwingen als mit 
solchen Zwangsmassnahmen. 
Es Ist netarllch schön, hier In diesem Ratssaal zu sagen, 
man sollte die Menschen nicht so und so behandeln. Aber 
was machen Sie mit denjenigen, die an Ort und Stelle, In 
den Kantonen, In den Gemeinden, die undankbare Arbeit 
auf sich nehmen und damit fertig werden mllssen? Herr Lus
tenberger hat es angetönt: Es hat sich gezeigt, dass es 
heute, bei einer ganz anderen Zusammensetzung Im Asyl
bereich als frilher, eben Leute gibt, die kurze Haftzelten ein
fach absitzen und Widerstand leisten. Es sind bei der 
Vorbereitungshaft oder bei der Ausschaffungshaft keine Ge
fängnisse; Ich bitte Sie, einmal ein Ausschaffungsgefängnls 
zu besuchen, dann werden Sie sehen, dass das kein Ge
fängnis Im tradltlonellen Sinn ist. Die Fachleute, die Direkto
ren, die Leute, die mit diesen schwierigen Fällen zu tun 
haben, sind der Auffassung, bei einer Verlängerung dieser 
Haft worden diese Leute eher kooperativ. 
Viele Länder haben für diese Art der Haft eine unbe
schränkte Dauer; sie gehen also weiter als wir. Das muss 
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dann aber periodisch Immer wieder gerlchttlch OberprOft 
werden. Die Vorschläge der Kantone fOr eine unbeschrinkte 
Dauer sind abgelehnt worden; sie sind auch von keiner 
Kommission mehr aufgenommen worden. Also lautet der 
Antrag auf eine Verdoppelung. Ich sage Ihnen nicht, das 
löse alle Probleme; aber die Fachleute glauben, dass damit 
bei den schwierigen Fällen eine erhebliche Verbesserung er• 
reicht werden kann. 
Es Ist doch nicht der Zweck dieser Bestimmung, dass alle In 
dieser Haft bleiben. Frau Helm hat ausgefOhrt, es sei erwie
sen, dass die meisten Innerhalb von drei Monaten koopera
tiv WOrden oder nach drei Monaten ausreisen worden. Das 
Ist nicht Infrage gestellt. Nur: Was machen Sie mit den ande• 
ren? Das Ist das Problem; diese Fälle haben zugenommen, 
und das sind schwierige Fälle. Hier geht es Ja nur um die 
Vorbereitungshaft, aber die Verlängerung der Haftdauer wird 
von diesen Kreisen In glaubWOrdlger Welse verlangt. Sie 
glauben, dass sie so mit den ganz schwierigen und reniten
ten FAiien besser fertig werden. 
Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln. Wenn In diesem 
Saal die Behauptung aufgestellt wurde, diese Zwangsmaas
nahmen hätten nichts genatzt, so welss Ich nicht, wo Sie das 
hernehmen. NatOrllch können wir nicht sagen, wie es 2004 
gewesen wäre, wenn wir sie nicht gehabt hätten. Aber Ich 
muss Ihnen mit Bllck auf die Kantone sagen: Jene Kantone, 
die alle Personen, die sie ausschaffen, am Abend vorher In 
die Ausschaffungshaft nehmen, haben viel höhere Aus
schaffungserfolge als die anderen Kantone, die das nicht 
tun. Dafür haben sie mehr Fälle In der Ausschaffungshaft als 
andere. Es Ist bemOhend, dass bei einer Ausschaffung In ein 
afrikanisches Land die Kantone am Vortag zwar 60 Perso
nen melden, am nächsten Morgen aber nur 30 da sind, weil 
nur jene Kantone, die sie am Abend vorher In Ausschaf
fungshaft genommen haben, sie auch zum Flugzeug brin
gen können. Die anderen Kantone finden sie einfach nicht 
mehr. Das Ist alles vorgekommen. Das Ist die Praxis. Darum 
sollten wir diese Massnahmen ernst nehmen und den Kan• 
tonen das nötige Mittel In die Hand geben. 
Das gilt fOr die Vorbereitungshaft. Ich werde dann Ober die 
generelle Problematik der Verlängerung der anderen Haft• 
formen nicht mehr sprechen, sondern nur noch Ober Ihren 
Charakter. 

Perrfn Yvan (V, NE), pour la commlsslon: La n4cesslt6 de 
doubler la duree posslble de detentlon, c'est-a-dlre de la 
faire passer de trols a slx mols, est mlse en doute par la ml• 
norite dans Ja mesure ou les mellleurs resultats au nlveau 
des renvols sont attelnts durant les trols premiers mols seu
lement. 
S'aglssant des lattres f et g, ces dlsposltlons postulent que 
les personnes qul deposent une demande d'aslle vlsent sim• 
plement a echapper a un renvol. 
Ces dlsposltlons reprennent dans la presente lol fes Innova
tions debattues et introdultes dans la loi sur les etrangers 
dont nous parlerons dans un avenlr proche. II s'aglt donc lcl 
d'une questlon de parallellsme. 
Dans ces condltlons, 1a commlsslon vous recommande, par 
16 volx contre 8, de rejeter la proposltlon defendue par la ml• 
norlte. 

Müller Philipp (RL, AG), fOr die Kommission: Ich spreche hier 
nur zu Artikel 13a, zur Vorbereitungshaft, obwohl jetzt ver
schiedene Votanten die ganze Haftproblematik erwähnt ha
ben. 
Der Evaluatlonsberlcht Ober die Zwangsmassnahmen Ist 
hier Im Zusammenhang mit Artikel 13a, Vorbereitungshaft, 
auch angesprochan worden. Ich werde nachher ausfOhrllch 
kommentieren, wie er In der Kommission besprochen wor
den Ist. Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass die Verlln· 
gerung der Vorbereitungshaft von 3 auf 6 Monate In diesem 
Haus, von diesem Gremium, bereits vor einem Jahr be
schlossen worden Ist. In der Sondersession 2004 haben wir 
einen Antrag Wasserfallen unterstOtzt, der die Verlängerung 
von 3 auf 6 Monate verlangt hat. In diesem Haus Ist diesem 
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Antrag bereits zugestimmt worden. Ich bitte Sie, diesen Be
schluss Jetzt nicht wieder umzudrehen. Weil der Ständerat 
die meisten Zwangsmassnahmen mit der Asylgesetzrevlslon 
beraten hat. Ist die Ausdehnung der Haftdauer Im AuG vom 
Ständerat wieder gestrichen und Ins Asylgesetz Obertragen 
worden. Es Ist etwas kompliziert, aber Sie können mir ruhig 
glauben, dass es so Ist. 
Ich bitte Sie, sich an dan Beschluss zu halten, den Sie Im 
Mal 2004 In diesem Haus gefasst haben. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •••• 105 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit •••• 68 Stimmen 

Zlff. 1 Art. 13b Abs. 1, 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Roth-Bemasconl, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Vermot, Wyss) 
Unverändert 

Ch. 1 art. 13b aL 1, 2 
Proposition de Ja majorlte 
Adherer a la decislon du Consell des Etats 

Proposition de 1a mlnorlte 
(Roth-Bemasconl, Heim, Hubmann, Leuenberger-Gentve, 
Levrat, Vermot, Wyss) 
lnchange 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): Malheureusement, Je vals 
un peu r6p6ter ce qul a deJa et6 dlt, mals ces mesures de 
contralnte sont tellement lmportantes qu'II faut en parler plu• 
sleurs fols. Malntenant, nous parlons donc de catte fameuse 
dlrtentlon en vue du renvol ou de rexpulslon. 
La declslon du Conseil des Etats et de la maJorite de la com
mlsslon porte 1a llmlte de cette detentlon a dlx-huit mols et 
a neuf mols pour les mlneurs äges de 15 a 18 ans. Le but 
avou6 est de produlre un effet psychologlque sur les person
nes et d'accorder un delal supplementelre aux autorltes 
charg6es des questlons de mlgratlons pour preparer le rapa
trlement. 
Pourtant, le rapport de la Commlsslon de gestion est tres 
clalr a ce sujet: «Certalns servlces d'6mlgratlon es~rent 
qu'une prolongatlon de la detentlon aura un effet dlssuaslf et 
renforcera la volont6 des detenus de collaborer lors de 1a ve
riflcatlon de leur ldentlte et de robtentlon des paplers. Or, on 
peut douter que dans de tels eas, une prolongatlon de la de
tentlon pulsse apporter un changement signlflcatlf.» 
Le Conseil federal lul-mAme, dans son message du 8 mars 
2002 relatlf a la loi sur les etrangers - message sur lequel 
nous devrons nous fonder auJourd'hul encore, pulsque c'eat 
le demler en date - disalt: «En revanche, la prolongatlon ge
nerale de la detentlon en vue du renvoi ou de fexpulslon de• 
mandee par quelques Interventions pariementalres .... ne 
repond a aucune necesslte.» (FF 2002 3525) 
Quels changements peuvent Justlfler un tel revlrement de 
perceptlon, alors mAme que le nombre de requerants d'aslle 
eat en balsse? Le rapport sur 1a mlgratlon Illegale dellvr6 le 
23 Juln 2004 par ptusleurs offlces federaux mentlonne egale
ment que seuls clnq cantons consldtrent que les neuf mols 
au maxlmum de detentlon en vue du retoulement ne suffl• 
sent pas. Et malntenant, ce seralent tous les cantons? J'en 
doute fortement. 
De plus, la dtrtentlon en vue du refoulement dure, dans 
l'ecrasante maJorlte des cas, beaucoup molns longtemps 
que ne le permet la lol actuelle. En effet, un taux de renvol 
superleur a 60 pour cent n'a 616 attelnt que pour les deten
tions de courte duree, solt Jusqu'a 96 heures. II est nette
ment plus bas pour les d6tentlons de plus de trols mols. 
Les lmportantes ressources flnancll)res absorbees par de 
trl)s longues d6tentlons seralent donc blen plus efflcaces et 
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utlllsees de manlere blen plus sensee sl alles etalent lnves
tles dans des mesures d'lnt~ratlon et pour l'aldeoau retour. 
Pour preuve, II sufflt de consulter le rapport de Ja Commls
slon de gestlon sur les mesures de contralnte, qui d~ontre 
clalrement que leur efflcacl~ est llmltoo et que leurs coOts 
sont dlsproportlonnes par rapport aux •u1tats. Le canton 
de Geneve constltue le mellleur exemple a ce sujet II table 
bien davantage sur les conseils au retour et les d~arts de 
pleln gre, mesures bien moins cheres et plus humalnes que 
la detention, et ce canton arrlve au mime taux de retour que 
Je canton de ZUrich qul, iul, recourt presque sys~matlque
ment a 1a detentlon. En effet, le rapport de la Commlsslon de 
gestlon a falt une comparalson entre le canton de Zurlch, qul 
recourt intenslvement a ia detention en vue de l'expulslon, et 
le canton de Geneve, qul n'ordonne pratlquement aucune 
detentlon de ce type: cette etude montre que 1a proportlon 
des personnes demandeuses d'asile renvoyees sous con
tröie est pratlquement ldentlque. 
Enfln, II me paratt lmportant qu'au moment du vote, vous re
fiechlsslez bien ä quel type de crlme correspond une pelne 
prlvatlve de lfberte de 1 B mols fermes en Sulsse. Par exem
ple, de manlere generale, un chauffard qul tue une personne 
encourt souvent 18 mols de prlson avec sursls; donc, II ne 
falt pas de prison. Or lcl, les gens en cause n'ont tue per
sonne. Peut-on des tors decemment enfermer quelqu'un en 
prison pendant 18 mols au seul motlf qu'II ne veut pas ren
trer dans son peys, comme on le lul ordonne? 
La mesure proposee par le Conseil des Etats et le Consell 
federal, soutenue par la maJorlte de la commlsslon, est donc 
lnefflcace, coOteuse, lnhumalne et elle rempllt nos prlsons 
de gens qul n'ont rien ä y faire, alors qu'on manque de place 
pour les vrals dellnquants. 
Je vous Jnvlte donc a sulvre la mlno~ de la commlsslon, 
qul veut rejeter les declslons du Conseil des Etats concer
nant rarttcle 13b allneas 1 et 2, et s'en tenlr au drolt actuel. 

La presldente (Meyer Therese, presldente): La groupe UDC 
et le groupe PDC communlquent qu'lls soutlennant la propo
sltion de la majorlte. 

Müller Gerl (G, AG): Die Art, wie hier In diesem Parlament 
debattiert wird, rührt vlellelcht vom BIid her, das man von 
Asylsuchenden, von Ausländerinnen und Ausländem hat; 
entsprechend fallen die Voten aus. Die Ratsmehrheit geht 
von bösen Absichten aus, die die Leute mitbringen, sie geht 
von einem ganz geplanten Vorgehen aus. Und wenn Sie das 
tun, dann kommen Sie auf die Gesetzgebung, die wir Jetzt 
haben. 
Dass diese pervertiert Ist, zeigt eigentlich Artikel 13b, weil es 
im Gegensatz zu Artikel 13a dabei um Leute geht, die In den 
meisten Fällen eigentlich keine Verbrechen begangen ha
ben. Ihr Verbrechen war es, ohne gOltlge Reisepapiere In die 
Schweiz einzureisen. Ihr Verbrechen war es, vlellelcht auf 
Anraten des Leiters Ihrer Asylunterkunft mit der Bahn fOr 
eine ärztliche Kontrolle In eine andere Gemeinde zu fahren 
und dabei beim Schwarzfahren erwischt zu werden, well das 
Tagesgeld ror das Bfflett nicht ausgereicht hat. Das Ist unge
fähr die Dimension der Verbrechen, von denen wir hier spre
chen. Wenn wir Frau Roth-Bemasconl zuhören, wenn wir 
den Vergleich mit einem Tötungsfall auf der Strasse neh• 
men, sehen wir, dass das ganz andere Dimensionen sind, 
von denen wir hier sprechen. DarOber sprechen wir hier: Wir 
behandeln andere Verbrecher besser als Jetzt diese Leute, 
die sich eigentlich nichts haben zuschulden kommen lassen. 
Jetzt komme Ich noch einmal auf den PVK-Berlcht und auf 
die Einschätzung zurück, welche Fachleute abgegeben ha
ben und die Im Prinzip In Ihren Unterlagen wie auch Im Pro
tokoll der GPK dokumentiert Ist. Dort steht klipp und klar: 
Wenn eine Massnahme etwas bringt, sind es Rayonverbote. 
Das sind Möglichkeiten, wie man steuern kann, dass ge
wisse Leute nicht In gewisse Bereiche gehen. Aber ziemlich 
sicher nichts bringen die Zwangsmassnahmen. Warum? 
Ganz einfach: Herr Bundesrat Blocher, ich kenne die Ge
fängnisse, Ich bin dort gewesen, Ich weise, wie sie ausse-
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'hen. NatOrllch kann man sagen, es sehe nicht so aus wie in 
Abu Ghralb, das Ist mir klar. Sie weisen teilweise die Qualität 
von Wohnverhältnissen auf, das stimmt. Aber trotzdem sind 
die Leute dort gefangen, zum Tell mit Kindern. Stellen Sie 
sich vor, dass Sie dort mit Ihren Klndem festgehalten wären; 
der Druck stiege von Tag zu Tag, diese Situation zu verlas
sen; und Irgendwann trifft eine Famllle den Entscheid zu ge
hen. Volläl Damit haben die Zwangsmassnahmen zu einem 
Erfolg gefOhrt - aber ob dies dann wirklich die Laute gewe
sen sind, die die Schweiz hätten verlassen mOssen, darüber 
sagt dies nichts aus. Die Person, die mit allen Wassern ge
waschen Ist und der das Gefängnis und die ZWangsmass
nahmen nichts ausmachen, können wir 30 Monate drlnbe
halten, die bleibt hier, weil die Situation de, wo sie später 
hinkommt, viel schlimmer sein wird. 
Also ist das eigentlich - Ich bin wirklich froh Ober diesen 
Ausdruck im Protokoll - eine Scheinkorrelation zwischen der 
Ausweitung dar Zwangsmassnahmen und dem Resultat, 
das sie effektiv bringen sollte. Es ist ein Zeugnis dessen, wie 
dieses Parlament denkt. Es denkt eben, dass die Leute 
grundsätzlich nur eines vorhaben: In die Schweiz zu kom
men, um uns auszubeuten. Die Laute kommen aus Lindem 
bzw. Regionen - Ich habe es vorhin gesagt - wie z. B. aus 
Russland, Tschetschenien, Irak, Darfur, Zentralafrika, die 
nicht einfach kein Problem haben. 
Vergleichen Sie doch dieses Problem mit Problemen, die es 
vor vierzig Jahren gab, als die Laute aus der Tschechoslo
wakei, aus Ungarn kamen, aus Lindem notabene, die von 
der Sowjetunion, unserem Feind von damals, besetzt wor
den waren. Vor vierzig Jahren hätten Sie Ober Asylsuchende 
nie so reden können, wie Sie es heute hier machen. Sie kön• 
nen das nur machen, well Sie vor diesen Leuten keine Angst 
haben mOssen, weil man sie nach Hause schicken kann, 
ohne dass einem daraus Konsequenzen entstehen worden. 
Das ist der Hintergrund dieser Diskussion. Ich bitte Sie wirk· 
lieh sehr, diese Zwangsmassnahmen, die aus Wissenschaft• 
licher Sicht nichts gebracht haben - Sie können den Bericht 
Ja heute lesen -, hier nicht zu verschärfen. Es wird teurer, 
aber es wird auch giftiger. Dieses Land wird Immer giftiger 
und Ist inmer verbissener darauf bedacht, diese kleine 
Gruppe zu massregeln. Das bringt nichts. 

Flurl Kurt (AL, SO): Wir bitten Sie, auch hier den Antrag der 
Minderheit abzulehnen. 
Wir haben gerade wieder eine Tirade gegen unser angeblich 
so verwerfliches Verhalten gehört, das wir gegenOber Asyl• 
bewerberinnen und -bewerbem oder gegenOber Ausländam 
generell an den Tag legen. Ich möchte einmal mehr betonen: 
Es geht darum, die relativ kleine, aber existierende Gruppe 
von renitenten Personen zu zwingen, unser Land zu verlas• 
sen, und dem Rechtsstaat Nachachtung zu verschaffen. Es 
geht darum, den Rechtsstaat umzusetzen, denn der Nicht· 
vollzug von Massnahmen Ist fOr den Rechtsstaat Gift. Ich 
bitte Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen. 
Der Evaluation durch die PVK kOnnen wir ebenfalls entneh
men, dass die Ausschaffungshaft tetsächllch sehr unter
schledllch angewendet wird, dass sie aber in einigen Kanto
nen umgesetzt wird. Es geht uns darum, diese Ausschaf
fungshaft Im Interesse des Rechtsstaates noch basser aus
zugestalten. 
Einige der Bestlmmunge"!,._ die heute bestritten oder ange
fochten werden, sind Im ubrlgen bereits geltendes Recht, 
andere werden QberfOhrt, Ober andere haben wir bereits 
beim Ausländergesetz entschieden. 
zusammenfassend bitte ich Sie, die Minderheit abzulehnen 
und bei Artikel 13b der Mehrheit zuzustimmen; das Ergebnis 
in der Kommission lautete 15 zu 7 Stimmen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es geht hier jetzt um die 
Ausschaffungshaft, also darum, dass eine Massnehme nur 
noch vollzogen werden muss - hier sind keine anderen Vor• 
aussetzungen vorhanden -: Obwohl der Bewerber ausrei
sen könnte und alles vorhanden ist, reist er nicht aus. Solche 
FAiie sind natOrlich zahlreich. Es Ist nicht die erste Mass-
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nahme, dass man sie In ein Ausschaffungsgefängnls nimmt, 
sondem es werden zuvor alle Massnahmen versucht; bis zu 
ROckkehrhlffe, Begleitung usw. Aber es gibt am Schluss 
Fälle von Personen, die relativ zahlrelch sind, die trotzdem 
nicht nach Hause gehen. Eines der Mittel - Ich sage: eines 
der Mittel - Ist die Ausschaffungshaft. die die Kantone brau
chen und WOnschen und die alle Linder brauchen und WOn
schen - Ich kenne kein Land, das sie nicht hat. 
Nun, Herr MOller Gerl, Sie haben die Sache sehr romantisch 
dargestellt: Es gehe um Leute, die einfach In die Schweiz 
gekommen seien. Nein, darum geht es nlchtl Es geht um 
Leute, die abreisen sollten, Illegal hier sind und keine Aufent• 
haltsberechtlgung haben. Das Ist etwas anderes! Es geht 
hier auch nicht um abgewiesene Asylbewerber: Ich habe 
zwei Ausschaffungsgefängnlsse besucht. In einem Fall wa
ren von den Insassen 20 Prozent abgewiesene Asylbewer
ber, 80 Prozent waren andere Ausländer, die Illegal In der 
Schweiz waren. Da gibt es dann alles: Leute mit abgelaufe
nen Visen, die nicht nach Hause gehen; Drogenhändler, die 
man ertappt hat. Es gibt einen Kanton, der nimmt sie rein, 
weil er Im Moment nicht welss, was er mit Ihnen tun kann, 
obwohl sie heimgehen sollten; das welss der Kanton. 
Man muss hier also nicht so tun, als gehe es einfach um 
Familien, die zufällig In die Schweiz gekommen sind und 
die man dann In ein Ausschaffungsgefängnls steckt. Das Ist 
dummes Zeug, das Ist das letzte Mitteil Die Kantone ergrei
fen solche Massnahmen nicht gerne, denn erstens kosten 
sie, zweitens bringen sie Aufwand mit sich, und drittens Ist 
eine Zwangsmassnahme nie eine schöne Massnahme - für 
denjenigen, der sie durchführen muss, ist es eine Widrig
keit-; aber man kann es nur machen, wenn es kein ande
res Mittel mehr gibt. 
Zur Ausschaffungshaft: Sie haben dann noch ein Zweites, 
die Durchsetzungshaft. Der Bundesrat hat davon abgese
hen; das Ist heute ein etwas unklares Gebiet, weil die Durch
setzungshaft nicht elngefOhrt Ist. Wo Ist die Grenze zwi
schen Durchsetzungshaft und Ausschaffungshaft? Nach 
diesem Modell Ist es klar, und es Ist auch nach der Definition 
klar: Die Ausschaffungshaft Ist keine Beugehaft, obwohl ein 
Bundesgerichtsentscheid die Frage halb offen gelassen hat. 
Der Bundesrat hat damals gesagt. man könne das Problem 
der Durchsetzungshaft auch gleichzeitig mit Jenem der Aus· 
schaffungshaft lösen, aber das Ist Jetzt nicht der Fall. Es sind 
deshalb nun zwei Massnahmen vorgesehen; der Bundesrat 
hat nur eine vorgesehen. Frau Meier-Schatz glaubt, dass die 
Definition zu wenig klar sei. Wir sind der Auffassung, dass es 
geklärt Ist und dass wir keine Schwierigkeiten haben, wenn 
wir hier nach diesem Konzept vorgehen. 
Nun Ist die Frage aufgetaucht, ob die Massnahme wirksam 
sei oder nicht und welche Kantone die besten seien. Es Ist 
leider nicht so, Frau Roth-Bernasconl, dass Sie einfach nur 
schauen können, welcher Kanton viele und welcher wenige 
Fälle von Ausschaffungshaft hat. Sie mOssen die Kantone 
vergleichen: Wie viele Leute haben sie nicht hlnausge• 
bracht? Wissen Sie, es Ist natürlich schön, zu sagen: «Wir 
stecken praktisch niemanden In Ausschaffungshaft», und, 
kaum Ist die TQre geschlossen, mir zu sagen: «Sorgen Sie 
mal dafür, dass die endlich nach Hause gehen, schaffen Sie 
sie endllch mal raus.» Ich sage Ihnen: Wir haben einen 
Transport gehabt, wobei die Leute nicht gebracht wurden, 
weil man sie nicht gefunden hat Es tut mir Leid. Diejenigen 
Kantone, die die Sache auch bei der Ausschaffungshaft 
ernst nehmen, kommen einfach nicht darum herum, eine 
Ausschaffungshaft von ein, zwei Tagen anzuordnen und 
Leute, die renitent sind, notfalls auch länger In Ausschaf
fungshaft zu nehmen. 
Nun ist die Frage die, wie lange die Ausschaffungshaft sein 
muss, damit auch die Renitentesten wfrldlch heimreisen. 
Das kann Ich Ihnen nicht sagen. Ich sage Ihnen: Gewisse 
Länder haben darum eine unbeschränkte Ausschaffungs• 
haft. Sie sagen, sie mOsse unbeschränkt sein, dann werde 
niemand die ganze Haftdauer absitzen. Wir haben uns für 
eine andere Lösung entschieden, nämlich tor die Verlänge
rung, und die entsprechenden Fachleute sagen. sie glaub
ten, dass bei einer Dauer von maximal 24 Monaten auch die 
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harten Fälle davor zurOckschrecken werden. Sie sagen es 
etwas populär; sie sagen, niemand wolle zweimal an Weih• 
nachten oder an Ramadan In der Ausschaffungshaft sein. 
Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Das 
sind Angaben von Fachleuten. Wir haben diese Bestimmung 
Jetzt aufgenommen; sonst bliebe nur die unbeschränkte 
Haftdauer, die dann Immer wieder Oberpn1ft wird. 
Wir bitten Sie hier also, der Mehrheit zuzustimmen. Es Ist ein 
verantwortungsvolles Instrument. Die Leute, die die Sache 
an der Front machen mOssen, brauchen es als letztes Mit· 
tel - nicht als erstes, sondern als letztes -, und sie brauchen 
es nur für Renitente und nicht für alle, wie hier suggeriert 
worden Ist. 

MOller Gerl (G, AG): Eine kurze Frage, Herr Bundesrat Blo
cher: Sie sind Justizminister. Wie wägen Sie zwischen zwei 
Fällen ab, dem Töten einer Person auf der Strasse In alko
holisiertem Zustand und dem Illegalen Aufenthalt In der 
Schweiz? Das sind zwei Dinge, die wir gewichten mOssen; 
Ich gehe davon aus, dass Jeder Mensch vor dem Gesetz 
gleich Ist. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es Ist eindeutig, es gibt für 
beides ein Strafmass. Das Ist nicht Sache des Justizminis
ters, sondem der Gerichte. Wer Jemanden getötet hat, 
kommt Ins Gefängnis oder Ins Zuchthaus. Wer Illegal hier Ist, 
kommt weder Ins Gefängnis noch ins Zuchthaus. Er wird be
straft, aber nicht mit Gefängnis oder Zuchtheus. Die Aus
schaffungshaft Ist keine Haft, die Im Gefängnis abgesessen 
werden muss; Ich bitte Sie, das zu berOCkslchtlgen. Es Ist 
eine Haftform, die der Staat verhängt, um dafür zu sorgen, 
dass Jemand einer Verpflichtung nachkommt, die Ihm der 
Staat auferlegt- wie er sie auch Schweizern, die nicht getö
tet haben, auferlegen wOrde. 

MOller Philipp (RL, AG), tor die Kommission: Kern dieses 
Ständeratsbeschlusses und des Antrages der Kommissions
mehrheit Ist die Verlängerung der Ausschaffungshaft von 
heute Insgesamt 9 Monaten auf 18 Monate. Ich bitte Sie, da
bei zu beachten, dass für Minderjährige nur kOrzere Haft• 
dauern von maximal 12 Monaten mOgllch sind. In diesem 
Zusammenhang Ist auch zu erwähnen, dass mehrere EU
Staaten sogar eine unbegrenzte, eine zeltllch unbefristete 
Schubhaft - das Ist der dortige Ausdruck tor unsere Aus
schaffungshaft - kennen. Es sind dies belsplelswelse Däne• 
mark, Schweden, Grossbritannlen und Holland. Diese ken• 
nen eine zeitlich unbefristete Ausschaffungshaft. In Deutsch· 
land beispielsweise sind es 18 Monate, also das Gleiche, 
was wir Ihnen hier vorschlagen. 
Die Haft darf nach gängiger Rechtsprechung nur verfügt 
werden, wenn sich die Perspektive einer möglichen Aus
schaffung auch tatsächlich abzeichnet. 
Eine Kommissionsminderheit hat die Verlängerung der Aus
schaffungshaft abgelehnt und sich Im Wesentlichen auf den 
Evaluatlonsberlcht der Parlamentarischen Verwaltungskon• 
trollstelle gestützt. In diesem Zusammenhang hat die Kom· 
mlsslon den Bericht zur Kenntnis genommen und Intensiv 
darOber diskutiert. Primär geht es In diesem Bericht um die 
Wirksamkeit der Ausschaffungshaft. Von der Minderheit 
wurde bezweifelt, dass eine verlängerte Ausschaffungshaft 
den geWOnschten Erfolg bringen könne. Erlauben Sie mir zu 
diesem Bericht, der Jetzt thematisiert worden Ist, einige Be
merkungen, die wir auch In der Kommission angebracht ha• 
ben; sie dOrften also auch für einen Kommissionssprecher 
zulässig sein. 
In den einzelnen Kantonen erfolgte die Auswahl der unter
suchten Haftfälle völlig unterschledllch. Es gibt Kantone, wie 
zum Beispiel den Kanton Genf, die gar keine Haftbefehle 
ausstellen; die entsprechenden Fälle erscheinen also nicht 
In der Statistik. Dort muss die RQckfOhrungsmOgllchkelt 
schon sehr gesichert sein, bis Oberhaupt ein Haftrichter be
reit Ist, einen entsprechenden Haftbefehl auszustellen. Genf 
setzt auf reine Oberzeugungsarbeit, muss aber beispiels
weise bei den aktuellen Fällen der Algerier schlichtweg kapi
tulieren. 

Bulletin offlclsl de r Assemblee Md6rale 



27. September 2005 

FOr die Beurteilung der Vollzugspraxls eines Kantons Ist 
nicht entscheidend, In wie vielen Fällen die Ausreise ohne 
vorherige Ausschaffungshaft erfolgt. Bessere Aussagen er
hielte man, wenn man die Vollzugspendenzen In Relation zu 
den auslllnderrechtllchen Haftanordnungen setzen wOrde. 
Das wird In diesem Bericht aber nicht gemacht. 
Ebenfalls nicht In die Vollzugsatatlstlk eingeflossen Ist die 
Anzahl der vorläufigen Aufnahmen. Bel diesen haben die 
Kantone bekanntlich ein Antragsrecht. Ein Kanton, der 
schlecht vollzieht, wird frOher oder später an den Bund ge
langen, um vorläufige Aufnahmen einzufordern. Dass die 
maximale Haftdauer einen Einfluss auf die ROckfOhrungs
quote hat, Ist selbStverständllch und geht auch aus diesem 
Bericht hervor. Wenn die Leute eine Perspektive von zwei, 
drei Monaten Haft haben, Ist Ihre KooperatlOnsbereltschaft 
naturgemiss gering. Dauert die maximale Haft länger, wird 
die ROckkehrquote In den Anfangsmonaten höher sein; das 
Ist ebenfalls völlig logisch. 
Noch etwas zu den Kosten dieser Massnahme der Aus
schaffungshaft. Im Bericht steht, die Ausschaffungshaft sei 
eine teure Sache, man solle das Geld besser In RQckkehr
programme Investieren. Aus einem anderen Bericht, den Ich 
gelesen habe - «Asyl und Migration» nennt er sich-, geht 
hervor, dass wir In den letzten zwei Jahren 11 000 Asylgesu
che aus Afrika hatten. Pro Jahr haben sich durchschnittlich 
nur gerade 20 von diesen 11000 Personen, die weggewle
sen werden sollten, fOr ein bestehendes ROckkehrprogramm 
gemeldet. Da kann man wirklich nicht von Erfolg der ROck
kehrprogramme sprechen. In diesem Bericht steht zudem, 
dass diese Leute - Ich bitte Sie zu beachten, dass dies nicht 
meine Worte sind; Ich gebe den Bericht wieder - nur hier 
seien, um einen Geld- und Warenfluss aus der Schweiz In 
Ihr Herkunftsland zu organisieren. Das haben jene Leute In 
diesem Bericht geschrieben, die sozusagen an der Front mit 
diesen Menschen zu tun haben. 
Noch ein letzter Punkt Wenn man eine Kostenwahrheit auf
stellen will, dann muss man es umfassend machen und nicht 
so selektiv wie In diesem Bericht. Wie sieht die Sache aus, 
wenn die Ausschaffungshaft nie oder wesentlich kOrzer an
geordnet wOrde? Wie viele Personen wOrden dann zusätz
lich In der Schweiz verbleiben, und welche Kosten wären 
damit verbunden? Diese Fragen sind nicht beantwortet. 
Wenn man die Pollzeiarbelt, die Ermittlungs- und Betreu
ungsarbeit sowie die ROckkehrberatung mit einbeziehen 
würde, hätte man eine entsprechende Kostenwahrheit, die 
ganz andere zahlen bringen würde. Es käme zudem ja wohl 
niemandem In den Sinn, Strafgefangene, die eine langdau
ernde Haft absitzen müssen, aus KostengrOnden vorzeitig 
aus der Haft zu entlassen. 
Fazit: Dieser Bericht liefert uns nicht, was wir wissen wollen. 
Aufschlussreicher wären die Ergebnisse des Internen Ver
fahrens- und Vollzugscontrolllngs, aber diese werden leider 
nicht veröffentlicht. 
Der Evaluatlonsbericht hat viele Mängel. Trotzdem: Schon 
nur der dargestellte Mittelwert der RQckfOhrungsquote von 
73 Prozent rechtlertlgt die ZWangsmassnehmen. Im Bericht 
der GPK des Nationalrates zu dieser Evaluation wird sogar 
ein Hafterfolg von 84 Prozent aufgeführt. 
Die Kommission hat sich bei Artikel 13b Anag mit 15 zu 
7 Stimmen dem Ständerat angeschlossen und bittet Sie 
ebenfalls, die Version des Ständerates zu Obernehmen. 

Roth-Bernasconl Maria (S, GE): Monsieur MOller Phlllpp, 
j'al une question a vous poser en rapport avec Geneve. Une 
fois de plus, je vlens de vous entendre dlre que ce sont les 
requerants d'aslle d'Algerie qul posent probleme a Geneve. 
J'al prls personnellement contect avec le Conseil d'Etat et 
avec le responsable des retugles a Geneve, qul n'est vral• 
ment pas quelqu"un de proche du Partl soclallste. On m'a 
clairement dlt que le probleme qu'on a a Geneve est effecti
vement en rapport avec les etrangers venant d' Algerie. Tou
tefois, il ne s'aglt pas de requerants d'aslle, mals de gens qui 
vlennent a Geneve pour travalller ou qul y viennent IUegale
ment, sans deposer de demande d'aslle. 
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Ceux qul posent probteme a Geneve, ce sont des personnes 
qul viennent d'Afrique nolre et qul deposent une demande 
d'aslle qul est lnfondee. Le probleme avec ces personnes re
slde dens le falt qu'on ne peut pas las renvoyer parce qu'II 
n'y a pas d'accords de readmlsslon avec les pays d'ou elles 
vlennent. 
Je vous pose donc la questlon sulvante, Monsieur MOller: ne 
trouvez-vous pas que, sl vous confondez tout le temps etran
gers ßlegaux et requerants d'aslle, vous partlclpez a la mon
tee de la xenophoble dans notre pays? 

MDller Phlllpp (RL, AG), fQr die Kommission: Frau Roth• 
Bemasconl, Sie machen einen Fehler, wenn Sie davon aus
gehen, dass das nur Asylsuchende betrifft. Die Problematik 
der Algerier In Genf betrifft eben nicht primär Asylsuchende. 
Diese Gesetzesbestimmung betrifft alle Menschen, die auf 
Irgendeinem Weg In die Schweiz gekommen sind, sei es, 
dass sie Illegal gekommen sind, oder sei es, dass sie sich 
als Asylsuchende nicht an unsere Rechtsordnung halten, ei
nen Wegweisungsentscheid erhalten haben und ausge
schafft werden mOssen. Es geht nicht nur um Asytsuchande. 
Das Ist die Problematik In Genf mit diesen Personen aus Al
gerien, die eben nicht zurOckgeschafft werden können. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Herr MOHer, Sie haben vorher aus
fQhrllch Zahlen zitiert und die ganze Sachlage geschildert. 
War das Ihre Kommlsslonaberichterstattung, oder war des 
Ihre eigene, persönliche Meinung, die Sie hier als Kommissi
onssprecher lllegalerwelse einbringen? 

MDller Phlllpp (AL, AG), filr die Kommission: Frau Hubmann, 
Sie haben beim Beginn meines Votums nicht genau zuge
hört. Ich habe Ihnen gesagt, dass Ich als Kommissionsspre
cher etwas Ober den EvaluatlOnsberlcht erzählen würde, well 
Ich auch In der Kommission genau das Gleiche gesagt hätte. 
Ich bitte Sie, die entsprechenden Protokolle nochmals einzu
sehen. 

Perrln Yvan (V, NE), pour la commlsslon: La mlnorlte sou
halte en rester au drolt actuel qul pennet de detenlr un re
querant d'aslle durant neuf mols en vue de son expulslon. 
Compte tenu du taux de succes eleve pour les renvols du
rant les premlers mols de detentlon, la necesslte de doubler 
la duree de detentlon posslble est contestee, cecl d'autant 
plus que les frais engendms sont lmportants. De plus, le 
rapport de la Commlsslon de gestlon permet de mettre en 
doute le falt que le taux de succes sera plus lmportant avec 
un prolongement de cette duree de detentlon. Le probleme 
de la surpopulation carcerale a egalement ete avance, les 
places dans les prlsons etant plus utiles pour les crlmlnels 
que pour la populatlon dont nous parlons ICI. 
Le probleme des requerants recalcltrants dolt neanmolns 
trouver une solution. Certalns cantons etalent alnsl favora
bles a une detentlon de duree lndeterrnlnee. La maJorlte de 
la commlsslon estime des lors qu'H convlent de soutenlr 
catte nouvelle dlsposltlon. 
La commlsslon, par 15 volx contra 7, vous propose de reje
ter la proposltion defendue par 1a mlnor1te. 

Abstimmung- Vote 
(namentnch - nomtnatlf: BeHage - Annexe 02.060/2425) 
FOr den Antrag der Mehrheit •.•• 106 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 82 Stimmen 
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Adherer a 1a declslon du Conseil des Etats 
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Zlff. 1 Art. 13e Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Stlnderates 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Beck. Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Roth· 
Berna.sconl, Vermot, Wyss) 
Festhalten 

Ch. 1 arl 13e al. 1 
Proposltion de Ja majorlte 
Adherer li la dllclslon du Conseil des Etats 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Levrat, Beck, Heim, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Roth· 
Bemasconl, Vermot, Wyss) 
Malntenlr 

Levrat Christian (S, FR): ~artlcle dont II est question lcl 
avalt llte lntroduit dans la lol fllderale sur le seJour et l'eta
bllssement des etrangers pour permettre d'lnterdlre racces li 
un terrltolre donne li des etrangers qul troublent ou mena• 
cent rordre et la sllcurlte publlcs, notamment dans le but de 
lutter contre le traffc ouvert de la drogue dans certains cen• 
tres-vllles. Cette dlsposltlon, nous devons le reconnattre, a 
prodult certalns resultats et II est lncontestable qu'elle a con• 
trlbue li amellorer un certaln nombre de sltuatlons. 
Par sa nouvelle proposltlon toutefois, adoptee par le Conseil 
des Etats, le Conseil federal propose d'etendre cette mesure 
aux requerants frappes d'une declslon de renvol qul n'au• 
ralent slmplement pas respecte le delal qul leur est tmpartl 
pour qultter le terrltolre. Dans ces cas-lli, les cantons pour
ralent prononcer cette mesure. 
Cet artlcle est plus dur qu'II n'y parait. En effet, on a ren
force, dans la leglslation sur les lltrangers, ies sanctlons pe
nales Hees li la vlolatlon d'une lnterdlction de terrltolre en les 
portant li une annee de prlson au maxlmum. 
Actuellement deJli, II taut le dlre et II taut essayer de volr de 
quol nous parlons concretement, nous sommes confrontes li 
certaines sltuatlons kafkatennes. La majorlte vlent de decl• 
der de supprlmer l'alde soclale pour les deboutes, lesquels 
devront donc partout avolr recours a l'alde d"urgence. Dans 
le canton de Vaud, un requerant deboute qul, par exemple, 
hablteralt Moudon, seralt donc lnterdlt de seJour a Lausanne, 
mals II devrait se presenter tous les Jours aupres de la pollce 
des etrangers a Lausanne pour y recevolr un bon pour son 
repas. II dormlralt tous les Jours, touJours li Lausanne, dans 
un abrl mls a sa dlsposltlon. II se rendralt peut-&tre dans un 
servlce d'encadrement anlme par les Egllses a Lausanne et 
II lralt eventuellement trouver son avocet, encore a Lau
sanne, cecl alors mime que le terrltoire de la vllle de Lau
sanne lui seralt lnterdlt d'accesl 
Le canton de Vaud, qul est d'ores et dejli confronte a cette 
sltuatlon, a trouve une solutlon pour y remedler, a savolr qu'II 
delivre un sauf-condult quotidian pour autorlser la personne 
concemee li se deplacer d'un lleu a l'autre, alors mime 
qu'elle en est theorlquement interdlte de sejour. La mime 
autorlte, donc, prononce d'un cöte une lnterdlctlon de seJour 
et, d'un autre cöte, delivre des sauf-condults automatlques. 
C'est quelque chose que Je peux comprendre lorsqu'll s'agit 
d'elolgner des gens de la scene de la drogue ou lorsqu'II 
s'aglt de securlte publlque; en dehors de ces cas, on est en 
train de mettre en place une bureaucratle demesuree et 
d'operer une attelnte lnutlle li la llberte de mouvement. 
Cette dlsposltion est pour mol l'exemple m&me d'une bu
reaucratle repressive qul toume sur elle-mlme comme un 
hamster dans une cage. On nous dlra que cette mesure 
constftue une pelne altematlve il la detentlon: c'est vral, pour 
autant que les falts poursuMs solent les m&mes. La leglsla
tlon actuelle nous pennet deJa d'offrlr une alternative aux 
cas de detentlon Justffies. Le durclssement prevu lcl n'en
traine qu'un automattsme bureaucratlque, lnutlle et attenta
tolre aux llbertes indMduelles. 
Par consequent, Je vous lnvtte a reJeter la proposltlon de la 
majorlte de 1a commlsslon. 
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Le pmtdente (Meyer Therese, presklente): Le groupe PDC 
communlque qu'II soutlent la proposltlon de la maJorlte. 

·vlacher Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie ebenfalls, hier der 
Minderheit zu folgen. Wir haben hier das Rayonverbot. Das 
Rayonverbot zur Verhinderung weiteren deßktlschen Verhal• 
tens Ist unbestritten. Der Einwand richtet sich Ja nur gegen 
den neuelngefilhrten Buchstaben b von Absatz 1, wonach 
das Rayonverbot nun auch bereits ausgesprochen werden 
kann, wenn die vertagte Ausreisefrist um einen Tag Ober
schritten ist; das Ist hier so zu lesen. 
Dies Ist eine unverhältnlsmAsslge Massnahme, weil es beim 
Erlass des Rayonverbotes nach dieser Bestimmung einen 
gewissen Wlllkürsplelraum gibt. Es Ist eben ein Unterschied, 
ob Sie ein Rayonverbot haben, das besagt, Jemand dQrte die 
Stadt ZQrlch nicht verlassen, Jemand dürfe die Stadt Lau• 
sanne oder die Stadt Genf nicht verlassen - und dQrfe das 
andere Gebiet nicht betreten -. oder ob Sie Im ländlichen 
Gebiet eine Bestimmung haben, Jemand dQrte seine kom· 
munale Lokalität nicht verlassen und zum Beispiel nicht In 
die nächste Stadt gehen. Genau dies wird durch dieses 
Rayonverbot errnögllcht. 
Es ist eine nicht mahr verhlltnlsmässlge Bestimmung, weil 
das Rayonverbot natllrllch auch eine Elnschrinkung eines 
der zentralsten Verfassungsrechte - der geschatzten Frei
heit - ist In diesem Sinne Ist dieses Rayonverbot nicht ein
fach eine Erweiterung des klassischen Rayonverbotes, well 
das klassische Rayonverbot Immer bei der Verhinderung 
strafbaren Verhaltens anknQpft. Hier geht es nicht um Ver
hinderung strafbaren Verhaltens, sondern hier geht es da· 
rum, dass einer rein administrativen Verfügung nicht nach• 
gekommen wird. 
Das Zweite, was bei der vorliegenden Formulierung stos
send Ist, besteht darin, dass keine klare Kaskade formuliert 
ist. Es wurde zwar ein bisschen angetönt, zuerat komme die
ses Rayonverbot und subsidiär komme die Haft. Das geht 
aus dem Wortlaut des Gesetzes so aber nicht hervor. Das 
Stossende ist, dass dieses Rayonverbot kumulativ zur Haft 
angewendet werden kann, nämlich In den Zwischenphasen, 
In denen jemand aufgrund des Ablaufs der Dauer nicht mehr 
In Haft Ist. In diesem Sinne hätte der Gesetzgeber, wenn er 
es damit emst gemeint hätte, diese Kaskade einführen und 
auch sagen mOssen, dess die Beuge- respektive die Aus
schaffungshaft nur zulässig Ist, wenn das Rayonverbot ge
mAss Artikel 13e Absatz 1 Buchstabe b nicht wirkt. Das Ist 
aber offensichtlich nicht die Massgabe des Gesetzgebers. 
Und Jetzt muss Ich Ihnen ein fQr alle Mai noch etwas sagen. 
Es wird hier Immer gesagt, dies sei EMRK-konform oder 
knapp EMRK-konform. Sich auf die EMRK als rechtsstaatll· 
ches G!lteslegel zu berufen Ist eine rechtsmlssbräuchllche 
Argumentation. Die EMRK Ist kein Gateslegel rechtsstaatli
chen Verhaltens. Die EMRK bringt den untersten Level des 
Verhaltens der Ihr angeschlossenen Staaten als Mindest
grundsätze zum Ausdruck. Aber wenn etwas EMRK-konform 
Ist, dann Ist es so, dass es gerade noch knapp von der TQr
kei eingehalten werden kann. Aber es kann keine Rede da· 
von sein, dass damit schon bewiesen Ist, dass wir deswegen 
gewlssermassen «super-rechtsstaatlich» sind. 

Flurl Kurt (RL, SO): Wir bitten Sie, den Antrag der Minder
heit Levrat abzulehnen. Es handelt sich hier um Personen, 
die eine Ausreisefrist haben verstreichen lassen und damit 
Ihre Ausreisepflicht verletzen. Die Mehrheit der SPK Ist der 
Auffassung, dieser Antreg bringe eine Verbesserung Im Hin
blick auf die Durchsetzung der Wegweisungsvertagung In 
den Fällen, In denen kalne Ausschaffungshaft angeordnet 
werden kann oder In denen man keine solche anordnen will. 
Die Bewegungsfreiheit der entsprechenden Personen soll 
tatsächll9h eingeschränkt werden. Das Ist der Zweck der 
ganzen Ubung. 
Der angeblich entstehende bQrokratlsche Aufwand mit 
Rayonverbot und Passierschein kann vermieden werden. 
Man muss das Rayon entsprechend festlegen; das Ist ein lo
kales Problem, das nicht generalisiert werden kann. Dieses 
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Problem Ist mir noch nie begegnet. l.lld Ich bin Oberzeugt, 
dass auch der Kanton Waadt In der Lage sein wird, dieses 
Problem mit geringem bQrokratlschem Aufwand zu beheben. 
Zu den Einwänden von Kollege Vlscher: Er sagt, die Kas
kade, das Subsidiaritätsprinzip, gehe aus dem Gesetzestext 
nicht genOgend hervor, man hätte bei der Ausschaffungshaft 
sagen sollen, sie sei subsidiär zum Rayonverbot. Diese Kas
kade ergibt sich doch aus dem Gebot der effizienten Verwal
tungsfOhrung. Es gibt FAiie, In denen das Rayonverbot 
angemessen Ist. Es Ist In der Regel weniger aufwendig und 
kostet weniger als eine Haft. Der Haftvollzug Ist mit Sicher
heit teurer als die Anordnung und Durchsetzu eines 
Rayonverbotes. Aus diesem Gebot der Zwe 
und der Effizienz ergibt sich automatisch die Subsidiarität 
der Ausschaffungshaft nach dem Rayonverbot. Es kann 
aber In der Zwischenzelt auch alternativ angeordnet werden, 
wie das erwähnt worden Ist. 
Nun hat uns Kollege Vlscher noch einen schweren Vorwurf 
gemacht, nämllch, die Berufung auf die EMRK sei sogar 
rechtsmlssbräuchllch. Der Rechtsmissbrauch Ist anders de
finiert, als es Herr Kollege Vlscher vorhin ausgefahrt hat, 
und die ständige Berufung unserer Seite auf die EMRK Ist 
natOrllch eine Folge der ständigen Unterstellung und Be
hauptung Ihrer Seite, Herr Kollege Viecher, unsere Anträge 
seien nicht EMRK-kontorm. Die Berufung unsererseits Ist 
eine Folge der permanenten Behauptungen - die sich bis 
dato nicht beweisen Hessen -, unsere neuen Anträge seien 
EMRK-wldrlg. 
Nach diesem Abschwelfer bitten wir Sie namens der FDP
Fraktlon, den Antrag der Minderheit Levra.t abzulehnen. 

Amatutz Adrian (V, BE): In Artikel 13e geht es um Sanktio
nen gegen Rechtsbrecher und nicht um Sanktionen gegen 
Irgendwelche Unbescholtenen. Es geht namentlich um Aus• 
länder, die keine Aufenthalts· oder Nlederlassungsbewllll· 
gung haben und die die öffentliche Sicherheit stören oder 
gefährden. Zudem sollen Drogenhändler In Ihrer Bewe
gungsfreiheit eingeschränkt werden. 
Es erstaunt mich schon, dass hier die Unke als FOrsprecher 
tar Rechtsbrecher und Insbesondere tar Drogenhändler auf
tritt. Herr Levrat, hier geht es nicht um unnötige BOrokratle; 
hier geht es um eine wirksame Massnahme. Herr Vlscher, 
es Ist eben nötig, In diesem Bereich am Ende einer Kaskade 
von erfolglosen milderen Massnahmen eine klare Grenze zu 
setzen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Mlnderhalt Levrat abzulehnen. 

Donm Walter (E, BE): Auch Im Namen der EVP/EDU•Frak· 
tlon möchte Ich eine Bemerkung anbringen. Ich habe mich 
nicht zu allen Minderheitsanträgen geäussert. Aber Ich habe 
doch den Eindruck, dass sich die Unke hier die Sache etwas 
zu einfach macht und dass sie In Gefahr steht, Mltmensch
llchkelt als Argument zu gebrauchen, um den Rechts• 
mlsSbrauch zu schützen. Wir dOrfen Täter nicht zu Opfern 
machen. 
Auch Artikel 13e, das Rayonverbot, Ist eine Massnahme zur 
Durchsetzung des Rechtes. Das erwartet unsere Bevölke
rung zu Recht von einem Rechtsstaat. Wenn die Umge
hungsmögllchkelt eliminiert wird, herrscht Ordnung. Diese 
Ordnung schOtzt dann auch wieder diejenigen, die echte 
FIOchtllnge sind und die sich an unsere Rechtsordnung hal
ten. In diesem Sinne sind wir hier Immer bei der Mehrheit 
geblieben. 
Ich bitte Sie, auch bei Artikel 13e der Mehrheit zu folgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Herr MOller hat gesagt, an
stelle der Ausschaffungshaft sollte man Bestimmungen be
treffend die Ein• und Ausgrenzung haben. Er hat Recht -
hier haben Sie sie. Die heutigen Ein• und Ausgrenzungsre
gelungen sind für diese Fälle nicht geeignet, denn bisher 
können Ein• und Ausgrenzungen ausschllessllch zum 
Zwecke der Verhinderung von Gefährdungen oder Verlet
zungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung angeordnet 
werden. Sie können also Schläger eingrenzen oder Leute, 
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bel denen Sie Angst haben, dass sie gegen die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit verstossen. Man kann nicht nur 
deshalb ein• und ausgrenzen, wen Jemand der Ausreise
pflicht nicht nachkommt. Das soll hier Jetzt geändert werden. 
Es ist sicher besser, dass man zunächst eine Ein• und Aus
grenzung vomlmrnt, bevor man eine Ausschaffungshaft an
ordnet - wenn man mit der Ein• und Ausgrenzung durch
kommt; das Ist immer die Frage. Das gibt ein Instrument 
mehr; ich gebe Herm MOller Ger! Recht, wenn er sagt, das 
sei sicher humaner als eine Ausschaffungshaft. 
Darum bitten wir Sie, den Kantonen dieses Instrument zu 
geben; es Ist ein Instrument mehr, das eleganter ist als eine 
Haft. 

Perrln Yvan (V, NE), pour la commlsslon: La minorlte sou
halte en rester au drolt actuel qul pennet d'assigner un 
etranger demunl d'autorlsatlon de seJour a un terrltoire 
donne ou de lui lnterdlre de penetrer dans une zone deter
mlnee. 
La nouvelie dlsposltlon prevolt d'elarglr cette posslblllte aux 
etrangers frappes d'une declslon de renvoi ou d'expulslon a 
laquelle lls n'ont pas donne sulte. t.:elarglssement de cette 
dlsposltion n'est pas anodin pulsque les peines prevues 
dans la LSEE pour 1a vlolatlon de rartlcle en questlon ont ete 
portees a une annee au maxtmum. 
Le but Initial, a savolr lutter contre le trafic de stupefiants, 
dolt demeurer le fll rouge de cette dlsposltion qui ne doit pas 
6tre detoumee a d'autres flns. La dlsposltlon en questlon 
vlse a Iimlter les possibllltes de mouvement des personnes 
qul n'ont pas donne sulte a !'ordre de qultter ie terrltoire 
sulsse, ceci de faQOn a faclliter leur depart dans les cas ou 
une detentlon aux flns d'expulslon n'a pas ete ordonnee. Elle 
constltue donc une alternative a l'emprlsonnement. 
La commlsslon vous propose dflls lors, par 14 volx contre 8, 
de rejeter la proposltlon defendue par la mlnorlte Levrat. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 70 Stimmen 

Zlff. 1 Art. 13g 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Heim, Leuenberger-Genfllve, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Vermot, Wyss) 
Streichen (siehe Art. 13h, 131, 14e Abs. 2) 

Antrag Meier-Schatz 
Streichen 
Schriftliche BegrOndung 
Die GPK-SR und die GPK·NR haben eine Untersuchung zu 
den Zwangsmassnahmen veranlasst. Die GPK-NR hat un
längst - nach den Beratungen der SPK-NR - einstimmig 
Ihre Empfehlungen verabschiedet und der Öffentlichkeit prä
sentiert. 
Die GPK·NR hält fest, dass die Ausschaffungshaft dem 
Zweck der Sicherstellung des WegwelsungsvoUzugs dient 
und keine Beugehaft darstellt. Sie verweist auch auf die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtes. 
Das Bundesgericht hält Folgendes fest: «Sinn und Zweck 
der Haft nach Artikel 13b Anag Ist es, die zwangsweise Aus
schaffung sicherzustellen, und nicht in erster Linie, den Aus
länder durch eine Beugehaft dazu anzuhalten, freiwillig 
auszureisen, auch wenn hierin ein erwOnschter Nebeneffekt 
der Festhaltung liegen mag.» (BGE 1301156, S. 63) 
Sowohl die Studie der PVK als auch die Anhörungen, die Ich 
als Präsidentin der Subkommission GPK-EJPD durchge
tahrt habe, haben gezeigt, dass von den Anwendungsbehör
den eine Verlängerung der Ausschaffungshaft einzig zum 
Zweck verlangt wird, den Ausländer zur Kooperation anzu
halten, und nicht weil die heutige Maximaldauer von neun 
Monaten nicht zur Identitätsabklärung oder Paplerbeschaf-
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fung, also zur Sicherstellung der Wegweisung, ausreichen 
wt'lrde. Eine veriängerte Ausschaffungshaft nimmt somit den 
Charakter einer Beugehaft an, was nicht dem Zweck der Be
stimmung entspricht. 
Sollte sich eine Mehrheit des Pariamentes dennoch fOr eine 
Änderung der Fristen bei der Ausschaffungshaft und eine 
sogenannte Beugehaft aussprechen, muss mindestens der 
Im Gesetz festgeschriebene Haftzweck - auch Im Sinne der 
von der EMRK vorgegebenen völkerrechtlichen Schranken -
mit der VoUzugspraxls Obereinstimmen (EMRK: Konvention 
vom 4. November 1950, s. Art. 5 Zlff. 1 Bst. b fllr die Durch
setzungshaft und Art. 5 Zlff. 1 Bst. f fOr die Ausschaffungs
haft). Dies ist gegenwärtig nicht der Fall. 
Einstimmig hat deshalb auch die GPK·NR dem Gesetzgeber 
empfohlen, die verschiedenen Haftformen Im Wehte Ihres 
Haftzwecks nochmals zu 0berprOfen. Um eine ÜberprOfung 
zu ermöglichen, m0ssen wir diese Artikel ablehnen, demlt 
wir eine Differenz zum Ständerat schaffen und Ihm die Mög
llchkelt geben, mindestens - sollte er seinen Entecheld be
stätigen wollen - den Haftzweck zu 0berprOfen und eine 
geeignete Haftform Im Gesetz vorzusehen. 

Ch. 1 art. 13g 
Proposition de 1a majorlte 
AdMrer a la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de Ta mTnorlte 
(Hubmann, Helm, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Vermot, Wyss) 
Blffer (volr art. 13h, 131, 14e al. 2) 

Proposition Meier-Schatz 
Blffer 
Deve/oppement par ecrlt 
La CdG-CE et 1a CdG-CN ont demand6 qu'une enquAte sott 
men6e sur les mesures de contralnte. R6cemment - apres 
les d6llb6ratlons de la CIP-CN -, la CdG-CN a adopt6 a 
l'unanlmlt6 et publle des recommandetlons en la matlere. 
La CdG-CN estlme que la detentlon en vue du refoulement a 
pour but de garantlr l'executlon du renvol et qu'elle ne constl
tue pas une d6tentlon pour lnsoumlsslon. Elle renvole a cet 
egard a la Jurisprudence du Tribunal federal. 
Dans sajurlsprudence, le Tribunal f6d6ral a en effet rappel6, 
en substance, que la ralson d'Atre de la detentlon pr6vue par 
l'artlcle 13b LSEE est de garantlr le renvol par 1a contralnte, 
et non, a priori, d'obtenlr de 1'6tranger, en lul lnfllgeant une 
d6tentlon pour lnsoumlsslon, qu'II qultte le peys de son pro
pre gr6, mAme sl cette d6tentlon comporte un effet lncltatlf, 
certes secondalre mals n6anmolns blenvenu (ATF 130 1156, 
p. 63). 
Or, 1'6tude du CPA et l'analyse des declaratlons des per
sonnes que fal entendues en ma quallte de presldente de la 
sous-commlsslon CdG-DFJP ont toutes deux demontr6 que 
sl les autorltes demandent une prolongatlon de la d6tentlon, 
c'est blen dans le but d'arnener 1'6tranger a cooperer, et non 
parce que 1a dur6e maximale actuelle de neuf mols seraft ln
suffisante pour permettre l'ldentlflcatlon de la personne ou 
l'obtentlon des documenta, donc pour garantlr le renvol. La 
prolongatlon de la detentlon en vue de l'expulslon se trans
forrneralt alors en detentlon pour lnsoumlsslon, ce qui con
trevlendralt a l'objectlf Initial de la dlsposltlon. 
Si la majorlte du Parlament souhaltalt toutefols modlfler les 
d61als de la detentlon en vue du refoulement et se pronon
ltaft en faveur d'une d6tentlon pour lnsoumlsslon, II devraft 
au moins y avolr adequatlon entre, d'une part, le but de la 
d6tentlon tel qu'II flgure dans la lol, et, d'autre part, la pra
tlque en matlere d'executlon - ne seraft-ce que pour tenlr 
compte des garde-fous pr6vus par la CEDH (CEDH: conven
tlon du 4 navembre 1950, cf. art. 5 eh. 1 let. b concemant la 
detentlon pour insoumlssion, et art. 5 eh. 1 !et. f concemant 
la d6tentlon en vue du refoulement.) Or, ce n'est actuelle
ment pas le cas. 
C'est pourquol la CdG·CN a recommande a runanlmlt6 au 
leglslateur d'examlner a nouveau las differentes formes de 
d6tentlon a 1a lumlere des buts poursuMs. Pour permettre 
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cet examen, nous devons reJeter les artlcles concemes aftn 
de creer une dlvergence avec le Consell des Etats et de per
mettre a ce demler au molns de mexamlner le but de la d6-
tentlon - au cas ou II souhafteraft malntenlr sa declslon -, 
volre de pr6volr une forme de d6tentlon adaptee dans la lol. 

Zlff. 1 Art. 13h 
Antrag der Mehrheit 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Helm, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Verrnot, Wyss) 
Stralchen (siehe Art. 13g, 131, 14e Abs. 2) 

Antrag Meier-Schatz 
Streichen 

Ch. 1 art. 13h 
Proposition de Ta maforlte 
Adherer a la d6clslon du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnorlttfJ 
(Hubmann, Helm, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Verrnot, Wyss) 
Blffer (voir art. 13g, 131, 14e al. 2) 

Proposition Meier-Schatz 
Blffer 

Zlff. 1 Art. 131 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Helm, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Verrnot, Wyss) 
Streichen (siehe Art. 13g, 13h, 14e Abs. 2) 

Ch. 1 art. 131 
Proposition de 1a majorlte 
Adh6rer a la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de 1a mTnorlte 
(Hubmann, Helm, Leuenberger-Gen•ve, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Verrnot, Wyss) 
Blffer (volr art. 13g, 13h, 148 al. 2) 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Die Kommissionsminderheit emp
fiehlt Ihnen, die Artikel 13g und 13h, die der Ständerat in der 
FrOhjahrssesslon 2005 neu elngef0gt hat, wieder zu strei
chen, und zwar aus folgenden fOnf GrOnden: 
1. Sie stellen einen R0ckfall Ins Mittelalter dar. 
2. Sie sind eine massive Verschärfung der Massnahmen. 
3. Sie sind unverhältnlsmässlg. 
4. Sie verstossen gegen die Kinderrechtskonvention. 
5. Sie gehen viel wetter als ein Richtlinienentwurf der EU
Kommission, der auch fllr die Schweiz bindend werden wird. 
zum ersten Punkt, zum R0ckfall Ins Mittelalter: Die Beuge
haft oder Zwangshaft zur Erzwingung eines bestimmten Ver
haltens Ist eine Zwangsmassnahme aus dem Strafrecht und 
hat Im Ausländerrecht bzw. im Asylrecht keinen Platz. Dass 
die Mehrheft unserer Kommission die Beugehaft auf Wunsch 
der Verwaltung In Durchsetzungshaft umgetauft hat, ändert 
nichts deran, dass diese Massnahme nicht Ins Ausländer
recht gehört. 
Zum zweiten Punkt: Die Massnahmen stellen eine massive 
Verschärfung dar. Was hat der Ständerat beschlossen? In 
Artikel 13a verdoppelt er die heute geltende Dauer von 
3 Monaten auf 6 Monate. In Artikel 13d wurde die Frist von 
bisher 20 Tagen bis 3 Monaten auf bis 15 Monate erhöht 
und, Sie haben es gehört, fllr Minderjährige bis 9 Monate. 
Gemäss Artikel 13g - das Ist der Artikel, den wir heute be
sprechen - soll die Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft 
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bis 18 Monate, fQr Minderjährige bis 9 Monate dauern k6n
nen. Und In Artikel 13h wird das Maximum aller dieser Mass
nahmen auf 24 Monate - 24 Monate, also zwei Jahrel -
limitiert, fQr Minderjährige auf 12 Monate, ein ganzes Jahr. 
Zum dritten Punkt: Diese Massnahmen sind unverhältnls
mässlg. Was haben diese Leute verbrochen? Es sind weder 
Räuber noch M6rder, es sind Leute, die hier keine Aufent• 
haltsbewllllgung erhalten haben und nicht selber ausreisen. 
Oder sie sagen nicht, wie sie heissen und woher sie kom
men. Ein solches verhalten wie ein massives Delikt zu be
strafen Ist absolut unverhältnlsmässlg. 
Zum vierten Punkt: Diese Massnahmen verstossen gegen 
die Kinderrechtskonvention. 15- bis 18-)ährlga Leute bis zu 
einem Jahr einzusperren, nur weil sie nicht sagen, wie sie 
helssen, Ist eines Rechtsstaates unwürdig. Vermutlich wird 
Jetzt Herr Bundesrat Blocher wieder aufstahen und sagen: 
Ja, dann ändern wir halt die Kinderrechtskonvention. So 
geht es aber nicht, Herr Bundesrat Blocher. Wir m0ssen un• 
ser Recht unseren Internationalen Verpflichtungen anpas
sen und nicht umgekehrt. Das gßt auch f0r das Schengener 
Abkommen, Ober das wir Im Juni dieses Jahres abgestimmt 
haben. 
Zum filnften Punkt: Die EU-Kommission hat einen Rlcht
llnlenentwurf zur Asylpolitik vorgelegt. Diese Rlchtllnle wird 
Im Rahmen des Schengener Abkommens auch filr die 
Schweiz einmal bindend werden. Hier die wichtigsten 
Punkte dieser Rlchtllnle: Sie sieht keine Beugehaft vor, sie 
begrenzt die Ausschaffungshaft auf maximal 6 Monate und 
nicht auf 24 Monate wie unser Asylgesetz. Wir stellen fest 
Diese EU•Rlchtllnle geht viel weniger weit als die Be
schl0sse des Ständerates. Es ist deshalb wichtig, dass wir 
den Mlnderheltsantrlgen zu den Artikeln 13g und 13h und 
auch den Einzelanträgen Meier-Schatz zustimmen. Damit 
schaffen wir eine Differenz zum Ständerat, der denn die EU· 
Richtlinie In seinen Entscheid einbeziehen kann. 
Wenn wir heute dem Ständerat zustimmen, sind diese Arti
kel erledigt. Spätestens nächstes oder 0bernächstes Jahr 
werden wir dann gezwungen sein, das Asylgesetz wieder zu 
revidieren. Machen wir doch Jetzt die Arbeit richtig, und 
schaffen wir diese Differenz. 
Stimmen Sie meinen Minderheitsanträgen und den Einzel· 
anträgen Meier-Schatz zu. 

Freyalnger Oskar (\/, VS): Frau Hubmann, ich m6chte hier 
eine Lanze brechen filr das Mittelalter, das Sie mehrmals 
bem0ht haben. Sie meinen mit diesem Vergleich doch nicht 
die GrOndung der Universitäten, die In dieser Zalt stattfand? 
Den Minnesang? Den rltterllchen Ehrenkodex? Die Verfas
sung der grossen epischen Werke von Wolfram von Eschen
bach, Gottfried von Strassburg und Walther von der Vogel
weide? Sagen Sie mir: Hatte das Mittelalter ein Asylpro
blem? Dann m0ssten Sie mich darOber Informieren, das 
hätte Ich Jetzt gern gewusst. (Tel/weise Heiterkeit) 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Sie wissen, Herr Freyslnger, dass 
das Mittelalter Strafmassnahmen hatte, die unseres heutl• 
gen Rechtsstaates unwürdig wären. Dazwischen hatten wir 
nämlich die Aufklärung, die offenbar spurlos an Ihnen vor-
0bergegangen Ist. (Tel/weise Heiterkeit) 

Bühlmann Ceclle (G, LU): Ich m6chte mich noch zum Titel 
äussern. Jetzt muss Ich filr diejenigen, die nicht In der Kom• 
mlsslon sind, schnell einen kleinen Exkurs machen, wie das 
gelaufen Ist. Wir beraten Jetzt am Schluss dieser Fahne zum 
Asylgesetz die Zwangsmassnahmen aus dem Anag. Auf der 
Fahne, die wir morgen behandeln werden - das Ist die 
Fahne zum Ausländergesetz -, sind hinten noch einmal die 
genau gleichen Zwangsmassnahmen gemäss altem Anag 
aufgefOhrt. Weil wir das nur einmal beraten, nämlich heute 
auf der Basis der Fahne zum Asylgesetz und nicht morgen 
noch einmal, beantrage ich, dass wir den Antrag der Minder
heit 1 - auf Seite 30 der Fahne zum AuG - heute behandeln. 
Ich muss schnell sagen, warum der Minderheitsantrag erst 
auf der AuG-Fahne figuriert. Wir hatten am Schluss, als alles 
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beraten war, an der letzten Sitzung der SPK eben noch die 
technischen Anpassungen vorzunehmen. Da kam die ver
Waltung mit dem Vorschlag, diesem Artikel einen lltel zu ge
ben und Ihn, wie es da so sch6n steht, «Mitwirkungshaft» zu 
nennen. Ich habe dann beantragt, dass man das Kind beim 
Namen nennen und Ihn mit «Beugehaft» betiteln solle, wie 
er auch Immer In allen Dokumenten genannt worden Ist. 
Denn das Ist viel ehrlicher und aussagekräftiger als besch6-
nlgende Begriffe wie «Mitwirkungshaft„ oder «Durchset• 
zungshaft», wie es Jetzt helsst. Deshalb werden wir Ober den 
Titel separat abstimmen und haben damit die Differenz, die 
auf der morgigen Fahne enthalten Ist, ausgeräumt. 
zum Inhaltlichen kann Ich mich den Ausfilhrungen meiner 
Vorrednerin anschllessen: Es geht hier nicht darum, Irgend
welche kriminellen Leuta Ins Gefängnis zu werfen, sondern 
es geht darum, Leute, die ein einziges Vergehen begehen, 
nämlich nicht auszureisen, Jetzt neu In Beugehaft zu neh
men. Herr Bundesrat Blocher wird es uns dann wieder sa
gen, Ja, das sei etwas ganz anderes als ein normales 
Gefängnis. Das hat er Ja schon bei der Ausschaffungshaft 
gesagt. Ich war In Z0rlch Im Ausschaffungsgefängnls, und 
Ich wQnsche das niemandem. Was man nicht vergessen 
darf: Ob Ausschaffungshaft, Beugehaft oder Vorbereitungs
haft, alle diese Haftarten sind eine Freiheitsberaubung. Tun 
wir nicht so, als ob das etwas ganz anderes wäre, als In Ir· 
gendelnem normalen Gefängnis zu sitzen. Ich habe von 
Josy Gyr-Stelner geh6rt, dass auch nicht Oberall getrennt 
werde, dass Lauta unterschiedlichen Regimes ausgesetzt 
würden. Das muss man hier wieder einmal ganz klar und 
deutlich sagen: Es geht um Freiheitsberaubung, und das Ist 
etwas vom Schlimmsten, was man einem Menschen antun 
kann, Ihn seiner Freiheit zu berauben, dass er sich nicht 
mehr frei bewegen kann! Ich welss nicht, wie das filr Sie 
wäre, solchen Bedingungen unterworfen zu sein; es wQrde 
Sie nicht trösten, wenn man Ihnen sagen würde, es sei kein 
Gefängnis, Sie seien nur Ihrer Freiheit beraubt, weil Sie nicht 
mitgewirkt haben, aber es sei nicht etwa ein Gefängnis -
und gleichzeitig werden Sie In Ihrer Freiheit absolut einge
schränkt. 
Jetzt wlll man noch einmal einen neuen Tatbestand elnfQh
ren, noch einmal ein neues, grosses MosalkstOck. Ich habe 
vorhin beim anderen Antrag gesagt, dass es nicht das Kern
stück dieser Verschärfungen wäre, wenn es nur um die we
nigen Tage ginge, aber hier geht es um ein KemstOck der 
Verschärfungen. Man muss dabei auch wissen, dass dann 
fOr Minderjährige eine Haft von bis zu neun Monaten Dauer 
m6gllch sein wird. Das sind drei Viertel eines Jahres. Die 
Organisation Terre des Hommes schreibt uns: «Die inhaft· 
nahme Minderjähriger Ist grundsätzlich zu vermelden.» Ich 
zitiere es halt wieder, auch wenn Sie es nicht h6ren wollen. 
Wir haben uns mit der Kinderrechtskonvention verpflichtet, 
uns daran zu halten. Artikel 37 der Kinderrechtskonvention 
hält ausdrOckllch fest, dass die Halt bei einem Kind nur als 
letztm6gllches Mittel und filr die k0rzeste angemessene Zelt 
angewendet werden darf. Neun Monate als kOrzeste ange
messene Zelt zu bezeichnen Ist Ja wohl zlemllch zynisch. 
Die Elnfilhrung der Beugehaft sowie die Verlängerung der 
Haftdauer Im Rahmen der Vorbereitungs- und Ausschaf
fungshaft auch ror Minderjährige widersprechen der Interna
tional anerkannten Maxime, wonach das Wohl des Kindes 
vorrangig zu berOckslchtlgen sei. Was wir hier tun, verletzt 
das In eklatanter Art und Welse. 
Deshalb bitte Ich Sie, generell auf diese Beugehaft zu ver
zichten und dem Antrag der Minderheit Hubmann zuzustim
men. Wenn Sie dabei bleiben und das elnfilhren wollen, 
dann bitte Ich Sie, wenigstens so ehrlich zu sein und das 
Kind beim Namen zu nennen und «Beugehaft» zu sagen. 

Flurl Kurt (RL, SO): Herr Kollege Wasserfallen musste sich 
aus lokalpolltischen GrOnden filr kurze Zelt abmelden. Ich 
m6chte Ihn ersetzen und Ihnen stellvertretend fOr Ihn Im Na
men der FDP-Fraktion beantragen, den Minderheitsantrag 
Hubmann bei den zitterten Artikeln sowie den Minderheits
antrag BOhlmann auf die abgeänderte Titelgebung abzuleh
nen. 
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Wir mOssen doch versuchen, elnlgermassen prilzlse zu 
sein. Um mit dem Titel zu beginnen, möchte Ich auf das 
verweisen, was Ich bereits frOher gesagt habe: Die Beuge
haft Ist ein Ausdruck aus dem Strafprozessrecht. Die Beuge
haft - dort, wo es sie gibt - hat den Zweck, den Zeugen oder 
sonstige zur Zeugenaussage verpflichtete Personen dazu zu 
bringen, eine Aussage zu machen, wenn sie kein Aussage
verwelgerungsrecht haben. Es gibt eine derartige Beugehaft 
noch lange nicht In allen Strafprozessordnungen. Das 
Rechtsgut der Beugehaft besteht derln, die Wahrheitsfin
dung Im Strafprozess zu erleichtern. Hier geht es aber um 
den Vollzug einer rechtskräftig angeordneten Verwaltungs
massnahme; das hat nichts mit Strafprozessrecht zu tun. Ich 
bitte Sie deshalb, hier nicht diesen Irreführenden Ausdruck 
«Beugehaft» einzusetzen - obwohl sich damit natOrllch in ei
nem allfälllgen Abstimmungskampf trefflich polemisieren 
lässt; das Ist Ja auch der Sinn dieses Antrages. Es geht um 
Durchsetzungshaft und nicht um Beugehaft. 
Dann wird uns weiter vorgeworfen, wir bestraften die Leute 
wie solche, die ein Vergehen begangen haben. Auch das Ist 
natOrllch völlig falsch. Vergehen, Verbrechen, des sind Aus
drOcke aus dem Strafrecht Hier geht es um etwas ganz an
deres. Es geht auch nicht um Freiheitsberaubung, sondern 
es geht um die MOglichkelt der Freiheitseinschränkung ge
mäss Artikel 5 EMRK, Herr Kollege Vlscher, wenn Sie diese 
AbstOtzung erlauben. 
Abschllessend noch einmal: Es geht darum, den Rechts
staat umzusetzen. Es geht nicht um die Schlkanlererel von 
Ausländerinnen und Ausländern, sondern es geht darum, 
den Rechtsstaat umzusetzen. Der Rechtsstaat leidet, wenn 
er nicht umgesetzt wird; er wird unglaubwQrdlg. 
Im Interesse des Rechtsstaates bitten wir Sie, diese Minder
heiten abzulehnen und mit der Kommissionsmehrheit den 
BeschlQssen des Ständerates zuzustimmen. 

Leuenberger Uell (G, GE): Je voulals vous parler des con
dltlons de detentlon des personnes qui n'ont rlen falt d'autre 
que de se trouver dans rlmposslblilte de rentrer dans leur 
pays, mals ti. quoi bon argumenter encore pulsque pas 
mAme le molndre petlt compromls n'a de chance dans ce 
consell depuls hier apres-mldl 16 heures? 
Par allleurs, II n'y a rten d'etonnant ti. cela pulsque Je mlnlstre 
de la Justlce et de 1a pollce est le chef de flle du courant xe
nophobe dans notre pays, qu'un des rapporteurs est mem
bre de l'UDC et que l'autre est l'homme qul, dans le passe, 
voulalt llmlter le nombre des etrangers ti. 18 pour cent de 1a 
populatlon dans notre pays. Aucun argument ne passe dans 
cette salle. 
Je voulals vous parler des condltlons de detentlon de ces 
personnes dans les prlsons, du rapport de la Commlsslon 
de gestlon que nous n'avons mime pas dlscute en Commls
slon des lnstltutlons polltlques, mals Je renonce. Je crols que 
les Jeux sont falts, rten ne va plus. 

Vlscher Denlel (G, ZH): Wir haben es hier klar mit einer 
Beugehaft und nicht mit einer Durchsetzungshaft zu tun. Es 
geht nicht darum, etwas durchzusetzen, sondern darum, ein 
Verhalten herbeizufOhren, also Jemanden zu beugen, damit 
er sich anders verhält. Der Bundesrat hat natOrllch erkannt, 
dass das eine heikle Sache Ist, und er hat deshalb davon ab
gesehen, hier diesen Hafttatbestand Ins Recht aufzuneh
men. Diese Beugehaft ritzt vor aßem unsere Verfassung, 
denn sie geht haftmässlg weiter als die Schutzbestimmung 
der EMAK. Diese Haft wlll nämlich ein Verhalten steuern, 
und das Ist unserem Haftregime bislang fremd. Wir kennen 
sie einzig in wenigen Kantonen In Bezug auf die Zeugen und 
Zeuginnen. Dort Ist aber das geschOtzte Rechtsgut Immer
hin die Wahrheit Im Strafverfahren, derweil es hier ledlgtlch 
um ein geschatztes Rechtsgut geht, das auf der administra
tiven Ebene liegt, nämlich um die Durchsetzung eines Adml
nlstratfvaktes. Und das zeigt eben, dass dieser lyp von 
Beugehaft, wie er hier formuliert Ist, nicht mehr dem - hier 
entscheidenden - Grundsatz der Verhältnlsmässlgkelt ent
spricht. 
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Wie auch Immer Sie hier entscheiden: Selbstverständlich 
gilt - das mtlchte Ich unterstreichen -, dass auch Bundesge
setze verfassungekonform, EMRK-konform und konform mit 
allen Qbrlgen Konventionen zu sein haben. Selbstredend gilt, 
was Frau Hubmann gesagt hat: Insofern diese Bestimmung 
der Kinderrechtskonvention zuwiderläuft, Ist sie selbstver
ständlich und klar nicht anzuwenden, sondern diese Kon
vention geht hier vor. Aber es steht einem Parlament, das 
sich Immerhin fOr ein fahrendes Rechtsstaatsparlament auf 
diesem Erdball hält, eigentlich nicht an, Gesetze zu erlas
sen, die In Bezug auf eine Internationale Konvention von 
vornherein als nicht konform einzustufen sind. 
Ein Letztes: Herr Bundesrat Blocher, Sie sagen Immer, es 
gehe Ja gar nicht um Haft, Ausschaffungsgefängnlsse seien 
etwas anderes. Halten wir fest: In beiden Fällen wird die 
Freiheit entzogen; es findet eine massive Einschränkung der 
pers5nllchen Freiheit statt Der Unterschied Ist folgender: In 
einem Untersuchungsgefängnis gibt es sehr weitgehende 
Einschränkungen, die bis zu Isolation gehen. In einem Aus
schaffungsgefängnls haben Sie notwendigerweise - nicht 
weil Sie ein besonders mflcltätlger Mensch sind - diese Ein
schränkungen nicht. Es gibt nämlich weder eine Kolluslons
noch eine Fluchtgefahr. Deswegen Ist es selbstverständlich, 
dass andere Haftbestimmungen als In einem Untersu
chungsgefängnis gelten massen. Deswegen haben wir Im 
Kanton zartch zwei «Kisten», die bei der Flugschneise ne
beneinander stehen; sie haben unterschiedliche Haftre
gimes. Aber es wurde mit Recht darauf hingewiesen: Es Ist 
nicht etwe so, dass alle Kantone dies nachvollziehen. 
Deswegen Ist klar: Diese Bestimmung kann verfassungs
mässlg gar nicht eingehalten werden, und deshalb Ist sie ab
zulehnen. 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): Cette nouveUe sorte de 
detentlon, la blen trlstement fameuse «Beugeheft» - Je vous 
rappelte d'allleurs que Monsieur le conselller federal Blocher 
a utlllse ce terme tout a l'heure -, a ete lntrodulte lors de la 
dlscusslon au Conseil des Etats. Le groupe soctallste s'op
pose avec toute sa vlgueur ti. une teile dlsposltlon. En effet, 
une detentlon pour lnsoumlsslon est lnacceptable du polnt 
de vue des drolts humalns et de l'ethlque. Cette proposltlon 
nous renvole au Moyen Age, perlode oä ron mettalt les gens 
en prtson pour les brlser. C'est aussl une perlode, Monsieur 
Freyslnger, oCI l'on brOlalt les femmes comme sorcl~es. Je 
ne sals pas sl vous voulez revenlr ti. cette epoque, mol en 
tout cas pasl Cette nouvelle forme de detentlon est lndlgne 
d'un Etat de drolt moderne. 
Cette detentlon pour lnsoumlssion soulilve egalement de 
graves problemes en regard du respect de notre Etat de 
drolt. A notre avls, eile porte attelnte a 1a Conventlon euro
peenne des drolts de l'homme (CEDH), qul reclame 1a de
tentlon dans le cadre d'une procedure de renvol ti. son 
artlcle 5 allnea 1 lettre f. Dans ce cadre, 1a jurlsprudence de 
la Cour europ~nne des drolts de l'homme a developpe au 
fll des ans des exlgences strlctes. Ces prtnclpes ne sau
ralent 6tre contoumes par le blals d'une nouvelle forme de 
detentlon qul frapperalt deux fols le mime comportement. 
II est egalement tres crltlquable que la formulatlon du nou
veau motlf de detentlon solt extr&mement floue et offre une 
!arge marge de manoeuvre aux autorltes cantonales. La 
nouvelle detentlon pour lnsoumlsslon est censee se fonder 
sur l'artlcle 5 allnea 1 lettre b CEDH, mals son departege 
avec le motff de mlse en detentlon en vue du refoulement 
pour vlolatfon de l'obllgatlon de collaborer est extrAmement 
lmprecls. 
Quelques mots sur ce qul est prevu au nlveau europeen. La 
Sulsse a approuve les Accords Sehengen/Dublin. Elle de
vralt dl,s lors reprendre la dlrectlve du Parlament europeen 
relative aux normes et procedures communes appllcables 
dans les Etats membres au retour des ressortlssants de 
pays tlers en seJour lrreguller. Le Parlament europeen est en 
traln d'elaborer cette dlrectlve. La Commlsslon europeenne 
propose une duree maximale pour 1a garde temporalre de 
sfx mols, et dans le projet que nous traltons on en est ti. 
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vlngt-quatre mols. Une «Beugehaft» n'est pas pravue. Prlo
rihi est donn6e au retour votontalre. Des mesures molns gra
ves, comme l'obllgatlon de se prasenter n§gullerement aux 
autorlt6s, de dt§poser une garantle flnanclere ou de demeu
rer dans un endrolt determlne sont pravues. Les mlneurs 
dolvent Otre separ6s des adultes. Vous Vf1o/9Z qu'on n'appli
que mime pas les crlteres de l'Europe, alors que le peuple 
nous a donne un mandat clalr par rapport a cela. 
Un demler mot encore sur la d6signatlon de cette nouvelle 
formule de detentlon. Lors des dlscussions en commlssion, 
notre collegue Jurlste Monsieur Aurl nous a expllque le mot 
«Beugehaft», qul venalt Justement du drolt penal et qul etalt 
utlllse au Moyen Age. Le but de cette detentlon etalt de for
cer quelqu•un a avouer ou a temolgner. En franc;als, «Beuge
haft» se tradult par «contralnte par corps». Cette contralnte 
par corps est lnterdlte par exemple dans la Constltutlon ge
nevolse. La contralnte par corps visait en premler lieu a en
fermer quelqu'un pour le forcer a payer ses dettes. On 
pouvalt donc enfermer des pauvres qul n'arrlvalent pas a re
gler leurs dettes sans que ces dernlers alent commls un delft 
ou un crlme. Notons qu'on n'a Jamals vu un PDG falsant 
l'objet d'une contrainte par corps pour fraude flscale, c'est 
r6serve aux pauvresl 
La detention pour insoumlsslon correspond effectlvement a 
une contralnte par corps dans 1a mesure oo elle est clalre
ment prevue pour brlser la personnalfte d'un requerant 
d'aslle. En effet, ce n'est pas une detentlon en vue de renvoi 
mals pour lnsoumlsslon, cela parce que le comportement 
personnel du requerant ne convient pas. Personne n'a pu 
dlre ce que slgnfflalt •comportement personnel». C'est un 
terme tres flou et l'arbltralre n'est de loln pas exclu. Est-ce 
qu'un requerant qui ne paye pas son billet de tram parce 
qu'II n'en a tout simplement pas les moyens sera mls en pri
son? On peut le cralndre. 
Monsieur Fehr Hans a dlt aussl en commlssion que le terme 
«Beugehaft» avalt une consonance moyenägeuse: mals 
c'est moyenägeux d'enfermer des gens pour des ralsons qul 
ont tralt au comportement personnel sans qu'ils alent com
mls un acte Illegal punlssablel 
A notre avls, II taut donc appeler un chat un chat et lalsser le 
tltre «Beugehaft.,, c'est-a-dire „contralnte par corps», et 
non «Detentlon pour lnsoumlsslon» a rartlcle 74a du projet 
de lol sur les etrangers. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Die Mehrheit der CVP-Frak• 
tton lehnt die Mlnderheltsanträga Bühlmann und Hubmann 
ab. 
Nach wie vor kennen wir In unserem Asyl- und Ausländer
recht zwar ein kompliziertes System, das aber auch eine 
grosse Menge von Rechtsmitteln für die Betroffenen auf
weist. Am Schluss eines Jeden rachtsstaatlichen Verfah
rens - Sie wollen uns Ja nicht weismachen, dass die Ver• 
fahren, die wir hier Im Gesetz stipulieren, nicht rechtsstaat
lich seien - gibt es einen Entscheid. Ein Staat. der einen 
abschllessenden, nach Gesetz und Verfassung gefällten 
Entscheid nicht vollzleht, begibt sich rechtsstaatlich gesehen 
auf Glatteis. 
Frau Hubmann, Sie haben zu Recht die Frage der Verhält
nlsmässlgkelt gestellt. Soli der Staat einen solch hohen Auf. 
wand betreiben, um eine rechtskräftig angeordnete Mass· 
nahme dann auch wirklich durchzusetzen? Hier gilt es, eine 
Güterabwägung zwischen zwei staatlichen Maximen vorzu
nehmen, nämllch zwischen der rechtsstaatlichen Durchset
zung eines rechtskräftigen Entscheides und der Verhältnls
mässigkeit staatlichen Handelns. Ich meine, in dieser Frage 
mOssten wir bei der GOterabwägung die erste Variante be
vorzugen, nämlich: Die Maxime des rechtsstaatlichen Han
delns hat Vorrang vor einer allfälllgen Unverhältnlsmissig
keit. 
Herr Vlscher hat hier gesagt, wir ritzten die Verfassung. Das 
Ist eine Behauptung. Aber unsere Verfassung verpflichtet 
uns ganz klar - da ritzen wir sie dann nicht, wenn wir dies 
tun-, rechtskräftige Entscheide auch durchzusetzen. 
Deshalb bitte ich Sie Im Namen der Mehrheit der CVP·Frak
tlon, die beiden Minderheitsanträge abzulehnen. 
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Amstutz Adrian (V. BE): Es geht hier um klare gesetzliche 
Regelungen, damit Ausreisepfllchtlge, die sich verweigern, 
In Haft genommen werden können. Frau BOhlmann, diese 
Leute werden rlchtlgerwelse in Ihrer Freiheit eingeschränkt, 
aber es Ist keine Freiheitsberaubung. Diese Leute haben es 
nämlich selber In der Hand, durch entsprechendes Verhalten 
sofort wieder zu Ihrer Freiheit zu kommen. 
Frau Hubmann, es stimmt Die SVP will eine massive Ver
schärfung in diesem Bereich. Die SVP wlll auch wirksame 
Massnahmen, weil die bisherigen eben nicht ausgereicht ha• 
ben. Die neuen Maximalfristen sind so angesetzt, dass über• 
haupt eine Wirkung erzielt werden kann. Es Ist entscheidend 
und wichtig, dass wir daran festhalten. 
Die SVP-Fraktlon unterstOtzt die Anträge der Mehrheit und 
lehnt die Anträge der Minderheit Hubmann und den Antrag 
der Minderheit Bühlmann ab. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Ich möchte noch ein
mal auf die Beugehaft zurOckkommen. Beugahaft helsst -
das kann man mit nichts beschönigen -, dass Menschen ge
beugt werden. Das Integrieren wir mit diesem Antrag der 
Minderheit Ins Gesetz. Man hat das auch noch verkleinern 
und vemledllchen wollen, Indem man uns «Mitwirkungshaft» 
schmackhaft machen wollte. Ich meine, dass hier von Serio
sität nicht mehr die Rede sein kann. «Mitwirkungshaft» Ist 
ein kosmetischer Trick, den wir ablehnen konnten. 
Menschen beugen, zum Beispiel zwei Jahre Haft für das 
.. verbrechen», keine Papiere zu besitzen, Ist das slnnvoll? 
Zwei Jahre Haft bei Nlchtelntretensentschelden, Ist das sinn
voll? Eine Behörde beschllesst, dass auf ein Gesuch nicht 
eingetreten werden soll. Das Ist nicht ein Verbrechen des 
Asylsuchenden, sondern ein Entscheid der Behörde auf
grund von Untersuchungen, die gemacht worden sind. Muss 
man dafür wirklich zwei Jahre Haft aussprechen? 
Und dann Ist da die Haft fOr die Minderjährigen. Ich möchte 
nochmals darauf zurückkommen, dass es ein ganz schwieri
ger, schlimmer Punkt ist, dass wir Minderjährige elnschlles
sen. Frau BOhlmann hat es gesagt, das Ist Freiheitsbe
raubung; und Jugendllche der Freiheit zu berauben Ist wirk• 
llch ein schwarzer Punkt, ein schwarzer Tatbestand in unse
ren Gesetzen. Wir dürfen diese Jugendlichen nicht eln
schliessen. Sie könnten anderes tun. Sie könnten In die 
Schule gehen. Sie könnten eine Lehre, eine Anlehre ma
chen. Sie könnten verschiedene Dinge machen, die Ihnen 
viel mehr nOtzen würden, als eingeschlossen zu werden. 
Herr Bundesrat Blocher sagt beschönigend, das sei kein Ge
fängnis. Aber die Leute können sich nicht frei bewegen, 
auch wenn sie Jugendllche sind. So geht es doch nichtl 
Ich möchte Sie bitten, eine Differenz zu schaffen und die An• 
träge von Frau Meier-Schatz zu den Artikeln 13g und 13h -
Ausschaffungshaft und Beugehaft - zu unterstOtzen, damit 
wir noch einmal darauf zurückkommen, uns auch Oberlegen 
und abklären können: Was Ist EU-kompatibel und was nicht? 
Nur wenn wir eine Differenz schaffen und den Minderheits
anträgen zustimmen, können wir noch einmal darauf zurück
kommen und diesen schwarzen Fleck möglichst aus 
unserem Gesetz streichen. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Frau Vermot, warum wehren Sie sich 
gegen die ordnungsgemässe Anwendung unserer Gesetz
gebung? 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby {S, BE): Wir schaffen hier ein 
Gesetz, wir wenden es noch nicht an. Wir können ein Ge
setz schaffen, das der Vernunft und unserer Tradition ent
spricht, nämlich auch grosszüglg und vernünftig zu sein mit 
den Menschen, die hier In der Schweiz sind und die sich kei
nes Verbrechens schuldig machen. 

Donz6 Walter (E, BE): Es geht um Leute, die einen recht
misslgen Entscheid erhalten haben, denen eine Frist ge
setzt wurde, um unser Land zu verlassen, und die das nicht 
tun. Der Begriff «Beugehaft„ Ist definitiv falsch und ent
spricht auch nicht der Absicht des Gesetzgebers. Der Begriff 
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«Durchsetzungshaft» tut dies sehr wohl, weil wir hier dem 
Recht zum Durchbruch verhelfen. «Durchsetzungshaft» Ist 
rlchtlg und entspricht auch dem Sinne des Gesetzes. 
Ich möchte Sie auf einen Zusammenhang aufmerksam ma
chen: Wir haben gestern bei Artikel 83a des Asylgesetzes 
dem Antrag der Minderheit Lustenberger nicht zugestimmt; 
wir haben die Nothilfe nicht eingeschränkt. Solange diese 
nicht eingeschränkt Ist, brauchen wir die Artikel 13g und 
13h. Ich betone: Sie kommen nur zur Anwendung, wenn Je
mand, der unser Land verlassen müsste und das nicht getan 
hat, aufgrund seines persönlichen Verhaltens den Vollzug ei
nes Rechtsentscheides verhindert und sofern die Anord
nung der Ausschaffungshaft nicht zulässig Ist oder eine 
andere, mlldere Masanahme nicht zum Ziel fOhrt. Es geht 
also nicht darum, die Leute hart anzufassen, sondern wenn 
alle Mittel milderer Art nicht zum Ziel gefOhrt haben, müssen 
wir deshalb diese Durchsetzungshaft haben. 
Sollte der Ständerat einen Antrag wie denjenigen der Min
derheit Lustenberger aufnehmen und die Nothilfe einschrän
ken, dann könnte man Ober die Streichung der Artikel 13g 
und 13h im Sinne von Frau Meier-Schatz sprechen. Die 
EVP/EDU-Fraktlon Ist aber der Meinung, dass wir den richti
gen Weg beschritten haben. Wir haben die Nothilfe nicht ein
geschränkt. 
Deshalb stimmen wir hier der Fassung des Ständerates zu. 

Meier-Schatz Lucrezla (C, SG): Herr Donze, Sie sprechen 
von «Durchsetzungshaft» und nicht von «Beugehaft». Sind 
Sie sich bewusst, dass auch das Bundesgerlcht von «Beu
gehaft» gesprochen hat? Sie machen Jetzt den Konnex mit 
der Sozialhilfe. Sie wissen, dass die Sozlalhllfe so einge
schränkt 1st, dass das 500 Franken pro Monat bedeuten 
w0rde. Können Sie sagen, wie teuer die Durchsetzungshaft 
pro Tag zu stehen kommt? Das sind ebenfalls 500 Franken. 
Sind Sie sich dieses Verhältnisses bewusst? 

Donze Walter (E, BE): Ich rede nicht von Sozlalhllfe, son
dern von der Nothilfe. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Dar Bundesrat hat die 
Durchsetzungshaft nicht eingebracht; es war der Ständerat, 
der sie eingebracht hat. Ich hatte sie dem Bundesrat aber 
damals empfohlen. Allerdings hat der Bundesrat Im Falle 
des Nothilfeentzuges eine andere Form gewählt. Sie haben 
sie gestern abgelehnt. Gemäss Bundesrat sollte Nothilfe 
nicht einfach ohne Jegliche Mitwirkung gewährt werden. Es 
ist richtig, dass das Bundesgericht auch bei den Verhandlun
gen Ober den entsprechenden Entscheid auf diese Haftmittel 
hingewiesen hat, zum Beispiel auf eine Durchsetzungshaft. 
Sie müssen jetzt entscheiden, was Sie wollen. 
Es Ist hier gesagt und von mehreren daran Anstoss genom• 
men worden, dass Ich darauf hingewiesen habe - und Ich 
tue das hier ausdrOckllch nochmals-, dass fOr diese Haftfor• 
men keine Strafgefängnisse vorgesehen sind. Ich bitte Sie, 
keine Vermischung vorzunehmen. Es Ist ein wesentlicher 
Unterschied zwischen einer Haft In einem Strafgefängnis, ei
ner Ausschaffungshaft, einer VOrbereltungshaft oder, wenn 
Sie sie beschHessen, der Durchsetzungsha~ Es Ist keine 
Freiheitsberaubung. Freiheitsberaubung, Frau Hubmann, Ist 
ein Straftatbestand. Wenn Ihre Nomenklatur richtig wäre, 
müssten Sie jeden, der das tut, einsperren. Aber es ist ein 
rechtmässlger Freiheitsentzug, wie wir Ihn fOr schwierige 
Fälle Immer haben. Das Ist ein Unterschied. Ich bitte Sie, vor 
allem Im Strafrecht genau zu sein. 
Nun zu Ihrer Formulierung. Es Ist auf die Kinderkonvention 
hingewiesen worden. Es Ist darauf hingewiesen worden, 
dass es doch nicht In Ordnung sei, dass man Kinder in die
se Durchsetzungshaft nehme. Ich muss Ihnen sagen: Unter 
15 Jahren darl gar niemand In eine solche Durchsetzungs
haft genommen werden. Das steht In Ihrem Gesetzestext. Es 
geht um 15- bis 18-Jährige. F0r sie gibt es eine reduzierte 
MögUchkelt, und Ober 18-Jährlge sind Gefangene. Ein Ver• 
stoss gegen die Kinderkonvention Ist also gar nicht möglich. 
Selbstverständlich werden diese Konventionen eingehalten. 
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Nun zur Frage, die Sie, Frau Hubmann, aufgeworfen haben, 
es gebe einen Entwurf zu einer Richtlinie der EU-Kommis
sion, um diese Fristen Innerhalb der EU zu vereinheitlichen, 
zu harmonisieren, und zwar bei einer Dauer von sechs Mo
naten. Ich muss ihnen sagen: Kaum Ist die Regelung erlas
sen worden, haben die Länder - Ich welss es vor allem von 
Holland und Deutschland - aufbegehrt. Deutschlandmitei
nem nicht sehr b0rgertlchen Herrn Otto Schlly - nicht wahr, 
Herr Schlly Ist Ja nicht besonders bürgerlich - hat unverzOg
llch gesagt. es komme nicht Infrage, dass man auf sechs 
Monate gehe, da könne Deutschland nie zustimmen. Und 
man wird das auch nicht durchbringen, denn da gibt es eine 
Kommission, die theoretisch argumentiert, «kurz wäre bes
ser», und es gibt die Länder, die das durchzufOhren haben 
und die anderer Meinung sind. 
Nun zum Begriff der Durchsetzungshaft bzw. Mltwlrkungs
ha~ Es Ist eine Form von Beugehaft, aber wenn Sie «Beu
gehaft» schreiben, Ist Folgendes zu sagen: Nicht Jede 
Beugehaft Ist eine Durchsetzungs- bzw. eine Mitwirkungs
haft. Es Ist ja völlig widersinnig, hier eine Haftform als Tltel 
zu nehmen. Es gibt noch ganz andere Formen von Beuge• 
haft, auch Im heutigen Recht, zum Beispiel die Beugehaft -
die Sie auch nicht Beugehaft nennen - Im Fall von Zeugen, 
die sich weigern, Auskunft zu geben. Das haben Sie heute 
alles schon Im Rechtsleben. Es käme niemandem In den 
Sinn, dort einen Titel «Beugehaft» zu machen. Wenn Sie 
also diese Durchsetzungshaft elnfOhren, bleiben Sie bei 
dem Tttel «Mitwirkungshaft» oder «Durchsetzungshaft» -
Mitwirkungshaft Ist noch genauer als Durchsetzungshaft, 
weil es hier ja nur um die Mitwirkung geht 
Wenn man das elnfOhrt, sollte man also bei diesem Konzept 
bleiben. Der Bundesrat hat diese Durchsetzungshaft nicht 
hineingenommen. Er Ist auch der Meinung, die Kantone 
könnten diese Probleme Ober die Ausschaffungshaft lösen. 
Da muss Ich devor warnen: Die Bundesgerlchtsentschelde 
lauten heute anders. 
Frau Meier-Schatz hat dann einen Antrag gestellt: Sie 
möchte das bei der Zwecksetzung neu formulieren. Wir sind 
der Meinung, dass die Zwecksetzungen heute klar gegeben 
sind. Das gut auch f0r die Ausschaffungshaft, es Ist Ja vor al
lem auf die Ausschaffungshaft gemünzt. 

Bilhlmann Ceclle (G, LU): Herr Bundesrat Blocher, Sie ha• 
ben Juristisch argumentiert und gesagt, Freiheitsberaubung 
sei etwas, das im Strafgesetz geregelt sei, es gehe um den 
Freiheitsentzug. Jetzt sagen Sie ganz genau: Was Ist aus 
der Perspektive des Betroffenen der Unterschied: Wird er 
Jetzt seiner Freiheit beraubt, das helsst. wird er bei der Aus• 
schaffungshaft und bei der Beugehaft eingesperrt, oder wird 
er nicht eingesperrt? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wenn Ich Jemandem die Frei
heit raube, dann Ist das rechtswidrig, und Ich werde bestraft 
bzw. komme Ins Gefängnis, weil Ich Ihm Unrecht getan 
habe. Wenn aber jemand In die Durchsetzungshaft kommt, 
weil er eine Verpflichtung nicht erfOllt und es keine andere 
Mögllchkelt mehr gibt. um diese Verpflichtung durchzuset
zen, dann wird Ihm die Freiheit entzogen, damit er seinen 
Pflichten nachkommt; aber sie wird Ihm nicht geraubt. 

Slmoneschl-Corteal Chlara (C, Tl): Signor Conslgllere fe
derale, le convlene ascoltare Ja traduzlone della llngua dl 
Dante con l'aurlcolare. Non avevo assolutamente lntenzlone 
df lntervenlre In questo dlbattlto, perche per una flglla e nl
pote di emlgrantl, e un dlbattlto ehe fa male. Comunque, Si
gnor Conslgllere federale, slamo nel campo delle mlsure 
ammlnlstratlve e non nel campo penale. Clononostante sl 
parla dl detenzlone. Lei, Signor Conslgllere federale, ha 
detto ehe non e una detenzlone, ma e comunque una prl
vazlone della llbertä. Lo e o non lo e, Signor Conslgllere 
federale? SI raddopplano I templ dl questa detenzione - la 
do-manda 1a facclo, aspettl un momentol - e sl arrtva flno a 
due annl per gll adult! ed a dodlcl mesl per I glovanl tra 1 15 e 
18annl. 
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Prima domanda: II ConslgUo federate, dl queste mlsure non 
ne ha voluto sapere. Perch6 non lo dlce pli:I chlaramente? 
Perch6 II Conslgllo federale non dlce al Parlamento ehe que
ste mlsure non le vuote? Parch6 non fa II suo dovere dl Con
slgllo federale? (Zwischenruf: Stellen Sie eine FrageJ) 
Seconda domanda - das ist Jetzt eine Frage; wenn Sie Italie
nisch nicht verstehen, nehmen Sie die Kopfhörer! (Acclama
zlonl parzlall) -: quantl post! dl detenzlone dobblamo creare 
nei cantonl? Ha gtä pensato Quant! sono e cosa costeranno 
al cantonl? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zu Ihrer ersten Frage: Ich 
kann Ihnen schon nochmals sagen, dass der Bundesrat die· 
sen Antrag nicht eingebracht hat und dass er der Meinung 
Ist, man könnte auf die Durchsetzungshaft verzichten. 
Warum Ist sie hier drin, warum hat sie der Ständerat einge
bracht? Wall die Kantone sie wollen! Sie sehen, dass es hier 
verschiedene Interessen gibt: Die Kantone - und niemand 
sonst - haben diese Durchsetzungshaft gefordert, darum 
habe Ich sie auf Wunsch der Kantone damals auch Im Bun
desrat eingebracht, aber der Bundesrat hat sie abgelehnt. 
Warum wollen die Kantone diese Durchsetzungshaft? Weil, 
wie sie sagen, sie mit den Jetzigen Bestimmungen nicht 
mehr durchkämen. Wenn sie dieses Instrument nicht hätten, 
gehe es nicht. 
Zur zweiten Frage: Wie viel kostet das die Kantone? Da 
mOssen Sie Ihre eigene Regierung fragen; sie gehört auch 
zu Jenen, die der Meinung sind, sie sollten dieses Instrument 
haben. Ob das Mehrkosten gibt, weil sie heute - und das ist 
meines Erachtens nicht ganz In Ordnung - die Durchset
zungshaft In Form der Ausschaffungshaft durchführen, müs
sen Sie sie fragen. Wir zwingen niemanden, sie durchzu
führen. Die Kantone haben nachher dieses Mlttel; sie haben 
es gefordert, und nachdem es der Bundesrat nicht einge
bracht hat, haben sie Im Ständerat darauf hingewirkt, dass 
sie es haben. Die Ständerlte haben - Ich war Ja dabei - mit 
den Kantonen die entsprechenden Hearings durchgeführt 
und sich davon Oberzeugen lassen, wie die Mehrheit Ihrer 
Kommission übrigens auch. 
Ich kann es Ihnen nicht klarer sagen; Ich habe keine bessere 
Antwort als diese. 

Meier-Schatz Lucrezla (C, SG): Herr Bundesrat Blocher, Sie 
verweisen Immer wieder auf die Kantone. Können Sie präzl• 
sieren, welche Kantone Sie meinen? Wir haben In der GPK 
ganz klar Aussagen gewisser Kantone gehört, die diese 
Beugehaft oder Durchsetzungshaft wünschen. Das Ist In der 
Tat so. Aber längst nicht alle wünschen sie, weil sich viele 
der Frage der Verhältnlsmisslgkelt dieser Forderungen be
wusst sind und well sie wissen, dass sie sehr viel Geld In• 
vestleren müssen, um dieses Gesetz anzuwenden. 
Meine Frage: Welche Kantone sind das? Ist der Bund auch 
bereit, die Kosten zu Obemehmen, die mit dieser zusätzli
chen Norm verbunden sind? Wer befiehlt, der zahlt In der 
Regel. 

Blocher Christoph, Bundesrat: 1. Zuerst muss Ich Ihnen et
was sagen, was die Kosten Im Bereich des Ausländerwe
sens - es geht Ja nicht nur um abgewiesene Asylsuchende, 
wir tun Immer so, als wären es nur diese - und auch bei den 
abgewiesenen Asylsuchenden anbelangt: Wenn wir die Pau
schalregelung für die Kantone haben, bezahlen dies die 
Kantone, das Ist Ja selbstverständlich. Wenn sie die Leute 
früher ausschaffen, dann haben sie keine Verpflichtungen 
mehr und sonst halt schon. Es kann nicht anders sein. Nach 
der heutigen Regelung müssten wir dles bezahlen, weil wir 
heute den Kantonen eine Pauschale vergOten. Nachher ver
güten wir sie auch mittels einer Pauschale. 
2. Um welche Kantone geht es? Ich kann Ihnen nicht mehr 
sagen, welche es sind. Ich kann auch nicht mit Jedem der 
26 Kantone sprechen. Wir kommen mehrmals Im Jahr mit 
den kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren zusammen; 
sämtliche Justiz• und Polizeidirektoren kommen zusammen. 
Diese haben, soviel Ich In Erinnerung habe, die Durchset-

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Nationalrat 02.080 

zungshaft ohne Gegenstimme gutgehelssen. Ob zwei, drei 
Kantone dagegen stimmten, weiss Ich nicht, aber Ich glaube 
nicht. Die Massnahme wäre nie In den Bundesrat und nie in 
den Ständerat gekommen, wenn nicht die Kantone diesen 
Druck ausgeübt hätten. 
Sie, Frau Meier-Schatz, kommen aus der Ostschweiz. Da 
weiss Ich es dann ganz genau: Die Ostschweizer Justiz· und 
Polizeidirektoren - das habe Ich noch In Erinnerung - haben 
das ausdrOckllch gefordert, und Ihre eigene Kantonsregle
rung auch. 

MOller Phllipp (RL, AG), für die Kommission: Zuerst zum Ti
tel: Die Kommission hat sich auch mit dem Antrag zur Ände
rung des Titels von Artikel 13g - ich sage es Jetzt einmal 
neutral - auseinander gesetzt. Sie Ist mehrheitlich zum Ent
scheid gekommen, dass «Durchsetzungshaft» die richtige 
Bezeichnung lsl Der Bundesrat hatte •Mitwirkungshaft» be
antragt. Das fand In der Kommission keine Mehrheit, ebenso 
wenig, wie «Beugehaft» eine Mehrheit fand. Es geht hier ja 
letztlich nicht um eine semantische TumObung, es geht hier 
um den Inhalt von Artikel 13g respektive der Durchsetzungs
haft. 
Ich möchte auch betonen, dass ihnen die Kommission ges
tem grossmehrheltlich empfohlen hat, Artikel 83a. das Ist die 
Streichung der Nothilfe, abzulehnen; Herr Donz6 hat das 
ebenfalls ausgefOhrt. Sie sind der Kommissionsmehrheit ge
folgt. Die Kommissionsmehrheit hat sich auf den Standpunkt 
gestellt, dass Artikel 83a, die Streichung der Nothilfe, In der 
Dimension noch elne Stufe höher liegt, repressiver Ist als die 
Haft, zu der wir Jetzt Stellung nehmen müssen und Ober die 
wir Jetzt zu befinden haben. 
Es geht hier um eine Massnahme, die dann zum Tragen 
kommt, wenn der Ausrelsepfllchtlge durch sein persönliches 
Verhalten den Vollzug der rechtskräftigen Wegweisung er• 
folgrelch vereiteln kann. Es handelt sich um eine reine Er
satzmassnahme für den Fall, dass eine Ausschaffungshaft 
nicht anwendbar Ist. oder für den Fall, dass eine mildere 
Massnehme nicht greift oder nicht zlelfOhrend ist. Es geht 
nicht darum, dass man von vornherein sagt: 24 Monate Haft. 
Ich möchte auch betonen, dass die Haftdauer Je nach 
Schwere des persönlichen Verhaltens, des Verschuldens der 
betroffenen Person, sehr unterschiedlich sein kann. Man 
muss also nicht von vornherein von 24 Monaten ausgehen; 
das wäre falsch. 
Diese Massnahme Ist auch klar mit der Europäischen Men
schenrechtskonvention vereinbar; auch diese Frage Ist In 
der Kommission eingehend und ausfOhrllch diskutiert wor
den. Artikel 5 der EMRK - um diesen geht es hier - listet 
umfangreich auf, unter welchen Umständen einer Person die 
Freiheit entzogen werden darf. Die Massnahmen, die zu ei
ner Haft gemäss Artikel 13g, der Durchsetzungshaft, fOhren, 
sind darin abgedeckt. 
Noch etwas zu den Begriffen, die Ich hier gehört habe: Frei
heitsberaubung usw. Wir können diese Diskussion abkOr• 
zen. Die EMRK, die Europäische Menschenrechtskonven
tion, sagt ganz einfach «Freiheitsentziehung». Damit Ist ei
gentlich gesagt, was zu sagen Ist. Ob Sie des «Freiheitsbe
raubung» nennen oder wie auch Immer, Ist nicht relevant. Es 
geht um den Entzug der Freiheit. 
zur Ergänzung zitiere Ich noch aus Artikel 5 Abeatz 1 Buch
stabe b der EMRK. Das Ist sehr wichtig für diese Rechts
grundlage, weil wir uns natarllch -- das war auch In der Kom
mission so - an übergeordnetes Internationales Recht halten 
wollen. «Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicher
heit.» Das Ist der Grundsatz. «Die Freiheit darf nur In den fol
genden FAiien und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene 
Welse entzogen werden.» Und Buchstabe blautet «recht
misslge Festnahme oder rechtmässlge Frelhettsentzlehung 
wegen Nichtbefolgung einer rechtmisslgen gerichtlichen An
ordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzll· 
chen Verpfllchtung». Genau so steht es In der EMRK. 
Wie Ich erwähnt habe, Ist der Kommission von Bundesrat 
Biocher erldärt worden, dass nicht in Jedem Fall eine Haft 
Ober die ganze Dauer ausgesprochen werden kann und 
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wird. Jemand belsplelswelse, der sich weigert, ein Formular 
auszufOllen, kann nicht monatelang In Haft genommen wer
den. Das Ist uns auch klar. Die Haftdauer soll nach der 
Schwere der Mitwirkungsverweigerung bemessen werden. 
Bel der regelmässlgen OberprOfung der Haft durch den 
Richter wird Insbesondere deren Verhllltnlsmässlgkelt ge
prOft. Die beantragte Haft - Artikel 13g - stellt sozusagen 
eine Ultima Ratio dar, wird also erst verfügt, wenn alle ande
ren Mittel, Insbesondere mildere Massnahmen, versagt ha
ben, wie Ich gesagt habe. 
Vielleicht noch eine Bemerkung zum Antrag der EU•Kom• 
mlsslon auf 6 Monate: Es Ist nicht der erste Versuch der EU
Kommission, das europäische Asylrecht zu koordinieren. Es 
Ist auch nicht der erste Versuch, der scheitern wird. Ich habe 
Ihnen Im Rahmen der Debatte um die Vorbereitungs- und 
Ausschaffungshaft erläutert, dass es Staaten wie Däne
mark, Schweden, England, Holland gibt, die eine unbefris
tete - eine unbefristete! - Schubhaft kennen. Deutschland 
hat 18 Monate. Es Ist bereits signalisiert worden, dass dieser 
Antrag der EU-Kommission auf 6 Monate keine Chance hat, 
Je umgesetzt zu werden. Er Ist deshalb tor unsere Gesetzes
revision nicht relevant. 
Ich gehe noch kurz auf die verschiedenen Voten ein und 
spreche Im Sinne der Mehrheit der Kommission: Es gibt ein 
Bundesgerichtsurteil, welches sieh mit dem Zwecke der 
Ausschaffungshaft In einem Fall einer Person aus Mall be
fasst hat. Nach meiner Ansicht und Jener der Kommission Ist 
das Bundesgericht zum richtigen Schluss gekommen: Eine 
Ausschaffungshaft dQrfa nicht verfügt werden, wenn die 
mögliche Ausschaffung In der Perspektive nicht gegeben 
sei. Das Bundesgericht hat sogar so weit eingeengt, dass 
eine zweimalige Weigerung, ein Flugzeug zu besteigen -
nach Ablauf der Wegweisungsfrist und Wegweisungsent
scheid -, schon genQgt. um die Perspektive der Ausschaf
fung zu verneinen, also keine Ausschaffungshaft zu ver
fugen. Im gleichen Urteil hat das Bundesgericht auch folge
richtig gesagt: Wenn Ihr diesen Fall, der sehr ärgerlich Ist -
man muss sich das vorstellen: zweimal das Flugzeug nicht 
besteigen, und man muss die Leute aus der Ausschaffungs
hafl entlassen! -, lösen wollt, dann müsst Ihr das legislato
risch lösen, eine neue, zweckgebundene Haftform eben 
leglslatorlsch einfuhren. Das tun wir hier: Wir folgen dem 
Bundesgericht - welsungsgemäss, könnte man sagen - und 
filllen mit dieser neuen Durchsetzungshaft eben die LOcke 
aus, die mit der Ausschaffungshaft offan gelassen worden Ist 
und zu unglaublich blöden, llrgerllchen Flillen filhrt. 
Ich bitte Sie Im Namen einer deutlichen Kommissionsmehr
heit, diesem Artikel 13g betreffand Durchsetzungshaft Im 
Sinne des Ständerates zuzustimmen. 

Perrtn Yvan (V, NE), pour la commlsslon: La mlnorlte pro
pose de blffer las artlcles 13g, 13h et 131 dans la mesure ou 
la du~e de d6tentlon totale tout au long de la proc6dure 
pourralt attelndre vlngt-quatre mols pour les adultes et 
douze mols pour les mlneurs. Comme nous l'avons d6jä 
6voqu6, le rapport de la Commlsslon de gestlon permet de 
penser qu'un tel durolssement n'obtlendra pas les ~ltats 
souhalt6s. Les frais lnh6rents a une aussl longue d6tentlon 
plaldent 6galement pour la suppresslon de ces artlcles. 
Les dlsp0sltlons en questlon sont pr6sent6es comme con
forrnes a Ja Conventlon europ6enne des drolts de rhomme 
qul pr6volt a son article 5 qu'une d6tentlon est Hefte sl eile 
pennet raccompllssement cl'une täche 16gale. Dans ce but, 
les autorlt6s dolvent dlsposer des Instruments n6cessalres. 
Le prolongement de la dur6e de d6tentlon vlse blen sOr a 
d6courager les personnes concem6es de tenter leur chance 
et alnsl de perrnettre leur d6part de Sulsse. 
Au vote, la commlsslon s'est prononc6e en faveur des arti
cles 13g et 13h, par 15 volx contre 7, et, per 14 volx contre 7 
et 1 abstentlon, de l'article 131 qul avalt falt l'objet cl'une pro
posltlon dlstincte. 
S'aglssant de la controverse au suJet de ccBeugehaft„ ou de 
«Durchsetzungshaft», mes connaissances en allemand me 
contralgnent a me talre; vous voudrez blen m'en excuser. 

27 septembre 2005 

Ruey Claude (AL, VD): Nous travalllons pour ravenlr en fal
sant une lol. Cr j'almerals savolr sl la commlsslon est au 
courant de 1a proposltlon de nouvelle dlrectlve sur le retour 
pr6sent6e par la Commlsslon europ6enne. Elle est lmpor
tante parce que la Sulsse sera ll6e a la dlrectlve pulsque 
celle-cl constltue un d6veloppement des dlsposltlons de 
l'acquls de Sehengen. Cr la Commlsslon europ6enne pro
pose une durae maximale de slx mols pour une garde tem
poralre - c'est l'article 14 chlffre 3 du projet de dlrectlve. 
Aucune «Beugehaft» n'est pr6vue. Prlorlt6 est donn6e au 
retour volontalre, mals des mesures molns graves comme 
l'obllgatlon de se presenter r6gullerement aux autorltes, de 
d6poser une garantle flnanclere ou de demeurer a un en
drolt d6termln6 sont pr6vues; et les mlneurs devralent Atre 
s6p~ des aduttes. C'est la dlrectlve pr6vue par Bruxelles. 
Pensez-vous que cela vaut la pelne de 16gallser aujourcl'hul 
une sltuatlon qul sera contralre a ce que nous devrons faire 
ensulte en appllquant Jes Accords de Sehengen? 

Perrin Yvan (V, NE), pour la commlsslon: Mon eher collegue, 
vous tlrez des plans sur la cometel La directlve dont vous 
parleZ en est au stede du projet, et I' Allemagne a d6Ja dlt 
qu'elle s'y opposeralt. Donc Je crols qu'on peut tout a falt 
proc6der de manlere autonome, en attendant de savolr sl, 
d'aventure, la Commlsslon europ6enne en d6clde autre
ment. 

Art. 13g 

Abstimmung- Vate 
{namentlich - nomlnatlf: ae11age - Annexe 02.060/2424) 
FQr dan Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen ~~E;:trag der MJ~eit/Meler-Schatz •••• 82 Stimmen 

Art. 1 h ~ / Cd« ~~ -SQ3 
Abstimmung - l,bte 
<namentlich - nomlnatlf: Beilage - Annexe 02.Q§Q/2431) 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
fAr &teq ~nderheit/Melf!r•Schatz .... 83 St!~ 
~ iie./ \X)l1 t"!IOQ!Cllo q. 
Art.1~ ,--,,-

Abstimmung- Vate 
(namentlich - nominatlf: BeHage - Annexe 02.oao/2432) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen 
Für pen Antrag der MJ~derhelt .... n Stimmen S2S 
§jft_~Jr-.},,_ u:l.lt ~ 

La pr6sldente (Meyer Th6rese, p~sldente): Nous votons lcl 
sur l'artlcle 74a de la iol sur les 6trangers. Nous tralterons 
l'ensemble de ce projet 02.024 a la sulte de notre d6bat sur 
la lol sur l'aslle. 

Abstimmung - Vate 
(namentllch - nomlnatlf: ae11age - Annexe 02.060/2428) 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 105 Stimmen 
g.~~derhelt 1 .... 71 Stimmen 32,(o 
Zlff.1 Art. 14a e./ CO\• ~ 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 1bls,4,4bf~5-7 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
.... Herkunftssteat konkret gefährdet Ist. 

Antrag der Minderheit 
(Verrnot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Abs. 1 
Festhalten (siehe Art. 44) 
Abs. 1bls 
Die humanitäre und die provisorische Aufnahme können von 
den kantonalen Behörden beantragt werden. 
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Abs.3 
Gemäss Mehrheit 
Abs. 4, 4bls, 5-7 
Festhalten 

Ch. 1 art. 14a 
Proposition de /a majorlti§ 
Al. 1, 1bis, 4, 4bis, 5-7 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Al. 3 
.... ou de provenance reprllsente une mlse en danger con
crete de l'etranger, par exemple parce que .... 

Proposition de la mlnorltd 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Al. 1 
Malntenlr (volr art. 44) 
Al. 1bis 
t.:admisslon pour ralsons humanltalres et l'admlsslon provi
solre peuvent Mre proposees .... 
Al.3 
Salon maJorite 
Al. 4, 4bls, 5-7 
Malntenlr 

Angenommen gemllss Antrag der Mehrheit 
Adoptd selon la proposltion de la maforlte 

Zlff. 1 Art. 14b 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2, 2bls, 3 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3bis 
Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewllllgung von vor
läufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die 
sich seit mehr als fQnf Jahren In der Schweiz aufhalten, wer
den unter BerOckslchtlgung der Integration, der famlllären 
Verhältnisse und der ZUmutbarkelt einer ROckkehr In das 
Herkunftsland vertieft geprüft. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans, Amstutz, Hutter Jasmin, Joder, Perrin, Schlbll) 
Abs. 3bis 
Streichen 

Ch. 1 art. 14b 
Proposition de /a majorltd 
Al. 1, 2, 2bls, 3 
Adherer ä la declslon du Consell des Etats 
Al. 3bis 
Les demandes d'autorisation de seJour deposees par un 
etranger admls provlsolrement et resldant en Sulsse depuls 
plus de clnq ans sont examlnees de manlere approfondle en 
fonctlon du nlveau d'lntegratlon, de la sltuatlon famlliale et de 
l'exlglblllte d'un retour dans le pays d'origine. 

Proposition de Ja mlnorltd 
(Vermot, BQhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Genllve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 44) 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Fehr Hans, Amstutz, Hutter Jasmin, Joder, Perrin, Schlbli) 
Al. 3bls 
Bitter 

Fehr Hans (V, ZH): Unsere Minderheit will Artikel 14b Ab
satz 3bls streichen. Es geht dort um die vorläufige Auf-
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nahme. Die Mehrheit will nach fünf Jahren die vorläufige 
Aufnahme in eine definitive Aufenthaltsbewllllgung überfüh
ren. Der Inhalt des Antrages lautet: «Gesuche um Erteilung 
einer Aufenthaltsbewllllgung von vorläufig aufgenommenen 
Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf 
Jahren In der Schweiz aufhalten, werden .... vertieft ge
prüft•, und zwar unter Berücksichtigung gewisser Kriterien. 
Es geht also um die vertiefte Prüfung, selbstverständlich In 
der Absicht, eine Aufenthaltsbewllllgung zu erteUen. 
Wir bitten Sie vonseiten der Minderheit aus den folgenden 
Gründen, diesen Absatz 3bls zu streichen: 
1. Bereits Im Asylverfahren oder nach einem ablehnenden 
Entscheid gibt es Ja die Härtefallregelung In Artikel 14 des 
Asylgesetzes. Die Kantone können gemäss diesem Arti
kel 14 Härtefälle melden. Diese werden dann Im Bundesamt 
behandelt, das einen Entscheid fiillt. Wir möchten keine 
Ausweitung dieses Artikels auf diesen Tatbestand. Der 
Härtefall-artlkel 14 genügt unseres Erachtens. 
2. Wir wollen, dass jedes Jahr eine Überprüfung der vorläufi
gen Aufnahme stattfindet, so, wie das heute der Fall Ist. Wir 
wollen an diesem System festhalten. Das Ist vemOnftlg, es 
kann sich Ja etwas ändern; so kann man das Jedes Jahr wie
der Oberprüfen. 
3. Sie stellen selbst fest, dass Absatz 3bls von der Kommis
sion beantragt wird; weder der Bundesrat noch der Stände
rat haben das verlangt. 
Ich glaube, das sind Gründe genug, um nicht einen zusätzll
chen Rechtsanspruch zu schaffen, der eine bevorzugte Be
handlung vorsieht. 
Ich bitte Sie deshalb, Absatz 3bls zu streichen. 

Roth•Bemasconl Maria (S, GE): L:artlcle 14b allnea 3bls 
conceme une proposltion de la majorlte de 1a commlsslon 
sur les demandes d'autorlsatlon de sejour deposees par un 
etranger admls provlsolrement et resldant en Sulsse depuls 
plus de clnq ans. Cet allnea exlge des cantons que les de
mandes d'autorlsatlon de sefour deposees par un etranger 
ou une etrangere solent examlnees de manlere approfondle 
en fonctlon du nlveau d'lntegretlon, de 1a sltuatlon famillale et 
de l'exiglbDlte d'un retour dans le pays d'origlne. 
La mlnorlte Fehr Hans s'oppose ä l'lntroductlon de cet artlcle 
dans la LSEE. Le groupe sociallste souttent 1a maJorlte de 1a 
commlsslon pour les ralsons sulvantes: une statistique offl
clelle nous dlt qua 90 pour cent des etrangers admls provi
soirement restent deflnltivement en Suisse. Des lors, II 
apparait prlmordlal qu'au bout de clnq ans, les cantons pro
clldent, sur demande du requerant, ä un examen approfondi 
de sa sltuatlon ä la furniere des criteres que J'al evoques II y 
a un Instant. En effet, II convlent, au bout de clnq ans, de 
donner ä ce retugle un statut plus stable. 
Lalsser des gens dans l'lgnorance de ce qua sera leur len
demain n'est pas seulement inhumaln, mals est aussi eco
nomlquement aberraot et completement lnefflcace du polnt 
de vue des procedures administratives. Lee personnes ad
mises provlsolrement peuvent exercer une actMte lucratlve. 
Elles s'lntllgrent souvent dans notre soclete et arrivent a se 
creer un rllseau soclal. Lee enfants sont scolarlses et sont 
alnsi blen Integres. Ces personnes palent des lmpöts, nous 
apportent leur savolr, leur culture - enrlchlssant la nötre -, et 
alles particlpent souvent plelnement a l'actlvite de leur quar
tier, de leur commune. lls et alles fOnt donc partle de la com
munaute. De ce falt, II faut qua la posslblllte de demander 
une autorisatlon de sejour exlste et que les cantons y appor
tent toute l'attentlon necessalre. 
Je vous demande donc, au nom du groupe soclaliste, et une 
fols n'est malheureusement pas coutume sur ce dossler, de 
soutenlr la majorlte de la commlsslon et de rejeter la propo
sitlon de la mlnorite Fehr Hans. 

La presldente (Meyer Therese, presldente): Le groupe PDC 
communlque qu'II soutlent Ja propositlon de 1a maJortte. 

Donn Walter (E, BE): Nur ganz kurz: Es geht hier beim An
trag der Mehrheit der Kommission nicht um einen Rechtsan-
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spruch auf definitiven Aufenthalt. Es geht um die vertiefte 
PrOfung, und diese vertiefte PrOfung genOgt nun sowohl den 
rechtsstaatlichen wie auch den humanitären Anforderungen. 
Wir haben das Konzept der humanitären Aufnahme zugun
sten der vorläufigen Aufnahme verworfen. Hier schaffen wir 
die Möglichkeit, Härtefälle und Situationen von Leuten, die 
längere Zelt hier sind und nicht zurOckgefOhrt werden kön
nen, vertieft zu prOfen. Das Ist nichts anderes als recht. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Flurl Kurt (AL, SO): Namens der FDP-Fraktion beantrage 
Ich Ihnen, der Mehrheit zu folgen und den Strelchungsantrag 
der Minderheit Fehr Hans abzulehnen. Es geht hier gewls
sermassen um ein GegenstOck zu Artikel 14 Absatz 1 bis Li
tera a. Dort haben wir bestimmt, dass der Kanton eine Auf
enthaltsbewllllgung erteilen kann, wenn sich die betroffene 
Person seit Einreichung des Asylgesuches mindestens wäh
rend fOnf Jahren In der Schweiz aufgehalten hat. Der hier 
vorliegende Artikel 14b Absatz 3bls Ist das aus unserer Sicht 
logische GegenstOck dazu. 
Wir bitten Sie deshalb, diese Innere Logik beizubehalten und 
der Mehrheit zu folgen beziehungsweise den Antrag der 
Minderheit Fehr Hans abzulehnen. 

Leuenberger Uell (G, GE): Avec la suppresslon de l'admls
slon pour ralsons humanltalres et la reductlon du crltere 
d'exlglbUlte du renvol ä celul d'une mlse en denger de la vle, 
le leglslateur vlde, ä mon avls, le drolt d'aslle de toute sa 
substance. l.!octrol d"une admlsslon provlsolre aux rares per
sonnes qul correspondront encore aux crlteres extrAmement 
restrlctHs de notre leglslatlon sur l'aslle sera lalsse au bon 
voulolr des cantons. 
l.!executlon seien la clrculalre Metzler a montre que les pratl
ques cantonales etalent variables. Aussl ne pouvons-nous 
que soutenlr la proposltlon de la majorlte, que je vous lnvlte 
vlvement ä sulvre. Elle permet d'examlner de manlere ap
profondie les sltuatlons. Je ne peux pas comprendre la ml
norlte, qul se refuse ä un examen approfondl, ce qul a pour 
resultat de bäcler les procedures. 
Je vous lnvlte donc ä soutenlr la proposltlon de la majorlte. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie sehen: Der Bundesrat 
lehnt ab, was die Mehrheit beantragt. Auch der Ständerat hat 
diese Bestimmung nicht aufgenommen; sie dOnkt uns viel zu 
systematisch. 
Sie mOssen sehen: Die Gesuche werden Immer «vertieft ge
prOft». Ich welss nicht, was die noch vertleftere PrOfung der 
vertieft geprOften Gesuche bringen soll. Dazu kommt die 
starre Grenze von fOnf Jahren. Es gibt Fälle, In denen wir 
nach zwei Jahren sehen, wenn das alles gegeben Ist - Inte
gration, famllfäre Verhältnisse, Zumutbarkelt -, dass wir den 
Betroffenen nicht mehr zurOckschaffen, weil er da bleiben 
wird und die Kantone der Meinung sind, man sollte Ihm eine 
Aufenthaltsbewllllgung geben. In solchen Fällen machen wir 
des schon frOher. Aber wenn Sie das systematisch fOr prak
tisch alle tun, schaffen Sie einen neuen Apparat. Ich gebe 
zu: Es Ist keine Katastrophe, wenn Sie es tun. Aber es bringt 
neuen Aufwand und neue BOrokratle. 
Darum lehnt der Bundesrat diesen Antrag der Mehrheit ab, 
wie des der Ständerat auch getan hat. Die Kommission hat 
dieser Fassung plötzlich zugestimmt, aus fOr mich unerfindli
chen GrOnden. 

Müller Phlllpp (AL, AG), fOr die Kommission: Hier geht es Ja 
offenbar um die «Tiefe» der PrOfung. In der Kommission ha
ben wir darOber auch relativ lange diskutiert; wir sind auch 
aufgeklärt worden darOber, dass es bei PrOfungen nicht ver
schiedene « Tiefen» gibt. 
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es In diesem 
Passus nur um vorläufig Aufgenommene geht. Ich möchte 
weiter darauf aufmerksam machen, wie das Kollege Flurl 
schon getan hat, dess wir mit Artikel 14 Absatz 1bls schon 
eine entsprechende Bestimmung haben, die Jedoch fOr alle 
Menschen auf der Asylschiene zutrifft. Insofern wäre diese 
Bestimmung tatsächlich nicht nötig. 
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Aber Ich habe hier die Kommissionsmehrheit zu vertreten -
Ich habe die Minderheit auch Immer vertreten -, und Ich 
sage Ihnen Folgendes dazu: Diese Formulierung entspricht 
slnngemäss derjenigen, die Sie In diesem Rat vor einem 
Jahr anlässlich der ersten Lesung des Ausländergesetzes, 
damals In Artikel 78 Absatz 8, beschlossen haben. Damals 
wurden allerdings vier Jahre Aufenthalt als Bedingung fOr 
eine vertiefte PrOfung festgelegt. 
Der Ständerat hat diese vertiefte PrOfung generell abge
lehnt. Eine Kommissionsmehrheit hat sich fOr fOnf Jahre 
ausgesprochen - dies vor allem auch deshalb, weil die fünf
jährige Frist mit der FOnijahresfrlst In Absatz 1 bis von Arti
kel 14 des Asylgesetzes korrespondiert, den Ich eingangs 
erwähnt habe. 
Eine Kommissionsminderheit hat eine vertiefte PrOfung, wie 
schon der Ständerat, abgelehnt. 
Mit 15 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen empfiehlt Ihnen die 
Kommissionsmehrheit, hier eine Differenz zum Ständerat zu 
schaffen. 

Abs. 1, 2, 2bls, 3 - Al. 1, 2, 2bls, 3 
Angenommen gemllss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltlon de /a majorite 

Abs. 3b/s -Al. 3bls 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 113 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit •••• 64 Stimmen 

Zlff. 1 Art. 14c 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconl, Vermot, Wyss) 
Abs. 4, 5 
Festhalten (siehe Art. 44a) 

Ch. 1 art. 14c 
Proposition de la majorlte 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Proposltlon de la mlnorlte 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 44) 

Proposition de la mlnorlte 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconl, Vermot, Wyss) 
Al. 4, 5 
Malntenlr (volr art. 44a) 

Angenommen gemllss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltlon de la majorite 

Zlff. 1 Art. 14e Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Helm, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Vermot, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 13g, 13h, 131) 
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Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Oeneve, 
Levrat, Roth•Bemasconl, Wyss) 
Bst. b 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Ch. 1 art. 14e al. 2 
Proposition de ta majorlte 
AdMrer ä la dck:lsion du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnorlte 
(Hubmann, Helm, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth-Ber
nasconl, Vermot, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 13g, 13h, 131) 

Proposition de la mlnorlte 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth•Bemasconl, Wyss) 
Let.b 
Malntenlr (volr art. 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltlon de la majorlte 

Zlff. 1 Art. 14f 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconl, Vermot, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44a) 

Ch. 1 art. 14f 
Proposition de la ma}orlte 
AdMrer ä la dck:lsion du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnorlte 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconl, Vermot, Wyss) 
Malntenir (volr art. 44a) 

Angenommen gemlss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propos/tfon de la majorlte 

Zlff.1 Art.15 Abs. 4; 20 Abs. 1bls 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Ch.1 art. 15 al. 4; 20 al. 1bls 
Proposition de la majorlte 
Adhlirer ä la dck:lslon du Conseil des Etats 

Proposition de ta mlnorlte 
(Vermot, BOhlmann, Heim, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Malntenir (volr art. 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seton ta proposltion de ta ma}orlte 

Zlff. 1 Art. 25b Abs. 1, 1bls, 1ter, 1quater 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 1 art. 25b al. 1, 1bls, 1ter, 1quater 
Proposition de la commlsslon 
Adhnr ä la dck:lslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Zlff. 1 Art. 25c Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Mehrheit 

Nationalrat 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
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(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 97 Abs. 3 Bst g) 

Ch. 1 art. 25c al. 2 let. d 
Proposition de la ma}orlte 
Adh6rer ä la d6clslon du Conseil des Etats 

Proposition de la mtnorlte 
(Vermot, BOhlmann, Heim, Hubmann, Leuenberger-Oeneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 97 al. 3 let. g) 

Angenommen gemlss Antrag der Mehrheit 
Adopte seton ta propos/tion de ta ma}orlte 

Zlff. 1 Übergangsbestimmungen 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1-6, 8, 9 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 11 
.... von 15 000 Franken, sofern .... (siehe Abs. 8 Übergangs
bestimmungen) 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Oeneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Abs.8,9 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Antrag der Minderheit 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconi, Vermot, Wyss) 
Abs. 11 
Streichen (siehe Art. 44a) 

Ch. 1 Dispositions transltolres 
Proposition de la ma}orlte 
Al. 1-6, 8, 9 
Adh6rer ä la d6cislon du Conseil des Etats 
Al. 11 
.... 15 000 francs .... (volr al. 8 dlsposltlons transltolres) 

Proposition de la minorlte 
(Vermot, Bühlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Al. 8, 9 
Malntenlr (volr art. 44) 

Proposition de la minorlte 
(Levrat, Beck, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconi, Vermot, Wyss) 
Al. 11 
Blffer (volr art. 44a) 

Angenommen gemlss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposltion de la majorlte 

Zlff. 2 Art.100 Abs. 1 Bst. b 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Festhalten (siehe Art. 44) 

Ch. 2 art. 100 al. 1 let. b 
Proposition de la ma}orlte 
Adh6rer ä 1a d6clslon du Conseil des Etats 
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Proposition de la mlnorlt6 
(Vermot, Bilhlmann, Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, 
Levrat, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Malntenlr (volr art. 44) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopt6 se/On 1a proposltlon de la ma}orlt6 

2. Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
2. Lai fedlirale sur l'asaurance-maladle 

Zlff.11 ArL 82a Abs. 1bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch. II art. 82a al. 1 bis 
Proposition de Ja commlsslon 
Blffer 

Angenommen -Adopt6 

Bühlmann C6clle (G, LU): Sie können sich vorstellen, dass 
die grOne Fraktion nach dieser Art von Beratung diesem Ge
setz keine UntersUltzung mehr gewähren wird und dass sie 
zusammen mit der SP und allen humanitären Kräften In der 
Schweiz, mit Kirchen, Menschenrechtsorganisationen, das 
Referendum ergreifen und unterstillzen wird. 
Die ganz harte Linie Ist durchgekommen. Bel der Papler1o
slgkelt und bei der humanitären Aufnahme sind wir unterle
gen, und der Rat hat den Nothilfestopp ausgeweitet, ohne 
Rllckslcht auf verletzliche Personen. Einzig bezüglich der 
Verweigerung der Nothilfe, wo uns das Bundesgericht mit el• 
nem Entscheid zurOckgepflffen hat, ist der Rat der Mehrheit 
der Kommission gefolgt und hat korrigiert. Wir haben die 
Beugehaft elngefilhrt und die Dauer der Ausschaffungshaft 
verdoppslt. Bundesrat Blocher hat bei zwei wichtigen Punk
ten, In denen der Bundesrat die Minderheit unterstillzt hat, 
nämlich bei der humanitären Aufnahme und bei der Beuge
haft, alles dafür getan, hier so zu argumentieren, dass er ge
gen den Bundesrat gesprochen hat. Das war so halbherzig; 
er hat hier drin bei diesen zwei entscheidenden Punkten 
nicht den Bundesrat vertreten. 
Jetzt muss Ich noch etwas zur Rolle der CVP-Fraktlon sa
gen: Der Sprecher Ist hier psrmanent ans Mikrofon getreten 
und hat angeblich Im Namen der Mehrheit die harte Linie 
vertreten. Ich habe mir Jetzt die Mühe genommen, die Stim
men auszuzählen, und geschaut, wie es denn wirklich war. 
Und da muss Ich Jetzt den Leuten der CVP-Fraktlon, die auf 
unserer Seite sind, ein Kränzchen winden. Bel der Beuge
haft hat die CVP-Fraktlon mit 10 zu 10 Stimmen und 1 Ent
haltung abgestimmt, bei der Verdoppelung der Dauer der 
Ausschaffungshaft hat eine Minderheit mit uns gestimmt, es 
waren 11 Nein- zu 1 o Jastlmmen; und der Sprecher war hier 
vome und hat nicht mit einem einzigen Wort filr diese Min
derheit gesprochen, die Ja eigentlich gar keine Minderheit ist 
Sie Ist nicht zu Wort gekommen. Es gab zwei Interventionen 
In persönlichen Erklärungen und In Fragestellungen. Da 
muss Ich mich fragen, was denn das In der CVP fOr eine Art 
von Demokratie Ist. Aber Ich will trotzdem Jenen ein Kränz
chen winden, die mit uns gestimmt haben. Ich hoffe, das sei 
ein gutes Omen für den Abstimmungskampf, sodass sie 
dann auch auf unserer Seite kämpfen werden. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Die Fraktionschefin der GrO
nen hat nun der CVP-Fraktlon Noten verteilt. Frau Bilhl· 
mann, es Ist Ihr gutes Recht, hier vome das Verhalten einer 
Fraktion zu kommentieren. Aber Sie wissen nicht, wie die 
Beratung dieses Geschäftes In unserer Fraktion abgelaufen 
Ist, so wenig, wie Ich welss, wie Sie In Ihrer Fraktion ein Ge
schäft behandeln. Ich lasse mir von Ihnen diesen Vorwurf 
nicht bieten. 
Wir haben In der Fraktion - zusammen mit unseren Stände
räten - dieses Geschäft ser10s vorberaten. Ich habe hier 

27 septembre 2005 

vorne Immer die Mehrheitsentscheide unserer Fraktion kom
mentiert, entsprechend dem Auftrag, den Ich von der Frak
tlonsleltung habe, und Ich habe das, was die Fraktion -
zusammen mit unseren Ständeräten - beschlossen hat, hier 
vorne wiedergegeben. 

Die Beratung dieses Geschältes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob}et est Jntem,mpu 
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Asylgesetz. Tellrevlslon 
Lol sur l'aslle. Revision partielle 

Fortsetzung - Suite 
Bot8dlaft des Bundesrates 04.09.02 (BBI 2002 6845) 
Message du Consell flkleral 04.09.02 (FF 2002 6359) 

Nationalral/Conseil national 03.05.04 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nallanalrat/Consell national 04.05.04 (Fortse!Zung - Suite) 

Nationalrat/Conllell national 04.05.04 (Fortsetzung - Suite) 

Natlonalrat/Consell national 05.05.04 (Fortsetzung - Suite) 

Stlnderat/Consell des Etats 17.03.05 (Zwelbat- Dewdeme Conseil) 

S!Anderat/Consell des Elals 17.03.05 (ForllletzlJng- Suite) 

Nallonalrat/Consell national 26.09.05 (Differenzen - Dlvergences) 

Nationalrat/Conseil national 27.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 

La presldente (Meyer Therese, presldente): Je donne 1a pa
role a Monsieur le conselller federal Blocher pour une expll• 
catlon conoernant la lol sur l'aslle sulte a une question posee 
par Monsieur Donze. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie haben gestern das Asyl
gesetz zu Ende beraten, und es Ist noch eine Pendenz offen. 
Es tut mir Leid, dass ich gestern vergessen habe, eine ver
sprochene Erklärung abzugeben, Ich werde das jetzt tun. 
Herr Donze hat Im Rahmen der Behandlung der Tellrevlslon 
Asylgesetz In der Kommission eine Stellungnahme zur Pra
xis Ober die Anerkennung der nlchtstaatllchen Verfolgung 
beantragt. Er hat mir die Frage damals unterbreitet, und ich 
habe In der Kommission auch eine Erklärung dazu abgege
ben und versprochen, dass Ich dies auch Im Plenum tun 
werde. 
Es geht um die Frage der Praxis der Anerkennung nicht· 
staatlicher Verfolgung. Es braucht dazu keine Gesetzesän
derung, sondern es geht um eine Klärung zur Handhabung. 
Ich habe damals erklärt, und Ich wiederhole: Ich bin dafür, 
die Praxis zur nlchtstaatllchen Verfolgung Insofern zu än
dern, dass Personen, die von einer rechtserhebllchen nicht· 
staatilchen Verfolgung betroffen sind, nicht nur vorläufig 
aufgenommen werden, sondern dass Ihnen die FIOchtllngs
elgenschaft zuerkannt wird. Diesen Personen wOrde also 
generell Asyl gewährt werden. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass das keine sehr hohe Zahl Ist. Ich habe dies un
tersuchen lassen: Es sind In den letzten Jahren etwa 100 bis 
200 Personen gewesen, die vorläufig aufgenommen worden 
sind und die bei Anerkennung der nlchtstaatllchen Verfol• 
gung in ZUkunft den FIOchtllngsstatus erhalten könnten. 
Ich habe mehrmals betont, dass diese Praxisänderung dann 
gemacht wird, wenn wir die Tellrevlslon des Asylgesetzes 
haben. Das hat mit Folgendem zu tun, Ich sage es noch
mals: Der Geist des Asylgesetzes besteht darin, dass wir die 
echten, verfolgten FIOchtllnge, also diejenigen, die nicht 
nach Hause gehen können, In unserem Lande aufnehmen 
und Ihnen hier ein menschenwOrdlges Dasein gewähren. Er 
besteht ferner darin, dass wir alle anderen Fälle, die unter 
diesem Titel einen rechtswidrigen Aufenthalt beanspruchen, 
lelder zurückweisen mQssen und dass wir das nötige Instru
ment In der Hand haben, um das auch zu tun. Das ist die 
konsequente Asylpolitik. Wenn wir das tun und nachher 
nicht mehr so viele Leute haben, die rechtswidrig hier sind, 
denn haben wir auch Spielraum In der FIOchtllngspolltlk, und 
zwar fOr die echten FIOchtilnge. In diesem Sinne werden wir 
diese Praxis ändern. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir 
das tun werden, und dann sind das auch In diesen Fällen 
echte FIOchtlinge. Aber jetzt müssen wir noch die Inkraftset
zung des Asylgesetzes abwarten, an mir soll es nicht fehlen, 
dass das passiert. 



~ 
1. Dezember 2005 

Vierte Sitzung - Quatrleme s6ance 

Donnerstag, 1. Dezember 2005 
Jeudl, 1er dlicembre 2005 

08.00h 

02.060 

Asylgesetz. Tellrevlslon 
Lol sur l'aslle. Revision partielle 

Differenzen - D/vergences 
Botschaft des Bundesrates 04.09.02 (BBI 2002 6845) 
Message du Consell fed6ral 04.09.02 (FF 2002 6859) 
Natlonalra.t/Conseß national 03.05.04 (Erslrat - Premier Conseil) 
Natlonalra.t/Conseß national 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalra.t/Consell national 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Conseß national 05.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
StänderaVConseD des Elats 17.03.05 (Zwellra1- Dewdeme Consel0 
Ständerat/Consell du Etats 17.03.05 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell national 28.09.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Conseü national 27.09.05 (Fortsetzung-Suite) 
Nationalrat/ConseU national 28.09.05 (Fortsetzung- Suite) 
Stilnderat/Coneell des Etats 01.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 07.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Consell des Etats 12.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 16.12.05 (Schlussabsllmmung - Vote final) 
Ständerat/Consell des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung-Vote final) 

1. Asylgesm 
1. Lol sur l'asile 

Art. 82 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 bis, 2bls 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothum, Brunner Christiane, Studer Jean) 
Abs. 1bls 
Streichen 

Art. 82 
Proposition de Ja majorlte 
Al. 1 bis, 2bls 
Adherer a 1a declslon du Conseil national 

Proposition de la mlnorlte 
(Leuenberger-Solothum, Brunner Christiane, Studer Jean) 
Al. 1bls 
Biffer 

Heberleln 1i1x (AL, ZH), fiir die Kommission: Darf Ich zuerst 
noch einige Bemerkungen zu den formellen Differenzen ma• 
chen? 
In Analogie zum Vorgehen des Natlonalrates wurde die An
gleichung der Texte von Anag und Ausländergesetz gutge
helssen. Im Sinne der Transparenz wurden die Beschlüsse, 
die Im Anag gefasst wurden, Jetzt auch In das Ausländerge
setz aufgenommen, da sie sowohl fOr das Asyl- wie auch fOr 
das Ausländergesetz Geltung haben. 
Das Ausländergesetz und die Tellrevlslon des Asylgesetzes 
werden gemeinsam verabschiedet. Daher müssen die Be
stimmungen der Tellrevlslon des Asylgesetzes, welche noch 
auf das Anag verweisen, an das Ausländergesetz angepasst 
werden. Auch Im Ausländergesetz müssen die entsprechen-
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den Anpassungen an die Tellrevlslon des Asylgesetzes vor-
. genommen werden. ZUdem müssen diejenigen Bestim

mungen des Asylgesetzes, welche eben nicht Bestandteil 
der Tellrevlslon des Asylgesetzes sind, an das Ausländerge
setz angepasst werden. Ich welss, es tönt etwas kompllzlert, 
aber gerade darum hat Ihnen die Verwaltung, haben Ihnen 
die Parlamentsdienste mit grossem Aufwand diese Synop
sen zur Verfügung gestellt - damit Sie die gesamten Texte 
sehen können. Ea Ist nicht mehr einfach, aus den Fahnen, 
die Sie erhalten haben und die nur der Differenzbereinigung 
dienen, die Texte, die dann wirklich gelten, herauszukrlstalll
sleren. 
Der polltlsche WIiie des Nationalrates und unserer Kommis• 
slon geht klar dahin, dass gleichlautende BeschlOsse In 
beide Gesetze Obemommen werden. Verwaltung, Parla
mentsdlenste, Bundeskanzlei und das Sekretariat der Re
daktlonskommlsslon haben die entsprechenden Artikel 
überprüft und die Texte kontrolliert. Es liegen In all diesen 
Artikeln keine materiellen Änderungen vor, sodass wir sie 
dann gesamthaft übernehmen können. 
So viel zu den formalen Anpassungen; Ich möchte allen Be
telllgten fOr den grossen Aufwand herzlich danken. 
Noch ein weiterer Punkt zu den Bemerkungen der Redaktl
onskommlsslon: Die Redaktlonskommlsslon hat den Kom
missionen geschrieben, dass sie die Artikel der neuen 
Gesetze nicht übernehmen dürfen, wie dies bereits In den 
ersten Fahnen der Fall war. Daher wurden die Änderungen 
wieder zurückgenommen. Die Redaktlonskommlsslon hat 
den Wunsch, dass die Bezüge auf das geltende Recht In 
den Schlussabstlmmungstexten zum Asylgesetz und zum 
Ausländergesetz konsequent wiederhergestellt werden. Das 
helsst, dass die durch die Kommissionen und den National
rat eingeführten Bezüge auf das neue Bundesgesetz Ober 
das Bundesverwaltungsgericht und das neue Bundesgesetz 
Ober das Bundesgericht durch die vorherigen Bezüge auf 
das noch geltende Bundesgesetz Ober die Organisation der 
Bundesrechtspflege ersetzt werden. 
In glelcher Welse will die Redaktlonskommlsslon mit den Be
zügen auf das Schweizerische Strafgesetzbuch verfahren, 
dessen Revision, auf die sich gewisse Artikel des Asyl- und 
des Ausländergesetzes bereits beziehen, voraussichtlich 
erst am 1. Januar 2007 In Kraft treten wird. Dies nur zur Be
gründung fOr diese horrend hohen Bussen, die Sie dann al
lenfalls sehen werden und die wir eigentlich gar nie 
verabschiedet haben, sich aber noch auf das geltende Recht 
beziehen und letztendlich dann überführt werden, wie wir 
das bereits gemacht haben - aus der Sicht der strengen Re
daktlonskommlsslon allerdings etwas voreillg. 
Damit komme Ich zur Bereinigung der materiellen Differen
zen: Ich möchte auch hier nochmals meinen Dank all jenen 
aussprechen, die an der Zusammenstellung dieser Texte be
teiligt waren. 
Die erste Differenz besteht bei Artikel 82 Absatz 1 bis. Der 
Nationalrat hat diesen Absatz mit klarer Mehrheit eingefügt, 
und unsere Kommission hat Ihn mit 8 zu 3 Stimmen Ober• 
nommen. Warum? Bis zum Entscheid des Bundesgerichtes 
vom 9. Februar 2005 haben die Kantone beim Ergreifen 
eines ausserordentllchen Rechtsmittels - und nur um solche 
geht es hier, es geht nicht um Rekurse usw., sondern nur 
um ausserordentllche Rechtsmittel mit aufschiebender Wir
kung - Nothilfe gewährt. Dann hat das Bundesgericht ent
schieden, dass diese Massnahme eine gesetzliche Grund
lage brauche; das Bundesgericht hat Nothilfe gemäss Wei
sung des Bundesamtes für Migration uverboten». Um die 
Praxis, wie sie vor dem Bundesgerichtsurteil aussah, zu ver
ankern, Ist also Artikel 82 Absatz 1 bis notwendig geworden. 
Ohne diese Bestimmung müssten die Kantone wieder So
zialhilfe statt Nothilfe gewähren, wenn der Vollzug ausge
setzt wird. Heute müssen die Kantone aufgrund dieses 
Bundesgerlchtsurtells Sozialhilfe statt Nothilfe ausrichten. 
Dies hat zur Folge, dass der AnrelZ zur ErgreHung von aus
serordentllchen Rechtsmitteln wieder sehr viel höher Ist. Ea 
sind rund 2500 bis 3000 Fälle pro Jahr. 
Im Übrigen hält das Bundesgericht In seinem Entscheid vom 
18. März 2005 fest, dass bei Asylsuchenden mit Nlchteln-
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tretensentscheld Sachleistungen gegenOber Geldlelstungen 
vorzuziehen seien. Insbesondere wOrde dadurch die Kon
trolle der Verwendung der ausgerichteten Mittel einfacher 
und es WOrde eben kein zusätzlicher Anreiz zum Verbleib 
geschaffen. Dies bezieht sich auch auf Artikel 82 Ab
satz 1 bis, der vom Nationalrat eingefügt wurde. Es dOrfen 
bei den Modalitäten zum Leistungsbezug Jedoch keine schi
kanösen oder unzumutbaren Anforderungen an den Bezug 
der_Nothllfe gestellt werden. Diese Bestimmung entspricht 
Im Ubrlgen auch einer Absprache mit den Kantonen und be
lässt Ihnen bei der Durchführung den notwendigen Spiel
raum. 
Ich beantrage Ihnen daher, der Kommission zuzustimmen, 
die mit 8 zu 3 Stimmen entschieden hat, sich dem National
rat anzuschllessen. 
Zu Absatz 2bls: Ich habe die Präferenz von Sachleistungen 
und den WIiien der Kantone, hier einen gewissen Hand
lungssplelraum zu haben, erwähnt. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Erlauben Sie mir eine Vorbe
merkung: Wir machen hier Differenzbereinigung In einem 
Gesetz, das ausserordentllch stark referendumsbedroht Ist, 
und die Referendumsabstlmmung steht uns Ins Haus so si
cher wie das Amen In der Kirche. Nun mOssten Jene, die das 
Referendum ergreifen wollen - und meine Bewegung gehört 
Ja zu Jenen -, eigentlich sagen: Jetzt laden wir da noch rich
tig auf, damit wir dann am Ende möglichst viele Refe
rendumsgrOnde habenl Das Ist nicht meine Politik. Ich 
versuche, so gut das geht, noch etwas zu mildern, noch mit 
ganz feinem Schlelfpapler einige Kanten und Ecken dieses 
sehr scharfen Gesetzes etwas zu brechen. 
Bel dieser konkreten Geschichte hier, Artikel 82 Absatz 1 bis, 
hat der Nationalrat nun - Sie haben es von der Kommissi
onssprecherin gehört - entgegen seinen frOheren Beschlos
sen eine neue Verschärfung eingebaut. Ich habe bereits In 
der Kommission festgehalten: Mein Hauptmotiv, mich hier In 
diese Debatte noch einmal mit wehender Fahne einzumi
schen, Ist eigentlich eine Intervention des Städteverbandes, 
der auf Nachtelle bei ElnfOhrung dieser Bestimmung hinge
wiesen hat. Ich habe den Eindruck, wir haben ein Asylgesetz 
vorliegen, das bereits präventiv gewisse Wirkung Im Sinne 
der Autoren entfaltet hat, und es Ist nicht nötig, dass wir die 
Verschärfung dieses Gesetzes noch komplett auf die Spitze 
treiben. 
Ich möchte es mit dieser politischen BegrOndung bewenden 
lassen und Sie dringend bitten, In Erwägung zu ziehen, an 
diesem kleinen Beispiel vielleicht doch noch dazu beizutra
gen, dass auch Jene, die grösste Bedenken haben gegen 
dieses Gesetz, es vielleicht dann doch In der Anwendung 
noch leicht erträglicher finden. 
Insofern bitte Ich Sie, diesen beigefügten Absatz 1bls wieder 
zu streichen. 

Amgwerd Madelelne (C, JU): Nous sommes certes mainte
nant dans une procedure d'ellmlnatlon des dlvergences, 
mals permettez-mol taut de mAme de faire quelques remar
ques, a l'lnstar de notre collegue Leuenberger. 
La verslon adoptee par le Conseil national en deuxleme lec
ture a fortement varle par rapport a la verslon qu'II avalt 
adoptee le 5 mal 2004. La verslon adoptee le 27 septembre 
2005 est fortement lnfluencee par las nouvelies proposltlons 
du Conseil federal et las d6clslons de notre consell. Le Con
seil national a change de dlrectlon, de manlere surprenante, 
et Je le regrette. On sent aussl la volonte certalne de «bou
cler» la lol au plus vlte, malntenant qu'elle a prls «un bon vl
rage». 
Lorsque l'on n'est pas membre de la commlsslon, II est ex
trAmement dlfflclle de pouvoir argumenter sur las dlfferents 
artlcles de lol, tant lls enumerent des exceptlons, des cas 
partlcullers, et entrent dans des dlstlnctlons Jurldlques qua 
seul un Jurlste est a mAme de contrer. Je ne suls pas Jurlste, 
mals Je vals taut de mAme essayer. II en va des valeurs et 
des prlnclpes qua Je tlens a defendre et qul sont tous en re
latlon avec 1a tradltlon humanltalre de la Sulsse. 
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Je souhalte qua notre pays garde sa reputatlon de pays 
ouvert et solldalre. II est respecte pour cela dans le monde 
entler et Je ne veux pas qu'II perde cette reputatlon. Embour
bes dans 1a p~dure, nous sommes prompts a oubller qua 
des enfants, des hommes et des femmes sont touches par 
nos d6clslons. Je ne suls pas favorable a une ouverture ln
dlfferenclee des frontleres, mals J'almerals taut de mAme 
rappeler qua depuls quelques annees las demandes d'aslle 
sont a la balsse de manlere slgnlflcatlve. En entendant cer
talns, on a l'lmpresslon qua des mllllers d'etrangers sont 
masses a nos frontleres. Cette revislon de la lol releve plus 
de la reactlon de peur que certalns savent creer et entretenlr 
dans la populatlon, et Jusque dans nos rangs. 
Le durcissement de la polltlque d'aslle auquel nous assls
tons est de mon polnt de vue un desaveu de notre polltlque 
d'lntegratlon. D'une part, une polltlque d'lntegratlon reussle 
ne devralt pas nous conduire a un tel durclssement. D'autre 
part, Je consldere cela aussl comme un affront a l'egard de 
tous las etrangers - et ils representent la grande maJorlte, 
plus de 90 pour cent - qul vlvent dans notre pays sans creer 
de probleme et qul sont parfaltement Integres. lls contrlbuent 
a sa prosperlte et ont une place non negllgeable dans le 
monde du travall. C'est pourquol, comme Je l'al falt en pre
mlere lecture, Je voteral las proposltlons de la mlnorlte. J'al 
mol-mAme depose une proposltlon a l'artlcle 14a allnea 3. 
Beaucoup de polnts ont ete ellmlnes par las d6clslons du 
Conseil national, qul a suM las d6clslons du Conseil des 
Etats. II est malntenant trop tard. Essayons encore de sau
ver ce qua l'on peut sauver. Ce n'est qu'un «petlt» mlnlmum. 
Je vous remercle de soutenlr las proposltlons de la mlnorlte. 

Langenberger Christiane (RL, VD): Pour le Bulletin offlclel, 
J'almerals qua l'on expllque lcl exactement quelle est la sl
tuatlon des mlneurs. Nous avons ete alertes par des asso
clatlons qul s'occupent des mlneurs sur le terraln quant a 
l'applicatlon de l'allnea 1 bis. II sembleralt qu'li fallle trouver 
une solutlon pour qua las mlneurs alent drolt a l'asslstance 
soclale etatlque. Las enfants et las adolescents ont besoln -
sur le terraln, dans la reallte - d'une plus grande protectlon. 
II semble qu'II est dellcat de se llmlter au reglme de l'alde 
d'urgence. 
L.:Offlce federet de la justlce l'a d'allleurs releve dans son 
avls de drolt relatlf a la compatlblilte de l'alde d'urgence avec 
le Protocole facultatlf a la Conventlon relative aux drolts de 
l'enfant, preclsant qua le devolr de protectlon etatlque inscrlt 
a l'artlcle 3 alinea 2 du protocole va plus loln qua l'alde d'ur
gence d6coulant de l'artlcle 12 de la Constltution federale. 
L.:Etat auralt donc l'obllgatlon d'aglr des qu'II a connalssance 
d'un mlneur se trouvant en detresse, et cela lndependam
ment du falt qua cette alde alt ete demandee ou pas. II n'est 
des lors pas soutenable, sembleralt-il, d'lnterdlre l'acces a 
une asslstance soclale dans le cas d'une procedure ouverte 
par une vole de drolt extraordlnalre qul suspend l'ex6cutlon 
du renvol. Las enfants - Je parle unlquement des enfants -
ont drolt a une protectlon partlculiere en plus d'un tolt et d'un 
repas. 
Je souhalterals qua, dans le cadre des expllcatlons qua 
nous allons recevolr, on speclfle a l'lntentlon de l'ex6cutlon 
dans las cantons quelle dolt Atre la prlse en charge des ml
neurs. 

Heberleln 1i1x (RL, ZH), fOr die Kommission: Ich möchte ein
fach noch einmal erklären, worum es In diesem Artikel wirk
lich gehl Es geht um den Zeitpunkt, In dem ausserordent
liche Rechtsmittel ergriffen werden und damit der Vollzug 
der Wegweisung aufgeschoben Ist: Es sind also bereits alle 
ordentlichen Rechtsmittel ergriffen und die Gesuche abge
lehnt worden. Auch dieser Artikel gilt fOr alle Ausländer, die 
ohne Aufenthaltsstatus hier sind, also nicht bloss fOr Asylbe
werber. Ich möchte nochmals konkretisieren, dass auch die 
Nothilfe lndMdueli ausgerichtet wird, sie nimmt beispiels
weise ROckslcht auf besonders gefährdete Personengrup
pen. Der Kanton kann den Zeitpunkt, In dem er von der 
Nothilfe zur Sozialhilfe Obergehen will, selber bestimmen; 
das Ist Aufgabe des Kantons. Er hat beispielsweise auch die 
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Möglichkeit, während der Ausreisefrist die SoZialhllfe einzu
stellen, wenn er dies Im konkreten Fall für notwendig oder 
angebracht erachtet; In der Regel geschieht dies aber erst 
mit dem Ablauf der Ausreisefrist. 
Der Kanton kann deshalb die Situation von besonders ver
letzlichen Personen - um solche handelt es sich selbstver
ständlich bei Minderjährigen bzw. bei unbeglelteten Minder
jährigen - Rechnung tragen. Er kann sie also Ihren Bedürf
nissen entsprechend unterstatzen. Zu diesem Zeitpunkt wird 
dann auch die ZUmutbarkelt der Wegweisung - die Im Ver
fahren vorher ja bereits überprüft wurde - auch unter Be
rücksichtigung der speziellen Gesichtspunkte von Minder
jährigen beurtelll 
Aus diesen Gründen wird den Bedenken, die jetzt Frau Lan
genberger und Frau Amgwerd erwähnt haben, Rechnung 
getragen: Unbegleltete Minderjährige werden Im Verfahren 
von Anfang an verbelständet. Diese Beistände bleiben auch 
während der restlichen Dauer, also bereits Im Verfahren, 
dann während des ganzen Rechtsmlttelverfahrens, und 
auch wenn ausserordentlfche Rechtsmittel ergriffen werden, 
wird dieser Situation Rechnung getragen. Es Ist auch an den 
Kantonen, Im Vollzug darauf zu achten. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, der Mehrheit zu 
folgen. 
Der Bundesrat Ist der Meinung, das sei eine dringende Vor
schrHt Sie wurde bis zum Bundesgerichtsentscheid ange
wendet. Das Bundesgericht hat dann gesagt, es brauche 
eine gesetzliche Grundlage, also müssen wir eine solche 
schaffen. Sie müssen sehen, es geht nicht um die ordentli
chen Rechtsmittel, sondern wir haben eine andauernde Flut 
von neuen Wledererwägungsanträgen. Das Ist heute ein 
Drittel aller Eingänge, es sind 2500 bis 3000 Anträge pro 
Jahr. Sie blockieren die Tätigkeit der Asylrekurskommlsslon. 
Kaum sind die Anträge abgewiesen, kommen neue. Die 
Wledererwägungsanträge d0rfen aber nicht ein Mittel sein, 
das eingesetzt wird, um möglichst lange mit Sozialhilfe hier 
bleiben zu können. Das Ist das Problem. Seit dem Bundes
gerichtsentscheid, der uns gezwungen hat, Sozialhilfe auch 
bei einem ausgesetzten Vollzug auszurichten, Ist Ihre Zahl 
eben angeschwollen, das Ist das Problem. 
Sie müssen aber keine Bedenken haben, dass damit Unfug 
getrieben wird. Es geht nur um Fälle, die definitiv erledigt 
sind und bei denen nach allen ordentllchen Verfahren klar 
Ist, dass die Leute zurück müssen. Es geht nur um diese 
Fälle. Die Bedenken, wie sie jetzt Frau Langenberger und 
Frau Amgwerd vorgebracht haben, sind nicht am Platz, da 
können Sie beruhigt sein. Man geht bei der lndMduellen Be
handlung relativ weit, Insbesondere bei Kindern. Man geht 
aber bei den Kindern nicht nur weit, Indem man Ihnen eine 
besondere Behandlung angedeihen lässt, wie Frau Heber
lein gesagt hat, also mit einer Verbelständung usw., sondern 
wir haben dort auch ausserordentllch grossz0glge Aufnah
mekriterien für die vorläufige Aufnahme. Es geht also nicht 
einmal darum, dass wir sie anders behandeln - mit Sozial
hilfe und Nothilfe -, sondern es geht darum, dass man sie 
sogar vorläufig aufnimmt In allen Fällen, In denen es kein 
Beziehungsnetz Im Heimat- und Herkunftsland und auch 
keine ausreichende staatliche Auffangstruktur gibt, die einen 
genügenden Schutz des Klndswohls gewährleisten kann, er
folgt die vorläufige Aufnahme. Wo die Gefahr des ZWangs 
zur Prostitution oder zur Kinderarbeit besteht, wo die Gefahr 
besteht, dass es keine staatlichen Schutzmechanismen 
gibt - dies betrifft Polizei, G!Jrlchte, soziale Dienste -, erfolgt 
eine vorläufige Aufnahme. Uberall, wo kein Zugang zu aus
reichender Ausbildung und kein soziales Netz Im Heimat
staat vorhanden sind, dass also das wirtschaftliche Minimum 
nicht mehr gesichert Ist, erfolgt nicht eine soziale Behand
lung, sondern sogar eine vorläufige Aufnahme. Man geht 
hier relativ weil 
Jedes Ding hat auch seine Nachtelle; es führt natürlich 
dazu, dass wir relativ viele Junge Männer haben, die be
haupten, sie seien 17-Jährlg, damit sie bevorzugt behandelt 
werden. Aber es braucht dort eine besondere Behandlung 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

Ständerat 02.060 

durch die Kantone, welche das lndlvlduell machen. Die Auf
nahmekriterien fOr die vorläufige Aufnahme sind zudem 
grosszüglg. 
Wir bitten Sie, der Mehrheit zuzustimmen, damit wir die 
rechtliche Grundlage für eine Praxis haben, die sich bewährt 
hat. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 28 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 12 Stimmen 

Arl 83a 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Voraussetzungen f0r die Ausrichtung der Nothilfe 
Text 
Ist der Vollzug der rechtskräftigen Wegweisung zulässig, zu
mutbar und möglich und verweigert die betroffene Person 
die Mitwirkung bei der Ausreise, wird Nothilfe nur gewährt, 
wenn eine Notlage glaubhaft gemacht wird. 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-SOlothum, Studer Jean) 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Pflsterer Thomas 
Die betroffene Person hat beim Vollzug einer rechtskräftigen 
Wegweisung, die zulässig, zumutbar und möglich Ist, sowie 
bei der Ermittlung der Voraussetzungen der Nothilfe mitzu
wirken. Nothilfe nach Artikel 12 der Bundesverfassung vom 
18. Aprll 1999 Ist Ihr jedenfalls zu gewähren. Der Bund ver
gütet den Kantonen nur die Kosten für die Nothilfe. 

Arl83a 
Proposition de Ja majorfte 
T1tre 
Condltlons d'obtentlon de l'alde d'urgence 
Texte 
Lorsque l'executlon d'une declslon de renvol entree en force 
est llclte, ralsonnablement exlglble et posslble et que la per
sonne concem~ refuse de cooperer a l'organlsatlon de son 
depart, une alde d'urgence n'est octroyee que dans le cas 
oCI une sltuatlon de detresse est rendue vralsemblable. 

Proposition de Ja mJnorfte 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Studer Jean) 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Proposition Pflsterer Thomas 
La personne concern~ dolt cooperer a l'executlon d'une 
decislon de renvol entree en force sl celle-cl est llclte, ral• 
sonnablement exlglble et posslble, alnsl qu'a l'enquAte vl
sant a deterrnlner sl les condltlons d'obtentlon de l'alde 
d'urgence sont remplies. t.:alde d'urgence vlsee a l'artlcle 12 
de la Constltutlon federale du 18 avrll 1999 dolt lul Atre ac
cordee dans tous les cas. La Confederatlon ne rembourse 
aux cantons que les frais couvrant l'alde d'urgence. 

Heberleln ltlx (RL, ZH), für die Kommission: Unser Rat hat 
In der ersten Lesung einen Artikel verabschiedet, der den 
Behörden ermöglicht hätte, die Nothilfe einzuschränken oder 
zu verweigern. Ich erinnere an die Diskussion, die wir da• 
mals hatten. Verschiedene Kantone hatten diese Praxis ein
geführt, um Missbräuche zu bekämpfen. Die Gerichtsurteile 
gegenüber den Kantonen Solothum und Bern lassen im Hin
blick auf eine kongruente Praxis kaum klare Schlüsse zu. Im 
Nationalrat wurde dieser Artikel gestrichen, auch wenn nicht 
bestritten war, dass Massnahmen gegenüber renitenten, mit 
den Behörden nicht zusammenarbeitenden abgewiesenen 
Ausländern möglich sein müssten. 
Ein neuer Antrag des Bundesrates In der Kommission trug 
zwar der Tatsache Rechnung, dass SoZial- wie auch Nothllfe 
nur ausbezahlt werden, wenn wirklich eine Notlage besteht 
Unsere Kommission entschied - das Ergebnis lautete 8 zu 
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3 Stimmen -. dass auch eine minimale Nothilfe die Bereit• 
schaff des BezOgers zur Zusammenarbeit erforderlich 
macht. Dies gilt auch ohne Gesetzesartikel, um das klarzu
stellen. Die Kommission ist sich aber auch klar daruber, 
dass diesem Artikel eine psychologische Wirkung zukommt. 
Wer Nothilfe geltend macht, wenn er einen rechtskräftigen 
Wegweisungsentscheid hat und die Wegweisung zulässig, 
zumutbar und möglich Ist - diese Voraussetzungen müssen 
bestehen -, muss seine Notlage glaubhaft machen. Es be
steht also eine klare Aufforderung zur Mitwirkung. 
Ein Belsplel: Wenn Jemand während einigen Monaten Ir
gendwo untergetaucht war und dann plötzlich wieder auf
taucht und Nothilfe beansprucht, so muss er glaubhaft 
machen, weshalb er Jetzt plötzllch Nothilfe beansprucht und 
vorher ohne Nothllfe leben konnte. Diese Glaubhaftmachung 
Ist sicher zumutbar. 
Ich möchte auch aus dem Urtell des Bundesgerichtes zitie
ren, welches gerade diesen Punkt erwähnt hat «Im ZUsam• 
menhang mit der Gewährung von Nothilfe kann vom 
Leistungsansprechar Insbesondere eine gewisse Mitwirkung 
bei der Feststellung verlangt werden, ob bei Ihm eine Not
lage vorliegt •... Auch kann der Leistungsbezug an Auflagen 
geknOpft werden, etwa an das (zumutbare) persönliche Ab
holen der Leistungen oder an die geeignete lndMduallsle
rung des BezOgers, um eine mehrfache Ausrichtung zu 
vermelden. 
Solche Nebenbestimmungen müssen aber darauf gerichtet 
sein, die verfassungsmässige AusObung des Grundrechtes 
zu sichern. Werden die Auflagen oder Bedingungen nicht er
füllt und deshalb zwangsweise durchgesetzt, so muss dies 
zu einem verfassungsmissigen zustand führen. Ausge
schlossen bleiben demnach Nebenbestimmungen, die -
wenn sie durchgesetzt werden bzw. werden mOssen - nicht 
zur Beseitigung der Notlage fahren, sondern diese gerade 
aktualisieren.» Die geforderte Mitwirkung bei der Papierbe
schaffung oder der Ausreise hat also beispielsweise allein 
für sich nicht die Wirkung, dass die Person, welche die Mit· 
wlrkung verweigert, sich nicht In einer Notlage befindet Die 
Mitwirkungspflichten zielen nicht auf die Beseitigung der 
Notlage ab, sondern auf die Vollstreckung der Wegweisung. 
Und diese können klar gefordert werden. 
Der Text, wie Sie ihn Jetzt vorliegen haben, wurde der Dlrek• 
tion für Völkerrecht des EDA zur Stellungnahme unterbreitet 
und wurde von dieser akzeptiert. Ein Satz aus der Stellung
nahme: «Entscheidend wird sein, dass In der Praxis von den 
Betroffenen keine unzumutbaren Anstrengungen verlangt 
werden, die das Recht auf Existenzsicherung aushöhlen.» 
Ich denke, dies Ist eine wichtige Voraussetzung fOr die Art 
und Welse, wie eben die Glaubhaftmachung geregelt wer• 
den muss. Auch das Bundesamt für Justiz, das wir ebenfalls 
angefragt haben, hat In einer Stellungnahme erklärt, dass 
diese Formulierung, wie sie Jetzt von unserer Kommission 
vorgeschlagen wird, keine Probleme In Bezug auf Ihre Ver
fassungsmässlgkelt aufwirft. 
Die Glaubhaftmachung einer Notlage bedeutet, dass zuerst 
eine konkrete Notlage vorhanden sein muss. Diese muss 
eben gerade durch eine entsprechende Mitwirkung der Be
troffenen glaubhaft gemacht werden. Diese Mitwirkung wird 
von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern verlangt, welche In 
Irgendeiner Form Sozialhilfe wünschen, welche In lrgendel• 
ner Form Unterstützung wünschen. Daher Ist es wichtig, 
dass dieser Artikel In der Fassung der Mehrheit genehmigt 
wird, auch wenn letztendlich be!m Weglassen des Artlkels 
materiell keine entscheidenden Anderungen erfolgen. Denn 
auch dann muss es glaubhaft gemacht werden. Aber es Ist 
ein Hinweis darauf, dass eine Mitwirkung eben verlangt wird. 

Brunner Christiane (S, GE): Madame la rapporteure m'a 
pratlquement enleve las arguments de la bouche, dans le 
sens qu'elle dlt elle-mAme qua ca qu'on prevolt la est totale
ment lnutlle. Alors, je ne peux qua partager ca polnt de vue, 
et Je ne vols pas pourquol on mettralt dans la loi une dlsposl
tlon tout ä falt superfetatolre, pratlquement declamatolre -
«plakativ» comme dlsent les collegues outre-Sarlne -, juste 

1 er decembre 2005 

pour montrer dans le fond qu'on veut serrer la vls, mals qua 
cala ne sert strlctement a rlen dans l'appllcatlon, dans la 
pratique. 
La commlsslon a dO changer 1a formulatlon pour qu'elle solt 
compatible awc nos drolts fondamentaux; c'est une formule 
qua la majorlte a trouvee, alle est atamblquee et flnalement 
alle va de sol. Je trouve donc qu'II n'y a pas Heu d'lnscrlre de 
tels pleonasmes dans la lol sur l'aslle. 
Toutefols, j'al encore quelque chose a dlre - sl vous me le 
permettez -, au nom de la mlnorlte, en ca qul conceme la 
proposltion Pflsterer Thomas: au molns on comprend ce 
qu'II veut. Au nlveau redactionnel, c'est deja nettement 
mellleur qua la formulatlon de la majorlte. II afflrme qua -
c'est sous-entendu, mals quand mime pas clalr dans ca 
qu'a redlge la majorlte de la commlsslon - l'alde d'urgence 
vlsee a l'article 12 de 1a Constitutlon federale est due dans 
tous las cas et, blen sOr, II veut aussl qua la personne dolve 
ralsonnablement cooperer a l'enquAte qul etabllt sa sltuatlon 
dedetresse. 
Sous reserve de la fa90n dont Monsieur Pflsterer va argu
menter, Je troU\18 qua sa proposltion est nettement mellleure 
et plus clalre. Elle n'est pas superfetatolre: on repete qua 
l'article 12 de la Constltutlon est valable, et on dlt aussl quel
les sont las obllgations de la personne concernee. Je pour• 
rals donc retirer ma proposltlon de mlnorlte qul est de blffer 
cet article - sous reserve de ce qua va dlre Monsieur Pflste
rer - et alnsl soutenlr sa proposltlon. 

Pflaterer Thomas (AL, AG): Es geht mir mit meinem Antrag 
darum, klarzustellen, dass der verfassungsmässlge Nothilfe
anspruch ohne Wenn und Aber zu erfüllen Ist und der Voll
zug des Asylgesetzes - selbstverständlich - dennoch 
durchgesetzt werden muss. 
Der Ständerat und der Nationalrat haben sich an den verfas
sungsmässlgen Nothilfeanspruch gehalten - es Hegt mir 
daran, das klarzustellen -, entgegen dem, was etwa In den 
Medien zu unserer letzten Sitzung Im März gesagt wurde: 
Der Ständerat hat sich an den Nothilfeanspruch gehalten. 
Ein anderslautender Antrag der Kommission Ist auf Antrag 
des Sprechenden hin abgelehnt worden. Dann Ist ein Antrag 
lnderkum beschlossen worden, und Herr lnderkum hat auf 
meine Bitte hin erklärt - das Ist auch Im Amtlichen Bulletin 
nachzulesen -, dass er davon ausgehe, dass seine Fassung 
mit Artikel 12 der Verfassung «kompatibel» sei, das war sein 
Wort. Wir haben also keine Einschränkungen gegenüber der 
Verfassung beschlossen. Wir haben Raum für die bundes
gerlchtllche Rechtsprechung geschaffen. 
Ebenso hat der Nationalrat entschieden. Er hat die Nothilfe 
Oberhaupt nicht gesetzlich geregelt, also hat die Rechtspre
chung des Bundesgerichtes Raum. Wenn man die Kommis
sionsprotokolle durchliest, dann sieht man, dass Herr 
Bundesrat Blocher sich ebenso klar und deutlich dafür aus
gesprochen hat, dass die Verfassung eingehalten werden 
muss. 
Jetzt, umso überraschender, der Antrag der Kommissions
mehrheit Ich habe den Eindruck, dass darin ein Missver
ständnis enthalten Ist. So, wie er daherkommt, Ist er eine 
gesetzliche Einschränkung des Nothllfeanspruches, offenbar 
In der Meinung, einen bestimmten Druck zur Mitwirkung In 
Bezug auf die Ausreise auszuüben - so nachzulesen Im 
Kommissionsprotokoll - bzw. einen Anreiz zu schaffen, dass 
ausgereist wird. Adressaten dieses Druckes sind offenbar 
die Kantone: Die Kantone sollen dazu gebracht werden, 
nicht übertrieben Nothilfe zu gewähren. Das lässt sich an 
einzelnen Stellen deutlich nachlesen. 
Selbstverständlich darf das Gesetz dafür sorgen, dass die 
Kantone das Asylrecht ordnungsgemäss vollziehen - aber 
unter Beachtung der Kompetenzteilung zwischen Bund und 
Kantonen und vor allem unter Beachtung der Grundrechte. 
Die Kommissionslösung schlesst, so scheint es mir, über 
dieses legltlme Ziel hinaus. Ich erlaube mir zwei Mängel zu 
orten: 
1. Nach dem Kommissionsantrag muss der Betroffene die 
Nothilfe «glaubhaft machen». Dies auferlegt dem Betroffe-
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nen eine unzulässige Beweislast Dem Betroffenen soll 
selbst dann, wenn er bei der Ausreise mitwirkt, wenn er z. B. 
seinen Namen nennt, die Nothilfe nur gewährt werden, wenn 
er zusätzlich zu dieser Mitwirkung eine Notlage glaubhaft 
machen kann. FOr die Abklärung, ob eine Notlage Im Sinne 
der Verfassung vorhanden Ist, Ist aber letztlich alleln die ße. 
hörde verantwortlich, nicht der Betroffene. Die Behörde hat 
den Sachverhalt abzuklären, und zwar von Amtes wegen. 
Unsere Grundrechte auf Leben, auf Schutz der Privat
sphäre, auf Glaubens- und Gewissensfreiheit usw. hängen 
doch nicht davon ab, ob wir die Voraussetzungen selber 
glaubhaft machen können, ob der Betroffene dies ein StOck 
weit beweisen kann. Warum soll das beim Grundrecht auf 
Nothilfe anders sein? Das wäre eine unzumutbare HOrde, 
die das Recht auf Existenzsicherung aushöhlte. Genau das 
könnte die Folge des Textes der Kommission sein. Was 
helsst aglaubhaft machen•? Der Betroffene muss ein StOck 
weit aselber beweisen», dass die Voraussetzungen fOr die 
Nothilfe erfüllt sind, bzW. er trägt die Beweislast, er trägt das 
Risiko, keine Nothilfe zu erhalten, obwohl sie sachlich an 
sich geleistet werden mOsste, nur weil er z. B. keine Zeugen 
präsentieren oder keine Dokumente usw. vorlegen kann. 
Das Ist das erste Problem, das Erfordernis der Glaubhaftma
chung. 
2. Das Gesetz will die Leistung der Nothilfe eben doch mit 
der Durchsetzung des Asylgesetzes verknOpfen. Diese Ver
knOpfung von Grundrecht und Asylrechtsvollzug gleichsam 
aQbers Kreuz» Ist meines Erachtens verfassungsrechtlich 
nicht statthaft. Nothilfe darf nicht als Zwangsmittel zur Errei
chung ausländerrechtllcher Ziele eingesetzt werden. Das 
sagt das Bundesgericht, das sagt aber auch die einhellige 
Literatur. Nehmen Sie den Verfassungstext zur Hand. Volk 
und Stände haben die Nothilfe In der Bundesverfassung all
gemein gesichert. Von einem Vorbehalt fOr das Asylrecht 
steht nichts In der Verfassung. 
Diese VerknOpfung Ist aber auch nicht sachgerecht Adres
sat der Regelung sind Ja die Kantone; sie dOrfen selbstver
ständlich angehalten werden, das Gesetz zu vollziehen. 
Bestraft worden aber mit der Regelung gemäss Kgmmlssl
onstaxt möglicherweise die privaten Betroffenen. Ubrlgens 
zweifelte gemäss Kommlsslonsprotokoll selbst der Bundes
rat daran, ob diese Glaubhaftmachung viel bringe. 
Das sind diese beiden Probleme. 
Nun zum Antrag, den Ich mir zu unterbreiten erlaubt habe: 
Ich unterbreite Ihn - Ich sage es noch einmal - nach Auseln• 
andersetzung mit den Kommissionsprotokollen und den 
Stellungnahmen der Verwaltung. Ich habe darum gebeten, 
diese alle mir zur Verfügung zu stellen. Wenn jetzt etwas 
Neues hervorgezaubert wird, Ist das unfair. Ich hape alle 
diese Dokumente studiert und das aufgrund dieser Uberle
gungen zusammengetragen. Der Antrag enthält drei Ele
mente: 
1. Die doppelte Mitwirkungspflicht Das Gesetz soll aus
drQckllch verlangen, dass der Betroffene kooperiert. Selbst
verständlich soll nicht einfach Jeder kommen und das Geld 
verlangen können - Ich zitiere Herrn Bundesrat Blocher aus 
dem Kommlsslonsprotokoll -; einverstanden, Herr Bundes
rat! NatOrllch darf der Staat verlangen, dass sich der Betrof
fene meldet, Eigeninitiative zeigt usw., wie es Frau Hebetieln 
Im Protokoll gesagt hat Der Betroffene hat das prozess
rechtllch Gebotene zur Feststellung des Sachverhaltes bei· 
zutragen, völlig klar! 
Das Gesetz darf diese Mitwirkung vorschreiben. Nach mei
ner Meinung soll das noch verstärkt geschehen, und zwar In 
zwei Richtungen: ausländerrechtllch und die Nothilfe betref• 
fend. Artikel 8 dieses «Leintuches"' zum Asylgesetz, das Sie 
vor sich haben, bringt eine Mitwirkungspflicht nur Im Asyl· 
recht, nicht In der Nothilfe, und regelt dieses Problem nicht. 
Es Ist auch nicht falsch, die spezlelle Mltwlrkungspfllcht Im 
Bereich des Ausländerrechtes bei der Ausreise noch zu wie
derholen, also eine verstärkte Mltwlrkungspfllcht, oder klar
zustellen, dass sie wirklich gilt. 
Worum geht es bei dieser Mitwirkungspflicht? Bei der Mitwir
kung geht es darum, dass der Private bei der Feststellung 
des Sachverhaltes hllft, z. B. Zeugen nennt, Akten einreicht 
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usw. Wenn der Betroffene die notwendige und zumutbare 
Mitwirkung verweigert, so gibt es eine Sanktion. Dann muss 
die Behörde eben aufgrund eines möglicherweise unvoll
ständlgen Sachverhaltes entscheiden. Detjenlge, der nicht 
mitwirkt, hat eine negative Konsequenz - hoffentlich auchl 
Er hat eine Sanktion. Er riskiert eben, dass aufgrund unvoll
ständiger Fakten entschieden werden muss. Das Ist In unse
rer Rechtsordnung fest an allen Orten so geregelt; nehmen 
Sie beispielsweise Artikel 13 unseres Verwaltungsverfeh
rensgesetzes. Die Behörde entscheidet dann aufgrund des
sen, was sie vor sich hat Das Ist die legale Sanktion, aber 
nicht die Verweigerung der Nothilfe. 
2. Das zweite Element dieses Antrages Ist der Nothilfean
spruch. Bel per Nothilfe geht es nur um ein Minimum, um 
das fOr das Uberleben unerlässliche Minimum Im Sinne der 
bundesgerlchtllchen Rechtsprechung. Dieses aber Ist «Je
denfalls» zu gewähren - das Ist dort das SchlOsselwort -, 
unabhängig von der Mitwirkung. Es Ist - nach all den Dis· 
kusslonen der letzten Monate-nicht unnötig, das zu sagen, 
obwohl es schon In der Verfassung steht. 
3. Das dritte Element Ist auch legltlm. Der Bund darf sich ge
gen Obermässlge Belastungen durch die Kantone schOtzen. 
Die Kantone dOrfen den Vollzug des Bundesrechtes weder 
verhindern noch Obermässlg erschweren. Wenn die Kantone 
zu viel Nothilfe leisten, soll der Bund keine Nothllfelelstungen 
dieser Art vergOten mOssen. Der Bund darf Insofern auf die 
Kantone einen Druck ausOben. 
Schllessllch ein Wort zur polltlschen WOrdlgung. Die Nothli
fefälle sind selten. Ich habe mich bemOht, mit den Möglich
keiten eines einfachen Parlamentariers mir Unterlagen zu 
beschaffen, und nach diesen Abklärungen geht es um relativ 
wenige Fälle. Die Bedeutung liegt eher darin, dass man hier 
präventiv wirkt. 
Eine zweite Bemerkung, um Ihnen eine WOrdlgung zu 
erleichtern: Es geht um die polltlsche Akzeptanz dieser Vor
lage. Ich sehe es genau gleich wie Herr Kollege Leuenber
ger vorhin: Diese Geschichte hat Bedeutung fOr die kOnftlge 
Auseinandersetzung im Referendumskampf; dieser Punkt 
hat grosse Bedeutung. 
Schllessllch: Auf diesem Weg verhindern wir In einem zen
tralen Punkt materiell eine Differenz zum Natlonalrat Der 
Nationalrat hat keine Einschränkung des Nothllfeanspruchs 
gewollt. Und der Ständerat hat sie auch nicht gewollt, und 
Herr Bundesrat Blocher hat sich genau gleich geäussert. 
Also, wenn Sie hier der Kommission folgen, erschweren Sie 
die Differenzbereinigung. 
Schllessllch eine Bemerkung zum Minderheitsantrag, nur 
noch ganz wenig: Mein Antrag lautet gleich, was den Nothil
feanspruch anbelangt, zusätzlich Ist aber Im Einzelantrag 
die klare Aussage zur Mitwirkungspflicht drin und die klare 
Aussage, dass der Bund nicht von den Kantonen zu Ober
trlebenen Leistungen verknurrt werden soll. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR): Ich bitte Sie, dem Antrag der 
Mehrheit zuzustimmen, und Ich möchte einleitend nochmals 
klar darauf hinweisen, was Frau Kollegin Heberleln gesagt 
hat Diese Bestimmung - und das wollen wir auf jeden Fall, 
Herr Kollege Pflsterer - Ist absolut kompatlbel mit Artikel 12 
der Bundesverfassung, und sie Ist auch kompatibel mit ein
schlägigen völkerrechtlichen Normen. Darf Ich einfach dar
auf hinweisen, dass gemäss Artikel 12 die Nothllfe be
kanntlich nicht In einem Recht auf ein Existenzminimum 
besteht, sondern eine ÜberbrQckungshllfe Ist, wenn man In 
einer Notlage Ist? Und diese Notlage Ist eben die Vorausset
zung fOr die Nothilfe. Wenn Ich In eine Notlage gerate, dann 
muss Ich die Notlage auch glaubhaft machen. Glaubhaft ma
chen Ist weniger als beweisen. Das generell, Herr Kollege 
Pflsterer. 
Wir wollen eine Bestimmung hier, die absolut kompatibel Ist 
mit der Verfessung und mit dem Völkerrecht. Ich war ur
sprQngllch, als Ich den Antrag las. der Meinung, dass Sie 
das Gleiche wollen wie wir auch. Nach Ihren AusfOhrungen 
bin Ich aber nicht mehr so sicher. Ich kann Ihnen jetzt aber 
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sagen, was wir von der Kommission wollen, und Ich tue das, 
Indem Ich mich mit dem Antrag von Herrn Kollege Pflsterer 
auseinander zu setzen versuche. Ich mache zunächst die 
Feststellung, dass der Antrag sich nicht nur mit der Nothilfe 
befasst, sondern auch noch andere Elemente enthält, Ele
mente, die übrigens Im Gesetz schon geregelt sind. 
Zum ersten dieser Elemente: Ihr Antrag enthält die Formulie
rung: aDle betroffene Person hat beim Vollzug einer rechts
kräftigen Wegweisung •... mitzuwirken.» Ich weise In diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass In Artikel 8 des Asylgeset
zes diese Mitwirkungspflicht bereits geregelt Ist, Insbeson
dere In Absatz 4, der lautet: «Nach Vorliegen eines voll
zlehbaren Wegweisungsentscheides sind die betroffenen 
Personen verpflichtet, bei der Beschaffung g0ltlger Reisepa
piere mitzuwirken.» Also dieses Element haben wir bereits 
Im Gesetz. Und ich meine, dass wir auch das bereits Im Ge
setz haben, was im letzten Satz Ihres Antrages steht: «Der 
Bund vergOtet den Kantonen nur die Kosten für die Nothilfe.» 
Hier verweise Ich auf Artikel 89 des Asylgesetzes, der sich 
mit der Festsetzung der Pauschalen auseinander setzt 
Verbleibt also noch das zentrale Element: Das zentrale Ele
ment Ihres Antrages besteht darin, dass Sie sagen, die 
betroffene Person habe bei der Ermittlung der Vorausset• 
zungen der NothlHe mitzuwirken. Im nächstfolgenden Satz 
helsst es dann aber: «Nothilfe nach Artikel 12 der Bundes
verfassung vom 18. April 1999 Ist Ihr Jedenfalls zu gewäh
ren.» Das könnte aber - Ich unterschiebe Ihnen das nicht -
zu Missverständnissen Anlass geben, Indem man nämlich 
sagen oder zur Auffassung neigen könnte: Da wird das, was 
man vorhin gesagt hat - die Mitwirkungspflicht -, wieder re
latMert. Das, glaube Ich, wollen Sie nicht 
Es bleibt also die Frage: Worin besteht dann die Mltwlr
kungspflicht bei der Ermittlung der Voraussetzungen? Das 
Ist genau das Gleiche, meine Ich, wie das, was wir mit dem 
Begriff «glaubhaft machen» sagen wollen. Es ist keinesfalls 
so, dass wir hier ein Element wieder einbauen wollten, das 
das Bundesgericht ausdrOckllch ausgeschlossen hat, näm
lich dass Irgendein Zwangsmittel Im Hinblick auf die Aus
reise geschaffen würde. Es geht nur darum, dass die Vor
aussetzung dafür, dass Nothllfe gewährt wird, nämlich die 
Notlage, glaubhaft gemacht wird. Glaubhaft machen Ist be
kanntlich weniger als beweisen. Ich möchte darauf hinwei
sen, dass der Begriff «glaubhaft machen» nicht ein Fanta• 
sleprodukt der Kommission Ist, sondern In der Gesetzge
bung und In der Rechtspraxis dann und wann vorkommt. 
Wenn ich nicht Irre, Ist dies Im Opferhllfegesetz der Fall. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Relmann Maxlmlllan CV, AG): ich gehöre der Kommission 
an und stehe In dieser Frage ganz klar auf der Seite der 
Mehrheit. Wenn Ich aber das Wort noch speziell verlangt 
habe, dann wegen des Begriffs des Grundrechtes der Not
hilfe. Nothilfe Ist einerseits ein Juristischer Begriff, den wir Ja 
mit diesem Gesetz neu zu definieren versuchen. Er Ist ande
rerseits aber auch eine finanzielle Grösse - Kollege Pflsterer 
hat von einer minimalen Grösse gesprochen. In der Kom
mission haben wir Zahlen gehört, die nicht mehr so minimal 
sind. Deshalb,_glaube Ich, würde es der Information von uns 
wie auch der Offentllchkelt dienen, wenn Sie, Herr Bundes
rat, uns hier einmal die finanziellen Aspekte Im Einzelfall er
läutern würden. 
Soweit wir In der Kommission informiert worden sind, sollen 
sich In dieser Frage der Bund und die Kantone bezüglich der 
Höhe Ja nicht einig sein. Man sucht Immer noch nach einem 
gemeinsamen Nenner, hinter den sich beide Selten, Bund 
und Kantone, stellen können. Deshalb wäre Ich Ihnen sehr 
dankbar, Herr Bundesrat, wenn Sie uns hier über den neu
sten Stand In dieser Frage der Höhe der Nothilfe informieren 
könnten. Ich welSs nicht, ob Sie meine Frage mitbekommen 
haben, da Sie eben In ein Gespräch verwickelt waren. Sie 
nicken - also gut. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte Herrn Pflsterer fOr seine 
Überlegungen danken. Sie treffen wirklich den Punkt, um 
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den es hier geht. Wir diskutieren hier Ja die Frage der Be
deutung von Grundrechten. Wir sind uns einig, dass die Not
hilfe ein Grundrecht Ist. Wie Herr Pflsterer zu Recht aus
geführt hat, kann die Verletzung von Mitwirkungspflichten 
niemals zu eln,m Grundrechtsentzug führen. Das Ist der 
Kernpunkt der Uberlegung, die man hier machen muss. Man 
kann nicht jemandem, weil er eine Mltwlrkungspfllcht ver
letzt, ein Grundrecht entziehen. Das Ist wirklich ein Kern
punkt des Rechtsstaates. Grundrechte bestehen unabhän
gig davon, ob die Personen mitwirken; das gilt f0r alle 
Grundrechte. Auf Grundrechte kann man selbst nicht einmal 
verzichten. Das Ist die Konzeption der Grundrechte. Daran 
müssen wir festhalten; davon gilt es nicht abzuweichen. Das 
gilt auch Im Bereich Asyl- und Ausländerrecht oder In ähnli
chen Gebieten. Ich denke, da sollten wir hart und klar blei
ben. Wir sind Jetzt gefordert, diese Grenze ganz klar zu 
ziehen. Herr Pflsterer hat das korrekt und nach meiner Mei
nung absolut zutreffend ausgeführt. 
Herr Pflsterer hat auch mit Recht gesagt, es sei nicht so, 
dass derjenige, der nicht mitwirkt, Oberhaupt keine Konse
quenzen zu erfahren habe. Die Konsequenz. die er nicht zu 
erfahren hat, Ist die folgende: Man kann Ihm das Grundrecht 
nicht entziehen. Er nimmt aber In Kauf, wenn er nicht mit
wirkt - das gilt nach dem allgemeinen Verfahrensrecht Im 
Verwaltungsrecht Immer-, dass der Sachverhalt ohne seine 
Mitwirkung festgestellt wird. Er nimmt unter Umständen in 
Kauf, dass Tatsachen, die er vorbringen möchte oder vorzu
bringen hätte, nicht berOckslchtlgt werden. Er nimmt letztlich 
sogar In Kauf, dass der Sachverhalt falsch festgestellt wird, 
weil er nicht mitgewirkt hat. Die Behörde stellt also allenfalls 
etwas unrichtig fest, weil der Betreffende nicht mitgewirkt 
hat Das Ist die Folge, die er akzeptieren muss. Es kommt al
lenfalls zu einer falschen Sachverhaltsfeststellung, aber es 
kommt deswegen zu keiner Grundrechtsentziehung. Das Ist 
nach meiner Meinung einfach eine zentrale Überlegung, die 
wir hier machen müssen. 
Daher, finde Ich, sollten wir In dieser Sache dem Antrag Pfls
terer Thomas folgen. Er setzt die Punkte richtig. Im ersten 
Punkt regelt er die Mitwirkungspflicht; Im zweiten Punkt sagt 
er ganz klar, dass ein Grundrechtsentzug wegen Verletzung 
der Mitwirkungspflicht nicht In Betracht kommen kann. 

Pflsterer Thomas (RL, AG): Um der Kommlsslonspräslden
tln die Chance des letzten Wortes zu geben, möchte Ich jetzt 
antworten. 
Die Antwort an Kollege lnderkum: In meinem Antrag finden 
sich keine unnötigen Doppelspurlgkelten, und zwar weder 
bezogen auf Artikel 8 noch bezogen auf Artikel 89 Absatz 3. 
In Artikel 8 Absatz 4 wird nur gerade gesagt. der Betroffene 
habe die Reisepapiere zu bringen. Aber es wird keine gene
relle Mitwirkungspflicht festgelegt - und wenn auch. In Arti
kel 89 Absatz 3 Ist zwar die Rede von der Pauschale; das 
wird als Form der Vergütung geregelt, es Ist eine sinnvolle 
Form der Vergütung. Es wird aber nichts Ober den Inhalt ge
sagt, es wird nicht gesagt, dass der Bund vor 0bennässlgen 
Nothllfelelstungen und vor unnötigen Bundessubventlonen 
geschützt Ist. Also keine unnötigen Doppelspurlgkelten. 
Zur Auslegung der Verfassung: Das Bundesgericht hat nir
gends In diesem Entscheid und sonst auch In keinem ande
ren Entscheid, der mir bekannt wäre, gesagt, dass das 
Glaubhaftmachen zulässig sei. Es hat selbstverständUch ge
sagt. dass man Mitwirkung verlangen könne, dass man Ko
operation verlangen könne. Das Ist klar, das Ist aber auch In 
meinem Antrag enthalten. 
Glaubhaft machen Ist aber etwas anderes. Es besteht darin, 
dass man einen Tell der Last des Beweises den Betroffenen 
auferlegt. Ein legitimer Vergleich mit einem anderen Grund
recht: Es geht um die Frage, ob Ihre Glaubens- und Gewis
sensfreiheit am Schluss davon abhängt, dass sie Doku
mente und Zeugen nennen können usw. Das kann doch 
nicht sein, das Ist doch nicht der Sinn des Grundrechtsschut
zesl Die Grundrechte sind unverzichtbar, wie es Herr David 
gesagt hat Auch hier fühle Ich mich bei aller Bescheidenheit 
auf relativ sicherem Boden. 
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Sicher unzulässig Ist es - und das geschieht eben mit dem 
Glaubhaftmachen -, wenn man den Asylrechtsvollzug mit 
der Garantie des Grundrechtes verknOp~ Das Ist jedenfalls 
unzulässig. Danlber, scheint es mir, besteht eine elnhelllge 
Meinung. 
Ich erlaube mir, auch nach dieser Diskussion an meinem An
trag festzuhalten. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Es geht nicht 
darum, Jemandem ein Grundrecht zu entziehen, wie Herr 
David erwähnt hat. Dies Ist auch durch unseren Antrag und 
die Abklärungen, die damit verbunden waren - bei der Direk
tion für Völkerrecht und beim Bundesamt fOr Justiz-, klarge
stellt geworden. Diese haben bestätigt, dass die Formu
lierung der Kommissionsmehrheit klar der Verfassung ent
spricht, dass sie den Grundrechten entspricht und dass sie 
nicht völkerrechtswldrlg Ist Es ist selbstverständlich, dass 
ein Grundrecht nicht entzogen werden kann. 
Herr Pflsterer geht von einer ganz anderen Ausgangslage 
aus: Es geht nicht mehr darum, festzustellen, ob die Weg
weisung zulässig, zumutbar und möglich sei; dies Ist bereits 
festgestellt Es geht um den zustand nachher, es geht eben 
um die Mitwirkung bei der Ausreise. Ich habe auch ein Bei
spiel erwähnt Wenn Jemand während längerer Zeit unterge
taucht Ist, seinen Lebensunterhalt selbst bestritten het und 
plötzlich Nothilfe will, dann muss er glaubhaft machen, dass 
er Jetzt kein Auskommen mehr finden kann. Es geht nicht 
mehr um die Papierbeschaffung, es geht nicht mehr um den 
Druck oder Zwang, beim Verfahren mitzuwirken, wie er In 
der Diskussion erwähnt worden Ist. Das Verfahren ist abge
schlossen, es Ist entschieden, die Ausweisung Ist zumutbar, 
möglich und zulässig. Erst dann kommt die Anforderung, 
dass man eine Notlage glaubhaft machen muss. 
Ich habe das Bundesgerichtsurteil zitiert. In diesem wird 
ganz klar gesagt: In Zusammenhang mit der Gewährung von 
Nothilfe kann vom Lelstungsansprecher eine Mitwirkung bei 
der Feststellung, ob bei Ihm eine Notlage vorliegt, verlangt 
werden. Es Ist klar: Die Nothilfe kann nicht generell verwei
gert werden, aber sie kann In anderer Form gewährt werden 
als dann, wenn eine Mitwirkung vorhanden Ist. Zum Glaub
haftmachen der Notlage braucht es eben eine gewisse Mit
wirkung. Es geht In diesem Artikel nur um die Ermittlung der 
finanziellen Notlage; es geht nicht um die Ermittlung anderer 
Tatbestände. Allein die finanzielle Notlage muss hier glaub
haft gemacht werden, damit man einen Betrag erhält. 
Herr lnderkum hat die anderen Punkte eigentlich bereits er
wähnt Mit dem zweiten Satz des Antrages Pflsterer Tho
mas, «Nothilfe nach Artikel 12 der Bundesverfassung vom 
18. Aprll 1999 Ist ihr Jedenfalls zu gewähren•, wird die Aus
sage des ersten Satzes Ja praktisch wieder aufgehoben. Der 
Antrag Ist In diesem Sinne also wlderspnlchllch. zum letzten 
Satz: Der gehört unter systematischem Gesichtspunkt ei
gentlich gar nicht zu diesen Artikeln hier. Die Bestimmungen 
Ober die Bundesbeiträge wären dann allenfalls Im 6. Kapitel 
aufzunehmen. Die Nothilfepauschalen, die die Kantone vom 
Bund erhalten, sind In einem anderen Artikel festgelegt. 
Nach Nlchtelntretensentschelden nach Artikel 88 Absätze 4 
und 5 werden dann aufgrund der voraussichtlichen Aufwen
dungen die kostengOnstlgsten Lösungen festgelegt. Unter 
systematischem Gesichtspunkt entspricht der dritte Satz 
also auch nicht der Gesetzgebung, wie sie hier vorliegt. 
Ich beantrage Ihnen also nochmals, der Mehrheit zuzustim
men. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich glaube, wir sollten uns 
etwas mit der Entstehungsgeschichte dieses Artikels befas
sen. Urspnlngllch gab es keinen solchen Artikel, und die 
Kantone trafen Massnahmen fOr jene Fälle, bei denen die 
zur Mitwirkung Verpflichteten nicht mitwirkten: Leute, welche 
Ihre Identität nicht preisgaben und sagten, sie wOssten nicht, 
woher sie seien usw. Sie mOssen sehen: Die Fälle waren na
tOrllch von Anwälten begleitet; die Leute sind nicht selber auf 
diese Ideen gekommen. Gewisse Leute haben g sie 
weigerten sich, auf die Botschaft zu kommen, um Pa-
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plere zu beschaffen usw. Dann haben die Kantone gesagt: 
"Falls du In einer Notlage bist, kannst du diese Notlage 
selbst beseitigen; du musst sagen, wie du helsst. Wir wollen 
die wahre Identität wissen, oder du musst mitkommen.» 
Das Bundesgericht hat In einem Entscheid gesagt, dass die 
Kantone das nicht tun dOrfen: Selbst wenn einer die Mitwir
kung verweigert, hat er die Nothilfe zugut. Das Bundesge
richt sagt, das sei die Auslegung der Verfassung; das haben 
wir anzuerkennen. 
Der Bundesrat Ist hier neu über die BOcher gegangen -
nicht, Herr Pflsterer, um Druck auf die Kantone auszuOben, 
sondern Im Gegenteil, um den Kantonen zu helfen. Die Kan
tone heben gesagt: «Gebt uns vom Bund ein Mittel In die 
Hand, damit wir In diesen schwierigen Fällen, In denen kein 
Schweizer Nothilfe bekäme - keiner! -, ein Mittel In der 
Hand heben!» Der Bundesrat hat dann eine Fassung verab
schiedet - die haben wir eingereicht, sie Ist aus mir unerklär
lichen Gnlnden leider nicht hier auf dieser Fahne -, wonach 
In den Fällen, wo eine rechtskräftige Wegweisung zulässig, 
zumutbar und möglich Ist und die betreffende Person die 
Mitwirkung zur Ausreise verweigert, kein Anspruch auf staat
liche UnterstOtzung besteht; Nothilfe wird nur gewährt, wenn 
eine Notlage glaubhaft gemacht werden kann. Dies Ist die 
übereinstimmende Auffassung der völkerrechtilchen Abtei
lung des EDA und des Bundesamtes für Justiz, hier zweifelt 
niemand an der Verfassungsmässlgkelt und der EMRK
Taugllchkelt; es Ist auch von diesen Kreisen formuliert wor
den. 
Ihre Kommission hat dann Zweifel am Begriff der staatlichen 
UnterstOtzung geäussert, weil nicht klar war, ob hier die So
zialhilfe gemeint war. Unklar war auch, ob damit kein An
recht z. B. auf einen unentgeltlichen Beistand oder auf an
dere Möglichkeiten bestand. Aber dieser Begriff wurde In der 
Kommission nicht geklärt, und darum hat man eine neue 
Formulierung geschaffen. Diese neue Formulierung legt Ih
nen nun die Mehrheit der Kommission vor. 
Im ersten Satz der Formulierung der Mehrheit Ist festgehal
ten, dass die betreffende Person, wenn eine Wegweisung 
zulässig, zumutbar und möglich Ist - es geht nur um ganz 
eindeutige Fälle -, auch dann Nothllfe erhält, wenn sie die 
Mitwirkung verweigert Das Ist das, was die Kantone nicht 
möchten, aber es Ist die Folge des Bundesgerichtsentschei
des. Aber es muss natOrllch eine Notlage bestehen, und die 
Person muss dies zumindest glaubhaft machen. Das haben 
wir Im ZUsammenhang mit UnterstOtzung Im ganzen schwei
zerischen Recht. Schauen Sie mal, wenn jemand Ergän
zungsleistungen will, was er für eine Mithilfe leisten muss. Er 
kann nicht einfach sagen: «Ich will Ergänzungsleistung; 
bitte, Staat, beweis du mir, dass es notwendig Ist.• Bewel· 
sen soll es die Person nicht mOssen, aber glaubhaft machen 
soll sie es. Das Ist die Regelung der Mehrheit. 
Jetzt komme Ich zum Antrag Pflsterer Thomas. Im ersten 
Satz sagt Herr Pflsterer, dass die betreffende Person zur 
Mitwirkung verpflichtet sei. Schon aus dem bisherigen Asyl
gesetz - also ohne dass wir das Gesetz geändert haben -
geht diese Mitwirkungspflicht klar hervor. Es hat noch nie
mand bestritten, dass es eine Mitwirkungspflicht gibt. Der 
häufigste Fall Ist In Artikel 8 sogar expressis verbis aufge
führt. Dort helsst es, dass die Person Insbesondere bei der 
Papierbeschaffung zur Mitwirkung verpflichtet sei. Ich muss 
Ihnen sagen: In gut 90 Prozent der Fälle, In denen die Kan
tone Nöte haben, Ist es so, wen die Personen dort nicht mit
wirken. Aber die Mitwirkungspflicht Ist schon expressis 
verbis aufgeführt. 
Der zweite Satz Im Antrag Pflsterer Thomas lautet, Nothilfe 
sei «Jedenfalls zu gewähren». Das helsst mit anderen Wor
ten; Wenn einer einen Nlchtelntretensentscheld hat und 
nicht mitwirkt, hat er dennoch automatisch ein Anrecht auf 
NothlHe. Das wird die Auslegung sein, und da muss Ich lh• 
nen sagen: Das Ist unverständlich; das Ist auch nicht der 
Sinn der Nothilfe. Da können Sie sagen, Nothilfe gebe es Ja 
Immer nur In Notlagen. Aber wann Ist einer In einer Notlage? 
Ich muss Sie Jetzt an die Fälle aus den Kantonen erinnern, 
von denen Ich Kenntnis habe: Da bezieht einer 140 Franken 
pro Woche, er holt eile ab. Er ist nicht In einer Notlage; er 
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wohnt - das Ist das Gefährliche - In einer Struktur. Er hat 
das Geld nicht nötig; er holt es ab, aber er wirkt nicht einmal 
mit. Dagegen müssen Sie den Kantonen ein Mittel geben. 
Natürlich Ist es kein sehr wirksames Mittel, da gebe Ich 
Herrn Pflsterer Recht, aber zumindest Ist im Gesetz festge
halten, dass eine Glaubhaftmachung - nicht ein Beweis -
nötig ist 
Den letzten Satz, «Der Bund vergütet den Kantonen nur die 
Kosten für die Nothilfe», müssen Sie streichen. Wir vermit
teln In solchen Fällen manchmal auch mehr als Nothilfe. Es 
gibt eben Fälle, bei denen die Kantone über die Nothilfe hin
ausgehen; Frau Langenberger hat es heute Morgen er
wähnt bei Kindern, bei schwierigen Fällen, während der 
Ausreisefrist usw. Man kann nicht sagen, dass in all diesen 
Fällen nur Nothilfe bezahlt wird. Wir geben ja Pauschalen, 
und daraus müssen die Kantone dann bezahlen. 
Ich muss Ihnen sagen: Der Antrag der Mehrheit ist der ver
fassungsmässlge, wie hier gesagt wurde. Herr David hat 
Nein gesagt. Wissen Sie, In der Bundesverwaltung habe Ich 
eines gelernt Wenn Irgendetwas zu finden Ist, das verfas
sungswidrig oder EMRK·wldrlg Ist, dann Ist unter den vielen 
Juristen mindestens einer, der sagt, es sei verfassungs
oder EMRK-wldrlg. Es Ist ganz selten, dass sie unisono der 
Meinung sind, es sei klar verfassungsmässig. Die. völker
rechtliche Abteilung des EDA sagt, es sei sogar In Uberein
stlmmung mit dem Uno-Recht; Sie sehen, es Ist damit noch 
höher geschraubt Ich muss erstens auf diese Gutachten 
achten, aber Ich kann zweitens auch nicht verstehen, dass 
man sagt, es sei nicht verfassungsmässig. 
Herr Pflsterer, Ich sage es nochmals: Es Ist eine Hilfe für die 
Kantone, nicht ein Druckmittel. Die Kantone möchten etwas 
in die Hand bekommen für diese Fälle. Sie sagen, es seien 
wenige Fälle. Seit dem Bundesgerichtsentscheid nehmen 
die Fälle aber stark zu. Wir haben jetzt im vierten Quertal 
etwa 640 BezOger. Die durchschnittliche Bezugsdauer 
nimmt jetzt zu. Das Bundesgerichtsurteil spricht von Nothilfe 
für einige Tage der Überbrückung. Wir haben jetzt Durch
schnitte von eo Tagen! Man nistet sich ein In eine Struktur, 
man bezieht diese Leistung. Und jetzt kommen wir noch und 
sagen: Die Notlage musst du auch nicht glaubhaft machen, 
und mitwirken musst du auch nicht; du bekommst es ohne
hin. 
Da müssen wir an die Leute an der Front denken - das sind 
nicht Richter, nicht wahr-, die sich um die praktischen Fälle 
kümmern. Das Bundesgericht hat gesagt, dann müsse man 
die betreffenden Personen halt In Haft nehmen, zur Erzwin
gung usw.; das könnten wir ja mit d!!r Durchsetzungshaft. 
Das sind aber auch sehr theoretische Uberlegungen. Wo kä· 
men die Leute hin, die sich um die Fälle kümmern, wenn sie 
jede betreffende Person In ein Verfahren hineinnehmen sol
len - und In dieser Zelt die Frist weiterläuft? 
Also Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Es Ist nicht 
wahr, dass hier auf ein Grundrecht verzichtet oder es verwei
gert wird, In keiner Art und Weisel Voraussetzung für diese 
Nothilfe Ist die Notlage und dass der Betreffende, wie jeder 
Schweizer auch, mitwirken muss. Glaubhaft machen Ist 
doch eine Selbstverständllchkelt, warum soll sie hier nicht 
geiten? Ich kenne keine Schweizer, die kommen und sagen: 
Ich lege meine Identität nicht offen, aber gib mir Nothilfe! 
Diesen Fall haben wir noch nie gehabt, weil die Gemeinden 
sagen: Du musst sagen, wer du bist, warum du In Notlage 
bist. Und das sollten wir jetzt hier auch festhalten, weil eine 
Unsicherheit entstanden Ist 
Ich komme zur Beantwortung der Frage von Herrn Relmann 
betreffend die Erhöhung der Nothilfe. Wir haben mit dem 
Entlastungsprogramm beschlossen, dass die Kantone pro 
Nlchtelntretensentscheld 600 Franken bekommen für die 
Auszahlung an Leute, die einen Nlchtelntretensentscheld 
haben und noch gewisse Tage hier sind. 
Wir haben den Kantonen einen Pauschalbetrag gegeben, 
den bekommen sie für alle Leute, gleichgültig, ob sie hier 
sind oder nicht, aber sie haben aus dem Betrag diese Leis
tungen zu erbringen. Jetzt gibt es Kantone, die das hervorra
gend machen, und andere, die das weniger gut machen, das 
Ist klar; einige haben eine kurze, andere haben eine längere 
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Aufenthaltsdauer für die Leute. Wir haben ein Monltorlng, 
um zu schauen, ob dieser Betrag reicht. 
Jetzt gehen die Asylgesuchszahlen zurOck, und wir machen 
alles, damit sie zurOckgehen. Sie gehen zurück wegen einer 
konsequenten Behandlung und auch einer konsequenten 
Ausweisung; das Ist das absolute Erfordernis. Da gibt es na
türlich weniger Nlchteintretensentschelde. Wenn die Kan
tone weniger Nlchtelntretensentschelde haben, das ist ja 
erfreulich, bekommen sie weniger Geld, well das weniger 
Fälle bedeutet Und darum reicht es dann nicht mehr auch 
für die Leute, die noch aus Zeiten höherer Bestände stem
men. 
Wir haben aufgrund des Monltorlngs ausgerechnet, wie viel 
es bräuchte, damit die Kantone alle Kosten gedeckt hät
ten - jetzt rOckwlrkend von 2005 an. Im ersten Jahr reich
ten aoo Franken, Im zweiten Jahr reichten sie nicht. Wir ha
ben den Kantonen In der Vernehmlassung 1500 Franken 
angeboten und gesagt, diese würden für die Deckung der 
Kosten ausreichen. Die Kantone haben noch Infrastruktur
kosten geltend gemacht. Diese haben wir - da haben wir 
den grossen Streit - nicht verfügt und nicht verfügen wollen. 
Sie dürfen keine Infrastruktur zur Aufnahme und Beherber
gung von Leuten machen, die nach Hause gehen müssen, 
sonst bleiben die für Immer da! Wir haben den Kantonen 
noch 300 Franken für Betreuung usw. pro Fall gegeben. 
Es Ist Immer so, wenn wir den Kantonen etwas für die Be
zahlung von Kosten vorschlagen, wollen sie mehr; das Ist ja 
selbstverständlich. Die Kantone haben gesagt, sie wollten 
mindestens 4200 Franken, nicht wahr? Das Ist natürlich ein 
guter Betrag, das nehme Ich ihnen auch nicht übel. Wir ste
hen mit Ihnen Jetzt aber in Diskussion, wir müssen Irgend
eine Lösung finden. Mit 1800 Franken haben sieben Kan
tone die Nothllfekosten nicht gedeckt, die anderen Kantone 
haben sie alle gedeckt, aber unter diesen sieben Kantonen 
sind auch zwei relativ grosse dabei, und von dort kommt der 
Hauptwiderstand. Die kleineren Kantone handeln hier we
sentlich besser; das hängt natürlich auch mit der sozialen 
Kontrolle usw. zusammen. Das Ist der Grund, warum es die
sen Streit um diese 1800 Franken gibt. 
Was Ich den Kantonen versprochen habe, Ist folgendes: Wir 
werden diese Vergütung rOckwlrkend ab dem 1. Januar 2005 
feisten. Sie müssen also keine Angst haben, wenn wir nicht 
einig werden. Es wird rOckwlrkend bezahlt, und das können 
wir auch tun. Es geht nicht In erster Linie um die Summe, 
aber wenn wir zu hohe Summen bezahlen, denn werden die 
betreffenden Leute - das haben wir jetzt halt erlebt - das 
Land nicht verlassen. Das Ist die Sltuattonl Es Ist nicht eine 
Frage des Geldes, sondern es geht darum, dass wir keine 
Anreize schaffen dürfen, dass sie nicht nach Hause gehen. 
Sonst bekommen wir nie eine gute Situation Im Land, so
dass man den Flüchtlingen positiv gegenübersteht Das ist 
eine zusätzliche Frage, die Ich damit beantwortet habe. Sie 
steht nur am Rand der Diskussion und hat mit diesem Artikel 
also nichts zu tun. 
Bel Artikel 83a bitte Ich Sie dringend, der Mehrheit zu folgen. 
Mit dem Antrag Pflsterer Thomas werden Sie für die Ausle
gung In den Kantonen wieder neue Schwierigkeiten schaf• 
fen. Die Argumente habe Ich Ihnen dargelegt 

Pflsterer Thomas (AL, AG): Ich bin beeindruckt, Herr Bun
desrat, wie Sie sich für den Vollzug In den Kantonen elnset• 
zen. Der Bundesstaat Ist gegrOndet worden, um die Aufga
benerfüllung In den Kantonen zu erleichtern. Er Ist aber 
auch gegründet worden, um In den Kantonen die Freiheit der 
Einzelnen zu schützen. 

Brunner Christiane (S, GE): Lors de ma prise de parole de 
tout a !'heure, j'al annonce mon Intention de rettrer ma pro
posltlon de mlnorlte suivant les expllcattons donnees par 
Monsieur Pflsterer. Je constate qu'll n'y a pas de contradlc
tlon avec la proposltlon Pflsterer Thomas pulsqu'elle prevolt 
aussl la parttcipatlon a l'enqu6te pour etabllr l'etat de nbs
slte. II n'y a donc pas de contradlctton entre les deux propo
sltlons. La dlfference est que Monsieur Pflsterer afflrme en 
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toute clarte, et tout le monde est d'accord avec r;a. que l'alde 
d'urgence dolt, d'apres la Constltutlon, de toute f8QOn Atre 
accordee parce que c'est un drolt fondamental. 
C'et quand mAme plus ctatr de le speclfler dans le texte plu
tOt que de dlre chaque fols: .. Qul, on salt que c'est comme 
i;a. mals II taut trouver une autre manlere de le dire pour 
n'avolr pas a se referer dlrectement au falt que, mArne si les 
personnes sont responsables de leur etat, c'est dans tout 
notre drolt comme 98, l'alde d'urgence est un drolt fonda
mental qul est garantl par la Constltutlon.» 
Monsieur le conselller federal Blocher, avec ou sans Tribunal 
federal, c'est un drolt garantl par la Constltutlon, et j'espere 
blen que vous croyez aux drolts qul y sont lnscrlts autant que 
mol. 
Le Conseil national a cholsl la solutlon de faclllte. La der
nl~re fols, aWJC la formulatlon acceptee par notre chambre, 
on avalt flnalement vlole un drolt constltutlonnel et le Conseil 
national a declde de la bitter. Mals cette fols-cl, avec la pro
posltlon Pflsterer Thomas, II me semble que le cas est clalr 
et que l'expllcatlon est bonne. 
C'est dans ce sens que je suls d'accord de retlrer la proposl
tlon de la mlnorlte pour soutenir la proposltlon Pflsterer Tho
mas. 

Präsident (BOttlker Rolf, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Brunner Christiane Ist zugunsten des Antrages pflsterer 
Thomas zurOckgezogen worden. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •••• 22 Stimmen 
Für den Antrag Pflsterer Thomas .... 18 Stimmen 

Zlff. III Abs. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. l0sl.8 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Heberleln Trlx (RL. ZH), für die Kommission: Der Entwurf des 
Bundesrates sah ursprOngllch vor, dass der Bund den Kan
tonen für altrechtllche Fälle, die vor Inkrafttreten der Tellrevl
sion ein Asylgesuch gestellt haben, für längstens drei Jahre 
ab Inkrafttreten weiterhin eine ordentliche Pauschale aus
zahlt. Der Ständerat beschloss dann, diesen Kantonen fOr 
diese Fälle eine einmalige Pauschale von je 5000 Franken 
auszuzahlen; mit dieser Pauschale könnten ordentliche So
zlalhllfelelstungen während rund 125 Tagen a 40 Franken 
oder Nothilfeleistungen fOr 250 Tage a 20 Franken finanziert 
werden. Am System der einmaligen Pauschale soll jeden
falls festgehalten werden. Die Höhe von 5000 Franken aber 
Ist, gemessen an der durchschnittlichen Vollzugsdauer, eher 
knapp bemessen, weshalb sich Ihre Kommission mit dem 
Beschluss des Nationalrates und einer Pauschale von je 
15 000 Franken einverstanden erklären kann. 

Angenommen -AdoplEJ 

Zlff. 1118 Tltel 
Antrag der Kommission 
Koordination mit dem Bundesgesetz vom .... Ober die Aus• 
länderlnnen und Ausländer (AuG) 

Ch. llla tltre 
Proposition de la commlsslon 
Coordlnatlon avec la lol federale du .... sur les etrangers 
(LEtr) 

Zlff. llla Elnleltung 
Antrag der Kommission 
Mit dem Inkrafttreten des A!JG lauten die folgenden Bestim
mungen der vorliegenden Anderung des Asylgesetzes und 
die Bestimmungen des AuG wie folgt 
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Suite a l'entree en vlgueur de la LEtr, les dlsposltlons sulvan• 
tes de 1a presente modlflcatlon de la lol sur l'aslle et ies dis
posltlons de la LEtr sont formulees comme sult 

Zlff. llla Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
11tel 
Asylgesetz 
Art. 84 
Kinderzulagen für die Im Ausland labenden Kinder von Asyl
suchenden werden während des Asylverfahrens zurOckbe
halten. Sie werden ausbezahlt, wenn die asylsuchende 
Person als FUlchtllng anerkannt wird oder nach Artikel 78 
Absätze 2 und 3 AuG vorläufig aufgenommen wird. 
Art 105 Abs. 1 Bst h 
h. Anordnung der Haft nach Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe b 
Ziffer 5 AuG. 
Art. 108 Abs. 4 
Die ÜberprOfung der Rechtmässlgkelt und der Verhältnls
mässlgkelt der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flugha
fen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 
Absätze 3 und 4 und der Haft nach Artikel 73 Absatz 1 Buch
stabe b Ziffer 5 AuG kenn jederzeit mittels Beschwerde bean
tragt werden. 
Art. 109 Abs. 3 
Die Rekurskommlsslon entscheidet Ober Beschwerden ge
gen Entscheide nach Artikel 22 Absätze 2 bis 4 und nach Ar
tikel 73 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 5 AuG unverzOgllch, In 
der Regel aufgrund der Akten. 
Art. 111 Abs. 2 Bst d 
d. Anordnung der Haft nach Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe b 
Ziffer 5 AuG. 

Ch. 1118 eh. 1 
Proposition de la commlsslon 
77tre 
Lol sur l'aslle 
Art. 84 
Pour les requerants clont les enfants vlvent a l'etranger, les 
allocatlons sont retenues pendent la duree de la procedure. 
Elles sont versees lorsque le requerant est reconnu comme 
refugle ou admls a tltre provlsolre au sens de l'artlcle 78 all
neas 2 et 3 LEtr. 
Art. 105 al. 1 Jet h 
h. la mlse en detentlon au sens de l'artlcle 73 allnea 1 let
tre b Chiffre 5 LEtr. 
Art. 108 al. 4 
Cexamen de la legallte et de la proportlonnallte de l'asslgna
tlon d'un lieu de seJour a l'aeroport ou d'un autre lleu appro
prle conformement a l'artlcle 22 allneas 3 et 4 et de la 
detentlon prononcee en vertu de l'artlcle 73 allnea 1 lettre b 
chlffre 5 LEtr peut en tout temps faire l'objet d'un recours. 
Art. 109 al. 3 
La commlsslon de recours statue sans delai et, en regle ge
nerale, sur dosslers sur les recours deposes contre les decl
sions rendues en vertu des artlcles 22 aiineas 2 a 4 et 73 
alinea 1 lettre b Chiffre 5 LEtr. 
Art. 111 al. 2 Jet d 
d. mlse en detentlon au sens de l'artlcle 73 allnea 1 lettre b 
Chiffre 5 LEtr. 

Zlff. llla Zlff. 2 
Antrag der Kommission 
11tel 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 
Art. 59 Abs. 3 Bst a 
a. die ROckkehrberatung nach Artikel 93 Absatz 1 Buch• 
stabe a AsylG; 
Art. 59 Abs. 3 Bst abls 
abls. den Zugang zu den Profekten In der Schweiz zur Erhal
tung der ROckkehrfählgkelt nach Artikel 93 Absatz 1 Buch· 
stabe b AsylG; 
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Art. 59 Abs. 3 Bst b 
b. die Teilnahme an Projekten Im Heimat•, Herkunfts- oder 
Drittstaat, welche die Rückkehr und die Reintegration nach 
Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe c AsylG erleichtern; 
Art 59 Abs. 3 Bst. C 
c. eine finanzielle Unterstützung Im Einzelfall zur Erleichte
rung der Eingliederung oder medizinischen Betreuung Im 
Heimat•, Herkunfts- oder Drittstaat nach Artikel 93 Absatz 1 
Buchstabe d AsylG. 
Art. 70a 
Aufheben 
Art 73 Abs. 1 Zlff. 5 
5. .... wenn der Wegweisungsentscheid aufgrund der Artl• 
kel 32 bis 35a des Asylgesetzes vom .... 
Art. 78 Abs. 5 
Aufheben 
Art 82 Abs. 1 Bst. c 
c. Personen, deren vorläufige Aufnahme rechtskräftig aufge
hoben wurde, die Pauschale nach Artikel 88 Absatz 4 des 
Asylgesetzes, sofern diese nicht bereits In einem frOheren 
Zeitpunkt ausgerichtet worden Ist. 
Art 8311tel 
Sonderabgabepflicht 
Art. 83 Text 
Vorläufig aufgenommene Personen unterliegen der Sonder• 
abgabepfllcht sowie der Vermögenswertabnahme nach den 
Artikeln 86a und 86b AsylG. Die Bestimmungen des 2. Ab
schnittes des 5. Kapitels sowie des 10. Kapitels AsylG sind 
anwendbar. 
Art. 121a 7ite/ 
Koordination mit der Änderung vom •.•• des Asylgesetzes 
Art. 121a Abs. 1 
Entsteht vor Inkrafttreten der Änderung vom .... des Asylge
setzes ein Zwischen- oder Schlussabrechnungsgrund nach 
Artikel 87 des Asylgesetzes In der Fassung vom 28. Juni 
1998, so erfolgen die Zwischen- oder Schlussabrechnung 
und die Saldlerung des Kontos nach altem Recht 
Art 121aAbs. 2 
Der Bundesrat regelt das Abrechnungsverfahren sowie den 
Umfang und die Dauer der Sonderabgabe und der Vermö
genswertabnahme fOr v.9rläufig aufgenommene Personen, 
die vor Inkrafttreten der Anderung vom .... des Asyl_gesetzes 
erwerbstätig waren und tar die im Zeitpunkt der Anderung 
vom .... des Asylgesetzes kein Schlussabrechnungsgrund 
nach Absatz 1 entstanden Ist. 
Art. 121a Abs. 3 
FOr die Im Zeitpunkt des lnkrafttretens der Änderung vom .... 
des Asylgesetzes hängigen Verfahren nach den Artikeln 85 
bis 87 des Asylgesetzes In der Fassung vom 28:. Juni 1998 
gilt, unter Vorbehalt der Absätze 1 und 2 dieser Ubergangs
bestimmung, neues Recht. 
Art. 121a Abs. 4 
Unter Vorbehalt der Absätze 5 bis 7 gilt für Personen, die Im 
Zeltpunkt des lnkrafttretens der Änderung vom .... des Asyl
gesetzes sowie dieses Gesetzes vorläufig aufgenommen 
sind, neues Recht. Wurde eine vorläufige Aufnahme gestOtzt 
auf Artikel 44 Absatz 3 des Asylgesetzes angeordnet, bleibt 
diese bestehen. 
Art. 121a Abs. 5 
FOr Personen, die Im Zeitpunkt des lnkrafttretens der Ände
rung vom .... des Asylgesetzes vorläufig aufgenommen sind, 
richtet der Bund den Kantonen während der Dauer der vor
läufigen Aufnahme die Pauschalen nach den Artikeln 88 Ab
sätze 1 und 2 und 89 des Asylgesetzes aus, längstens 
während sieben Jahren seit der Einreise. Der Bund richtet 
den Kantonen für Personen, die Im Zeitpunkt des lnkrafttre
tens der Änderung vom .... des Asylgesetzes vorläufig auf
genommen sind, zusätzlich einen einmaligen Beitrag aus, 
der namentlich die berufllche lntegratlon erleichtern soll. Der 
Bundesrat legt die Höhe fest 

Art 121aAbs. 6 
FOr die Im Zeitpunkt des lnkrafttretens der Änderung vom .... 
des Asylgesetzes hängigen Verfahren nach Artikel 20 Ab
satz 1 Buchstabe b des Bundesgesetzes Ober Aufenthalt 
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und Niederlassung der Ausländer (Anag) In der Fassung 
vom 19. Dezember 2003 gilt bisheriges Recht 
Art 121a Abs. 7 
Ist die vorläufige Aufnahme vor Inkrafttreten der Änderung 
vom .... des Asylgesetzes rechtskräftig aufgehoben worden, 
so zahlt der Bund den Kantonen eine einmalige Pauschale 
von 15 000 Franken, sofern diese Personen die Schweiz 
noch nicht verlassen haben. 

Ch. lllach.2 
Proposition de la commlss/on 
Tltre 
Lol federate sur les etrangers (LEtr) 
Art 59 al. 3 let. a 
a. des consells en vue du retour en vertu de l'artlcle 93 all· 
nea 1 lettre a LAsi; 
Art 59 a/. 3 /et. abls 
abis. l'acces aux projets mis en place en Suisse pour 
maintenlr l'aptltude au retour en vertu de l'artlcle 93 allnea 1 
lettre b LAsl; 
Art. 59 al. 3 Jet b 
b. la partlclpation aux projets mls en place dans l'Etat 
d'orlglne, !'Etat de provenance ou un Etat tlers pour faclllter 
le retour et la reintegratlon en vertu de l'artlcle 93 allnea 1 
lettre C LAsl; 
Art 59 a/. 3 Jet. C 
c. une alde flnanciere destlnee a faclllter l'lntegration ou a 
assurer les solns medlcaux dans l'Etat d'orlglne, l'Etat de 
provenance ou un Etat tlers en vertu de l'artlcle 93 atlnea 1 
lettre d LAsl. 
Art. 70a 
Abroger 
Art. 73 a/. 1 eh. 5 
5 .•... sl la declslon de renvol prlse sur la base des artlcles 32 
a 35a LAsi du .... 
Art. 78a/. 5 
Abroger 
Art 82 al. 1 /et. C 
c. un forfalt au sens de l'artlcle 88 allnea 4 LAsl pour les 
personnes dont l'admlsslon provisoire a ete deflnltlve
ment tevee, pour autant qu'elle n'alt pas ete versee au 
prealable. 
Art 83titre 
Obligation de verser la taxe speclaie 
Art. 83 texte 
Les personnes admlses a tltre provlsolre sont soumlses a la 
taxe speclale et a la saisle des valeurs patrimoniales au 
sens des artlcles 88a et 88b LAsl. Les dlspositlons de 
la sectlon 2 du chapltre 5 et du chapltre 1 O LAsl s'appll
quent. 
Art. 121a tJtre 
Coordlnatlon avec la modlftcation du .... de la lol sur l'aslle 
Art. 121a al. 1 
Sl une ralson de proceder a un decompte lntarmedlaire ou 
au decompte final en vertu de l'artlcle 87 LAsl dans sa ver
slon du 28 Juin 1998 apparait avant l'entree en vigueur de la 
modlflcation du .... de la lol sur l'aslle, te decompte interme
dlalre ou final et ia llquldatlon du compte seront effectues se
lon l'anclen drolt. 
Art. 121a al. 2 
S'aglssant de personnes admlses a tltre provlsolre qui exer
oalent une actlvlte lucratlve avant l'entree en vigueur de 1a 
modflcatlon du .... de la lol sur l'asile et pour lesquelles II n'a 
ete procede a aucun decompte final selon l'atlnea 1 avant 
l'entree en vlgueur de la modlficatlon du .... de la lol sur 
l'aslle, le Conseil federal regle la procedure de decompte, le 
montant de la taxe speciale et la duree de valldlte de celle-cl, 
alnsl que la nature et la duree de la saisle des valeurs patrl• 
moniales. 
Art. 121a al. 3 
Les procedures concemant les artlcles 85 a 87 de ta lol sur 
l'asile dans sa verslon du 28 Juln 1998 pendantes au mo• 
ment de l'entree en vlgueur de la modlflcatlon du .... de la lol 
sur l'aslle seront soumlses au nouveau drolt, sous reserve 
des allneas 1 et 2 de la presente dlsposltlon transltolre. 
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Art 1218 sl. 4 
Sous reserve des allneas 5 a 7, les personnes admlses a 
tltre provlsolre avant l'entree en vlgueur de Ja modlflcatlon du 
.... de Ja lol sur l'aslle et de Ja presente lol seront soumlses 
au nouveau drolt. Toute admlsslon provlsolre pronon• en 
vertu de l'artlcle 44 allnea 2 LAsi restera valable. 
Art 121a al. 5 
La Confederatlon verse aux cantons un forfalt au sens des 
artlcles 88 allneas 1 et 2 et 89 de la lol sur l'aslle pour cha
que personne admlse a tltre provlsolre avant l'entree en vl
gueur de Ja modlflcatlon du ...• de la lol sur l'aslle pendant la 
duree de cette mesure, mats au maxlmum durant les sept 
annees sulvant l'entree en Sulsse de !'Interesse. Pour les 
personnes qul sont admlses a tltre provlsolre au moment de 
l'entree en vlgueur de Ja rnodlflcatlon du .... de la lol sur 
l'aslle, la Confederatlon verse aux cantons une lndemnlte 
supplementalre unlque destlnee notamment a faclllter leur 
Integration professlonnelle. Le Consell federal en fixe le 
montanl 
Art 1218 s/. 6 
Les procedures pendantes en vertu de l'artlcle 20 allnea 1 
lettre b de la lol federale sur le s6Jour et l'etabllssement des 
etrangers (LSEE) dans sa verslon du 19 decembre 2003 au 
mornent de l'entree en vlgueur de Ja modiflcatlon du .... de Ja 
lol sur l'aslle sont soumlses au drolt appllcable Jusque-la. 
Art 1218 al. 7 
La Confederatlon verse aux cantons une lndemnlte unlque 
de 15 ooo francs pour chaque personne dont 1a levee de la 
protection provlsolre est entree en force avant l'entree en vl
gueur de la modlficatlon du .... de Ja lol sur l'aslle, pour au
tant que cette personne n'alt pas encore qultte la Sulsse. 

Schlussbemerkung 
Antrag der Kommission 
Wird die Tellrevlslon des Asylgesetzes vor dem Bundesge
setz Ober die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) von der 
Bundesversammlung verabschiedet, werden die Koordinati
onsbestimmungen der Ziffer llla durch die Aedaktionskom
mlssion slnngemäss In das AuG aufgenommen. 

Remarque finale 
Proposftion de /a commlss/on 
SI Ja revlslon partielle de la lol sur l'aslle est adoptee 
par I' Assemblee federale avant Ja LEtr, les dlsposltlons du 
chlffre lila relatives ä. Ja coordlnatlon seront reprlses par ana
logle par Ja Commlsslon de redactlon dans Ja LEtr. 

Heberleln Trlx (AL, ZH), fOr die Kommission: Es geht hier 
um rein technische Anpassungen, die nach den Beratungen 
der Kommission und den Beschlüssen der beiden Räte ohne 
materielle Änderungen In das Asylgesetz bzw. In das Aus
ländergesetz aufgenommen werden müssen, wenn wir die
ses dann behandeln. 
Ich beantrage Ihnen, diese Anpassungen gesamthaft ohne 
Diskussion gutzuhelssen, denn sie enthalten keine Inhaltli
chen Änderungen. 

Angenommen -Adopte 

Änderungen bisherigen Rechts 
Modfflcatlons du drolt en vlgueur 

Zlff. 1 Arl 14a Abs. 3 
Antrag der Kommission 
•... In seiner Existenz konkret gefährdet Ist. 

Antrag Amgwerd Made/eine 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 1 art. 14a al. 3 
Proposition de Ja commlss/on 
L:executlon du renvol d'un etranger peut ne pas Atre ral· 
sonnablement exlglble sl eile condult ä. une mlse en danger 
concrete de son exlstence dans son Etat d'orlglne ou de pro-
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venance en ralson d'une guerre, d'une guerre cMle, d'une 
sltuatlon de vlolence generallsee ou d'une lnsufflsance des 
structures medlcales. 

Proposition Amgwerd Made/eine 
Adherer ä. 1a decislon du Conseil national 

Heberleln Trlx (AL, ZH), für die Kommission: Der Ständerat 
hat In der ersten Lesung beschlossen, dass der Vollzug un
zumutbar sei, wenn der Ausländer «In seiner Existenz ge
fähn::let» sei. Bereits In der damaligen Diskussion habe Ich 
als Berichterstatterin erklärt, dass diese Formulierung keine 
Änderung gegenüber der bisherigen Praxis der Asylrekurs
kommlsslon oder des Bundesamtes für Migration, sondern 
ledlgllch eine textliche Präzisierung beinhalte. 
Der Nationalrat erachtete dann diesen Text als zu eng ge
fasst und Interpretierte «Existenzgefährdung» als «Gefähr
dung von Leib und Leben». Er entschied sich daher für den 
Begriff der konkreten Gefährdung. Diese Auslegung wurde 
Insbesondere durch die Formulierung Im französischen 
Text - «rnettre sa vle en danger» - genährt. 
Unsere Kommission wollte nun Klarheit schaffen; sie erach• 
tete die vom Nationalrat gewählte Formulierung der konkre
ten Gefährdung als zu offen, da sie den lnterpretatlons
splelraum der Gerichte zu stark ausweite. Es geht wirklich 
nur um die unklaren Fälle, und Ich ersuche Sie, dieser er
gänzten Formulierung der SPK zuzustimmen. Nochmals, 
Frau Amgwerd: Es geht nicht um eine Änderung der heuti
gen Praxis. Bel der heutigen Praxis werden bei der Beurtei
lung der Gefährdung sowohl das wirtschaftliche als auch 
das soziale Umfeld, die Gesundheit und beispielsweise die 
Mögllchkelt der Schulung von Kindern mitberücksichtigt. 
Diese Praxis soll bewusst nicht eingeschränkt werden. 
Der Begriff der konkreten Gefährdung kann aber durch die 
Praxis ausgeweitet wen::len. Ich möchte nicht mehr auf die 
einzelnen Fälle eingehen, die Ich vorhin In der Diskussion 
um Artikel 82 erwähnt habe, denn die besondere Situation 
von Kindern und besonders gefährdeten Personen - Stich
wort Frauen - haben wir in der ersten Beratung einlässlich 
erörtert, auch unter dem Begriff der Asylgewährung, der 
besonderen Voraussetzungen und der erleichterten Gewäh
rung. Dort geht es unter anderem auch um Gewaltllücht
llnge: Eine konkrete Gefährdung Ist dann gegeben, wenn 
infolge der allgemeinen politischen Lage Im Heimatland der 
asylsuchenden Person durch eine akute Kriegs- oder BOr
gerrechtssltuatlon eine konkrete, exlstenzlelle Gefährdung 
besteht Auch das Fehlen medizinischer Infrastrukturen bei 
Krankheit des Abgewiesenen wurde schon In der ersten Be
ratung erwähnt Alle diese Fälle gehören auch zur «konkre
ten Existenzgefährdung», wie sie in der SPK beschlossen 
wurde. 
Ich beantrage Ihnen, bei Artikel 14a Absatz 3 der Formulie
rung der Kommission zuzustimmen. 

Amgwerd Madelelne (C, JU): J'al blen comprls les propos 
de Madame Heberleln et je la remercle de ses preclslons. Je 
crois cependant qu'il est tout de m€1me bon que l'on alt cette 
dlscusslon. Peut-Atre ne s'aglt-11 que d'un probleme de voca
bulalre, mats j'entends quand rn€1me Je preclser icl. 
Parma proposltlon, Je vous demande de vous ralller a la ver
slon du Conseil national qul parle de «mlse en danger con
crate», alors que la proposltlon de la commission lntrodult 
les termes de «mlse en danger concrete de son exlstence». 
Peut-Atre vous semble-t-11 que la verslon proposee par Ja 
commlsslon est plus preclse parce que plus longue. Dans 
ma comprehenslon de ma langue, le fran90-ls, Je ne peux 
pas m'assocler a ce ralsonnement. La mlse en danger con
crete peut representer plus de choses et plus de clrconstan
ces que la mlse en danger de l'exlstence. Mettre en danger 
l'exlstence, et donc la vle, c'est preclsement et unlquement 
Atre l'obJet d'une menace de mort. La mlse en danger con
crete n'est pas seulement la menace de mort, mats c'est 
aussl, et vous ravez dlt, le vlol, l'exclslon, les tortures physl
ques, les maltraltances comme par exemple des sltuatlons 
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graves d'exploltatlon qul condulsent a une mlse en danger 
grave de la sante. C'est egalement des outrages ou des 
souffrances physlques, mAme psychlques dont on connait la 
pratlque dans certains pays et dans certalnes croyances. 
Cela peut aussl Atre la prostltutlon forcee. J'al trols exem
ples. 
1. L!Offlce federal des refugles a accorde une admlsslon pro
vlsolre a une pellte fille menacee de mutllatlons genitales. 
Sa vie proprement dlte n'etalt pas en danger, mals de telles 
pratlques sont malntenant lntematlonalement condamnees, 
et II seralt lnlmaglnable que la Sulsse n'accorde plus une 
telle protectlon a des enfants. 
2. Une mere bosnlaque a ete vlolee et cela l'a tres grave
ment traumatlsee. Elle est en traltement psychlatrlque en 
Sulsse. Elle n'a pas r99u l'aslle, mals alle a ete admlse provl
solrement, car son renvol l'auralt mlse dans une sltuation ex
trAmement dlfflclle. Sa sante est gravement menacee, mals 
pas sa vle. La verslon proposee par la commlsslon protege
t-elle vralment quelqu'un qul se trouve dans un tel cas? 
3. Un jeune tamoul de 16 ans arrlve seul, orphelln car ses 
parents sont morts dans un confllt arme au Sri Lanka, a f89U 
une admlsslon provlsolre. Personne ne peut lul apporter de 
soutlen dans son pays. Sa vle n'est pas formellement en 
danger. La verslon proposee par la commlsslon protege-t
elle vralment quelqu'un qul se trouve dans un tel cas? 
Avec ces exemples, II vous est faclle de constater que la no
tlon de «mlse en danger concrete» est plus preclse, plus 
juste que la notlon de «mlse en danger concrete de l'exls
tence». Cela concerne donc un cercle plus large, mals im
portant de clrconstances ou de cas. 
Encore une chose: on clte souvent Jes cas de dlalyses qul 
ne peuvent Atre pratlquees dans certalns pays par manque 
de structure medlcale sufflsante et qul donneralent lleu a 
des abus. Peut-Atrel Mals c'est un des cas que l'on met en 
exergue; ce n'est certalnement pas et de loln le cas le plus 
frequent de mlse en danger concrete. Accepter la verslon 
qui nous est proposee par la commlsslon, c'est en reallte 
restrelndre de manlere slgnlflcatlve les sltuations de mlse en 
danger a 1a seule mlse en danger de l'exlstence proprement 
dfte, donc les seules menaces de mort certalne. Cette for
mulatlon qui, par les mots, se dft plus !arge, est en falt une 
proposltlon restrlctlve qul llmfte les sltuatlons pour lesquelles 
on pounalt ne pas executer le renvol. Monsieur le conselller 
federal Blocher a taujours afflrme que la formulatlon propo
see malntenant n'etalt qu'une simple preclslon - et vous 
l'avez aussl dft, Madame Heberlein -, et que cela ne modl
flalt en rlen la pratlque actuelle des autorltes de l'aslle. SI 
cela devalt Atre le cas. ce dont je deute, je demande que 
cela soft precise, afflrme et publle dans ie campte rendu de 
nos dellberatlons. Et mAme sl ce devalt Atre le cas, pourquol 
alors ne pas adopter la verslon du Conseil national, elle est 
plus courte et ne permet pas de nouvelles Interpretations ul
terleures? 
Pour ces differentes ralsons, je vous demande donc d'ac
cepter ma proposltfon, qul tend donc a adopter la verslon du 
Conseil national. II y va de la vle, de 1a securlte, mals aussl 
de la dlgnlte de nombreuses personnes: enfants, hommes et 
femmes en sltuatlon de detresse grave. 

Brunner Christiane (S, GE): Nous avons au une tres longue 
dlscusslon en commission et d'allleurs pratlquement une 
dlscusslon de llngulstes, pulsque las mots ne sont pas ap
prehendes taut a faft de la mAme maniere en franc;ais et en 
allemand. Nous avons flnl par accepter la proposltlon teile 
qu'elle flgure malntenant dans le depllant. 
Toutefols, le proces-verbel de la commlsslon presente un 
certaln nombre de lacunes. II ne reflete pas du taut la dls
cussion que nous avons eue, solt une dlscussion relatlve
ment iongue; il ne reflete pas non plus, Monsieur le con
seiller federal, las reponses du Conseil federal a mes ques
tlons, c'est-a-dlre que le Conseil federal a tres clalrement af• 
firme que cela ne changeralt rlen a la pratlque actuelle. C'est 
une questlon redactlonnelle, c'est aussl un probleme entre 
l'allemand et le franc;als. La premlere fols - je vous le 
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slgnale- «Existenz» avalt ete tradult en franc;ais par «via», 
ce qul est taut a falt faux; ce n'etalt pas l'ldee, ce n'etalt pas 
le mime terme en allemand, deja la, c'etalt «Existenz» et 
non «via». II est tres clalr qua tout ce qua Madame Amgwerd 
a expose est comprls dans la verslon telle que la commis
slon l'a approuvee. 
Monsieur le conselller federal Blocher, j'almerals blen qua 
vous repetlez ce qua vous avez dft en commlsslon, c'est-a
dlre que cela ne changeralt rlen a la pratlque actuelle. Vous 
me l'avez afflrme en commlsslon, cela ne flgure malheureu
sement pas au proces-verbal, mals c'est l'occaslon de le 
dlre encore une fols pour savolr exactement quels sont les 
cas que nous vlsons et admettre que c'est seulement une 
questlon llngulstlque et redactlonnelle et non pas une modlfl
catlon de fond. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte den Antrag Amgwerd 
Madelelne unterstOtzen. Die ElnfQhrung des Wortes «Exis
tenz» wirft tatsächlich Fragen auf. Was helsst denn Existenz
gefährdung? So wie Ich den Text lese und wie Ich ihn 
verstehe, Ist es eine Gefährdung von Leib und Leben. Nun 
wird hier aber gesagt, auch von Frau Brunner, das sei gar 
nicht gemeint. Mit dem Wort «Existenz» seien viele andere 
Zustände gemeint, die nichts mit Leib und Leben zu tun 
hätten. 
Ich finde, die Klärung dieses Wortes «Existenz» ist sehr 
wichtig. Es muss hier klar und deutlich gesagt werden, was 
damit gemeint wird. Wenn wir dieses Wort elnfOhren und es 
In dem Sinne verstehen, dass damit eine Gefährdung von 
Leib und Leben verbunden Ist, liegt In dieser Formulierung 
eine klare Einschränkung gegenüber der heutigen Praxis. 
Es worden viele Fälle, wo Leute bedroht sind - Frau Amg
werd hat sie angeführt; Ich denke an die Fälle der Zwangs
prostitution, an die Fälle der Genitalverstümmelungen, die 
uns bekannt sind -, nicht mehr darunterfallen, wenn das 
Wort sich auf Leib und Leben bezöge. Nun wird gesagt, das 
sei gar nicht gemeint Dann bin Ich aber der Meinung. dass 
man den Begriff weglassen und ohne den Text zu ändern bei 
der heutigen Praxis bleiben kann, die ja alle akzeptieren und 
von der alle sagen, es sei eine korrekte Praxis. 
Daher bin Ich der Meinung, es sei klüger, dass wir den Text 
so lassen, wie er Ist, und damit die heutige Praxis unterstOt
zen. Mit diesem Wort, das sehr unbestimmt und unklar ist, 
sollten wir nichts an der heutigen Regelung ändern. 

Marty Dick (RL, Tl): SI, deJa a ce stade de la leglslatlon, on 
dolt moblliser les llnguistes, je crols qu'on feralt mleux de re
noncer a lntrodulre de parells concepts. Exlster, cela veut 
dlre vlvre, Atre en viel 
Aujourd'hul, vous le savez, on pratlque, helas, un peu par
tout la tarture. Ce n'est pas pour ne plus faire exlster ces 
personnes, c'est pour les faire parler et pour qu'elles contl
nuent a exlster pour parler. Cette notlon donne donc Heu a 
toutes sortes de confusions, et alle emet un message. II est 
vrai que la leglslatlon que l'on s'apprAte a adopter est dejä 
sufflsamment scelerate. Ce mot ne feralt que confirmer les 
cholx qua l'on a falts. 
Notre pays, n'est-ce pas, s'est deja excuse une fols pour sa 
polltlque des refugles. Je trouve qu'on ne devralt pas jeter 
las bases aujourd'hui pour devoir le faire encore une autre 
fols. Ce terme ne devralt pas entrer de cette fa90n dans la 
lol. La «mlse en danger concrete» est une notlon qul existe 
deja en droft suisse, notamment en drolt penal. II y a toute 
une jurlsprudence a ce sujet. 
Je suls donc persuade qua la solutlon du Conseil national 
est nettement preferable. 

Stihelln Philipp (C, TG): Selbstverständlich hat die Fas
sung der Kommission auch alle Züge eines Kompromisses, 
das sieht man schon vom Entwicklungsgang her. Damit sind 
auch immer gewisse Schwierigkeiten verbunden. Trotzdem 
bringen mich die Votanten, welche fQr die Fassung des Na
tionalrates sprechen, jetzt doch noch zu einer Bemerkung, 
nämlich dieser: Man darf nicht vergessen, wenn man den 
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ganzen Absatz hier durchliest, dass die konkrete Gefähr
dung auch bereits angenommen wird, wenn Im Heimat- oder 
Herkunftsstaat eine medizinische Notlage herrscht Wenn 
Sie das so nehmen - Ich Obertrelbe vlellelcht etwas -, dann 
können Sie, nach unserem Messstab, etwa die halbe Welt 
dazuzählen. Die konkrete Gefährdung Ist dann praktisch Im
mer gegeben. Damit kommen wir auch In eine Situation, die 
nur Schwierigkeiten bringt 
Ich bitte Sie deshalb, bei der Fassung der Kommission zu 
bleiben. 

Blocher Christoph, Bundesrat Es geht hier um die Ausle
gung des Begriffes. Wenn man sagt, bei «In seiner Existenz 
gefährdet» sei nur an Leib und Leben gedacht, eine Ver
stOmmelung gehöre belsplelswelse nicht dazu, so muss Ich 
Folgendes sagen: Wenn jemand verstOmmelt wird, Ist das 
nach unserer, nach meiner persönlichen Auslegung, aber 
selbstverständlich auch nach jener der Verwaltung ein Ein
griff In Leib und Leben; das Ist ja selbstverständlich. Wenn 
man jemanden zurückschickt, und er wird dann verstümmelt, 
fällt dies auch darunter. Leib und Leben - darunter fällt nicht 
nur, wenn jemand ermordet wird, sondern darunter fällt auch 
ein schwerwiegender Eingriff. Auch dann ist jemand In sei
ner Existenz bedroht. 
Das sind Auslegungsschwlerlgkelten. Die Kommission hat 
sich ja sehr darum bemOht, auch schon der Nationalrat und 
Ihr Rat bei der ersten Lesung. Die jetzt vorliegende Formu
lierung der Kommission, «In seiner Existenz konkret gefähr
det», Ist wahrschelnllch die am wenigsten schlechte, die wir 
finden konnten. 
Frau Brunner, es Ist klar: Es Ist damit keine Abweichung von 
der heutigen Praxis gemeint. Wir legen diesen Begriff heute 
so aus. Ich habe heute Morgen Belsplele von Kindern ge
nannt; die nehmen wir sogar vorläufig auf. Wir behandeln sie 
also nicht nur anders In Bezug auf Nothilfe, sondern wir neh
men sie auf. 
Herr David, kein Beziehungsnetz Im Heimat- oder Herkunfts
land oder keine genOgende staatliche Auffangstruktur zu ha
ben Ist eine konkrete Gefährdung In der Existenz. Es ist klar: 
Es Ist eine Frage der Auslegung, wann man jemanden als In 
seiner Existenz gefährdet betrachtet. Aber die langfährlge 
Praxis In der Frage der Unzumutbarkelt des Wegwelsungs
vollzuges - darum geht es ja - soll nicht geändert werden. 
Frau Brunner, das habe Ich In der Kommission gesagt, und 
das Ist auch hier die Meinung. 
Wenn Sie das nach der geführten Diskussion weglassen, 
dann Ist es eine Ausweitung auf die andere Seite; da hat 
Herr Stähelln Recht. Da bitte Ich Sie doch, davon abzuse
hen. 
Frau Amgwerd hat noch die Frage nach der französischen 
Fassung angeschnitten. Sie hat gesagt, die Formulierung 
«mettre sa vle en danger» habe sie dazu geführt, zu sagen, 
dass man nicht dabei bleiben könne. Das Ist aber eine For
mulierung, die damals Ihr Rat gemacht hat; sie gilt heute 
nicht mehr. Es helsst heute Im französischen Text «a une 
mlse en danger concrllte de son exlstence». Das Ist jetzt die 
neue, konkrete Formulierung. Die Hegt Ihnen auch vor. Die 
Formullerung «mettre sa vle en danger» war früher einmal 
aktuell, aber sie existiert nicht mehr. Es geht heute um die 
Formullerung, wie Sie Ihnen vorliegt. Sie Ist In Ihrer Kommis
sion entstanden. 
Ich glaube, dass es am besten Ist, wenn wir dieser Formulle
rung zustimmen: «in seiner Existenz konkret gefährdet». Es 
Ist keine Abweichung von der heutigen Praxis. «A une mlse 
en danger concrllte de son exlstence» ist keine Abweichung 
von der heutigen Praxis. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 25 Stimmen 
Für den Antrag Amgwerd Madeleine •... 13 Stimmen 

Zlff. 1 Art. 14b Abs. 3bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Die Kommis
sion hat sich hier der Fassung des Nationalrates ange
schlossen. Mit dieser Bestimmung sollen die Kantone 
aufgefordert werden, die Erteilung einer Aufenthaltsbewllll
gung bei vorläufig Aufgenommenen - es geht hier nur um 
die vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Auslän
der - nach einem fünfjährigen Aufenthalt In der Schweiz zu 
prüfen. Dies Ist sinnvoll, denn es entspricht auch dem Be
dürfnis der Betroffenen, dass nach einem fünijährlgen Auf
enthalt In der Schweiz elgentllch ein Aufenthalt für längere 
Zelt anzunehmen Ist. 
Diese Regelung bedeutet aber nicht, dass die Bewllllgung 
nach fünf Jahren automatisch erteilt wird, denn die heutige 
Praxis soll grundsätzllch weitergeführt werden. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Übergangsbestimmungen Abs. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 1 dlsposltlons transltolres al. 11 
Propos/t/on de la commlsslon 
AdMrer a la d~lslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

2. Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
2. Lol federale sur l'assurance-maladle 

Zlff.11 Art. 82a Abs. 1bls 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Studer Jean) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II art 82a al. 1 bis 
Propos/t/on de la majorlte 
Malntenlr 

Proposition de la mlnorlte 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Studer Jean) 
AdMrer a la d~lslon du Conseil national 

Heberleln Trlx (AL, ZH), für die Kommission: Die Kommis
sion hat hier mit 6 zu 5 Stimmen, also sehr knapp, beschlos
sen, entgegen dem Beschluss des Nationalrates die Be
stimmung von Absatz 1 bis trotzdem In das Gesetz aufzu
nehmen. Wir werden die Stellungnahme des Bundesrates, 
der sich gegen diese Bestimmung ausgesprochen hat, 
nachher hören. Die Meinung Ist, dass sie verfassungswidrig 
sei. Der Kommission ging es aber nicht darum, Pfllchtlel
stungen zu verweigern, sondern Missbräuche zu verhindern. 
Es handelt sich um eine Kann-Formullerung. Die Zuständig
keit für die Durchführung dieser Bestimmung liegt beim Bun
desrat, und wenn er der Meinung Ist, dass er sie elgentllch 
nicht einführen wlll, dann, nehme Ich an, wird sie auch nicht 
durchgeführt werden. 
Sie hören aus meinen Bemerkungen, dass Ich mich damals 
In der Kommission für die Minderheit entschieden habe. 

Brunner Christiane (S, GE): J'avoue que Je ne comprends 
pas blen l'ent&tement de la taute petlte majorlt6 de la corn
mlsslon - la d6clslon a 6t6 prise par 6 volx contre 5 - a 
malntenlr cette dlsposltlon. A la sesslon de printemps 2005 
d6ja, le Conseil f6d6ral, qul s'exprlmalt par la volx de Mon
sieur le conselller f6d6ral Blocher, a cat6gorlquement refus6 
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cette dlsposltlon. II a dlt qu'il refusalt de creer une nouvelle 
categorle de prestatlons de base a l'lnterleur des prestatlons 
de base de l'assurance-maladle, ces demleres etant le mlnl
mum auquel tout le monde devalt avolr drolt dans le systeme 
obllgatolre. 
Par allleurs, Je rappelle que le peuple sulsse a lmpllcltement 
refuse d'entrer en mattere sur une teile discrlmlnatlon des 
requerants d'aslle deboutes lorsqu'II a rejete l'lnltlatlve popu• 
laire de l'UDC «contre les abus dans le drolt d'aslle». En 
parlant d'abus, Je panse qu'II seralt Justement abuslf d'ex
clure Jes requerants d'aslle de l'assurance-maladle de base. 
Une prlse en charge medlcale a deux vltesses est contralre 
a l'esprlt mäme de 1a lol sur l'assurance-maladle qul englobe 
toutes les personnes vlvant dans notre pays, sans aucune 
dlscrlmlnation. 
Mettre en pratlque cette llmltation des prestatlons pour les 
requerants d'aslle nous creeralt d'enormes problemes. II fau
dralt lnstaurer un systeme separe reserve a cette categorle 
de la populatlon. II faudralt etabllr une liste negative precise 
des prestatlons de base auxquelles cette populatlon n'auralt 
pas drolt, contralrement au reste de la populatlon. On peut 
predlre que cela entratneralt des polemlques, des contesta
tlons virulentes, sans fln. Je vols deja les tltres des journaux 
sl on refuse une Intervention vitale a une personne slmple
ment sur la base de sa sltuation de sejour et qu'elle clecede. 
Dans cette perspectlve, personne ne voudra prendre 1a res
ponsablllte d'etabllr la llste negative offlclelle pour dlre que 
certalns solns conslderes comme Indispensables pour toute 
la population ne le sont pas pour des requerants d'aslle. 
Par allleurs, cette pratlque creeralt un dangereux precedent 
Une fols la breche ouverte, II pourratt venlr a l'ldee de faire 
d'autres exceptlons. POurquol pas pour les personnes a par
tlr d'un certaln äge? Ou encore pour les personnes atteintes 
de maladles lncurables par exemple? II est tres difflclle 
d'lmaglner que les medeclns ou les autres prestatalres de 
solns se prAtent a ce Jeu. Avant de prendre en charge un pa
tlent, lls devralent chaque fols verlfler sous quelle etlquette II 
sejourne en Sulsse, et ce seralt contralre a l'ethlque lnhe
rente a leur professlon. 
Nous savons que pratiquement deja malntenant tous les 
cantons ont mls sur plad des systemes restrlctlfs de prlse en 
charge pour les requerants d'aslle, mais ce ne sont pas des 
restrlctlons de l'assurance de base, ce sont des restrlctlons 
qul concement 1e cholx des fournlsseurs, des prestatlons et 
des assureurs. On ne le volt plus malntenant dans le de
pllant, mals le Conseil federal a remis tres clalrement cette 
posslblllte de restrlctlon dans la lol sur l'assurance-maladle 
et notre commlsslon a accepte - a l'unanlmlte d'allleurs - le 
texte propose par le Conseil federal. Donc Je crols que ce ra
jout de la part de notre commlsslon est lnutlle et que cela 
creeralt une divergence avec le Conseil national, alors qu'en 
falt Ja maJorlte est pressee d'arrlver au vote final sur cette lol. 
Les effets economlques de cette mesure ne sont absolu
ment pas chlffrables, lls sont sans doute mäme negllgeables 
et, par consequent, cela poseralt beaucoup plus de proble
mes pratlques, jurldlques, cela donneralt une triste Image de 
la SUlsse et ne servlralt pas a grand-chose. 
C'est pourquol Je vous prle de sulvre le Conseil national et 
de vous y rallier pour evlter cette divergence lnutlle. 

Kuprecht Alex (V, SZ): Die Kommissionssprecherin hat es 
schon gesagt: Es handelt sich hier um die mögliche Elnfüh· 
rung einer Kann-Formulierung. Es Ist also kein Recht, das 
nachher zwingend anzuwenden Ist. 
Wenn man ein bisschen In die Vergengenhelt zurQckbllckt, 
dann stellt man fest, dass Immer wlader sehr viele Asylbe
werber, die In der Schweiz eingetroffen sind, die Ärzte rege 
konsultieren und besuchen. Immer wieder werden auch me
dizinische HIifeieistungen beantragt, die nicht mit einer aku
ten Gefährdung des Lebens zusammenhängen, sondern die 
Leute bringen teilweise auch körperliche Beeinträchtigungen 
mit, die sie bereits zu Hause bzw. an Ihrem frOheren Stand
ort hatten. Es geht also nicht darum, generell medizinische 
Leistungen zu verweigern, sondern es geht darum, eine 
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Möglichkeit zu schaffen, ein wenig Einhalt zu gebieten, wenn 
man beispielsweise feststellt, dass es Immer beliebter wird, 
zu beantragen, orthopädische Probleme bei Schweizer Ärz. 
ten zu behandeln. Ich mache Sie darauf aufmerksam„ dass 
diese Leistungen sowohl von Spitälern als auch von Arzten 
immer wieder durch die Kassen bezahlt werden mOssen. Die 
Kassen werden alimentiert mit Prämien der schweizerischen 
Bevölkerung und des Staates. Es kann meines Erachtens 
nicht angehen, dass Leistungen an Asylsuchende, die keine 
Aufenthaltsbewllligung haben, Leistungen, die Ober die Ab
wendung einer Gefährdung des Lebens hinausgehen, Leis
tungen, die - Ich sage es ein bisschen In Anführungszei
chen - «Revisionen von orthopädischen Problemen» sind, 
auch von den Schweizer StlmmbOrgerlnnen und StlmmbOr• 
gem mit ihren Prämien finanziert werden. 
Ich möchte Sie bitten, dem Antrag der Mehrheit zu folgen 
und an der bisherigen Formullerung festzuhalten. 

Stlhelln Philipp (C, TG): Bel dieser Bestimmung handelt es 
sich nicht um einen zentralen Tell der Asylgesetzgebungsre
vlsion, die wir vor uns haben. Trotzdem ergreife Ich das 
Wort, und zwar vor allem aus einem Grunde, nämlich weil 
Ich den Eindruck habe, dass diese Bestimmung Im National• 
rat sehr einseitig diskutiert und dass die ganze Geschichte 
auf zwei Punkte reduziert worden Ist. Zum einen hless es, 
die Behandlung von Asylsuchenden und Schutzbedürftlgen 
ohne Aufenthaltsbewllllgung werde damit auf die Notversor
gung reduziert, zum anderen hiess es, damit werde In der 
Schweiz eine ZWelklassenmedlzln eingeführt. 
Beides stimmt Im Grunde genommen nicht Artikel 82a ent
hält weitere Bestimmungen, welche für die Asylsuchenden 
und SchutzbedOrftlgen Einschränkungen mit sich bringen. 
Das Ist nichts Neues. Es wird Insbesondere der Kreis der 
Leistungserbringer eingeschränkt. Im Übrigen haben wir 
auch gewisse Einschränkungen für die schweizerische Be
völkerung. Wir können nicht so tun, als ob alle Zugang zu 
den gleichen Leistungen der Gesundheitsversorgung hätten. 
Das ist schon aus geografischen GrOnden nicht der Fall. In 
gewissen Teilen der Schweiz haben Sie länger als In ande
ren Teilen zu warten - und auf diesen Punkt komme Ich 
noch zurOck -, bis Sie zu einer Behandlung kommen. Das Ist 
bereits heute der Fall, es Ist nichts Neues. 
Was die Frage der Notversorgung betrifft, bitte Ich Sie, den 
Text zu lesen; er besagt ja gerade das Gegenteil von dem, 
was behauptet worden Ist « .... die Notversorgung bleibt auf 
Jeden Fall ge.vährlelstet.» Das wird hier ausgedrOckt. Es Ist 
nicht so, dass die Absicht bestande, für Asylsuchende und 
SchutzbedOrftlge nur noch die Notversorgung sicherzustel
len. Die ganze Bestimmung beinhaltet ledlgllch eine Kann
Bestimmung für den Bundesrat, die vorsieht, dass er bei den 
Pflichtleistungen Einschränkungen vornehmen kenn. 
Um was für Pfllchtlelstungen geht es da In unseren Augen? 
Das Ist auch schon zum Ausdruck gekommen: Es geht bei· 
splelswelse um Behandlungen des Bewegungsapparates, 
der Hüfte, der Knie usw. Das Ist nicht vital, Frau Kollegin 
Brunner. Es geht um solche Behandlungen, um solche Ope
rationen. Es sind dann melStens Operationen - auf das 
komme Ich auch noch zurOck -, für welche In der Schweiz In 
vielen Landesgegenden In diversen Spitälern auch für 
Schweizer Wertelisten bestehen. Da Ist es nicht so, dass 
man sich heute anmelden kann und morgen operiert wird, 
sondern es geht teilweise eben recht lange, und man muss 
warten. Es Ist eben auch für Asylsuchende und Schutzbe
dOrftlge zumutbar, dass sie hier, wenn das ausgeschlossen 
wird, dann eben nicht zur Behandlung kommen. Das Ist nicht 
lebensgefährde11_d, das muss man ganz klar sehen. 
In der ganzen Ubung darf nicht Obersehen werden, dass 
nicht nur ein erhebliches Missbrauchspotenzial vorliegt, son
dern dass In der Vergangenheit tatsächlich auch viel Miss• 
brauch getrieben worden Ist. Da spreche Ich, als ehemaliger 
Gesundheitsdirektor, auch aus Erfahrung. Wir haben hier ja 
zu gewissen Zeiten geradezu von Gesundheitstourismus ge
sprochen. 
Das war der Grund, weshalb die Arqeltsgruppe «Finanzie
rung Asylwesen», der Ich damals Im Ubrlgen auch angehört 
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habe, diesen Vorschlag gebracht hat Er Ist vom Bundesrat 
nicht aufgenommen worden; man kann sich fragen weshalb. 
Wenn Sie den Katalog der Massnahmen ansehen, welche 
der Bundesrat dann vorgeschlagen hat, erkennen Sie, dass 
eine Erklärung vielleicht darin Hegt - es ging Ja um die 
Finanzierung -, dass die Bundeskasse von diesen Mass
nahmen nicht benlhrt wird. Wen trifft es? Es trifft die Kran
kenversicherer, und es trifft Insbesondere die Kantone. Die 
Beispiele, die Ich jetzt genannt habe, betreffen praktisch 
ausschllessllch Behandlungen Im Spital. Dort zahlt schlus
sendlich der Kanton gegen zwei Drittel der Kosten, wenn 
man alles zusammenzählt Weil die Kantone hier speziell 
betroffen sind, führt dies Im Übrigen dazu, dass Insbeson
dere kleinere Kantone mit allen Kniffen versuchen, solche 
FAiie loszuwerden. Diese landen dafür dann wieder in den 
Agglomerationen. 
Das mag dazu geführt haben, dass der Bundesrat das nicht 
aufgenommen hat und jetzt nicht mit der Kraft unterstützt, 
die notwendig wäre. Aber die Kantone und die Krankenversi
cherungen sind betroffen. Vielleicht passt es aber heute oh
nehin ins Bild, dass die Entlastung der Krankenversicherung 
fOr den Bundesrat nicht mehr Im Vordergrund steht Ich habe 
mir - das als kleine Nebenbemerkung - die Ziele des Bun
desrates fOr das nächste Jahr angesehen. Wir werden sie 
hier am nächsten Montag vorgetragen erhalten. Ich habe zu 
meinem grossen Erstaunen festgestellt, dass darin nicht 
eine Silbe zur Krankenversicherung enthalten Ist. Offenbar 
spielt das heute keine Rolle mehr, obwohl die Entwicklung 
der Krankenkassenprämien auf dem Sorgenberometer der 
Schweizer Bevölkerung nach wie vor zuoberst steht. Das als 
kleine Nebenbemerkung. 
Diese Bestimmung Ist eine Kann-Bestimmung. Der Bun
desrat wird davon nicht exzessiv Gebrauch machen - wenn 
er sich Ja schon eher gegen die Bestimmung stellt. Wir kön
nen deshalb, so meine ich, problemlos der Mehrheit zustim
men. 

Schwaller Urs (C, FR): Nach Artikel 32 des KVG mOssen 
die Leistungen der Grundversicherung "wirksam, zweck
mässlg und wirtschaftlich» sein. Die vorgelegte Bestimmung 
In Artikel 82a gemäss Entwurf des Bundesrates lässt bereits 
explizit eine Einschränkung der Wahl der Leistungserbringer 
zu. Dagegen habe ich nichts. Nach meinem Verständnis 
bleibt nun In Anwendung des KVG auch die Möglichkeit of
fen, nach PrOfung des Einzelfalls Oberrlssene, nicht 
zeigte, missbräuchliche und medizinisch nicht notwe 
Behandlungen und Leistungen abzulehnen. 
Der zur Diskussion stehende Absetz 1 bis verlangt nun vom 
Bundesrat die Ausarbeitung und Verabschiedung einer Art 
Negatlvllste. Diese Negatlvllste hätte zur Folge, dass fOr 
Asylsuchende und SchutzbedOrftlge ohne Aufenthaltsbewllll· 
gung eine Behandlung festgelegt wird, die sogar unterhalb 
des gesetzlichen Minimums, eventuell auf dem Niveau der 
blossen Notversorgung liegt. Ich habe hier verfassungs
rechtliche Bedenken, da Ich auch nicht sehe, wie der Bun
desrat eine solche Liste mit ruhigem Gewissen und einlger
massen verantwortungsbewusst erstellen will. Wie steht es 
mit der Verantwortung des Bundesrates, wenn wegen der 
Anwendung dieser Negativliste ein Mensch unheilbar er
krankt und stirbt oder wenn z. B. eine Seuc~e zu spät er
kannt wird? Ich frage mich auch, wie sich die Arzte verhalten 
werden, die den hippokratischen Eid geleistet haben. Ver
weigert dann der Arzt unter Hinweis auf die Bestimmungen 
des Parlamentes und auf die Negativliste des Bundesrates 
die Behandlung? Ich bin nicht Arzt, aber Ich glaube kaum, 
dass die Bestimmung, auch In Bezug auf die Berufspflicht 
und die Ethik der Ärzte, Oberhaupt praktikabel Ist. 
Ich lade Sie daher ein, die Bestimmung gemäss Beschluss 
des Nationalrates und Minderheitsantrag zu streichen. 
Die Streichung hätte zudem auch den Vortell, dass das 
Krankenversicherungsgesetz aus dem Referendumskampf 
herausgehalten werden kann. Denn gerade beim KVG kön
nen wir In diesem Punkt unsere Zelt In den nächsten Mona
ten sehr viel besser Investieren. 
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Sommaruga Slmonetta (S, BE): Ich habe den Argumenten 
der Mehrheit sehr gut zugehört, und Ich habe sehr wider
sprachliche Signale bekommen. Es wurde gesagt, dass mit 
diesem Antrag der Kommissionsmehrheit die Pflichtleistun
gen nicht eingeschränkt worden, dass man mit diesem Ab
satz lediglich Missbräuche verhindern wolle. Aber wenn Ich 
den Text lese, dann stelle Ich fest, dass hier steht, dass der 
Bundesrat Pflichtleistungen einschränken kann. Was mir In 
diesem Absatz und jetzt auch In der Diskussion und In den 
AusfOhrungen der Kommissionsmehrheit gefehlt hat, sind 
jegliche Aussagen zu den Krfterlen: wann sollen solche 
Pflichtleistungen eingeschränkt werden? Was Ist Oberhaupt 
ein Missbrauch? Wer soll definieren, was ein Missbrauch 
Ist? Wer entscheidet? 
Kollege Schwaller hat von einer Negativliste gesprochen: 
Können Sie sich vorstellen, dass Sie eine Pflichtleistung fOr 
alle Menschen, die eine solche Leistung brauchen, generell 
ausschllessen können? Oder wollen Sie das dann an der 
einzelnen Person abhandeln, und wer entscheidet dann In 
diesem Einzelfall? Ich glaube, allein schon die Vorstellung, 
wie eine solche Bestimmung umgesetzt werden könnte, 
zeigt, dass wir hier nicht auf dem richtigen Weg sind. Worin 
Ich der Kommissionsmehrheit Recht geben möchte: Heute 
werden Im Gesundheitswesen - und auch unter dem Namen 
des KVG - tatsächlich unnötige Leistungen erbracht Das Ist 
richtig. Gerade fOr den orthopädischen Bereich wurden jetzt 
Beispiele erwähnt, bei denen man sagen kann: Das sind 
Leistungen, die unter Umständen die Krfterlen des KVG nicht 
erfOllen. Aber dieses Problem mQssen wir nicht an den Asyl
suchenden abhandeln. Das mOssen wir so abhandeln, dass 
unnötige Leistungen generell nicht mehr erbracht werden. 
Das Ist Im Interesse der Versicherten und der Steuerzahlen
den. Aber das Problem können Sie doch nicht mit unklaren 
Krfterlen anhand der wenigen Asylsuchenden abhandeln. 
Noch einmal die Frage: Welche Pflichtleistungen werden 
eingeschränkt? Die Kommissionsmehrheit hat gesagt, es 
WOrden bei lebensbedrohenden Situationen Leistungen 
erbracht. Das helsst also umgekehrt, Sie wollen alle Leistun
gen gemäss KVG herausnehmen, sofern keine lebens
bedrohende Situation vorliegt oder sie nicht zu den lebens
erhaltenden Massnahmen gehören. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass dieser Spielraum zwischen einem HOftge
lenk, das unter Umständen unnötig Ist, und lebensbedrohen
den Situationen Irgendwie sinnvoll und vertretbar und mit der 
Verfassung übereinstimmend abgegrenzt werden kann. 
Worin wir ja Obereinstimmen, Ist, dass die Auswahl der Leis
tungserbringerinnen und Leistungserbringer eingeschränkt 
wird. Das ist ein Weg, den Ich unterstOtzen kann, der wurde 
bis Jetzt auch eingehalten. Aber Ich bitte Sie, hier fOr die Ein
schränkung der P1lichtlelstungen keinen Spielraum zu Off· 
nen, ohne Kriterien und ohne Irgendeine Möglichkeit, das 
auch umzusetzen. 
Ich bitte Sie, die Minderheit Brunner zu unterstOtzen. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte auch unterstreichen, dass 
die entscheidende Bestimmung, um die Missbräuche In den 
Griff zu bekommen, Absatz 3 Ist, den wir schon beschlossen 
haben und der In beiden Räten unbestritten war, nämlich die 
Tatsache, dass gegen Ober dem KVG generell eine klare Ein
schränkung der Leistungserbringer festgelegt wird. Mit an
deren Worten: Es können Amtsä.rzte eingesetzt werden, und 
diesen können klare Aufträge erteilt werden, wonach keine 
unsinnigen Dinge gemacht werden sollen. Das Ist ein Be
reich, den der Staat voll in der Hand hat. Es geht nicht um 
die Freiheiten, die das KVG den Obrlgen Versicherten ge
währt, sondern hier werden die richtigen Einschränkungen 
gemacht. 
Hingegen telle Ich vollständig die Meinung, die Frau Somma
ruga zum Ausdruck gebracht hat, was den Leistungskatalog 
anbelangt. Da bewegen wir uns auf einem sehr schwierigen 
Feld, und hier gehe Ich davon aus, dass die Amtsärzte ent
scheiden, wo die Schranken fOr die Leistungen zu errichten 
sind. Das kann man nicht per Gesetz vorgeben, aber die 
Amtsärzte sollen sich darauf beschränken, nur die absolut 
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notwendigen Leistungen zu erbringen, die aber tar den kon
kreten Fall auch sachgerecht sein sollen, ohne eigene Ein
kommensinteressen - das Ist auch noch ein sehr wichtiger 
Punkt. 
Mit der Regelung, wie sie vom Bundesrat in Absatz 3 vorge
schlagen wurde, kann man meines Erachtens die Dinge 
wirklich Im Griff behalten, ohne den problematischen Ab
satz 1 bis noch elnzufOgen. 

Brlndll Chrlstoffel (V, GR): Ich persönlich bin der Meinung, 
dass man dem Bundesrat diese Kompetenz erteilen sollte. 
Die Frage Ist, ob dann bei der weiteren Bereinigung dle For
mulierung hundertprozentig richtig Ist oder nicht Ich möchte 
das wie folgt begründen: 
Wir haben einen vollen Leistungskatalog, der In der Schweiz 
für Jedermann gllt Wir werden Im FrühJahr Ober besondere 
Ve rhältnisse bei der Managed Care diskutieren. 
Dort selbstverständllch Möglichkeiten tar den Versi-
cherten, durch seine Wahl Einschränkungen In Kauf zu neh
men. Sie können ein Hausarztmodell wählen, Sie können 
wahrscheinlich auch Im Pflichtleistungsbereich Einschrän
kungen akzeptieren; wir werden das dann beim Bereich der 
Managed Care diskutieren. Ich meine, wir sollten nachher, 
wenn diese Diskussion beim KVG erfolgt ist, Im Asylgesetz 
einen Kompetenzartikel tar den Bundesrat haben, der zu
mindest sicherstellt, dass für alle gleiches Recht gilt. Diese 
Diskussion müsste man nach Jener beim KVG führen. Ich 
WOrde es nicht Ins KVG verlagern, Ich würde hier dem Bun
desrat eine Kompetenz erteilen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, der Minderheit 
zuzustimmen; das Ist die Auffassung des Bundesrates. Ich 
sehe die Problematik, und Ich glaube, Frau Sommaruga, die 
Antragsteller, Herr Stähelln usw., haben nicht Angst, dass an 
sich unnötige Leistungen erbracht werden, sondern es geht 
Ihnen darum, dass hier Leistungen erbracht werden, die der 
Betreffende auch in seinem Heimatland beziehen könnte. 
Das Ist an sich das Anliegen. Denn man will nicht, dass man 
hierher kommt und um Asyl nachsucht, um beispielsweise 
eine grosse Operation zu machen. Das ist das Potenzial, 
das hier vorhanden Ist. 
Ich muss Ihnen aber sagen, dass wir Massnahmen dagegen 
haben. Wir lassen keine solchen Dinge zu. Jetzt können Sie 
sagen, die Messnahmen würden nicht überall vollständig 
umgesetzt, weil die Ärzte hier natürlich relativ weit gehen. 
Das stimmt, aber es Ist mit den heutigen Methoden und na
mentlich auch mit Absatz 3, den Sie ja akzeptiert haben, die 
Gewähr geboten, dass das von Fall zu Fall so angeordnet 
wird. Denn sobald Sie es generalisieren, wird es ausseror
dentllch schwierig. 
Nun, der Bundesrat, dem Sie die Kompetenz geben wollen, 
es zu tun, lehnt das massiv ab. Das zuständige Departe
ment Ist gegen eine solche Einschränkung, und Ich welss 
nicht, warum Sie dem Bundesrat hier eine Kompetenz für et
was geben wollen, was er nicht will und nicht anwenden 
wird. Sie sehen: Sie machen keine Muss-Bestimmung, weil 
Sie die Problematik Im Falle, dass man es tut, natürlich er
kannt haben. Darum macht eine solche Kompetenzbestim
mung keinen Sinn. Der Bundesrat Ist Insbesondere der 
Meinung: Wenn die Regelung, wonach Leistungen vom Sta
tus abhängig gemacht werden, generalisiert wird, Ist dies 
diskriminierend, verfassungswidrig und ein Verstoss gegen 
das Gleichheitsgebot Ich zitiere einfach die Meinung des fe
derführenden Departementes. 
Die Frage der Leistungseinschränkung sollte -- das ist auch 
klar die Meinung - nicht Im Asylgesetz, sondern Im KVG be
handelt werden: Es gibt eine besondere Krankenkasse tar 
eine besondere Kategorie von Leuten. Das Ist Sache des 
KVG. Das heutige KVG-System beruht auf einer General
klausel, gemäss welcher anerkannte Leistungserbringer zu
lasten der Krankenversicherungen alle medizinischen Mass
nahmen vornehmen können, die der Diagnose oder Be
handlung einer Krankheit und Ihrer Folgen dienen, soweit 
diese wirksam, zweckmässlg und wirtschaftlich sind. Im 
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Rahmen dessen sind diese einschränkenden Weisungen er-
folgt. • 
Ich gebe Herrn David Recht, Ich habe bei solchen Arzten, 
wie es Absatz 3 vorsieht, selber Besuche gemacht und mich 
dort Oberzeugen lassen, Herr Stähelln. In diesen Fällen wird 
nicht einfach Jede medizinische Leistung vom Arzt verschrie
ben. Ich habe z. B. ohne Voranmeldung ein Ausschaffungs
gefängnls In der Region Basel besucht Man konnte also 
nicht noch vorher Irgendeinen positiven Fall konstruieren. Ich 
habe mir diese Praxis angesehen, und da gab es gerade ei
nen Fall, nämlich einen Afrfkaner, der kam und sagte, wel
che medizinische Leistung er wolle. Das wurde ausdrücklich 
abgelehnt, es wurde gesagt, das könne er zu Hause ma
chen lassen, denn er habe keine Aufenthaltsbewilligung, er 
müsse nach Hause. Das hat der Arzt am Ort entschieden. 
Wenn Sie festschreiben, diese Leistung müsse In Jedem Fall 
nicht erbracht werden, Ist das eine Generalisierung, die ein
fach unsinnig Ist, weil diese Leistungen nicht In Jedem Fall 
nicht erbracht werden dürfen. Sie schaffen mit dieser Be
stimmung auch eine Differenz zum Nationalrat, und Ich bitte 
Sie deshalb darum, dies Im Asylgesetz wegzulassen. 
Sie müssen erstens sehen, dass dies zu grossen ethischen 
Diskussionen fOhren wird. Sie können schon sagen, es sei 
keine Zweiklassenmedizin, aber dieser Vorwurf wird kom
men. Ärzte könnten sich zweitens auch weigern; und wenn 
sie die Behandlung dann trotzdem vornehmen, stellt sich die 
Frage, wer dann eigentlich bezahlt Dann bezahlt die Ge
meinde, die Fürsorge. Das Ist der gängige Weg, weil der Arzt 
dann sagt, dass er einschreiten musste. Aber das Ist dann 
nicht gedeckt durch die Krankenversicherung, wenn der 
Bundesrat hier eine einschränkende Bestimmung fest
schreibt. Und wer zahlt dann? Es wird nicht der Arzt sein, er 
zahlt das nicht selber, sondern die Rechnung geht an die 
Gemeinde, weil es In die Fürsorgepflicht der Gemeinde fällt. 
Darum muss Ich Ihnen sagen: Die Gemeinden sind die Ers
ten, die für all diese Fälle als Erstes den Abschluss einer 
Krankenversicherung wollen; das Ist das Erste, was sie wol
len. Wenn Leute hier sind, die nicht hier sein sollen, wollen 
sie für diese Leute unbedingt eine Krankenkasse, wen sie 
sagen: Wenn diese Fälle Krankheitskosten verursachen, be
zahlen wir als FOrsorgepfllchtlge. 
Darum glaube Ich, dass das Anliegen, wie es Herr Stähelln 
und Jetzt auch Herr Kuprecht beschrieben haben, erfüllt wer
den muss - aber nicht auf diesem Weg. Diese Generalisie
rung kann es nicht geben, es wird sie auch nicht geben, weil 
sich der Bundesrat weigert, von dieser Kompetenz Ge
brauch zu machen. Es Ist besser, wenn wir sagen: Der Arzt 
hat von Fall zu Fall zu entscheiden, gemäss dem Grundsatz, 
dass er nur wirksame, zweckmässlge und wirtschaftliche 
Dinge leisten darf - und keine anderen. Er hat Insbesondere 
die Anweisung, dafür zu sorgen, dass die Operationen in 
den Herkunftsländern vorgenommen werden, wenn die 
Leute Illegal hier sind und nach Hause müssen und sich 
Operationen unterziehen wollen, die man auch später durch
führen kann, die nicht dringend sind und auch zu Hause vor
genommen werden können. Ich gebe Herrn Stähelln Recht: 
Das wird nicht Oberall in Jedem Detail so gemacht. Arzte sind 
Menschen und haben einen anderen Eid geleistet als wir 
hier; sie berufen sich auf diesen Bd. 
Ich glaube, es lohnt sich nicht, hier diese Frage aufzuwerfen 
und diese Diskussion Ober eine Bestimmung zu führen, die 
dann doch nicht gebraucht wird und die Ins Krankenversi
cherungsgesetz gehörte. Aber dann müsste man sie als Ver
pflichtung und nicht als Kann-Formulierung aufnehmen, als 
eine Kompetenz an eine Behörde, die sich weigert, von die
ser Kompetenz Je Gebrauch zu machen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 27 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit •..• 4 Stimmen 

Bulletin offlciel de r Assembl!le federale 



7. Dezember 2005 

02.060 

Asylgesetz. Teilrevision 
Lol sur l'aslle. Revision partielle 
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Natlonalrat/ConseU national 03.05.04 (Erstrat - Premier ConselQ 
Nationalrat/Conseil national 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalral/Conseß national 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalral/ConseD national 05.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Stl!ndera!/ConseU des Etats 17 .03.05 (Zweitrat - Deuxlllme Conseß) 
Stinderat/ConseD des Etats 17.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/ConseU national 26.09.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 27.09.05 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalral/Consell national 26.09.05 (Fortsetzung- Suite) 
Stl!nderat/ConseU des Etats 01.12.05 (Differenzen - Dlvargences) 
Natlonalrat/ConseU national 07 .12.05 (Differenzen - Dlvargences) 
Stl!nderat/ConseU des Etats 12.12.05 (Differenzen - Dlvargences) 
Natlonalral/ConseU national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote llnaQ 
Stl!nderat/Consell des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vots flnaQ 
Text des Erlasses 1 (881 2005 7425) 
Texte de racte leglslatlf 1 (FF 2005 6943) 
Text des Erlasses 2 (8812005 7457) 
Texte de racte leglslatlf 2 (FF 2005 6975) 
Text des Erlasses 3 (8812005 7459) 
Texte de racte 16glslatlf 3 (FF 2005 6979) 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'aslle 

Art. 83a 
Antrag der Mehrheit 
Die betroffene Person hat beim Vollzug einer rechtskräftigen 
Wegweisung, die zulässig, zumutbar und möglich Ist, sowie 
bei der Ermittlung der Voraussetzungen der Nothilfe mitzu
wirken. 

Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans, Lustenberger, MOrl, Perrln, Pfister Gerhard, 
Rutschmann, Schwander, Stahl, Weyeneth) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(Beschluss vom 1. Dezember 2005) 

Art. 83a 
Proposition de la majorlte 
La personne concernee dort cooperer a l'executlon d'une 
declslon de renvol entree en force sl celle-cl est llclte, ral
sonnablement exlglble et posslble, alnsi qu'a l'enquAte vl
sant a determlner sl les condltlons d'obtentlon de l'alde 
d'urgence sont remplles. 

Proposition de la mlnorlte 
(Fehr Hans, Lustenberger, MOrl, Perrln, Pfister Gerhard, 
Rutschmann, Schwander, Stahl, Weyeneth) 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
(declslon du 1er decembre 2005) 

Fehr Hans (V, ZH): Ich bitte Sie Im Namen der Minderheit, 
In Bezug auf die Voraussetzungen für die Ausrichtung der 
Nothilfe der Fassung des Ständerates zuzustimmen. Ich ap
pelliere dabei - ich sage es ganz offen - an Ihr gesundes 
Rechtsempfinden. 
Worum geht es? Wir haben erstens eine rechtskräftige Weg
weisung eines Asylbewerbers. Rechtskräftige Wegweisung 
bedeutet Er hat auszureisen. Man hat zweitens abgeklärt, 
dass der Vollzug dieser Wegweisung zulässig, zumutbar und 
mögllch ist. Was passiert nun? Dieser Asylbewerber, dessen 
Rechtslage klar ist, weigert sich auszureisen, und er verwei
gert auch die Mitwirkung, also Identitätsangabe, Angabe des 
Herkunftslandes usw. Die Frage lautet: Sollen wir die Ver-
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weigerung noch belohnen, quasi mit der Gewährung von 
Nothilfe - ja oder nein? 
Der Ständerat hat sich das auch sehr gut Oberlegt und sagt 
rlchtlgerweise: Nothilfe wird in einem solchen Fall nur ge
währt, wenn der Betreffende eine Notlage glaubhaft machen 
kann. Die Formullerung «glaubhaft machen kann» scheint 
uns nach gesundem Rechtsempfinden richtig zu sein. 
Die andere Version, Jene der Mehrheit, sagt ledlgllch: Diese 
gleiche Person, die sich nicht ans Recht gehalten hat, 
mOsse bei der Ermittlung der Voraussetzungen der Nothilfe 
mitwirken. Hören Sie genau hlnl Es helsst « .... bei der Er
mittlung der Voraussetzungen der Nothilfe mitzuwirken.» 
Das Ist doch Gummi, das greift unseres Erachtens nicht. 
Jeder Schweizer muss doch, wenn er belsplelswelse Ergän
zungsleistungen beansprucht, selbstverständllch mitwirken, 
und er muss glaubhaft darlegen können: Ich bin In einer Not
lage, Ich brauche Ergänzungsleistungen. Genau der gleiche 
Fall llegt bei dieser Asylsituation vor. 
Ich bitte Sie, schaffen Sie nicht zweierlei Recht, urteilen Sie 
nach gesundem Rechtsempfinden, und folgen Sie dem 
Ständerat, damit In diesem speziellen Fall wenigstens die 
Notlage glaubhaft gemacht werden muss. 

Wyss Ursula (S, BE): Die SP-Fraktlon unterstotzt hier, bei 
Artikel 83a, die Mehrheit der Kommission. Damit finden wir 
unseres Erachtens einen sinnvollen Kompromiss zwischen 
dem Beschluss des Nationalrates, der hier keine neue ge
setzliche Bestimmung schaffen wollte, und dem Beschluss 
des Ständerates, der den gesetzlichen Rahmen sehr eng 
fassen wollte - so eng, dass die erste Version des Ständera
tes durch den Entscheid des Bundesgerichtes ungültig 
wurde. Auch die zweite Version will eine gesetzliche Ein
schränkung des Nothilfeanspruchs; zudem soll die betrof
fene Person ihre Notlage glaubhaft machen - das ist Jetzt die 
Version des Ständerates bzw. der Minderheit Fehr Hans mit 
der Glaubhaftmachung. 
Dies aber auferlegt der betroffenen Person praktisch die Be
weislast FOr die Abklärung, ob eine Notlage im Sinne der 
Verfassung vorhanden ist, ist aber nicht der Betroffene, son
dern letztlich einzig und allein die Behörde verantwortlich. 
Das Grundrecht, in einer Notlage Nothilfe zu erhalten, Ist 
eben nicht davon abhängig zu machen, ob Jemand dies be
weisen oder glaubhaft machen kann oder nicht Die Juristi
schen Ausführungen Ober diese Grundrechte wurden uns in 
der Kommission mehrfach dargelegt; das Bundesgericht hat 
sie ebenfalls mehrfach gemacht. Hier, bei der Nothllfe, han
delt es sich um ein ganz enges Grundrecht, nämlich das 
Grundrecht, dass einem geholfen wird, wenn man in einer 
Notlage, In einer existenziellen Notlage ist. Wird also an der 
Fassung des Ständerates oder am Minderheitsantrag Fahr 
Hans festgehalten, dann hat dies einen rein deklamatori
schen Charakter. 
Die Kooperationsbereitschaft hingegen, die mit der Version 
der Kommissionsmehrheit vorgeschlagen wird, die findet 
sich auch an anderer Stelle in diesem Gesetz, insbesondere 
In Artikel 8. Herr Fahr, Sie haben es hier Jetzt so dargelegt, 
als ob die Kommissionsmehrheit Oberhaupt keine Kooperati
onsbereitschaft verlangen wOrde - ganz Im Gegenteill In der 
Version der Mehrheit ist genau diese Kooperationsbereit
schaft, ist genau diese Mitwirkung noch einmal aufgeführt, 
auch hier in Artikel 83a. 
Dem ursprOnglichen Antrag, wie er auch schon im Ständerat 
diskutiert wurde, war noch ein weiterer Satz angefügt, näm
lich dass das Grundrecht auf Nothilfe nach Artikel 12 der 
Bundesverfassung expllzlt erwähnt wird. Nach längeren Dis
kussionen und auch nach den Ausführungen des Bundesra
tes können wir aber Jetzt auf diesen Satz verzichten, weil es 
ganz klar und eindeutig ist, dass die Nothilfe nach Artikel 12 
der Bundesverfassung Jedenfalls zu gewähren ist 
Daher schllesst sich die SP-Fraktlon der Mehrheit der Kom
mission an. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Je ne vals pas m'exprlmer une 
fois de plus sur ce que ie groupe des Verts pense de cette 
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nouvelle lol sur l'aslle. Teile qu'elle se pr~ente maintenant, 
<fest tout slmplement une veritable peau de chagr1n par rap
port aux drolts humalns. 
A l'article 83a, nous avons affalre a l'alde d'urgence. Dans 
ce domalne, II exlste un drolt constftutlonnel. C'est extr6me
ment clalr, et apres de longs mols de polemlque et une decl
slon du Trlbunal federal, l'ldee d'accorder le minlmum du 
mlnlmum pour que des femmes, des hommes et des enfants 
pulssent survlvre dans une soclete comme la nötre a quand 
m6me faft son petlt bout de chemln au Parlement. 
C'est pour soutenlr ce mlnlmum du mlnlmum que nous vous 
lnvltons a sulvre la majorfte de la commlsslon, et ]'almerals 
dlre a Monsieur Hans Fehr: Gesundes Rechtsempfinden Ist 
leider ungesund fQr die betroffenen Personen, und es Ist 
auch ungesund fOr das, was von der humanitären Tradition 
in der Schweiz noch übrig bleibt. 
De cornparer une enqu6te sur le droft a des allocatlons com• 
plementalres avec l'alde d'urgence a accorder a des person
nes pour lesquelles elle est evidente, parce qu'elles n'ont 
plus de tolt, plus les moyens de s'acheter de la nourrlture, 
plus la posslblllte parfols de s'acheter de quol s'hablller et de 
se faire solgner. C'est quand mäme vralment le mlnlmum du 
mlnlmum qu'II taut accorder. 
C'est pour cette ralson que Monsieur Müller Phlllpp, soutenu 
par une majorlte des membres de la commlsslon, propose 
de faire un bout de chemin dans ce sens. II ne nous reste 
aujourd'hul plus rlen d'autre a faire que de le soutenlr; le 
reste, nous allons le combattre par la sulte par d'autres 
moyens. 

Donu Walter {E, BE): Nur ganz kurz: Nothilfe Ist ein Grund
recht. Sie kann eigentlich nicht entzogen werden. Deshalb 
Ist es falsch, den Betroffenen eine Beweislast anzuhängen. 
•Glaubhaft machen» Ist nach der Meinung der Mehrheit un
serer Fraktion eine unnötig verschärfte Formulierung. In der 
Praxis wird sich kaum etwas ändern, welche der beiden Ver
sionen auch angenommen wird. Deshalb sind wir hier fOr die 
sanftere Formulierung, gerade auch Im Blick auf eine allfäl
lige Referendumsabstimmung. 
Wir bitten Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen. 

Meyer Therese {C, FR): L:artlcle 83a comporte rune des 
deux dlvergences a elimlner. II tratte de l'alde d'urgence. Le 
Consetl des Etats avalt lntrodult une dlsposltlon permettant 
de llmlter ou de supprlmer l'alde d'urgence en cas de refus 
de partlr lorsque le renvol est posslble et de refus de colla
borer. 
Cet article a ete Juge non conforme a l'artlcle 12 de la Cons
tltutlon federale. Notre consell, lors de la deliberation prece
dente, l'a donc blffe. Le Conseil des Etats a adopte entre
temps une autre verslon qul soumet l'alde d'urgence a des 
condftions et ne permet l'octrol aux personnes qul refusent 
de cooperer a l'organlsatlon de leur renvol que lorsque leur 
•sltuatlon de detresse est rendue vralsemblable». La formu
latlon est assez atamblquee et formulee sur un mode nega
tlf, et la vralsemblance est quelquefols dlfflcile a apprecler. 
La majorlte des membres de la commlsslon de notre consell, 
qul avalt lnftialement blffe l'article, falt un pas dans la dlrec
tlon du Conseil des Etats et soutlent !'Idee de mettre une 
condltlon ä l'obtentlon de l'alde d'urgence sans contrevenlr a 
ta Constltutlon. II est vral que les effats materlels des deux 
artlcles ne sont pas tres dlfferents; rnals ta nouvelle formula
tion est positive et lmpose un devoir aux personnes qul sont 
concernees par l'obtentlon de l'alde d'urgence. 
Le groupe PDC soutlent dans sa majorlte la version de la 
major1te de la commlsslon qul lntrodult donc l'obligatlon pour 
les personnes concemees de collaborer a l'executlon d'une 
declslon de renvoi quand les condltlons sont remplies, et de 
collaborer pour determlner si les condltlons d'obtentlon de 
l'aide d'urgence existent. Cette dlsposltlon nous parait plus 
Judlcleuse que celle adoptee par le Conseil des Etats; elle 
est judlcleuse aussl parce qu'elle met sur un pled d'egallte 
les personnes sulsses et les personnes qul sont concernees 
par une declsion de renvoi; nos ressortlssants, les person-
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nes qul vlvent dans notre pays dolvent aussl faire etat de 
leur sltuatlon pour obtenir une aide en cas de besoln. 
Nous pensons que la proposltlon de la majorlte permettra 
d'attelndre les buts fix~ par les commisslons, c'est-a-dlre 
d'Atre en conformfte a l'artlcle 12 de la Constltutlon et d'Atre 
obllge de cooperer pour determlner la necesslte de l'obten
tlon de l'alde d'urgence. Nous esperons que cette solutlon 
sera deflnltlvement acceptee, et alnsl nous pensons pouvolr 
ellmlner toutes les dlvergences. 

Flurl Kurt {RL, SO): Die FDP-Fraktion bittet Sie ebenfalls 
der Mehrheit zu folgen. Es geht sicher auch bei der Gesetz
gebung um den sogenannten gesunden Menschenverstand. 
Aber es geht eben auch um die Gesetzmässlgkelt und die 
Rechtrnässlgkelt. 
Sehr geehrte Mltglleder der SVP-Fraktlon: Hier Ist die 
Rechtslage nun einmal völllg klar. Eine Konditionierung der 
Glaubhaftmachung mit der Gewährung der Nothilfe Ist recht• 
lieh nicht zulässig; Artikel 12 der Bundesverfassung Ist dies
bezüglich klar. Dieses Grundrecht darf - wie alle anderen, 
gemäss Artikel 36 der Verfassung - nur unter bestimmten 
Voraussetzungen eingeschränkt werden. Es braucht eine 
gesetzliche Grundlage, es braucht die Verhältnlsmässlgkeit 
und das öffentliche Interesse, vor allem braucht es aber die 
Wahrung des Kerngehaltes des Grundrechtes. 
Wlr haben nun einmal zwei Bundesger1chtsentschelde ge
gen den Kanton Solothurn vom 18. März des letzten Jahres, 
und dort wird die Nothilfe definiert als Kerngehalt das ent
sprechenden Grundrechtes. Und ein Grundrecht, das den 
Kerngehalt bereits selbst umschreibt- und das tut Artikel 12 
der Bundesverfassung -, Ist natürlich nicht weiter ein
schränkbar. Eine Verknüpfung mit der Glaubhaftmachung Ist 
deshalb nicht zulässig; es bliebe bei einer rein symbolischen 
Gesetzgebung. Eine generelle Beweislastumkehr Ist bei 
Grundrechten nicht zulässig; wir müssen auch nicht glaub
haft machen, weshalb wir die Religionsfreiheit oder die Mel
nungsäusserungsfrelhelt In Anspruch nehmen usw.; diese 
stehen uns einfach zu. Eine Einschränkung Ist nur unter den 
in Artikel 36 der Bundesverfassung genannten Vorausset
zungen möglich. 
In der Praxis aber wird sich nichts ändern. Ich habe mich im 
Gespräch mit der Vollzugsbehörde meines Kantons verge
wissert. Die Aussage Ist die, dass sich auch mit einer Glaub
haftmachung in der Praxis nichts ändern würde, well die 
Dossiers der entsprechenden Personen, der potenziellen 
Nothllfebeanspruchenden, bereits aus dem Asylverfahren 
bekannt sind. Weitere Abklärungen braucht es in der Regel 
nicht; es gibt Indizien - hier komme Ich zum Antrag der 
Mehrheit-, die auch mit einer Mttwlrkungspfllcht erwirkt wer
den können. Die Mitwirkungspflicht Ist gemäss den Bundes
gerichtsentscheiden möglich; hingegen wäre hier eine 
Konditionierung an die Auszahlung der Nothilfe wiederum 
nicht zulässig. Aber eine Mitwirkungspflicht kann stlpullert 
werden. 
zusammenfassend Ist also die Glaubhaftmachung, auch 
wenn sie verlangt würde, nicht sanktlonlerbar; wir hätten 
eine Lex lmperfecta. Eine Sanktion Im Sinne der Nichtge
währleistung der Nothilfe Ist nicht bundesrechtskonform; Je
der Fall, der nach Lausanne weltergezogen würde, würde 
vom Bundesgericht Im Sinne seiner Praxis zweHellos ge
kippt. Die Sanktion würde die Bundesverfassung verletzen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit der SPK zuzustimmen; 
des Stimmenverhältnis lautete 16 zu 9 Stimmen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es geht hier noch um die 
Frage der Verabreichung der Nothilfe und um die Frage, In 
welchen Fällen allenfalls eine Mitwirkung bzw. eine Glaub
haftmachung von gewissen Dingen vonseiten der Bezüger 
festgelegt werden muss. 
Zur Entstehungsgeschichte: Sie wissen, ursprünglich hat 
der Ständerat beschlossen, dass bei Leuten, welche einen 
rechtskräftigen Wegweisungsentscheid haben, bei denen 
eine Ausreise zulässig, zumutbar und möglich Ist und die die 
Mitwirkung verweigern, eine Nothilfe nicht ausbezahlt wer-
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den kann; dies In der Meinung, der Betreffende könne Ja 
durch de Mitwirkung die Notlage beseitigen. Das Bundesge-
rlcht hat dann In seinem berOhmten Entscheid mit 3 zu 2 
Stimmen erklärt, diese Nothilfe müsse In jedem Fall, also 
auch In einem Fall, In dem die Mitwirkung nicht erfolge, b&
zahlt werden. Nun hat das BundGtiQerlcht - die Urtellsbe
grOndung Ist Jetzt da - ausdrOckllch eine Mitwirkungspflicht 
des betreffenden Gesuchstellers anerkannt. Es hat dies aus
gefOhrt und Insbesondere festgehalten, bei der Feststellung 
der Notlage sei es von grosser Bedeutung, dass diese Mit
wirkung erfolge. 
Der Bundesrat hat Ihnen aufgrund dessen einen neuen Vor
schlag unterbreitet. Dieser Vorschlag geht davon aus, dass 
der Gesuchsteller die Notlage glaubhaft machen muss -
nicht davon, dass er sie beweisen muss. Es Ist hier von B&
welspfllcht gesprochen worden - eine Beweispflicht hat er 
nicht. Eine Pflicht zur Glaubhaftmachung, das können Sie In 
der ganzen Gesetzgebung sehen, Ist eben keine Beweis
pflicht. 
Nun, die Mehrheit der natlonalrätllchen Kommission wollte 
das nicht Der Ständerat hat eine eigene Fassung gebracht 
und möchte bei der Glaubhaftmachung der Notlage bleiben. 
Das Ist natürlich näher beim Bundesrat als die Fassung, die 
die Mehrheit Ihrer Kommission jetzt will. Nun, es Ist keine 
Katastrophe, ob das eine oder das andere obsiegt - das 
sage Ich zu beiden Selten. Die Mltwlrkungspfllcht Ist natar
llch gegeben. Das Giaubhaftmachen Ist ein Tell der Mitwir
kungspflicht, weil der Gesuchsteller Ja mitwirken und auch 
begrOnden muss, warum er Oberhaupt Nothllfe haben muss. 
Wenn er die Mitwirkung verweigert, hat er die Pflicht zur Mit
wirkung verletzt, aber Nothilfe bekommt er trotzdem, sie Ist 
ja das letzte Mittel. 
Die Elngrlffsmögllchkelten bestehen dann darin, diese Mit
wirkungspflicht rechtlich durchzusetzen. Es Ist aber theore-
tlsch zu glauben, dass es eine richterliche Abklärung geben 
würde. 
Wir vom Bundesrat schlagen Ihnen vor, der Fassung des 
Ständerates als der besseren Fassung zuzustimmen. Wenn 
die Fassung der Mehrheit durchgeht, Ist das auch keine Ab
wendung vom Ganzen; es Ist eine etwas offenere, schwam• 
mlge Formulierung. Sie geht atwas weiter bei den Anwen
dungsfällen, aber weniger weit bei der Glaubhaftmachung 
der Notlage. 
ich bitte Sie, der Fassung des Ständerates zuzustimmen, 
wie ihnen das der Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen 
hat 

Flurl Kurt (RL, SO): Herr Bundesrat, Ich möchte Sie fragen: 
Wie kommen Sie dazu, eine Formulierung zu unterstützen, 
die die Nothilfe verweigern will, wenn die Notlage nicht 
glaubhaft gemacht wird, wenn Sie schon wissen, dass nach 
der Bundesgerichtspraxis Nothilfe dennoch gewährt werden 
muss? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie müssen wissen: Er 
muss die Glaubhaftmachung dieser Notlage mit der Mitwir
kung belegen. Ich frage Sie: Wie wollen Sie dann die Mitwir
kung erreichen? Sie verlangen ja eine Mitwirkung und geben 
die Nothilfe trotzdem, das Ist genau das Gleiche. 
Es sind beides Formulierungen, die In Bezug auf die Nothll• 
feauszahlung keine Rechtswirkung haben - aber die Mltwlr• 
kung auch nicht. 

VJscher Daniel (G, ZH): Herr Bundesrat, sind Sie nicht auch 
der folgenden Meinung? Die Essenz des Bundesge
richtsentscheides ist doch, dass es bei der Nothilfe gar nicht 
darauf ankommt, wer diese Nothilfe will. Es Ist also völlig 
wurst, ob es ein Asylant Ist, ein Ausländer, eine Ausländerin, 
ein sonstiger Mensch, der sich hier aufhält Deswegen gibt 
es gar keine BegrOndung dafür, dass Im Asylgesetz 
Oberhaupt dlesbezOgllch eine Regelung vorhanden Ist, denn 
es gelten die Bestimmungen des Nothilferechtes. Hinge
gen hat das Asylgesetz hierzu eigentlich gar nichts zu sa
gen. 
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Blocher Christoph, Bundesrat Herr Vlscher, Ich muss Ih
nen sagen: Nothilfe bekommt nur jemand, der In einer Not
lage ist, die die Nothilfe rechtfertigt, und zwar In allen Be-
reichen. Auch bei einem Schweizer oder einem _Nicht-Asyl
suchenden muss eine Notlage vorhanden sein. Uberall ver
langt man, dass die Notlage vom Gesuchstelier glaubhaft 
gemacht werden muss. Herr Vlscher, es kann kein Schwei
zer einfach vorbeikommen und sagen: Gebt mir Nothilfe! Er 
muss die Notlage glaubhaft machen, denn bekommt er 
diese HIife. 
Hier, bei den Asyigesuchstellem, haben wir die gleiche Vor
aussetzung der Glaubhaftmachung festgehalten. Die Mehr
heit geht jetzt mit Ihrer Fassung In Richtung einer all
gemeinen Mitwirkungspflicht; fOr uns Ist die Glaubhaftma
chung natürlich darin eingeschlossen, denn man kann nicht 
jemandem Nothilfe geben, der die Mitwirkung verweigert 
und von dem man gar nicht welss, ob er In einer Notlage Ist. 
Herr Vlscher hat bewiesen, dass dies an anderen Orten 
auch verlangt wird; darum sagen wir Ihnen: Stimmen Sie der 
Fassung des Bundesrates und des Ständerates zul Aber 
wenn Sie der Fassung mit der allgemeinen Mitwirkung zu
stimmen, 1st das auch keine Katastrophe. 

Perrln Yvan (V, NE), pour la commlsslon: C'est un artlcle 
qul a deja beaucoup falt parler de lul que nous abordons de 
nouveau aujourd'hul dans le cadre de la procedure d'ellml• 
natlon des dlvergences. 
Reunle mardl 6 decembre a sept heures, la commlsslon 
s'est lntegralement basee sur les travaux de nos coll~ues 
du Conseil des Etats qul ont eu a trancher entre trois propo
sltions: adherer a notre declslon, c'est-a-dlre blffer i'artlcie; 
retenir la verslon qul allalt devenir celle de 1a majorlte; ou 
trancher en faveur de !'alternative Pflsterer Thomas. Lors du 
vote, seules les deux dernleres solutlons ont ete opposees, 
la proposltlon de se ralller a la declsion de notre consell 
ayant ete retlree. 
La verslon retenue par le Conseil des Etats l'a emporte par 
22 voix contre 1 B face a la proposltlon Pflsterer Thomas. 
Comme vous le verrez, cette demiere n'a pas ete perdue 
pour tout le monde pulsqu'elle a ete presque lntegralement 
reprlse par la majorlte de la commlsslon. 
Au cours du debat, nous nous sommes notamment penches 
sur la notlon de «vralsemblance» relatlvement a ia sltuatlon 
permettant d'obtenir l'aide d'urgence. Monsieur le conselller 
federal Blocher a explique que cette conditlon n'etalt pas r&
servee aux seules personnes concemees par 1a presente 
loi, mals s'appllqualt a tout un chacun falsant appel aux ser
vlces soclaux. Au moment du vote, la proposltlon de maln
tenlr notre posltlon a ete ecartee par 9 volx contre B at 
7 abstentlons. 
Contrelrement au sort reserve par nos collegues du Conseil 
des Etats a la proposltlon Pflsterer Thomas, celle-cl, reprlse 
et aliegee, l'a emporte par 16 volx contre 9. 
Nous vous recommandons donc de soutenlr 1a proposltlon 
de ia majorlte de la commlsslon et de rejeter la proposltlon 
de la mlnorlte Fahr Hans vlsant a se ralller a la declslon du 
Conseil des Etats. 

MDller Phlllpp (RL. AG), fQr die Kommission: In Anlehnung 
an das Votum von Herrn Vlscher von vorhin möchte Ich noch 
festhalten, dass das Streichen von Artikel 83a nicht mehr 
möglich Ist Sie haben nur die Auswahl zwischen den Anträ
gen der Kommissionsmehrheit und der Kommissionsminder
heit. Den Artikel streichen können Sie nicht, weil kein 
entsprechender Antrag gestellt worden Jst. 
Die Kommissionsmehrheit hat sich die Uberlegung gemacht, 
dass ein rein deklamatorischer Text, wie er vom Ständerat 
beschlossen worden Ist, der nicht sanktioniert werden kann, 
weil eben ein Grundrecht entzogen werden müsste, wenig 
Sinn macht Wir haben Im Mehrheitsantrag die «Mitwirkung» 
bei der «rechtskräftigen Wegweisung» - wie es hier helsst -
bewusst herausgestrichen. Dies In Ergänzung zu Artikel B, 
wo Ja eine Mitwirkung bei der Beschaffung der Reisepapiere 
postuliert Ist - nicht aber bei der Wegweisung. Wir haben 
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also damit eine Lacke geschlossen, und wir sind uns auch 
hier bewusst, dass ein Entzug eines Grundrechtes, eben der 
Nothilfe, unter keinem Titel mögllch Ist. Wenn Sie das riskie
ren wollen, dann können Sie sicher sein, dass das Bundes• 
gerlcht Ihren Entscheid In der Praxis wieder umdrehen wird. 
Daher hat sich die Kommissionsmehrheit der Macht des 
Faktischen gebeugt und ebendiesen Antrag, den ich Ihnen 
ebenfalls zur Annahme empfehle, vorgeschlagen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 116 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 60 Stimmen 

Zlff. llla 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. llla 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a 1a declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Änderungen bisherigen Rechts 
Modlflcatlons du drolt en vlgueur 

Zlff. 1 Art. 14a Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Müller Philipp, Fehr Hans, Hutter Markus, Mürl, Perrln, 
Rutschmann, Schwander, Stahl, Weyeneth) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(Beschluss vom 1. Dezember 2005) 

Ch. 1 art. 14a al. 3 
Proposition de Ja majorlte 
Malntenlr 

Proposition de /a mlnorlte 
(MOl1er Philipp, Fehr Hans, Hutter Markus, Mürl, Perrln, 
Rutschmann, Schwander, Stahl, Weyeneth) 
Adherer a 1a declslon du Conseil des Etats 
(decislon du 1 er decembre 2005) 

Weyeneth Hermann r,J, BE): Hier geht es ein Stück weit um 
dasselbe, um das es vorhin gegangen Ist, nämlich um Posltl
onsbezOge und weniger um gewichtige oder wesentliche In· 
halte. Wie man davon eine Zustimmung zum ganzen Gesetz 
abhängig machen kann, Ist mir etwas schleierhaft. 
Es geht hier um die Zumutbarkelt der Aus- und Wegwei
sung. Das Gesetz regelt In Absatz 3 dieses Artikels, wer auf
grund welcher Ihm drohenden Existenzrisiken nicht wegge-
wlesen werden kann bzw. dass die Wegweisung nicht voll• 
zogen wird, weil sie nicht zumutbar Ist. Hier hat Jetzt der 
Ständerat, um umfassender Klarheit zu schaffen.die Formu
lierung «Im Heimat- oder Herkunftsstaat in seiner Existenz 
konkret gefährdet Ist» eingefügt. Nun hat die Kommission 
diesen Begriff der Existenz auf das rein Ökonomische be
schränkt, und deshalb hat die Mehrheit den ZUsatz als unzu
länglich und ungenügend verworfen. Die Minderheit vertritt 
die Auffassung, dass mit diesem ZUsatz der Schutz des Be
troffenen verbessert wird, und will deshalb dem Beschluss 
des Ständerates folgen und bittet Sie, diesem auch zu fol• 
gen. Von Sein oder Nichtsein des Gesetzes In dieser Frage 
kann allerdings - nicht wahr, Herr Flurl - keine Rede sein. 
So müssen wir keine Positionskämpfe austragen. 

Präsidentin (Egerszegl-Obrlst Christine, erste Vizepräsl• 
dentln): Wir beabsichtigten, die Differenzen Im Asyl- und 
Ausländergesetz noch heute Morgen zu bereinigen. Ich bitte 
Sie deshalb, sich möglichst kurz zu halten und sich präzise 
auszudrücken. 

7 dlk:embre 2005 

Huguenln Marianne (-, VD): Le Parlament debat serleuse-
ment de ne mäme pas respecter 1a Constltutlon federale qui 
garantlt une alde mlnlmum ä tous. II debat serleusement de 
ne pas respecter un arrät du Tribunal federal. II debat serleu
sement d'lnscrlre dans la lol que le seul motlf d'aslle est la 
mort assuree. Les dangers de torture, d'emprlsonnement, 
de vlol, d'exclslon, de prostitution forcee, de souffrances 
physlques et psychlques endurees, le falt que des Atres hu
malns alent ete tortures, vloles, vlctlmes d'un genoclde, 
qu'lls alent perdu parfols toute leur famllle, qu'lls crolent en
fin avolr trouve la pabc en Sulsse, qu'lls ont falt des efforts 
pour s'y Integrer et qu'ils auralent juste besoln de compas
slon et d'alde pour contlnuer a vlvre, tout cela n'lnteresse 
pas la majorlte de nos senateurs. 
Flnalement, les requerants n'ont qu'un seul tort: eux, lls ont 
cru ä l'ldeal d'une Sulsse humanltalre, a cette Image d'une 
Sulsse garante des droits de l'homme, comme d'allleurs de 
nombreux cltoyens de ce pays qul, controntes a une decl
slon de renvol de personnes qu'lls connalssent, ne compren
nent pas. lls ne comprennent pas comment on peut renvoyer 
une famllle survivante de Srebrenica dont les proches dlspa
rus ne sont mAme pas enterres, qul n'a plus aucune parente 
en Bosnle, qul vlt et travallle normalement lcl. lls ne com
prennent pas comrnent un requerant d'aslle afrlcaln, aveugle 
a la sulte des sevlces subls, se falt recondulre a la frontlere 
sans autre accompagnement que celul de l'aumönlere. 11s 
ne comprennent pas comment une famllle de sans-paplers 
vlvant et travalllant en Sulsse depuls plus de dlx ans est de
boutee de toutes les procedures. 
Le Parlament federal a la responsablllte d'ecrlre l'hlstolre de 
ce pays, et ceux qul l'ecrlront temolgneront de l'alignement 
derrlere l'UDC de 1a quasl-totallte de Ja drolte, a quelques 
exceptlons pres, que j'almerals saluer. Clnquante ans apres, 
la Suisse offlclelle a dO revenlr sur une autre page de son 
hlstolre. Ce qul se passe malntenant, le sort subl par ces fa
mllles, par leurs enfants qul souvent crolent a ce pays, se 
sentent Sulsses, tout cela ne restera pas lmpunl, ne restera 
pas sans volx. Certalns de ces enfants seront mlnlstres, 
ecrlvains: lls temolgneront. 
Nous accusons avec eux, nous accusons un pays qul a telle-
ment peur de l'abus que son obsesslon de le combattre lul a 
tout slmplement falt oublier le respect des drolts de l'homme, 
un pays qul ne volt plus dans le requerant ou dans l'etranger 
qu'un oas admlnlstratlf, un pays qul est lncapable de volr 
l'Atre hurnaln, de prendre acte de ce qu'II a vecu, de sa si
tuatlon Individuelle, un pays qul ne se donne plus dans sa 
propre lol la possiblllte de prendre cela en compte. 
Pour ces ralsons, nous vous appelons a malntenlr la decl
sion de notre consell qui permet encore de prendre en 
campte certalnes sltuatlons, mAme si nous savons a quel 
polnt ces toutes petltes ouvertures ne sont que peu utlllsees 
par !'Office federal des migratlons. Une lol qul ne retient que 
le danger de mort pour ne pas renvoyer quelqu'un n'est tout 
slmplernent pas digne d'un pays clvllise. 

Bühlmann CecHe (G, LU): Ich muss etwas richtig stellen, 
was Herr Weyeneth gesagt hat Entweder war er gestern 
Morgen um 7 Uhr, als Wir getagt haben, noch nicht genz 
wach, oder er unterstellt uns böswillig etwas. Niemand hat 
gesagt, dass der Begriff der Existenz Im Sinne der Mehrheit 
des Ständerates die materielle Existenz bedeutet. Wir haben 
vielmehr gestern Morgen zwischen 7 Uhr und 8 Uhr deutlich 
festgehalten, dass es verschiedene Interpretationen von 
Existenz gibt. Der Nationalrat hat unter Gefährdung der 
Existenz die Bedrohung von Leib und Leben verstanden, die 
Bedrohung des Lebens. Darum haben wir in unserer Version 
das Wort Existenz herausgenommen und es durch konkrete 
Gefährdung ersetzt. Andere Interpretationen von Existenz 
meinen tatsächlich auch die materielle Existenz. Wenn man 
nicht mehr genug Mittel hat, um sich durchzubringen, sagt 
man zum Beispiel auf Deutsch: Meine Existenz Ist nicht 
mehr gesichert. 
Das sind die beiden Interpretationen. Der Ständerat hat wohl 
eher zur zweiten geneigt, aber trotzdem Beispiele aufge-
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IOhrt - es wurde z. B. sexueller Missbrauch von Personen 
oder auch geschlechtsspezlflsche Gewalt erwähnt -, 
Gründe, warum man Personen nicht In Ihr Herkunftsland zu
rückschaffen kann und sie vorläufig aufnehmen muss. 
Wall dieser Begriff Existenz so unterschledllch Interpretiert 
wird, möchten wir auf diesen Begriff verzichten und die Sl· 
tuatlon der allgemeinen Gewalt umschreiben. Wir fügen des• 
halb an: Jemand, der durch diese Situation allgemelner 
Gewalt konkret gefährdet Ist, oder Jemand, der keine medlzl· 
nlsche Betreuung bekommen kann und dadurch konkret ge
fährdet Ist, soll vorläufig In der Schweiz aufgenommen 
werden. 
Ich bitte Sie dringend, am Beschluss des Natlonalrates fest
zuhalten. Wir haben diesen Beschluss In der ersten Runde 
deutlich gefasst. Der Beschluss des Ständerates Ist eigent
lich eine Verschärfung unserer Version, wenn man Existenz 
Im Sinne unserer Interpretation versteht, nämlich mit Bedro
hung der Existenz. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Wollen wir Menschen 
zurückschicken, die In ihrem Helmatland oder Herkunfts
staat konkret gefährdet sind oder, wie es der Ständerat wlll, 
In Ihrer Existenz konkret gefährdet sind? Unser Rat ent
schied sich früher für den Begriff "konkret gefährdet»; diese 
Version wurde auch an der gestrigen Sitzung der SPK be
stätigt. Ich bitte Sie, heute dieser ursprOngllchen Fassung 
unseres Rates zuzustimmen und sich nicht der Minderheit 
Müller Philipp anzuschllessen, die sich fQr die Formulierung 
«in seiner Existenz konkret gefährdet" ausspricht "Konkret 
gefährdet" oder «In seiner Exlstanz konkret gefährdet»: Zwl• 
sehen den beiden Begriffen besteht eine grosse Differenz; 
das Ist keine Wortklauberei. Die Differenz besteht weniger 
für uns hier als vlelmehr für die Menschen, die In Ihr Heimat
land zurückgeschickt oder bei uns vorläufig aufgenommen 
werden. Der Begriff der Gefährdung der Existenz in diesem 
Gesetz Ist Irreführend und wird der Realität nicht gerecht 
Existenz hat zwei Bedeutungen, wie In Wörterbüchern und 
Lexika nachgelesen werden kann. Es geht um das Dasein, 
das Leben oder um die materlelle Grundlage, die man 
braucht, um leben zu können. 
Nach Artikel 7B Absatz 4 des Ausländergesetzes Ist die 
Existenz gemäss dem Obllchen Wortsinn gefährdet, wenn 
eine Person In Gefahr Ist, entweder Ihr Leben oder aber lh• 
ren Lebensunterhalt zu variieren. Darin sind gerade Jene 
Gefahren nicht enthalten, denen namentlich Frauen und Kin
der ausgesetzt sind: die drohende sexuelle Verstümmelung, 
Zwangsehe, Zwangsprostitution und weitere schwere Gefah• 
ren für die Freiheit und lntegrltät von Menschen. Solche 
schwerwiegende und menschanunWOrdlge Eingriffe gefähr• 
den die materielle Existenz dieser Menschen nicht wirklich. 
Herr Blocher, Sie haben Im Ständerat versprochen, dass in 
der Formulierung "Gefährdung der Existenz» auch die 
Zwangsehe enthalten sei. Da sagen Sie die Unwahrheit. Es 
stimmt so nicht Denn die schweizerische Rechtsordnung 
verwendet den Begriff «Existenz» einheitlich und konstant 
im Sinn von wirtschaftlicher Grundlage und Existenzsiche
rung; das müsste Ihnen als Jurist bekannt sein. 
Menschen haben das Recht, hier Schutz zu bekommen -
nicht weil sie In Ihrem Land in einer wlrtschaftllchen Notlage 
sind, weil sie dort keine Arbeit finden oder in Armut leben 
müssen, sondern weil sie In einer ganz bestimmten Form 
bedroht sind - In Ihrer Integrität, In Ihrer Persönlichkeit, wen 
ihnen sexuelle Verstümmelung droht, weil sie Opfer von Eh
renmorden, von Zwangshelraten, von Steinigungen oder von 
anderer gesellschaftlicher Gewalt werden könnten. Man• 
schen, denen diese Gefahren drohen, wollen wir - auch 
wenn sie als Flüchtlinge abgewiesen worden sind - weiter
hin Schutz gewähren. 
Herr Blocher, Ich ärgere mich, wenn Sie wider besseres Wis
sen behaupten, dass auch Gefährdungen wie Zwangsehen 
Inbegriffen sind. Das ist nicht wahr. Ich meine, Sie haben 
hier so etwas wie ein Christbaum-Syndrom. Um es farbig zu 
sagen: Sie sagen «blau», Sie versprechen alles Mögliche, 
was da beinhaltet sei, was man In dieses Gesetz auch noch 
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einpacken könnte. Wir schreiben dann «grOn» Ins Gesetz, 
und die Gerichtsbehörden sagen zuletzt «rot». Eine solche 
Gesetzesarbeit Ist unseriös. Wenn In unseren Gesetzen und 
In der Gerichtspraxis mit «Existenz» vor allem die ökonomi
sche Existenz gemeint Ist, Ist dies verwlrrllch. Nicht die Exis
tenz Ist gefährdet, sondern die Menschen sind konkret 
gefährdet 
Ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission und nicht der 
«Existenzgefährdung» des Ständerates zuzustimmen. 

Dome Walter (E, BE): Uns scheint, es gehe hier nicht nur 
um Kosmetik, sondern um eine Konkretisierung. Gefährdet 
sein oder In seiner Existenz gefährdet sein sind zwei Paar 
Schuhe. Die ganze EVP/EDU-Fraktlon Ist der Meinung, dass 
wir hier festhalten sollten. 
Artikel 3 des Asylgesetzes umschreibt Ja den FIQchtllngsbe
grlff. Wir befürchten, dass mit der hier beantragten Formulie
rung - wenn der Begriff der Existenz enthalten Ist - eine 
Einschränkung des FIOchtlingsbegrlffs erfolgt. Man kann 
dann nämlich sagen: Ja, das Ist einer, der eigentlich als 
FIOChtllng aufgenommen werden könnte, aber sein Leben Ist 
Ja nicht konkret gefährdet Wir meinen Fälle von sexueller 
Verstümmelung, Folter oder rellglös-kultureller Verfolgung. 
Denken Sie an die Schamkultur, die zur Folge hat, dass ein 
Vater seinen Sohn oder seine Tochter wegschicken muss, 
weil er sonst sein Gesicht verliert. Solche Leute verlieren Ih
ren Halt In der Gesellschaft und müssen welchen. Sie sind 
dann auf der Reise, auf der Flucht. Uns scheint, das seien 
Gründe, die genOgen, um bei uns Jemanden als Flüchtling 
aufzunehmen. 
Auch hier gilt: Vermelden wir unnötig scharfe Formullerun• 
gen, vermelden wir unsichere Formulierungen, die später 
ohne Gesetzesänderung zu einer Verschärfung der Praxis 
führen können. Momentan wird uns gesagt, eine solche Ver
schärfung sei nicht beabsichtigt Wir sind dann auch sehr 
nahe an der nlchtstaatlichen Verfolgung. Deshalb ist diese 
Formulierung hier für uns von grosser Bedeutung. Wird sie 
ersetzt, könnte dies für uns EVP-Vertreter durchaus zur 
Folge haben, dass wir dem Asylgesetz am Schluss nicht zu
stimmen und dann beim Referendum dabei wären. Belasten 
wir den Volksentscheid nicht unnötig; bleiben wir bei einer 
einfachen Formulierung, die auch den humanitären Gedan
ken Raum lässt. 
Ich bitte Sie, an Ihrem Beschluss festzuhalten. 

Flurl Kurt {RL, SO): Namens der FDP-Fraktion bitte Ich Sie, 
der Mehrheit zu folgen. Der Ständerat hat In seiner ersten 
Lesung beschlossen, dass der Vollzug unzumutbar sei, 
wenn der Ausländer «In seiner Existenz„ gefährdet Ist Wir 
wiederum haben dann diesen Text als zu eng gefasst erach• 
tat und die Existenzgefährdung als Gefährdung an Leib und 
Leben Interpretiert. Deshalb haben wir die Formulierung der 
konkreten Gefährdung - «konkret gefährdet» - gewählt. Nun 
hat der Ständerat eine Kombination vorgeschlagen: «In sei
ner Existenz konkret gefährdet ... 
Absicht dieser Formulierung war es unter anderem, der 
Asylrekurskommlsslon eine Handhabe fOr Ihre Rechtspre
chung zu bieten. Nun muss sich aber ein Gericht bei der 
Auslegung eines Gesetzes primär an den Wortlaut des Ge
setzes halten, und der Wortlaut des Gesetzes helsst hier 
"Existenz», wenn Sie dem Beschluss des Ständerates bzw. 
dem Minderheitsantrag zustimmen. «Existenz» helsst aber 
Im Obllchen Wortgebrauch «Laib und Leben» oder eine «exis
tenzielle lnfragestellung». Wir haben heute gehört, dass es 
verschiedene lnterpretetlonen gibt. Die einen wollen die phy· 
slsche Existenz betont haben, wiederum andere erachten es 
als möglich, dass auch die soziale und ökonomische Exls• 
tenz gemeint wäre. Mit anderen Worten: Wir geben den zu
ständigen Gerichtsbehörden mit diesem Ausdruck der 
Existenz kein genügendes Beurteilungskriterium. Es Ist wei
terhin eine Auslegung - so oder so - möglich, der Ausdruck 
Ist ungenau. 
Deswegen schlagen wir Ihnen vor, bei unserer Formußerung 
zu bleiben und Im Gesetz von konkreter Gefährdung zu 
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sprechen und den unterschiedlich auslegbaren Begriff der 
Existenz zu streichen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Mehrheit zu folgen. 

Prlsldent (Janlak Claude, Präsident): Die CVP-Fraldlon 
tellt mit, dess sie dem Antrag der Mehrheit zustimmt. 

Fehr Hans (V, ZH): Ich bitte Sie im Namen der SVP-Frak• 
tion, der Minderheit und damit dem Ständerat zuzustimmen. 
Es geht wieder um den Vollzug der Wegweisung. Wenn sie 
als nicht zumutbar erachtet wird, gibt es eine vorläufige Auf
nahme. Vorläufige Aufnahme helsst In aller Regel: Diese 
Person bleibt auf Dauer; das Ist die Realität. Also lohnt es 
sich, hier klare Schranken zu setzen. 
Wir stellen fest, auch Im Gespräch mit Leuten aus der Asyl• 
rekurskommisslon (ARK), dass heute eine immer weitere 
Ausdehnung des Flüchtllngsbegrlffs stattfindet, weil wir 
heute nämlich im Anag, In Artikel 14a Absatz 4, praktisch die 
identische Formulierung haben wie jetzt der Nationalrat. Es 
heisst dort «konkrete Gefährdung», und hier helsst es ein
fach «konkret gefährdet»; das Ist genau dasselbe. Sie kön
nen unter dieses Dach praldlsch Jede Gefährdung oder 
Bedrohung stellen: wenn einer kein Dach Ober dem Kopf 
hat, auch wenn er möglicherweise keine Ausbildung genles
sen kann, wenn er keine Arbeit hat usw. Diese Version Ist 
praktisch Immer weiter ausdehnbar. 
Darum bitten wir Sie, die Fassung des Ständerates zu Ober
nehmen. Wer In der Existenz konkret gefährdet Ist, soll nicht 
weggewlesen werden. Das bedeutet, es geht primär um eine 
physische Bedrohung, um eine echte Bedrohung an Leib 
und Leben. Das Ist auch der eigentliche Sinn des Asylgeset
zes und des AOchtlingsbegrlffs. 
Deshalb bitte Ich Sie, der Fassung der Minderheit bzw. des 
Ständerates zu folgen und die konkrete Existenzgefährdung 
explizit zu erwähnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wlr reden hier über zwei Be
griffe. Soll es heissen, eine Unzumutbarkeit sei dann gege
ben, wenn eine Person «konkret gefährdet» Ist oder wenn 
die betreffende Person In Ihrer «Existenz konkret gefährdet 
ist»? 
Ich muss Ihnen sagen - und Ich habe es schon Im Ständerat 
erklärt-: Ob Sie das eine oder das andere schreiben - es Ist 
genau das Gleiche gemeint 
Warum hat dann der Ständerat die Formulierung «In seiner 
Existenz konkret gefährdet» gewählt? Dort herrschte die 
Auffassung vor, wenn man bloss von einer konkreten Ge
fährdung spreche, bestehe die Gefahr, dass man das so 
auslege, dess jede kleinste Unannehmllchkelt bereits zu ei
ner Unzumutbarkelt des Vollzuges führe. Darum sagte der 
Ständerat, es müsse eine gewisse Schwere vorliegen und 
die Formulierung «In seiner Existenz konkret gefährdet» 
bringe diese Schwere zum Ausdruck. 
In der natlonalrätllchen Kommission wurde gegenteilig argu
mentiert. Es wurde gesagt, wenn von der Existenz die Rede 
sei, könne auch die wirtschaftliche Existenz gemeint sein; 
das sei kein klarer Begriff. Deshalb haben wfr ursprilngllch 
Im Entwurf den Begriff «konkrete Gefährdung» gewählt, und 
Ich möchte Ihnen - auch zuhanden der Materialien - sagen, 
worum es geht. 
Es geht derum, dass mit den Formulierungen «konkret ge
fährdet» und «In seiner Existenz konkret gefährdet» das 
Gleiche ausgesagt wird. Es geht nämlich um alle schweren 
Bedrohungen, zum Beispiel bei den GewaltflOchtlingen oder 
Medizlnalfällen, welche zu so schweren Schädigungen fah
ren, dess die soziale und ökonomische Existenz In schwer• 
wiegender Welse bedroht Ist. Das Ist die heutige Praxis, und 
diese soll nicht geAndert werden. 
Ich komme zu den aufgeworfenen Fragen, zunächst zum 
Begriff der Gewaltflüchtlinge: Eine konkrete Exlstenzgefähr• 
dung Ist gegeben, wenn die allgemeine politische Lage Im 
Heimatland der asylsuchenden Person durch akute Kriegs
bzw. Bürgerkriegssituationen oder durch einen Zustand all
gemeiner Gewalt geprägt Ist. In solchen Fällen verfügt das 
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Bundesamt far Migration In der Regel eine vorläufige Auf. 
nahme; es wird Jeder Einzelfall geprillt Das bleibt so und 
soll auch nicht geändert werden, unabhängig davon, ob Sie 
nun schreiben «in seiner Existenz konkret gefährdet» oder 
«konkret gefährdet,.. Das habe Ich auch Im Ständerat er
klärt. 
Nach dem geltenden Recht reicht es nicht, dass eine asylsu
chende Person lediglich wirtschaftliche Schwierigkeiten gel
tend macht, Insbesondere nicht, wenn sie sagt, In der 
Schweiz hätte sie bessere wirtschaftliche Verhältnisse. Das 
geht nicht Wer darlegt, deswegen sei es unzumutbar, die 
Schweiz zu verlassen, der bekommt keine vorläufige Auf
nahme. Vielmehr sind bei der Prüfung der Unzumutbarkelt 
zusätzliche Faktoren zu prilfan, und eine vorläufige Auf
nahme erfolgt dann, wenn aufgrund aller Faktoren eine Mini
malexistenz nicht mehr gewährleistet Ist - ob de «konkret 
gefährdet» steht oder «in seiner Existenz konkret gefähr
det». Das soll nicht geAndert werden, und es hat auch nie
mand den Antrag gestellt, dass man dies ändern soll. 
Die Frage nach der medizinischen Infrastruktur Ist aufgewor
fen worden. Bne konkrete lndlvlduelle Existenzgefährdung -
gleichgilltlg, welche Formulierung Sie wählen - und somit 
die Unzumutbarkelt des Wegwelsungsvollzugs kann des 
Weiteren dann gegeben sein, wenn zum Beispiel die not
wendige medizinische Behandlung einer Person nicht ge
währleistet Ist Es kann sein, dass eine wichtige Operation In 
einem Land nicht gemacht werden kann oder die Medlka· 
rnente dort fehlen oder die Infrastruktur fehlt. Wenn das 
nachgewiesen Ist und das far diese Person unbedingt erfor
derlich Ist, dann erfolgt die vorläufige Aufnahme, gleichgül
tig, welche Formulierung Sie wählen. 
Aufgeworfen worden Ist auch die Frage der Fälle von allein
stehenden Frauen, betagten oder alten Personen. In Jedem 
Einzelfall können neben bereits genannten Konstellationen 
auch andere Situationen Im HelmaUand zu einer Gefähr
dung der Betroffenen führen. Dies kann zum Beispiel bei ei
ner allelnstehenden Frau mit minderjährigen Kindern der Fall 
sein, welche über kein soziales Netz vertagt, keine mlnimale 
wirtschaftliche Existenz - es geht nicht um eine wirtschaftli
che Schlachterstellung, sondern um eine wirtschaftliche Mi
nimalexistenz - Im Heimatland hat; dann wird sie vorläufig 
aufgenommen, ob Sie die eine oder die andere Formulie
rung wählen. 
Die zukünftige Praxis wird mit beiden Formulierungen gleich 
bleiben. Sowohl mit der Formulierung des Nationalrates als 
auch mit derjenigen des Ständerates sollen die oben ge
nannten, nicht abschliessend aufgezählten Fallkonstellatio
nen weiterhin unter den Begriff der Unzumutbarkelt fallen. 
Die dlesbezügllche Praxis soll also nicht geändert werden. 
Das war auch Im Ständerat die Meinung, darum hebe Ich 
das dort erklärt, und es hat auch hier Im Nationalrat niemand 
den Antrag gestellt, das zu ändern. 
ich gehe auf die Anpöbelelen von Frau Vermot nicht ein, 
aber Ich möchte Ihre zwei konkreten Fragen beantworten. 
Wie steht es mit der Zwangsehe? Jeder Einzelfall wird ge
prillt. Eine Zwangsehe fällt grundsätzlich unter die Unzuläs
sigkeit, und das wird hier gar nicht geregelt. In diesem Jetzt 
zur Diskussion stehenden Absatz regeln wir nur die Unzu
mutbarkelt. Bel Zwangsehen kann der Vollzug der Wegwei
sung unzulässig sein, wenn dies, je nach Fallkonstellation, 
mit dem Völkerrecht nicht übereinstimmt. 
Sie haben noch Ober die sexuelle Verstümmelung gespro
chen. Diese fahrt mindestens zur Unzulässigkeit, nicht zur 
Unzumutbarkelt, In vielen Fällen sogar zur Flüchtllngselgen
schaft. Das Ist kein Versprechen, das Ich Ihnen gebe, son• 
dern das Ist die heutige Praxis. 
Ich bitte Sie, entsprechend zu stimmen. Ob Sie „1n seiner 
Existenz konkrat gefährdet» oder "konkret gefährdet» neh
men - beides Ist das Gleiche. Nehmen Sie das, was Ihnen 
lieber Ist. 

Huguenln Marianne (-. VD): Monsieur Je conseHler f6d6ral, 
je me demande si vous connalssez les dosslers de votre de
partementl 
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Vous nous decrlvez une sltuatlon ldylllque oi'J au fond seuls 
les refugles konomlques ne seralent pas renvoyes, ou les 
requerants qul ont sub! des vlolences, qul ont besoln de traf• 
tements medicaux, trouveralent une orellle attentive. Nous 
sommes lcl un certain nombre ll defendre concrliltement cer
talnes sltuations: des famllles qul ont vecu des traumatlsmes 
ma]eurs, des viols, des tortures, qul ont perdu des proches, 
des sltuatlons medlcales dlfflclles, avec des rlsques evidents 
pour 1a sante, tant physique que psychlque; alors connals
sez-vous vos dosslers pour raconter ce que vous Mes en 
traln de nous raconter? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich meine die Dossiers zu 
verstehen. Natilrllch sind das schwierige Entscheide, die die 
Leute zu treffen haben. Sie kommen nicht darum herum, In 
Jedem Fall zu prüfen. 
Sie haben die wirtschaftliche Lage angesprochen. Da ist die 
Frage: Ist die wirtschaftliche Lage schlechter, oder Ist die 
wirtschaftliche Lage so schlecht, dass die Betroffenen In Ih
rer Existenz gefährdet sind? Hier sind die Leute verpflichtet, 
das auch im konkreten Falle zu untersuchen und zu ent
scheiden. 

Müller Phlllpp (AL, AG), filr die Kommission: Die Kommis
sion empflehlt Ihnen mit 15 zu 10 Stimmen, am Beschluss 
des Nationalrates festzuhalten. 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Entscheid, den 
Sie jetzt fällen werden, Auswirkungen auf den gleichlauten
den Artikel 78 Absatz 4 des Ausländergesetzes haben wird. 
In Anlehnung an die Voten, die Ich bis anhin gehört habe, 
möchte Ich weiter erwähnen, dass es In Artikel 3 des Asylge
setzes helsst: «Den frauenspezffischen FluchtgrOngen Ist 
Rechnung zu tragen.» Ich bitte Sie, dies bei Ihren Uberle
gungen zu berOckslchtlgen. Der Beschluss des Nationalra
tes mit der Formulierung «konkret gefährdet» entspricht 
weitgehend dem geltenden Recht. 

Perrln Yvan (V, NE), pour la commlsslon: La verslon rete
nue par notre consell parle de la «mlse en danger concrlilte 
de l'etranger», alors qua nos collegues du Conseil des Etats 
se sont prononces pour une «mlse en danger concrete de 
son exlstence». La verslon fran9alse cltequelques exemples 
de ce que nous entendons par «mlse en danger concrlilte de 
l'etranger», la liste n'etant alnsl pas exhaustive. La verslon 
du Conseil des Etats clte au contralre tous les cas permet
tant de surseolr ä. rexecuHon du renvol, ce qul constltue une 
restrlctlon non negligeable par rapport ä. la verslon retenue 
par notre consell. 
Au vote, la commlsslon s'est prononcee par 15 volx contre 
1 o en faveur du malntien de la verslon de notre consell et 
vous propose donc de rejeter la proposltion de la minorlte 
MOller Philipp. 

Präsident (Janlak Claude, Präsident): Die folgende Abstlm• 
mung gilt auch fOr Artikel 78 Absatz 4 des Bundesgesetzes 
Ober die Ausländerinnen und Ausländer. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit ...• 97 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 72 Stimmen 
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Nallonalrat/ConseU national 03.05.04 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalral/Consell nallonal 04.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
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Nationalraf/ConseU national 05.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
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Nallonalrat/ConseU nallonal 28.09.05 (Dlffetenzen - Dlvergenees) 
Nationalral/ConseU nallonal 27 .09.05 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil nallonal 28.09.05 (Fortsetzung- Suite) 
Ständeret/ConseU des Etats 01.12.05 (Differenzen- Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 07.12.05 (Olffer&nzen- Dlvergences) 
Ständerel/Consell des Etats 12.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Nallonalrat/Consell national 18.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung- Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2005 7425) 
Texte de recte htglslallf 1 (FF 2005 6943) 
Text des Erlasses 2 (BBl 2005 7457) 
T8llle de racte l'91slatlf 2 (FF 2005 6975) 
Text des Erlasses 3 (BBI 2005 7459) 
Texte de recte leglslallf 3 (FF 2005 8979) 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'aslle 

Art. 83a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer a 1a doolslon du Conseil national 

Heberleln 1l1x (RL. ZH), fOr die Kommission: Nach der Be
handlung des Geschäftes Im Nationalrat ergaben sich fOr 
unsere Kommission noch zwei Differenzen: eine bei ArtJ. 
kel 838, eine bei Ziffer 1 Artikel 14a Absatz 3. 
Unsere Kommission hat heute Nachmittag mit 9 zu O Stlm• 
men bei 1 Enthaltung beschlossen, sich bei Artikel 83a dem 
Nationalrat anzuschllessen. Auch der Nationalrat verlangt 
gemäss seinem dem Ständerat entgegenkommenden Be
schluss, dass die Notlage geltend gemacht werden muss, 
d. h., dass die Hilfe nicht einfach automatisch ausbezahlt 
wird. Eine Mitwirkung der Betroffenen Ist somit unerlässlich. 
Sie müssen alles tun, damit die Behörden, welche diese Vor
aussetzungen von Amtes wegen abzuklären haben, die Not• 
lage feststellen können. Dass Artikel 12 der Bundesverfas
sung In jedem Fall anwendbar Ist, wurde Immer vorausge
setzt - In den gesamten Diskussionen im Ständerat, an den 
Kommissionssitzungen und auch Im Natlonalrat Materiell 
besteht also In diesem Bereich keine Differenz mehr. 
Wir sind uns In den beiden Räten auch einig, dass eine Not
hilfe nicht einfach automatisch ausbezahlt werden muss, 
sondern dass eine Mitwirkungspflicht besteht. 
Ich beantrage Ihnen Im Namen der Kommission, sich dem 
Nationalrat anzuschllessen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Ich empfehle Ihnen wie die 
Kommission, sich dem Nationalrat anzuschliessen. Es 
kommt nicht so darauf an, welche dieser beiden Formulie
rungen gewählt wird. Erstens wird die Verpflichtung, bei der 
Ausreise mitzuwirken, ausdrücklich auch Im Bundesgerichts
urteil festgehalten. Zweitens wird dort dargelegt, dass es bei 
der Feststellung der Notlage besonders wichtig sei, dass die 
betroffene Person mitwirke. Ursprünglich haben Sie das mit 
dem Begriff der Glaubhaftmachung umschrieben. Die Angst 
der Gegner dieses Vorschlages Ist, Glaubhaftmachung be-
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deute das Erbringen eines Beweises. Das war nie gemeint. 
Das Erfordernis der Mitwirkung bei der Feststellung der Not
lage läuft eigentlich auf das hinaus, was Ihnen der Bundes• 
rat mit der Glaubhaftmachung vorgeschlagen hat, sodass 
mit der Formulierung des Nationalrates alle Fälle der Mltwlr• 
kung erfasst sind, insbesondere auch die Mitwirkung bei der 
Feststellung der Notlage. Darauf sind die Leute angewiesen. 
Zu dieser Verpflichtung ist natOrllch gefragt worden: Was ge
schieht andernfalls? Die Folge einer Nichtmitwirkung bei der 
Ausreise Ist auf Jeden FaU nicht der Entzug der Nothilfe. Das 
Ist nicht die Folge, denn nach Artikel 12 der Verfassung und 
dem Bundesgerichtsurteil ist Nothilfe selbst bei Nichtmitwir
kung bei der Ausreise zu gewähren, sofern tatsächlich eine 
Notlage besteht. Was Ist es denn sonst? Das Bundesgericht 
hat auch festgestellt, wenn jemand nicht mitwirke, müsse die 
Mitwirkung halt anders erreicht oder erzwungen werden. 
Es Ist natürlich etwas theoretisch zu glauben, dass In jedem 
konkreten Fall eine Beurteilung erfolgt, um dann zum Bel
spiel eine Durchsetzungshaft anzuordnen - das kann es 
nicht sein. Aber Ich glaube, diese Mitwirkungspflicht hier 
festzuhalten - auch wenn sie rechtlich von etwas schwacher 
Bedeutung Ist - Ist richtig und sinnvoll. Diese Pflicht deckt 
auch den besonderen Fall der Mitwirkung bei der Feststel• 
lung der Notlage ab. 
Darum sollten sich die beiden Räte hier einigen. Die Ausle
gung Ist ja von grosser Bedeutung. 

Angenommen -Adopte 

Änderungen bisherigen Rechts 
Modlficatlons du drolt en vlgueur 

Zlff. 1 Art. 14a Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 1 art. 14a al. 3 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: Auch hier hat 
sich die Kommission - mit 11 zu O Stimmen - dem National
rat angeschlossen. Die Anpassung erfolgt damit auch Im 
Ausländergesetz bei Artikel 78 Absatz 4; Ich sage dies nur, 
damit diese Differenz dann bereits bereinigt Ist und wir sie 
dort nicht nochmals behandeln müssen. 
Es geht Ja hier um die Frage, ob die Formulierung .. ,n seiner 
Existenz konkret gefährdet„ oder «konkret gefährdet" lauten 
soll. Bereits In meinen AusfOhrungen In der letzten Runde 
habe ich klargestellt, dass bei der PrOfung der Unzumutbar
keH die heutige Praxis nicht geändert werden soll, unabhän
gig davon, ob die Formulierung Im Gesetz «konkret 
gefährdet» oder «In seiner Existenz konkret gefährdet" lau
tet Heute lautet die gesetzliche Formulierung «konkrete Ge
fährdung». 
Ziel des Revlslonsvorschlages war es, die Beispiele Im Ge
setz aufzufOhren, die Grenzen festzulegen und die Unsicher
heiten zu beseitigen. Daher wurden diese Beispiele auf
gefOhrt Sie sollten mithelfen, aus der !:'raxls heraus eben 
Klarheit zu schaffen. Daher wurde die Anderung so vorge
schlagen. Zuhanden der Materialien Ist dies Jetzt Im Rahmen 
der Diskussion In den Kommissionen und Im Plenum auch 
festgehalten. Materiell besteht keine Differenz mehr. Noch
mals: Die heute bestehende Praxis darl nicht erweitert wer
den, sie soll aber auch nicht enger gefasst werden. Das ist 
die Meinung der Kommission. 
Ich beantrage Ihnen daher im Namen der Kommission, sich 
auch hier dem Nationalrat anzuschllessen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Es hat sich gezeigt, dass die 
beiden Formulierungen, wenn der Inhalt mit der notwendi
gen Erklärung versehen wird, auf das Glelche herauskom
men. Ich habe Im Ständerat das letzte Mal, auf Antrag von 
Frau Christiane Brunner, eine Erklärung abgegeben, was «In 
seiner Existenz konkret gefährdet» helsst Ich habe die glel-



02.024 Conseil des Etats 

ehe Erklärung Im Nationalrat abgegeben: Es gilt dasselbe, 
wenn man nur «konkret gefährdet» schreibt. 
Es zeigte sich, dass In der natlonalrätllchen Kommission der 
Begriff «Existenz» sehr umstritten war. Man hat sogar den 
Duden konsultiert; dort gibt es verschiedene Erklärungen 
zum Begriff «Existenz». Der Bundesrat hatte Ihnen ur
sprOngllch Ja «konkrete Gefährdung» vorgeschlagen. 
Ich gebe die Erklärung gerne nochmals ab; sie muss natür
lich deckungsgleich sein mit Jener Im Nationalrat: Die kon
krete Existenzgefährdung Ist dann gegeben, wenn die 
allgemeine politische Lage Im Heimatland der asylsuchen
den Person durch eine akute Kriegs- bzw. Bürgerkriegssi
tuation und durch einen Zustand allgemeiner Gewalt geprägt 
Ist. Dies sind Anwendungsfälle, die wir Ins Gesetz aufge
nommen haben; das Ist anders als heute. In solchen Fällen 
verfügt das Bundesamt für Migration In der Regel eine vor
läufige Aufnahme. 
Nun zur Existenzgefährdung. Es reicht auch Im geltenden 
Recht nicht, dass ein Asylsuchender lediglich wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geltend macht. Das sogenannte Existenz
minimum, also zu sagen, das schweizerische Existenzmini
mum sei Im Land nicht erreicht, das reicht nicht aus. Das Ist 
aber auch heute gängige Praxis. Vielmehr sind bei der PrO
fung der Unzumutbarkelt - es geht hier nur um die Unzumut
barkelt - zusätzliche Faktoren wie die soziale Stellung, der 
Gesundheitszustand und die staatlichen Auffangstrukturen 
Im betreffenden Heimatstaat In die ElnzelfallprOfung mit ein
zubeziehen. 
Eine vorläufige Aufnahme erfolgt also dann, wenn aufgrund 
all dieser Faktoren eine Minimalexistenz nicht mehr gewähr
leistet Ist. Das Ist In beiden Begriffen gleich, bei «In seiner 
Existenz konkret gefährdet» und bei «konkret gefährdet». 
Das Fehlen medizinischer Infrastruktur Ist aufgeführt wor
den. Eine konkrete lndMduelle Gefährdung und somit die 
Unzumutbarkelt des Wegwelsungsvollzuges kann gegeben 
sein, wenn z. B. Im betreffenden Land die notwendige medi
zinische Behandlung einer Person nicht gewährleistet Ist 
und das für die Person gravierende Folgen hätte. Das kann 
vorkommen, wenn Jemand lebensnotwendige medizinische 
HIifsmittei braucht, z. B. Medikamente oder medizinische 
Geräte, die Im betreffenden Land nicht vorhanden sind. 
Zur Frage bezüglich alleinstehender, betagter oder alter Per
sonen, die aufgeworfen worden Ist: Im Elnzelfall können ne
ben den bereits genannten Konstellatlonen auch andere 
Situationen Im Heimatland zu einer Gefährdung der Betrof
fenen führen. Dies kann z. B. bei einer alleinstehenden Frau 
mit minderjährigen Kindern der Fall sein, welche In Ihrem 
Land für sich und die Kinder Ober kein soziales Netz, über 
keine wirtschaftliche Minimalexistenz verfügt; gleichgültig, 
ob man hier «In seiner Existenz konkret gefährdet» oder 
«konkret gefährdet» schreibt. Das Ist auch die heutige Pra
xis. Auch alte oder betagte Personen können je nach Fall
konstellation darunter fallen, wenn sie Im Heimatstaat Ober 
kein soziales Netz verfügen und der Staat keine sozialen 
Auffangstrukturen mehr bietet. Hingegen werden Frauen, 
welche Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden 
sind, In der Regel als Flüchtlinge anerkannt oder zumindest 
wegen Unzulässigkeit vorläufig aufgenommen. 
Nun zum letzten Fall, zu den unbegleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden: Das waren die umstrittenen Fälle. In folgen
den Fällen können unbegleltete Minderjährige eine vorläu
fige Aufnahme erhalten: wenn ein Beziehungsnetz im 
Heimat- oder Herkunftsstaat völlig fehlt, wenn Zwang zur 
Prostitution oder Kinderarbeit vorliegt und kein soziales Netz 
Im Heimatstaat existiert, sodass die wirtschaftliche Existenz 
eben nicht mehr gesichert Ist. Beide Formulierungen decken 
das ab. Inhaltlich besteht, wie Ich festgestellt habe, kein Dis
sens. Nach dem eindeutigen Ergebnis Im Nationalrat würde 
Ich Ihnen vorschlagen, bei der ursprOngllchen Formullerung 
«konkrete Gefährdung» zu bleiben. Die Angst, dass hier 
Jede kleinste Gefährdung mit einbezogen Ist, ist damit ge
bannt, und für die Auslegung des betreffenden Artikels ist 
diese Spezifizierung meines Erachtens vonnöten. 

Angenommen -Adopte 
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Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 04.09.02 (BBI 2002 6845} 
Message du Conseil fec:k!ral 04.09.02 (FF 2002 6369) 
Nationalrat/Conseil national 03.05.04 (Erstrat- Premier ConselQ 
Natlonalrat/ConseH national 04.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nallonalrat/Consell national 04.05.04 (Fortsea:ung- Suite} 
Nationalrat/Conseil national 05.05.04 (Fortsea:ung - Suite} 
Stinderat/ConseU des Etats 17 .03.05 (Zweitrat - Dewdtme ConselQ 
St4nderal!Consell des Etats 17 .03.05 (Fortsetzung- Suite} 
Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Differenzen - Olvergences) 
Natlonalrat/ConseH national 27 .09.05 (Fortsetzung - Suite} 
Natlonalrat/Consell national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite} 
Stilnderat/Cons des Etats 01.12.05 (Differenzen - Olvergences} 
Nationalrat/Conseil national 07 .12.05 (Differenzen - Olvergences) 
Slinderat/ConseU des Etats 12.12.05 (Olflerenzen - Olvergences} 
Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstimmung- Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erla!lses 1 (BBI 2005 7425} 
Texte de recte k!glslatlf 1 (FF 2005 6943} 
Text des Erlasses 2 (BBI 2005 7457) 
Texte de recte leglslatlf 2 (FF 2005 8975) 
Text des Erla!lses 3 (BBI 2005 7459) 
Taxte de facte ltlglslatlf 3 (FF 2005 6979} 

Fehr Hans (V, ZH): Viele von uns In diesem Saal befassen 
sich seit etlichen Jahren mit Asylpolltlk. Es gab seit 1981 
zahlreiche Versuche, Verbesserungen herbeizuführen und 
die Probleme In den Griff zu bekommen. Die Bilanz der SVP 
zur vorliegenden Asylgesetzrevlslon Ist positiv. Erstmals 1st 
es gelungen, zwei ganz entscheidende Ziele zu erreichen. 
Erstens werden mit dieser Vorlage, die Sie vor sich haben 
und heute hoffentlich verabschieden, echte Flüchtlinge ge
schutzt, und sie finden In unserem Land Aufnahme. Zwei
tens besteht mit diesem Gesetz gleichzeitig die Hoffnung, 
dass Asylrechtsmissbrauch künftig wirksam bekämpft wer
den kann. Die Revision entspricht guter und bewährter 
schweizerischer Asyltradition. Es trifft nicht zu, wie beispiels
weise Im «Zürcher Kirchenboten» stand, mit dieser Vorlage 
werde «die humanitäre Schweiz aufs Spiel gesetzt». Denn 
Tatsache ist einerseits, dass die Aufnahmebedingungen für 
Flüchtlinge sogar verbessert worden sind. Es genügt heute 
eine konkrete Gefährdung Im Herkunftsland. 
Andererseits bringt diese Vorlage endlich wirksame Sanktio
nen gegen Missbräuche; beispielsweise erhalten abgewie
sene Asylbewerber keine Sozialhilfe. Das entspricht für 
weite Teile der Bevölkerung einem gesunden Rechtsempfln• 
den. Die Gewährung von Nothilfe wird an Bedingungen ge
bunden, beispielsweise an eine gewisse Mitwirkung. ZUdem 
haben wir die Möglichkeit einer verlängerten Ausschaffungs
haft. 
Insgesamt haben wir eine gute, ausgewogene Vorlage. 
Noch einmal: Sie entspricht guter, bewährter schweizeri
scher Asyltradltlon - Schutz der echten Flüchtlinge, aber 
wirksame Massnahmen gegen Missbrauch. 
Ich meine, ein Referendum hätte einen äusserst schweren 
Stand. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung viel Verständ
nis hätte, wenn ein Referendum ergriffen WOrde. Ich denke, 
dass Sie In einer Abstimmung grösste Probleme hätten, das 
Referendum den Leuten plauslbel zu machen. 
Darum bitte Ich Im Namen der SVP-Fraktlon um Zustim
mung. 

Fissler-Osterwalder Hlldegard (S, SG): Die abgeschlos
sene Revision hat aus unserem Asylgesetz ein Gesetz ge
gen Asylsuchende gemacht Die SP•Fraktlon trägt die Ver
schärfungen nicht mit und wird das revidierte Asylgesetz ab
lehnen. 
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Sie erinnern sich: Die SP-Fraktlon Ist grossmehrheltllch auf 
die Vorlage eingetreten und hat in der Gesamtabstimmung 
vor anderthalb Jahren ebenfalls mit satter Mehrheit Ja ge
sagt - beides In der Hoffnung, dass der Ständerat seinem 
Ruf als Garant fQr Verfassungsmässlgkelt gerecht werde 
und die Vorlage In diesem Sinn verbessern wQrde. Wir wis
sen, dass dies nicht geschehen Ist - Im Gegenteil. Das von 
uns als positive Errungenschaft gewQrdlgte Prinzip der hu
manitären Aufnahme wurde wieder aus dem Gesetz gestri
chen. Was übrig bleibt und heute zur Schlussabstimmung 
vorliegt, Ist ein Gesetz, das erstens die FIOchtllngskonven
tlon verletzt, wegen der Nlchtelntretensentschelde bei Pa• 
plerlosen, zweitens Verwandte von Asylsuchenden Im 
Heimatland gefährden wird, wegen der Weitergabe der Per• 
sonendaten, drittens keinen genügenden Rechtsschutz ga
rantiert, viertens eine WIiikür bei Härtefällen bringen wird, 
wegen der Verschiebung von Entscheldkompetenz auf die 
Kantone, fOnftens einen Sozlalhllfestopp auch für besonders 
Verletzliche enthält und sechstens unverhältnlsmässlge 
Haftmögllchkelten vorsieht: zwei Jahre Haft, Beugehaft usw. 
Dieses Gesetz verletzt die FIOchtllngskonventlon, und es 
ritzt sowohl unsere eigene Verfassung als auch die Men
schenrechtskonvention. Eine solche Vorlage verdient eine 
klare, eindeutige Antwort und die helsst Nein! 

Ruey Claude (RL, VD): Je declare mes lnterflts: Je suls 
membre du consell de fondatlon de l'Entralde protestante 
sulsse, HIifswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz. 
Ce debat me falt penser a l'experlence sulvante: lmaginez 
une experlence falte avec un olseau dont on redult le volume 
de la vollere pour en faire une cage toujours plus pellte, tout 
en balssant la lumiere, et qu'on soumet peu a peu ä une pol
lutlon toujours plus grande. On constate que l'olseau Vlt tou
jours. II vit toujours, sans doute, mals II ne chante plus et ne 
s'ape1'90lt plus qu'II est prisonnler. 
J'al un peu le sentlment ä propos de cette lol que nous nous 
trouvons dans cette sltuatlon: l'olseau ne s'est m6me plus 
rendu compte qu'aujourd'hul, lorsque l'on perle d'«aslle» 
dans ce pays, lmmedlatement certalns - et une grande par
tle - traduisent par «abus». On s'est lalsse anesthesler. A 
force de carlcaturer la sltuatlon, de faire crolre ä un envahls
sement berbare, de faire crolre a une crlmlnallte generale -
et les propos de Monsieur Fehr ne nous detrompent pas -, 
on en est venu a oubller que les valeurs qul fondent ce pays 
sont d'abord les valeurs des drolts de l'homme, les valeurs 
humanltalres. 
La loi et l'ordre: oul, blen entendul La lutte contre les abus: 
oul, blen entendul Mals une lol et un ordre respectueux des 
drolts de l'homrne et du prlnclpe de proportlonnallte. Or, pre
cisement on s'est ialsae endormlr parce qu'on a voulu regler 
tous les detalls d'appllcatlon de la toi, une executlon parfalte 
de ia loll Et en falt, au Heu d'executer la lol, c'est la tradltlon 
humanltalre de la Sulsse qul, eile, est executee. 
C'est navrant, d'autant plus que les mesures prlses sont 
pour beaucoup d'entre elles lnefflcaces, volre contreproduc
tives pour notre securlte Interieure et pour l'lntegratlon. Les 
mesures qul devralent 6tre prises ne le sont pas, par exem
ple la multlpllcatlon d'accords de readmlsslon avec les pays 
de provenance; de mame dans le domalne du developpe
ment et de 1a cooperatlon. On ne s'etonnera donc pas que 
les oeuvres d'entralde se volent contralntes, comme un crl 
de desespolr, de rappeler les valeurs humanltaires auxquel
les je falsals alluslon et qu'elles se valent contralntes, sl par 
malheur vous acceptlez cette lol, de soutenlr un referendum. 
Je souhalterals que vous ne soyez pas comme l'olseau, que 
vous ne vous lalsslez pas anesthesier, que nous n'ayons 
pas peur - pour reprendre une expression connue. II est en
core temps de rejeter une lol aussl contralre a nos valeurs 
qu'elle sera flnalement contreproductlve dans les falts. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Es Ist schön, auch aus dem bOr
gerllchen Mllleu eine UnterstOtzung filr die Ablehnung die
ses Gesetzes zu erhalten. Ich möchte Herrn Ruey und allen, 
die am Schluss diesem Gesetz nicht zustimmen werden, 
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Jetzt schon herzlich danken, und Ich lede Sie herzlich ein, 
sich am Referendumskarnpf zu beteiligen. Ich weiss, dess 
es In Ihren beiden Fraktionen, der Fraktion der CVP und der 
Fraktion der FDP, heftige Auseinandersetzungen um die Ver
schärfungen dieses Asylgesetzes gegeben hat. Ich welss, 
dass es bei Ihnen einen Röstigraben gibt, und Ich bitte die 
Latelnerlnnen und Lateiner In den beiden Fraktionen, mit 
uns zusammen den Kampf zu fahren gegen dieses Gesetz, 
das wir GrOnen, das die SP, das Hilfswerke, das kirchliche 
Kreise nie und nimmer akzeptieren können. 
Wir GrOnen können nicht ein Gesetz unterstOtzen, das so 
tut, als ob wir vor einem Asylnotstand stünden. Ich habe ge
stern die Homepage des Bundesamtes fOr Migration konsul
tiert. Wissen Sie, wie viele Asylsuchende dieses Jahr noch 
versucht haben, In der Schweiz ein Asylgesuch zu stellen? 
Es sind noch etwa 9000 Personen. In den Jahren des Ko
sovo- und des Bosnlenkrleges hatten wir Asylzahlen, die viel 
höher waren, es waren Ober 40 000. Sie sind bis Dezember 
2005 auf 9000 zusammengeschrumpft. Wir können keinem 
Gesetz zustimmen, dass die Genfer Flüchtllngskonventlon 
verletzt, und das tut es, weil es den Tatbestand einfahrt, 
dass Leute ohne gOltlge Papiere nicht mehr Ins Asylverfah
ren aufgenommen werden können. Wir können keinem Ge
setz zustimmen, das Menschen In Ihrem Heimatland 
gefährdet, weil von Ihren Angehörigen, die Im Asylverfahren 
in der Schweiz sind, Daten weitergegeben werden, bevor 
das Verfahren abgeschlossen ist. 
Wir können keinem Gesetz zustimmen, das einen Sozlalhll
festopp Will, auch fOr verletzliche Personen, nicht nur fOr 
starke junge Männer, sondern filr Schwangere, fOr Femlllen 
mit Kindern und für Kranke. Wir können keinem Gesetz zu
stimmen, das die Mögllchkelt schafft, Menschen nur auf
grund fehlender Papiere und Nlchtkooperlerens beim Verfah
ren bis zu zwei Jahre In Haft zu nehmen, bis zu zwei Jahre 
Ihrer Freiheit zu berauben. Das Ist doch eine Ungeheuerlich• 
kelt, was wir da tun. Die Liste Hesse sich beliebig fortsetzen. 
Ich verzichte darauf, weil Sie wahrschelnllch alle in die Weih
nachtsferien gehen wollen. 
Aber Ich möchte noch zum Schluss sagen, dess Wir zwar mit 
immer schärferen Abwehrmassnahmen so tun können, als 
ob Wir die Probleme In den Griff bekämen. Solange die 
Schere zwischen Arm und Reich weltweit Immer mehr auf
geht, werden Menschen versuchen, auf der Suche nach el• 
nem festen Auskommen auch Ins reiche Europa und In die 
reiche Schweiz zu kommen. Wir können die Schotten Immer 
dichter machen - die BIider von Spanien holen uns ja fast 
täglich ein -, das können wir tun, aber Wir lösen damit kein 
einziges Problem, sondern betreiben Augenwischerei. 
Manchmal denke Ich - dies an die bOrgerllchen Parteien und 
an die SVP gerichtet -: Es wäre bald ehrlicher, Sie wQrden 
sagen: Wir schaffen doch das Asylgesetz ab, denn es sind ja 
nie die richtigen Leute, die kommen. Sie tun Immer noch so, 
als ob Sie fOr wirklich Verfolgte ein Gesetz wollten, aber 
wenn man Ihnen genau zuhört, stellt man fest, dass elgent
Hch alle, die kommen, Immer die Falschen sind. Deshalb 
wäre es wirklich ehrlicher zu sagen: Wir schaffen doch die
ses Gesetz ab. 
Ich fordere alle humanitären Kräfte und Milieus In der 
Schweiz auf, mit uns zusammen diesen Referendumskampf 
zu führen. Wir wissen schon, dass er schwierig sein wird 
und dass er schwierig zu gewinnen sein wird, aber wir kön
nen nicht zulassen, dass dieses Gesetz angenommen wird, 
ohne dess wir uns dagegen gewehrt haben. (Tel/weiser Be/
fall) 

1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'asile 

Abstimmung- Vote 
(namentUcb - noroloatlf; Benage - Annexe 02,oso12sem 
FOr Annahme des Entwurfes •.•. 108 Stimmen gn .... 6!j.$1.!!2qien / 

e. .::e.te. 00\r ~ 
(Tel/weiser Beifall) 
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2. Bundesgesetz Ober die Krankenversicherung 
2. Lol fckJerale sur l'assurance-maladle 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatH: Beilage - Annexe 02,060/2821) 
FOr Annahme des Entwurfes ••.• 119 Stimmen 

282 

Dagegen •.•. 64 Stimmen ~ .,.. see. ~\e. /1..:0« ~ ~a 
3. Bundesgesetz Ober die Alters- und Hlnterlassenen
verslcherung 
3. Lol fckJerale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Abstimmung- Vote 
(namentlich - nomlnatlf: Beilage - Annexe 02.060/2822) 
FOr Annahme des Entwurfes .... 117 Stimmen 
Dagegen .... 63 Stimmen 

~ S~e. / ClOd'~ ~ 
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Natlonalrat/Consell nallOnal 04.05.04 (Fortsetzung - Sul1e) 
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Natlonalrat/COnsell nattonal 26.09.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/COnseff national 27.09.05 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/COnseU nallOnal 28.09.05 (Fortsetzung - Suite J 
Stinderat/COnseil des Etats 01.12.05 (Differenzen - Olvergences) 
Natlonalrat/COnsell national 07 .12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 12.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
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1. Asylgesetz 
1. Lol sur l'aslle 

Abstimmung - Vote 
F0r Annahme des Entwurfes .••• 33 Stimmen 
Dagegen .... 12 Stimmen 
(O Enthaltungen) 

2. Bundesgesetz Ober die Krankenversicherung 
2. Lol fedlirale sur l'assurance-maladle 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 42 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(2 Enthaltungen) 

3. Bundesgesetz Ober die Alter&- und Hlnterlassenen
verslcherung 
3. Lol federale sur l'assurance-vlelllesse et survlvants 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 43 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(2 Enthaltungen) 
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Ref. 604 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / O~jet: 
Asylgesetz (AsylG). Anderung 

Loi sur rasue (LAsi). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 6a, Abs. 2, Bst b 

Abstimmung vom/ Vote du: 03.05.2004 19:04:13 
Abate + R Tl Fluri • 
Aeschbachar . E ZH Föhn + 
Allemann = S BE Frevsinaer + 
Amstutz + V BE Frösch • 
Baadar Casoar + V BL Gadient + 
BaderEMra + C SO Gaßade = 
Banaa = s so Garbani = 
Baumann Alexander + V TG Genner = 
Bäumle = • ZH Germanier + 
Back + R VD Giezendanner • 
Berberat = S NE Glasson + 
Bezzola + R GR Glur + 
Bimmr + V SG Goß = 
Binnasca Allilio . V Tl Graf = 
Binder # V ZH Grass Andreas = 
Borer + V SO GrossJost = 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + 
Bruderer = SAG Günter = 
Brun + C LU GutzwiUer . 
Brunner Toni + V SG Gvr = 
Brunschwio Graf • R GE G111<inHansRudolf + 
Büchler • C SG Gvm Rerno ; 

Buanon + V VD Häbedi + 
Bühlmann = G LU Haerina = 
Bührer • R SH Haller • 
Bwkhalter + R NE Hämmerle = 
Cafhomas + C GR Hass!er + 
Cavalli • s Tl H ilar + 
Chevrier + C vs Heim Bea = 
Christen + R VD Hass Bernhard + 
Cina + C vs Hochreutener + 
CUche = G NE Hofmann Urs = 
Dacuet = s BE Hollenstein = 
Darbellav + C vs: Huber + 
DeBuman + C FR: Hubmann = 
Donze + E BE Huauenin = 
Darmond Baauelin = s VD Humbel Näf • 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
Duoraz + R GE Hutter Markus + 
t-mll'!IZ9lli-Obrist + R AG lmfeld . 
Eaalv + R GE lnelchen • 
l=nnelbemAr + R ~VII Janiak = 
Fasel = G FR Jermann + 
Fllssler-Osterwalder = s SG Joder + 
Fattebert + V VD Jutzet = 
FaVIII + R VD Kaufmann + 
FehrHans + V ZH Keller Robert + 
Fahr Hans-Jün:r = s SH KkmerNeßen = 
Fahr Jacauellne = s ZH Kleiner + 
FehrMario = s ZH Kahler + 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G 
Ja/ oul/ si 21 0 
nein / non / no 0 13 
enth. t abst / ast. 0 0 
entsch. Art. :1, 4 t excuse art. :1, 4 / scusato Art. 57 4 0 0 
hat nicht te1lgenommen / n ont pas VD1EI t non ha vmaro 1 1 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
S BS 
C TG 
S ZH 
V BE 
S GR 
V GR 
R ZH 
s so 
• BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C JW 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
30 0 
1 49 
0 0 
0 0 
9 3 

Bedeutung Nein / Signlfication de non: Antrag der Minderheit (Vermot) 

E 
3 
0 
0 
0 
2 

Kunz + V LU Rolh-Bamasconi = S GE 
Lana = G ZG Ruev = R VD 
Laubacher + V LU Rufsehmann + V ZH 
Lau + C LU Sadls + R Tl 
Lauanbemer Geneve = G GE Salvi = S VD 
Lauteneoaer Rlim>o + R ZH Savarv = S VD 
Leuternw,er Obemolzer = S BL Schenk . V BE 
Leuthard 
Lavrat 
LMnTA 
LU!l!AflnMlllr 
Maillard 
Maiire 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
ManvKllln 
Malhvs 
Maurer 
Maury Pasauier 
Meier-Schatz 
Meneb'ev-5averv 
Messmer 
Mevar Therese 
Miesch 
MiimeU 
MOllerGeri 
MüUerPhinno 
Müller Waller 
Müller-Hernml 
Müri 
Noser 

Paaan 
Parmefin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
RandAllller 
Rechstelner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
RAVmond 
Rlldin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot. 
48 1 103 
0 3 66 
0 0 0 
0 0 0 
7 1 30 

+ C AG Schenker = S BS 
= S FR Scherer Marcel + V ZG 
• C Al Schibfi + V ZH . C LU Schlüer + V ZH 
= S VD Schmied Walter + V BE 
+ C GE Schneider + R BE 
+ R BE Schwander + V SZ 
• S GL IS!earist • V AG 
= S ZH Slmoneschi-Cortesi + C Tl 
+ V AG Sommaruaa Carlo • S GE 
+ V ZH SnACK + V AG 
= S GE SDuhler • V TG 
+ C SG Stahl + V ZH 
= G VD Stammluzi + V AG 
+ R TG Steiner + R so 
+ C FR Strahm = s BE 
+ V BL Studer Heiner + E AG 
• V ZH StumD = SAG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanei = s ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
= s ZH Trinnnez + R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
• R ZH Vaudroz Rene . R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vannot-Manaold = s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
• R Tl Waber Christian . E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hansiöm + V TG . R es Wendfluh + V BE 
= s SG WassarfaUen + R BE 
= s es Wehrß • C sz 
= G VD WeinAlt + R SG 
= s JU Wevenelh + V BE 
= s vs Wldmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
+ C ZH rvssUrsula = s BE 
+ V FR mfl • C ZH 
+ C Tl !!Mldis • . VD 
= s vs ZunDiner + V ZH 

+ ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excusll selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas votll / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le pr6sident ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

07.02.2005 16:54:27 /11 ldentif.: 47.3 / 03.05.2004 19:04:13 

Conseil national, Systeme de vote lllectronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 604 
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Ref. 605 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal devote 

Geschäft/ Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur ras11e (L.Asi). Modlficalion 

Gegenstand / Objet du vote: 
M6e,Abs.3 

Abstimmung vom/ Vote du: 03.05.2004 19:05:10 
Abate + R Tl Fluri • R SO 
Aesdlbacher • E ZH Föhn + V sz 
Allemann = S BE 
Amslutz + V BE 
BaaderCasDSl' + V BL 
BaderElvlra + C so 

~er 
+ V vs 
• G BE 
+ V GR 

Gallade = S ZH 
HAMS = s so Garbanl = S NE 
Baumann Alexander + V TG Gamer = G ZH 
Säumle = • ZH Germanler + R vs 
8eck + R VD Glezendanner • V AG 
Berberat = S NE Glesson + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Bint1111r + V SG Goll = S ZH 
B-sc:a Allilio • V Tl Graf = G BL 
Binder # V ZH Gl'OS8 Andreas = S ZH 
Borer + V so = S TG 
Bortoluzzi + V ZH + R VD 
Bruderer = s AG = s BE 
Brun + C LU Gutzwfller • R ZH 
Brunner Ton! + V SG Gvr = s sz 
SrunllCIIWIO Graf . R GE G11111n Hans Rudolf + R BL 
Büchler • C SG GvsmRemo = s BS 
Buanon + V VD Hiberll + C TG 
Bühlmann = G LU Haerina = s ZH 
Bührer • R SH Haßer • V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
cathomas + C GR Hassler + V GR 
cavaJ11 . s Tl Hecrelschweller + R ZH 
Chevrier + C vs 
Christen + R VD 
Clna + C vs 
CUche = G NE 

gm = s so 
+ - BE 
+ C BE 

Hfflfflllnn Urs :: s AG 
DaaUe! = s BE Hollenstein = G SG 
Darbel!av = C vs Huber + R UR 
DeBuman 0 C FR Hubmann = s ZH 
Oonze = E BE Huauenin = • VD 
Oonnond Benuelin = s VD' Humbe!Näf • C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Duoraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Eaerszea1-0brist + R AG lmfeld • C _M 

Eaalv + R GE lnek:hen . R LU 
er + R ~VI Janlak = s BL 

Fasel = G FR Jennann + C BL 
Fässler-Oste!walder = s SG Joder + V BE 
Fattebert + V VD Jutzet = s FR 
Favre + R VD Kaufmann + V ZH 
FehrHans + V ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Hans-Jüm = s SH K!ener Nellen = s BE 
Fehr Jacaueline = s ZH Klelner + R AR 
FehrMario = s ZH Kohler = C JU 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/oui/sl 15 0 32 0 
nem /non/ no 4 13 0 49 
enth. / abst / ast. 2 0 0 0 
entscn. Art. 01 41 excuse art. 57 4 / scusato Art. ..,, 4 0 0 0 0 
nat nicnt te11aenommen / n ont pas vote / non ha votato 7 1 8 3 

Bedeutung Ja / Slgnlftcatlon de oui: Antrag der Mehrheit 

E 
1 
2 
0 
0 
2 

Bedeutung Nein/ Signiticatlon de non: Antrag der Minderheit (BDhlmann) 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi = S GE 
Lana = G ZG Ruey + R VD 
l.aubacher + V LU Ru1schmann + V ZHr 
Leu + C LU Sedls + R Tl 
Leuenoeraer Ganeve = G GE SeM = S VD 

Filmm + R ZH SeVBfY = S VD 
Leuteneoner Oberholzer = S BL Schenk • V BE 
Leuthard 
Levrat 
LoeDfe 
Lustenberaar 
MaiDerd 
Maitre 
Markwalder Bär 
Martl Werner 
IMartv Källn 
MalllYS 
Maurer 
Maurv l'll5llllUII' 
Meler-schalz 
Mene 
Messmer 
Mever Th6tise 
Miesch 
Mömeu 
MüllerGari 
Müller PhßlJ)p 
Müller Walter 
Müller-Hammi 
Müri 
Noser 
Oehl1i 
Paaan 
Parmelln 
Pedrina 
Pel6 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister fheonnll 

RandAnner 
Rechsteiner Paul 
Rechstelner-Besel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
1<evmnnd 
Riklin 
Rlme 
Robblanl 
Rossini 

V . Tot . 
48 1 97 
0 3 71 
0 0 2 
0 0 0 
7 1 29 

+ C AG Schenker = S BS 
= S FR Scherer Marcel + V ZG 
• C Al Schibli + V ZH 
• C LU Schlüer + V ZH 
= S VD Schmied Walter + V BE 
+ C GE Schneider + R BE 
+ R BE Schwander + V sz 
• S GL Sleonm • V AG 
= s ZH Simoneschi-Cortasi = C Tl 
+ V AG Sommaruaa cario • s GE 
+ V ZH - + V AG 
= S GE Souhler • V TG 
o C SG Stahl + V ZH 
= G VD StammLuzl + V AG 
+ R TG Steiner + R so 
+ C FR Strehm = s BE 
+ V BL Studer Helner = E AG . V ZH Stumn = s AG 
: G ~G Teuscher = G BE 
+ R AG Thanel = s ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
= s ZH Trmona:z + R BE 
+ V LU Vanek " • GE . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Velßon + V VD 
+ V GE Venno!.MAnnn!d = s BE 
+ V VD Vischer : G ZH 
= s Tl Vollmer : s BE 
• R Tl Waber Christian . E BE 
+ V NE Wilffer + E ZH 
+ C ZG WalkerF66x + C SG 
+ V SG Waller Hansiöm + V TG 
• R es Wandftuh + V BE 
= s SG Wesserfallen + R BE 
= s BS Wehrll • C sz 
= G VD Welaelt + R SG 
= s JU Weven&111 + V BE 
= s vs Wldmer : s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
+ C ZH WYllS Ursula = s BE 
+ V FR Zaofl • C ZH 
= C Tl ZisVll!JIS • • VD 
= s vs Zuon1<1er + V ZH 

+ Ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vot6 / non ha votato 
# Der Prbldent stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:54:31 /12 ldentif.: 47.3 / 03.05.200419:05:10 

Conseil national, Systbme de vote lflectronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr. 605 



Ref. 606 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 
NA"rlONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur rasile (LAsi). Modilication 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 6a, Abs. 4 

Abstimmung vom / Vote du: 03.05.2004 19:06:04 
Abate + R Tl Fluri • R SO 
Aeschbacher • E ZH Föhn + V SZ 
Allemann = S BE Frewinner + V VS 
Amstutz + V BE Frösch • G BE 
Baader Caspar + V BL Gedient + V GR 
Bader Elvira + C SO Gaßade = S ZH 
Banaa = s so Garbani = S NE 
Baumann Alexander + V TG Genner = G ZH 
Bäumle = - ZH Germanier + R VS 
Beck + R VD Giezendanner • V AG 
Berbarat = S NE Glassan + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Biaaer + V SG Goll = S ZH 
Binnasca AttiUo • V Tl Graf = G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas = S ZH 
Borer + V SO GrossJost = S TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderar = SAG Günter = S BE 
Brun + C LU Gutzwiller • R ZH 
BNnner Toni + V SG Gvr = s sz 
Brunschwia Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Büchler • C SG GvsinRemo = S BS 
Buanon + V VD HäberU + C TG 
BOhlmann = G LU Haerina = s ZH 
Bührer • R SH Haller • V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerfe = s GR 
Cathomas + C GR Hassler + V GR 
Cavaßi • s Tl HMAtschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs HeimBaa = s so 
Christen + R VD Hess Bernhard + - BE 
Cina + C vs Hochreutener + C BE 
Cuche = G NE Hofmann Urs = s AG 
Daauet = s BE Hollenstein = G SG 
DarlleUaY = C vs Huber + R UR 
DaBuman + C FR Hubmann = s ZH 
Donz6 + E BE Huouenin = - VD 
Dormond Beauelin = s VD HumbelNäf . C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Duoraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Ecerszeai-Obrist + R AG lmfeld • C DW 
Enniv + R GE lneichan . R LU 
Enaelbaraer + R ~w Janiak = s BL 
Fasel = G FR Jermann + C BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder + V BE 
Fattebert + V VD Jutzet = s FR 
Favre + R VD Kaufmann + V ZH 
FehrHans + V ZH Keßer Robert + V ZH 
Fahr Hans-Jüra = s SH Kiener Nellen = s BE 
Fahr JaC(luefme = s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario = s ZH Kahler + C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion/ Groupe / Gruppe C G R s E 
Ja/oui/si 15 0 32 0 2 
nein / non / no 6 13 0 49 1 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entscn. Art. 57 4 , excuse art. öl 41 scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votat0 7 1 8 3 2 

Bedeutung Ja / Significatlon de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Significatlon de non: Antrag der Minderheit (BOhlmann) 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi = S GE 
Lana = G ZG Ruey + R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis + R Tl 
LeuenberaerGeneve = G GE Salvi = S VD 
Leuteneaaer Filinoo + R ZH SavaN = S VD 
Leuteneaaer Oberholzar = S BL Schenk • V BE 
Leuthard 
Levret 
Loeofe 
Lustenbam er 
Maillard 
Maitre 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
ManvKäfm 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-5chatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Th6rese 
Miesch 
Mörge0 
MüllerGeri 
Müller PhHioo 
Müller Walter 
MOller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrfi 
Pagen 
Permelln 
Pedrina 
Pem 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randeoaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
48 1 98 
0 3 72 
0 0 0 
0 0 0 
7 1 29 

= C AG Schenker = S BS 
= S FR Scherer Marcel + V ZG 
• C Al Schlbli + V ZH 
• C LU Schlüer + V ZH 
= S VD Schmied Walter + V BE 
+ C GE Schneider + R BE 
+ R BE Schwander + V SZ . S GL Siearist • V AG 
= S ZH Simoneschi-Cortesi = C Tl 
+ V AG Sommaruca Carlo • S GE 
+ V ZH SD8Ck + V AG 
= S GE Souhier • V TG 
= C SG Stahl + V ZH 
= G VD Stamm Luzi + V AG 
+ R TG Steiner + R SO 
= C FR Strahm = S BE 
+ V BL Studer Heiner = E AG 
• V ZH Stumo = SAG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanei = s ZH 
+ R SG Theßer + R LU 
= s ZH Trioonez + R BE 
+ V LU Vanek = - GE 
• R ZH Vaudroz Ren6 + R VD 
+ V BE Veißon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold = s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE . R Tl Waber Christian • E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker F61ix + C SG 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
• R BS Wandfiuh + V BE 
= s SG Wasserfallen + R BE 
= s BS WehrU . C sz 
= G VD Weiaelt + R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
= C ZH vvvss Ursula = s BE 
+ V FR Zaofi • C ZH 
+ C Tl Zisvadis • • VD 
= s vs Zuooicer + V ZH 

+ Ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. öl cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

07.02.2005 16:54:35 /13 ldentif.: 47.3 / 03.05.2004 19:06:04 

Conseil national, Systllme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 606 
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Ref. 607 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nomlnatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (A&y!G). Änderung 

Loi sur l'asße (LAsi). Moädlcaflon 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art 6a, Abs. 5 

Abstimmung vom / Vote du: 03.05.2004 19:06:56 
Abate + R Tl Flurl • R SO 
Aeschbacher • E ZH Föhn + V SZ 
Aflemann = S BE Fl'l!V!linc!Sr + V VS 
Amstutz + V BE Frosch . G BE 
Baader t:AMAr + V BL Gadient + V GR 
BaderEhrira + C SO Gallade = S ZH 
MAMA = S SOi Garbani = S NE 
Beumann Alexander + V TG Ganner = G ZH 
Bäumle = • ZHi Gannanier + R vs 
Back + R VD! Giezendanner • V AG 
Berberat = S NE Glassan + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
HtmTAr + V SG Goll = S ZH 
H10nasca Atlilio . V Tl Graf = G BL 

~ 
# V ZH 
+ V so 

Grass Andreas = S ZH 
GrossJost = S TG 

Borloluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer = s AG Ganter = S BE 
Brun + C LU Gutzwißer • R ZH 
BrunnerToni + V SG Gvr = s sz 
Brunschwia Graf • R GE. i.,,vsin Hans Rudolf + R BL 
Biichler • C SG GVSIIIRsmo = s es 
Buanon + V VD Häberli + C TG 
Biihlmann = G LU Haerinc = s ZH 
Biihrer • R SH HaUer • V BE 
Burkhalter + R NE Hämmells = s GR 
Calhomas + C GR Hassler + V GR 
Cevalli • s Tl H + R ZH 
Chevrier + C vs HaimBsa = s so 
Christen + R VD Hass Bernhard + • BE 
Cina + C vs Hochreutsnsr + C BE 
Cudle = G NE Hofmann Urs = s AG 
Daouet = s BE Hollenstein = G SG 
uameuav + C vs Huber + R UR 
DaBuman + C FR Hubmann = s ZH 
Donze + E BE HllllUSlllll = • VD 
Dormond HllllUelln = s VD HumbelNäf • C AG: 
Dunant + V es Hutter Jasmin + V SG 
Dupraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
E..;.--' ,__._ + R AG lmfeld • C )VI 

~DIV + R l!il:C lnelchen • R LU 
r,,me=er + R IIW Janlak = s BL 
Fasel = G FR Jsrmann + C BL 
Filssler-Osterwatdsr = s SG Joder + V BE 
Fatlebert + V VD Jutzet = s FR 
Favrs + R VD Kaufmann + V ZH 
Fahr Hans + V ZH Keßer Robert + V ZH 
Fahr Hans-Jürg = s SH KienerNellen = s BE 
Fahr Jscouellns = s ZH Kleiner + R AR 
FshrMario = s ZH Kohler + C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruooo C G R s 
Ja/oul/sl 21 0 31 0 
nein I non I no 0 13 0 49 
enm. t abst. 1 ast. 0 0 1 0 
entscn. Art. 57 4 / fJlWlJlie art. 0, 41 scusato Art. 0, 4 0 0 0 0 
na1 nlClll teilgenommen / n om pes vote / non na votato 7 1 8 3 

Bedeutung Ja/ Significatlon de oui: Antrag der Mehrheit 

E 
3 
0 
0 
0 
2 

Bedeutung Nein/ Signlflcatlon de non: Antrag der Minderheit (BOhlmann) 

Kunz + V LU Roth-Bernasconi = S GE 
.ano = G ZG Ruey 0 R VD 

Laubachsr + V LU Rutschrnann + V ZH 
Leu + C LU Sadls + R Tl 
LeuennAmer Ganeve :: G GE Salvi = S VD 
LA11111,,.Mner FiltnM + R ZH Savarv = S VD 

Oberholzer = S BL Schenk • V BE 
Leulhard 
Levrat 
Lnenfe 
Lustenllel'aer 
Maillard 
Maitre 
Markwalder BAr 
MarliWemer 
ManvKälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasquier 
Meier-8chatz 
Manetrev.savarv 
Massmer 
1Mever11henllse 
Mlesch 
Möraeli 
MOllerGari 
Müller Philioo 
Müßer Walter 
Müßer-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oshr1i 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelfi 
Perrin 
Pfister Garhard 
Pfister I IIAMhi) 

RandAntTer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Besel 
Recordon 
Rennwald 
HAV 

Revmond 
Rlklln 
Rlrne 
Robblani 
Rossini 

V . Tot. 
48 1 104 
0 3 65 
0 0 1 
0 0 0 
7 1 29 

+ C IAG Schenker = s es 
= S FR Scherer Marcel + V ZG 
• C Al Schlbli + V ZH 
• C LU Schlfler + V ZH 
= S VD Schmied Walter + V BE 
+ C GE Schneider + R BE 
+ R BE Schwander + V sz 
• S GL :sietmSI . V AG 
= S ZH Slmoneschl-Cortesl + C Tl 
+ V AG Somm&M1a Carlo • S GE 
+ V ZH Soeck + V AG 
= s GE Souhler • V TG 
+ C SG Stahl + V ZH 
= G VD Stammluzl + V AG 
+ R TG Steiner + R so 
+ C FR Strahm = s BE 
+ V BL Studer Heiner + E AG 
• V ZH Stump = s AG 
= G AG Teusdler = G BE 
+ R AG Thanel = s ZH 
+ R SG Theßer + R LU 
= s ZH Trinonez + R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
• R ZH Vaudroz Rem\ + R VD 
+ V BE Veißon + V VD 
+ V GE Vermot-Mannn1t1 = s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
= s Tl 
• R Tl 
+ V NE 

Vollmer = s BE 

~Christian • E BE 
+ E ZH 

+ C ZG Walker Füc + C SG 
+ V SG Walter HanStOlll + V TG 
• R BS Wandfluh + V BE 
= s SG Wassel'fatlen + R BE 
= s BS Wehrli • C sz 
= G VD Weiaelt + R SG 
= s JU WeVAMm + V BE 
= s vs Wldmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
+ C ZH wvssUrsula = s BE 
+ V FR Llmfl • C ZH 
+ C Tl 711Mldis • • VD 
= s vs ZuDPIIIAI" + V ZH 

+ ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Pnlsident stimmt nicht 

Le prtlsldent ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, ElektrOnisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:54:39 /14 ldentif.: 47.3 / 03.05.2004 19:06:56 

Conseil national, Systime de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 607 
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Ref. 640 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur rasne (LAsl). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 34, Abs.4 

Abstimmung vom / Vote du: 04.05.2004 10:33:43 
Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V SZ 
Allemann + S BE Fl'IMlinner = V VS 
Amslutz = V BE Frösch + G BE 
Beader Casoar = V BL Gadlent • V GR 
BaderElvlra + C SO Gaßade + S ZH 
Banaa + s so Garbani + S NE 
Baumann Alexander = V TG Ganner + G ZH 
Bäurnle + • ZH Germanier + R vs 
Beck + R VD Giezendanner = V IAG 
Berbelllt + S NE Glassan + R FR 
Bezzola + R GR Glur = V AG 
tlintJAr • V SG Goll + S ZH 
HitJnasca Attillo = V Tl Graf + G BL 
Binder # V ZH Grass Andreas + s ZH 
Borer = V SO GrossJost • S TG 
Bortoluzzi = V ZH Guisan + R VD 
Bruderer + SAG Günter + s BE 
Brun + C LU Gulzwiller + R ZH 
BrunnerToni = V SG Gvr + s sz 

• Graf • R GE GV!lln Hans Rudolf • R BL 
B0chler + C SG GVSlnRemo + s es 
Buanon = V VD Häberli + C TG 
Bühbnann + G LU H""""" + S ZH 
B0hrer + R SH Haller :: V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerie + S GR 
Calhomas + C GR Hassler = V GR 
Cavalll • s Tl Heoelschweller + R ZH 
Chevrier + C vs Helm Bea + s so 
Christen + R VD HessBamhard = • BE 
Clna • C vs Hochreutaner + C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + S AG 
,uaauet + s BE Hollansteln + G SG 
• I JAII\Alll'III + C vs Huber • R UR 
DeBuman + C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huauenin + • VD 
Dormond Beoue!ln + s VD HumbelNlif + C AG 
Dunant = V es Hutter Jasmin :: V SG 
Ouoraz + R GE Hutter Markus + R ZH 

nhrist • R AG lmfeld • C ow 
'Mlv + R GE lnelchen + R LU 

er + R NW Janlak + s BL 
Fasel + G FR Jarmann + C BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Joder :: V BE 
Fattebert = V VD Jutzet + s FR 
Favre + R VD Kaufmann = V ZH 
FehrHans = V ZH Kaffer Robert = V ZH 
Fehr Hans-Jllrll + s SH Klener Nellen + s BE 
Fahr Jacouefme + s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario + s ZH Kohler + C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/oui/sl 26 14 30 49 
nein , non I no 0 0 1 0 
entn. / abst. / ast. 0 0 2 0 
entscn. Nt. 57 4 1 excuse art. 01 4 , scuaato Art. 57 4 0 0 0 0 
nat nicnt teilgenommen / n'ont pas vott / non ha votato 2 0 7 3 

Bedeutung Ja / Sfgnlflcatlon de ou!: Antrag der Mehrheit 

E 
3 
2 
0 
0 
0 

Bedeutung Nein/ Slgnlflcatlon de non: Antrag der Minderheit 1 (Fehr Hans) 

Kunz = V LU Rolh-Bemasconi + S GE 
1AM + G ZG Ruev + R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Lau + C LU Sad!s + R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE Salvl + S VD 
Leuteneaoer l"din"" + R ZH 58V11rv + S VD 
Lent...,,.,,tTer Oberholzar + S BL Schenk = V BE 
Leulhard 
Levrat 
lncmfe 
lulllRnhAmar 
Mai1lard 
Maiire 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
M"rtv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Plllllluier 
Maier-schalZ 
Manetrev-savarv 
Massmer 
u-r Therese 
Mlesch 
Mömefi 
MOllerGeri 
Müller PhUioo 
M0Uer Waller 
Müller-Hemmi 
Milr! 
Noser 
OehrU 
Paoan 
Pannelin 
Pedrina 
Pelfl 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
RandAt!t!Ar 
Rechstelnar Paul 
Rechstelner-Basel 
Recorr.lon 
Rannwald 
Rev 
RAW!ond 

Riklin 
Rirne 
Robbiani 
Rossin! 

V . Tot 
0 3 125 

51 1 55 
0 0 2 
0 0 0 
4 1 17 

+ C AG Schenker + S BS 
+ S FR Scherer Maroel = V ZG 
+ C Al Schlbll = V ZH 
+ C LU SchlOer = V ZH 
+ S VD Schmied Waller = V BE 
+ C GE Schneider + R BE 
+ R BE Sehwandar = V SZ 
• S GL SiAfflUI! . V AG 
+ S ZH Simoneschi-Cortest + C 11 
= V AG Sommarun11 Cario + S GE . V ZH Sn""" = V AG 
+ S GE snuhler = V TG 
+ C SG Stahl = V ZH 
+ G VD Stammluzi = V AG 
+ R TG stelner + R SO 
+ C FR Slrahrn + S BE 
= V BL Studer Helner + E AG 
= V ZH 5lurnn + SAG 
+ G AG Teuscher + G BE 
+ RAG Thanei + S ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
+ S ZH Tr1r1nnez 0 R BE 
= V LU Vanek + • GE 
• R ZH Vaudroz Rene 0 R VD 
= V BE Ve!Uon = V VD 
= V GE Vermot-Mannnlri + S BE 
= V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer + S BE 
+ R Tl Waber Christian = E BE 
= V NE Wäfler = E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
= V SG Walter Hansiöm = V TG 
• R es Wandfluh = V BE 
+ s SG Wasserfallen = R BE 
+ s BS Wehrfi + C SZ 
+ G vr Weii:ielt • R SG 
+ s JU we- = V BE 
+ s vs Wldmer + S LU 
= V GE Wobmann = V so 
+ C ZH IW-Ursula + s BE 
= V FR 17,ar,fl + C ZH 
+ C Tl 7hwl:lcfis • • VD 
+ s vs z,mniner = V ZH 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 
o enth. l abst / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excusll selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas votll / non ha votato 
# Der Pn!lsident stimmt nicht 

Le prt,sident ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:54:59 /31 ldentlf.: 47.3 / 04.05.200410:33:43 

Conseil national, Systeme de vote lllectronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 640 
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Ref.646 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nomlnatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal devote 

Geaehäft / O~Jet: 
Asylgesetz (AsylG). Anderung 

Lol sur rasile {LAsi). Modification 

Gegenstand/ Objet du vote: 
Art.42,Abs.2 

Abstimmung vom / Vote du: 04.05.2004 11 :22:02 
Abate + R Tl Ruri + R SO 
Aescllbadl8r + E ZH Föhn + V sz 
Allemann = S BE Frevsmaer + V vs 
Amstutz + V BE Frosch = G BE 
Baader i.;as[!Bf + V BL Gadlent • V GR 
BaderElvila = C SO Gallade = S ZH 
~MI = s so Garbanl = S NE 
Baumann Alexander + V TG Genner = G ZH 
Säumte = • ZH Gennanier + R VS 
Back • R VO Giezendanner + V AG 
Berberat = S NE Glasson + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Biaaer + V SG Goll = S ZH 
BkmascaAttlllo + V Tl Graf = G BL 
Binder # V ZH Gmss Andreas = S ZH 
Borer + V SO GmssJost • S TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VO 
Bruderar = SAG Günter = S BE 
Brun = C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner T oni + V SG Gvr = s sz 

Graf • R GE - Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Bildller = C SG GVllinRemo = s BS 
Bu11non + V vo Häberli = C TG 
Bühlmann = G LU MBel1llQ = s ZH 
Bilhrer . R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas = C GR Hassler + V SR 
Cavalli . s Tl r + R ZH 
Chevrisr = C vs HelmBaa = s so 
Christen + R vo 
Cina = C vs 
Cuche = G NE 
I.IJlffllAI' = s BE 
uarceuav • C vs 
DeBuman = C FR 
Donze + E BE 

~: 
• BE 
C BE 

= s AG 
= G SG 
• R UR 
= s ZH 

Huauenin = . vo 
Donnond Beouelin = s vo HumbelNif = C AG 
Dunant + V es Hutter Jasmin + V SG 
Dumaz + R GE Hutter Marlws + R ZH 

'-Obrist • R AG lmfeld • C 'JW - + R GE Jneichen + R LU 
er + R NW Janlak = s BL 

Fasel = G FR JermaM = C BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder + V BE 
Fattebert + V vo Jutzet = s FR 
Fawe + R vo Kaufmann + V ZH 
FehrHans + V ZH Kauer Robert + V ZH 
Fehr Hans-Jilra = s SH Kiener Nellen • s BE 
Fehr .Jamueline = s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario = s ZH Kohler = C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruooo C G R s 
Ja/oui/si 0 0 29 0 
nein t non t no 25 14 3 48 
errth. / absl / asl 1 0 0 0 
entscn. Art 57 4 / excuse art. .,, 4 / scusato Alt. 57 4 0 0 0 0 
hat nicm teilgenommen / n ont pas vottl / non ha votato 2 0 8 4 

E 
4 
1 
0 
0 
0 

Bedeutung Ja / Slgnlflcatlon de oul: Zustimmung zum Antrag Wobmann 
Bedeutung Nein / Signiflcatlon de non: Ablehnung 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi = S GE 
Lang = G ZG Ruey = R VO 
Laubacher + V LU Ru1schmann + V ZH 
Leu = C LU Sadis = R Tl 
LeuenberaerGeneve = G GE SaM = s vo 
Leuteneaaer FßmM + R ZH Savarv = s vo 
Leuteneaaer Oberholzer = S BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberoer 
Marllard 
Maitre 
Markwakler Bär 
Marti Werner 
MartV KiUin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv PasaU1er 
Meier-schalz 
Me 
Massrner 
Mever Therese 
Miesch 
MDmeU 
MilUerGeri 
MilUer l'f1BlllD ma1ter. 

emm, 
Milri 
Noser 
Oehrli 
r'80an 
Pannefin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
i<annAMer 
Rechsteiner Paul 

Rennwald -RAVmond 
Riklin 
Rlme 
Robblani 
Rassini 

V . Tol 
53 1 87 
0 4 95 
0 0 1 
0 0 0 
2 0 16 

= C AG Schenker = s es 
= S FR Scherer Marcel + V ZG 
0 C Al Schib!i + V ZH 
= C LU Schliler + V ZH 
= s vo Schmied Walter + V BE 
= C GE Schneider + R BE 
= R BE Sehwandar + V SZ 
• s GL SillllTim + V AG 
= s ZH Simoneschi-Cortesi = C Tl 
+ V Ml Sommanma Carlo = S GE 
• V ZH $D!!CK + V AG 
= s GE Souhler + V TG 
= C SG Stahl + V ZH 
- G vo Stammluzi + V AG 
+ R TG Stelner + R so 
= C FR Strahm = s BE 
+ V BL Studer Heiner = E AG 
+ V ZH StumD = s AG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanei = s ZH 
+ R SG Thellar + R LU 
= s ZH Tril>onaz + R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
+ R Ll1 Vaudroz Ren!\ • R vo 
+ V BE Vellion + V vo 
+ V GE V ld = s BE 
+ V vo Vischer = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
= C ZG Walker Felix = C SG 
+ V SG Walter Ma11S1öra + V TG 
• R es Wandlluh + V BE 
= s SG Wasserfallen + R BE 
= s es Wehrll = C sz 
= G vo Weklelt • R SG 
= s JU Wevenelh + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
= C ZH ivssUrsula = s BE 
+ V FR BDff = C ZH 
= C Tl '.isvadis = . vo 
= s vs '.UDDiger + V ZH 

+ Ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen/ n'a pas vot6 / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le pr6&1dent ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:55:03137 ldentif.: 47 .3 / 04.05.2004 11 :22:02 

Conseil national, Systt!ime de vote electronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 646 
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Ref. 647 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Lol sur rasoe {l.As!1, Modificalion 

Gegenstand / Objet du vote: 
M42,Abs.3 

Abstimmung vom / Vote du: 04.05.2004 11 :23:00 
Abate = R Tl Fluri = 
Aeschbacher = E 2H Föhn + 
Allemann = S BE Frevsinaer + 
Amslulz + V BE Frosch = 
BaaderCaaiw + V BL Gedient • 
BaderElvira = C SO GaDade = 
Banga = s so Gerbanl = 
Baumann Alexander + V TG Genner = 
Bäumle = • 2H Germanier = 
Beck • R VD Glezendanner + 
Berberat = S NE Glasson • 
Bezzola • R GR G!ur + 
Bl!laer + V SG Goll = 
Bianasca Atlilio + V Tl Graf = 
Binder # V 2H Gross Andreas = 
Borer + V so GrossJost • 
Bortoluzzi + V 2H Guisan = 
Bruderer = SAG Günter = 
Brun = C LU Gu12Willer = 
Brunner Toni + V SG Gvr = 

~Graf 
. R GE 
= C SG 

Buanon + V VD 

u'V!lin Hans Rudolf = 
GV!linRemo = 
Häbelli = 

Bühlmann = G LU Haerina = 
Bühl8r = R SH Haßer + 
Burkhalter = R NE Hämmelle = 
C&thomas = C GR Hassler + 
cava01 • s TI Heaetschweller = 
Chevrier = C vs Helm Bea = 
Christen = R VD Hess Bernhard + 
Cina = C vs Hochreutener = 
Cuche = G NE Hofmann Urs = 
LJMU&I = s BE Hollenstein = 
LJmDel!llV • C vs Huber • 
DeBurnan = C FR Hubmann = 
Donze = E BE Huouenin = 
Domlond HMUefin = s VD HumbelNiif = 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
DuDraz = R GE Hutter Markus = 
Eaerszeci-Obrlst . R AG lmfeld . 
Eaa!v = R GE lneldlen = 
Enaellleroer = R \IV\I Janlak = 
Fasel = G FR Jermann = 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder + 
Fattebert + V VD Jutzet = 
Favre = R VD Kaufmann + 
FehrHans + V 2H KaBer Robert + 
Fehr Han&-Jüro = s SH Klener Nellen . 
Fehr Jacaueline = s 2H Klelner = 
FehrMario = s 2H Kohler = 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Groupe / GruDDO C G 
Ja/oui/si 0 0 
nein t non t no 26 14 
entn. t absl, ast. 0 0 
entscn. Art. 01 41 excuS6 art. ~, 4 / scusmo Art. 57 4 0 0 
rnH nicnt teugenommen / n ont pas vote / non ha votato 2 0 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
s 2H 
S NE 
G 2H 
R VS 
V ~G 
R FR 
V AG 
s 2H 
G BL 
s 2H 
S TG 
R VD 
S BE 
R 2H 
s sz 
R BL 
s BS 
C TG 
s 2H 
V BE 
s GR 
V GR 
R 2H 
s so 
. BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R 2H 
C JII\ 

R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V 2H 
V 2H 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
1 0 

28 48 
2 0 
0 0 
9 4 

Bedeutung Ja / Signlfication de oul: Zustimmung zum Antrag SchlQer 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: Ablehnung 

E 
2 
3 
0 
0 
0 

Kunz + V LU Rolh-Bemascani = S GE 
Lang = G ZG Ruev = R VD 
Laubacher + V LU Ru1schmann + V 2H 
Leu = C LU Sedls = R TI 
LauenMmer Geneve = G GE Sa!vi = S VD 
Leuteneaaer Fßinoo 0 R 2H Savarv = S VD 

Oberheizer = S Bl Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loenfe 
lustellllemer 
MaiDard 
Maitre 
Markwalder Bär 
MarliWemer 
MartvKälln 
Mauws 
Maurer 
Maurv l'IISlluier 
Meier-Schatz 
Mene 
Massmer 
Mever Therese 
Miesch 
Mönre6 
MüUerGarl 
Müller PIIIIIDn 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrii 
Paaan 
Parme6n 
Pedrina 
Pel6 
Perrln 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Randeaaer 
Rechstelner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
RllllfflMd 
Rildin 
Rune 
Robblani 
Rosslni 

V . Tot 

52 1 58 
1 4 124 
0 0 2 
0 0 0 
2 0 17 

= C AG Schenker = S BS 
= S FR Scherer Maroel + V ZG 
= C Al Schlbli + V 2H 
= C LU Schlüer + V 2H 
= S VD Schmied Walter + V BE 
= C GE Schneider = R BE 
= R BE Schwander + V SZ . S GL SiAtll'iiit = V AG 
= s 2H Simoneschl-Cartesl = C TI 
+ V AG Sommaruaa Carlo = S GE 
• V 2H Soack + V AG 
= s GE SDUh!er + V TG 
= C SG Stahl + V 2H 
= G VD Stammluzl + V AG 
= R TG Stelner = R SO 
= C FR Strahm = S BE 
+ V BL Studer Helner = E AG 
+ V ZH StumD = SAG 
= G AG Teuscher = G BE 
= R AG Thanei = s 2H 
= R SG Thel!er = R LU 
= s 2H Trioonaz 0 R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
= R ZH Vaudroz Ren6 • R VD 
+ V BE VelUon + V VD 
+ V GE Vennot-Manaold = S BE 
+ V VD Vischer = G 2H 
= s Tl Vollmer = S BE 
= R Tl Waber Christlan + E BE 
+ V NE Wäller + E 2H 
= C ZG Walker Felix = C SG 
+ V SG Walter Hansiiim + V TG . R BS Wandlluh + V BE 
= s SG Wasserfallen + R BE 
= s BS Wehr!i = C SZ 
= G VD We!aelt • R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s VS Widmer = S LU 
+ V GE Wobmann + V SO 
= C ZH MlllUreula = S BE 
+ V FR mm = C 2H 
= C Tl ilM!dlS = • VD 
= s vs Zunniaer + V 2H 

+ Ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschu~~tgem.Art.57Abs.4 

excuslt selon art. 57 al. 4 / scuaato sec. art 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas votlt / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le prltsldent ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

07.02.2005 16:55:07138 ldentlf.: 47.3 / 04.05.2004 11 :23:00 

Conseil national, Syst6me devote ltlectronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 647 
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Ref. 648 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nomlnatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / ObJet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur rasile (LAsi). Modffication 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 42, Abs. 2 

Abstimmung vom/ Yote du: 04.05.2004 11 :23:51 
Abate = R Tl 
Aeschbacher 0 E ZH 
Allemann = S BE 
Amslulz + V BE ~ 

= 
+ 
+ 
= 

Baader Casoar + V BL Gadient • 
BaderElvira = C SO Gaßade = 
Banoa = s so Garbanl = 
Baumann Alexander + V TG Genner = 
Biumle = • ZH Germanler = 
Beck • R VD Giezendanner + 
Barberat = S NE Glasson = 
Bezzo!a + R GR Glur + 
Bl111111r + V SG Goll = 
Binnasce Attilio + V Tl Graf = 
Binder # V ZH Gross Andreas = 
Borer + V SO Gross Jost • 
Bortoluzzi + V ZH Guisan = 
Bruderer = SAG Günter = 
Bnm + C LU GlllZWiller = 
BnmnerToni + V SG Gvr = 
Bnmscnwia Graf • R GE GV!llll Hans Rudolf = 
Büchler = C SG GvslnRemo = 
lfflllTllln + V VD Häberli = 
Bühlmann = G LU Haenna = 
Bührer = R SH HaDer + 
Burkhalter = R NE Hämmerle = 
cathomas = C GR Hassler + 
cavam • s Tl ·1er = 
Chevrier ; C vs HeimBaa = 
Christen = R VD Hess Bamhard + 
Cina = C vs Hochreutener + 
Cuche = G NE Hofmann Urs = 

~ 
= s BE 
• C vs 
= C FR 
= E BE 

Hollenstein = 
Huber • 
Hubmann = 
HuQUenin = 

Dom!ond Beauelin = s VD HumbelNäf = 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
0UMl7 = R GE Hutter Markus = 

~brist . R AG lmfeld • 
IIIIIV = R GE lneichen = 
:naelbemer = R NW Janiak = 

Fasel = G FR Jermann + 
Flssler-Osterwalder = s SG Joder + 
Fattebert + V VD Jufzet = 
Favre = R VD Kaufmann + 
FehrHans + V ZH Keller Robert + 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kiener Nellen . 
Fehr Jacaueline = s ZH Kleiner = 
FehrMarlo = s ZH Kohler = 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Groupe I Gruppo C G 
Ja/oui/si 7 0 
nein f non l no 18 14 
enth. / aast. f ast. 1 0 
entscn. NL o7 41 excus6 an. 01 4 1 scuaato NL 57 4 0 0 
nat n1COt teilgenommen I n ont pas vote I non na votato 2 0 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V ~G 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
s BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
s BS 
C TG 
s ZH 
V BE 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
• BE 
C BE 
s AG 

G SG 
R UR 
s ZH 
. VD 
C 4G 
V SG 
R ZH 
C ,JV\I 

R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
4 0 
28 48 
0 0 
0 0 
8 4 

E 
2 
2 
1 
0 
0 

Kunz + V LU Roth-Bamasconi = S GE 
Lanll = G ZG Ruev = R VD 
Laubacher + V LU Rulschmann + V ZH 
Leu + C LU Sedis = R Tl 
LeuenDemer Gen6ve = G GE Sam = S VD 
-ffft~ffer Fdiooo • R ZH Savarv = S VD 

Leutenemier Oberholzer = S BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Luslellll8l'aer 
Maillard 
Maiire 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
MartyKälin 
Mathys 
Maurer 
Mauiv p-, ,iAr 

Meler..schalz 
Meniltr&Y-Savarv 
Massmer 
MaVlll' Therese 
Mlesch 
MöraeH 
MüllerGeri 
Müller Phllino 
Müller Walter 
MDUer-Hemml 
Müri 
Noser 
Oehrll 
-n 
Parmelln 
Pedlfna 
Pelfi 
Perlfn 
Pfister Garhard 
Pfister Theonhll 
Rand-
Rechsteiner Paul 
Rechstelner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
RAVmond 
Riklin 
Rlrn& 
Robbiani 
Rossinl 

V . Tot. 
53 1 67 
0 4 114 
0 0 2 
0 0 0 
2 0 16 

= C AG Schenker = S BS 
= S FR SchererMarcel + V ZG 
+ C Al Schlbll + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
= S VD SdlmledWalter + V BE 
= C GE Schneider = R BE 
= R BE Schwander + V sz 
• S GL Siemim + V AG 
= S ZH S'llllOlleschl-Co = C Tl 
+ V AG Sommaruaa Carto = S GE 
• V ZH •SDeCIC + V AG 
= s GE •80Uhler + V TG 
= C SG Stahl + V ZH 
= G VD StammLuzi + V AG 
+ R TG Steiner = R so 
= C FR Slrahm = s BE 
+ V BL Studer Heiner = E AG 
+ V ZH Stump = s AG 
= G AG Teuscher = G BE 
= R AG Thanel = s ZH 
= R SG Theiler = R LU 
= s ZH Trinrnla2 + R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
= R ZH Vaudroz Rene * R VD 
+ V BE Velllon + V VD 
+ V GE Vermol-MllMnlll = s BE 
+ V !VIJ Vischer = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
= R Tl Weber Christian + E BE 
+ V NE Wäfter + E ZH 
0 C ZG Walker Felix = C SG 
+ V SG Waller Hansiöm + V TG 
• R BS Wandfluh + V BE 
= s SG Wasserfellen + R BE 
= s BS WehrU + C sz 
= G VD Weiaelt • R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
= C ZH VVYIIS Ursula = s BE 
+ V FR Zapft = C ZH 
= C Tl Zlsvaais = - VD 
= s vs ZUD010er + V ZH 

+ Ja/oui/sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cpa. 4 
* hat nicht teDgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le prilsldent ne prend pas part aux votes 

Bedeutung Ja / Slgniflcatlon de oui: Zustimmung zum Antrag der Minderheit (Tschuppart) 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: Ablehnung 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.200516:55:11 /39 ldentif.: 47.3 / 04.05.2004 11 :23:51 

Conseil national, Syst6me de vote electmnique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 648 



Ref. 650 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur l'aslle (LAsi). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 43, Abs. 1 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 12:16:48 
Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbachar 0 E ZH Föhn + V sz 
Allemann 0 S BE Frewinaer + V vs 
Amstulz + V BE Frösch • G BE 
Baader casoar + V BL Gadient + V GR 
BaderElvira 0 C SO Gallade 0 S ZH 
Banaa 0 s so Galbani 0 S NE 
Baumann Alexander • V TG Ganner 0 G ZH 
Bäumle = - ZH Gennanler + R vs 
Back • R VD Giezendanner + V P.G 
Belberat 0 8 NE Glaason + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
IBiaaer + V SG Goll 0 S ZH 
Bignasca Altilio + V Tl Graf • G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas 0 S ZH 
Borer + V so GrossJost . S TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan o R VD 
Bruderer 0 SAG Gilnter + S BE 
Brun 0 C LU GUlzWiller 0 R ZH 
Brunner T oni + V SG Gyr • s sz 
Brunscnwia Gref . R GE IGwin Hans Rudolf + R BL 
Büchlar • C SG GwinRemo 0 s BS 
Bunnnn + V VD Häberli 0 C TG 
Bühlmann 0 G LU HaeriM 0 S ZH 
Bührer + R SH Haßer + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle 0 s GR 
Cethornas 0 C GR Hassler + V GR 
CevaUi • s Tl H90Atschweiler + R ZH 
Chevrier 0 C vs Helm Baa 0 s so 
Christen • R VDI Hass Bernhard = - BE 
Cina 0 C vs Hochreutenar o C BE 
Cuche o G NE Hofmann Urs 0 s AG 
.IMIJAt 0 s BE Hollenstein 0 G SG 

DalMliav + C vs Hubar • R UR 
DeBuman 0 C FR1 Hubmann 0 s ZH 
Donze = E BE Huauenin 0 - VD 
Donnond HAnuelin 0 s VD HumbelNäf 0 C AG 
Dunant + V BS Huller Jasmin + V SG 
DullfllZ 0 R GE Hutter Markus + R ZH 
Eaerszeoi-Obrist • R AG lmfeld • C [}W 

EaalV + R GE lnek:hen + R LU 
EMelllaraal' + R NW Janiak 0 s BL 
Fasel 0 G FR Jermann • C BL 
Fässler-Oslerwalder 0 s SG Joder + V BE 
Fattebert + V VD Julzet • s FR 
Favre 0 R VD Kaufmann + V ZH 
FehrHans + V ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Hans-Jilro 0 s SH Kiener Nellen . s BE 
Fehr Jacauellne 0 s ZH Kleiner 0 R AR 
FehrMario 0 s ZH Kahler 0 C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruooo C G R s 
Ja/oui/sl 3 0 21 1 
nein / non / no 0 1 1 0 
enth. f anst / ast. 18 11 8 43 
entscn. NI. 01 4 / excuse art. -:,7 4 / scusato NL :,r 4 0 0 0 0 
hat n1cnt teilaenommen , n'ont pes vote , non na votato 7 2 10 8 

E 
2 
2 
1 
0 
0 

Bedeutung Ja/ Slgniflcation de oui: Antrag dar Minderheit II (Fahr Hans) 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag Hess Bernhard 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi 0 S GE 
Lana = G ZG Ruey o R VD 
Laubacher + V LU Rufsehmann + V ZH 
Leu 0 C LU Sadis o R Tl 
LeuenMmer Geneve 0 G GE SaM 0 S VD 

l&erFßkmo + R ZH 
0 S BL 
0 C AG 

Lavrat S FR 

l::iavalY 0 S VD 
Schenk + V BE 
Schenker 0 S BS 
Scherer Marcel + V ZG 

_Dl!DTI! 

Lustenbemer 
Malllard 
Maiire 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Manv Kälin 
Malhvs 
Maurer 
Maurv PaSQuier 
Meier-schalz 
Men6trev-savarv 
Massmer 
MRVRrTherese 
Mlesch 
Mömaft 
MilUarGeri 
MüllerPhil!llo 
Milller Walter 
Müller-Hemrni 
Milri 
Noser 
Oehrll 
Paaan 
Parmelin 
Padrina 
Pelfi 
Perrin 
Pfister Gerl1ard 
Pfister TheoDhil 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechstelner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rirne 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
53 0 80 
0 3 7 
0 2 83 
0 0 0 
2 0 29 

0 

+ C Al Schlbß + V ZH 
• C LU Schliler + V ZH 
0 s VD Schmied Walter + V Be 
• C GE Sthnelder + R BE 
• R BE Sdrwander + V sz 
• s GL Slearist + V AG 
0 s ZH Slmonasdu-Cortesi 0 C 1·1 
+ V AG Somm11nma Carlo 0 $ GE . V l.H - + V AG 
0 s GE Souhler + V TG 
0 C SG Stahl + V ZH 
0 G VD Stemml.uzi + V AG 
+ R TG Steiner + R so 
0 C FR Strahm 0 S BE 
+ V BL Studer Heiner = E AG 
+ V ZH Stumo 0 s AG 
0 G AG Teuscher 0 G BE 
+ R AG Thanei 0 S ZH 
+ R SG Theller + R LU 
0 s ZH Trinonez 0 R BE 
+ V LU Vanek 0 • GE 
• R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manornd 0 S BE 
+ V VD VISCher o G ZH 
0 s Tl Vollmer 0 S BE 
= R Tl Waller Christian + E BE 
+ V NE Witler + E ZH 
+ C ZG Walker Fellx o C SG 
+ V SG Walter tl8l1SIORI + V TG 
• R BS Wandlluh + V BE 
• s SG Wasserfallen . R BE 
• s BS Wehrll • C sz 
0 G VD Welaelt • R SG 
0 s JU w-nelh + V BE 
0 s vs Wldmer 0 s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
0 C ZH IWYSS Ursula 0 s BE 
+ V FR J'lln11 • C ZH 
0 C Tl ZisVMiR = - VD 
0 s vs ZuDDimlr + V ZH 

+ Ja/oui/si 
= nein/ non/ no 
o enth. / absl / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

axcust salon art. 57 al. 4 / scusato sec. art 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vot(I / non ha votato 
# Dar Präsident stimmt nicht 

La president ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.200516:55:15/41 ldentif.: 47.3/04.05.200412:16:48 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 650 
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Ref. 651 
NA■rlONALRAT 
Abstlmmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nomlnatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / ObJet: 
Asylgesetz {AsylGJ. Änderung 

Lol sur rasne (LAsl). Modiflcafion 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 43, Abs. 1 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 12:18:03 
Abate + R Tl Fluri + R SO 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V SZ 
Allemann + S BE Frewinaer = V VS 
Amstulz = V BE Frösch + G BE 
Baadert;811l]l!f' = V BL Gedient + V GR 
Bader Elvira + C SO Gallade + S ZH 
lfflllll8 + s so Garbeni + S NE 
Baumann Alexander . V TG Genner + G ZH 
Bäumle + • ZH Germanier + R VS 
Beck • R VD G!ezendanner = V AG 
Barberat + S NE Glasson + R FR 
Bezzola + R GR Glur = V AG 
Biffll9r = V SG Goll + S ZH 
timnasca AIIIDo = V TI Graf + G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas + S ZH 
Borer = V SO GrossJost • s TG 
Borloluzzl = V ZH Gulsan + R VD 
Bruderer + SAG Günter + s BE 
Brun + C LU Gutzwlller + R ZH 
Brunner T onl = V SG Gvr + s sz 

• Graf • R GE Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Bilchler + C SG GV!lin Remo + s es 
Bu1111on = V VD Häbedi + C TG 
Bilhtmann + G LU Haerina + s ZH 
Bilhrer + R SH Haller = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmelle + s GR 
Cathomas + C GR Hassler = V GR 
Cavalli • s Tl H + R ZH 
Chev!ler + C vs HelmBea + s so 
Christen • R VD Hess Bernhard = - BE 
Clna + C vs Hochreutener + C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daauet + s BE Hollenstein + G SG 
DarbeDav + C vs Hubar • R UR 
DaBuman + C FR Hubmann + s ZH 
eonze + E BE Hu!!Uenin + • VD 
Oormond 86auelin + s VD HumbelNäf + C AG 
Dunant = V es Hutter Jasmin = V SG 
Dupraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
EnAm?Mt-Obrist • R AG lmfeld • C DW 

EoalV + R GE lneichen + R LU 
~ er + R NW Janiak + s BL 

=rt 
+ G FR 
+ s SG 
= V VD 

FavRI + R VD 

Jermann + C BL 
Joder = V BE 
Julzet + s FR 
Kaufmann = V ZH 

FehrHans = V ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH KienerNeDen + s BE 
Fehr .lact!uellne + s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario + s ZH Kohler + C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/oui/sl 24 14 31 49 
nein / non / no 0 0 0 0 
entn. I absl / asl 0 0 0 0 
emscn. Art. 01 41 excuse an. :ir 4 t scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
nat nteht mwenommen I n ont pas volll I non na votato 4 0 9 3 

Bedeutung Ja / Slgnlflcatlon de oul: Antrag der Mehrheit 

E 
3 
2 
0 
0 
0 

Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: Antrag der Minderheit II {Fahr Hans) 

Kunz = V LU Roth-Bemasconl + S GE 
lang + G ZG Ruev + R VD 
Laubar.her = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu + C LU Sadis + R Tl 
Leuenrmmer Geneve + G GE Salvi + S VD 
LeutenentTAr r:ilinnn + R ZH Savarv + S VD 
Leuteneacer Oberholzar + S BL Schenk = V BE 
Leuthard + C AG Schenker + S BS 
Levrat + S FR SchererMarcel = V ZG 
_rumfe + C Al Schibli = V ZH 

Lustenoemer . C LU Schlüer = V ZH 
Mafflard + S VD Schmied Walter = V BE 
Maiire . C GE Schneider + R BE 
Merkwaldar Bär + R BE Sdlwander = V sz 
MartlWemer • S GL Sl80rist + V AG 
MAnv Kälin + S ZH Simonaschi-Cortasl + C Tl 
MAfflV!t = V AG Sommaruaa Cmlo + S GE 
Maurer • V ZH snAr.l( = V AG 
Maurv Pasnuler + s GE :-muhler = V TG 
Meier-Schatz + C SG Stahl = V ZH 
Menetrev-savarv + G VD Slammluzi = V AG 
Messmer + R TG Steinar + R so 
Mever Therese + C l"K Strahm + s BE 
Mlesch = V BL StlKler Heiner + E AG 
MnmAll .. V ZH Stump + SAG 
MilDerGeri + G AG Teuscher + G BE 
MOller PhiliDD + R AG Thanei + S ZH 
Müller Walter + R SG Thailer + R LU 
Milller-Hemmi + s ZH Trinonez + R BE 
MOri = V LU Vanek + • GE 
Noser • R ZH Vaudroz Renll + R VD 
Oehrli = V BE Veillon = V VD 
Paaan = V GE Vermot-Manaold + s BE 
ParmeUn = V VD Vischer + G ZH 
Pedrina + s Tl Vollmer + s BE 
Pelli + R Tl Waber Christian = E BE 
Perrin = V NE Wäffer = E ZH 
Pfister Gerhard + C ZG WalkerFlllix + C SG 
Pfister Theo1>hD = V SG Walter Hansitim = V TG 

EiiE:j: R es 
s SG 
s BS 

Recordon + G VD 

Wandfluh = V BE 
W8S$81'fellen . R BE 
Wehrfi • C sz 
Weitlalt . R SG 

Rennwald + s JU Wewneth = V BE 
RllV + s vs Wldmer + s LU 
RAVmond :: V GE Wobmann = V 
Rl1din + C ZH IWVSS Ursula + s 
Rime :: V FR IZallff + C 
Robbiani + C Tl LISV!lalS + . 
Rossini + s vs Llltlnl!'l8r = V 

+ ja/oui/sl 
V - Tot. 
2 4 127 

= nein / non / no 
o enth. / absl / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

51 1 54 
0 0 0 

excuse eelon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 51 cps. 4 

0 0 0 
2 0 18 

* hat nicht teilgenommen / n'a pas vot6 / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le pruldent ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:55:19 /42 ldentif.: 47.3 / 04.05.2004 12:18:03 

Conseil national, Syst6me de vote 61ectronique 
Ref.: {Erfassung) Nr: 651 
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Ref. 608 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylGJ. Änderung 

Loi sur l'asOe {I.As!J. Modificalion 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 44, Abs. 2 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 16:15:50 
Abate = R Tl Fluri = R SO 
Aeschbacher = E ZH Föhn = V SZ 
Allemann + S BE Frevsincer + V VS 
Amslutz = V BE Frösch + G BE 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
BaderEMra = C SO GaUade + S ZH 
RAM& • s so Garbanl + S NE 
Baumann Alexander + V TG Germer • G ZH 
Bäumle + • ZH Germanler = R VS 
Back + R VD Glezendanner + V AG 
Barberat + S NE Glasson = R FR 
Bezzola = R GR Glur + V AG 

Biaaer + V SG Goll + S ZH 
Bianasca Atlillo + V Tl Graf + G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas + S ZH 
Borer = V SO GrossJost • S TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VO 
Bruderer + SAG Günter • S BE 
Brun = C LU Gutzwiller • R ZH 
BnmnerTonl + V SG Gvr + s sz 
Brunschwia Gref • R GE GY!llnHansRudolf = R BL 
Büchler = C SG GvslnRemo + s BS 
Buanon . V VD Hlberfj = C TG 
Bühlmann + G LU Halllirnl + s ZH 
Bührer = R SH HaBer + V BE 
Burkhalter = R NE Hämmerle + s GR 
Celhomas = C GR Hassfar + V GR 
Cevalli • s Tl Hamilschweiler = R ZH 
Chevrier = C vs Helm Bea + s so 
Christen + R VD Hess Bernhard + • BE 
Cina = C vs Hochreutener = C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
lllnuet + s BE Hollenstein + G SG 

Dalbellav + C vs Huber • R UR 
DeBuman . C FR Hubmann + s ZH 
eonze = E BE Huauenin + • VD 
Dormond IW!Uelln + s VD HumbelNllf = C AG 
Dunanl = V BS Hutter Jasmin = V SG 
Dunn:17 = R GE Hutter Markus = R ZH 

'-Obrist = R AG lmfeld . C :)VI 

IEnnlv + R GE lnek:hen • R LU 
1 Enaelberaer = R NW Janiak + s BL 
Fasel + G FR Jermann = C BL 
Fässler-Oslelwalder + s SG Joder + V BE 
Fattebert + V VD Jutzet + s FR 
Favre = R VD Kaufmann = V ZH 
FehrHans + V ZH Keller Robart + V ZH 
Fehr Hans-Jurn + s SH Kiener Nellen + s BE 
Fehr JaCQUeline + s ZH Kleiner = R AR 
FehrMario + s ZH Kohler + C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Graupe I Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 3 13 6 45 
nein / non / no 19 0 27 0 
enth. / absl / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 , excuae art.. 01 4 / acuaato Nt. 57 4 0 0 0 0 
nat mcnt teilgenommen / n ont paa vote / non ha votato 6 1 7 7 

Bedeutung Ja / Slgniflcatlon de oui: Antrag der Mehrheit 

E 
0 
4 
0 
0 
1 

Kunz + V LU Rolh-Bernasconi + s GE 
Lang + G ZG Ruey + R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu = C LU Sedis = R Tl 
LeuennAl'l'IAI" Geneve + G üt SaM . S VD 
L r FDln1111 = R ZH Sevarv + s vo 
1 auta ....... fter Oberholzer + s BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenbemer 
Malllerd 
Maiire 
Maikwalder Bär 
Marti Werner 

Meurer 
Meurv PaMuier 
Meier-Schatz 
Men6 •• 
Messmer 
Meverlherese 
Miesch 
Mtirasli 
MililerGerl 
MilllerPhBh>P 
Müller Walter 
Mililer-Hemrnl 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelß 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfieter Theoohl1 
Randmmer 
Rachsleiner Paul 
Rechsteiner-Beael 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklln 
Rirne 
Robbianl 
Rosslni 

V . Tot. 
32 5 104 
15 0 65 
0 0 0 
0 0 0 
8 0 30 

= C AG Schenker + S BS 
+ S FR Scherer Marcel + V ZG 
= C Al Schibli + V ZH 
= C LU Schlüer = V ZH 
+ S VD Schmied Walter + V BE . C GE Schneider = R BE 
+ R BE Schwender = V sz 
• S GL Siearist • V AG 
+ s ZH Simoneschi.cortesl • C Tl 
• V AG Sommmuaa carto + s GE 
• V ZH Soeck + V AG 
+ s GE Souhler • V TG 
= C SG Stahl • V ZH 
+ G VD StammLuzi = V AG 
= R TG Steiner = R so 
= C FR Strahm + s BE 
+ V BL Sluder Heiner = E AG 
= V ZH StumD + SAG 
+ G AG Teuscher + G BE 
= R AG Thanei + s ZH 
= R SG Theiler = R LU 
+ s ZH Tril>onez = R BE 
= V L Vanek + • GI: 

• R Z Vaudroz Rene = R VD 
+ V B VeBlon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold + S BE 
+ V VD Vlscher + G ZH 
+ S T Vollmer + S BE 
= R Tl Weber Christian • E BE 
+ V NE Wäfler = E ZH 
= C ZG Walker Felix = C SG 
= V SG Walter HAMlnm • V TG . R BS Wandffuh + V BE 
+ s SG Wasserfallen = R BE 
+ s BS Wehrfi • C SZ 
+ G VD Weiaell . R SG 
+ s JU w-neth + V BE 
+ s vs Widmer + S LU 
+ V GE Wobmann = V so 
• C ZH Wvss.Ursufa . s BE 
= V FR zaon = C ZH 
+ C Tl i'kM,tlk, + • VD 
+ s vs ZunniMr . V ZH 

+ Ja/ oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abal / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuae aelon art. 57 al. 4 / acusato sec. art.. fj/ cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a paa v* / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pea part aux votes 

Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit (Lustenberger) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungaaystem 
07.02.2005 16:54:43 /47 ldentlf.: 47.3 / 04.05.2004 16:15:50 

Conseil national, Systeme de vote electronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 608 
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• ~ NATIONALRAT 
9 Abstimmungsprotokoll Namentliche Ab timmung / Vote nomlnatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ ObJet: 
Asylgesetz (Asy!G). Änderung 

Lol sur fasile (LAsi). Modilicalion 

Gegenstand/ Objet du vote: 
Art 44, Abs. 3 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 16:16:48 

Abate = R Tl Fluri = R so 
Aeschbacher = E ZH Föhn = V sz i 

Allemann + s BE FreVS!naer + V vs 
Amslutz = V BE Frösch + G BE 
Baader Cacmar + V BL Gadlent + V GR 
BaderElvlra = C SO Gaßade + s ZH 
Banaa • s so Garbani + s NE 
Baumann Alexander + V TG Genner • G ZH 
Bäumle + - ZH Germanler + R vs 
Beck + R VD Glezendanner + V AG 
Beibelat + s NE Glasaon + R FR 
Bezzole = R GR, 
BrnnAr = V SG 
tmna11Ca Alllllo + V Tl 
Binder # V ZH 
Borer = V SO li 

= V AG 
+ s ZH 
+ G BL 
+ S ZH 
• S TG 

Bortoluzzl + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer + s AG Günter . S BE 
Brun = C LU Gulzwiller • R ZH 
Brunner Ton! + V SG Gvr + s sz 
Brunschwla Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf = R BL 
Büchler = C SG GV!lin Remo + s BS i 

Buanon . V VD: Hiber11 = C TG 
Bühlmann + G LU Haerlna + S ZH: 
Bührer = R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmer1e + s GR 
Csthomas = C GR Hassler + V GR 
Cavalli • s Tl Hl!ll!l>l!ilr.llefler = R ZH 
Chevrier = C VS HeimBaa + s so 
Christen + R VD Hess Bernhard = . BE 
Clna = C VS Hochreu!ener = C BE 
Cucha + G NE Hofmann Urs + s AG 
iJallUet + s BE Hollenstein + G SG 
Ol!llleliav + C VS Huber • R UR 
DeBuman = C FR Hubmann + s ZH 
Donze = E BE Huauenin + • VD 
Domtond HM118lin + S VD HumbelNäf = C AG 
Dunant = V BS Hutter Jasmin = V SG 
0UDl'l'll' + R GE Hutter Markus = R ZH 
E -brist = R AG lmfeld . C ow 
Eaalv + R GE, lnelchen • R LU 
Enca111emer = R NW Janlak + s BL 
Fasel + G FR Jermann = C BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Joder + V BE 
Fattebert + V VD Jutzet + s FR 
Favre + R VD Kaufmann = V ZH 
FehrHans + V ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Han&Jllra + s SH Kiener Neßen + s BE 
Fehr Jamuellne + s ZH Kleiner = R AR 
FehrMario + s ZH Kahler + C JU 

Fraktion / Graupe I Gruppo C G R s E 
Ja/oullsi 3 13 12 45 2 
nein / non / no 19 0 21 0 2 
enth. I abst / ast. 0 0 0 0 0 
emscn. Art. 57 4 / excuse art. ::,, 4 t scusato NI. :,r 4 0 0 0 0 0 
lhat nicnt teilgenommen t n ont pas vote t non na votato 6 1 7 7 1 
IV81<8nt / vacant / vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnlflcation de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signiflcatlon de non: Antrag der Minderheit 1 (Leuthard) 

Kunz = V LU Roth-Bemasconl + S GE 
Lana + G ZG Ruey + R VD 
Laubseher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu = C LU Sadis + R Tl 
Leuenberaer Geneve + G GE SaM . S VD 
Lauteneaaer FiDDoo = R ZH :savarv + s VD 
Leuteneaoer Obetholzer + s Bl Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
loeDfe 
Lus!enllM'Mr 
MalOard 
Maltre 
Markwalder Bär 
Merli Werner 
M81'1VKälin 
Mathvs 
Maurer 
MaUIV Pasauler 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Mlesch 
MÖme6 
MüllerGer1 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 

1 
Pell! 
Perrln 
Pfister Gerhard 
Pfister I nannhll 
Randeaaer 
Rachstelner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rannwald 
Rev 
Revmond 
Rlklin 
Rlrne 
Robblani 
Rosslnl 

V - Tot 
27 4 106 
20 1 63 
0 0 0 
0 0 0 
8 0 30 
0 0 0 

= C AG Schenker + S BS 
+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
= C Al Schlbli = V 
= C LU Schlüer = V 
+ s VD Schmied Walter + V 
• C GE Schneider = R BE 
+ R BE Sehwandar = V SZ 
• S GL Sleorist • V AG 
+ s ZH Slmoneschi-Cortesl • C Tl . V AG Sommaruaa Csr1o + s GE 
• V ZH Soeck + V AG 
+ s GE Snuhler • V TG 
• C SG Stahl • V ZH 
+ G VD Stamm Luzi = V AG 
= R TG Steiner = R SO 
= C FR Strahm + s BE 
+ V BL Studer Heiner + E AG 
= V ZH StumD + s AG 
+ G AG Teuscher + G BE 
= R AG Thanel + s ZH 
= R SG Theßer = R LU 
+ S ZH Tl'IDO!lez = R BE 
= V LU Venek + . GE 
• R ZH Vaudroz Rene = R VD 
+ V BE Veßlon + V VD 
+ V GE Vermot-MAIIMll'I + s BE 
+ V VD Vlscher + G ZH 
+ s Tl Voßmer + S BE 
= R Tl Waber Chr1slian . E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
= C ZG Walker Felix = C SG 
= V SG Walter Hans!öra • V TG . R BS Wandfluh + V BE 
+ s SG Wasserfallen = R BE 
+ s BS Wehrll . C SZ 
+ G VD Welaelt • R SG 
+ s JU Weveneth + V BE 
+ s vs Wlclmer + S LU 
+ V GE Wobmann = V so 
• C ZH wvssUrsula • s BE 
= V FR !'Alm = C ZH 
+ C Tl llSlll!dls + • VD 
+ s vs Zunrnoer • V ZH 

+ ja/oul/sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldlgt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuee selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant I Vacant I Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
21.06.2005 19:39:58 /48 ldentif.: 47.3 / 04.05.2004 16:16:48 

Conseil national, Systeme de vote electronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 657 



~ NATIONALRAT 
V Abstimmungsprotokoll 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Lol sur rasile (LAsi). Modificalion 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 44, Abs. 3 

~ 
02.060 

.~ 
timmung / Vota nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 16:18:06 

Abate + R Tl• Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V sz 
Allemann + s BE Frevsinaer = V vs 
Amstu1z = V BE Frosch + G BE 
Baader casoar = V BL Gadient + V GR 
BaderEJvira + C SO Gallade + S ZH 
Banaa . s so Garbani + S NE 
Baumann Alexander = V TG Genner . G ZH 
Bäumte + . ZH l,Al'IIUrntsr + R VS 
Beck + R VD Giezendanner = V AG 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bezzola = R GR Glur = V AG 
Bkmer = V SG GoU + s ZH 
Bianasca Attillo = V Tl GrafMava + G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas + s ZH 
Borer = V SO GrossJost . S TG 
Bortoiuzzi = V ZH Guisan + R VD 
Bruderar + S AG Günter • s BE 
Brun + C LU Gutzwiller . R ZH 
BrunnerToni = V SG ;yr + s sz 
Brunschwia Graf . R GE Mlin Hans Rudolf = R BL 
Büchler + C SG Mlin Remo + s BS 
Buanon • V VD Häberii + C TG 
Bühlmann + G LU Haerina + s ZH 
Bührer o R SH Haßer = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerie + S GR 
Cathomas + C GR Hassler = V GR 
Cavaili . s Tl Henatschweller = R ZH 
Chevrier + C VS Heim Bea + s so 
Christen + R VD Hess Bernhard = - BE 
Cina + C VS Hochreutener + C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daauet + s BE Hollenstein + G SG 
Darbellav + C VS Huber . R UR 
DeBuman + C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huauenin + . VD 
Donnond Beauelin + s VD HumbelNäf + C AG 
Dunant = V BS HutterJasmin = V SG 
Duoraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Eaerszeai-Obrist + R AG lmfeld • C ow 
Eaalv + R GE lneichen . R LU 
EnaelDeraer + R NW Janlak + s BL 
Fasel + G FR Jarmann + C BL 
Fässler-Oste1Walder + s SG Joder :: V BE 
Fattebert = V VD Jutz.et + s FR 
Favre + R VD Kaufmann = V ZH 
FehrHans = V ZH Kaller Robert = V ZH 
FehrHans-Jüm + s SH Klener Neßen + s BE 
Fahr Jacoueline + s ZH Klainer + R AR 
FehrMario + s ZH Kohler + C JU 

Fraktion / Grouoe / Gruppo C G R s E 
Ja/ oui / si 24 13 21 45 3 
nein t non / no 0 0 11 0 1 
enth. / abSt. / ast. 0 0 1 0 0 
entscn. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. :,r 4 0 0 0 0 0 
nat nicnt teilgenommen I n'ont pas vote / non ha votato 4 1 7 7 1 
IVaKant / vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnlflcation de oul: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Signification de non: Antrag der Minderheit II (Fahr Hans) 

Kunz = V LU Roth-Bemasconl + S GE 
Lana + G ZG Ruev + R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu + C LU Sadis + R TI 
Leuenberaer Ganeve + G GE Salvl • S VD 
Leuteneooer Afiooo = R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenll8l'!!er 
Malllard 
Maltre 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Käfin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasculer 
Meier-Schatz 
Men61rey-Savary 
Messmer 
MAVArTherese 
Miesch 
Möro8H 
MüllerGeri 
Müller Philioo 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrfi 
Pagan 
Parme6n 
Padrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Garhard 
Pfister Theoohii 
Randeoaer 
Rechsteiner Paul 
Rechstelner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robblanl 
Rosslnl 

V . Tot. 
1 4 111 

46 1 59 
0 0 1 
0 0 0 
8 0 28 
0 0 0 

+ C AG Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel = V ZG 
+ C Al Schibli = V ZH 
+ C LU Schlüer = V ZH 
+ S VD Schmied Walter = V BE . C GE Schneider + R BE 
+ R BE Schwander = V SZ 
• S GL Sieorist . V AG 
+ s ZH Slmoneschl-Cortesl + C Tl . V AG Sommaruca Cario + S GE 
• V ZH :mecK = V AG 
+ S GE Souhler . V TG 
+ C SG Stahl . V ZH 
+ G VD Stammluzl = V AG 
= R TG Stelner = R SO 
+ C FR Strahm + s BE 
= V BL Studer Helner + E AG 
: V ZH StumD + SAG 
+ G AG Teuscher + G BE 
= R AG Thanel + S ZH 
= R SG The11er + R LU 
+ S ZH Trioonez = R BE 
= V LU Vanek + . GE 
• R ZH Vaudroz Ren6 = R VD 
= V BE Veillon : V VD 
= V GE Vermot-Maooold + s BE 
= V VD Vlscher + G ZH 
+ s TI Vollmer + s BE 
+ R Tl Waber Christian • E BE 
= V NE Wäfler = E ZH 
+ C ZG Walker F611x + C SG 
= V SG WalterHalllllnm • V TG . R BS Wandlluh = V BE 
+ s SG Wasserfallen = R BE 
+ s BS Wehrfi . C sz 
+ G VD Welaelt • R SG 
+ s JU Wevenath = V BE 
+ s vs Wldmer + s LU 
= V GE Wobmann = V so 
• C ZH 1wvnursula . s BE 
= V FR ZaDII + C ZH 
+ C Tl Ll!IVadJs + • VD 
+ s vs Zuoomer . V ZH 

+ ja/oui / sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seion art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.2005 19:40:03 /49 ldentif.: 47.3 / 04.05.2004 16:18:06 

Conseil national, Systeme de vote electronlque 

Ref.: (Erfassung) Nr: 658 



02.060 

.~ ~ NATIONALRAT 
V Abstimmungsprotokoll Namentliche Abs ·mung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal devote 

Geschäft / Objet: 
Asylgeselz (AsylG). Änderung 

Loi sur ras!le (LAsi). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 44, Abs. 5 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 16:19:09 

Abate = R Tl Flur! = R so 
Aesdlbacher = E ZH Föhn + V sz 
Allemann + s BE Fl'9VSinaer + V vs 
Amstulz + V BE Frösch + G BE 
Baader C8SD8r + V BL Gedient + V GR 
BaderElvlra = C SO Gallade + s ZH 
Banaa • s so Garbanl + s NE 
Baumann Alexander + V TG Ganner • G ZH 
Bäumle + • ZH Germanler = R VS 
Back + R VD Glezendanner + V AG 
Berbetat + s NE Glasson + R FR 

1-
= R GR 
= V SG 
+ V Tl 
# V ZH 
= V SO 
+ V ZH 

Bruderar + s AG 

Glur + V AG 
Gall + S ZH 
GrafMeva + G BL 
Gross Andreas + S ZH 
GrossJost • s TG 
GuiSan + R VD 
Günter • s BE 

Brun = C LU Gulzwiller • R ZH 
Brunner Tonl + V SG Gvr + s sz 
Brunschwig Graf • R GE Gvm Hans Rudolf = R BL 
Büchler = C SG IGvsinRemo + s BS 
Butmnn • V VD Häberll = C TG 
Bilhlmann + G LU Haerina + s ZH 
Bührer = R SH Hauer + V BE 
Burldtalter + R NE Hämmerle + s GR 
Cathomas = C GR Hassler + V GR 
cava111 . s Tl HMAtschweller = R ZH 
Chevrler = C VS Helm Bea + s so 
Christen + R VD Hass Bernhard + - BE 
Cina = C VS Hochreutener = C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daauet + s BE Hollenstein + G SG 
Darbellav 0 C vs Huber . R UR 
DeBuman = C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huauenin + • VD 
Donnond Beauelin + s VD HumbelNäf = C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Duoraz = R GE Hutter Markus = R ZH 
Eaerszeai-Obrist = R AG lrnfeld . C ow 
E®IY + R GE lneichen . R LU 
Engetoerger = R NW Janiak + s BL 
Faset + G FR Jermann = C BL 
Fässler-Ostarwalder + s SG Joder + V BE 
Falleber! + V VD Julzet + s FR 
Favre + R VD Kaufmann + V ZH 
FehrHans + V ZH KaUerRobert + V ZH 
Fahr Hans-Jilffl + s SH Klener Nellen + s BE 
Fahr Jacauetine + s ZH Kleiner = R AR 
FehrMarlo + s ZH Kohler + C JU 

Fraktion / Grouoe / Gruppo C G R s E 
Ja/ oul/ si 2 13 9 45 2 
nein / non / no 20 0 24 0 2 
enth. / abst. J ast. 2 0 0 0 0 
,emscn. Art. 57 4 / excuse art. 01 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat rncm teilgenommen I n ont oas vote / non ha votato 4 1 7 7 1 
Vakant/Vacam/Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnlflcatlon de oul: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: Antrag der Minderheit (Engelberger) 

Kunz + V LU Roth-Bemasconl + s GE 
Lana + G ZG Ruev + R VD 
Laubacher + V LU Rufsehmann + V ZH 
Leu = C LU Sadls + R Tl 
Leuenbamer Ganeve + G GE SaM • s VD 
Leu!Bll8Claer FiliPOO = R ZH Savmv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + S BL Schenk + V BE 
Leuthard = C AG Schenker + s BS 
Levrat + s FR Scherer Marcel + V ZG 
Loeofe = C Al Schibll + V ZH 
Lustenbemer = C LU Schlüer + V ZH 
MaiUard + s VD Schmied Walter + V BE 
Maitre • C GE Schneider = R BE 
Markwalder Bär = R BE Schwander + V sz 
MartiWemer . S GL Slearlst • V AG 
ManvKälin + s ZH Sfmoneschf.Cortesl o C Ti 
Mamvs . V AG Sommaruaa Carlo + s GE 
Maurer . V ZH SIVICI( + V AG 
Meury PaSQuler + s GE Souhler • V TG 
Meter-Schatz = C SG Stahl • V ZH 
Menetre'rSavarv + G VD StammLuzl + V AG 
Messmer = R TG Steinar = R SO 
MAIIAI' Therese = C FR Strahm + s BE 
Miesch + V BL Studer Heiner + E AG 
Möme11 + V ZH StumD + S AG 
MüllerGarl + G AG Teuscher + G BE 
Müller Philipp = RAG Thanel + s ZH 
Müller Walter = R SG Theller = R LU 
MüUer-Hemmi + S ZH Trlnonez = R BE 
Mürl + V LU Vanek + • GE 
Noser . R ZH Vaudroz Rene = R VD 
Oehrll + V BE VeOlon + V VD 
Paaan + V GE Vermot-Menrmld + S BE 
PanneUn + V VD Vischer + G ZH 
Pedrlna + s Tl Vollmer + S BE 
Pelli = R Tl Weber Christian • E BE 
Perrln + V NE Wäfler = E ZH 
Pfister Gerhard = C ZG Walker Felix = C SG 
Pfister TheoDhil + V SG Walter Hanslöra • V TG 
Randecaer . R BS Wandfluh + V BE 
Rechsteiner Paul + s SG Wasserfalian ;:: R BE 
Rechsteiner-Besel + s BS Wehr!! • C sz 
Recordon + G VD Weman: . R SG 
Rennwald + s JU Weveneth + V BE 
Rev + s vs Widmer + s LU 
Revmond + V GE Wobmann + V so 
RikUn • C ZH WV!lllUrsula • s BE 
Rfme + V FR Zapft = C ZH 
Robbiani + C Tl IZ!svadis + • VD 
Rosslnl + s vs Zuooraer • V ZH 

+ ja I oul/ sl 
V - Tot. = nein / non / no 
45 5 121 o enth. / abst. / ast. 

2 0 48 % entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

0 0 2 excus6 seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
8 0 
0 0 

0 
28 
0 

* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.2005 19:40:09 /50 ldentlf.: 47.3 / 04.05.200418:19:09 

Conseil national. Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 859 



29'3 
02.060 

~ NATIONALRAT 
9 Abstimmungsprotokoll 

Ret'.Qd5 
Namentliche A&timmung I Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces--verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz {AsylG). Änderung 

Loi sur l'asile {LAsl). Modilication 

Gegenstand / ObJet du vote: 
Art.44 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 16:20:14 

~er 
+ R Tl 
+ e ZH 

Aßemann + s BE 
Amstulz = V BE 
Baadar Casnar = V BL 
Bader Elvlra + C so 
Banaa . s so 
Baumann Alexander = V TG 
Bäumle + • ZH 
Beck + R vo 
Berberat + s NE 
Bezzola + R GR 
Bloaer = V SG: 
Bianasca Attllio = V Tl 
Binder # V ZH 
Borer = V SO 
Bortoluzzi = V ZH 
Bruderer + s AG 
Brun + C LU 
Brunner T oni = V SG 
Bnmschwla Gref . R GE 
Büchlar + C SG 

i 
• V vo 
+ G LU 
+ R SH 
+ R NE 
+ C GR 

Cavalli • s Tl 
Chevrler + C vs 
Christen + R vo 
Cina + C vs 
Cuche + G NE 
Daauet + s BE 
Darbellav + C vs 
OeBuman + C FR 
Donze + E BE 
Donnond BeaUelin + s vo 
Ounant = V BS 
Duoraz + R GE 
Eael"ll7Ani-Obrist + R AG 
Eaalv + R GE 
Enaelberaer + R NW 
Fasel + G FR 
Fässter-Osterwalder + s SG 
Fattebert = V vo 
Favre + R vo 
FehrHans = V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH 
Fehr Jacouellne + s ZH 
FehrMario + s ZH 

Fraktion J Groupe J Gruono 
Ja/ oui / sl 
nein / non / no 
enth. J aost. I ast. 

Fluri 
Föhn 
Frevsmaer 

Gadient 
Gallade 
Garbeni 
Genner 
Germanier 
Glezendanner 
Glasson 
Glur 
Goll 
GrafMava 
Gross Andreas 
GrossJost 
Guisan 

Gulzwiller 
Gvr 
Gvsln Hans Rudolf 
GvslnRemo 
Häberli 
Haerina 
Hauer 
Hämmerle 
Hassler 
H 'ler 
Heim Bea 
Hess Bernhard 
Hochreutener 
Hofmann Urs 
HoDenstein 
Huber 
Hubmann 
Huauenln 
HumbeJNäf 
Hutter Jasmin 
Hutter Markus 
lmfeld 
lnelchen 
Janlak 
Jermann 
Joder 
Jutzet 
Kaufmann 
Keller Robert 
Kiener Nellen 
Kleiner 
Kohler 

entsch. Art. 57 41 excuse art. 57 4 / scusato NI. 01 4 
hat n1cnt teilgenommen / n'ont pas vrne / non h8 votato 
Vakant/ vacant / Vacante 

C 
25 
0 
0 
0 
3 
0 

Bedeutung Ja / Slgnlflcatlon de oul: Antnag der Mehrheit 

+ R SO 
= V SZ 
= V VS 
+ G BE 
+ V GR 
+ S ZH 
+ S NE 
• G ZH 
+ R VS 
= V AG 
+ R FR 
= V AG 
+ S ZH 
+ G BL 
+ S ZH 
• S TG 
+ R VO 
• S BE 
• R ZH 
+ s sz 
+ R BL 
+ S BS 
+ C TG 
+ S ZH 
o V BE 
+ S GRI 

• R UR 
+ S ZH 
+ • vo 
+ C AG 
= V SG 
+ R ZH 
• C OW 
• R LU 
+ S BL 
+ C BL 
= V BE 
+ S FR 
= V ZH 
= V ZH 
+ S BE 
+ R AR 
+ C JU 

G R s 
13 30 45 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
1 8 7 
0 0 0 

Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: Antnag Hess Bernhard 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

rnnz = V LU Rolh-Bemasconi + s GE 
!IM + G ZG Ruev + R vo 
aubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
eu + C LU Sadis + R Tl 

Leuenberaer Geneve + G GE Salvl . s vo 
leutAMffller Fßlnoo + R ZH Sa1111rv + s vo 
Leuteneaaer Oberhotzer + s BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenbemer 
Ma!Uard 
Maltre 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Martv Kälin 
Malhvs 
Maurer 
Maurv pa..qnuier 
Meier-Schatz 
Menetrev..~varv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
M eli 

Müller-Hemmi 
Müri 
Nosar 
Oehrfl 
Paoan 
ParrneDn 
Pedrina 
PeUi 
Parrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
RandMaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Rlklln 
Rime 
Robbiani 
Rossinl 

V - Tot. 
1 4 122 

41 1 42 
5 0 7 
0 0 0 
8 0 28 
0 0 0 

+ C AG Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel = V ZG 
+ C Al Schlbll = V ZH 
+ C LU Schmer = V ZH 
+ s vo Schmied Walter = V BE . C GE Schneider + R BE 
+ R BE Sehwandar = V SZ . s GL SiAnrict * V AG 
+ s ZH Simoneschi-Corte&i + C Tl . V AG Sommaruoa Carlo + s GE 
• V ZH s,wi, o V AG 
+ s GE Souhler • V TG 
+ C SG Stahl * V ZH 
+ G vo Stemm Luzi = V AG 
+ R TG Stelner o R so 
+ C FR + s BE 
= V BL r + E AG 
= V ZH + S AG 
+ G AG + G BE 
+ R AG + s J'H ! 

+ R SG + R LU 
+ s ZH + R BE 
= V LU anek + • GE 
• R ZH Vaudroz Rene + R vo 
= V BE VeDlon = V VO 
= V GE Varmot-Manaold + s BE 
o V VD Vlscher + G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE . R Tl Waber Christian • E BE 
= V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
= V SG Walter Hansli\m . V TG 
* R BS Wandfluh = V BE 
+ s SG Wasserfallen o R BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G vo Welaelt . R SG 
+ s JU w-nalh o V BE 
+ s vs Wrdmer + S LU 
= V GE Wobmann = V SO . C ZH w-ursu1a * S BE 
= V FR Zaofl + C ZH 
+ C Tl Zi"""d°IS + • vo 
+ s vs Zuooiaer • V ZH 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Pr!sident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
21.06.2005 19:40:15 /51 ldentlf.: 47.3 / 04.05.2004 16:20:14 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 660 



g:p 
02.060 

~ NATIONALRAT 
9 Abstimmungsprotokoll Pe.&'-6&4 

Namentliche Al)stimmung I Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur rasne (LAsi). Modificalion 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 44 

Abstimmung vom /Vote du: 04.05.2004 16:21:12 

Abate t R Tl Flur! = R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V sz 

fl 
t s BE 
= V BE 

casoar = V BL 
Elvlra + C so 

F.....,,.;,,,,,.r = V vs 
Frösch + G BE 
Gadlent + V GR 

+ s ZH 
Banaa • s so + s NE 
Baumann Alexander = V TG Ganner • G ZH 
Bäumle + • ZH Germanier + R VS 
Beck + R VD Giezendanner = V AG 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bezzola = R GR Glur = V AG 
BillMr = V SG Goß + S ZH 
Bmnasca AtliDo = V Tl GrafMava + G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas + s ZH 
Borer = V SO GmssJost . S TG 
Bortoluzzi = V ZH Gulsan + R VD 
Bruderer t s AG Günter • s BE 
Brun + C LU Gulzwißer . R ZH 
BrunnerToni = V SG :vr + s sz 
Brunschwi11 Graf • R GE Mlln Hans Rudolf = R BL 
Büchler + C SG iV!linRemo + s es 
Buanon • V VD HäberD + C TG 
Bühlmann + G LU Haer!na + s ZH 
Bührer = R SH Haller = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerte + s GR 
Cathomas + C GR Hassler = V GR 
CavalD • s Tl HeaetschweUer = R ZH 
Chevrler + C vs HelmBea + s so 
Chrlslen + R VD Hess Bernhard = . BE 
C!na + C vs Hochreutener + C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + S AG 
Daauet + s BE Hollenstein + G SG 
Darbellav + C vs Huber . R UR 
DeBuman + C FR I 
Donzlt + E BE 
Dormond t1811U86n t s VD 

Hubmann + Dm Huauenin + 
HumbelNäf + C AG 

Dunant = V BS Hutter Jasmin = V SG 
Duoraz + R GE Hutter Markus = R ZH 
EnAl'!l7Atli-Obrist = R AG lmfeld • C OW 
Eaalv + R GE lnelchen . R LU 
Engelberger = R NW Janiak + s BL 
Fasel + G FR Jermann + C BL 
Fäss!er-Osterwalder + s SG Joder = V BE 
Fattebert = V VD Jutzet + S FR 
Favre + R VD Kaufmann = V ZH 
FehrHans = V ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Hans-Jüm + s SH Kiener Nellen + S BE 
Fehr Jaa:iueline + s ZH Kleiner + R AR 
FehrMarlo t s ZH Kahler t C JU 

Fraktion / Grouoe / Gruooo C G R s E 
Ja/ oul/ sl 24 13 14 45 4 
nein / non / no 0 0 19 0 0 
emn. / absl / asl 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 01 4 I axcuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
lhat mcnt teilgenommen / n'ont pas vote / non na votato 4 1 7 7 1 
VaKant / vacant / vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnlficatlon de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Slgnlficatlon de non: Antrag der Minderheit (Weyeneth) 

Kunz = V LU Roth-Bemasconl + s GE 
Lana + G ZG Ruev + R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu + C LU Sadls + R Tl 
Leuenl'll>ffler Ganeve + G GE SaM • s VD 
Leu""""""er FIUnnn = R ZH 

~ 
t s VD 

leutellAllffl>I' Oberholzer t s BL = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
LustenhAm,:ir 
MalUard 
Maltre 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Källn 
Mathvs 
Maurer 
Maurv P"""Uler 
Meier-Schatz 
Mene 
Messmer 
MAVMTflere&e 
Miesch 
!Mömelf 

MüllerGari 
Müller Phlfioo 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
ParmeDn 
Pedr!na 
PelU 
Penin 
Pfister Gerhard 
Pfister I Mnnnll 

Rannon"er 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
RlkUn 
Rirne 
Rabbiani 
Rosslni 

V . Tot. 
1 4 105 

46 1 66 
0 0 0 
0 0 0 
8 0 28 
0 0 0 

+ C AG + s BS 
+ S FR = V ZG . C Al Schlbli = V ZH 
t C LU Schlüer = V ZH 
t S VD Schmled Walter = V BE 
• C GE Schneider = R BE 
t R BE Schwander = V SZ . S GL Slearlst • V AG 
t s ZH Slmoneschl-Cortesi t C Tl . V AG Sommaruaa Carlo + s GE 
• V ZH SMd< = V AG 
t S GE Souhler • V TG 
+ C SG Stahl • V ZH 
+ G VD StammLuzi = V AG 
= R TG Steiner = R SO 
+ C FR Strahm t S BE 
= V BL Studer Heiner + E AG 
= V ZH Stumo t S AG 
+ G AG Teuscher + G BE 
= R AG Thanel t s ZH 
= R SG Theller = R LU 
t s ZH Tr1nnnez = R BE 
= V LU Vanek + • GE . R ZH Vaudroz Ren6 = R VD 
= V BE VeOlon = V VD 
= V GE Vermot-Manaold + s BE 
= V VD Vtseher + G ZH 
t s Tl Vollmer + s BE 
= R Tl Waber Christian . E BE 
= V NE W-afler t E ZH 
t C ZG Walker Felix + C SG 
= V SG Weiter Han!llnm • V TG 
• R BS Wandfluh = V BE 
+ S SG Wasserfallen = R BE 
+ s es Wehrli + C sz 
t G VD WelrtAtt • R SG 
+ s JU Weveneth = V BE 
t s vs Wldmer + s LU 
= V GE Wobmann = V so 
• C ZH w--ursu1a • S BE, 
= V FR i7Anfl + C ZH 
t C Tl IZhMldis + • VD 
+ s vs Zunniner • V ZH 

+ ja/ oul/si 
= nein/ non/ no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excus6 selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vot6 / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vac:ante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
21.08.2005 19:40:21 /52 ldentlf.: 47.3 / 04.05.2004 16:21:12 

Conseil national, Syst6me de vote 61ectronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 661 
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~ NATIONALRAT 
V Abstimmungsprotokoll Namen~s~ng / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (Asy!G). Änderung 

Loi sur l'aslle (LAsi). Modlflcation 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 44, Abs. 1 b 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 16:22:20 

Abate = R Tl Fluri = R SO Kunz + V LU Ratfl..Bemasconi = S GE 
Aeschbacher = E ZH Föhn + V SZ Lana = G ZG Ruev = R VD 
Allemann = s BE FIRV!linruir + V vs Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Amstutz + V BE Frösch = G BE Leu = C LU Sadls = R Tl 
Baader Clllmllr + V BL Gadient . V GR Leuenbemer Geneve = G GE ISalvi • S VD 
Bader Elvlra = C so Gallade = S ZH Leuten-Aßnnn + R ZH Savarv = S VD 
Banaa • s so Garbani = S NE Leuten"""er Oberholzer = s BL Schenk + V BE 
Beumann Alexander + V TG Genner . G ZH Leuthard 
Bäumte = - ZH Germanier : R VS Levrat 
Beck = R VD Giezendanner + V AG Lnenfe 
Berberat = s NE Glasson = R FR Lustenhorn"'r 
Bezzofa + R GR Glur + V AG Malllard 
Blaaer + V SG GoU = s ZH Maltre 
Blanasca Atlilio + V TI GrafMava = G BL MarkwalderBär 
Binder # V ZH Gross Andreas = S ZH MartiWemer 
Borer + V SO GrossJost . S TG ManvKäßn 
Bortoluzzi + V ZH Guisan = R VD Mathvs 
Bruderar = S AG Günter . s BE Maurer 
Brun = C LU Gu1zwlller • R ZH Maurv p .. ,.,,uier 
BrunnerToni + V SG i\11' = s sz Meier.schatz 
BrunSCllWl!l Graf . R GE Mlin Hans Rudolf + R BL Menetrev-8avarv 
BOchler = C SG lv!linRemo = s es Messmer 
Bugnon . V VD Häberii = C TG Mavar Therese 
Bühlmann = G LU Haerina = S ZH Miesch 
Bührer = R SH Haller + V BE Mnmeß 
Burkhalter = R NE Himmerie = S GR MüllerGeri 
Cathomas = C GR Hassler + V GR MüllerPhilioo 
Cavaßi • s Tl Heaetschweiler + R ZH Müller Walter 
Chevrler = C VS Heim Bea = s so Müller-Hemm! 
Christen = R VD Hess Bernhard + - BE Müri 
Cina = C VS Hochreutener = C BE Noser 
Cuche = G NE Hofmann Urs = s AG Oehrli 
Daauet = s BE Hollenstein = G SG Paaan 
Darbellay = C VS Huber . R UR Pannelin 
DeBuman = C FR Hubmann = s ZH Pedrina 
Donze = E BE Huauenin = - VD Peßi 
Dormond Becuelln = S VD HumbelNäf = C AG Perrin 
Dunant + V es Hutter Jasmin + V SG Pfister Gerhard 
Oupraz = R GE Hutter Markus = R ZH Pfister ThAMhil 
E • ~brist = R AG lmfeld . C ow RandAOaer 
EaalV = R GE lnelchen . R LU Rechsteiner Paul 
Enaelbemer = R NW Janiak = s BL Rechstelner-Basel 
Fasel = G FR Jermann = C BL Recardon 
Fässler.Qslelwalder = s SG Joder + V BE Rennwald 
Fattebert + V VD Jutzet = s FR Rev 
Favre . R VD Kaufmann + V ZH R-ond 
FehrHans + V ZH Keller Robert + V ZH Riklin 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kiener NeUen = s BE Rlme 
Fehr Jacauellne = s ZH Kleiner • R AR Robbiani 
FehrMario = s ZH Kohler = C JU Rassinl 

C G R S E V • Tot. 
0 0 9 0 1 ~ 1 57 

23 13 22 45 3 0 4 110 
0000000 0 

574 0 0 0 0 0 0 0 0 
votato5197190 32 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnlficatlon de oul: Zustimmung zum Antrag Leubacher 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: Ablehnung 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.2005 19:43:29 /53 ldentlf.: 47.3 / 04.05.2004 16:22:20 

= C AG Schenker = S BS 
= s FR Scherer Marcel + V ZG . C Al Schlbß + V ZH . C LU Schlüer + V ZH 
= s VD Schmied Walter + V BE 
• C GE Schneider + R BE 
= R BE Schwander + V SZ . s GL Sfearist . V AG 
= s ZH Simoneschi-Cortesi = C Tl . V AG Sommaruoa Carlo = S GE . V ZH Sneck + V AG 
= s GE Souhler . V TG 
= C SG Stahl . V ZH 
= G VD stamm Luzi + V AG 
+ R TG Steiner = R SO 
= C FR Strahm = s BE 
+ V BL StuderHeiner = E AG 
+ V ZH Stumn = S AG 
= G AG Teuscher = G BE 
= R AG Thanei = S ZH 
= R SG Theiler = R LU 
= S ZH Trinnnez + R BE 
+ V LU Vanek = - GE 
• R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manoold = s BE 
+ V VD Vfscher = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
= R Tl Waber Christian . E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
= C ZG Walker Felix = C SG 
+ V SG Walter HaMlnrn . V TG . R BS Wandfluh + V BE 
= S SG Wasserfallen + R BE 
= s es Wehrli = C SZ 
= G VD WAinAII . R SG 
= s JU WAVAneth + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so . C ZH WVSSUrsula . s BE 
+ V FR 7,mfl = C ZH 
= C Tl 7i=dis = - VD 
= s vs Zunniner . V ZH 

+ Ja/ oui / sl 
= nein/ non/ no 
o enlh. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 701 
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Ref. 662 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal devote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Lol sur l'asile (1.Asl). Modificallon 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 44, Abs. 5 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 16:23:18 
Abate = R Tl Fluri = 
Aeschbacher = E ZH Föhn + 
AllemaM = S BE Frevsinller + 
Amstutz + V BE Frösch = 
Baader1;mmar + V BL Gadlent = 
BaderEMra = C SO Gallade = 
Banaa • s so Garbanl = 
BaumaM Alexander + V TG Genner • 
Bäumle = • ZH Germanier = 
Beck = R VD Glezendanner + 
Barbann = S NE Glasson = 
Bezzola + R GR Glur + 
Hillrrer + V SG Goll = 
Hll!nasc8Atlillo + V Tl Graf = 
Binder # V ZH Grass Andnies = 
Borer + V so GrossJost • 
Borto!uzzi + V ZH Guisan = 
Brude!8r = SAG Günter • 
Brun = C LU Gutzwiller • 
BruMerTonl + V SG Gvr = 

Graf • R GE Gv!lin Hans Rudolf + 
Büchler = C SG GvsinRemo = 
Bumm • V VD Häberli = 
Bühlmann = G LU Heerina = 
Bührer = R SH Haller + 
Bwkhalter = R NE Hämmerle = 
cathomas = C GR Hassler + 
Cavalli • s Tl HeaelSC!lWeller + 
Chevri8r = C vs HelmBaa = 
Christen = R VD Hess Bernhard + 
Cina = C vs Hochreutener = 
Cuche = G NE Hofmann Urs = 
Oaguet = s BE Hollenstein = 
Oarbellay = C vs Huber • 
OaBuman = C FR Hubmann = 
Donze = E BE Hu®enin = 
Donnond MAm1elin = s VD HumbelNäf = 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
DuDraz = R GE Hutter Markus + 
Eaarszeai-Obrist + R AG lmfeld • 
Enaiv = R GE lneichen • 
Encememer + R NW Janiak = 
Fasel = G FR Jermann = 
Fässler-Osteiwalder = s SG Joder + 
Fattebert + V VD Jutzet = 
Favre = R VD Kaufmann + 
FehrHans + V ZH KeDer Robert + 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kiener Nellen = 
Fehr Jacaueline = s ZH Kleiner = 
FehrMario = s ZH Kahler = 

Ergebnisse I Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G 
Ja/oui/si 0 0 
1nem / non l no 24 13 
enth. l abst / ast. 1 0 
entsch. NL 57 4 / excuse art. :,1 41 scusato NL 57 4 0 0 
,lllilt n,1,11{ ttlllQElflommen , n ont oas vote J non ha votato 3 1 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
s BS 
C TG 
s ZH 
V BE 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
. BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C 'JW 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
16 0 
17 45 
0 0 
0 0 
7 7 

Bedeutung Ja / Slgnlfication de oul: Zustimmung zum Antrag SchlOer 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: Ablehnung 

E 
1 
3 
0 
0 
1 

Kunz + V LU Roth-Bemasconl = S GE 
llana = G ZG Ruev = R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu = C LU Sadls = R Tl 
Leuenbemer Geneve = G GE Salvi • S VD 
Leutene®er FDinoo + R ZH Savarv = S VD 
Le·~----- Obemo!zer ; S BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loe1lle 
Lustenberaer 
Maiilard 
Maftre 
MarkwalderBär 
Marti Werner 
MllrtvKälJn -Maurer 
Maurvl-'A!ll!uier 
Meier-8chalz 
Mane " 

~ 
Mörgeli 
MüllerGeri 
Müller PhiflDD 
MüUer Walter 
MüUer-Hemmi 
M0ri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmel!n 
Pedrina 
Pelfi 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
RandMaer 
Rechsteiner Paul 
Rechstelner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Rlldin 
Rlme 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot 
46 1 64 
1 4 107 
0 0 1 
0 0 0 
8 0 27 

= C AG Schenker = s es 
= SFR Scherer Marcel + V ZG 
0 C Al Schlbli + V ZH 
= C LU Schlüer + V ZH 
= S VD Schmied Walter + V BE 
• C GE Schneider + R BE 
= R BE Schwander + V sz 
• S GL SlemlSt • V AG 
= s ZH Simoneschi-Cortasl .. C Tl 
• V AG Sommaruga Cario .. S GE 
• V ZH SDSCk + V AG 
= s GE Souhler • V TG 
= C SG Stahl • V ZH 
= G VD StammLuzi + V AG 
+ R TG Steiner + R SO 
= C FR Strahm = s BE 
+ V BL studer Heiner = E AG 
+ V ZH S!umD = SAG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanel = s ZH 
+ R SG Theller + R LU 
= s ZH 1rioonez + R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
• R ZH Vaudroz Renll + R VD 
+ V BE Velllon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold = s BE 
+ V VD VIScher = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
= R Tl Waber Christian • E BE 
+ V NE Wäller + E ZH .. C ZG WalkerFeDx = C SG 
+ V SG Walter Hanslöm • V TG 
• R es Wandfluh + V BE 
= s SG Wasserfallen + R BE 
= s BS Wehrtl = C sz 
= G VD Weioelt . R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE WobmaM + V so 
• C ZH -ursu1e • s BE 
+ V FR mn = C ZH 
= C Tl !Ml(f(S = • VD 
= s vs Zuoniaer • V ZH 

+ Ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excust selon art 57 al. 4 / scusato sec. art 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas YOUI / non ha voteto 
# Der Prtaldent stimmt nicht 

Le presldent ne prand pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:55:42154 ldentif.: 47.3 / 04.05.200416:23:18 

Conseil national, Systltme devote !Mectronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 662 
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~ NATIONALRAT 
9 Abstimmungsprotokoll Namentliche ~mu~ote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (Asyf G). Änderung 

Loi sur ras11e (LAsQ. Modificallon 

Gegenstand / Objet du vote: 
Alt 77. Abs. 1 

Abstimmung vom / Vote du: 04.05.2004 17:54:20 

Abate + R Tl Fluri . R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn + V sz 
Allemann = s BE Frevslnaer + V VS 
Amslulz + V BE Frösch = G BE 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
Bader8vlra + C SO Gallade = s ZH 

lin />Jexander 
= s so 
• V TG 
= . ZH 

Beck + R VD 

Galbani = s NE 
Ganner • G ZH 
Gannanier + R VS 
Glezendanner • V AG 

Berberat = S NE Glassan + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Bigger + V SG Goß = S ZH 
Bignasca Attifio + V Tl GrafMava = G BL 
Binder # V ZH Grass Andreas = S ZH 
Borer • V so GrossJost . S TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + R VD 
Bruderer = S AG Günter . s BE 
Brun + C LU Gutzwiller . R ZH 
Brunner Toni + V SG 
Brunlldlwia Graf ·m Büchler + C 
Buonon • V 
Bühlmann = G LU 

Gvr = s sz 
Gvsln Hans Rudolf . R BL 
r.v..il!Remo = s BS 
Häberll + C TG 
Haerina = S ZH 

Bührer • R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerla = S GR 
Cathomas + C GR Hassler + V GR 
Cavaßi • s Tl Heaetschwailer + R ZH 
Chevrier + C VS Heim Bea = s so 
Christen + R VD Hess Bernhard + . BE 
Cina + C vs Hochreutener • C BE 
Cuche = G NE HormannUrs = S AG 
Daauet = S BE Hollenstein = G SG 
Darbefiav + C VS Huber • R UR 
DeBuman + C FR Hubmann = s ZH 
Donze + E BE Hu®enin = . VD 
Oonnond Beauelln = S VD HumbelNäf + C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Durnaz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Egerszeai.Obrist + R AG lmfeld . C ow 
Eaalv + R GE lnelchen . R LU 
Enirelbemer + R NW Janiak = s BL 
Fasel = G FR Jermann + C BL 
Fissfer.Qsterwalder = S SG Joder + V BE 
Fattebert + V VD Jutzet = s FR 
Favre + R VD Kaufmann . V ZH 
FehrHans + V ZH 
Fehr Hans-JDra = S SH 
Fehr Jacauellna = S ZH 
FehrMario = s ZH ~ 

+ V ZH 
• s BE . R AR 

ler + C JU 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oul / si 23 0 27 0 
nein / non / no 0 13 0 44 
emn. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entscn. An. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato M. 57 4 0 0 0 0 
1nat mcnt teilgenommen/ n'ont pas vote / non na votato 5 1 13 8 
vakant I vacant 1 Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnlficatlon de oul: Antrag der Kommission 
Bedeutung Nein / Slgnllication de non: Antrag Mlll!er Geri 

E 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi = S GE 
Lana = G ZG Ruev + R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis + R Tl 
Leuenberger Geneve = G GE SaM . S VD 
Leuteneaaer FiJjllllO + R ZH Savary = S VD 
Leutenermer Oberholzsr = s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
l.08Df8 

LustenMmer 
Maillard 
Maiire 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
MartvKälln 
Mathvs 
Maurer 
Maury PAAlluier 
Meier-8chatz 
Menetrev-savarv 
Messmer 
MeVer Therese 
Miesch 
Möroa6 
MDllerGari 
Müller PhiliDP 
Müller Walter 
Müller-Hammi 
Mürl 
Noser 
Oehrll 
Paaan 
Parme6n 
Pedrtna 
Peili 
Perrtn 
Pfister Garhard 
Pfister Theophil 
RendMnar 
Rechsteiner Paul 
Rachsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 

1 
V . Tot. 
42 1 96 
0 3 61 
0 0 0 
0 0 0 
13 1 42 
0 0 0 

+ C AG Schanker = S BS 
= S FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
+ C LU Sch!iier + V ZH 
= S VD Schmfed Walter + V BE . C GE Schneider + R BE 
+ R BE Schwander + V SZ 
• S GL Siegrist . V AG 
= S ZH Simonaschi-Cortesi . C TI 
• V AG Sommaruaa Carlo = S GE . V ZH ISoeck . V AG 
= S GE Spuhler . V TG 
• C SG Stahl • V ZH 
= G VD Stamm Luzi + V AG 
+ R TG Steiner • R SO 
+ C FR Strahm = S BE 
+ V BL Studer Helner = E AG 
+ V ZH SlumD = S AG 
= GAG Teuschar = G BE 
+ RAG Thanai = S ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
= S ZH TriDonez + R BE 
+ V LU Vanak = . GE 
• R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veil!Dn + V VD 
+ V GE Vennot-Manaold = S BE 
+ V VD Vischer = G ZH . s Tl Vollmer = S BE . R Tl Waber Christian . E BE 
+ V NE Wätler + E ZH 
+ C ZG Walker FeflX + C SG 
+ V SG Walter Hansiöm • V TG . R BS Wandfluh + V BE 
= s SG Wasserfallen . R BE 
= s BS Wehrfi + C SZ 
= G VD Welaalt + R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s VS Widmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
+ C ZH -ursu1a • s BE 
+ V FR ZaDfl + C ZH 
+ C Tl Zi-dis . . VD 
= s vs Zunniner . V ZH 

+ ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.200519:41:12/65 ldentif.: 47.3 / 04.05.2004 17:54:20 
Conseil national. Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung} Nr: 672 
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Geschäft/ Objet: 
Asylgesetz (AsylGJ. Änderung 

Lol sur rasne {LAsQ. Moärlication 

Gegenstand / ObJet du vote: 
M TT,Abs.2,3und4 

Abstimmung vom / Vote du: 04.05.2004 17:55:21 

Abate = R Tl Fluri . R so 
Aesmbacher + E ZH Föhn = V sz 
Aßemann + s BE F-r = V vs 
Arnslulz = V BE Frösch + G BE 
Baader Casnar = V BL Gadient o V GR 
BaderElvlra • C so Gaßade + s ZH 
Banoa + s so Garbanl + s NE 
Baumann Alexander • V TG Genner • G ZH 
BAumle + - ZH Germanier = R vs 
Beck = R VD Glezendanner • V AG 
Berberat + s NE Glasson = R FR 
Bazzola = R GR Glur = V AG 
HfffflAf = V SG Goll + s ZH 
Bllmll!ICa Atlfflo = V Tl GrafMava + G BL 
Binder # V ZH Grass Andreas = S ZH 
Borer • V so GrossJost . S TG 
Bortoluzzi = V ZH Gulsan + R VD 
Bruderer + s AG Günter . S BE 
Brun + C LU Gut2.wlller • R ZH 
BrunnerToni = V SG l:,"VI' + s sz 
Brunschwla Graf . R GE GV!lm Hans Rudolf . R BL 
Büchler + C SG GvslnRemo + s BS 
Buanon • V VD Häberll + C TG 
Bühlmann + G LU Haerlna + s ZH 
Bührer . R SH Haller = V BE 
Burkhafter = R NE Hämmerfe + s GR 
Cathamas + C GR Ha&Slar = V GR 
Cavaßl . s Tl Haaelschweller = R ZH 
Chevrier + C vs Helm Bae + s so 
Christen o R VD Hass Bernhard = - BE 
Clna + C vs Hochreutener • C BE 
CUche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daouat + s BE Hollanstsin + G SG 
Darilellav + C vs Huber . R UR 
DeBuman + C FR Hubmann + S ZH 
Donze + E BE Huauenin + - VD 
Dormond HMUelln + s VD Humbef Näf + C AG 
Dunant = V BS Hutter Jasmin = V SG 
Duoraz o R GE Hutter Markus = R ZH 
fnAl'R7Al'li-Obrist = R AG lmfeld . C 0W 
Enniv + R GE lneichen • R LU 
Enaelberaer = R NW Janiak + s BL 
Fasel + G FR Jermann + C BL 
Fässler-Ostsrwalder + s SG Joder = V BE 
Fattsbert = V VD Jutzet + s FR 
Favre = R VD Kaufmann • V ZH 
Fahr Hans = V ZH Keller Robert = V ZH 
Fahr Hans-Jürn + s SH Klener Netten • s BE 
Fahr Jacoueline + s ZH Kleiner . R AR 
FehrMario + s ZH Kohler + C JU 

Fraktion I Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/oui/si 21 13 3 43 
nein / non J no 0 0 22 1 
enth. / absl / ast. 0 0 2 0 
entsch. Art. 57 4 J excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicnt teilgenommen / n ont pas vote / non na votato 7 1 13 8 
,vakant/ Vacant I Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgniflcatlon de oul: Antrag der Kommission 
Bedeutung Nein / Slgnlflcation de non: Antrag Müller Philipp 

• '-,?'.:!, CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote stimmung / Vote nominatif 

E 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

Kunz = V LU Roth-Bemasconi + S GE 
Lana + G ZG Ruev + R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu + C LU Sadls = R 11 
Leuenberaer Ganeve + G GE Salvl • S VD 
LeutsnMner Filfnnn = R ZH Sava!V + S VD 
LeutenAMer Oberholz.er + S BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 

~ 
Markwalder Bär 
Martl Werner 
MmlVl(älln 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-SaVAr.1 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
MörnAli 
MüllerGeri 
Müller PhlliDD 
Müller Walter ,-
Pal'!An 

Parmelin 
Pedrlna 
Pelll 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rand..,ner 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Ravmond 
Rlklln 
Rlme 

1Hnnn1an1 

IRM!llni 

V - Tot. 
0 3 86 

41 1 66 
1 0 3 
0 0 0 
13 1 44 
0 0 0 

+ C AG Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel = V ZG 
• C Al Schibll = V ZH 
+ C LU Schiüer = V ZH 
+ s VD Schmied Walter = V BE 
• C GE Schneider = R BE 
= R BE Schwander = V SZ 
• S GL s- . V AG 
+ s ZH Slmoneschi-Cortesl • C Tl 
• V AG Sommaruaa carta + S GE 
• V ZH 5,-,i, . V AG 
+ s GE snuhler . V TG 
• C SG Stahl . V ZH 
+ G VD StammLuzi = V AG 
= R TG Stelner • R SO 
+ C FR Strahm + S BE 
= V BL Studer Heiner + E AG 
= V ZH Stumn + S AG 
+ G AG Teuscher + G BE 
= RAG Thanel + S ZH 
= R SG Theiler = R LU 
+ s ZH Tt1nnnez = R BE 
= V LU Vanek + - GE . R ZH Vaudroz Rene = R VD 
= V BE Veillon = V VD 
= V GE Vermot-Mannold + S BE 
= V VD Vlscher + G ZH . s Tl VoDmer + S BE . R Tl Waber Christian . E BE 
= V NE Wäfler = E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
= V SG Walter Hanslöm . V TG . R BS Wandfluh = V BE 
+ S SG Wasserfallen . R BE 
+ S BS Wehrll + C SZ 
+ G VD Weiaelt = R SG 
+ S JU w-neth = V BE 
+ s vs W!dmer + S LU 
= V GE Wobmann = V so 
+ C ZH WVlls Ursula • s BE 
= V FR Zarifl + C ZH 
+ C Tl 21-dis • - VD 
+ s vs Zuoolaer . V ZH 

+ Ja/oul/sl 
= nein/ non f no 
o enth. I abst. I ast. 
% entschuldlgt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seion art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen/ n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant l Vacant l Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.200519:41:18/66 fdentlf.: 47.3 / 04.05.2004 17:55:21 

Conseil national, Systeme de vote electronlque 

Ref.: (Erfassung) Nr: 673 
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Geschäft/ Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur l'asOe (1.Ast). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Arl 77, N:is.4 

Abstimmung vom / Vota du: 04.05.2004 17:56:20 

Abate + R Tl Fluri . R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V sz 
Allemann + s BE FIBIISlnaar + V vs 
Amstulz = V BE Frösch + G BE 
Baader casoar + V BL Gadient + V GR 
BaderEMra + C so Gallade + s ZH 
Banaa + s so Garbanl + s NE 
Baumann Alexander • V TG Ganner . G ZH 
Bäum!e + • ZH German!er + R VS 
Beck + R VD: Giezendanner . V AG 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bezzola + R GR Glur = V AG 
BinMr + V SG Goß + s ZH 
BianascaA\tlllo = V Tl GrafMava + G BL 
Binder # V ZH Grass Andreas + s ZH 
Borer • V so GrossJost • S TG 
BortoJuzzl + V ZH Gulsan o R VD 
Bruderer + S AG Günter . S BE 
Brun + C LU GulZWiller • R ZH 

if~ + V SG 
• R GE 
+ C SG 1 
• V VD 

Bühlmann + G LU 

Gvr + s sz 
Gvsln Hans Rudolf • R BL 
_,,Remo + s BS 

Häberil + C TG 
Haerino + S ZH 

Bührer • R SH Haßer + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerie + s GR 
Caflomas + C GR Hassler + V GR 
Cavalli • s Tl Heaatschweiler = R ZH 
Chevrier + C vs HelmBaa + s so 
Christen + R VD Hess Bamhard = . BE 
Cina + C vs Hochreutener . C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Darruet + S BE Hollenstein + G SG 
Darbellav + C VS Huber • R UR 
DeBuman + C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huauenin + . VD 
Doimond Beaue6n + S VD HumbelNäf + C AG 
Dunant = V BS 1 HlllfQt Jasmin = V SG 
Dupraz + R GE Hutter Markus = R ZH 
Eaerszeai-Obrlst + R AG lmfeld . C 0W 
EnnlV + R lneichen • R LU 
1-nnelberaer + R NW Janiak + s BL 
Fasel + G FR Jermann + C BL 
Fässler-Osteiwalder + S SG Joder + V BE 
Fattebert + V VD Jutzet + s FR 
Favre + R VD Kaufmann • V ZH 
FehrHans + V ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Hans-JOra + S SH Klener NeDen • s BE 
Fehr JaCQuellne + S ZH Kleiner . R AR 
FehrMario + S ZH Kohler + C JU 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/ouusi 23 13 21 44 
nein t non J no 0 0 5 0 
enth. / anst. / ast. 0 0 1 0 
entsch. Art. 0r 4 / excuse art. 5141 scusato Art. 514 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n ont pas VOte / non ha votato 5 1 13 8 
1vakant I vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signlflcatlon de oul: Antrag der Kommission 
Bedeutung Nein / Slgnillcation de non: Antrag Hess Bernhard 

~ 
stimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kunz :Mi Lena 
Leubachar 
Leu + C LU 

Roth-Bemasconi + s GE 
Ruev + R VD 
Rutsdimann + V ZH 
Sedls + R Tl 

Leuenberruor Geneve + G GE SaM • s VD 
leutenRMer FißnM = R ZH Savarv + s VD 
LeutenAimer Obe!holzer + S BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loenfe 
Lusten""""'r 
Malßard 
Maltre 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
1 Martv Källn 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Past1uler 
Meler-schatz 
Mene 
Messmer 
M-Therese 
Miesd'l 

li 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
PelD 
Perrln 
Pfister Gerhard 
Pfister Th=nhß 
Rand..,,ner 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
RAVmond 
Rlklln 
Rlme 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot. 
23 3 131 
18 1 24 
1 0 2 
0 0 0 
13 1 42 
0 0 0 

+ C AG Schenker + S BS 
+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al SchlbH + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ s VD Schmied Walter o V BE 
• C GE Schneider + R BE 
+ R BE Sehwandar = V SZ 
• s GL Siecrrlst • V AG 
+ s ZH Simonesclli-Cortesi • C Tl 
• V AG Sommaruaa Carlo + s GE 
• V ZH g.,..,.Jt • V AG 
+ s GE SDUhler • V TG 
• C SG Stahl • V ZH 
+ G VD Stamm Luzi = V AG 
+ R TG Steinar • R so 
+ C FR Strahm + s BE 
= V 1'11 1 Studer Helner + E AG 
+ V ZH Stumn + S AG 
+ G AG Teuscher + G BE 
= R AG Thanei + s ZH 
= R SG Theiler + R LU 
+ s ZH Tr!oonez + R BE 
= V LU Vanek + • GE . R ZH Vaudroz Rem\ + R VD 
+ V BE Veßlon = V VD 
= V GE Vermot-Manoo ld + s BE 
= V VD Vischer + G ZH 
• s Tl VoDmer + S BE 
• R Tl Waber Christian . E BE 
+ V NE Wäller + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hano111"" • V TG 
• R BS Wandfluh + V BE 
+ s SG Wasserfallen . R BE 
+ S BS Wehrll + C SZ 
+ G VD WA!Mft + R SG 
+ S JU + V BE 
+ s vs Wldmer + S LU 
+ V GE Wobmann = V SO 
+ C ZH WIIMUrsula . S BE 
= V FR Zanfl + C ZH 
+ C Tl Zi"""dis . . VD 
+ s vs Zunniner • V ZH 

+ Ja/ oul/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Prtsldent stimmt nicht 

Le prilsldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.2005 19:41:24 /67 ldentif.: 47.3 / 04.05.2004 17:56:20 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 674 
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Namen~ichEJ Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgese1z (AsylG). Änderung 

Loi sur l'asDe (LAsi). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. n 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 17:57:25 

Abate = R Tl Fiuri . R so 
Aesc:hbacher + E ZH Föhn + V sz 
Allemann = s BE Frevsinaer + V vs 
Amstulz + V BE Frösch = G BE 
Baader Casoar + V BL Gadlent = V GR 
BaderElvira + C so Gallade = s ZH 
Banaa = s so Garbani = s NE 
Baumann Alexander . V TG Genner . G ZH 
Bäumle = . ZH Germanier = R VS 
Beck = R VD Giezendanner . V AG 
Berberat = s NE Glasson + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Biaaer + V SG Goll = S ZH 
Bianasca Attilio + V Tl GrafMava = G BL 
Binder # V ZH Grass Andreas = S ZH 
Borer . V so GrossJost . S TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan = R VD 
Bruderer = s AG Günter • s BE 
Brun + C LU Gutzwiller • R ZH 
Brunner Toni + V SG Gvr = s sz 
Brunschwla Graf • R GE Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Büchler + C SG GvsinRemo = s BS 
Buanon • V VD Häberli + C TG 
Bühlmann = G LU Haerina = S ZH 
Bührer . R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerte = S GR 
Cathomas + C GR Hassler + V GR 
Cavam * s Tl Heaetschweller + R ZH 
Chevrier + C vs Helm Bea = s so 
Christen = R VD Hess Bernhard + . BE 
Cina + C vs Hochreutener . C BE 
Cuche = G NE Hofmann Urs = S AG 
Daauet = s BE Hoßenstein = G SG 
Darbellav = C vs Huber . R UR 
DeBuman 0 C FR Hubmann = s ZH 
Donz6 + E BE Huauenin = . VD 
Dormond KAnuelin = s VD HumbelNäf + C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Duoraz = R GE HutterMarkus + R ZH 
Eaerszeai-Obrist + R AG lmfeld • C ow 
EaalV = R GE lneichen . R LU 
Enaelberaer + R NW Janiak = s BL 
Fasel = G FR Jermann + C BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder + V BE 
Fattebert + V VD Ju1zet = s FR 
Favre + R VD Kaufmann . V ZH 
FehrHans + V ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Hans-Jürg = s SH Klener Neßen . s BE 
Fehr Jacaueline = s ZH Kleiner • R AR 
FehrMario = s ZH Kohler = C JU 

Fraktion / Graupe / Grupoo C G R s E 
Ja/oui/si 17 0 18 0 3 
nein / non / no 4 13 9 43 1 
enth. / abst. / ast. 2 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicm teilgenommen / n ont pas vote / non ha voteto 5 1 13 9 1 
Vakant/ vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Signification de non: Antrag der Minderheit (BOhlmann) 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi = s GE 
Lana = G ZG Ruev = R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadls + R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi . S VD 
Leuteneaaer FIOIIIIO + R ZH Savarv = S VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Maillard 
Maitre 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
ManvKätin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv PAA11uler 
Meier-Schatz 
Menetrev-savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
MömeU 
MüllerGeri 
Müller Philioo 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelln 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randen11er 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robblani 
Rossini 

V . Tot. 
41 1 80 
1 3 74 
0 0 2 
0 0 0 
13 1 43 
0 0 0 

+ C AG Schenker = s BS 
= s FR SchererMarcel + V ZG 
+ C Al Schibß + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
= S VD Schmied Walter + V BE . C GE Schneider + R BE 
= R BE Schwander + V SZ 
• s GL Siearlst . V AG 
= S ZH Slmoneschl-Cortesi • C Tl 
• V AG Sommaruaa Carlo = S GE . V ZH Soeck . V AG 
= S GE Spuhier . V TG 
• C SG Stahl . V ZH 
= G VD Stamm Luzl + V AG 
+ R TG Steiner • R SO 
= C FR Strahm = s BE 
+ V BL Studer Heiner = E AG 
+ V ZH Stumo = S AG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanel = S ZH 
+ R SG Theller + R LU . S ZH Trillllnez + R BE 
+ V LU Vanek = . GE . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veßlon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold = s BE 
+ V VD Vischer = G ZH . s Tl Vollmer = s BE . R Tl Weber Christian . E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hansiöm . V TG . R BS Wandfluh + V BE 
= s SG Wasserfallen . R BE 
= s BS WehrU + C sz 
= G VD Weigelt + R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s vs Wldmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
+ C ZH WvssUrsuia . s BE 
+ V FR Zaofl = C ZH 
0 C Tl Zisvadis . . VD 
= s vs Zuooiaer . V ZH 

+ Ja/ oui / sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen/ n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.2005 19:41 :29 /68 ldentif.: 47.3 / 04.05.2004 17:57:25 

Conseil national, Systeme de vote electronlque 

Ref.: (Erfassung) Nr: 675 



~ NA1'IONALRAT 
c;_.,r Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur l'as,1e (LAsi). Modilicalion 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art.84 

30?-
02.060 

~ 
Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Abstimmung vom /Vote du: 04.05.2004 18:08:28 

!Abate = R Tl ! 

i ch=erar~~• E ZH + S BE 
= V BE 
= V BL 
= C SO 
+ s so 

Baumann Alexander • V TG 
Bäumfe = • ZH 
Back • R VD 
Berberat + S NE 
Bezzola = R GR 
Biaaer = V SG 
Blanasca Attißo = V Tl 
Binder # V ZH 
Borer • V SO 
Bortoluzzi = V ZH 
Bruderer + S AG 
Brun = C LU 
BrunnerTonl = V SG 
Brun..mwia Graf • R GE 
Büchler = C SG 
Buonon • V VD 

Bühlmann !• G:I Bührer 
Burkhalter 
Calhomas • C GR 
Cavalli • S Tl 
Chevrier • C VS 
Christen o R VD 
Clna = C VS 
Cuche • G NE 
Daauet + S BE 
DarbeDav = C VS • 
DeBuman = C FR 1 
Danz& = E BE 
Dormond HM11eßn + S VD 
Ounant = V BS 
Duoraz = R GE 
EC181'SZMi-Obrist = R AG 
Eaaiv + R GE 
Enaelbemer = R NW 
Fasel • G FR 
Fässler-Osle!walder + S SG 
Fattebert = V VD 
Favre = R VD 
Fehr Hans = V ZH 
FehrHans-JOra + S SH 
Fehr Jaoouellne + S ZH 
FehrMario + S ZH 

Fraktion / Grou0e / Gruooo 
IJa/oui / si 
nein / non / no 

Fluri 
Föhn 
FrellllinMr 
Frosch 
Gadient 
Gallade 

~ 
Germanler 
Glezendanner 
Glasson 
Gfur 
Goß 
GrafMava 
Gross Andreas 
GrossJost 
Gulsan 
Günter 
Gulzwiller 
iVf 
tvs1n Hans Rudolf 
~Rerno 

Häbeni 
Haerino 
Haller 
Hämmerte 
Hassler 
Haaetschweller 
Helm Bea 
Hass Bernhard 
Hochreutener 
Hofmann Urs 
Hoßenslein 
Huber 
Hubmann 
Huauenln 
HumbelNäf 
Hutter Jasmin 
Hutter Markus 
lmfekl 
lnefchen 
Janlak 
Jermann 
Joder 
Jutzet 
Kaufmann 
Keller Robert 
Kiener Neffen 
Kleiner 
Kahler 

entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato NI. 57 4 
hat nicht teilgenommen / n ont pas vote / non na votato 
Vakant t vacant / vacante 

C 
0 
19 
1 
0 
8 
0 

Bedeutung Ja / Slgnlflcatfon de oui: Antrag der Mehrheit 

. R so 
= V sz 
= V vs 
+ G BE 
• V GR 
+ s ZH 
+ s NE 
• G ZH 
= R vs 
• V AG 
= R FR 
= V AG 
+ s ZH 
+ G BL 
+ s ZH 
• S TG 
+ R vo 
• s BE 
• R ZH . s sz 
= R BL 
+ s BS 
= C TG 
+ s ZH 
= V BE 
+ s GR 
= V GR 
= R ZH 
+ s so 
= . BE 
• C BE 
+ S AG 
+ G SG 
• R UR 
+ s ZH . . VD 
= C AG 
= V SG 
= R ZH 
• C OW 
• R LU 
+ s BL 
= C BL 
• V BE 
+ s FR . V ZH 
= V ZH . s BE 
• R AR 
= C JU 

G R s E 
10 3 41 0 
0 20 0 3 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
4 16 11 2 
0 0 0 0 

Kunz = V LU Rolh-Bemasconi + s GE 
Lana + G ZG Ruev + R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu = C LU Sadis = R Tl 
Leuenberaer Ganeve + G GE Salvi . S VD 
L"'lflln"""&r Flllaoo . R ZH Sa-1'11 • S VD 
Leu-er Oberholzer + s BL Schenk = V BE 
Leulhard 
Levrat 
LnanfR 
Lusten'--r 
Malliard 
Maltre 
Markwalder Bär 
MarliWemer 
MartvKälln 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Paslluier 
Meier-8chatz 
Menetre\'-Savarv 
Messmer 
MAvAr Therese 
Mieech 
Mömeli 
MüllerGari 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemml 
Müri 
Noser 
Oehrll 
Paaan 
Parmelln 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gethard 
Pfister Theaohil 
RandMruir 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
R<wmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
0 1 55 
39 2 83 
0 0 2 
0 0 0 
16 2 59 
0 0 0 

= C AG Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel = V ZG 
= C Al SchibD = V ZH 
= C LU Schruer = V ZH 
+ S VD Schmied Walter = V BE . C GE Schneider = R BE 
= R BE Sehwandar = V SZ . s GL Slacrlst . V AG 
+ S ZH Slmoneschl-Cortesi . C Tl . V AG Sommaruoa car1o + s GE . V ZH SnM< . V AG 
+ S GE ~ 1hler . V TG . C SG Stahl . V ZH 
+ G vo. StammLuzl = V AG 
= R TG Steiner . R SO 
= C FR Strahm + S BE 
= V BL Studer Heiner = E AG 
= V ZH Stumn . S AG 
+ G AG Tauschar + G BE 
= R AG Thanei + S ZH 
= R SG Theßer = R LU 
+ s ZH Tt'IDOnez . R BE 
= V LU Vanek + . GE . R ZH VaudmzRen6 = R VD 
= V BE VeDlon = V VD 
= V GE Vermot-Manaold + s BE 
= V VD Vischer + G ZH 
• s Tl Vollmer + s BE . R Tl Weber Christian . E BE 
• V NE Wäfler = E ZH 
= C ZG Walker Felix = C SG 
= V SG Walter HaMinm • V TG . R BS Wandfluh = V BE 
+ S SG Wasserfallen . R BE 
+ s BS Wehrß = C SZ 
• G VD Weiaelt = R SG 
+ s JU We"""elh = V BE 
+ s vs Widmer + s LU 
= V GE Wobmann = V SO 
= C ZH IWvss Ursula . S BE 
= V FR Zaofl • C ZH 
0 C Tl Zi"""dis . . VD 
+ s vs Zunni~er • V ZH 

+ ja/ oul/sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Prtsldent stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Slgnification de non: Anträge Hass Bernhard und Bortoluzzl 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.200519:41:44171 ldentlf.: 47.3 / 04.05.2004 18:08:28 
Conseil national, Systeme devote electronlque 

Ref.: (Erfassung) Nr: 678 



SOS 
02.060 

eo;is ~ NA1'IONALRAT v Abstimmungsprotokoll Namentliche Abs mmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Lol sur rasße (LAsl). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 84 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.05.2004 18:09:35 

Abate + R Tl Fluri • R so 
Aeschbacher . E ZH Föhn + V sz 
Allemann = s BE Frevsin11er + V vs 
Arnstutz + V BE Frösch = G BE 
Baader Caspar + V BL Gedient • V GR 
BaderEfvlra + C so Gaßade = S ZH 
Ban11a = s so Garbanl = S NE 
Baumann Alexander . V TG Ganner . G ZH 
Bäumle 0 - ZH Garmanier + R vs 
Back . R VD Giezendanner . V AG 
Berbarat = s NE Glasson + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Bl!l!ler + V SG Goß = S ZH 
Blanasca Attilio + V Tl GrafMava = G BL 
Binder # V ZH Grass Andreas = S ZH 
Borer . V so GrossJost . S TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan 0 R VD 
Bruderar = s AG Günter . S BE 
Brun + C LU Gulzwiller . R ZH 
Brunner Tonl + V SG Gvr . s sz 
Brunschwi!I Graf • R GE Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Büchler + C SG Gv!lln Remo = s BS 
BU!lrt00 . V VD Häberii + C TG 
Bühlmann = G LU Haertna = S ZH 
Bührer • R SH Haller + V BE 
Burkhalter . R NE Hämmerte = S GR 
Cathomas . C GR Hassler + V GR 
Cavaffi . s Tl Heaetschweller + R ZH 
Chevrier . C VS Heim Bea = s so 
Christen + R VD Hass Bernhard + - BE 
Cina + C VS Hochreutener . C BE 
Cuche . G NE Hofmann Urs = s AG 
Daauet = s BE Hoßenstein = G SG 
Darballav + C VS Huber . R UR 
DeBuman + C FR Hubmann = s ZH 
Donz6 + E BE HumiAnin • - VD 
Dormond 8611uelin = s VD HumbelNäf + C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Duoraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Eaenl2lllli-Obrist + R AG lmfeld . C ow 
EoolV + R GE lneichen . R LU 
En11elberger + R NW Janlak = s BL 
Fasel . G FR Jermann + C BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jeder . V BE 
Fattebert + V VD Julzet = s FR 
Favre + R VD Kaufmann . V ZH 
FehrHans + V ZH Keller Robert + V ZH 
Fahr Hans-Jüm = s SH Klener NeUen • s BE 
Fahr Jaccueline = s ZH Kleiner . R AR 
FehrMario = s ZH Kahler = C JU 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/oul/sl 20 0 21 0 
nein / non / no 1 10 1 41 
enth. / abst. / ast. 0 0 2 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicnt teilgenommen , n'ont pas vote / non ha votato 7 4 16 11 
vakant/ vacant / vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signiflcatlon de oul: Anträge Hess und Bortoiuzzi 
Bedeutung Nein / Slgniflcation de non: Antrag der Minderheit (Vennot) 

E 
2 
0 
1 
0 
2 
0 

Kunz + V LU Roth-Bemasccni = s GE 
lan!! = G ZG Ruev o R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis + R Tl 
Leuenbemer Ganeve = G GE SaM . S VD 
Leutenegger Fffiooo • R ZH Savarv • S VD 
LeutenAnner Oberholzar = s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Maillard 
Maltre 
Markwaider Bär 
MartiWemer 
MartvKäfin 
Mathys 
Maurer 
Maury PaSQuler 
Maier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Mömeli 
MüllerGeri 
Müller Phißpp 
Müller Walter 
Mülier-Hemml 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmefin 
Pedrtna 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister TheoohD 
Randeoaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Rikfin 
Rime 
Robblanl 
Rossini 

V - Tot. 
40 1 84 
0 1 54 
0 1 4 
0 0 0 
15 2 57 
0 0 0 

+ C AG Schenker = S BS 
= s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schlbli + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
= s VD Schmied Walter + V BE . C GE Schneider + R BE 
= R BE Sehwandar + V sz . s GL Siearlst • V AG 
= s ZH Slmoneschl-Cortesi • C Tl . V AG Sommaruaa Csrlo = S GE . V ZH Soeck • V AG 
= s GE Souhler • V TG . C SG Stahl • V ZH 
= G VD Stamm Luzf + V AG 
+ R TG Steinar . R SO 
+ C FR Strehm = S BE 
+ V BL Studer Helner 0 E AG 
+ V ZH Stumo . S AG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanel = S ZH 
+ R SG Theller + R LU 
= s ZH Trmnnez . R BE 
+ V LU Vanek = - GE 
• R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Velllon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold = S BE 
+ V VD Vischer = G ZH . s Tl Vollmer = S BE . R Tl Waber Christian . E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hanslöm • V TG . R BS Wandfluh + V BE 
= s SG Wasserfallen . R BE 
= s BS Wehrli + C sz . G VD Weiaelt + R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
+ C ZH vvvss Ursula . s BE 
+ V FR Zaoll + C ZH 
+ C Tl Zisvadls . - VD 
= s vs ZUoolaer • V ZH 

+ Ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excusil selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas votil / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

21.06.200519:41:50/72 ldentif.: 47.3 / 04.05.2004 18:09:35 

Conseil national, Systeme de vote illectronlque 

Ref.: (Erfassung) Nr: 679 
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Ref. 690 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur rasile (LAsi). Modffication 

Gegenstand/ Objet du vote: 
Art. 97 

Abstimmung vom/ Vote du: 05.05.2004 08:55:12 
Abate + R Tl Fluri + 
Aeschbacher + E ZH Föhn + 
Allemann = S BE Fl'IMlintlAI' + 
Amstutz + V BE Frösch = 
Baader casnar + V BL Gadient + 
BaderEMra + C SO Gaßade = 
tlafflla = s so Garbani = 
Baumann Alexander + V TG Genner = 
Bäumle = • ZH Germanier + 
Back + R VD Glezendanner + 
Bel'llerat = S NE Glasson + 
Bazzola • R GR Glur + 
Bill08r + V SG Goll = 
Bklnasca Attllio + V Tl Graf = 
Binder # V ZH Gross Andreas = 
Borer + V so GrossJost = 
Bortoluzzi + V ZH Gulsan + 
Bruderer = s AG Günter :: 

Brun + C LU Gu1zwlller + 
Brunner Toni + V SG Gvr = 
Brunschwla Graf • R IGE Gvsin Hans Rudolf . 
Büchler + C SG GvsinRemo = 
Buanon + V VD Hiberii + 
Bühlmann = G LU Haerina = 
Bührer • R SH Haßer + 
Burkhaller + R NE Hämmer!e = 
cathomas + C GR Hassler + 
cavam . s TI H9Ml!ICllWeiler + 
Chevrier + C vs Heim Bea = 
Christen • R VD Hess Bernhard + 
Cina + C vs Hochreutener + 
Cuche = G NE Hofmann Urs = 
Daauet = s BE Hoßenstein = 
Oemeuav • C vs Huber • 
DeBuman + C FR Hubmann = 
Donze + E BE Huauenin = 
Dormond Beaualin = s VD HumbelNäf + 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
Duoraz + R GE Hutter Mm1ws + 
~f'.18 ....... ft...:;; ""'.: .... • R AG lmfeld • 
Ealllv + R GE lneichen + 

+ R NV\ Janlak = 
Fasel = G FR Jermann + 
Fässler-OsteJWalder = s SG Joder + 
Fattebert + V VD Jutzet = 
Favre + R !VU Kaufmann + 
FehrHans + V ZH KaUer Robert + 
Fehr Hans-Jura = s SH Klener Nellen = 
Fehr Jacaueline = s ZH Kleiner + 
FehrMario = s ZH Kahler + 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G 
Ja/oui/si 24 0 
nein / non I no 0 14 
enth. / aDSt. t ast. 1 0 
entsch. Art. t,7 4, excuse art :,1 4, scusato Art. 57 4 0 0 
:rast nicrn 1e1lgenommen , n ont oas vou, 1 non ha votato 3 0 

Bedeutung Ja / Significatlon de oui: Antrag der Mehrheit 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 

S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
s BS 
C TG 
s ZH 
V BE 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
- BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
- VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C J~ 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
27 0 
1 50 
1 0 
0 0 
11 2 

E 
5 
0 
0 
0 
0 

Kunz + V LU Roth-Bernasconi = S GE 
LAM = G ZG Ruev = R VD 
Laubacher + V LU + V ZH 
Leu + C LU + R TI 
Leuennemer Geneve = G GE r" Salvi = S VD 
Leuteneaoer tlllDDO • R ZH 5avaJV = S VD 
Lel.ltel'lllaQer Oberholzer = S BL Schenk + V BE 
Leutiterd 
Levrat 
LnmlfA 
Lustermeraer 
Maillard 
Meitre 
Markwalder Bär 
MartlWemer 
Mll1'tV KAlin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier..schetz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Mömeli 
MüllerGeri 
Müller t'llllipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrll 
iPa!lan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelfi 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister TheoDhi 
Ranl!M!l&r 

Rechstelner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recardon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
53 1 110 
0 4 69 
0 0 2 
0 0 0 
2 0 18 

+ C AG Schenker = s BS 
= S FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al SchlbD + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
= S VD Schmied Walter + V BE 
+ C GE Schneider + R BE 
0 R BE Schwander + V sz 
• S GL siearist • V AG 
= S ZH Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ V AG Sommaruaa cana = S GE 
+ V ZH SMCIC + V AG 
= S GE Souhlar • V TG 
+ C SG Stahl + V ZH 
= G VD Stamm Luzl + V AG 
+ R TG Steiner + R so 
+ C FR Strahm = S BE 
+ V BL Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stump = s AG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanei = s ZH 
• R SG TheUer + R LU 
= s ZH TIIMM7 + R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
• R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Wlllllrnd = s BE 
+ V VD Vlsdler = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäller + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hansjörg + V TG 
• R BS Wandftuh + V BE 
= s SG Wasserfallen + R BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Wemelt + R SG 
= s JU Wevenelh + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE WDbmann + V so 
+ C ZH WWSUrsula = s BE 
+ V FR zanfl . C ZH 
0 C Tl ZlllvRdis = • VD 
= s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/oui/si 
= nein/ non/ no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excusll selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vott, / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 

Bedeutung Nein/ Signfficatlon de non: Antrag der Minderheit (Leutenegger Oberholzer) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:56:09 /5 ldentif.: 47.3 / 05.05.2004 08:55:12 

Conseil national, Systeme de vote lllectronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 690 
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Ref. 693 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nomlnatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur rasile (LAsi). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
M 104,Abs.2 

Abstimmung vom / Vote du: 05.05.2004 09:18:06 
Abate = R Tl Aurl 0 

Aeschbach&r + E ZH Föhn + 
Allemann = S BE Fl'EIYSWler t 

Amstulz + V BE Frösch = 
Baader Casoar + V BL Gadient = 
BaderEMra + C SO Gaßade = 
HAnna = s so Garbani = 
Baumann Alexander + V TG Genner = 
Bäumle • • ZH Germanier = 
Beck • R VD Glezendanner + 
Elelberat = S NE Glasson = 
Bezzola + R GR Glur • 
Biooar + V SG Goß = 
BIOnaSCS Allffio + V Tl Graf = 
Binder # V ZH Gross Andreas = 
Borer + V SO GrossJost = 
Bortoluzzi t V ZH Guisan = 
Bruderer = SAG Ganter = 
Brun t C LU Gutzw!Uer t 

Brunner Toni + V SG Gvr = 
• Graf • R GE Gvsin Hans Rudolf • 

Büchler t C SG GVSlnRemO = 
Bu on t V VD Häberii t 

= G LU Haenng = 
• R SH HaBer t 

Burkhaller = R NE Hämmerle = 
cathomas + C GR Hassler 0 

Cavalli . S Tl Heaetschweiler + 
Chevrler t C vs HaimBee " 
Christen • R VD Hess Bernhard + 
Cina t C vs Hochreutener t 

CUche = G NE: Hofmann Urs " 
Daauet = s BE Hollenstein " 
Darbellay • C vs Huber • 
DeBuman 0 C FR Hubmann = 
Donze t E BE HumJMin = 
Dormond KMUelin = s VD HumbelNäf + 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
mraz = R GE Hutter Markus t 

'-Obrist • R AG lmfeld • 
nmv = R GE lneichen + 
naemeraer + R NW Janiak = 

Fasel • G FR Jermann t 

Fässler-Osterwalder = s SG Jeder t 

Fattebert + V VD Jutzet = 
Favre = R VD Kaufmann + 
FehrHans t V ZH Keller Robert t 

Fehr 
. = s SH Klener Nellen = 

Fehr .IAmuellne = s ZH Kleiner + 
FehrMario = s ZH IKohler = 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G 
Ja/oui/si 19 0 
nein /non/ no 6 13 
enth. / abst. / ast. 1 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. o, 4 / scusato Art. 57 4 0 0 
1nat nicht teiiaenommen / n'orrt pas vote / non na votato 2 1 

Bedeutung Ja / Signlflcatlon de oui; Antrag der Mehrheit 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
S BS 
C TG 
s ZH 
V BEI 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
. BE 1 

C BEI 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C ow 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 

!I 
R s 
17 0 
11 50 
1 0 
0 0 

11 2 

Bedeutung Nein / Signiflcatlon de non: Antrag der M'mderheit (Janlak) 

E 
4 
0 
0 
0 
1 

Kunz + V LU Roth-Bemasconl = S GE 
Lana = G ZG Ruey = R vo, 
laubacher t V LU Rutschmann t V ZH 
Leu t C LU Sadis = R Tl 
Leuenoemer Geneve = G GE Selvl = S VD 
L&11111111!11111ll"UrDDO • R ZH SaV81Y = S VD 
LeutenMIJA!' Oberholzer = S BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
LD8Dfe 
..lllllB!lDl!ll8r 

Maillard 
Maiire 
Markwalder Bär 
Martl Werner 
MBl1VKälin 
Matl1YS 
Maurer 
Maury PaSlllller 
Meler-scttatz 
Manetrev-savarv 
Massmer 
Meyer Therese 
Mlesch 
Miimeli 
MüllerGeri 
MüßerPhDit>I> 
MODer Walter 
MODer-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
i-agan 

Parmelln 
Pedrina 
Peffi 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister TheophH 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklln 
Rime 
Robbiani 
Roseini 

V . Tot 
50 1 91 
1 3 84 
1 0 3 
0 0 0 
3 1 21 

+ C AG Schenker = S BS 
= S FR Scherer Marcel t V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
t C LU SdllOer t V ZH 
= S VD Schmied Weiter + V BE 
= C GE Schneider • R BE 
+ R BE Sdlwander + V SZ 
• S GL Sieanst • V AG 
= S ZH Slmoneschl-Cortesi = C Tl 
t V AG Sommaruaa Carlo = S GE 
t V ZH :mBllK t V AG 
= S GE Spuhler • V TG 
t C SG Stahl t V ZH 
= G VD StammLuzi t V AG 
t R TG Steinar + R so 
= C FR Strehm = S BE 
+ V BL Studer Heiner • E AG 
+ V ZH SlulllD = SAG 
= G AG Teuschet = G BE 
+ R AG Thanei = S ZH 
+ R SG Thet'ler t R LU 
= s ZH Trioonez + R BE 
t V LU Vanek = • GE 
• R ZH Vaudroz Rene t R VD 
t V BE Veißon t V VD 
+ V GE Vermot-Mangold = S BE 
+ V VD VISCher = G ZH 
= s Tl Vollmer = S BE 
= R Tl Weber Christian t E BE 
+ V NE Wäffer + E ZH 
t C ZG Walker F611x t C SG 
+ V SG Walter nansiorll + V TG 
• R BS Wandfluh + V BE 
= s SG WasserfaDen t R BE 
= s es Wehrß + C sz 
= G VD Weiaelt t R SG 
= s JU Weveneth t V BE 
= s vs Wldmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
+ C ZH IVVYSS Ursula = s BE 
+ V FR IZaofl = C ZH 
= C Tl L:ISVlldis = • VD 
= s vs ZullllKler + V ZH 

+ ja/OUl/sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 aJ. 4 / scusato sec. art 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vot6 / non ha votato 
# Oer Präsident stimmt nicht 

La presldent ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronlsches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:56:13 /8 ldentlf.: 47.3 / 05.05.2004 09:18:06 

Conseil national, Systeme de vote "'8ctronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 693 
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02.060 

Ref. 720 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Lol sur raslle (LAsl). Modllicallon 

Gegenstand / Objet du vote: 
III 

Abstimmung vom/ Vote du: 05.05.2004 09:52:19 
Abate + R Tl Fluri + R SO 
Aeschbacher = E ZH Föhn 0 V SZ 
Allemann = S BE Frewinller + V vs 
Amstufz + V BE Frösch = G BE 
Baader caspar + V BL Gedient • V GR 
Bader Elvlra • C SO Gallade = S ZH 
1:1a11aa = s so Garbani = S NE 
Baumann Alexander + V TG Genner = G ZH 
Bäumle = - ZH Gennanier + R VS 
Beck . R VO Giezendanner + V AG 
Berberat = S NE Glasson + R FR 
Bezzola • R GR Glur + V AG 
Biooer + V SG Goll :; S ZH 
Blanasca Attilio = V TI Graf = G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas = S ZH 
Borar 0 V SO GrossJost = S TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan • R VD 
Bruderer = S AG • S BE 
Brun + C LU + R ZH 
BrunnerToni + V SG = s sz 

. Graf . R GE Rudolf • R BL 
Büchler + C SG = S BS 
Buonm + V VD + C TG 
Bühlmann = G LU = s ZH 
Bührer • R SH + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
cathomas . C GR Hassler + V IGR 
cavam . s TI Heoew:nweller + R ZH 
Chevrier + C vs He!mBea = s so 
Chtlslen . R VD Hass Bemhard + - BE 
Cina . C V5 Hochreutener • C BE 
Cuche = G NE Hofmann Urs • s AG 
oaauet = s BE Hollenstein = G SG 
Darbellay . C vs Huber . R UR 
DeBuman + C FR Hubmann = s ZH 
Donz6 + E BE HIJ(llJenin = - VD 
Dorrnond ~uelin = s VD Humbel Näf + C AG 
Dunanl + V BS Hutter Jasmin + V SG 
rnmraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Eaemzern-Obrist . R AG lmfeld • C ow 
Eoolv . R GE lnelchen + R LU - H er + R NVY Janiak = s BL 
Fasel . G FR Jarrnann . C BL 
Fässler-Ostelwalder = s SG Joder + V BE 
Fatteberl + V VD Jutzet • s FR 
Favre + R VD Kaufmann 0 V 2H 
FehrHans + V IZH Keller Robert + V 2H 
Fehr Hens-Jiim = s SH Khmer Nellen = s BE 
Fehr Jacoueline = s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario = s ül Kohler + C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / GruDDO C G R s 
Ja/oui/si 14 0 21 0 
nein / non / no 0 13 1 47 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 0 
enISC11. JVt. o, 4 / excuse art. ot 4 / scusato An. 57 4 0 0 0 0 
hat mcnt teilgenommen J n ont pas vcne / non 1'18 votato 13 1 18 5 

Bedeutung Ja / Slgnificatlon de oui: Antrag der Mehrheit 

E 
1 
3 
0 
0 
1 

Kunz + V LU Roth-Bemasaini = S GE 
Lana = G ZG Ruev • R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis = R Tl 
LeuenberaerGenilVe = G GE Salvi = S VD 
Leuteneaaer Fllinoo • R 2H Savarv = S VD 
LeuteneoaerOberholzer = S BL Schenk + V BE 
Leutherd 
Levrat 
LOellfe 
Lustenben.er 
Maillard 
Maitre 
Markwalder Bir 
MartiWemer 
MaltVKälln 
Mathvs 
MauAll' 
MAHN Pasouler 
Meier-Schatz 
Men6 
Massmer 
-r Th6rese 
Mlesch 
MiimaU 
MüßerGeri 
MüßerPnmno 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Pannelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister TheoDhn 
Randeooer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
RAVmond 
Riklin 
R!me 
Robbieni 
Rosslni 

V - Tot. 
42 1 79 
3 3 70 
5 0 6 
0 0 0 
5 1 44 

. C AG Schenker = S BS 
= S FR Scherer Marcel + V ZG 
• C Al SchibD + V ZH 
+ C LU Schlüer + V 2H 
= s VD Schmied Walter + V BE 
+ C GE Schneider . R BE 
• R BE Schwander o V sz 
• s GL Sieanst • V AG 
= s ZH Simoneschi-Cortesi • C Tl 
+ V AG Sommaruaa Cllllo = s GE 
+ V 2H S118Ck + V AG 
= s GE ::iDUhler . V TG 
0 C SG Slahl + V ZH 
= G VD Stamml.uzi + V AG 
• R TG Slelner + R SO 
+ C FR Strahm = S BE 
+ V BL Studer Helner = E AG 
+ V 2H Stumn = s AG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thenel = s ZH 
+ R SG Theiler • R LU 
= s 2H Trinonaz + R BE 
+ V LU Vanek = • GE . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veißon = V VD 
+ V GE Vermot-Manao1d = S BE 
= V VD Vischer = G 2H 
= s Tl Vollmer = S BE 
+ R Tl Waber Christian • E BE 
+ V NE Wäfler = E 2H 
+ C ZG WalkerFllllx + C SG 
+ V SG Weiter H811St0m + V TG 
• R BS Wandfluh • V BE 
= s SG Wessel'faßen + R BE 
= s BS Wehrli • C sz 
= G VD Weiaa1t + R SG 
= s JU Wevenath + V BE 
= s vs W'ldmer = s LU 
+ V GE Wobmanh o V so 
• C 2H MllllJrsul8 = s BE 
+ V FR IIDII • C 2H 
+ C Tl ISVadis • • VD 
= s vs unDioer • V 2H 

+ ja/ oul/ si 
= nein / non / no 
o enth. / absl / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht tellgenommen / n'a pas vote J non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 

Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: Antrag der Minderheit (Leutenegger Oberholzer) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:56:33 /15 ldentif.: 47.3 / 05.05.2004 09:52:19 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 720 
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Ref. 717 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Lai sur rasße (LAsi). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 
Vote sur rensemble 

Abstimmung vom / Vote du: 05.05.2004 10:50:38 
Abate + R Tl Fluri + R SO 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V SZ 
Alfemann + S BE Frevsinaer = V VS 
Amstutz 0 V BE Frösch = G BE 
BeaderC8SD81' 0 V BL Gadient + V GR 
BaderEMra • C SO Gaßade + S ZH 
Banaa + s so Garbani = S NE 
Baumann Alexander = V TG Genner = G ZH 
Bäumle 0 • ZH Gennanier + R VS 
Back + R VD Glezendanner 0 V AG 
Barberat = S NE Glassan + R FR 
Bezzola + R GR Glur 0 V AG 
Bi1111er 0 V SG Goll + S ZH 
Bi!lnasca Attifio 0 V Tl Graf = G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas + S ZH 
Borer 0 V SO GrossJost + S TG 
Bortoluzzi 0 V ZH Guisan + R VD 
Bruderer + SAG Günter + S BE 
Brun + C LU Gutzwmer + R ZH 
BrunnerToni = V SG Gvr + s sz 
Brunschwig Graf • R GE Gvsin Hans Rudolf • R BL 
Büchler + C SG GvsinRemo = S BS 
Bu11non 0 V VD Häbarli + C TG 
Bühfmann = G LU Haerinc + s ZH 
Bührer • R SH Haßer + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
C&thomas + C GR Hassler + V GR 
Cevaßi • s Tl Heaetschweiler + R ZH 
Chevrler + C vs Heim Bea + s so 
Christen + R VD Hess Bernhard = - BE 
Cina + C VS Hochreutener + C BE 
Cuche = G NE Hofmann Urs + s AG 
Da1111et = s BE Hollenstein = G SG 
Darbeßav • C VS Huber • R UR 
DeBuman + C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huguenin = • VD 
Dormond Beauelin = s VD HumbelNäf + C AG 
Dunant 0 V BS Hutter Jasmin = V SG 
Duoraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Eaerszeai-Obrist . R AG lmfeld • C 'OW 
E!!!!IY + R GE lnelchen + R LU 
EnaeUJeraer + R NW Janiak + s BL 
Fasel • G FR Jennann + C BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Joder 0 V BE 
Fattebert . V VD Jutzet • s FR 
Favre + R VD Kaufmann • V ZH 
FehrHans = V ZH Keller Robert 0 V ZH 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kiener Neßen + s BE 
Fehr .Jamueline + s ZH Kleiner + R AR 
FehrMarlo + s ZH Kahler + C JU 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oul/ si 24 0 30 33 
nein / non / no 0 13 0 15 
enth. / abst. / ast. 1 0 1 1 
entsch. NL 57 4 t excuse art. 57 41 scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat mcm teilgenommen t n ont pes vote / non na votato 3 1 9 3 

Bedeutung Ja / Signiflcatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Slgniflcation de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 

Kunz 0 V LU Roth-Bemasconi = S GE 
lang = G ZG Ruev + R VD 
Laubacher 0 V LU Rutschmann o V ZH 
Leu + C LU Sadis + R Tl 
LeuenberaerGeneve = G GE Salvi = S VD 
Leuteneoaer Filiooo . R ZH Savarv = S VD 
LeutenAnner Oberholzer + S BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Lmmfe 
Lustenberaer 
Maißard 
Maiire 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
MartvKälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasouier 
Meier-Schelz 
Menetrev-savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Mömefi 
Müller Gar! 
MüllerPnmoo 
Müller Walter 
MüUer-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmefin 
Pedrina 
Pel6 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohß 
Randeaaer 
Rachsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robblani 
Rossini 

V - Tol 
6 0 98 
17 4 49 
26 1 30 
0 0 0 
6 0 22 

+ C AG Schenker + s BS 
+ S FR Scherer Marcel = V ZG 
+ C Al Schibli = V ZH 
+ C LU Schlüer = V ZH 
= S VD Schmied Walter o V BE 
+ C GE Schnaider + R BE 
+ R BE Schwander = V SZ . S GL Siaansr + V AG 
+ S ZH Simoneschi-Cortesi 0 C Tl 
0 V AG Sommaruca C&rlo = S GE 
= V ZH Soeck • V AG 
= s GE Souhler • V TG 
+ C SG Stahl 0 V ZH 
= G VD StammLuzi 0 V AG 
• R TG Steiner + R SO 
+ C FR Strahm + S BE 
= V BL Studer Heiner + E AG 
= V IZH Stumo + SAG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanei 0 S ZH 
+ R SG Thaßer • R LU 
+ s ZH Trtoonez + R BE 
0 V LU Vanek = • GE 
+ R ZH Vaudroz Rene + R VD 
= V BE Velllon + V VD 
= V GE Vennot-Man11old = s BE 
0 V VD VJScher = G ZH 
+ s Tl VoUmer + s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
= V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
0 V SG Walter Hansiöm + V TG . R BS Wandfluh 0 V BE 
+ s SG Wasserfallen 0 R BE 
+ s BS Wehr6 + C sz 
= G VD Weiaelt + R SG 
= s JU Weveneth 0 V BE 
+ s vs Wrdmer = s LU 
• V GE Wobmann 0 V so 
+ C ZH Wvss Ursula + s BE 
0 V FR Zepfl + C ZH 
+ C Tl 7i1N11dj5 = • VD 
= s vs Zunnnrer • V ZH 

+ Ja/oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 ai. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:56:21127 ldentlf.: 47.3 / 05.05.2004 10:50:38 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 717 
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Ref. 718 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: _ 
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG). Anderung 

Loi fed6rale sur l'assurance-maladie (LAMal). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 
Vote sur rensemble 

Abstimmung vom / Vote du: 05.05.2004 10:52:04 
Abate + R Tl Fluri + R SO 
Aeschbecher + E ZH Föhn 0 V SZ 
AllemaM + S BE Frevsinaer • V VS 
Amstutz + V BE Frösch • G BE 
Baader casnar + V BL Gadienl + V GR 
BaderEMra • C SO Gallade + S ZH 
Banaa • s so Garbani + S NE 
Baumann Alexander = V TG Genner + G ZH 
Bäumle + - ZH Germanier + R VS 
Beck • R VD Giezend&Mer + V AG 
Berberat + S NE Glasson + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Bi"""r • V SG Goll + S ZH 
Blcnasca Attillo + V Tl Graf 0 G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas + S ZH 
Borer + V SO GrossJost + S TG 
Bortoluzzi + V ZH Gulsan + R VD 
Bruderer + SAG Günter + S BE 
Brun + C LU Gutzwißer + R ZH 
Brunn er T oni + V SG Gyr + s sz 
Brunschwia Graf • R GE Gvsin Hans Rudolf • R BL 
Büchler + C SG GvsinRemo + S BS 
Bugnon + V VD Häberli + C TG 
Bühlmann + G LU Haering + S ZH 
Bührer . R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerte + S GR 
Cethomas + C GR Hassler + V GR 
Cavalli • s Tl Heaetschweiler + R ZH 
Chevrier . C vs Heim Bea + s so 
Christen + R VD Hess Bernhard = - BE 
Cina + C vs Hochreutener + C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daauet • s BE Hollenstein + G SG 
Darbellay • C vs Huber • R UR 
DeBuman • C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huauenin • - VD 
Dormond Bec uelin + s VD Humbel Näf + C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Duoraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Eaerszeai-Obrist • R AG lmfeld • C JV\I 

EaaJv + R GE lneichen + R LU 
Enaelbarger + R NV\ Janiak + s BL 
Fasel . G FR JermBM + C BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jeder + V BE 
Fattebert . V VD Jutzet . s FR 
Favre + R VD Kaufmann • V ZH 
FehrHans • V ZH KeßerRobert + V ZH 
Fehr Hans-Jürn + s SH Kiener Nellen + s BE 
Fehr Jacaueline + s ZH Kleiner . R AR 
FehrMario + s ZH Kohler + C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Graupe / Gruppo C G R s 
Ja/oui/si 23 11 28 39 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 1 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excusll art. 57 4 t scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
Inat nicht teilgenommen / n'ont pas vote t non na votato 5 2 12 13 

Bedeutung Ja / Significatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Signlficatlon de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 

Kunz o V LU Roth-Bernasconi + s GE 
Lana + G ZG Ruev + R VD 
Laubacher • V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis + R Tl 
LeuenbernAr Genllve + G GE Salvi + s VD 
LeutenAnner FUmM • R ZH Savarv . s VD 
LeutenaruH!l' Oberholzer + S BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberger 
Malllard 
Maitre 
Markwalder Bär 
MarliWemer 
ManvKälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasouier 
Meier-Schatz 
MenetreV-Savarv 
Messmer 
Mever Ther6se 
Miesch 
Mömen 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Pacan 
Parmenn 
Padrina 
Pelß 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Randeacer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
37 1 144 
1 1 2 
2 0 3 
0 0 0 
15 3 50 

+ C AG Schenker + s BS 
+ S FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibfi + V ZH 
+ C LU Schlüer • V ZH 
• S VD Schmied Walter + V BE 
+ C GE Schneider + R BE 
+ R BE Schwander • V sz 
• S GL Siearist . V AG 
+ S ZH Sirnoneschl-Cortesi + C Tl 
+ V AG Sommaruca Cerlo • s GE . V ZH SD&CI< • V AG 
• S GE Souhler • V TG 
+ C SG Stahl + V ZH 
+ G VD StammLuzi + V AG 
• R TG Steiner + R SO 
+ C FR Strahm • S BE 
+ V BL Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stump + s AG 
+ G AG Teuscher + G BE 
+ R AG Thanei + s ZH 
+ R SG Theiler • R LU 
+ s ZH Trioonez + R BE 
+ V LU Vanek . - GE 
+ R ZH Vaudroz Rene • R VD 
+ V BE vemon + V VD . V GE Vermot-Marmold + s BE 
+ V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Weber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
• R BS Wandfluh + V BE 
• s SG Wasserfaßen + R BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weioelt + R SG 
• s JU Weveneth + V BE 
+ s vs Wtdmer + s LU 
• V GE Wobmann + V so 
+ C ZH WvssUrsula + s BE 
+ V FR IZaofl + C ZH 
+ C Tl .llSWalS • - VD 
• s vs Zunniruir • V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein/ non/ no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldlgt gem. Art. 57 Abs. 4 

excusll selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

07.02.2005 16:56:25 /28 ldentif.: 47.3 / 05.05.2004 10:52:04 
Conseil national, Systeme de vote 61ectronlque 

Ref.: (Erfassung) Nr: 718 
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Ref. 719 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NA"rlONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgaselz Ober die Alters- W'ld Hlnte!lassenenvel'II (AHVG). Änderung 

Loi f8derale sur rassurance-vielllesse et survivanls (LAVS). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 
Vota sur rensamble 

Abstimmung vom / Vote du: 05.05.2004 10:53:04 
Abate + R Tl Ruri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn o V sz 
Allemann + S BE Frevsinoer + V vs 
Amstutz + V BE Frösch • G BE 
Baader CasDar + V BL Gadient + V GR 
BaderEMra • C SO Gallade + S ZH 
Hlllnna + s so GaJbani + s NE 
Baumann Alexander 0 V TG Genner + G ZH 
Bäumle + - ZH Germanier + R VS 
Back • R VD Giezendanner + V AG 
Barbara! + S NE Glasson + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Bloaar + V SG Goll + S ZH 
BIOl18SCa Attillo + V Tl Graf + G BL 
Binder # V ZH Grass Andreas + s ZH 
Borer + V so GrossJost + s TG 
Bortoluzzl + V ZH Guiaan + R VD 
Bruderer + s AG GOnter + s BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
BrunnerToni + V SG L,Vf + s sz 

Graf . R GE GV!llll Hans Rudolf • R BL 
Bilchler + C SG GlllllnRemo + s BS 
Buanon + V VD Häberll + C TG 
Bühlmann + G LU HaerinQ + s ZH 
BOhrer . R SH Haller + V BE 
Burkhaller + R NE Hämmede + s GR 
Ca1110mas + C GR Hassler + V GR 
CavalD • s Tl He11etschweller + R ZH 
Chevriar • C vs He!mBea + s so 
Christen + R VD Hass Bemhard + - BE 
Cina + C vs Hochreutener + C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s 11.G 
DaDtJe! + s BE Hollenstein + G SG 
Darbellav • C vs Huber • R UR 
DaBuman + C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huauenin • - VD 
Dormond seauelin + s VD Humbel Näf + C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Duoraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
- . -· rist . R AG lmfeld • C JW 
EnnlV + R GE lnalchen + R LU 

• R im Janlak + s BL 
Fasel • G FR Jermann + C BL 
Fissler-Osterwalder + s SG Joder + V BE 
Faltebart • V VD Jutzet • s FR 
Favre + R VD Kaufmann • V ZH 
FehrHans + V ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr H8lls-Jiirg • s SH Kiener Nellen + s BE 
Fehr .ll'lmueline + s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario + s ZH Kohler + C JU 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/oui/si 24 12 29 42 
nein / non / no 0 0 0 0 
enth. t aost. / ast. 0 0 0 1 
entseh. NL 0, 4 / excuse art. 57 4 / scuaato Art. 01 4 0 0 0 0 
nat nicht teiraenommen I n ont oas vom , non na votato 4 2 11 9 

Bedeutung Ja / Slgniflcatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Signlfication de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 

Kunz + V LU Rolh-Bemasconi + s GE 
Lana + G ZG KUeV + R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis + R Tl 
Leuenbarller Geneve + G GE Salvi + S VD 
Leuteneooer J-UIDDO . R ZH SaVRrv 0 S VD 
laumnt!!lllflr Oberholzer . S BL Schenk + V BE 
Lauthard 
Levrat 
Lmmfe 
Lustenbamer 
Maißard 
Maiire 
Markwalder Bär 
Malti Werner 
ManvKälln 
Mathvs 
Maurer 
Maurv PaSQuier 
Maiar-Schatz 
Me ,. 
M8SS11181' 
Mever Therese 
Mlesch 
MOmeli 
MOl!erGeri 
MOUerPhnmn 
Müller Waller 
Milller-Hemml 
Milri 
Noser 
Oehr11 
Paoan 
Parmeßn 
Pedrina 
Pelß 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theollhfl 
Randeaoer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rannwald 
Rav 
RAVmond 
Rlklln 
Rirne 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
43 2 157 
0 0 0 
3 0 4 
0 0 0 
9 3 38 

+ C AG Schenker + S BS 
+ S FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH 
+ C LU Schlilar + V ZH 
+ S VD Schmied Walter + V BE 
+ C GE Schneider + R BE 
+ R BE Schwender + V sz . S GL Siearist • V AG 
• S ZH Simoneschl--Cortesi + C Tl 
+ V AG Carlo • S GE 
+ V ZH Dl!CI( • V AG 
• s GE oohler • V TG 
+ C SG Stahl + V ZH 
+ G VD Stammluzl + V AG 
• R TG Steiner + R so 
+ C FR Strahm + s BE 
+ V BL Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stump + s AG 
+ G AG Teuscher + G BE 
+ R AG Thanel + s ZH 
+ R SG Thel1er • R LU 
+ s ZH 1rioonsz + R BE 
+ V LU Vanek • • GE 
+ R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon • V VD 
0 V GE Vermot-M11nnntt1 + s BE 
+ V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG WalkerFeßx + C SG 
+ V SG Walter Hans,om + V TG . R BS Wandfluh + V BE 
+ s SG Wasserfallen + R BE . s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Welaall + R SG 
+ s JU Wevenelh • V BE 
+ s vs Wtdmer + s LU 
• V GE Wobmann + V so 
+ C ZH rvnUrsula + s BE 
+ V FR ;1111 + C ZH 
+ C Tl !Mlflis • • VD 
+ s vs l.lllllKl8r • V ZH 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 
o enth. / absl / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vot6 / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le pr"81dent ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:56:29129 ldentlf.: 47 .3 / 05.05.2004 1 D:53:04 

Conseil national, Systeme de vote electronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 719 
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Namentliche Abstimmung / Vota nominatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschlft / ObJet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur l'asile (LAsl). Modiflcatlon 

Gegenstand / ObJet du vote: 

Abstimmung vom/ Vote du: 26.09.2005 18:06:51 

Abate 0 R Tl Flur! o R so 
Aeschbacher 0 E ZH Föhn 0 V SZ 
Allemann + S BE Frevsinger 0 V Vl:> 

Amherd 0 C VS Frösch + G BE 
AmsMz + V BE FOalistaller 0 V AG 
Baader Caspar 0 V BL Gadient o V GR 
BaderEMra 0 C SO Gallade + s ZH 
Banaa * s so Garbani * s NE 
Barthassat o C GE Ganner + G LM 
Baumann Alexander o V TG Germanler o R vs 
Bäumle + - ZH Giezendanner 0 V AG 
Back + R VD Glasson 0 R FR 
Berberat + s NE Glur 0 V !Al• 

Bezzola o R GR Goll + s ZH 
Blaaer o V SG GrafMava + G BL 
Blgnasca Attilio * V Tl Grat-Litscher Editl'I + IS TG 
Binder o V ZH Gross Andreas + s L;H 
Borer o V so Guisan 0 R VD 
Bortoluzzi o V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller = R ZH 
Brun 0 C LU Gvr + s 
Brunner Toni 0 V SG IGvsin Hans Rudolf 0 R 
Brunschwig Graf * R [GE + 
Bilchler o C SG Häberll o C 
Buanon o V VD Haerina * 8 ZH 
BOhlmann + G LU Haller o V BE 
BOhrer 0 R SH Hämmerle + S GR 
Burkhalter 0 K NE HmtlllAr 0 V GR 
cathomas 0 C GR Meaetschweiler • R IZH 
Cavalll + s Tl Helm- + s so 
CheVlier o C vs Hess Bemherd 0 - BE 
Christen o R VD Hochreutener o C BE 
Daguet + S BE Hofmann Urs + SAG 
Darbellav 0 C VS Hollenstein + G SG 
DeBuman 0 C FR Huber 0 R UR 
Donze 0 E BE HubmaM + s ZH 
Dormond Beauelin + s VD Hucuenin = • VD 
Dunant 0 V BS Humbel Näf o C AG 
Duoraz 0 R GE Hutter Jasmin O IV SG 
Eaerszeai-Obrist + R AG iHutter MBnrus o R ZH 
Eoalv 0 R GE lmfeld o C JW 
Engelberaer 0 R NW lneichen o R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
FAA.'ller-Osterwalder + s SG Jermann o C BL 
Fattebert 0 V VD Joder O V BE 
Favre 0 R VD John-Calame + G NE 
FehrHans = IV ZH Jutzet + s FR 
1-Anr Hans-Jura + s SH Kaufmann 0 V ZH 
l=ehr J..,,,,ueline + s ZH Keller Robert 0 V ZH 
"'ehrMarlo + s ZH Kiener Nellen + s BE 

Fraktion/ Groupe / GnJDno C G R s 
Ja/oui/sl 4 14 4 48 
nein I non I no 0 0 2 0 
emn. t aost I ast 22 0 30 0 
ernscn. ArL 57 4 / excuse alt. 57 4 / SCIJSato Art 57 4 0 0 0 0 
nat nicnt te111mnommen I n·nnr pas vore / non na votato 1 0 4 4 
Vakant, vacant, Vacante 0 0 0 0 

E 
3 
0 
2 
0 
0 
0 

Kleiner o R AR Rossini + ::; v::; 
Kohler + C JU Roth-Bemasconi + S GE 
Kunz 0 V LU Ruav + R VD 
.ana + G ZG Rutschmann 0 V ZH 
Laubacher 0 V LU Sadis o R Tl 
Leu o C LU SaM + s VD 
Leuen1Je1UBr + G GE Savarv + s VD 

erFillono 0 R ZH Schenk o V BE 
Leuteneaaer + S BL ,,,c:i, .... ker + s ........ 
Leuthard 0 C AG Scherer Marcel o IV ZG 
Levrat + 8 FR Schibli 0 V ZH 
Loeme o C Al SchlOer 0 V ZH 
LustenDB11Jer o C LU Schmied Walter 0 V BE 
Markwalder Bär + R BE Schneider • R BE 
MartiWemer + s GL Schwander o V 1~ 

MBnVKälin + s ZH Siearlst o V AG 
Mathys o V AG Simcneschi-Cortesl + C Tl 
Maurer o IV ZH Sommaruaa i..;ano + s GE 
Maurv PAROuier + s GE Spuhler • V TG 
Meter-8chafz • C SG ::..ahl o V ZH ,. + G VD Stemm Luzi o V AG 
Massmer o IR TG stelner o R so 
MBVel'lnerese # C FR Stockll + s BE 
Miesch + V BL ~TtlnAr neinef + E AG 
MOraell o V ZH Stump + SAG 
Müller Ger! + G AG Teuscher + G BE 
MOller PhlliDD o R AG Thanei + s ZH 
Müller Walter o R SGI Theller = R LU 
Müller-Hemm! + s ZH Trinonez o R BE 
MOrl o V LU Vanek = - GE 
Nordmann + s VD Vaudroz Rene 0 R VD 
Noser 0 R ZH Velllon o V VD 
Oehrli o V BE Vermot-Mlllnama + 8 BE 
Peaan 0 V GE Vlscher + G ZH 
Parmelin 0 V VD Ivol1mer + S BE 
Pedrlna + s Tl Waber 1,;11risuan + E BE 
Pelli 0 R II vvaner + E ZH 
Perrin 0 V NE Walker Felix 0 C SG 
l"'llster Gerhard 0 C ZG Walter Man&IOl'Q 0 V TG 
Pfister Theoohil 0 V SG vvandfluh 0 IV BE 
Randeaaer 0 R 85 vva ...... nauen 0 R BE 
Rechsteiner Paul + s SG Wehrll 0 C sz 
Rechsteiner-Besel + s BS Weiaelt * R SG 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 

V - Tol 
2 1 76 
2 3 7 
50 1 105 
0 0 0 
2 0 11 
0 0 0 

+ G VD weveneth = V BE 
+ 15 JU vv1dmer + s LU 
+ s vs Webmann 0 V so 
0 V GE """"'-.. Ursula + s BE 
0 C ZH i'IIDft + C ZH 
0 V FR Zisvadis = • VD 
+ C Tl Zunnimor 0 V ZH 

+ ja/oui/sl 
= nein/non/no 
o enth. / abst / ast 
% entschuldigt gern. Art 57 Abs. 4 

ei«:1.1116 selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen/ n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja / Slgnlfication de oul: Proposition de renvoi de la minorite BOhlmann 
Bedeutung Nein / Slgnlfic:atlon de non: Proposition de renvoi Zisyadls 

Nationalrat. Elektronlsches Abstimmungssystem 
26.09.2005 18:07:24 /5 ldentif.: 47.9 / 26.09.2005 18:06:51 

Conseil national, Systeme devote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2400 



~ NATIONALRAT v Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ ObJet 
Asylgesetz (AsylG). Anderung 

Lei sur rasile (LAsl). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 

~b 
02.060 

!2ll09' 
Abstimmung / Vote nomlnatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Abstimmung vom/ Vote du: 26.09.2005 18:07:53 

Abate + R n· IFlurl + R 50 
Aeschbacner + E ZH Föhn + V sz 
Allemam = S BE Frevsinger + V V5 
Amherd + C vs FrOSch = G BE 
Amstutz + IV BE FOalistaller + V,....,. 
Baader L.SSDBr + V BL 
Bader Elvira + C so 
Banaa * s so Ei + V GR 

= S ZH 
* S NE 

Barthassat + C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanler + R VS 
Baumle + • ZH Glezendanner + V AG 
tfflCK = R IVL> Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bezzola + RIür1.r Goll = S ZH 
Bioner + V SG GrafMava = G BL 
Bianasca AIIi1io • V Tl Grar-Lltscher Edith = S TG 
Binaer + V ZH Gross Andreas = S ZH 
Borer + V:su Guisan = RIVD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = S BE 
Bruderer * SAG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr = 81.:.L 

Brunner Toni + V SG GYsln Hans Rudolf + R BL 
Brunschwia Graf . R GI:: GvsinRemo = S BS 
Büchler + iC lSl:i Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina • s U1 

BOhlmann = G LU Haller + V BE 
BOhrer + R SH Hammerie = S GR 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR 
Camamas + C GR H-tschweiler • R ZH 
cavam = s n Helm Bea = s so 
Chevrier + C VS Hass Bernhard + - BE 
Christen + R VD HochreUtener + C BE 
lJBIJUet = s BE Hofmann Urs = SAG 
Darbellav + C vs Hollenstein = G SG 
DeBuman 0 C FR Huber + R UR 
Jlffl7A + E BE Hubmann = s U1 

Dormond Beaueiin = s VD Huauenin = • VD 

Dunant + V BS HumbelNäf + C AG 
ouoraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
EnBTS2eni-Obrlst + R AG Hutter Markus + R Ln 
1-nnlv + R GE lrmeId + "''JW 
Enaelberaer + R NW 
Fasel = G FR 
faAA1er-Osterwalder = s SG 
Fattebert + V VD 

lneichen + 1 Janlak = 
Jennam + 
Joder + BE 

Favre + R VD John-Cslerne = G NE 
FehrHans + V U1 Ju1Zet = 15 FR 
Fehr Hans-Jum = s sH Kaufmann + V ZH 
FehrJamueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = s ZH Klener Nellen = s BE 

Fraktion / Groupe / Gruooo C G R s 
Ja/oui/si 23 0 32 0 
1ne1n / non / no 0 14 3 48 
1ernn. / absl / ast 3 0 1 0 
1en=. l'Yl. 57 4 / excuRe art. 57 41 scusato ArL 57 4 0 0 0 0 
,nm rncnt mnaenommen In ont pas vote / non na votato 1 0 4 4 
VaKant / Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signlfication de oui: Proposition de la majorlte 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

iuelner + R AR Rossini = s iV~ 
Kohler + !C JU R-u "' = S GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
umt'I = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubaeher + V LU ISadls + R Tl 
Leu + C LU Salvi = S VD 
l.ellent>eraer = G GE tiBW,V = S VD 
Leutenenaer Filiono + R ZH k + V BE 
!Ja• = S BL ker = 5 BS 
..eutnard + C AG Scherer Marcel + V ZG 
.evrat = SFR Schlbli + V ZH 
_nAnfA + C Al 5ch1Qer + V ZH 
-11&tenoenier + C LU =mied Walter + V BE 

o R BE Schneider * R BE 
Martl w..mer = S GL Schwander + V sz 
MallY I\Bßn = s ZH Slearist +V AG 
IIWltm/S + V AG Slmoneschl-Cortesi o C TI 
Maurer + IV ZH Sommaruaa Garlo = S GE 
Maurv Pasauier = 5 GE 8DUhler • V TG 
Meier~ • C SG stahl + V ZH 
Men •-Y = G VD stamm Luzl + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R so 
MAver Therese # C FR St0Ck11 = s BE 
Miesch + V BL :i.mderHeiner + E AG 
MOraeli + V D1 Stumo = SAG 
MOllerGeri = G AG Teuscher = G BE 
Müller PhlliPP + R AG Thanel = S ZH 
Müller Walter + R Theller + R LU 
MOller-Hemmi = s TriD011eZ + R BE 
MOrl + V LU Vanak = • GE 
Nordmann = S VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Veilion + V VD 
Oehl1i + V BE Vermot-Manaold = s BE 
1-'aaan + V GE Vischer = G ZH 
Pannelin + V VD Vollmer = s BE 
Pedrina = 5 Tl Waber Christian + E BE 
Pelli + R Tl + E ZH 
Perrin + V NE elix + C SG 
n,ster Gemard + C ZG ansiöra + V TG 
l"'llster Theophil + IV ~u h + V BE 
RandACJMI' + R BS llen + R BE 
Rechsteiner Paul = S SG rll + C sz 
Rechsteiner-Basei = IS BS lt • R SG 
Recordon = G VD Wevenem + V BE 
Rennwald = S JU Widmer = s LU 
Rev = s vs Wobmann + V so 
Revmond + V Gt:: IIYYl:ll> urswa = s BE 
Riklln + C U1 ZaPfl + C ZH 
Rlme + V FR Zlsvadls = - VD 
Robblani 0 C TI Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui/si 
V . Tot = nein/ non/ no 
54 2 116 o enth. / absl / ast 

% entschuldigt gern. Art 57 Abs. 4 0 3 88 
0 0 4 excuse selon art. 57 ai. 4 / scusato sec. art 57 cps. 4 

0 0 
2 0 
0 0 

0 
11 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pes vote / non he votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le prasldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Slgniflcation de non: Proposition de renvoi de 1a minorite BOhlmann 

Nationalrat, Baktronlsches Abstimmungssystem 
26.09.2005 18:08:26 /6 ldentlf.: 47.9 / 26.09.2005 18:07:53 

conseil national, Systeme de vote eledronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2401 
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~.21.'°2 
NamentllcHe Abstimmung / Vote nominatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur ras11e (LAsl}. Modification 

Gegenstand / ObJet du vote: 

Abstimmung vom/ Vote du: 26.09.2005 18:08:53 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn + IV sz 
Allemann = s BE Frevsinger + V vs 
Amherd + IC vs Frösch = G BE 
Amstutz + V BE FOalistaller + V AG 
Baadercascar + V BL Gadient = V GR 
BaderElvlra + C so Gallade = S ZH 
Banaa * s so Garbani • s NE 
Barthassat = C :.;i- Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanler + R vs 
Bäumle = - ZH Giezendanner + V AG 
Back = R VD Glasson + R FR 
Berberat = S NE Glur + V AG 
Bezzola + R GR Goll = S ZH 
Biaaer + V SG GraflWMI = G BL 
Bianasca Attilio • V Tl Graf-Utscher Edith - s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = S ZH 
Barer + V so Guisan = R:VD 
Bortoluzzl + V ZH Günter = S BE 
Brudarer • s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + IC LU Gvr - s sz 
Brunner Tonl + V SG Gvsm Hens RucJOJt + R BL 
Brunschwia Graf • R GE GVSln Remo = s 
BOchler + C SG Häberii + C 
Buanon + V VD Haerina • s 
Bühlmann = G LU Haller + V 
BOhrer + R SH Hämmerie = s 
Burkhalter + R NE Hassler + IV GR 
Cathomas + C GR H-tschweiter * R ZH 
cavam = S Tl Heim Bea = s so 
Chevrler = C vs Hass Bernhard + - BE 
Christen = R VD Hochreutener + C 
Darmm = s BE Hrnmann Urs = s 
Darbellay = C vs Hollenstein = G 
DeBuman = C FR Huber + R UR 
Donze = E BE Hubmann = SIZH 
Dormond Beauelin = s VD Huauenin = - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Ducraz = R GE Hutter Jasmin + V SG 
EgerszAni-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eggly = R GE lmfeld + C DW 
Enaelberaer + R NW lnelchen + R LU 
Fasel = G FR Janiak = S BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jermann + C BL 
Fattebert + !V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + IV ZH Jutmt = IS FR 
Fehr Hans-Jl.lfll = s SH Kaufmann + IV ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Roberi + V ZH 
FehrMario = s ZH Klener Nellen = s BE 

Fraktion I Groupe I GruDDO C G R s 
Ja/ oull si 19 0 28 0 
nein t non I no 7 14 6 48 
enth. / abst. I ast 0 0 2 0 
8!115Cll. NL 01 41 sxcuse art. 57 4 / scusato Alt. 57 4 0 0 0 0 
hat nlcm teilgenommen, n ont pas - , non = votat0 1 0 4 4 
Vakant, vacant, vacante 0 0 0 0 

Badeutung Ja / Slgnlfication de oul: Proposition de 1a maJorite 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: Proposition Ruey 

E 
3 
2 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R AR Rossinl = s vs 
Kohler = C JU Roth-Bemasconl = S GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
.ana = G ZG Rutschmann + V ZH 
"'Ubacner + V LU Sadis 0 R Tl 

Leu + C LU SalYi = S VD 
Leuenberaer = G GE Savarv = S VD 
LeutenAnnfllf Fllinnn + R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaar = S BL Schenker = S BS 
Leuthard + C AG Scherer Marcel + V ZG 
evrat = SFR """ibll + V ZH 

Loeme + C Al :scn10er + V ZH 
Lll!ltenDAmer + C LU Schmied Walter + V BE 
Markwalder Bär 0 R BE Schneider • R BE 
MartiWerner = S GL Schwander + V sz 
IMartYl<Alln = SIZH Siearist = V AG 
MathYS + VAG Slmoneschi-Cortesi = C Tl 
MAUrer + V ZH =mmaruaa carto = S GE 
Maurv PBIKluier = S GE -uhler • V TG 
Meler-schatz • C SG Stahl + V ZH 
Men--savarv = G VD StammlllZI + V AG 
Massmer + R TG Steiner + R so 
IWM'll'lnerflse # C FR Stöckli - s BE 
M1esch + V BL Studer Heiner = EIAG 
MOl'(]ell + V ZH stumo = SAG 
MOllerGeri = G AG Teuscher = G BE 
MQller Philim> + RAG Thanel = S ZH 
MOller Walter + R SG Theiler + R LU 
Mllller-Hemmi = S ZH Triaonez + R BE 
MOri + V LU Vanek = - GE 
Nordmann = S VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Veillon +V VD 
Oehnl + V BE Vermot-MAnnold = S BE 
PAnAn + V GE Vischer = G ZH 
Parmelln + V vu Vollmer = S BE 
Pedrina = S Tl vvaber Christian + E BE 
Peili + R Tl Wäfler + E ZH 
Perrin + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hans10ra + V TG 
Pfister Theoohil + V SG Wandfluh + V BE 
RandAnner + R BS Wasserfaßen + R SE 
Rechstelner Paul = S SG Wehnl + C SZ 
Rechstelner-Basel = s BS Weiaelt * R SG 
Recordon = G VD Wevenath + V BE 
Rennwald = s JU Widmer = S LU 
RAV = s vs Wobmann + V so 
Rmnond + V GE VVYSS Ursula = :S BE 
Riklln + C ZH Zaofl + C ZH 
Rilne + V FR Zisvadis = - VD 
Robblani = C Tl ZuoDiaer + V ZH 

V -
52. 1 
2 4 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 

Tot 
103 
83 
2 
0 
11 
0 

+ ja/oul/sl 
= nein/ non I no 
o enth. I abst. I ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant I Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
2e.09.2oos 1e:09:29 n ldentif.: 47.9 / 26.09.2005 18:08:53 

Conseil national, Syst6me de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2402 
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Namentih, Abstimmung / Vote nomlnatlf 
CONSEIL NATIONAL 
Proces--verbal de vote 

Geschäft I Objet 
Asylgesetz (AsylG). Anderung 

Loi sur l'aslle (LAsl). Modificatlon 

Gegenstand / Objet du vote: 

M. 44 etc. (admission pour ralsons humanltalres) 

Abstimmung vom/ Vote du: 26.09.2005 18:59:22 

Abate + R Tl Fluri + R so 
"- + E ZH Föhn + V sz 

Allemann = s BE Freystnger + V vs 
Amherd + C vs Frösch = G BE 
Amstutz + V ,i:st: Füglistaller + !V AG 
Baader caaoar + iV BL Gacfrent + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade = S ZH 
Banaa = s so Garbanl „ s NE 

= C GI:: GAnner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanler + R vs 
=umle 0 - ZH Glezendanner + V AG 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = S NE Glur + V AG 
Bezzola + R GR Goll = S ZH 
IBlaaer + V SG GrafMBVB = G BL 
Bianasca Attfllo • V Tl Graf-Litscher Edith = S TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = S ZH 
Borer + V so GU188n o R VD 
Bortoluzzi + IV ZH Günter = s Bt: 
Bruderer „ s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU f.lvr = s t;L 

Brunner Tonl + V SG u-vsin Hans Rudolf + R BL 
Brunscnwia Graf • R GI:: ~vsinRemo = 8 ....... 
BOchler + C SG Häberii + C TG 
Buanon + iV VD Haerina • s ZH 
Bühlmann = G LU Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerte = S GR 
Burkhalter + R NE Hassier + V GR 
i.;amomas + C GR iler + R ZH 
Cavalli = s Tl Heim Bea = s so 
Chevrler = C vs Hess Bemherd + - BE 
Christen + R IVU Hochreuterrer • C BE 
I.Jlffluef = S BE Hofmann Urs = SAG 
Darbeliav = C vs Hollenstaln = G SG 
DeBuman = C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann = 8 Ln 
.1nnnond l,IA('Juelln = s VDi Huauenln = - VD 
Dunant + V BSI Humbel Näf + C AG 
Duoraz + R GEI Hutter Jasmin + V SG 
EgerszRai-Obrist + R AGI Hutter Markus + R ZH 
Eggly + R GEI lmteld • C 'JW 
Enaelberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel = G FR Janlak = s BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jennann • C BL 
Fattebert + V VD Joder + V Be 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet = s l"K 
Fehr Hans-JOra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueiine = :s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = s ZH Klener Nellen = s BE 

Fraktion I Graupe I GruDDO C G R s 
Ja/oul /si 14 0 33 0 
nein I non I no 10 14 2 47 
enth. / abst I ast. 0 0 1 0 
,emscn. ~ /J/ 4 / excuse art 57 4 / scusato NL 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen , n 1.1m pas vuu, / non ha voum, 3 0 4 5 
Vakant/ Vacant I vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signlficatlon de oul: Proposition de 1a majorite 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R AR Rossini = S IVS 
!Kahler = C Ju Roth--Bamasconi = S GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lana = G ZG IKutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadls + R Tl 
Leu + C LU Salvl = s VD 
Leuenceraer = G GE tiBV8fY = s VD 
LeutenAOMr Flfinnn * R ZH 1:iC11enk + V BE ..... = s BL SchenKer = s BS 
eutherd + C,AG l:iCl1erer Marcel + IV ZG 

Levrat = S l"K Schlbll + V ZH 
Loeme + IC Al ~Oer + V ZH 
Lustenoeraer + C LU Schmledwaltal' + iV BE 
Man<WR•der Bar = R BE Schneider * R BE 
MartlWemer = :s GL Schwander + V sz 
ManvKälln = S ZH S1i!10rlst + V AG 
l1IIBtnYS + V AG Stmoneschl-(.,Orcesi = C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruaa C8rlo = S GE 
Maurv PBSQuier = S GE Snuhler • V TG 
Meier-i,,cnmz = C SG Stahl + V ZH .. G VlJ 11mmLuzi + V AG 
Massmer + R TG einer + R so 
-er I ne11:11H1 # C FR OCKli = S BE 
Mlesch + V BL :unerHeiner + E AG 
MOmetl + V ZH StumD = SAG 
MOllerGeri = G AG euscher = G BE 
1111 llerPhlllDD + RAG Thanei * s ZH 
M nerWalter + R :,,"' Theiler + R LU 
"" ller-tternmt = S ZH ITrlMr!t>7 + R BE 
1111 ri + V LU Vanak = - GE 
Nordmann .. S VD Vaudroz Rene + R VD 

0881' + R ZH Veilton + V VD 
l&llnt + V IBE Vennot = S BE 
l!lfflln + V GE Vlscher = G ZH 

~armelln + V IVD Vollmer = S BE 
"ealina = s Tl VVaMr ChrtmU!n + E Kt,, 

Pelli + R Tl vv......,- + E ILn 
Perrln + V NE Walker Fai1X + C SG 
Pfister AArhAni + .., ZG Walter narnsioru + V TG 
t"llster Tl'leODhll + V SG Wanatluh + V BE 
RaMet1aer + R BS Wasserfallen + R BE 
Rechsteiner Paul = s SG Wehrli + C sz 
Rechstelner-Basel = s BS Welgelt * R SG 
Recordon 
RennW1:11d 
Rev 
Revmond 
Rlklin 
Rime 
Robblanl 

V - Tot 
54 1 107 
0 3 76 
0 1 2 
0 0 0 
2 0 14 
0 0 0 

= G VD Weveneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE VVYSS Ursula = 15 BE 
= C ZH ZaD11 = C ZH 
+ V FR Zlsvadls = • VD 

= C Tl Zunniffl>r + V ZH 

+ ja/ oui/si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art 57 Abs. 4 

excusil seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. fi7 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nlcht 

Le pn&sldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein/ Signification de non: Proposition de 1a mlnorite Vermot-Mangold 

Nationalrat, Bektronlsches Abstimmungssystem 

26.09.200518:59:56 /8 ldantlf.: 47.9 / 26.09.2005 18:59:22 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 2403 
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Name:;: Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur l'asile (L.Asi). Modlfication 

Gegenstand / Objet du vote: 

M32al.2 

Abstimmung vom/ Vote du: 26.09.2005 20:18:37 

Abate + R Tl Flur! + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn + IV sz 
Allemann = S BE Frevsinger + V vs 
Amherd o C vs Frösch = G BE 
Amstutz + V BE Füalistafler + V AG 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
BaderElvira + C so Gallade = S ZH 
Banaa = s so Garbani • s NE 
Barthassat = C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle + - ZH Giezendanner + V AG 
Back = R VD Glasson = R FR 
Berberat = S NE Glur + V AG 
Bezzola + R GR Goll = S ZH 
Biaaer + V SG Graf Maya = G BL 
Bignasca Attilio • V Tl Grar-Litscher Edith = S TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = S ZH 
Borer + V so Guisan = R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = S BE 
Bruderer • s AG Gutzwilier + R ZH 
Brun + C LU Gvr = s sz 
Brunner Ton! + V SG Gvsin Hans Rudolf • R BL 
Brunschwia Graf • R GE Gvsin Remo = S BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerlng = S ZH 
Bühlmann = G LU Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerte = S GR 
Burkhalter + R NE Hasster + V GR 
Cathomas + C GR Hegetschweiler + R ZH 
Cavalli = S Tl Heim Bea = s so 
Chevrier = C VS Hess Bernhard + - BE 
Christen o R VD IHochreutener + C BE 
Daguet = S BE Hofmann Urs = s AG 
Darbellay = C VS Hollenstein = G SG 
DeBuman = C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann = S ZH 
Dormond Beouelin = S VD Huguenin = • VD 
Dunant + V BS HumbelNäf + C AG 
Duoraz = R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eaerszeoi-Obrlst + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv = R GE lmfeld + C ow 
Engelberger + R NW lneichen + R LU 
Fasel = G FR Janiak • s BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Jeder + V BE 
Favre • R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet = s FR 
Fahr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fahr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMarlo = s ZH Kiener Nelien = s BE 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s E 
Ja/oui/si 16 0 24 0 5 
nein I non I no 9 14 8 46 0 
enth. I abst / ast 2 0 1 0 0 
entsch. M 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato M 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen I n ont pes vote / non ha votato 0 0 7 6 0 
!Vakant I vacant / vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signlfication de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signlfication de non: Proposition de la minorite B0hlmann 

Kleiner + R AR Rossini = s vs 
Kohler = C JU Roth-Bernasconl = S GE 
Kunz + V LU Ruey = R VD 
..ana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis = R Tl 
Leu + C LU Selvi = S VD 
Leuenberaer = G GE Savarv = S VD 
Leuteneorier Filin= + R ZH Schenk + V BE 
Leutenegger = S BL Schenker = S BS 
Leuthard o C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat = SFR Schibli + V ZH 
LoeDTB + C Al Schlüer + V ZH 
Lustenberaer + C LU Schmied Walter + V BE 
Markwalder Bär = R BE Schneider • R BE 
MartiWemer = S GL Schwander + V sz 
Many Kälin = S ZH Slegrlst + V AG 
Mathvs + V AG Simoneschl-Cortesi = C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruaa Carlo = S GE 
Maurv Pasauier = S GE Spuhler • V TG 
Meier-Schatz = C SG Stahl + V ZH 
Menetrev-Savarv = G VD Stamm Luzi + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R so 
Mever Therese # C FR Stöckli = S BE 
Miesch + V BL Studer Heiner + E AG 
Mörgeli + V ZH Stump = SAG 
Müller Ger! = GAG Teuscher = G BE 
Müller Philipp + R AG Thanei . S ZH 
Müller Walter + R SG Theller + R LU 
Müller-Hemml = S ZH Trlponez • R BE 
Müri + V LU Vanek = - GE 
Nordmann • s VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser • R ZH Veillon + V VD 
Oehrli + V BE Vermot-Manaofd = S BE 
Pagan + V GE Vischer = G ZH 
Parmelin + V VD Vollmer = S BE 
Pedrlna = s Tl Waber Christian + E BE 
Pelli + R Tl Wäfler + E ZH 
Perrln + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiöra + V TG 
Pfister Theoohil + V SG Wendfluh + V BE 
Randeaaer + R BS Wasserfallen + R BE 
Rechsteiner Paul • S SG Wehrfi + C sz 
Rechsteiner-Basel = S BS Weiaelt • R SG 
Recordon = G VD Weveneth + V BE 
Rennwald = s JU Widmer = S LU 
Rev = s vs Wobmann + V so 
Revmond + V IGE lvvYSS Ursula - s BE 
Riklin + C ZH Zaofl = C ZH 
Rime + V FR Zisvadis = - VD 
Robbiani = C Tl Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot = nein / non / no 
54 2 101 o enth. / abst / ast. 

% entschuldigt gern. M 57 Abs. 4 0 3 80 
0 0 3 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
2 0 
0 0 

0 
15 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
26.09.200520:19:11 /10 ldentif.: 47.9 / 26.09.2005 20:18:37 

Conself national, Systeme devote efectronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2407 
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Geschäft/ Objet 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur rasile {LAsl). Modification 

Gegenstand / ObJet du vote: 

ArL 32 al. 2 eh. 2 

Abstimmung vom/ Vote du: 26.09.2005 20:19:31 

Abate + R Tl Flun + IR so 
r + E ZH Föhn + V sz 

Allemann = S BE Fmvslnaer + V vs 
Amherd = C VS Frösch = G BE 
Amstutz + V BE Füalistaller + IV AG 
BaaderCasMr + V BL GAdient = :V ~!'\ 

Bader Elvira + C so Gallade = S ZH 
tsanaa = s so: Garbani * s Nt: 
Barthassat = C GE Geriner = G ZH 
Baumann Alexander + IV TG Gerrnanier + R vs 
Bäum1e = • ZH Glezendanner + V AG 
tlSCK = R vu Glasson = R FR 
Berberat = S NE Gtur + V AG 
Bezzola + R GK Gntl = SIZH 
Blaaer + V SG GrafMBY8 : G BL 
Bianasca Attiho * V Tl Graf-1.Jtscner Edith = S TG 
...innAr + V ZH Gross Andreas = s Ln 

Borer + V i,;u Guisan = R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = s BE 
Bruderar * SAG Gutzwlller + IR ZH 
Brun + C LU lüVT = s :sL 

Brunner Tonl + V SG Gvsln Hans RUdolf • R BL 
Brunschwia Gm * R GE GVS1nRemo = s BS 
=ler + C SG Häberil = C Tü 
Buanon + IV IVU Haerlna = s ZH 
Bühlmann = G LU Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerte = S GR 
Burkhalter + R INt:: Hassler + V GR 
;Rthomas + C GR H eller + R IZH 

Cavalli = 5 Tl Heim Bea = s so 
Chevrier = C vs Hass Bernhard + • BE 
cnristen 0 R vo HO!".nreutener + C BE 
Daauet = s BE nOTJTiann urs = SAG 
Darbellav = C vs Hollenstein = G SG 
DeBuman = C FR Huber + R UR 

= t: BE Hubmann = s ZH 
9.,,,,JA1in = s VD HuauenIn = • VD 

+ V BS HumbelNäf + C AG 
= R GE Hutter Jasmin + IV i,;i.,i 

•. 1brist 0 R AG Hutter Markus + R ZH 
= R GE lrme1d + C ow 

r + R NW lneichen + R LU 
Fasel = G FR Jan1aK * s BL 
FäSSlet' der = s sG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + IV BE 
Favre * R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + IV ZH Jutzet = s FR 
Fehr Hans-Jüra = s SH =ufmann + V ZH 
Fehr J,.,.,,uellne = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = s ZH Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Grouoe / Gruooo C G R s 
Ja/oul/s1 15 0 23 0 
1netn/non/no 12 14 8 46 
lentll. / am1t / ast 0 0 2 0 
emscn. M 57 4 t excuse art o7 4 / llwUlHIW 1-Vl. 57 4 0 0 0 0 
nat rucm , ... '°"'nommen / n'ont pas vme / non na vou;na 0 0 7 6 
Vakant/ Vacanl / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signlflcatlon de oui: Proposition de la majorlte 
Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition Ruey 

E 
3 
2 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R IAK 
Korner = C JU 
Kunz + V LU 
Lana = G ZG 
Laubacher + IV LU 
Leu + IC LU 
LeuenDeraer = G GE 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

IROIISini = s vs 
Roth- i = S GE 
Ruey = R VD 
Rutschmann + V ZH 
Sadis = R Tl 
saM = S VD 
~ = s vo 

... ~------r Filiooo + R ZH SChenk + V BE 
er = r = S BS --- = l'ir.NVeT Maroei + V ZG 

Levral = Schll:>11 + V ZH 
Loeme + Schlüer + V ZH 

+ Schmied Walter + V BE 
Mar!NMlcfer Klar = !I Schneider * R BE 
MartiWemer = Schwander + V sz 
Martv Källn = s Ll'1 :siaorlst = V AG - + V AG Stmoneschl-Cortesi = iC Tl 
Maurer + V ZH Sommaruoa carto = s GE 
MaUrv MISauier = S GE Snun1er • V TG 
IYIBl8r...:scna!Z = CISG Stahl + IV ZH 
Men ,y = G VD Stamm LU21 + !V AG 
Massmer + R TG Steiner + R SO 

1Me11er Therese # C l"I'( i,;mcio1 = S BE 
Miesch + V BL Studer Helner = E AG 
IVK)fge{j + IV ZH Stump = SAG 
MOllerGeri = GAG Teuscher = G BE 
MOllerPhitiDD + RAG Thanei „ s ZH 
Müller Walter + R SG ll\eller + R LU 
Müller-Hemmi = S ZH Trloonez * R BE 
Mürl + V LU Vanek = - GE 
Nordmann „ s VD vaudroz Rene + R VD 
Noaer • R ZH Velllon + V VD 
.iannj + V BE Vennot-Manaold = S BE 

Paaan + V GE Vlscher = G ZH 
Parrnelin + V VD Vollmer = s BE 
Pedrina = S Tl Waber Christian + E BE 
Pelli + R Tl liVäfler + E ZH 
Pemn + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gemara + C ZG Walter HansIöra + V TG 

hil + V i,;i.,i Wandfluh + V BE 
Rant'INfflel' + R Hl'> WassenaUen + R BE 
Rechstelner Paul * s SG Wehrli + C sz 
Rechstelner..ßasel = S BS Welaerc • R SG 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Rlklln 
Rlme 
Robbiani 

V . Tot 
52 1 94 
2 4 88 
0 0 2 
0 0 0 
2 0 15 
0 0 0 

= G VD vveveneth + V BE 
= S JU Widmer = S LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V ül: IYVYSS Ursula - 15 IBE 
+ C ZH Zaofl = C ZH 
+ V FR Zlsvadls = • vo 
= C Tl Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oul /sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst / ast. 
% entschuldigt gern. ArL 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Prtsldent stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
V Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronische& Abstimmungssystem 

26.09.2005 20:20:05 /11 ldentlf.: 47.9 / 26.09.2005 20:19:31 

Conseil national, Sydme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2408 
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Geschäft/ Objet 
Asylgesetz (AsylG). Anderung 

Lot sur l'asile (LAsi). Modlflcation 

Gegenstand / Objet du vote: 

M83a 

~-l 
02.060 

4--1'3. 
Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Abstimmung vom/ Vote du: 26.09.2005 22:04:25 

Abate + R Tl Fluri + R so 
IAeschbacher * E ZH Föhn = V ISL 

Allemann + s BE Freysinger = V VS 
Amherd + C vs Frösch + G BE 
Amstutz = V BE iaoalistaller = V AG 
Baader Caspar = V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + IC so Gallade + s ZH 
Banaa + s so Garbani * s NE 
Barthassat + C GE Genner + G ZH 
Baumann Alexander = V TG Germanler + R VS 
Bäumle + - ZH Giezendanner = V AG 
Beck + R VD Glasson = R FR 
Berberat + S NE Glur = V AG 
Bezzola + R GR Gall + S ZH 
Biaaer = VISG GrafMava + G BL 
Bianasca Attilio • V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder = V ZH Gross Andreas + s ZH 
Borer = V SO Gulsan * R VD 
Bortoluzzi = V ZH Günter + s BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr + s sz 
Brunner Toni = V SG Gysin Hans Rudolf • R BL 
Brunschwia Graf * R GE GvsinRemo + s BS 
B0chler = C SG Häberli + C TG 
Buanon = V VD Haerina + s ZH 
Bühlmann + G LU Haller = V BE 
Bohrer o IR SH Hämmerle + S GR 
Burkhalter + R NE Hassler = V GR 
Cathomas + C GR Hegetschweiler = R ZH 
Cavalli + s Tl Heim Bea + s so 
Chevrier + C VS Hess Bernhard = - BE 
Christen + R VlJ Hochreutener + C BE 
Daauet + s BE Hofmann Urs + s AG 
Darbellay + C VS Hollenstein + G SG 
DeBuman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beauelin + s VD Huguenin + • VD 
Dunant = V BS Humbel Näf + C AG 
Duoraz + R GE Hutter Jasmin = V SG 
Egerszeai-Obrist = R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld = C PW 
Enaelberaer = R NW lneichen = R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann = C BL 
Fattebert = V VD Joder = V BE 
Favre = R VD John-Calame + G NE 
FehrHans = V ZH Jutzet + s FR 
Fehr Hans-J0rg + s SH Kaufmann = V ZH 
FehrJacaueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/oui/si 17 14 19 48 
nein / non / no 8 0 14 0 
enth. / absl / asl 0 0 1 0 
entsen. M. 57 41 excuse art 57 4 / scusato M. 57 4 0 0 0 0 
nat mcnt teugenommen / n'ont pas vote / non na vatato 2 0 6 4 
Vakant , vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Proposition de la majorite 

E 
2 
2 
0 
0 
1 
0 

Kleiner = RAR Rossini + s vs 
Kohler + C JU Roth-Bemasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU SaälS + R Tl 
Leu = C LU Salvi + s VD 
Leuenberaer + G GE Savarv + s VD 
Leuteneaaer Filiooo = R ZH Schenk = V BE 
Leuteneoaer + s BL Schenker + s BS 
Leuthard + C AG Scherer Marcel = V ZG 
Levrat + s FR Schibli = V ZH 
Loeme = C Al Schlüer = V ZH 
Lustenberaer = C LU Schmied Walter = V BI: 
Markwalder Bär * R BE Schneider * R BE 
MartiWemer + s GL Schwander = V SZ 
Marty Kälin + s ZH Siearist + V AG 
Mathvs = V AG Simoneschi-Cartesi + C Tl 
Maurer = V ZH Sommaruaa Carlo + S GE 
Maurv Pasauier + s GE Souhler * V TG 
Meier-Schatz + C SG Stahl = V ZH 
Menetrey-Savary + G VD Stamm Luzi = V AG 
Messmer = R TG Steiner + R so 
Mever Therese # C FR Stöckli + s BE 
Miesch = V BL Studer Heiner + E AG 
Möraeli = V ZH Stumo + SAG 
MüllerGeri + G AG Teuscher + G BE 
MüllerPhlliDD + R AG Thanei * s ZH 
Müller Walter + R SG Theiler = R LU 
Müller-Hemmi + s ZH TriDOnez = R BE 
Müri = V LU Vanek * - GE 
Nordmann * s VD Vaudroz Rene = R VD 
Noser + R ZH Veillon = V VD 
Oehrli = V BE Vermot-Mangold + S BE 
Pagan = V GE Vischer + G ZH 
Parmelin = V VD Vollmer + s BE 
Pedrina + S Tl Waber Christian = E BE 
Pelli + R Tl Wäfler = E ZH 
Perrin = V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard = C ZG Walter Hansiörg = V TG 
Pfister Theophil = V SG Wandfluh = V BE 
Randeooer = R BS Wasserfallen = R BE 
Rechsteiner Paul + S SG Wehrli = C SZ 
Rechsteiner-Basel + S BS Weigelt * IR SG 
Recordon + G VD Weveneth = V BE 
Rennwald + S JU Widmer + S LU 
Rey + s vs Wobmann = V so 
Revmond = V GE wvssUrsula + S BE 
Riklin * C ZH Zaofl * C ZH 
Rime = V FR Zisvadis + • VD 
Robbiani + C Tl Zunnioer - V ZH 

+ ja/ oui/si 
V - Tot = nein / non / no 
2 3 105 o enth. / abst / ast. 

1 n % entschuldigt gern. M 57 Abs. 4 52 
0 0 1 excuse selon art 57 al. 4 / scusato sec. art 57 cps. 4 

0 0 
2 1 
0 0 

0 
16 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition de Ja minorite II Lustenberger 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
26.09.2005 22:05:02 /16 ldentif.: 47.9 / 26.09.2005 22:04:25 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2413 



~ NATIONALRAT 
c,;. Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Lol sur l'aslle (LAsl). Modltlcatlon 

Gegenstand / Objet du vote: 

M 13b al. 1 et 2 LSEE 

SQQ 
02.060 

~ 
e Abstimmung / Vota nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Abstimmung vom/ Vote du: 27.09.2005 10:34:08 

Abate + R TI Flur! 
AeSCl'lbacher + E I ZH Föhn 
Allemann = S BE Frl:lVsinnRT 
Amherd + C VS Frösch 
Mlstutz + V BE Füalistaller 
tsaaaer üaSoar + V BL Gedient 
Bader Bvira + C &1 Gai•-
Banaa = IS SO Garbani 
Barthassat = C GE Genner 
Baumann Alexander + v TG Germanier 
Bäumte + - ZH Giezendanner 
l:leCK + R vu Glasson 
Berberat = S NE Glur 
Bezzola + R GR Goll 
Bu:iaer + V SG Graf Maya 
Bianasca Attllio + V Tl ürar-1.itscner l:.ll1tn 
Binder + V ZH Gross Andreas 
Borer + V 11:iU Gulsan 
Bortoluzzi + V ZH Günter 
Bruderar • S AG Gutzwiller 
Brun + C LU ,vr 

Brunner Toni + V '~G vsin Hans R11r1olf 

Brunschwla Graf • R C: E ivsin Remo 
BOchler + C SG äberli 
~ +VVD 

L : : :~ 
Haerlna 
Haller 
Hämmerle 
Hassler 

Cathomas + C GR H er 
Csvalll • S Tl Heim Bea 
Chevrier = C vs Hess Bemherd 
Cnristen o R VD Hochreutener 
Daauet = s 1:11:. Hofmann Urs 
Darbellay = C VS Hollenstein 
De Buman = C FR Huber 
Donze + E BE Hubmann 
Dtlrmond KflOuelin = S VD Huauenin 
Dunant + V BS HumbelNäf 
DuDraz = R 1ü1:. Hutter Jasmin 
E brist +RAG Hutter Mal'KUS 

+ R GE llfflRld 
+ R NW 
= G FR Janlak 

FSSS1er-Osterwalder - S SG Jermann 
Fattebert + 'V vu Joder 
Favre + R VD John-Calame 
Fehr Hans + V ZH utzet 
Fehr Hans-Jüra = s SH KaUTrnann 
Fehr J-ueline = s ZH Keller Robert 
Fehr Marle = S ZH Kiener Nellen 

Fraktion / GrouDe / Gruooo C 
Ja/oui/sl 17 
nein , non / no 9 
ernn. / abst. / ast. 0 
1ernscn. Art. 57 4 / axcuse art. 67 4 1 scusato ,vi:. ö7 4 0 
hat mtrn 1111iwnommen / n ont DBS vme / non l'la vmaro 1 
VBK81lt, vacant / vacante 0 

+ R SO 
+ V=-
+ V VS 
= G BE 
+ Al~ 

+ GR 
= ZH 
= NE 
= G ZH 
+ R VS 
+ v AG 
= R FR 
+VAG 
= SIZH 
= G BL 
= S TG 
= S ZH 
= R VD 
= S BE 
+ R ZH 
: S :SL 

+ R BL 
= S BS 
+ G IU 

= SILM 
• V BE 
= s GR 
+ V GR 
+ r< ZH 
= s so 
+·BE 
+ .... !:SI::: 
=SAG 
= G SG 
+ R UR 
= s ZH 
= • VD 
+ C AG 
+ V SG 
+ R ZH 

+ R LU 
= S BL 
+ C BL 
+ V BE 
= G NE 
=SFR 
+ V ZH 
+ V ZH 
= S BE 

G R s 
0 29 0 
14 6 50 
0 2 0 
0 0 0 
0 3 2 
0 0 0 

Bedeutung Ja / Signlflcation de oul: Proposition de la majorlte 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R AR Rosslni = s vs 
11.nhIer = C JU Roth-Bemasconi = S GE 
Kunz + V LU l'WBV = R VD 
lant'l = G ZG utschmann + V ZH 
Laubacher + V LU ;adia = R Tl 
Leu + C LU >Alvi = S VD 
Leuenbemar = G GE ,avarv = S VD , .. , FIIIDDO + R ZH Schenk + V BE 
L = S BL =nker = S BS 
Leuthard • IC AG ::saner8!'Ml!lrnal + V ZG 
Levrat = SFR 0C111Dd + V ZH 
LoenTA + C Al Schlüer + V ZH 
Lustennemer + C LU Schmied Walter + V BE 
Markwalder Bär = R BE Schneider + R BE 
Martl Werner = S GL Schwander + V sz 
Martv11.a11n = S LN Slamist „ V AG 
Mathvs + V AG ,.,,m = C 11 
Maurer + V ZH Sommaruaa L;ario = S GE 
Maurv PRAt1uler = S GE Souhler + V TG 
Maler-Schatz = C SG Stahl • !V ZH 
Menerrev-Savarv = G vu Stamm Luzi + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R so 
MSVer 1nerase # C FR lstöckfi = S BE 
Miesch + V BL Studer nemer + E AG 
Möraell + V ZH stumD = SAG 
MOllerGerl = GAG Teuscher = G BE 
MOl!erPhllloo + RAG Thanel = S ZH 
Müller Walter + R SG Theiler + R LU 
MO!ler-Hemml = S ZH Tru.ionez + fit BE 
MOri + V LU Vanak = - GE 
NOl'dmann = S VD 1vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Veillon + V VD 
uenrli + V BE Vermot-Mani:iold = s BE 
Paaan + V GE iVlscher = G ZH 
Parmelin + V VD Vollmer = S BE 
Pedrina = S TI vvaber Christian + E BE 
Pelli 0 R TI vv-r + E ZH 
Perrln + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard + C ZG 
Pfister I neoprJII + V SG 

- r + R BS 
Rechsteiner Paul = s SG 
Rechsteiner-Basel s BS 

Walter HanslOl'a 

9j Wandfluh 
E 

Wehrli 
• R ~ vveigelt 

Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Rlklin 
Rime 
Robbiani 

V . Tot 
53 2 106 
0 3 82 
0 0 2 
0 0 0 
3 0 9 
0 0 0 

= 
= G vu vveyeneth + IV BE 
= s JU vvtamer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V \.':it: VVYSS Ursula = s BE 
+ C ZH Larm = C ZH 
+ V FR ZiSYadis = • VD 
= C TI ZuriDiaer + V ZH 

+ ja/oul/si 
= nein/ non/ no 
o enth. / abat. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Prtsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein/ Signlflcatlon de non: Proposition de la minortte Roth-Bemasconl 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
27.09.200510:34:42/B ldentlf.: 47.9 / 27.09.2005 10:34:08 

COnseil national, Systeme de vote electronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2425 



~ NATIONALRAT 
V Abstimmungsprotokoll 

Geschlft / Objet 
Asylgesetz (AsylG). Anderung 

Loi sur l'asile (LAsi). Modificatlon 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art 13g LSEE 

.923 
02.060 

. 211:2 
e Abstimmu~ / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Pr~s--verbal de vote 

Abstimmung vom / Vote du: 27.09.2005 11 :55:01 

Abate + R fl Fluri + R so 
Aeschbacher • E ZH "'öhn + V sz 
Allemann = S BE Frevsinger + V vs 
Amherd • C vs Frösch = G BE 
Amstutz + V t1E "'Clal11m;u1er + V AG 
Baadercasoar + V BL Gaaient o V GR 
Bader Elvira + C lSU Gallede = S ZH 
HAnna = 8 so Garbani = S NE 
Barthassat = C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanler + R vs 
Bäumle 0 • Z.H Glezendanner + V AG 
Beck + R VD Glasson = R FR 
1:1erberat = S NE Glur + V AG 
Bezzola + R GR Goll = S ZH 
Biaaer + V SG GrafMava = G BL 
BignascaAttilio + V Tl Graf•Lltseher Edith = S TG 
Binder + V ZH Grass Andreas = S LH 
Borer + V so Guisan = K VU 
Bortoluzzi + V ZH Gllnter = S BE 
Bruderer • s AG Gutzwlller + R ZH 
Brun + C LU 
tm.1nner Toni + ,~I Brunschwia Graf • 
BOchler • 
Buanon + 
BOhlmann = 

Gvr = s sz 
GV111n Hans Rudolf • R BL 
Gvsln Rerno = S BS 
Häberli 0 C TG 
Haerini:i = S ZH 
Haller • V BE 

Bührer + R SH Hämmerie = S GR 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR 
Cathotnas ,. c; GR H ·1er + R ZH 
Cavalli • s Tl Heim Bea = s so 
Chevrler = C VS Hess Bernhard + • BE 
Christen • R VD Hochreutener + C t1t:: 

Daauet = S BE Hofmann Ura • s AG 
Darbellay = C VS Hollenstein = G SG 
DeBuman = C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann = S ZH 
Dormond tmCJUelin = S VD Huguenin = • VD 
Dunant + V BS HumbelNäf + C AG 
Ounnaz = R GE Hutter Jasmin + V SG 
E ""brist + RAG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld + C ;JVY 

EnaelDeraer + RNW lneichen + R LU 
Fasel = IG FR Janiak = 8 BL 
Fässler•Osterwalder = S SG Jermann + C BL 
Fattebert + IV VD Joder • V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet = IS FR 
Fehr Hans-JOra = S SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jamuellne = s ZH KeUer Robert + V ZH 
FehrMario = s ZH Kiener NeUen = s BE 

Fraktion / Graupe/ Gruooo C G R s 
Ja/oui/si 10 0 26 0 
nein, non/ no 10 14 6 48 
enm. 1 al>St / ast. 1 0 0 0 
,ermscn. JV1. o7 41 excuse art. 57 4 / scusato Art 57 4 0 0 0 0 
1nat nicm m11genommen / n·orn pas vote / non na votato 6 0 8 4 
Vakant I vl:lCaffi / vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Proposition de la commlsslon 

E 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

Kleiner + R AR Rossini = s vs 
Kahler • C JU Roth-Bemasconi = 8 GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
1 ,~ + V LU Sadls = R Tl 
Leu + C LU Salvi = SIVD 
leuenMrmr = G GE l:>8WJV = S VD 

Flllooo • R ZH Schenk + V BE 
leutenegaer = S BL Schenker = S BS 
Leutherd = C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat = IS FR Schlbli + V ZH 
LDSDTB + C Al Schlller + V ZH 
Lustenberaer + C LU """mied Walter + V BE 
MBrKWa1der tiar = R BE Schneider + R BE 
MAmWemer = S GL Schwander + V sz 
Martv Källn = S ZH Siearist + V AG 
Mathvs + V AG Simoneschi-Cortesl = C Tl 
.,,,.urer + V ZH Sommaruga Carlo = s GE 
Maurv PaSQuier = S GE Souhler + V TG 
Maier-Schatz = C SG Stahl • V ZH 
MenetreY.SSYlilJY = G VD Stamm Luzi + V AG 
Massmer + R TG Steiner + R so 
IIIIAVMlneteSe # C FR Stöckli = S BE 
Mlesch + V BL Studer Heiner = E AG 
MOl'tll!lll + V ZH StumD = SAG 
MCillerGeri = GAG Teuscher = G BE 
MOllerPhiliDP + RAG Thanel = S ZH 
MOller Walter + R SG Theiler • R LU 
IMOller-Hemm, = S ZH TriDOnez + R BE 
Müri + V LU Vanek : • GE 
Nordmann * S VD 1/audroz Rene + R VD 
Noser * R ZH Veillon + V VD 
JAhrll + V Bt: Vermot-Manaold = S BE 

Paaan + V GE Vischer = G ZH 
Parmelin + V VD Vollmer = S BE 
Pedrina = s II Waber chnstlan + E BE 
Pelli + R Tl Wäfler + E Ln 
Perrin + V NE Walker Felix • C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiöra + V IG 
r"Tlster I neopnil + V SG Wandfluh + V BE 
Randaaaer + R l:RS Wasserfallen • R BE 
Rechsteiner Paul = s SG Wehrli • C sz 
Rechsteiner-Basel = s BS VYelQelt • R SG 
Recordon = G VD Wevenem + IV BE 
Rennwald = s JU Wldmer = S LU 
Rev = s vs Wobmann + V so 
rwvmond 
H:1klin 
Rime 
Robbiani 

V . Tot 
52 1 92 
0 3 82 
1 1 3 
0 0 0 
3 0 22 
0 0 0 

+ V GE VYYSS Ursula - S BE 
= C ZH ZaDfl = C ZH 
+ V FR Zisvadis = • VD 
= C Tl Zuopiaer + V ZH 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst / ast. 
% entschuldigt gern. Art 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 J scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
V Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein/ Slgnification de non: Proposition de 1a mlnorite Hubmann (+ Meier-Schatz) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
27.09.2005 11:55:35 /10 ldentlf.: 47.9 / 27.09.2005 11 :55:01 

Conseil national, SystAme devote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2424 



324-
02.060 

~ NATIONALRAT 
9 Abstimmungsprotokoll 

l?et'. 2~ 
Namentlich1e Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Lai sur reslle (LAsl). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 

M 13h 

Abstimmung vom/ Vote du: 27.09.2005 11 :56:05 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher . E ZH Föhn + V sz 
AllemaM = S BE Freysinaer + V vs 
Amherd • C vs Frösch = G BE 
Amstutz + V BE Füalistaller + V AG 
Baader casoar + V BL Gadient • V GR 
Bader Elvira + C so Gallade = S ZH 
Banaa = s so Garbenl = S NE 
BarthesSat = C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle 0 - ZH Giezend8Mer + V AG 
Back o R VD Glesson = R FR 
Berberat = IS NE Glur + V AG 
Bezzola + R GR Goll = S ZH 
Biooer + V SG Graf Maya = G BL 
Bianasca Attllio + V Tl I1.>rar-Litscher Edith = S ITG 
Binder + V ZH Grass Andreas = S ZH 
Borer + V so Gulsan = R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = S BE 
Bruderer • s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr = s sz 
Brunner Toni + V ISG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwla Graf • R GE Gvsin Remo = S BS 
Büchler • C SG Häberll = C TG 
Buanon + V VD Haerina = S ZH 
Bühlmann = G LU Haller • V BE 
Bohrer + R SH Hämmerle = S GR 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR 
Cathomas • C GR Heaetschweiler + R ZH 
Cavalii • s TI Heim Bea = s so 
Chevrier = C vs Hess Bernhard + - BE 
Christen • R VD Hochreutener + C BE 
Daauet = 1s BE Hofmann Urs = SAG 
Darbellav = C vs Hollenstein = G SG 
DeBuman = C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann = s ZH 
Dormond Beauelin = s VD Huauenin = - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
DuDraz = R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eoerszeai-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv 0 R GE lmfeld + C OW 
Enaelberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel = G FR Janlak = s BL 
Fässier-Osterwalder = s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Jeder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + IV ZH Jutzet = s FR 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
FehrJacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = s ZH Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s 
Ja/oui/si 10 0 25 0 
nein / non / no 11 14 5 49 
enth. / abSl / asl 0 0 3 0 
emscn. M 57 4 / excuse arl 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
1nat nicht teilgenommen, n'ont pas vote / non ha votato 6 0 7 3 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Proposition de la majorite 

E 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

Kleiner + R AR Rossini = s vs 
Kahler • C JU Roth-Bemasconi = S GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis 0 R Tl 
Leu + C LU Salvi = S VD 
Leuenberaer = G GE Savarv = S VD 
Leuteneaaer Flliooo * R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer = S BL Schenker = S BS 
Leuthard = C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat = SFR Schibli + V ZH 
Loepfe + C Al Schlüer + V ZH 
Lustenceraer + C LU Schmied Walter + V BE 
Mrirkwalder Bär = R BE Schneider + R BE 
MartiWemer = S GL Schwander + V sz 
Martv Källn = S ZH Siearist + V AG 
Mattivs + V AG Simoneschi-Cortesi = C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruaa Csrlo = S GE 
Maury Pasauier = S GE souhler + V TG 
Meier-Schatz = C SG Stahl • V ZH 
Menetrev-savarv = G VD Stamm Luzi + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R so 
Mever Therese # C FR Stöckli = S BE 
Miesch + V BL studer Heiner = E AG 
Möraeli + V ZH StumD = SAG 
MüllerGeri = G AG Teuscher = G BE 
MOllerPhiliDD + RAG Thanei = S ZH 
Müller Walter + R SG 1neiler • R LU 
Müller-Hemmi = s ZH Trioonez + R BE 
Müri + V LU Vanek = - GE 
Nordmann . S VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser • R ZH Veillon + V VD 
Oehrli + V BE Vermot-Manaold = S BE 
Paoan + V GE Vischer = G ZH 
Parmelin + V VD Vollmer = S BE 
Pedrina = s TI Waber Christian + E BE 
Pelli + R Tl Wäfler + E ZH 
Perrin + V NE Walker Felix • C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiöra + V TG 
Pfister Theochil + V SG Wandfluh + V BE 
Randanoer + R BS Wasserfallen • R BE 
Rechstelner Paul = s SG Wehrli • C sz 
Rechstelner-Basel = s BS Weiaelt • R SG 
Recordon = G VD Weveneth + V BE 
Rennwald = s JU Widmer = s LU 
Rev = s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE vvvss Ursula = s BE 
Riklin = C ZH UIDTI = C ZH 
Rime + V FR Zisvadis = - VD 
Robbiani = C Tl Zuooioer + V ZH 

+ ja/oui/sl 
V - Tal = nein/ non/ no 
53 1 92 o enth. / absl / asl 

0 83 % entschuldigt gern. M 57 Abs. 4 3 
0 1 4 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
3 0 
0 0 

0 
20 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein/ Signlflcatlon de non: Proposition de la minorite Hubmann(+ Meier-8chatz) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
27.09.2005 11 :56:38 /11 ldentif.: 47.9 / 27.09.2005 11:56:05 

Conseil national, Systeme de vote electrcnique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2431 



~ 
02.060 

~ NATIONALRAT 
9 Abstimmungsprotokoll ä Ab~~/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Loi sur l'asile (LAsi). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art 13i 

Abstimmung vom/ Vote du: 27.09.2005 11 :57:02 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher * E ZH Föhn + V sz 
Allemann = S BE Frevsinaer + V vs 
Amherd * C vs Frösch = G BE 
Amstutz + V BE Füglistaller + V AG 
Baader Casoar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira + C so Gallade = S ZH 
Banga = s so Garbani = S NE 
Barthassat = C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle + - IZH Giezendanner + V AG 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Barberat = S NE Glur + V AG 
Bezzola + R GR Goll = S ZH 
Biaaer + V SG GrafMeva = G BL 
Bianasca Attilio + V 11 Graf-Litscher Edith = S TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = S ZH 
Borer + V so Guisan o R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = S BE 
Bruderer * s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr = s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsln Hans Rudolf + R BL 
Brunschwig Graf * R GE GyslnRemo = SIBS 
Büchler * C SG Häberli = C TG 
Buanon + V VD Haerino = S ZH 
Bühlmann = G LU Haller * V BE 
Bührer + R SH Hämmerle = S GR 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR 
Cathomas * C GR Heaetschweller + R ZH 
Cavalli * s Tl Heim Bea = s so 
Chevrier = C VS Hess Bernhard + - BE 
Christen * R VD Hochreutener + C BE 
Daauet = S BE Hofmann Urs = SAG 
Darbellav = C VS Hollenstein = G SG 
DeBuman = C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann = S ZH 
Dormond Beauelin = S VD Huouenin = • VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Duoraz 0 R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eaer11:zeai-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eggly + R GE lmfeld + C OW 
Enoalberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel = G FR Janlak = S BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jermann + C BL 
Fattabert + V VD Jeder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet = SFR 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fahr JaCQueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMerio = s ZH Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s E 
Ja/oui/si 10 0 28 0 3 
nein / non / no 10 14 0 49 1 
enth. / abst / ast 1 0 5 0 0 
entsch. Art. 57 4 , excuse arl 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
lhat nicht teilgenommen / n ont pas vote / non na votato 6 0 7 3 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition de la minorite Hubmann 

Kleiner + R AR Rossini = s vs 
Kohler * C JU Roth-Bernasconi = S GE 
Kunz + V LU Ruev o R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis 0 R Tl 
Leu + C LU Salvi = S VD 
Leuenberger = G GE Savarv = S VD 
Leuteneaaer Filiono * R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaar = S BL Schenker = S BS 
Lautnard = C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat = S FR Schibli + V ZH 
LoenTA + C Al Schlüer + V ZH 
Lustenberaer + C LU Schmied Walter + V BE 
MarkwalderBär 0 R BE Schneider + R BE 
MartiWemer = S GL Sehwandar + V sz 
Martv Kälin = S ZH Siearist + V AG 
Mathys + V AG Simoneschi-Cortesi = C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruaa Carlo = S GE 
Maurv Pasauier = S GE Spuhler + V TG 
Meier-Schatz = C SG ~~hl * V ZH 
Menetrev-8avarv = G VD Stamm Luzi + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R so 
Mayer I nerese # C FR Stöckli = S BE 
Miesch + V BL Studer Heiner = E AG 
Möroell + V ZH Stumo = SAG 
MüllerGeri = G AG Teuscher = G BE 
MüllerPhillDD + R AG Thanei = S ZH 
Müller Walter + R SG Theiler * R LU 
Müller-Hemmi = S ZH Triconez + R BE 
Müri + V LU Vanek = - GE 
Nordmann * S VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser * R ZH Veillon + V VD 
Oehrli + V BE Vermot-Mengold = S BE 
Paaan + V GE Vlscher = G ZH 
Parmelin + V VD Vollmer = S BE 
Pedrina = S Tl Waber Christian + E BE 
Pelli + R Tl Wäfler + E ZH 
Perrin + V NE Walker Felix * C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiorg + V TG 
t'Tlster TheDDhil + V SG Wandfluh + V BE 
Rand..,,aer + R BS WasserfaUen . R BE 
Rechsteiner Paul = S SG Wehrli • C sz 
Rechsteiner-Basel = s BS Weiaelt • R SG 
Recordon = G VD Weveneth + V BE 
Rennwald = s JU Widmer = S LU 
Rev = s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE Wvss Ursula = S BE 
Riklin 0 C ZH Zapfl = C ZH 
Rime + V FR Zisvadis = • IVD 
Robbiani = C Tl ZUDDiaer + V ZH 

+ ja/ oui/si 
V - Tol = nein / non / no 
54 2 97 o enth. / absl / ast 

% entschuldigt gern. Art 57 Abs. 4 0 3 n 
0 0 6 excuse seien arl 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
2 0 
0 0 

0 
19 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
27.09.2005 11:57:35 /12 ldentif.: 47.9 / 27.09.2005 11 :57:02 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2432 



~ NATIONALRAT 
V Abstimmungsprotokoll 

Geschlft / Objet: 

~ 

02.024 

. .21428 
e Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (Al.IG) 

Lot fedilrale sur les iltrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art 7 4a titre 

Abstimmung vom /Vote du: 27.09.200511:58:14 

Abat9 + R TI 1 Fluri + R so 
eher * E ZHI Föhn + V sz 

Allemann = S BEI Fn,yslnaer + V vs 
Amherd * C VSI Frösch = G BE 
Amstutz + V BE i-ualistaller + IV AG 
Baader CasDBr + V BL Gadlent + V GR 
Bader Elvira + C SO Gallade = S ZH 
Banaa = s so Garbanl = S NE 
Barthassat 0 C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + V TG Germanler + R vs 
Bäumte 0 • ZH Glezendanner + V AG 
Back + R VD Glasson + R t-K 
Barberat = SINE Glur + V AG 
Bezzola + R GR Goll = S ZH 
Biaaer + V SG GrafMaVa = G BL 
Bit:malllla Attilio + V TI Graf-1.itscher Edith = S TG 
Rinder + IV D1 Gross Andreas = S ZH 
i,mrer + IV so Gulsan o R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = S BE 
Bruderer * IS AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr = s sz 
Brunner Toni + V SG Gv!oln Hans Rudolf + R BL 
Bn..ri'lschwla Graf * R GE GvsinRemo = s BS 
BOchler • C SG Häber1i + C TG 
Buanon + V VD Haering = s ZH 
BOhlmann = G LU Haller * IV BE 
Bünrer + R SH Hämmer1e = S GR 
Bun<naltElr + R NE Hassler + V GR 
C8Il1DITISS • C GR H ·Ier + R ZH 
Csvalli • s TI Heim Bea = s so 
Chevrier + C VS Hess Bernhard + • 1,11:, 

l.innsten • R VD Hochreutener + C BE 
Daauet = S BE Hofmann Urs = s AG 
Derbellay + C VS Hollenstein = G SG 
DeBuman + C FR Huber + R UR 
Donze + t:. tsE Hubmann = s ZH 
-10rmond MaOuelin = S VD Huouenin = • VD 
Dunant + V BS HumbelNäf + C AG 
Duoraz + R GE Hutter Jasmin + IV SG 
Eaerazeai-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
EaalY + R GE lmfeld + C 'JW 
Enaelberaer + R NW lnelchen + R LU 
Fasel = G FR Janiak = 15 BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Cslame = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet * s t-1'( 

Fehr Hans-JOra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = s :Ln Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/oui/si 17 0 30 0 
nein / non / no 4 14 1 48 
smn. / liWlit / ast 1 0 2 0 
entsch. Art. 57 41 excüs6 art. o7 4 1 scusato tvt. 07 4 0 0 0 0 
rnn rncm tei1Qelwmmen t n ont oas vote / non na VOUillO 5 0 7 4 
Vakant/ Vacant / Vacam.1 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnllication de oui: Proposition de la majorite 

E 
3 
1 
0 
0 
1 
0 

Kleiner + R AFl Kossln1 = s vs 
Kohler • C JU Roth-Bemasconi = S GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
laubacher + V 1 II i,,aars o R Tl 
Leu + C LU SaM = S IVD 
Leuenbermir = G GE Savary = S VD 

Fmnoo " R ZH Schenk + V BE 
L.., - s BL 1.:>enenker = S BS 
Leuthard + C AG l:SCl'lereT IWllllBI + V ZG 
Levrat = s t-K Nl".nibil + V ZH 

nRnTR + C Al Schlüer + V ZH 
Lustenberner + C LU Schmied Wslter + V BE 
Markwalder Bär + R BE Schneider + R BE 
Marti Werner = S GL Schwander + V sz 
MBTtYKAlln = 18 ZH :s1earist + V AG 
l\ll8tlWA + V AG StmorntSCni-COrtesr = C Tl 
llllaUfer + IV ZH =maruaa Cer1o = S GE 
Maurv Pasauier = s GE Snunler + V TG 
Meier-8chatz = C &:i Stahl • V ZH ,. = IG VD :,,.ammLIJZl + V AG 
Massmer + R TG Stainer + R so 
!IISVSl'lnBIBSS # C FR StOckli = s BE 
Mlesch + IV BL Studer Heiner = E AG 
IMOmSlj + IV ZH StumD = s AG 
MOilerGer1 = G AG Teuscher = G BE 

+ R AG Thanei = s ZH 
+ R SG Theiler • R w 

Müller-Hemmr = s Zl1 TrinnnA7 + R BE 
Mari + V LU Vanek = • GE 
Nordmann „ s VD VaudrozRri + R VD 
Noser ,. 

R ZH veillon + V VD 
Oehr1I + V BE Vermot-MBrnmld = s BE 
Paaan + V GE Vischer = G ZH 
Parmelln + V VD Vollmer = s BE 
Pedrina = s TI Waber Chnstian + E BE 
Pelil + R TI 1vväfler + E ZH 
Perrin + V NE WalkerFEllix • C SG 
l"tlster GAl'lu!rd + C ZG Walter Hansiöra + V TG 
Pfister Theoornl + V SG vvandfluh + V BE 
Randeoaer + R BS Wassel'Tllnen * R BE 
Rechsteiner Paul = s SG Wehr1I + C sz 
Rechstelner-Basel = s BS Weiaelt • R SG 
Recordon = G VD Weveneth + IV BE 
Rennwald = s JU Widmer = s LU 
Rey = s vs Wobmann + V so 
11:'(eymond + V GE Wvssursula = 8 tsE 
Rlklln + C ZH 2aDfl = C ZH 
Rime + V FR Zisyadis = • VD 
Robblani = C Tl ZunDiaer + V ZH 

V -
54 1 
0 3 
0 1 
0 0 
2 0 
0 0 

Tot 
105 
71 
4 
0 
19 
0 

+ Ja/ oui/ sl 
= nein/ non / no 
o enth. / abst / ast 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art öl cps. 4 
• hat nicht teilgenommen/ n'a pes votil / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pes Part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein/ Slgnllication de non: Proposition de la minoritil l Bühlmann 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
28.09.2005 12:42:48 /13 ldentif.: 47.9 / 27.09.200511:58:14 

Consell national, Systeme de vote Ellectronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2428 



~ NATIONALRAT v Abstimmungsprotokoll 

Geschlft I Objet 
Asylgesetz (AsylG). Änderung 

Lol sur l'aslle (LAsi). Modlflcation 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

. ~ 
e Abstimmung / Vote nominatif 

Ref. 2860 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Abstimmung vom I Vote du: 16.12.2005 09:37:47 

Abate o R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn + V sz 
Allemann = S BE Fravsinaer + V vs 
Amherd + C vs FrOsch = G BE 
Amstutz + V BE FOalistaller + IV AG 
-cascar + V BL :-maient + V GR 
BederBvlra + C so Gallade = S ZH 
Benaa = s so Garbani = S NE 
Berthassat = C GE Genner = G ZH 
Beumann Alexander + IV TG Germanier o R vs 
Bäumle + - ZH Giezendanner + V AG 
Beck + R VD Gtasson 0 R FR 
Berberat = S NE Glur + V AG 
Bezzola * R GR Goll = S ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bianasca Attilro + V Tl Graf-Litscller Eaim = S TG 
Binder + IV ZH Grass Andreas = S ZH 
Borer + V 150 Guisan = R VD 
Bortoluzzi + V ZH GOnter * s BE 
Bruderer = IS IAG Gutzwlller + R ZH 
Brun + C LU Gvr - s sz 
Brunner Tonl + V SG Gvsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwia Graf = R GE 

lin 

+ C SG 
+ V VD 
= G LU 

.ohrer + R SH 

GvS1n Rerno = S BS 
Hiberli + C TG 
Haerina = S ZH 
Haller + V BE 
Hammene = s GR 

.urkhalter + R NE 
athomas + C GR 

HBSS1er +IV~ 
Heaetschweiler + R 

Cavalli = S Tl Heim Bea = s so 
Chevrler + C VS Hass Bernhard + - BE 
Christen + R VD Hochreutener + C BE 
Daauet = S BE Hofmann Urs = SAG 
DarbellaY + C VS Hollenstaln - G SG 
DeBuman 0 C FR Huber + R !UR 
Donze + E BE Hubmann = S ZH 
Dormond Beauelln = S VD Huauenin = - VD 
ounant + V BS Humbel Näf + CA, 
OuDmZ • R GE Hutter Jasmin + V S1, 
El'l'Al'A7Al'li-Obrlst + RAG Hutter Markus + K z 
EaDIV + R GE lmfeld + CD 
.... + R NW lneichen + R LU 
Fasel = G FR Janiak # s BL 
Fässler-Osterwalaer = s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ILM Jutzet = 15 FR 
Fehr Hans-JOra = S SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = S ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMarlo = s ZH Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Grouoe / Grupp0 C G R s 
Ja/oul/si 20 0 28 0 
nein/ non / no 2 14 3 46 
enth. 1 abst. , ast 6 0 5 0 
entsch. Nt. o r 41 excuse art 57 41 scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
1nat mcrn mngenommen t n ont oas vote / non na votato 0 0 4 5 
1vaKant / vacant / vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signlflcation de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: 

E 
4 
1 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R IN!. l'(DSSini = s vs 
Kohler = C JU t<nm-Bemasconi = S GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis 0 R Tl 
Lau + C LU Salvi = S VD 
LeuenMmRr = G GE ::;avan, = S VD ... Filiooo + R ZH Schenk + V BE 

" s BL Schenker = S BS 
Leutherd + C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrm = 5 FR Schlbli + V ZH 
ILoeme + C Al ::,cmQer + V ZH 
LustenDeraer + CLU Schmied Walter • V BE 

er Bär 0 R BE Schneider • R BE 
MartlWemer = S GL Schwander + V sz 
MartvKAlin = S ZH Siegrist O V AG 
Mathvs + V AG Slmoneschi-Cortesl o C Tl 
Maurer + V ZH Sammaruga Carlo = S GE 
Maurv Pa11C1uier * s GE SPuhler + V TG 
Maier.schetz o C SG Stahl + V ZH 

-SSvarv = G VD Stamm Luzi + V AG 
Massmer + R TG Stelner + R SO 
MBVArTherese + C FR Stöckli „ s BE 
Miesch + V BL St!Jder Heiner = E AG 
MOraetl + V ZH Stumo = SAG 
MüllerGerl = GAG Teuscher = G BE 
MOllerPhlliDD + R AG Thenei • s ZH 
MOl!er Walter + R SG Theiler + R LU 
MOller-Hemmi = S ZH Tri- + R BE 
MOrl + V LU Vanek = - GE 
Nordmann = S VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Velllon + V VD 
Oehrll + V BE Vermot-MSnaold = S BE 
Paaan + V GE Vlscher = G ZH 
Pannetin + V VD Vollmer = S BE 
Pedrlna = s Tl vvaber Christian + E BE 

Ei 
+ R Tl 
+ V NE 

Gerhard + C ZG 
ster I IlRflnrnl + V SG 

Wlilfler + E ZH 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansrom + V TG 
Wandlluh + :v BE 

Rand"'"""" + R BS + R BE 
Rechsteiner Paul = S SG ~len + C SZ 
Rectisteiner-Basel = s BS + R SG 
Recardon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Rlklln 
Rirne 
Robblani 

V - Tot 
54 2 108 
0 3 69 
1 0 12 
0 0 0 
1 0 10 
0 0 0 

= G VD + V BE 
= s JU Widmer = S LU 
= s vs Wobmann + V SO 
+ V üt:: IIVVSS lmu•la - S BE 
0 C ZH amn 0 C ZH 
+ V FR Zisvadls = - VD 
0 C Tl ZUcrnaer + V ZH 

+ ja I oul/si 
= nein / non / no 
o enth. / absl / ast 
% entschuldigt gern. Art 57 Abs. 4 

excuse selon art 57 al. 4 / scusato sec. art 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat. Elektronisches Abstimmungssystem 
16.12.2005 09:38:21 /14 ldentlf.: 47.10 / 16.12.2005 09:37:47 

Conseil national, Systeme devote electronlque 

Ref.: (Erfassung) Nr: 2860 



02.060 Ref.2821 
~ NATIONALRAT 
9 Abstimmungsprotokoll 

~-!le!2) 
Namentliche Abstimmung / Vote nomlnatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal devote 

Geschäft I ObJet 
Bundesgesetz Ober die Krankenversicherung (KVG). Änderung 

Loi federale sur rassurance-maladie (LAMal). Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Votefinal 

Abstimmung vom/ Vote du: 16.12.2005 09:38:40 

Abate · ·1 Aeschbaeher + E 
Allemam = s 
Amherd + C 
Amstutz + IV B 

Fluri + R so 
Föhn + V 8L 

F + V vs 
Frösch = G BE 
Funllstaller + V AG 

Baader c;asoar + V BL Gadlent + V GR 
BaderElvlra + C so Gallade = S ZH 
Banaa = s so Garbani = S NE 
Barthassat + C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexanaer + V TG Germanier + R vs 
Baumle + - ZH Glezendanner + V AG 
Beck + R vu Glasson + R FR 
Berberat = S NE Glur • V AG 
Bezzola • R GR !Goll = S ZH 
Blaaer + V SG GrafMava = G BL 
Bianasca Attilio + IV Tl Grar-Litscher Edith = IS TG 
Binder + IV I.LH Gross Andreas = s ZH 
Borer + IV so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Ganter % S BE 
Bruderer = SAG Gutzwlller + R ZH 
Brun + C LU Gyr = s sz 
Brunner Tonl + V SG Gvsln Hans Rudolf • R BL 
Brunschwia Grat 0 R GE GysinRemo = S BS 
BOchler + C SG Hl:!berll + C TG 
Buanon + V VD Haenllll = S ZH 
BOhlmann = G LU Haller + V BE 
BOhrer + R SH Hämmerle = S GR 
Burkhalter + R NE Hassler + IV l!iK 

cathomas + u GR er + R ZH 
Csvalli = S Tl Heim Bea = s so 
Chevrier + C vs Hess .. + - BE 
11.,1111S'[8" + R IVU Hochreutener + C BE 
uaauet = s BE Hofmann Urs = s AG 
Darbelrav + C vs Hollenstein = G SG 
DeBuman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann = s ZH 
Dormond l:ffl!luelin = s IVU H•inuenin = • vu 
Dunant + V BS HumbelNaf + C AG 
Ducraz • R GE Hutter Jasmin + V SG 

-Obrist + :1 Eaalv + 
E + 

Hutter MBl'KUS + R ZH 
lmfeld + C 'JW 
lneichen + R LU 

►asel = G FR Janiak • !S BL 
Fässler- er = s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Cslame = G NE 
i-enrHans + V ZH Jutzet = s ll"K 

Fehr Hans-J11m = S SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacauellne = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMarlo = s ZH Klener Nellen = s BE 

Fraktion / Groupa / GM>DO C G R s 
Ja/oui/si 25 0 34 0 
nein/ non/ no 0 14 0 46 
ientn. / acst. I ast 3 0 2 0 
entsch. NL 57 4 / exa.111t1 art. 57 41 scusato Nt. or 4 0 0 0 1 
nat nicm teilgenommen f n ont pas vme t non na v= 0 0 4 4 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Significatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Significatlon de non: 

E 
4 
1 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R AK Rossln! = s vs 
Könl8f + C .III Roth-Bemaseonl = S GE 
Kunz + V LU Ruey 0 R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU SAl'llS + R Tl 
Leu + C LU Salvi = S VD 
LeuenMmar = G GE Savarv = s vu 
leutenegger Flllooo + R ZH Schenk + V BE 
leutenl!Klffl'lr * s BL Schenker = S 1:1S 
leuthard + C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat = SFR Schlbli + V ZH 
LOeDte + C Al =IOer + V ZH 
Lustenberaer + IC LU :scnmted Walter * IV BE 
Markwalder Bär + R BE Schneider • R BE 
Martl Werner = s GL Schwander + V sz 
IMlmY Kl:!lin = IS Lt1 ~•earist + V Al!i 

Mathvs + V AG Slm~ ~ortesi o C II 
Maurer + V ZH Sommaruaa Csrlo = s GE 
MaurY Pasauier • s GE Souhler + V TG 
Meier-Schatz o C SG Stehl + V LH 
Menetrev-Savarv - G VD Stamm Luzi + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R SO 
MSVerTherese + C FR Stöckli • s BE 
Mlesch + V BL Studer Heiner = E AG 
Möraeli + V ZH StumD = SAG 
MOllerGerl = GAG Teuscher = G BE 
MOller Philipp + RAG Toanei • s ZH 
Müller Walter + R SG Theiler + R LU 
MU(ler-Hernmi = S ZH TrlMneZ + R BE 
Mari + V LU Vanek = • GE 
Nordmann = S VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Velllon + V VD 
Oehrli + V BE Vermot-MANfflld = s BE 
Paaan + V GE Vischer = G ZH 
Parmelln + V VD Vollmer = S BE 
t'eanna = s Tl Waber Christian + BE 
Pelll + R Tl Wäfler + ZH 
Perrln + V NE Walker Felix + SG 
Pfister l..ernam + C ZG Walter Han&1om + TG 
Pfister Theopnil + V SG Wandfluh + BE 

+ R BS Wasserfallen 
Rechsteiner Paul = s SG 
Rechstelner-Basel = S BS 

Wehrli g 
Weiaelt + R SG 

Recordon = G VD Wevenem + V BE 
Rennwald = S JU Widmer = S LU 
RAV = s vs Wobmann + V SO 
ruwmond + V ,1.21:: ,wyss Ursula = S BE 
Rlklin + C ZH :LBDTI + C ZH 
Rltne + V FR Zisvadis = - VD 
Robbiani 0 C Tl ZuDDiaer + V ZH 

V -
54 2 
0 3 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 

Tot 
119 
64 
5 
1 
10 
0 

+ ja/oul/si 
= nein/non/no 
o enth. / abst / asl 
% entschuldigt gern. M 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
" hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
V Vakant/ Vacant / Vacante 
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Namentliche Abstimmung / Vote nominatlf 

Ref.2822 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz Ober die Alters- und Hinteriassenenversicherung (AHVG) . .Änderung 

Loi federale sur l'assurance-vielllesse et survivanta (LAVS). Modiffcation 

Gegenstand / ObJet du vote: 
Schlussabstimmung 

Voteflnal 

Abstimmung vom/ Vote du: 16.12.2005 09:39:33 

Abate + R II Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn + IV sz 
Allemann = S BE Frevsinmll' + V vs 
Amherd + C vs Frosch = G BE 
Amstutz + V BE FOglistaller + V AG 
BaaderCasDar + V Bl Gadient + IV GR 
Bader Elvira + C so Gallade = S ZH 
Banga = s so Garbani = S NE 
Barthassat + C GE Genner - G l:H 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R vs 
Bäumle + - ZH Giezendanner + V AG 
Beck + R VO Glasson + R FR 
Berberat = S NE GIUr + V AG 
Bezzola * R GR Goll = S ZH 
Bigger + V SG Graf MSVlil = G BL 
Bianasca Attilio + V TI Graf-Litscher Edith = 8 l\:i 
Binder + V ZH Gross Andreas = ::, ZH 
Borer + V so Guisan + R vo 
Bortoluzzi + V ZH Günter % S BE 
Bruderer = SAG Gutz.wlller + R ZH 
Brun + C LU Gvr = s~ 
Brunner Toni + V SG l:ivsin Hans Rudolf * R BL 
Brunschwla Graf 0 R GE GvsinRemo = s l:Ri 

BOchler + C SG Häberli + C l\:i 

Buanon + V vo Haerina = S ZH 
Bühlmann = G LU Haller + V BE 
BOhrer * R SH Hämmerle = S GR 
Burkhalter + R NE HallS!ef + V GR 
Cathomas + C GR H ·Ier + R Lt1 

Cavalli = S Tl Heim Bea = s so 
Chevrier + C VS Hess Bernhard + • BE 
Christen + R VO Hochreutener + C 16E 
Daauer = S Be Hofmann Urs = s AG 
Darbellav + C vs Hollenstein = G SG 
Desuman 0 C FR Huber + R IUR 
Donze + E Be Hubmann = s ZH 
Dormond BeauelIn = s vo Huauenin = - vo 
Dunant + V BS Humbe!Näf + C AG 
DuDrSZ • R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eaerszeai-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eggly + R GE lmfeld + C ow 
Enaeloeraer + R NW lneichan + R LU 
Fasel = G 1-K Janiak # s BL 

terwalaer = s SG Jermann + C BL 
+ V VD Joder + V BE 

Favre + R vo John-Caleme = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet . ::, FR 
Fehr Hans-JOra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert • V ZH 
FehrMario = s ZH Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/oui/si 24 0 33 0 
nein I non J no 0 14 0 45 
emn. I aDSt. l ast. 4 0 2 0 
entsch. Art 51 41 excuse art. bl 4 I scusato Art. 5l 4 0 0 0 1 
1nat nicht m11genommen I n'ont pas vote / non na votato 0 0 5 5 
ivakant, vac:ant/ vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signlfication de oui: 
Bedeutung Nein / Signlftcation de non: 

E 
4 
1 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + R AR Rosslnl = s vs 
Kon- + C JU R~u = S GE 
Kunz + V LU Ruev o R vo 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubschar + V LU ,,,m,s + R Tl 
Leu + C LU ~ = s vo 
Leuenoemer = G GE isal/BIV = s vo 
Leutenaaoer Flli= + R ZH Schenk + V BE 
LeutenAnoer • s BL = s 1:1.::i 

Leuthard + C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat = SFR Schlbli + V ZH 
loeDI6 + C Al SchlOer + V ZH 
Lustennamer + C LU Schmied Walter • V BE 
Markwalder Bär + R BE Schneider • R BE 
MartiWemer = S GL Schwander + V sz 
Martv Kälin = S ZH Slegrist + V AG 
IVISIDVS + IV AG Simoneschl-Cortesi O C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruaa Carlo = S GE 
Maurv PAMuier • s GE Souhler + V TG 
Meier-Schatz o C SG ::nanl + V ZH 
Meneuev-Savary = G VO ~mmmLuzi + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R so 
w.ver Therese + C FR Stöckli • s BE 
Mlesch + V BL Studer Helner = E AG 
Möraeli + V ILH Stumo = SAG 
MOllerGerl = G AGI Teuscher = G BE 
Müller PhiliDD + R AG Thanei * s ZH 
Müller Walter + R sG Theller + R LU 
MOller-Hemml = S ZH TnDOnez + R BE 
Müri + V LU Vanek = - GE 
Nordmann = s vo Vaudroz Rene + IR vo 
Noser + R ZH Veillon + V VO 
Oehrli + V BE Vermot-Manaold = S BE 
Paaan + V GE Vischer = G ZH 
Parmelin + V vo Vollmer = s BE 
Pedrlna = s Tl Waber Christian + e BE 
Pelli + R II Wäfler + E ZH 
Perrin + V NE Walker Felix + IC SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hansiora + V TG 
!Pfister Theonnil + V SG WanarIuh + V BE 
Randeaaer + R BS WasserfaUen + R BE 
Rechsteiner Paul = s SG Wehrli + C SZ 
Rechstelner-Basel = s BS Weirum + R SG 
Recordon = G vo Wevanem + V BE 
Rennwald = s JU Widmer = S LU 
RAv = s vs Wobmann + V so 
...... mono + IV L'>I": VVVSS Ursula = S BE 
Rlklln + C ZH .rs,nfl + C ZH 
Rime + V FR Zisvaa1s = - vo 
Robbiani o C Tl Zmmioer + V ZH 

+ ja/ oull si 
V - Tot = nein / non / no 
54 2 117 o enth. / abst / ast. 

% entschuldigt gem. Art 57 Abs. 4 0 3 63 
0 0 6 excuse selon art. 57 al. 4 I scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
2 0 
0 0 

1 
12 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pes vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux vates 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
10.01.2006 09:17;45 /16 ldentif.: 47.10 / 16.12.2005 09:39:33 
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